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Die Herausgabe des gegenwärtigen Handküchs wîrd vielleicht 

am besten durch die Schilderung des bisherigen Zustandes der 

provinzialrechtlichen Gesetzgebung Westpreußens und feines Ein

flusses sowohl auf diejenigen, welche die Gesetze"befolgen, als auf 
die, welche danach entscheiden sollest, gerechtfertigê

Westpreußen — seit langer als einem halben Jahrhundert 

unter Preußischem Scepter — erhielt bei seiner Besitznahme ein 

Gesetzbuch vorgeschrieben, welches einhundert und fünfzig Jahre 

früher für eine ganz andere Provinz entworfen war: das ostpreu- 

ßische Landrecht. . &

Die Sprache dieses, bereits im Jahre 162 publicirten, und 

in den Ausgaben von 1685 und 1721 nur an einzelnen Stellen 
veränderten Gesetzbuchs war schon im Jahre 1772. veraltet, und 

an vielen Stellen kaum, an manchen gar nicht mehr verständlich. 

ObeNeiv stand dieses Landrecht, besonders durch die in den Jah

ren 1685 und 1721 eingeschobenen Zusätze, mit flch selbst mcht 

selten iy Widerspruch, auch war es höchst mangelhaft und" vor--
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wies bald ausdrücklich, bald stillschweigendanf das Römische Recht, 

dessen Theorie dem ganzen Werke ih der Hauptsache zur Grund

lage diente.

Schon diese Beschaffenheit eines Gesetzbuchs, welches in West

preußen in die Stelle- fast-aller bisherigen Rechtsinstitutionen trat, 

machte die Anwendung desselben schwierig; die Schwierigkelten 

wurden aber noch durch die Bestimmungen und Einschränkungen, 

vermehrt, unter welchen die Einführung erfolgte.! Selbiger zu

sage hatte das Preuß. Landrecht kaum zur Hälfte Giltigkeit;: die 

andere Halste war^ dutch eine Menge besonderer , von 1721 bis 
1^72 ergangener Verordnungen auf mannichfaltige Weise aufge

hoben, abgeändert, beschränkt/ Schon damals entstand daher die 

Frage: welche ^rschMep das Muß. Landrecht, und, in wie 

schasst waren? eine Frage, welche durch das Notisicationspatent 

Sept. 1772 -und durch..,die Regierungsinstruction vom 

A. Sept. 1773 nur im, Allgemeinen, folglich nur sehr unvoll

kommen beantwortet wurden

Zn dem Zeiträume von 4772 bis 1-94 erging eine Menge 

muet Edicte, ' Verordnungen , - Rescripte und Entscheidungen der 

Gesetzcocklmiffion,' durch welche das' Preuß. Landrecht abermals 

vielseitig abgeandert wurde; dadurch entstand aber die zweite 

Frage: welche Vorschriften desselben , und in welchem Umfange sie 

durch die-neuere Gesetzgebung seit 1772, ihre Giltigkeit verloren 

haben?

à scheint, daß mau beide Fragen durch die Einführung des 

Allgemeinem Landre^ts von 1794, für erlediget hielt, weil 

dieses Gesetzbuch nach §. 2. des Publicationspatents von; 5. Febr. 

1794 r „an die Stelle der über einzelne Rechtsmaterien von Zeit zu 

Zeit ergangenen allgemeinen Edicte und Verordnungen für die ganze
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Oàrcheî âen" kci-

neswèB abgfthän,."sondèrn/dièMchWièrîgkêitën wurden Vckdstrch- 
nuv noch vermehrt. Vonjetzt abündbîsauf dengegenwLrügà 

Augenblick kam und kommt es, so ost in' Westpreußen von Fest

stellung einer Rechtsfrage die Rede ist, aufÄe achtfache PrstDng nn: 

/ i. ob O Westpreuß. Provmzialgesetze MrMs vorliegeKe Frage, 

drtivaS beD^FkDDUMW^iDMd MM - 
^àne»îMWWkiÂnweWHMinM8^^MK?

über bes,
tzreuß Ländrechts durch. Ät'stii^K W»WneqHerortz- 

Mtzumgm, Edicte «. s. ai>

' geändert und modisièirt "sind?

;.^E^àêMUyur MMÄM(

Preußen, oder seit 1772. bloß fürWestpreußen ergangen sind?

4) ob diejenigen Vorschriften, welche hiernach für Westpreu- 

ßm à Allgemeinen galten, nicht im besondern Falle durch 

Drtsgewohnheiten und Dbservanzen ungültig geworden find?

Hiernächst muß

der :
schlichen Znterpretastonsgrundsätzen feMKD»,

6y auf die Suspenfion der drei ersten. Titel iw. zweitey Theile 

des Allgemeinen Landrechts Rücksich^genommen»

7. die feit 1794 ergangenen Edictes Verordnungen 'und Re

scripte, durch welche das Allgemeine Landrecht vielfältig ab-

. geändert worden, müssen beachtet , und es müssen

8. die Widersprüche gehoben werden, welche daraus entstehen, 

daß das Allgem. Lachrecht bei denjenigen Stellen., Hin-
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sichts welcher das Landrecht von 1721. ans das Röm. Recht 

-verweist oder dasselbe, äaussetzt, als Hilfsrecht zur Anwen

dung kommt, ungeachtet dasselbe eine Theone enthält, wel- 

. che sich mit- 'der des Preuß. Landrechts ost schwer oder gar 

-nicht vereinigenläßt.'

E , Diese achtfache Operation ist in demjenigen Theile der Pro
vinz, in welchem das Preuß. Landrecht von 1721 gilt, meisten- 

thÄs hinreichend, um zuchestimmen, welche Gesetze zur An- 

wendung kommen; in,dem übrigen .Theile, d. h. ungefahr.in 
der Hälfte der Provinz,. 'ist sie aber theils gar nicht anwendbar,

' Westpreußen ist nämlich keineswegs eine einzige provinzial- 

rechttlche Landschaft, sondern in Folge der geographischen Verän

derungen, welche diese Provinz seit 1781 erlitten hat, ein bloßes 

Aggreg^t von neun bis zehn Distritten, deren jeder seine eigenen 

Provinzialgesetze hat. (Siehe die historische Einleitung.) Die 

mehresten dieser besondern prvvinzialrechtlichen Kreise wurden das. 

Opfer des Tilsiter Friedens und gelangten unter fremde Herrschaft, 

während welcher in einigen Kreisen die Provinzialgesetze abge- 

, ' in andern beibehalten wurden; in Einem ist es sogar un

gewiß, welche Gesetze von 1808 bis 1815 gegolten haben. In' 

den Jahren '1814, 1815 und 1818 gelangten diese Kreise theils 

ganz, theils theilweise, selbst mit einem Zuwachse, wieder zu West

preußen", aber unter sehr abweichenden Bestimmungen, denn in ei- 
nigèN blieben die wahrend der Fremdherrschaft abgefchafften Pro

vinzialgesetze abgeschasst, m-andern, wo sie nicht abgeschasst wa- < 

rett, wurden sie theilweise beibehalten, oder es traten auch wohl 

neue Provinzialgesetze an die Stelle der ältern.

Auf diese prvvinzialrechtliche Geographie achtend , muß mit

hin bei Beantwortung der Frage, welche Gesetze über einen vor-



liegenden Rechtspunkt entscheiden, in jedem' einzelnen Falle geprüft 

werden: welche Gesetze

1. andern Orte, von welchem dieRede,

2. zu der Zeit, von welcher die -Rede, - *r'A- ■'

*) Entwurf eines Provinzialrechts für ganz Westpreußen, vom dama
ligen Regierungsrath Scheibler. Marienwerder, 1796. 8.

gegolten haben, oder noch jetzt gelten^ um danach bestimmen 

zu können ,' ob das Ällgem. Fandrecht, oder das Landrecht von 

1721, das Culmische Recht, wie es in Thom, oder Vas Culmi- 
sche Recht, wie ess in Ranzig gegolten, die Däitziger Willkür 

oder die Danziger Wechselordnung/Vas Preuß. Seerecht oder der 

Code Napoélon mit den übrigensfranzösischen Gesetzbüchern, oder 

welches von den zahlreichen einMen-Provinzialgesetzà zur An

wendung komme.

So ist der gegenwärtige, wie man sieht ^h-chst verwickelte, 

Zustand der Westpreußischen Provinzialgesetzgebung; leider.kämt 

hinzu, daß dieses Chaos von Gesetzen noch nirgend gesammelt und 

geordnet, sondern jede einzelne, gerade zur Anwendung kommende 

Vorschrift in einer fast unübersehbaren Masse von Gesetzbüchern 

und einzelnen zerstreuten, zum Theil nicht einmal gedruckten, Ver

ordnungen und Rescripten mühsam aufzusuchen ist. Zwär wurde 

der Versuch, die Westpreuß. Provinzralgesetze auszuarbeiten, bis 

zum Jahre 1806 mehrmals wiederholt; eine dieser Sammlungen *)  

ist sogar durch den Druck zur Kenntniß des Publicums gekam- 

men; sie umfassen aber an sich nicht die sämmtlichen-Provinzial

rechte der ganzen Provinz, sind auch seitdem größtentheils veral- 

tet, Mnd was davon durch die neuere, Gesetzgebung picht aufgeho

ben worden, hat für den praktischen Juristen geringern Werth,
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weil dieser àes Wegweisers über die bestehenden Gesetze be

darf und von den Vorschlägen künftigen Gesetzen keinen 

Gebrauch machen kann, waren diese zu ihrer Zeit auch noch so 

weise und zweckmäßig gewesen. 1 ...

Wenden wir jetzt einen Blick auf den Einfluß, welchen ein 

solcher Zustand der Gesetzgebung theils auf die Laydesbewohner, 

welchen zur Pflicht gemacht ist, sich in ihren Handlungen nach 

den bestehenden.Gesetzen zu richten, theils auf den einzelnen Ge- 

richtsbeamten, theils auf die Gerichtsverwaltung selbst, unabwend- 
b^r haben muß. BWWÉ

Für jene ist »- hauptsächlich inidemjenigen theile her Provinz, 

in welchem die ältern Gesetzbücher, das Preuß. Landrecht und das 

Culmische Recht geltendes läßt sich nicht läugnen — völlige Ge

setzlosigkeit vorhanden, denfl wif soll der Nicht- Zmist die bar

barische, vàltete, kaum mehr verständliche Sprache dieser'Ge^ 

fetzfammlungen verstehen , wie soll er unterscheiden, was von den 

Vorschriften des Preuß. Landrechts in Westpreußen nie gegolten 

hat, was zwar früher gegolten hat aber späterhin aufgehoben ist, 

vom dem, was gegenwärtig gilt? Wie soll er sich in die Masse 

einzelner Verordnungen und Rescripte finden, von denen die Mehr

zahl npr noch theilweise gilt?, welcher Faden der Ariadne leitet 

ihn durch das Labyrinth der feit 1,806 ergangenen Gesetze? Schon 

Justinian fand, tpiod -ad portandam tantae sapientiae molem 
non stińt idonei homines rudes, und diese Erfahrung gilt in 

Unsern, wie in allen Zeiten.

Ist in Westpreußen die Partei mit den Gesetzen schlimm 

daran, so ist es der Richter nicht viel y>eniger. ' Seine Vorbe

reitungsjahre reichen kaum hin, um sich mit den für die ganze 

Monarchie gegebenen Gesetzen, tpit den unentbehrlichsten juristi
schen Hilfswissenschaften und mit der praktischen Anwendung der
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Gesche ,gründlich bekannnt zu machen; erst wenn êr Pebrauch vosi 

seinen erlangten Kenntnissen zw machen anfängt, erfährt et, daß 

diese Gesche in Westpreußen häufig gar nicht gelten. Er muß 
ehiv’g<m$'' yeueS.Studchitt reih' Studium^ Mts welchem 

Ü$ ihm fast an allen Anhaltspunkten gebricht. Mît Mühe aÄeö 

let er sich durch das Notificatiönspatent V0nl772"und die Re- 
gterungsinstrüctwn von 1773’; beide gelten à nur noch Dä? 

weise, 'beide verweisen ihn auf das Landrecht von 1'721; und wenn 

dieses auch dem'eigentlichen Rechtsgelehrten weniger Hindernisse 

darbietet,alsd^em Uneingeweihten,, so gehört doch ein langwieri

ges, mühevolles Studium dazu, um nur erst festzustellen, was. don 
den Vorschriften dieses Gesetzbuchs durch ältere oder neuere Ger 

setze aufgehoben ist / ' oder nicht. Was davon' noch übrig "bleibt» 

giebt ihm durch die Unverständlichkeit der Sprache, durch die Ver

wirrung-dxr Begriffe und durch die Unbestimmtheit und das 

Schwankende der Vorschriften f 'M tausend Zweifeln Gelegenheit 

Hat er eridlich- mit unendlicher Mühe und mit großem Zeitver

luste diese Hindernisse wenigstens größtmtheiks besiegt,' so ist doch 

fein Studium doch lange nicht beendiget, denü das Landrecht von 

1721 gilt bei Weitem nicht in der ganzen Provinz , auch das 

Culmifche Recht oder die Parncularrechte des vormaligen Freistaats 

Danzig nehmen seine Aufmerksamkeit in Anspruch,, ünd sowohl das 

Dstpreuß. Provinziakrecht,'als die Im Culm-Michelausschcll Kreise 

und die im Westpreuß. Theile des Großherzogthums Posen gel
tenden Abweichungen vom Allgemeinen Landrechte müssen berück

sichtiget werden, einer zahllosen Menge specieller Gesetze über ein

zelne Rechtsgegenstände nicht zu gedenken, welche nicht weniger be

achtet ftyn wollen. So vergeht unter ungünstigen Umständen, viel

leicht ein Jährzehend, bevor der Richter von der Gesetzgebung des 

Landes hinreichende Kenntniß' erlangt, um nur Mit sich selbst ei

nig zu werden; eine Uebereinstimmung seiner Ansichten mit denen
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seiner Amtsgenossen zu erreichen, wird er sehr bald zu den from

men Wünschen zu zahlen- genöthiget seyn.

Unter andern. Verhältnissen unb;,m andern Provinzen kommen 
dem junM Prqktl'kex die Erfahrungen und geprüften Ansichten 

alterer Richter zu Hilfe; er wird sich in seinen Kenntnissen um 

so sicherer uyd vollständiger befestigen, Je fleißiger er Acten und 

frühere Entscheidungen zu Rathe zieht.In Westpreußen ist auch 

dieses Hilfsmittel nur bedingt von Nutzen, denn nicht einmal die 

Entscheidungen der höhern Instanzen sichern ihn vor Zweifel , und 

Irrthum, weil diese Behörden sich in ihreN Entscheidungen über 

zweifelhafte Rechtssätze keineswegs gleich geblieben sind. Noch mehr. 
Bis in die neuern. Zeiten befolgten die obern Gerichtshöfe, mit 

Zustimmung des königlichen Justizministeriums, den Grundsatz, 

daß der Richter in, seinen Entscheidungen folgerecht bleiben müsse; 

und dadurch war es möglich geworden^ über bisher zweifelhaft ge

wesene Fälle reiflich und vielseitig erwogene^ bestimmte Rechts
grundsätze festzustellen, von welchen man in der Folge wissentlich 

nicht wieder abwich. Diesem, allein zum gewissen Rechte, füh

renden Grundsätze sichen die §§. 6. und 60. der Einleitung zum 

Allgem. Landrechte auch gar nicht entgegen; denn so wenig der 
Richter durch sichere Sprüche ln ähnlichen Sachen gebunden wird, 

und so wenig durch gerichtliche Eàntnisse neue Gesetze einge- 

si'chrc werden können: eben so wenig kann dem Richter, wenn der 

Willkür nicht Thür und Thor geöffnet werden soll, das Recht ge

stattet seyn, das, was er heute feierlich, für wahr und recht er

klärt hat, morgen eben so feierlich als falsch und unrecht zu ver

werfen. Hauptsächlich diese Consequenz und Beharrlichkeit in ih

ren Entscheidungsnormen haben den Preuß. Gerichten die hohe 

Achtung des Publikums, deren sie sich erfreuen, gesichert, und silbst 

den Verdacht der Willkür von ihnen entfernt; dessen ungeachtet scheint
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man in der neuesten Zeitvon dieser Verfahrungsweiseabgegangen 

zu seyn, wenigstens ist laut genug -als nachahmungswürdig der 

Grundsatz proclamirt, daß der Richter bei seinen Entscheidungen 

unbedingt der Ueberzeugung des .Augenblicks folgen, sich an Rechts

principien, welche dasselbe Gericht bei ftüheren Entscheidungen à 

wandte, nicht binden müsse, sondern die früher befolgten (doch 

ohne Zweifel nicht ohne reifliche und vielseittze Prüfung angenom

menen) Grundsätze ohne Bedenken einer wiederholten Discussion 

und Feststellung unterwerfen dürfe , sobald er die (wandelbare) Ue

berzeugung von. der Richtigkeit einer andern Ansicht gewonnen hat 

Bequem ist dieser Grundsatz allerdings., denn er erspart die Mühe, 
Erfahrungen zu sammeln; überdieß bietet er den Vortheil dar/ 

daß der jüngere Richter von der Intelligenz ferner altern und er-? 

fahrenern Kollegen völlig unabhängig wird. Aber die Gesetzgebungs

wissenschaft, ldie Rechtsverwaltung und! das Recht selbst fahren 

dabei übel.

' Was endlich den Einfluß der gegenwärtigen Westpreuß. Pro- 

vinzialgesetzgebung auf .die Art und Weise betrifft, wie hier die 

Rechtsgeschäfte behandelt werden,-so äußert sich derselbe hauptsäch
lich in den gerichtlichen, Entscheidungen, wiewohl das , was, vosi 

diesen gilt, mehr oder minder auch bei allen übrigen Arten ge

richtlicher Geschäfte und bei der Mitwirkung der gerichtlichen An
wälte zutrifft. Weil nämlich die Zahl der provinziakrechtlichen Ab

weichungen vom. gemeinen Rechte so übergroß, ihre ANwendbar- 

feit so zweifelhaft, ihr Inhalt endlich so äußerst unbestimmt, 

schwankend,- widersprechend , dunkel und räthselhaft ist: so stößt 

dem »erkennenden Richter bei Entscheidung einer streitigen Rechts

frage, ein Herr-von Zweifeln-uà Bedenklichkeiten auf, bereit Auf

lösung den Scharfsinn,, die Geschaftserfahrenheit und die Gelehr
samkeit des Richters imungewöhMem Grade in Artspruch nimmß
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und ihn zwingt, fast bei jederEntschridung erst die Gesetze, welche 

angewendet werden sollen/-theoretisch zu entwickeln und festzustel

len. So schwellen fast in jedem zweifelhasten Halle die Entschei- 

dungsgrunde, gründlich behandelt, zu einer gekehrten «theoretischen 

Abhandlung an-, »in welcher die SB orte des Gesetzes erwogen und 

der. Geist desselben, nach Sinn und Zweck, nach Inhalt und 

Tiefe, .bald , historisch, bald philosophisch, mit einem Scharfsinne 

entwickelt werden müssen-,-welcher selbst da, wo erdicht Ueberzeu

gung bewirkt,, doch nfcht selten Bewunderung erregt. Ausgezeich

nete Entscheidungen dieser Art' lieferte das königl. Dberlandesgericht 

zu Marienwerder vorzüglich in den erstm zwanzig bis dreißig Jah

ren: seiner ^eschDsthätigkeit, weil in diesen die zweifelhaftesten 

Fragen zuerst zur Sprache kamen..

^ Unstreitig wirkt eine solche Geschastsbehandlung sehr wohlthä
tig auf die Entwickelung der ^geistigen Kräfte des Richters ; dessen

ungeachtet ist sie ein, nicht dem-Richter, aber der Provinzialge- 

setzgebung zür Last fallender, dem wahren Zwecke der Rechtspflege 
widerstreitender Abweg, denn sie stellt den Richter wider seinen 

Willen und gegen ftine Bestimmung, auf den Standpunkt des 

Gesetzgebers'; sie nöthigt ihn, in die Gesetze einen Sinn hin- 

einzulegen, oder aus -ihnen einen Sinn heraus zu philosophiren, des

sen sich der Gesetzgeber vielleicht nicht einmal dunkel bewüßt war/ 

und welchen-,die Partei darin zu vermuthen keine Veranlassung 

hatte; sie giebt der Partei erst hinterher, durch die gerichtliche 

Entscheidung Gelegenheit , die Grundsätze kennen zu lernen, nach 
welchen sie vorher ihre Handlungen Hätte einrichten sollen; sie 

gewöhnt endlich den Richter, seine Entscheidungen auf der Gold^ 

wage abzuwägen und künstlich zu begründen , statt daß die Par

tei, bei einfachen und klaren Gesetzen , eben so einfache und un

gekünstelte Entscheidungsgründe zu fordern berechtiget seyn würde.



Alle diese Umstände haben schon langst die Sammlung , die 

Ordnung, die Prüfung der bisherigen Westpreuß. Provinzialge- 

fetze, die Unterdrückung ihrer veralteten und ungesund geworhenerr, 

die zweckmäßige Fassung ihrer beizubehaltenden Vorschriften, und 

die Einkleidung/derselben in eine, dem praktischen Gebrauche ent

sprechende Form, (zu einem allgemein gefühlten Bedürfnisse ge

macht, und in der Mat hat die erleuchtete Preuß. Regierung bis 

zum Jahre 1806 wiederholte Versuche gemacht, diesem Bedürf

nisse abzuhelfen. Seit jener Zeit sind jedoch,-wie es scheint, un- 

übersteigliche Hindernisse in den Weg getreten, und so ist die Preuß. 

Gesetzgebung, gegen ihre Gewohnheit, hinter den Ansprüchen des 

Zeitalters zurückgeblieben.

Dadnrch wird aber die Herausgabe des gegenwärtigen Hand

buchs hinreichend gerechtfertigt; denn wenn gleich dasselbe den wohl

thätigen Erfolg nicht haben kann, welchen die Revision der West

preuß. ProvLnzialgesetze durch die gesetzgebende Staatsgewalt selbst, 

herbeiführen würde-: so wird doch das, was bei einer solchen Ar

beit der Privatfleiß.zu. geben vermag, die Anwendung der West

preuß.' Provinzialgefetze erleichtern. Die Mängel dev Gesetzgebung 

werden dadurch nicht verbessert, aber wenigstens werden die Hilfs

mittel , deren der Richter bedarf und welche theils die Geschichte, 

theils die bisherige Praxis darbietet, mehr oder minder vollstän

dig nachgewiesen werden können. In welchem -Umfange dieser 

Zweck erreicht sei, wird hauptsächlich die Erfahrung zeigen; sollte 

aber diese , wie der Verfasser gern. zugieht, noch sehr Viel zu 

wünschen übrig lassen : so verkenne-man nicht die Schwierigkeiten, 

welche sich der Zusammentragung unserer Provinzialgesetze entge- 

genstelkeN. Die? mchresten derselben bietet aber derjenige.Theil der 

Provinz dar, welcher sich am längste^ eines eigenen, in sich selbst 

abgeschlossenen Gesetzbuchs rühmte, nämlich derjenige, in welchem
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das Preuß. Landrecht von 1721 gilt. Gerade die zahllosen Zwei

fel, welche den Richter bei Anwendung dieses Gesetzbuchs beschäf

tigen, treten auch dem Sammler der Westpreuff. Provinzialge

setze, aber fie treten ihm in Masse, mit vereinigter Kraft entge

gen, und er übernimmt kein geringeres Geschäft- als in das Dun

kel jenes veralteten, unverständlichen/ mit sich selbst nur zu ost 

in Widerspruch stehmden Gesetzbuchs Klarheit zu bringen,' die noch 

geltenden. Vorschriften von denen zu scheidenwelche im Laufe ei

nes vollen Jahrhunderts bach aufgehoben, bald theilweife modifié 
cirt, und mehrmals anders geformt find; den übrig bleibenden 

Stoff mit dem Allgemeinen Landrechte zu vergleichen, um wieder 

das Abweichende mit allen seinen Folgen auszuheben; und end

lich ber dieser ganzen Arbeit auf die wandelbare, sich selbst zer

nichtende sechs und fünfzigjährige Praxis der Gerichtshöst des Lan

des gebührende Rücksicht zu nehmen.

Es ist schwer,vielleicht unmöglich, diese Aufgabe vollkom- 

rn en zu lösen, und wenn dieses die Bedingung des Unternehmens 

, wäre, so würde, der Verfasser, gleich Ander«, von demselben zu

rückgetreten seyn. Selbst wegen, vielleicht eingeschlichener,; unvor

sätzlicher Irrthümer muß er die Nachsicht des Lesers in ^Anspruch 

nehmen, auf welche er.um so zuversichtlicher rechnen darf,Weiler 

weit von-der Anmaßung entferntest, seine Ucberzeugungen Andern 

aufdringen zu wollen.

Es -bleibt nun noch übrig, die Grundsätze aus einander zu 

setzèn, welche der Verfasser bei seiner Arbeit zu befolgen bemühet 

gewesen,ist.

1. Es kam vor Allem darauf an, dse Abweichungen der West- 

preuß. Provinzialgesttze von den Vorschriften des Allgem. Land

rechts so vollständig als immer möglich anzuzeigen, und es ist zu
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^efem ^ude nicht bloß die große Menge der in den mancherlei 

Sammlungen enthaltenen Materialien, sondern auch, eine große 

Anzahl noch ungedruckter, oder doch nicht zur Kenntniß t>esgro- 

«h-. ßen Publicums gekommener Verordnungen und Rescripte benutzt 
w| * *

Hy» ** worden. Jene Abweichungen sind nicht durchweg provinzirt, sondern 
fr K ch nur în einzelnen Bezirken, sogar nur ick einzelnen Orten giltig, -was 

, * jedoch ihre Aufnahme nicht ausschließen konnte,A Selbst die Aus-' 
® wist tjs nähme der von den Verwaltungshehördeck erlesenen, vorzüglich po?

TT’W lizeilichen Anordnungen schien in so weit nöthig,' als . sie bei der 
à^lârà Entscheidung über die daraus-entspringenden, privatrechtlichen Ver- 

*n> tomM chaltniffe von Einfluß seyn können/ 
*kt; unb à -
, fj) Mst »p 2. Keineswegs war fs unsere Absicht/ die vorhandenen ge- 

ÄW tükaii- setzlichen Vorschriften in . ihrer ursprünglichen Form Und Fassung 

zusammenzustellen; wem es um die eigenen Worte des Gesetzes zu 

thun ist, findet sie unter jedem Artikel nachgewiesen und in den 

itfht ulte r Beilagen vollständig abgedruckt. Vielmehr schien es unsere Pflicht, 

.-r-Lchmi ' den. Sinn des. Gesetzes völlMndig-.zu erforschen und ihn in eins«- 

tMüfdboi zü! chen, unzweideutigen Sätzen wiederzugeben. '.Die letztem sind da- 
Mr- her nicht gelten ein Commentar zum Gesetz und beschränken oder 

y n Erweitern seine Anwendung , je. nachdem der Sinn und Zweck des 

^Beiler Gesetzes, nach der Ansicht des Verfassers dazu berechtigte. Nur 

-.«um WM einige Vorschriften, namentlich des Preuß. Landrechts, sind so un
bestimmt oder zweifelhaft gefaßt,, daß sie. in ihre,r ursprünglichen 

Form ausgenommen werden rnußten; was sich darüber sagen ließ, 

gi »u enthalten in diesem Falle die Anmerkungen.

3. Wenn die Gesetze ick so hohem- Grade /wie die Westpreu- 

ßischen, dunkel und zweifelhaft sind, so entstehen bei ihrer Erklä-- 

*^fl!**y  rung und Anwendung oft mancherlei sich widersprechende Ansich- 

1 t en, rvelchen nicht immer 'das Übergewicht der Gründe, sondern
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mitunter die subjective Ueberzeugung des Richtcrs,d.h. sein dun

keles Gefühl oder vorgefaßte Meinungen zur Grundlage dienen. 

Ferner scheint in der Natur/ wo nicht des menschlichen Geistes 

überhaupt, doch vieler Individuen die Neigung vorherrschendr neue 

Ideen, bloß darum, weil sie neu sind, mit Widerwillen zurück

zustoßen; sie bedürfen der mehrmaligen Wiederholung, der mchr- 

maligen Entwickelung ihrer' Gründe, um Eingang zu gewinnen. 

Ansichten dieftr Art und neue Ideen in diesem Zustande der Un

reife sind für die Rechtswissenschaft ohne asten Zweck, für. die 

Rechtspflege aber sind sie im höchsten Grade verderblich, weil sie 
beständigem Wechsel unterworfen sind, ' die Rechtsungewißheit ver- 

mehren und zur Willkür führen. Erst nach vollständiger Ent

wickelung der Gründe, nach vielseitiger Prüfung Und nach wieder

holter Erwägüng gehen sie durch den Beschluß der Mehrheit in 

Rechtsgrundsätze über, von welchen das Kollegium nachher 

ohne Inkonsequenz nicht wieder abweichen kann. Besser wäre es 

freilich , wenn die Gesetze durch ihre klare und unzweifelhafte Fassung 

die Aufstellung solcher Rechtsgrundsätze durch die Berichte , ganz 

und gar unnöthig machten, oder/im Fast dies nicht ausführbar 

ist, wenn der, Gesetzgeber geneigter als bisher wäre, sie durch seine 

Sanction zu Gesetzen zu erheben; wenigstens aber sollten For
men vorgeschrieben seyst, woran die Rechtsgrundsätze von 

bloßen Ansichten des Richters zu unterscheiden wären à es 

dgraN gebricht, so haben wir Ms um so mehr verpflichtet gehal

ten/ die Gründe für oder wider eine aufgestellte Meinung zwar 

in der Kürze, über doch möglichst vollständig, vorzutragen, ohne 

uns gerade immer sür. eine oder die andere Meinung zu erklären. 

Selbst wo dies geschehen ist, maßen wir uns keineswegs die 

Entscheidung an, wohl/aber haben wir gesucht, die künftige 

.Entscheidung.durch unsere Erörterung vorzubereiten. Nach die-
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sem Gesichtspuncte bitten wir, die in den Anmerkungen vorgetra

genen , zmy Theil historischen,, zürn Theil theoretischen, Ausfüh- 

rungen zu beurtheilen.'M MW

4. Der Zweck der gegenwärtigen Sammlung besteht zunächst 

darin, Wen denjenigen, . welchen die Kenntniß der Landesgesetze 
nöthig ifih ein Handbuch zU liefern, aus welchem leicht und über

sichtlich zu etltüehmen ist, ob und in wie wert die Wdstpreuß. Pro- 

vinzialgesetze von den Vorschriften des Allgem. Landrechts, nach 

der Meinung des ' Verfassers abweich en ; diese . Meinung kann je

doch irrig seyn ;' , jeder: vorgetragene Satz bedarf daher der Ver
gleichung mit den Gesetzen selbst, aus welchen er entnommen ist. 

Diese vollständig mitzutheilcn, habeü- wir für unerläßliche Wicht 

gehalten, Und wir liefern daher innern, gegenwärtigen. Bande als 

Beilage das Ostpreuß. Landrecht vön 1721, jedoch mit Weglas

sung des ersten, zweiten und sichsten >Buchs, so weit deren In

halt keinen praktischen Werth mehr hat..Beim Abdrucke ha

ben wir eine, wahrscheinlich bald'näch der ersten Ausgabe besorgte, 

druckfehlerfteie zweite"Ausgabe zum Grunde gefegt,, und der 

Verlagshandlung die Veranstaltung einer möglichst sorgfältigen Cor- 

rektur empfohlen. Det'zweite Band wird die ssgmmtlichen-, - ein

zeln ergangenen Gesetze, Verordnungen und Rescripte, welche das 

Provinzkatrecht begründen^ möglichst druckfehlerfrei enthalten.

Me Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes" der Westpreuß. 

Provinzialgesetzgebung hinterläßt keinen erfreulichest Eindruck; alle 

Mängel, welche ein Gesetzbuch nur haben kann , Haufen sich hiep 

zusammen, um dem Richter sein Geschäft, zu verleiden und die 

Prozeßsührung zu einem Würfelspiel zu machen, von dessen Aus

gange döch in jedem Jahre das Glück von mehr als fünfzig tau

send .Familien, d. h. fast der Hälfte der Provinz, mehr oder min

der abhängt, Die Nothwendigkeit einer möglichst schleunigen Ver-



emfachung unserer Provinzialrechte und der Feststellung bestimmter 

Rechtsprinzipien liegt klar am Tage, und der Verfasser leugnet 
nicht, daß es das höhere Ziel, welches er'sich gesteckt hat, war, 

das Bedürfniß einer durchgreiftnden Refotm recht anschaulich vor 

Augen, zu stellen. Sollte denn die Sache auch in de^ That so 

großen Schwierigkeiten untèrliegen, als man sich bisher,.vorgestellt 

hat? Keineswegs.. Schon- bei Einführung des Allgem. Land
rechts hätte die Gesetzeskraft des^ Preuß. Landrechts, öyn 172F ohne 

den mindesten nachtheiligen Einfluß auf die besondern Verhältnis 

der Provinz völlig aufgehoben fverden können^ und nichts hindert 

noch jetzt diese Aufhebung, wenn sie etwa unter den Rebenbestim

mungen erfolgt,, wie sie in den Patenten vom 9. Nov. 1816 im 

Kulmschen' Kreise und- im Oroßherzogthum Posen vorgeschrieben 

find. Das Preuß, Landrecht ist kein, eigentliches Westppeuß. 

Provinziakgesetzbuch; erst 1772, wurde es, ohne besonders für diese 

Provinz-zu passen, eingesührt, und der Westpreuße wird die 
gänzliche Abschaffung desselben mit derselben Gleichgiltigkeit auf- 

nehrqen, mit welcher er sich dessen theilweife Aufhebung (im 
Kulmschen Kreise) imJahre 1808 gefallen ließ.' Dies voraus

gesetzt, ist die Zahl derjenigen Provinzialgesetze , deren. Beibchat- 

tung wirklich wüuschenswerth wäre, oder durch die besondern, Ver

hältnisse der Provinz bedingt wird, nur gering ; die Abschaffung 

aller übrigen kann für die Einwohner, Or die Rechtsverwaltung 

und für die Rechtswissenschaft nur Vortheilhaft seyn. Möchte der 

Zeitpunct dieser Verbesserung recht bald eintreten!

yjO VerfasfeM
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V deshoheit gelangte, bestand eines Theils aus den drei Wopwod- 
c™ schäften oder Matinaten Kulm, Marienburg und Pomme-- 
à fr gellen, andern-Theils aus dem sogepanntzn Netzhistrikte^, wel- 

Wkrittz ^er gegenwärtig größtenteils den Bezirk der königlichen Regie- 

lchàng ß enng zu Bromberg bildet.

Der Netzdistrikt hatte früher zu Großpolen gehört und esgal- 
xttn W jen t)Oït big 1772 die polnischen Gesetze *)  ; dagegen waren die 

htssMD NEZA ' ?v<?? ~
ditê M - Md'. 7Ml

rfiWW *)  In der Regierungsinstruktion vom 21. Sept. 1773 wurde, por- 
*̂"7  u geschrieben, daß „in judicando in Ermangelung eines anderweitigen 
. w*  polnischen Naturrechts, die Sammlung der^ Statute» und Coysti-

tutionen des Johan« Herbart von Fulstein, (Statuta Begnz 
Poloüiae in ordinem alphabeti digesta a Johanne Herbarto de Fulstin. 
Lublin, 1756. Fol.), mis welche selbst in Polen in allen Judiciis 

Jut*  recurrirt zu werden pflegt, hauptsächlich z«m Grunde gelegt" wer
den solle. » Dagegen wurde in dem transitorischen Gesetz des Her- 
zogthums Warschau vom 10. Oct. 18Ó9; der Fulstein'schen Samm

lung alle Autorität abgesprychen.
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genannten drei Palatinate nebst Ostpreußen seit 1230 vom deut
schen Orden erobert und von demselben mit voller Oberherrlich
keit besessen, durch den Lhorner Frieden vom 19. Okt.. 1466 aber 
warm jene drei Palatinate an Polen abgetreten, und dem deut
schen Orden war nur der Ueberrest von Preußen (Ostpreußen), 

und auch nur als polnisches Lehen gelassen worden.

Die drei Palatinate waren zwar schon vor ihrer förmlichen 
Abtretung durch den Vergleich von 1454 dem polnischen Reiche 
einverleibt; -sie bildeten jedoch keinen eigentlichen Bestandtheil der 

Republik, sondern hatten eine eigene Verfassung, eigene Landtage, 
eine eigene Verwaltung und eigene Gesetze; die Constitutionen 

des polnischen Reichstags erhielten 'in ihnen nur dann gesetzliche 
Kraft, wenn sie von den Deputaten der Westpreuß. Stände zum 
polnischen Reichstage, genehmigt und vollzogen, oder auf einem 

. spätern Westpreuß. Landtage als Landesgesetze angenommen wor

den waren. ... '

—Durch die sogenannte kulmische Handfeste von 1232 und 

1251 war den Städten Kulm und Thorn , und durch spätere einzelne 
Privilegien den meisten übrigen Städten vom Orden das M a g- 
deburgsche Recht als Landesgesetz vorgeschrieben; durch den 
Gerichtsgebrauch erlist dasselbe mancherlei Umänderungen, deren 
Sammlung unter dem Namen des alten Kolms im ganzen 

Lande in Gebrauch kam. Dieses alte Gesetzbuch ist verschiedentlich, 
zuerst 1538 in Danzig, im Jähr 1584 aber in Thorn gedruckt. 
Durch das Privilegium Königs Kaflmir von Polen von 1476 
trat dieses Gesetzbuch 'm den drei Palatinalen ganz allgemein in 

die Stelle der frühem, hin und wieder üblich gewesenen Rechte, 
mit Einschluß cher Lehengesetze,, doch mit Ausnahme einiger See
städte, welchen das Lübische Recht verliehen war.

Mit der Zeit verlor indessen der alte Kolm seine Anwendbar
keit, manche seiner Vorschriften waren für die spätern Verhältnisse
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nicht mehr passend, besonders fand man seine Unvollständigkeit und 
feine durch sein Aster unverständlich gewordene''Sprache lästig, 

©eit -em fünfzehnten Jahrhundert gsng man daher auf den West

preuß. Landtagen mit einer Umarbeitung des alten Kolms/, oder 
mit der Sammlung eines vollständigen kulmschen Rechts um, 

und es wurden nach und nach den Landständen, namentlich auf 

den Landtägen zu Heilsberg 1566, zu Neumark 1576 und 1580, 
zu Graudenz 1586 und 1592, und zu Thorst 1599, verschiedene 
Entwürfe zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Alle diese 

Entwürfe kamen zur Berathung, aber keiner derselben wurde 
/angenommen, denn der Adel verlangte, zum) Theil gegen dest 
Willen der Städte, die Aufnahme besonderer Rechtsgrundsätze über 
die Rechte der adeligen Ehefrauen Und über die Erbfolge der Ade

ligen, in die Stelle -der Lehnserbfolgègesetze, welche bis zur Auf

hebung der Lehnrechte durch das Pripikegium von 1476 gegol
ten hatten. Da ejne Bereinigung nicht zu Stande kam, so 
verfaßte endlich der Westpreuß. 'Adel, mit Ausschluß der übrigen 
Stände, auf dem Thvrnschen Landtage vom 6. Jul. 15M sein .ei

genes Landrecht, welches vom Könige von Polen bestätigt unh 

noch in demselben Jahre (in, der Folge auch noch öfter) unter der^ 
Litel: Juś àrà »obilimris krussiufi ist lateinischer Sprache 

/gedruckt wurdM *

z Das Landrecht des Westpreuß. Adels handelt in sieben Titeln 

von der Erbfolge, von Schenkungen und Testamenten, von Vor

mundschaften , von der Verjährung, vost der Gerichtsverfassung, 
vom Civilprozeß und von Grenzscheidungen; enthielt nur die
jenigen Abweichungen vom kulmschen Rechte, welche der Adel 

für sich nöthig oder nützlich hielt , und, setzte mithin das kstlm- 

sche Recht als allgemeines Gesetzbuch oder gemeines Recht vor
aus. Das Letztere kam auf den spätern Landtägen noch mehrmals 

zur Sprache, man legte dabei hauptsächlich den aus dem Neu- 

markfchen Landtage von 1580 eingereichten Entwurf zum Grunde,
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und einigte sich über einzelne Abänderungen und Zusätze; aber über 
das Lanze Werk wurde kein Schluß gefaßt, sondern die/einzelnen 
Städte/ oder vielmehr^ die einzelnen Gerichte wählten, welcher Ent- 

c wurf bei ihnen Gesetzeskraft haben sollte*).^-  In Thorn galt das 
/ ius Culmense emendatum nach^ einer beim dortigen Magistrate bc- 
! find lich en ungedruckten, Abschrift; dagegen hatte das in der An- 

I merkung angeführte 3uz Culmense ex ultima revisione, in Dan- 
I à i in den kleinern Westpreuß. Städten deutscher Zunge, in den 
I deutschen Ortschaften der Werder und des königlichen Gebiets-, in 

den Bisthümern, und selbst in den adeligen Gütern, o weit das 
adelige Landrecht nichts Anderes bestimmte/ Gesetzeskraft.

Hiernach galt in den Palatinaten Kulm, Marienburg und 
J Pommerellen das sogenannte Kulmsche Recht nicht als wirklich 
I bestätigtes Gesetzbuch, sondern nur darum, weil sämmtliche Ent- 
/ würfe aus dem alten Kolm, à in anderer Ordnung und Fas

sung,-und aus dm spätern einzelnen Landesordnungen, mehr oder 
minder vollständig, entnommen waren, und nach dem Grrichtsge- 
brauch. • Eigentlich war aber dieses Kulmsche Recht nur eine 
Sammlung derjenigen Provinzialgesetze, welche" vom Römischen 
Rechte abweichen oder dasielbe ergänzen; das Römische Recht war 
das eigentliche,, in ganz Westpreußen geltende gemeine Recht.

Gleich bei Besitznahme Westpreußtns wurden durch das No- 
tificatiynspatent vom 28. Sept. 1772 und nachher durch die Re- 

I gierungsinstruction vom 21. Sept. 1773 alle diese Gesetze sowohl 
j in den drei Palatinaten, als im Netzdiflrikte völlig aufgeho

ben;. an ihre stelle wurde das Dstpreüß. Landrecht à 1721,

*) Umständlichere Nachrichten enthält Hanow's Geschichte des Kulm- 
schen Rechts, vorgedruckt dem Jus Culmense ex ultima revisione. 
Danzig, 1767. Siehe auch des Vers. Handbuch über das Ostpreuß. 
Provinzialrecht, Heft 1. Insterb., 1821.

Ofii: BO I Bl' Äiliil i ■■ i I iälfl
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wiewohl unter sehr verschiedenartigen Beschränkungen, als Ge

setzbuch des ganzen Landes eingeführt. Nur in so weit fand 
ein Unterschied Statt, daß' für die drei Palatinale durch die ange

führte Regierungsinstruction über die Erbfolge unter Personen ade- 
ligen Standes und über die Rechte der adeligen Ehefrauen und 

Witwen r besondere, aus dem adeligen Landrecht entnommene 
Bestimmungen vorgeschrieben wurden, wogegen im Netzdistrikte die 

Vorschriften des Preuß. Landrechts .auch überwiese Gegenstände 

zur Richtschnur dienten.

Das Landrecht von 172t sollte zwar, her Absicht nach, nicht 

wie das Kulmsche Recht, eine bloße Sammlung der provinzialen 

Abweichungen vom Römischen Rechte, sondern ein selbstständiges 

bürgerliches und peinliches, allgemeines Gesetzbuch bilden; dazu 
war es jedoch bei weitem nicht vollständig genug, das Römische 

Recht blieb die Grundlage, und dasselbe wurde Heils ausdrücklich, 
theils stillschweigend in Allem, worüber das Landrecht nichts ent

hält, als Hilfsrecht anerkannt, ... .

Zehn Jahre über behielt Westpxeußen seine sm Jahre 1772 

bestimmten Grenzen und feine Gesetze; durch das Justizreglement 

vom 3. Dez. 1781 wurde aber der damalige Marienwerdersche 
landräthliche Kreis,. bestehend aus den Hauptämtern, Marienwer- 

wcrder und Riesenburg, doch mit Ausnahme der Erbhauptämter 

Schönberg und Deutsch -Eylau, zu Westpreußen geschlagen. Beide 
Hauptämter haben bisher zu Ostpreußen gehört, und das Preuß. 

Landrecht galt auch dort;, jedoch nicht mit den Bestimmungen der 
Westpreüß. Regierungsinstruction vom 21. Sept. 1773, sondern 
mit denen der Ostpreuß. Regierungsinstruction vom 30. Jul. 1774, 

. und da diese bei Wehreren Gegenständen bedeutend abwichen, so 
bestand nunmehr Westpreußen fest 1782 aus drei provinzialrecht

lichen Kreisen: \

■ 1. den drei Palatinalen Kuhn, Marienburg, Pommerellen;
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2. dem Netzdistrkkte;

3, dem daryaligen Marienwerderschen landräthlichen Kreise

Die Einführung des Mgem. Landrechts für die Preuß. Staa

ten von 1794 hatte nur die Folge, daß dasselbe in die Stelle 
des Röm. Rechts ats Hilfsrecht in Westpreußen Giltigkeit erhielt; 

die Provinzialgesetze und besonders das Preuß. Landrecht von 1721 
behielten ihre Kraft; hingegen nahm die Krone Preüßen im Jahre 

1793 Besitz von den an sie abgetretenen Theilen des aufgelösten 
Königreichs Polen, und von diesen wurden

1. die Stadt Thorn mit ihrem Gebiet,

2. die Stadt Danzig mit ihrem (damaligen) Gebiet

zu Westpreußen geschlagen. Beiden Städten Mit ihren Gebieten 

wurden durch das Patent vom 2.Jun. 1793 die Beibehaltung 
ihrer statutarischen Möchte, insbesondere der Stadt. Thorn ihrer 
Willkür von 1634 und des dort bisher giltig gewesenen jus Cul- 
mense emendatum ; der Stadt Danzig /aber die Beibehaltung 
der neu revidirten Willkür von 1761 » des jus culmense ex ul
tima revisione und der Danziger Wechselordnung vom 8. Marz 
1701 zugesichert; diese Städte mit ihren Gebieten bildeten daher 
zwei neue provinzialrechtliche'Kreise, und Westpreußen hatte de
ren Nunmehr fünf. ,

Unterdessen war man mit Sammlung und Revision der Pro
vinzialgesetze beschäftigt. Im. Jähr 1802 kam das für Ostpreu
ßen zu Stande, und die Gesetzeskraft desselben wurde auch auf 
den, seit 1782 zu Westpreußen geschlagenen Marienwerderschen 
landrathlichen Kreis ausgedehnt. Dadurch sonderte sich nunmehr 
dieser provinzialrechtliche Bezirk vom übrigen Westpreußen vollstän
dig ab; bald daraufentstand aber durch die Ueberweisung der Erb- 
Hauptämter Schönbergund Deutsch-Eylau, , welche bis dahin noch 
zu Ostpreußen gehört - hatten und durch das Reglement vom 21.
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Jun. 1804 an Westpreußen, einsechster provinMlrechtlicher Be- 

zrrk, denn außer dem Ostpreuß. Provinzialrechte galten in demsel
ben die von 1802 bis 1804 ergangenen Pstpreuß. Provinzialge- 

setze, welche in bett' Hauptämtern Marienwerder und Riesenburg 

kein? Giltigkeit hatten; dagegen galten in diesen beiden ^Hauptäm

tern die von 1802 bis 1804 ergangenen Westpreußischen Provim 

zialgesetze.welche aber im sechsten Bezirke nicht zur Anwendung 

kommen konnten. ,,

Diese provinzialrechtjiche Verfassung erhielt sich nur bis zum 

Tilsiter Frieden, durch welchen

1. -der größte Theil dös damaligen Danziger Gebiets nebst ei
nem beträchtlichen Theile des Palatinüts Pommerellen vöm 

Preuß. Staate abgetrennt, und zu einem besondern Frei-

erhobeM^ Ws

2. der größte Theil des Palatinats Mm nebst der Stadt Thom 

SlL und ihrem Gebiete,

3. der größte Theil des Netzdistrikts

an das Herzogthum Warschau abgetreten lourde. .

Westpreußen bestand demnach nur noch aus folgenden provin- 

zialrechMen Bezirken:.,

1. dem Bezirke des Preuß. Landrechts, von 1721, nemlich ei
nem kleinen Theile des palatinats Kulm (Festung und Stadt

/ Graudenz mit ihrem — zum Theil bestrittenen — Gebiete); 
.i ‘ dem ganzen Palatinale Marienburg und. dem größten Theile 

des Palgtinats Pommerellen; , t

2. einem kleinen Theile des Netzdistrikts (dm jetzigen landrath- 
. lichen Kreisen Flatow und Deutsch - Krone nehst einem Theile

der Herrschaft sFilehne;
3. dem ganzen damaligen Marienwerderschen landrächlichen Kreise ;

4. den Erbhauptämtem Schönberg und Deutsch-Eyläu;
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5. einem Theile des (alten) Danziger Gebiets..

Außerdem hatte sich das Herzogthum Warschau an seinen 
Grenzen inden Besitz einiger Distrikte und Ortschaften gesetzt, 
über welche Preußen die -Landeshoheit behauptete und zum Theil 

ausübte.

Dieser Zustand dauerte bis zum Anfänge des Jahres 1814 
und änderte sich zuerst durch die Uebergabe der Festung Danzig, 

-durch die Auflösung des Freistaats dieses'Namens und durch die 

Einperleibung der Stadt und ihres Gebiets in die Provinz West
preußen. Letztere erhielt dadurch zwei neue provinzialrechtliche Be

zirke, nemlich .

6. den zum Freistaat Danzig gehprig gewesenen Theil des al
ten'Danziger-Gebiets, in welchem inzwischen die frühern

- statutarischen Rechte zu Staatsgesetzen (Particular- 
recht) erhoben und die Vorschriften des Code Napoléon 
größtentheils 'als Hilfsrechts eingeführt worden" waren. Da
bei verblieb -es mit der Ausnahme, daß seit dem 29. März 

1814 statt des Code Napoléon das Allgemeine Preuß. Land
recht wieder zum Hilfsrecht'bestimmt wurde;

7. den an den Freistaat-Danzig s abgetreten gewesenen Theil 

\ des Palatinats Pommerellen oder das sogenannte neue
Danziger Gebiet. Hier war zur Zeit des Freistaats das 

' Preuß. -Landrecht von 1721 Provinzialgesetzbuch geblieben,

‘ und nur als Hilfsrecht war der Gode Napoléon eingeführt, 
in dessen Stelle sert 29.,März 1814 wieder das Allgem. Land

recht von 1794 trat. ■

Bald darauf erhielt Preußen durch den Vertrag vorn 3. 

Mai 1815 den Kulm -Michelauschen Kreis zurück, nebst einem 
Zuwachse jenseits der Weichst!, Thorn gegenüber/ Dieser Er

werb bildGe nunmehr den achten provinzialrechtlichen Bezirk West- 
pttußäs, denn statt des Codé Napoléon, welcher während der 

Fremdherrschaft in die Stelle der früheren' Provinzialrechte getre-
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len war, chukdd durch das Patent vorn Ä. Nov. 1816 wieder das 
Allgerp. Landrecht, , jedoch -mit einigen provinzialrechtlichen Abwri- 
chungEÄ^ GeseOuche

Auch der vormalige.Netzdistrikt fam nach Auflösung des Herms' 

zogthums> Warschau wieder Mter.Preuß. Layheshoheft- . er wurde 

jedoch nicht zu Westpreußen, sonderu-zum Großherzogthum Po- 
sen geschlagen, und durch ein zweites Patent -vom. 9-i Dop. ISlch 
wurde auch hier in die Sieste des Code Napoléon, welcher wäh

rend "der Fremdherrschaft dir bisherigen Provinzialgesetze verdrängt 
hatte, das AllgeM. Landrecht ,- jedoch unter eigenthümlichen Abwei
chungen, zum Landesgtsetz bestimmt. DiePrövinzialgesetze bliebest 

auch hier abgeschafft. Aber im Jahr 1818 gelangte ein, wiewohl 
nur kleiner -Theil viestHMWWWMn WWreußeäM4. 

daß indessen durch diesen Umtausch in der materiellen Gesetzgehung 
etwas geMMvurde. MDSezirk

nigen Abweichungen dem achten provinzialrechtlichen Distrikte West- 

. Preußens zurechnen.

seblieW 
Ortschaften und Distrikte gelangten gleichfalls wieder zu Westpreu- 

â^i'â^Mde abersEêMn'

die frühern Provinzialrechte (das Landrecht von 1721) oder die im 

Kulmschen Kreise und im Herzogthum Posen seit 1816. eingeführ

ten Gesetze gelten sollten. Diese Bezirke und Ortschaften bilden 

den neunten provinzialrechtlichen Distrikt..Westpreußens, und 
wir bezeichnen ihn mit dem Namen des'DistriM des zweifelhaf

ten Rechts.

Endlich besteht der zehente Distrikt aus dem von Westprm- 

ßen eingeschlôffenèn theile des vormals Neumärkifchen, jetzt Pom« 
mernschen Kreises Dramburg. Diese Enklaven gingen gemäß konigli- 

lichem Cabinetsbefehl vom 24. April 1816, ohne Veränderung der



darin geltenden materiellen Gesetzgebung an Westpreußen über, 

und es gelten darin die Neumärkischen Provinzialgesetze,

Umständlichere Nachrichten über diese provinzialrechttz'chen Ver

hältniße enthalt die in Kurzem m der Maurerschdn Buchhandlung in 
Marienwerder erscheinende historisch-geographische Er nle i - 
tung in die Provinzialrechte Westpreußens unh die der

selben beigefügte provinzialrechtliche Kärte, es wird daher genü

gen, darauf hinzuweisen.

. •, Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, daß in Westpreußen nicht 
Em Provinzialrecht, sondern wenigstens zehen, zum Theil- vonein
ander völlig abweichende Provinzialrechte gelten, welche ohne Ver
wirrung zu veranlaßen und lästige Wiederholungen /herbeizufüh
ren, nicht gemeinschaftlich abgehandrlt werden können. Die Be
arbeitung der Provinzialrechte des zu Westprcußen gehörigen klei
nen Theils der Neumark ist hier völlig ausgeschlossen,- weil ein 

anderer Mitarbeiter des Neumarkische Provinziàlrecht liefern wird; 
und eben so schließen wir vorläufig das pstpreuß. Provinzialrecht 

Von unserm Plane, aus, mit dem Vorbehalt, die Ergänzungen des 
Provinzialrcchts von ganz Ostpreußen und Litthauen mit Einschluß 
des Marienwerderfchen alt - landräthlichen Kreises in einer besyn- 
dekn Abtheilung zu sammeln und abzuhandeln. Sonach sind in 

Unsern Platt nur einbegriffen: :

Ł das Provinzialrecht der Distrikte des Preuße Landrechts von 

1721. Dieser Bezirk besteht

1. aus dem kleinen, durch den Tilsiter Frieden nicht mit an 
das HerzogthUm Warschau abgetreten gewesenen-Theile des 
vormaligen Palatinats Kulm, nemlich der Festung- und Stadt 
Graudenz mitihrem Weichbilde.

2. den: ganzen Palatinale Marienburg mit Einschluß der in ad
ministrativer Hinsicht zum Bezirk der königlichen Regierung 

zu Königsberg übergcgangenen Ortschaften.



3. aus dem Palatinate PommereÜen mit Einschluß desjenigen 

; BezWz welcher durch dem Tilsiter Frieden an den Freissaat

Danzig abgetreten wurden und-in welchem^ die bürgerliche Ge
setzgebung während der Zeit des Freistaats in der.Hauptsache 

. nicht abgeändert M. Diejenigen Abänderungen., aber, welche 
hier eingetreten.sind M-sind in die Bearbeitung mit ausgenommen.

4. aus'den oben bezeichneten Distrikten und Ortschäften des zwei

felhaften Rechts', wenn angenommen wird, daß wahrend deS 
wlderrechikrchen Besitzes derselben durch das Herzogthum War
schau die eingeführten Gesetze rechtsverbindlich nicht haben ab

geändert werden können.

II. Das Particularrecht des' alten Danziger, erst 1793 preußisch 
gewordenen Gebiets , in so weit dasselbe einest Theil des spätern 

Gebiets des Freistaats Danzig ausgemacht hat ^ ferner die. Sta
tutarrechte desjenigen Thtils des Danziger alten Gebiets,,'welcher 
im Jahre 1807 beim Preußischen Staate verblieben ist,

III. Die Provinzialrechte des Kulm-Michelauschen Kreises und 

des zum Großherzogthum Posen gehörig gewesenen, im Jahre 
1818 aber wieder, zu Westpreußen geschlägenen Distrikts. Diese 
Provinzialrechte lassen sich füglich gemeinschaftlich vortragen, sind 

es bedarf bei den einzelnen, nicht im ganzen Bezirke geltenden Be

stimmungen nur des Beisatzes, in welchem Theile des Bezirks sie 

gelten.

Nimmt man an, daß in den Distrikten und Ortschaften deß 

zweifelhaften Rechts das Allgemeine Landrecht unter den Be
stimmungen des für das Großherzogthum Posen ergangenen Pa

tents vom 9. Nov.1816, unter Verwerfung der frühern Provin
zialgesetze, als Lastdesgesetz betrachtet werden müsse, so gehören 
auch diese Distrikte und Ortschaften zu demjenigen provinzialrecht

lichen Bezirke, für welchen die' dritte Abtheilung unseres Werks 
bestimmt ist. C
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Der gegenwärtige Band umfaßt das Ptovinzialrecht der-Di

strikte des Preuß. Landrechts von 1721, -und als Beilage haben 
wir dieses.Landrecht- selbst^ so weit dasselbe noch für den*pr  a kti- 

sschen Rechtsgebehrten Interesse hat, nebst vergleichenden AnMer- 
kung'en und einem Glossarium, beigefügt. 'Der zweite Band wird 

-die einzelnen- Verordnungen, Staatsvertrage,' Publicanda, - Ent« 
scheidungen/der MesMommission- /Präjudikates und Heseripte 

Halten, welche das Provinzialrecht dieser Abtheilung begründen. 
Nur- diejenigen Gesetze, welche inderMesetzsammlungfür die Preuß. 

^Staaten stehen sind weggelaffen, weil letztere jeder PreNß. Rechts
gelehrte zur. Händ hat.



Provinzialrecht
derjenigen

Bezirke von Westpreußen,
in welchen

das Preußische Landrecht von 1721 gilt... >

Westpreuß. Prov- » Recht. 1
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Zum Publications - Patente voM
s. Februar 1794.

§. 1. ^Preußische Landrecht von 1721- §. lhl 
vertritt in demjenigen Theile Westpreußens, wel
cher nach demselben benannt ist/ die Stelle des, 
gemeinen Rechts für alle Rechtsverhältnisse, welche 
nach dem 28. September 1772 entstanden sind.

§. 2. Diejenigen Vorschriften des Preußischen 
Landrechts von 1721, welche durch die nach Pu
blication desselben ergangenen Gesetze und Ver
ordnungen abgeanderk oder näher bestimmt sind, 
haben in soweit ihre gesetzliche' Kraft verloren. -

§. 3. In Stelle derselben gelten Lie spätern 
Gesetze und Verordnungen,, rvenn sie bis zum 
28. September 1772 bloß für Ostpreußen,- nach 
diesem Zeitpunkte aber ausdrücklich für Westpreu
ßen ergangen sind.

§. 4. Sind die Vorschriften des Preußischen 
Landrechts durch Gesetze oder Verordnungen abge

anderk oder aufgehoben, welche für die ganze Mo
narchie ergangen sind, so gelten nicht diese Ver
ordnungen und Gesetze, sondern die Vorschriften 
des Allgenr. Landrechts (und der Allgem. Gerichts
ordnung, Hypotheken-Ordnung rc.).

§. 5. ^Außerdem kommen die Vorschriften des 
Allgenn Landrechts nur zur Anwendung;

1) in sofern sie mit den Vorschriften des Preu
ßischen Landrechts überemstiMmen;

2) in sosem sie über Rechtsverhältnisse und Fälle
I» i*  '
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entscheiden, über welche das Preußische Land
recht keine VorfthriMn enthält;

3) in sofern die Vorschriften des ' Preußischen 
Landrechts, dunkel oder zweifelhaft sind;

4) in sofern die Vorschriften. dès Allgem. Land
rechts nicht durch spätere Gesetze aufgehoben 
oder naher bestimmt sind, in welchem Falle 
die späteren Gesetze gelten. < >

§.ß. Dieß Alles sinket zwar auch auf die 
Vorschriften der beeL ersten Titel im zweiten Theile 
des Ällgem. Landrechts Anwendung;

K. 7» Diejenigen Vorschriften dieser drei Ti
tel jedoch, welche das gerade Gegentheil (d. h. 
eine unzweifelhafte Abweichung. von den Vorschrif
ten) eines) klaren und unstreitig recipirt gewesenen 
römischen oder andern fremden Gesetzes. enthalten, 
bleiben außer Anwendung. -

§. 8. Die im zwanzigsten Titel des zweiten 
Theiles des Allgem. Landrechts enthaltenen Kri
minal-Gesetze geltem vorzugsweise vor denen des 
Preußischen Landrechts, in sofern sie milder als 
letztere sind.

Bekanntlich ist das Dstpreußische Landrecht, welches 
zuerst im I, 1620, hiernächst aber in den 3.. 1685 und 
1721 in veränderten Ausgaben erschien, hauptsächlich aus 
dem kulmischên und 'aus dem römischen Rechte entnom
men-^ und sollte, seiner Absicht nach , / den Umfang eines 
vollständigen Gesetzbuches für das Herzogthum, nachherige 
Königreich "Preußen (Ostpreußen) , darstellen. Die Ver
fasser bemerkten jedoch sehr wohl, daß dieses Rechtsbuch 
bei Weitem nicht alle Rechtsverhältnisse,-welche einer ge
setzlichen Bestimmung , bedürfen, umfaßte, und deßhälb 
beruft sich das Preußische Landrecht an mehreren Stellen 
ausdrücklich auf das kaiserliche, d. h. Römisch-Justinia- 
neische Recht, als Hülfsrecht; versteht sich, in soweit das
selbe nicht in einzelnen. Vorschriften durch das theilweise 
teeipirte kanonische' Recht aufgehoben, abgeändert oder 
rtäher bestimmt ist. Um darüber keinen Zweifel übrig zu 
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lassen, ist in der Westpreußischen Regierungs - Instruction 
vom 21. Septbr. 1773 noch ausdrücklich ausgesprochen, 
daß das römische Recht in denjenigen Fallen, wo die 
besondern Statutar- Rechte, d, h.'dys Landrecht von. 1721, 
schweigen, als Hülssrecht gelten solle. '

Durch das Notifications- Patent vom 28. Septbr. 
1772 und durch die erwähnte Regierungs - Instruction 
wurden ,die Gesetze des Königreichs Preußen oder Ostpreu
ßens , und darunter hauptsächlich das Landrecht von 1721, 
als Provinzialgesetz in Westpreußen für alle künftige Fälle 
vorgeschrieben;- das gedachte. Landrecht jedoch mit aus
drücklicher Ausnahme derjenigen Vorschriften, welche nicht 
durch Gesetze und Verordnungen, welche nach Publication 
dès Preußischen Landrechts ergangen sind, aufgehoben, 
abgeändert oder näher bestimmt waren.- Welche Gesetze 
und Verordnungen dahin gehörten» ist in dem gedachten 
Patente und in der erwähnten Regierungs-Instruction 
umständlich angegeben.

Diese Gesetze und Verordnungen, durch welche das 
Preußische Landrecht schon bei seiner Einführung in West
preußen abgeändert war, waren jedoch von zweierlei Art, 
denn sie waren-entweder für die ganze damalige,preußi
sche Monarchie oder bloß .für Ostpreußen gegeben. .Im 
letztem Falle waren es eigentliche Provinzialgesetze, 
welche daher noch jetzt gelten; die Gesetze der. erstem'Art 
hingegen sind nach dem tz. 11. des Publicatwns-Patents 
vom 5. Februar 1794 durch das Allgemeine „Landrecht 
und die übrigen, für die ganze Monarchie gegebenen, Ge- 
setzbücher verdrängt. , ,

Zu denjenigen allgemeinen Edictey und^Verordnun- 
gen, durch welche einzelne Theile des Preußischen Land
rechts aufgehoben und in derm Stelle die Vorschriften 
des Allgem. Landrechts und der übrigen Gesetzbücher ge
treten sind, gehören hauptsächlich: *'

1) die Instructionen für die Ostpreußischen Ober- und
Üntergerichte vom 1. und 16. Septbr. 1751, durch 
welche die Vorschriften des- Preuß. Landrechts, über 
dir Gerichtsverfassung gänzlich; , ■ .

2) der durch die vorstehend gedachten Instructionen in 
Ostpreußen eingeführte Codex Eridericianus Mar- 
chieus, durch welchen die Vorschriften im ersten 
Buche des Preußischen Landrechts über das gericht- 
liche Prozeßverfahren,
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f/Sst sofern besagter Codex Marchions von dem 
„Landrechte, von 1721 abweicht",

folglich nur theilweise;
3) die drei ersten Titer im zweiten Buche des. ersten 

Theils des feit 1751 soweit in Ostpreußen eingeführ
ten Corpus juris ■Fridericianum oder des verbes
serten Preuß. Landrechts von 1748, wodurch die 
Vorschriften im zweiten Buche des Preuß. Land
rechts von 1721 von Ehesachen, Verlöbnissen und 
Legitimation der Kinder

„überall, wo das Corpus Fridéricianüm von 
„dem Landrechte von 1721 abweicht, und wo im 
/.erstem nicht ein Anderes als im letzteren ver- 
„ordnet ist", ; .

folglich gleichfalls nm theilweise;
4) das dritte Buch desselben Corpus Juris Frideri

cianum mit feinen spatem Abänderungen, wodurch 
die Vorschriften im zweiten Buche. des ^ Landrechts 
von 1721 über Pfleg- und Vormundschaften

„da, wo das Corpus Fridericianum von dem 
?;> . • „Landrechte von 1721 abgeht",

also gleichfalls pur t h e i l w ei se 
aufgehoben find.

Diesen Vorschriften gemäß bedarf es jedesmal einer 
genauen Prüfung, ob der Codex Fridericianus Mar- 
chicus und' das Corpus juris Fridericianum von den 
Vorschriften des Landrechts , von 1721 abweichen; es er
gebt sich jedoch, daß zwischen den Vorschriften des Land
rechts von, 1721 und denen des dritten Buches deß Cor
pus juris Fridericiantim, die Vormundschaften betref
fend, keine eigentlichen Widersprüche obwalten, und daher 
find in spätern Gesetzen, z. B. in dem Reglement für die 
Antergerichte in Westpreußen vom -20. August 1802 8.9. 
Artikel II. und in der Instruction für das Stadtgericht 
zu Danzig vom 6. Anglist 1796, die Vorschriften des
18. Titels im zweiten Theile des Allgem. Landrechts un
bedingt zur Befolgung vorgeschrieben.

Außerdem stich die. Vorschriften des Landrechts von 
1721 durch einzelne „allgemeine Edicte und Verordnun- 
genfl aufgehoben und abgepndert, in deren Stelle daher 
das Allgem. Landrecht getreten Jst. Hinsichts aller sol
cher Verordnungen , ist aber eine-doppelte Prüfung nöthig:
a) ob das Gesetz allgemein für die preußische Monarchie 
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oder nm für Ostpreußen ergangen sey, in welchemletz- 
lern Kalle dasselbe als Provinzialgesetz auch m West- 
vreußen gilt; b) ob dasselbe die Vorschriften des Land- , 
rechts über das betressende Rechtsverhältniß ganz'.oder 
nur in einzelnen Punkten aufbebe.

Diese Prüfung hat ost eigenthümliche ^Schwtengkel- 
,1en, und die Ungewißheit der Rechte wird-dadurch m West
preußen nicht wenig 'verwehrt. Vollends «ber^ wird die 
Anwendung der Vorschriften des Landrechts von1724 
häufig dadurch zweifelhaft, daß nach dem §• 1- M Pu
blications - Patents - da, wo das Landrecht von 1721 nicht 
ausreicht, nicht.mehr „die bisher ausgenommen gewesenen 
römischen, gememen Sachsen- und andern fremde« Rechte 
sondern das Allgem. Landrecht als Hulfsrecht gelten soll. 
Gerade in den wichtigsten Werten sind im. Landrecht 
von 1721 die Grundsätze des römischen Rechts als be-

- kannt vorausgesetzt und bald gar nicht, bald nur dunkel 
anqedeutet, die Vorschriften des Landrechts von.1721 

, selbst aber auf die Theorie dieses römischen Rechts ge
baut. Treten , nun die-oft gerade entgegengesetzten Vor
schriften des Allgem. Landrechts an deren Stelle, so ent
stehen Widersprüche, zu deren Auflösung es an sedem An
halte gebricht. So ist es kein Wunder, daß^nrcht allein 

. die Untergerichte, sondern auch die beiden Senate des 
König!. Dber-Landesgerichts, ja selbst die einzelnen Se
nate , zu verschiedenen, Perioden, völlig entgegengesetzte 

^^î/so zweifelhaft ist die Frage, welche Vorschrif

ten in den drei ersten Titeln des zweiten Theils des, All
gem. Landrechts für suspendier zu achten sind, Md welche 
nicht. Durch das im Anhänge befindliche, letzt zum ersten 
-Male gedruckte Ministerial-Rescript vom 28. Julms 1819 
ist die Fortdauer der Suspension in dem hier rn Jtcpe 
stehenden Theile Westpreußens ausgesprochen, zugleich 
wird aber bezweifelt, ob es der Mühe und Weitläufige 
keit lohne, die Verschiedenheit in den Grundsätzen vieler

■ Atel von den Grundsätzen des bisherigen, siwsidiarlschen 
gemeinen Rechts zu dem Zwecke der Zurücknahme der 
Suspension zusammen zu stellen. Glücklicher Wesse ent
hält das Ministerial-Rescript vom 25. Sepà 1795 dar
über einige Fingerzeige, und es ergeben sich daraus M- 
gende, vom Königl. Ober-Landesgertcht befolgte Grund
sätze,^/'
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-4) Im Zweifel..sind die einzelnen Vorschriften dieser Ti
tel, tue gesetzliche Erbfolge betreffend, für suspen- 
dirt zu achten. '

2) Eben dieß sindetHknsichts der Lehre von der ehelichen
Gütergemeinschaft Stqtt. ' .>

3) Die Vorschriften über das Vermögen der Kinder,
§. 147—209 des zweiten Titxls,. müssen schon jetzt 
beobachtet" werden, weil die Theorie des römischen 
Rechts vom Peculium bereits durch frühere allge
meine Landesgesetze sehr wesentliche Veränderungen 
erlitten hat. / ■ 1

4) Die Grundsätze von der Ehe zur linken Hand kön-
neu nicht für süspendirt geachtet werden, weil sie 
nichts gegen, sondern bloß praeter,jus- commune 
enthalten. t *
Dasselbe gilt bei der Lehre vom Erbschatze, weil die 
Bestellung desselben bloß von det 'Willkür eines 

i ' lehen, und von einem bisher nirgends verbotenen
• pacto abhängt.

' P Die Vorschriften über'die rechtlichen . Folgen des 
unehelichen Beischlafs sind nicht für, süspendirt zu 
achten, weil hieny das römische und kanonische 
Recht nicht geändert, sondern vielmehr im Wesent- - 
lrchen hergestellt worden.

7) Bei den . übrigen einzelnen'Vorschriften gilt die Ver
muthung , daß das allgemeine Landrecht die Grund
sätze der bisherigen gemeinen Rechte nicht habe an
dern, sondern nur erklären,' streitige Fragen-entschei
den und die von dem eigentlichen Inhalte des Ge- 

. setzes bisher schon abgegangene Gerichtspraxis näher 
habe bestimmen wollen., Daher ist bei jeder einzel
nen Stelle, ehe man sie für süspendirt annimmt, < 

.. erst wohl zu prüfen, ob darin auch wirklich etwas 
gegen die m bei Praxis angenommen gewesenen bis
herigen gemeinen Rechte Streitendes enthalten sey. 
Bei einer solchen Prüfung wird sich z. B. in der 

. .Lehre vom Vermögen der Ehefrau bald finden, daß 
parapliernaha m dem Sinne des reinen römischen 
Rechts heut zu Tage gar nicht mehr üblich sind, 
untz daß dre Theorie des Allgem. Landrechts mit der 
Lehre von beirr Eingebrachten, so wie neuere Lan- 
desgesetze und dre Praxis sie gebildet'haben, imWe-- 
sentlichen uberemstimmt.
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8) Enterbungsursachen> ‘ welche das Allgem. Landrecht 
zuläßt, die bisherigen allgemeinen Rechte^ aber nicht 
enthalten, finden während der Suspension keine An-

■ wendung', so wie im Gegensatze Enterbungsurfachen 
des gemeinen Rechts, während der Suspension noch 
gelten müssen, wenn sie. gleich ins Allgem/Landrecht 
nicht ausgenommen find.

9) .Diejenigen Vorschriften des Allgem. Landrechts, welche 
ktwàs praeter jus commune baetentis deceptum 
enthalten/ sind unter" der Suspension-nicht mit be- 
grissen, weil die Suspension nur auf solche Vorschrif- 
ten geht, welche contra jus commune ins Allgem. 
Landrecht ausgenommen find.

Was endlich das Preuß. Strafrecht, oder dm 20. 
Titel im zweiten Theile des Allgem. Landrechts betrifft, ' 
so scheint zivar der im §. 18. des Publications-Patents 
vom 5. Febr. 1794 deutlich ausgesprochene Gmndsatz: 

dass bei allen, nach, Publication des Allgem., Land- 
rechts zur, gerichtlichen Entscheidung gelangenden 
Fällen, die in dem neuen Landrechts verordneten Stra- . 
fen angewendet Mrden sollen, an sofern sie gelinder 
sind als diejenigen, welche nach den bisherigen Gesetzen > 
Statt gefunden hatten,/'' 

die Meinung zu rechtfertigen:
daß, wenn das Provinzialgesetz gelindere Strafen 
als das Allgem. Landrecht- votfchreibt, erstere zur 
Anwendung kommen.

Indessen spricht dièse Stelle'.des Publications - Patents - 
allerdings nur von Verbrechen,' welcho. schön vor Publi
cation des Allgem. Landrechts begangen sind, sie kann 
daher die aufgestellte Meinung" nicht begründen. Allein

1) nach dem §. 3. des angeführten Publications-Pa
tents, sollen die in den verschiedenen Provinzen be- 
standenen Prövinzialgesetze ihre gesetzliche Kraft und 
Gültigkeit behalten, und davon sind die Provinzial-'

< ^àfgesetzê weder hier, noch durch irgend ein anderes 
: Gesetz ausdrücklich ausgenommen.

2) Nach §. 21. der Einleitung, gehen die Provinzialge-. 
fetze,, ohne die Strafgesetze,'wenn sie nicht charter 
ais ' dre des Allg. îandrechts sind, auszunehmen, den 
Börschriften des Allgem. Landrechts vor. .

3) Rach §. 18. der Einleitung sollen nur dann, wenn 
die Provinzialstrafgesetze Hatter gls die des Allgem.
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Landrechts sind, die yiildern Strafm des letztem zur 
Anwendung kommen.

Daraus folgt von selbst, .daß, wenn die Provinzialstras- 
gesetze milder- als die des Allgem. Landrechts -sind,, er
stere bei Kraft uch Gülügkeit bleiben; - ein Grundsatz,

• welcher in Ostpreußen , bis zur Einführung VA Ostpteuß.
Provinzialrechts, nie bezweifelt worden ist. Daher wur
den bei Entwerfung des letztem auch Zusätze zum 20. 
Titel dès zweiten Theils" in Vorschlag gebracht, wiewohl 
man davon in der.Folge keinen Gebrauch machte.

E i nleit u n g.
s. §. g. Eine Observanz oder ein Gewohnheits

recht ist nur dann vorhanden, wenn dasselbe be
reits 30 Jahre, Jahr und Tag, .d. h.- 31 Jahre, 
6 Wochen, 3 Tage, gedauert hat.. Zum Be
weise bedarf e§ fünf unverdächtiger Zeugen, welche 
den ununterbrochenen Gebrauch bekunden.

Die Worte des Preußischen Landrechts B. I. Titel 
33. §. 15. Nr. 4. Seite 110, lauten:

„und obwohl nach der Rechtsgelehrten Opinion zu 
solcher Gewohnheit zum wenigsten zehen Jahre ge- 

/ ' hören, die sich mit erster. That anfahen: so wollen
wir doch solche Zeit, aus bewegenden Ursachen, auf 
dreißig Jahre, Jahr und Tag erstrecket habens. ..

Diese Vorschrift ist durch den Codex Frideiäcianus 
nicht aufgehoben.

§. 8. io. Bis zur Publication des Feldmesser- 
Reglements vom 28. Mai 1793 war in West
preußen das Alt-Kulmische Maaß, und von da 
his zur Publication des Feldmesser-Reglements 
vom 29. April Î813 das Magdeburgische Maaß 
landüblich.

§. 11. Die Alt - Kulmische oder Polnisch- 
Preußische Hufe (mansus) wurde in 30 Morgen 
(jugertim), und der Morgen in dreihundert Qua
drat-Ruthen (xertiea) getheilt. Auch kommt bis
weilen die Eintheilung in Haken (aratrum) vor,
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von welchen jeder zwanzig alt- kulmische Morgen 
enthält.

§. 12» Die alt - kulmischeLängenruthe enthalt 
13,77 rheinländische Werkschuhe, so daß 459 
rheinländische Werkschuhe ganz genau 400 alt- 
kulmischen Ruthen gleich sinh.

> (S. Leman's Handbuch über das Ostpreusnschr Provinzialrecht,
Heft 2. Jnsterb. 1826. S. 7.)

§. 13. Diese Vorschriften sind zum Theil ab- §. 7. 8. 
geändert durch ' den §. 19. Heö Gesetzes vom 5. 
Junius 1823.

(Gesetz - Sammt. 1823. S. ,129. Vergl. Zusatz zu II. 9,
46 — 50.)

14. Das Jntelligenzblatt in Danzig ist zu §. 11. 
einem Provinzialblatte erhoben und den darin ent
haltenen öffentlichen Bekanntmachungen die Wir
kung einer rechtsgültigen Publication beigelegt 

.worden. - \
(Publ. vorn 30. Drzbr. 182ä. D-mzig. Amtshk. 1824. S. 22.)

§.15. Die Eigenschaft eines Unterthans ge-s. 27. 29. 
mischter Gattung. (sujet mixte) .ist in Hinsicht 
auf Eigenthum im Betreff des vormaligen Her- 
zogthums Warschau durch den Vertrag vom 3. 
Mai 1815. anerkannt und aufrecht erhalten.

§. 16. Jedes Individuum, welches unter mehr 
als einer Landesherrschaft eigenthümliche Besitzun
gen hat, mußte binnen Jahresfrist vom Tage der 
.Ratification des Vertrages vom 3. Mai 1815, 
folglich bis 9. Mqi 1816 bei dem Magistrate der 
nächsten Stadt oder dem .Kreishauptmanne des 
nächsten Kreises, oder der nächsten Civilbehörde 
in dem von ihm erkorenen Lande die in Anschung 
seines festen Wohnortes von ihm getroffene Wahl 
schriftlich erklären. Diese vor der erwähnten Ma
gistrats - . oder sonstigen Behörde eingereichte Er
klärung machte das Individuum für seine Person 
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und Familie zu ausschließlichen Unterthanen des- 
jenigrm Landesherr»,, in dessen Staaten es feinen 
beständigen Wohnsitz aufgefchlagen hak.

§.17. Was die Minderjährigen und andere 
unter Vormundschaft oder Curatel stehenden Per
sonen betrifft, so waren hie Vormünder oder Cu- 
ratoren die nöthige Erklärung in der bestimmten 
Frist abzugeben gehalten.. ,

§. 18*  Dasjenige Individuum gemischten Ei
genthumsbesitzes, welches bis zum 9. Mai 1816 
die Abgabe der Erklärung über seinen beständigen 
Wohnort unterlassen hat, ist als Unterthan der
jenigen Macht zu betrachten, in deren Staaten 
sich sein letzter Wohnort befand. Seine - Nicht
äußerung wird in diesem Falle als stillschweigende 
Erklärung angesehen.

19. Jeder Eigenthümer gemischten Besitzes, 
welcher einmal seines Wohnortes wegen Erklärung 
gethan, behielt nichts' desto weniger bis zum 9*  
Mai 1823 die Freiheit, unter Abgebung einer 
Neuen Wohnovtserklärung und Beibringung des 
Zulassungsbriefts von Seiten" derjenigen Macht, 
unter deren Regierung er sich niederließ, unter 
eine andere Landesherrschaft überzutreten.

§*  20. Der Eigenthümer gemischten Besitzes, 
welcher seine Wohnungserklärung abgegeben hat, 
oder, als ob er sie abgegeben habe; nach §. 18. an
gesehn wird,, hat nicht nöthig,, sich, es sey zu 
welcher Zeit es wolle, der. ekwanigen , in den 
Staaten eines Landesherrn, dessen Unterthan er, 
nicht ist,, ihm zuständigen Besitzungen zu entäu
ßern. Er genießt in Ansehung solchen Eigenthu
mes aller mit dem Besitze verknüpften Rechte. Er 
kann, die Einkünfte davon in dem Lande, worin 
er sich feinen Wohnsitz, erlesen,' verzehren, ohne
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beim "Herausbringen irgend einiger Abzugsgelder- 
Entrkchtung unterworfen zu seyn. Er kann jetw 
Besitzungen verkaufen und -den Betrag hiMber- 
bringen, ohne daß ihm davon etwas einbehalken 
werden darf.

21.' Die im vorstehenden Paragraph im 
Betreff der Abzugsfreiheit bemerkten Vorrechte 
erstrecken sich jedoch nur auf dasjenige Vermögen, 
welches ein solcher Eigenthümer am g. Mai. 1815 
besessen hüt.

§. 22. Inzwischen kommen eben diese Vor
rechte in Ansehung jeder in dem einen von beiden 
Staaken durch Erbschaft, Heirach oder Schen
kung gemachten Erwerbung eines am 9z Mar 
1815- einem- Eigenthümer gemischten Besitzes ge
hörig gewesenen Gutes in Anwendung.

§. 23. s'' Fällt einem Individuum, welches am
9. Mai 4815 nur irr einem von beiden Staaken 
einen Besitz hatte, in dem andern durch Erbschaft, 
Vermächtniß, Schenkung, Heirath, irgend eini

ges Vermögen zu, so wird ein -solches Indivi
duum dem'Eigenthümer gemischter! Besitzes gleich 
gestellt, und ist binnen Jahresfrist verbunden, über 
seinen beständigen Wohnsitz Erklärung zu khà 
Diese Jahresfrist, läuft von dem Tage, wo . von 
ihm der gesetzmäßige Beweis sein'er Erwerbung 
beigebracht wird.

§. 24. Dem Eigenthümer gemischten Besitzes 
oder seinem Bevollmächtigten steht'frei, sich zu 
jeder Zeit von 'der einen seiner Besitzungen Nach 
der andern zu begeben.' Zu diesem Zwecke ist der 
beiden Höfe Wille, daß der Gouverneur der zu
nächst gelegenen Provinz- auf Ansuchen der Par
teien die nöthigen Passe ertheile. Diese Pässe 
reichen hin/ um von dem einen Gebiete sich in
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das andere zu begeben, und werden gegenseitig 
anerkannt

25» Diejenigen Eitzenthümer, deren Be
sitzungen dürch die Grenze durchschnitten sind, wer
den Hinsichtlich dieser Besitzungen nach ben! liberal
sten Grundsätzen behandelt.

§. 26. Die Eigenthümer solcher gemischten Be
sitzungen, ihre Dienstboten und die Einwohner 
sollen berechtigt seyn, sich, ohne Rücksicht auf die 
Verschiedenheit dès Gebietes, mit ihrem Ackerge- 
rathe, ihrem Wehe, ihren Werkzeugen u. si w. 
von dem einen Theil der solchergestalt durch die 
Grenze durchschnittenen'Besitzung nach dem an
dern zu begeben, auch ihren Einschnitt, alle Er- 
zeugnisse des Bodens, ihr Vieh und alle ihre Fa
brikate ohne Erforderniß von Passen ungehindert 
und gebühren- und abgabenfrei herüber und hin
über $u bringen.

§. 27. Diese Begünstigung ist jedoch auf die 
natürlichen oder industriellen Erzeugnisse aus den 
solcher Maßen von der Grenzlinie durchschnittenen 
Landereibezirken beschränkt. Auch erstreckt sie sich 
nur auf diejenigen Ländereien, welche einem und 
demselben Eigenthümer innerhalb eines auf beiden 
Seiten eine Meile (zu 15 auf einen Grad) wei
ten von der Grenzlinie durchschnittenen Raumes 
gehören.

§. 28. Die Unterthanen der einen und der. 
andern von beiden'Mächten, namentlich die Vieh
treiber und Hirten, sollen der Rechte, Freiheiten 
und Privilegien, deren sie sich bisher erfreuten, 
ferner genießen, ferner soll dem täglichen Grenz- 
verkehr zwischen den Anwohnern- kein Hinderniß 
in den Weg gelegt werden.

§. 29. Das Gericht des Wohnortes entschei-
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de.t zwischen Privatpersonen! auch über die solcher 
Ländereien wegen entstehenden Streitigkeiten/- aber 
das Gericht der gelegenen Sache läßt Has Er
kenntniß vollstreâ^M. '

§. 30« Diese Verfügung soll bis zürn 9. Mal 
1825 bestehn, nach Ablauf dieser Zeit behalten 
sich die beiden hohen Hbft vor,, erforderlichen Falls 
wegen einer andern Vorschrift ein Uebereinkömmen 

zu treffen.
Von dem Abschluß eiyer solchen neuen Ueberem- 

kunft ist nichts bekannt geworden, und es ist da
her zweifelhaft, >ob der vorstehende Paragraph gegen
wärtig noch Gültigkeit habe.

§. 31., Das Gebietsrecht über die auf der 
Bettbreite eines .die Grenze bildenden Fluffes er
richteten Mühlen, Fabriken und Hüttenwerke übt 
derjenige Landesherr aus, auf deffen .Gebiet das 
Dorf oder der Ort liegt, wozu sie gehören.

§. ,32- Machen sie ein Privateigenthum aus, 
so wurde den mit der /Grenzziehung beauftragten 
Commissarien das Geschäft zugewiesen, nach den 
siegeln gegenseitiger Billigkeit ftnd den Oertlich- 

keiten dasjenige zu bestimrnen, was in Absicht auf 
das Gebietörecht augemeffey ist.,

§. 33. Es versteht sich, daß neue Werke die
ser Art ohne die boiderseitige Einwilligung der 
Regierungen an den beiden Ufern nicht, errichtet 
werden können.

(Siehe Ärt. 8 21 Les, Vertrages zwischen Preußen und
Rußland và S. Mal' 1815 riebst RatistcaÜvn vom 9. Mai' 1815. 
desitz-SMmlt 1815 S. 128 und 156.)

§. 34. Die Unterthanen gemischter Gattung 
(sujets mixtes), welche nach vorstehender Ueberein- 
kunft die,Erklärung über ihren beständigen Wohü- 
ork ausdrücklich oder stillschweigend abgegeben ha
ben, und nach dieser Erklärung in den Militair- 



dienst eines der beidenSkaaten entweder freiwil
lig oder in Folge einer geschlichen Verpstichtung 
treten, haben dieBefugniß verloren, bis zum, 9, 
Mal 1823 unter, eine andere Landesherrschaft nach 
Gefallen, überzutreten. Jedoch verblieb'ihnen diese 
Befugniß, wenn sie vor Ablauf des gedachten 
achtjährigen "Zeitraumes einen in gehöriger Form 
ausgefertigten Abschied erhalten haben.

- (Cartel - Conventlait ' MAeri Hreußtn utlb Rußland vom 25. 
Waî 1816. Art. 4. Gesetz-SammL 1817. g. 2Ö9.)-‘

Erst e H LO eM
ErsteWW^WW^M^ '

Won Personen und deren Rechtàüberhaupt-.

ein Kind lâÂhê^E^^ê 

gekommen- sey, ist für aysgemittelt anzunehmen, 
wenn unverdächtige, bei derv Geburt gegenwärtig 
gewesene Zeügen bekundm, daß düs Kind den 
Mund bewegt und zweimal geathmet habe., 

(PreuS-Eandr. ;
AusdprL Yes Lar;drechäsfr: HM? das Kind, Aier1 gegischet habe. 
Zn der freilich nicht offiziellen ; lateittisch'en ' UèàrMüntz' des^ Land
rechts wird das Wort gegischetduvch fëspïfare Nersetzt, und es ist 
kein Grund vorhanden^ an der Richtigkeit diestr.Uebersetzung zu 
zweifelâà-.. DMj

§. 36t Kann dièse Ausyrittelung chit der. er
forderlichen Gewißheit nicht geschehen, wird ver
muthet, daß wenn ein Knabe und ein-Mädchen 
Zwillingsgeburten sind, derKnabe frühes als das 
MW^n geborersi^àt-i'

G à ânor§cht-§)-M chr^t »dMH "YM CôaéiJFriaenc!9iîin^
gehdbà uà Wlkch Mch-dÄ^NottficaLiöntz-Patente "vow 'E8. Sep» 
tember uWW
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37. Unverheirakhete Frauenspersonen bedür
fen in ihren gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsgeschäften, bei Strafe der Richtigkeit der
selben, der Zuziehung und Einwilligung eines selbst
gewählten und gerichtlich bestätigten Geschlechts

vormundes.
Die Geschlechtsvormundschaft ist in Westpreußen ein 

uraltes, schon tm Sächsischen und Kulmischen Rechte be
gründetes Rechtsinstitut. Indessen spricht der Sachsen
spiegel (83. 1. Art. 44 und 46.) nur von Geschlechtsvor
mündern in gerichtlichen Geschäften der Frauenspersonen 
und erkennt den Ehemann als den gesetzlichen Geschlechtsvor
mund seiner Ehefrau an. Das Kulmische Recht (Danzig 
1767 S. 194) hat diese Bestimmungen ausgenommen und 
enthält überhaupt über den Gegenstand wörtlich Folgendes:

Jungfrauen und Frauen sollen von Recht vor jegli
chem Gerichte in jeglicher Klage ihren Vormund bei 

' sich haben, oder der Richter soll sie nicht hören.
Hat ein Weib einen Mann im Lande, her soll ihr 
Vormund seyn; ist er aber nicht binnen Landes, so 
soll sie einen Vormund vor dem Richter kiesen, der 
soll ihres Mannes oder ihr nächster Verwandter seyn, 
und wo es der Frau zu dem Eide kommt, den soll 
sie selber thun und nicht chre Vormünder. Aber 
ihr Vormund soll hie Gewähre für sie geloben und 
sie soll das leisten, und diese Vormundschaft wähxet 

, nicht länger, denn bis ihr Mann wieder heim kömmt, 
oder so lange die Frau selber will. Denn zu einem 
jeglichen Dingtage, mag sie wohl einen neuen neh
men und den andern fahren lassen.

(B. 4. Lit. 14. Kap. 11-A S. 194.)

Selbst in Polen, wo überhaupt das Sächsische Recht 
in mehreren Hinsichten Eingang fand, wurden die Frau
enspersonen adeligen Standes durch die gesetzlich noth
wendige Zuziehung eines Geschlechtsvormundes vermeint-- 
lich begünstiget, denn Frauenspersonen konnten nur im 
Beistände und mit Einwilligung ihrer nächsten Blutsver
wandten rechtsverbindliche Willenserklärungen abgeben. 
Ihr Ehemann vertrat zwar die Stelle des Vormundes, 
wollte die Frau aber mit demselben selbst Verträge schlie- 
ßen, so trat die Nothwendigkeit des Beistandes- ihrer 

Westpreuß. Prov.-Recht. 2

i. 24.
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nächsten Blutsverwandten wieder ein, weil diese bei sol
chen Geschäften wegen des Rückfalls des BrautschatzeS 
oder sonstigen Vermögens das nächste Interesse hatten.

(Scheiblers Entwurf zum Westpreußischen Provinzialr. S. 288.)
Anders verhielt es sich jedoch in Ostpreußen, denn 

das Landrecht von 1721 weiß nichts von einer àllgemet- 
nen Nothwendigkeit der Geschlechtsvormundschaft über 
Frauenspersonen. Bei allen gerichtlichen Erklärungen der 
Frauenspersonen fordert das Landrecht nirgends die Zu
ziehung bestätigter Geschlechtsvormünder, sondern nur, den 
Beistand entweder eines erbetenen Beistandes, oder ihrer 
nächsten Verwandten. Die Vorschriften des Landrechts 
hierüber sind folgender , , . 
1) Frauenspersonen ohne Unterschied bedürfen bei Er

richtung von Testamenten, bei Schenkungen von To
des wegen und bei andern letzten Willenserklärungen 
keines Vormundes, sondern nur eines Beistandes. Es 
heißt nämlich Th.l. B.2. Tit.6. Art. 13. § 3. S. 330:

„Da aber eine Ehefrau, Wittwe oder,Jungfrau, so 
ihre- vollkommenen Jahre erreichet, ein Testament, 

' donationem mortis causa oder sonst ihren letzten 
Willen aüfrichten wollte, ist sie, einen Curatoren 
hiezu vor Gericht constituiren zu lassen, nicht ver
bunden, sondern es soll ihr dann auch unersuchet der 
Obrigkeit und des richterlichen Amtes einen guten 
Freund zu erbitten und dessen anstatt eines Vor
mundes sich zu gebrauchen frei stehen und zugelassen 

seyn." ,
2) Ehefrauen bedürfen außer ihrem Ehemanne bet kei

nem Geschäfte eines andern Vormundes oder Beistan
des. Es heißt nämlich Th. 1. B. 2. Tit. 6. Art. 9. 
tz.6. S.313:

„So wollen wir auch, daß ein Mann nicht allein 
seiner Haußftauen ehelicher Vormund sey und sie 
allein in Rechtshänveln zu vertreten schuldig, sondern 
er müsse auch außerhalb Rechtens in andern' ihren 
Sachen ihr Curator oder Vormund seyn "

3) Bei außergerichtlichen Dotal-Vertragen, Eheberedun
gen und Heirathsbriefen fordert das Landrecht Th. 2. 
B.4. Tit. 15. Art. 2. tz.l u.2. S. 182. die schriftliche 
Fassung und die Zuziehung von zwei oder drei Zeugen, 
und fügt hinzu:

„Wie fie dann auch zugleich im Beiseyn der nechst
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Gesipten und Verwandten oder aber in Mangel der- ' 
selben sonst anderer ehrbarer Personen äufricOig nnd 
redlich, aber nicht" heimlich, noch in- Winkeln ge
schehen sollen, sonst schnd sie von Unkräften."

, Wie viel der nächsten'Blutverwandten zugezogen wer
den sollen, und ob es der Zuziehung derselben auch bei 
gerichtlichen Eheverträgen bedürfe? ist unbestimmt ge- , 
laßen, eben so wenig ist angegeben, ob es der Zuziehung 
eines Cura tors bei andern Verträgen der Ehefrau mit 
ihrem Ehemanne bedürfe, doch hat man solches bisher 
nicht bezweifelt. ■ v’ ,
4) Wenn Eheleute, welche nicht in der Gütergemeinschaft 

leben, gerichtlich oder außergerichtlich eine Schuldschrift ' 
als Selbstschuldner ausstellen, so ist die Zuziehung und 
Einwilligung der zwei nächsten Verwandten der Ehe
frau als erbetene litis curatores (Geschlechtsvormün-

■ der)-,bei Strafe der Nichtigkeit geboten, denn es heißt 
LH. L B. 1. Lit. 25. Art. 13. §. 5. S. 90.:' .
.- -„Würde sich, aber auch eine Frau in einerVerschrei-. 

bung nicht als eine Bürgin vor einer anderst son
dern als rechte Prinzipalin und Selbstschuldnerist 
mit und neben ihrem Hauswirth (Ehemanne) zu 
sammt i^rèr beider Gütter verpflichten und obligiren: 
So soll solche Verpflichtung und Obligation, ihr, 
der Frauen halber, gar keine Kraft haben, es bringe 
denn-der Gläubiger oder Kläger offxnbahrlich dar, 
daß solches Geld oder -Gutt, darüber die Verschrei
bung auffgericht, in ihr, der Frauen, Eigen Nutz ge-Ć- 
wendet worden, und kommen sey; oder aber daß sie 
es gethan mit Consens der (oder) Vollwort ihrer 
zween nechstm Verwandtem, als hierzu erbethener 
kriegscher Vormünder. Doch soll solches bei den Stad- 
teninkulmischen Erbe Gerechtigkeit, da Mann und 
Weib. in communione bonorum sitzen, nicht statt 
haben u. 's. »w." WM. '

5) Wenn die Frau für ihren Ehemgnn Bàgfchaft leistet, 
so bedarf sie -der Zuziehung ihrer zwei nächsten Ver
wandten. Zwar geht aus dem Schluffe der ange
führten. Gesetzstelle: S

"Da aber.' die Frau r(iyit vorhergehender genttgsah- 
wer Erinnerung) -sich dieser <Vellejanifchen Freiheit, 
wté vorgedchcht, verzichen (verzichtet) hatte: So ord- 

' nen und wollen wir, daß sie dieses beneficii S. C.
K 2*
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Veli, nicht, mehr sWg.seyn soll/ doch daß zweene 
ihrer nechstm Freunde (Verwandten) in solche ihre

nicht ausdrücklich vorher, daß vyn Bürgschaften einer 
Ehèsràu für ihsen Ehemann die Rede sey, nach dem 
Zusammenhänge laßt sich aber nicht daran zweifeln.

6) Wenn eine Ehefrau sich für Fremde verbürgt, bedarf
- sie außer ihrem Ehemanne/keines Geschlechtsvormuu- 

des oder Beistandes. Die hierüber sprechende Gesetz
stelle führen wir beim ächten Punkte an.

7) Bei Veräußerung der von der Ehefrau eingebrachten 
wirklichen oder gesetzlich als solche angenommenen

- Immobilien und dex. während der. Ehe gemeinschaft
lich erworbenen Grundstücke, müssen bei Strafe der 
Nichtigkeit die zwei nächsten Verwandten - der Frau 
als Geschlechts-Curatoren einwilligen. Vyn Seiten 

: dech Mannes aber knuffen- zwei seiner nächst«!» Ver-
; wandten als Zeugen zugezogen werden. Dqs Land- 

rechtffagt nämlich LH., 2,- B. 4. Lit. IS. .Art. 5. §. 1. 
N.GASSt,

„Wann der Mann von des Weibes eingebrachte» 
Immobilien oder andern in gemein acquirirten un
beweglichen Gütern, da sie- ein Recht daran hah'et
was veralieniren oder verändern weite, so soll es 
geschehn mit ihrer Und ihrer nechsten Verwandten 
Bewilligung, derer zween seyn sollen, dazu denn 
noch zween von ihres Mannes Seiten als Zeugen 
zu erbitten. Sonsten in Verbleibung dessen, soll 
solche alienatio durchaus nicht Krafft haben."

8) Unverheirathete Frauenspersonen (Wittwe oder Jung
frau, sagt das Landrecht) können'sich rechtsbestän- 
dig bei Bürgschaften der Rechtswohlthal des Vxlleja- 
nischen Senatus - Consulté,' nach erfolgter Belehrung 
nur mit Zuziehung ihrer zwei nächsten Verwandten 
und dreier Zeugen begeben. DasLaüdrech't sagt dar
über Th.l. 53.-1. Lit. 25. Art. 13. §.4. ©. 90:

„Mann soll auch ihr (der Frauensperson) alsdann, 
von mehrer Sicherheit (wegen, wann sie keinen 
Ehemann hat, einen oder zrveene (Curatores, oder 
Vormünder von ihren nechsten Verwandten a dj un - 
giren. und ferner zu einer solchen Kenunciation und 
Verzicht zum wenigsten 3 Zeugen gebrauchen."
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Ob dieß nm für außergerichtliche oder auch für gericht
liche Bürgschaften gelten solle, ist unbestimmt geblieben.

Weiter enthält das Landrecht 'von '1-721. über die 
Geschlechtsvormundschaft nichts, und es ist. daher, da das
selbe sich selbst dieses Ausdrucks, nicht einmal bedient, un
zweifelhaft,. daß die GeMechtsvormundschaft im Allge
meinen durch dieses Gesetzbuch nicht vörgeschrieben war.>

Dennoch gatt in Ostpreußen und Lithauen bis zUr 
Einführung des Ostpreüßischen Provinzialrechts von 1802 
die Geschlechtsvormundschaft über Frauenspersonen ohne 
Unterschied, und sogar in noch größerer Ausdehnung, aber 
nicht auf den Grund des Landrechts, sondern auf dm 
Gmnd einer Vorschrift der „Instruction vor die Preußi
sche Justizcollegia vom 16. Septbr. 1751?**  Es ist nà- 
lich in derselben (§. 150- S. 37.) wörtlich Folgendes vor- 
geschrieHsn: • W

„Weil bishero noch kein gewisses Principrum fest
gesetzt worden, -ob in denen.Handlungen einer Frau«

■ ensperson ein Curator litis de necessitate sey, so 
hâeit Wir hierdurch festfttzen wollen, daß «DrJa- 
dicial- und Lxtràjudieisi-Handlungen einer Frauen 
unkräftig seyn sollen, wenn nicht ein gerichtlich be
stellter Curator seinen Consens dazu ertheilt."

Als hier«achst, im I. 1772s Westpreußen in Besitz ge
nommen ,<und das Dstpreußische Landrecht von, 1721 als 
Civil-Gesetzbuch .eingeführt wurde, bestimmte die Beilage 
zum Notifications-Patent vom 28. Septbr. 1772 wört- 
lich FMendesrHA ààstz

„Obgleich die nach den sächsischen Rechten erfor
derliche» oura sexus nicht eigentlich zu dieser Mate
rie von Vormund- und Pflegschaften rc. gehöret, so 
ist doch, davon in dem preußischen Landrecht 'm dem 

, 2ten Buche gelegentlich gehandelt worden. , Wenn 
nun aber die Nothwendigkeit dieser curae in dem 
KönigrÄch Preußen durch den §. 150. der preußi- 

, scheu Instruction für die Zustizcollegia so weit.und 
weiter als in dem preußischen Landrecht dahin «x- 
tendiret ist, daß alle actus, die eine Frauensperson 
ohye einen gerichtlichen Curator verrichtet, für null 
und nichtig zn Halten, welches prmßische Recht auch' 
künftig. U den NM occunirten Landen zur Vor
schrift dienet: als, ist dieses besonders zur Vermei
dung der Nulliiaeten. hei HZn Handlungen der Frau-
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ensperfonen, die nunmehro nach Einführung der preu- 
ßischen Rechte vorgenommen werden, zu beobachten." 

Diese Vorschrift ist darauf in der Regierungs-Instruc
tion vom 21. Septbr. 1773 an zwei Stellen' mit folgen
den Worten wiederholt: '
22/Wir können nicht unbemerkt lassen, daß so wie in 
. Ostpreußen, also auch in Westpreüßtn keine Frauens

person, wenn sie auch ntÄjorenn ist, ohne einen ge- 
, richtlfchen Curatorem sèxus etwas zu Recht Be

ständiges gerichtlich oder außergerichtlich*)  vornch- 
men, handeln oder verrichten könne.

*) Die Worte: oder außergerichtlich sind à dem Abdrucke 
der Instruction im Jahrgange 1773 der Edictensammlung durch 
einen Druckfehler ausgelassen, dieser Druckfehler ist jedoch im Jahr
gange 1778 der Edictensammlung S, 117S angezeigt., In Raabe's 
Handbuche rc. ist der Druckfehler stehen geblieben.

■ '28) In Ansehung der curae sexus , welche zwar keine 
eigentliche Vormundschaft iß> wovon jedoch in eben 
diesem zweiten Buche des preußischen L. R. von 1721 
gehandelt wird, lassen wir es bei der in der Beilage 
des Uoliüoariolls-Patents und sub Nro. 22'. Supra 
schon festgesetzten Regul, daß,alle actiis^ welche eine 
Frauensperson ohne einen gerichtlichen Curatorem 
verrichtet, null und nichtig sind,

So haben wir nun vorstehend alle gesetzliche, Vorschrif
ten, die Geschlechtsvormundschaft überdie Frauensperso
nen in Westpreußen-betreffend, vollständig und wörtlich 
mitgetheilt, beides, weil manche Zweifel nur durch die 
Beachtung der wörtlichen Fassung gehoben werden kön
nen. Um aber die Geschichte dieser' Lehre zu vollenden, 
bemerken wir Folgendes:

1) Als man im I. 1780 mit einer Umarbeitung des 
Landrechts von 1721 umging, trugen schon damals 
die Dstpreußischen -Stände' in einem ausführlichen 
Promemoria aus Abschaffung der Geschlechtscuratel 

> an, weil weder in der Lage und Verfassung von Preu
ßen, noch in der physischen und moralischen Beschaf
fenheit der Einwohner ein Grund liege, weßhalb ei
ne Frauensperson in Preußen in ihren Verfügungen 

\ / enger eingeschränkt oder sorgfältiger vertheidiget wer
den müsse, als in andern königlichen Städten. Die 
Absicht, das Landrecht von 1721 umzuarbeiten, wur
de indessen bei Seite gelegt, weil schon im folgenden
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Jahre eine neueProzeßform eingeführt und die,Ein
führung eines allgemeinen Gesetzbuches fuk sämmt
liche preußische Staaten angekündigt wurdet Die 
Anträge auf Abschaffung der Geschlechtsvormuvdschaft 
blieben daher für damals auf sich beruhen. .

2) Sie wurden aber bei Ausarbeitung des Ostpreußl- 
schen Provinzialrechts berücksichtiget; und da letzteres 
die Beibehaltung der Geschlechtscuratelen nicht vor
schreibt, so wurde selbige durch Einführung des Ost- 
preußischen Provinzialrechts von 1802 stillschweigend 
abaeschafft. Dieß erstreckt sich auch aus den vorma- 
Ugm Ostpreußischen Antheil von Westpreußemnam- 
lich die Hauptämter Marienwerder und Riesenburg 
und die Erbämter Deutsch-Eylau und Schönberg.

3) Im übrigen Theile Westpreußens verbÜeb es dage
gen bei cher Geschlechtspormundfchast nach den bishe
rigen Bestimmungen, und in dem gedruckten Scheib-

> ler'schen Entwürfe zum Westpreußischen Provinzial
recht wurde sogar die Beibehaltung derselben S.288., 
vorgeschlagen. .

4) Bei Einführung des Allgemeinen Landrechts m den
Kulm - Michelauschen Kreis durch das Patent vom 9. 
Novbr. 1816 (Gesetz- Sammt. 1816. S. 217.) blieb 
die schon während der Herrschaft des Herzogthums 
Warschau aufgehobene Geschlechtsvormundschaft ab- 
gefchafft.xM ä'

») Auch in demjenigen Theile Wesipreußens, welcher 
. 1815 zum Großherzogthum Posen geschlagen, und

: im I. ,1818 wieder an Westpreußen zurückgegeben. 
. wurde, ist die Geschlechtsvormundschaft durch das 

Edict vom 9. Rovbr. 1816 (Gesetz-Sammt. 1816.
S. 225,) stillschweigend abgeschafft , und. bei dieser 
Abschaffung ist es geblieben. Wie es in dem Land-, 
striche des zweifelhaften Rechts zu halten sey, ist 
nicht entschieden/ .  ;

6) Im Gebiete des vormaligen Freistaats Danzig ist
das kulmische Recht als Provinzialgesch beibehalten, 
dort gilt daher noch jetzt die Geschlechtsvormundschaft, 
jedoch nur nach den Vorschriften des kulmischen Rechts,, 
und. nicht in der Ausdehnung wie , im übrigen West- 
preußen.l^H ...

7) Im Z. 1824 trug das Königs Ober - Landesgericht 
zu Marienwerder beim darttaligrtr Chef der. Justiz,
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darauf an, Schritte zur Aufhebung der in Westpreu
ßen noch geltenden Geschlechtsvormundschaft zu thun, 

. . und erhielt durch daK Gscript vom 17. Mai 1824. 
den Bescheid, her Justizminister sey darin völlig ein
verstanden, daß die nach Provinzialgesetzen hin und 

/ wieder noch begehende Grschlechtsvormundschast auf- 
zuhebeN sey, wert sie nach den bestehenden, allgemei- 
nen gesetzliche» Vorschriften als eine überflüssige und 

. die gerichtlichen Geschäfte erschwerende Form erscheine.
Es werde daher das Nöthige eingeleitet werden. Im
I. 1tz27 brachte das Königl. Ober - Landesgericht 
die Sache beim Chef der Justiz wieder iy Anregung, 

'■ , erhielt aber mittels Rescripts vom 2Z.,Septbr. 1827
zum Bescheide, daß der Antrag, die Gefchlechtsvor- 
rnundschast für Westpreußen gänzlich aufzuheben, bei

. der frühern Berathung im Staats-Ministeria und 
dem Staatsrathe Anstand gefunden habe, und daß 
der Justizminister daher keine Veranlassung nehmen 
könne , ihn zu wiederholen.

V Hierbei ist es bis jetzt verbliebe». Die Lehrevon der 
Geschlechtsvormundschast in Westpreußen, enthält jedoch 
so viele zweifelhafte und nur zum Theil entschiedene Punkte, 
daß die Erörterung derselben wohl nützlich sey» dürfte.

. 1. Die Regierüngs - Instruction vom 21. September 
1773 erklärt jeden Vertrag, welchen eine Frauensperson 
ohne Beistand eines ihr gerichtlich -bestellten Geschlechts
vormundes schließt, für nichtig und ungültig; das Königl. 
Ober-Landesgericht zu Marienwerder hielt daher frühcr- 
hin jeden solchen Vertrag für unbedingt nichtig für beide 
Theile, sind gestattete der Frauensperson nicht, den Ver- 

‘ trag ohne Zustimmung des andern Contrahente», durch 
die Genehmigung desselben mit Zuziehung eines Geschlechts
vormundes zu ergänzen. Das Königl. Geheime Ober- 
Tribunal hat sich jedoch neuerdings für die entgegenge
setzte Meinung erklärt/ dasselbe halt nämlich dafür, daß 
wenn das Gesetz der Frauensperson das Recht hatte neh
men wollen, den von ihr ohne Geschlechtsvormund ge
schlossenen Vertrag durch Zuziehung eines solchen Vor
mundes zu ergänzen, solches deutlich und ausdrücklich 
hatte gesagt werden müssen. Da dieses nicht-geschehen 
ist, so musse man annehmen, daß die allgemeine Rechts
regel nicht habe geändert werden sollen, nach welcher alle
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ähnliche Verträge nur pacta claudicantia und für den 
andern Contrahente» verbindlich sind. ,

Daraus- folgt, daß jeder von einer Frauensperson 
ohne Zuziehung eines Geschlechtsvörmundes geschloffene 
Vertrag von ihr so langtz ergänzt werden kann, bis die 
ihr dazu vom Richter aus den Antrag des andern Con
trahente» gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.' S. das 
Erkenntniß des Königs. Geheimen Ober-Tribunals in 
Sachen der Witwe Jeanette Malonek wider den Guts
besitzer Gerike, publicirt den 9. Novbr. 1825.

2. Es ist zwar außer Zweifel., daß, die Geschlechts
vormundschaft in demjenigen Theile Westpreußens, in 
welchem sie noch gilt, nicht wie nach den vormaligen 
polnischen Gesetzen , bloß bei Frauenspersonen adeliges Stan
des, sondern bei allen Frauenspersonen ohne Unterschied 
Statt findet, und, Danzig und dessen Gebiet ausgenom
men/ wo nach kulmischem Rechte der Ehemann der na
türliche Vormund seiner Frau ist, müsse sogar, fireng 
genommen und gegen die gegenwärtige' gerichtliche Praxis 
m Westprezrßen, der Ehefrau, gleichviel, ob sie mit ihrem 
Ehemann« oder einem Fremden Vertrage schließt, ein Ge- 
schlechtsvormund bestellt werden. Indessen erleidet obige 
Regel dennoch einige Ausnahmen:
a) Eine Mütter bedarf als Vormundin ihrer Kinder kei

nes Geschlechtsvormundes/- doch soll ihr nach §. 13.
II. 5. der Regierüttgs-Jnstruction. ein Ehrenvormund 
zugeordnet werden.

L) Für Ostpreußen ist zwar durch das Justiz - Ministeri- 
al-Rêscript vom 9. October 1797 bestimmt, daß bei 
hypothekarischen Schuldverschreibungen solcher Eheleute, 
welche in Gemeinschaft der Güter leben, von Seiten 
der Frau die Zuziehung' eines besondern Geschlechts
vormundes nicht erfordert, werde; aber zugeschweigen, 
daß dieses Rescript nicht als Gesetz betrachtet werden 

. kann, ist es auch in Westpreüßen, häufig, nicht zur 
'Anwendung. gekommen.

e) Sehr zweifelhaft ist die Frage, ob eine Frauensper-, 
son auf rechtsgültige Weise der Gunst, welche ihr die 
Gesetze durch die Geschlpchtsvormundschaft zudenken, 
entsagm könne,. Im 1.1796 kam die Gräfin von K. 
bei dem damaligen Justizministerium wegen Befrei
ung von der Geschlechtsvormundschaft ein, und nach 
dem Rescripte vom 12. Lecbr. 1796 zeigte sich der
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Staatsrath geneigt,die Gräfin v. K. von der Noth'-. 
Wendigkeit, sich bei jhrett-Handlungen in ihren eig
nen Angelegenheiten eines Geschlechtsvormundes zu be
dienen, zu entbinden, wennsie zuvörderst ihr dießfäl
liges Gesuch vor irgend einem Gerichte unter Beitritt 
eines gehörig bestellten Geschlechtsvormundes wieder
holt haben werde. In diesem Falle wurde das Kol
legium autorisirt, ihr über diese Dispensation sür die 
Zukunft eine Ausfertigung, durch welche fie sich legi- 
timiren könne, zu ertheilen, und dem gemäß erhielt sie 
eine solche Ausfertigung wirklich unterm 26. Mai 1797. 

fGener..-Akten C. Nro. 13.)
Dessenungeachtet läßt sich die Rechtsbeständigkeit dieses 
Verfahrens in Zweifel ziehen, denn das Königl. Ju
stizministerium war nicht befugt/' irgend einen Unter
than von Befolgung der Gesetze^ zu entbinden, zumal 
die Gefchlechtsvormundfchaft, wenn "auch die Frauens-' 
Personen dadurch begünstiget werden sollen,- doch auch 
in ihren Handlungen zugleich eine Beschränkung her
beiführt.

Z. Die Regierungs-Instruction von 1773 sagt aus
drücklich,' daß die Geschlechts-Curatel keine eigentliche 
Vormundschaft sey, sie kann daher auch nicht nach den 
Grundsätzen derselben behandelt werden. Dieß ist beson
ders der Fall hinfichts der'Wahl des Geschlechtsvormun- 
des; Niemand hat ein vorzügliches Recht auf diese Vor
mundschaft, Niemand kann zu ihrer Übernahme gezwun
gen werden, und der Gefchlechtsvormund steht nicht un
ter der Aufsicht und Leitung des vormundschaftlichen Ge
richts, folglich bedarf er auch nicht der vbervormundschaft- 
lichen Autorisation zu seinen Erklärungen. Wie aber, 
wenn der Vormund der Erklärung feiner Curandin wi
derspricht, weil er sie für nachtheilig hält? Dhne Zweifit 
kann ihn die Curandin entlassen und einen willfährigem 
Vormund wähle«, denn feine Pflicht beschränkt sich dar
auf, seine Curandin zu belehren, sie zu warnen und ihre 
Uebereilüng zu verhüten. Hat er dieß gethan, so hat er 
seine Pflicht erschöpft uni> die unter seinem Widersprüche 
abgegebene Erklärung der Curandin scheint als rechtsbe
ständig betrachtet werden zu müssen, ohne daß es einmal 
der Zuziehung eines andern Curators» bedarf.

4. Der Geschlechtsvormund muß aber nothwendig 
gerichtlich bestellt werden und zwar vom persönli-
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chen Richter der Curandin; denn wenn die Geschlechts
vormundschaft auch nicht nach den Grundsätzen der eigent
lichen Vormundschaft behandelt werden soll, so ist sie doch 
wenigstens eine àratchànd die Vorschriften der -letztem 
werden auf sie angewendet werden muffen. ! Oeffentliche 
Notarien sind in keinem Falle berechtiget, Geschlechtsvor
münder zu bestellen,' und wenn -vor ihnen Verträge mit 
einer Frauensperson geschloffen werden, muß sich der zu
gezogene Geschlechtsvormund durch. eine Ausfertigung sei
ner gerichtlichen Bestallung legitimiren. ,

. 5. Der Geschlechtsvormund muß vom Gerichte (wenn 
auch nur durch seine Zulassung stillschweigend) bestätiget 
und-wie jeder andere Vormund durch Handschlag an Ei
des Statt zur Erfüllung seiner Obliegenheiten verpflichtet 
werden. Der Ausfertigung einer Vörmundsbestallung be
darf er Mr, wenn er in der Eigenschaft als Geschlechts
vormund vor einem andern, als dem persönlichen Richter 
seiner Curandin, oder vor'einem öffentlichen Notar, oder 
außergerichtlich verhandelt. Bei seiner Entlassung kann 
der Gefchlechtsvormund Déchargé und Dimiffprium for
dern, welche aber in der einfachen außergerichtlichen Er
klärung der Curandin besteht, daß sie seinen Beistand nicht 
weiter verlange und wegen seiner bisherigen Vormund
schaft keine Ansprüche an ihn mache.

6. Die Pflichts-Frauenspersonen einen Geschlechts
vormund zu bestellen, liegt.bloß ihrem persönlichen Rich
ter ob; andere Gerichte in Westpreußen sind gesetzlich nur 
verpflichtet , bei den gerichtlichen Erklärungen der Frauens
personen auf die Zuziehung ihres Geschlechtsvormundes zu 
dringen. Gerichte in andern -Provinzen, wo die Ge- 
schlechtsvormundschast nicht üblich ist, und selbst diejeni
gen Gerichte in Westpreußen, in deren Bezirk das Land
recht von 1721 nicht gilt,, sind nicht schuldig, bei Aufnahme 
der gerichtlichen Erklärungen solcher Frauenspersonen, wel
che dem Landrecht von 1721 unterworfen sind, ihren Ge
fchlechtsvormund zuzuziehen (Allg. L. R. Einl. §.33.). Zwar 
findet solches das Ministerial-Rescript vom 17. Mai 1824 
rathsam, aber häufig dürfte diese Cautel nicht einmal aus
führbar seyn, weil- der vom persönlichen Richter bestellte 
Vormund bei-fremden Gerichten selten bei der Hand ist; 
auch streitet dagegen die ausdrückliche Vorschrift des Preu
ßischen Landrechts Th. 2. B.5. Tit. 1. Art. 4. §. 4. S. 224.

7. Wenn Frauenspersonen, welche ihren Wohnsitz an



28 -
Drtev haben,.wodie Geschlechtspormundschast nicht Statt 
findet, vor Gerichten in demjenigen Theile Westpreußens, 
in welchem das Landrecht von 1721 gilt, gerichtliche Er
klärungen abgebend so muß ihnen em Geschlechtsvormund 
bestellt, wsrden, dehn dieß folgt unmittelbar aus dem vor
stehenden Grundsatzes und der persönliche Richter der Cu- 
randinUrd sich nicht eytbrechen. können, den gewählten 
Vormund zu verpflichten und nut einer Bestallung zu ver- 

' sehen. Ob aber Hirse Frauensperson auch zu außergericht
lichen Geschäften in Westpreußen bei Strafe her Nichtig
keit eines Geschlechtsvormundes bedürfe? , ist zweifelhaft 
und unentschieden.

8. Daß der Geschlechtsvormund von der, Curandm 
. selbst gewählt (gekieset) werde, ist nach dem , kulmischen 

Rechte nur in Danzig und .deren altem Gebiete nothwen
dig; im. übrigen Westpreußen genügt es, wenn rhi der 
Richter, einen solchen Vormund zUordnet; denn wenn sie 
mit dem bestellten Vormunde nicht zufrieden ist,, so liegt 
ihr ob; folcheö anzuzeigen und,' wenn fie. dieses ü'nterläßtd 
so erklärt sie stillschweigend ihre Züfrievenheit.

- ■ 9. Ist der Ehemann abwesend,, so «ruß statt; seiner 
in Danzig ein Geschlechtsvormund zugelassen werden. Im 
übrigen Westpreußen wird- das Ministerial-Rescript vom 
V. Septhr. 1827. zu befolgen , seyn.

10. Wenn der Geschlechtsvormund Reisen unterneh
men muß,oder andere Auslagen hat,so kann er von 
seiner Curandm ohne Zweifel Ersatz fordern, und nicht 
bloß Reisekosten, sondern auch Diäten. Zwar -fehlt es 
über den Betrüg dieser Auslagen an Vorschriften „ doch 
wird sich der Geschlechtsvormund Mit den. in der allge-, 
meinen Gebührentaxe den Zeugen und Sachverständigen 
bewilligten Reise- und Zehrungskosten begnügen Müssen. 
Sollte aber der GefchlechtsvoMMd', wench er in- dieser 
Eigenschaft Bemühungen Hat,nicht berechtigt seyn, Ge
bühren zu fordern? Diese Frage wird beim Mangel an
derer Bestimmungen nach dem Allgemeinen Lanörechte Th.
1. Tit. 13. §. 74. zu beantworten seyn.

11. Die Aufhebung der Geschlechtsvormundschaft in, 
Westp.reußeft Mird ohne Zweifel aus den im Ministerial^ 
Restripch. böm. 17. Mai , 1824 angegebenen Gründen an
derweitig zur-Sprache gebracht .und gesetzlich festgestellt 
werdens'dettit es läßt sich nicht- absehen; warum dieselbe» 
Gründe welchs ist OMeußen; ' im KülM-Michetäu,schens
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Kreise, im Grvßherzogthum ^Pofen und im dießseitigen 
Theile des Herzogthüms Magdeburg (nach dem Cabinets- 
befehl vom 22. Januar 1821. Gêsetz-Samml. 1821. S. 13.) 
die Aushebung der Gefch'lechtsvormundschast gerechtfertrget 
haben, nicht auch in Westpreu^eli Platz greifen sollten. 
Aber diese Aufhebung kanksitt Westpreußen nicht stillschwei
gend oder durch die' bloße Aufhebung des §.15v^ der Ju
stiz-Instruction vom 16. Seplbr.A751 erfolgen, d'etin in 
diesem Falle würden die Vorschriften -des Preuß. Land
rechts von 1721, welche durch jene Instruction'nicht auf
gehoben sondern erweitert find', wieder in Kraft trete« 
und der Zweck würde, folglich nicht erreicht werden.

12. Pie obigen Gtàdsatze stehen keineswegés. unbe
streitbar sesti feder einzelne Satz kann angefochtenwerdelh 
und selbst diePräjudicate, welche über manche dieser Fra
gen ergangen find L werden, weil nach §. 6. der Einlei
tung zum Allg. Landrecht, keine Rücksicht daraus genom
men Werden fiE künftige widersprechende Entscheidungen

•
§» 38«; T>aßämand noch mindexjährlg. sey, §.26. 

wiâ «DbvveàUths^ckm ||||||||SÎ
' (PÄMMUMMWM Wà à

.§» 39«Denn ein Vater oder eine Mutter mit §. Zs. 
ihrem Kià Unter.ädzehn Jahren in einem W. 

meinsamen Unglücke, oder - sonst dergestalt! zu glei
cher Zeit umkommen, daß nicht ausgemittelt wer-: 
den kann', welcher Zuerst verstorben sey, so wird 
vermuthet, daß das Kind am ersten umgekoln-

§, 40» Ist abev. das Kindüber vierzehn Jahre, 
alt/ch) wird vermuthet, daß eö zuleßt verstorben sey. 
(PWß. LMdv. àdàstlbst §.12, IS. S. auch Änmerk.zum A16.)

*) Durch die Verordnung vom Junius 1829(GesM-<Hawml. 
1829. 52,^, ist/wunmehr dre EeschlechtsvormuächqfL in ÄZM-
preDen MsgehMtt. Me öbigen Bewerrungen kommà Myw này 
noch chMWtss^rqènMn'FâLe 'M MMchè>/welche vok PübLê- 
catiott d^r tzedachOU Verordnung ereignet; haben. Die letztere ist 
iw DanKiger^UmtsblaLI urch im Mariettwerdèrschen Nr^S^ vom 
24. Julius 1^29 angezergtz,acht Lgge später fang^chahep Me 
HWeskràst rry. ■ ï
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§-7.

§ 8,

Th. I. Sit. 2. §. 7, 8.

§. 41» Sind Ehelèüte ititt dieselbe Zeit ver
stürben, so wird der frühere Tod 'der Frau ver
muthet,

(Ebendaselbst §. 18.S.144.)

Z w eiter Tit el.
Von Sachen und deren Rechten überhaupt.

' §, 42, Ausschließliche und nichtausschließliche, 
vererbliche und veräußerliche ^ewerbsberechtigün- 
gen, welche nicht gewissen Grundstücken ankleben 
sondern für sich selbst bestehen, in so fern sie nach 
§.32, des Gesetzes vom 7-Septbr. 1811 (Gesetz- 
SaMml.1811« S. 265.) nicht'abgetöff, sind, wer
den als unbewegliche Sachen betrachtet., y

Solche Gewerbsberechtigungen find von jeher in West
preußen zu den Immobilien gerechnet worden, z. B. 
Brot-'und Fleischdànkèn, Badstuben, Apotheken, Buch
druckereien. Durch die Hppothekrnordnung Lit. 1. §. 14. 
15, und durch das Gesetz vom 7. Septbr. 1811. find sie 
als solche anerkannt. » - .

§. 43. Forderungen, für welche Grundstücke 
zur Hypothek bestellt sind, sie mögen in das Hy
pothekenbuch eingetragen seyn oder nicht, ferner 
Renten, Zinsen, Gülten (d. h. Natural - Lieferun

gen oder bäuerliche Abgaben an die Gutsherr
schaft) und unablösliche Pachte (d. h. Pachtzinsen) 
so wie darüber ertheilte Verschreibungen, werden, 
so lange sie nicht fällig (zahlbar) sind, für unbe

wegliche Sachen geachtet.
(Preuß. LaàLH.2. B.S. Lit. 1. Ari. 1. §. 2. 4. S. 2. 8. 

B. 4. ?
Diese Vorschrift hat in der Praxis einen vierfachen 

wichtigen Erfolg: V||S
1) Der Berechtigte wird als eingesessener Grundbesitzer 

betrachtet, und hat folglich alle Rechte und Verbind
lichkeiten eines solchen. Er kann daher auch in hie
sigen Landen im Gerichtsstände des verpflichteten
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Grundstücks belangt werden. Streng genommen 
würde derjenige-, mxlcher .eiye auf êin adeliges Gut 
eingetragene Forderung hat,' als adeliger Gutsbe
sitzer anzusehen seyn, , und wenn er in dem verpfän
detet» Gute wohnt',r den eximirten Gerichtsstand 
haben.

2) Ausländer, welche dergleichen ideale Grundstücke im 
Lande besitzen, sind nicht schuldig, bei Processen die' 
in der Proceßordnung Titz 21. H-. 13. vorgeschrie
bene Caution wegen der, Kosteg zu bestellen.

3) Der Gläubiger des Berechtigten ist befugt, im Wege 
der Execution auf die gerichtliche nothwendige Sub- 
hastation des Rechts oder der Forderung anzutra
gen,-und der Berechtigte muß in allen denjenigen 
Fällen, in welchen der mit Grundstücken Angesessene 
nicht verhaftet werden kann, auf freiem Fuße ge- 
lässerx HWMà

4) Jedoch kommt die Eigenschaft der Unbeweglichkeit 
bei der Erbfolge, in so fern zwischen beweglichen und 
unbeweglichen Sachen unterschieden wird, Md. bei 
den Vorrechten der Ehegatten, welche in der.Güter
gemeinschaft leben, nicht zur Anwendung.

Entscheidung der Gesetzcommission vom 18. April

. 44. See- und Stromschiffe gehören zu den §. 9.
beweglichen - Sachen. -, /

(Prruß. Seerecht vom 1, Decbr. 1727. Cap. 1. 2srt. 17. ES 
können aber Hypothekenbücher darüber - geführt werdem Ebenda
selbst^. 12.) ;

4Z. Die preußische Rechnungsmünze bestand §.n. 
früherhin in preuß. Gulden, Groschen, Schillin
gen und Pfenningen. Der Gulden enthielt 30 
Groschen (10 Silbergroschen jetziger Währung), 
der Groschen aber (4 Pfenninge jetziger Währung) 
18. Pfenninge (folglich 1 Pfenning — tz- Pf. der 
jetzigen Währung)» Diese Rechnungsmünze. kam 
in' den StaatSrechnnngen ungefähr seit 1780 au
ßer Gebrauch.

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts bestand in 
Ostpreußen die Rechnungsmünze in Marken, Groschen
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und Schillingen. Die Mark enthielt 20 preuß. Groschen 
(6 Silbergr. 8 Pf.) ; der Groschen (= 4 Pf. jetzigen 
Geldes) drei Schillinge, und der Schilling 6 Pfenninge 
(— 1 z- Pf. jetzigen^ Geldes). Marke und Pfenninge wa
ren eingebildete Münzen, Schillinge dagegen geprägtes 
Kupfergeld. Ein Gulden enthielt 90- Schillinge. Durch 
das Edict vom 14. Jul. 1750 wurde die Berechnung bei 
den Staatskassen in Marken, -Groschen und Schillingen 
abgeschafft.

§. 46. Bis zur Ausführung des Gesetzes vom 
30. Septbr. 1821 hatte Ost- und Westpreußen 
eigenthümliche geprägte Silber- und Kupfermün
zen, nämlich

a) an
1) Guldenstücke = 10 Sgr.
2) Tympfe oder Ächtzehner = 6 Sgr.
3) Sechser = 2 Sgr.
4) Düttchen — 1 Sgr.
5) Zweigroschenstücke = 8
6) Groschen --- 4 Pf.

b) Kupfermünzen:
1) Groschen — 4 Pf.
2) halbe Groschen — 2 Pf.
3) Schillinge — lf Pf.

§. 47. Die (sehr selten gewordenen und im 
Verkehr nicht mehr vorkommenden) preuß. Gul
den, ferner die Achtzehner oder Tympfe, und die 
Sechser find durch die Verordnung vom 6. Mai 
1808 für Courant erklärt.

(Gesetz-Sammt.,1806—1810. S. 234.)

§. 48» Durch das Publicandum vom 4. Mai 
1808 wurden die preuß. silbernen Scheidemünzen, 
bestehend in Düttchen, Zweigroschenstücken und 
Groschen auf den dritten Theil ihres Werths her
abgesetzt, so daß

1 Düttchen nur noch 2 preuß. Groschen (8 Pf. 
jetzigen Geldes)
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1 Zweigroschevstück EMöstr) Groschen (G M) 
1 Groschen Sstetig?'Gr-Hà/HF-M).'.' -- 

galten^ ' Die 
gesetzt. .

-! (Gesetz - Sammt. .180ö—1810,„S. 232. Hiernach gingen auf 
1 Thaler 45 KuftchM, 60 Aweigx'oschenstüà,, 135,. Grosch^Mcke.) 

. §. 49» Durch das Ediedvom 1Z. Dàr. 1811 
wurde ' der Werths der preust, silbernes Scheide- 
münzekr zum znKiteüchÄ^ und zwar dergestckkt her- 
abgesetzt, daß 52t Düttchen den Werth von Einem 
Th aiMW

(Gesetz-Sammt. 1811. S. 378. Das VerhAttn-iß der/preuß. 
Wernen Scheidemünzen zu den, jetzigen Silbergroschen.und Pfen
ningen ist.^S-' 4. der Gesetz/ Samml- von Ï822 angeZêben.)

§• 50. ; Die preirß.; silbernen Scheidemünzen sind 
seit dem ZO’ Septbr. 1825". außer Umlauf gesetzt.

(Gesetz ' Samml. 1825. S. 227. .Ministériel? Rescx. vom 
25. ÄÄ) ™

Häufig kommen noch Prozesse vor, bef welchen es 
auf die in Wxstpreußen gültig gewesenen altern Mnz- 
sorten und ihren Werth ankommt; zwar können wir uns 
hier auf eine umständliche Geschichte des Tpreuß. und pol
nischen Münzwesens, als. dem, Zwecke dieses Handbuchs 
entgegen, nicht einlassen, doch dürste, folgende, gedrängte 
Uebersicht wenigstens als Anleitung zum weitern Forschen 
nützlich:,sein.

1) -Der 'kulmischen Handfeste zufolge, " sollte inil gast- 
zen Lande Preußen nur Eine Münze, die kulmische; 
geschlagen werden-. s-Sie sollte aus reinem und. lauterem 
Silber bestehen, und eine Marksollte.sechszi'g, Stücke 
(Schillinge oder Pfeyninge) enthalten.. Die Handfeste 
nennt diese Münze bald nummos, bald denarios/ bald 
solidos^ WW ÂîEiM-îêâüê Àn

Könnte man annehmen, daß. hie.in der kulmischen 
H.äNdsest.e angeführte Si.lhermark-.Mf,,her; kölnischen, von 
65,536 Richspsenningen ubereingestimmt habe, so'würde 
der kulwifche PftNning ch weil 60 Stück din^Mark aus- 
machten, sieben Silbergroschen unseres jetzigen. Geldes 
(nämlich den: Silbergroschen als Vo- einesLhalers,-(nicht 

Scheidemünze betrachtet), gleich sein. Der- Hvchmei-- 
Westpreuß. Prov.-Recht. 3
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ster Paul Bellizer von Rußdorf hat aber im Jahre 1439 
das Verhältniß der preuß. Mark gegen die kölnische da
hin...arzgegeden, daß. 16 preuß. Mark gleich wären 13 köl
nischem Die preuß. Matk enthielt folglich nur 53,2314 
Richtpfenningtheilchen, sie war um T3^ leichter als die köl
nische, : ein kulmischer Pfenning enthielt daher 5 Silber
groschen 8$^ Pf. unseres jetzigen Geldes. „ 1

, 2), Außer dieser Landes münze waren fremde Mün
zen W, 'Gebrauch, unter welchen - in der Handfeste selbst 
die kölhischen nuiNrüi àit dem Beifügen erwähnt werden, 
daß fünf kultische Pfenninge einem kölnischen gleich seien. 
Zwölf kölnische Pfenninge gingen auf die kölnische Mark, 
jeder hatte folglich nach unserm Gelde einen Silbergehalt 
von 1 Thlr. 5 Sgr., ein kulmischer Pfenning also einen 
Silbergehalt von 7 Sgr.

3) Dem Gmndsatze gemäß sollte nur reines Silber 
gemünzt werden. Man hat zwar die unter dem Hoch
meister Conrad von Feuchtwangen vor dem Jahre 1300 
geschlagenen sogenannten Kreuzgroschen bei der'Prüfung 
nur funHehnlöthig gefunden; dies rührte aber wohl nur 
von der damaligen mangelhaften Scheidekunst her. (Er
baut. Preußen, Th. 2. Si 598.)

4) Verschieden von dem ausgeprägten Gelde war 
die damalige Rechnungsmünze, welche sich auf das Ge
wichtgründete. Die Mark machte die Einheit, welche 
tii vier Theile getheilt wurde; jeder derselben hieß ein 
Vierdung. Ferner theilte man die Mark in 24 Schott, 
deren jeder'also nach jetzigem Gelde 14 Sgr. 2f Pf. 
ausmacht. So wurde z. B. den Einwohnern der Stadt 
Löbrnicht in dem Privilegium vom Jahre 1300 ein jähr
licher i Gartenzins von 2 Schott, d. h von 28 Sgr. 54 Pf. 
nach'jetzigem Gelde auferlegt, (v. Baczkv's Gesch. u. 
Beschr. v. Königsb., Königsb. 1804, S. 531.)

5) Der deutsche Orden blieb seinem Vorsatze, bloß 
einerlei Münze, und diese aus reinem Silber zu prägen, 
nur kurze Zeit getreu. Nachdem König Johann I. von 
Böhmen um das Jahr 1320 angefangen hatte, vierzehn- 
löthiges Silber auszumünzen, verbreitete sich die Verrin
gerung des Silbergchalts der Münzen schnell durch ganz 
Deutschland, und 1340 folgte der Hochmeister Dietrich 
von Oldenburg diesem Beispiel. Seine Schillinge ent
hielten in der Mark nur 13 Loth Silber. (David Braun's 
Bericht vom poln. u. preuß. Münzwesen. Elbing, 1722. -
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S. 8.) Im Jahre 1346 ließ Heinrich Dusener von Ars
berg, nach dem Beispiele der böhmischen Groschen, drei- 
zehnlöthige Schillinge, oder wie sie Lucas David (in 
stiner Chronik,. Bd. 7. S. 10.) nennt, Groschen schla
gen. Es gingen deren 20 auf die Mark, der Groschen 
hatte daher nach jetzigem Gelde einen Silbergehalt von 
13 Sgr. 10t% Pf. Von gleichem Werthe waren die 
Münzen Weinrichs von Kniprode, aber nach Lucas Da
vids Bericht (Bd. 7. S. 35.) ließ dieser Hochmeister nicht 
bloß Schillinge, 60 auf die preuß. Mark, sondern auch 
sogenannte Skoter oder Schott, 24 aus der Mark, 
schlagen. Die Mark wurde in ein Dierdung, der Vier
dung in 6 Skoter, der Skoter in 15 Pfenninge, ferner 
der Schilling in 6 Pfenninge getheilt. Das Silber drei- 
zehnköthig angenommen, enthielt nach jetzigem Gelde an 
Silbergehalt:

die Mark 9 Thlr. 7 Sgr. 3^. Pf. 
der Vierdung 2 Thlr. 9 Sgr. 3|| Pf. 
der Skoter 11 Sgr^ 644 Pf. 
der Pfenning 9T7T Pf.
der Schilling 4 Sgr. 7^ Pf.

6) In den folgenden Jahren verringerte sich der 
Silbergehalt der Münzen noch merklicher, die Mark ent
gelt kaum 10 bis 11 Loth Silber, und einige Zeit vor 
der Tannenberger Schlacht wurden aus der Mark fein 
fünf Mark Münze geschlagen, d. h. die Mark enthielt 
nur 3| Loth Silber. (Braun a. a. O. S. 30. 32.33.)

7) Der Hochmeister Michael Küchmeister von Stern
berg suchte diesem, durch die bedrängte Lage des Ordens 
herbeigeführten Unwesen abzuhelfen. Nach einem im Jahre 
1416 „mit den Prälaten des Landes und seinen Gebie- 
tigern" getroffenen Uebereinkommen, ließ er aus dreizehn- 
löthigem Silber Schillinge schlagen- deren 112 Stück 
aus eine Mark gingen. Jeder dieser Schillinge enthielt 
daher nach jetzigem Gelde 2 Sgr. 5'44 Pf. Ferner ließ 
er aus vierlöthigem Silber eine kleine Münze, Pfenninge, 
schlagen. (Hartknoch's Altes und Neues Preußen, Th. 2. 
y- 532.) Eine Mark derselben sollte auch im Verkehr 
eine Mark gelten, wiewohl sie nur für 2 Thlr. 25 Sgr. 
3| Pf. Silber enthielt. Von jetzt ab entstand der, in 
Urkunden vorkommende Unterschied-zwischen einer Mark 
leichten und schweren Geldes, zwischen guten und 
schlechten Schillingen oder Pfenningen. Zwei der schlech-



36 W I. Lit. 2. §. 11. «,

ten wurden einem guten gleich geachtet, und man ver
stand darunter die nach dem Hochmeister Winrich von 
Kniprode. geschlagenen gehaltarmen Münzen. -

8) Aus dem Landtage za ElbirH von 1425 wurden 
den Städtm Danzig und Thorn das-Münzrecht auf zehn 
Jahre unter der Bedingung übertragen, daß der Orden 
den halben Gewinn erhalten solle, ■ (Braun a. a. ®i 
34 ) Der Silbergehalt der Schillinge wurde auf - 9 Loth 
in der Mark bestimmt, die WarDSchillinge war daher 
nur 6 Thlr, 11.Mr..Bä $f- unsern Geldes werth.
, 9) Nach Ablauf der .zehn Jahre ließ der Orden
wieder selbst münzen- und der Silbergchalt des Geldes 
verminderte sich abermals.Wahrend her ganzen? Regie- 
rungszeit Paul Bellizers vonRußdors — von 1422 bis' 
1441 — war die Klage? allgemein, daß. die Silbermünze 
sich in Kupfer verwandelt habe. (Braun a. a. O. ®..40$- 
Sein Nachfolger, Conrad vdnlErlichshausen, ließ zwar 
während seiner zehnjährigen Regierungszeit Schillinge aus 
zwölflöthigem Silber schlagen,--(Braun ebendas.),' nach 
seinem Abgänge versank aber das. Münzwesen in desto 
größere Unordnung, y? ; r> . •

. 10) Durch' den Krakauer Frieden- verlor der .Orden 
den. westlichen Theil'Preußens, und behielt den östlichen 
nur unter polnischer Lehenshoheit. -Zwar behielt er das 
Münzrecht,' aber bet -genaue Verkehr-zwischen Ost - und 
Westpreußen machte ? gemeinschaftliche oder doch mberein- 
stimmende -Münzgesetze..für beide Länder höchst wünschens- 
werth. - Zu diesem Zwecke wurde auf dem Landtage zu 
Elbings im Jahre .1467 zwischen den, Städten Danzig, 
Thorn und Elbing unddenDeputirten-des-'Ordens der 
Silbergehalt -der SchMnge neu ? bestimmt, .'aber der. Geld
mangel verleitete beide Theile, zur Beibehaltung des schlech
ten Münzfußes, wonach aus Einer Mark -reinen Silbers, 
mit -sieben Mark Kupfèr versetzt, acht Mark Geld gemünzt 
wurden. Die Mark, als Münze, 7 wurde auf zwanzig 
Groschen festgesetzt. Eine Mark damaligen Geldes hatte 
folglich nach jetzigem. GÄde- einen Silbergehalt von 1 Thlr. 
12 Sgr. 7Z- Pf^ und ein Groschen von 3 Sgr. 5| Pf. 
Selbst, hierbei blieb os-nicht,- denn unter .den Hochmei
stern Heinrich von Plauen, Heinrich von Richtenberg und 
Truchseß von Wäldburg (1467 bis 1489) wurden aus 
einer Mark Silber 10 MarkGeld geschlagen. Das Sil-, 
ber war höchstens vierlöthig, die Mark Geldes enthielt
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daher nach jetzigem Gelde nm 1 Thlr. 4 Sgr. M Pf-, 
und der Groschen 1 Sgr. lO^Pf.

11) Der Hochmeister Hans von Tiefen soll -die
Münze wieder acht- bis zehnlöthig haben prägen lassen, 
aber feine halben Groschen, ergaben sich bei der Prüfung 
doch nur vierlöthig. (Braun-a. 'a. O. S. 46.) Erst fein 
Nachfolger Friedrich von- Sachfen verbesserte den Silber
gehalt auf achdEoth'in deräark? Damals-, und schon 
früher, rechnete man fünf- preuß. Pfenninge auf Einen 
kulmischen. (Privilegium von Maschner im Preuß. Ar
chiv, Bd. 7, S. 302-M 8W

12) ' Unter l Albrecht dem altern vor der Saculari- 
fation Preußens schwankte der Siibergchalt der Münzen 
noch merklich. Im Jahre 1513 wurden Groschen aus 
achtlöthigem Silber geschlagen, 131 Stück aus der Mark 
Brutto, jeder dieser Groschen war demnach nach jetzigem 
Gelde 1 Sgr. 34-'Pf werch. Bon 1515 bis 1519 ent-, 
hielt die Mark nur 74 Loth Silber, und aus der Mark 
Brutto wurden gleichfalls 131 Groschen geliefert. ' Im 
Jahre 1520 wurden aus der Mark fimflöthigen Silbers 
131 Groschen geprägt,. jeder dieser, Groschen hafte daher 
in unserm Gelde einen Werth von 94 Pf In demsel
ben Jahve erschienen Sechszehngroschcnstücke und Acht- 
grofchenstücke ' aus- neunlöthvgem Silber, 31 der letztem 
gingen auf die Mark,- jedes Stück enthielt folglich nach 
jetzigem Gelde 6 Sgr. If-Z- Pf (Braun a. a. O. S. 48;) 
Im Jahre 1521, zur Zeit der höchsten Geldnoth , ließ 
Albrecht aus dreilöthigem Silber viereckige sogenannte 
Dicken schlagen; 33 gingen auf die Mark, jeder Dicke 
hatte einen Silbergehalt von 1 Sgr. 11' Pf, galt aber 
im Verkehr 8 preuß. Groschen. - Zu -gleicher Zeit erschie
nen viereckige Groschen aus Einlöthigem Silber, die Mark 
lieferte 117 Stück, jedes derselben enthielt also Pf. 
jetzigen Geldes. Albrecht setzte in Preußen zuerst-die 
Jahreszahl auf die Münzen.

13) Nach der Säkularisation Preußens wurde unter 
Vermittelung des Königs von Polen als Oberlehensherrn 
die Regulirung und Gleichstellung der Münzen, sowohl 
im Herzogthum als im polnischen Antheil von Preußen, 
versucht, Die Verhandlungen daMbr-Hatten lange kei
nen Erfolg, bis endlich auf dem Landtage zu Marienburg 
im Jahre 1528. folgendes Ueber Einkommen ■ zu Stande 
kam. Zuvörderst sollte die Münze in beiden Landesthri-
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len an Schrot und Korn übereinsti'mmen; sodann sollten 
6 Pfenninge einen Schilling, 3 Schillinge einen Groschen, 
20 Groschen eine Mark ausmachen. Die Groschen wur
den sechslöthig, die Schillinge dreilöthig, die Pfenninge 
zweilöthig^ außerdem Sechser (diese zum erstenmale) und 
Düttchen- (Dreigroschenstücke) vierzehnlöthig geschlagen. 
Es machten 96 Groschen, 154 Schillinge, 517 Pfen
ninge, 37 Sechser und 74 Düttchen eine Mark legirten 
Silbers aus. Die von dem Hochmeister Friedrich von 
Sachsen, und die von Albrecht bis dahin geschlagenen Gro
schen wurden herabgesetzt, die von Albrecht geschlagenen 
Tippelgroschen, Schillinge und alle Pfenninge ganz außer 
Umlauf gesetzt, und es wurde eine Commission ernannt, 
um wöchentlich das ausgeprägte Geld, ehe es ausgege
ben wurde, zu prüfen. (Braun a. a. O. S. 57.) Von 
jetzt ab kommt in den Rechnungen der Thaler vor, 
aus welchen man 30 Groschen rechnete.

14) Albrecht der ältere befolgte diese Münzordnung, 
so lange er lebte. Nach fernem Tode wurden bis 1578 
bloß Pfenninge von gleichem Silbergehalte gemünzt. 
(Braun a. a. O. S. 62.)

15) Unterdessen war in Polen das Münzwesen aber
mals in Verfall gerathen; daher wurde auf dem Reichs
tage von 1578 unter der Vermittelung des Köm'gs Ste
phan eine neue Münzordnung emgesührt. Aus der kra- 
kauischen Mark vierzehnlöthigen Silbers sollten für 7 da
malige Thaler Münzen geprägt werden, nämlich 40f Sechs
groschenstücke oder 81-1 Düttchen. Aus sechslöthigem 
Silber wurden zugleich Eingroschenstücke, 1114 aus der 
Mark, und Schillingstücke, 335 aus der Mark, geschla
gen, (Braun a. a. O. S. 66.) Markgraf George Frie
drich, Curator des blödsinnigen Herzogs Albrecht Friedrich, 
schloß sich dieser Münzordnung an und ließ nach dersel
ben in den Jahren 1586, 1589, und 1594 bis 1597 
münzen. (Braun a. a. O. S. 69. und Erläut. Pr. B. 2.
S. 649.)

Vorausgesetzt, wie bisher, daß die kulmische oder 
krakauische Mark sechszehnlöthigen Silbers um TV leichter 
wog als die kölnische, folglich nur 11 Thlr. 11 Sgr. 
3 Pf. an sechszehnlöthigem Silber, dagegen nur 9 Thlr. 
2844 Sgr. an vierzehnlöthigem Silber, und nur 4 Thlr. 
744 Sgr., an sechslöthigem Silber enthielt, hatten die 
damaligen- Münzen in Verhältniß zum jetzigen Gelde,
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14 Thlr. in der Mark seins enthaltend, folgenden Sil- 
berwerth:

1 Thaler (7 Stück auf die krakauifche Mark vier« 
zehnlöthigen Silbers) — 1 Thlr. 1214 Sgr.

1 Sechszehngroschenstück (4041 Stück auf die vier- 
zehnlöthige Mark) '== 7M Sgr.

1 Düttchen halb so viel.
1 Groschenstück (1114 aus der Mark sechslöthigm 

Silbers) == Sgr. oder 1 Sgr. 1^4 Pf-
1 Schilling (335 Stück aus derselben Mark) = 

4444 df-
.46) Auf dem polnischen Reichstage von 1604 wurde 

der Münzfuß abermals verändert. Aus der krakauifche» 
Mark dreizehnlöthigen Silbers machte man 454 Sechs
groschenstücke und 904 Dreigroschenstücke. Aus der. füH 
drciviertellökhigen Mark wurden 127 Groschen geschlagen, 
zu den Schillingen mußte zwei dreiviertellöthiges Silber 
hinreichen. Der Thaler wurde zwar gesetzlich auf 36 Gro
schen festgesetzt, galt aber im Verkehr 38 Groschen. Her
zog George Friedrich schloß sich diesem Münzfüße an. 
(Braun a. a. D. S. 70.)

17) Bis 1620 wurden im Herzogtum Preußen 
keine Münzen geschlagen, man bediente sich fremder, vor
züglich polnischer Münzen. Zu den erstem gehörten die 
leichten holländischen Gulden, deren I4.auf einen Thaler 
gingen, und welche in 30 Groschen getheilt wurden. Sie 
wurden bald in Polen nachgeahmt und hießen daher 
polnische Gulden. Nach dem Reichstagsschlufse soll
ten ahe.Münzen aus dreizehnlöchigem Silber bestehen, 
der Thaler sollte 45 Groschen enthalten, und 314 Zehn
groschenstücke (Orte), 524 Sechsgroschenstücke und 105 
Dreigroschenstücke (Düttchen) sollten auf die krakauifche 
Mark gehen. Darnach enthielt

1 Thaler — 1 Thlr. 8 Sgr. 10ê Pf-
1 Sechsgroschenstück =■ 5 Sgr. 3|| Pf.
1 Düttchen = 2 Sgr. 7TÿT Pf.

18) Im Jahre 1620 wurde durch einen Reichstags
schluß der Thaler auf 75 Groschen gesetzt; in demselben 
Jahre ließ Kurffirst Johann, Sigismunds Nachfolgers 
aus ächtlöthigem Silber mit der Aufschrift: Pro fege ët 
pro grege, sogenannte Dreipölker schlagen, deren 128 
auf die Mark gingen. (Braun a. a. O. S: 78 ) Jeder
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enthielt also nach jetzigem ■ Gelde einen Silbergehalt von
1 Sgr. H Pf.
;. 19) In den Jahren 1621 und 1622 wurden in Kö

nigsberg Orte geschlagen, aus elflöthigem Silber, 28 
Stütk aus der Mark Brutto. Dagegen ließ Kurfürst 
George Wilhelm 1628 aus vierzehnlöthigem Silber Tha
lerstücke mit der Aufschrift prägen: „Anfang bedenke das 
Ey,de," Acht Stück auf die Mark gerechnet, hatte jeder 
Thaler einen Silbergehglt von 1 Thlr. 7 Sgr. .3 Pf. 
Bon gleichem Werthe waren die von Friedrich Wilhelm 
1640 geschlagenen Thalerstücke. (Braun a. a. D. S. 
83. 92.) e . X

20) Fast jährlich wurden m Polen neue Münzord
nungen 'beschlossen, sie verhinderten aber nicht den immer 
liefern Perfall des polnischen . Münzwesens. . Besonders 
würde das Schwankende. des Silbergehalts der Münzen 
durch die Münzpachter vermehrt. Den hieraus entsprin
genden Uebeln wäre durch die Ausführung der Münzord
nung vom 16. Mai 1650 gründlich abgeholsen worden, 
denn dadurch wurde, zuvörderst die krakauische Mark, welche 
bis dahin auf 128 Engels 17 Aß angenommen war, auf 
131 Engels 8 Aß festgesetzt, und sodann verordnet, daß 
aus dieser Mark sieben Thaler, der Thaler zu drei 
Gulden, geprägt werden sollten. Ferner sollten aus der 
vierzehnlöthigen Mark 36 Orte zu 18 Groschen, 108 Sechs
groschenstücke und - 216 Dreigroschenstücke/ dagegen aus 
der siebenlöthigen-Mark 162 Zweigroschenstücke und 324 
Groschenstücke geschlagen werden. *\

Uni den Silbergehalt der nach dieser Münzvrdnüng 
geschlagenen Münzen im Verhältniß gegen den jetzigen 
preuß. Münzfuß zu bestimmen, bemerken wir Folgendes:

1. Die kölnische Mark Silber, welche seit 1670 dem 
preuß. Münzfüße zur Grundlage dient, enthält 152 En
gels oder 65,536 Richtpfenningtheile. Dagegen enthielt 
die 1650 festgesetzte neue krakauische Mark nur der 
theile^e" ^lglich nur 56,416^tz Richtpfenning-

2. .Aus der kölnischen Ma;k werden 14 preuß. Tha
ler» oder 420 Silbergroschen, oder 5040 Pfenninge ge
münzt; dagegen enthält die krakauische Mark nur 12-Thlr.
2 Sgr. 7^D Pf., oder 362 Sgr. 7-^ Ps. .oder 435 
Psenmnge m sechszehnlöthigem Silber.

3. sJndessen wurden nach obiger Münzordnung die
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Curantmünzen nur aus vierzehnlöchigem Silber geschla
gen, es geht: daher em Achttheil von obiger Summe 
ab, die Münzen enthielten daher an reinem . Silber in 
der Mark nur etwas über 3807 Pfenninges oder 
ohne Bruch 317 Sgr. 3 Pf., oder 10 Lhlr. 17 Sqr. 

jetzigen Geldes.
4. Hiernach verhält sich nach jetzigem Gelde:,

1 damaliger Thaler = 1 Lhlr. 15 Sgr. 4^4,? Pf.
1 Or,t — 8 Sgr. 9- Psi
1 Sechsgroschenstück == beinahe 3 Sgr.
1 -Düttchen — 1 Sgr. 544 iPf.
1 Zweigroschenstück (in siebenlöthigem Silber) = 

11 Pf.
1 Groschenstück (eben so) — 5siK Psi

21) Unglücklicherweise wurde die Münzordnung 'vom
16. Mai 1650 schon 1654 wieder aufgehoben, und das 
polnische Münzwesen kam in um so größere Verwirrung, 
weil die beiden Münzpachter Boratini und Andreas Tympf 
oder Timpe mit einander in der Verringerung des Sil-, 
bergehalts d^ Münzen wetteiferten. -Der Friede von 
Oliva trug zur Wiederherstellung der Ordnung, des Münz
wesens in Polen.-und in Polnisch-Preußen nichts bei; in 
Ostpreußen.dagegen setzte der Kurfürst, nach Aufhebung 
des Lehensverbandes mit Polen, die polnischen Orte; oder 
Guldenstücke auf 18 Groschen (6 Sgr») herab, und diese 
Herabsetzung erfolgte 1677 auch in Polen. Seitdem 
erhielten die Achtzehngroschenstücke den Namen der 
Tympfe, zum eben nicht ehrenvollen Andenken an den 
oben gedachten Münzpächter dieses Namens. Im Jahre 
1668 . ließ Kurfürst Friedrich Wilhelm neue Guldenstücke 
mit der Aufschrift: Supremus Dux in Prussia, aus 
zwölflöthigem Silber prägen. Indessen befand sich dieser 
Kurfürst wegen der damaligen Kriege in immerwährender 
Geldnoth; er verpachtete die Münze 1674 an Heinrich 
Siewert, welcher aus der kölnischen Mark zeh'nlöthigen 
Silbers 36 Tympfe, und aus der Mark sechslöthigen 
Silbers 70 Sechsgroschenstücke lieferte. Nach jetzigem 
Gelde enthielt an Silber ein damaliger Tympf 7 Sgr. 
(34 Pf. und ein Sechsgroschenstück 2 Sgr. 3 Pf.

V ’ 22) Im Jahre 1681 verpachtete Friedrich Wilhelm 
dre preuß. Münze abermals und bewirkte dadurch eine 
nochmalige Münzverringerung, denn aus her kölnischen 
Marksiwelche nur 10 Loth 44 Grän Silber enthielt^
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wurden 37 Achtzehngroschenstücke, und aus der fechslöthi- 
gen kölnischen Mark 67 Sechserstücke geschlagen; dennoch 
trennte sich unter der Regierung des Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm des Großen das preuß. Münzwesen von dem 
polnischen nunmehr wesentlich, denn durch eine Verord
nung von 1670 wurde statt des bisherigen krakauischen, 
das kölnische Markgewicht eingeführt, und unter seinem 
Nachfolger wurde es bleibender Grundsatz, die Achtzehn
groschenstücke aus zehnlöthigem, die Sechser und Dütt- 
chen aus sechslöthigem Silber auszumünzen. Die diesem 
Grundsätze entgegen in den Jahren 1695, 1696 und 
1697 gemünzten Düttchen wurden daher im Jahre 1698 
reducirt.

23) Hierbei verblieb es auch während der ganzen 
Regierung Friedrich Wilhelm des Ersten, und auch Frie
drich II. machte im Münzwesen bis 1750 keine erheb
liche Abänderungen. Durch das Edict vom 14. Julius 
1750 wurden diejenigen Grundsätze festgeflellt, welche 
durch das Edict vom 29. März 1764 nach dem sieben
jährigen Kriege wieder hergcstellt, und in Absicht des 
Curantgeldes auch in dem Gesetz vom 30. Sept. 1821 
beibehalten find; nur die kleine Scheidemünze, vom Dütt
chen an, wurde geringhaltiger ausgemünzt, und daher in 
der in den obigen Paragraphen ausgedrückten Art herab
gesetzt.

24) Während des siebenjährigen Krieges war Ost
preußen von 1757 bis 1762 von Rußland besetzt, und 
es wurden in dieser Zeit mit dem Bilde der rufs. Kai
serin preuß. Münzen nach dem Münzfüße von 1750 ge
schlagen, die damalige Scheidemünze war sogar von grö- 
ßerm Silbergehalte, als die späterhin von Friedrich IL 
nach dem Münzfüße von 1763 geschlagene; die unter 
russischem Stempel geschlagenen preuß. Münzen wurden 
daher auch nicht im Jahre 1763 reducirt, wiewohl sie 
wegen ihres bessern Silbergehalts höchst selten geworden 
sind; dagegen wurden die ostpreuß. Achtzehner und Sech
ser aus den Jahren 1752 bis 1757, weil sie durch den 
Umlauf und durch Kippen und Wippen am Gewicht ver
loren hatten, so wie die in den Jahren 1758 und 1759 
unter preuß. Stempel geschlagenen Achtzehner und Sech
ser, und endlich die im Jahre 1763. nachdem Rußland 
Ostpreußen geräumt hatte, in Königsberg geschlagenen 
Sechser theils 'außer Umlauf gesetzt, theils reducirt.
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25) In Polen war das Münzwesen in der zweiten 
Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts durch die Münzpäch
ter Boratini und- Tympf so in Verwirrung gerathen, daß 
durch die Constitution von 1685 beschlossen wurde, vor
läufig gar nicht mehr zu münzen,- sondern sich fremder 
Münzen zu bedienen. König August der Erste mußte 
sich in den Pactis conventis von 1697 verbindlich ma
chen, das Münzrecht nicht mehr als ein Regale der 
Krone zu betrachten, sondern dem Staate zu überlassen. 
(Braun S. 140.) Endlich wurde durch die unter dem 
Titel Sharp Koronny bekannte Reichsconstitution von 
1710 bestimmt, daß der Ducaten 18 polnische Gulden 
(zu 5 Sgr. jetzigen preuß. Geldes), und der Tympf zu 
38 polnischen Groschen im Umlauf gelten solle. Dieses 
wurde durch die Constitution von 1817 bestätigt. Der 
preuß. Gulden sollte 2 polnische. und 34- polnische Gro
schen gelten, das Publicum setzte aber zwei polnische Gul
den einem preußischen und zwei polnische Groschen einem 
preHischen gleich, und dabei ist es in Gefolge der Edicte 
von 1766 bis jetzt verblieben. (Lengnichs jus publ. 
Regni Pol. Tom. 2. Lib. IV. Cap. XII. §. 4. 5.)

26) Seit 1717 hat hiernach der preuß. Gulden, 
Tympf, Sechser, Düttchen und Groschen den officiell an
erkannten doppelten Werth der polnischen Münzen glei
chen Namens; wenn dessen ungeachtet im preuß. Landrecht 
von 1721 an mehreren Stellen der polnischen Gulden 
gedacht, darunter aber der preußische (drei auf den preuß. 
Thaler) verstanden wird, so wurde diese Benennung ein
mal deßhalb beibehalten, weil sie schon in den Ausgaben 
von 1620 und 1685 vorkam, sodann aber, um diesen 
Gulden von dem ungarischen zu unterscheiden, welcher 
einen Werth von zwei preuß. Thalern hatte.

27) Die erste Goldmünze, im Werthe den da
maligen, rheinischen gleich, 'soll um das Jahr 1392 der 
Hochmeister Conrad Zöllner von Rothenstein, oder Con
rad v. Wallenroth haben schlagen lassen. (Braun S. 30. 
und Lucas David B. 7. S. 213.) Wahrscheinlicher ist, 
daß die erste Goldmünze von Heinrich Reuß von Plauen 
herrührte. (Erl. Pr. B. 1. S. 11.) Von Albrecht dem 
ältern, als Hochmeister, hat man zwei Goldmünzen 
von 1520 und 1521. (Ebendas. S. 14.)

28) Ueber die in Ostpreußen geschlagenen Thaler
stücke sehe man das Erläuterte Preußen Th. 1. S. 647.
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Nâchp- Anfangs rechnete man -30 Groschen aus den Tha
ler»-und es wurden deren 7 aus der kraka-mschen Mark 
geschlagen -(Braun S. 58. 66.) ; fpäterhmsankdie Schei
demünze gegen die Thalerstücke nach und nach auf den 
dritteMTHeil ihresÄominalwerths, undsêit 1633^. wurden 
OO Gtoschen auf dm Thaler gerechnet. (Braun S. 83. 92.) .

29) Scheidemünze' àus reinem Kupfer Murde-zuerst 
in Gefolge der polnischen Münzordnung vom 16. ■ Mai 
1650 geschlagen. (Braun S. 96.)

3Ó) Seit 16Ä brächten die westpreuß. Städte Dan- . 
zig, Thorn und Elbing?von ihrem Münzrecht nur.zur 
Ausprägung von Scheidemünze aus'vierlökhigem Silber 
Gebrauch. In den Jahren 1759 bis 1764-machte Dan-' 
zig, wieder einen Versuch, ^zu Münzen, aber zu feinem 
großen Schaden. Es, wurden Gulden, Tpmpfe und Sech
ser geschlagen,^ und(dle kölnische.Mark fein zu 56 Gul
den, der . Gulden von'Z-s Gran Silbergehalt ausgeprägt. 
Dieser Münzfuß war der preußische von l75O; aber das 
Land war mit der während, des siebenjährigen Kriegs ge
schlagenen geringhaltigen preuß. Münze überschwemmt, 
das bessere Dayziger Curant verlor sich ' sogleich, und 
dieser verstnglückte Versuch hatte nsit die bleibende Folge, 
daß in Danzig bis 1814 nach Danziger Curant, der 
Gulden zum'jetzigen Werthe von 7è Silbergroschen, ge
rechnet wurde. Solche Guldenstücke gab es nicht mehr, 
das Danzigèr Curant, war folglich bloße Vechnungs- 
münze, und diese wurde durch die Verordnung der dan- 
ziger Organisationscommission vom 4. April 1814 abge
schafft. ' Zugleich wurde festgesetzt, daß das Danziger Noch 
vorhandene Geld nur noch als Scheidemünze im kleinen 
Verkehr'nach dem bisherigen Fuße, d. h. 20 danziger 
Sechser zu 45 Silbergroschen oder Düttchen, gültig blei
ben solle.

§. 45. §, 51. S. Zusaß zu I, 21, 151.

§. 67. §. 52. Ob zum Fischereirechte auch das Fi-
schereigeräthe gehöre? ist gesetzlich nicht bestimmt.

In dem Promemoria der-Ostpreußischen Stände we
gen Entwerfung des Ostpreußischen Provinzialrechts in 
der zweiten Abtheilung S. 2. wird die Affirmative „nach 
dem bisherigen Gebrauche" behauptet, aber es fehlt dar
über der Beweis.
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Lit. 3. Von Handl, u. den daraus entsteh. Rechten. §.49. 45

.§♦ 53*  Vorrathiges Bauholzä gehört mA)t zu §. 88. 

den Pertinenzstücken eines Grundstücks.

(PreA Lande. LH. L B.. 4. Lit. 6. Art. 16. §. 2. ■©. 125.)

§. 54. i Wer die Fleisch-, Brot-, oder Höcker- §. 95. 
Gerechtigkeit, ch. H.« das Recht, auf offener Straße 
zum Verkaufe'äuszüstehen, erkauft,' erlangt da
durch kein-.Recht auf Grund und Boden.

(Preuß. Landr. LH. 2. Bi 4. Lit. 6.'Art. 14. §. 4. S. 222.)

§/ Z5?' Wer ein gesatteltes oder gezäumtes §. loi. 
Pferd ckaüfch 'dem gebührt der Sattel oderMlÜch 
wenn dessen bei Schließung des Vertrages auch 
üicht gedacht ist.

(EbendaH^L SMMö 8D

§. 56. Besitzer städtischer Grundstücke, welche §. 105— 
die Radicalien und Pertinenzien zu trennen beab- 108- 
sichtigen, sind von Einholung der Genchniigimg 
der Provinzial-Regierung entbunden und bloß MM 
pflichtet, sich deßhalb bei der Polizeibehörde anti 

dem Magistrate des Orts, wenn, dieser nicht, zu
gleich die Ortspolizei mit verwaltet, zu melden. ■

v. (Verfüg. des Könrgl.. Ministers .des. Innern vom 11. April
1811. Marienw,. Amtshl. 1811. S. 139.),

§. 57.» Ruhen jedoch noch auf dem zu tren
nenden Grundstücke Domajnenabgaben oder lan
desherrliche Lasten, so bedarf es der Einwilligung, 
der Provinzial-Regierung, widrigenfalls alle Theile 
des zerstückelten Grundstücks für, diese Domäinen- 
ünd Landesabgaben solidarisch verhaftet bleibest

(MinisterLäl-RestripL vöm 24. Febr. 1812. Marienw. Amtsbl.
1812. S. 197.) ; ; ‘ " *-*

DkiLter Eitel. •- "
Von Handlungen und den daraus" entstehenden,

Re

§♦ 58. Ist die Zeit durch den Ausdruck: Jahr §.49.
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und Tag bezeichnet, so werden darunter ein Jahr, 
sechs Wochen, drei Tage verstanden.

(Preuß. Landr. Th. 2. B. 3. Tit. 4. Art. 1. §. 2. S. 39.)

Vierter Titel.
Von Willenserklärungen.

§.20. K. 59« Die Willenserklärungen der Kinder 
unter siebm Jahren sind in sofern gültig, als sie 
sich dadurch einen Vortheil erwerben.

(Preuß. Landr. Th. 1. B. 2. Tit. 6. Art. 7. §. 1. S. 311.) 

Das Landrecht spricht zwar nur von Pupillen und 
Unmündigen, da aber Kinder unter der natürlichen Vor
mundschaft ihres Vaters stehen, so kann obige Vorschrift 
nicht bloß auf vaterlose Waisen beschrankt werden. Uebri- 
gens ist diese Vorschrift durch das Corpus Fridericia
num Th. 1. B. 3. Tit. 7. H. 4. nicht aufgehoben und 
daher noch als Provinzialgesetz gültig.

§. 33. §. 60. Gefährliche Drohungen werden nicht
vermuthet, wenn derjenige, welcher sie behauptet, 
seine Willenserklärung in Gegenwart seiner Freunde 
abgegeben hat.

(Preuß. Landr. Th. 2. B. 4. Tit. 16. Art. 5. §. 9. S. 197.) 

§. 63. §. 61. Es wird vermuthet, daß Ehefrauen
von den Handlungen ihrer Ehemänner, und Bluts
verwandte von den Handlungen ihrer Blutsver
wandten Kenntniß haben.

(Preuß. Landr. Th. 1. B. 1. Tit. 89. Art. 3. 8.16. S. 143. 
— S. Anmerk, zu I. 1, 16.)

§. 75, 62. Die Klage wegen Verletzung über oder
unter der Hälfte findet nicht bloß beim Kauf 
und Tausch, sondern auch bei Pacht und Miethe, 
bei Erbpacht, Erbtheilungen und bei außergericht
lichen Vergleichen Statt.

' (Bergt. Zusatz zu I. 11, 59, 60.)
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§♦ 63. Die Klage wegen Betrugs verjährt §. 84. 
binnen zwei Jahren nach Entdeckung desselben.

(Preuße Lande. Th. 2. B. 4. Tlt. 4. Art. 3. 6, 2. S. 45. 
und Th. 2. B. 4. Lit. 16. Art. 5. §. 4. S. 196.)

r Tiàl. M-.
Von Verträgen.

§. 64. S. Zusatz zu I, 1, 24. §.23.
§♦ M zu^^W'26. §. 34.

66. Mündliche Verträge werden durch Str- §. 185.
pulation verstärkt.

§. 67. Die Stipulation erfolgt, wenn das 
Versprechen in Form einer Frage gefordert^ und 
in Form einer Antwort gegeben wird. ■

(Preuß. Lande. Th. 2. B. 4; Trt. 13. Art. 3. §. 1. S. 167.) 
Da nach Buch 4. Lit. 16. Art. 4. §. 1. S. 193. 

alle, auch.mündlich geschlossene Vertrage gelten sollen, 
so wurde diese Art von Verstärkung von Verträgen^ welche 
jetzt nur noch in Sachen, deren Gegenstand'süntzig Tha
ler mcht übersteigt, Vorkommen kann, zwecklos seyn, wenn 
nicht die sogenannten unbenannten Verträge (Allgem. 
Landrecht L 11, 869 ff.), und der Tauschvertrag, wenn 
der Gegenstand, unter fünfzig -Thalern beträgt, mündlich 
geschloffen, bloß durch die Stipulation rechtsverbindlich 
würden. Uebrigens ist diese Verpflanzung der römischen 
«tipàiio nach Preußen nicht Mngen, denn es ist wohl 
me davon Gebrauch gemacht worden. :

$• 68. Tritt der Empfänger zurück, so muß §. 214. 
er dem Geber zur Entfchà'gimg daS' Doppelte der 
Draufgabe entrichten.

‘ (Preus. Landr. Th. L B. 4. Tit. 6. Art. 7. §. 3.S- 113.)

, 69. Ist in dem Vertrage als Zeit der Er- §. 230.
fullüng des Vertrages, zwar der Tag, aber nicht 
das, Jahr benannt/sso wird der nächst eintretende 
Tag dieser Bezeichnung verstanden.

<Preuß. Landr. Th. 2..B. 4. Tit. L Art.1. §. 3. S. 165.)
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$. 70. S. Zusatz zu 1,11, 337.
§.253. $. 71^ W in dem Vertrage die Verpflichtung

deutlich und unzweifelhaft ausgesprochen: so kommt 
es auf die dabei gebrauchten überflüssigen, unpas
senden und unverständlichen Ausdrücke nicht an.

(Preuß. Layds. Th.tz2. -B. 4. Lit. I.-Ar-K |^§. 2. S. 165.) 

§.319. §.'72. Alle .Leinwand ochne. Unterschied, welche
in den Handel kommt, muß blatterweise zusam
mengelegt seyn.MMW .!

§♦73. Für gede.s hloß aufgerollt, zum Ver
koch, gestellte, Mchck' Leinwand, ist eine .Strafe von 

15 Silb'ergroschen zu' erlegen. ^7 »>•-

.(Verordn, vom 28. Mai 1804..,und Publicandum vom 30. Dec. 
1817. DLG Aftàsôl.i 1318.-■&. 9.)~

§. 343. *$.  74^' Beim Kauf- und Tauschvektrage muß 
der Verletzte die Klage auf ZurücknHtste der feh

lerhaften Sache binnen sechs Monaten, l die Klage 
auf Gewährung her, Mängel über, öd^r auf Scha
denersatz binnen^ einem Jahre nach, Abschluß, des 
Vertrags, bei Verlust seines Rechts, anbringem 
i - Wreuß?8andr." Th. 27 Bl 4, Lik 6. 2(tti 17. §. 8, 8. S- 
l-L7..UelgkSusKtz zu I, 11, 68.) '

§. 424. i' 75? Haben mehrere Personen zugleichsich 
èisiD.'Dritten itr-dttMlberk" Ver trage IttpflHtet/ 
so .ist,,..lüleyn' nicht daâ ^lAegentheil ausdrücklich 

verabredet NMMehMn, daßgetzep,-Ein
zelne nur für seinemAntheilutzaften wolle.;.

- ; 7ß.. .Ist. - jedoch . einer jvoniWen nicht zu
finden .oder.zcchlnnAsunfähig -lyüjseàîdik übri-? 
gen für seinen Antheil aufkommem-ns süng'nrr. 'd 

' <PVuß: Lä rLtz. & BâLA 12. Art. -L-A 2, G- -.87.) 

; S.iV^iilDje.-CaMal-VerpDchkeken können.ver- 
laüAen-/,-chaß 'der Berechtigte, zuvörderst -jeden .Ein
zelnen.! Mf seinen Ant hx il-, in An sp r u ch nehme (de- 
neficium divisionis), j > 
i,(Preuß. Là! LH. 1. B.l^Lit. 25. Art. 15, §. 1,2. S. 93.)



49Von Verträgen.

Haben jedoch Mehrere eine Bürgschaft solidarisch über
nommen, so steht ihnen ï>3§ beneficium divisionis nicht 
zu. (Preuß. Landr. Th. 2.83.4. Tit. 13. Art. 2. §.4. S.172.)

Das Allgemeine Landrecht weicht bekanntlich in der 
Theorie von der Correal-Verbindlichkeit aus Verträgen, 
von der des römischen Rechts ab, denn jenes vermuthet 
bei allen Verträgen, durch welche sich Mehrere verpflich
ten, allgemein die solidarische Verpflichtung ( I, 5, 424), 
wogegen das römische Recht in der Regel die ausdrück
liche Uebernahme der Correal-Verhindlichkeit erfordert und 
folglich gerade das Gegentheil vermuthet (O. XI,V,2). Das 
Landrecht von 1721 folgt zwar der Theorie des römi
schen Rechts; da aber, wenn sich Mehrere in demselben 
Vertrage ohne Uebernahme einer Correal-Verbindlichkeit 
verpflichten, der Antheil desjenigen, welcher nicht zu fin
den, oder zahlungsunvermögend ist, von den übrigen über
tragen werden sott; so steht dieß Gesetzbuch zum Theil 
mit. sich selbst in Widerspruch, und nimmt den Verpflich
teten beinahe' wieder alle Vortheile, welche es ihnen zuzu
sichern scheint. ‘ ' ' ' , -,

Außerdem tritt nach dem Landrecht von 1721 die 
Correal-Verbindlichkeit ein:

1) Bei mehrer» Bevollmächtigten und bei mehrer»? 
Machtgebern;

Th. 2. B. 4. T. il. A. 1. §. 6. S. 162. Damit 
stimmt das Allg, Landr. I, 13, 201, 211, und auch 

- dqs römische.Recht überein (D. XVII. 1, 60,2.)
2) Bei mehreren gemeinschaftlichen Bürgen, wenn sie 

nicht ausdrücklich erklärt haben, daß, jeder , nur für 
seinen Theil hasten wolle;

Th. 2. B. 4. T. 13, A. 2, §. 4. S. 172. So M-, 
ordnet auch das Allg. Landr. I, 14, 374, und das 

„ römische Recht (Instit. III. 21, 4.) ; /
3) Bei mehrer» Verkäufern hinsichts der Evictionsleistüng

• gegen die Ansprüch e eines Dritten. Dieß sind et auch 
beim Tausche Statt, ferner bei den Erben des Ver
käufers^ und diesen steht bci5: beneficium divisionis 
nicht zu; s

. TH..2. B. 4. T.6. A. 18. §. 1, 6. S. 128, 129.
Eben so das römische Recht (I). XIX. 2, 47.); ■

4) Bei mehrer» Werkmeistern, welchen gemeinschaftlich 
ein ganzes Werk in Pausch und Bogen angedungen ist.

Th..-2, 33.4. T. 8. A. 3. ß. 3. S. 150. - 
Westpreuß. Prov.-Recht. 4
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5) Bei Miterben hinsichts der Legate.
Th. 2. B. 5. L. 8. A. 3. §. 14. S. 247.

6) Bei gemeinschaftlichen Verwahrern.
Th. 2. B. 4. T. 4. A. 1. §. il. S. 81.

Weiter enthält das Landrecht von 1721 über die so
lidarische Verbindlichkeit aus Verträgen keine Vorschriften- 
Bergt, jedoch den Zusatz zu I. 6, 29.

Sechster Titel.
,Vhn den Pflichten und Rechten, welche aus 

unerlaubten Handlungen entstehen.

■10- §• 78« Hinsichts der Entscheiduygsklagen ge
gen die Lheilnehyier - der Süd - und Westpreußi- 
'schen Insurrection im 1.1794 f. die Rescripte vom-
16. März und 22/ Junius 1795. '

• 29. . .79. . Haben Mehrere zur Zufügung eines
Schadens aus Vorsatz oder Versehn mitgewirkt/, 

so haftet Jeder nur für seinen Antheil. <

. (Pr. Landr. LH. 2. B. 4. L. 6. 2t. 18. 8. 6. S. 129. und B.4. 
M. 12. 2t. 2, S. 166.)

. Der hier ausgesprochene Grundsatz folgt aus der Vor
schrift , daß die solidarische Verhaftung nur durch aus
drückliche Uebernahme entstehe. Da indessen nach der zu
letzt angezogenen Stelle der Antheil des Unvermögenden 
von den übrigen Theilnehmertt übertragen werden soll, so 
entsteht dadurch ein Widerspruch, dessen bereits im Zusatz 
zu '!, 5, 424 gedacht ist.

98- , §. 80. Wer unter Überschreitung der Gren- 
11L zen rechtmäßiger Nothwehr den Angreifenden töd- 

tet oder verletzt und deßhalb mit Leibesstrafe be- 
legt wird, ist außerdem nicht schuldig/ den Be- 
schädigten oder die Hinterbliebenen des Getödteten 
zu entschädigen. Wird er aber bloß mit Landes
verweisung, Zuchthaus- oder Fèstungsstrafe belegt, 
so ist er zur Entschädigung verpflichtet.

(Nr. Landr. ^h. 3. B. 6. L. 6. A. 15. 8. S. 117.)
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Sieb enter Titel.
Vo n G e w a hrsa m Besi tz.

§. 8.1. Weraus Unwissenheit der Gesetze m. §. 14. 
der Oültlgkeit seines Besitztitels irrt, wird jeder^ 

zelt dem unredlichen Besitzer. gleich geachtet.
(Pr. Landr. Th. 2. B. 3. T. 1. 2s. 9. §. 9. S. 15.)

5 §. 82« Ob gestohlne oder geraubte Sachen üur §. 142. 

gegen Denjenigen vindkeirt werden können, wels
cher solche unmittelbar von dem Diebe odeb Räu
ber gekauft.hat, oder auch tn dem Falle, wenn 
die gestohlne oder geraubte Sache von dem ersten 
Käufer bereits anderweitig in gutem Glauben ver
äußert ist? ist in den ^Gesetzen nicht entschieden.

(Pr. Landr. B. 3. T- 4. A. 1. §. 6. ü. U 3. L.' 5.'X'l.'§. 2. 
— Rescr. vom 6. Jul. und 19. Octbr. 1809. Vergl. Zusatz zu 1. 
9. 584.)

§. 83. Die Klage wegen Widerrechtlicher Enk-) §. 145, 
setzung aus dem Besitze findet nur binnen einen) lł * . 

Jahres sechs Wochen und drei Tagen, nachdem 
dechEMseßte davon Kenntniß erhalten hat, Statt.

(Landr. Th. 2. B. 3. T. 5. 2s, 3. §. 6. S. 64.)., , j ...,,
Das Landrecht nennt diesen Zeitraum einen Annus 

uti,lis, erklärt aber diesen Ausdruck Th. 2. B. 3. Tit. 4. 
Art 2. §. 1. S. 44. dahin, daß der Anńus utilis erst von 
denk Zeitpunkte ab zu laufen anfange,''wo der Beschädigte 
das ihm zugefügte Unrecht erfahren habe.

§. 84. Auch in possessorio muß derjenige, §. 161. 
welcher die.Erwerbung einer' Servitut durch ge-° 
wohnliche Verjährung behauptet, den Beweis füh
ren, daß er das Recht während der verjährungs
mäßigen Zeit nicht mit Gewalt, heimlich, bitt
weise, sondern in gutem Glauben, als sein Recht 
ausgeübt habe.

(Pr. Landr. Th. 2. B.Z. T. 2. Art. 3. 8. 5. <P. 34.)
§. 85. Der redliche Besitzer muß die beim 8-iss,1W 

Aufhören der Redlichkeit des Besitzes, namentlich — 195- 

4*  ' Î 
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zur Zeit der. Klagbehändigung, noch vorhandenen 
Früchte dem wahren Cigeythümer herausgeben.

(Pr. Landry LH. 2. B. 3. L. 1. 2s. 9. §.'1L S. 15.)

Das Landrecht nimmt zwar bei Processen den Tag 
der litis contestatio als den Zeitpunkt des Anfanges der 
Unredlichkeit an; diese Vorschrift gehört aber in das durch 
den Codex Fridericianus aufgehobene Proceßrecht, in 
-essen Stelle nachher die Allg. Gerichtsordnung getreten ist.

§. 86. Der redliche Besitzer einer Erbschaft 
muss alle während des redlichen Besitzes gezogenen 
Nutzungen und genossenen Früchte wiedererstatten. . 

; (Ebendaselbst §. 12. S. 16.)., . .
§. 87. Nützliche Verwendungen (Verbesserun

gen) kann auch der unredliche Besitzer vor Her
ausgabe der Sache erstattet, verlangen.

(Ebendaselbst §. 16. S. 17.) ' J

; ; tt. .Arc chter Titel, ê
Vorn Ei gen thu me.

* 6. §. 88. Fremde Mennonisten und solche, wel
che nach erfolgter Auswanderung zurückkehren, sol
len nicht angenommen werden.

(Edict vom sO. Julius 1789. §. II.) «

§. 89» Kein Mennonist darf ohne besondere 
Concession der landes-Polizeibehörde unbewegliches 
Eigenthum an sich bringen oder ein antichretisches 
Pfandrecht oder ein erbliches Nutzungsrecht auf 
ein Grundstück erwerben.

, 90. Die zur Zeit der Publication der. De
claration .vom 17. Decbr.- 1801 mit Grundstücken 
angesessenen Mennonisten sollen, im Besitz dersel
ben und bei, der. Cantonfreiheit ihrer Söhne ge
schützt werden, und sie sollen Beides auf ihre männ-. 
lichen Jntestaterben vererben.

(Gedachte Declaration §. 5, 6.)
Den Mennonisten steht auch frei, der- 
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gleichen Grundstücke zu theilen und diese Theile 
an Mennonisten abzutreten.

(Cabinetsbefehl vom 25. Februar 1824. Marienw. Amtsblatt 
1824. e. 147.)

§.92*  Wenn die bereits in den Händen von 
Mennonisten befindlichen Grundstücke an fremde 
Mennonisten gelangen, so soll der neue mennoni- 
stische Besitzer und dessen Leibliche Söhne von der 
Cantonpflicht befreit bleiben.

(Cabinetsbefehl vom 24. Novbr. 180S.)

§. 93« Mennonisten sollen zum Kauf von Do» 
mainen zugelassm werden.

(Minist. -Rescr. cem. ^ Januar 18L& Marienw. Amtsblatt 
1812. S. 22.),

§. 94. Andere Grundstücke an sich zu bringen, 
ist den Mennonisten nut; dann erlaubt,

1. wenn der verkaufendeProtestant oder Katho
lik einen zu seinem und seiner Familie Un
terhalt hinreichenden Theil' des Grundstücks 
behält, und daher die alte kriegsdienstfähige 
Familie angesessen bleibt ;

L. wenn der in Schulden versunkene Verkäufer 
sich durch einen sehr vortheilhaften Verkauf 
.nicht nur ganz von seinen Schulden lys ma
chen, .sondern auch. ein. nochdürftiges Etablis
sement i wieder an fangen kann , dazu aber so 
wenig selbst als durch Hülfe seiner Gläubi
ger einen eben so vortheilhaften Käufer zu 
verschaffen im Stande, ist.

§. 95. Die Umstände müssen von der betres- 
senden Regierung untersucht, der vorgesetzten Be
hörde vorgelegt, und die Concession muß gegen die 
sonst üblichen Kosten ertheilt werden.

■ §. 96. Ähne eine solche Concession darf der 
Vertrag nicht gerichtlich ausgenommen und das 
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Besitzrecht eines Mennonisten in das Hypothekey
buch nicht eingetragen werden.

^PublicÄNd'um '-es KönLgl. Ober-LandesgerichLs ztr Marien
werder vom 15. Julius 1823. Marienw. AmLsbl. 1823. S. 263.).

§<97. Wenn solches dennoch geschieht,..'Ml 
die Hypothekenbehörde mit dem doppelten Betrage 
der für die Zuschreibung des Besttztitess erhobe
nen Gebühren fiscalisch gestraft,- das Grundstück 
aber soll auf Kosten des Mennonisten öffentlich 
an den Meistbietenden verkauft und der Ueberschuß 
des"Kaufgeldes soll dem'Fiscus zugesprochen werden.

§. 98. Zeitpachkverträge.zwischen einem can-- 
koNpflichtigen Grundbesitzer und einem nichtcanton- 
pflichtigen Mennonisten, nach welchem' der Pacht
zins mit den Zinsen-des Capitals, welches, der 
Mennonist deniVerpachtêr -unter dem Namen ei
ner Caution, eines Darlehns oder unter irgend 
einem andern Namen gegeben hak, ganz oder zum 
Theil compensirt werden soll, dürfen von den Ge
richten weder ausgenommen, noch zur Wirksam
keit gebracht werden.

§; 99. Vielmehr tritt, wenn das gezahlte Ca
pital den Betrag eines .einjährigen Pachtzinses 
überstesgt, die Vermuthung ein,' daß unter der 

vorgeblichen Pacht ein anderes, zur Erwerbung 
eines beständigen Besitzrechts abzielendes Geschäft 
zttm Grunde lieget Ein solcher Vertrag hat da
her keine Gültigkeit.

§. 100. Wenn eiy Gutsbesitzer oder Domai- 
nenbeamker einen Mennonisten ohne Concession 
auf ein Bauergut anfeßt, so soll-her Mennonist 
nach Ablauf eines Jahres (von Johannis zu Jo
hannis gerechnet) das Gut räumen und außerdem, 
wenn er deö Vermögens ist, in eine Malische 
Strafe von- 50 Rthlr. verfallen. Der Gutsherr 
oder Domainenbeamte aber soll eine fiscalische 
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Geldbuße von Einhundert Thalern erlegen und dxm 
abziehenhen Menno,nisten alle wirklich vorhandenen 
Meliorationen - nach der gerichtlich aufgenommenen 
Taxe sachverständiger Leute ersetzen.

(Edict vom 30. Julius 1789. §. 9.)
§. 101. Alle diese Einschränkungen bei Er- 

werbung und beim Besitz von Grundstücken fallen 
weg, wenn der Mennonist erklärt, daß ep die 
andern Unterthanen seines Standes obliegende Vèr- 
hindlichkeit zum Kriegsdienste übernehme und auf 
.Cantonfreiheit keinen Anspruch mache.

(Declaration vom 17. Decbr. 1801. 1.
§. 102. Die Mennoyistengemeinde ist nicht be? 

fugt, diejenigen ihrer Glaubensgenossen, welche sich 
dem Canton unterwerfen, von ihrer Kirchengesell- 
schaft auözüschließen,

Mestript vom 10» Zumus-ILOZ.)
§. 103*  Mennonistifche Familien, welche ihre 

Besitzungen zwar zu emphyteutischen Rechten, aber 
mit der Beschränkung auf eine in den Contracten 

.besonders ausgedrückke Dauer, inne haben, sind 

.nicht berechtiget, auf den Grund des Gesetzes vom 
14. Septbr. 1811 und dessen Declarationen, die 
.Verleihung des Eigenthums zu verlangen.

§.104. Hat der Mennonist sein Besitz- und 
Nutzungsrecht von einem Privateigenthümer oder 
einer Commune erhalten, so ist der Obereigenthü- 
mer weder berechtigt noch verpflichtet^ dem em
phyteutischen Mennonisten das Eigenthum seiner 
Grundstücke zu bewilligen und sich mit ihm nach 
den Bestimmungen.der angeführten Gesetze auszu
gleichen; ob er aber in Erledigungsfällen den em
phyteutischen Vertrag, verlängern oder in welcher 
andern Art er mit ihm contrahiren wolle, muß 
der Privatübereinkunft überlassen bleiben.

§. 105. , Tteht das Obereigenthum dem Do-
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mainen-Fiscus zu,, so ist es nicht die Absicht, die 
emphyteutischen Besitzungen der Mennonisten, wel
che entweder schon erledigt sind, oder nur unter 
stillschweigender Verlängerung der bisherigen.Ver
träge benutzt werden, oder nach und nach heim
fallen, den mennonistischen Familien, in deren Be
sitze sie eine lange Reihe von Jahren gewesen sind, 
ganz zu entziehen.

106. Vielmehr soll es überall, wo die 
frühern Verträge den Anspruch der bisherigen Em- 
phyteuken begründen, die Verlängerung des Ver
trags unter den darin enthaltenen Bestimmungen 
rechtlich fordern zu können, dabei bewenden, und 
die Provinzial-Behörden müssen die neuen Ver
träge mit solchen Emphyteuten hiernach abschließen.

107. Wo dieses der Fall nicht ist, entwe- 
weder weil die frühern Verträge darüber nichts 
festsetzen, oder weil sie dem bisherigen Emphyteu- 
ten zwar die Bewerbung um die Verlängerung 
gestatten, ohne ihm jedoch einen rechtlichen An
spruch einzuräumen, ist eine zwanzigjährige Ver
längerung des emphyteutischen Vertrages mit den 
Maaßgaben bewilligt worden, daß

a. wo diè Contracte ganz abgelaufen sind, eine 
anderweike Ueberlassung auf die Jahre vom
1. Jaüuar 1825 bis dahin 18'45 unter den 
Bedingungen des letzten abgelaufenen Con

tractes;
b. wo die Contracte noch fortdauern, bei deren 

allmäligem Abläufe eine Verlängerung bis 
zum 1. Januar 1845 bewilliget werde, und

c. wo die bestehenden Verträge noch über den
1. Januar 1845 hinaus sich erstrecken, es 
dabei verbleibe.

(Cabinetsbefehl vom 13. Februar 1825. Danzig. Amtsbl. 1825. 
S. 237.) ' ‘ .
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§' 108. Wegen der polizeilichen und finanzi
ellen Vorschriften bei Besitzveraüderungen und 
GrundstückszertheilUngen siehe das Publicandum 
der König!. Regierung zu Danzig v. 2. Jun. 1823.

(Danzig. Amtsbl. 1823. S. 431.)

§. 109» Die Dachbedeckung der Wohngebäude 
mit fichtenen Spließen, hölzerne ausgeklebte Schorn
steine und Fachwerksgebäude mit sogenanntem Blatt
werk find verboten.

§. 110*  Neu zu errichtende oder wiederherzu
stellende Gebäude auf dem Lande müssen unter 
sich und von, den vorhandenen Gebäuden, so weit 
es die Localität, der Nahrungsstand und die wirth- 
schaftlichen Verhältnisse des Bauenden gestatten, 

wenigstens Einhundert Schritte entfernt bleiben.

§» 111. Sind zu dieser Verlegung der Bau
stellen in Dörfern Abtretungen oder Umtauschun
gen des Grundes und Bodens nothwendig, so sind 
die sämmtlichen Mitglieder der Gemeinde in solche 
Veränderungen des bisherigen Besitzstandes gegen 
Entschädigung einzuwilligen schuldig.

§. 112. Gegen die dieserhalb getroffenen An

ordnungen der Polizeibehörde findet die Berufung 
an die höhere Behörde, wegen des Maaßes der 
Entschädigung aber das rechtliche Gehör Statt.

(Dorfordnung vom 8. Octbr. Ï78O. §. 17—19. Publicandum 
vom 25. August 1823.' Marienw. Amtsblatt 1823. S. 311 und 
1824. S. 380.) • • >5 <

/' §*113.  Der Bau in Gehrfaß oder Füllholz 
ist denjenigen, welche zu Bauremissionen berech
tigt sind, nur unter der Bedingung gestattet, 1) 
daß das Fundament dieser Gebäude in Kalkmör
tel ausgebaut werhe, dergestalt,'daß die Schwel
len wenigstens Einen Fuß hoch über der Erde zu 
liegen kommen; 2) daß die Schornsteine.massiv

83.

§. 66,67.

ü I
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aufgeführt werden, und dergleichen Gebäude über
haupt nichts Feuergefährliches enthalten.

(Publicand. v. lE.Arrg.181A. Marienw.Amtsbl.181Z. S.656,) 

§« 114. Sämmtliche Brunnen müssen zur Ver
hütung von Unglücksfällen mit einer tüchtigen Ein
fassung von wenigstens zwei und einem halben 
Fuß Hohe versehen seyn.

K. 115. Wer Brunnen ohne die hier vorge
schriebene Bewehrung unterhält, verfällt, wenn 
auch kein Schade geschehen ist, in eine Polizei
strafe von fünf Thalern.

(Pübkirand. v. S. Sèpt. 1815. Marienw. AmLsbt. 1815. S. Z59.) 

§.116. Die steilen Ufer" an Gewästern und 
Landstraßen müssen mit tüchtigen Geländern von 
böet Fuß Höht "eingefaßt seyn.

- (Publicand. v. 2. Kebè. 18LZ. Danzig. Amtsbl. 1823. S. 460.) 

§. 83. 117« Die Einschränkungen, welche cheilsdas
Allgem. Landrecht, theils die Provinzial-Forst
ordnungen in Ansehung der Benutzung der Pri
vatwaldungen dorschreiben, hören gänzlich auf. 
Die Eigenthümer können solche nach Gutsinden 
nutzen und sie auch zertheilen oder urbar machen, 
wenn ihnen nicht Verträge mit einem Dritten oder 
Berechtigungen Anderer entgegenstehen.'

(Edict vom 14. Septbr. 1811. Gesetz-Samml, 1811.
§. 118, Die Besitzer von königlichen Gratial-, 

Zeikemphyteutischen und .solchen Gütern, welche 
nur auf gewisse Zeit àn Privatpersonen verliehen 
worden, sind nur befugt, aus den zu solchen Gü
tern gehörigen, noch nicht gehörig vermessenen und 
in Schläge eingetheilten Waldungen ihren und 
ihrer Einsassen Bedarf, in so fern die letztem zu 
Freiholz berechtigt sind, zu entnehmen^ .

§. 119- Holz oder Strauch darf daraus bei 
Strafe der Holzdefraudation, ohne Genehmigung 
der Provinzial-Regierung, nicht verkauft werden.

Ï

jtifl
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M. X HtzM . §. Vy 169. .SS

§♦120» Ist gbęe der Malb. - tzetmêssen,/ : à 
Schläge gethtzstt,. Md bet? jährliche Ertrag WkstM- 

ßig auSgemittelt/ so hat der Meßbraucher bgS 
Recht,. den auSgemittelken jährlichen- Ertrag in 
demljedeö Jahr zum Hieb kommenden Schlage zu 

werßäßen. HWWW^
(Förstordn. vom 8. Octbr. 1805. Sit. 1. §• 6.)

§. 121» . Die öffentlichen. Flüsse sind; 1) die W 97 • 

Weichsel und Nogath.; 2) die Drewenz; ,3) die 
Netze; 4). die Brahe, erst .von Koronom - ab »bis 
an die Deichsel; 5) die Motlap von Herrengre- 
chin bis - an die Weichsel; t5) die Rahaune von 
der Prauster Schleuse ab bis an die Deichsel.

Diese Festsetzung sollte in den chuestM Entwurf des 
Töestpreutzischen Prhvinzîàlrhchch aufgeüomHen werden und 
ist sowohl von den Ständen als' von der damaligen Krjegs- 
und Domamen - Kammer ' zu Marienwerder genehmigt. 
Sollte übrigens ein Ptwatstuß , d. h. à solcher^ welcher 
von Natur nicht Wffbar ist, durch Kunst schiffbar ge
macht seyn, so muß derjenige, welcher solches behguptes, 
den Beweis davon Mren. '  , q7 10Q

§.122. "Jeder muß auf seinem Grustde unds" •» * 
Boden die Brücken über Ströme und Flüsse er
bauen und im baulichen Stande erhalten. . .

123. Den Bau und die Unterhaltung der 
bis 4. Mai 1796 vorhanden gewesenen Brücken 
über öffentliche Ströme und Flüsse hat aber Fis- 

.MH^Mernommeà-:
Diese Verbindlichkeit ist im Allgem. Landrecht II. 15. 

53. anerkannt und erst durch das Wege - Reglement vom
4. Mai 1796 wieder aufgehoben. ( J

§♦ 124. Jede solche Brücke muß wenigstens 
16 bis 18 Fuß zwischen den Geländern breit und 
mit 3 Balken oder Trägern und zss> beiden Set

ten mit 3 Fuß hohen Lehnen versehen seyn. , 
-§. 125. Der Weg vor und hinter der Brucke 

muß dergestalt erhöht seyn, daß die Brücke nicht 
überschwemme, • unb man zu jeder Zeit hinüber 
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kommen könne. Auch müssen an den viee Seiten 
der Anfahrten Fkügelschalungen, von wenigstens 8 
Fuß Länge und mit Geländern versehene angebracht 
werden.

§. 126. Der untere Belag muß von Halb
holz und die Besohlung darauf von dreizölligen 
Bohlen angefertigt werden.

§.127. Brücken über Gräben und Sümpfe 
müssen wenigstens zehn Werkschuhe breit seyn, und 
der Weg so unterhalten werden, daß kein Reis
sender in Gefahr komme.

§. '128. Wer diesen Vorschriften zuwider han
delt, verfällt in eine siscalische Strafe von zwan
zig Thalern und ist zum Schadenersätze verpflichtet. 

(Preuß. Lanbr. LH. 2. B. 8. Lit. 5. Art.2. §. 83. S. 62.)

§. 129. Vergleiche Zusatz zn 11,15, 11.
§• ,130» In der Regel sollen die Brücken von 

Feld- oder Mauersteinen erbauet werden. Fehlt 

es aber daran, oder sind die Kosten zum 'Bau 
massiver Brücken nicht aufzubringen, so müssen 
hölzerne Brücken gestattet werden.

(Wege-Reglement vom 4. Mar 1796.)
Î- 118. §.131. Die Waldungen verschiedener Besitzer 

sollen , in so fern solche nicht zu derselben Stadt, 
Dorf- oder Ortschaft gehören, durch Grenzgestelle 
von wenigstens drei Rüthen Breite getrennt wer
den, und jeder Grenznachbar ist,schuldig, dazu 
die Hälfte dieser Breite von seinem Grund Md 
Boden herzugeben und stets rein zu halten.

(Forstordnung vom 8. Octbk. 1805. Lit. I. §. 12.)

5‘1582,i62 132‘ 2>n denjenigen Städten und Ortschaf-
' ten, wo nach der bisherigen Observanz das Eigen

thum eines Planken-, Staketen-, oder Lakten-Zau- 
nes demjenigen gehört hat, auf dessen Grunde der 
Nagel in den Pfosten geschlagen wird, hat es 
bei dieser Observanz sein Bewenden.
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Dieser Grundsatz ist bisher in judicando immer i*.  
angewendet worden, und da wohlerworbene Rechte davon, 
abhängen',' so hat er hier nicht wegbleiben können, ..

euntitel. WWM'
Von der Erwerbung des Eigenthum« überhaupt, 

und der» unmittelbaren Arten derselben

' w tijjlll

Von der.Besitznehmung veklaffener und verkomer Sachen.

§. 133t Sachen, welche durch Schiffbruch oder §-17. 
Seewurf ins Meer versengt und binnen einem 

Jahre sechs Wochen und drei Tagen nicht gebor
gen sind, können, wenn sie nachher heraufgebrachk 
werden, vom Eigenthümer nicht zurückgefovdert 
werden, sondern fallen nach Abzug der Bergeko
sten demFiscuZ anheim. ■

(Preuß. Landr. Th. 2. 83. 3. Tit. 1; .2P12.§. 12. und Preuß. 
Seerecht von 1727. Cap. 9. Art. 16. Bergt. Ällg.Kandr. H,15,,86.) 

. §. 134» Gestrandete Sachen,- welche nach er
folgtem Aufruf: vom Eigenthümer nicht zurückge- 
fordert werden^ verfallen nach einem Jahre^ sechs 
Wochen und drei Tagen an den Fiscus» :
- (Preuße Seerecht ebendaselbst.)

§. 135»> Wrake, verlorne Anker, und, andere, 
der Schifffahrt hinderliche oder gefährliche Sachen 
werden auch ohne öffentlichen Aufruf, nachdem sie 
drei Monate im Wasser gelegen haben, für ver
lassen geachtet, und Jeder- kann sie, mit Einwilli
gung-der Schifffahrtö-Polizeibehörde, herausholen 
und sich zueignen.

(Preuß. Seerecht, ebendaselbst Art., 17.)
§.136' Än der See treibende Sachen, na

mentlich Schiffsgeräthe, kann Jeder aüfsischen ; er 
muß aber der Wasser-Polizeibehörde, behufs des' 
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öffentlichen Aufrufs des EigenthümerS, davon An. 
zèige machen. Findet sich kein Eigentümer, si, 
gebührt dem Finder die Halste. '

(Ebendaselbst Art. 18.)
§. so. §. 137. Eö bedarf nicht der gerichtlichen An

zeige der gefundenen'dache, vielmehr genügt die 
vvmHWer zu veranlassende dreimalige Bekannt-^ 
machung in den Kirchen derjenigen Gegend, in 
welcher die Sache gefunden worden.

(Preuß. Landr.. LH. L.-B.Z.L. 1. 2t. ,11.
§. 138. " Der Richter darf mlt^dem Zuschläge 

erst ein Jahr sechs Wochen drei Tage Nach dem 
Funde verfahren.-  •)

. (Ebendaselbst §. 2. S.19.)
Zwargehört diese Vorschrift in das Proceßrecht, aber 

der Oàâà krichkriävus -enthalt darüber nichts, und es 
läßt sich daher nicht behaupten, daß diese Vorschrift nach
her durch die Allgem. Gerichtsordnung ausgehohen sey, 

z.45— 43. < §.139. Die gefundene Sache, deren .Eigen
thümer sich nicht meldet,, wird das ausschließliche 
Eigenthum des Finders.

' (Ebendaftlbst^)  *
§-55/56- §. 140. Auch nach erfolgtem Zuschläge: kann 

der Verlierer die gefundene Sache? zurückfordern/ 
wenn er nachweist, daß er in der gesetzlich be
stimmten Frist vom Funde keine Nachricht erHas« 
ten habe. Dieses Iurückforderungsrecht geht aber 
in vier Wochen nach erlangter Wissenschaft vom 
Funde verloren. '

(.EbMdaselbst §. 2.)

Dritter Abschnitt.
Von gefundenen Schätzen.

§. 75/ §. 141. Wer einen Schatz findet, muß nur 
dann der Obrigkeit davon Anzeige machen, wenn 
der Schätz auf dem Grund und Boden der Obrig-

- keit verborgen wär.
' (Pveuß. Landr.: LH. L. B. 3. Zit. 1. Art. 10. Z. 4;)
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Messen ist die Vorschrift des Allgem. Landrechts, 
wonach der Fund der Obrigkeit, und zwar nach §. 21. der 
Gerichtsobrigkeit, d. h. dem Gerichte, angezeigt werden 
muß , eine außer dem Provinzialgesetz gegebene Bestim
mung (praetéf ]ëgêm) unb dürfte daher mit alleü ihreü' 
Folgen auch in Westpreußen Gültigkeit haben.
"§»142« Wer üngesucht einen Schatz in Mr- 82,, 

chrn, auf Kirchhöfen oder andern geistlichen Gü- 
findêMeMWWDPWWMMpWî

(Ebendaselbst
143. Wer ungesucht Mf dem Gründ und 

Boden der hohen , oder,, mittlern Obrigkeit, einen 
Schatz findet, muß der Obrigkeit davon Anzeige 
machen? Unterlaßt er diese Anzeige, so verliert 
er die ihm sonst davon gebührende Hälfte.

tHWêWWMiâêHà ■
Unter hoher Obrigkeit wird wahrscheinlich der lan

desherrliche Fiscus, unter der mittlern werden, wahrschelM. 
lich StadtobrWèità verstanden. /

§. 144. Wer, ohne Bewilligung des Eigen- § «2. 
thümerö auf. fremdem Grunde Schätze sucht und 
findet, kann keine Belohnung fordern, sondern der 
Schatz e fällt dem Grundherrn allein $iu

' ^Ebendaselbst Z. 3. S. 18.)
145. Sowohl dem bloßen Nießbraucher und §- 97. 

Erbpächter, als dem antichretischen Pfandbesißer 
gebührt die Hälfte des dem Grundbesitzer zuste

henden Antheils.
(Ebendaselbst §. 7.)

Vierter Abschnitt.
Vom Thierfange.

§. 146. Der Eigenthümer des Mukterstocks §. 122. 
ist nicht berechtigt, die schwärmenden Bienen auf 
stbmdem Gründ Und Boden gegen den Willen des 
Grundbesitzers zu verfolgen. '

. (Pr. Landr. Th. 2.-B. 8. 4.)
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$. 130. §. 147. Die Jagdfolge ist nicht üblich (durch 
die Gesetze nicht vorgeschrieben).

§. 148. Kein' Jagdberechtigker darf daher an 
der Grenze seines Jagdreviers oder in der Nähe 
derselben dir Hunde lösen.'

§. 149» Ist die Jagdfolge unter Nachbarn 
durch Verträge eingeführt, so- bleiben ihnen hin- 
fichtS der Jagd folge bei der Hetze die nähern Be« 
stimmungen überlasten.

150. Wenn dagegen derjenige, welcher durch 
Vertrag zur Jagdfolge berechtigt ist, auf seinem 
Revier ein Stück Wild angeschossen hat, und das
selbe. auf «in fremdes Revier übergeht: so darf 
das angeschostene Wild nur mit ungeladenem Ge
wehre, ohne gelöseten Hund, und nach vorheriger 
Requisition des Jagdberechtigten des" fremden-Re
viers, auch nur an demselben Tage bis gegen den 
Abend, verfolgt werden/

§. 151. Wird auf dieser Folge das Wild ge- 
furchen, so muß es dem zur Jagdfolge Berech
tigten verabfolgt werden; dieser ist aber, bei Strafe 
der Jagddefraudation, nicht befugt, das Wild, bei 
Verfolgung desselben auf ein fremdes Revier, noch
mals anzuschießen. ;

5.139. §.152. Wird das, angeschossene^ Wild gefun
den, so gehört zwar, wenn die Jagdsolge nicht, 
Statt findet, dasselbe demjenigen,, auf dessen Re
vier es gefunden ist; er muß aber dem.Schützen 
das Schießgeld und die Hälfte, des. Werths ver
güten, wofern er diesem das Wild nicht gegen 
Erlegung der andern Hälfte- des Werths > nach 
Abrechnung des Schießgeldes, überlassen will.

.(Forstordn. vom 8. Octbr. 1805. Lit. Z. §. 12.
153. Wer die Jagdfolge ohne Berechtig 

gungen, ausübt, oder die obigen Vorschriften (§. 
147-—152) verletzt, muß den doppelten taxmäßi-



B’R %

feinern 
k, W ty 
>t: fo W

? vorherig 
Mdelrà 
$ M h

drsMzi' 
i'elze W 
a, W Strafe 
wS#k-M 
Mr, nch

-$i)>

Von der Erwerhung veS Eigenthums rc. §. 152 —101. 65 , 

gen Werth des Wildprekks erlegen/ und das ge- 
tödteke Wild an den Jagdbssrechtigten abliefern, 

(Ebendaselbst Tit. 4. A 42.) ;. ' . ;Jt.
§.154, Auch ist die Vergiftung der Wölfe durch 1S2‘ 

Krähenaugen (str^olrnos nüx vomica) unter Beob- 
achtüng der vorgeschriebenen Vorsichtsregeln gestattet.

(Publicandum vom 15- Junius 1^16. Màriemv. Amtsblatt 
1816. S. 258.) , '

§. 155. Jedermann hat das Recht, im Meere, §. i7o. 
in öffentlichen Strömen und in solchen Gewässern, 
welche nach §. 176, nicht das Eigenthum des 
Grundherrn sind, Fische aller Art, Krebse und 
andere Wasserthiere zu fangen, auch Wasserge- ' 
wächst (z. B. Seegras) zu sammeln; es sey denn, 
daß gewisse Züge und Wussergrenzen bestimmt und 
das ausschließliche Recht zu derxn Befischung vom 
Fiskus oder einem Privatmanne erworben worden.

, (Pr. Lanvr. Th. 2. B. 3, SV1. A. 3. §. L -S. 7.)
§. 156. Wem die Fischerei ohne Einschrän-§. iss. 

kung auf' deren Ausübung mit kleinem Gezegge, 
verliehen ist, kann sich aller zulässigen Netzarten bedie
nen und hat das Recht, Fische aller Art zu fangen.

§.157. Unter kleinem Gezeuge wird solches 
Fischergeräth verstanden, zu dessen Gebrauche ein 
oder zwei Menschen hinlänglich sind, namentlich 
Klappen> Handwaten, Staknetze, Hamen, Wurf
angeln, Reuse, Senke u. f. w.

(Preuß. Landr. Th. 2. B. 3. T. 1. A 3. Einleit. ;
§. 158. Niemand darf bei zwanzig üngrischer §•19L 

Gulden (zu zwei Thalern gerechnet) Strafe, ' die 
Schifffahrt in einem Strome durch Wehren und 
ausgestellte Säcke hindern. Wer dadurch in der 
Fahrt aufgehalten wird, ist Befugt, das im Wege 
stehende Hinderniß wegzuräumen und Versäumniß, 
Schäden und Kosten ersetzt zu verlangen.

(Ebendaselbst §. 1.)
Dos Uftrs darf sich Jeder zum Ein

und Mladen,' zum Anbinden der Schiffe, Äufzie-

Westpreuß. Prov. - Recht. 5
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hen und Trocknen der Netze und zu andern« Zwek- 
ken bedienen, so weit daraus dem Grundbesitzer 
kein i Schade erwächst. ‘

' (Ebendaselbst §. 2. S. 7.) - ■? -
$.199. §. 160» Öb j bewegliche Sache,n, welche der

Feind weggenommen und veräußert hat, vom vo
rigen Eigenthümer unentgeltich znrückgefordert wer

den können? ist zweifelhaft.
(Rescrlpt vom 6. Julius und 19. Octbr- 1809. und Preuß. 

Landr. B. 3. T- 4. ■ §. 6. S. 40. - Vergl. Zusatz zu I. 9. 584.) '

Sechster Abschnitt.
Von der Erwerbung der An- und Zuwächse.

§.244. §. 161. Inseln in öffentlichen,'Flüßen sind
kein Vorbehalt des Staats. '
' (Preuß. Landr. Th. 2. U, 3. T- 1. A. 5.- §. 3.)' ‘

§. 287. §. 162- Bäume, welche dem Nachbar zum
Nachtheil wachsen oder dem Wohnhause desselben 
oder dessên Aeckern, Wiesen oder sonst zu nahe und 
zum Schaden stehen, muß der Eigenthümer bis auf 
fünfzehn Fuß von der Erde abhauen, oder abschnei
den lassen.'

• (Preuß. Landr. Th. L B. 3. T. 5. A. 2! 8§ .'-19. S. 57.)
soi. §, 163. Wer wissentlich und betrüglich fremde 

Materialien verarbeitet/ verliert. das Arbeitölvhn 
und die darauf verwandten Kosten«; der Eigen
thümer der Materialien aber behält das gefertigte 
Werk ohne weiterN Ersatz.

, (Preuß. Landr. Th. L B. 3. T. 1. A. 6. §. 2. S. 11)
$.327. K. 164. Ist das Gebäude nur von Holz ge

zimmert, so kann der Eigenthümer tzes fremden 
Grundes nur fordern) daß dasselbe wieder abge
brochen. und.weggeschafft werde. .

.(Preuß. Landr. Th- 2. B. 3. T. 1. A. 7, §. 4. S. 12.)
§. 33o. §.165. Wenn der Bauende bei Errichtung

des Gebäudes den Grund in gutem Glauben für 
sein Eigenthum gehalten hat: -so muß der Grund
eigenthümer dem Bauenden, wenn er das Ge-
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bände behalten will, die Baukosten und den Wörh 
der Materialien ersetzen. !/

§. 166. Wer dagegen, wissentlich auf fremdem 
Grunde ohne Bewilligung des Eigentümers bauet, 
verliert die Baukosten und die Materialien, deren 
Zurückgabe oder Ersatz er selbst daün nicht fordern 
kann, 'wenn das Gebäude wieder einfällt oder 
vom Grundbesitzer abgebrochen wird.

(Prepß, Landr. LH. 2. B. 8. L. 1. A. 7. §. 2. S. 12.)

167. Hat jemand fremde Materialien auf §• 334. 
seinem eignen Grunde und Boden ohne Vorwissen 
des Eigenthümer^ verbauet, so kann der letztere 
die verbauetey Materialien nur1 dann nicht zurück
forderns wenn der Bauende sich in gutem Glau

ben befand. , .
(Preuß<.^andr. ebendaselbst X 7. 1. S. 11.)

Das Landrecht setzt hinzu, wenn solches mala fide 
geschehen sey, so habe der Eigenthümer der Materialien 
wegen Diebstahles oder Entwendung „oder sonst in andern» 
Wege" zu klagen. Da gegen den Dieb vindicirt werden 
kann (LH. 2. B. 3. T. 4 A. 1. §. 6 S. 46'.), so kann folg
lich der Eigenthümer die Materialien zurückfordern.

§. 188. Das bloß zu hölzernen Gebäuden ver
brauchte Zimmerholz, kann der Eigenthümer des
selben in jedem Falle zurückfordern:

(Preuß. Landr. Th. 2. B. 3. A. 7. §. L S. 12.)

Achter Abschnitt.
Von Erwerbung der Erbschaften. < ,

§. 169. Die dieser Vorschrift Entgegen ste- $• 368. 

hende Bestimmung des Landrechts von,1721^ wo
nach der Testamentserbe das Eigenthum der Erb
schaft erst durch die Besitzergreifung erlangt, ist 
durch den Codex Fridericianus Th. 4- Tit. 13. 
§. 18., in dessen Stelle das Allgem. Landrecht ge

treten, aufgehoben.
ö * ' ;■
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§. 518- 
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68, Th. I. Lit. 9. 504 — 521.

-, K. 170« Gegen die bloße, an Eideöstatt abzu
gebende Versicherung, daß ihm keine nähere oder 
gleich nahe Verwandte des Erblassers bekannt sind, 
muß der Nachlaß nicht bloß den sich meldenden 
Erben, sondern auch in Ermangelung erbfähiger 
Verwandten, dem überlebenden Ehegatten verab
folgt werden»

(Resript vom 1%. Febryar 1793.)

Neunter Abschnitt.
\ Don der Verjährung.

§♦ 171» Wegen Verjährung von Servituten 
siehe die Zusätze zu I, 22, 14, 50.

e §. 172. ( Das Wiederkaufsrecht ist keiner Ver
jährung unterworfen.,

(Preuß. Landr. LH. 2. B. 3. L. 4, 2s. 2. §.11. S. 44.)
173- Subjectiv. persönliche Rechte auf die 

Sache (1,2,129 ) sind der Verjährung nicht un
terworfen.,

174- Doch ist das flecht, jährliche Ren
ten oder Natyral-sieferungen von der Person oder 
dem Grundstücke eines Andern zu fordern , der Ver
jährung durch bloßen Nichtgebrauch unterworfen.

(Preuß. La.ndx- Th. 2. B. 3. T- 1. Ä. 1, L ß. Th. 2. B. 3. 
T.,4. A. 2. §. 6. S. 45.)

- K. 175. Siehe Ausnahme im Zusatze zu 1^ 

21, 7.
- §• 176. Menn jemand zum Dienste des Staats 
oder der Gemeine eine lange Zeit verschickt und 
nicht im Lande gewesen, so kann während dieser 
Zeit die Verjährung nicht angefangen werden, und 
die àngefangene ruht während dieses Zeitraumes. 

(Preuß. Landr,., Th. 2. B.3. T,4. A. 2. §. Z. S. 42.) 
Die Ausdrücke „im Lande" und „eine lange Zeit" 

find zweifelhaft und daher nach dem Allgem. Landrecht 
zu erklären.
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1 §. 177*  Zum Nachtheile eines Gutseigenthü- x. ssi.

mers kann keine Verjährung gegen dessen Hinter- 
d) fassen, Meier, Hofleute oder Verwalter anfangen.

aiNll N (Prepß. Sandr. Th. 2. B.S. S. 5. Ï.1- fc-ï10,)

§. 178- Die Zeit, in welcher Krieg oder an- 523- 
à» verL dereLaNdplagen im Lande herrschen, soll bei der

Ehefrau wegen ihres HeirathsguteS die Verjäh-
§. 179. Nur der Ehemann kann gegen seine §. 524.

t.
rung nicht anfangen. -
' 180. Durch Verjährung Verliert tue Frau

nicht ihr Recht auf ein Leibgedinge. 
(Preuß. Sandr. Sh.î B.S. S.4. 2C.2. Ç.5. ©.45.)

EtkvitUtz

. i §, 181. Weder Pächter, Verwalter oder an- §. 5Z7. 
Mr A Here unvollständige Besitzer einer Sache, nament- '

lich Miether, Hofleuke, Meier oder Zmsleuke, 
, noch diejenigen, welche die Sache zum Nießbrau- 

aus ii che (Leibzucht) oder als Pfandgläubiger oder bitt-

az nidjt 1» weise im Besitz haben, können in Ansehung der-
H . selben irgend eine Art der Verjährung, selbst nicht 

jMRen- die 10 jährige, anfangen. , '
p([|0H à (Preuß. Sandr. Sh.2. B.S. S.4. 2t. 1.,$.10. S.41.)
. betest» §♦ 182. Jede Verjährung, auch die durch §. 535,- 
nttwoti» bloßen Nichtgebrauch, kann gegen Unmündige , und 537; 5y3-

Minderjährige anfangen.
(Preuß. Sandr. Sh.' 2. B- 3. S-1. 2s- 2. §. 2^©. 44.) ,

§. 183. Doch kommt ihnen die Wiederetnset-
zung in den vorigen Stand binnen vier Jahren

« nach aufgehobener Vormundschaft zu Statten, wenn 
t W.tJ sie über den dritten Theil verletzt sind.

(Preuß. Sandr. SH.1. B-l- S. 52.-©. 222.) >
öff . §. 184, Diese Rechtswohlthat geht aber da- 

durch, daß der gewesene Pflegbefohlne den Vor

mund dechargirk, verloren.
(Preuß. Landv. SH.1. B.l. S. 52. ©. 223.)tuiiw. aza;, -l. «4. j-. az,. -------«y

§. 185. Siehe Zusatz zu I, 22, 50. D
§. 186. Das Fischereirecht in öffentlichen Ge- §•54&
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wässern, in sofern dasselbe durch Verschreibungen 
erlangt'ist, wird nur durch Nichkgebrauch .von 
vierzig Jahren verloren.

. (Fischer-Ordnung'für das frische Haff von 1738. Ł 22, und 
vom 22. Februar 1787. >§, 9.) '

§. 187. Siehe Ausnahme im Zusatz zu I, 22,50. 
§. 188. Die einmal angefangene Verjährung 

durch Nichtgehrauch wird in öer Regel in einem 

Zeitraume von, 31 Jahren 6 Wochen 3 Tagen 
vollendet.

(Preuß. Landr. Th. 2. B.3. T.4. A.2. §.6. S.42.) '
$.551,603. §. 189. Nicht durch die gerichtliche Anmel

dung, sondern durch die Behändigung der Klage 

und Vorladung wird die Verjährung unterbrochen.
, (Preuß. Landr., Th.2- B-3- T.4. A.4. >2. S.46.) . '•

$. 579. §. igo. Bei der dreißigjährigen Verjährung 
i durch Besitz bedarf es des Nachweises eines zur 
' Anlaugung des Eigeythums geschickten Rechrsti- 

W tels nicht.

(Preuß. Landr. Th. 2. 95.3. T.4. A.l. §..7. @.40.)
Der Rcchtstitel wird nämlich vermuthet, doch kann 

dièse Vermuthung durch Gegenbeweis gehoben werden 
§. 191. Der Besitzer, welcher die Verjährung 

; für sich anführt, ist nicht schuldig, die' Redlich- 
//] feit des Besitzes zu, beweisen, sondern der Be- 

' weis betf Unredlichkeit liegt seinem Gegner ob.
(Preuß. Landr. TH.2. B.3. T.4. A. 1, §.9. S.41.)

§.534,585. §. 192. Geraubte, gestohlne oder mit Gewalt 
abgedrungene Sachen können weder von , demjeni
gen, welcher sie in solcher Art an sich gebracht, 
noch von einem zweiten, wenn gleich redlichen 
Besitzer, durch die gewöhnliche Verjährung er
worben werden.

- (Preuß. Landr. LH. 2. B.3. L.4. §.6. S. 40.)
§• 193.*  Befindet sich aber , die Sache im Be

sitze eines Dritten, so steht die,sem der Einwand 
der Verjährung von vierzig Jahren offen:

(Vergl. die Gesetz-Samml. vom à Lul. 1790.) J
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■§. ,194*  - 'Bei- der vierzigjährigen Verjährung§.S9l,592, 
durch Besitz kommt, es auf die RMchkeit 
ben nicht an. • ' 648,6SZ,'

(Preuß. Landr- Th.,2. B.3. T.4. A.I. P7. S-41.) - 664.

Z. I95. Siehe Ausnahme im Zusatz zu I, 22,14. §. 597. 

§♦196*;  Pfändungen unterbrechen die Verjah- à. 
rung, der Gepfändete kann aber von da ab wie
der, die Verjährung von 31 Jahren 6 Wochen 3 
Tagen anfangen.

, (Preuß., Laà'LH,,^B. &.T.4. A.4 §.-4. S.46.)

§. 19M- Siehe Zusatz zu I,Hr, 14, 50»,-M-620,649.

§. lytz. Pie Verjährung beweglicher Sachen §. 620. 
wird durch den Besitz von 1 Jahr 6 Wochen 3 
Tagen vollendet. ; , «;

§. 19,9. Unbewegliche und solche bewegliche 
Sachen , welche zu. einem Inbegriffe von Sachen, 
namentlich zu einer ungetheilten Erbschaft gehö
ren,, werden Nur durch den Besitz von.31 Jghren ' 
6 Wochen 3 Tagen verjährt.
4-^''4Preuß..,Landr. LH.2., B: 8. L,4. A.1. t§. 2. S.,89.).

§. 200. Bei der Verjährung beweglicher Sa- §. 621. 
chen kommt es auf die An- oder Abwesenheit des
jenigen , gegen jvelchen verjährt werden soll, 
nicht an.

(Ebendaselbst.)
§. 201» Wer zwar vollständiger redlicher Be-7§. 6LL 

sitzer ist,' aber keinen Titel seines Besitzes nach- „ , 
weisen kann , zu deffen Gunsten wird die Verjäh
rung erst in 31 Jahren 6 Wochen 3 Tagen voll- 
eudeè^Dî

- (Preuß. Là Th. L. B. 8.7g.- 4. A. I. s. 7, 8. S. 40.),
§. 202. Gegen den Fiskus und Stadt- und§. 629,682, 

sandgemeine ohne Ausnahme, sindet die Versah- 6561 

rung von 31 Jahren 6 Wochen 3 Tagen Statt; 
gegen Kirchen aber und wohlthätige und. fromme 
Stiftungen nur die vier tmd vierzigjährige.

(Muß. Là M; 2. B. s. L. 4. A. à.U'7. S. 45)



72MM ßM LH. I, At. S. §. 634 — 647. ■

Aus dem Umstande, daß das Landrecht die Worte: 
„ganze Gemeine und remnublipam" .îuf(immen|ïtat, hat 
man Herletten wollen, daß beide WöLte als identisch ge- 

- braucht waren, und daher die Verjährung von 30 Jahren, 
und Tag wohl gegen Stadt- und Dorfgemeinen, 

"îcht gegen den Fiscus vorgeschrieben, und daher das 
Allgem. Landrecht als ejtte Vorschrift praeter lesem ru 
• Dieß ist aber gegen die beständige Praxis
in Ostpreußen, so lange dort das, Landrecht von 1721 
ZE, und eine solche Annahme hat nicht , allein zahllose 
Praiudtkate des Geh. Obertribunals, wie wohl in Hym- 
men's Beitr. 33.,7. S. 317. eine entgegenflehende Entschei- , 
dvng angeführt wird, sondern, selbst den Sprachgebrauch 
M gedachten Landrechts gegen sich, Henn in Th. 1. B. 1.

§• 20- tvird unter dem Ausdrucke respublica of
fenbar der Fiskus verstanden. Auch in dem Rescript vom
9. «$ultu§ 1792 an die Gesetz - Cörnrnission, in welchem 
von der Verjährung die Bede "ist s ferner in dein Rescript 
vom 2»April 1793 werden die Ausdrücke respublica 
und Fiscuś als gleichbedeutend zusammengestellt.

§. 6Z4. §. 203. Siehe Zusatz zu II, 14, 38.

645—647' 204. Der vollständige ruhige Besitz einer
'Sache oder eines Rechts im Jähre 4797 schützt den 
Besitzer in allen Fallen gegen die Ansprüche des 
Fiskus eben so, wie in, den ältern Provinzen der 
Besitz im Jahr i74à

§• 205t Diese Vorschrift findet jedoch in den 
Städten Danzig und Thorn und deren damaligen 
Gebieten keine Anwendung, vielmehr ist dort kein 
Normal - Jahr bestimm t.

(Verordnung. vom18. Decbr. 1798.)
Diese ^Verordnung ist für ganz Westpreußen in den 

damaligen Gränzen der Prpvinz, gegebm, sie kann daher 
m den erst 1804 zu Westpreußcn geschlagenen Erbämtern 
Deutsch-Cylau und Schönberg nicht angewendet werden. 

§« 206. Der Besitz im Norrnaljahre 1797 schützt 
nicht gegen die Ansprüche des . Fiscus, in so fern 
solche vor Ablauf des Jahres 1799 bei den Ju
stizbehörden zur gerichtlichen Erörterung a ngemel-
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det und diese Protestation vom Gericht dem Be
sitzer mitgetheilt worden. ’

28. OcLbr. 1799,)

§. 207- Siehe Zusatz zum §. 62Y. §.6ss.

Düs Landrecht von 1721' weiß nichts von einer qua- 
lificirten Verjährung, es findet daher wegen Lasten und 

. Abgaben die gewöhnliche Verjährung von 31 Jahr 6 Wo
chen '3 Tagen gegen den Fiscus Statt.

§. 208. Wenn die Grenzen einer Sache odek §660,662. 
eines Rechts durch, Gesetze, Verträge oder rechts
kräftige Erkenntnisse klar bestimmt sind, so kann 
die Befugniß, diese Gränzen zu überschreiten, 
durch vierzigjährige Präscription erworben werden.

Weil nämlich es auf di« Redlichkeil nicht ankommt. 
Siehe Zusatz zu §. 591.

§. 209. Der warschauer Tractat vom 24. Fe- §. 664. 
bruar (5*  März) 1768, in welchem den katholi
schen Geistlichen die Einforderung persönlicher Ab
gaben von protestantischen Einwohnern untersagt 
ist, gehört nicht zu denjenigen Verbotsgesetzen, 
gegen welche der Anfang einer Verjährung nicht 
Statt findet.

Das königt. Ober-Landesgericht zu Marienwerder hat 
nämlich in Sachen der protestantischen Einsaffen zu Budisch 
wider die katholische Geistlichkeit zu Posilge ausgeführt/ . 
daß der erwähnte warschauer Tractat nicht als Gesetz be- , 
trachtet werden könne. Er ist nichts weiter als ein Ver
trag, welchen die Krone Rußland zu Gunsten der polni
schen Dissidenten mit der polnischen Regierung schloß, 
und welcher in Westpreußen nur Harum verbindende Kraft 
hat, weil die westpreuß. Landboten beim polnischen Reichs
tage dem Tractate beigetreten sind Und denselben mit 
vollzogen haben. Dieser Traktat hat daher alle Eigen
schaften eines Vertrags, aber keine eines Gesetzes, und 
ist namentlich niemals in Westpreußen in der gesetzlichen 
Form publicirt worden. Gegen den Inhalt ausdrücklicher 
Verträge kann aber, selbst beim Mangel der bona fides 
die vierzigjährige Verjährung angefangen werden.

Uebrigens kommen sämmtliche Paragraphen dieses

f



§. 10.

74 : Th. 1. Lit. 10. §. 10.

Abschnitts, Lei welchen sich hier kein Zusatz befindet, zur 
Anwendung, denn sie sind zchn Theil durch das preuß. 
Landrecht selbst vorgeschrieben.-. Dahin gehören die Kü. 522, 
528/,531. (Preuß. Lalà TH- 1- B.-l. Lit. 52. S. 222.) 
§. 505. (Preuß. Sandr. >LH. 2.. B. 3, Tst. 4. Art. 2. 
§. 10. S. 44.) die 611, 562. (Th. .2. B. 3. .Lit. 4. 
Art. 4. §. 3. S. 46.) und die §§. 533,. 534, 538, 539. 
(Th. 1. B. 1. Lit. 52. S. 224.)

Andere Vorschriften des Allgem. Landrechts sind zwar 
im- Landrechte von 1721 nicht ausgedrückt, sie sind aber, 
weit sie aus-dem römischen Rechne entnommen sind, still
schweigend verstanden. Dahin gehören die §§. .525, 526., 
532/ 540, 541, 554 , 556, 558, 561, 563, 565, 581, 
582, 583, 594. -, ?

Endlich enthält das Allgem. Landrecht Grundsätze 
über Gegenstände, welche das Landrecht von 172Ï gar 
nicht berührt; diese sind daher Vorschriften praeter jus 
commune und gelten als solche. Dahin gehören die §§. 
5,13, 517, 522,, 542,. 545 , 547 , 548 , 549 , 550 , 552, 
55?, 555, 559, 560, 564, 566,. 567, -568—578,. 586— 
589, 599; 6OO, 602 , 608, 609, 616, 617/ 619, 622, 
624, 627, 628, 635—640, 650—655, 665—669.

Zehntes Titel.
Von der mittelbaren Erwerbung des Eigen

thums.

§. 210. Hat noch keiner unter ihnen die Ein- 
tragung erhalten,/so ikann derjenige, welchem .das 
Grundstück übergeben ist, dasselbe vorzüglich for
dern,'

(Preuß. Laudr. TH. 2. 93.. 4. Tit. 6. Art. 6. 6. S. Hl)
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- Elfter
Von den Titeln zur Erwerbung des EîgenHHUm^, 

welche sich in Verträgen unter Lebendigen 
gründen.

Erster Abschnitt.
. Von Kaufs - und Verkaufs-Geschäften.

§- 211. Jeder Eigenthümer eines Waldes ist §. a. 
berechtiget, zur Verbesserung der Cultur desselben 
und zur Sicherung vor Schäden, die Abtretung 
der in demselben gelegenen und von dem Walde 
umschlossenen Grundstufe, Aecker und Wiesen ge- 

gep vollständige Entschädigung des Besihers zu 

verlangen.
§. 212. Die Entschädigung wird nach den bei 

Gemeinheitstheiluntzen vorgeschriebenen GrundsähM 
ausgemittelk und ' festgestellt. '

(Forst-Ordnung vom 8. Oct. 1805. Tit. 1. §. 11.)

213. Der Theilnehmer an einer gemein- §. io. 
schaftlichen beweglichen oder unbeweglichen Sache 
kann seinen Antheil daran rechtsgültig veräußern.

(Preuß. Landr. Th. 2. B. 4. Tit. 6. Art. 2., §. 7. S. 107.)

§. 214. Wenn ein Vormund oder Curator §. 26. 
mit dem Gelde seines Pflegbefohlnen eine beweg
liche oder unbewegliche Sache«für sich selbst kauft : 
so kann der Pstegbefohlne auf das Eigenthum det 
Sache Anspruch machen. , Im Falle des Concur
ses steht dem Pstegbefohlnen aber nur das in der 
Concurs-Ordnung vorgeschriehene Vorzugsrecht zu.

' (Preuß. Landr. Th. 2. B. 3. Tit. 5., Art. 8. $. 7. 'S. 100. 
und B. 4. Tit. 5. Art. 6. §. 1. S. 110.)

. 215. Hinsichts der in Westpreußen verser- 32.
tigten seinwand, siehe das Publicandum.wegen Ab
stellung der bei Aufertigung und beim Verkaufe

!■
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der Preußischen leinwNnd unternommenen Verfäl
schungen und Betrügereien vom 16. Febr. 1781. 

;. 88. §. 216. Ist aus dem Vertrage nicht zu erse
hen, ob der Käufer 'oder der Verkäufer die Wahl 
haben solle, so kommt dieselbe dem Verkäufer zu. 

(Preuß. Landr. 2» B. 4. Tit. 6. Art. 9. §. 10. S. 115.) 

§, 59,60. §. 217. Ist jedoch dieses Mißverhältniß so 
groß, daß der Kaufpreis den' doppelten Betrag 
des Werths derSache oder der Werth der Sache 
den doppelten Betrag des Kaufpreises übersteigt^: 
so begründet dieses Mißverhältniß zum, Besten 
deè übervortheilken Käufers oder Verkäufers die 
rechtliche Vermuthung eines den Vertrag entkräf
tenden Irrthums. .

§. 218. Wird diese Vermuthung durch die 
übrigen, bei den Unterhandlungen und bei Abschlie
ßung des Vertrags vorgefallenen Umstände nicht 
gehoben, so ist der Verletzte, die Aufhebung des 
Vertrags zu fordern, berechtigt.

§. 219. Der Vertrag bleibt jedoch bei Kräf
ten, wenn der Andere das Mißverhältniß durch 
Herabsetzung oder Erhöhung des Kaufpreises nach 
dem wahren Werthe zu heben bereit ist.

(Preuß. Landr. Th. 2. B. 4. Lit. 6. Art. 15. !,§. 7. S. 124. 
Bergt. Zusatz zu I, 4, 75.)

§.68. 220. Die,Klage wegen Verletzung über
oder unter der Hälfte verjährt erst à. dreißig 
Jahren.

(Preuß. Landry Th. 2. B. 4. Tit. 6. Art. 15. §. 7. S. 124.) 

§. 71. §. -221. Simulirte Kaufverträge sind unbe
dingt nichtig.

(Preuß. Landr. Th. 2. SB. 4; Tit. 5. Art. 8. §. 6. S. 114. 
und B. 4. Tit. 16. Art.'5. §( 8. S, 197. Bergt- B. 4S Tit. 7. 
Art. 5. §. 14.) i '

§. 97. §. 222. Wird die Uebergabe durch Schuld
des Verkäufers aufgehalken, so ist derselbe bei
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Verwahrung der verkauften Sache einen noch grö- 
ßern Fleiß, als in seinen eignen Angelegenheiten, 
anzuwenden schuldig-- / ;

NWeyß.' LWhiAà'WMMK 6. Art. 13. .MWà)

§. 223. Wenn der Käufer ohne erhebliche Ur- §. 99. 
fachen sich weigert, die erkaufte Sache zu über
nehmen, so. hat der Verkäufer demselben bekannt ;. 
zu machen, Daß er die Sache nicht länger behal
ten und verwahren wolle, Holt nunmehr der Käu
fer die Sachen, nicht .ab, so ist-der Verkäufer für 
keinen Schaden verhaftet.

! (Preuß. Landr. Th. 2.*  $8. 4, Lit. 6. Art. 13. §/7. S. 122. 
Doch, MeàL^dep 99. des Allgem. Landr. praeter jus com- 
muhe zu seyn.) W

§. 224. Gegen gewaltsame Entsetzungaus dem §. 136. 
Besitze,' ist der Verkäufer dem Käufer, selbst wenn 
dieser sich solches im Vertrage ausbedungen hätte, 
Gewähr oder Entschädigung zu leisten nicht ver- 
bundM"W

(Preu?. Landri Th, 2.B. 4. Kit. 6. Art. 18. §. 9. S. 129.) , 

r §. i22Z. - Der Käufer kann die/Aufforderung §i 144/ 

auch noch m der Appellations-Instanz nachholen,' 
wenn dem Verkäufer durch diesen Verzug kein 
Nachtheil verursacht wird.. i . ;. ;

/'(Ppeuß. Landr. Th. 2. B, 4. Tit. 6.\ Xet-.lSi t§;- 3. à-128.)

§. 226. Die auf einem Grundstücke haftenden §. 175. 
Grundsteuern, Abgaben und tasten können ohne 
Einwilligung des Berechtigten nicht auf em an
deres Grundstück übertragen werden. Der/Käufer 
eines Grundstücks, wird daher durch einen solchen 
Vertrag von der Steuer, den Abgaben und Laßen

' (Preuß/ Lgndr. Th.' 2. ». 4. Tit. 6. Axt. 3. S. .108/ Dieß 
findet besonders auch auf die Einquartieràgslast städtischer Gründe 
stücke Anwendung.) - -, - SH

§.y227-' ; Siehe Zusatz zu I, 5, 343« ÿ §*  198.
§. 223. Hat der Verkäufer , eiy bestimmtes';, à



78 Th. I. Lit. 11. §. 226—337.

Maaß odek Gewicht, oder eine gewisse Zahl bei 
der Sache zu gewähren sich ausdrücklich verpflich- 

. tet, und es fehlt etwas davon bei der Uebergabe r 
so muß sich der Käufer , mit dem Ersähe des Ab
ganges hegnügen. ' ■

(tzreuß. Landen LH. 2. B. 4. Lit. 6. Art. 1.4? 1. ©.122.) 

§.226,230. • §. 229« Wenn der Käufer die Zahlung des 
Kaufgeldes, welche er bei der Uebergabe zu lei
sten versprochen hat, nicht leistet, so kann beć; 
Verkäufer, binnen sechs Wochen und drei Tagen 
nach der Uebergabe, den Vertrag aufheben und die 
verkaufte.Sache zurückfordern.

(Prruß. Lande. LH. 2- SB: 4. Lit. 6. Art. 15. §. 3. S. 123.) 

5 272,296. ’• §. “230V Kaufverträge mit dem Vorbehalt eines 
bessern Käufers oder des Wiederkaufs " müssens um 

Kraft zu haben, gerichtlich geschlossen werden.
- i^reußl Landr. LH. 2: B. 4. Lit. '6. Art. il?K-12. S. 119. 

und Art. 12. Z. S. 120.)

§.267. §. 231. Des Verkäufer wird seines Rechts,
bie' Sache selbst zurück;«fordern/ auch dann ver
lustig/ wenn er die rückständigen Kaufgelder nach 
dem Zahlungstermine einfordert.

(Preuß.Landr.TH.2. B. 4. Lit. 6. Art. 10. §. 3. S. 117.) 

Als Gruüd'führt das Landrecht an , daß' der Ver
käufer gleich nach eingetretenem Zahlungstermine die Wghl 
habe, pb er die Sache zurücknehmen oder das Kaufgeld 
fordern wolle, daß die, Forderung, des.Kaufgeldes die ge
troffene Wahl bekunde, und daß der Verkäufer däher bei 
dieser Wähl beharren müsse.

§ 285. §. 232. Auch wenn der neue Käufer zwar 
weniger Kaufgeld, aber üttter'Bedingungen bie
tet, welche dem Verkäufer größer» Vortheil bkin- 
gen, wird der erste Käufer abgetrieben.

(Preuß. Lande. B. 4. Tit. 6. Art. 11.4. 6. S. 118.)

§.337, §. 233. Ist keine' Zeit- bestimmt, so muß sich 
der Käufer binnen sechszig Tagen- erklären, und
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kann nach Ablauf dieser- Zeit' vont Verträge nichk 
mehr abgeheM ^

(Preuß. dandr. Th. 2. B. ArL. 17. S. 127.)

§. 234. Der' öffentliche freiwillige Verkctufbe-J. 349. 
weglicher Sachen tm Wege der VrHêigerstng ist' 
jedernÄnn

§. 235... Pei.aiHedertchtpcke^.DeMch'â Äre» 

steigerungeN steht dem" Verkäufer frei, sich dazu 
dec besonders bestatigttm außergerichtlichen, oder , 
der am Orte-' befindlichen gerichtlichen Auckions- 

commissarien- oder bloßer'Wrfvatpersonen zu be- . 
dienen.

' § 236. Die Caution der gerichtlichen Auctions- 
commifsarien ha steh- yicht für die Handlungen der
selben bei außergerichtlichen Versteigerungen.

§. 23'7. Die besonders bestätigten und verei
digten Auctionscommlssarien . für außergerichtlich^ 
Versteigeruügen haften dagegen^ für alle verschul
deten Nachtheile Und Schäden mit der von', ihnen 

niedergelegten Caution. . ..>
(ReguWv für außergerichtliche Bersteigerungen vorn 25. 

AtznL 1828.)

Z nA'i t eWt b s chDi t.
VomTauschvertrage.

§. 238. Ein blaß mündlich geschlossener, noch §. 863. 
von keinem Theile erfüllter Tauschvertrag ist, wenn 
der Gegenstand auch den Betrag von fünfzig Tha
lern nicht übersteigt, unverbindlich.

-7 ;(SLehe ZusgK zu I, 5/ 185>) A..
§. 239- Er wird, aber durch Stipulation rechts

verbindlich.
(Pttuß. Lqndr. Th. 2. B. 4. Tit. 1-6. M. 2.^'1. S. 192.)

§. 2M. Ist der Tauschvertrag bereits von 
Einem Theile Erfüllt, st) hangt -es von seiner Wahl
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ab, ob er von Demjenigen, welcher die Erfüllung 
verweigert, die letztere fordern, oder vom Ver- 
trage zurückstehen wolle.

§. 241. > Ist aber der vertauschte Gegenstand 
auf rechtmäßige Weise schon in das Eigenthum 
eines Dritten übergegangen, so kann derselbe ge- 
gegen diesen nicht vindicirt werden.

(Preuß. Landx. Th.' 2. B, 4. Tit. 16. Art. 2. §. 4. S. 192.)

Dritter Abschnitt.
Von Abtretung der Rechte.

§. 393. . §.,242. Jede Abtretung eines Anspruchs oder 
einer Anforderung muß bei Strafe der Nichtig
keit gerichtlich geschehen.'

(Preuß. Larrdr. Th. 2. B. 4. Lit. 6. Art. 5. §. 8. S- 109.) 
Jedoch nimmt man iy der Praxis an, daß die Ab- 

' tretung auch gültig coram, notario geschehen könne.
§. 443, §. 243. Weigert sich der Gläubiger, dem Bür^

gen, weicher für den Schuldner Zahlung zu lei

sten bereit ist, seine Rechte förmlich abzutreken, 
so kann der Bürge so lange mit der Zahlung zu
rückhalten. ;

. (Preuß. Landr. LH. 2. B. 4. Lit. 13. Art. 2. §. 5. S. 172.)

Fünfter Abschnitt.
Vom Trêdelvertrage.

§. 516. §. 244.’ Gefahr und Schaden geht, vom Zeit
punkte der Uebergabe ab, auf den Empfänger über.

(Preuß. Landr. LH, 2. B. 4. Lit. 16. Art. 8*  §. 2. @<193.)

Sechster Abschnitt. /
Von gewagten Geschäften und ungewissen Erwartungen.

§. 679. §. 245. Wegen Wetten ist eine gerichtliche
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Klage zulässig, wenn dieW^kte auch nicht gleich 
baar gesetzt oder niedergelegt worden«

246». Wenn jemand Hom Fischer einen Zug $. 584. 
Fische kauft, M ^FiWr'Äber' Äivä' Anderes, als 

Fische, z. B. einen Schatz, hervorzieht: so sind 
bloß W Fische für'verkairft zu achten. 4

■ (Preuß. Landr. Kßi 2.- '-B. 4! Kit. 6. Art: >14. ' 5. S- 122.)

MWWWDWWWWWWWtz. sss.
,248» Durch. das einer Ehefrau verschrie-- §. 6vs. 

bene Lebtagsrecht HO ^dvitaïitatîs) roirb die Dis

position des Mannes » bei^ seiner Lebenszeit keines- - 
Wegs eingeschränkt, unb es ist daher bloß auf den 
Grund einer fölcheN' Mtschreibung weder -zur Ein- 
tmguüg^ späterer Schulden- Noch 'zut Umschàibuiitz 

des Besitztitels, Noch zu andern,-überdaS verpfän
dete Grundstück, zp . treffenden Verfügungen, noch 
zur Löschung ,des ■■ Lebtagsrechts selbst, wenn, gleich 
dasselbe auf den.' Antrag des ^Besitzers im Hypo
thekenbuche wirklich ' verryerkt worden, die Zuzie
hung und Einwilligung der Ehefrau erforderlich./

(Entscheid, der Gesetzcomm. ü. ÿtefcr. vom 23. Mai 1791.)

Vom Darlehnsvertrage.
§. 249» Sind bis October l8l)6 stätk baareq ;. sss. 

Geldes Westpreußische.Pfandbriefe zum Darlehen 
gegeben, unter der Bedingung der Rückzahlung in 
gleichen Papieren,' so braucht sich d'èr Gläubiger 
nichts mit Pfandbriefen Nach demNennwerthe zu 
begnügen, sondern et. kann Zahlung in baarem 
Gelde oder in Westpreußischen Pfandbriefen, nach 
dem Curse zur ; Zeit der Rückzahlung, - fordern» :

Dieser Grundsatz ist vvm -König!. Ober -Landesge
richt zu Marienwerder jn judicando angenommen^ weil 

Westpreuß. Prob.'-Recht. " 6



< HUM ■
à KestprÄßWisi Pfandbriefe bis züm Ausbrucbè dès 
französischen Kriègês im Jahre 1806 - at pari ftanden und 
sogar Agio gaben, daher der Gàbiger, wenn er bloß 
Westpreußisch« Pfandbriefe nach dem Nenmverthe erhielte, 
nicht vollständig befriedigt werden würde. Bergt. Zusatz 

AM
714. §. 250 ; Gesder, welche jssmandein, der an sich

gültige Darlehnsverträge schließen kann, zu einem 
verbotenen Zwecke wifsentlichgeltehen worden, kön» 

zM ''nm.nicht eingeklagd werden»^
,'M^^Preoß. ganly. LH. 2. B. 4. Tit. 1<Art. 4. §. 6. S. 73.^ . -, 

§. 733. 251- Wer auf den Gxnnd einer außerge
richtlichen Schuldschrift ein angeblich gegebenes 
Darlehen einklagt, muß binnen, zwei Jahren nach 
Ausstellung derselben, wenn die Zahlung gestrit
ten wird,deu Beweis derselbm führen.

' ' ch-H. 252^ Wirb aber der Eimband des Nicht 
erhaltenen Geldes später gemacht, so ist derselbe 
zwar zulässig- der Aussteller der Schuldschrift oder 
feine Erben find aber verbunden, den Beweis des 

Richtempfanges zu führen.

§. 253. Hat der Gläubiger außer der Schuld- 
fchrift ein Pfand bekommen, so wird vermuthet, 
daß er das Darlehen gezahlt habe.

(Preuß. Landr. LH. 2. B. 3. Lit. 4. Art. 3. §. 3.)

Dieser Grundsatz ist zwar an der angeführten Stelle 
sehr unbestimmt ausgcdrückt »letztere bezieht sich aber auf 
à I. B. 4. Lik. 25. Art: 7. §. 2, 3, deren Inhalt un- 
zweifelhast ist. Diese Stellen des ersten Buchs betref
fen nicht das Proceßrecht und sind daher auch nicht durch 
Yen Codex Fridericianus aufgehoben.

' §. 752.§♦ 254*  Nicht bloß die Beweiskraft einer 
Schuldschrift, sondern die Schuld selbst geht 
demjenigen verloren, welcher von seinem Rechte 
unterrichtet war- wenn der Schuldner feit 31 Jah
ren, 6 Wochen und 3 Tagen nicht gemahnt wor-
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den, und in diesem Zeiträume auch keine Zinsen 
gezahlt hat.

(Preuß. Santa. Th. 2. B. S. Zit. 4. Art. 2. §, 9. S. 43.) 
§. 255. Ist in der Urkunde jedoch eine Zah

lungsfrist bestimmt, so fängt die Verjährung erst 
vom Ablaufe derselbe^ an.

(Preuß. Sandr. Lh. 2. B. 4. Zit. 12. Art. 4. §. 10.)

§. 256. Auch gegen die Erben des Ausstellers : 
erlöscht die Beweiskraft brieflicher Urkunden erst 
in 31 Jahren 6 Wochen 3 Tagen.

Denn das Preuß. Landr. sagt Th. 2. B. 4. Lit. 12. 
Art. 4. §. 2. S. 168. ausdrücklich: „daß die briefliche 
Urkund für wahr und gerecht zu halten, so lange bis 
durch offenbare, widerwärtige Beweisung (zu welcher, auch 
die Verjährung gehört) benichtiget worden.^

K. 257.*  Der Schuldner ist berechtigt, das zin- j 
senfrei erhaltene Darlehen noch vor dem verabre
deten Termine dem Gläubiger zurüchzüzahlen.

(Preuß. Landr. LH. 2. B. 4. Zit. 1. Art. 3. §. 7. Berat. 
HAtz zu

§. 258. Die dreimonatliche Kündigungsfrist § 
findet auch dann Statt, wenn daö Darlehen funf- 
zig Thaler oder weniger beträgt.'

(Preuß. Santa. Th. 2. B. 4. Zit. 1. Art. 3. §. 8.) '
§. 259» Der Westpreußischen Landschaft ist; 

zur Abzahlung der Zinsrückstände von Westpreu
ßischen Pfandbriefen ein Jndult bewilligt.

(Verordn, vom 13. Decbr. 1821. Gesetz - Sammt- 1821. S. 
214. und Cabinets-Befehl vom 12. Febr. ,1825. Gesetz-Sammt. 
1825. S. 26.) " ‘ < •

§. 260. Zur Abzahlung von verpfandbrieften 
Capitalien ist derselben ein Jndult bis zum Weih
nachtstermine 1831 bewilligt.

(Verordn, vom 26. Julius 1828. Gesetz - Sammt. ‘1828. S. 
191, und 4. Novbr. 1828. Gesetz-Sackml. 1828. S.' 131.)

262. Die diesen Vorschriften entgegenste- $ 
henden Bestimmungen des Preuß. Landr. Th. L.

6 *

;. 753.

. 758.

; 762.

. 763.

. 773.

. 778 — 
802.
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B. 4. Tit. 1. Art. 3. §. 5*  S. -71. sind durch 
das Münzedict vom 29. März 1764 aufgehoben, 

s und in dessen Stelle sind die Vorschriften Oes 
Allgem. Landrechts getreteU.

.803,808. §. 263- Bei Darlehnen können durchweg sechs 
vom Hundert an Zinsen vorbedungen werden.

(Preuß. Landr. Th. 2. B. 4. Tit. 2. §. 1. S. 74. und Re
gierungs-Instruction vom 21. Septbr. 1773. 1Va.)

Nach dem Preuß. Landr. soll die Annahme höherer 
Zinsen mit dem Verluste einjähriger Zinsen zum Vortheil 
des Schuldners, und wenn dieser darauf verzichtet, zum 
Vortheil des Fiscus bestraft werden. An di< Stelle die
ser Strafbestimmung tritt die mildere Vorschrift des All
gem. Landr. Th. 2. Tit. 20. §. 1272. und die Regier.- 
Jnstruct. vom 21; Septbr. 1773. IV. b.

Die höher» Zinsen kommen dem Gläubiger auch dann 
à wenn er' an einem Orte wohnt, wo nur fünf Pröcent 
Vertragszinsen landüblich und erlaubt sind, weil das Recht 
auf diese höhern Zinsen nur eine Folge der Pflicht des 
Schuldners zu ihrer Zahlung, diese Pflicht aber unzwei
felhaft ist. Auf der andern Seite läßt sich nicht läugnen, 
daß das Gesetz den Zinsfuß von den persönlichen Ver- 
hättnifsen) nicht des Schuldners, sondern des Gläubigers 
(z B bei Juden und Kaufleuten) abhängig macht, und 
so läßt sich wohl vertheidigen, daß demjenigen, rbelcher 
nicht in demjenigm Theile Westpreußens wohnt, in wel
chem das Preuß. Landr. gilt, auch das Recht nicht zu- 
stehe, mehr als fünf Procent Zinsen zu nehmen. Die, 
Westpreuß. Gerichte haben hierüber bisher nicht gleichför
mig entschieden.

§. sos. §". 264. Im Handel mit Russen und Polen 
können gültiger. Weise zehen Procent verabredet

(Entscheidung der Gesetz-Commission vom 7. Julius 1794.) 
Zwar ist diese Festsetzung nur Hinsichts Ostpreußens 

ergangen, da aber die Verhältnisse in Westpteußen ganz 
dieselben sind, so dürste die Anwendung der obigen Vor? 
schrift in Westpreußen keinem Bedenken unterliegen.

§. 818. §. 265. Zinsen von Zinsen dürfen genommen 
und eingeklagt werden: s
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a) vom Vormunde, Cukator, Administrator, Be
vollmächtigten und Verwalter fremder Sachen 
ohne Auftrag, wenn derselbe Capital und 
Zinsen in seinen Nutzen verwendet hat;

b) wenn unter Kaufleuten oder Personen, welche 
in starker Berechnung und Gegenberechnung 
,mit einander stehen, ohne Veränderung der 
Person des Gläubigers, oder Schuldners, ein 
Abschluß gefertigt, was ein jeder dem an
dern . an Capital oder Zinsen an einem be
stimmten Tage schuldig bleibt, festgesetzt und 
daß dieses Quantum von gedachtem Tage an, 
als Capital betrachtet und verzinset werden 
solle, ausdrücklich verabredet wird.

(Regier.-Jnstruct. IV. g, <?.)

§4 266. Diese Vorschrift enthalt eine Bestim- §. sso. 
mung, über welche das Preuß. Landrecht und die 
Regier.-Jnstruct. vom 21. Septbr. 1773 schweigt, 
sie ist folglich gültig.

(Regier.-Jnstruct. IV. g, y.)
§. 267. An landüblichen und Zögerungszin-;.83o,84i. 

sen konnten bis zur Publication der Verordnung 
vom 2. Junius 1827 in der Regel sechs vom 

Hundert gefordert werden.
^(Regier-Instruet. IV. a, e.)
§. 268. In allen Fällen, in welchen die Ver

bindlichkeit zur Zinszahlung nicht auf einer Ver
abredung, sondern unmittelbar auf dem Gesetze 
beruht, dürfen seit dem gedachten Zeitpunkte nicht 
mehr als fünf Procent an Zinsen gefordert werden.

§. 26y. Gleichergestalt sind seit dem gedach
ten Zeitpunkte die Zögerungszinsen von Sechs auf 
Fünf vom Hundert herabgesetzt.

§. 270. Betragen die verabredeten Zinsen je
doch mehr als Fünf vom Hundert, so werden 
darnach auch die Zögerungszinsen bestimmt.



86 Th. ł. Tit. 11. §. 849.

§. 271- Ist in dem Allgemeinen Landrechte ein 
höherer Zinssatz ausdrücklich festgesetzt worden, so 
hat es dabei sein Bewenden.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nach den aus
drücklichen Worten der Verordnung vom 2. Junius 1827 
(Gesetz-Samml. 1827. S. 76.) eine Abänderung des 
Ostpreußischen Prövinziglrechts, und sie wurden deß- 

, halb Anfangs von den Westpreußischen Gerichten, mit 
Ausnahme der des Marienwerderschen alten landrätblichen 
Kreises, nicht angewendet. Durch den Cabinetsbefehl vom
10. Mai 1828 ist aber verordnet, daß obige Bestimmun
gen auch für die gesammte Provinz Westpreußen gültig 
seyn sollen, und es fragt sich nun, ob der Cabinetsbe
fehl vom 10. Mai 1828 als Declaration der Verordnung 
vom 2. Junius 1827 zu betrachten und ihm folglich rück
wirkende Kraft beizulegen sey. Ist dieß der Fall, so 
kommt die Verordnung vom 2. Junius 1827 im Mg- 

. rienwerderschen Regierungsbezirke feit 25. August 1827,
im Danziger dagegen seit 8. August 1827 zur Anwen
dung, denn acht Tage vorher ist das zwölfte Stück der 
Gesetzsammlung von 1827 im Marienwerderschen Amts
blatte (@. 275.) und im Danziger Amtsblatte (S. 279.) 
angekündigt. Da jedoch deb Cabinetsbefehl vom 10, Mai 

, 1828 für eine Declaration der Verordnung vom 2. Ju
nius 1827 nicht wohl gelten kann, weil er eine durch
aus neue Bestimmung enthalt, so wird die Rechtsgültig
keit der letztgedachten Verordnung erst acht' Tage nach 
Publication '-des Cabinetsbesehls vom 10. Mai 1828 ein
treten, folglich im Marienwerderschen Regierungsbezirk 
seit dem 28. Junius 1828 (Marienw. Anftsbl? 1828.
S. 29.) und im Danziger Regierungsbezirk seit 3. Ju
lius 1828 (Danziger Amtsbl. von 1828. S. 177.). 
Welche Annahme die richtige sey, ist zweifelhaft, und fo- 

<  , wohl das König!. Ober-Landesgericht zu Marienwerder
als die Wcstpreußischen Untergmchte habest sich bald für 
die eine, bald für die andere Meinung entschieden.

§. 849. §. 272. Wer die gerichtliche Einklagung rück
ständig verbleibender Zinsen so lange »verabsäumt, 
daß der Zinsenrückstànd den Betrag des Capitals 
übersteigt, kann den Mehrbetrag nur dann ein
klagen,
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a) wenn Schwestern von ihren Brüdern die rück
ständige Ausftattüng nicht haben erhalten 
können glgf WWW

b) wenn Vormünder, Curatoren und Verwalter 
fremder Sachen das Vermögen, ihrer Pfleg-

- befohlnen für stch genutzt haben;
e) wenn ein Vormund zum Schadenersatz an • 

seinen Pflegbefohlney verurtheilt worden.
(Regier.-Jnstruct. vom 21. Septbr. 1773. IV. F.)
Da nach tz. 849; des Allgem. Landrechts derjenige, 

welcher die gerichtlich? Einklagung rückständig verbleiben- 
der Zinsen länger als zehn Jahrè verabsaümt— man 
mag non diese Vorschrift für allgemein annehmen, oder 
mit Bezug auf §. 847 auf diejenigen Zinsen beschränken, 
welche nach Tilgung des Capitals rückständig geblieben 
sind — den über zehn Aahre hinaus gehenden Rückstand 
nicht mehr einklagen kann: so wird es zweifechast, wel
ches Gesetz gelte , wenn der Schuldner' in Westpreußen, 
der Gläubiger aber außerhalb Westpreußens (versteht sich 
so weit dann das Preüß. Landrecht gilt) wohnt? Das 
König!. Ober-Landesgericht zu Marienwerder hat in die
sem Falle dem Gläubiger zuweilen nut einen zehnjährigen 
Rückstand zugesprochen, weil der Gläubiger nach obiger 
Vorschrift des Allgem. Landrechts sein Recht durch Ver
jährung verlören habe; in andern Fällen ist ihm em dem 
Capital gleichkommender Zinsrest bewilligt, weil der Schuld
ner, welchem obige Vorschrift der Regierungs-Instruction 
entgegensteht, nicht befugt sey, den Einwand der.Verjäh
rung nach dem Allgem. Landrechte, Welches bei diesem 
Punkte in Westpreußen nicht gilt, zu machen.

273. Hat der Schuldner mit Rückgabe der § à 
zum uneigentlichen Darlehen gegebenen Sachen 
länger als Einen Monat nach der verabredeten Ver
fallzeit gesäumt, und ist inzwischen der gemeine 
oder marktgängige Preis der Sachen gestiegen, 
so ist der Gläubiges nicht schuldig, die Sachen 
anzunehmen, sondern er kann den hohem Preis 

in baarem Gelde fordern.
• . (Preuß. Landr. Th. 2. B. 4. Tit. 1. Art. 3. §. 1- S. 73.)
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§. 274. Ist kein Termin'zur Rückzahlung be- 
stlcktNt, der Preis der Sachen aber inzwischen ge- 
fallen, so kann der Gläubiger den im Zeitpunkte 
der Zögerung geltenden gemeinen oder marktgän
gigen Preis -verlangen.

275. Die Zögerung entsteht alsdann ent
weder . durch ■ außergerichtliche Mahnung, oder im 
Falle der Klage^ durch die Behändigung derVor- 
ladung.

§. 276. 'Ist der Preis gestiegen^ so ^soll dem 
selher zu Gunsten der höchste Preis, welcher in 
der Zwischenzeit vom Zeitpunkte der Säumniß 
bis zur Zahlung Statt gefunden, .gelten. .

", (Preuß. Laudr. Th. 4. Tit., 1. Axt, Z. §. 2. I.) , ,
860. ê §. 277. Verzögert der Gläubiger ohne recht

lichen Grund die Annahme der Sache, so kann, 
wenn inzwischen der Preis gestiegen ist/ der Mehr
betrag dem Schuldner nicht abgezogen werden. Ist 
aber der Preis gefallen, so darf solches dem Gläu- 

, folger nicht zum Vortheil gereichen, y
§. 278- Ist der Preis vor dem Zeitpunkte 

der Zögerung gestiegen oder gefallen', so kann we
her der Gläubiger noch der Schuldner gezwungen 
werden, statt der Sache den ; Preis zu nehmen

»

Bon Verträgen, wodurch Sgchen gegen Handlungen oder 
Handlungen gegen Handlungen persprochen werden.

$•869- 279- - - Verabredungen, nach welchen Gelder
3- oder Sachen für übernöNimene Handlungen oder 

Unterlassungen-. oder Handlungen oder Unterlas- 
sungen gegen einander versprechest werden,- Md 
unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich verfaßt
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oder in der Form einer Stipulation geschlossen 
sind, à

(Preuß. Lande. Th. 2. SB. 4. Lit. 16. Art. 1. $. 1. S. 191. 
und Kit. 12. Art. 4. §. 1. S. 168.)

§. 280. Hat aber einer der Conkrahenten seine 
übernommenen Verbindlichkeiten erfüllt, so hängt 
es vM seiner Wahl ab, ob er auch von der an
dern Seite die Erfüllung, oder die Rückerstattung 
des Geleisteten, ode?SchadloShalkung fordern wolle.

(Ebendas. 2^ S-. 191.) :
§. 281. Der Werkmeister kann bei erweisli- §• 928. 

chen Abhaltungen Mr Vollendung deö Werks 
nicht gezwungen werden/ wenn er bereit ist, den 

Besteller zu entschädigen.
(Preuß. Landr. LH./2. B. 4. Lit. 8. Art. 3. 4.)

Neunter Abschnitt.
Von Schenkungen.

§. 282. Was eine Mutter ihrem Kinde zu §. 1042. 
dessen Nahrung und Unterhalt ohne Vorbehalt 

giebt, wird für geschenkt geachtet.
§. 283. Was sie aber außerdem ihren Kin

dern giebt, kann sie erstattet verlangen.
;. (Preuß. Landr. B. 4. Tit. 17. Art. 1« §. 4. S. 201.)

§. '284. Ein Stiefvater kann das, was er 
zur Erziehung feiner Stieffinder und an Lehrgeld 
für sie ohne Vorbehalt gegeben hat, nicht erstat

tet verlangen.
(Ebendas. §. 5.) ÏWI 7

§. 285. Mündliche Schenkungsverträge, deren §• loss, 
Gegenstand sich nicht über fünfzig Thaler in Sil
ber Curant beläuft, sind gültig, selbst wenn sie, 
zu verschiedenen Zeiten gegeben, zusammengenom- 
men fünfzig Thaler übersteigen.

(Preuß. Landr. SB. 4. Lit. 14. Art. 2. §. 7. S. 176. Bergt.
Allgenr. Landr. I. 5, 131.)
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§• 286« Schriftliche, aber außergerichtliche 
Schenkungen sind gültig, wenn sie den Betrag 
von 166 Thlr. 20 Sgr. nicht übersteigen.

§. 287« Betragen sie mehr, so können nur 
166 Thlr. 20 Sgr. gefordert werden.

§- 288. Schenkungsverträge über unbewegliche 
Sachen (siehe Zusatz zu I, 2, 8.) müssen jederzeit 
gerichtlich geschlossen werden.

(Ebendas. §. 5. S.176.)
: Diese Vorschriften des Landrechts -sind durch das 

Edict vom 8. Febr. 1770. §. 4. Nr. IV. bestätigt.
§. loro. §. 289. Nur eine wirklich angefatlene freie 

Erbschaft kann verschenkt werdest.
§. 290. Die Verschenkustg einer bestimmten

- /■ oder unbestimmten Erbschaft, welche dem Schenk
geber erst noch anfallen soll, ist nichtig (§. 445.).

§. 201- Das Wirklichgegebene ist der Fiscus 
von dem Empfänger zurückzufordern berechtigt.

(Preuß. Landr. B. 4. Tit. 14. Art. 2. §. 2. S. 175.)
; §. 292« Eine Schenkung des gesammtest Ver

mögens ist nur in sofern erlaubt, als der Geschenk
geber noch so viel für sich behält, daß er ehrlich 
testiren könne.

(Preuß. Landr. B. 4. Tit. 14. Art. 2. 4.) . ,
Die Bedingung ist sehr unbestimmt gefaßt, aber 

auch die lateinische Uebersetzung des Landrechts hat. sich 
begnügt, das Original mit den Morten wiederzugeben: 
,,m de iis honeste testari possit.“,

§. 1077. §. 293. Wenn auch der Schenkgeber die Ue.
bergabe nutzbarer Sachen widerrechtlich verzögert, 
können doch nur die seit Behändigung der Klage 
gezogenen Nutzungen gefordert werden.

(Preuß. Landr. B. 4. Tit. 14. Art. 3. §. 7. S. 178.) 

§.1079. §. 294» Zinsen von geschenktem Gelde kön
nen schon vom Tage der Behändigung der Klage 
gefordert werden.

( • (Ebendaselbst.) x..;'. ;
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*295« Mà' War außergerichtlich, abek in 

-der gesetzlichen Form s geschlossene und durch die 
Uebergabe bereits vollzogene unbedingte Schenkung

■ in/ààWWss 

gelassenen Fällen widerrufen werden»
- (Preuß. Landr. B. 4. Lik. 14. Att. 1. §. li S. 174.)

Das Landtecht. macht die GMigkeit einer außerge
richtlichen Schenkung von- der Uebergabe abhängig » und 
verordnet ausdrücklich , daß sie sofort und nicht erst nach 
sechs Monaten rechtê'oestLNdig seyn sosie,- wenn nicht ge
setzliche Mründe des Wcherrufs -eintreten. , ' ! • = ■

. . .2M. gerichtlich geschlossene/ aber durch, hiss 8-109& 
Uebergabe noch nicht vollzogene Schenkungen kön- > 
nen vom Schenkgeber ohne Rücksicht auf »die Zeit

, Mcheàngr-, itttbécr.ùfèn werden,, weym er ohüe 

sein erhebliches Verschulden in Armuth geräth. .

§. 297» Nothwendige Ersten > denen nach den 
Gesetzen ' ein Pflichttheil gebührtkönnen jede von 
dem Erblasser an Fremde gemachte Schenkung in 
soweit widerrüfen,, als dadurch ihr pflichttheil ge^ 
MknälerkWirst» - '

(Preuß. Lande. B. 4. Lit. 14. Art. 1. §. 5. S. là) -

Zwqr spricht das Landrecht nur von Geschenken der 
Aeltern, an einzelne Kinder, wodurch derPflichttheil der 
übrigen verkürzt wird;' aher immer geht der Grundsatz' 
daraus hervor, daß der Pflichttheil durch-Geschenke nicht 
geschmälert werden, soll. Der Zusatz „gn Fremde^ bezieht 
sich auf die Anmerkung zu ll,, 2, 327« Die.Hälste, de- .. 
ren das Allgem. Landrecht gedenkt, bezieht sich auf II, 
2, 392 ; und da der Pflichttheil nach dem preußischen  
Landrecht davon abweicht, so dürste dadurch obige Ab
änderung gerechtfertigt seyn.

298» Die Klage auf Widerruf einer yom §• 
Erblasser gemachten Schenkung wegen Verletzung 
des Pflichttheils, muß der nothwendige Erbe, -bei , 
Verlust seines Rechts, binnen fünf Iahrèn nach 
erlangter Wissenschaft: anflelleN..

(Prruß. Là B. 8. à 4. Art. 3. §. 4. S. 45.)
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i'11291, §» 29^» V^âkkàrWcheÜkgchêr in Zahlungs- 

unvermögen, so können bie Gläubiger die von 
ihM zu ihrer Uebervortheilung gemachtes Schen
kungen, ohne Rücksicht aüf die Zeit der Schen-

* kung, und ohne die Cöncvrseröffnung abzuwärken, 
widerrufen.

its.)
§.1184 §. 300. Eine Schenkung von Todes wegen ist
—1139. vorhanden, wenn sie ausdrücklich auf den Todes

fall oder wegen Todesgefahr oder.' auch nur unter 
ausdrücklicher Erwähnung der Sterblichkeit des 

Geschenkgebers geschieht.
' (Preuß. Laydr. B. 5. TstH. Art.

§. 301. Jede Schenkung von Todes wegen muß
- vorn Geschenknehmer oder an seiner Statt vi)N 

eiyem Andern ^ uni gültig zu seyn, angenommen 

werden.
, (Ebendas. §. L ©.249.)

§. 302. Nur derjenige, welcher leßtwillig zu 
verordnen befugt ist, kann gültige Geschenke von 
Todes wegen machen.

(Ebendas. §. 4. S. 251.) '

§. 303. Nur demjenigen,, welchem durch Te
stament etwas vermacht werden kann, dürfenSchen- 
kungen von. Todes wegen zugewendet werden. 

(Ebendas. §. 4. S. L6t.> -
§. 304. Die Fähigkeit, Geschenke von Todes 

wegen zü erwerben, ist nach dem Zeitpunkte des 
! Absterbens des Geschenkgebers zu beurtheilen, ' 

(Ebendas. §. 4. S. 251.)

§♦ 305. Für Yen Fall, .dast der Geschenkneh- 
' mer unfähig wäre, das,, Geschenk zu erwerben, 

kann ihm ein Anderer substituirt werden.
(Ebcndqs. tz, 4. 251.) - ' .

§. 306. Geschenke von Todes wegen können 
nicht bloß auf den Fall des Absterbens des Ge-
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schenkgebers, sondern auch eines Dritten, verab

redet werden.
; (Ebendas. §. 5. S. 250.)

§. 307« Kinder unter väterlicher Gewalt kön
nen ihr nicht-freies Vermögen nur mit Einwilli
gung ihres Vaters auf den Todesfall verschenken.

(Ebendas, s. 5. S. 250.) <

§. 308» Zu Geschenken von Todes wegen aus 
ihrem freien Vermögen bedarf es dieser Einwil

ligung bicht.
(Ebendas. §. 6. S. 250.)

§. 309. Unter Eheleuten sind Geschenke von 
Todeö wegen gültig. Bis zu seinem Tode bleibt 
aber das Geschenkte das Eigenthum des Geschenk

gebers.
(Ebendas. §. 6. ©. 250.)

§. 310. Wird das Geschenk von Todes wegen 
sofort übergeben, so bedarf es zu seiner Gültig
keit keines gerichtlichen Vertrages, sondern es ge
nügt, wenn fünf Zeugen, welche die Eigenschaf
ten von Testamentszeugen haben und zu der-Hand
lung erbeten sind, zugezogen werden. Zn solchen 
Geschenken eines Vaters an seine Kinder sind 
zwei Zeugen hinreichend.

^M^bas. §.

§. 311. Schenkungen von Todes wegen haben 
die Natur der Vermächtnisse und können' daher, 
wenn sich der Schenkgeber besten nicht ausdrück
lich begeben hat, widerrufen-werben.

(Preuß.'Landr. B. 5. Ait. 9. Art. 2. §. 1 U. 3. und Art. 1. 
§. 1 u. 7. S. 250.)

§. 312. Selbst wenn die Uebergabe bereits 
erfolgt ist, findet der Widerruf Statt.

(Preuß. Lande. B. 5. SS.it. 9. Art. 1. §. 3. ©. 250.)

§. 313. Die Schenkung von Todes wegen ver
liert, wenn sie wegen instehender Todesgefahr ge-
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macht worden, nach überstandener Gefahr, durch 
Widerruf ihre Gültigkeit.

(Preuß. Landr.- B. 5. Lit. S. Art.2. §. i. S- 251.)
§• 314*  Stirbt der Geschenknehmer vor dem 

Schenkgeber, fo verliert die »Schenkung dadurch 
ihre Kraft. Ausgenommen, wenn der Pater sei- 

' nem Sohne zur Belohnung seiner.Dienste eine 
\, Schenkung von Todes wegen zuwendet.

(Ebendas. §. 2. S. 251.)

§♦ 315. Wenn der Geschenkgeber zu gleicher 
Zeit mit dem Geschenknehmer stirbt^ so haben, 
wenn sie sich gegenseitig auf den Todesfall be
schenkt Habert, die Erben nichts zu fordern.' 

(Ebendas.^. 5. S. 251.)

§. 316. Eine Schenkung bon Todes wegen wird 
stillschweigend durch Errichtung eines letzten Wil
lens widerrufend,

(Ebendas. $ 3. S. 251.)
§. 317*  Wenn der Schenkgeber auf den To

desfall sein ganzes Vermögen mit Ausnahme eines 
Theiles desselben wegschenkt, so fällt nach seinem 
Tode das Vorbehaltene nicht an den Geschenkneh
mer,, sondern an die Jntestaterben.

(Ebendas. 4. S. 251. Vergl. Zusatz zu I, 12, 45.)
5- IMO/ §. 318*  Ferner, wenn er Enkel erhält, deren 

1 ’ er sich zur Zelt' der Schenkung nicht versehen 

Hatte.
(Preuß. Landr. B. 4. Lit. 14. Art. 3. 2. S. 178.)

5.1141. §. 319*  Der Widerruf der Schenkung wegen 
nachgebornev' Kinder oder Enkel findet auch nach 
der Uebergabe des Geschenkes Statt.

(Ebendas. §. 2. S. 178.)
§. 320. Die Verzichtleistung auf den Wider

ruf für diesen Fall ist Unverbindlich.
(Ebendas. 2. S. 178;)

§- uso. §. Z21.j Auch von den Erben des Schenkge-
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berS kann wegen NàchgebdrnekKinder oder Enkel 
die Schenkung widerrufen werden.

(Ebendas. 2. <&. 178.)

Von den Titeln zur Erwerbäng des Eigenthums, 
welche aus VerordnuUsteü von Todes wegen

-jWM ßW^MWGntst e h e'üWz^WNW^^WWW
§. 322. Eingeßorne Personel adeligen Stan- §. ». 

des sind nichs berechtigt, über ihr unbewegliches Ver
mögen (sieheZufatz zu I, 2, 7») auf den Todes- •

(Regier! - Instruet, vom Ś1. Septbr. 1773. §. 13. Nr. 25.
Siehe auch Jufatz zu II, t, 495 ) / <■' 1

Dieß versteht sich jedoch mit von den Adeligen m 
den drei Palatinalen Kulm (so weit darin noch das Preuß. 
Landrecht gilt), "Marienburg und Pommerellen, mit Aus
schluß des Netzdistricls, oder jetzt, der landrathlichen Kreise 
MAoDMd deWH^MWes_.7 DM

§. 323» Das vorstehende Verbot über unbe
wegliche Sachen lehtwillig z» verfügen, begreift 
auch die Ungültigkeit der durch ein Testament in 
Ansehung von Grundstücken zu stiftenden Fidei- 
commisse in sich, wenn gleich dabei die sonst ge
setzliche Erbfolgeordnung beibehalten wäre.

(Entscheide der Gesetzcommifsion vom 13. Septbr.

-Erst
Von Testamenten und Codirillen../

§. 324. Jede letztwillige Verordnung, welche 3. 
die Kraft eines Testaments haben soll, muß die 
Ernennung eines Erben enthalten.

(Preuß. Landr. B. 5. Tit. 2. àt. 1. S. 217.) '

§. 325. Die Ernennung eines direkten Erben ,j. s. 
kann gültiger Weife nicht in einem Codicille ge
schehen. ...

(Ebendas. §. 2. S. 217.)

% :Ä ■ .

\
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§' 326. In außergerichtlichen Codicillen sind 
Enterbungen nicht rechtsbeständig.

(Preuß. Là. B. S. Lit. 10. Art. !.§.!. S. 252.)
8.15. ' §. 327*  Von der Befugniß, letztwillig zu ver

fügen, sind k ferner »ausgeschlossen diejenigen Per- 
sonen, welche, in die>?lcht erklärt sind, und die
jenigen, welche sich iy gänzlich verbotenen Gra
den verheirathet haben.? Doch dürfen sie Kirchen, 
Schulen und »milden Stiftungen Vermächtnisse 
hinterlassend

(Preu-. Là. ». 5; Lit. li Art. t. §. Sj 12; S. 218.)
§.16. §. 328. Mannspersonen, welche das achtzehnte,

und Frauenspersonen, welche das vierzehnte Le
bensjahr noch nicht zurückgelegt haben , sind un
fähig , leßtwillige Verordnungen zu errichten.

■, (Preuß. Là; B. 5. TK. 1. Art. 1.^. 4, S. P6.) "
§. 18. ; • §. 329. , Kinder, welche noch unter der väter

lichen Gewalt stehen,' ohne Rücksicht auf ihr Al
ter, bedürfen zuletztwilligen Verfügungen über 
ihr nichtfreies Vermögen der tEinwilligung ihres 
Vaters.

§. 330? Doch können sie, wenn sie das nach 
Zusatz ju, §. - 16« erforderliche Alker- Haben , zu 
Gunsten milder Stiftungen über ihr nichtfreies 
Vermögen; über ihr freies Vermögen aber auch 
zu andern Zwecken, ohne Einwilligung ihres Va
ters, letztwillig verfügen. ; ;

(Preuß. Là. B. 5. Lit.' 1. Art. 5, S. 217.)

§. 20. §.♦ 331i Epileptische Personen' können während
des Anfalls nicht testiren.

(Preuß. Là. B. 5. Tit. l. Art. Ï. §. 6. S. 217.)

§.27. §. 332. Personen, welche für Verschwender
erklärt sind, könpen kein gültiges Testament er
richten.

^Preuß. Ländr. B- à. Lit. 1. Art. 1. J; 7. S. 217.)

§. 82. §. 333. Das vor angeordneter Vormundschaft '
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gemachte,TtzstamÈ>ewàS?>-NAchhex.LerichMch Er
klärten Verschwenders ist. rechtsbeständig. '.«> 

(Prr^ß.
§. 334' Wohl^kann aber , allen , diesen Perso. §. SS. 

nen der lebenslängliche.püLhwendige Unterhalt ver
macht werden.

(PrttH. s. Lit. 8. ArtWßZ. s. tz!.
§» 33W'Zum Tode verurtheilt^Des Landes 

verwiesene^ oder, zu lebenöwifriger Haft vecur- 
theilte Verbrecher können nicht zu Erben einge- 
M^à-D^WM

§. 33â Kinder, welche im Ehebrüche, oder 

in Blutschande erzeuge fintk, dürfen von ihrem

^RxlPreuß. Sandr. B. 5. Lit. 2. Art. I. 5. S. L23.)

,§â D^s Durch die .Ernennung eines Erben § 4s,2ss. 
wird<die gesehliche Erbfolge ausgeschlossen.

§. 338. Ist.daher ein Theil des Nachlasses 
einem Testamentserben -hinterlassest, so. fällt auch 
der Ueberrest an ihn und nicht än den Antestat
erben« - ||i|||p

(Preuß. Sandr. 53. 5. Lit. 2. Art. 2.,$;. 2. Bergt. Zusatz zu 
I> 1 l'y 1 >. £ f .

46.

§. 340. Bedingungen, durch welche die Ehe §. ss. 
verhindert^ Wittwen E anderweitige Verheiß 
thung untersagt, oder Fr.auey,sper.sonen die Ver- 
heirathung mit einer bestimmten Person oder nach 
dem Willen eines Andern auferlegt wich, find' als 
nicht beigefügt zu 'achten. ,v ,

(Preuß. -

§ 341. Auch außergerichtliche Testamente sinh 
rechtsbeständig, wenn sie unter den geschlichen 
Förmlichkeiten errichtet sind. c<y^ &

Westpreuß. Prov.-Recht. 7



VS -

§i 342» -Za dm unerläßlichen FKntlichkêtt 
außergerichtlicher Testammte-rZechökk:-

1) daß dêr Testator siebest erbetene, "großjährige 
und ' glaubwürdige Zeugen männlichen Ge
schlechts bet Errichtung des Testaments W 

Ziehe
2) daß er diesen vèrsammelten Zeugen daSvor-

, -• her aufgesetzte Testament unter der Erklä
rung, daß/ sein letzter' Wille' darin enthalten 
sey,' offen oder verschldsstn vorzeige;

3) daß er das Testament in Gegenwart der Zeu- 
gen unterschreibe oder von einem zugezoge
nen achten Zeugen ■ unterschreiben laße j-

4) daß jeder Zeuge, als solcher, hinter der Un
terschrift des Testators/ das Testament mit 
dem Beifstgen, daß er von dem namentlich 
anzugebendm Testator^ Äls erbetener HÄtge 
zugezogen sey, unterschreibe und untersiegle ;

J5) daß diese ganze Verhandlung ununterbrochen 
erfolge.

(Preuß. Là. B. 5. Tit. 1. Art. 2. §.. 1—4. ©. 21S.).'

§. 343. Wird während der Handlung -ein 
Zeuge krank, so kann sofort anstatt seiner ein an
derer genommen , werden. , Befälls den Testator 
während der Handlung ein krankhafter Anfall, so 
kann bis zum Uebergange desselben, unbeschadet 
der Rechtsbeständigkeit des Testaments, - gewartet

(Ebendaselbst S. 219.)

§. 344. Die Unterschrift oder die Untersiege- 
luttg allem ist nicht hinreichend.

(Preuß. Landr. B-5. T.1. A.2. ©,220.)
§. 345. Bei Testamenten, welche auf dem 

Lände errichtet werden, sind fünf Zeugen hinrei-

(Ebendaselbst G. 220.) - ’ ‘‘V-'v
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§. (346. . Wenn einer der sieben odek fünf Zeu
gen nicht schreiben kann, so darf er einen der 
übrigen Zeugen um die Unterschrift bitten. Auch 
können sich mehrere Zeugen gemeinschaftlich Eines 
Pettschafts bedienen.
. -, (Ebendaselbst L 5.)

§. 347. Ist in dem Testamente erwähnt, daß 
dasselbe von mehr als sieben Zeugen besiegelt wer
den solle > solches aber unterblieben, so sind die 
sieben'Siegel hinreichend.

(Ebendaselbst ^6.)

§. 348. Wenn die Zeugen nicht ausdrücklich 
zur Errichtung eines Testaments erbeten sind, so 
reicht es hin, wenn ihnen der. Zweck der Hand
lung während derselben bekannt gemacht wird.

(Ebendaselbst 6.) ?
t §• 349' Wer die Fähigkeit, Testamente zu er

richten, nicht selbst hat, kann auch nicht Testa
mentszeuge seyn.

(Preuß. Landr. 33.5. T.l. A. 8. S. 226.)
§. 350. Die Ernennung eines Erben kann 

auch mündlich vor sieben, und auf dem Lande vor 
fünf Zeugen erfolgen. Die Zeugen müssen erbe
ten, großjährig und glaubwürdig seyn; sie müssen 
den Testator mit Augen sehen, und die Benen
nung und Bezeichnung des ernannten Erben deut
lich verstanden haben.'

§. 351. Sollten die zugezogenen Zeugen bei 
ihrer nachherigen gerichtlichen Vernehmung über 
den übrigen 2"hast der Willenserklärung nicht 
übereinstimmen, so macht solches die Erbeseinset- 
zung nicht ungültig.

. (Preuß. Landr. B. 5. L. 1. A. Z. 5.1 — S. S. 221.
§. 352. Bei einer solchen mündlichen Erbeser

nennung kann auch eitr Notar zugezogen und von 
demselben das Testament schriftlich aufgesetzt werden. 

(Ebendaselbst §. 2.)
7*
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j. 66. §. 353- Codicille können auch außergerichtlich,
neben oder ohne Testament, schriftlich oder münd
lich, vor fünf glaubwürdigen Zeugen errichtet 
werden. Die Zeugen bedürfen nicht der Eigen
schaften eines Testamenkszeugen, auch bedarf es 
nicht der bei' außergerichtlichen Testamenten erfor
derlichen Förmlichkeiten.

(Preuß. Landr. 88.5. L. 10. A.l. §.2. S.252.)
§. 82, §. 354- Das Gericht ist gehörig besetzt, wenn

dasselbe aus zwei Richtern und einem vereideten 
Protocollführer besteht. . '

(Regier.-Jnstr. vom 21. Scptbr. 1778. §.18. V. b.)
Doch soll es Hinreichey, wenn nur die Vorschriften 

des Allgem. Landrechts befolgt sind. Resm'pt vom 19. 
Septbr. 1796.

$. ns. §. 355. Das Testament eines Blinden kann 
zwar außergerichtlich, muß aber schriftlich und 
mit Zuziehung von sieben Zeugen errichtet werden.

§. 356. Es ist dabei die Zuziehung eineS 
Schreibers (Notars), öder wenn selbiger nicht zu 
haben ist, eines achten Zeugen erforderlich.

§. 357- Die Feierlichkeiten, welche bei andern 
außergerichtlichen schriftlichen Testamenten , vorge
schrieben sind, müssen auch hier beobachtet werden. 

(Preuß. Laà 88.5. T.l. Ä.6. Z.I. g.226.)
j. 161. §. 358.' Dergleichen Codicille sind gültig ohne

Rücksicht auf den Betrqg des. Legats.

(Preuß. .Là 83.5. T. 10. 1t. 1. §.2. @.252.)
j. 175. §. 359. Letztwillige Verordnungen, durch wel

che Kirchen, Schulen, Universitäten, milden Stif
tungen, oder einer Commune ein Vermächtniß 
hinterlassen wird, können schriftlich oder mündlich 
vor zwei männlichen oder weiblichen Zeugen, wel
che nicht ausdrücklich dazu erbeten seyn müssen, 
mit Bestände Rechtens außergerichtlich errichtet 
werden.
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360. Solche Testamente sind auch hinsichts 
der übrigen darfn verpachten Legate rechtsbeständig.

Wrmß. Landr- chK. $.1. A. 7. ,’jj 1, L. ©. 226.)

361. Ein solches Testament braucht nicht).200. 
schriftlich, verfaßt -zu seyn.

(Preuß. Landr. B.5. T. 1. A.5. §.l. ©.224.)
K. A62. In beiden Fällen verliert das Testa- K279. 

ment seine Kraft.
,)r. (Preuß. Landr. B. 5. T.6. 2t. 2. §.2. ©..237.)

§. 363 Der Legatar hak wegen der ihm vev- 294. 
machten Sache ein stillschweigendes Pfandrecht auf 
den, ganzen. Nachlaß.
.. . (Prcuß. Landr. B. 4. T.5. 2s.7. §. 11) 41 •
: ' 'Ê3 veèstèht sich jedoch, daß dieß Pfandrecht, so lange 

die Urbschafts-GiAMger ein Separationsrecht haben' (k, 
16, 500.), erst nach Befriedigung sämmtlicher Nachlaß- 
Gläubiger in Kraft tritt. '

§. 364. Wenn überdie Gültigkeit des letzten à 
Willens gestritten wird, so ist der Legatar berech
tiget, die Uebergabe gegen angemessene Caution 
zu fordern.

- (Preuß. Landr.- B.5. T.8. A.2. §.7. ©<243.)
. . §. 365. Ist die Sache verpfändet, oder mit fcW. 
eingetragenen Hypotheken belastet, so Guß der Erbe- 
diese Lasten ablösen und die Sache -dem Legatar 
schuldenfrei, nebst An-? und Zuwüchsen zustellen.
» -K. 366. Verzögert der Erbebte Einlösung Md 
Mrd - die Mache snzwifchep beschädiget oder ver- 
nichtet, so muß der Erbe den Schaden-ersetzens
" (Preuß. Landr. A.2^.2.-uA,A.Z. §^«.2Dtz) ,

§. 367. Wenn dem eingesetzten Erben der 5- 333.
Pierk'LKtzeil des reinen. Nachlasses nicht übrig bleibt:ä 
so ist er befugt, das, was art dieser Äuqrte fchlk, 
den Fideicommiß - Erben und Legatarien in Abzug 
HÜ' bringen. Das Bezahlte kann er zurückforderm/8*  
(^Nàrtà k'sloich» uund Prtzbaànids).
11«tt(,Preuß. Là B.J.--L.S. 15. S-BIHrMMUN'^briM'''
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§. 852. §. 368' Reicht der Nachlaß zur Berichtigung 
sämmtlicher Legate nicht hin/ so müssen- zuvörderst 
die Legate an Kirchen, Schulen, fromme Stif- 
kungln und Communen berichtiget "werden, Und 
die übrigen Legatarien erhaltenem den Ueberrest.

(Preuß. Laà 93.5. T 6. A.2. ^.S.)
§.872. ^ §. 369. Hat der Testator eine Sache ver

macht, welche sein und des Erben gemeinschaftli
ches Eigenthum war, so hat der Legatar nur auf 
das MiteigeNthum Anspruch.

(Preuß. Là. N.5. T.8. A. Z. §.9.)
§.421,582. §, 370. Wenn jährliche oder sonst zu gewis

sen Zeiten wiederkehrende Hebungen dem Legatar 
und seinen Erben vermacht worden, so ist derglei
chen Verordnung der Errichtung eines Familien- 
Fideicommisses gleich zu achten.

, (Preuß. àà L. 5. T. 8. A. 3. K. 12. @.246.),$.

§ 371. Ist Nicht bestimmt, wo die jährliche 
Leistung geschehen solle, so muß sie nm Wohnorte 
des Berechtigten erfolgen.

(Preuß. Landr.B.S. T.8. LL' §.12. S. 247. Vergl. 1/12,312.) 
§. 423. - §. 372. Ist der Nießbrauch einer Stadt- oder 

Dorfgemeinde ohne Zeitbestimmung zugewendet/ so 
dauert das Dermachtniß hundert Jahre.

-(Preuß. Lsà T. 3. 2L 1?4‘. IS.; S. 38.) ■ -

§.430, §. 373. Veènmchk der Kläger seinem Gegner 
einen schwebenden Proceß, so wikö Der Erbe dA 
durch verpflichtet/' dem Ansprüche ßü entsagen und 
die- Prozeßkosten-zü übernehmen.- 

T#v ilPreuß./Landr. B 5. L. 8. A.L.1§.6. S.L42.) .

§. 441? ii§: 37A Unter Alimeuten-^wird auch Kleidung 
,und Wohnung verstanden. ' 6 , .

^Wrêbendaselbst §. 8. S.243.)

§,485,486. §. 375. Wenn das Legat unter einer Bedin
gung oder nur von einem, gewissen Tage an be- 
schieden worden,'und der Legatar diesen Zeitpunkt
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nichterlebt, so haben die Erben' desselben keinen: 
Anspruch darauß^MW «MWWWUWWMÄ

(Preüß. Landr. B-5. T.8. A. 3. §.3. S.,MLsM m'iÜMÄ 
, §.376. -Ist ein VerumchtniH unter einer auf» i- â 
käsenden -Bedingung hinterlaßen, so. kann der Le- •'- 
gatar die Herausgabe des Legats nur gegen Si- 

cherheiksbestellung-werlangen. x
(Ebendaselbst î-6. Sr245.) ' J

; 37-7. Legate, welche einem Theologie Stu-'
direnden zur Vollendung- seiner Studien hinter^ 
lajstn sind, werden ungültig, und dM Empfangene 

muß zurückgegeben werden, wenn der Legatar zu 
einer 'andern Reügidnspartel übergeht. '

- Dffenbäri muß das: Wà Setzerei (Ksàsls) in die
ser Art verstanden werben) weil zur Zeit der Entwerfung 
der ersten'Ausgabe, des, Preuß. Landrechts 1620 in, 
Preußen die Besorgnisse vordemKathollcismus sehr groß. 

waretkWM
§. 3,78. Wenn der Erbe Hie IHedingüngen §. à 

nicht.erfüllt, so verliert.das Testament seine,Kraft. t n

(Preuß. Landr. B.5. T-6. A. 2. §.2. S.237.)
§. 379*  Ein Legat, welches unter der Bedm- §, soi. 

gung vermacht wird, daß der Legatar den Testa
tor zum Erben oder Legatar einsehe, ist ungültig.

(Preuß. Laüdr. B.5. L. ^. U.Z. f.7. ©*245.)
8. 380-, Unmögliche Bedingungen, welche zu- §. so4. 

gmch mit möglichen genracht sind, werden als 

nicht beigefügt erachtet.
' (Ebendaselbst ©. 245.)
§. 381. Ist ein Legat unter der Bedingung,;. 526. 

vermacht, wenn der Legatar Kinder bekomme, so 
ist die Bedingung für erfüllt zu achten, sobald 
der Legatar auch nur- Ein Kind bekommt. Adop- 
tivâiüder sind aber dafür nicht zu achtem

! (Ebendaselbst §. 8. © 245.) J ' *
. 38^2*  Eiy gerichtliches Testament kann nicht i.587>
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ln der bei Errichtung außergerichtlicher Tchamettte 
erforderlichen Form, sondern muß gerichtlich wi
derrufen werden. - à ?

- (Preußi «à:»G. T. 6.. AE- 4; f S.ÄSS.) ,. r f. 3
598. §. 383. In einem außergerichtlichen Testa-- 

mente- ausgesetzte Vermächtnisse können vor zwei- 
Zeugen gültig widerrufen werden-r .

(Preuß. Landr. B.S. T.8. A.5. fais,248.)
5961 ■ §> 384« ^Ferner, wenn -der Erblasser vorfätzstch 

dae Testament zerfchnittenoder die Sieges abge
rissen oder fönst verletzt hat... ny

(Preu^. èaà B?S.,K.6. ï,g,U. fö,2ß5,,)» .

5.599. §. 385. Ferner alshanm wenn der ^eggtar mit 
der Ehefrau des Testators, Ehebrssch getrieben, öder 
seine Withve außerehelich ^geschwängert; . ferner, 
wenn der . Ehemann, welchem von stiner Ehefrau 
ein Vermächtniß ausgefetzt ist/- selbige böstich ver
lassen und in Armuth -odek Krankheit hülflös ge
lassen hat.

(Preüff. 'Sctstr. B/5. 8?k ö?§. 2.! G/249.) ; & * >'

5. 601. §. 386«? Auch Eödicisse Äerden wegen ssachge- 
borner Kinder unkräftig?'

(Preuß. Lundr. B.S. $.10. 2t.2. $:'l.) J .(> 'M

Bon Erwerbung des Eissenthums der Sachen 
und Rechte durch'eiyen Dritten?/ '?'/'?

Erster
} .... . Von Bollrnachts - Aufträgen.

§. 76. - §. 387« Für Unterbringung von Geldern auf 
adelige Güter in Westpreußendarf kein Mäkler
lohn (proxeneticum) versprochen, keine Klage 
deßhalb darf von den Gerichtshöfen angenommen 
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und dê dâkauf - Bezahlte kann z«rückge§Krderî

. - svibschâstS - RègânleNt vbm 19. April 17ÜT.j
8« Äöem die Besorgung aller Angelegen- 5- us. 

Heiken des Machtgebers 'aüfge^àgm^wôiKe^W^ 

pflichtet densàwk durch' ê redlicher Weise vor- 
gènSkMeM^ HaMuMM?kmn r chK^ME
^MMMMMWMKäWMMMDörtMW 
.. .K.'ÄSS,, r,‘^ÿ steht Wen da^ d^m gèniemV;. soi. 

Dsftlichen BKgey bètôilltM beneficiiyą;MMM

(PmP. LanGDA.s.ii.,A.i. 4.s.ârsMM».^ M

ISp '^Aveiter AbMnitt
Bon Uebernehmung fremder Gêschâste^ohne vorhergegangenen 

r.v^Wł$B'\

■ §. '396-^ Mex fremde ' Geschäfte ohne Auftrag §. 2Z7. 

übernimmt- Wftet^Hr Jedes, auch Has WmgM 
VerschenHWWWEVWDWW WWAMD 
M^M-»Vstz^MàMMWWWWWWtzAM

Bon Erhaltung des Eigenthums Und der

4M<,.

Bom VerwahmngsVertrage»-^ .qm,G
'/M Äfefl MlW,"Äo die VerwÄhMng $. 17. 

für àtgelt übernommen worden-'î muß der- Verb
wahrer das geringste'VersthÄ vettretem öi’°

(Preuß. Landr. SS.4. T,4. Ä.i. t§.3/(©.79d : !
■ ' àêWürß^'MMD Wchi' rüchis' bon-gttichMch« , 

Déposition und gerichtlicher Depositalverwaltung; waren
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streitigeGelder, KosthqrkejtBîpdêt U^kufldeK MMnyah«, 
reti, so mußten die Parteien eine Privatperson wählen, 
welche^ de;, KgenstgAd, ,M,K^wghrung gegebn, wurde 
.allmfä churhen, siespgar.m.Kirchen niedergelegt. Die 

AüstêMüng des Vdr'lüögeüs det Pupillen wür Pflicht
- ’ MkWWMM.

Deffmungeachtet schLch- sich nach tmd nach die ge
richtliche Verwahrung fremder Gelderbei denDstpreuß- 
Hauptämter« ein, und urw Mißbrauche M verhüten, ..wurde 

; dftrch à >àà KbexräHx pom 17.Decbr.
1701/ bit Aufsicht ubjer r‘bte. gerichtlichen" Deposita den 
k-Wlk ‘ Wüsten'1 ülWdatzÄ!! j •' îndW LWÄe' ■ düvch das 
Edict vom 17. Mai 1719 (Grabe's Corp.Const. $6i2. 
S. 401.) eine fèàllche geÄchtliche Depositas- Verwal- 
tung eingeführt, und durch die Verordnung vom 18. 
Novbr. 1743 die jährliche Mnsendung vonDeposital-Ta- 
bellèn angeordnsL -- BHerm. 1: Mptbr. 1751 nach 
dM Muster,der SchlejM^n Depysital-Orhnung pog» 2f. 
ÖttfäL x?5Ö ' püÄicitte reviditte DepàsÂàbêtdtîUNg für 
Ostpreußen wurde durch Väs Nbtisic -Pat. v. 28. Septbr.

§.L,-guch mMMreuße» eingeführt, in 
ihre Äechte/trat jedoch die noch jetzt geltende Allgemeine 
DepWal-Ordüuüg vom 15?<Sëptbr. 47Ä, W'veitN Ge< 
folge sämmtliche Vorschriften des Allgem. Landrechts über 
die gerichtliche- Verwahrung urA Verwaltung^ der-Deposita 
auch in Westpreußen gelten.

z. 18. §. 392. i Hich^in ebiefem^q((ę haftet der Ver
wahrer für*  das dinDe^ BèrHêtt? **

^(Ebendaselbst
§ 28. §. 393. Ist aber das Schloß oder Siegel er

öffnet oder verletzt, so liegt dem Niederleger der 
Beweis ob, chaß.chie Heffnung oder Verletzung 
durch Zuthun deß Berrvatzrers geschehen sey.

(Preuß. WÄt T.î-U.î- ^. 19. S: 8I.)

§‘C^94*  Der Verwahrer aber kMß beschwören, 
daß - die OeffnunA oder, .Verletzung, wider sesn Miß- 

' sen und
(EbeMMWêê^^^^r/rr „

§. 395.. Durch diesen Eid wird.die-gegen ihn 
streieendeVermuthungaufgehoben. .? ■
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§. 39& Wenn Gläubiger und Schuldner über- ?. 63. 
einkommen, die' streitige Sachebis zur Krichêlî- 
chesi Entscheidung einem .DrMn sst Verwahrung 
Zst geben, .so,-, geht Gefahr und Schade allein über

(Preuß. Là. B.4. T.21. A.1. §,12. S.213.)
Der hier gebrauchte Ausdruck: „aüf die Prob", wird 

in der lateinischen Uebersetzung J>e§ Landrechts mitf v.rei 
probandae causa“, gegeben, und hierdurch wird diedürch- 
äus unverständliche Stellevollkortmà verständlich. /Z

397- Ist die Sache thèilbak, so muß dêr §. 65. 
Verwahrer jedem Jnterèffetitèn ftitten AnchêÜ hêà 

ausgeben.^
(Pckuß. Là. 'B.4. T.4. A.1I j.10. S. 81.>

-398» Die. Bürgschaften und Expromi fsioney§. 221,407. 
der Ehefrauen: undi die. Vertrage Mer -ihre An-, 
mobilien sind in Absicht der Form nicht nach den 
Vorschriften des Preuß. Landrechts-von 172ły;fon» 
dèrn nach dem AKgem. Landrecht zu. beurtheiltzn. '

(RescripkÄMM. Octbr. 1796.) BII8

;§*  399» Dieß gilt auch von den Vertragen- 
Burgschchsten ° Md ExproMiMneM unverchlichter 

Frauenspersonen und Witwen. r > ö»;£ -;q 
" Weftü vöm T Gepibr. 1797. Bergs, auch Iustrtz zu II.) 1, 495.)

> A 400^ Wenn sich EhèLèttM kn Einem Im §. 232. 
strümenke als Selbft- oder Mftschuldnev "Unter
schrieben haben,'-so wird dadurch die Frau nicht 
verpflichtet. •[

§7 4QL Moll sie dadurch verpflichtet werden, 
so bedarf rs der Zuziehung zweier ihrer nächsten 
Verwandten als Curatorem

(Preuß. Là $8.1. S.25. A. 13. §.2—4.)



$08 §W - TtzGz, ZithOGMWW ««,<

i-i ; Durch ;die ßinßrhrung MkWWWWnm^lrM aber 
hfeseM^rschrift aufgeWen,worden, qrnh yach Zêm Eà 
vöm^lO^Mr. 1796 ^eöärf es bloß dft.iyi Âllgèmàesi 
êaÂrêchk vorgeWieVenen Förmlichkeiten. "

meinschaft,. so.bedarf eö nicht der Zuziehung söl-' 
cher Kuratoren,, à sondern bloß eines Äeschlechtö-

403..,.  Durchfotche Bürgschaften verpflichtet 
.es dse? Ehefrau nurHrvoxbehalteues Vermögen, mit 

AusnghmtzzM^^MW^rachtm, ihrer Kleider und

(Preuß. Landr. B. 4, T. lv A, und.Entscheid, der
Gefttzcommiff. von 25. Öctbr. '1788.) ‘

§. 820. §. 404. Hat Jemand eine Bürgschaft nur auf 
eine gewisse, .beßimWe- Zeit übernommen, so er
löscht dieselbe, Jb*er • IAuöiger nicht inner
halb dreier MoWte" enWebêk dW HÄUptschuldner 

ötzdv Hm Bsi^àumahàkModer weà er dem^-er- 
stêW ohne 'EMwDigMg des letztem Nachsicht be- 
willigetOMM ; ; < -*  sMlMÄWWW^D W^^W. 
-NvMrpM ßandx^A.L §<S., S-ä>v.'V

§. 874. .kßiWäu BeHürgm.sich MeHrsee für eine bchush 
gemeinschaftlich, doch ohne ausdrückliche Ueber
nahme- i emer. Covreal-Verbindlichkeit, so sind sie 
zwar ' dessen ungeachtet dem Gläubiger solidarisch 

.für das Ganze verhaftet; - ,-v■' -,
i406. Die einzelnen Bürgen können aber 

«nHavgeH.daK dep-Waybigep diKlMrderpng theile 
und: zuvörderU-MW einzelnen-Bürgen für, seinen 
ÄNtheil ifl Äüsprnch:nehme^bss»ft6c:,1lnn

§; 407. Gelangt auf diesem Wege der Glau? 
ihjgànicht,W iWnK?;,vi>llsiändigen^Äefriedig«ng, 
si),>Müssen,,dsp übrigen Bürgen cdenÄuSfall dèn.

' (Preuß. Là B.4. &;i72.)3- '. „ <n



ü Von Erhaltung dH EigettthunlS- ic. i §. 418 — 441. 109
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§. 408«^àuch andere Reisende dürfen nicht 418. 

angehalten werden, wenn sie bei einet Übeln Stelle 
eines Nicht gebesserten und in gehörigem Stände 
sich befindenden Weges äuf besaete Felder'oder 

gehegte Wiesen.
H. 409. Nimmt aber der Reisende aus Muth

willen einen Ausweg über"besaete Felder oder ge
hegte Wiesen, so-muß er nach der Wahl dès 
Beschädigten entweder" 21 Sgr. Pfandgeld für je>- 

tzes Pferd erlegen oder den durch das Dorfgericht 

abzuschahenden Schaden ersehen. . ;
§. 4iQ. Wer bloß um dem Reisenden schwer 

zu fallen und ihn aufzuhalten, ohne daß ihm ein 
beträchtlicher' Schade geschehe wäre,, ein über
mäßiges 'Pfandgeld verlangt ' oder s erpreßt,, soll 
fünf bis zehn Thaler fiscalifche Strafe erlegen.,^ 

(Wege-Reglement für Westpreußen vom 4. Mai 1796. §.18.)
§. 4ii. Niemand darf sein Vieh heerdenweise §- 428— 

oder einzeln zur Weide gehen lassen, ohne dasselbe 
entweder selbst, wenn er dazu tüchtig ist, zu hü
ten, oder dasselbe der Aufsicht eines tüchtigen Hir
ten H übergebH? ;

(Verordnung vom 1. Mar 180A ^§. ^.) - J ‘ 4 ; -
§. 412. Für tüchtig sind niemals ünerwachse-

, ne Kinder, andere Personen aber nur dann zu 
achten, wenn sie im Stande find, das Vieh von 
Beschädigungen abzuhalten. Wie viel Hirten- an 
jedem Orte- zu halten,' und ob jede Viehart 
abgesondert, oder mehrere gemeinschaftlich zu. hü- 

yl ten, bleibt dem Gutfinden des Eigenthümers oder 
der.Bestimmung der Orts-Polizeibehörde nach der 
Localität und der bisherigen Observanz überlassèn.

WrndaselM §.8.)
§. 413. Wenn Stadt - oder Dorfgemeinden 
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das Hütungsrecht in Forsten oder Waldungen ha
ben, so dürfen die/Mitglieder ihr Vieh nicht in 
einzelnen Haufen, wenn gleich unter der Aufsicht 
besonderer tüchtigen Hirten, in die Forst schicken.

^Cultur-Edict vom 44. Septbr. 1811. '§.34. Gesetz - Sammt. 
1811. 'S. 308.)

§. 414. Thun sie es dennoch, so müßen sie, 
wenn der Hirte tüchtig ist,

für jedes Stück Größbieh 5 Sgr, 
für jedes Stück Kleinvieh Z Sgr.

an Pfandgelb erlegen, hie Forst oder Waldung 
mag königlich seyn oder nicht.

(Forstoà vont 8. DM. 1805/ T. 4. §.37.) '
§; 415. Für das in gehörig bezeichneten Scho

nungen angetroffeüè Vieh wird, im Fall der Wald
eigenthümer nicht den Schadenersatz besonders ver
langt, ein höheres Pfandgeld bezahlt, nämlich für 
jedes Pferd oder Stück Rindvieh, groß oder klein, 
1 Rthlr., und für jedes Schaf oder Schwein lo Sg., 
wovon die eine Hälfte dem " Denuncianten, die 
andere Hälfte aber dem Waldeigenthümer gebührt.

■ (Ebendaselbst |5 38.)
§. 416. Ist Derjenige, welcher sein Vieh zur 

Weide in den Wald , treiben läßt, zur Hutung 
gar nicht berechtiget, so wird das /Pfandgeld für 

ein Pferd oder ein Stück Rindvieh, ohne Unter
schied des Alters, auf 10 Sgr., und für ein Schaf 
oder Schwein auf 4 Sgr. festgesetzt.. Eben dieses 
Pfandgeld muß erlegt werden, sowohl wenn Vieh 
von unberechtigten Grundstücken, als wenn Vieh, 
welches zum Handel erkauft ist, vom Hütungsbe
rechtigten in dem Walde gehütet wird. Von die
sem Pfandgelde gebührt dem Wäldeigenthümer die 
eine, und dem Denuncianten die-andere Hälfte.

(Ebendaselbst §.39.) > z ,
§. 417. Ist die Weidefiäche kein § Wald, so 

steht der Ortöpolizeibehörde frei, das Austreiben 
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des Viehes unter Aufsicht eigner Hirten^ Md-An
drohung'-eiriee Pülizeistrafe zu, untersagen. A

§.418. Ist dieses nicht geschehen, sofiichet 
das an jedem Orte übliche Pfandgeld Statt. : '

§. 419- -Behauptet Jemand, das Recht zur 
abgesonderten Hütung feines Viehes auf der ge
meinschaftlichen Hütungsfläche M habens so rnüß 
die Sache' im Wege des gewöhnlichen Civilpro- 

ppffeö erörtert Md entschieden werden.
. (Resolution des Kduigl. Over-Landesger^ zu Marienw. vom $. 

; ■ §. 420» Ttuf Weidekoppeln, welche mit festen 
Zqunen dergestalt eingefriedigt sind- daß'das 
Wetdevieh nicht übertreten kann, bedarf es keines 

Hirten.^-
- ' (Verordn- vom * $ Mai 1803. §. 9;) \

§. 421. Ist der Platz in dieser Art nicht ein» 
gezäunt, so. muß das Vieh der Aufsicht eines 
tüchtigen Hirten übergeben werden.

§. 422. liegt die Unterhaltung der Zäune ganz 
oder zum Theil nicht dem Besitzer des Weidet 
platzes/ sondern den Nachbarn ob, so entbindet 
dieß, wenn die Zäune nicht in gutem Stande er
halten werden, den Eigenthümer -es Viches «zwar 
nicht von der Pflicht zur Haltung eines tüchtigen 
Hirten; er kann aber auf Herstellung des Zaunes 
und auf Schadenersatz klagen.

§, 423. Wird Vieh ohne Begleitung eines 
tüchtigen Hirten auf fremdeü nützbaren Gründ
stücken getroffen, so sind die Eigenthümer der letz- 
tern, oder diejenigen, welche zur Aufsicht darüber 
bestellt sind/ zur Pfändung berechtigt.

(Ebendaselbst '
§. 424. Ist das Vieh, ohne Schaden zu thun, 

aüf Platze stbergetreten, welche zum Ackerbau oder 
zur Weide nicht gebraucht werden, so findet zwar 
die Einpfättdüng / aber ohne Pfandgeld, Statt»!
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- >7 Das Gesetz, spricht nur von Aeckem und Weiden, da? 
von Md daher zwar laicht.Garten und andere nutzbare 
Grundstücke,' wohl aber'solche Platze ausgenommen, welche 
zum Ackerhau und zur Weide nicht gebraucht werden^ z. 
B. Hösräume, Vorplätze",u? s. w. Die Pfändung ist nur 
erlaubt, um Schaden zu verhüten, aber kein Psandgeld. 
Ist aber bexeits Schaden gethan, z. B. sind Löcher von 
den. Schweinen gewühlt , Zäune zerbrochen u. s. w., so 
karin entweder das niedere Pfandgeld oder Schadenersatz 
gesordert^werden.

§, 425. Wenn Vieh in ungeschlöffenen Fel» 
dem unter Aufsicht des Hirten bloß Übertritts ohne 
Schaden, zuzufügen , ; so-soll unter.Nachbar» kpine 
Pfändung Statt stndeM. • r

'§.'426. Wer fern Vieh v or fäH lr ch àufsàde 
Grundstücke treibt, muß' das in den §§438,^37*  

bestimmte Pfandgeld erlegen/ und soll außerdem 
(d. h. außer diesem Pfandgelde) nach.Verhältniß 
der Anzahl des Viehes und deä verursachten Scha
dens, mit Gefängniß oder Zuchthausstrafe von vier 

Wochen bis zu dreü Monaten belegt, und diese 
Strafe soll in; Wiederholungsfälle (d. h» nachdem 
der Thäter" deßhalb schon einmal bestraft worden)^ 
durch Verlängerung der Dauer, allenfalls bis zu 
eiyem Jahre,, oder körperliche -Züchtigung, ver- 

schärfb^tdenW
, (Ebendaselbst JÄte

§, 42,7« Wenn.der <$4 rt e das Vieh, v o r fg ß. 

sich auf.fremde Grundstücke.gehen läßt, so trifft 
denselben die vorstehend bestimmte, «Mtrqfe, und 
der Eigenthümer des Viehes ist nicht nur herech- 
tig'et, sondern auf.Verlangen. des.Grundbesitzers 
auch schuldig, 'den Hirten sofort zu entlassen^.

§. .428. Wenn der Hirte das ihmanvertraute 
Vieh aus, Nachlässigkeit auf fremde -Grund- 
stücke Lbe^tretM rtitiiy Schaden anrichten?, läßt, si>- 
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soll derselbe, außep dem Erfaße des verursachten 

Schadens, nach dem Grade der bewiesenen, Fahr
lässigkeit , mit körperlicher Züchtigung, o>',er> • wo 
diese nicht Anwendung sindet, mit Gefängniß von 
2!4 Stunden bis zu.4 Wochen, abwechselnd bei 
Wasser und Brot,. gestraft werden, und der Ei

genthümer des Viehes ist berechtiget, -und auf Ver
langen des Beschädigten schuldig, den Hirten so- 

fort zu entlassen.
. (Ebendaselbst10.).
\§. 429. Der durch das Uebertreten fremden 

Viehes Beschädigte kann Schadenersatz fordern.
. §. 430. Der Schade muß in diesem Falle vom 

Dorfgericht oder von der Orts-Polizeibehörde ab- 
geschätzt werden. \

(UnLerger.-Reglem. vom 20. Aug. 1802. §. K. î.) 

§. 431.'' Die Entscheidung steht aber den or
dentlichen Gerichten zu. - 
' §; 432. Zum Schadenersätze ist verpflichten"'

a. Der Eigenthümer des Viehes allein:

1) wenn er bas Vieh vorsätzlich auf fremde
Grundstücke treibt;

(EberMselbst §. ê"

2) wenn das Vieh ohne Aufsicht eines tüchti
gen Hirten auf fremde Grundstücke übertritt;

(Ebendaselbst §. 6.)
3) wenn der Eigenthümer des Viehes dasselbe, 

ivamt es zur Weide gehen soll, dem Hirten - 
nicht gehörig vortreiben läßt.

(Ebendaselbst §. 8.)
b. Der Eigenthümer und Hirt gemein

schaftlich: ,
wenn der erstere den letzter» angewiesen hak, 
das Vieh auf fremde Grundstücke zu treiben. 

(Ebendaselbst §. 11.) ,, . p. .
So ist ohne Zweifel der Ausdruck: „in der Regel" 

zu erklären.
Westpreuß. Prov.-Recht. &
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c. Der Hirt allein:

1) wenn er vorsätzlich, ohne Vorwiffen seines 
à rn, oder

2) aus Fahrlässigkeit das Vieh auf fremde 
Grundstücke übertreten läßt.

d. In Städten die Mitglieder des Ma
gistrats und der Stadtverordtteten, denen 
die Aufsicht über die Feldpolizei ausdrücklich über- 
tragen ist; in den Dörfern, die Mitglie
der der Dorfgerichte, und wenn das Vieh 
der Gutsherrschaft mit dem der Dorfseinwohner 
gemeinschaftlich geweidet wird,' zugleich die 
Guksherrschafk selbst oder deren Stellvertre-- 
rer, in jedem dieser Fälle Alle für Einen und 
Einer für Alle:.

wenst das Vieh ohne tüchtigen Hirten ge
weidet wird oder übertritt.

e. In vorstehendem Falle sämmtliche Mit
glieder der Stadt- oder Dorfgemeinde, 
oder die sonstigen Einwohner, welche Vieh in der 
Gemeinheerde halten:

subsidiarisch, und der Beschädigte ist berech
tiget, die gepfändeten Stücke so lange zurück 
zu behalten, bis er vollständig befriediget öder 
hinlänglich sicher gestellt ist.

- (Ebendaselbst §^. 6.)
§. 433. Außer dem Schadenersätze kann der Be

schädigte das im ß. 437. bestimmte Pfandgeld, jedoch 
nur für das wirklich gepfändete Vieh. verlangen. 

(Ebendaselbst ^7.)
§. 434. Statt des Schadenersatzes kann der 

Beschädigte das in dem bestimmte höhere 
Pfandgeld verlangen, und zwar für jedes Stück 
Vieh, welches auf fremdem Grundstücke angetrof
fen wird, auch selbst in dem Falle, wenn gar kei
ne oder nur eine kheilweise Pfändung vorgefallen 
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ist, sobald nur das Uebertreten geschehen und ge
hörig nachgewiesen ist.

(Ebendaselbst §.4.) ,
§. 435. Wenn sich der Beschädigte statt des 

Schadenersatzes mit dem Pfaudgelde begnügt, so 
gehört die Untersuchung und Entscheidung, mtç 
Vorbehalt des Recurses, in Städten vor den Ma
gistrat, in den Aemtern vor den Domainenbeam- 
ken ober, Intendanten und in den Bauerdörfern 
vor das Dorfgericht. Wenn aber die Pfändung 
zwischen Einsasten verschiedener Dörfer erfolgt ist, 
so braucht sich der Beschädigte nicht der Entschei
dung, des Dorfgerichts zu unterwerfen, sondern er 
kann auf die der dem Dorfgericht vorgesetzten Po
lizeibehörde bestehen.

(Unterger.-Reglem.'vom 20. Aug. 1802. §.2. i.)

§. 436. Das Pfandgeld beträgt, wenn das 
Vieh, ohne Aufsicht eines tüchtigen Hirten, auf 
bestellten und besaeten Aeckern, ungemähten Wie
sen, oder in Gärten betroffen wird:

a. für ein Pferd oder Stück Rindvieh, 1 Rth.
b. für ein Schwein, 15 Sgr.
c. für ein Schaf oder anderes kleines Vieh,

10 Sgr.

§. 437. Wenn das Uebertreten auf unbestellte 
Aecker^ gemäheke Wiesen oder andere Weideplätze 

geschieht:
a. für ein Pferd oder Stück Rindvieh öder

ein Schwein 10 Sgr.
b, für ein Schaf oder anderes kleines Vieh

5 Sgr.
T (§*&  des Gesetzes vom 1, Mai 1803.)

H. 438. Wenn ? der Hirte das ihm anvertraute 
Vieh vorsätzlich auf fremde Grundstücke treibt, oder 
aus Fahrlässigkeit auf fremden Grundstücken Scha
den anrichten läßt, so. findet außer dem-Schaden

gy
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ersäße nur baß am Orte sonst gewöhnliche Pfand- 
gelb fur bas wirklich gepfändete Vieh Statt, und 
für dieses Pfandgeld ist her Eigenthümer des Vie
hes verhaftet.

ê- tt- des angeführten Gesetzes.)

Das äömgl. Ober-Landesgericht zu Marienwerder 
machte bei -em Königl. Justizministerium den Antrag, 
das in diesem Falle „am Orte sonst gewöhnliche Pfand
geld"^ auf eine bestimmte Summe festzusetzen; nach dem 
Rescripte vont 9. Mai 1824 fand aber das Königl. Ju
stizministerium dazu keine genügende Veranlassung.

§. 439« Wenn das gepfändete Vieh die Nacht 
über im Stalle gehalten werden muß, so hat bet 
Eigenthümer außer dem Pfandgelde für jede Nacht:

a. für ein Stück Großvieh, 1 Sgr.
b. für ein Stück Kleinvieh, 8 Pf» ...

an Stallgcld zu entrichten. Wird das Vieh nicht 
zeitig genug ausgelöst, so kann der Pfänder für 
das demselben gereichte Futter entweder das von 
Sachverständigen zu bestimmende Futtergeld oder

a. für ein Pferd oder Stück Rindvieh 2-j- Sgr.
b. für ein Schwein 1 Sgr. 3 Pf.
c. für ein Schaf oder andres kleines Vieh,

Pfenning
täglich an Futtergeld fordern. Milchende Kühe 
und Schafe kann der Pfänder'milchen und die 
Milch gegen Erlaß der Fütterungökosten und des 
Stallgeldes sich zueignen.

Zwar schweigt das Gesetz vom 3. Mai 1803 sowohl 
tiont Stall- als Futtergelde, das eine kann aber so we- 
nin als das andere im Pfandgelde begriffen seyn- und 
außerdem spricht das Landrecht von 1721. B. 6. L. 1t. 
2l. 5. §. 8. S. 197 offenbar vom Stallgelde. Auch die 
Dorsordnung vom 3, Octbr. 1780. §. 18. ad 3 spricht 
ausdrücklich vom Stallgelde, wiewohl sie demselben den 
Namen des Pfandgeldes beilegt.

Die Fütterungskosten stehen zwar nicht gesetzlich fest, 
es ist aber nach den obigen Sätzen bisher gleichförmig
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erkannt, und daher find fie auch in dem neuesten Ent
wurf des Westpreußischen Provinzialrechts als bisher üb
lich ausgenommen worden.

§. 440- Der Pfänder kann das gepfändet^ 
Vieh 'm eigner Verwahrung behalten, und haftet 
sodann für ein mäßiges Versehen.

Der erste Theil dieses Satzes ist im §. 6. des Ge
setzes enthalten und um so nöthiger, weil in Westpreu- 
ßen wohl wenige Ortschaften besondere Pfandställe haben. 
Die zweite Hälfte des Satzes steht- nicht in dem ange
führten. Gesetze,. wohl aber im Allgem. Landrecht LH. 1. 
Lit. 20. §. 121. Vergl. Dstpreuß. Provinzialr., Zusatz 25.

§.. 441. Wenn Menschen allein oder mit Hun
den über fremde Grundstücke gehen und dadurch 
Schaden anrichten, so können sie gepfändet wer
den und müssen das am Orte übliche Pfandgeld 
erlegen, außerdem aber den durch das Dorfgericht . 
oder durch Sachverständige abzuschätzenden Scha

den ersetzen.
"(Preutz. Landr. W. &. S. 11. às. Z. 8. S.4S7.)

442.'- Wer durch fremde Wassecabzugsgrä- 
ben fährt, kann gepfändet werden,- und muß 20 

Sgr. Pfandgeld erlegen.
§. 443. Vieh, welches durch solche Gräben 

getrieben wird, kann gepfändet, und es muß vom 
Eigenthümer' des Viehes für jedes Stück Vieh 
ein Pfandgeld von 3 Sgr. 9 Pft erlegt werden. 
Der Hirte aber soll das erste Mal mit achttägi
gem Gefängniß' bei Wasser und Brot, im fer
nern Uebertrekungöfalle aber mit fechswöchentlicher 

Zuchthausstrafe belegt werden. .

HHMHà Auf'-ithMWHWDK Dünen und-^^t, § 

mit Sandgraspstanzen bestandenen Strand, so wie 
auf die mit^ Strauch und Bäumen besetzten Flä
chen, landwärts dex Dünen, soweit letztere mit 

/428.
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Hägezeichen oder Schonungstafeln abgeqrenzk sind, 
darf kein Vieh kommen. >

8" 445« Wird auf diesen Stellen Vieh ange
troffen, so zahlt'der Eigenthümer desselben, dqs 
Vieh mag mit oder ohne sein Verschulden dahin 
gelangt seyn,

a. für jedes Pferd oder Stück Rindvieh, groß 
oder klein iRthlr. Strafe und 5 Sgr. 
Pfandgeld.

b. für jedes Schwein oder Schaf, 10 Sgr. 
Strafe' und 3 Sgr. Pfandgeld;

o. für jede Gans 5 Sgr. Strafe und Z Pf. 
Pfandgeld.

§. 446- Diese Strafsäße werden verdoppelt, 
wenn das Vieh des Nachts betroffen wird.

(Publicand. v. 31. Mai Ml. Danzig. Amtsbl. 1821. S. 349.) 
§.445. §. 447. Das nach Verschiedenheit der Fälle

von dem Eigenthümer des gepfändeten Viehes zu 
erlegende hohe oder niedrige Pfandgeld verbleibt 
jederzeit dem Beschädigten oder Pfänder.

(Verordn, vom 1. Mai 1803.)
§ 448. §. 448. Der Beschädigte hak auf das gepfän

dete Vieh bis zu seiner vollständigen Befriedigung 
oder bis zur Bestellung hinreichender Sicherheit, 
ein Zurückbehaltungsrecht.

(Ebendaselbst §. 6.)

Fünfzehnter Titel.
Von Verfolgung des Eigenthums.

§. 25; §. 449. Wer die dem rechtmäßigen Eigenthü
mer oder Besitzer geraubte, gestohlne oder mit Ge
walt abgedrungene Sache, wenn gleich redlicher 
Weise und von einer unverdächtigen Person und 
durch einen lästigen Vertrag an sich gebracht hat, 
muß dieselbe unentgeldlich Zurückgeben.
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H. 450. Er kann aber von Demjenigen Ersatz 
fordern, và welchem er die Sache überkommen hat.

H. 451. Für geraubtes oder gestohlnes Vieh 
kann aber von dem redlichen Besitzer keine Ent

schädigung gefordert werden.
. (Pr. Là. 33.3. T. 5. 2C1. $. 6. S. 40.)

SechAehnteWtiteM 'M 
Bon- den Arten- wie R echte und Verbind- 

tlchketten aufhören^

Erster Abschnitt.
VM' Erfüllung der Verbindlichkeiten überhaupt.

§. 452. Die König!. Landrathsämter im Dan- f 
ziger Departement sind zur Empfangnahme öffent
licher Gelder nicht berechtiget, und derjenige, wel
cher an sie dergleichen Gelder zahlt, wird dadurch 

von seiner Verbindlichkeit nicht befreit.
(Publicaà v. 24. März. 1824. Danzig. Amtsbl. 1824. S.213.)

§. 453.. Zahlungen , welche nicht aus Dar-§ 
leihen herrühren, ist der Gläubiger vor dem be

stimmten Termine anzunehmen schuldig.
(Pr. Landr. B. 4." T. 21. A. 1. §. 7. S. 212. Siehe Zusatz 

zu I, 11, 758.).
§. 454.Wenn das Instrument zerrissen, zer- j 

schnitten, ausgelöscht oder durchstrichen ist^ so entä 
steht, ohne Rücksicht, in wessen Händen sich das
selbe .befindet, die rechtliche Vermuthung, daß die 

Schuld getilgt sey.
(Preuß. Landr. B-1. Lit. 39. A. 3. §. 1. S. 142.) 4, v

H. 455. Eine gesetzmäßig eingerichtete Quit- 
rung bewirkt erst dreißig, Tage nach Ausstellung 
und Einhändigung derselben die rechtliche Vermu-

. 30;

. 56.

. 102.

. 104.
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chung der nach Inhalt der Quittung geleisteten 
Zahlung.

(Preuß. Sandr. B. 1. T. 25. 2s. 7. §.8. S. 86. Nicht aàlw- 
ben durch den Cod. Frideric. Th. 2. B.4. T. 21. 2s. 1 « 3 @ 
211. Siehe auch Zusatz zu 11, 1, 495.) ; ‘

42764295' ' 4^6- Bezieht sich die Quittung auf eine
' ‘ gehaltene Berechnung und wird darin bekannt, daß 

der Empfänger dem Aussteller nichts mehr schul
dig geblieben sey, so bleibt beiden Theilen dessen
ungeachtet der Nachweis offen, daß bis dahin 
zahlbar gewesene Posten aus Irrthum unbeachtet 
geblieben sind.

(Pr. Landr. B. 4. T. 16. 2s. 4. 6.8. S. 194. a. 2C. 5. 6.17. 
©.199.) 8

$•.158, §. 457» Ferner auf diejenige Post, welche aus- ' 
drucklich auf Treue und Glauben oder unter einer 
Conven'tionalstrafe, im Falle die Zahlung nicht zu 
rechter Zeit erfolgen würde, geliehen ist.

(Pr? Landr. B. 4. T. 21. 2s. 1. §. 6. S. 212.)

$• 169. §*.  458» Die zu früh geleistete Zahlung einer 
Schuld/ deren Zahlungstermin von einem künf
tigen) der Zeit nach ungewissen Ereignisse abhing, 
kann nicht zurückgefordert werden.

§» 459» Äst aber das Ereigniß unmöglich oder 
nicht zu erwarten, so findet die Zurückforderung 
Statt.

(Preuß. Landr. B. 4. S.17. 2s. 2. §. 5. S. 202.)
$• 182. §. 460. Ist eine lehtwillige Verordnung, auf 

deren Grund Jemand Zahlung geleistet hat, in 
der Folge für ungültig erklärt worden, so hat der 
Zahlende ein Rückforverungsrecht.

(Preuß. Landr. B. 4, Tit. 17. 2s. 2. §. 7. S. 203.)
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Von der Déposition.

§. 461. Zur Befreiung des Schuldners vonsis. 
seiner Verbindlichkeit, wenn der Gläubiger die 
Annahme verweigert, ist die gerichtliche Déposition 
nicht nothwendig, sondern der Gläubiger ist be
rechtiget, die Schuld bei einem Privatmanne zu 
deponiren. Er ist aber in diesem Falle schuldig, 
dem Gläubiger den Depositar und die Zeit der 
Déposition vorher anzuzeigen.

(Preuß. Landr. Ä.4. Lit. 4. Art. 4. §. 1., 2. S. 87,^83.)

Vielter Abschnitt.
Von der Angabe an Zahlungsstatt.

§. 462. Der Gläubiger ist schuldig, von ei- §. 2Z5. 
nem Schuldner, welcher zur baaren Zahlung un
vermögend ist, statt besten Sachen nach der 
Tape anzunehmen, wenn er dadurch keià erweis- e 
lichen Schaden leidet.

'(Preuß. Landr. 55.4. S.21. X I. §.l. S.211.)

Ächter Abschnitt. .
Von Vergleichen.

§.463. Simulirte Vergleiche sind unverbindlich. ;. 407.

-'(Preuß. Landr. SS. 4. T. 16. X 5. §.8. @.197.)
§. 464. Ein Vergleich kann wegen JrtthumsZ-417,418. 

nicht aufgehoben werden, der Verletzte kann aber 
Entschädigung fordern.

(Preuß. Landr. 55.4. 2J.16.- X5. §.5. S. 197.)
§. 465. Die Klage wegen Betruges verjährt §. 419. 

aber binnen zwei Jahren nach entdecktem Betrüge.
§. 466. Betrifft der Betrug nur einzelne Ge-
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genstände des Vergleiches, so wird der übrige In
halt des Vergleichs-dadurch nicht unkräftig.

(Preuß. Landr. B.4. T.16. Ä.S. Z. 4. S.196.)

;. 4A. 467. Wegen yen aufgefundener Urkunden
sann, der eine Theil von dem Vergleiche nur dann 
zurücktreten, wenn, der andere die Urkunden ent
wendet oder betrüglicher Weife verheimlicht hat.

(Preuß. Landr. SB. 4. $.16. A. S. K.4. S. I960

Siebzehnte Ditelr'E-'.
Vom gemeinschaftlichen Eigenthumr.

Erster Abschnitt.
Dom gemeinschaftlichen Eigenthumr überhaupt..

89>, 90. §. 468» Bei Aüseinanderseßung eines gemein
schaftlichen Eigenthums steht Demjenigen, welchem 
an der zu theilenden Sache der größere Antheil 
zusteht, die Befugniß zu, darauf zu dringen, daß 
ihm das Ganze für einen durch eine gerichtliche 
Taxe zu bestürmenden Preis überlaßen werde, und 
die Miteigenthümer sind nicht berechtiget, einen 
höh'ern durch Licitation hevauözubringenden Preis 
zu fordern.

(Beschluß der Gesetzco,mmission, und Rescript vom 7. Julius 
1794. Klem's Annalen Band 13. S.28.)

Zweiter Abschnitt.
Vom gemeinschaftlichen Eigmthume der Miterben.

z. 117. §. 469» Wer binnen 3 ^Jahren 6 Wochen 
und 3 Tagen nach dem Erba^falle gegen Denje

nigen, welcher den Nachlaß hinter sich hat, auf 
Erbtheillmg und Herausgabe'feines Erbcheils nicht 

geklagt har, ist feines Rechts verlustig.
(Muß. Landr. B.4. T.20. A.Z. §; 2. S. 210.)
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§. 470» Einzelne zum Nachlasse gehörige Stücks §. 120. 
deren Theilung oder Veräußerung der Erblasser 
untersagt' hat, können veräußert werden, wenn 
das Kaufgeld zur Auszahlung eines Heirathsguts 

tn g» »der Gegenvermächtnisses verwendet wird.
(Preuß. Landr. SB. 4. T. 6. A.2. §. 4. S. 107.)

§. 471. Die zur Erbschaft gehörenden ausste-8.127,151. 
senden Forderungen (nomina activa) bedürfen keiner 
Theilung, sondern jeder Erbe kann feinen Antheil 

einziehen.
472. In gleicher Art ist jeder Erbe für 

die Erbschaftsschulden (nomina passiva) nach Ver
hältniß seines Erbtheils aufzukommen verpflichtet, 
ohne daß der Gläubiger die Erbtheilung abzuwar
ten braucht.

§. 473; Gehört jedoch zur Erbschaft eine aus
stehende Forderung, für welche der Schuldner dem 
Erblasser ein Pfand bestellt hat, so verlieren da
durch, daß einer der Erben ' hinsichts seines An- 
theils befriedigt ist, die übrigen Erben ihr Pfand

recht Nicht.
474« Eben so wenig verliert der Pfand

gläubiger sein Pfandrecht dadurch, daß einer der 
Erben des Schuldners seinen Antheil an der Schuld 

bezahlt hat.
-- (Preuß. Londr. 53.4. L.5. A.9. Z.6. @.102.)

Bis zur Einführung des Allgem. Landrechts kamen 
in Ost- und Westpreußen in allen Fällen, wo das Land- 
rechr von 1721 gar keine oder nicht ausreichende Bestim
mungen enthält, die Vorschriften des römischen Rechts, 
als Hülfsrechts, zur Anwendung; das römische Recht 
spricht aber den Grundsatz:

daß bei Erbschaften die nomina (activa und passiva) 
ipso jure divisa sind,

in den Pänderten (X. 2. §. 5.) und im Codex (III. 36.6.) 
sehr bestimmt aus, und daher achtete man bis zum 1. 
Junius 1794 sehr wenig darauf, ob dieser Rechtsgrund
satz im Preuß. Landrechte deutlich vorgeschrieben, oder
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nur angedeutet sey; es genügte, daß keine entgegengesetzte 
Vorschrift darin enthalten war.

Dagegen wurde durch Vas Publicationspatent vom 
5. Februar 1794 in die Stelle des römischen Rechts das 
Allgem Landrecht zum subsidiarischen Rechte bestimmt, und 
es wurde angeordnet, daß, wenn die Provinzialgesetze dun
kel und zweifelhaft sind , dergestalt, daß bisher über den 
Sinn, und die Anwendbarkeit derselben verschiedene Mei
nungen in den Gerichtshöfen Statt gefunden haben, als
dann derjenigen Meinung, welche mit den Vorschriften 
des Allgem. Landrechts übercinstimmt, oder denselben am 

yr nächsten kommt, der Vorzug'gegeben werden solle.
, Nach dem Allgem. Landrecht find die erbschastlichen 

Forderungen und Schulden so lange, bis sie wirklich ge
theilt sind, Zubehör des gemeinschaftlichen Eigenthums 
der Msterben, das Allgem. Landrecht hat mithin den, dem 
röm. Recht gerade entgegengesetzten Grundsatz jvorgeschrie- 
den, und so kam von jetzt an die Frage zur Sprache, 
ob der obige Grundsatz des röm. Rechts im Landrecht von 

, 1721 klar und deutlich enthalten und folglich in Sßefb
: Preußen provinzialrechtlich sey.

Diese Frage beantwortet'sich unzweifelhaft durch §.6. 
Art. 9. Tit. 5. B. 4. S. 102. des Preuß. Landrechts, denn 
hier heißt es ausdrücklich» daß „die Klagen wegen erbe 

■ schastlichen Forderungen und Schulden! der Person halber
getheilt sind, jeglicher nach seiner Anzahl," und in der 
lateinischen Uebersetzung des Landrechts ist dieß mit dem 
Worten wiedergegeben:
V Sed etsi alicui ex creditoris heredibus pars dę

li biti solvatur, id tamen càetéris. coheredibus mi
nime nocet, nihilominus enim quilibet eorum 
pignus persequi potest. Quamvis quidem alias 
actiones propter persanas dividantur juxta cu- 
jusque portionem, tamen in pignoribus id non 
observatur, j à

Daß der gedachte Grundsatz in der angeführten Stelle des 
. Landrechts von 1721 enthalten sey, ist nie bezweifelt wor

den, unddaher hat das Königl. Ober-Landesgericht zu 
Marienwerder, und der größte Theil der Westpreüß. Un
tergerichte die Vorschriften dès Allgem. Landrechts bis in 
die neuem Zeiten, als nicht anwendbar betrachtet. -Neu
erlich ist jedoch behauptet wvrdenAdaß das Landrecht von 
1721 jenen Grundsatz des röm. Rechts nur gelegentlich 
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beim Pfandrecht anführe unb erwähne,^ nicht aber als 
wirklichen Rechtsgrundsatz vorschreibe, und daß folglich 
die Vorschriften des Allgem. Landrechts angewendet wer^ 
den müßten. Das Königs.- Ober-Landesgericht ist dieser 
Ansicht beigetreten, und auch das Königl. Geh. Obertri
bunal scheint dieselbe in neuerlichen Entscheidungen ange
nommen zu haben. Präjudicate haben jedoch nicht Gesetz
kraft und jene Ansicht unterliegt 'gegründeten Pedxnken. 
Der Umstand/ daß eine gesetzliche Vorschrift nicht, an .der
jenigen Stelle steht, welche die systematische Ordnung deS 
Gesetzbuchs eigentlich fordert,- kann dem Gesetz an seiner 
Gültigkeit nichts nehmen; auch das Allgem. Landrecht ent« 
halt leges fugitivas, deren verbindende Kraft deßhalb nicht 
bezweifelt werden kann. Der Grundsatz, daß erbschaft- 
liche Nomina der Theilung nicht bedürfen, hängt mit der 
ganzen Theorie des Preuß. Landrechts über Correalherech- 
tigungen und Correalvcrbindlichkeiten (siehe Zusatz zu I. 
5. 424.) genau zusammen, und so lange letztere gilt, 
kann ersterer, ohne Verwirrung zu erregen, nicht ange
nommen werden. Das Preuß. Landrecht geht sogat so
weit, daß bei andern Gemeinschaften, z. B. bei der köl- 
Mischen Gütergemeinschaft, ljeder TheilnehMer über seinen 
Antheil einseitig verfügen kann'(B. 4. Lit. 6. Art.2. »§. 7. 
S. 107.). Es wird daher erlaubt seyn., zu den in obi
gen §§. ausgesprochenen, richtiger scheinenden Grundsätzen 
zurückzukehren.
tz- §. 475. Wenn ein in der kölmrschen Gükerge^ 
meinschafk lebender Ehegatte stirbt, so fällt seinen 
nachgelassenen Kindern das Eigenthum der kölmi- 
schen Hälfte zu, ohne daß es einer Theilung bedarf.

(Entscheid, der Gösetzcornm. v. 9. Decbr. 1788.)

Dritter Abschnitt.
Von Gemeinschaften, welche durch Vertrag entstehen. f

§. 476*  Ein Mitglied kann auch ausgeschlost-274. 
fen werden, wenn dasselbe in Concurs verfällt, - 
oder sein Vermögen an seine Gläubiger abtritt.

<Pr. Landr. 23.4. L. 10. A. 1. §. 13. S. 159. und A. 2. §. £ • 

S. 160.)

M
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§. LSI. §.477. Verstirbt ein Mitglieds welches zu 
dem Betriebe des gemeinschaftlichen Gewerhes durch 
Handlungen mitzuwirken hatt,e, so steht sowohl 
den Erben hes, Verstorbenen, als den übrigen 
Mitgliedern der Rücktritt vom Vertrage selbst 
dann offen, wenn im Vertrage ein Anderes aus
drücklich bestimmt wäre.

! sPreuß. Là B.4. T. 10. A.1. 8.13. S. 159. A. 2. §.2. 
S. 160.)

II Fünfter AbschMitt.
Von Grenzscheidungen.

36Z, ) §. 478. Wenn Derjenige, welcher bei Be^
3831 Mchnung oder Erneuerung der Grenze zugezogen 

ist, seine Einwendungen dagegen binnen 1 Jahr 

6 Wochen 3 Tagen nicht gerichtlich anmeldet, so 
geht er derselben verlustig.

(Prruß. Landr. B. 4. T. 20. A. 1. §. 9. S. 208.)
$. 373. ; §. 479. Behauptet eine Partei, die Verjäh- 

3741 cung schon vor dem 13. Sepkbr. 1772 vollendet 

zu haben: so ist in den drei Pasqtinaten Kulm, 
Marienburg und Pommerellen ^zur Verjährung 
gegen ein adeliges Gut ein Zeitraum voü dreißig 
fahren, und wenn es an einem Rechtstitel man
gelt, oder der gute Glaube nicht klar erhellet, ein 
Zeitraum von vierzig Jahren erforderlich.
' §. 480. Zur Verjährung gegen Nicht- adelige 

Güter und Grundstücke bedarf es eines Zeitraums 
von 31 Jahren 6 Wochen und 3 Tagen.

, §. 481. In den zum vormaligen Netzdistrict 
gehörig gewesenen, jetzigen landräkhlichen Kreisen 
Flatow uNd Deutsch-Krohna, ist zur Verjährung 

gegen Grundstücke aller Art, wenn sie: àm 13. 
Septbr. 1772 bereits vollendet gewesen, ein Zeit
raum von. dreißig Jahren hinreichend.

(Entscheid, der Gesetzcomm. vom 5. März, und Reser, vom 2. 
August 1793.) Ł
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§. 482» Zu jeder Grenzerneuerung Müssen die §- 383 - 
Interessenten vorgeladen und zugezogen,der Vor- 3881 

kadung kann jedoch die Verwarnung beigejAgt 
werden, daß auch beim ungehorsamen Ausbleiben 
des Vorgeladenen die Grenze regulirt und di« sol
chergestalt reguliere GreHè so lange als ein In- 
terimisticum gelten w^rdè, bis ein ayderer Grenz- 

zug in
den; daß aber, wenn auch der ausgebliebene In

teressent in possessorio einen ihm vortheilhaften 
Grenzzug erstreitet, dennoch die Kosten des Post 
sessorien-Processes ihm allein zur Last fallen würden. 
, (Forstordh. vom 8. OcLbr. 1805. Lit. 1. J. 18.)

483» ! In den Bauerdörfern müssen die § ^83. 
Grenzen der Feldmark jährlich vom Schulzen, mit 
Zuziehung der'Wirthe besichtiget werden» '
. . ; , (Preuß.- Landr. 58.4. L, 20. 11. S.2O8. und DmP- .
ordn, vom 3, Octbr. 1780. 61.) y

484. Die Kosten der Grenzregulirung mäst 884. 
sen von demjenigen getragen werden, welcher sie 
verlangt,

(Preuß. Lnndr. 58 4. Lft. 20, X I; §. 6. S. 208.) "

Vom getheilten Eigenthume.

Küster MWOM'
Vom Lehne,

§. 485. Die landesherrlichen Rechte des Ober- §. i. 
eigenthums quf die zu lehensrechten verliehenen 
Güter sind aufgehoben.

§. 486« Die lehnSerbfolge in die Zu lehens- 
rechtest verliehenen Güter findet nicht Statt.

§. 487. sehngüter, deren O.bereigeNthum einem 
Privatmanne zusteht, sind nicht vorhanden»
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Zm eigentlichen Polen hat das Lehnwefen niemals 
Eingang gefunden, und es sind daher in den im Jahre 
1772 von Groß - Polen abgerissenen Heiden landräthlichen 
Kreisen Flatow und Deutsch-Kröhne, welche zum vor
maligen Netzdistricte gehörten, ganz und gar keine Lehn
güter vorhanden:

Die drei Palatinale Kulm, Marienburg und Pom- 
merellen gelangten. erst 1466 an, Polen, und bis dahin 
hakte hier der Deutsche Orden sehr viele Landgüter zu 
Lehensrechten verliehen.

Wäre die dem Güte aüftrlegte Pflicht zu Kriegs
diensten ein Kennzeichen der Lehnseigenschast: so würden 
auch die kölmischen Güter größtentheils zu den Lehen ge
hören, denn,in den Verleihurkunden ist ihnen fast durch
weg die Pflicht zu Kriegsdiensten auferlegt, ja man hat 
die kölmischen Gütex sogar Feuda juris Culmensis ge
nannt. Die kölmischen Güter sind indessen zu vollem 
Eigenthume verliehen, sie werden gleich den Allodien ver
erbt, und dem Landesherr« steht kein Heimfallsrecht zu. 
Mit Recht heißt es daher in dem Hofrescripte voW 16. 
April 1785, daß diese Güter nur mißbrauchsweise Lehne 
genannt werden. . :

Den kölmischen^ Gütern wurden^aher die in den oben 
genannten drei Palatinaten gelegenen Lehensgüter durch 
das Privilegium Königs Kasimir von Polen, von 1476 
völlig gleichgestellt, sie wurden das volle, freie Eigenthum 
ihrer Besitzer, und der König entsagte dem ihm als bis
herigem ObereigenthLmer zugestandenen Heimfallsrechte.

Hiernach hatte auch die bisherige Lchnserbfolge in 
dergleichen Güter aufhvrrn und die Erbfolge des kulmi- 
schen Rechts eintreten müssen. Der Westpreuß. Adel 
glaubte aber, in der bisherigen Lehnserbfolge sür die Er
haltung und den Glanz der adeligen Familien große Vor
theils zu erblicken, er verlangte für sich die Beibehaltung 
der bisherigen oder doch einer derselben ähnlichen Erb
folge, und entwarf daher ein eignes Landrecht sür den 
Westpreuß. Adel (jus terrestre nobilitatis Pnissiae), 
welches auf dem Thorner Landtage von 1598, trotz den 
Widersprüchen der Städte, von der Ritterschaft geneh
migt und nachher vom Polnischen Reichstage bestätigt 
wurde.

Die Grundsatz« über die Erbfolge unter Personen 
adeligen Standes sind, nachdem Polnisch Preußen im 
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Jahre'L772 an Preußen gelangte, aus dèm Landrechte 
desWestpreuß. Adels, welches abgeschafft wurde, in die 
Regierungsinstruction vom -21. Septbr. 1773 ausgenom- 
MN / und' letztere gelten/noch jetzt/-.--- Eigentliche Lehen
güter sind, also in Westpreußen,--mit Ausnahme-des 'Ma- 
rimwerderschen alten tandrathlichen. Kreises, ist welche»» 
die Zahl der Lehengüter doch auch sehr gering ist, nicht 
vorhanden; dennoch--dürste-die. vormalige,/, erstndmch dê 
Privilegium, von 147l>,aufgehobene Lehnseigenschaft dieser 
Güter, wenigstens bei Beurtheilung der ihnen zustehenderp 
VorrWel/tzuweilen m-Detmcht kommen, wenn jetzt 'stoch 
eine übersichtliche Kenntniß von den urfprüttglW zn Lehn- 
Rkchten verliehmen Westprenß. Landgükerst zu erlauhm 
wäre. Unglücklicher Weise hat rstan aber bei Anlegung der- 
Hppotheketzssücher Meridie' adeligm Güter, bei dem Konigl. 
Ober-Landesgericht zu Marienwerder unterlassen/-die Ver
leih-Urkunden zu den Hypotheken-Acten/ zu bringen; mstn 
hatgarkeine Rücksicht auf die vormalige Lehnseigenschaft 
dieser- Güter genommen,^ sondern sich zur Feststellung/der - 
jedenv adeligen Mute zustehenden Vorrechte*  lediglich lauf 
die, bei Einführung der Contributions-Verfassung der Pw- 
vinz aufgenommenen Verhandlungen verlaflen. Ente 
Sanzmlung der Güter-Privilegien ist nicht vorhanden; und 
<s laßt sich in Ermangelüng derselben ohne, große Schwie
rigkeiten nicht mèhr ermitteln, welche Landgüter in West
preußen ursprünglich zê Lehêstrèchten verliehen sindl

Auch solche Lehengüter., deren Obereigenthum nicht 
dem ^Landesherrn,' sondern einem Privatstànne'.odèr êner - 
Corporation zusteht, find in Westpreußtn nicht Vorhand-M 
Zwap hak'- Mast zuweilen zu dieser Klasse von Lehengütern 
das stdelige Gstt- Wischnau- oder Wiśniewo-gerechnet,' »veil 
dasselbe nach der Verleih-Urkunde vom Freitage nach Weih- 
nachten. 4328 voA chamaligest Bischöfe von- Kulê und 
Pomesaniest^sttttep , Auferlegung der - Verbistdlichkeih-'M 
Kriegsdiensten verliehen ist." Die einem Landgute aüfer- 
leg.tr /Verbindlichkeit HN''Kriegsdienstem4st aber kein Kà- 
zeichen seiner Lehenseigenschaftf vielmehr ist'das Gut 
HMchstau .ausdrücklich zu kölmischen Rechten und als voll- ' 
ständiges . freies ,, Eigenthum verliehen. " Daher hat das 
Konigl.' Ober-Lan,dAgericht zu Königsberg» welchem sä- 
hechist bie' Fühtüng' deê^hpothêkestouchà von diesem ffst 
LöMuschen Kreise gelegenen adeligen Gute delegirt'MP, 
in-demselben dieses-'Gut mit Recht alsadeliges Güt be- 

WestprW. PröWW^'-'^ äW-
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nannt, wiewohl die Enschrankung-Zarauf ruM, daß Hy« 
pothckenschulden nut mit Einwilligung des Bischofs von 
Kà eingetragen werden dlitfem» ~ 4

, DessÄMgenchtet giebtrs m-Westpreußen Landgüter, 
welche mit- Lehmgütern einige Aehnlichkeit.-haben.9Za« 
mentlich E gchören-dahin die' chgeNanüten Lahm undQuarv 
guter, über deren> Eigenthümlichkeiten ein im neunten 
Bande von Klein's Annalen enthaltener und unter den 
Beilagen Weder > abgedruckter Aufsatz ; nähere Nachricht er-'

- .-Wil größerem Rechte ließen W zu Le»-Leh«tzKà' 
die den. Scharfrichtern in Westpreußen zu LehenreüMn 
verfichenen-Scharftichtereien und Abdeckerei-Nutzungen zäh-r 
len, zumal .in den LchensbrîefèN ausdrücklich enthaltest ist, 

( daß bas Recht des- 'Scharftichîèrs-stl-Magdèurgischen stei« 
der KiMr.Mxchtes, .d. hl als Weibêrêhen, vertiêhert sth. " 

:Steffen, ist-.durch -dn-'^Jüstizrmnisterial-Rrsttipt -vom 
24. August 1'818. festgesetzt f< daß dergleichen Scharfrichte-- 
reien für wirkliche Lehengüter nicht geachtet werden können. 
Das Weitere hierüber wird bà 22. Titel des'H theils 
d^ Altzem» Landrechts angeführt werden.-

WWà • Von dm êrbzlMâtem.

§. 695. §. 488- ' Das Recht 'des Erbzinsmannes kann
auch auf eine bestimmte Reihe von -Jahren ein
geschränkt seyn. "

(Preuß. gatibr. M4. T. 8. U. 1» Z. 1. S. 1ZZ.) ...
Allein das Weuß. Landrecht verwechselt die Begriffe 

von Erbpacht (Erbbeständniß) und Erbzinsrechten, 
daher der Inhalt der Uckunden hauptsächlich entscheidm 
muß, ob das eine.oder das andere verliehen sey. Zeit« 
emphyteutische Güter kommen übrigens in Westpreußen 
sehr häufig vor.

§• 489» Soll der Werth von Grundstücken, 
welche .mir auf eine bestimnfte Reihe von Jährest 
in Erb^inö. verliehen sind (so genannte zeiteinphy- 
têutische), abgeschätzt werden, so bildet der reine 
Ertrag des Grundstückes, nach der Dauer des
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RuHungsrechkes, mît, Abrechnung.- des AnkerusstM, 
den Eap ita l sw er th^

- ; f ■ vom A., SepLk^x. 1804.)

.^-490. Der-Evbzinsmann kann sein nußba- § 

tés Eigenthum èbfté ; die Einwilligung des Ober» 
eigenthümers mit Zinsen oder Dienstbarkeiten nicht 
WAàL WWWÄbM

Mu'ff. Sandr. EUAWW>WU.HWWD«EUU^ v 
494,+. sL.e,rpfqnhunAen öHfi.^dste Cinwilligsmg §. 

dfjs H^rêig,entHüyrers schh unstakthqsk,^^,.

' 49?^ Doch, sst'^ im §-dMEdicts'v. â

Septbr. 1811 bestimmte 'Einschränkung der Ve'r- 
schpldtchg nur von 'denjenigen bästerlichH Wirthen zu 
verstehen, welchen das Eigenthum, ihrer Höse/be- 
reitsnach Jnhn.lt, jenes EdickS..verliehen ist, Md 
findet auf bäuerliche- BefiHeltr/« welche ihre Höfe 
jrtqcb ans andern Rechtstikeln /- namentlich also 
nach als - ZeMmphykestten besitzest, sèche ÄntUA- 

chrmg. Vielmehr mgß -wegen der pon sglchW 
Wsihfr bis zur AuSÄnandersetzung aufgenomM- 
nen Schulden der §■. 25. des angeführten Gesetzes

gefordert werden, wenn sie indenErbverschrel- 
bungen ausdrücklich ausbedungen, oder wenn in 
vorhergegangenen Fällen vom demselben Grund
stücke oder von andern, an demselben Orte ‘ttttb 
unter derselben Herrschaft gelegestG Grundstücken 
gleicher Art, ländemiengelder entrichtet sinh. ....

Die Ausdrüär La-udeminm^ Consens- Mk 
-Approbationsgeld find für gleichbedeutend zu achten.

Es versteht sich von selbst, daß die LaudemîenAàr 
durch das Allgem: Landrecht nicht haben irt Westpreußrn 

- eingeWrt wertzen, sostW, Wenn sie hierrnicht "schon, stüher - 
üblich waren. Früherhig waren sie aber^n der ;ganzen

. 697.

767.

.714.

Jnhn.lt
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Provinz nicht üblich;sind fïe wurdèn von den Erbzistsgü- 
tern nur dann gefordert, wenn in der Verschreibung die 
Verbindlichkeit zu ihrer Entrichtung ausdrücklich festgesetzt 

- wat. Diesem Grundsätze gemäß ist von dem König!.
Oher-Ländesgericht zu Marienwerder vielfältig dem Ober- 
eigenthümer das Recht, Laudemiengelher. zu fordern, ab
gesprochen und daher dieser Grundsatz' auch' im neuesten 
entwürfe eines Westpreuß. Provinzialrechts, Zusatz 35, 
ausgesprochen worden.

' - - 494. Bei nothwendigen Subhastationen kamz
der Obereigenthümer" nttr dann' Laudemiengeldre 
fordern, wenn solches' im Verträge ausgemacht, 
"oder dieß Recht durch Observanz erworben tfh- .

Die Westpreuß. Erbzinsgüter können weder nach den 
Grundsätzen des römischen Rechts von Emphyteusen) noch 
nach denen des Allgem. Landrechts beurtheilt werden, sie 
smd vielmehr eine eigenthümliche Art von getheiltem Ei
genthum. Das römische Recht versteht unter Emphyteuse 
ganz etwas Anderes. als was man in Westpreußen /dar; 
unter versteht; die Vprschriftey des Allgem. Landrechts 
sind .aber nur astf diejenigen Erbzinsgüter anwendbar, 
Welche erst stach dem 1. Junius entständen sind. Das 
Preuß. Landrecht von 1721 vermischt offenbar hieBch 

■ griffe von Erbpachts-. und; Erbzinsgüter«, es enthält, we
nig über die Verbindlichkeit zm Errichtung von Laud^- 
mien, in der Regel muß daher, der Erbzinsvertrag über 

n« . ày Anspruch,.dE.Ober,eigenthsimexs stuf Laudemiengelder 
entscheiden.. Hat sich darin der Obereigenthümer/dieses 
Recht bei àllen"BèWeranderstngen, Wder bei äklest VeL- 
käusen Vorbehalte»/7ss^wird dasselbe auch bei nothwendi
gen Subhastationen Gtatt sindènz gemeinhin enthält der 

. Vertrag- aber , darüber nichts, und dann kann der Oberei- 
genthümer Lauhemiengklder nur in so weit fordern, ist 

'so weit er in her bei Observastzen provinzialgesetzlich vor
geschriebenen Art'(Zusatz zu §. 3i der Einleit.) stachweist, 
daß er das Recht dazu durch Observanz erworben habe, 

u Nach diesen Grundsätzen dürfte das Publicandum der 
Königs Regierung" zu Danzig v. 30. Aug. 1828 (Danzig. 
Amtsbl. 1828. S. 246.) zu berichtigen seyn.

j. 716.‘ §. 495s Musser den Erben in absteigender !i- 
stie sind auch andere Verwandte, wenn sie den
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ErbzinSmann titulo universali beerben, von der 
Lehmvaape fret.

(Preuß. Landr- B. 4.T. 8. 2t. 3. §. 8. S. 156.)

§. 496*  DieLehenwaare(Laudemium)muß, wo 
nicht andere Bestimmungen vorhanden sind, ' mit 

Zehn vom HUkidèrt Ves Kaufgeldes entrichtet wetdem
• Landr. SB. 4. T. 8. 2f. 3. |?S. S. 156.)

§. 497. In Retractsfällen erlegt nicht der erste 
Käufer und der Retrahent, Mr für sich, die 
Lehnwaare, sondern nur der Letztere allem, und 
der Käufer muß, wenn er siê "Ièreîck enftiW 

hat , vom Retrahente» dafür entschädiget werden.
(Pr^uß' Landrî B. 4. L.,7. A. 5. §.19.)

§. -*498.  Wenn der Obereigenthümer die Am § 
»ahme des Zinses verweigert, so muß der Erb- 
zinsmarm den Zins gerichtkich deponiren..

* (Preuß. Là SS.'4. T. 9. 2t. 2. §.4. S.155.)
499. Der Obereigenthümer, welcher das § 

Gut deßhalb einzieht, weil der Erbzinsmann seine 
Verbindlichkeiten nicht erfüllt hat, ist nicht schul
dig, demletzter». die gemachten" Verbesserungen 

au erstatten.
' (Preuß. Landr. B. 4. T. 8. 25. 2. §. 3. S. 155.) ‘

§. 500. Zieht aber der Obereigenthümer das 
Grundstück entweder wegen Ablaufs der bestimm
ten Zeit, oder vermöge des ihm zustehenden Vor
kauftrechtes, folglich , nicht wegen Mer den Erb
zinsmann treffenden Verschuldung' ein, so muß 

er die Verbesserungen ersetzen.
(Preuß- Landr- B- 4. T. 9. 25. 3. §, 1. S.156.)

Dieses folgt aus dem vorstehenden.Paragraph, und 
ft ist auch von dem Königl. Ober-Landesger. zu Marien
werder stets erkannt; z. B. in Sachendes Fiscus contra 
Pawlowski von 1825. F. N. 99,

H. 501. Der Obereigenthümer ist schuldig, die \ 
Entsagung anzunehmen, wenn der Erdzinsmann 
durch Umstände in seiner Person, oder durch , an- 

720.

737 fg.

. 772.

. 791.
804,

/

!. 808.
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bete rechtmäßige Ursachen verhindert wird, den 
Erbzinsverkrag fortzusetzen.

(Preuß, Landr. SS. 4, T.h. A.2. §. 5. S. 155.)
j. 816. §. 502« Bei Besihveränderüngen bloßer Zins

güter (I, 18. 680.) sindet, wenn nicht besondere 
Verträge ein Anderes bestimmen, daö Laudemium 
nicht Statt.

< (Preuß. Landr, SS. 4/ T.8. A. 3. 3. S.156.)

Es fragt sich sogar, ob es in Westpreußen Zrnsgüter 
im .Sinne des Ällgem. Landrechts giebt. Sind aber de- 

1 ren vorhanden,. so müssen über ihre Rechtsverhältnisse 
gegen den Zinsberechtigten lediglich die Erbverschreibungen 
entscheiden; und wenn batin einLaudemium nicht ausge
macht ist, so findet dasselbe auch nicht Statt, weil nach 
der angeführten Stelle des Preuß. Landrechts das Lau- 
dennum nur ssej^ getheiltem Cigertthume, aber picht voy 
solchen GrüNdstückeN gefordert werden kann, welche das 
vollständige, wenn auch mit einem Zinse belastete, Eigen
thum ihrer Besitzer'sind.

Zwanzigster Titel.
Von dem Rechte auf die Substanz einer fremden 

Sache.

f ch nittM
Vom ‘ Rechte des Unterpfandes.

§. 9, §. 503*  Dem Verkäufer einer beweglichen oder 
unbeweglichen Sache steht, so lange« die erstere 
tivch im Besitze des Käufers ist, wegen des rück
ständigen Kaufschillings ein stillschweigendes Pfand
recht zu.

. (Preuß. Landr, B. 4, T. 5- A. 7. 3. S, 98.)
§,10,119, §. 5Ó4..Ż î)er Vermiether und Verpächter kann 

das ihm zustehende stilkschweigende Pfandrecht, 
nachdem er zuerst gegen den Eigentlich-Vérpsti'ch- 
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Mm geklagt, aber dadurch feine Befriedigung nicht 
erhalten hat-, gegen jeden.dritten, auch redlichen,

. (Preuß.' Landr. B- 4. T. 5. 2C.9. ;.4, 5. S-101. und A. 10.
AS."S.là Wcrgl./Zusatz zu I, 21, 395.) ' . ,
' fS' Eine bereits verpfändete Sache kann,§ 24.U.S6. 

àn daS Pfandrecht des ersten Gläubigers nicht 
verschwiegen wird , mit /rechtlicher Wirkung einem 

zweiten' Gläubiger verpfändet werden.
WWHDWMMDWWGMffMWJMZ

. ' 5o5, ^st das bewegliche Pfand nicht aus- $• 28.
atzjöft, so hat der.Pfandgläubiger.nach Jahr und 
îag. das Recht, , das. Pfandstück außergerichtlich zu

(Preuß. Landr. B.3.T.4. A.2. §.12.)
- êv 597*  Dev.jünMe Pfandgjünbiger, welcher A 4f. 
'den altern befriedigt, erhalt dadurch ein ausschließ- 
^GM^Mndrechtz >

(Preuß. Landr. B.4. T. S. A.8. §.2. @.91.)
H. =508. Wenn der Gläubiger sich das Pfand§43.u.5o. 

zuschlagen laßen .uà dasselbe. in Aahlungsstast 

ohne Vorbehalt angenommen hat, so wird, wenn 
dasselbe zu seiner völligen'Befriedigungnicht zu- ; 
reicht, der Ueberrest für stillschweigend erlassen 

angenommen. ■.. . • ' ,vi?
*n< M 

befugt;74L 

sey, wegen eingetragener, aber bei der nothwen- 
digen Subhastatiön des verpfändeten Guts flW ' 
Mener Pfandbriefs-Capitalien die Person Des)e-^ 
nigen in Anspruch zu nehmen, welcher die Pfand-

Daß die Landschaft befugt sey, sich wegewruckstan- 
diqer Psandbriefszinsen an das persönliche Vermögen 
des Gutsbesitzers zu halten, und sogar zu verlamgen, 
daß die Concursbehörde diese Zinsenreße -aus dtp DkU-
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liarmasse vorfchieße, ist, im Weftpreuß. Landschastsreale- 
ment vom 19. April 1787 ,53. 2. K. 5. §. 32. ausdruck- 
It^ vorgefdjrtebett', und strmmt auch mit dem gemeinen 
Recht überein; . dadurch wird aber die obige Drage nicht 
entschieden. Das Königl. Ober-Landesgericht zu Mgrien- 
tverder nimmt an, daß die landschaftlichen Darlehen-sich 
von andern Hypothekenforderüngen nur in so weit unter
scheiden; als- solches in den §§. 1. L. Cap. 1. des Land- 
schastsreglements selbst bemerkt ist, und daß daher derje
nige Gutsbesitzer, welcher ein Landschaftliches Anlehen auf
nimmt oder,als Selbstschuldner- übernimmt, auch persön
lich dafür haste. Indessen fehlt es nicht an Gründen zur 
Vertheidigung der entgegengesetzten Meinung.

$.53.494. §. 510. Durch diese Vorschriften sind die des 
Preuß. Làndsech'ètz von âi (B. 4. T. 5, A/Z. 

§. 4/ 5. S« 101 u. 102 ) aufgehoben.
(Rescript vom 47. Januar 1799.)

, 5- 71. §- 511. Guts-Jnventarienstücke, mit Ausschluß 
des Super--Inventariums,- können nicht abgeson
dert verpfändet werden.,

(Preuß. Landrl B.4. T.5. Art. 2. §.8.. ©.90.) ■ • 
§. 512. Auch im Proceß begriffene Gegen

stände sollen, nicht verpfändet werden.
■ (Ebendaselbst §.4. S. 90.) iv

§. 513. Servituten auf städtische Grundstücke 
-können abgesondert kein -Gegenstand einer ^Ver
pfändung seyn.

(Ebendaselbst §. 5. S. 91.) ;
$.113. t §. 514. Auch künftige Sachen können durch 

eine Generalhypothek verpfändet werden.
(Preuß. Landr. B. 4. 5. M, s. §.i. S. 91.)
Dieß erstreckt sich also auch auf stillschweigende Hy

potheken. ,
$.114.835. §. 515. Die Handelsleute zu Elbing sind be

fugt, mit den Ausländern, welche Waaren und 
Producte dorthin bringen, über die künftigen Pro
ducte ihrer Güter und überhaupt über die von ih
nen dorthin zu bringenden Waaren gültige Ver
pfändungsverträge mit voller Wirkung zu schlie
ßen, dergestalt, daß der Gläubiger-sein Pfand-



Von dem Rechte auf die Substanz rc. §. 114. 335. 137 

recht gegen jeden Besitzer-her verpfändeten Effec? 
ten verfolgen und sich daraus bezahlt machen, kann, 
ohne daß ihm der Mangel. derUebergabe daran 

hinderlich seyn, soll. 3.
§. 516. Ein solcher Verpfandüngsvertrag soll 

jedoch gegen den dritten.Besitzer nur auf eine 
jährliche Abkunft gelten, dergestalt, daß das Pfand
recht nur auf diejenigen Waaren und Producte 
sich erstreckt, welche das erste Mal nach geschlos
senem Pertrage wirklich eingebracht worden, folg
lich auf die einzubringenden Producte und Waa
ren mehrerer folgenden'Jahve nicht ausgedehnt 
werden kann. rahaÈ

§. 517. Will der Gläubiger sich die Producte 
aus den Gütern des Schuldners auf längere Zeit 
durch Pfandrecht sichern, so Muß e,r ein auf die 
Güter selbst/bei dem Gerichte, unter welcheM sie 

liegen, gültig bestelltes Pfand» .und Hypotheken
recht güfweisen können, wodurch jedoch ältern, hy
pothekarischen Gläubiger« die etwa auf ein sol
ches Gut erlangten und nach dasigen Gesetzen vor

züglichen Rechte keineswegs benommen werden.'
§. 51tz. In beihey Fällen sind die Pfandverträge 

gegen den dritten Inhaber der verpfändeten Effecten 

nur in sofern gültig und voü rechtlicher Wirkung, als 

sie in das Pfandbuch eingetragen worden.
§. 519. Das Pfandbuch wird in Elbing von 

dem Director des dortiges Stadtgerichts geführte 
Von der geschehenen Eintragung, müssen jederzeit, 
jedoch ohne Benennung des Pfandgläubigers, .die 
Commerz- und Admiralitäts-Collegien zu Königs
berg und Danzig und das Handelsgericht zu Me

mel benachrichtigt werden.
§. 520; Der dritte Inhaber der verpfändeten 

Effecten ist nicht befugt, den Pfandgläubiger an 
den Haupkschuldnêr oder dessen Bürgen zu ver-
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-kSttigl? Là»- aufhakte, und bekanntlich Zahlung, 
DWWWW Stande sey?. ■■

. §. 521-, Ist der dritte Jnhaberals ein redli
cher Bescher anzuseheu, so ist der Pfandgläubiger 

schuldig, ihm die verwendeten Transport, und an« 
dêreN 'Kösten,- wodurch der Werth der Waare» 

erhöhet worden> zu vergüten: -
ffigr MMMEMHäen -^WDeuken, 

als Pfâdgiaubigern Eines Schuldners/'bestimmt 
die Zeit der gerichtlichen Eintragung in das Pfand
buch das ' Vorzugsrecht. •

§. 5£3. ’ Jeder preuß. Kaufmann ist berechtk*  
get, Hei den oben, gènaünten Gerichten Erkundigung 
einzuziehen, "auf'wie hoch der Ausländer feine 
Prodücte und àzubringenden Waaren" bereits »er*  
pfändet habe.

§. 524*  Das aus der Eintragung entstandene 
Pfandrecht kann nur an Einen Kaufmà abge- 
treceü werden. ’

^(OstpMlß. Prov.-Recht, IUfatz.7L-? Cabmetsbefthl vom: 29. 
Zulius 1815. — Gesetz-Sammt. 1815. S. 190. Mariemv. Amtsbl. 
1815. S. 373.)

§. 525. Das Pfandwesen von Schiffen gehört 
an Orten, wo sich kein. Seegericht befindet, vor 
die Ortsgerichte.

(Rescript Vom l7. Octbr.1811 und Ma. Ger.-Ordn. Lb. 2

§-127* §♦ 526. Durch die Befriedigung des Pfand- 
gläubigers allein, ohne Abtretung des Pfandrechts, 
tritt ein Dritter nicht in dessen Pfandrechte; der 
Pfandgläubiger kann ihm selbige.-auch nur mit 
Einwilligung des. Schuldners abtreten.

(Preuß. Landr. B.4. T.5. U. Z„ ©.100.)
5440.23$. §. -527*  Einem Vertrage, wodurch dem anki- 

chretischen Pfandbescher eines Grundstückes die Rech
nungslegung iw Voraus erlassen wird, darf-: die
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geeichtliche Bestätigung nicht iàweigèrt wêà'ft, 

wenn dernach wirthschaft lichen Grundsätzen-aUs- 
gemittelte reine Ertrag den doppeltm Betrag deè 

gesetzlichen Zinsen nicht erreicht.
(Preuß. Landr. B. 4.: T.,6. K. 4. ^ 4. S. 93.)

§. 528. Der' Pfandinhà hat die Vermu» §. 189. 
thung für sich, . daß ein am Pfande eingetrekener 
Schaden, oder ' der Verlust des Pfandes ohue feine 
Schuld geschehen sey. Behauptet der Verpfänder 
das Gegentheil, so muß er den Beweis darüber 

fuhren.
(Preuß. Landt. B. 4. T- 5. 2t. 6. §, 5. -S. 96.)

§. 529*  Der Pfandgläubiger kann die Ver- Zso. 
jährung von 31 Jahre» 6 Wochen- und 3 Tage» 
zum Erwerbe >deâ Eigenthums des Pfandes von 
dem Zeitpunkte dec Beendigung des Pfandvertra? 

ges anfangen,
. (Preuß- Làndr. B. 3. S, 4. 2t. 2. §.'10. S. 44.)

Diese Vorschrift widerspricht auch nicht der im B. 3.
Lit. 4. Art. 1. §. 10.)

§.530. Siehe §. 299.

§. 531« Seeschiffe nebst ihrem Geräkhe und soo. 
Zubehör gehören zu den beweglichen Sachen.

(Preuß. Serrecht Kap-l- 2trt. 17. S.6.)
§. 532. Die Führung des Hypothekenbuchsê. 395. 

über das Erbpachtsrecht auf Grundstücke, welche 
în den Gerichtöbezirken der /land» und Stadtge
richte zu Danzig, Thorn, Kulm, Graudönz, StraÄ 
burg und Löbau liegen, ist diesen Gerichten un«

§. 533. Den übrigen Gerichten aber ist die 
Führung des Hypothekenbuchs über die Erbpachts
rechte auf. Grundstücke ihres Gerichtsbezirkes nur 
in so fern übertragen, als die Grundfläche solcher 
Grundstücke Nicht 4’ kulmifche Hufen beträgt. -

(JustizministerialiRescr. vom 14- April 1L2O.)
§. 534. Zur Veräußerung der Pertinenzstücke ê-443.
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bepfandbriefter adeliger: Güter bedarf.es nicht der 
Zuziehung der Pfgnhbtiefsinhaber, sondern bloß 
der Einwilligung der Provinzial-Landschastsdirectiom

' (Rescnpt von 30. Marz 1827.)
Uebrigens ist die Geschichte der Ostpreuß. zugleich die 

der Wcstpreuß. Hypothekenverfaffung; erstere findet man 
in ^Leman's) Anleitung zur Einrichtung der Hypotheken- 

§. 444. Mcher.bei den Unterger. in Lithauen. "Insterburg 1823. 4;
§. 535. Wenn das bepfàdbriefte Gut ganz 

oder, zum Theil vererbpachtet, das Hypothekenbuch 
über das Erbpachtsrecht aber noch nicht angelegt 
und folglich das Pfandbriefs-Capital in dasselbe 
noch nicht übertragen worden;- so hat die land
schaftliche Behörde nicht daö Rechts sich wegen 
Capital oder Zinsen gerade zu an das Erbpachts
gut zu halten/ sondern sie muß gegen den Erb- i 
Pachter Klage erheben.

.(Schreiben des àigl. Ober-Landesger. zu Marienw. an die 
westpreuß. General-tzandschastsdirection vom 25. April 1828.)

$.501,505. §. 536. Auch die Landschaft kann, bei ein
tretender Unzulänglichkeit des bepfandbrieften Guts, 
zum Nachtheil der übrigen Hypothekengläubiger> 
auf mehr als zweijährige Zinsenrückstände nicht 
Anspruch machen.

< Offenbar hat man bei Errichtung der landschaftli- 'i 
chen Ereditsysteme und insbesondere bei Entwerfung des 
Westpreuß. Landfchaftsregkements vom 19. April 1787, den 
Fall nicht vorausgesehen, daß ein bepfandbrieftes Gut 
mehr als zwei Jahre mit den Pfandbriefszinsen in Rück
stand kommen könne, vielmehr glaubte man, durch die 
strengen Vorschriften wegen Beitreibung der Zinsenreste, 
einem solchen Ereigniß vollkommen vorgebeugt zu, haben. 
In der That war damals, wem man mit Bewilligung 
der landschaftlichen Darlehen vorsichtig genug verfuhr, der 
Fall, daß die Gutseinkünfte zur Deckung der lausenden 
Zinsen nicht zureichen sollten, ohne die gänzliche Umwäl- * 
zung aller landwirthschaftlichen Verhältnisse kaum denkbar; 
eine solche Umwälzung trat aber durch den Krieg von 
1806 u. 1807 und seine Folgenund späterhin durch die 
veränderte Steuerverfassung wirklich ein, der Ertrag der

bedarf.es
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Landgüter wmde dadurch theiV'unterbrochen, theils, be
tonend geschmälert, ‘ und er gerieth bald mit den einge
tragenen landschaftlichen Darlehen -unt> den davon zu'ent
richtenden Zinsen , in ein so großes Mißvechältniß, daß 
nothwendig mehrals zweijährige Zinsenrückstände' entste
hen mußten.Von jetzt ab mußte demnach die Rechtssta- 
ge zur Sprache kommen/ oh.die Ländschast wegen der 
Mehr als zweijährigen Zinsenrückstände der am Räude 
allegirtm Vorschrift des Allgem. Landrechts unterworfen 
sey, und diese Rechtsfrage zu erörtern, ist der Gegenstand 
der gegenwärtigen Anmerkung.. " ' ' '.f' Y *''

Die Vorschrift des Allg. Landrechts,, , '-' s
daß bei eintretender Unzulänglichkeit eines, meh
reren Gläubigern zur Hypothek verschriebenen Grund« 
stücks nür zweijährige Zlnsenrückstände mftder 
Hauptforderung gleiche Vorzugsrechte (Priotftät) 

spricht ganz allgemein, sie macht /zu Gunsten der land
schaftlichen Creditsysteme keine Ausnahme s und ihre'At^ 
Wendung wird durch etwa vorhandene, entgegenstehènd'e 
Provinzialgesetze nicht ausgeschlosien. Es kommt folglich 
darauf'an,- ob diese Ausnahme^ oder dieses Vorrecht-der 
Landschaft, durch die Landschastsreglements und nament
lich das WestpreüßWe, wo -nichts ausdrücklich und be
stimmt/ doch indirect yorgeschrieben sey:' «

Bei der sorgfältigsten Prüfung diefer Peglements haben 
wir irgend etwas hierauf Bezügliches nicht auffinden kön
nen, vielmehr erzieht sich daraus deutlich, daß man die Vor
schriften wegeä schkeunl'ger Beitreibung.der Zinsenrestê durch 
Execution und Seguèstration für vollkommen zureichend 
hielt, das Anschwellen mehr als zweijähriger Zinftnrückd 
stände gänzlich zu' verhindern. Nur daran dachte-' man, 
daß die Landschaft hin und wieder in die 'Nothwendigkeck 
femmcn könnte, - dîè'Wnsen einest Halbjährigen - Termins 
vorzuschießen, und dazu wurde Th'..3. Kap. 5. §. 47. 'tià 
"eigener Fonds bestimrttt. "s ~ .
; f- . Zwar scheint Rabe in feinet Darstellung des'Wesens 
der - Pfandbriifte'-- Th: 1. S. anzunehmen, daß

'Äe Landschaften ' befugt 'waren's? sich' den Gütsrnum^
' fert wegen a l l e r Zmsenrückstande bezaW zu'machen f- ak- 
-lein er hükêt sich wohl', diesen GrundM klar und deut
lich auszusprechen, am wenigsten dehnt er denselben gar 

'auf em "angebliches Vorrecht der Landschaft aus , lhre Be-
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KhdlMNg wegen, mehr, als zweijähriger Linsenrückstände, 
WM tj« WW nicht zurelche«, : sogar aus dm 
W$W M fpxdery. Ex bezicht..sich überdieß ,lia. a, 

aus stellen der Landschaftsreglements, welche 
vjM.M.jetzige Fragx>keineswegsmtscheidew. denn sie alle 
gedenken nicht der Wrn als zweijähriger-Rückstände.

• rsü à hienach ,W angebliches Vorrechtder Landschaftz 
VWW oer mehr als. zweijährigen Zigsen,reste zum Nach- 
theil cher, spätcr-eMetragenen Hypothekengläubiger, bet 
^W.iW^ulanglichkxit der Gzitseinküflste vorzugsweise aus 
den Kàufgeldern 'z« fordern,,, duM a^Äckliche GesD 
nicht begründet, so MM. Ich weiter,, pHsich, dieses Pör- 
Iktzcht etwa gus-.hemlMejen 'der landschaftlichen Crèditsy- 
chM.-.al,s nothwendig ergsb?. Map kpnnte.in dieser Hin- 
Mt ^igÜeicht behguMm, daß, da sdie. .Pfandbriefszinsen 
PN -hie Pfandbrstssinhaber .schlechterdings bezahlt werden 
wüsten, die Landschaft aber zur Deckung. ausfallender 
lMßchMKHer .^feç keinen ,.Fond besitze) rchtywendLg - die 
Mhr^glß zweijährigen.Zinsen', .'zugleich mit dem Capital, 
vorzugsweise vor 'chen - übrigen Hypöthekengläubiger» aus 
den 'bereitesten Wstarchm an GutseinkünsLen und Kaust 
MdsP . berichtiget, werden Müssen, weil sonst, die L'and- 
schgstMgar.nichtgestehen können.' -s V,
y.r Gegen diese Ansicht., wüsten .wir . zuvörderst einwen
den, daß, wenn die vorausgesetzten -Verhaltmste. auch voll- 
ßorgMew^gegrützdet waren., dieser Ürnstayd War dm Ge- 
schgeber verastlMm 'rannte--- die Geschgebüng sthep digsm 
àgeizstand -sur jftmftige Fälle zu ^ganzen;,, dadurch 
Hält über die Landschaft kein Recht, sich aus ihrer Ver
legenheit-durch Beeinträchtigung der bereits.' wohlerworbe
nen Wechte, der, übrigen. Hypothekengläubiger zu ziehen, 
Mtz. djHe Gläubiger sich) nicht , schülmg, sich solches,ge- 
àstew zu lasten. . Mchgn hierdurch versiert die aufgestellD! 
MstM ihre WkMng; .aber,sie beruhet auch aus unrich- 
.chsgen -Voraussetzungen .̂

Die Landschaft ist, ihrem àesen nach, nichts Anderes 
ê'.à von sämmtlichen adeligen Gütshesitzern der Pro- 
Myz gMdtztes,.-Mm-.Dt«ate.HmH'MtUMdchestätiM 
-Ppi Hatg,el d i,n Mt u tz- sLombard^,, welches,süp eigfilw 
.-Rechnustg Gelder--, an-^?und auMheti, ,Mp eigene 
Rechnung, denn-sienimmt von ihren Schuldnern /.den 
adeligen Gutsbesitzern, welche landschaftliche Darlehen em
pfangen haben) mehr Aiysen em, als sie ihren Glaubt-
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gern, de« PfanhbWfsinhahenr,. auszqhltt und.chieMrch 
ihre Geldgesthäste gewonnenen Nberschüsie.'Mtr gqgji Wà 
theil-des.OnMtuts-bestnnmt,- Wyn Dp MwöhnliMix W*  
vat-Pfäntz-- und àihaêlt^y: upteMeidet sich: à Land-, 
schastftutZdqdmch,iÄß.à ausschließlich,an die KjM, 
schastsmiWedekOWn.WMHetztzNUrMdxnj welche- unter 
dem Namen der ManWiD,, M. dm. Znhgber .lguten,. 
Gelder-Msleihetchbaß sm àmMeHM Gläubigern., zu 
ihrer- Sicherheit. micht- 'WärchA,Fpl^rU,chas
qesammte - Grundeigenthum ihrer; Gesellschaftsmitglieder 
anweist, , uàdgstâ hinsichts ihm inneM.V^rwalàg, 
hchfichts- chreri BschÄtzriffe--Màâ. PfêMhchà 
und hwWtsiArer MKteMKen'ihW Gchuldner,. WiWmte 
und in den Reglements .vollständig ausgezeichnete Vor« 
rechte bewilliget- -sind , welche à ,-Me aste Prchileglen, 
à.sêbW0de--SâiWG ■ n:; ' - ’ :
, hiM Etlichen NaM-deK^landschMlichen,CW 

ditsystrme Ägt..-nichts, was chio- Landschaft .berechtigen 
könnte,rihren -Vortheil gegen die- ausdrücklicheNiVorschxift 
ten der allgemeiuen bürgerlichen Gesetze, mit dem Ogchy 
thé derâigrnHypMàglmrbiger, zu suchenz ihre 
Sache D «&, dix zur.EMllsiug ihrer VerbindlichtzeiW 
erforderlichen-Gonds zu beschaffen, Md wenn.diese Fgnds 
nicht zureichen, so folgt daraus für diejenMN,-welche 
zur Societät nicht geh-rm» 'chrtzyl^iK.rch«x;M^hj?,«qà 
eingetragenen Wppthekenglqubigex, keine VeMydlichkeit, 
ihre wchlkrwoàen Bechte-:der.-Landschaft Mtz.ààtzu 
bringen.- . Me-Me .also, M, dm--Wesen-der schchschast? 
lichen Creditsysteme die NothMnistMt liegen,- Gr. mkhy 
als zweijährige ZinsenWckstände zuzusprechen? /--uüs -si<T

Daß die-Landschaft zur Deckung aussaüender.Zmsey 
keinen Fond besitze!, - ist unrichtig, ste hat «genthüMche 
Fonds, -welche bereits sogar, zur. Deckung- .aussesallener 
Capitalim verwendet sind, Und reichen diese nicht mehr 
hin, so bleibt das Grundvermögen der Gesellschaftsmit« 
glieder.'verhaftet.

Aber?-man-hat das behauptete Vorrecht der Land
schaft aus hem §. 28-7. der Comursordnung herleiten wol
len, weih darin von -dem Rechte, der Landschaft, sowohl 
die Gutseinkünste als die Kaufgelder wegen ihrer sämmt
lichen .Forderungen ohne Ausnahme , -vorMsweise zu ih
rer Befriedigung inAnspruch zu nehmen, die Rede-seyn 
soll. Da. Mancher auf diese.. Déduction ein besonderes
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Geivrchk'leW sö dürfte es "à Mühe werth à, sie 
näher zu beleuchtend

Zuvörderst enthält der §. 287. der Edncursordnung 
nichts Anderes und Mehreres/ als was bereits in dem 
à angeführten-§. 31. Kap. 5. Th. 3. des Westpreuß. 
Landschaftsreglements enthalten ist ; beiderlei Vorschriften 
haben aber lediglich denZweck, die Laüdschastenvon den 
Kosten'-Md Weitlausti'gkeitèn des gerichtlichen Ereditver- 
fechkens zu befreieff, keineswegs hat ihnen--dadurch'stilt- 
fchweigend ààcht^èingeràmt werden sollen, mehr 
Knsknrückstande zu verlangen/-als jedeEdüdà Hypothe- 
kenMubiger, tm Falle der Unzulänglichkeit der derpfande- 
à Sache,' nach 'bete allgemeinen besetzen zufovdem be-

r.-rÄt 
» - Um die Landfchaff'và den Kosten- und -Weitläuftig- 
feiten des. gerichtlichere EüncUrsverfahreNs zu befteim, ' ist- 
ihr die eigene Sequestrativnder bepfandbrieften adeligen 
Güter,-die VerwaltünE untk die VekwendiNH dro Guts!- 
àküfffte übertragen; sie' tritt folglich "in ff0! weit in die 
Stelle dèts-Gerichte; -und so wie diese bri-Vertheilung der 
Glltsemkünste nach denallgèMeiNen gesetzlichen Vorschrif
ten verfahren müssen; eben- so muß auch à Landschaft 
danach verfahren. Durch die eigene Verwaltung ürrd'Ver-- 
kheilung «der- Gutseinküns§e--W die Laàschaft allKdkngs 
dàs p M fisch e B evmôgên erhalten, die àtseinkünfte, 
vörzügswerfoünd zum Schäden der'nächeingetragenen Hy» 
potyekdntzlKMger, zu ihiem-eigenen Vorcheil zu-verwen
den';- daraus folgt aber keineswegs, däß'sie auch' das 
nrVVati-schö VèrMKge n oder das "Recht dazü habe. 
Die. Landschaft ist, -à ' -Privat - Leih anstatt,' ; eine • mystische 
ddermöra'lische Person, aber diè moralischen Personen 
^Gesellschaften Und -Körperschaften) - jtnb*.  so- güb- wie die 
physischen,-wie Wer'AMrttzanschuldig, dieGesetze zu 
befolgen;-sie würde daher die ihr-bei der'eigenen Seque
stration cher' bepfandbrieften adeligen Güter verliehene Ge
walt mißbrauchen, wenn sie die Gutseinkünfte nicht 
nach 'den' allgemeinen Gesetzen 'über dm Umfang dN Vor- 
zügsrechch der HhpothÄengläubiger vertheilen, sondern sie 
fürsich - behalten wollte-- Em Mißbrauch'' aber giebt 
keim Rech b, -My wenn nM sich ungebührliche!'Vorrechte 
anmaßt, so steht demverletzten Hypothekengläubiger, wo 
nichtder Weg Rechtens, doch wenigstens der der Be
schwerde und des Recurses-offen. Hinsichts derKauf-
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geldev hat die Landschaft nicht einmal das physische Ver
mögen', dem Hypothekargläubiger Unrecht zu thun, denn 
die Subhastatio« der bepfandbriesten Güter geschieht nicht 
bei den Landschaftsdirectionen, sondern bei den Gerichten, 
und die, Kaufgelder sollen nicht an die Landschastscasse, 
sondern in das gerichtliche- Depositorium, gezahlt werden. 
Verlangt aus diesen die Landschaft ein Vorzugsrecht,- wel- ' , 
ches die übrigen Hypothekargläubiger nicht anerkennen, so 
muß darüber vom Gericht erkannt werden.

, Dazu kommt, daß das angebliche Vorrecht der-Land
schaft, ohne den übrigen Hypothekengläubigern das höch
ste Umecht zu thun, gar nicht realisirt werden kann. 3u- 
gegebm daß, wenn die Landschaft wirklich ein solches 
Vorrecht hatte, derjenige Gläubiger, welcher hinter dxr 
Landschaft ein Darlehen bewilliget, die Folgen der Vor- 

' zugsrechte der Landschaft sich: selbst beizumeffen hat; er ,
hatte das Darlehen nicht geben sollen. Aber sehr ost 
werden die zur ersten Stelle eingetragenen Privatdarlehen 
späterhin in Pfandbriefe umgeschrieben, der nachstehende, 
bereits eingetragene Hypythekenglaubiger wird dabei nicht 
zugezogen, er wird nicht einmal davon.benachrichtiget, .er 
hat kein Recht, danach zu fragen, und wenn èr endlich 
davon zufällig Kenntniß erhält, so hat er kein Recht, zum 
Widersprüche. (Sr kommt mithin um seine, dmch die Ein
tragung erworbenen Rechte, ohne daß er eß weiß und 
abwenden kann. Unmöglich kann diese Beeinträchtigung 
wohlerworbener Rechte die Absicht des Gesetzgebers seyn, 
vielmehr kann der Gläubiger fordern, daß er bei Ver
keilung der Gutseinkünfte und Kausgelder nach der am 
Rande angeführten Vorschrift des Allgem. Landrechts 
behandelt werde.

Indessen- chat bisher das königl. Ober-Landesgericht 
von Westpreußen keine Veranlassung gehabt,, über das 
vorgebliche Vorrecht der Landschaftsdirectionen,- bei der 
Unzulänglichkeit der Gutseinkünfte und Kaufgelder mehr 
als zweijährige Zinsenrückstände zu fordern,, zu urtheilen, 
weil sich die betheiligten Hypothekargläubiger jenes Vor
recht bis jetzt immer ohne Widerspruch haben gefallen 
lassen, und die aufgestellte Rechtsfrage wird erst dann 
zur gerichtlichen Entscheidung kommen, wenn ei« Hypo
thekargläubiger darüber gerichtliches Erkenntniß fordert. 
In diesem Falle versteht es sich jedoch von selbst, daß die 

, Landschaft, wie jeder andere Hypvthekargläubiger, wegen 
Westpreuß. Prov.-Recht. 10



146 Th. I. At.- 20. § 575.

der aus den Jndultjahren noch rückständigen Zinsen, das 
im §. 329. des Anhangs zur Ällgem Gerichtsordn. vor
behaltene gesetzliche Vorzugsrecht in Anspruch zu nehmen 
berechtiget ist. Dagegen wird aber auch der Gläubiger 
der Landschaft wegen der übrigen Zinsemückstände einwenden 
dürfen, daß, wenn die Landschaft, ihrer Pflicht gemäß, bei 
Einziehung der Zinsenreste streng nach Vorschrift des Land-, 
schaftsreglements verfahren, wenn sie folglich stets unge- 
säumt die Sequestration eingeleitet, diese aber nur so lan
ge, als ein Erfolg zu erwarten war, fortgesetzt, und so- ' 
bald diese Aussicht verschwand, sofort auf Subhastation 
angetragen hatte, vieljahrige Zinsenreste gar nicht batten 

U entstehen können. Wollte die Landschaft den Gutsbesitzern
aus Mitleid eine längere Nachsicht bewilligen» so mag 
der Beweggrund recht löblich seyn, aber die Landschaft 
konnte auf Soften des nacheingetragenen Hypothekargläu
bigers nicht Wohlthaten bewilligen.

Dritter Abschnitt.■ - '
Vom Vorkaufs-, Näher- und Wiederkaufsrechte.

.§. 575. .§. 537. Das Näherrecht sindet nur Statt 
beim freiwilligen Verkauf, bei freiwilliger Snb- 
hastation, oder bei Angabe des Grundstücks an 
Zahlungsstatt.

(Preuß. tzandr. B.4. S.7. IC. 5. §.6., @.139.)
Zwar ist das gesetzliche Vorkaufs- und Näherrecht 

durch §. 3. der Verordnung vom 9. Octbr 1807 (Gesetz- 
. Sammt. 1806—1810. S. 171.) in der Regel aufgeho-' 
ben; da aber dasselbe bei Erbzinshcrren, Erbverpächtern, 
Miteigenthümern und da, wo eine mit andern Grund
stücken vermischte oder von ihr umschlossene Besitzung ver
äußert wird , auch noch fernerhin eintreten soll, das ver- 
tragsmaßige oder durch Verjährung erworbene Vorkäufs- 
oder Näherrecht aber ganz und gar nicht aufgehoben ist, 
so bleiben in so weit die gesetzlichen Vorschriften darüber 
gültig.

§• 538- Dei einem Verkaufe durch nothwen
dige Subhastation kann das Vorkaufs- oder Nä- 
herrechk niemals ausgeübt werden.

(Ebendas. §. 10. S. 140.), '
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Z. 539« Auch nicht, wenn Grimd und Boden 
in der Absicht veräußert wird, damit darauf eine 
Kirche, ein Kirchhof oder eine Schule errichtet 
oder der Platz zu gottesdienstlichen oder Gemein- 
dezwecken benutzt werde.

(Ebendaselbst.)
Doch scheint hier nur vom Familien - Näherrecht die 

Rede zu seyn. \
§. 540. Auch nicht bei Tauschvrrträgen. . 

(Ebendaselbst §. L 4. ©.138. 139.)
§. 541. Wenn es zweifelhaft ist, ob eine Ver

äußerung für Tausch oder Verkauf zu achten sey, 

so soll das Geschäft für eine» Verkauf gehalten 

werden:
1. wenn das zum vertauschten Grundstücke zu

gegebene Geld den Werth des vertauschten 
Grundstückes erreicht oder übersteigt;

2. wenn.das vertauschte Gut zum Behuf dieses 
Tausches abgeschätzt ist;

Z. wenn für das Grundstück in Stelle des Kauf
geldes bewegliche Sachen gegeben, sind. 

(Ebendaselbst §. 4. 5. S.139.) '

§- 542. Wenn ein Gut von zwei gemein
schaftlichen Besitzern verkauft wird, so kann kei
ner von ihnen, auch nicht in Ansehuüg der dem 
Andern zugehörig gewesenen Hälfte, das Retract- 
recht ausüben.

(Ebendaselbst Art. 1. §.. 12. S. 133.)
§. 543. Beim Erbschaftökaufe findet das Nä

herrecht auf die zum Nachlaße gehörigen Grund
stücke und solche Gerechtigkeiten, welche Immo
bilien gleich geachtet werden, ferner auf Servitu

ten, RealforderUngen und andere, den> Immobi
lien gleich geachteten Aptiva- aber nicht auf die 
zum Nachlaße gehörigen beweglichen Sachen Statt) 

(Prmß. Lande. B.4. Lit. 9. Art. 5. §.8. S. 140.) 
10*
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§. 544» Bei bedingten Verkäufen nur, wenn 
die Bedingung eintritt, oder wenn-die Uebergabe 
schon früher unbedingt erfolgt.

(Ebendaselbst §. 16.
§. 545*  Die dem Verkaufe beigefügte Bedin

gung , daß der Vorkauf nicht .gelten solle, wenn 
der Vorkauftberechtigte sein Näherrecht geltend 
mache, kann die Ausübung des letzter« nicht hindern, 

(Preuß. Landr. B-4. L.S. 2C8. §.18. S. 142.)
§. 576. 54ß. Bei antithetischen Verpfändungen

kann das Näherrecht ausgeübk werden, wenn der 
' Pfandschilling den Taxwerth des Grundstückes er

reicht öder übersteigt.
(Preuß. Landr. £3.4. T.9. A-5.§.!3. S. 142.)

V-578- §. 547, Wenn auf dem Grundstücke, auf wel
ches das Naherrecht ausgeübt wird, jährliche Ab
gaben an eine Kirche, Stadtgemeinde oder Ar
menanstalt ruhen, so können diese dem Vorkaufe 
widersprechen, wenn der Voxkauftberechtkgte nicht 
sicher genug ist, selbst wenn er Bürgschaft stellen 
wollte.

(Ebendas. > 11. @.141.)
'§.588. §. 548*  Jedoch hat beim Verkauf eines Erb-

zinsgnts an- einen Seitenverwandten. der Oberei- 
1 genthümer vor diesem den Vorzug.

(Preuß. Landr. B. 4. T.9. A.Z. 1. S.165., verbunden mit 
" Ä. z. 1.- wonach das Erbzinsrecht nur auf die Descendenten ver
erbt wird.)

§. 594. §. 549*  Das durch Vertrag erworbene Vor-
kaufsrecht kann auch an Fremde abgetreten werden.

(Preuß. Là. B- 4. T.7. A.4. §. l. @.137.)
§. 550. Bei Ausübung des gesetzlichen Re- 

tracts ist der Berechtigte auf Verlangen des Käu
fers oder Verkäufers schuldig, eidlich zu versi
chern, daß er den Einspruch nur. für sich selbst 
ausübe, -und nicht beabsichtige, den Besitz des 
Grundstücks einem Dritten zu verschaffen,

(Preuß. Landr. B. 4. T.7. A.4. .§.1. und A. 5. §.22.) „
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§. 551*  Der Verzicht auf Ausübung des Re4.S97.S98. 
tractrechkS geschieht stillschweigend, wenn der Be
rechtigte den Vertrag ohne Vorbehalt unterschreibt, 
oder beim Abschlüsse des. Vertrags gegenwärtig, 

ist,, ohne fein Recht sich vorzubehalten. .... -
(Ebendas. Art. 1. §, 10.>

552» Auch nach erfolgter Bekanntmachung> l- 604. 
so lange- bis sich der Retractberechtigte erklärt hat, 
kann der Verkäufer redlicher Weise mit dem Ver
käufer wegen Erhöhung des Kaufpreises rechts- 
gültig Übereinkommen.

t.
§. 553» Innerhalb der dem Retractberechtig- f . eöe. 

ten zustehendey Frist won i Jahre 6 Wochen und 
3 Tagen darf der Käufer keine eigentlichen Ber- 
besserungen oder erheblichen Veränderungen m der 
Bewirkhfchastung vornehmen,, sondern er must sich 
daraufbeschränken, - das Gut möglichst in seiner 
Verfassung zu erhalten.

(Ebendaselbsi Art. 1. §. 6.)

§. 554» Selbst nothwendige Reparaturen und 
Neubauten kann ihm der Berechtigte gerichtlich 
untersagen lassem

(Ebendaselbst.)
§»' 555. Ist die Benachnchtigung gehörig cr4.609.6io. 

folge st) kann der Retractberechtigte da'S verkaufte, 63L 

Stammgut binnen Einem Jahre, sechs Wochen 
und drei Tagen, vom Tage des gerichtlich voll
zogenen Verkaufs gerechnet, vom Käufer zurück- r 

fordern.
(Ebendas, «rt.l. §.2. S. 15.4 Art. L: §.7.—ArttS. i-6-.— 

Art-5. §.2Z.)
H. 556. Ist die Bekanntmachung unterblieben, 

so läuft obige Frist erst von dem Zeitpunkte, ws er 
von dem Verkaufe gewisse-Nachricht erhalten hat.

(Ebendas. Art.S. 23.) . j
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§« 557» Nach Ablauf der Frist kannvon dem 
Retractrecht nicht'weiter Gebrauch gemacht werden.

, <Ebiàs. A.1. §.4. — Art. 5./§.23.)
§. 558« Ist aber dèr»ReLractberechtigke seines 

Dienstes wegm oder aus andern erlaubten Ursa
chen außerhalb Landes gewesen, so kann er bin
nen einem Jahre, sechs Wochen und dren Tagen 
nach seiner Rückkehr zur Ausübung feines Rechts 
die Wiedereinsehung in den vorigen Stand suchen.

(Ebendas. Art. L. §..4,)./ -
§. 559- Innerhalb derselben Frist Muß der 

Retractberechtigte, bei Verlust seines Rechts, daS 
Kaufqeld erlegen.

. ..(«Äeridaf- Ay. 3. §. 1. S. 135.) .

§. 560. . Wenn der Verkäufer sich weigert, 
das Kaufgeld anzunehmen, fo muß der Vorkaufs, 
berechtigte, bei Verlust seines Rechts, binnen der 
ihry -zur Ausübung desselben offen stehenden Frist, 
das Kaufgeld gerichtlich niederlegen.

(Ebendas. Art. 3. §.6.)
j. Gio. §. Ml. Ist das Grundstück einem Pfandgläu- 

bigerin Zahlungsstatt gegeben, fo wird , die Frist 
von einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen 
bei städtischen Grundstücken vom Tage des darü
ber geschlossenen gerichtlichen Vertrags, bei Land- 
gütery vom Tage der Uebergabe ab gerechnet.

(Preuß. Landr. B.4. T.S. A.5. 4.6. S. 140.)
M2. ; Hinsichts des Vorkaufsrechts bei Erb- 

zinsgüfern siehe Zusatz^ zu I, 18, 791.
§. 563. Bei Vorkaufen unter aufhebenden Be- 

dingungeir wird die Frist erst vom Tage der Ue
bergabe ab gerechnet. - .

(Ebendas, Art. 6. §.15.)

§• 6s2— 5,64. Nebst dem Kaufgelde muß der Be
rechtigte dem Käufer auch das etwa von diesem 
bezahlte Schlüsselgeld, ferner die für Anfertigung,
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gerichtliche Vollziehung und Eintragung desKauf- 

contractS verausgabten Kosten, so wie die etwa- , 
nigen.Prsceßkosten ersetzen, welche der Käufer seit 
seinem Besitze zur Erhaltung und zum Nutzen des 

GukS erweislich verwendet hak.
(Ebendas Art. 1. 2.6.— Art. 5. §. 20. 21.)

.§. 565. Ist keine solche Aufforderung evgan- §. 646. 
gen, so erlischt das Rückforderungsrecht nach ei- '; 
nem Jahre, sechs Wochen, und drei Tagen vom 

Tage seiner erlangten Wissenschaft. . . . ,
§. 566. Wenn Ackerbesitzer in einer Stadt oder §• «so. 

einem Dorfe ihre Aecker an Fremde verkaufen, so 
hat jeder der übrigen Ackerbesitzer das Vorkaufsrecht.

§. 567. Selbiges muß aber binnen einem Jah
re, sechs Wochen und drei Tagen in Anspruch 

genommen werden» .*■ T - , .
(Ebendas. Art.4. §. 2.)

§7 568.. Der Vorkaufsberechtigte kann das §. 655. 
ohne sein Vorwissen verkaufte Grundstück binnen 
einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen nach 

der Uebergabe zurücksordern»
(Ebendas- Art. 4. §.3.)

Ein und zwanzigster Titel.
Bon dem Rechte zum Gebrauche oder zur 

Nutzung fremden Eigenthums.
§. 56g. Nutzungsrechte, mit Einschluß des (- 7. 

Nießbrauchs, werden durch Verjährung erworben:

1. von demjenigen, welcher sie mit. Vorwissen 
des EigenthüMerö zehn Jahre hindurch als 
fein Recht ohne Widerspruch ausgeübt hat;

2> von demjenigen, welcher sie im guten Glau- 
ben von einem, der Nichteigenthümer ist, sie . 
aber, wenn gleich ohne Wissen des letztem

O
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eingeräumk hat, überkommen, und zehn Jahre 

, . hindurch ausgeübk hat,
(Preuß, Landr. B.3. T. 3. A. l.;§.4.'@. 35.) »

§. il. §. 570. Wem der Nießbrauch eines Hauses 
eingeräumt ist, muß dasselbe im baulichen Stande 
erhalten..

(Preuß. Lande, B.3. T.3. A. 2. §.6. @.39.)
§. 19. §. 571. Der Nießbraucher ist, auch ohne Ver

trag und ohne wahrscheinliche Besorgniß eines Miß. 
brauchs àder einer Vernachlässigung, zur Bestel
lung einer angesnessenen Sicherheit verbunden. 
' " (Preuß. Lande. B.3. T.3. A.1. §.3< @.35.)

Erster Abschnitt.
?" ' Vom Nießbrauche.

j. 29. §. 572*  Der Nießbraucher hat ein Recht auf 
alle beim Anfänge des Nießbrauchs vorhandenen 
Früchte.

(Preuß. Landr. B.3. T.3. A. 1.'§-. 5.) .
41- §. 573. Siehe Zusatz zu Î, 9, 97.

§.48. lig. §. '574. Wem der Genust eines Inbegriffs von 
Sachen eingeräumt worden, muß ein Verzeichniß 
derselben an fertigen. -

(Ebendaselbst §.3.)
§. lio. ' §. 575'. Der Nießbraucher kann sein NutzungS- 

recht an Andere abtreten und veräußern. 1 
, (Ebendas. §. 9., S.36, und B. 4. T. 6. A.2. §.5, @.107.)

$• 14°« §. 5^6. Durch den Mißbrauch der zum Nieß- 
brauche eingeräumten-Sache geht das Nutzungs
recht des Berechtigten verloren..

(Preuß» Landr. B.3. T.3. A. 1. 18, @. 88.)
§, I5i— §. 577. Statt dieser Vorschriften kommen fol- 

169. gende in Anwendung:
§. 578. Die bis zur Beendigung des Nut

zungsrechts erhobenen und vorhandenen Nutzungen 
sind das Eigenthum des Nießbrauchers.
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§. 579. Früchte, welche schon reif, aber noch 
nicht geerntet sind, sondern noch auf dem Felde 
stehen, gebühren denr Nießbraucher öder seinen 
Erbà- , \3||

§. 580*  Stirbt eine Ehefrau oder Wittwe, wel
cher der Nießbrauch eines Landgutes zustehk, 
einer Zeit, wo das Feld besäet und mit der Egge 
noch nicht bestrichen ist, so.gehört zwar die Ernte 
dem Eigenthümer des Guts, derselbe ist aber ver
pflichtet, den Erben der Frau oder Wittwe das 
Doppelte der Aussaat als Ersatz für Saatgetreide 
und Bestellungskosten zu erstatten. Außerdem fin
det der vorige Paragraph auch Hier Anwendung.

(Prmß. Landr. B.Z. T.S. 2C.L $.10, 11. S.37.)
§. 581. Dem Tode des Berechtigten ist es §. 176. 

gleich zu achten, wenn der Letztere wegen began
gener Verbrechen mit Landesverweisung oder Stadt
verweisung bestraft und folglich von seinen Staats 

oder Stadtbürgerrechten ausgeschlossen wird.

(Ebendas. §.12. ©. 37.)
582» Ist der Nießbrauch einer Stadt- oder §•179- 

Dorfgemeinde ohne Zeitbestimmung zugewendet, so 
dauert derselbe Einhundert Jahre.

(Ebendas- §.16. <^.38.)
§. 583. Der Nießbrauch geht durch zehnjäh- §• ir

rigen Nichtgebrauch verloren.

(Ebendas. §. IC S. 38.)
§ 584. Der Erbpachtsvertrag muß gleich dem §•187- 

Erbzinsvertrage bei Strafe der Nichtigkeit gericht

lich geschlossen werden.
(Preuß. Landr. W. 4. L. 9. A. 1. 2. S. 164.)



Dritter Abschnitt.
Von dem. eingeschränkten Gebrauchs- und Nutzungsrecht? 

fremder Sachen.
§. 252. . Z85« Wenn der leiste die geliehene Sache

durch feinen eignen Boten oder Diener zucückschickt^ 
dieser aber, die Sache unterwegs aus Fahrlässig
keit verliert, oder sich entwenden läßt, so muß. 
der Reiher dafür aufkommen, wenn der Verleiher 

. nicht die Zurückforderung durch den- Boten oder 
Diener ausdrücklich verlangt hak.
, . (Preuß. Landr. B.4. L. 3. A.1. $.7.. ©. 77.)

§. 278. 586. Der Miether muß diejenige Au fmerk-
famkeit -anwenden, welche ein guter Hausvater in 
seinen eigenen Angelegenheiten zu beobachten pflegt.

(Preuß. Landr. B. 4. T.8. A.1. §,3. ©.145.)
§.297. .§. 587., Der Miethzins muß, wenn nicht ein 

Anderes verabredet oder gebräuchlich ist, vorzüglich 
.wenn die Miethszeit nur auf Ein Jahr oder kür
zer bestimmt worden,, am Ende der Miethszeit 
bezahlt werden.

(Gbendaselbst 4.)
§. 298. §. 588. Wenn der Pächter oder Miether den 

Pacht- oder Miethzins zwei Jahre läng rückstan-' 
big bleibt, so kam ihn der Verpächter oder Ver» 
Miether aus der Pacht oder Miethe sehen.

(Preuß. Landr. 35.4. S. 8. A. 2. §. 3. S. 147.)
poesis. §. 589. Sowohl der Pächter als Miether ist 

befugt, die ihm verpachtete oder vermietheke Sa
che für die Zeit seiner Pacht oder Wiethe an 
Ändere zu verasterpachten oder zu veraftermjethen; 
jedoch nur an Personen, gegen welche der Eigen
thümer keine gegründeten Einwendungen hat.

(Preuß. Landr. T. 8. A. 2. §. 14. S. 149.)

z. 324. §. 59Ö« Wenn in Zoppot bei Danzig em Ba-
delogis mit der Bestimmung „für die Badezeit"
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gemiethet: wird- sa wird der Vertrag alsfür dek 
Zeitraum vom 15. Junius bis Ende Septbr. ge

schlossen betrachtet. -
MeglWLtzt Dr hm Badest Aoppot voy> 5. Jun; 1829.),

H. 591' Die Pacht oder Miethe ist zu Gun- §•325- 
sten des Pachters oder Miethers für stillschweigend 

Verlängert-zu achten- wenn der Pächter-vder Mie
ther nach Ablauf- der - vertragsmäßigen - Zeit^ nach v 
Einen Monat ohne Widerspruch des• Eigenthümers 
W? Besitze bleibLOH^WW l^|

592; ■ Zu Gunsten des Verpächters oderVer- 
miethers wird-die rPacht oder Miethe--.für, still- 
fchweigeà verlängert geachtet,. wenn der Pächter 
oder Miether die Pacht oder Miethe, ohne sich 
zu erklären, noch zwei Monate im Besitz behalt.

H, 59'3- Die stillschweigend, erfolgte Verlän-k.828,329, 
gerung der Pacht à Miethe wird jederzeit3^u.331. 

auf Ein. Jahr verstanden.,

St
§. 594'. Stirbt der.Pächter ober Miether wäh^-333-^- 

rend, der vertragsmäßigen Zeit, so sind seine Er
ben schuldig, die Pacht oder Miethe biê zum Ab

lauf der vertragsmäßigen Zeit fortzusetzen.
(Preuß. Là B.4. T.8. A.1. §.8. S. 146.)

§. 595. Ist das Haus in einem solchen Zu- 1*  383- 
siande des Verfalls, daß der Miether dadurch in ,
Lebensgefahr gerLkh, so kann er foftrt vom Ver

trage abgehen.
(Preuß ßanbr. B. 4. 8. 2L2. 13. S. 148.) -

§. 596; Auch dem Vertniether steht frei, wenn §• S86- 
der Vertrag gleich Anfangs auf zehn oder «mehrere 
Jahre geschlossen ist, wegen solcher Veränderun
gen in seiner eignen Person oder in der Person 
feiner bei ihm .wohnenden Aeltern oder Kinder, we
gen welcher er des vermietheten Hauses selbst be-
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darf/, dm Vertrag noch vor Ablauf der Miechs- 
zeit zuAundigen. gjgL.

* (Ebendas. §..4. à 147. m $.12. e.148.) ? ’• • ;

§. 387, §. 597« Dder wenn er m der Wohnung à 
Bordell- errichtete «^Wà kMWsWU

(Ebendas. §. à'1 '

§. S95i §. 5H8- Das Pfandrecht des Vermietherö oder 
Verpächters wegen feines Zinses oder Schadener- 
faHes erstreckt/chch nicht bloß auf die von dem 
Miether oder Pächter eingebrachten und» zur Zeit 

P der Endigung des Vertrags à dem Haust oder
Gute uoch vorhandenen Sachen und Effecten, foni- 
derN auch auffolche Sachen^. welche de« Miether 
oder Pächter stvkgebracht hat.

àeyssà»dr. B.L SS, 5; tg.l, §.L7; S»SS. y. D.G.L.s. 
2t, 7. 6.1. S. 97., auch A. 10. .§.2. vergleiche Zusatz J, 20, 10;

Es versteht srch^ daß- .hiests ^stillschweigende Pfand
recht Men dm âtèy Bescher gWnwàrg ttuV*fir  lotit 
ausgeübt werden kann,aks demselben nicht die Proceß
gesetze und namentlich die Conèmsordmmg mtgeMstehen« 

fion fordern^ wenn er nachkveist, daß der Guts- 
M ertrag die Hälfte des Pachtzitrsts. noch nicht er

reicht habe; /
Wreuß. Laà B.4. L.8. Zk.4; K 2. S.15A.f .'

ierL er Abschnitt^^^M

Do» den zur Cultur ausgesetzten Gütern und GruttdstWkenI 
(Bauergütern.)

I. Don den Dau'ergüternül den kbnigk. Domaindn.

§.629. §. §06. In den Westpreuß. Domginen ge
hört feit S7» Julius 1808. das Eigenthum. der 
Bauerhöfe der darauf befindlichen Gebäude und 
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des darauf befindlichen /Inventariums denBe- 

sitzern derselben.
(Verordnung wegen Verleihung des Eigenthums der Bauer-' 

Höfe in den königl. Domainen in Ostpreußen, ..Lithauen und West- 
preußen, vom 27. Jul. 1808 (Gesetz-Sammt, von 1806—1810.

A 601. Alken denjenigen Jmmedîatèînsassen, 
welche sonst nach der Declaration vom 25. Marz 
1790 behandelt worden sind, insofern sie am 27» 
Jul. 1808 rechtmäßige Bescher ihrer Bauerhöfe 
waren, sowie ihren Nachfolgern im Besitze, folg
lich allen Hochzinsern, Zinsbauern, Scharwerks
freien, Scharwerksbauern, oder unter welchen an
dern Namen sie Vorkommen, steht das volle, un
eingeschränkte Eigenthum ihrer Grundstücke, mit 
den dazu besessenen Antheilen an den Uebermaß- 
landerrien und an den Dorfswaldüngen^ -unter 
den Unten festgesetzten Bedingungen zu. -

(Ebendas. §.l. und Declar. vom 16. Novbr.1808. §. 15.)

§. 602. Unter denselben Bestimmungen und 
Bedingungen ist auch den Jmmediateinsassen in 
dem neuen Gebiete des vormaligen Freistaats Dan
zig gelegenen Domainen das'Eigerithmn ihrer 

Bauerhöfe verliehen.
(Königl. Cabinetshefehl vom 18. Novdr. 1820.)

§. 603. Für den rechtmäßigen Besitzer, auf 
welchen das Eigenthum dieser Grundstücke, zur 
Zeit der Verleihung desselben, übergegangen ist, 
U>ird derjenige geachtet,' welcher "das Grundstück 
uns eigener Berechtigung, und vermöge des voll
ständigen, durch die Declaration vom 25. März 
1790 bestätigten Besitzrechts, zuletzt fehlerfrei in

ne hakte,
(déclaration Dont 16. Rovbr. 1808. §.l.)

§. 604. Ist der letzte Besitzer verstorben, so 

treten dessen Erben an seine Stelle.

■. (Ebendas. §. 2.)
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§. 605. Skarb derselbe vor dem 27. Julius 

1808, so sind ausschließlich folgende Personen für 
seine Erben zu achten:

a) zunächst sämmtliche Descendenten desselben, 
. in so fern ihnen nach allgemeinen Gesehen

ein rechtmäßiges und vollständiges Erbrecht 
zusteht;

b) In Ermangelung der Descendenten, die Witt
we des letzten Besitzers, mit Ausschluß aller 
Seitenverwandken;

o) In Ermangelung der Wittwen, die Brüder 
und . Schwestern des letzten Besitzers, und 
zwar so, daß den vollbürtigen Geschwistern 

' der Vorzug vor den Halbgeschwistern gebührt.
Entferntere Verwandte haben auf daö Ei
genthum des Hofes keinen Anspruch.

(Declarat, vom 16. Novbr. 1808. £.)

§. 606. Wenn die nach vorstehender Festset
zung zum Eigenthum des Bauerguts berechtigten 
Personen nicht zugleich diejenigen Erben sind, de
nen der . übrige Nachlaß des letzten Besitzers nach 
allgemeinen Bestimmungen zu fällt:' so gebührt den 
Letzter« von Seiten der Ekstern, wegen des Su- 

. perinventariums, der bei dem Grundstücke etwa
vorhandenen Verbesserungen und der Gebäude, in 
so fern diese schon vor dem 27. Jul. 1808 ein 
Eigenthum des letzten Besitzers waren, eine Ver
gütung nach einer, billigen Taxe. (Allgem. Lande.
II. 7. 280. .281.)

(Ebendas. §. 6.) »

607. Hat der letzte, vor dem 27> Julius 
1808 verstorbene«Besitzer keine Geschwister hin
terlassen- so fällt das von ihm besessene Grund
stück dem Domajnenamte anheim, und es bleibt 
der Provinzialregierung, mit Genehmigung des
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Finanzministenums, die Verfügung übet dasselbe 

üherlassem
(Ebendas. §. 4.)

§. 608. In diesem Falle wird jedoch dm Wir
then desselben Dorfes, in welchem das dem Do- 
mainenamte zugefallene Grundstück liegt, gestat-- 
tet, die zu dem letztem bis dahin gehörig gewe
senen Ländereien unter sich zu »ertheilen, und an
dere an deren Stelle dem Domainenamte abzutreten.

(Verordn, vom 27. Jul. 1808. §.18.)
609. Auf den Ort, wo die dem Domai- 

nenamte von der Dorsschast abzutretenden Lände
reien angewiesen.werden, und auf deren Größe 
kommt es nicht an. Sie müssen aber zusammen
hängend, möglichst arrondirt, in keiner Gemein
schaft mit den übrigen Dorfskändereien, und von 
der Beschaffenheit seyn, daß ste die bisherigen, 
nach Anleitung der im §. 622. enthaltenen Be
stimmungen ausgemittelten Geldabgaben, und die 
sonst darauf ruhenden allgemeinen LändeSlasten tra
gen^ und ein CinkaüfSgeld von 200 bis 300 Tha
lern, wenn die Große des vacanten Bauerhofes 
150 bis 180 preuß. Morgen; von 100 bis 200 
Thalern, wenn sie Ï20 preuß. Morgen betrug, 

gewähren.
(Ebendas. §. 18.)

§. 610. Enthält der vacante Bauerhsf weni
ger als go preuß. Morgen, so wird vom Do- 
mainenamte auf das Einkaufsgeld Verzicht geleistet.

(Ebendas. §. 18.)
§.. 611. Wird die auf diese Art angewiesene 

Besitzung zur Licitation gestellt, und es kommt 
bei derselben mehr auf, als nach §. 609*  an Ein
kaufsgeld angenommen war, so fällt dieß Mehrere 

der Dorfschaft anheim.
(Ebendas. §. 18.) .
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§. 612. Wenn hingegen der letzte Besitzer erst 
am 27. Jul. 1868 oder- später gestorben ist, so 
treten diejenigen Erben an seine Stelle, denen 
sein sonstiger Nachlaß nach einem vorhandenen 
Testamente oder nach allgemeinen gesetzlichen Be
stimmungen zugefallen ist, und. die Wittwe dessel
ben hat die nämlichen Rechte auf das Eigenthum 
des Grundstücks, als ihrin Ansehung des übrigen 
Nachlasses ihres Ehemannes zustehen.

(Declar-t. vom 16. Novbr. 1808. §. 5.) >

§. 613- In allen Fällen, wo mehrere Erben 
in die Stelle des letzten Besitzers getreten sind, 
bleibt es deren Sache, wie sie sich wegen -des Ei
genthums des zum Nachlasse gehörigen Grund
stücks aus einander setzen wollen.

(Ebendas. 9.) ,
§. 614. Wenn sie sich hierüber aber nicht ei

nigen können, so finden dieselben Grundsätze An
wendung, welche in Rücksicht der Theilung des 
gemeinschaftlichen Eigenthums der Miterben im 
Allgem. Landrechte und, durch die Provinzialgesetze 
vorgeschrieben sind.

(Ebendas. §. S.)
§. 615. Hat der letzte Besitzer das Grundstück 

entweder aus Veranlassung des Krieges, oder aus 
einer andern Ursache verlassen, und ist sein Auf
enthalt unbekannt: so muß ihm ein VorMnd be
stellt werden.

(Ebendqs.. 8.)
§. 616. Erfolgte die Entfernung schon vor dem 

27. Jul. 1808, so ist es so anzufehen, als ob der 
Abwesende vor diesem Zeitpunkte verstorben wäre 
(§§. 604. 605.) i
Î8.) ' , '

§. 617. Sind in diesem Falle (§. 616 ) die 
Erben zur Uebernahme des Eigenthums von dem
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’ verlassenen Grundstücke unter den bestehenden Be
dingungen bereit : so wird der Abwesende zur Abe- 
gabe seiner Erklärung über denselben Gegenstand 

präclusivisch vorgeladen. ,
(Verordn, vom 27. Jul. 1808. Z. 16. und Declarat, vom 16. 

Rovbr. 1808. §.8. a.) -
618. Es wird sodann eine Frist von 16 

his 20 Wochen bestimmt/Ärnd die Aufforderung 
durch dreimalige Einrückung in die Jntelligenzblät- 
ter der Provinz/ durch einen Aushang bei dem 
vorladenden und bei einem benachbarten Gerichte, 
Und durch Publication in fünf bis sechs Kirchen, 

bekannt gemachte
(BàdU- vom L7. JE 1808, §.16) ■- „ ■

§. 619. Bleibt der Vorgeladene in dem anbe
raumten Termine-aus, so steht ihm keinELnsprüch 
weiter zu, ändern bloß die Befugniß, von den 
züM Baüerguke^berechtigteN Personen den Wèrth 
des SuperinÄntariums, der Verbesserungen und 
der Gebäude, in so. fern er die letztem schon vor 
dem 27.' Jul. 1808 eigentlich besaß, sich nach 

WNM, einer billigen Taxe vergüten zu lassen.
(Declarat, vom 16. Noä« 1808. §. 8. L.) s

§. 620- Wenn aber in dem (§• 616.) vor- 
WW ausgesetzten Falle die Erben die Uebernahme des 

Grundstücks ablehnen, so bleibt es die Sache des 
Vormundes, des Abwesenden, mit Genehmigung 
der vormundschaftlichen Behörde, dieRechte des 
Eigenthums für den Euranden aufrecht zu erhall
ten, und den Bauerhof fur dessen Rechnung zu 

verwalten. , <■
(Ebendas. §. 8. d.)

§. 621- Das Nämliche findet Statt, wenn der 
letzte Besitzer erst am 27. Jul. 1808 oder nach/ 

her das Grundstück verlassen , hat. -
(Ebendas. §. 8. c,) •_ k :, . , , .

§. /622« Diejenigen , welchen nach.obigen Be- 

Westpreuß. Prov.-Recht.

»
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stimmungen das Eigenthum der Bauerhöfe nebst 
Zubehör verliehen worden, sind verpflichtet» fol
gende Bedingungen zu erfüllen:

a) Die bleiben sämmtlichen allgem. Landes-, Com
munal- ü. Societätslasten, welche bis zum 27. 
Jul.1808« Statt gefunden haben, oder etwa noch 
sollten eingeführt werden,gleich andern Grund
eigenthümern ihrer Qualität, unterworfen.

* (Verordn, vom 27. Jul. 1808. 1.)
b) Sie müssen die bis zum 27. Jul- 1808 be

standenen , grundherrlichen Abgaben und Lei
stungen, welche jedoch weder erhöhet noch »er*

/ ' mindert werden, in der nachstehenden Art
übernehmen. -

(Ebendaselbst §. 6.)
c) Das bei den Bauerhöfen beflndliche Herr- , 

schaftliche Inventarium erhalten die Besitzer 
für die alte Tape, und da, wo^es an sichern 

Nachrichten darüber fehlt, ferner in Fällen, 
wo Zweifel über die Anzahl der Inventarien
stücke obwalten, nach den Festsetzungen des 
Finanzministeriums, mit dem Bauerhofe zu
gleich, zu ihrem vollen Eigenkhume. Den 
ausgemittelten Betrag des Werths müssen sie. 
entweder bezahlen, oder, bis zur geleisteten 
Bezahlung, mit fünf vom Hundert verzinsen. 
Dieses verzinsbare Capital wird in die dritte > 
Rubrik des über das Bauergut anzulegenden 
Hypothekenbuchs eingetragen. Der Werth 
der Gebäude kommt dagegen nicht besonders 
in Anrechnung.

(Ebendas. $ 5. und Declar. vom 4. Febr. 1811.)
d, Die bis zur Verleihung des Eigenthums noch 

bestandenen Scharwerks - und andern Dienste, 
sowie die Naturalleistungen, werden sämmt
lich, in so weit sie aufgehoben werden können, 

m «
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jedoch ohne Zurechnung der allgemeinen Lan
des-, Communal- und Sociekätslasten, gegen 
angemessene Sätze in Geldabgaben verwandelt. 

(Verordn, vom 27. Znl. 1808. §.7.) ■
e) Von dem hiernach ausgemittelten Gesammt- 

betrage der jährlichen Geldabgaben (b. c. d.) 
bleibt der vierte Theil als Grundsteuer (Con
tribution) ünablöslich auf dem Grundstücke 

stehen.
, _ /Ebendaselbst §.8.) .
f) Die übrigen drei Viertheile können, nach dem 

Gutfinden des Besitzers/ ganz oder zum Theil 
abgelöst werden/ und es finden dabei die bei 
Ablösung der Domamenabgaben tnt Allge
meinen geltenden Grundsätze Anwendung. Der 
Gesammtbekrag der jährlichen Geldabgaben 
muß in die zweite Rubrik des über das Bau- 
ergut anzulegenden Hypothekenbuchs eingetra
gen, und kann nur, nach Verhältniß der er, 
folgten Ablösung gelöscht werden.

(EbendaselHt §,9J , ,
g) Diejenigen Dörfer, in denen der größere Theil 

der Bauerhöfe demassirt ist, müssen so bald als 
möglich aus der Gemeinschaft gesetzt werden.

(Ebendaselbst §.11.)
h) Da/ wo jener Fall(g) nicht emtritk, bleibt es 

zwar einstweilen noch dem eigenen Entschlüsse 
der Besitzer überlassen, ob sie dieß thun wol
len; geschieht solches aber nicht in dem Zeit
räume der nächsten zehn Jahre seit Verlei
hung des Eigenthums, so ist die Provinzial
regierung berechtiget, die Separation auf Ko
sten der Interessenten zu verfügen.

(Ebendas. §. 11. Wergl. Gesetz-Samml. 1811. S.804.)
i) In beiden Fällen (g. h.) ist gegen den fest

gesetzten Theilungsplan kein processualischer 
Widerspruch zulässig/ und jeder Interessent

11 *
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muß sich demselben unterwerfen, so bald et 
eine Grundstäche angewiesen erhalt, deren 
künftiger Ertrag, nach dem Gutachten der Sach-

- verständigen, die bisherigen Nutzungen seiner 
Besitzungen in der Gemeinheit erreicht^ 

(Ebendaselbst §.11.) .
k) Auf Remissionen und Unterstühungen an Bau» 

oder Brennholz können die Einsasien über das 
Jahr 1810 hinaus keine weitern Ansprüche 
machen.

(Ebendas. ;. 2. 3.)
l) In Hinsicht der in den Staats forsten sonst 

genossenen Weide, welche ihnen gleichfalls nur 
bis zum Ende des Jahres 1810 bewilliget 
worden, müssen sie mit demjenigen Hütungs- 
plahe zufrieden seyn, welcher ihnen mit der 
mindesten Beschränkung in der Disposition 
und Bewirthschaftung der Forsten angewie-

. fett werben kann. Solchen Dorfschasten, für 
deren Einsasien der Verlust der Waldweide 
eine gänzliche Umformung ihrer wirthschaft- 
lichen Einrichtung zur Folge haben würde/ 
wird zwar auch weiterhin nach Maßgabe der 
Oertlichkeit ein nothdürftiger Hükungöplatz in 
den Forsten einstweilen Noch gestattet, jedoch 
nur auf unbestimmte Zeit, gegen Kündigung, 
gegen einen billigen Zins, und mit Vorbe
halt des Holzschlages und der übrigen Forst
nutzungen.

(Ebendas. §. 8. 4.) '
m) Andere, den Besitzern von Bauergütern in 

den Domainen bis zur Verleihung des Ei-» 
genthumS bewilligt gewesenen Vergünstigungen 
fallen ganz weg.

(Ebendas. §.2.) > \ '
§. 623. Wenn der letzte rechtmäßige Besitzer 

eines Bauerguts oder feine Erben sich binnen sechs 
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Wochen nach specieller Bekanntmachung der Be
dingungen^ wegen deren Uebernahme nicht bestimmt 
erklärt, oder sich geweigert haben, solche zu er
füllen, -wird das vim ihnen besessene Bauergut 
mit den Gebäuden, i diese mögen nun den Besitzern 
fthon vor à ' 27. Jul." H8W eigenthümlich ge- 
hört habens oder« Nicht, und mit den übrigen Au« 

behörnngen/ öffentliche ausgeboten. --
LEbendas. 12. 14.) .-D^WD

§? 624.^ Dieß geschicht ohne eW besondere 
Abschätzung des Grundstücks-mit Bekanntmachung 
des Flächeninhalts, des Betrages tzeö ' Mß,äben> 
sowie der ungefähr^n Bxschreibung her Beschaffen- 
heit-.d'es Bödens' uüd der Gebäude, und mit Be- 
stirNckung einer Frist von acht bis, zèhn'.Wvchên,' 

sonst aber.'unter 'Beobachtung der (§.’ 618 ) vor- 
geschrîêenèn ' Förnikichbeichn.' '

6W. -- Das Grmidstück wird - sodann, .mit 
den Rechten des-Eigenthums und unter den be
stimmten Bedingungen, an einen besttzMigemWejst- 
bietenden verkauft^ und das Meistgebot-,, als mit 
welchem, sich der bisherige Besitzer oder., seine. Er
ben begnügen müssen,; dem <Einen oder -den An-, 
dern,nach Abzug der bei der Licitation pargefal- 

lenen Kosten, NNWUM

- iEbendà

§. 6264: Daffelbtz, rsZW; 62K^-'62M "findes 
Statte wenn unter mehreren" gleichberechtigten Ers 
ben einige Vie vorgeschriebeà BedittAUNgelp eHM 
len?wöllsn/i die andern. aber-nicht;! escwäre dem/ 
daß die dissentirendVn dà evnftnüràkk PeN einst
weiligen Besitz und die BKvirkhschafKMg des GrNud» 
stückS bis zur völligen: AaseinanderfetzünF echräu-: 
menz sls ä welchem Falle hie in Ahsicheê-Thei»
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hing eines gemeinschaftlichen Eigenthums gegebe
nen gesetzlichen Vorschriften Anwendung finden.

(Drclar. vom 16. Novbr. 1808. §. 11.)
§♦ 627*  Wenn der Vormund des. abwesenden 

letzten Besitzers, (§. 62A>). mit Genehmigung der 
vormundschaftlichen Behördedie Erfüllung der Be
dingungen ablehnt: so wird , nach Anleitung der in 
den §§. 615» 617^' 618« 623^-625, gegebenen 
Vorschriften, und zwar unter Bestimmung eines 
Termins von 16 bis 2Q Wochen, mit der Vor
ladung des Abwesenden, und dem Versaufe des 
Grundstücks Verfahre^.

§. 628, Wenn der Vorgeladene in dem fest
gesetzten Termine nicht erHeint: so wird das Kauf

geld, nach Abzug der Kosten^ für seine Rechnung 
gerichtlich medergelegt, und jeder Einspruch von 
seiner Seite bleibt unzulässig.

(Verordn, vom 27. Jul. 1808. §. 16.)
§. 629- In dem Falle aber daß der Vor

mund des Abwesenden die festgesetzten Bêdîügün- 
gen übernommen hat, und der letztere hiernächst 
zurückkehrt, muß dieser entweder die von senem 
übernommenen Verbindlichkeiten erfüllen,- oder-sich 
gefallen lasten, daß das Grundstück in der in den 

623'—1625« bestimmten Art verkauft werde. 
(Declar. vom 16. Novbr. 18d8/§. 8. b.)

§. 630. Wenn der rechtmäßige Besitzer eines 
Jmmediatbauerguks »in der Zeit vom L7. Julius 
1808: bis zur EvklLrung über die Annahme oder 
Nichterfüllung her Bedingungen, den Bauerhof 
veräußertoder verpfandek-hak: so muß, der neue 
Erwerbe^ in so fern er nichts die festgesetzten Ver
pflichtungen übernehmen will, so wie der Real- 
gläubige^.-wenn sich der Pfandschuldner hiernächst 
nicht bestimm^, oder« .verneinend erklärt, den Üf-
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fentlichen Verkauf zulassen, und mit demjenigen 
zufrieden sein , was dabei nach Abzug Her: Kosten 

herauskommt.
XEbendaf.u^. 13.)
§. 631. Durch die Verleihung des Eigen- 

thums werden die in Hinsicht der Immediatbauer- 
güter früher bestandenen Privatrechte und Ver

bindlichkeiten nicht geschmälert. ;

§.,632‘ Es leiden- daher die bereits früher 
regulirten Altentheile und Leibgehfksge hierdurch 

keine Abänderung.

K. 633» Auch bleibt der einstweilige Verwalt 
ter eines solchen Grundstücks, es sey- nun die 
Wittwe, der Stiefvater, oder ein anderer irtterU 
mistischerWirth, in so fern solcher die. vorgeschrie
benen'Bedingmigen erfüllen zu wotten bisinen. der 
bestimmten Frist, , sich bereit erklärt,hat, .so lange 
im Besitze und Genusse des Grundstücks,, -altz dieß 
der Fall gewesen sein würde, wenn die Verleihung 
des Eigenthums nicht erfolgt wäre ;, wobei er übri
gens für die Verpflegung und Erziehung der Kin
der des letzten Besitzers sorgeck, und,,, die übrigen 
Obliegenheiten - eines.- Nießbrauchers erfüllen muß.

W (Ebendas. §. 7.) . WWWW
§. 634. Ist aber seine Erklärung verneinend 

ausgefallen, so erlischt fein Besitz und Nutzungs
recht' sofort, und das Bauergük geht gleich jedem 
andern freien Eigenthuflw in eine rein vormund
schaftliche Verwaltung über.

(Ebendas. U 7.) *

Um die Verhältnisse, der BauernigPreußen richtig 
beurtheile« zu können,- ist es, nothwendig,? auf das Ge
schichtliche derselben zurückzugehen, zumalss selbst nach 
Verleihung des Eigenthums der Bauergüter, noch häufig 
auf die frühern Verhältnisse dieser Güter und ihrer Be
sitzer ankommt.
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Der deutsche Orden eroberte Preußen in der Ab
sicht, die christüche Religion zu verbreiten; im Kulmer 
Lande und in Pomesanien wurde diese Absicht fteilich nicht 
erreicht, denn fast alle Eingeborne wurden im Kriege er
schlagen, und das Land mußte theils mit neuen Emzög- 
lingen, theils mit den kriegsgefangenen Preußen neu be
völkert werden. Allgemeiner Grundsatz war hierbei:

1) daß der, vorzüglich deutsche, Einzögling vollkom
men frei war, und die ihm verliehenen Grundstücke ent
weder zu ' Lehenrechten oder als völlig freies Eigenthum 
(zu külnufthen Rechten) besaß;.

2) daß der kriegsgefangene eingebome Preuße als 
Leibeigener betrachtet, und theils auf dm Landgütern des 
Ordens, theils auf denen der Lehensherren und Kulmer 
zum Ackerbau gebraucht wurde.

Dm Vertilgungskrieg fand aber der Ordm sehr 
bald seinem eigenen Vortheil entgegen, auch beklagte sich 
die Geistlichkeit, daß selbst der Uebertritt zur christlichen 
Religion die gefangenen Preußen nicht von dem harten 
Loose der Leibeigenschaft befreie, ungeachtet die Aussicht 
darauf dass sicherste Mittel der Bekehrung betrachtet 
wurde. Darüber entstanden zwischen dem ersten Bischöfe 
von Kulm und dem Orden Streitigkeiten, welche nur 
dadurch gehoben wurden, daß sich der Letztere zu einem 
Vertrags mit den unterjochten. Preußen verstand, welcher 
unter Vermittelung des päpstlichen Legaten Jakob am 
7. Februar 1249 geschlossen wurde.

Nach Inhalt dieses Vertrags (unter andern abge- 
gedruckt in v.Baczko's Geschichte von Prmßen, Th. 1. 
S. 269.) wurde

1) denjenigen, gefangenen oder unterjochten Preußen, 
welche sich zur christlichen Religion bequemten, die Ent
lassung aus'dm Leibeigenschaft bewilliget, woraus von 
selbst folgt, daß die, nicht-bekehrten Preußen m der, Leib
eigenschaft blieben.' Wer aber in der Folge von der 
christlichen Religion wieder^'abfie^ kehrte auch in die Leib
eigenschaft zurück.,

2) Die Grundstücke, welche die überwundenen Preu
ßen besaßen, oder welche ihnen verliehen wurden, sollten 
sie zwar eigentümlich besitzen, jedoch gegen Dimste und 
zu Lehmrechten. ' Diese Güter erhielten dm Namen der 
Preuß. Freigüter, und sie wurden nur auf die Descen
denten, Ascendentm, Brüder und Brüderkinder, aber
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nicht aus entferntere Verwandte vererbt?? sondern fielen 
: alsdann an den Orden zurück. •.*,•••;

Der Vertrag von 1249 war für die'Preußen von 
geringem Nutzen , denn sie ergriffen die erste Gelegenheit, 
sich ihrèm Joche und der christlichen Religion wieder zu 
entziehen, und fielen daher größtentheiks wieder in die 

à Leibeigenschaft zurück. Vermöge derselben waren sie an 
das Landgut , zu welchem fie gehörten, gebunden (gle- v 
bae adscripti), sie mußten ihrer Herrschaft Treue und 
Gehorsam schwören, ihr in den Krieg folgen, beim Acker
bau Dienste leisten, und- ihre Kinder mußten der Herr
schaft als Knechte und Mägde bienen. Dagegen benutz- 

5jl . ten sie die ihnen eingegebenen Höfe zu iyUm^ Unterhalts 
die Herrschaft gab ihnen Gebäude, Holzj -Weibe, Saat, 
Vieh Und Wirthschaftsgeräth, und mußte, wenn- der Leib
eigene fich-nicht mehr ernähren konnte, für seine Ernäh
rung sorgen. Semen Hof besaß - der Leibeigene nicht 
eigenthümlich, er dürste ihn weder veräußern noch ver- 
pfänden-, die-Herrschaft aber konnte den-'Wirth , auf einen 

he andern Hof versetzen, fie konnte den Hofmikdem Leib- 
wchi eigenen veräußern , fie konnte den Wirth willkürlich voN 
Wj seinem Hofe entsetzen ; ? starb er', so hatte' fie die Wahl, 

welchem seiner Kinder, oder welchem Andern fie den Hof 
'à übergeben wollte, und den größten Theil der vom Staate 
à auf das Gut gelegten Lasten und - Leistungen legte fie
3 m dem Leibeigenen auf, über- welchen fié überdieß das Züch

tigungsrecht und die Civil- und Criminalgerichtsbarkeit 
à-r auàbtè. ,

Nach und Nach bildete sich das gutsherrliche Recht 
gegen die Leibeigenen oder Unterthanen immer weiter aus, 

â aber nicht sowohl durch ausdrückliche Gesetze, als-durch 
Ge w ohn h e i t e n. Erging ja ein Gesetz, so war es ge
wöhnlich g e g en1 beri Leibeigenen gerichtet;-so würbe -ihneri 
untersagt, Handwerke zu erlernen und in den Stabten 
als Gesinde zu dienen. (Landesorbnung des' Hochmeisters 
Hans von Tiefen, v. Baezkv's Geschichte rd. Th. 4.

• S. 166.M^WW
Die erste wichtige Veränderung hierin etsolgte durch 

das, vom König Sigismund August von Polen am 9. 
Julius 1568 bestätigte Testament Herzogs Albrecht des 
ältern vom 17. Febr.- 1567. (Privilegia der Stände des 
Herzogthüms Preußen, Braunsb. 1616. Bl. 81.) M 

f/p , brecht setzte darin fest : z

H



1) daß sowohl in den landesherrlichen Domainen, 
als m den Gutery des Adels und der Städte, diejenigen 
Leibeigenen, weicht sich dem Studieren widmen, von der 
Leibeigenschaft ganz,

2) alle übrigen für ihre Person- wenn auch nicht 
hmftchts ihrer Güter,
der Leibeigenschaft entlassen sein und bleiben sollten.

Zwar behauptet v. Sahme in seiner.Einleitung in 
diepreuß. Rechtsgelahrtheit (Königsberg, 1741, S. 27.), 
diese Aufhebung der -eibcigenschaft sey nicht auf dem 
Lande,- sondern nur in den städtischen Landgütern zur 
Ausführung gekommen, .doch verschwand seitdem wenig
stens der. Rame der Leibeigenschaft, an deren .Stelle der 
der Erhuuterthänigkeit aüfkam. In der Sache 
selbst wurde fteftich nichts geändert, weil wahrend der 
Minderjährigkeit von Albrechts Nachfolger Md während 
der über denselben wegen Blödsinns verhängten Curatel 
der Adel Einfluß genug erlangte- um alle ihm nachthei- 
ligen Folgen der beabsichtigten Emancipation von sich 
abzuwenden. Dennoch wurden späterhin durch das Preuß. 
Landrecht von 1620 wenigstens die Erbsolgerechte der 
Bauern auf ihre Höfe näher bestimmt; diese Bestimmun
gen sind auch unverändert in die Landrechte von 1685 
und 1721 sibergegangen, und sie haben ihre Kraft hin- 
sichts der.M den adeligen, kölmischen und städtischen 
Landgütern befindlichen Bauerwirthe bis zum Jahre 1811 
behalten. (Preuß. Landrecht von 1721. Buch 5. Tit. 15.)

In den ostpreuß. Domainen dachten die preuß. Re
genten sehr bald an die Erleichterung des- Schicksals der 
Bauern, es ergingen deßhalb mehrere in Grabe's Con
stitutionen abgedruckte Verordnungen, ja König Friedrich 
Wilhelm I. verordnete sogar durch ein Rescript vom
30. Decbr. 1718 (Grabe s Corn. Const. Prut. Th 3 
S. 425.), » ; î r

„daß Höchstdero immédiat - bäuerlichen leibeigenen 
Unterthanen die Höfe, welche sie bewohnen, erblich 
seyn, und die Unterthanen selbige, wie sie wollen, 
doch auf vorgängigen Consens der Amtskammer und 
des Amts, verkaufen zu können, berechtigt seyn 
sollten. .

Erbliche Rechte auf ihre Höft waren den Bauern schon 
durch das Landrecht von 1620 eingeräumt; offenbar ging 
also die Absicht Friedrich Wilhelms I. dahin, daß die
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Bauem freie Eigenthümer ihrer Höfe werden sollten; 
diese Absicht war aber den. Wünschen der Domainenbeam- 
ten und Dymainenpächter,. und selbst der Amtskammern 
(der nachherigen Kriegs.- und Domainenkammern) völlig 
entgegen, ; denn die Letztem bedurften einer Klasse von 
Unterthanen , , welcher sie diejenigen Lasten und Abgaben 
aufbürden konnten, welche der Adel, ; die Kölmer und 
Städte von. sich ablehnten; - die Domainenbeamten aber 
wollten sich eines Ansehens Nicht entschlagen, welches 
ihnen die ziemlich willkürliche Verfügung übe« die Bauer
höfe und die Bauern selbst sicherte. -Da obenein das 
den Bauern durch die Verordnung vom 30. Decbr. 1718 
bewilligte Recht, ihre Höfe zu veräußern,, von der Ein
willigung desAmts und der Kammer abhing, so ist es 
nicht zu verwundern, daß jene Verordnung-ahne allen 
Erfolg blieb, denn die Erlaubniß zum Verkauf wurde 
nie ertheilt! Erst in der zweiten Hälfte des achtzehnten 
Jahrhunderts wurde einzelnen Bauerwirthen gegen Ueber
nahme eines erhöheten Zinses nachgegeben, ihre Höf« für 
einen, die Summe von 100 bis 300 Thalern nicht über
steigenden Dreis an einen besitzfähigen E«verbw, abzutre
ten, .und sie erhielten davon, dm Namen der Hochzin- 
ser. * Der Absicht, den Bauern in den königlichen Do- 
mainen das freie Eigenchum ihrer Höfe zu bewilligen, 
trat Friedrich Wilhelm I. selbst bald nachher durch das 
Edict vom 6. Qctbr. 1722 entgegen, in welchem er be-

WWWWW WW
■ , „daß, wenn ein Jmmediatbauer versterbe, das Gut 

einem von seinen, zux Wirthschaft tüchtigen Söhnen, 
oder wenn keiner vorhanden, dem Schwiegersöhne 
wieder überlassen, sonst aber, wmn weder Sohn 
noch u Schwiegersohn vorhanden, dasselbe von dem 
Beamten mit einem andern tüchtigen Wirthe besetzt 

r. , werden solle", '
d. h., es blieb bei den Vorsch«ften des Landrechts von 
1721.

Auch Friedrich der Große ging mit der Idee um, 
den Bauern in den königlichen Domainen Ost- und West
preußens das volle Eigenthum ihrer Höfe zu verschaffen, 
aber auch er fand in dem Widerstreben der Domainen- 
pächter und Kammern unübersteigliche Hindernisse. In 
dem Cabinetsbefehl vomi-20. Febr. 1777 sagt er aus
drücklich: - . - -
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„Er habe wahrgenommen, daß sich m den Aemtern 
noch Bauergüter befinden, die den darauf wohnen
den Leuten nicht eigenthümlich gehören, und daß 
die Beamten, wenn hiernachst die Aeltern gestorben, 
den Kindern die Höfe abnehmen und solche nach 
Gefallen, wider alles Recht und Billigkeit, an Fremde 
vergeben. Da.dieß Sr. Königl. Majestat Willen 
und Idee ganz entgegen sey, vielmehr Dero Jntm- 
tiondahin gehe, daß alle Bauerhöfe in den 
Domainenämtern den Besitzern eigen- 
thümlich-verbleiben, und van den Aeltern 
auf die Kinder koinmên sollen-, so erhalte 
das Generaldirektorin« den Befehl, das hierunter 
Erforderliche ohne Anstand zureguliren.^ v

Dieser königl. Befehl wurde , unter andem auch in West
preußen, vorschriftsmäßig publiât; - aber — es, blieb le
diglich beim Mm. In einer; kurz vor seinem Lode an 
den Kammerpräsidenten v. d. Golz in Königsberg erlas
senen Cabinetsverfügung vom !.. August 1786 bemerkte 
Friedrich der Große:

„Es ist ferner die Frage, , ob nicht alle .Bauern in 
meinen Aemtern aus der Leibeigenschaft'(Erbunter- 
thänigkeit) gesetzt, und als Eigenthümer auf ih- 
rm Gàrn angesetzt werden können? ' Ich erwarte 
darüber Eure Anzeige, was das für Difficültäten 
haben kàne^; . <

ein Beweis, daß Friedrich den Inhalt seines Befehls vorn 
20. Febr. 1777 selbst bereits wieder vergessen hatte. > Jn- 
defsm that er zur Erleichterung der Amtsbauern manche 
wichtige Schritte: durch die Verordnung vom 8. Novbr. 
1773 wurden die Dienste der Sauern in Ost- ; undWcst- 
Preußen nach billigen Grundsätzen ermäßiget , ein bejvnde- 
res Reglement beschrankte die Verpflichtung der Bauern, 
Vorspann zu leisten, d. h. den Staatsbeamten zu nhren 
Dienstreisen gegen unverhäktnißm-aßig geringe Vergütung 
freie Fuhren zu gestellen, u. s. w. Mit diesen theikwei- 
fen Erleichtrrungm mußten sich die Sauern begnügen, 
denn wiewohl der königliche Befehl vom 20. Febr.-1777 
einmal vorhanden war, so benutzte doch die. Finanzbe
hörde nach Friedrichs Tode die-Gelegenheit,-die'Wirkun
gen jenes Befehls durch die sogenannte Declaraüon vom 
25. Marz 1790, welche, als solche, rückwirkende Kraft 
hatte, aufzuheben. Die Erbfolge der Kinder in die Bauer-
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guter ihres Vaters wurde dadurch näher bestimmt^ ohne 
di« willkürliche Einwirkung der Domainenpächter auszu
schließen; von einem Eigenthum der Bauerhöfe war aber 
nicht weiter die Rede.

So blieb Sk. jetztregierendeu Königlichen Majestät^ 
Friedrich Wilhelm IIL das schöne Vorrecht Vorbehaltes 
das Loos der bis zuch Uebermaß gedrückten Bauern 
seines Landes von Grund aus zu verbessern und dieser 
Elaste von Unterthanen die Rechte jedes Menschen auf 
persönliche Freiheit und auf. Eigenthum zu vindkciren. 
Durch die Verordnung vom 29. Decbr. 1804 wurde die, 
trotz' Friedrich des Großen Absichten unter dem Namen 
der Erbuntetthanigkeit noch immer fortbestandene Leibei
genschaft der Domainenbauern, der Gesmdedienstzwanz, 
das Verbot des Verzinsens der Unterthanen nach adeli
gen Gütern, das Loskaufsgeld, und andere mit der Erb- 
untetthänigkeit,! in Verbindung stehende Verpflichtungen 
der Bauern'in den Domainen Ost- und Westpreußens 
völlig aufgchobeü; die bäuerlichen Scharwerksdienste wur
den in den Jahren 1804 bis 1806 fast überall in eine 
Geldabgabe verwandelt; dmch die Verordnung vom 9. Oct? 
1807^ wurde die Erbunterthänigkeit in der garten Mo
narchie abgeschasst; durch di« Verordnung vom "29. März, 
1808 in Ostpreußen der Mühlenzwang ansgchobenzdurch 
die Verordnung vom 27. Jul. 1808 den Bauern in den 
königlichen Domainen von- Ost- und Westpreußen daö 
völlige Eigenthum ihrer Höfe verliehen;-vom Jahre 1810 
ab aber ergingen die neuern Gesetze, durch welche auch 
den Bauern außerhalb der königlichen. Domainen das 
Eigenthum ihrer Höfe bewilligt, und die Bauern in die 
vollen Rechte freier Staatsbürger eingesetzt wurden.,

Was di« Verordnung vom 27. Jul., 1808 und ihre 
Declarationen betrifft, so ergiebt ihr in den obigen Pa
ragraphen züsammengesteüter Inhalt di« ängstliche' Sorg
falt, mft welcher man für alle möglichen, zum Theil nach
her gar nicht vorgekommenen Fälle Vorschriften zu' erthei
len bemüht war; dennoch zeigten sich in der Folge Nach
theile, welche bloß daraus entsprangen, weil man sie bei 
Entwèrfung jener Verordnung nicht vorausgesehen hatte. 
Dahin.gehören hauptsächlich folgende:

1).  Die Bauern sollten sich, der Verordnung gemäß, 
binnen sechs Wochen nach Bekanntmachung der Bedin-
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gütigen , unter Welchen Eigenthum ber 23(tuerbose 
angeboten wurde, über die Annahme dieser Bedingungen 
erklären. Statt dessen wurden die Bauern, um die 
Sache zu beschleunigen, dörferweise in die Aemter geru
fen, jedem wurdek die Bedingungen und die neuen Ab
gaben, welche er übernehmen sollte, vorgehalten, und er 
sollte sich nun sofort über die Annahme erklären. Außer 
dem Domainenbeamten war zugleich eine Gerichtsperson 
gegenwärtig, welche gleichzeitig die Rechtmäßigkeit des 
letzten Besitzes prüfen und der ganzen Verhandlung die 
gesetzlich rechtsverbindliche Form ertheilen sollte. Bei 
dieser ungewöhnlichen llebereilung konnten Mißgriffe nicht 
ausbleiben, eine gründliche Prüfung der Legitimation des 
Prätendenten war in so kurzer Zeit nicht möglich, und 
so wurde denn das Besitzrecht häufig völlig unberechtigter 
Personen, besonders der sogenannten interimistischen Wirthe, 
anerkannt, es wurden ihnen förmliche Verleihurkunden 
ausgefertigt, und eine große Menge von minderjährigen 
Kindern verstorbener Bauern gingen, ganz gegen die Ab
sicht des Gesetzes, ihres Eigenthums verlustig. Zwar 
entstanden darüber in der Folge zahllose Processe, sie 
wurden aber meistens zum Nachtheil der Pupillen ent
schieden, weil die Obergerichte die vom Staate ausgefer
tigten förmlichen Verleihurkunden als unwiderruflich be- 
trachteten.

2) Viele, und gerade die verständigsten Bauem auS 
Gegenden, wo der Boden arm und unfruchtbar war, sa
hen die Unmöglichkeit ein, die festgesetzten Bedingungen 
zu erfüllen, beim gänzlichen Verlust aller ihnen bisher 
bewilligter Vergünstigungen, die dessenungeachtet erhöheten 
Abgaben zu erschwingen, und sich dauernd auf den Hö- 
fen zu erhalten. In dieser Ueberzeugung lehnten sie das 
ihnen angebotene Eigenthum ab. Ihre Höfe wurden 
darauf, der Verordnung gemäß, zum Verkauf an den 
Meistbietenden öffentlich ausgeboten; da aber die Unver- 
hältnißmäßigkeit der aufgestellten Bedingungen allgemein 
einleuchtete, so fanden sich keine Kauflustige, und die Re
gierungen waren nach vielen fruchtlosen Versuchen, die 
Sache m Ordnung zu bringen, endlich genöthigt, jene 
Bauerhofe dem Fiscus zuschlagen zu lassen. Dadurch 
war aber wenig gewonnen , die Bauerhöfe mußten gegen 
einen geringen Pachtzins verpachtet werden, und eine be
trächtliche Zahl von Bauerwirthm ist durch diese Maß-
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regel tmt Haus und Hof, um Broi Und Unterhalt ge
kommen.

3) Der größte Theil der Bauerhöfe war schon vor
her durch die Verwandlung der Scharwerksdienste in eine 
jährliche Geldabgabe mit einer Abgabenlast belegt, welche 
mit dem Ertrage des Bauerguts/ nach Abzug des noth- 
dürftigen Unterhalts für den Wirth und seine Familie^ 
in feinem gehörigen Verhältnisse stand. Diese Abgaben 
wurden aber bei Gelegenheit der Eigenthumsverleihung, 
durch Verwandlung aller auf dem Gute lastenden Natu
ralleistungen in Geldabgaben noch beträchtlich vermehrt. 
Jene Abgaben hatte der Bauer zwar mühsam, aber er 
hatte sie doch erschwingen können, denn 1) vor Verlei
hung des Eigenthums hatte er sich mancher Vergünstigun
gen zu erfreuen, z. B. des freien Bauholzes zur Unter
haltung der Gebäude» des freien Brennholzes u. f. w. 
Diese Vergünstigungen, nebst der landesherrlichen Unter
stützung bei. Unglücksfällem fielen jetzt weg. '2) Bis zum 
Kriege von 1804 waren die Getreidepreise in Preußen 
sehr hoch und sie halfen manche Ausfälle decken; nach 
dem Jahre 1808 waren sie so unverhältnißmqßig niedrig, 
daß die Ernte ost die Bestellungskosten nicht deckte. 3) 
Vor 1806 hatte der Bauer mancherlei Gelegenheit, den 
Ausfall am Gutsertrage durch industriellm Erwerb, be
sonders durch Leinwandssqbrication, ja.selbst durch die 
Vorspanndienße, welche ihm wenigstens einige Einnahme 
verschafften, zu ersetzen; nach 1808 hörten auch diefe Er-' 
werbsquellen auf, ergiebig zu seyn 4) Durch die Ver
wandlung der Scharwerksdienste in eine Geldabgabe, hatte 
der Bauer den Betrag feiner Steuern sehr beträchtlich 
erhöhet, und er hatte dadurch Muße gewonnen, welche 
er, da feine kleine Landwirthschaft bald besorgt war, dazu 
verwenden konnte, sich durch Nebengewerbe einen Ver
dienst zu verschaffen — vorausgesetzt, daß er Gelegenheit 
dazu hatte. Nach 1808 Hot sich aber wenig oder keine 
Gelegenheit dazu dar, selten verstand er auch, sie zu be
nutzen, er hatte daher eine Muße erkauft, welche ihm 
keinen Vortheil brachte, sondern sogar zum Müßiggang 
gewöhnte. . I

Diese Umstände haben der Verleihung des Eigen
thums der Bauergüter in den Ost- und Westpreuß. Do- 
mainen einen großen Theil des beabsichtigten Wohlthätig 
gen entzogen, und der größere Theil der Bauern befindet 
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sich jcht hinsichts seines Vermögens in einer übsem Lage 
als vorher. ,

Ob diese« Nachtheilen bei Entwerfung der Verord
nung vom 27. Jul. 1808 hätte vorgebeugt werden kön
nen, lassen wir dahin gestellt seyn; wie aber die Sache 
jetzt steht, scheint die Gesetzgebung über diesen Gegenstand 
noch nicht abgeschlossen zu sein. .

II. Von denjenigen Bauergütern, welche zu geistlichen Do
maine», Kämmereigütern, adeligen und ander« Privat

gütern gehören.

§. 635« Den Besitzern der gedachten Bauer
güter soll das Eigenthum derselben vom ersten 
Umzugstermine der Dienstleute im Jahre 1816 
an, zustehen.

636- Sie müssen aber den. Gutsherrn da
für nach den im Ediek vom 14. Septbr. 1811 
und dessen Declarationen vorgeschriebenen Grund
sätzen entschädigen. ,

§<6,37. Die Auseinandersetzung zwischen den 
Gutsherren mit den Bauern soll unter Leitung 
der im Jahre 1816 zu Marienwerder errichteten 
Generalcommission erfolgen.

(EdicL vym 14. Septbr. 1811'und deren Declarationen.)

§. 638- Das Edict vom 14. Septbr. 1811 
und die dasselbe abändernden, ergänzenden und 
erläuternden Verordnungen finden auch auf das 
neue Landgebiet bey vormaligen Freistaats Danzig 

Anwendung.
(Gesetz v. 8. April 1823. Gesetz-Samml. 1823. S. 73.)

§. 639. Den in den Westpreuß.' Steuerkata
stern bloß zu Schutzgeld angesetzten Rusticalstel- 
len steht ein Recht, auf Erlangung des Eigen
thums nach dem Gesetz vom 14. Septbr. 1811, 

nicht zu.
§. 640. Eben so wenig denjenigen, welche erst
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feit 1774 mit besondern bäuerlichen Wirthen be

setzt sind.
(Declarat. v. 29. Mai 1816. Art. 4. Gesetz - Sammt. 1816. 

S. 155.) , KS& èêMD

Unmittelbar nach der Besitznahme von Westpreußen 
tM Jahre 1772 wurden auf Anordnung Friedrichs If. 
sämmtliche Grundstücke der Provinz Behufs Einführung 
einer allgemeinen Grundsteuer, Contribution genannt, 
vermessen und classisicirt. (Instruction vom 5. Junius 
1772.) ' Auf den Grund dieser Borarbeiten wurde das 
Westpreußische Contributions-^Kataster nach folgenden 
G^mdsätzm angelegt f' ßWW HWki'

1) Den zahlreichen Grundbesitzungen der katholischen 
geistlichen Stiftungen und der katholischen Geistlich
keit überhaupt wurde eine Contribution von 50 Pro
cent des reinen Ertrags auferlegt, ihnen jedoch der 
Besitz ihrer Grundstücke gelassen. Wenige Jahre 
nachher wurde den Geistlichen und Stiftungen un
ter demBorwande, daß bie katholische Geistlichkeit 
ihre Grundstücke nicht zu bewirthschaften verstehe, 
her Besitz derselben genommen, die Grundstücke wür
den, bis auf vier Hufen, welche jedem Pfarrer con- 
tributionsfrci verblieben, den königl. Domainen ein
verleibt, und der Geistlichkeit wurde die Hälfte des 
im Jahre 1772 ausgemittetten reinen Ertrags der 
Grundstücke unter dem Namen einer Competenz aus 
der Domainenkasse gezahlt. Dabei ist es mit wmi- 
gctt Ausnahmen bis zur Ausführung der päpstlichen 
Bulle, âe salute animarum V0M 16. Julius 1821

2) Den adeligen und Gratialgütern wurden
. a) bei einer Grundfläche von mehr als fünf und zwan

zig altkulmischen Hufen, 15 Thaler;
b) von fünfzehn bis fünf und zwanzig Hufen, zehn 
êWhà; Eà

c) unter fünfzehn Hufen fünf Thäler an Ritterdienst
geldern auferlegt.

3) Freie kölmische Güter zahlten durchweg 6Z Thaler 
20 Sgr. für den ganzen Ritterdienst; die Hälfte 
aber, wenn sie nur zu einem halben Ritterdienste 
verpflichtet waren.

4) Außerdem mußten an Contribution entrichten: .
a) Der Bauer ohne Unterschied 33s" Procent, jedoch 

ÄLestpreuß. Prov.-Rrcht. ' 12
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so, daß für dieHufe nicht über drei Waler, der 
Colon und Freie nicht , über fünf Thaler zahUe.

b) Der Freie und Köln»«, wenn er nicht Rittrr- 
dienstgeld entrichtet, 28 Procent;

c) Wenn er dergleichen entrichtet, 25 Procent;
d) De^ adelige Gutsbesitzer von seinen Vorwerks

hufen 25 Procent
vom ausgeryittelten reinen Ertrage chrer Grund- 
stücke. MWOW

5) Diejenigen Hintersassen, welche weniger äks eine alt- 
kulmische Hufe besaßen, wurden nicht zur Contri-' 

» bution gezogen, sondern nur mit einem Schutzgelde 
Up awgefetzt, wogegen derjenige Grundbesitzer? dessen

Hintersassen sie warcn, für das Grundstück der letz
tem mit zur Càchuston gezogen- wurde mit 
dem Vorbehalte, daß er den Betrag von° dem Hm- 
terfaffen wieder einziehen könne. >.

Diese 'Einrichtung' gäb 'in der Folge zu'èchem wich
tigen Zweifel Veranlassung, denn in der unter dem- 29. 
Mai 1816 (Gesetz-Sammt. 1816. S 154.) .ergangenen 
Declaration des Edicts vom j.4. Septbx. 1811--ist, in 
den Artikeln 4 und 5. bestimmt, daß den Festsetzungen 
des gedachten Edicts gemäß nut diejenigen^ Müerlichen 
Stellen regulirungsfähig seyen, d. h. das Recht Haben 
sollen, von der Gutsherrschaft das Eigenthum, ihrer Be- 
sitzungen zu verlangen,

„welche in. den StemranMlaaen, deyWddchzuber- 
' Haupt als bäuerliche Besitzungch katastrirt sind.^v.

Wiewohl nun, wie vorhin untet 5 bemerkt ist, die Grund- 
stücke der Hintersassen unter einer Hufe im' Westpreußi
schen Contributionskataster, nicht angesetzt sind»' so nahm 
dennoch die fonigL. Generalcommisfion zu Marienwerder 
an, daß dergleichen Besitzungen regulirungsfähig wären, 
und erkannte in mehreren Fällen nach diesem Grundsätze. 
Das königl. Revisionscollegium zu Marienwerder dage
gen gestand solchen Grundstücken die Regulirungsfahig- 
keit nicht zp, sondern änderte die Erkenntnisse der königl. 
Generalcommission ab. Darüber kam es zu einem Con
flict, bis zu dessen Entscheidung sämmtliche Processe über 
diesen Gegenstand durch den köntzl. Cabinetsbxsehl vom
27. Junius 1822 suspendirt wurden. Inzwischen wurde 
das Sachverhältniß einer cowmissarischen Untersuchung 
unterworfen, welche zu dem Ergebniß führte,
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daß es anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen zur * 
Vervollständigung des Gesetzes vom 14. Septbr. 
1811 und der Declaration vom 29. Mai 1816 
nicht bedürfe. - x >

Demgemäß wurde durch den königl. Cabinetsbefehl vom >
31. Decbr. 1826 die mittelst Befehl, vom 27. Junius 
1822 angeordnete Suspension der darüber anhängigen 
Processe wieder aufgehoben und dabei bestimmte daß die 
Entscheidung der Letztem den Gerichten nach den beste
henden Gesetzen überlassen bleiben solle. Hiernach kommt 
es'Darauf an/ in welcher Ärt die Westpreußischen Ge- , 
richte die bestehenden Gesetze über Viesen Gegenstand feit 
dem königl. Cabinetsbefehl vom 31. Decbr. 1826 er-, 
klart haben. Diese Erklärung ist in vielfältigen Erkennt
nissen des königl. . Revisionscollegiums zu Marienwerder 
und des königl. Geheimen Okwrtribunals zu Berlin da
hin ergänzen, daß die nicht katastrirten kleinen Besitzun
gen der Hintersassen für regulnungsfähig nicht geachtet 
werden können. . y J

§, 641» Die gegenwärtigen Besitzer solcher 
bäuerlichen. Stellen § denen die Verleihung des 
Eigenthums derselben wegen der Eigenthümlich

keit des Grundsteuerkatasters versagt wird, sollen 
bis zur künftigen gesetzlichen Bestimmung in eben 
ihren bisherigen Verhältnissen erhalten, und es 
sollen in den gegenseitigen Leistungen, bis dahin 
keine Veränderungen vorgenommen werden.

(Königl. Cabinetsbefehl v; L6. Zan. 1822.)

H. 642. Zeikemphyteuten, sowohl in den kö- 629» 
niglichen Domainen - als P riva kg ü tern, steht ein, 
solches Recht zwar zu, und die Vorschriften des 
Edictö vom 14. Septbx. 1K11 §. 35 rc, finden 
auf sie Anwendung.

(Declaration vom 29. Müi 1816. Art. 80. Gesetz - Sammt. 
1816. S. 173.)

§. 643. Sie können aber an die ihnen au
ßer dem Bauergute beigelegten VorwerkSländereiön 
keine Ansprüche machen.

(Ebendaselbst Art. 81.)
y

12*
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§' 644. Die Leistungen an Kirchen und Pfar

rer können nur durch Verwandlung in eine frei. 
geNde und fallende Geldrènte nach der Ablösungs- 
Ordnung vom 7. Junius 1820 abgelöst werden, 
und es bedarf dazu der Eiwilligung der geistli
chen Obern.

(Ministeria!-Rescript vom 8. Janr. 1820 und Publicandum 
vom 25. März' 1820.' Danz. Amtsb!. 1825. S. 246.)

§. 645. Die Ansprüche, welche den bäutzry-. 
chen Wirthen nach dem Edicte vom 14. Septbr. 
1811 und der Declaration vom 29. Mai 1816 
auf Verleihung des Eigenthums der von ihnen 
bewirthschafteten Höfe eingeräumt sind, gehen auch 
auf die Erben der Wirthe solcher Höfe über, von 

welchen der zweite Abschnitt des vorgedachten 
Edicts handelt.

§. 646. Ist der Besitzer eines solche« Hofes 
vor der Auseinandersetzung mit der Gutsherrschaft 
verstorben, so wird die erbliche Nachfolge Nach 
eben den Regeln, wie bei den erblichen Bauer
höfen, und; zwar in den Domainengütern nach 
der Declaration vom 25. März 1790, in andern 
Gütern nach den Provinzialgefeßen, und wo diese 
darüber nicht entscheiden, nach §. 634 folg. Tit. 
21. Th. 1. des Allgem. Landrechts bestimmt.

§. 647. Provinzialrechte, welche sonst die Be° 
fugniß auf erbliche Nachfolge in bäuerliche Be
sitzungen auSfchließen, können gegen die Vorschrif
ten der vorstehenden beiden Paragraphen nicht 
geltend gemacht werden.

(Verordn, vom S. Sun. 1819. Gesetz-Samml. 1819. S. 151.)
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Zwei und zWMjigster Titel.
Von den GrundgerechtWeiien der Grundstücke 

gegen einander.

§. 648*  Wer ejne Servitut durch Verjährung $• 5- 
erworben zu haben behauptet,- muß den Beweis 
führen, daß er das Recht während der verjäh
rungsmäßigen Zeit niché mit Gewalt, heimlich 
oder bittweise, sondern als ein wirkliches Recht 

aMqeübt ßqb e.
^Preuß. Lmde. SBv 8. Lit. 2, Art. 3. §. 5. S. 84.)

§» 649» Häuser in den Städten dürfen ohne §. is. 
EiNwilligüng der Stadtobrigkeit mit Grundgerech- 

tjaKitMMêàlWUWIE^^M M
r, (Preußr» Landr< B. 4. Tit. 6. Art. 4. §. 1. S. 1,08.)
H. ;S50*v  Grundgerechtigkeiten, deren Aus- j. 14. 

Übung fortwährend Statt finden kann, werden 
sowohl unter An« als Abwesenden durch zehnjäh

rigen Befih erworben. . .
(Muß. Lande. SS. 3. Ttt. 2. Art. 2. §. 2. S. 33.)

H. /651» Ist ihre Ausübung nur aus nachbar
licher Freundschaft gestattet, oder hat derjenige, 
welcher sich ihrer bedient, fie nicht als ein Recht 
gefordert, so finde tdie Verjährung durch Besih 

nichl Statt. «
§. 652» Hat der Verpflichtete die Ausübung 

des Rechts nicht wissentlich geduldet, ober der 
Berechtigte das Recht nicht im guten Glauben 

ausgeübt, so kann die Servitut nur durch den 
Besitz von 31 Jahren sechs Wochen und drei Ta

gen erworben werden.
(Ebendas. §. 8. S. 84.)

§. 653. Grundgerechtigkeiten, welche nicht all
jährlich oder gewöhnlich, sondern nur in gewissen 
Jahren oder bei gewissen Gelegenheiten benutzt 
werden können/ werden durch den Besch von
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31 Jahren sechs Wochen und drei Tagen er
worben, . '....

(Ebendas. §. 4. S. 84.) -
50. §. 654. Grundgerechtigkeiten, welche fortwäh

rend ausgeübt werden können, gehen durch Nicht
gebrauch von zehn Jahren, wenn sie aber nur 
zuweilen ausgeübt werden können, in zwanzig 
Jahà verloren.

(Ebendas. §. 7. S. 35.)
§♦ 655. Die Servitut des Weges, an deren 

Ausübung der Berechtigte durch Gewalt verhin
dert worden, geht durch zwanzigjährigen Nicht- 
gebkaüch verloren,..

(Ebendas. §. 3. S. 35.)
$. 52—54. §. 656. Ist über das verpflichtete Grundstück 

noch kein Hypothekenbuch angelegt, oder dj'eSer- 
vituk darin nicht eingetragen: so hört Letztere da
durch auf, daß der Besitzer des perpflichteten 
Grundstückes zugleich Besitzer des Berechtigten 
wird. gg|||l||

(Preuß. Landv. B. 3. Lit, 2. Art. 3. §. 6. S. 34.)
657# Die Servitut der Wasserleitung über 

ein fremdes Grundstück wird aber durch eine solche 
Vereinigung nicht aufgehoben.

(Preuß. Landr. æ.3. Lit. 2. Art. I. s. 16. S. SO.)

$.59«.60. §. 658. Wer das Recht hak, das auf seinem 
Grundstücke sich sammelnde Regenwasser über das 
Grundstück des Nachbars abzuleiten, ist darum 
nicht auch befugt, sich des Kanals oder her Rinne 
zur Ableitung anderer Gewässer und Flüssigkeiten 
zu bedienen.

(Preuß. Landr. 95. 8. Lit. 2. Art. 2. §. 9. S. 32.)

§. 65. §. 659- Die Servitut des Weges (viae) schließt
das Recht in sich, über fremden Grund zu gehen, 
reiten, fahren, Vieh zu treiben, , Steine oder. 
Bäume datüber zu fahren oder zu schleifen, und
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lange Stangen aufrecht, ohne die Feldfrüchte zu , 

beschädigen, zu tragen.
(Preuß. Landr. B. S. Lit. 2. Art. 1. §. 4. S- 27.) .z <

§. 660. Die Servitut der Viehtrift (itineris) j. 63. 
schließt das Recht in sich, über das ftemde Grund
stück zu gehen, zu reiten-.und zu fahren; aber 
Steine untz" Bäume -darf der Berechtigte darüber

' nicht transportirem
(Ebendaselbst.)

tz. 661. Ein Fußpsild muß vier Werkfchuhe,§. 78, 79. 

' em gemeiner-Fahrweg acht, und in der Krümme 
sechszehn, eine .vrdeytliche Wagenstraße aber sechs
zehn Werkschuhe bereit seyn» ..

(Preuß. Sandr. B. 3. Tit. 2. Art. 1. §..5<S. 27. und B. 6. 
Lit. 11. Art^,4. (. 4.S. 194.)'

§. 66^. .W^d der Weg. durch Anhàfyng 
von ÄZasser ohêb durch andere Zufälle unbräch- 
barr 'so mu^der Grundbesitzer denselben verlegen.

(Preüß. Sandr. .D.: 3. Tit. 2-M-t. 1. §. S. 28t)
663. " Auch der Verpfiichtete ist berechtigt, 

den Weg ftines^ Nutzens wegen und ohne Scha- 
den/des Berechtigten zu'vevlègèm7-^ Ruhet aber 
die Servitut auf einem besondern Bezirke- oder 
auf eiriêkN bestimmten Platzer^fo'kann der Weg - 
ohne.Einwilligung des Berechtigten nicht verän- 
derê^Wdèê^ RBlaS

(Ebendas. 'Mrgl/Zusatz zu- II, 15/11.) 1
§. 664. Kein Vieh darf ohne -Hirten àr z. 83. 

durch Kinder unter zwölf Jahren oder zur Nacht
zeit in einen Wald zur Hütung eingetrieben wer
den. Der Eigenthümer oder Nutzungsberechtigte 
des Waldes ist befugt, das ohne Hirten oder 
unter der Aufsicht von noch nicht zwölf Jahr, al
ten Kindern oder zur Nachtzeit à . Walde ange- 
troffene Vich zu pfänden. . , ■■ ■■

(Wiest-Preuß. Forstordnung v. 8r yctbr. 18051. Lit. 2. 5.) .
§. 665. DichniM zur Waldhütung berech-
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tigten Gemeinen, welche in geschlossenen Dörfern 
wohnen, sollen ihr Vieh von einem gemeinschaft
lichen tüchtigen Hirten in den Wäldern hüten 
lassen, Auch den Guts- und Vorwerksbesihern 
liegt ob, die Waldhükung mit ihrem und ihrer 
Einsassen Vieh desselben 0rt8 durch einen ge
meinschaftlichen Hirren, und nicht in einzelnen 

kleinen Haufen, ausüben zu lassen.
(Ebendaselbst §. 6.)

i i«o. §. 666. In den Waldungen sotten Ziegen 
durchaus nicht gehütet werden, vielmehr ist jeder 
Eigenthümer, Älikeigenthümer oder Nuhungsbe- 
rechkigte eines Waldes befugt, die in demselben 
angetröffcnen Ziegen sich zuzueignen.

(Forstovdnung ö. 8. Octbr. 1805. Lit. 2. Ł 4.)
$.146. §. 667» Die ausschließliche Schäfereigerech

tigkeit ist kein Vorrecht der Gutsherrschaften.
' 668. Jedem ÄfterbesiHer steht frei, so viel

Schafe auf die gemeinschaftliche Weide zu brin
gen, als er neben seinem übrigen Vieh mit sei
nem auf dieser, Feldmark gewonnenen Futter durch
wintern kann.

Beruhet auf der. in der Provinz bisher üblich gewe
senen Observanz^

§. 17S. §. 669*  Ist jedoch ein Wald ganz oder zum 
Theil.durch Feuersbrunst beschädigt, oder zu Grunde 
gerichtet worden: so steht dem Eigenthümer frei, 
den abgebrannten Theil desselben ohne Rücksicht 
auf die Bedürfnisse der Hütungsberechtigten in 
Schonung zu legen.

'(Forstordflung v. 8. Oà 1805. Tit. 2. §. 10.)

§'179- §. 670. Die angelegten Schonungen sotten 
durch Hügel, .Warnungstafeln, oder bezeichnete 
Bäume bezeichnet, auch j»o sie an Triften oder 
Wege stoßen, mit Gräbey, oben fünf und unten 
drei Fuß breit, und vier Fuß tief, umgeben und
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durch die Forstbedienten, Waldwärker oder andere, 
zur Aufsicht über den Wald bestellte Personen 
sämmtlichen Hütungsintereffenten an Ort und 
Stelle aügezeigt werden.

(Forstordnung v. 8. Octbr. 1805. Trt. 2. §. 5.)

§. 671. Der Eigenthümer des Waldes ist be- §.190 — 
rèchtigt, alles Vieh, welches in gehörig bezeichne- 18& 

ten und an Wegen und Triften geschühten Scho
nungen getroffen wird, zu pfänden und das hö
here Pfandgeld zu fordern, doch hat derselbe auch 
nach seiner Wahl das Recht, den durch die Hu
tung in her Schonung verursachten Schaden ab- 
schähen zu lassen und statt des höhern Pfandgel
des den Schadenersah nebst dem gewöhnlichen 
Pfandgelde zu fordern.

(Ebendas. §.12.)
§. 672. Das höhere Pfandgeld muß der Ei

genthümer des übergetretenen Viehes mit Vorbe
halt seines Regresses an den Hirten entrichten. 
Fordert aber der Eigenthümer des Waldes beson
dere Entschädigung: so haftet, der Eigenthümer 
des Viehes npr für das Pfandgeld.

(Ebendas. §.13.)
§. 673. Die Mastreviere müssen vom 1. Sept. §. iss. 

jedes Jahres ab, so lange als Mästung vorhan
den ist, mit der ührigen Hutung verschont werden.

(Ebendas.' §. 16.)

674. Rüststangen, Holz zur Ausdielung der §. 20s. 
Ställe, zur Bekleidung der Giebel und zu an
dern ähnlichen Zwecken, ingleichen Zaun- und 
Gehegeholz kann der Berechtigte nur nach dem 
Inhalte der Privilegien und Judicate fordern, 

in so fern dergleichen holzverschwenderische Anla
gen, nicht durch allgemeine Polizeigesehe unter
sagt sind.

(Ebendas. 30.)

!
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§- 675*  Au hölzernen Krippen soll fernerhin 

kein Freiholz verabreicht werden«
M^MGbendas. E-WWWî

§. 676' Eben so wenig kann eine unbestimmte 
Holzungsberechtigttng aus^freieS Zaun^ und Gtz- 
Hegeholz ausgedehnt werden.

' (Ebendas. §, &.) ■'

§. 677» Die Gebäude, zu welchen der Wald- , 
eigenkhümer das Bau- und Reparaturholz unent- 
gèldlich herzugeben verpflichtet »ist/ darf derselbe 
ohne Concurrens des Berechtigten, kn Absicht des 
Holzwerths, bet einer öffentlichen Feuersocietäk as- 
fecuriren laffen.

z. sis. §. 678*  < Jeder Stadtbewohner, Bauer, Halb- 
bauer, Büdner und Einwohner, welcher Bau
oder Brennholz ganz frei oder gegen geringe Be
zahlung aus einer köiiigk. oder Privakwaldung 
erhält, ist zuv unentgeldlichen Leistung der gewöhn
lichen Forstdienste verbunden, in sofern diese Forst
dienste bisher schon üblich waren.

40)
§. 679« Die Forstdienste sollen nur in den 

Amtsbezirken oder bei demjenigen Rittergà,.wo 
die Einsaffen wohnen, und nur in demjenigen 
Forstbezirke,- in welchem sie zum Freiholze berech- i 
kigt sind, oder1 aus welchem sie solches ethalten, 
geleistet werden.

(Ebendas., §.41.)
§. 680. Die Forstdienste sind in der Forst

ordnung vom 8. Dctbr. 1805. Tit. 2. §. 42— 
47» bestimmt. ■ >,

§*  681. Die Befugnißj. Kiese zu holen und 
Stobben zü roden, wird Unter dem Rechte aus 
Raff- und Hseholz nicht begriffen, sondern muß 
vom Waldeigenthürper besonders verliehen seyy^ 

(Farsrordnung v. 8. Octbr. 1805. Lit.1., §. 42.)
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§. 682« Hat aber der Waldbesißer in der j. 225.
Benutzung des Waldes solche Anstalten Und Vor
kehrungen gemacht, daß dadurch den Raff- und 
Leseholz - Berechtigten die Ausübung ihres .Rechts 
vereitelt worden: so muß derselbe für die Be
rechtigten beim Holzfällen Zweige unter drei Zoll 
Stärke zur Gewährung ihres Bedarfs liegen las
sen oder ,sie, wenn er dieses Unterläßt,, entschädi
gen. Wenn in dem Forst kein Lager-, Raff- oder 
Leseholz mehr befindlich ist-: so können diejenigen 
Berechtigten, welche dafür Forstdienste leisten, auf 
stehendes Holz oder Entschädigung Anspruch machen.

§. 683. Zu dem Betreiben der Brau- und §. 235.
Brennerei kann der Holzungsberechtigte nur dann 
das festzusetzende Brennholz fordern, wenn dem

- berechtigten Grundstücke schon .bel Erwerbung des 

Holzungsrechts das Recht zur. Brau - und Bren
nerei zugestanden hak/ Jedoch wird bei Festsetzung 
des Holzbedarfs nur ein solcher Betrieb der Brau- 
und Brennerei angenommen, als zu dem Bedarf 
des Guts und solcher Zwangöpfiichtigen^ welche 
schon beim Erwerb des Holzungsrechts vorhanden 
waren, erforderlich ist. , V. ' 

684. - Zur Ziegelei wird der Brennholzbe
darf nur dann geliefert, wenn zur Zeit der Er
werbung des Holzungsrechts eine Ziegelei auf dem 
berechtigten Gute vorhanden gewesen und eine 
solche Anlage auch noch vorhanden ist. Der Be
trieb der Ziegelei wird aber nur nach dem Be« 
dürfniffe des Grundstückes und der bei Erwerbung 
des Holzungsrechts darauf befindlich gewesenen An
lagen bestimmt, und der Waldeigenthümrr kann 
daher verlangen, daß das Holzungsrecht auf ein 
mit der rechtmäßigen Benutzung im Verhältniß 
stehendes Holzquantum beschränkt werde.
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§. 685« Die Befugniß, Bauholz aus einem 
fremdelt Walde zu nehmen, erstreckt sich als Grund
gerechtigkeit ^nur auf dasjenige, was zur Unter
haltung oder Wiederherstellung der zur Zeit der 
Verleihung des Rechts vorhanden gewesenen Ge
bäude erforderlich ist.

(Ebendas. §*21.)
§. 686. Wenn einer ganzen Dorsschaft das 

Holzungsrecht zusteht, so kommt selbiges in der 
Regel nur nur den Ackerwirthen zu. Auch kann 
die Zahl der angesessenen Grundbesitzer zum Nachs- 
theil des Waldèigeythümers über die zur Zeit der 
^Verleihung vorhanden gewesene Anzahl nicht ver
mehrt werden.

. (Ebendas. §.22.)
ß87« Jeder Eigenthümer eines MalheS kann 

verlangen, daß das auf demselben haftend^ unbe
stimmte Holzungsrecht in Ansehung des Brennhol
zes auf ein bestimmtes Holzquantum festgesetzt werde. 
Dürfe Festsetzung geschieht zwar nach hem in den 
landschaftlichenAbschäßungsgrundsätzen enthaltenen 
Maßstabe, doch soll in Ansehung des Freiholzes 
zm.' Brau- und Branntweinbrennerei und zwqr zur 
Brauerei auf jeden Mispel mit Inbegriff des Dar
ris ^ Achtel und davon ein Drittel in hartem 
Holze, zur Brennerei aber auf jeden Mispel Brannt
weinschrot -D Achtel gerechnet tverden.

(Ebendas. §. 17.)
§. 688. Bei Bestimmung des Brennholzquan

tums wird nur auf diejenigen Vorwerke und Bauer
höfe, welche zur Zeit der Erwerbung des Holzungs
rechts auf dem berechtigten Gute vorhanden waren, 
Rücksicht genommen.

(Ebendas. $.18.)
§. 689. Jeder FrèiholzdeputaNt soll da, wo 

ihm Torf gegeben werden kann, wenigstens die
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Hälfte des Deputats iy Torf Ännehmen', oder sich 
mit der Vergütung des Brennholzrechtes im Gelde 
«ach der Forsttaxe, begnügen.

tEbendas. §. SS.)
§. 690. Der Holzungsberechkigke kann das zu. 

seinem Bedarf, ihm angewiesene Holz in der Re
gel nicht verkaufen.

(Ebendas. $. 26.) . .

Drei und zwanzigster Titel.
< Von Zwangs- und Bannrrchten.

§. 691« Jedem Scharfrichter steht das aus- ;.ir,rL. 
schließliche Recht zu, das in dem ihm angewiese
nen Bezirke außer der Viehseuche gefallene Vieh, 
namentlich Rindvieh und P/erde, jedoch Schafe 
ausgenommen, durch die von ihm angestellten Ab
decker abledern zu lassen.

§. 692. Jeder, welchem solches Vieh gefallen 
ist , muß' dem Scharfrichter oder Abdecker des Be
zirks binnen 24 Stunden Anzeige davon machen.

K. 693. Der Scharfrichter oder Abdecker hat 
dem ansagenden Boten für jede Meile 2^ Sgr. 

Trinkgeld zu entrichten,
H. 694. Wer diese Anzeige' unterläßt, verfällt 

m eine zur gerichtlichen Sportelkasse fließende 
Strafe von 10 Thalern und muß dem Schärft 
richter oder Abdecker zur Schadloshaltung für ein 
Pferd oder ausgewachsenes Stück Rindvieh zwei 
Thaler, und für em Füllen, eine Stärkere, emen 
Thaler 15 Sgr, entrichten.

§, 695. Andere Strafen, welche in der dem 
Scharfrichter ertheilten Verleihurkunde enthalten 
sind, kommen nur zur Anwendung, wenn die Ur
kunde in der gesetzlich vorgeschriebenen Art publik v 

cirt worden.
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§♦ 696» Wird das gefallene Vieh binnnn 24 
Stunden vom Abdecker nicht abgeholt, so verfällt 
der Scharfrichter oder Abdecker in. eine fiskalische 
Strafe von. fünf Thalern.

§. 607» Dem Scharfrichter oder Abdecker steht 
nur auf wirklich gefallenes Vieh ein Recht zu; 
der Viehbesitzer hak dagegen das Rechts unheilba
res Vieh aller Art an' Jedermann zu verkaufen, 
zu vertauschen oder zu verschenken, oder dasselbe 
zu schlachten. Beim Schlachten unrein Ke funde
nes Vieh gebührt nicht- dem Abdeckereiberechtigten, 
wiewohl mit dem davon gewonnenen Fleische nach 
Vorschrift der Polizeigeseße verfahrn werden muß.

§. 698. Die Luderstellen müssen mchtin der 
Nähe der Städte, Ortschaften und Landstraßen 
geduldet, und das gefallene Vieh muß'verscharrt 

werden.
§. 699» Diejenigen Güter, welche bereits am 

28. Septbr. 1772 mit adeligen Rechten belie- 
hen waren/ find den Bezirken der vom Staate 
angesitzten Scharfrichter nicht unterworfen, son
dern sie sind berechtiget, wenn sie mit demselben 
keine Vereinigung treffen, für das Gut und die dazu 
gehörigen Bauerdörfer eigne Abdecker anzustellen.

§. 700. Auch können mehrere adelige Güter 
einen gemeinschaftlichen Abdecker halten.

§. 701. Ist kein solcher Abdecker angestellt, 
und des gefallene Vieh des adeligen Gutsbesitzers 
oder siiner Hintersassen von gar keinem Abdecker 
abgeledert und verscharrt worden, so verfällt der 
adelige Gutsbesitzer das etste Mal in fünf Tha
ler und im Wiederholungsfälle in zehn Thaler fis- 
caljsche Strafe. Bei fernerer Contravention soll 
er mit dem Verluste des Rechts/ einen eignen Ab
decker zu halten, bestraft werden.



Von Zwangs- und Bannrechten. §. 12/13. 191

§. 702• D^e Unkersassen adeliger Güter sollen, 

• wenn ihnen ein Abdecker angewiesen ist, und sie 
dennoch demselben das gefallene Vieh nicht anzei
gen, mit Gefängniß, und im Wiederholungsfslle 
mit Zuchthausstrafe belegt werden.

§. 703/ Die in^ dm adeligen Gütern ange- 
setzten Abdecker müssen stchnach d^n den königl. 
Scharfrichtern ' und Abdeckern vörgeschrfebetten Po-

§. 704. Zur Zeit der Viehseuche ist jeder Vieh- 
besitzxr verbunden^ das gefallene Vieh fünf Ellen 
tief m die Erde verscharren zu lassen.

Unter dem 29. April 1772-erließ das damalige Ge- 
neraldirectorium zu Berlin für die Kmmark ein Publi- 
candum,;M Welchem alle, das Abledern und 'Verscharren 
des gefallenen Viehes betreffende, bloß für die Kurmark 
ergangenen Verordnungen 'zusammengestellt waren. Dieses 
Publicandum ist zwar in der Mylius'schen Edictensamm- 
lung von- 1772 (S. 149.) abgedruckt, dasselbe ist aber 
weder in dem Notisicationspatente vom 28. Septbr. 1772 
und der Regierungsinstruction vom 21. Septbr. 1773 als 
ein in Westpreußen gültiges Gesetz aufgeführt, noch in 
Westpreußen publicirt. Daher ist in dem Rescripte des 
Ministeriums des Innern vom 19. Octbr. 1815 (Hof- 
mann'S Magazin der Polizeigesetze Bd.3.S. 80. und v. 
Kamptz's Annalen 1825 Bd. 9. S.14.) ausdrücklich aner
kannt, daß das Publicandum vom 29. April 1772 nur in 
der Kurmark als Provdizialgesetz gelte. Dessen ungeachtet 
erließ die königl. Regierung zu Manenwerder unter dem
4. Januar 1825 durch das Amtsblatt (1825 S. 73.) jdnc 
Verordnung, in welcher das gedachte Publicandum als 
ein in Westpreußen gültiges Gesetz eingeschärft wurde. 
Unter -dem 8. Aug. 1828 erließ sie in demselben Amts
blatte (1828 S. 284.) abermals eine Beiordnung, des 
Inhalts: Es sey von den königl. Ministerien des Innern 
und der Finanzen auf Veranlassung eines besondern Fal
les entschieden worden:

daß das Publicandum vom 29. April 1772 nach der 
bestehenden Verfassung allerdings auch für die Provinz 
Westpreußen von Gültigkeit, sey, und bei Beurthei-
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lung der Rechte und Pflichten der zur Abdeckerei
nutzung privilegirten Scharfrichter und der Verbind
lichkeiten der Viehbesitzer zum Grunde gelegt werden 
müsse, daß aber namentlich den Besitzern von Pfer
den die uneingeschränkte Befugniß zum Verkauf der 
zur Arbeit untauglichen Pferde nicht eingeraumt wer
den könne, jedoch, da nach jenem Publicandum nur 
der Verkauf der zur Arbeit gänzlich unbrauchbaren 
Pferde an fremde Abdecker untersagt sey, diese Vor
schrift buchstäblich anzuwenden, übrigens aber den 
Scharfrichtern und Abdeckern der Ankauf alter Pfer
de, in den ihnen nicht ausdrücklich angewiesenen Di- 

• ; stritten nicht zu gestatten sey.
Diese Entscheidung kann nur auf einem Irrthum beru
hen und folglich weder der Viehbesitzer noch der Richter 
verbunden seyn, sich danach zu achten, denn zuvörderst 
haben die genannten königl. Ministerien nicht die gesetzli
che Befugniß, Gesetze zu geben oder die in der Kurmark 
geltenden Provinzialgesetze auch in anhern Provinzen 
für gültig zu erklären. Wollte man aber auch über die
ses Bedenken wegsehen, so ist zu erwägen, daß dem vor
maligen königl. Generaldirectorium noch weit weniger die 
Befugniß zustand, neue Gesetze zu geben, wiewohl demsel
ben das Recht nicht bestritten «erden kann, die schon 
vorhandenen älteren Gesetze in Ein Publicandum zusam- 
menzufaffen und durch Einrückung in die Edictensamm- 
lung wieder in Erinnerung zu bringen. Ganz unstreitig 
war es bloß die Absicht des königl. Generaldirectoriums 
bei Entwerfung des Publicandums vom 29. April 1772, 
von diesem Rechte Gebrauch zu machen, und sonach muß 
das gedachte Publicandum in'der Kürmark allerdings be
folgt werden, wenn auch nicht deßhalb, weil es vom Ge
neraldirectorium erlassen ist, sondern weil es schon vor
handene Gesetze wiederholt.

Indessen gründet sich das Publicandum vom 
29-. April 1772 lediglich auf Gesetze und Verordnungen, 
welche ausschließlich für die Kurmark ergangen sind; letz
tere sind in dem Publicandum namentlich aufgeführt, es 
befindet sich aber darunter keine einzige Verordnung, wel
che in Ost« oder Westpreußen publicitt oder in Gruben's 
Corpus constitutionum Prutenicarum ausgenommen 
wäre. Dagegen befinden sich in der letzten Sammlung 
mehrere Verordnungen über diesen Gegenstand, nament-
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lich Vas Scharftichterprivilegiüm vom 10. Januar 1693 
(Th. 3. S. 541;),. das vom 7.,Marz 1701 (Ebendaselbst
S. 542.), das yom 24, März 1719 (Ebendas. S. 544.) 
und die königl. Verordnungen v. 10. Januar 1713 (Eben
das. S. 546.),vvm21. Decbr. 1713 (Ebendas. S. 547.), 
vom 4. Decbr. 1717 rind 30. März 1718 (Ebendas. S. 
548.). Alle diese Gesetze sind aber, in dem Publicandum 
vom 29. April 1772 nicht aufgeführt.

Kann das Publicandum bom 29. April 1772 sonach 
in Westpreußen als gültiges Provinzialgesetz nicht geach
tet werden,, so. bleiben die vorhin angeführten, für Ost
preußen ergangenen Verordnungen als -Westpreußische Pro- 
vinzialgesetze gültig, weil in. dem, Notißcationspatente vom
28. Septbr. 1772,ausdrücklich auf? die in Graben's Samm
lung abgedruckten Verordnungen verwiese» ist. Außer
dem kommt:, die bloß für Westpreußen gegebene Verord
nung vom 8. Julius 1791 zur Anwendung.

Doch wird es erlaubt seyn, das Publicandum vym
29. April 1772 in . denjenigen Fallen anzuwenden, über 
welche die Westpreuß. Provinzialgesetze schweigen, z. B. 
über die -Entschädigung des Scharfrichters für das. ihm 
widerrechtlich entzogene Vieh.

Uebrigens sprechen die Westpreuß. Pkovinzialgeseße 
nur von gefallenem Vieh; die im Paragraph angege
benen Grundsätze folgen unmittelbar aus ihnen und ver
lieren durch das publicandum vom 8. August 1828 ihre 
Kraft um> so weniger, da der Unterschied zwischen gänz
lich und nicht gänzlich unbrauchbaren Pferden nicht ep- 
weisbar und daher der darüber vorgeschriebene Grundsatz 
in der Anwendung nicht ausführbar ist.

Nach diesen Grundsätzen hat das königl. Ober-Lan
desgericht zu M.arienwerdcr erkannt in Sachen Schesmer 
contra Fiscum »bn 1820.

Schließlich ist zu bemerken, daß im Kulm-Michelau- 
"schen Kreise wahrend der Fremdherrschaft bei Einführung 
des Code Napoléon, mit Aufhebung aller Provinzialge
setze auch die über das Scharfrichter- und Abdeckerwessn 
aufgehoben waren. Als dieser Kreis im Jahre 1815 wie
der an Preußen gelangte, wurde die Scharfrichterei- und 
Abdeckereinutzung vom 1. Junius 1816 ab durch den Ver
trag vom 18. März 1816 von her königl. Regierung zu 
Marienwerdèr an ' den Scharfrichter daselbst verzeitpachret. 
In diesem Vertrage wurden dem Scharfrichtereidistricte des 

Westpreuß. Pro». - Recht. 13
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Pächters „die sämmtlichen adeligen Ortschaften 'zugewiesen, 
-welchen das Recht, eigne Abdecker zu halten, nach dem 
Publicandum vom 8. Julius 1791 nicht zusteht; wohin
gegen diejenigen adeligen Güter ausgeschlossen sind, wel- 

' che ihre Befugnis», eigne Abdecker zu halten, schon er
wiesen haben, oder noch erweisen könnten."/

Diese Stelle ist zweifelhaft gefaßt, sie wird jedoch 
durch den spätern Zeitfrachtvertrag vom 15. Septbr. 1823 
erklärt, wonach Unter den zum Scharftichtereidistricte ge
hörigen Ortschaften, die sämmtlichen adeligen Ortschaften 
aufgeführt stehen, denen das Recht, eigne Abdecker zu 
halten, nicht zusteht; dagegen blieben alle diejenigen Gü
ter von der Verpachtung ausgeschlossen, denen die Befug- ‘ 
niß, eigne Abdecker zu halten, rtach dem Publicandum 
vom 8. Julius 1791 nicht untersagt werden kann. Außer 
dem Kulm - Michelauschen Kreise haben noch einige Di- 

, stricte Westpreußens von 1807 bis 1815 zum Herzogthum 
Warschau gehört, und in ihnen sind daher bei Einfüh
rung des Code Napoléon die Westpreuß. Prvvinzialge- 
setze gleichfalls aufgehoben gewesen. Daß die Verordnungen 
Über das Scharfrichtereiwesen hier wieder gelten sollen, ist 
zwar gesetzlich nicht bestimmt, es läßt sich aber dasjenige, 
was in dem Zeitfrachtverträge votn 15. Septbr. 1823 ent
halten ist, wenigstens analogisch auf diese Districte an- 

' anwenden.
Endlich will zwar das königl. Mnanzministerium nach 

dem Bescheide vom 22. Junius 1826 den adeligen Guts
besitzern nicht das Recht zugestehen, einen gemeinschaftli
chen Abdecker zu Hallen; diese Aeußerung kann aber nicht 
weiter ausgedehnt werden, als daß der gemeinschaftliche 
Abdecker nicht zu weit entfernt wohnen dürfe, um sein 
Geschäft zur rechten Zeit verrichten zu können. Wäre der 
District des gemeinschaftlichen Abdeckers so groß oder so 
zerstreut', daß der Abdecker binnen 24 Stunden nach der 
Ansagung das gefallene Vieh nicht übholen kann, so hat 
zwar nicht die Finanzbehörde, aber wohl die Polizeibe
hörde das Recht, auf die Verkleinerung der adeligen Äb- 
deckereidistricte zu dringen.

Ueber die scheinbare Lehenseigenschast einiger Scharf
richtereiberechtigungen siehe die Anmerkung zum ersten Ab
schnitte, dès. achtzehnte» Titels.
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§. 705. Das Bierbrauerei = -■ und Branntwein- ?.. 83. 
brennerrirecht, das Schankrecht und das Recht, 
die eignen Krüge zu verlegen, gehört zu den ge
wöhnlichen Befugnissen eines adeligen Guts, so 
daß es zu deren Erwerbung und Ausübung keiner 
ausdrücklichen Verleihung bedarf.

§. 706. Jeder adelige Gutsbesitzer ist daher 
befuAM WE ||||m

1) Brau- und Brennhäuser, Krüge und Schank- 
Häuser innerhalb der Grenzen seines Guts/ 
wie und wo er will, anzulegen.

2) Nicht bloß von selbstgewonnenem, sondern 
auch von aufgekauftem Getreide Bier zu brau
en und Branntwein zu brennen.

, 3) Seine eignen Krüge und Schankhäuser nicht 
nur mit selbst verfertigtem Bier und Brannt
wein zu verlegen, sondern auch zu diesem 
Behufe fremdes Getränk, wo er' will, zu 
kaufen.

4) Das verfertigte Getränk auch außerhalb sei
ner'Güter zu verkaufen. . |

Diese Vorrechte der adeligen Güter gründe» sich 
hauptsächlich auf die vom Könige Johann Albrecht von 
Polen im Jahre 1496 gegebene Reichsconstitution, und 
die adeligen Güter haben sich seit längerer Zeit im Besitze 
dieser Rechte befunden. Sie sind außerdem durch den 
königl. Cabinetsbefehl vom 8. März 1785 bestätigt.

' §.’707. Der Ausführung des Rechts zum Bier-z.ZZ ». so. 
brauen und Branntweinbrennen stehen die in West
preußen in den Jahren 1776 bis 1781 auf den 
Grund veranlaßter Edickalcitationen ergangenen 
Präclusionöerkenntnisse nicht entgegen.

(Entscheid, der Gefttzcommiff. v. 30. Iiovbr. 1784.)
§■ 708. Krüge und Schankstellen sind in der?..S7. 

Regel nicht verpflichtet, das zu verschänkeüde Ge
tränk (Bier und Branntwein) aus einer königl. 
Amtsbrauerei und Amtöbrennerei zu entnehmen.

13*
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§. 709« Vielmehr muß Fiscus, wenn er ge

gen einen Krug oder eine Schankstelle das Ge- 
trankezwangsrecht behauptet, den rechtmäßigen Er
werb desselben beryeiseru

- Zwar ist neuerdings hin und wieder behauptet wor
den, daß in der Steges jeder Krug und jede Schankstelle 
in den Bezirken der königl. Domainenämter die Vermu
thung des Getränkezwangs, d. h. der Verbindlichkeit ge
gen sich habe, das zu verschänkende^Getränk an Bier und 
Branntwein ausschließlich aus einer königl. Domainen- 
amtsdrauerei und Brennerei, anzukaufen; diese Behaup
tung ist aber der Provinzialverfassung durchaus entgegen.

Schon unter dem deutschen Orden wurde die Bier
brauerei für ein ausschließlich städtisches Gewerbe er
klärt und den Krügern «auf dem Lande zur Pflicht ge
macht, däs zu verschänkende Bier bloß aus den Städten 
zU' holen ( Art. 16. der Landesordnung Siegfrieds von 
Feuchtwangen von 1309, in Hartknoch's Altem und Neu
em Preußen, S. 569.).

Späterhin, als Westpreußen unter polnische Herr
schaft gelangt war, machte zwar der Adel auf das Recht 
Anspruch, Biex und Branntwein zum Verkauf zu berei
ten, und verschaffte sich darüber in den Jahren 1534 und 
1537 Landtagsbeschlüsse, welche die königl. polnische Be
stätigung erhielten; aber die Städte bestritten dem Adel 
dieß Recht, und erst im Jahr 1542 erlangte derselbe durch 
einen mit den kleinen Städten geschlossenen Vergleich die 
Besugniß, aus selbst erbauetem Getreide, und aus dem 
Zinsgetreide seiner Hintersassen, Bier zu brauen und seine 
eigenen Krüge damit zu verlegen , nicht aber, es sonst zu 
verkaufen oder zu verfahren. Selbst in denjenigen Krü
gen, welche das Privilegium bei?'Brauerei hatten, durfte 
nur Bier zum eigenen Ausschank im Kruge selbst, nicht 
aber zum sogenannten auswärtigen Debit, gebrauet werden.

Dagegen durste in den königl. Domainen, außer zum 
eignen Gutsbedarf, weder Bier noch Branntwein verfer
tigt oder gar verkauft werden, und den kleinen Städten 
Westpreußens wurde darüber in ihtem Privilegium von 
1539 ausdrückliche Zusicherung mit den Worten ertheilt, 

, „daß die königl. Starosten und Inhaber der Starosteien 
(Domainen) webet Bier noch Branntwein, außer was
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fie für sich und -ihre Leute bedürfen, 'zum Verkauf «der 
Ausschank verfertigen sollten^ / J-

, Diese Grundsätze gingen demnächst in das kölmtsche 
Recht Äer> in welchem ,es im Buch. Kap. 1, 
heißt:

„Es soll kein Hauptmann, AmtmanN öder Derwal- 
■; 1er köniA Güter im Lande (Polnisch) Preußen Bier 

. brauen> ohn? allein zu seines Zisches und der königl.
Vorwerke'Nothdmft. Schänken aber Mrd in dir, 
Krüge Bier zu "geben, soll sich keiner chön ihnen un
terstehen, sondern es soll der .Gebrauch (Verlag)' der 
Krüge und das Schänken zu ewigen Zeiten bei den 

- Städten bleiben. — So soll auch das Branntwein
brennen unh Schänken, deu Hauptleuten und Vers 
waltem könrgl. Güter gleicherweise verboten Und un?, 
tersagt

Das' kosmische Recht war bekanntlich bis 1772*  das all
gemeine Gesetzbuch für Westpreußen, und sonach ist es 
klar, daß bis 1772- den Westpreuß. Domaineu «in Ge- 
tàkezwang nicht zustand. *’• <?. . -

Von 1772 ab wurden allerdings ziemlich in allen 
Westpreuß. Domainen königl. Brauereien und Brännt^ 
weinbrennereien eingerichtet, fie wurden den Domaines 
Pächtern mit verpachtet, und es wurden in den Amtsbe
zirken neue Krüge und Schankffellen errichtet,, deren Kà 
fer oder Pächter die Verbindlichkeit übernehmen mußten, 
das zu verschänkende Getränk ausschließlich aus einer be- 
stimmten Domainenbrauerei und Brennerei zu entnehmen. 
Daraus folgt aber offenbar kein allgemeines Getränke
zwangsrecht, vielmehr streitet für jeden Krug und jede 
Schankstelle nach I. 19. 14. des Allgem. Landrechts, die 
rechtliche Vermuthung der Freiheit, vom Getränkezwange 
des Amts, und wenn Fiscus ein solches Zwangsrecht be-^ 
hauptet, so muß er den rechtmäßigen Erwerb desselben 
vollständig beweisen. Beruft er sich auf Verjährung ohne 
Rechtstitel, so ist dazu nach dem Preuß. Landrecht von 
1821 ein Zeitraum von 31 Jahren, 6 Wochen und 3 Ta
gen erforderlich.

§. 710., Ausschließliche Real-Gemerbsberechti- § 
Zungen haben in den Städten SchweH, Mewe, 
Schlopsse, Märk.-Friedland, Tuchel, Tüß, Koo- 
janke, Flatow, Kamin, Zempelburg, Landeck,

. 59.



198 Th, U. Tit. 1. §. 11.
Skuhm, Deutsch-Krone, Riesenburg, Hammer» 
stein, Jastrow, Schlockau, Baldenburg und Ko- 

jo wic, in den Städten des Danziger Re» 
gteruUgsdepakteMents, mit Ausnahme von Elbing, :',u 
Marienburg unh Schöneck nicht Statt gefunden, 
und es hat daher eines Ablösungsverfahrens im 
Gefolge der GeMe vorn 2.: Novbr. 1810 und 7.
Septbr. 1811 hket nichf bedurft!'- ' Hj*

r §. 711 Dagegen ist die Ausübung des Braue- 
reigesverbes in den Städten Deutfch-Eylau, Mari- . !Wj 

enwerder, Rosenberg, Freistadt, Graudenz und 
Christburg, so wie in' den Städten Eching,. Ma
rienburg und Schöneck mit der Verpstichtung zur 
Ablösung der früher bestandenen Realbraugerech- 
tigkeit verbstüà ■

-, §• 712v . Die Bestimmungen wegen der ans- 6r 
schließlichen Realbraugerechtigkeit in .den Städten
Garn fee und Bifchofswerder und des Hökereige
werbes in Christburg sind Vorbehalten.,

fPublicsnd. »»m isi. Spkr. 1891 srè/.ï.î»*m Tr««#aw ieot

IM

Z w e r t er T heL l.

Erster Titel.
Von der Ehe. 11 

Erster Abschnitt.
Von den Erfordernissen einer gültigen Ehe.

§.11. 713. Zu Ehen zwischen katholischen und 
protestantischen Glaubensgenossen bedarf es keiner
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Dispensation wegen Reltgionsverschiedenheit, viel
mehr ist den geistlichen Obern untersagt, in 'sol
chen Fällen Dispensation zu ertheilen»

(RescriPt des Staatsraths vom 25. Aug. 1801.)
714. Die bei den katholischen geistlichen 

Obern nachgesuchten Dispensationen muffen ent
weder von diesen selbst ertheilt, oder wenn die 
Ertheilung der Dispensation dem päpstlichen Stuhle 
vorbehalten ist/ von dem geistlichen Obern, dem 
Oberpräsidenten der Provinz zur Beförderung nn 

.den päpstlichen Stuhl vorgetragen werden.

(Siehr Zusatz zu II, 11,

Von der Vollziehung einer vollgültigen Ehr.

§ >715. Daß eine sonst gültige Ehe durch 136. 
priesterliche Trauung vollzogen worden, wird ver
muthet, wenn die Frau als ehelich vom Manne 

behandelt worden.
(Preuß. Landr. Th.l. B-l. Tit-39. Art. 3. .§.17. S. 143.)

§. 716- Die Aufgebote der Mennoniten müs- §> 139. 
fett m der, evangelischen Parochie ihres Wohnorts 

erfolgen.
. (Publicand. der Danz. Reg. vom 11. Wai 1821. Danziger 

Amtsbl. 1821. S» 801.)

Fünfter Abschnitt.
Von den Rechten und Pflichten der Eheleute in Beziehung 

auf ihr Vermögen..

§. 717.' Geschenke unter Eheleuten sind in der sio. 

Regel nichtig.
(Preuß. Landr. B.4.„T. 14. A.4, §2. S.180.) , 

718. Auch unter dem Scheine des Vep-
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kauft, wenn der Kaufpreis dem Werthe der Sa
che nicht entspricht, sind sie nichtig.

(Ebendaselbst.) \ • '
§• 719* Mäßige Geschenke unter Eheleuten 

sind aber gültig,: wenn die Eheleute aus stehender 
Ehe keine Kinder haben. . v

(Ebendaselbst ‘
§. 720. Werden Kinder nachgeboren, so t>er« 

li(ren zu ihren Gunsten die vorher gemachten Ge- 
schenke zwischen ihren Aeltern, ihre Gültigkeit. 

("Ebendaselbst.).
§. 721'. "Belohnende Schenkungen sind auch 

unter Eheleuten rechtsbeständig.
, (Ebendaselbst.)
§• 722. Was Eheleute sich vor der Hochzeit 

schenken, wenn die Nebergabe auch erst während der 
Ehe erfolgt, ist als gültige Schenkung zu betrachten. 

(Ebendaselbst §.2.)
§. 723. Das sogenannte Ehevekmächtniß (II. 

1, "450.) und Gegenvermächtniß (II, 1, 456,) ist 
rechtsbeständig, wenn sie nicht widerrufen oder 
Kinder nachgeboren werdend

(Ebendaselbst §. 2,)
? §♦ 724. Alle Schenkungen unter Eheleuten ver

lieren ihre Kraft, .wenn hie Ehe durch richterli
ches Erkenntniß getrennt wird.
. , : .(Ebendaselbst |

Sechster Abschnitt.
Von der Gemeinschaft der Güter unter Eheleuten.

§. 345. §. 725. Die eheliche Gütergemeinschaft ist in 
Westpreußen landüblich.

§472'6?. . Sie sindet Statt:. , :
Î) unter Eheleuten adeligen Standes, wenn'sie 

kein Vermögen in die Ehe bringen.
(Preuß. Landr. 58. 4. L. 15. A.2. §. 1. g. 182. u. Ent- 

scheidungder Ges.-Commiff, vom 23. Septbr. 1791.)
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. 2) unter Eheleuten bürgerlichen oder bäuerlichen 
Standes^ ohne Rücksicht auf ihren GerichtS- 

W stand. VNJIÄ

Die Gütergemeinschaft ist in Preußen durch die Kul
mische Handfeste von 1251 eingeführt. - Sie wird dort die 
Flamingikalische (Flandrisches Erbfolge genannt, und 
es wird darunter die allgemeine Gütergemeinschaft un
ter Eheleuten verstandet. Das Nähere darüber ist in Le- 
man's Schrift über die kölmische Gütergemeinschaft, In
sterburg 1826, auseinandergesetzt.

, A 727. Bèsitzt eifier der Ehegatten Grund- $.,865. 

stücke unter einer Zandern Gerichtsbarkeit, wo sonst 
keine Gütergemeinschaft Statt findet, oder hypo
thekarische Forderungen an dergleichen Grundstücke: 
so sind selbige, ohne Rücksicht auf die im Gerichts
stände der gelegenen Sache etwa sonst Statt fin- 
denden besondern Erbfolgerechte, zur gemeinen Thei
lung zu bringen.

(Entscheid. der GeftHcommisf. vom 18. April 1786.) j
Z. 728» Der Ehemann kann seine kölmische 5- 378- 

Hälfte an dem gemeinschaftlichen Grundstücke' ohne 
Einwilligung seiner Ehefrau veräußern oder ver
pfänden.

(Preuß. Landr. B.4. T.6. A.2. §.7. S.1O7.)
- §-. 729. Die Bestätigung und Bekanntmachung §> 412. 

des über die Gütergemeinschaft geschlossenen Ver
trags gehört vor den Richter des Orts, an wel

chem die Verlobten nach geschlossener Ehe ihren 
Wohnsitz nehmen, und im Zweifel vor .den persön
lichen Richter des Bräutigams.

(Rescript vom 20. Julius 1795 und 18. Mai 1799.)

Siebenter Abschnitt.
Von Trennung der Ehe durch den Tod.

§. 730. Eheleuten steht frei, sich einseitig oder §. 457. 

wechselseitig das Lebtagsrecht oder den Nießbrauch
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ihres ganzen Vermögens auf den Todesfall zu ver
schreiben ; dergleichen Zuwendungen sind aber nich
tig und unverbindlich, wenn der zuerst verstorbene 
Ehegatte Kinder. hinterläßt. / . :
.. - (Regier.-Jrifir. vom 21. Septbr. I77S. (.19.)

§- 731- Die Verschreibung eines solchen Leb- 
tagsrechts braucht nicht gerichtlich vollzogen zu

Zwar erfordert die gedachte Regier.-Instruet. auf den 
Grund des §. 12. des Edicts vom 8. Febr. 1776 die ge
richtliche oder notarielle Abfassung der Eheverträge.; das 
erwähnte Edict war'aber allgemein für die ganze Mo
narchie gegeben und ist durch das Allaem. Landrecht (II, 
i, 441.) abgeändert.
7, §. 732. Das Lebtagsrecht hat bei dem Leben 
beider Eheleute keine Wirksamkeit und schränkt 
daher die Befugniß der Ehegatten, einseitig über 
ihr Vermögen und die dazu gehörigen Grundstücke 
während ihrer Lebenszeit zu verfügen, nicht ein.

§. 733. Es bedarf der Eintragung des Leb- 
kagsrechts, in die Hypothekenbücher bei Lebzeiten 
beider Eheleute nicht, wohl aber muß der bereits 
überkommene Nießbrauch auf den Antrag des Be
rechtigten ins Hypothekenbuch eingetragen werden.

§. 734. Das verschriebene Lebtagsrecht ist, wenn 
von dem zuerst' verstorbenen Ehegatten Kinder 
hinterblieben sind, nur in so fern gültig, als den 
Kindern ihre Erbrechte dadurch nicht entweder gänz
lich benommen, oder allzusehr eingeschränkt werden.

(Regier.-Jnstr. vom 21. Septbr. 1773. §. 19.)
§. 735'. Sterben jedoch die Kinder des zuerst 

verstorbenen Ehegatten nach besten Ableben, ohne 
Leibeserben zu hinterlassen, so erstreckt sich das 
Lebtagsrecht wieder- auf deN ganzen Nachlaß des 
verstorbenen Ehegatten, wenn nicht einem von dem 
verstorbenen Kinde hinterlassenen Ehegatten das Leb- 
tagörecht auf dessen Vermögen gebührt. Zn die-
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sem Falle verbleibt diesem Hinterbliebenen Ehegat
ten das gesetzliche oder rechtsgültig vertriebene 

Lebtagsrecht an dem Nachlasse des früher verstor
benen ungekürzt. .

§. 736. Wenn durch Eheverträge dem überle
benden Ehegatten ein allgemeines oder beschränktes 
Lebtagsrecht verschrieben worden, so sind dadurch 
alle übrigen, durch Gesetze oder Eheverträge auf 
Yen Todesfall bestimmten Vortheile aufgehoben. 
Der "überlebende Ehegatte hat daher in Ermange
lung anderer rechtsgültig getroffener Bestimmun
gen nur die Wahl, ob er von dem Lebtagsrechte 
Gebrauch machen, oder sich die, nach den Geset- 

> zen oder nach Eheverträgen ihm gebührenden Vor
theile zueignen wolle.

§. 737. Der Lebtagsbesitzer hat in der Regel 
alle Rechte und Obliegenheiten eines Nießbrauchers.

§. 738. a. Doch darf er die beim Gute etwa 
befindlichen Waldungen nur nach den Grundsätzen 
der Westpreuß. Forstordnung benutzen,.

§. 738. b. Der Lebtagsbesitzer ist nicht berech
tigt, sich die Nutzungen aus Stein-, und Kalkbrü
chen, Kalk- und Bernsteingräbereien zuzueignen; 
doch gebühren ihm die Zinseu des aus diesen Nut
zungen etwa gewonnenen Capitals, das Capital 
selbst aber gehört dem Eigenthümep des Guts. 
Zum Gutsbedarf kann er ohne Erlaubniß des Ei- 
genthümers Steine und Kalk brechen und graben 
lassen.

§. 73Y. Jeder Lebtagsbesitzer ist bei Verlust 
seines Rechts schuldig, innerhalb dreier Monate 
seit dem Antritte des Nießbrauchs, von dem ihm 
angefallenen-Vermögen, mit Zuziehung des Ei- 
genthümers oder seiner Vormünder, ein vollstän
diges Inventarium mit einer Taxe von sämmtli
chen dazu gehörigen Stücken, und bei Landgütern
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von dem Vieh undFeldinvenkarium und von dm 
Gebäuden^ nebst einer genauen Beschreibung der 

letztem , anzufertigen und eine beglaubigte Abschrift 
davon dem Eigenthümer oder seinem Vormunde 
auSzuhändigen.

§. 740» Erstreckt sich das Lebtagsrecht bloß "auf 
Grundstücke, so ist der Berechtigte nicht verbun
den, Caution zu leisten.

§. 741» Sind aber nicht bloß Grundstücke, son
dern auch bewegliche Sachen oder die an deren 
Stelle tretenden Petdsumyren und Capitalien, zu
gleich oder allein, dem Lebtagsrechte unterworfen, 
so. muß in der Regel wegen der beweglichen Sa
chen, Geldsummen oder Capitalien binnen sechs 
Monaten dem Eigenthümer angemessene Sicher
heit bestellt werden»

§. 742. Väter find nur in den Fällen, ih
ren Kindern Caution zu.bestellen, verbunden, in 
welchen sie nach den Gesetzen für Has nichtfreie 
Vermögen ihrer Kinder Sicherheit zu leisten ver
pflichtet flnd. Mütter nur dann, wen» sie zur 
zweiten Ehe schreiten, oder gegen sie die wahr
scheinliche Besorgniß eines Mißbrauchs oder einer 
Vernachlässigung - eintritt.

§♦ 743. In allen Fällen, wo der Lebkagsbe- 
fltzer zur Sicherheiköbestellung verpflichtet ist, sei- 
hige aber binnen der obigen Frist nicht leistet, ist 
der Eigenthümer oder dessen Vormund berechtigt, 
die Verwaltung der Geldsummen und Capitalien 
selbst zu übernehmen und dem Berechtigten bloß 
dieNutzungen davon nach Verschiedenheit der Fälle 
ganz, oder zum bestimmten Theil, herauszugeben.

§. 744.: Laufende Zinsen von wirklichen erb- 
schaftlichen Schulden muß der Lebtagsbesitzer aus 
den Einkünfteü des Vermögens bezahlen, ohne 
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von dem Eigenthümer den Ersatz derselben federn 

zu können.
§. 748» Hat aber der Lebtagsbesitzer zur Be

zahlung erbschaftlicher Schulden, Capitalien vor- 
geschossen, so müssen sie ihm bei Endigung des 
Nießbrauchs erstattet werden. .

§. 7'49. Der Abgang des Viehes must aus 
dem Zuwachse jedes Jahres ergänzt werde».

750. Hat sich während des Nießbrauchs 
ohne Schuld des Besitzers ein Viehsterben ereig
net, so steht nach Beendigung des Nießbrauchs 
dem Eigenthümer frei, entweder das von dem Leb
tagsbesitzer wieder angeschasfteund während seines 
Nießbrauchs zugewachsene Vieh nach einer gericht
lichen Tape anzunehmen, oder dasselbe den Erben 
dès Lebtagsberechtigten zu überlassen.

Die Paragraphen 732 bis 750 sind theils aus der 
Regier.-Jnstruck. vom 21. Septbr. l77Z entnommen, theils 
mit dem bisherigen Herkommen übereinstimmend, und 
theis aus Scheibler's Entwurf, theils aus dem damit 
übereinstimmende» neueste» Entwürfe eines Westpreuß. 
Provinzialrechts entlehnt.

■§. 75i. Durch das ausgesetzte Gegenvermächt-^^2,460. 
niß darf jedoch der Pstichttheil der Erben in ab
steigender Linie nicht belastet, noch der Erbtheildeik 
Erben in aufsteigmder Linie gekürzt werden.

(Gutachten der Gesetzcommiff. vom 6. Mai 1796.)

Ï. Von dem Vermögen und der "Erbfolge ber Eheleutt adêkîgenz.49L 621. 
^Standes, mit Ausnahme derjenigen im Flatowschen «ab Deutsch- 
Kronsche» landräthlichen Kreise. ; A >

§. 752. " Es steht weder dem Ehemanne in den 
Nachlaß seiner Ehefrau, noch dieser In den Nach
laß ihres Ehemanns, ein gesetzliches Erbfolge

recht zu.
(Regier.-Jnstr. vom 21. Septbr. 5773. Nr. 18.) .

§. 753; Es steht ihnen aber frei, Eheverträge

t
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Zu errichten, und dem Ehemanne liegt sogar ob, 
feiner Ehefrau, als Erwiederung des Brautschat, 
zeö und statt der vor alten Zeiten .gebräuchlich 
gewesenen kölmischen Hälfte, . ein Gegenvermächt- 
niß auszusehen. Doch ist er nicht befugt, mehr 
als die Hälfte seiner Güter (d. h. seines Vermö
gens) damit zu beschweren. ;

(Ebendaselbst.)
§♦ 754. Ist kein Ehevertrag geschlossen, der 

Ehefrau aber von ihren Aeltern oder Brüdern ein 
wirklicher Brautschah ausgeseht worden, welchen 
der Ehemann entweder auögezahlt oder doch zum 
Nießbrauch erhalten hat, so gebührt ihr nach dem 
Absterben Des Ehemannes als Gegenvermächtniß 
sine dem. Brautschahe gleichkommende Summe.

(Ebendaselbst Nr. 20.)
§. 755. Uebersteigt selbige die Hälfte seines 

Nachlasses, so muß sich die Wittwe mit dieser ,Tj__ 
begnügen.

(Ebendaselbst Nr. 20.)
§. 756. Ist der Ehefrau zwar kein Brautschah 

ausgeseht gewesen, sie hat aber denselben aus dem 
Nachlasse ihrer Aeltern oder Brüder ererbt, und 
ihrem Ehemanne zugebracht, so wird das Gegen
vermächtniß auf die Hälfte des ganzen Vermögens 
der Ehefrau bestimmt.

(Ebendaselbst Nr. 19.)
§• 757. Dieses ist auch der Fall, wenn durch 

ausgestellte Verschreibungen oder Quittungen des 

Ehemanns nicht nachgewiesen werden kann, wie 
viel der Brautschah der Ehefrau oder ihr einge
brachtes Vermögen betragen habe.

(Ebendaselbst Nr. 19.)
§. 758. Das vorstehende (§. 753—757.) be

stimmte Gegenvermächtniß gebührt der Wittwe, es 
mögen Kinder aus der Ehe vorhanden seyn, oder nicht. jfiN 

(Ebenbaselbst>Nt. 19.X,
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759*?  Deneingebrachten Brautschah erhält 
die Wittwe aus dem Nachlasse , ihres Ehemanns 
zum freien Verfügen zurück; von dem Gegenver- 
mächtniß aber.steht ihr nur der lebenslängliche 
Nießbrauch zu, und wenn ihr von den Erben des 
Ehemanns das Capital ausgezahlt wird, muß sie 
ihnen 'wegen Wiedererstattung desselben nach ihrem 
Tode Sicherheit bestellen.

(Ebendaselbst 20.) '
H. 760. Wenn der Ehemann minderjährige 

Kinder hinterläßt, so ist hie Witwe, welche aus 
seinem Nachlasse ein Gegenvermächkniß erhält, be
fugt und verpflichtet, die Einkünfte aus dem Ver
mögen ihrer gedachten Kinder an sich .zu nehmen. 
Und die Kinder dafür bis zu ihrer Großjährigkeit 
zu erziehen und zu unterhalten.

(Ebendaselbst Nr. Fl.) t
§. 761. Hat die Ehefrau ihrem Ehemanne kein 

Vermögen zugebracht odek ihm die Einkünfte des- 
selben nicht zugewiesen, so erhält sie, es mögen' 
Kinder aus der < Ehe vorhanden seyn oder nicht, 
den Nießbrauch des vierten Theils seines gestimmt 
ten Nachlasses, so lange bis sie zur zweiten Ehe 

schreitet. ,,
(Ebendaselbst^ Nr. 23.) /

H. 762. Wenn die Ehefrau vor ihrem Ehe
manne ohne Leibeserben verstirbt, so fällt zwar ihr 
Brautschah und ihr'übriges Vermögen, wenn ssie 
darüber nicht sonst verfügt hat, an ihre Inftstat- 
erben; dem Ehemanne verbleibt aber der lebens
längliche Nießbrauch des Brautschahes. Wenn 
sich dieser in seinen Händen befindet, so muß er 
den Erben, , wegen Wiedererstattung desselben nach 
seinem Tode, Sicherheit bestellen.

. ' (Ebendaselbst Nr. 22.)
$. 763. Hinterläßt die Ehefrau Kinder, so 

erben diese das Eigenthum des Brautschahes und 
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des übrigen ^mütterlichen Vermögens ; der? Nieß
brauch desselben bleibt aber dem Vater auf feine 
Lebenszeit zur Halste,' und von der andern Hälfte 
bis zur Großjährigkeit der Kinder, oder eines je
den derselbe» insbesondere.

(Ebendaselbst Nr. LS.) , , . . ;
§. 764- Allgemein steht Jedem frei, sowohl über 

sein bewegliches als unbewegliches Vermögen durch 
Willenserklärungen unterLeb endigen uneinge
schränkt .zu verfügen, dasselbe durch Schenkungen 
unter Lebendigen wegzugeben, zu veräußern,, zu 
verpfänden, .oder zu verkaufen.

Ebendaselbst Nr..24.)
765. Auch durch Testamente oder Vermächt

nisse kann Jeder über sein bewegliches Vermögen 
nach Gefallen verfügen.

(Ebendaselbst Nx 25.)
§. 766. Dagegen ist ihm sticht gestattet, über 

sein unbewegliches Vermögen durch Testament oder 
andere letzte Willenserklärungen zu verfügen, son- 
dern er muß dasselbe jederzeit seinen Jntestaterben 
Hinterlassen.

(Ebendaselbst Nr. 25. Vergl. Zusatz zu I. 12. 1.)

II. Von dem Vermögen und der Erbfolge der Eheleute adeligen 
Standes in den ländräthlrchen Kreisen Flatow und Deutsch-Kro
ne und in der Herrschaft Filehne Westpreuß. Antheils.

§. 767. Aeltern sind schuldig, ihren Töchtern 
aus ihrem Vermögen ein Heirathögut (Ehesteuer, 
Dos) ju bewilligen.

(Preuß. Sandr. B.4. T. 15. A. 1. §. 1. S.181.)
§. 768; Sind die Aeltern bereits verstorben, 

so können die Töchter ein? nach Verhältniß des 
Nachlasses und der Zahl der Kinder zu bestim
mendes Heirathögut von den Erben, und wenn 
der Nachlaß an den Fiöcus verfallen ist, selbst 

von diesem fordern.
(Ebendaselbst 2.)
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§, 769» Ist dieses unterblieben,- so muß das 
Ehegeld der Tochter nebst hinterstelligen Zsnsen 
binnen drei Monaten, nachdem sie Wittwe gewor
den, in den Nachlaß ihres Ehemannes nachgezahlt 
werden, damit die Wittwe dadurch das Recht er
halte , die kölmische Hälfte zu wählen.

(Preuß. Là. 58. 4. æ. 15. A. 4. §.12. S. 187.)
H. 770- Die Ehesteuer erhält - der Ehemann, 

als Eingebrachtes, zum Nießbrauchs während der 

Che; nach Trennung der Ehe'durch den Tod aber, 
wenn keine Kmdêr chinterblieben sind, auf Lebens
zeit. (IL I. 210 Und 469-)

(Preuß. Là. 58,-4.- T.15. A.l.' §.-4. ^181.)

771.. Dem Ehemanne steht über das Ein
gebrachte seiner Frau das bürgerliche Eigenkhüm 
(dominium civile) ; über das Paraphernalvèr- 
mögen aber nur der Nießbrauch zu. ' Die Recep- 
titien oder das vorbehaltene Vermögen mit alleir 
seinen Nußungen, verbleibt der Frau.

(Preuß. Landr. 58,4. T. 15. A.7. §.l. A.4. §.14.)

772. Der Ehemann kann gegen die von 
ihm über den Empfang der Ehesteuer ausgestellte 
Quittung , wenn die Ehe in den ersten 'zwei Jah
ren getrennt wird', noch binnen Einem Jahre; 
wenn aber die Ehe zwei Jahre gedauert hat, noch 
binnen sechs Monaten nach ihrer Trennung, den 
Einwand der nicht erhaltenen, Zahlung machen. 
Und der Verpflichtete muß alsdann die Zahlung 
anderweitig beweisen. Hat aber die Ehe länger 
als zehn Jahre gedauert, so findet, gegen die über 
die Ehesteuer Ertheilte Quittung oder, das tjn Ehe- 
vertrage enthaltene Änerkenntniß des Empfanges, 

der Einwand der nicht erfolgten Zahlung nicht 
mehr Statt.

.(Preuß. sandr, Th. 1. 88.1. T.25. ^.8'^.2.)

773»j Was der Ehefrau während der «Ehe 
Westpreuß.'Prov.-Recht.. 14 
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durch Erbschaften, Schenkungen oder Glücksfälle 
zuwächst- wird, wenn nicht ausdrücklich Willens
erklärungen ein Anderes besagen, Zum Paraphernal- 
vermögen gerechnet^ (II. M 212 )'

: (Preuß.Landr. B. 4. M, 15. 2C.4. §. 14. S-187.)
§. 774. Eheleute, welche nichts in , die Ehe 

bringen und keinen Ehevertrag geschlossen haben, le- 
ben in der köliyischen Gütergemeinschaft. (II. 1.345.) 

,Màs. A.s..H,l. S. W) /

§. 775. . Wenn das Gegenvermächtniß nicht 
durch Verträge bestimmt ist, so wird dasselbe dem 
Heirathsgutè (mit Ausschluß des Paraphernalver- 

mögens) gleichgesetzt. (II. 1. 460.)
(Ebendaselbst A. 1,^.4. S. 181.) 1

steht,àâaHl der 

mischen Hälfte.nur dann zu, wenn die Frau von 
chm Wnh^? hlnkerlüßt; er muß stch aber darüber, 
W/.îHrtust,,Dnetz '.'Wahlrechts, hinnen Einem 
Jahre/ sechs'Machen Und drei Tagen erklären.

(EbeudaftM 4.” |?5.) r

777..,..,  Hr mag die kölmifthe Hälfte wählen 
tz'der, sticht, so verbleibt ihm der lebenslängliche 
Nießbrauch des Eingebrachten. . Doch muß er mit 
Zuziehung der,Erben ein Inventarium aufnehmen. 
7 (Ebendaselbst L. 4. W 6, 7.) '

778. Sind Kinder chinterbkieben, so muß 
er denselben nach ihrer erlangten Großjährigkeit 
die Hälfte des Eingebrachten der Ehefrau her
ausgeben, Bis zu ihrer Großjährigkeit hat er 
jedoch davon den Nießbrauch, gegen die Verpstich- 
kung, ste daraus,zu unterhalten und zu erziehen. 

Von der zweiten Halste, hat er den le b e n slàn g- 
lichen Nießbrauch.

(Ebendaselbst U. 4. §.2. 6.)
§. 779*  Verheirathet sich der Witwer vor er

folgter Auseinandersetzung mit seinen Kindern, so 
verliert er den Nießbrauch ihres mütterlichen Ber- 
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mögens und Muß sie aus eignen Mitteln unker- 
haktèn und erziehen.

(Ebendas. Ä. 4. tz. ich)

§. 780. Die Witwe ist die kölmische Hälfte 
zu wählen berechtiget, rvenn 'das im Ehevertrage 
ihrem Ehemàne zum Nießbrauche versprochene 
Vermögen während der -'Ehe- eMàchk worden.. 
Eine Frist zu stheer Erklärung «bed' die Wahl ist 
in dên Gesthen nicht bestimmt. '■

- W
§. 781. Ist im Ehevertrage kein solches Ver

sprechen enthalten, es tvird aber binnen drei Mo- 
àà nach des Mannes Tode von ihren Aeltern, 
Brüdern chder'VàândtèN Sind EhestèUer bêstlinmt 
und nebst làddübkichtn Zinsen," welche vom Ab
lauf eines" noch dem Hochzeitstage verstössesten Jah
res ab jstr rè'chnM^fiàd- biàen drei Monaten nach 
dem Tode des Ehemanns zur Verlassettschaft nach
gezahlt: so erhalt-die' nachherige Witwe auch da
durch das Recht, die kölmische-Hälfte-zu wählend

«GWWWvWWWWMVWWWWWM
§,•''78:2. Dieses Rrchk.gehk aber verloren, wenü 

à Witwe zu eister Äärn Ehe ' schpeW, Hys 
sich vorher mit ihren, Kindern citksàandergesètzè 

ju Haben.

" 783- WäM dek überlebende Ehegatte die 
köknrksche HÄfte'/ so'wil^ das gesammte reine Ver
mögen beider, Eheleute, Mt Einschluß des Pära- 
phsrnal- und vorbehaltenen Vermögens der Ehe
frau, als gemeinschaftlich betrachtet und nach Ab
zug dèr beiderseitigen Schulden zwischen dem über- 
lebtnden Ehegatten und den Erben des verstorbe
nen getheilt.-- Doch erhält die Witwe ihr bestes 

Kleid und ihren Trauring zum Voraus.
(Ebendas. A. 4. §.â. S. ISS. «rtd BMî'4êA.-S, §. 7.)
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, Z./784., .Das Vermögen,.,don welchem die köl, 
mische ^Hälfte berechnet werden,/soll, Mrd in her 
Regel nach dem Zeitpunkte des Erbanfalleö ange- 
Vlàen.MWGrj

<785» . Wenn .aber der ü b erleb end eEheg a tte 
mft.. hem ' )sn'tDà -aus Theilung säuMig. gewesen, 
so,chsll es VW ^er. Wahl derMrigW Erbe», asi- 

hängen/^ chf)stz;àn-Zustqyd; des-Vermögens/zW 
Zeit der Theilung,z. oder den, beim/Ästerben.dßs 

Erblassers, bei der Theilung zum- Grunde legen 
ED 

. .(RegUr.-Jllstr-,,yom.L.si Sêptbr. 1773. f. 13. fast am Ende.tz 
, §./7H6.^M. die M'tttwe zur Wahl .der,M. 

mischen Hälfte nicht geneigt' oder nicht,berechtigt, 
so .erhält, sie "ihr^ Eingebrachtes undihxParapher- 
nalvermögen zurück.und behält ihr Vorbehalte»^ 
/ §*  787. Sie erhalt ferner das ihr gebührende 

■ MssM
§• ,788. Außer dem Gegenvermächtniß erhält 

sie,, bis sie zu einet andern Ehe schreitet, ein jäßr- 
ltchä Leibgedîngê' oder Witthu'm, dessen Betrag

M.Ermangelung von Verträgen..oder Willenser
klärungen , nach, Verhältniß des ' Nachlasses, vom 

- ^^lcht zu besiilumen ist.
§• 789. Auch freie Wohnung erhalt die Witt? 

we, so lange sie nicht zu einer, ändern Ehe schrei
tet., entweder in. àem zum Nachlasse gehörten 
Grundstücke, oder'durch eine', ihrem Stande ange- 
messeneWohnungsmiethei

S7Z0. Endlich gebührt ihr-,aus dem Nachlasse: 
ah «. ein fertiges, vvllständiges Mett;

; h. ein Tischgedeck für zwölf Personen;
-M:ç*  /eine Kutsche mit Pferden und Geschirr. .<■ 

Diese Gegenstande.kann sie, .so. weit sie 'noch wirklich 
im Nachlasse vorhanden sind, wählen.. ...

; (Preuß. Landr. àà'.L.15. A.4. .§.j.) ''
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79t. -Die Wittwe - hak bis zu ihrer Abfin- 

dustg ein ZurÜEbehaltuÜgSrecht 'auf den Nachlaß 
ihres Ehemanns- wenn über denselben nicht der 
Csncurs eröffnet wird.

(Ebendas. A.4. §.16.'
... §, 79.2» Die von^ dep Frau eingebrachten oder 

sonst von ihr erworbenen Grundstücke kann, der 
Ehemann nur. mit Einwilligung ihrer zwei näch
sten Verwandten, won seiner. Seite -aber/,mit Zu
ziehung zweier" von ihm gewählten Zeugey veräu

ßern, verpfänden, oder mit) einer bleibenden ding
lichen saft beschweren. (II. 1. 232.)1 >

(MMqsrMH. 5^.1.;®-, 188.)

* So bürsten ^die Ausdrücke.: ! ),Äerali'rmren ober, wà 
ändern'^ mit Berücksichtigung dessen, was die angezogene 
Stelle des Allgêm. Landrechts, betrübet- enthalt, zu der- - 
stehen seyrà^ MWM

§-i-Ż93<; Wenn sich eine Ehefrau- iviewohl mit 
Anziehung ihres Ehemanns oder ihrer Verwand

ten, und nach gesetzlicher VerwaWung-. für einen 
ZMyden oder auch für ihren'Ehemann verbürgt, 
oder dessen Verbindlichkeiten als Selbstschuldnerin 
übernimmt, so - kann sich her Gläubiger^ dennoch 
nicht an ihr Eingebrachtes und an ihre standes- 
mäßigen Kleider und Juwelen (sondern nur an 
ihr Paraphernal- oder vorbehaltenes Vermögen) 
halten. (L 14. 221, 407.)

. ' (Ebendas. A.5, s.2. S.189.)'

III, Von dem Vermögen und der Erbfolge der Eheleute un adeligen 
Standes.

794. Bei unadeligen Ehen findet jederzeit 
die allgemeine kölmische Gütergemeinschaft Statt, 
in so weit sie nicht durch Verträge auöschlosten 

worden. ,
H. 795> Ist die Gütergemeinschaft durch Ver

trage nicht ausgeschlossen, so dienen die Vorschrift 
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ken des Allgem. Landrechts (II. 1.634—661ÏW 
Richtschnur, und wenn völlig abgefundene Kinder 
vorhanden sind, so findet dasjenige Anw^ndung^ 
watz im Allgem. Landrecht (II. 2- 373, 374.) für 
«riefen Fäll vorgeschrieben ist.

796. Ist die Gütergemeinschaft durch aus
drückliche Verträge ausgeschlossen, und darin die 
Erbfolge nicht bestimmt, so kommen die Vorschri^ 

ken des Allgem. Landrechts (II. 2.621 — 633.) zur 
Anwendung. - ;

Dieses stimmt mit dem Ostpreuß. Provinzialrechte, 
Zusatz 96. §. 18, 19, 22, überein.

§. sos. §. 797. Gerade, Niftel und Heergeräth find 
in Westpreußen nicht üblich.

;. 621. §. 798. Der solchergestalt ausgemittelke reine 
Nachlaß des verstorbenen Ehegatten wird unter 
den Blutsverwandten desselben ohne Beschränkung 
auf die Grade der Verwandtschaft, und dm über
lebenden Ehegatten vertheilk.

Das Landrecht von 1721 weiß von keiner solchen 
Beschränkung des Erbrechts aus die ersten sechs Grade 
der Verwandtschaft. Wehe auch Zusatz zu J. 17. 127.

Ç. 637. §. 7p9. Außerdem nimmt der Wittwer /sein
, bestes Kleid und seine Waffen, die Wittwe aber 

ihr bestes Kleid und ihren Trauring, zum Voraus. 
(Preuß. Landr. B. 5. T. 14. Ä. 2. 'M. S. 275.) ,

j. 647. §. 800. Hat der verstorbene Ehegatte keine 
erbfähigen Verwandten hinterlassen, so hat der über
lebende Ehegatte den Vorzug vor dem Fiscus.

( (Entscheid, der 'Ges.-§ommlss. vom 5. April 17820
§. 643. §. 80t. Grundstücke ohne Rücksicht auf die im 

Gerichtsstände der gelegenen Sache etwa geltende« 
besondern Erbfolgerechte, wenn solche nur nicht als 
Lehen, Fideicommiß und dergleichen ausgeschlossen 
find, so wie ausstehende Forderungen, welche sonst 
dm unbeweglichen Sachen glejch geachtet werden 
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(Siehe Zusatz zu I. 2. 7.), sind aber zur gemei- 

uen Theilung zu bringen,
(Entscheid, dec Gesetzcommiss. ». 18. April 1787.)

§. 802» Die Wittwe hat nur in hem im Zu- 
Me zu I. 17» 89, 90. bestimmten Falle das Recht, 
die Grundstücke für- die Taxé zu behalten. 
! ' (Siehe Ausatz iit II 2, 3005 >

8. 803- Doch haften die Kinder mit der ih- §- 656. 
nen durch den Tod ihrer Mutter eigenthümlich zu
gefallenen kölmischcn Hälfte nicht für die vom Vä
ter nach der Mutter Tode gemachten Schuldem

(Etitsch. der Gesetzcommiss. vom 9. Decbr. 1788.) 
804. Äer überlebende Ehegatte kann so, 

lange , bis er zueiner andern^ Me schreitet, die 

Gütergemeinschaft fortsehen.
(Prruß: Landr. 55:5. L. 12. L.S. j.t @.,269:)

H. 805. Er darf aber die zur Gemeinschaft 
gehörigen Grrmdstüxke nicht verschlimmern, ver
pfänden, mit Lasten beschweren à veräußern. ■ 

(Ebendaselbst.) -
§. 806, Um dieses zu verhüten , soll das 

vormundschaftliche Gericht den' Hinterbliebenen min
derjährigen Kindern einen Curator bestellen, wel

cher auf die Verwaltung Acht haben und, wepy 
her überlebende Ehegatte die ihm Hlixgenden Pflicht 
ken verletzt, auf sofortige Theilung ankragm muß.

(Ebendaselbst.)

Achter AbschnM^W
Bo» Trennung der/Ehe dmch richterlichen Ausspruch.

§. 807, Es begründet die Vermuthung des673; 
Ehebruchs, wenn der Ehegatte mit einer Person 
andern Geschlechts nackend bei einander oder allein 

im Bette liegend gefunden wird.
(Prmß. W. -B.1. £, 30. A.Z. s.2. @.142.)

808. Siehe Zusatz zu H. 11. 126—129' 7^i
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§. 7ZS. §i 809» Urn die Ehe eines durch den weltli

chen Richter geschiedenen Katholiken für zulässig 
und gültig zu achten, bedarf es zu deren Einge
hung keiner Dispensation der geistlichen Obern.

 hes Ober-Landesger. zu Marienwerder vom 12.-Satt.
1799 und Reser, vom IS. März 1799r) - > . v.

§. 755. §. 810. . Diese Vorschrift gilt auch in West- 
^MeußenW KM

" (Entscheidung der Gesetzcommiss. vom-'3. Mai-1782 u. Reser, 
vom 25. Junius 1794.) > - r .

Zehnter Abschnitt.
à den rechtlichen Folgen gesetzwidrig - geschlossener EheÈ ' 

§.945. §. 8tl. - Die à den Gesetzen bestimmten Fol
gen gesetzwidriger Ehen treten.'bei solchen- Ehen 
kacholjschee RèligioySverwandken, welche bloß nach 
Kirchengesetzen nichtig oder ungültig sinh, nicht ein.

§. 812. Hat jedoch ein Theil den andern 
dÄrch Verschweigung oder Verheimlichung des ob- 
watrenden kirchlichen Hindernisses oder sonst durch 
betrügliche Vorspiegelungen zur Schließung einet 
Nach den Kirchengesetzen nichtigen oder ungültigen 
Ehe wissentlich verleitet, so muß der Schuldige 
den Unschüldigen nach §§. 976, 977. schadlos halten.

§. 813. Fallt keinem Theile die vorsätzliche 
Verheimlichung kirchlicher Ehehindernisse zur Last 
so kann dennoch, wenn die Ehe vön dem geistig 
chen Richter für nichtig erklärt ist, der eine oder 
der, andere Theil die Verletzung des Ehevertraaes 
vor dem weltlichen Richter rügen und die EHe- 
scheidungsstrafe von dem schuldigen Theile for- 
dern. ægggfc * M"

(Bericht vom 14. März 18Y0.) .
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El fter A bschnit
Von den rechtlichen Folgen deS unehelichen Beischlafs.

H. 814. Diese Vorschrift gehört nicht zu den §-19S5. 

suspenhirten.
Dieser Grundsatz ist hier ausgesprochen, weil gegen

wärtig beide Senate,des jkönigl. Westpreuß. Ober-Landes
gerichts danach erkennens.indessen hat er Nicht aufgehört, 
im hohen Grade zweifelhaft zu seyn. Viele Jahre lang 
hat das königl. Ober-Landesgericht die zweijährige Verjäh
rung der Schwängerungsklage nicht anerkannt, und, meh
rere Untergerichte, erkennen sie much. jetzt noch nicht an. 
Es ist daher wohl hier derrechte Ort, diesen Gegenstand 
naher zu erörtern. . :

. Das Preuß. Landr. von 1721, weiß von keiner, Ver
jährung ■ der Schwängerungsklagen binnen zwei Jahren-. 
Zwar soll in diesem Zeiträume die Klage "wegen Betrugs 
verjähren, und dü dir Schwängerung unter dem nicht ge- 
hattenen Versprechen der- Ehe, wohl als Betrug angese
hen werden kann, so wäre dadurch die zweijährige Ver- - 
jahrung dieser Art- von Schwängerungsklagen gerechtfer
tigt. Ist indessen die Schwängerung nicht , unter dem 
Versprechen der-Ehe erfolgt, so kann von Betrug, nicht 
die Rede seyn; und m Ermangelung von. Vorschriften des 
Landrechts von.1721 über die Verjährung der Schwäw- 
gerungsklagen, würden statt der obigen (suspendirten) - 
Vorschrift des Mgem.' Landrechts, die Vorschriften des rö
mischen Rechts zur Anwendung kommen, wonach alle 
Klagen in der Regel erst in dreißig Jahren verjähren.

Dagegen hat man eingewendet, daß die Schwänge- 
rungsklagen zu den Sponsaliensachen gehören/.- daß aber 
die Grundsätze des Landrechts von, 1721 über Sponsalien 
durch die,Regierungsinstruction vont 21.' Septbr. 1773 
§. 13. Abschn. 1. unbedingt aufgehyben und in derkn Stelle 
die ^Vorschriften, des Corpus Juris Fridericianum von 
1748 zur Richtschnur, vorgeschrieben sind. Da nun das 
Corp. jur. Frideric. ein für die ganze Monarchie gege
benes Gesetz und keineswegs als Provinzialgesetz für West? 
Preußen zu betrachten war, so treten die Vorschriften des 
Allgem. Landrechts in dessen Stelle. So halt man?die 
Anwendbarkeit des §71095, für hinreichend gerechtfertigt.
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Die Ausführung hat allerdings die Worte der Re- 
gierungsmstruction von 1773 für sich, denn in der ange
zogenen Stelle heißt es, es werde dabei belassen, daß statt 
des zweiten Buchs des Preuß. Landrechts die drei ersten 
Titel des schon im Jahre 1751 in Ostpreußen angeführ
ten zweiten Buchs des ersten Theils des im Jahre 1748 
gedruckte.Corp. jur. Frideric. das eigentliche Gesetz quo
ad causas matrimoniales seyn und bleiben sollen, und 
es wird ausdrücklich hinzugefügt, daß sich her weltliche 
Richter, wie überhaupt, so auch in Sponsaliensachen zwi
schen Katholiken, lediglich vhgedachtes Corp. jur. Frid. 
zur Richtschnur feiner Erkenntnisse dimen lassen solle.

. Auch laßt sich gegen obige Ausführung nicht ernwen- 
deni daß die SchwängerungsLagen nicht zu den Sponsa- 
lienfachen zu rechnen wären, denn das Landrecht von 1721 
rechnet sie dazu und handelt im zweiten Buche ausdrück
lich von ihnen. Da nun das Corp. jur. Frideric. im 
zweiten Buche gleichfalls von der außerehelichen Schwän
gerung handelt, so läßt sich nicht bestreiten, daß di« Vor
schriften des Landrechts von 1721 durch die des Corp. 
jur. Frideric. und diese wieder durch das Allgem. Land
recht aufgehoben sind. ,

Dennoch wird dadurch die Sache noch keinesweges 
über alle Zweifel erhoben, denn zuvörderst läßt es die anr 
gezogene Stelle der Regierungsinstruction bei der Vor
schrift des Notistcationspatents vom 28. Septbr. 1772 nur 
in so fern bewenden, als in Ehe- und Sponsaliensachen 
statt des zweiten Buchs des Preuß. Landrechts von 1721, 
die drei ersten Titel im ersten Buche des Coop. jur. Frid. 
das eigentliche Gesetz quoad causas matrimoniales1 seyn 
sollen. Was die Regierungsinstruction weiter darüber 
sagt, betrifft bloß die Matrimonial- und Sponsalienklagen 
zwischen katholischen Glaubensgenossen, und insbesondere 
handelt der Nachsatz ausdrücklichem von dem Unterschiede 
zwischen protestantischen und katholischen Religionsverwand
ten. Dagegen hebt die Regierungsinstruction nirgends die 
Grundsätze des Notistcationspatents über den Umfang auf, 
in welchem die Vorschriften des zweiten Buchs des Land- 
rechts von 1721 über Ehe- und Sponsaliensachen durch 
Has Corp. jur. Frideric. aufgehoben seyn sollen, viel- 
mehr bestätiget es dieselben durch den Ausspruch, daß 
man es bei den Vorschriften des Notistcationspatents be
lasse. Ein vorhandenes Gesetz wird ja auch niemals still- 
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schwelgend aufgehoben, sondern der Gesetzgeber muß sich 
über die Aufhebung deutlich erklären.

Durch das Notisicationspatent vom 28. Septbr. 1772 
und namentlich im zweiten Abschnitte der Beilage, ad 1. 
ist aber keineswegs das zweite Buch des Landrechts von 
1721 ,i so weit es von Ehesachen handelt, vollständig 
aufgehoben, und in die Stelle desselben eben so wenig un? 
bedingt das Corp. jur. Frideric. gesetzt. Es heißt viel
mehr darin:

Es ist demnach kein Zweifel, daß in diesen Rechts
materien besagtes Corp. jur. Frideric. die eigent
liche Richtschnur sey und durch dasselbe dem Preuße 
Landrechte überall, wo es von demselben ab
weicht, derogire, folglich dieses letztere nur da, wo 
nicht in dem Corp. jur. Frideric. ein Anderes ver
ordnet ist, Platz habe.

Mit deutlichen Worten ist hier ausgesprochen» daß, wenn 
gleich das Cor. jur. Frideric. in Ehe- und SponsalieN- 
sachen die eigentliche Richtschnur für den Richter sey, doch 
die Vorschriften des Prruß. Landrechts darüber-noch fer
ner gelten sollen, in sd fern im Corp. jur.Fridcànicht 
ein Anderes verordnet ist. Weder das Landrecht pon 1721 
noch das Corp. jur. Frideric. schreibt die zweijährige 
Verjährung der Schwängerungsklagen vor,, der §. 1095. 
ist folglich eine ganz Neue, vom röm. hechte durchaus 
abweichende Vorschrift, und gehört mithin zu den suspen- 
dirten Vorschriften des ersten Titels im zweiten Theil zum 
Allgem. Landrecht, statt dessen die Vorschriften des röm. 
Rechts , und selbst des Preuß. Landrechts (B. 3. Lit. 4. 
Art. 2. §. 1. S. 42.) zür Anwendung kommen, wonach jede 
Klage, und also, auch die Schwängerungsklage, erst in 
dreißig Jahren verjährt. .

Auch gegen diese Ansicht lassen sich Einwendungen 
machen, woraus aber nur folgt, was wir gleich Anfangs 
bemerkten, haß die Sache nicht im Klaren ist. Zu be- , 
dauern ist nur, daß der Gesetzgeber den.Gegenstand, un
geachtet er in den Gerichten täglich zur Sprache kommt, 
nicht für wichtig genug gehalten hat, um ihn einer au
thentischen Interpretation zu würdige».
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I à Zweiter Titel.
Bott den wechselseitigen Rechten der Aeltern 

n b

^WHster Abschnitts
- Von ehelichen Kindern.

§.5o—57,. 815« ' Kinder aus Ehen, welche 'innerhalb
der durch die Gesetze verbotenen Grade geschloffen 
find, sind für ehelich zu achten, wenn ihre Ael
tern das Ehehittderniß nicht gewußt haben.

$• 816 a. Haben die Aelktzrn das Ehehiffherniß 
gewußt, so können dergleichen für Usteheuch.M 
achtende Kinder nur Alimente^ ffo lange siê^de- 
ren bedürfens fordern. 0Ł4

$• 816 b. Töchtern, welche in der Blutschande 
erzeugt sind, kaun von ihren Aeltern eine Aüs> 
fiattung, weiter aber nichts, unter Lebendigen oder 
von Todeswegen ausgesetzt werden. SSS 

§. 817. Die' Erben des Vaters find aberbe-- 
fugt, die einem solchen Kinde ausgesetzte Ausfiat- 
tung oder - bewilligten Alimente, als übermäßig 
anzufechten.

. Diese Vorschriften stehen Mar im zweiten Bnche des 
Landrechts von 17A (Tit. 4. Art. 13. .§. 1—4...®.

, es ist ihnen aber durch die drei ersten . Titel im. zweite» 
Buche des Corp. jur. Frideric. nicht derogirt, weil diese 
nichts darüber enthalten. 1

^Mw eite chnit W
Von den Rechten und Pflichten der Aeltern und der aus 
einer Ehe zur rechten Hand- erzeugten Kinder, so lange die 

letzter» unter väterlicher Gewalt 'stehen,

z. 76. §.818. Kinder aus der vermischten Ehe eines
Mennonisten oder einer Mennonistin mit andern
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Religionsverwandten, müssen in derReligion deö- 
'jenigen ihrer Aeltern erzogen werden, welcher die
sem Glaubensbekenntnisse nicht zugethan ist.

♦1 (Edictvom ZL Satins ,1789. DI 10.)

Dritter, Abschnitt.
Don 'dem eigenthümlichen Vermögen der - Kinder.

;'p819r Was ^Kinder von ihren vollbürtigen §, 1Z6. . ; 
Geschwistern oder Geschwisterkindern erben, gehört 
zu » »ihrem freien Vermögen.

(Preuß. Landr. L.1L. L?. 4--6.-S.L6L)
j 820» Das.denKindern wegen ihres nicht 5-177. 

steten Vermögens -in die Güter , des Vaters' zu
stehende Vorzugsrecht, gebührt ihnen auch in das 
Vermögen der Mutter, wenn -diese.Ms gedachte 
Vermögen in ihrer Verwaltung und Nutzung hat. 1 
.-,1. (Prekch. Landr. B.4. S. 5. 21.7. 4. 4. S. 97.)

Fünfter Abschnitt.
Von der Erbfolge der Kinder Und anderer Verwandten in

: absteigender Linie. , .

§. 821» In einem Allodiatgute kann die Erb- §. 271. 
folge nach Lehenrecht durch bloße Verjährung nicht 

emgeführt werden.
(Lehensdeclarat. vom 9. April 1792. Abschn. 2.)

I./sBon der Erbfolge der Descendenten, Geschwister, Geschwister-,
,, Linder, Ascendenten und Seitenverwandten aus der Ehe unter 

Personen adeligen Dtandes, mit Ausnahme derjenigen in den 
-landräthlichen Kressen Flatow und Deutsch - Krone nebst der 
Herrschaft Wehne. '.

A. Erbfolge der Ddhne.
... §. 822. Die Söhne sind die alleinigen gesetz

lichen Erben ihrersbeiderseitigen Aeltern, mit Clus
schluß der Töchter, welche bloß einen Brautschatz 

erhalten.
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§-823. Sind jedoch keine Söhne vorhanden, 

so -erben die Töchter.
(Mgierungsinstr. vom 21. Scptbr. 1773. IZ. Nr. 1.)

§*  824. Die Söhne und, im Falle des pori
gen Paragraphen, die Töchter erben zu gleichen 
Theilen.

(Ebendas. Nr. 2.)
M §• 825; Aeltern rtiuffert ihren Kindern den 

Pfiichttheil hinterlassen, außer in dem Falle,, wenn 
Töchter mit Söhnen oder deren Abkömmlingen 
concurriren, wo die Ersteren nur eineq sogenann- 
ten, Brautschatz zu fordern haben.

826. Der Pfiichttheil beträgt drei Vier
theile desjenigen, was jedes Kind zum Erbtheile 
erhalten haben würde-, wenn die gesetzliche Erb-' 
folge Statt gefunden hatte.

I (Gutachtemder Gese^commiff. và 6. Mm 1796.) . tJÄ 
§. 82/. Auch kann der Erblasser seine Inte- 

staterben mit Legaten nicht dergestalt beschweren, 
daß zu deren Berichtigung das erbfchaftliche Grund- 
stück verschuldet oder angegrissm werden müßte.

1 (Ebendaselbst.) p

§♦ 828. Brüder und Brüderkinder erben nach 
Stämmen, so daß die Abkömmlinge von einem 
jeden Stamme so viel erhalten, als zu ihrer Ael
tern Antheil, wenn sie noch ach Leben wären, ge« ' 
hört habà würde.,

s (Regierungsinstr. §. 1Z. Nr. 12.)
§. 829- Wenn eine Mannsperson ohne De

scendenten verstirbt, so beerben ihn seine vollbür- 
tigen Brüder und Brüderkinder, mit Ausschluß der 
Halbbürtigen und der Schwestern nach Stämmen. 

(Ebendaselbst Nr. 1L.)
§. 830- Sind Brüder oder Descendenten der« 

selbeu nicht vorhanden, so gelangen die vollbürti- 
gen Schwestern des Verstorbenen, gleichfalls' nach 
Stämmen, zur Erbschaft.

(Ebendaselbst.)
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§. 831. Wenn eine Frauensperson ohne De- 

s-endenten verstirbt, so erben ihre Brüder und 
Schwestern oder in die Stelle derjenigen, welche 
früher verstorben sind, deren Nachkommen nach 

Stämmen zu gleichen Theilen.
(Ebendaselbst Str. LKM

H. 832« Geschwister rind deren Descendenten 
schließen die Erbfolge der Ascendenten aus.

(EbMöseLbst Nr. IHM y
§. 833. In Ermangelung von Geschwistern- 

und deren Nachkommen, gelangen die Aeltern, und 
erst in deren Ermangelung, die ferneren Afeen- 
denken, nach der Nähe des Grades, zur Erbschaft. 
Ascendenten gleichen Grades, erben zu gleichen

(Eàd a selbst SWi 15.)
§. 834. Sind auch keine Ascendente«. vorhan

den, so gelangen zwar die Seitenverwandten, gleich
falls nach Stämmen, zur Erbfolge ÿ Vaterbrüder, 
Vaterbrüder-Söhne und andere Verwandte von 
Vaters Seite schließen aber die Vaterschwestern, 
Mutterschwesterü, Mutterbrüder und andere Ver
wandte von Mutter Seite aus» und diese gelan
gen erst in Ermangelung jener zuö Erbschaft. Der 
nähere Verwandte schließt-den entfernteren/ voll-- 
bürtige Geschwister schließen die Halbgeschwister aus? 

(Ebendaselbst-Mi 14. 16.
§. 833. Bei dieser Erbfolge der Seikenver- 

, wandten kommt es nicht darauf an, ob das Ver
mögen des Erblassers von väterlicher oder mütter

licher Seite herkühre.
(Ebendaselbst Rr.t7.) W

§., 836. Alle diese Vorschriften gelten jedoch 
nür bei ein gèbornen adeligen Personen, und 
bei solchen, welche sich freiwillig in adeligen Gü
tern niedergelassen haben. HinsichtS derjenigen Per
sane« adeligen Standes/ welche nur durch zufalli- 
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gen Beruf, als Militär- oder Civilbeamte jn diese 
Provinz versetzt worden und darin sterben, findet 
die Erbfolgeordnung des Allg. Landrechts Statt.

(Rescript vom 18. Januar 1805.)

B. Erbfolge der Töchter.

§. 837*"  Töchter haben kein gesetzliches Erb
recht auf den beiderseitigen Nachlaß ihier Aeltern, 
w.enN Söhne derselben, oder eheliche 2chkömmlinge 
der; Söhne vorhanden find. Sie erhalten aber 

W einen' Brautschatz.
V- (RegierungLinstr. von 1773. §. 13. Nr. 1. 2.)
§. 838- Sowohl der Vater als die Mutter 

können, jedoch nur aus ihrem eigenen Vermögen, 
den Brautschatz willkürlich bestimmen, und die 
Töchter müßen damit zufrieden seyn.

. (Ebendaselbst Nr. 3.)
§♦ 839» Der Vater kann den Betrag des Braut

schatzes seiner Töchter aus seinem Vermögen an
ders bestimmen, als die Mutter aus dem ihrigen.

. n (Ebendaselbst Nr. Z. 5.)
â §' 840< Haben Vater oder Mutter schon bei

ihrem Leben einer Tochter einéti Brautschatz aus
gesetzt, so müssen sich die bei ihrem Ableben noch 
unausgestattet gebliebenen Töchter, mit demjenigen 
Betrage begnügen, welcher der bereits ausgestat
teten Tochter zum Brautschatze ausgesetzt ist.

(Ebendaselbst Nr. 4.)
- §. 841. Beträgt solches weniger als drei Vier
theile dessen, was die Töchttr ohne Testament als 
Brautschatz zu fordern haben, 'so können sie auf 
Ergänzung dieses Pflichttheils antragen., 

(Entscheid. , der Gesetzcommiss. vom 6. Mai 1796.)/
§. 842. Esti dieses bei Lebzeiten des Vaters 

oder der -Mutter nicht geschehen, so müssen die: 
zur Erbfolge.gelangenden Söhne ihren Schwestern

Il à J 7 ■ . ' -, - 
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aus dem ihnen angefallyryr Vermögen die Aus
stattung gebeââ

§8 ^8 W^W8W 
e §» 843» Gelangen die männlichen odèr weib

lichen "Descendenten eines Sohnes in dessen Stesse 
zur Erbfolge , so müssen auch sie aus dem groß
väterlichen Nachlasse "shyen Wttrsschwèstâ Ane» v 
Brautschatz verabfolgen,1

(Ebendas. 8.) ' 1

§- 844» Der Braukschaß jeder einzelnen Schwe
ster beträgt, wenn die Aeltern nichts darüber be
stimmt haben:
1) «us îèm väterlichen Nachlässe den Äerftn,
2) aus dem mütterlichen Nachlasse-den -dritten 

Theil dessen, was jeder einzelne Bruder zu 
seinem Erbthejle erhält.
(Ebendas. Nr. 5.) ;
Das Verhältniß ist aus der nachstehenden, auf 12 

Kinder berechneten Tabelle zu ersehen. Sollten mehr 
Kinder vorhanden sehn, so wird sich das Verhältniß nach 
denselben Grundsätzen leicht berechnen lassen.

Wesipreüß. Prob.-Recht. 15
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der Erbthà der Söhne, und des Brautschatzes der Tochter 
aus den Ehen adeliger Aeltern in dm drei Palaünaten, wenn 

x der Bcautschatz nicht-schön zu Lebzeiten der 'Verstorbenen be- 
siimmtz ist und zwar in- Verhältniß gegen den ganzen väter-
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§. 845. ZurBestimmüng dieser Antheile wer
den die zum Nachlasse gehörigen Grundstücke nach 
dem Erträge zu sechs vom Hundert, zu Cqpital 

gerechnet.
.(Ebendaselbst Nr. tz.) ,

§. 846. Der BrautschaH muß nicht bloß be
stimmt und hausgemacht, oder bloß versichert,-son
dern auf Verlangen ausgezahkt werden, und wird 
das freie Eigenthum der Tochter, sie mag heira- 
then oder nicht.

' (Eb-ndaselG Nr. 7.)

>§. 847*  Das Recht der-Töchter,. aus dem 
Nachlasse ihrer Aeltern einen Brautschatz zu for
dern,^ geht/ wenn sie den Erbanfall -Nicht , erlebt 
haben, auf ihre Kinder öder sonstige Erben über.
 (Ebendaselbst Nr. 9.)

. §• 848. . Durch den BrautschaH werden die 
Töchter von der Erbfolge völlig ausgeschlossen. 
Hinterläßt jedoch ihr Vater oder ihre Mutter kei
nen Sohn oder Descendenten desselben, so gelan
gen sie zur Erbfolge; doch müssen sämmtliche be
reits ausgestattete Töchter, zum Vortheil der gar 
nicht oder geringer, ausgestatteten, den Erhaltenen 
BrautschaH eonferiren.
'MÄÄLMft Nr. io.) M WW

§. 84A. « Eben sso wenig hat eine einmal aus
gestattete Schwester aüf den Nachlaß ihrer 
Großalkern öder anderer Ascendenten von väterli
cher oder mütterlicher Seite, oder auf den Nach
laß eines ohne Abkömmlinge verstorbenen Bru
ders, so lange noch Brüder oder eheliche männ
liche oder Leibliche Leibeserben derselben vorhan
den sind, einen Anspruch; ja sie kann nicht ein
mal verlangen/ daß ihr BrautschaH in Rücksicht 
der nach dem Vater verstorbenen Brüder -von den 
überlebenden Brühern oder deren Descendenten
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vermehrt werde^ sondern der - verstorbenen Brüdeb 
Antheile fallen lediglich an die lebenden Btüder 
oder deren Leibeserben.

(Ebendaselbst Nr. 11.) .  

II. Von der Erbfolge der Descendenten unter Personen adeligen 
Standes in dm landräthlichen Kreisen Zlatowuad Dctitsch- 
Krone und in der Herrschaft Filchne. .. . .

§ 850. -Brüder und Schwestern beerben ihre 
Äelkern und Geschwister zu gleichen Theilen, nach 
StäEMM^DW

(Preuß. Landr. $8.4'. S.15. A.3. §.-8, 12. S. 184.) -
§. §5 !.. Wenn bei Theilung eines von Aeltern 

öder Geschwistern herrührenden 'Nachlasses Brüder 
und Schwestern züsammentreffen, und ein Anderes 
letziwillig nicht verordnet worden)' so haben die 
Brüder das Recht, die.ländlichen Grundstücke zu 
behalten und die Schwestern bloß an. deren Werth 
Theil nehmen , zu lassen.
*V—- (EbàstW p 8. U. 484.)! '

§. 852. Im Uebrigèn weicht die Erbfolge un
ter Personen adeligen - Standes in diesen - Kreisen 
von der gewöhnlichen Erbfolge nicht ab. ' 
Hi (Siehe Zusatz zu II,..2, 489.)

-Von bev Erbfolge ausderEhe unLerPersonen msadeligeu SLàndeê.

853. Descendenten erben nach Vorschrift 
des Allgem. Landrechts Th. 2. Tit. 2. .§♦ 300 folg,, 
denn die Grundsätze im Buch 5. Tit. 12. Art. 1. 
S. 255. des Preuß. Landrechts weichen von denen 
des Allgem. Landrechts nicht ab.

§., 854. Wegen der Ebfolge der Ascendenten 
stehe Zusatz zu II. ,2. 489—499-

§. 855. Kinder, und andere Descendenten ge
hen ihres Erbrechts verlnstigk
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1) Wenn sie ihre Aeltern oder Großältern in 
Armuth, Krankheit oder Wahnsinn hilf
los gelaufen haben. In ihre Stelle tritt 
derjenige, der sich des Verlassenen angenom
men hak.

Mr,ruß. Lqndr. B. 5. Tit. 5. 2C. 1. §. 6. S. 232.)
2) Wenn Kinder- ihre Aeltern oder Großältern, 

wiewohl sie es auf erlaubtem Wege vermocht 
hätten, nicht aus der..Gefangenschaft erlöst, 
sondern in der Gefangenschaft haben sterben 
lassen. Ihr Crbtheil verfallt alsdann an 
Kirchen und milde Stiftungen.

Gb.enhqMstä 7. S. 232.)
Städten findet die Erbthei- 

lung nach Kur unb Satzung Stakt, dergestalt/ daß 
der älteste Erbe'die Theile macht, der jüngste 
aber daraus wählt.

(Preuß. Landr. B. 5. T.14. Ä. 1. §. 2. S. 272.) Vergleiche 
Zusatz zu I. 17. 89. 90. sIst aber veraltet und außer.Gebrauch 
gekomyren.^

§.803. §.857« Die Collation findet nicht Statt, wenn
der Verstorbene: sie ausdrücklich untersagt hat.

§. 858*;  Der ausdrücklichen Untersagung ist 
es gleich zu achten, wenn das.Kind, ohne t>eç 
Collation zu gedenken, zum Erben eingesetzt ist. 

(Ebendaselbst A. 2. §. 5. S. 275.)
.304.305. 859« Was Aeltern während ihrer Ehe

an ihre Kinder zum Studiren, zur Erlernung 
eines Handwerks oder einer, Kunst,, oder um; sie 
zu einem Ehrenstande zu bringen, verwendet ha
ben, muß Nur dann conferixt werden, wenn die 
Aeltern solches ausdrücklich geboten haben, oder wenn 
die Kosten des Studirens übel, angewendet sind.

(Ebendaselbst 2t. 2. §. 3. S. 274.)
§. sis. i §. 860.' Kinder, welche der Erbschaft entsa

gen, dürfen von dem Erhaltenen an ihre Ge
schwister niemal6 etwas herausgeben.

(Ebendaselbst §. 4. S. 276.)
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H. Kgl. Ob der überlebende Ehegatte andem,;.823,8S4. 
was die Kinder wegen der erhaltenen Äusstatkun- 

gen einzuwerfen (zu canferiren) schuldigt sind, 
Theil nehme, -ist zweifelhaft.

Das Pr. Landr. B. 5. T. IL. A. 2. S; 274. 
scheint in §, 1. nur von Erbschaften nach beider Heftern 
Ablehen zu sprechen» wenigstens laßt sich solches aus

« ,’,@ê wäre denn » daß die- Aelrern rc." schließen. Da
gegen ist in §. 2. ausdrücklich von des Vaters oder 
der Mutter Lode di« Rede. Hiernach ist der obige Fall 
in Preuß. Landr. nicht entschieden, und es wird auf'das 
Röm. Recht zmückgegangen werde» müssen,, welches mit 
dem Allg. Landr. übereinstimmt.

862. ( Geschenke der ArkterN 'M ihre Km-, x. 827— 
der dürfen in der Erbtheilung nur in so, weit 329* 

esnferirt werdên^ als dadurch der Pstichttheil der 

übrigen verletzt wird.
(Preuß. Landr. B. 4. T. 14. A. 1. ?. 5. S. 275.)

§. 863i Sind aber die Kinder, welche der- 5- 358* 
gleichen Vertrag geschlossen haben, vor wirklich 
eingetretenem Erbanfalle verstorben: so sind deren 
Descendenten an den Vertrag, nicht gebunden»

• (Preuß. Landr. B.4. T. 16. A. 4. S.154.)
§. 864» Ein vom Vater während der Ehe i ä 

errichteter Ehevertrag, durch welchen die Güter
gemeinschaft wieder aufgehoben wird, kann von 
dem ZM Zeit seiner Errichtung schon vorhande
nen Kinde unter dem Vorwande einer Verletzung 

seines Pstichttheils nicht angefochten werden»
(Rescript vom 30. Octbr. 1797.)

§. 865» Der Pstichttheil der: -Kinder beträgt 892. 
ohne Rücksicht auf die Zahl derselben Dreiv,irr
theil dessen, was jedes Kind zum Erbtheile er
halten haben würde, wenn die gesetzlich« Erb

folge Statt gefunden hätte.
(Preuß. Landr. B. 5. T. 3. S. 229.)
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j:89& §*  866. Die Aeltern sind außerdem zur gänz
lichen. Enterbung des Kindes berechtigt:

4)- Wenn Kinder , ihre wegen Schulden oder 
sonst im Gefängniß oder in der Gefangen-

> schäft befindlichen Aeltern auf erlaubte Weise 
zu befreien oder Bürgschaft für sie zu lei
sten, sich weigern. Doch trifft das Letztere 
nicht Frauenspersonen, weil diese sich nicht 
verbürgen sollen.

, ‘ (tzreuß. Landr. B.5. L. Z. A.1. $.4,7. S. 231.)

2) Wenn Kinder ihre Aeltern, an Errichtung 
eines Testaments zu verhindern versucht 
haben.

(Ebrndaselbst §.4, S. 231.)
Z) Wenn eine, Tochter, die von ihren Aeltern 

. .. gewünschte Heirath ausschlägt uni) sich da
gegen der Huretei ergiebt. b

(Ebendaselbst §., 5. S. 232.)
4) Wenn, das Kind die christliche Religion ver

lassen hat.
' (Ebeüdaselbst A. 1. §. 7. S. 233.)

§.401,509. §. 869' Auch die gegründete Anklage wegen 
eines solchen Verbrechens ist ein Enterbungs
grund.

' (Preuß. Landr. B. 5. T.s. A.1. §.s. b. 232. und A. 2. S. 1. 
S. 234.) •

§.406,407, §• 870. Diese Enterbungsursachen sind nicht 
508,512. gilkig.

Nach dem Zusätze zu den Paragraphen 1 und 3. 
des Publicationspatents finden diese Enterbungsursachen 
nicht Statt, weil sie im Preuß. Landr. v. 1721 nicht aus
geführt sind.

§. 412. 871. Die Aeltern können in diesem Falle
ihr Kind ganz enterben, es sey denn, daß der 
gewählte Ehegatte „eine ehrliche Person" à 
daß die Heirath. dem Kinde merklich vorkheil- 
haft sey.^

(P^euß. Landr. B-5- L.6. A. 1. Z.5. S.2SL.)
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§. 872. Wenn Aeltern sich mit dem enterb- §. 416. 
ten Kinde versöhnen und dessen Vergehen aus
drücklich verziehen haben, so ist solches für einen 
Widerruf der Enterbung zu achten.

. (Ebendaselbst A. 1. §. 12. S. 234.)

§. «73. Findet der Richter die Beschwerde. § 433. 
gegründet: so wird di? Erheseinsehung dadurch 
nichtig, der übrige Inhalt deö Testaments bleibt 
âeischestehst< WWWM

(Ebendaselbst 2t. 1. $. 9» S. 233.)

ß74. Die Klage, auf Ergänzung . des s.44o. 
Pflichttheils muß, der Erbe binnen fünf Jahren 
nach .erlangter Wissenschaft bei Verlust seines 
Rechtes anstellen.

81 4*

§. 875. Wenn ein Kind oder Enkel in der z. 44z. 
letzten Willensverordnung ganz mit Stillschweigen 
übergangen worden:^ so wird die-Erbeseinfetzung 
dadurch nichtig.

(Preuß. Landr. B.5. T. 6. A.1. §.1. S. 230.)- :

§. 876. Dieses ist auch der Fall, wenn das 
mune- enterbte Kind noch vor dem Erblasser verstorben 

M wärM WWD

" / (Ebendaselbst.)

W §. 877. Ferner wenn Aeltern zwar ein 
Kind enterbt, aber gar keine Ursache der Ent- 

. i jflt: erbung oder eine nicht gesetzmäßige angeführt

gtónń*  haben.
JlfliÄ*  (Ebendaselbst s. 2. S.231.) /

. Zwar schreibt das Preußische Landrecht die Nichtig-
K,}® F feit der Erbeseinsetzung nicht ausdrücklich vor, der Zu

sammenhang zeigt aber, daß solches die Absicht sey.
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Won der Erbfolge der Aeltern und anderer Verwandten ttt 
■ anfstejgendKr Ljnie. , ...

$.489. §. 878- Aeltern gehen ihres Erbrechts verlu
stig, wenn ste ihr in gefänglicher-Hàft bestnd- 
licheö -Kind nicht auf erlaubte Weife' befreien 
wollen und das Kind im Gefängnisse verstor
ben ist.

(Preuß. Là. B.5. T.S. A.2. $?2.)

z. §. Ermangelung der Vertyandten
499- in absteigender linio gelangen die leiblichen: Ael

tern des Verstorbenen > wenn sie noch beides le
ben, zugleich mit seinen vollbüvtigen GeMvi-- 
stern, nach der'Häupterzahl zur gesetzliches Erb- 

W folge.

(Preuß. Laà 83. 5. SC., $2. A. L *J.  'S. S. 2§1,)
§. 880. - In die Stelle verstorbener Geschwi

ster treten deren Kinder ersten Grades nach Zähl 
der StämnE^-' MD?

ipSll

88t Entferntere Afcendenten erben in Er
mangelung näherer in derselben Art mit den. voll- 
bärtigen Geschwistern des Verstorbenen und den 
Geschwisterkindern ersten.Grades»

§. 882« ?:Ast eines -der Aeltern verstorben, sein 
Nachlaß mag schon getheilt seyn oder nicht; so 
wird derjenige Theil des Nachlasses, welchen das 

zu beerbende ^ Kind von seinen Aeltern ererbt hat, 
von demjenigen unterschieden, was dem Kinde aus 
eigenem Erwerb oder sonst-zugefallen ist» -

§. 883» In diesem Letzter» erbt der überle
bende leibliche Vater oder die Mutter mit den 
Geschwistern und Geschwisterkindern ersten Gra-
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des des verstorbenen Kittdes' nach der- Häupter-

§. 884» In demjenigen aber,was dem Erb
lasser von seinem verstorbenen Vater,, oder seiner 
Mutter angefallen ist, hat der überlebende'Va
ter oder die überlebende Mutter " keine Erbrechte, 
sobald vollbürtige Geschwister oderGeschwisterkin- 
der ' ersten Grades vorhanden sind; diese erben 
vielmehr das dem Erblasser angefallene väterliche . 
oder mütterliche Vermögen alleim

Daraus folgt/"-daß eine Tochter, welche bloß er
erbtes väterliches Vermögen hinterläßt, letztwillig mit Aus
schließung oder Uebergehung der Mutter verfügen, die 
Mutter 'aber 'nicht wegen Verletzung- des Wichttheils 
klagen kann, denn es versteht sich wohl von selbst, daß, 
wer gar kein Erbrecht-Hat, auch- keinen Pflichttheil - ver
langen kann. Anders- ist jedoch der Fall, wenn das zu 
bergende Kind keine Descendenten, Geschwisteroder Ge
schwisterkinder hinterläßt.' Zn diesemFalleist der überleben
de Ascendent nothwendiger Erbe, und er -'kann im Testa
ment nicht stillschweigend Übergängen oder im Pflichttheil 
verkürzt werdens Dem gemäß wirdrn dem von den Dstpreu- 
ßischen Standen abgefaßten gedruckten Gutachten über 
die Entwerfung des Dstpreuß. ProvinMlr. (Abth. H. S. 
66;) ein Präjudicät angeführt, wodurch das Testament der 
Tochter in einem solchen Falle aufgehoben' wurde. - Als 
Hauptgrund dieser Entscheidung wird Folgendes angeführtt

> l„Zn Preußen richtet-sich, wastóerttt tin SJatą? 
./ .oder eine. Mutter stirbt, /derüberbleibmde Theil 

den nachgebliebenen Kindern pro >tpa terno oder 
vruterno Herausaeben muß, nicht nach Anzahl der 
nachbleibenden Kinder, sondern, wenn auch nur. 
Ein Kind nachbleibt, so erhält es so viel, als wenn 
vier öder mehrete Kinder MchbleibeN, diese zUsam-' 
men erhaltm. In dieser Betrachtung werden in 
Absicht des Schicht gebenden Vaters oder der Mut
ter und des von solchen den Kindern herauszuge
benden Antheils, wenn mehrere Kinder vorhanden, 
solche gleichsam für,Eine Person gehalten, und.da-' 
raus folgt, daß, wenn eins von diesen Kindern
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f. 498.

Th..â sMM-z M9&

ohne Erben à.sHeigMder Linie verstirbt und nichts 
weiter als das Ererbte nachlä^t , solches nicht dem 

-Vater ohn der Mutter, sondern den Geschwistern 
" zufällt, dètien cs ' garià unstreitig gebührt hätte, 

wenn der'verstorbene Bruder (oder Schwester) Heim' 
- ; < - Absterberi des Balers oder der Mutter nicht existsst 

.Hütte; wogegen-dem übrigbleihMen Vater oder der. 
.. - Mutter wegen.des .herausgegebenen Erbtheils über«, 
ss ' Haupt düs Recht'in der Art conservirt bleibt, daß, 

wenn sämmtliche Kinder ohne Erben in absteigender 
Linie verstorben, sie-das Letzte auch in bonis «x- 
di visis ab intestato beerben, und wenn, ,dieses 
letzte Kind etwa ein Testament macht; solches darin 
bei Strafe der Richtigkeit den noch lebenden Vater 
oder bte; Mutter in légitima zum Erben iystiturren 
oder namentlich mit Anführung der. dazu-, in dey 
Rechten nachgelassenen Ursache enterben muß. Wenn 

s aber eines- von diesen KiydeW -zur Schmälerung 
dieses dem- Vater oder der. Mutter beim künftigen 
Absterbe« ,des, noch lebenden Bruders- oder der

- Schwesteitz! „compessrenden Rechts -Bruder ^ oà 
Schwester; übergä.! und, das âerbtc.durch, Testa« 

;jnent einem Dntten, zuwenden. willso wird ayge- 
nommenssdaß gleichsam dergleichen Mutt keine Ge- 

, . schwister nachgelassen, und sodann ist wohl keinem 
* . Zweifel unterworfen, daß fein. Testament, worin er 

z den Vatxr oder die Mutter wcder.«în ch?8itima in- 
i:i stituiret noch ex justa causa namentlich enterbt hat,, 

ungiltig sey." .
Das Dstprcußische^ Provinzialrecht enthält über die 

Erbfolge der Aseendenten keine provinzialrechtlichen Vor- 
sthristen; 'in Ostpreußen ist obige Frage daher jetzt nicht 
mehr von Wichtigkeit. '
. §« 885. Hinterlaßt das verstorbene Kind keine 
vollbürtigen Geschwister oder vottbürtiger Geschwi
ster Kinder ersten Grades: so gelangt her über
lebende Vater oder die Mutter mit Ausschluß 
dec Halbgeschwister und deren Kinder allein zur 
Erbfolge.

(Preuß. Laà. B. 6. T.12. 2k. 2. §.5. S. 26L. 

§• 886. Kommen die Aseendenten von väter-
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lichèr und müàrlicher Sette- zGar in gleichem 
Grade, aber in ungleicher Zahl zur Erbfolge; 
so erben die Ascendenten von väterlicher Seite 
die Hälfte, und von mütterlicher .gleichfalls die 
HälfM M feÜgj

(Muß. Landr. 93.5. T. 12. A.2/ §.4. S. 260.)

Wenn z. B. Großvater und Großmutter von va- „ . 
tätlicher Seite/ ' und die> Großmutter Pons ckütterlkcher 
Seite zur Erbfolge gelangen/ so würden nach dem Allgl 
Landr alle drei- Großältern zu gleichen Theilen, folglich 
jeder ein Drittheil erben. Nach dem Preuß/ Landr. er
ben aber die beiden Erster» zusammen die. Halste, und 
die Letztere allein gleichfalls die Halste.

g.;1887. Der Pflichttheil jedes Verwandten 8- sor. 
in aufsteigender Linie, ' ohne Unterschied der Zahl, 
beträgt, drei Vier theile des ihm. nach der ge- 
schlichen Erbfolge zükommenden Antheils»

(Preuß. Landr. .93. S. L.3. S. 229.) .
Doch spricht das Preußische Landrecht ausdrück

lich nur von dein Pflichttheil der Aeltern.
§. 888*  Ferner wenn Aeltern ihr Kinh ansog. 

Errichtung eines Testaments zu/ verhindern be- 

harrlich gesucht haben. Wz
' (Preuß. Landr. 93.5. T.S. U,2. §/1. ©.234.) /

§; 889- Ferner wenn der Vater die Mutter 
oder umgekehrt, .umzubringen versucht hat» ,

§. tzyo. Firrner wenn die Aeltern ihr Kind 
auS dem Gefängniß'auf erlaubte Weise zu be

freien unterlaßen' haben.
(Ebendaselbst A.2. §. 2. S. 234.)

891*  Ferner wenn die Aelkerst den christ
lichen Glaubet verlassen.

(Ebendaselbst.)
§. 892» Bei der Erbfolge der Ascendenten i- 519. 

kommt es nicht darauf an, oh die Kinder abge- 

funden sind, oder, nicht»
(Preuß. Landr. 93. 5, T. 12. A. 2.
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Mss §. 656.
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238 - LH. il. Lit. 2, §. H52 659.

Hier wird nämlich ein . solcher Unterschied nicht ge- 
macht. MWWW

H^WMWWG. A b sch

Von den ans unehelichem Beischlaft erzeugten Kindern.

893« Uneheliche Kinder haben auf den 
Nachlaß ihres Vaters kein Erbrecht.
1toi (Pre«ß. Sandr. -SB. 5. £.12. 2L 1. -L4.10. ©.256,259.) \

Das' Preußische Landrecht wirft alle uneheliche Kin
der in Eine' Classe: Zwar gedenkt Dasselbe a. a. O. §-
9. auch solcher Kinder, welche ein unverheirathèter Mann 
mit einer bei ihm tut Hause (im Concubinat) sich auf
haltenden ledigen Frauensperson erzeugt hat, ohne aber 
die Rechte solcher,-Kinder anders als die der unehelichen 
Lberhaüpt zu ' bestimmen, weil ' aller ‘ außerehelicher Bei
schlaf, .nach Buch-6. 'L. 7. A. 3. als Verbrechen bestraft 
wurde.. Nach denselben Vorschriften soll,die Geschwächte 
vom schwangerer Ausstattung , das Kind aber Alimente 
erhalten. Die Lehre- von den Folgen des unehelichen 
Beischlafs ist. durch, das Corp.^ jur. Frid. größtenteils 
abgeändert, undin dessen Stelle das Allstem. Landr. ge- 
treten'. Siehe 'Zusatz zu H. 1, 1095, _V, -

§. 894. Uneheliche Kiktder haben auf den 
Nachlaß. ihrer. Mütter, kein ^hb,hecht, doch können

(Prestß. sà 58; 5. T. 12. Ä. 1. §.10. ©, 259.)' 
„ 895. Eine. Mutter hat auf 'bett*  Nachlaß
ihres unehelichen Kindes kein Erbrecht.
W (Ebendaselbst^)

Das Preußische Landrecht unterscheidet,
1) Kinder, welche mit einer ledigen Fraueysperson im 

Concubinat erzeugt, jedoch durch nachfolgende Hei- 
rath legitimirt sind. Diesen sind die Erbrechte der 
ehelichen beigelegt.

B.5. T. 12. Al. §.9. S. 258.
2) Kinder, welche außer der Ehe, unter nahen Ver

wandten,- denen die Vèrheirathung mit einan
der nicht gestattet ist, oder im Ehebruch erzeugt 
sind. ..
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Auf diese allem gehen die vorstehenden beiden 
Paragraphen. Vergl. auch Preuß. Landr. 83. 2. T- 
4. Ä. 12- S. 297.

3) andere uneheliche Kinder. Von ihnen schweigt das 
Preuß. Landr. ganz, -sowohl B. 5. T. 12. A. 1. 
§.10. als 83. 2. T. l. A. 1. §,4. S. 267. und A. 
2. S. 270. Ist jedoch die Frauensperson unbeschol
ten, und die Schwängerung nach erfolgter Verlo
bung erfolgt, so wird die Ehe als vollzogen , folg-

; lich das Kind als ehelich betrachtet 23. 2. L. 1. A. 
1. §.4. S. 267.

■S® DÄtLer
. Von den hechten und Pflichten der übrigen 

Mitglieder einer Familie.
§. 896? Geschwister erben mit den Ästenden» §. 84. 

ten des Verstorbenen gemeinschaftlich.
kä«ß«satzMO'AchWMs9. DWWl

- §» 895^> Halbgeschwistec und Kinder ersten ss. 
Grades^ verstorbener Halbgeschwister nehmen lyit 
den Enkeln vollbüttiger Geschwister zusammen an 
der Erbschaft ^heil, dergestalt, daß ein Halbbru

der oder eine Halbschwester die eine Halste,, die 
vollbürtigen Geschwisterenkel die andere erhaltend 

§. 898« Die Kinder ersten Grades der ver
storbenen Halbgeschwister erhalten mit den Enkeln 
Vollblütiger Geschwister die Erbschaft zusammen, 
nach der Haupterzahl. ' . ; 

(Preuß. Landr. B.S. L. 12. A. 8. §.1,5, ©. 263. 265. 266.)
H. 899*  Die Befugniß, in die Erbrechte der §. 37. 

Aeltern einzutreten (das Repräsentationsrecht) fin
det in der Seitenlinie nur einschließlich bis zu 
den Kindern ersten Grädes verstorbener Geschwi
ster Statt. Geschwisterenkel werden daher von den 
lebenden vollbürtigen Geschwisterkindern jederzeit 

ausgeschlossen. , , ,
(Preuß. Landr. B. 5. T. 12. A. 8. §. 1; — A. 4. §. 1. S. 

262. 267.)
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§. 90Ör;"' -Wett» keine leiblichen Geschwister 
mehr am Leben sind, sondern nur Kinder ver
storbener-Geschwister: so erben diese Geschwister, 
kinder zn gleichen Theilen nach der Häupterzahl, 
ohne Unterschied, ob deren mehr oder weniger 
von Einer Linie Herkommen; die Erbfolge nach 
Linien tritt nur dann ein, wenn außer den Ge- 
schwisterkindern noch leibliche Geschwister des Erb- 
lassers Theil nehmen.

(Ebendaselbst Art. 3. §. 2. S. S. 264.) ■
Ü- 43,44. §. 901. Wenn aber der. Verstorbene bloß 

Halbgeschwister hinterläßt, deren einige von vä
terlicher, andere von mütterlicher Seite Mit ihm 
verschwistert sind: so nehmen die Halbgeschwister 

* väterlicher Seite das Vermögen, welches vom 
gemeinschaftlichen Vater äs den Erblasser ver
erbt ist, sowie die Halbgeschwister mütterlicher 

. . Seite das von der gemeinschaftlichen Mutter dem 
Erblasser angefallene Vermögen zum Voraus. 
In das übrige Vermögen haben sie gleiche Erb
rechte.

(Ebendaselbst Art. 3. §. 6.) .

Ob aber diese Vorschrift durch §. 13. Nr. 17.. der 
Regierungsmstr. von 1773 abgeändert sei, ist zweifelhaft, 
denn wenn diese gleich ganz allgemein spricht, so ver
ordnet sie doch nur von der Erbfolge unter Personen 
adeligen Standes in den drei Palatinalen, mit aus
drücklicher Ausnahme sowohl der Personen adeligen 
Standes aus dem Flatow - und Deutsch - Kroneschen 
Theile der Provinz, als vollends der Personen «nadeli
gen Standes, mit dem Beifügen, daß es Hinsichts bei
her lediglich bei den Vorschriften des Preüß. Landrechts 
verbleiben solle.
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Vierter Tîtel.
Bon gemeinschaftlichen Familîenrechtèn.

Sechster Abschnitt.
Von dem Näherrecht auf.Familiengüter.

§, 902. ' Ist das StaMmgut mit dem Vor- §. sso. 
behalte des Wiederkaufs verkauft, so hindert dieß 
die Ausübung des Näherrechts nicht, dem Ver
käufer bleibt aber der Wiederkauf vorbehalttn. ,

(Preuß. Lande. 33.4. L.7. 21.5. j. 12. — Bergl. übrigens de» 

Zusatz zu I. 20. 575.)
§. 903. Das Familiennäherrecht kann nicht §.231. 

theilweise auf einzelne- zusammen verkaufte Stamm
güter ausgeübt werden. ' '

(Ebendaselbst 2s. 5i§.9.)

. Ç04. Unter Blutsverwandten, bis zum vier- §. 233. 
ten Grade einschließlich, haben sowohl männliche 
als weibliche Verwandte gleiche Rechte.

(Preuß. Laà. B.4. T.7. 2s. 1. §.2. — 2s. 2. §. 5.) * / 

' §. 90Ś. Selbst.uneheliche Kinder, und deren 

Descendenten, bis zum vierten Grade einschließ
lich, können das Nähexrecht auf die Stammgü
ter, welche' von der unehelichen Mutter herrüh
ren, ausübe.n^êâ |ä|I

(Ebendaselbst 2s. 2. §;i.)
§. 906; : Verwandte durch Verschwägerung 

sind aber ausgeschkosten.

. (Ebendaselbst 2s, 2. §. 6.)
§4 907. Die Befugniß zur Ausübung des 2SS. 

Familiennäherrechts erstreckt sich niemals weiter 
als auf den vierten Grad der Blutsverwandt
schaft," von der Person des Veräußerers ab ge
rechnet.

(Ebendaselbst 2s. 1. §. 2. 10.)
Westpreuß. Prob. - Recht. 16
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908. Adoptirte oder durch landesherrliche 
Begnadigung légitimiste Kinder und ihre De
scendenten haben diese Befugniß nicht.

(Ebendaselbst A. 2. 2.)
§. 909. Auch nicht des Landes Verwiesene. 

(Ebendaselbst A. 2. §.: 3.)
§, 910. Der vollbürtige Bruder schließt den 

halbbürtigen aus.
(Ebendas. 2L1*  §.11. S. 133.)

237— §. 911. Mehrere gleich nahe Verwandte,
239. welche vom Näherrechte Gebrauch machen wollen^ 

müssen sämmtlich dazu gelassen werden.
§- 912. Iss die Sache theilbar, so können 

sie sich über die Theilung vereinigen.
§. 913. Kommt keine Einigung zu Stande, 

so entscheidet das Loos, wer das Ganze erhalten 
solle, M W

§. 914. In diesem Falle müssen die andern 
Gleichberechtigten in baarem Gelde abgefunden 

werden.
(Ebendaselbst 2t, 1. §. 11. S. 133.)

5*242.  §. 915« Wenn der nächste Verwandte im
Wege des Vergleichs von Ausübung seines Nä- 
herrechts keinen Gebrauch macht, so „ hindert ein 

- solcher Vergleich den nächstfolgenden Berechtigten 
nicht an Ausübung seines Rechts.

(Ebendaselbst 2t. 1. §. 14.) (

. Fünfter Titel.
83on den Rechten und Pflichten der Herrschaften 

und des Gesindes. (Gesindeordnung vom 8. Nov. 
1810. Gesetzsamml. 1810. S. 101.)

t §. 83. §. 9I6. Katholischem Gesinde müssen wäh
rend der Fastenzeit Fastenfpeisen gereicht werden, 
wenn dasselbe nicht von 'seinen geistlichen Obern 
von Haltung der Fasten entbunden worden.
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Nach dieser Observanz ist bisher in den Westpreuß. 
Gerichten immer gleichförmig erkannt.

§. 917. , Wegen des Vorviehes der Schäfer177. 
und Schäftrknechte siehe das Edict vom 26» 
April 1806.

tGesehsamml. von 1806 —1810. S. 80 ; auch abgedruckt im 
Dànz.'Amtsbl. 1825. S. 724.)

MSechsteLTitel.^^^^8 
Won Gesellschaften überhaupt und vön Corpora» 

tionen und Gemeinden insonderheit.

§. 918» Gefestschaftsverträge zu dem Zwecke, §.2.22. 
die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft, wenn sie 
durch Feuersbrunst, Hagelfchlag oder Ueber- 
schwemmung Schaden erleiden, durch gemein
schaftliche Beiträge in Gelde, Lieferungen oder 
Leistungen zu unterstützen-, sind erlaubt.

§. 919. Der Eiütrikt in eine solche Gesell
schaft gehört nicht zu denjenigen Fällen,, auf wel
che hie Vorschriften des Allgemeinen Landrechts 
Th. 2. T. 8. 1984» 2000. 2001. Anwen
dung finden.

§. 920. Geht aus dem Vertrage aber her
vor, daß derselbe lediglich den Ersatz des durch 

Feuersbrunst erlittenen Verlustes an Gebäuden a' 
durch Geldbeiträge zum Zwecke hak:/ so ist 
ein solcher Privatfeuersocietätövertrag zwar nach 
den gesetzlichen Vorschriften von Versicherungen 
(Allg. Landr. Th. 2. T. 8. Abfchn. 13. §.1934 
folg.) zu beurtheilen.

§. 921*  Dennoch kann der Versicherte noch 
außerdem bei der Westpreuß. Landfeuerfocietät 
seine Gebäude versichern, upd es kommt nicht 
darauf an, ob die erhaltene Unterstützung den 

16*
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Werth des an Gebäuden erlittenen Schadens 
übersteigt.

Zn Westpreußen haben, vorzüglich in den Niederun
gen, schon seit einigen hundert Jahren viele Gemeinden 
.Privatgesellschaftsverträge geschloffen, um hie einzelnen 
Mitglieder, wenn sie Feuerschaden erleiden, durch ge
meinschaftliche Beiträge an Gelde, Baumaterialien, Hand- 
und Spanndiensten, selbst an Saatgetreide und Lebens
mitteln zu unterstützen., Daß solche Vertrage zu den ge
setzlich erlaubten gehören, bedarf um so weniger ei
nes weitern Nachweises, weil sie häufig von der Pro- 
vinzialpolizeibehörde ausdrücklich bestätigt sind. In so 
fern sie am 27. Dec. 1785 bereits bestanden haben , ist 
ihre Beibehaltung im §. 3. des Reglements von gedach
tem Tage selbst dann bewilliget, wenn die Beiträge bloß 
in baarem Gelde bestehen; bestehen sie aber bloß in Bau
materialien, Naturallieferungen und Hand- und Span
diensten, so sind solche Gesellschaften nach §. 4. des ge
dachten Reglements unbedingt erlaubt und sollen sogar 
aufgemuntert werden. Societäten dieser Art haben in 
der Regel bloß einen wohlthätigen Zweck, und sie kön
nen in so weit nicht mit den Feuerversicherungsgesell- 
schasten im gesetzlichen Sinne verwechselt, und nicht nach 
den Vorschriften von Versicherungen beurtheilt werden. 
Von letzter» unterscheiden sie sich wesentlich dadurch :

1) daß der Zweck der Beiträge nicht die Vergütung 
des erlittenen Feuerschadens, sondern bloß eine wohl
thätige Unterstützung ist (II. 8. 1934.);

2) daß keine eigentliche Assecuranzprämie gezahlt wird 
(Ebendaselbst §.1935.);

3) daß die Beiträge in der Regel nicht nach Verhält
niß des erlittenen Schadens, sondern nach der Hu
fenzahl des Verunglückten oder der Theilnehmer 
ausgeschrieben werden;

4) daß nicht bloß der erlittene Schade an Gebäuden, 
sondern, auch der an Haus- und Wirthschaftsgeräth, 
Saat - und Brotgetreide und Lebensmitteln ersetzt 
wird;

5) daß nicht überall und nothwendig die Theilnehmer 
mit Grundstücken^ wenigstens nicht nothwendig mit 
Gebäuden angesessen seyn müssen.
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Steffen freilich diese Unterscheidungszeichen nicht zu, 
oder geht der Zweck der Gesellschaft deutlich dahin, daß 
der lediglich an Gebäuden erlittene Feuerschade durch 
die Geldbeiträge der übrigen angesessenen Gesellschafts
glieder ersetzt werden soll: so unterscheidet sich eine solche 
Gesellschaft nicht von der landesherrlich bestätigten L^-nd- 
feuercassensocietät, und ist folglich nach den Vorschriften 
von Versicherungen zu beurtheilen.

§. 922. Die Aeltesten ' der Kaufmannschaft i- §•13s- 
zu Elbing beschließen nach der Stimmenmehrheit 153’154< 

über alle gemeinsamen Angelegenheiten der Kauf
mannschaft, allein, ohne Rückfrage an die letztere 
und ohüe beten Genehmigung, vollgiltig und 
verbindend für alle Mitglieder.

^Statut v. 30. April 1824. Gesetzsamml. 1324. S. 89.)

M Siebenter Titel. • ■ ■ - ' . "Ä
Vom Bauerstande.

§. 923.*  Ohne Erlaubniß der Provlnzialre- §. 14. 
gierung datf keine Veränderung in Absicht der 
Zusammenziehung bäuerlicher Ländereien, oder de
ren Benutzung als Vorwerksland, bei Vermei
dung der darauf gesetzt gewesenen Strafe, vorge
nommen werden.

(Allgemeines Edict vom 12. August 1749. — NenovirLes und 
geschärftes Edict vom 12. Jul. 1764., Und Verordnung vom 14- 
Febx. 1808. Gesetzsamml. v. 1806 —. 1810. S. 189.)

Zweiter Abschnitt.
Von Dorfgemeinden. .

§. 924. Kölmifche Güter gehören nicht zu is. 
den bäuerlichen, sondern sind vollständiges,'freies 
Eigenthum, mit Vorrechten, welche hauptsäch
lich durch Verleihung oder Verjährung erworben 
sind,
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§. 925*  Wenn aber kölmische Grundstücke 
mit bäuerlichen vermischt in Einer Feldmark lie
gen, so gehören sie zur Dorfgemeinde.

§. 926» Die Dorfgemeinde kann auch bloß 
auö.Besitzern kölmischer Höfe bestehen. '

§. 927. Die kölmischen Güter stehen unter 
der Gerichtsbarkeit des Untergerichts.

§.^928. Die Gerichtsbarkeit über die auf ih
rem Grunde wohnenden Leute steht ihnen nur 
dann zu, wenn ihnen selbige verliehen, oder, durch 
Verjährung erworben ist.

§. 929. Von den auf seinem Grunde woh
nenden Leuten darf der kölmische Gutsbesitzer. 

Kopf-, Horn- und Klauenschoß erheben.

$. 930. Die auf kölmischem Grunde wohnen
den Leute sind nicht schuldig, Schutzgeld an das 
DomaiNenamt zu entrichten.

§. 931. Wenn an einer Erbschafe Brüder 
und Schwestern Theil nehmen, so haben die 

Brüder das Recht, das zur Erbschaft gehörige 
kölmische Grundstück für die Taxe anzunehmen 
und die Schwestern in Gelde abzustnden.

(Preuß. Sandr. B.4. T. t5. A.Z. §.8. G 184.)
Die kölmischen Güter haben ihren Namen von der 

kulmischen Handfeste, vom 1. Oct. 1251, durch welche 
allen im^kulmschen und thornschen Gebiet gelegenen, nicht 
zu Lehenrechten verliehenen Grundstücken das vollständige 
freie Eigenthum zugesichert wurde. Bei spätern Verlei
hungen von Grundstücken im übrigen Theile Preußens 
wurden denselben gewöhnlich das kulmische Recht, d. h. 
die in der kulmischen Handfeste bezeichneten Vorrechte des 
freien Eigenthums bewilliget. Adelige Güter gab es 
in damaliger Zeit in ganz Preußen nicht, die Landgüter 
waren entweder Lehen, oder kölmische Güter oder Bauer
güter. In Ostpreußen wurden erst durch den Bescheid 
des Kurfürsten Friedrich Wilhelm vom 16. Jul.. 1663 
alle diejenigen kölmischen Güter für adelige erklärt, wel
che bis 1612 von Personen adeligen Standes besessen 
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worden waren; in Destpreüßen kommen kölmische Gütet 
nur im kulm-michelaufchen Kreise und in den marien- 
burgschen Werdern, sowie int alten marienwerderschen 
landräthlichen Kreise vor.

§. 932« Auch die Lahn - und Quartgüter ge
hören, wenn sie nicht mit bäuerlichen vermischt 
in derselben Feldmark liegen, nicht zu^ Dorfge
meinde,. wohl aber Pustkomien (in den Wäldern 
abgebauete Holländereien), und Erbzmsgüter. •

(Siche über die Lahn- und. QuartgüLer den Ansatz zum erstm 
Abschnitte im 18. Titel des ersten Theils.)

§. 933. Die Besitzer solcher unadekigen Land
güter, welche nach Vorstehendem den bäuerlichen 
nicht zugerechnet werden können, sinh sowohl für 
ihre Personen und Familien, als für ihre Güter 
von allen bloß bäuerlichen Lasten und Pstichten 
frei, in so fern ihnen nicht ihre Verschreibungen 
dergleichen Pstichten ausdrücklich auflegen, und 
sie durch Verjährung dazu verbunden sind.

Die vorstehenden Grundsätze sind theils verfassungs
mäßig, theils beruhen sie auf der Contributionsvetfaf- 
sung der Provinz» theils stimmen sie mit dem Zusatz 
105 des Ostpreußischen Provinzialrechts überein.

§. 934. Wenn die bezeichneten Besitzer un
adeliger Landgüter durch ihre Verschreibungen zu 
Burgdiensten verpstichket worden, so sind darun
ter nur solche Dienste zu verstehen, welche , zu 
der Befestigung, Besserung, dem Abbrechen Und 
neuen Bau der Schlösser, oder der an deren 
Stelle getretenen Amtshäuser, ferner der inner
halb der Schlösser oder doch nahe an denselben 
in , oder am Graben gelegenen Mühlen erfordert 
werden. g|^

§. 935. Dagegen dürfen diese Dienste weder 
bei den besondern Vorwerken, Höfen und Schä
fereien, Feldern, Mühlen und Dämmen, noch 
zum Lehmfahren in die Ziegelscheunen, zum Fah- 
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rm der Kalksteine, und zum Ein- und Aus
fahren in die Ziegel, und Kalköfen gefordert 
werden.

- (Burgdienstregsement vom 10. Jan. 1778, aus welchem diese 
Grundsätze auch in das Ostpreußische Provinzialrecht ausgenom
men finto) ,

§.37. §. 936. Ferner:

14) Die Theilnahme an den Wolfsjagden, in 
einer Entfernung von zwei Meilen.

(Forstordn. v. 8. Oct. 1805. Tit. 3. §. IS.)
(Siehe auch Zusatz zu II. 15. 11.)

§« 937. Die Gestellung der Schanzarbeiter 
zum Festungsbau ist nicht blc»ß eine gemeine, 
sondern auch eine allgemeine Landeslast. Bei 
Ausschreibung der Schanzarbeiter kommen daher 
zur Aufzeichnung:

1) Jeder Gutsbesitzer oder Ackerwirth ohne Un
terschied des Standes und Alters;

2) die gejammte Seelenzahl auf dem platten 
Lande bis zum abgelaufenen sechszigsten Le
bensjahre, mit Einschluß der auf dem plat
ten Lande vorhandenen Handwerker, ohne 
Unterschied der Gewerbe;

3) aus den Städten:

n) alle Tagelöhner, Häusler und Einlieger,, 
welche keine Ackerbesißungen haben, auch 
keine Handwerke treiben, vom sechszehn
ten bis zujn sechszigsten Lebensjahre ein
schließlich;

i>) die Knechte und männlichen Dienstboten, 
welche in den Städten auf unbedeuten
dem Ackerbau gehalten werden, ebenfalls 
vom sechszehnten bis sechszichsten Lebens
jahre;

o) Colonisten, Mennonisten und Juden, in
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so fern sie zur Classe der ber a und b 
benannten Stadtbewohner gehören.

§. 938*  Ausgenommen bleiben von der Ver
zeichnung:

a) alle mittelbare und unmittelbare Staasdie- 
ner, als: Domainenbeamke, auf dem Lande 
wohnende Justizbediente, Amtsunterbedien- 
ke, uà alle Förster ohne Unterschied, in 
Absicht ihrer Dienstzubehörungen, nicht aber 
solcher Grundstücke, welche sie als Privat

personen besitzen;

b) alle Kirchen < und Schulbediente, jedoch 
mit Ausschluß des männlichen Gesindes;

c) alle in Reihe uUd Glied stehende beurlaubte 
Soldaten- in so feen sie nicht Ackerwirthe 
lind;

d) alle als Invalide verabschiedete Soldaten^ 
auch wenn sie noch unter sxchszig Jahren, 
und keine Ackerwirthe sind;

e) alle gebrechliche und preßhafte Personen, de
ren Gebrechlichkeit von der Art ist, daß sie 
zu aller Dienstleistung bei den Schanzarbei-

, ken untauglich sind, und von Verwandten 
oder Communen unterhalten werden.müssen. 

Diese Grundsätze sind aus dem Ostpreuß. Amts
blatte von 1812 S. 487 entlehnt, weil in Westpreußen, 
wo die Schanzarbeiterdienste nach denselben Grundsätzen 
gefordert werden, keine abweichende Vorschriften bekannt 
gemacht find.

§. 939. Alle Männer über fünfzig Jahr §. gg. 42. 
sind von Leistung her persönlichen gemeinen Dienste 

frei.
Verfügung des Ministeriums des Innern vom 24. Jul. 1821. 

(Marienw. Amtsbl. 1821. S. 871.)
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Achter Titel.
Vom Bürger stande.

Zweiter A b s ch n i L t.
Bon Städten und Stadtgemeinden.

§. 940*  Den Stadtgemeinden steht zwar das 
Recht zu, ein mäßiges Markt- und Standgeld 
van denjenigen zu fordern, welche auf Jahr- und 
Wochenmärkten eine von der Kämmerei aufge
setzte oder unterhaltene Bude benutzen, oder an
dere Cstbäude zur Feilhaltung ihrer Waaren itt 
Gebrauch nehmen.

§. 941» Dagegen find die Kämmereien zur 
Erhebung eines Standgeldes für den Platz zur 
Errichtung einer Bude oder eines Waarentisches, 
so wie zur Erhebung eines Thorzolles zu Jahr- 
marktszeiten nur in so weit befugt, als sie sich 
im verjährungsmäßigen Besitze dieses Rechts be- 
stnden.

§. 942. Der Thorzoll darf jedoch nie. von 
dem Fuhrwerk oder Vieh bloßer Durchreisenden, 
oder solcher, welche nicht Waaren zu Markte 
bringen, erhoben werden.

(Publ. v. 7. Jan. 1823 und 17. April 1823. Marienw. 
Amtsbl. 1823. S. 30_unb 158.)

§. 94'3. Im Danziger Regierungsbezirke dür
fen Zahlungen an die Stadtkämmereien rechtsgil-, 
tig nur gegen Quittung des StadtkämmererS ge
schehen.

(Public, vom 10. März 1824. Danziger Amtsblatt 1824. 
S. 171;)
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t t-Ir A bschnit tD
Von Handwerkern und Zünften.

§. g44. Die Zünfte/ Gilden und Jnnun-4- 
gen dey Garnzüchner und Leinweber sind aufge

hoben.
§. 945. Die Lein - und Baumwollenweberei, 

sowie die Weberei aster Waaren, deren Auf
zug ganz oder zum Theil aus Leinen - oder 
Baumwollengarn besteht, ist ein durchaus freies, 
nicht ay Zunft., Innung oder Gilde gebundenes 

Gewerbe«
' (Verordn, v. 4. Mai 1806. Gesttzsamml. von 1806 —1810. 

S. 85.) '
' g46. Die Hökerzünfte in sämmtlichen 

Städten der Provinz sind aufgehoben.
§. 947. Die Bäcker - und 'Schlächterzünfte 

bleiben zwar als Gewerkschaften bestehen und be
halten ihr GrundeLgenthum zur ungestörten Be

nutzung.
948» Jeder städtsche Einwohner, ohne Un

terschied des Standes und Geschlechts, der das 
Bürgerrecht gewonnen hat, hat aber die Befug- , 
niß, zuni Versauf zu schlachten, zu backen und 
Lebensmittel aller Art feil zu halten.

§• 949. Jedermann ohne Ausnahme hat die 
Erlaubniß, vom Lande und aus andern Städten 
alle Gattungen von Brot, Fleisch und Lebens
mitteln in die Städte einzuführen, . auf den öf
fentlichen Märkten und in den Häusern feil zu 
bieten, auch Niederlagen einzurichten und in sel

bigen feil zu halten.
(Verordn, v. 24. Oct. 1808. Gesttzsamml. v. 1806 — 1810. 

S. 315.)
-§• 950*  Jedem Landbewohner von unbeschol-
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tenem Lebenswandel steht frei, sich mit Bewilli- 

' gung der Octsobrigkeit auf dem Lande durch seine 
eigene und seiner Familie Arbeit mit Stuhlar
beit, ohne Unterschied der Stoffe und Muster, zu 

,ernähren.
(Edict vom 9. April 1810. Gesetzsamml. von 1806 — 1810. 

S. 689.) k
1981 §. 951. Ueber die Aufhebung und bessere

Einrichtung der öffentlichen Schauanstalten für 
Tuch- und andere Wollenwaaren, siehe die Ver
ordnung vom 5. Januar 1823.

(Gesetzsamml. 1823. S. 2.)

Siebenter Abschnitts
Von Kaufleuten.

§.479— §. 952. In Elbing hat nur derjenige, wel- 
4821 cher in die Corporation der dortigen Kaufmann

schaft ausgenommen ist, die Rechte eines Kauf

manns.
- (Statut der Kaufmannschaft zu Elbing vom 30. April 1824. 

Gesetzsamml. 1824. S. 85.)
§.'661. §. 953. Selbst wenn im Gesellschafksvertrage

abgemacht ist, daß die Gesellschaft sich auf die 
Erben erstrecken solle, können weder die letzter«, 
noch die übrigen Gesellschaftsmitglieder zur Fort
setzung der Gesellschaft gezwungen werden.

(Prcuß. Landr. B. 4. Lit, 10. Art. 1. §. 13. S. 159.)
§.692.693. §. 954. Wenn einem in Großen handelflden 

Kaufmanns zu Elbing oder Graudenz ohne be
sondere Sicherheit, gegen bloße Wechsel' oder 
Handschriften, Gelder vorgeliehen werden: so soll 
die Bestimmnng des Zinssatzes, ohne Einschrän
kung auf eine bestimmte Zeit, lediglich dem Ue- 
bereinkommen der Interessenten freigestellt seyn, 
wenn nur in den Wechseln oder Handschriften 



Vom Bürgerstande. §. 692. 693, 253

eine bestimmte Zahlungszeit enthalten ist. Fehlt 
es an einer solchen bestimmten Zahlungszeit, so 
gelten die bedungenen Zinsen nur auf sechs SRo« 
nate,» und nach deren Verlause treten die gesetz
mäßigen Zinsen ein.

§. 955. Eben diese Kaufleute sind auch nicht 
verpsiichtet, den Zinssatz in den Wechseln oder 
Handschriften anzuzeigen, sondern können diese 
auf den ganzen, am Verfalltage zu bezahlenden 
Betrag an Capital und Zinsen stellen, ohne Bei
des abzusondern und die wirklich erhaltene Va
luta auszudrücken.

§. 956., Die nicht im Großen handelnden 
Kaufleute in Elbing und Graudenz> sowie über
haupt die Kaufleute in allen übrigen Städten, 
wenn ihnen ohne besondere Sicherheit gegen bloße 
Wechsel und Handschriften Geld vorgeliehen wor
den, sind acht vom Hundert an Zinsen zu ver
schreiben befugt, und müßen jederzeit den Be
trag der erhaltenen Valuta, sowie den verabre
deten Zinssatz in ihren Wechseln ünd Handschrif
ten ausdrücklich vermerken.

§. 957. Wenn noch vor der Verfallzeit be
sondere Sicherheit für das Darlehen gegeben 
wird, so können von dieser Zeit an nur die ge
setzmäßigen Zinsen gefordert werden. Ist in die
sem -Falle dev Wechsel oder Schuldschein über 
den ganzen Betrag an Capital und Zinsen ohne 
besondere Bestimmung der letzter^ ausgestellt: so 
muß der Gläubiger so viel, als die unter der 
verschriebenen Summe begriffenen Zinsen am Tage 
der bestellten Sicherheit bis zum Verfalltage den 

gesetzmäßigen Zinsfuß übersteigen, entweder dem 
Schuldner nachzahlen, oder auf dem Wechsel ab

schreiben.
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(Declaration vow 28. Febr. 1782. Vergl. Ostpreuß. Pro- 
vînzialrecht^ Zusatz 138.)

Achter Abschnitt.
Von Wechseln.

958» Die, Wechselordnung für Ostpreußen 
von 1751 ist durch das Allgemeine Landrecht auf

gehoben.
(Rescr. v. 28. Aug. 1797.) ‘

< §• 959« In Elbing sind nur diejenigen Kauf
leute wechselfähig, welche zur Corporation der 

Kaufmannschaft gehören.
(Statut v. 30. Apr. 1824. Gesetzsamml. 1824. S. 85.)

Zehnter Abschnitt.
Von Mäklern.

§. 960. Für Darlehn auf adelige Güter fin
det kein Mäklerlohn Statt, und wenn dennoch 
für solche Darlehne von dem Darleiher oder 
Schuldner Mäklerlohn gezahlt ist, so kann das 
Gezahlte zurückgefordert werden.

. (Confirmation deà Westpreußischen Landschastsreglem. vom 19. 
April 1787.)

El ster Abschnitt.
"Von Rhedern, Schiffern und Befrachtern.

§. 961. Die Bordings -Rhederzunft in El
bing ist aufgehoben.

(Publ. v. 19. Jul. 1826. Danz. Amtsbl. 1826. S. 259.)

§. 962. Ist kein solches Inventarium ausge
nommen, so verfallen Käufer und Verkäufer, 
wenn es zwischen ihnen zum Proceß kommt, je-



Vom Bürgerstande. §. 1428 — 1569. ■ 255

der in. eine Strafe von funfzehen Silbergroschen 
von jedem Hundert des Kaufpreises.

(Preuß. Seerecht vom 1727,, Cap. 1. Art. 10. S. 3.)

Der gegenwärtige Abschnitt TH/2. Lit. 8. des Allg.
Landrechts ist beinahe ganz,, zum Theil sogar wörtlich, 
z. B. die § § 1543, 1548, 1593» 1598, 1629, aus dem 
Preuß. Seercchte entnommen, und es findet zwischen 
beiden eine große Uebereinstimmung Statt. -Dagegen / 
sind die Capitel 6, 7, 8, 9 des Preußische^ Seerechts 
durch die für die ganze Monarchie gegebene Assecuranz- 
und Havereiordnong> >bom 18. Febr. 1766 aufgehoben, 
in deren Stelle aber die-Abschnitte 12 bis 14. des Allg. 
Landrechts getreten.

§. g63. Können sich die Rheder nicht verei- & 
nigen, so entscheidet, das ^oos.

§. g64. Wer sich demselben nicht unterwerfen 
will, ist berechtigt, seinen Schifföantheil zu ver
kaufen oder einem Andern abzutreten.

, (Preuß. Seerecht, Cap. 2. Art. 4. S. 6.)
965. Hat jemand ein ganzes Schiff be- §. 1225, 

frachtet, so muß der Schiffer, wenn er ohne 
dessen Einwilligung anderes Gut in den Schiffs
raum eiflnimmr, für allen erweislichen Schaden 
aufkomnW^ WM

(Ebendaselbst Cap. S. X 45. ê. 19.)

§. 966» Der Beschädigte hat die Wahl, ob §. 1528. 
er sich zuerst an den Schiffer, odtr an den Rhe

der! halten wolle.
(Preuß. Landr. B. 4. Tit. 18. Art. 3. §. 1. S. 206.)

H. 967. Der Matrose geht in diesem Falle §. 1544. 
nicht bloß der noch rückständigen Heuer verlu
stig, sondern muß auch die empfangene zurück

geben. j
(Preuß. Seertcht, Eap. 4. Art. 16. S. 27.)

968. Wird die Reise durch einen gericht- §.-1568. 
lich angelegten Beschlag (Arrest), oder durch un- 1^69- 

vermuthet entstandene Gefahr von Krieg oder 
Seeräubern rückgängig, f° muß sich das Schiffs-
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vülk mît demjenigen begnügen, was es bereits 
außer dem Handgelde erhalten hat.

§. 969« Hat es noch nichts bekommen, so 
muß demselben für die im Schiffe geleistete Ar
beit ein billiger Lohn gegeben werden.

(Prepß. Seerecht, Cap, 4. A. 14. S. 28.)

§. 970. Eben so wird es gehalten, wenn das 
Schiff vom Staate in Beschlag und in Dienst 
genommen wirds

(Ebendaselbst Cap. 5. A. 26. S. 45.)

§. 1666. H. 971. Thut er es dennoch, so ist er für 
allen daraus entstehenden Schaden (§. 1800») 
verhaftet.

(Ebendaselbst Cap. S. A. 42. S. 19.)

Dreizehnter Abschnitt.
Won Versicherungen.

§. 1943. §. 972. Bauer- und Colonistenhöfe, alle Erb-
pachts - und emphykeutische Dörfer, Vorwerke, 
Mühlen, Krüge und Schmieden, ferner alle. 
Gratias- und geistliche Güter, sowie alle Kir
chen- und Schulgebäude, müssen in der Westpreu
ßischen Landsteuersocietät versichert werden.

(Reglement v. 27. Dec, 1785. §. 1.)

§. 973. Die zum Westpreußischen Creditsy
steme gehörigen, bepfandhrieften adeligen Güter, 
in so fern sie nicht schon vom 24. Oct. 1789 
einer andern öffentlichen Feuersocietät beigetreten 
sind, müssen schlechterdings der Westpreußischen 
adeligen Ferrerspcietät beitreten; sie können weder 
von derselben wieder abtreten, noch ohne Einwil
ligung des Kreis- und Generalfeuersocietätsdirec- 
tors die Herabsetzung der einmal festgesetzten Ver
sicherungssumme verlangen.
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(Adel. Feuersocietatsregl. v. 1. Öct. 1789. §.2.)

§♦ 974» Nicht bepfandbrieften adeligen Gü
tern dagegen steht der Austritt frei.

(EhendaselbstJ.4.). ,
§♦ 975» Den Bewohnern der Mediatstädte, 

den freien Zins-und Erbbauern und andern, mit 
ihnen gleiche. Rechte habenden Grundbesitzern in 
den adeligen Gütern steht frei, ob sie ihre Ge
bäude bei der , königlichen, adeligen oder einer 
approbirten Privat feuersocietat versichern mosten; 
bei einer Liefer Societäten muß aber die Versi
cherung nothwendig geschehen.

(Ebendaselbst §. 3. u. Erläuterungen re. vow 22. Jul. 1794.)

§. 976» Feuergefährliche Gebäude. dürfen bei §. 1952. 
der Wcstpreußischen Landfeuersociekät nicht versi
chert werden.,

(Ebendase^kM. 5.)

§. 977» 'Brechstuben, Glashütten, Theeröfen, 
Aschbrennereien und Aschbuden, Ziegelöfen mit Zie
gelscheunen, Eisen- und Glashütten und Pulver
mühlen werden von der Westpreuß. adeligen Feu
ersocietät zur Vèrsicherung nicht angenommen.

, (Ebendaselbst 2.)

§. 980. Nur den Grundbesitzern in denjeni
gen Mediatstädten, in welchen sämmtliche Wohn
häuser massive Schornsteine und ein steinernes 
Dach haben, steht der Eintritt in die adelige 

'Feuersocietäk offen.

§» 981. Die in solchen Städten befindlichen, 
gewöhnlich an Einem Orte zusammen gebaueten 
Scheunen der Einwohner sind zur^ Versicherung 
bei der adeligen. Feuersocietät nicht geeignet., 

(Erläuterungen vom 21. Jul. 1794.)

§. 982» v Ueber die Wittwen - und Waisen- §. isss. 
verpfiegungsanstalt für die Schullehrer im Ma-

Westpreuß. Prov.-Recht. 17
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rienwerderschen Regierungsbezirk siehe das Regle
ment vom 7- Nov. I821i

(Marienw. Amtsbl. 1821. @.. 427.)
f. 1971. §. 983. Wegen der Verpflegungsanstalt für

die protestantischen Predigerwittwen in der Ma- 
riettburgschen und NeuteichschenDiocesesiehe die 
Stiftungsurkunde. ;

(Marienw. Äcktsbl^ 1815. S. 170.)

2i)00.2001 §• 984« Siehe Zusatz zu n. 6*  7-
■ §. 985. Bei der Westpreuß. Land-Feuersooie- 
tät- dürfen die Gebäude nur bis zisi'ihrem Werthe 

versichert werden.
' (Reglem. vom 27. Decbr. 1785. §. 6. 7)

986^ Auf die - bei der Westpreuß, Land« 
Feuersocietät versicherte Summe kann auch Der
jenige Anspruch machen, welcher Brandremissionen 
aus königl. Kasse , oder Freiholz aus königl, For
sten zu erhalten hat.

§. 987. Diejenigen adeligen Gutsbesitzer, wel
che der adeligen Feuersocietät beizutreten verpflich
tet sind, dürfen ihre Gebäude bei keiner andern 
Societät noch außerdem versichern lassen.

§. 988. Das Wohngebäude dürfen sie nicht 
über 3000 Rthlr. versichern lassen.

(Erläuterungen vom 22. Jul. 1794«)

§. 989« Dagegen steht den adeligen Gutsbe
sitzern frei, die zum Gute gehörigen Wirthschafts
gebäude, besonders die Scheunen, Speicher und 
Ställe rc> bis zum doppelten Beträge ihres wah
ren Werths bei der adeligen Feuersocietät versi
chern zu lassen.

(Reglem, vom 1. Octbr. 1789. §. 8.)

f. 2000. §. 990. Die Versicherung bei der Westpreuß.
Land-Feuersocietät hindert nicht den Beitritt zu 
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dner im Zusatz zu II. 6. 2. erwähnten Privat
gesellschaft.
- . ..-(Gendaf. §.S.> ,

§. 991. Der Abgebrannte erhält aus der West- §- 2246. 
preuß. Land-Feuersocietätskaste die volle, für das 
Gebäude versicherte Summe, wenn nur das Dach 
ganz oder größtentheils abgebrannt ist, ohne daß 
der Werth des geretteten Ueberresteö in Abrech
nung kommt.

(Ebendas. MM

§. 992, Aus der adeligen FeuersocietätSkaste 
wird die volle, für das Gebäude versicherte Sum
me vergütet r

1) wenn das Dach ganz oder größtentheils nie- 
dergebrannt ist;

2) wenn das Dach ganz oder größtentheils hat 
niedergerissen werden muffen, um dem vor
dringenden Feuer Einhalt zu thun.

§. 993. Wenn jedoch große und lange Fami- ; 
lienhäuser ubter Einem Dache nur zum Theil 
abbrennen, so wird der Schade verhältmßmäßig 
abgeschätzt und vergütet.
àMêNMem. vom 1. /^^[£^1789. §.

§, 994. Die dem Abgebrannten aus der West- §- 2279. 
preuß: iand-Feuersocietätskafse zustehenden Vergü
tungsgelder dürfen nur zum Wiederaufbau ver

wendet werden,
§. 995. Sie können von Niemand, selbst nicht 

vom Fiscus wegen rückständiger Abgaben, mit 
Arrest belegt werden.

^Ebendas. 21. Z2.)
§. 996. Die Feuerschadensvergükung auS der 

adeligen FeuersocietätSkaste stießt dem Wiederauf

bauenden zu.
§. 997. Doch ist der Abgebrannte zum Wie. 

deraufbau nicht verbunden.
17*
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§.' 998/ Dergleichen Vergütungsgelder kom- y 
men niemals zur Theilung des Nachlasses des Ab- ą 
gebrannten, sondern fallen Demjenigen zu, wel
chem das wiederherzustellende Grundstück zu Theil 

wird.
(Reglem, vom 1. Octbr. 1789. §. 15.)

5.2346., §. 999. Wenn ein Verunglückter feinen Brand
schaden der adeligen Feuersocietät nicht anzeigk, so 
wird angenommen, daß er sich der Vergütung 

begeben habe.
(Beschluß des engern Ausschusses von 1799.) j

Dieser Beschluß dürfte aber in judicando wohl nicht 
zur Entscheidung dienen, da es ihm an der königl. Be
stätigung mangelt. M

'Wg Neunter LrJflj
Kon den Pflichten und Rechten des Adelstandes. m

17. §. 1000. Wenn der adelige Stand eines West
preuß. Eingebornen in Zweifel gezogen wird, 
so muß darüber vor dem Oberlandesgericht ,

a. ein Gutachten der Ritterschaft desjenigen Krei
ses, in welchem der angebliche Adelige oder 
seine Vorfahren gewöhnt haben, erfordert, und

b. der Nachweis des Adels erfordert und ge
prüft werden.

§. 1001. Der adelige Stand ist für darge

than zu achten:
1) wenn Derjenige, welcher Anspruch darauf 

macht- darüber eine polnische Reichsconstitu- ^7 

tien oder ein Adelsdiplom beibringt;
2) wenn er oder einer seiner Vorfahren durch 

ein Laudum Indigenatus terrarum Prussiae 
in Westpreußen das Jndigenat erlangt hat;

3) wenn er oder einer seinep Vorfahren Reichs
oder Palatinatwürden in dem Palatinat, wo , 
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er gewesen, befldbet, oder als Nuntius ans 
den Reichs» oder Landtagen den Berathschla- 
gungen beigewohnt, oder die Wahlcapitula- 
tion als ein Eligendus mit unterschrieben, 
oder einen Gesandtschaftshosten, bekleidet hat, 

oder
4) wenn er oder einer seiner Verfahren von dem 

Grob» oder Landgerichte des Districts, in 
welchem er gewohnt, die Pradicate Genero- 
sus, Magnificus oder Urodzoni in ostentli» 

chen Verhandlungen erhalten hat.

Lie'vorstehenden Grundsätze sind in v. Scheiblers 
Entwurf vorgeschlagen, sie sind in den neuesten Entwurf et- 
nes Westsreuß. Provinzialrechts übertragen, und gruyden 
auf die Rescrjpte des königl. Cabinetsministermms vom 
7. Junius 17-ck, 6. Mai 1777 und 23. Mai 1799. Scheib
ler wollte außerdem, den Adel für erwiesen geachtet wst- 
sen, wenn Jemand zehn Jahre hindurch vor dem ^ahee 
1772 adelige Güter in der.Provinz ruhig besessen habe; 
dieser Grundsatz ist aber nicht als richtig anerkannt wor
den. Was v. Scheibler über diesen Gegenstand sagt, rst 
um so wichtiger, weil der neueste Entwurf selbst sich dar
aufbezieht; wir theilen daher folgenden Auszug daraus mit:

„Die in dem §. 17. dieses Titels—heißt esS. 182 
des gedachten Entwurfs — ausgestellten Grundsätze zum 

' Ausweis des Adels scheinen in Westpreußen entweder gar 
nicht, oder allenfalls nur nach der Epoche der Preuß. Be
sitznahme anwendbar zu seyn , denn es ist aus der Ge
schichte des Landes bekannt, daß zuerst deutscher Adel mit 
den Kreuzrittern ins Land kayt, um die heidmschen Preu
ßen zu bekehren und zu unterjochen. Damals waren tnt 
Lande keine Stifter vorhanden, keine Turniere, Ritter
bänke , Hofämter und dergleichen. In der Folge haben 
sich zwar mehrere deutsche Familien in Preußen mederge- 
lassen, aber auch zugleich, vorzüglich in Westpreußen, wenn 
sie der Vorrechte des polnischen Adels theilhaftig werden 
wollten, polnische Namen, zum Theil von ihren Gütern, 
annehmcn müssen und dadurch ihre ursprünglrche Abstan^ 
mung ganz verdMkelt. Es würde dm meisten, jetz. noch 
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vorhandenen, unstreitig echten Edelleuten dieser Art schlecht
hin unmöglich fallen, durch Diplome, Stammregister rc. 
ihren Adel nachzuweisen, und eben so schlecht würde der 
protestantische Theil dabei oft fahren, wenn er seine Rechte 
bloß auf Reichs-, Palatinat- oder andere Würden grün
den sollte, da bekanntlich in den Jahren 1717 und 1733 
den protestantischen Landboten auf dem Reichstage alle 
Theilnahme genommen, und die Dissidenten überhaupt 
zu allen Ehrenämtern für unfähig erklärt wurden.

Wenn also je der Fall eintreten sollte, daß einem, 
ursprünglich deutschen Edelmanne sein adeliger Stand 
streitig gemacht würde, so würde seine Verwandtschaft mit 
einer deutschen Familie gleichen Namens und der Besitz 
adeliger Güter in Westpreußen in den letzten zehn Jah
ren vor 1772 der sicherste und beinahe alleinige Maß
stab seyn, wonach er sich auszuweisen vermag.

Was dagegen den polnischen Adel betrifft', so ist es 
nach den Grundsätzen des polnischen Staatsrechts (Leng- 
nichs Jus. publ. Pól. 83.3. Kap. 2.) ganz außer Zwei
fel, daß die in obigen Grundsätzen bezeichneten Eigen
schaften einen Edelmann ausmachten, und daher sind auch 
diese Kriteria durch ein Rescript des Ministeriums der aus
wärtigen Angelegenheiten vom 6. Mai 1777 zur Richt
schnur vorgeschrieben worden.

Zwar ist dadurch zugleich der Besitz adeliger Güter 
nicht als ein hinlängliches Kennzeichen des Adels erachtet, 
vielmehr ausdrücklich verworfen worden. Allein bei nähe
ret' Erwägung findet man, daß die Gründe dieser Ent
scheidung auf irrigen Voraussetzungen beruhen und einer 
Berichtigung bedürfen. Nach Lengnich a. a. O. §. 8. war 
eê' ein ganz eigentliches und ausschließliches Vorrecht 
des Adels, bona terrestria zu besitzen. Zwar hatten 
einige größere Städte, z. B. Thorn, per privilegium 
juraNobihum verlangt; allein eines Theils wurden diese 
durch mehrere neue Constitutionen von 1611,1635,1669 
sehr beschränkt, andern Theils hielt die polnische Regierung 
sehr genau darauf, daß Niemand anders als ein Edel
mann zum Besitz eines adeligen Guts gelangen konnte. 
Es läßt sich daher mit der höchsten Wahrscheinlichkeit an
nehmen, daß derjenige, welcher zehn Jahre vor der Be
sitznahme Westpreußens im ruhigen und ungestörten Be
sitze eines adeligen Guts gewesen, die rechtliche Vermu
thung seines adeligen Standes für sich habe." Uebrigens 
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ist das Verfahren, wonachdas Gutachten der Ritterschaft 
über den in Zweifel gezogenen adeligen Stand eines Ein- 
gebornen erfordert werden soll,', nm ein Vorschlag der- ' 
Stände, aber beim neuesten Entwurf als zweckmäßigg<«

Uebrigens ist zwar dem köm'gl. Ober-Landesgmcht 
vom Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten mittels 
Rescripts^vom 22. April 1799 ein Verzeichniß der Mer»-.' 
fönen vom höhern Adel in Westpreußen mitgetheilt; vom 
niedern Adel ist aber keine Liste vorhanden.

. 1002., Der wirkliche Besitz des Adels? tn> M®-
Iîormaljahre 1797 schützt in Westpreußen,. mit.Aus- 
"nahme von Danzig., und Thorn und ihrer Territo- 
rien, eben so, wie der von 1740 in den übrigen 
Provinzen^à -Pfâ

(Verordn., vom Ist. Decbr.. 1798.)
§!, 1003. Die Gerichtsbarkeit über diejenigen Mi. 

Personen adeligen Standes, welche sich als Hand
werker, Wirthschaftsbediente, bäuerliche Ackerwir- 
khe, Dienstleute, Tckgelöhner und Hirten tzrnätz. 

ren, ist den Untergerichten Delegirt. ..
(Restript v. 9. Jan. 1824. Marienw. Amtsdt.1824.S. 66.) 

§. 1004» Diejenigen Landgüter sind für adelige §•38- 
zu achteMI

a. welche von dem deutschen Orden einen Ade- 

ligen, M
von dem Könige von Polen mit allen Rech
ten des uneingeschränkten Eigenthüms per*  , 
liehen, odHH. M

-'e. welche in dem Steuerkakaster als adelige Gu

ter aufgeführt sind; ferner
d. welche sich im Normaljahre 1797 im Besitze 

adeliger Rechte befunden haben, odkr
e; welche nach dem Jahre 1797 zu adeligen 

Rechten verliefen sind, oder adelige Rechtp 

erhalten haben/ r ,
Diese Kennzeichen eines adeligen Guts gründen sich 

auf die vormalige und jetzige Verfassung der Provmz, vor-
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î'âs Gutachten der Gesetzcommifsl'on vom

§. 39. §. 1005. Zur Erlangung des Amkes^ eines Gene
ral-Landschaftsdirectors oder General-Landschafts
raths ist das Westpreuß. Jndigenat erforderlich.

(Landschastsregl. v. 19. April 1787. Th. 2. Kap. 2. §.3.)
§■ 41. §. 1006. Die adeligen Güter find in der Re

gel zu allen Arten der Jagd berechtiget.
(Siehe Zusatz zu II. 16. 39.)

Ms-so. §. 1007. Der ständische Verband des König
reichs Preußen begreift Ostpreußen,- Litthauen und 
Westpreußen. Zu Ostpreußen wird in ständischer 
Beziehung der vormalige Marienwerdcrsche land- 
rathliche Kreis gerechnet; die Enclaven -verbleiben 
den Kreisen, zu welchen fie die neue Verwaltungs
eintheilung gelegt hat. >

(Gesetz v. 1. J«l. 1823. §. 1. Gesetz-Samml. 1823. S. 138.) 
§♦ 1008*  Die Stände dieses Verbandes be

stehen:
1) aus der Ritterschaft (d. h. den adeligen und 

unadeligen Besitzern adeliger Güter) als erstem,
2) aus den Städten, als zwestem,
3) aus den unter dem ersten Stande nicht be

griffenen Kölmern und Freien, und aus den 
bäuerlichen Grundbesitzern, als drittem Stande.

(Ebendas. 2.)

§.1009. Auf dem Landtage erscheinen die Stände 
durch Abgeordnete, welche von ihnen-durch Wahl 
bestimmt werden. '

' (Ebendas. 3.)
§. 1010. Die Zahl der Abgeordneten eines je

den Standes beträgt für Westpreußen für den er- 
sten Stand 15, für den zweiten Stand 13, für 

. . den dritten Stand 7 Abgeordnete.
(Ebendas. §. 4.) 1

§. 1011. v Bei der Wählbarkeit der Abgeord-
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treten aller Stände werden folgende Bedingungen 
vorausgesetzt:

1) Grundbesitz in auf- und absteigender linie er» 
erbt, oder auf andere Weise erworben, und 
z^hn Jahre nicht unterbrochen;

2) die Gemeinschaft mit einer der christlichen
' MrchenI^ fiy

3) die Vollendung des dreißigsten Lebensjahres;
4) der unbescholtene Ruf.

(Ebendas. 5.)
§. 1012. Die Wahlen der Abgeordneten ge

schehen auf Sechs Jahre, dergestalt, daß alle drei 
Jahre die Hälfte der Abgeordneten eines jeden 
Standes ausscheidet, und alte drei Jahre zu neuen 

Wahlen geschritten wird. •
Ktztzèrndas. 23.)
§. 1013. Alle Auöfcheidende sind wieder wähl

bar. Für jeden Abgeordneten wird gleichzeitig ein 
Stellvertreter gewählte

(Ebend.as. 24. 25.)
1014. Den auf dem Landtage vorsitzenden 

Landtagsmarschall, so wie dessen Stellvertreter, er-' 
nennt für die. Dauer eines jeden Landtages aus 
den Abgeordneten des ersten Standes das Ober

haupt des Staats.
s^ÜMbendas. j. 29.)

§.1015. Der Landtag wird vom Staatsober
haupt zusammenberufen, welches auch die Dauer- 

des Landtags jedesmal bestimmt.
(Ebendas. §§. SO. 31.) A.

§.1016. Die Stände stehen als berathende 
Versammlung eben so wenig mit den Ständen 
anderer Provinzen, als mit den Communen ihrer 
Provinz, in Verbindung; es sinden daher keine 
Mittheilungen unter ihnen Statt.

§. 1017« Die einzelnen Stände können ihren 
Abgeordneten keine bindende Instructionen erthei- 
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(en ; es steht ihnen aberfrej, sie zu beauftragen, 
Bitten und Beschwerden anzubringen.

(Ebendas, SO: St.)
§. 1018. Die auf den adeligen Gütern haf

tenden Thkonrechte, mit Einschluß der Gerichts
barkeit und 6er Patronatsrechte, können von dem 
Hauptstamme des Guts nicht getrennt werden."

§. 1019*  Bei völliger Zerstückelung eines ade
ligen Guts hängt es von dem Uebereinkommen der 
Interessenten ab, zu welcher Parzele die Thron
rechte geschlagen, oder wie diejenigen,, welche theil- 
bar sind, unter mehreren Parzelen vertheilt. wer
den sollen.

K. 1020. Auch können bei gänzlicher Zerstük- 
kelung eines adeligen Guts die Gerichtsbarkeit und 
das Patronat einer ganzen Dorfgemeinde, jedoch 
nur dergestalt überlassen werden, daß die Justiz 
durch einen gemein-schaftlich gewählten Gerichtshal
ter, und eben so das Patro'natrecht von der gan
zen Gemeinde, oder von sämmtlichen Erwerbern 
des zertheilten Guts, als einer moralischen Per? 
son, gemeinschaftlich und unzertheilt ausgeübt werde'.

Diese Grundsätze sind zum Theil schon durch die De- 
rlaration vom 11. Marz 1787, besonders aber durch das 
Ministerialrescript vom 5. Marz 1809 festgesetzt. Zwar 
sind beide Bestimmungen eigentlich nur für die schlesischen 
Landescollegien ergangen; sie sind aber namentlich auch 
den Generalcommissionen für Ost- und Westpreußm,zur 
Nachachtung mitgethtilt.

- ’M: Elster Eitel.
Von dey^Kechten und Pflichten der Kirche» und 

geistlichen Gesellschaften.

Erster Abschnitt.
Von Kr'rchengesellschasten überhaupt.

§.1021. Oeffentliche, von sogenannten Brü
derschaften, in Masse, mehrentheils nach weit ent
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legenen Orten unternommene Wallfahrtszüge sind 
zwar gestattet;

§♦ 1022« wer aber einen, solchen Zug beglei
ten will, muß von der Polizei einen, Reisepaß lösen.

§. 1023. Keine Wallfahrtsprocessionen dürfen 
ohne Begleitung eitles in der Seelsorge angestellten', 
von dem Bischöfe mit besondern: Auftrage verse
henen Geistlichen abgeführt werden.

1024. Dagegen sollen Privatwallfahrten und 
Processionen, bei welchen nicht übernachtet wird, 
nicht erschwert werden. -.-WM

(Vers, des königl. Minist, des Innern v. IS. Mai-- und Pu-» 
blieand.' derlkönibl. Legierung zu Marienwerder v. 4. Jun. 1816. 
Marienw. Amtshk. 1816. 'S. L56.)'

§. 1025. Für die römisch-katholischen Kirchen- §. Z4. 
gesellschasten sind folgende Festtage bestimmt:

1. zwei Osterfeiertage, . -
2. zwei Pfingstfeiertage,
3. zwei Weihnachtsfejertage,
4. der Beschneidung Christi,
5» der heiligen drei Könige, ,
6. der Himmelfahrt Christi,
7. das Fronleichnamsfest,
8. das Fest der Reinigung Mariens,

g. der Verkündigung Mariens,
10. der Himmelfahrt Mariens,
11. der Geburt Mariens, r
12. der Empfangniß Mariens,
13. der Apostel Petrus und Paulus,
14. aller Heiligen,

15. Stephans, des ersten Märtyrers,
16. das Fest des Hauptpatrons jeder Kirche,
17. der allgemeine Bettag.

§. 1026. Die Feste der Geburk und Himmels
fahrt Mariens werden jedoch nicht an den Tagen,
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auf welche sie fallen, sondern an den nächstfolgen
den Sonntagen gefeiert.

§. 1027- Eden dieß gilt von dem Feste des 
Hauptpatrons jeder Kirche, mit Ausnahme des FeL 
sies des heil. Laurentius, welches, wo dieser Pa
tron ist, am Sonntage vor dem 10. August ge
feiert wird.

(Festgesetzt tmrch die päpstlichen Breven an die Westpreuß. Bi
schöfe vom 19. April 1788, welche her. damaligen Regierung zu Ma
rienwerder als Eonsistorralhchörde mittels Referipts vom 23. Mai 
1788-. zugefertigt sind.)

§•40. 1028- Der Uebertrikt zum mennonistischen
Glauben ist zwar jedem Unterthan erlaubt;

§. 1029«. Wenn aber der Ueberkrekende zu 
Kriegsdiensten verpflichtet ist, so muß er, ' wenn 
et sich dieser Verpflichtung entziehen will, ' einen 
andern tauglichen, keinem Canton unterworfenen 
Mann ^auf seine Kosten, so lange seine Pflicht 

zum Kriegsdienste Dauert, und wenn sein Stell
vertreter desertirt, einen andern gestellen.

§. 1030. Eben dieß findet hinsichts aller männ
lichen Nachkommen solcher, zum mennonistischen 
Glauben übergetretenen kriegspflichtigen Untertha
nen Statt.

(Edict vom 30. Jul. 1789. §. 10.)
$.43. §. 1031. Kein Geistlicher darf ohne Erlaub

niß des Staats ein Mitglied einer andern Religi
onsgesellschaft zu seiner Religionspartei annehmen.

§. 1032. Die Erlaubniß "dazu muß bei der 
geistlichen Oberbehörde der Provinz nachgesucht 
werden, welche dieselbe nicht eher ertheilt, als bis 
sie sich von dem freien und gehörig erwogenen Ent
schlüsse des Uebertretenden, bei Juden aber von 
dessen bisherigem Lebenswandel Ueberzeugung ver
schafft hat.

§. 1033. Gefährlich-Kranke können ohne Er- 
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laubniß des Staats zmeiner andern ReligronSpar« 
tel angenommen werden, sie müssen jedoch vor
her in Gegenwart einer Gerichtsperson oder in den 
Städten des Polizeibürgermeisters, auf dem Lande 
deö Schulzen, wo möglich im Beiseyn zweier un
bescholtener Personen derjenigen Religionspartei,. 
zu welcher sie sich bis dahin gehalten haben, be
sonders-aus ihrer.Familie, ihren freien Entschluß 
zum Uebertritte deutlich erklären.

§. 1034. Derjenige Geistliche, welcher im Faste 
des vorigen Paragraphen ohne Erlaubniß des Staats 
einen fremden Religionsverwandten zu seiner Re- 
ligionSpartei annimmt, ist schuldig, der geistli
chen Oberbehörde der Provinz binnen acht Tagen 
umständlichen Bericht über den Vorgang zu er-

§.1035. Die Abweichung von diesen Vor
schriften und die unterlassene Berichterstattung wird 
an dem schuldigen Geistlichen mit zehn bis fünf
zig Thalern Geldbuße geahndet, je nachdem die 
Religionöveränderung wirklich aus freiem Willen 
des Uebertretenden geschehen ist, öder fein Ent
schluß durch Ueberredung mit oder ohne Wissen und 
Theilnahme des Geistlichen bestimmt worden.

§. 1036. Kein Geistlicher darf bei gleicher 
Strafe Kranken oder Sterbenden einer andern Re
ligionspartei Amtöbesuche machen,' wenn et 
nicht von den Angehörigen derselben dazu aus
drücklich aufgefordert ist. Noch weniger darf st 
bei solchen Besuchen die Vorzüge seiner Religion 
vor zöev des Kranken- oder. Sterbenden darstellen 
und ihn zu einer Religionsveränderung bereden.

Die vorstehenden Grundsätze, welche die vormalige 
Regierung zu Marienwerder zur Verhütung der.Prosely
tenmacherei für nöthig hielt, sind in mehreren, von dem 
damaligen geistlichen Departement genehmigten Verord- 
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nungen ausgesprochen., und in Ermangelung allgemeiner 
gesetzlichen Vorschriften über diesen Gegenstand, . wurden 
sie in den neuesten Entwurf einest Westpreuß. Provinzal- 
rechts mit ausgenommen. Da fie durch spätere Gesetze 
Nicht aufgehoben find, so müssen sie noch jetzt als geltend 
betrachtet werden.

46.. §. 1037» Auch in den katholischen Kirchen sol
len die Kirchenlieder in der (deutschen oder polni
schen) Muttersprache gesungen werden.

(Consistorialbeschluß vom 24. Novhr. 1819.) ,. .
§.52. §, 1038. Der größere Kirchenbann ist gänz

lich abgeschafft,, und kein Geistlicher darf denselben, 
bei Strafe der Amtsentsehung und einer, nach 
Verhältniß des zugefügten Schadens oder des er
regten Aufsehens, zu bestimmenden Gefängniß- öder 
Festungsstrafe verhängen.

Bei den Protestanten ist der größere Kirchenbann, 
d..h. die gänzliche Ausschließung. von der Kirchengemein
schaft, schon darum für aufgehoben zu. achten, weil den 
Geistlichen kein Strafrecht zusteht., (I. H. Böhmer's Jus 
ećclcsiast. Prot. Lib. V. Tit. 37. §. 54. und Wiese's 
Handbuch des in Deutschland üblichen Kirchenrechts, Th. 
3. Abth. 1. S. 472.) Der kleinere Kirchenbann, d. h. 
die Ausschließung vom Abendmahl fand früherhin bei den 
Protestanten nut als Strafe der Hurerei Statt und 
iwUrde durch die Kirchenbuße gehoben. Beides ist schon 
durch das Publicandum vom 25. Marz 1748 und das 
Edict vom 8. Februar 1765, und hinsichts Westpreußens 
noch besonders durch die Regierungsinstruction von 1773, 
§.13. Abth. 1. Nr. 12. abgeschafft.

In der katholischen Kirche versteht man unter dem 
größern Kirchenbanne (excommunicatio major) nicht 
nur die Ausschließung von der Kirchengemeinschaft, son
dern' auch die Versagung des kirchlichen Begräbnisses. In 
Westpreußen soll den katholischen Geistlichen die Auflegung 
des größern Kirchenbannes bereits durch ältere Veroronun- 

. gen untersagt seyn, und man sand sich dadurch bewogen, 
obige Vorschrift in den neuesten Entwurf eines Westpreuß. 
Provinzialrechts, aus welchem wir sie entlehnt haben, auf
zunehmen; jedoch haben wir die in Bezug genommenen 
ältern Verordnungen nicht ausfinden können.
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... Von den Mitgliedern de,r Kirchengesellschaften.
§. 1039. Zur" Ertheilung der hohern Weihe ^50folg, 

an katholische , und zur Ordination der protestan
tischen, Geistlichen. ist die Einwilligung des geist
lichen Oderbehörde der - Provinz erforderlich.

§. 1Ö4O. Zu einem geistlichen Amte, mit wel
chem Seelsorge verbunden ist, soll Niemand vor 
feinem zurückgelegten fünf und zwanzigsten Lebens- 
jahreDWW^M IM

Diese' Grundsätze sind in den Verhandlungen über 
-en neuesten Entwurf des Westpreuß. Provinzialrechts als 
verfassungsmäßig anerkannt, und deßhalb 'm den Entwurf 
selbst ausgenommen.

8-1041. Prälaten, Kapitel, Klöster und Geist
liche sind schuldig, nach erhaltener königl. Nomi
nation oder königl. Placek, vor der Regierung den 
Huldigungseid zu^. feisten, und kömmen nicht eher 
zu irgend einem Genuß. -

Die Pflicht, den-Hülvigungseid zu leistem ist bereits 
in der Regierungsinstrl- von 1773 festgesetzt (§. 4. Nr. 1.) 
Siehe auch das Circular vom 18. Decbr. 1810 und Le- 
mans Äbhandl. über den Huldigungseid, Insterburg 1815.

§. 1042. Inländer, welche ohne Erlaubniß §. 64. 
des Staats von ausländischen Bischöfen die Weihe 
angenommen Haben, können keine Anstellung in 
der inländischen (Geistlichkeit erhalten.

(Pubücand. v. 9. Sept. 1824. Marîenw. Amtêbl. 1824. S. 316.) 

: §. 1043. Diejenigen Geistlichen in den Städ- §.S7. 
ten und deren Gebiet, welche von Magistraten, 
städtischen Behörden oder Gemeinden berufen wer
den, sind der Gerichtsbarkeit der Ortsgerichke un- 
ternKfen. (SfcŁ

(Magistratsreglem. v. 13. Septbr. 1773, Tit. 2. 7.) 
§. 1044. In dem großen Marienburger Wer

der stehen die katholischen und protestantischen Geist-
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lichen unter der Gerichtsbarkeit des königl. Land
gerichts zu Marienburg.

(Reglem, für das Groß-Werder MogLergetLcht zu Marienburg 
vom 19. Mai 1773 (in dessen Stelle neuerlich das königl. Landge
richt daselbst, getreten ist.)

§. 1045. Jnspectoren, Superintendenten und 
Erzpriester sind aber jederzeit von der gewöhnli
chen Gerichtsbarkeit befreiet.

(Ist verfassungsmäßig.)
§. rot. §. 1046. Auch durch den Uebergang von einer 

Religionspartei zur andern gehen die mit dem 
* . geistlichen Stande verbundenen äußerlichen Rechte 

verloren.
(3S gleichfalls als verfassungsmäßig angenommen.)

Dritter Abschnitt.
Von den Obern und Vorgesetzten der Kirchengesellschaften.

§.114. §. 1047. Diese geistlichen Obern sind für die
katholischen Kirchengesellschaften der Oberpräsident 
der Provinz und der Bischof der Diöcese, für die 
protestantischen, aber theils das Consistorium der 
Provinz, theils die Regierung.

" ■ (Znstruct. für die Oberpräsidenten vom 31. Decbr. 1825. Ge- 
sctz-Samml. 1826. S. 1. §. 2. Nr. 6.)

1048. Das Vermögen aller katholischen geist
lichen Gesellschaften ohne UnterschiÜ) steht unter 

der Oberaufsicht des Staats (früherhin der West-» 
... preuß. Regierung, jetzt des Oberpräsidenten von 

Preußen). .
§. 1049» Es können daher ohne > dessen Ge- 

‘ nehnngung keine Capitalien innerhalb oder außer
halb Landes ausgeliehen, und von der Vermögens
verwaltung muß demselben jährlich Rechnung ge- 
legt werden. \

(Regierungsinstr. von 1773; §.4. Nr. 11.) -
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§. 1050*  Die WHK der Bischöfe von Kulm§-H5.iZo. 
und Ermeland gebührt dem Staate. -,

(Nach der bisherigen ^Verfassung / bestätigt durch die päpstliche 
Bulle De ' sälute animarum, vom 16. Jul. 1821. Gesetz-Samml. 
1821. S. 125.)

§. 1051. Alle, dem päpstlichen Stuhle verfas-§- us.iss. 
fungSmäßig vorzutragenden Gesuche geistlichen In- 1861 

Halts, welche nicht von den geistlichen Behörden 
selbst ausgehen, sind zuerst dem Bischöfe oder Ge- 

yeralvicar der Diöcese vorzulegen, damit deren Zu
lässigkeit in geistlicher Hinsicht vorläufig geprüft, 
und.über die Wahrheit^ der angeführten Beweg
gründe ein bündiges Zeugniß in kanonischer Form 
ausge fertiget werde.

§. 1052. Der Bischof oder Generalvicar über
sendet alsdann die solchergestalt beglaubigten Ge

suche dem Oberpräsidenten der Provinz zur wei
tern, Beförderung.- Nur in dringenden EhediS- 
penSangelegenheiten ist ihm verstattet, sich unmit
telbar an das königl» Ministerium der geistlichen 
Angelegenheiten zu wenden..

§. 1053*  Gesuche, deren Gegenstand Gewif- 
sensangelegenheiten sind, und welche an - bte Poe^ 
nitentiaria Rómana gerichtet werden, dürfen in 
hergebrachter kctnonischer Form unmittelbar dieser 
päpstlichen Behörde zugefertigt werden, und . die 
von dort ergehenden Bescheidungen werden der 
Staatsbehörde vorgelegt. Hingegen müßen

§. 1054*  In Ansehung aller andern, den äu
ßerlichen Gottesdienst, die geistlichen Aemter, oder 
sonstige geistliche Angelegenheiten betreffenden päpst
lichen Verfügungen, sie mögen in Form eines Breve, 
oder einer Bulle, oder eines Décrets, gleichviel 
von welcher päpstlichen Behörde, ausgegangen seyn, 
vor ihrer Vollziehung dem Oberpräsidium der Pro-  
vinz vorgelegt werden; es wäre denn, daß sie, be- 

Westpreuß. Prov.-Recht.
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reits mit Genehmigung des königl. Ministeriums 
der /geistlichen Angelegenheiten versehen, der geist
lichen Behörde zugefertigt worden wären.

(Rescr. des Minist, der tzeistl. Angel, vom 31. Aug. 1818, und 
Publicand. vom 18. Septbr. 1818. Marienw. Amtsbl. 1818. S. 
445, und Danzig. Amtsbl. 1818. S. 403.)

’ §. 1055» Amtsveygehungen der katholischen 
Geistlichen, welche bloß in Uebertretung der Kir. 
chengesetze, Regeln und Ordnungen bestehen, in
gleichen grobe Laster und Ausschweifungen, sofern 
selbige nicht in wirkliche, nach den weltlichen Ge- 
Hetzen strafbare Verbrechen' ausgeartet sind, gehö

ren zur Untersuchung und Ahndung vor die geist
lichen Gerichte.

§. 1056. Vergehungen hingegen, welche neben 
der Verletzung der Amtspflichten auch eine Ueber- 
tretung der Criminalgesetze enthalten, müssen zu
nächst von den weltlichen Geeichten untersucht 
nnd bestraft werden.

§. 1057. Den geistlichen Gerichten! bleibt aber 
vorbehalten, nach ergangenem Erkenntniß der welt
lichen Gerichte, zu bestimmen, ob und in wie fern 
wegen Uebertretung der kirchlichen Und geistlichen 
Gesetze' noch eine besondere Ahndung Statt fin
den müsse.

§. 1058. Die geistlichen Gerichte sind nur be
rechtiget, auf geistliche Büßungen, auf Geldstra
fen bis zum Betrage von höchstens zwanzig Tha
lern und auf Gefängniß von höchstens vier Wo
chen, bei groben Amtsvergehen aber auf Suspen
sion oder Entsetzung vom geistlichen Amte zu er
kennen.

§. 1059. Die Untersuchungen gegen katholische 
Geistliche wegen grober Amtsvergehen, wenn dar
auf die Suspension oder Amtsentsetzung des An
geklagten gegründet werden soll, müssen mit Beob-
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achtung der in der Proceßordnung Tik. 35. Ab sch n.
2. vorgeschriebenen Form, und bei Strafe der 
Nichtigkeit mit Zuziehung des bei dem geistlichen 
Gerichte angestellten, zum Richteramte geprüften 
Gerichtshatters oder Syndikus, geführt werden. 7 

§. 1060.' Gegew die Erkenntnisse der geistli- 
. chen Gerichte in Untersuchungösachen wider katho« 

lische Geistliche wegen Uebertremng ihrer Amts
pflichten, wegen Verleßung Her Kirchengesetze oder 
Ordensregeln, wegen grober läster und Ausschwei
fungen, unordentlicher lebensart und Untauglichkeit, 
findet von Seiten des. Angeklagten kein Rechts

mittel Statt. ■
§. 1061. Dem königl. Ober-LandeSgericht und 

dem demselben vorgesetzten .Staatsministerium bleibt 
aber das Recht Vorbehalten, auf eingegangene Be- 
schwerden die Untersuchungsacten zu erfordern, die 
Vervollständigung der Untersuchung zu verfügen, 
und das Erkenntniß des geistlichen Gerichts abzu

ändern oder aufzuheben.
Diese Grundsätze find nach dem Berichte des königl. 

Westpreuß...Ober-Landesgerichts vom 14. März, 1800 in 
Westpreußen verfassungsmäßig, sie sind durch die ^ustiz- 
ministerialrescripte vom 17. Jul. 1800 und 19. Mai 1804 
genehmigt und daher auch in den neuesten Entwurf eines 
Westpreuß. Provinzialrechts ausgenommen.

§. 1062. Ehescheidungöprocesse gehören, wenn § 
beide Eheleute der katholischen Religion zugethan 
find, vor die katholischen geistlichen Gerichte.

(Regierungsinstr. voy 1773 und Reser, vom 17. SuL 18000 
§, 1063. Zu diesem Behufe sind Ofstcialate 

oder katholische Consistorien für die Diöcese Kulm 
zu Pelylin, für den zu Westpreußen gehörigen 
Theil der Diöcese Ermeland zu Marienburg und 
Frauenburg, und für den der Diöcese Posen zu 

Deutsch-Krone eingerichtet., ;
8. 1064*  Wird die Trennung oder Nichttger-

, 18*

. 128.
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klärung einer Ehe katholischer Glaubensgenossen 
deßhalb nach^esucht, weil sie gegen die im Allg. 
Landrechte LH. 2. Tik. 1. §§. 13.14. 30. 34 u. 45. 
enthaltenen Verbote geschlossen ist, so gehört der 
Ehescheidungsproceß vor das weltliche Gericht.

§. 1065. Eben dieses gilt von den Eheschei
dungsprocessen solcher katholischen Eheleute, welche^ 
ungeachtet der ihnen bekannten, ihnen enkgegenste- 
henden kirchlichen.Ehehindernisse, eine nach 
den Geseheri des Staats gültige Ehe vor einem 
protestantischen Geistlichen geschlossen haben.

§. 1066. Ferner von der Trennung einer solchen 
Ehe, welche ein von Tisch und Bett- auf immer, 
oder durch das weltliche Gericht geschiedener'katho
lischer Ehegatte während der Lebenszeit des abge
schiedenen Gatten anderweitig geschlossen hat.

§. 1067. Auch außer diesen Fällen können 
Ehescheidungsprocesse katholischer Glaubensgenossen 
mit Zustimmung beider Theile vor den weltlichen 
Gerichten angestellt werden, und diese Prorogation 
des Gerichtsstandes wird in dem Falle> wenn we
gen böslicher Verlassung geklagt Und der Aufent
halt des verklagten Ehegatten unbekannt ist, durch 
den Antrag des anwesenden klagenden Ehegatten 
allein begründet.

(Rescr. vom 17» Jul. 1800.) • ' , \-

§. IO68. Melden sich katholische Ehegatten 
mit ihrer Ehescheidungsklage bei den weltlichen 
Gerichten, so müssen sie gleich bei Einleitung deS 
Processes ausdrücklich dahin belehrt werden, daß 
die Ehescheidungen der weltlichen Gerichte zwar 
alle bürgerliche Wirkungen haben, daß es aber 
lediglich ihrem Gewissen überlassen bleibe, in wie 
fern sie davon zur Vollziehung einer zweiten Ehe 
Gebrauch machen wollen, und daß, wenn bei er
folgter Wiederverheirathung die katholische Geist- 
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tichkeit ihnen die Sakramente versagen sollte/ sel
bige zu deren Verabreichung nicht ungehalten/ so 
wie derselben auch nicht zugemuthet werden könne, 
eine von ihnen einzugehende zweit? Ehe' durch dre 
'Traüünh zu vollziehen.

(Rescr. vom 1. u. 8. SepLbr. 1802.)

§. 1069. Die Befugniß der geistlichen Ge
richte in Ehesachen katholischer Eheleute'beschränkt 

sich anst die Fragen von Annulirung der Ehe, und 
Scheidung -von Tisch Und Bett. Ueber die bür
gerlichen Wirkungen der Ehescheidung haben die 
geistlichen Gerichte gar 'nicht/ zu, ernennen.

vow 17. Jul.
§-1070. Die geistlichen Geeichte dürfen in Ehe

sachen /nur auf geistliche Bußübungen.als Strafe/ 
auf. Geldstrafen aber gar nicht erkennen, es sey 

von Ehebruch oder von andern zu büßenden Ver- 
gehunHm die ReWy^^V

§. 1071. Ob und' 'welcher Ehegatte für den 
schuldigen Theil zu achten, hat nicht das geistli
che, sondern.bloß das weltliche Gericht zu ent

scheiden.

Die Vorschriften hierüber sind widersprechend. Nach 
dem Rescr. vom 26. Octbr. 1786 haben die geistlichen Ge
richte .das Recht, ans, die geschlichen Eheschüdungsstrafen 
zu erkennen, folglich üuch zu bestimmen, wer der Mm- 
dige Theil sey; nach dem Rescr. z vpm 47. Jul. 18M sind 
sie dazu nicht befugt.. Da W geistlichen Gerichte/ wetzn 
ihnen jenes'Recht auch 'zusteyrn sollte; kernen Gebrauch 
davon machen, so kann man die Sache auf sich beruhen 
lasten.

A Hasid^ st^rkholi sche ConsÄorium/gM
separatio à tor‘6 et mensa unter der Fontzà 

4oneç.' LMVÜ -sscyMläßM. <$£frcerbäti reponciliati 
non fuerint, so ist solches für eine Scheidung anst
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bestimmte Zeit zu achten' und daher vom weltli
chen Richter nur ein Jnterimisticüm zu reguliren. 

(Rescr. vom 29. März 1800. Vergl. ». Kamptz's Jahrb. B.
16. S. 222.) ”

§. 1073. Die katholischen Consistyrien können 
in den, vor sie gehörenden, Ehescheidungssachen 
datz kanonische Recht, anwenden, thun sie solches 
aber auf eine Art, weiche der Wohlfahrt des Staats 
und den. Grundsätzen des Allgem. Landrechts wi
derspricht, so kann durch die weltliche Macht die 
Annullirung solcher Sentenzen und Verfügungen 
der geistlichen Gerichte erfolgen/'

<Rescr.-vom 171 Jul. 1800.) ' •• '
§. 1074. S^onsalienfachen, auch wenn beide 

Theile katholisch sind, ingleichen alle Streitigkei-- 
ten über Patronatrechte, Zehnten und Abgaben 
aller Art, gehören vor dqs weltliche Gericht. 
u ' (Regierungsinstr. vom 24,/Septör. 1773.)

j. 154. §. 1075. Die Amtsgeschäfte der katholischen 
Decane sind im Consistorialbeschluß », 24. Nov, 
1819« Kap. 6. vorgeschrieben.

Vierter Abschnitt.
Von den Gütern und dem Vermögen der Kirchengesellschaften. 

$~75577fi 5- 1076. Kirchen-mnd Pfarrerhufen sind, ohne 
z ' " Rücksicht, ob die Kirche königlichen, adeligen, oder 

städtischen Patronats sey,, in so weit sie nicht mehr 
als vier altkulmische Hufen betragen, von der 
Grundsteuer (Contribution) befreiet.

Dieser Grundsatz ist bereits bei Einführung der Con- 
tributionsverfassung im 'Jahr 1772 in Anwendung ge
bracht und gründet sich auf das königl. Reftrivt vom 19. 
März 1721.

§. 1077« Von der Reallast, zu den Damm
bauten und Dammreparaturen Geldbeiträge und
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Hand» und Spanndienste zu leisten, sind Geistliche 
und Schullehrer hinsichts ihrer Dienstländereieü 

'^WWWW W
^(So vom königl. Obex-Landesger. auf den Grund des 776. 

erkannt, in Sachen S.Nr. 60.)
§.1080. Prediger können' auf die Befreiung 

pon den Beiträgen zur Unterhaltung der Beffe- 
pungsanstalt zu Graüdenz und der Hebammenan
stalten keinen Anspruch machen. Schullehrer aber 

Wüt stnd davon befreiet, wenn sie nicht zugleich die 
«Stelle eines Organisten verwalten, oder ein Ge-

; werbe treiben.
(Principia regulatfva Dom 15. à E und Publ. vom 

Ai»' 24. Jan. 1819. , Danzig. Amtsbl. 1819. S. 62.)
§.1081. Katholische Geistliche sind von Ent

richtung der. Hebammen -UnterstüHungögelder frei.

(Publicand.-vom 80. Jun. 1828.)
§. 1082. ' Pfarrer und Schullehrer sind Mr 

verbunden, als Hausväter, die mach §. 24- , des 
Reglements vom 3.' Junius 1770 von jedem 
Hauswirth anzuschafsenden und zu unterhaltenden 
Feuerlöschungsgeräkhe aus eigenen 'Mitteln anzu
schaffen und zu unterhalten; sie stnd aber nicht 
verpflichtet, zu den ini §. 25. .jenes Reglements 
bezeichneten Feuerlöschungsgeräthen des Orts mit 

beizutragen. . m . .
, Dieser Grundsatz ist zwar m.d.eck Pàà der 

iL$t königl. Regierung zu Danzig vom 4. ,Fehr. 1823 (Danz. 
Amtsbl. 1823. S. 137.) ausgesprochen; da er aber mit 
dem tz 776. dieses Titels des Allgem. Landrechts m Wi
derspruch steht, so ist seine Gesetzmäßigkeit zu bezweifeln-

8. 1083. Jede Kirche, königl. oder andern Pa- §. 217. 
tronatS, verwaltet ihr Vermögen, unter Zuziehung 
des Pfarrers, durch wenigstens zwei Kirchenvor
steher, welche von der Gemeinde gewählt, und 
von dem Superintendenten, Erzpriester oder Oe-

f x' can, verpflichtet werden.
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§. 1084. Die Kirchenvorsteher und der Pfar
rer verwahren das der Kirche zugehörige baare 
Geld, die Kostbarkeiten, Schuldverschreibungen 
und andere Urkunden an einem festen, gegen Feuer 
und Beraubung gesicherten Orte, unter gemein
schaftlichem Beschlusse.

§.1085. Diese Kirchencollegien stehen, unter 
der Aufsicht der Provinzialrtgierung, welcher auch 
die Kirchenrechnungen einzusenden sind.

(Publicand. v. 28. Aug. 1811. Marienw. Amtsbl. 1811. S.197.)

Fünfter Abschnitt.
Bon Parochie».

§. 261. §, 1086*  Katholische Geistliche können von den 
^xokestantische.Ni <^juwohsiern ihrer Parochie Stol- 
gebühren nur dann fordern, wenn sie von. ihnen 
geistliche Handlungen verrichten lassen. •

' sCabinetsbefehl vom 4. Januar 1773. RêZièrunasiNstr. vom 21. 
Septbr. 1773.) ' ■ . • ; -

§. 1087« Mennonisten müssen den protestan- 
stankischen Geistlichen ihres Kirchspiels die gesetz
lichen Stolgehühren entrichten, wenn sie sich ihrer 
auch zu geistlichen Verrichtungen nicht bedienen.

§• 1088. Katholische Geistliche haben in die
sem Falle auf Stolgebühren nur dann Anspruch, 
wenn der Mennonist sich' erst nach Publication des 
Edicts vom 30. Jul. 1789 in dem katholischen 
Kirchspiel ansässig gemacht hak.

(Edict vom 30. Jul. 1789 und Rescr. vom 11. März 1789) 
Dieser Fall kann natürlich nur sehr selten eintreten, 

da den Mennonisten seit 1789 untersagt ist, neue Grund
stücke zu erwerben.

§. 1089« Doch sind die Mennonisten von al- 
-f len aus der Parochialverbindung fließenden La

sten und, Abgaben frei, wenn zur Zeit ihrer Nie-
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dexlassung der Bezirk, in welchem ihr Wohnort 
liegt, zu keineiy Kirchspiel elngepfarrt war.

(Edict vom 80. Jul. 1789. J. 7.)
§. 1090. Ferner, wenn sie den Ansprüchen auf 

Befreiung vom Kriegsdienst entsagen.
(Declarat, v. 17. Decbr. 1801. §. 1.) ,

§. 1091. Der Naturalzehnte und das Meß
korn (Missalia, Sackzehent) muß von jedem Be
sitzer des zehentpflichtigen Grundstücks, ohne Rück
sicht auf seine Religionspartei,/ an den zehentbe
rechtigten Pfarrer entrichtet werden.

Die Verbindlichkeit protestantischer Grund
besitzer , dem katholischen Pfarrer ihres Kirchshiels ba§ 
Meßgetreide zu entrichten, beruhet auf btm, 
der Kaiserin von Rußland und den Königen von Preu
ßen, Dänemark, England und Schweden einer Seits, und 
dem Könige und der Republik Polen anderer Seits am 
1. Decbr. 1767. geschlossenen, und vom Reichstage zu 
Warschau am 5. März 1768 bestätigten, sogenannten War-' 
schauer Vertrages von welchem in der Anmerkung zum 
§. 1093. unsskanolicher die Rede seyn wird. Die Verbind
lichkeit katholischer Grundbesitzer, dem zehentberechtig
ten protestantischen Pfarrer ihres Kirchspiels von ihrem 
zehentpflichtigen Grundstücke das Meßgetreide zu entrich
ten, folgt aus dem Grundsätze der Gegenseitigkeit (Reci
procität). ;

In den „Betrachtungen über die Umstände der Dis
sidenten in Polen," Warschau 1767. 4. befindet sich S. 
208. eine französische und deutsche Uebersetzung des War
schauer Vertrags. In der französischen ist der Ausdruck 
Missalia beibehalten, in der deutschen aber mit „Opfer
geld" übersetzte Falsch, denn unter Missalia werden die 
Gebührnisse des messe-lesenden Priesters verstanden!, folg
lich die sogenannten Sfolgebühren, und jener Ausdruck ist 
von miśsą," Messe , nicht von metere, messen, abzuleiten. 
In gedachtem Vertrage werden die Ausdrücke:, decimae 
et missalia verbunden, doch scheint nur die Absicht zu 
seyn, Eins durch das Andere zu erklären. Uebrigens be
steht der Zehente (decimae) nicht immer bloß in einer 
Abgabe an die Geistlichen von erbauten Früchten,..son
dern er kann auch in Brot,. Würsten und Eiern best?-
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hen, wenn diese Lieferung den Grundstücken des Kirch
spiels, als Reallust, entweder durch Verträge oder 
durch landesherrlich bestätigte Erections- oder Dotations
urkunden auserlegt ist, wiewohl dergleichen Naturalliefe- 
ruNgen unter dem Namen der Kalende sonst gewöhnlich 
eine persönliche Abgabe sind. Nach diesen Grundsätzen ist 
unter andern in Sachen des Propst Krieger zu Sypniewo 
wider die Dorsschaften Rederitz, K. Nr. 726. rechtskräf
tig erkannt.

§. 1092. Den Zehenten vom Neulande (No- 
valzehenten) kann der zehentberechtigte Pfarrer nur 
dann fordern, wenn der erste Bebauer sich zu der 
Religionspartei der Parochialkirche bekennt.

Bei den Verhandlungen über den neuesten Entwurf 
des Westpreuß. Provinzialrechts wurde dieser Grundsatz 
als verfassungsmäßig angenommen.

§. 1093« Kalende und Vikaltàg, Kirchende- 
cem, kleiner Decem, Quartalgeld und andere Kir
chen- und Pfarrerabgaben sind von den mit Grund
stücken angesessenen protestantischen Einwohnern an 
die katholische Kirche und Geistlichkeit, und von den 
katholischen Einwohnern an die-protestantische Kirche 
und Geistlichkeit des Kirchspiels nur dann zu entrich
ten, wenn diese Abgaben den Grundstücken durch lan
desherrlich bestätigte Erections- oder Dotationsur- 
funden als dingliche Last auferlegt sind, oder wenn 

F die Besitzer der Grundstücke oder ihre Vorfahren,
der Verschiedenheit ihrer Religionspartei unge
achtet, die Verbindlichkeit dazu durch Verträge 

übernommen haben.
Ueber diese Abgaben wird beim §. 937. umständli

cher die Rede seyn.
Durch den Warschauer Vertrag vom 24. Febr, al

ten, oder 25. März neuen Styls 1768, wurde dm ka
tholischen Geistlichen ausdrücklich untersagt, zur Samm- 
lung von Geschenken und Kalende (strenae. ćtrennęs, 
Neujahrsgeschenken, weil sie gewöhnlich zu Neujahr ein- 

à gefordert werden) in die Häuser der Dissidenten, (d. h. der
M Protestanten und nicht-unirten Griechen) zu gehen. Die
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in Rede stehende Stelle befindet'sich im Art. 2. §.7. und 
lautet wörtlich in der lateinischen Übersetzung des polni
schen Originals dahin: . ‘

Clero Romano - catholico nullo quoquam sub
• praetextu licitum erit, ullas a Dissidentibus, tam

- Nobilibus quam Civibus et Plebejis, dationes 
exigendis Mos etiam, pluribus locis introductus, 
Strenarum colligendarum caussa, lucri gratia, 
adeundi Domos Dissidentium et abusus, Dissi
dentes cogendi, ut schedulas, seu Scriptas Li
centias a Parochis Romanis catholicis impetrent, 
.quibus Ritus Ecclesiasticos et Officia Religionis 
suae exercere possint, in perpetuum tolluntur 
et annihilantur. Quae omnia de Graecis etiam 
Non-Unitis intelligenda sunt, salvis tamen De
cimis et Missalibus, ubi eadem ipsis hucusque 
Jure, nec non ex ratione Compositionum super 
iisdem legaliter factarum Competierunt.

Die verbindliche Kraft dieses Staatsvertrags für West
preußen wurde in dem Gutachten der Gesetzcommission vom
30. Septbr 1796 und .in der Verfügurm des königlichen 
Geh. Obertribunals vom 23. August 1785 vorausgesetzt, 
und damals von der königl. Regierung, dem jetzigen Ober- 
Landesgericht zu Marienwerder nicht bezweifelt.. Dage
gen stellte das königl. Ministerium der auswärtigen An
gelegenheiten gegen die Anwendbarkeit des Warschauer 
Vertrags in Westpreußen, nach dem Justizministerialre- 
scripte vom 20. Octbr. 1794 die Bedenken auf:

1) daß der Warschauer Vertrag nicht als Gesetz, son
dern Nur als Vertrag verbindliche Recht haben 
könne,' - V " „ „

2) daß derselbe, um in Westpreußen als Vertrag zu 
gelten, von den Westpreuß. Landboten und Abge
ordneten zum polnischen Reichstage, mit vollzogen, 
oder auf einem Westpreuß. Post-Comitiallandtage hatte 
angenommen und genehmigt werden müffen. Ob 
das Eine oderAndere geschehen, sey daher festzusttllen.

3) daß die polnischen Reichstagsconstitutionen, der Re
gierungsinstruction vom 21. Septbr. 1773 zufolge, 
als Gesetze in Westpreußen nicht mehr zur Anwen
dung kommen können, und jedenfalls durch dte ge
dachte Instruction, als das neuere Gesetz, ausgeho
ben wären;
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4) daß überdieß der Tractat von 1768 durch emeu neu
ern, von 1775 in mrsrntlichen Punkten abgeändcrt 

—-'yyb aufgehoben ft»./
» Deè-gematz wurdedie Regierung von dem Justizmi-

nisteriunr angewiesen, über die Anwendbarkeit des j Trac
tais vow 1768 mit gehöriger Rücksicht auf bit staatsrecht
lichen Verhältnisse, in-welchen Westpreußen vor der Occu
pation gegen Polen und. die polnischen Reichstagsverhand
lungen gestanden hat, so wie auf die spätern Staatsver
träge und auf die nach der Occupation ergangenen Pro- 
vinzialgesetze und Verordnungen,, nach bester Einsicht und 
Ueberzeugung, ohne sich weiter an Präjudicate zu kehren, 
rechtlich zu erkennen.

.Dièse neue Ansicht der Sache mußte natürlich das 
Ober-Landesgericht um so bedenklicher machen, weil einige 
für dieselbe angeführte Gründe sich nicht bestreiten ließen. 
Wirklich war der Warschauer Vertrag von 1768 nur ein, 
zwischen Rußland, welches'sich der Dissidenten annahm, 
und Polen geschlossener Staatsvertrag, welcher zwar auf 
dem polnischen Reichstage bestätigt, in die Sammlung 
der Reichstagsconstitutionen ausgenommen, und daher im 
eigentlichen Polen, darum aber noch keineswegs in West

EU/ preuße« zum Landesgesetz geworden war. Das letztere
war nur dann der Fall, wen« das polnische Gesetz von 
den Westpreuß. Landboten zum polnischen Reichstage mit 

y vollzogen, oder auf einem Westpreuß. Post-Comitialland-
lage angenommen und genehmiget worden war. Letzteres 
geschah zwar häufig, es fehlt aber nicht an Beispielen, 
daß die Westpreuß. Stände auf ihren Landtagen die pol- 

|L nischen Reichstagsconstitutionen nicht annahmen, welche»
BF daher in Westpreußen auch nicht Gesetzeskraft erlangten.

Obenein war es zweifelhaft, welchen Staatsvertrag von 
1775 das Ministerium meinte, durch welchen, der War
schauer Vertrag abgeändert oder gar aufgehoben seyn sollte.

Bei den Verhandlungen über -as zu entwerfende West
preuß. Provinzialrecht kam. dieser Gegenstand nicht zur 
Sprache, und so blieb man darüber bis in die neuern 
Zeiten i« Ungewißheit. Zn den Jahren 1826. und 1827 
schwebte aber beim königl. Ober-Landesgericht zu Marien
werder zwischen den.protestantischen Mitgliedern der Dorf
gemeinde Posilge, wider die katholische Kirche, den Pfar- b per und Organisten daselbst ein Rechtsstreit, Kalende, Vi-1 taltag und Quartalgeld betreffend (P. Rr. 100.) wel- 
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cher noch gegenwärtig in den höher» Instanzen'schwebt. 
Diese Sache bearbeitete der damalige Land- und Stadt
richter Ulrich in Mewe als Probeinstruction behrffs des 
großen Examens, und erwarb sich das Verdienst, durch 
ungestüme Mühwaltungen die obigen Fragen ims Licht 
gesetzt' zu haben. Durch seine Bemühungen wur den im 

iLandesarchiv zu Thorn die voch Westpreuß. Geweralcon- 
^benr (Landtage) seinen. zum polnischen Reichstage von 
1768 abgeordsteten Landboten am 7. Septbr. 1767 er
theilte Instruction ausgemittelt, in deren viertem Artikel 
die Landboten unter Anderm auch beauftragt wurd en, mit 
Rücksicht auf die Declarationen der Kaiserin von Ruß
land die Rechte der Dissidenten wahrzunehmen. Zu Land
boten wurden gewählt; der kulmsche Unterkämmcrer An
ton v. Czopski, und der westpreUß. Schwertträger Wale
rian von Piwnicki, welche darauf den Warschauer Ver
trag von 1768 auch wirklich mit vollzogest ^ahex^ .

So steht demnach nunmehr fest, daß' derWarschauer 
Vertrag von 1768 von den Landboten des W estpreüß. 
Landtags Namens des letztem genehmigt und vollzogen 
ist, und das königl. ^>ber-Landesgericht hat seitdem in 
feinen Entscheidungen die verbindliche Kraft des gedachten 
Vertrags für unzweifelhaft angenommen.'

Was hiernächst die vom königl. Ministerium des Aus
wärtigen angedeuteten Staatsverträge von 1775 betrifft, 
durch welche der Warschauer Vertrag von 1768 in wesentli- 
chewPunkten abgeändert und aufgehoben seyn soll, so laßt 
sich nicht läugnen, daß zwischen Rußland und Polen im 
Jahr 1775 ein, in die polnischen Reichsconstitütionen auf
genommener Staatsvertrag geschlossen worden/ durch wel
chen den polnischen Dissidenten ein großer Theil 'der ih- 
nm durch den Warschauer Vertrag verschafften Erleichte
rungen und Begünstigungen wieder entrissen wurde. Die
sen Vertrag kann aber das kömgl Ministerium wohl nicht 
gemeint haben, denn im Jahr 1775 gehörte Westpreußen 
nicht mehr zu Polen, der zwischen Rußland und Polen 
in Betreff, der polnischen Dissidenten geschloffene Vertrag 
konnte daher die Protestantest in Westpreußen nicht be
rühren. Ueberdieß ist durch jenen Vertrag von 1775 der 
§. 7. Art. 2. des Warschauer Tractats von 1768 in kei- 

, »er Hinsicht abgeändert oder aufgehoben.
Das königl. Ministerium des Auswärtigen kann -hier

nach nur den, den Vertrag vom 18. Septbr. 1773 er-
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gänzenden Separatvertrag vom 19. März 1775 zwischen 
Preußen und Polen gemeint haben, oder vielleicht auch 
den Gränzvertrag vom 22. August 1776. Beide Verträge 
enthalten jedoch Über diesen Gegenstand nichts.

Es bleibt endlich zu erörtern» ob der Warschauer 
Vertrag von 1768 durch die Regierungsinstruction vom 
21. Septbr. 1773 seine Anwendbarkeit in Westpreußen 
verloren habe. Dieses Bedenken dürfte sich schon dadurch 
erledigen^ daß der Warschauer Vertrag nicht sowohl als 
polnisch« Reichsconstitution, als vielmehr als Vertrag in 
Betracht kommt; außerdem sind aber selbst die bis 1772 
ergangenen polnischen Reichsconstitutionen durch die' er
wähnte Regierungsinstruction keineswegs in dem Falle 
außer Anwendung gefetzt, wenn über Rechtsverhältnisse 
zu entscheiden ist, welche sich auf die Zeiten vor 1772 
beziehen. Dieß ist in Absicht der Kalende und anderer 
Personglnbgaben der Protestanten an katholische Kirchen 
und Geistlichen der Fall.

Dagegen konnte nach dem Preuß. Landrechte von 
1721 die Verjährung von vierzig Jahren, bei welcher es 
des Nachweises des guten Glaubens nicht bedarf, seit 
1768 von neuem angefangen werden; wenn daher die 
katholische Geistlichkeit seit 1768 Kalende, Vitaltag und 
Quartalgeld von protestantischen Einwohnern gefordert 
urch ohne Widerspruch erhalten hat, so kommt ihr in so 
fern die Verjährung wohl zu Statten. Dergleichen Abga
ben sind aber in der Regel nur eine Belohnung pro 
cura animaram, folglich bloß persönlich, die Verjährung 
dürfte daher nur gegen diejenigen Personen, gegen welche 
sie errvorben ist, aber nicht gegen spätere Einwohner, und 
am wenigsten gegen die Grundbesitzer als dingliche Last 
geltend gemacht werden können.

.§. 1094. Mennonisten dagegen müssen die in 
dem Kirchspiel-übliche Kalende an den katholischen, 
aber nicht an den protestantischen Pfarrer entrichten.

(Edict v. 30. Jul. 1789. §. 7. Rescr. v. 15. Marz 1802.)

§. 1095*  Ist der Mennonist durch rechtskräf
tige Entscheidungen, welche vor dem 30. Jul. 1789 
ergangen sind, von dergleichen Lasten und Abga
ben freigesprochen worden, so soll der Geistlichkeit 
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dagegen die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
zu Statten kommen.
- (Ebendas. 4.)

§. 1096. Protestantische Kirchspielseingesessene 
sind zum Bau und zur Ausbesserung katholischer 
Kirchen und Pfarrergebgude beizutragen nur dann 
verbunden, y>enn ihnen der Mitgebrauch der Kirche 
zu ihrem Gottesdienste verstattet wird.

(Königl. Cabinetsbefehl vom 5. Septbr, 1798.)

§. 1097. Im Bisthum Kulm sind die pro
testantischen Kirchspielseingesessenen von der Pflicht, 
zur Unterhaltung der katholischen Kirchen- und 
Pfarrergebäude beizutragen, gänzlich entbunden.

In verschiedenen katholischen Kirchspielen Westpreu
ßens machte die katholische Geistlichkeit an ihre protestan
tischen Eingesessenen auf den Grund altert Herkommens 
den Anspruch auf Beihülfe zum Bau und zur Unterhal
tung der katholischen Kirchen-und Pfarrergebäude, und 
dieser, auf Verjährung gegründete Anspruch konnte von 
den Gerichten nicht wohl abgewiesen werden. Durch den 
königl. Cabinetsbefehl vom 5. Septbr. 1798 wurde aber 
dieser Anspruch dahin beschränkt, daß die protestantischen 
Einsaffen katholischer Kirchspiele nur dann verbunden seyn 
sollten, beim Bau und bei der baulichen Unterhaltung 
der katholischen Kirchen und Pfarrergebäude beizutragen, 
wenn ihnen der Mitgebrauch der katholischen Kirche zu 
ihrem Gottesdienste (das Simultaneum^, gestattet werde. 
Auch erkannte der Staat seine Verbindlichkeit, bei diesen 
Bauten als Patron zu concurriren, nur unter derselben 
Bedingung an. .

Gedachter Cabinetsbefehl wurde von der damaligen 
Regierung zu Marienwerder, als Consistorialbehörde, un
term 23. Novbr. 1798 vorschriftsmäßig publient, worauf 
die Bischöfe der Westpreuß. Diöcesen aber einwendeten:

1) Das angeordnete Simultanem« sey dem, bei Besitz
nahme der Provinz im Jahre 1772 den Katholiken 
zugesicherten Status gno entgegen. Die Regierung 
erwiederte, daß, wenn diese Angabe auch einigen 

^Schein für sich habe, doch den Protestanten nicht 
zugemuthet werden könne,. die katholischen Kirchen
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im Bau zu unterhalten, ohne sich ihrer bedienen zu 
dürfen. *

2) Das Simultanem» sey den Grundsätzen der katholi
schen Religion entgegen.

Dieser Grund wurde zryar zum Theil eingeräumt, da 
der nach Kap .2,4,4,5. X. de consist. eccl. die Heilig
keit der Kirche vorzüglich von der Consécration des alta
ris majoris oder privilégiât; abzuhängen scheint, so machte 

' die Regierung den Vorschlag , daß der Hochaltar den Ka
tholiken zum ausschließlichen Gebrauch verbleiben solle. 
In dem Rescripte pom 18. März 1799 erklärte sich das 
Justizministerium damit einverstanden, die Bischöfe wur
den demnach beschiedeN, und dieß bestimmte den Bischof 
von Kulm, mit Zustimmung seines Domkapitels, durch 
die Immediateingabe vom 17. Octbr. 1799 auf die in ei
nem Theile des Bisthums bisher (angeblich) bestandene 
Verbindlichkeit der protestantischen Grundbesitzer, die ka
tholischen Kirchen und Pfarrergebäude in baulichem Stande 
zu erhalten, förmlich und feierlich Verzicht zu leisten. Dieser 
Verzicht wurde durch den königl. Cqbinetsbefehl vom 22. 
Octbr. 1799 (mitgetheilt durch das Rescript v. 28. deff. 

/ ' Monats), und nochmals unterm 3. Jun.' 1806 angenom
men, und jener Anspruch wurde seitdem nicht wieder er
hoben. Erst neuerlich ist er von der katholischen Kirche 
zu Ladekop wider die evangelischen Einsassen daselbst wie
der ausgenommen, und es ist gegen die Rechtsbeständig
keit des obigen Verzichts eingewendet worden, daß die be- 
theiligten katholischen Kirchen der Verzichtleistung nicht 
beigetreten und folglich ihrer Rechte dadurch nicht verlu
stig gegangen sind. Die Sache ist Noch nicht rechtskräf
tig entschiede», indessen nahm das königl. Ober-Landesge
richt bereits seit dem 7. März 1806 den Grundsatz an, daß 
in jedem einzelnen Falle, wo zu katholischen Kirchen- und 
Pfarrbauten Beiträge aus königl. Kassen verlangt werden, 
der Pfarrer der betreffenden Kirche ukd der Bischof der 
Diöcese zur Erklärung aufgefordert werden sollen, ob sie 
den Protestanten das Simultaneüm gestatten wollen? Ver
weigere man solches, so müsse die angestellte Klage so
fort zurückgewiesen werden. 1

. Diese Nachrichten sind aus den vormaligen Regie- 
rungsconsistorialacten S. Nr. 11. entnommen, welchx sich 

-gegenwärtig bei der königl. Regierung zu Danzig besinden.
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;iO98- DqgeMst sind Hiß Wennonisten zur 
» LlntöphaltZng der Kirchens Warrey!-,, Schul,-.UNZ 

Mchftllehvergebäude deyeyigm proftAMiWmMa« 
rochie, in welcher sie wohnen, gleich den protgstgPx 
tifch,en Eintpohnern'/beizutragen Mtbunhetz.) » % 

(@bict vom 30.
j, Ä Wohnen aber MenstoniMn, in Wer 

katholischen Parochie1 Md leisten deßhalb ast 
diö katholische Kirch/ und Geistlichkeit die, aus dM 
ParoDâlverbànde 'öntMngenden Lastest 'usio Ab
gaben,, so sind sie vost'dm Lastens ustd, Abgaben 
ay, die proteHantWe Kirche und -Geistlichkeit des 

Krts befreiet. ^àà
dlOO« An beiden Fällen sind die Menyo> 

nisten verbunden,, die bei ihn?n vo^kostrryenden M'k 

burty?, . Heiralhs- und . Sterbe fälle dem .Geistlichen 
des protestantischen,K»rchspiels, zu welches ihr 
Wohnort gehört,' zur'Eintragung in.ZA. Kirchen- 

buck,:<mzuzeigen^'MMi MUMW
, 4101, FürZjese Eintragungen sinh, hem xM

tpstantifchm GeistHen- von denjenigen Meflnsys- 

sten, welche nach 8-1089 u. 96. vM-Kchgung d§x 
Stolgebühren befreiet sind, nnd zwar bei Geburt.65 
und Sterbefällen 2è Silbergr., bei Heirathsfallen 

aber 20 Silbergr. zu entrichten. 
Vorstehende Grundsätze beruhen auf dem Cabinets- 

befehl vom 6. März 1802 und sind.in den neuestenKnt- 
wmf eines Westpreuß. Provinzialrechtsaufgeuommen,.;,

WD Sechster ' Abschn
Von dem Pfarrer und dessen Rechten.

§. 1002- Zu katholischen PfarrerstellèY sönigl. ? 
Patronats hat der Bischof den Vorschlag,, auf 
welchen die Regierung, wenn der Vprgeschla'gche> 
.der deutschen Sprache mächtig, Einländer, und nicht 

«y WestpttNß. Pröv -Äiech't. ”

i

, 324.



' M àSM. lî- -At-M. W Mtzà 374. >'• ■

von einem.ausländischen Bischöfe grweihek ' ist>>die 
Vvcatiom ^aussertigen läßt/- ohne sich weiter ütn 

Kß vieÄüWsiMkM des Voeirkett zum Amte ^zu be»

kümMertt. iÉMy
§» 11’05. Zu kathollschenPfarrerstelken Privak- 

xgtronats gebührt der Vorschlgg.dem Patron, und 
weNy der Bischof, dessen, Gutachten über die.Äua- 

MW listcaston des. Vorgeschlagenen jedesmal'erfordert
Werden ' muß,. dagegen nichts einwendet, ‘ bestätiget
..die Regierung die Vocation,, i,..
' ' (Rtgieruil^êiystr.' "vom 21? Sêptbr. 1773. §., 4. Nr. 12f J; 5i) 

^'354.353‘ 1104''-' Bei Kirchen/ ckelchè keinen PaMn
haben, hängt, die Befugniß zur Wahl und Voca
tion des Pfarrers, so wie hie Verfahrungsark ha- 
E/ von, dem bisherigen Herkommen ab. - ;

§-liÓ5i Pieses Herkommen wird durch die 
Heiden letzten übereinstimmenden Fälle festgestellt.

(Me-bering, à)

§.326. §. 1106. Wo es nicht besonders Hergebracht
829 folg, bedarf Ls bei Bestellung' des Pfarrers' der-Du. 

MHuNg-det Gemeinde nicht, Der gewählte Gelst- 
Äche 'wird -weder der-Gemeinde vorgesteW noch 

^dieselbe mit ihrer Erklärung darüber vernommen'. 
K‘’ -(@-'cid)fall6 verfassungsmäßig, und mit Zusatz 177. des Ost- 
preuß. Provinzialrechts übereinjtimmenb.)

■- J. 360. ; ; §. 1107. Reformirte Glaubensgenossen, welche

sich. Mit Ausnahme der Communionhandlung, zu 
einer evangelisch-lutherischen Kirche halten/ 'haben 
bei der Wahl des Pfarrers oder Predigers dieser 
Kirche, wenn selbige der Gemeinde zusteht, ein. 
Stimmrecht.

(Wie beim §. 1101.)
$-374. §. 1108. Der Patron ist nicht befugt, durch 

Bestimmungen in der Vocation, welche in frü- 
„Hern Vocationen nicht enthalten waren, das Ver- 

WU» hältniß und daö Einkommen des neuen Geistlichen
Ml zu seinem Nachtheil ohne Zustimmung der geistlicheu 



Von den §. 389 —525. 291

Obèrbehôrdè, zum "Nachtheil de^'Gewésttd^'tibê^ 
ohne Zustimmung ded behteN^'^M î^rândkM.'^^

Dieser Grundsatz ist seit 1772 gleichförmig, auch 'M 
judicando , ? befolgt worden. Bezwecken die Abanderuns 
gen zwar den â^rcheil des, GMl;chen,.'îabM„zum .Da^ 
theil des met dem ’ PÄtchnatrechte,. heljehMn, Guts,,, so 
Lüâ"àuH die ZuDmmung dtz''Hypoth^BWAir'';^

§. 1109» Ein Protveöll über die gehalièn'è ;. Z89. 
Probe- oder GastprMgr wird nicht cheigHgt, 'syn- 
dern bloß in der Vopation,oder W dem .Prägen- ÄU 

tqtionsberichtê, oder in dem Wahlprotocolle dex 

Gastpredigt gedacht.
' ' 'Wie beim! .

§. 1110» Jeder neue Pfärrssk 'Muß' die Iknêo- §- ^06 — 

sten seiner Prüfung', Ordination/ Dà'kipü, ^Prä
sentation Und., Bestätigung, so wie die Kosten 
seiner Einweisung tragen. Er myß den einwei« 
senden Superintendenten oder ' Erzpn'ester' befg^tf 
gen und darf weder.dafür, noch für dasJn- 
troductionsmahl aus: der KircheAkgM ober.'sooft 

Vergütung rnA
§. 1111;,, Die JntroductionsdoMMissarien wer

den dürch Fichten) 'welche die Gemeinde fteffen 
muß, herbeigehM,4>nd zurückgÄbIM^i , 
der Einweisung Hüffe leistenden henachbgrtenjGeist- 

lichen müssen sich auf eigene soften einfinden und 
werden bloß von dem neuen Pfarrer unentgeldlich 
beköMät. ,

Vorstehende, zum Theil mit bem Zusatz " 179 des 
Ostpreuß. Provinzialrechts übereinstimmende. Vorschriften 
sind theils' verfafsüng^mäßig,' theils/aüs, der Spvrkelord/ 
nung für die Westpreüß.' Regierung (Beilage der Rr- 
gierungsinstr. voM 21. Septbr. 1773.) uvtet) dem Worte 
Introduction, entnommen, auch ist den »letzt«».'Erst« 
wurf rc. ausgenommen. . . .

§. 1112. Als Ersah für die Kosten, welche 
ein protestantischer Pfarrer beim Antritte seines



Th. Y. .-Tît.êGMtAMM <ä< E

,dersâfZln,°tzMjelügM: Mäbe 
ten, „wo «Y^rgchrach'iâ Aa«à^et allen 

MWssN^.köfl.igh. Patronats,-i yàr dem. Namen 
voMWaAtslgeldern, dreSumOe? von^AZRkhi 
O) Vgr^av^'chK^MMr^E^êà‘$r âr M

Mrchèn aüf oem4 jsnve, "üHk- konigtlchâ^MbhH
- WAziÈHN der -Pfarrex die Mantelgeldey i^cht' 

i-.'ssÂeroà. mm 5; Sîod^ç. 1737 unb .Mbenges:HerkMmm. 
EMWlM^d ..... .... r .

•4ia n,§Vj4113^ Diè' îZMàbê ist, Mukdig,° dèn' aüff 
tàÜven 'Pfärrtr ntit 'seMr Wmstie.und'. HM 
beweglichen Sachen zehn Meà^weik zü hol^n \ 

.r,),.» htzch köstyen hierzu höchstens fünf vierspännige ^tlh- 

: .u*  M.Leföxbert werhey,
' ;■ Wxh byngen PärÄgraph.). '

.Dn Ähsicht der Pfarrer àn den äch 
cheüzü Clbing bleibt.es'bei de^ bisherigen Der- 
WDW'/'W?^WWWMkLWWWZ. 
V . Diese Verfassung brtrisst zweirM: Hdrr soManntèit 
Man tt vg e EbrMM'ö) die Ämzü^skostM des Màn- 
den Pfarrers. Um künftige Streitigkeiten zu verhüttn, 
schlugchK Magistrat zu Elbing iryt JaM 1774-des dama- 
ligen Megierüng zu Marienwerder ass ConststorialKehördk/ 
den Grundsatz -vor: ' " ,. . '
" >S$. .in'DmW" bÄ jedem OrdichstioNsfalle, der'D^ 

i*  öinmsdus tverde Prediger emf dem ande oder in der 
chsn Stützt) die gesamiNten Landkjvchen d^s ElhingßchenGes 
•hiid djets nach.einem ein. M allamÄ sestzustelhenden Ver? 

hältüiß die Summe von 24 Thlr. 20 Sgr. dem" Or
dinandus .-erlegen, die städtischen Kirchen 'dagegen die 
Anzugskosten. erstatten sollten, • ,,

Durch em Rescript v. 24. Mai 1774 wurde dieser Grund
satz von der Regierung genehmiget und es ist seitdem 
danach bisher ^erfahren. Die von den Stadtkirchen zu 
vergütenden Aü- oder Umzugskosten würden in den Äh
ren 1773, 1/75, 1795, 1801 unir Ï811 meisteNtheils ohne 
weitern Nachweis auf 57 Rthlr. 8 Sgr. festgesetzt, doch 
wurden im Jahr 1795 auch 70 Rthlr. 18 Sgr., hinge
gen 1808 Nur 36 Rthlr. 25 Sgr. und imJahr1811 nur



àon den Rtchàn- -nâ Pflichten §,°41D»—425. 2Ô3

■50 MM j SeWltzrtv '• Âekchên ürßtetnrMetraA ÄS Eàge? .?'< 
■psazrtMj xrAWäG- MlßtSst;'! uKêâà IMchgpMdew.M 
Pfarrer, ^HMrä.Or^jnatitznßsoIem v^wWert,: rvH _w 
KmywkMü HmHeld MW >, vMÜ.n' wurde,ü Hin * auZ 
GWnaUDühèM Hstellt/'° Weiterê àMchten' ' Über bW 
DbsâvàtH^M nicht wschandsn. - ••;«_< .irti 
:f; A -Die. àstomDr àRètsew < drv Km»
permtendsntm'EA- chà^. der Anordnung; gemäße zu 
HpjtW>eft : ProMLialfynodßn ; zverW auS< dem Di- 
Ken - Md Zuhrkotzonfonp der Ws^WW^bestrittech 

à?8àüâr MMMMà'Aààî: 481S.-KM) '' k *W ’< , 
nür .^nî Màlsten Msîch §• 

îMs^'m ^0' fêrn 'M Ätzerselb? -än^ Mm AM sMr 
W E MMM

L-1§. jiDie. AKètàichkchîM-Knch -. und -Ms Z. 
C^vnfitmatiomchérilMnder-. ist. Lei à- Protestàkm 
keinem Pfarrzwange unterworfen, -’irtl w '.rat 

: (Berfaffuy gêni|5|g/; ^umal tzüI, Ml g- ànhî nUT Tanf^r, ^rau- 
èe» und BeMbmffâà Pf^chànAe âàm^lzch "tmttrWtst.) 
" ' §./1118., .HfUst kûthülische^Âeîà rvünscheû, 
Est Ihr KlU6 Diri erstenmal^ dcis Ä6eüdMÜHl(m 
einer andern (katholischen) Kirche echpfaiigè f' 
öeVa rst sê b kost' Älstts KuWlsseS dès Pfarràê, ,da^ 
vâêmd"»VLD schäbig vorbereitet Py. , £■*

-MoysijîorèclL^schkch vont/ L^Mvbx. l^l;9.)în2jbA ^unu 
§«111:9; ^Die DtolaebKhrentzM fjir denkatholi- §. 4 

fchen Pfarrer in Pc. .Friedland voiil-18. ArstiuS 
1826 siehe im Marienw. Amttzbl^âLê»: à A39»

,. Pie, StolgLhHhfer^axer^ für dieHeißlfichen -der ârigen 
raWoMhz« IyHd,'WMüKua.^ns.'d«x' lachen, vormaligen 
Blsthüwern Mmerrlley/ iinb KWvsttt t\â ^weHe der 
ConMörfalbefchlust vom 24. istövbr. i§lv gilt, Mo nicht 
bekaünt Macht Und gründen sichtheiÄ auf dieNrrctions- 
urkunden, Heils ans Herkommen. : ? Die Stelgebühren taxe» 
Hr die protesiantischefl Geistlichen^ lmd; .zuM zugleich
mit den EiHsmrurWdetretey.bekanstt gemacht; welche sich, 
beinahe in sämmtlichen Jahrgängen der Amtsblätter bei? 
her Regierungen befinden.



SS4 Tk.â!!§. 431, 43H;
§. 431. §. tt2Qi Es bedarf der Erlaubniß des Staats 

tzichy Wènn bei protestantischen Eingepfarrten eine 
MengibnHandkuNss VW Meist JaAölifchen GesM- 
chtn^ .pdèr ümg'ekMt

j^. 1121. Die Geistlichen beider RAlgionspar- 
teiest stndvtêlmehr verbunden,'stch einander-zu

> vertreten ^, wenn-sie dazu ' aufgefordert' werdens ^q 

Ein katholischem PsrtMr ist bereÄ)- 
tiH^, ohne Vorivistèn und Erlaübnist dès protestattr 
tisthÄ 'PbetzMs, Kinder protestantischer Aelterst 

M'tausen; ep Muß aber, bei einer GMtuiße von 
drez Thalern..für, zeden^ÜnLerlassusigsfaÜ, stem /stro*  
testantischen Pfarrer des Wohnorts Der Rettern die 

vorgenommene Taufhandlung dergestalt vollständig 
anzeigen, daß- nach dieser : Anzeige die .Eintragung 
im das Kirchenbuch Der ; protestantischen Kirche ge
schehen kann. .''Vv : i

§. 1123. DiMr Anzeige müssen die taxmaßj- 
gM. Stolgebuhren, oder bei .zznvkkmögenden Ml- ‘ 

tern ein ' ArmuthSattest der Polizeibehörde bejLge*  
fügt werden. ,

§. 1124 a.’ Eine gleiche Bestigniß steht Wzh 
den protestantischen Geistlichen bei Kindern katho
lischer Aeltern zu, doch muß dabei dasselbe beob
achtet- werden,; was nach Obigem dem katholischen 
Pfarrer obliegt.

(Wie beim 1101.)

-• Das publicandum des köm'gl. - Obechrasidiums von 
Preußen- vom '11. Marz 1828 (Dàstz. Amtsbl. 1828. S. 
104.) findet daher in Westpreußen keine Anwendung.

§. 435. §.. il 24 b. .Bei der Trauung zweier Eheleute, 
von welchen ein Theil der katholischen, der andere 
der protestantischen Religion zugethan ist, steht eS 
denselben frei, neben dem protestantischen Geistli
chen auch den katholischen Pfarrer zuzuziehen, da-



Von den Rechten und..PKchtey ^c. §. 4^3-rn 500. D4? 

nM Meser- der ErkläMN^, beiher ^hpile ^über Mr 
einzzrgeheW,M^àsà '*-^à  nsckrMê?”>«

’,'§, 1125. Die HMesenhelt ^...kMolischem 
Pfarrers ist alsdann von dem prot-estantischMi Äeist- 

lichen,-, welcher die .Trauung. verrietet Hat/im.loa.Mi.ÿ 
Kirchenbuche ausMâà^ àu bemerken.

; (Me beim §.1101)
,§..4126. Ehe aber î>seser Auftrag' geschieht,;?- 443- 

yiuß'vLmÄachsuchenbeh WUWHKWGtk' 
teLsdie.Verwarnung ertheilt; werden^ basi er sich -, , . 
dies enige^. Foîgen^' wesê^è hiestî SchrjÜ, hach den. 
(^xnpdsatzM seisier^KchL.DL - ihn Mfâ^
Men 'musse, Nb 'daß Vzur Äbwen^jM 'Mt 
ben auf den Schuh e der, zeitlichen HbÄMik nicht 

antragen dürfe. 's
Mescr. 'nom' 8. Septbr. 18M. ' Vêrgl. AMang^s' RM'Mi-, ' ‘

'§> 4127. DieseWortegung- ist- à in venje-r?. 444. 
nigen FAlen' nöthig/' in- welchsn anch> die rvelM 
chèn Gesetze Dispensakiön eefordernM'r-L?

(WK beim §. llê^W

§. 1128. ' Auch wrnst dUAKKu poy vexsMe- î-â.; « 
dener Religionspartei sind, gebührt die Taufe der 
Kinder, ohne Unterschied deö Geschlechts, dem 

Pfarrer dès Vaters. ** ł
(Wie beim/ "

§. 1129. Dahin gehören auch die Mennoni- *■“ 
sieê/î deren 'Geistlichen (VermbsiiMn) nicher gestat- -Sc“ 
tet ist, kirchliche Zeugnisse änszüstellen-' und sich' 

kirchlicher Siegel zu bedienen.
MÄllcäd'."-vöm- 21? April- 1817; Marieüw. Amtäbl. 1817. - •?

SàMkMpîW
14.3p, i Bei denMigest Kirchen, bei^velchttt;^ 001 

mehrere Geistliche mi^ .ÄiWe« Rechten^gNMstesit 

sind,,, fsihrt in dey Me^ her älteste Pfarrerdas- 

KirchsàMW WWgM^K^WWà,
§. 1131« Sind jedoch bisher bei derselben Kirche



Mhrà 'îirchdUbüchèk^ MMut> von den èmM 

nen Geistlichen geführt ivbMtt,^ so- Hat es cher die-

• • (à'"àW -j.'srjdKM'.E0- n-tzMsHMDDw'»;? ' : 

§.sosà"'§. '1M2?Wandernde' à mibekannte kathost^ 
fche Priester-dürfen'M AdniiUkstkation der Siv«- 

... àmWte ohne, die MriftliHe. GestehmigünA des
' biMdch^ EouMoriüms nicht zugelassm werhèn. 

(^onTtjipryfeefj)lug; bbm 24s Novbr. 1819. Äap/'E

$• 623. '.'^»A^à;r.âêMsÂ^è^âWsEWns4'br»i 
dMf j^W»*  kbeüki' dîe DlmeindS à dè^/Wê 
dêà ^fàâ^'âeèDrDtzâIèîsün^sâHia"'tkHt^,

(FoW M' dM ÄEe'zUÂ'8?Zà7 '. ',f: :
$• 527. ,.j§'^43âr„,kAv denjenigen Stadtêst/'iu VêlWn^ 

das Patronatrecht der Stadtcommune züsteht,.4iegt 
.â es .zrmachst: dem Magistrate W, mit Genehmigung 

des Eonsiftoriums oder detz«Bischofs,.?fM-die einst
weilige Versehnnghes PfarxeramteS Sorge zu 
Hgen.

. $’**>•'  -$* ;'1135»s- Siche Zusatz - zu $; 125-- - i '

. :ii -ff? weltlichen KirKenbedrenten.
$• 552. Z^ iiiM.Beistachostfchen Kirchen dürfen nicht 

weniger,alö,■ zwei Kirchenvorsteher angestellt seyn.
<Consistorialbeschluß vom 2.4. Novbr. 1819. Kap. 8.)

§. 554. §. 1137. Wenn in einer katholischen,Gemeinde 
keine des Lesens und Schreibens kundige, ange- 
seßeneMitglieder vorhanden sind, so müssen auch 
Ptokestän ten / welche kü dem ka tholi scheu Kirch- 
spiele -Grundstücke besitzen^ und" die Kirchenrech
nungen zu führen im Stande sind, das Kirchen- 
Vorsteheramt übernehmen. Von den mit diesem



Von den R-chM und^PflÄhtä.^-H. 555 4ß573. S§7

Amte verLundetteà Wftßäfttn, Jw der Mirche sind 
sie befreiet. ,. .-*■  àâ
,.MMMNWWMG^WMWLW^MWWWW^ ■ ' ^WW

§. 1138» Das Kirchenhorsteheramt dauert m z. 555, 
dGMMel^WMei ■ ■ 1^te ; nÿt-dwfem Amte i6$9 . 
cheMuWn^.B^loUnMgen, uD'ÄüWMchMyDe«

hiO$e, '|y^ebcv 
àMWWOqnDMâI ''

Wè WWM^WWWWMrW^Z^WM^
§. 1439. , Bei katholischen Kirchen Än-^ dre §. S5S. 

Organist K. hü derMWe. -KirchènbHMUÂW 
PfarrG,,Wâ, >wrn.y,.MstxMn ÄUs Nst Mfêr- > z 

eMMftMMDîà/zM irmrû’iL *t,r.  ., ,§?.44.40^, Hxhî'^ Organist ous M 
chenkâe.. BesiMuà H so > wtItz erchoch 
^W^WKWfMMWDWWàMDê^MKE/?

§. 1 i4i. Der Ocggyîst.tzars, aus^sMenrMêyst- 
grundstücke ohneErfaübniß HM Bffthy.fö 'keine.Ge-

(Consijkorialbeschluß vow-24. 9kov"àpü1819.) ?

W AchtàAbschnitd^ ï5MRf

Von Kidchenpattoyen.''
§. 1142. Das Paksoyatrecht stèhk. inzwelfel- S7S. '*  

haften Fällen, ohne Rücksicht, zu welcher-Reli- 
gionSNqM die Kirche gehöre^, dem Kömge zu.- ,

Dieser Grundsatz beruhet auf den Grundsätzen Fes 
polmschey: Maatsrechts. Die Könige von Polen haben 
sich^ sagf v. Scheibler S. 2'20. sàs Entwurfs, die
ses Vorrecht gegen Fie Anmaßun-gendes päpstlichen Stuhls 
und der Geistlichkeit jederzeit erhÄten, und in- allen Wahlk 
capitulationen, selbst bis auf. den letzten Köchg- Stanis
laus August,.-haben sie dieses Vorrecht festzuhalten ver
sprechen müssen. Lengnich , welcher dieses Vorrecht sogar 
auf die Mahl' der Erzbischöfe..und Bischöfe ausdehnt, be
stätiget dieß m seinem -lus"Mdlspum Reg hi Poloniae, 
Śstnjtg 1742, Lib. 1Ê Cäp.-il.‘§. 17; * 1 i



TW .«rââ mi E

Lt «VlHtM ch ncksàv
Von der Verwaltung der Güter un!^ deß, V.eM^^' ^ ^ 

îê^àà«-àlkOMààê,^àdâ 

625. âîî : D^e'î î DHêMèr? D"eMj^ 

àÂEWtt.„mch andereMklkttdch^mÄjsen nicht 
î>E von vên àêâêhà, fâ,dà^Ânch"Wü. 

dem Pfarrer oder Prediger unter gemèlnfchaftlichem 
.... Bjsc^nAe AeKalten y-erdetzf\<< ■.

..(RemepMMnst^.^ vom- Ll^àpà- X?73. K. 4. Mr. à .Miche 
Luch'MM zmn 217. dièses^Titêls^) " ’ -

629. âê. 'ZüMuÂeHuM là îm^mtg ' von 
Capitalien.der Kirchey, könig^, Pakkbttats'/ - muß/ 
ohne MDM üa^vKM Ekî?M,.A!îrôMg«NA 
à''geMîche'n Obà'èMkdê/ d. h. 'd^ibDrovrnziak- 
regierung, eingcholtwechen. ErspatWGàêr W*  
stüHne ^Mä.nrskÄ îê^ê nicht
andeä^ais Ni der königk. Bànk unMgchracht oder 

in Westpreuß. Pfandbriefe umgeseht werdend .
§.1145. ' Bei ' ad'ellgen Patronakkirchen bedarf 

es zur Ausleihung und Einziehung der Capitalien 
bloß der Einwilligung des Patrons.

§.1146. Bei Kirchen, .deren Patronat geist
lichen Stiftungen, Klöstern, Korporationen, Stadt- 

' é und Landgemeinden züsteht, muß zur Ausleihung 
oder Emziehung pon Kirchencapitatien eben'so, wie 
bei Kirchen königl. Patronats die Einwilligung der 
geistlichen Oberbehörde nachgesucht werden/^-

§. l ich/.. Der Anzeige an den SüperiMetideN- 
ten- oder. Erzpriester,Md seiner Zuziehung bedarf 
es weder bei-der Aufkündigung und Einziehung, 
noch beiüder Ausleihung von Kirchencapikalien.

(Re^ieruttgsinstr. vym 21. SeptbrI 1773. §; 4/ îr. 12., und 
wie beim §.1101.)

. 687. §. 1148. Bei Kirchen adeligen Patronats be
darf es zu außerordentlichen Ausgaben aus dem



Von den Rechten unh Pßichter^ . §. D9 —699. HW , 

KDchenyermägM> o^re UnkerschjedFdes - Betrages, 
Emer EinMstligNng der geistlichst 'Kberm M

4 r h§LM-horLgW:fParMrKpH.^ - 3 .<Jn,
§. M4A« àêchnnngen dftz Oirchefl §. 689. 

PaStSMk-l.àîWêMten wertzen-cher geWcheZ 

QherLehörde ,znr WnHhmeI»emgeschickt, die,- de« 
LM.kHchrtd-M»jsk-^MW»WH -är p>m dens Hm 
tendankur-^tzhßrWomainestbegmkM abgenommen und 
mit dem Abnahmeprotocoll der geistlichen Oberbe«

. Hörde eingeschickt. D»Ws
r ,§. 1 t50» - Die Rechnungen der - KircheK'.adèli- -nn 
gMPLtkönaks werden vom Kirchenpa krön abKnöm»- 
men, und es muß ein Duplicat derselben, mit tzèW 

11*.  Âbnâhmearkesiî ' êfehen/ der geistlichen Oberbe-,

Hörde eingerKchr W^chem.^äs-
§. 1151, Endlich werden^die, Rechnungen der

jenigen Kirchen, deren PatrongL geistlichen M«e. 
müden Stiftungen,. ^löstern/CörpMtioney, Wtqht?! 
oder Landgemeinden zusteht, oder welche keinen Pa
tron. Haden, im .erstem Falle vowdMDatron,. lm 

letztem von den Repräsentanten der Gemeinde ab- 
genommen und-mit dem Ab nah m ep rot o c o ll der geist- 
li'chèn Dberbehörde eingereichri :$ä;n> ‘ ; t

' (Wie beim Aoristen Paragraph.)'' ?f: 5
•-ÿ 115?. Dem Erzpriefteè öder Süperinken« §. 69^. 

denken liegt bloß ob, bei Gelegenheit der Kirchön- 
Wtation nachznfragen) ob Vit KiHenrechnüng hes . 

letzten Jahres" abgDvmMen, und der geistlichen 
Aberbehörde eingereicht sey. Der Ei p se nd u ng ei« 

nes Auszugs aus der Rechnung bedarf es nicht.

v §. 1Î53» Ueber die Bearbeitung des Kirchen« §. 6ss. 

bau.wesenö im Bezirk ,der königl. Regierung zu 
Marienwerder, siehe das, Regulativ vom 15» Ja

nuar 1818»
(Marienw« Amtsbl. 1818. S. 63.) •
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îMàdôèv SA 
prrintendêM iD rftê^êpstichVet^-fübîdM Back'SiB 

die Musbesterung der Kirchêft ' ädDfarrergebäude 
•'-•■. zst^st^efi^-AàkfckchttnHett'îwHâG'ÂnzWPeEà èd 

WHâânWlHe-WWGachverMnAg^nrAnftktkIett^st 
• Mstest." AàDl tzak^er^ VH»' âr VàierfM Batt- 

fWgWk'^dêr-KiWsn OàD^êerg'ebüè^-ênvMlv^ 
chêftpkMdM - ddà -MDWiMWM^^bZkßHöEk

■-;■ MWd

Z. - 115K.. î^YgUchen - MHeGWgG.. v^r.Kett
UpIs^rAm^dê, Wà ^ttdreMs^pyK^yjch^vMA 
h-ru-dm«- .nxibh'id'tftspSi' »»3 ßnm. «« •

, - ^Entscheid, der GefttzwKim. vow. 30« .Sêpthxr,17M.zmd. Heftp. 
Dê bHF^WD^W

6. 1156*'  Sur. Verstärk ustgHestMaujvnds dèst 
Sstinkftche zu FrâàbUrg soll in à,Diärese Er-, 
melstnd à Kathtdralsteuer von1 ï Sgr. 6Pf*  

TkMustg^'.îaufe und Beerdigung 
thoil scheê Gläub^sstenosten) erhöben werdêni" 'n 
E? (Mî,îB. CaHêksbrMl v-Ä-L4. Maä82Ä^^DO«ä^

- 18Z5. S. 586ê 7)6
$.713. 1157. . Hat die Kirchenkajse zwar keine Ca-

pltaÜen/ aster einen Mrlichen Ueberschuß '«n HM 
fünften, so muß nach Verhältniß 'dieses Ueber- 

. 7« fchujses zum uàzstr. Unterhaltung dex Kir»
chWgebäude «ßn Mxitai angeliehen, averdey..
't' bezm .IWl/; ^etöL f^'rovsyMH:. Aus. 195.)

S. 714. '" ^/î158))'?î)te ' kästigl. Vorwerkshufrn 
langtzste als - solche benutzt " werden, und westest 
v^ekbp^tet nio$: an Baiiem RisgMan sind,' imf 
gtêichètt die DienMWst der 'StüMtztzeaAkett finty1 
von, deck Diensten à Bgu ' imb M AusbWchng

;*  5î
î!f- §? il 5g. Eiste gleiche Befreiung steht den WH 
werkshufen derjenigen Güter zst/ auftivetchen das' 
Patronatrecht haftet., .

(Wie beim p Ï10L)*  -r: c



Von den RrMr smch Michtzn rr.' M

»rê N^QhbfÄ®# Dau -atHEchHf ^«MixchD §. 72?<.
MtO-MS erforderliche ^atzKM 

aus den körügl. Horstey^unMgeldkich bewiüigN. 
^:/^(t(WMêâ^^^tzeMl^rwnrîàîD,-à,êà^) - " - v^f?;

$.1161. : .-HoSpttsläck« sind' in dex-Regel vyy $.736. 
den BeitraEê°-nMè-befreietà^WW«^M^^^W 

•niÿ. 'iG62»nrEefi?à fthtji i abevZie' Aecker dee 
köttigl.'/ DsmainenàvwLrke// fs tqnge /sie als- solche 
benutzt werden und nicht in Erbpacht, ausgethan 
aber unter dauern »'ertheilt find4 fecnet 
Mndereien^der iStaatöbeamtem: .? :> . ?;"■ • 
.^H''(WLe beim §.

§. 1163. Bei Stadtkirchen, welche Zugleich?. 740 folg., 

eine Landaememde haben,nrüsiä,°zilr Vertheihing 
der BeitDgL unter die Verpflichteten, die Kosten 
der - erforderlichen -Hand « und/Spanndienste »on 
den übrigeMBaukosten geLmnk, werden. .-7 -n , -,-z

§.1164î Das Vekhältüiß,'in welchem einer
seits die" Skadtgerneinde, ' andererstits die Landge
meinde beitvägt, W; nach der ÄnzHl ' der àge- 
pfarrten Hausväter bestimmt. M •

§. llöH Unter Hausvätern werden alle Ein
wohner eines Distfict^ oder'UmtsHezirks Erstän
den,-welche eine'eigene Wirthschaft errichtet ^Ha
ben.' Wittwen und unverhêrrathètê Frauensperso
nen, welche àtibedeè M Grundstück besitzen oder 

ein eigenes Gewerbe treiben/ odervon ihren Ren
teri leben, werden den HaüsMtern gleich geachtet. 
Eben dieses gilt von Pstegbefohlnen, welche mit 
Grundstücken ange festen sind, oder für deren Rech
nung ein bestimmtes Gewerbe getrieben wird.

§. 1166. Auf jeden städtischen Hausvater wird 
her doppelte Beitrag zu den veranschlagten, Bau
kosten gegen einen Hausvater des plätten Landes 
gerechnet, die zu Gelde veranschlagten Hand- àd 



ê â.'-WM Tît. 11. §. 740 folg. 

SpâlWekst't^wèkdktt nachGeldeunter die Hckus- 
Äädeecher Städte- und Landgemeinde gleich <.väßM» 

§L 4167. ein KircheNpatroN Vorhänden, 
welcher bei Kirchenbauten zu Kostenbeiträgen ver
pflichtet ist, so treffen auf denselben: /

1) ein Dritkheil des auf dieSkaökgemeinde ver-
- theilten. Belages der 'Baukosten/ mit Ein

schluß der zü Gelde berechneten Hand- und
- » / Spa»mdienste; tri ■
à-L) zweiîDrièkheise > des auf die Landgemeinde b^ 

rechneten Theils der Kosten, jedoch mit Aus-- 
fchluß der zu Gelde veranschlagten Hand- und 

M ■ Spanndienste, ;
1168» T^ie Landgemeinde must für die Sum

me, welche vön.de« zu.Gelde veranschlagn Hand- 
und Spanndiensten auf sie trifft,: die Leitern selbst 
gegen die anschlagsmäßigen Preise leisten.: ^ 

; §. 1169. Dje weitere Verkeilung der einer 
Seitß auf/die Stadt-, und. anderer Sei ts auf die 
Landgemeinde treffenden Beitrage unter die einzel
nen Mitglieder diesep Gemeinden geschieht M den 
Städten nach der Servisanlage., auf dem Lande 
aber. .nach., hem. Eontributionsfuße» ...

§. 1170, . Die Landgememden der Stadtkirchen 
find in der Regel, .nur dann verbunden, Hand« 
und Spanndienste zu Kirchenbauten ZU leisten, wenn 
sämmtliche Baukasten, mit Inbegriff -her zu Gelde 
veranschlagten Hand- und Spanndienste, nicht aus 
dem Kirchenvermögen aufgebracht «werden können.

§. 1171» X Reicht dazu. das Kirchenvàôgen 

nicht hin, so muß der zu verwendende Bestand 
desselben theils von den zu Gelde veranschlagten 
Hand- und Spanndiensten, theils von den übri- 
gen'Baukosten nach Verhältniß der Summen ab
gezogen werden. \

(Wie beim |. ^0L>



Von den -Rechte» mrd Pflichtet, roM§. 7Ç2. 303
§♦ cklà-' Dièses sslàk Wch à WèstâeuDen K?à 

EWWWW^WWàDDW^WMI^Mr^DN' 

i.* • (E«tschrîdt.'dtk.GrsttzW«W.rtt>oà-à«rpà..l7SL)'ü
§. Mtev geistlich«» Obern-ist Hier bk5.759.771. 

geistliche Oberbehörde der Provinz zu verstehen« .>
. (Regierstngsmstr.!«om-L». àptbr. 177Z.) - ’ =■ ; , A
§. katholische Kirchhsf.muß è 5«761

Mauern àr hölzemen Aäutkns umgeb«,, uküi wo 
möglich mit einem aufgerichtetèn Kreuze versehen

- MonWörialheschluß. vom24.Mwtzx: 1819. àp. 4.)
; §. 1175» Die ausgegrabenen Menschenknochen 

mussen. wieder vergraben und Knochenhausàà 
der 'Regel- nicht geduldet.Werden. ■ -,

(Ebendaselbst.)
§.1176^'^ Die Kirchhöfe.- müssen beWs.sber 

Processione« geebnet erhalten,, und sollen mit Bau« 
men bepstanzt werden« -, ? !

- E ( EbendaMbst-)

'§« '1:177« - An denigen Orten, wo die Cinge« §.762. 
pfarrten bisher :bk 'Gr ab stellen bezahlt und * den
noch den Begräbnißplah unterhalten haben, hat 
es bei dieser Observanz sein Bewenden«-, äi

Z.1178- Die Befreiung von dem Erdgelde 
schließt in der Regel die-Verbindlichkeit nicht aus, 
für die AuSzeMnung de^ Grabstelstn durch Ein
fassungen und Denkmäler die- herkömmliche Ge« . 

bühr an die Kirche zu entrichten«
(Wie

§. 117p. Erd- und Glockengeld sind kein Emo
lument der Geistlichen, sondern stießen zur Kir
chenkasse; doch erhält daraus der Glöckner oder 
Küster, wo ps üblich ist, für das Läuten eine 
geringe Gebühr,

(Schreiben-der Regierung zu Marienwerder an das dortige 
Ober-Landesgericht, vom 15. Octbr. 1828 in Untersuchungssâchèn 
wider den Pfarrer v. Wysoiki in PrzysterSk.) .. .



M .. '7' AMms

§-.266.' >:<,&,■.$£8<K' ^id-»âàrOêtzMGerh^ltztz« ,Kes 
Geläutes und des Kirchthurms oder des, Glocken^ 
stuhls sind<! in der âges .i)ie Kostem.züm Bau 
und zur Unterhaltung der Kischkügebäude auszu- 
brinaenüEMMmÄW

§.1181. Diese Regel gilt auch ^ei.prgtestan- 
- Hchey- Kirchen, wenn ? dep.-Kirchthurm : einen we- 
fievtlbchm âhêrbeslKirchengebüudes.susmachk.

^§.-118% Ast- Lisses nicht HerHä/ so darf 

bei protestantischen.Kirchen zur Unterhaltung.Les 
Geläutes «nd des Kirchthurms das Kirchenvermö« 
gen nur in so: fern beitragen , als nach Bestrei
tung^ Her sährUchen Ausgaben-gmd dsk'Kvstm?füe 
die Unterhaltung der Kirche und DfarrergebaudS 
ein Ueberschuß verbleibt.
AHièHêâ. -Auch der Patron uW die Gemeinde 
find zur Unterhakung^desGeläutes, des Glocken- 
thurms oder des Glockenstuhls nur dann perpstich« 
tet, wenn der Glockenthurm einen wesentlichen Theil 
des'Kirchengebäudes:ausmacht, bHer^winndaS 
Geläute nach dem Ermeßen der geistlichen Obern 
zum Gebrauche' der Kirche üokhwèndig ist.'- 

(Wie beim $.1101.) ’ ; <■« h vr.

'.^WD^'3 eh NitKk Abschnitt.
" Von Pfarrgütech und 'Pfarrereinkünstett. '

§.774. §. 4'184. An' Orten/ wo 'die Kirchenbedienten 
von der Stadtgemeinde als Kirchenpatron bestellt 
werden, sind auch die Pfarrer-, und Küster- oder 
Organistengüter der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit

§. 1185/ In dem Marienburger großen Wer
der stehen die Pfarrer- und Organistengüter unter 
der Gerichtsbarkeit des königl. Landgerichts zu Ma

rienburg.
""(Siche Zusatz zum §. 97. dieses Titels.) ’
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§.1186» Wo bisher die Unterhaltung der Zäune 
und Gehege von der Gemeinde bewirkt, age kleine 
Reparaturen an den Pfarrer-, Organisten-und Kü
stergebäuden auö dem Kirchenvermögen bestritten, 
auch Thüren, Fenster, Oefen, Schlösser und an
dere dergleichen innere Pertinenzstücke auf Kosten 
der Kirchenkaste unterhalten worden, da hat es, 
bei dieser Observanz auch für die Zukunft sein Be- 
wenden. MW

§. 1187. Für kleine Reparaturen sind ohne 
Unterschied diejenigen zu achten, welche, einzeln ge- 
nörümen, noch, keinen Thaler betragen.

(Wie MmH. HÜl.) A

§.:i 11-1881' ' Die Grundsätze über den Bau 733. 
und die Unterhaltung der Kirchengebäude gelten 
auch von den Bänken und Reparaturen än den 
Dienstwohnungen und Wirthschaftsgebäuden der 
Pfarr- ' und Kirchenbedienten.

(SBie btim «§v 1101.) v , ,
§.1189. Diejenigen katholischen Pfarrer, welche 

die Grundstücke der Kirche benutzen, sind verbun
den, die Pfarrergebäude auS eignen Mitteln, in 
Stand zu erhalten.

> Dieser Grundsatz, welcher sich auf kein vorhandenes 
geschriebenes Gesetz gründet, soll, nach Scheibler's Versi
cherung, verfassungsmäßig und stets beobachtet seyn (Ent- 
wurf S. 223.); man wird ihn jedoch nur da, wo diese 
Observanz erweislich ist', gelten lassen können.

§. 1190. Katholische Pfarrer dürfen dett Pfarr- 80°» 
acker ohne Vorwissen des Bischofs nicht verpachten.

§.1191»*  Soll der Pachtvertrag drei Jahre 
oder länger gelten und den Nachfolger des Pfar
rers verbinden, so bedarf er der ausdrücklichen Ge
nehmigung des Bischofs.

(Consistorialbeschluß vom 24. Novbr. 1819. Kap. 8.)
§. 1192/ Der Amts folger ist nicht verbunden, §.301.802. 

den Pächter so lange zu dulden, bis derselbe mit

Westpreuß. Prov.-Recht. 20



dek Nutzung der Felder herum gekommen ist« Das 
Recht des Pächters endiget stch vielmehr, wenn 
der Vorgänger des antretenden Pfarrers oder Kir
chenbedienten zwischen dem 1. Julius und i. April 
abgegangen ist, mit dem Ende des laufenden Wirth
schaftsjahres wenn aber der Abgang des vorigen 
Pfarrers oder Kirchenbedienten sich zwischen dem 
1. April und 1. Julius ereignet hat, mit dem Ab
lauf des nächstfolgenden Wirthschaftsjahres.

(Wie beim 1101., und stimmt auch mit dem Zusätze 202. 
des Ostpreuß. Pr?vinzialrechts.)

§. 805. §. 1193. Zur Bestreitung der Kosten für die
Unterhaltung des Waldwärters ist der Pfarrer be
rechtiget, Bau-, Schirr- und Brennholz aus dem 
Walde zu verkaufen.

(Wie beim §.1101.)
§.819. §. 1194. Auch die Bepflanzung des Kirchhofs

8201 mit Obstbäumen, deren Wartung und Cultur giebt 

dem Pfarrer, und wenn sich derselbe damit nicht 
befassen will, dem Organisten oder Küster das 
Recht zur Nutzung des Kirchhofes, sowohl an 
Früchten als an Gras.

Zwar sollen die Kirchhöfe (Begrabnißplatze) eigentlich 
mit Maulbeerbäumen bepflanzt werden, da diese aber das 
'Westpreuß. Klima nicht überall aushalten, so wird nach 
der bisherigen Observanz angenommen, daß Obstbäume 
an ihre Stelle treten.

§.821. §. 1195. Die Pfarrer und Prediger, imglei- 
chen die Schullehrer, Küster und Organisten auf 
dem Lande sind von Entrichtung des Kopfgeldes, 
des Schutz- und Nahrungsgeldes, und des Horn

bund Klauenschosses frei.
§. 1196. Ob sich diese Befreiung auch auf ihr 

Gesinde, ihre Jnstleute, Dreschgärtner, Zeit- und 
Erbpächter erstrecke, hängt von ' jedes Orts Ge
wohnheit ab.

(Jnstr. fük die Westpreuß. Contribution» - Einrichtungscommis- 
satien, vom 5. Zun. 1772.)
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§. 1197« Bei der Auseinandersetzung des ab- ê 
gehenden Pfarrers oder seiner Erben mit seinem 
Nachfolger in Absicht der Nutzungen wird die Ernte 
mit dem letzten September für beendiget angenom
men und das Wirthschaftsjahr vorn 1. October 
gerechnet.

§. 1198. Ist der vorige Pfarrer im ersten 
Quartal nach dem 1. Octbk. abgegangen oder ver
storben, so erhält er oder sein Erbe von dem künf
tigen Winkergetreide em Viertel; im zweiten 
Quartale die Hälfte; im dritten drei Viertheile, 
und im letztem Quartale die ganze Ernte.

§. 1199. Ereignet sich die Vacanz nach Be
stellung der Sommersaat und vor dem l.Julius, 
so erhält-der abgehende Pfarrer oder'sein Erbe 
die Hälfte; wenn sich aber "die Vacanz nach dem 
1(. Julius ereignet^ die ganze Ernte an Som

mergetreide.
§. 120Ó. Nach dem in den §§.1198, 1199 

bezeichneten Verhältnisse erhält der Nachfolger die 
künftige Winter- und Sommersaat, in so fern 
solche zum Pfarrinventürium gehört, unentgeltlich.

§. 120s» nFütterkräuter,vHeu.und Stroh ver«' 
bleiben dem Nachfolger, weny zur Zeit des Ab- 
ganges die.Einfuhr noch nicht geschehen. iA Das 
in dem laufenden.Pirchfchaftsjahre schon einge- 

/ fahrne Heu von Futterkräutern und von Wiesen, 
imgleichen das eingefahrne Stroh erhält der Nach-, 
folger zur Halste; jedoch must er für die Futter
kräuter die Bestellungskosten^ und für, diese so
wohl als für das Heu die Emtekosten verhält- 

nißmäßig vergüten.
§. 1202. Wo die Saat und das übrige Wirkh- 

schaftsinventarium nicht zur Pfarre gehört, muß 
solches nebst dem vorhandenen Heu und Stroh 

Mol 20*

823
83L
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dem neuen Pfarrer für die-Taxe gelassen werden. 
Der Dünger bleibt ebenfalls dem treuen Pfarrer, 
ohne daß er jedoch etwas dafür vergütet»

§. 1203» Die Gartenfrüchte, welche der Ab
gehende gesäet oder gepstanzt hat, muß der Nqch- 
folger nach der Taxe vergüten.

.$<1204. Baum- und andere Früchte, welche 
zur Zeit des Abganges' von der Substanz noch 
nicht getrennt waà, verbleiben dem Nachfolger.

§. 1205». Auch gebührt demselben das in dem 
Pfarrwalde geschlagene, wenn gleich schon abgefah
rene Holz, in so- fern der Wald nicht in Schläge 
eingetheilt, oder - dem. Pfarrer nicht ein bestimm
tes Deputat daraus angewiesen ist.

§. 1206» Von dem Deputatholze werden auf 
die ersten sechs Monate (d. h. vom 1. Octbr. bis 

■ l. Äpril) Zwei Drittheile, und auf die letzten sechs 

Monate Ein Drittheil gerechnet.
§. 1207» Die im laufe des Jahrs fällige Ka

lende wird mit dem letzten September für erwor
ben geachtet, wenn gleich selbige der Gewohnheit 
nach erst später entrichtet wird.

§»1208. Alle übrigen Pfarreinkünfte, mit 
Einschluß der Natural- und Geldpacht, müssen 
zwischen dem antretenden Pfarrer und dem abge
henden oder seinen Erben, nach Verhältniß der 
Zeit getheilt werden, wobei das Jahr in Absicht 
der Pacht vom 1. October, in Absicht des Meß
korns, (Sackzehnten) vom St. Markinstage (11. 
Novbr.) und in Absicht der ' Offertorialien vom 
Sonntage Ouasimodogeniti, gerechnet wird,

§. 1209' Unter diesen nähern Bestimmungen 
sind bei der Auseinandersetzung zwischen dem ab
gehenden Pfarrer und seinem Nachfolger die Vor
schriften dieses Titels des Allgem. Landrechts an
zuwenden , in so fern nicht durch bisherige unter-
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brochene Gewohnheiten andere Grundsätze einge
führt sind.sVergl. Zusatz zum §. 3. der Einleit.)

§. Die Diäten und baaren Auslagefl 
der bei der AuseinandexseHilNg zugezogenen GerichM- 
personen. und Sachverständigen werden bei den pro
testantischen Pfarrern von jedem Theile zur Hälfte 
entrichtet,- jedoch müssen die zugezogenen Gerichts
personen die Wittwe und Kinder des verstorbenen 
Pfarrers mit den auf ihren Antheil fallenden Di
äten, verschonen. Bei den katholischen Kirchen 
tragt der, neue Pfarrer zu diesen Kosten nichts bei.

Die vorstehenden Grundsätze stimmen, größtentheils 
prit den fm Ermelande üblichen, und im Zusätze 205 des 
OstpreuAi Provinziülrechts aufgeführten überein; in sofern t 
sie davon abweichen, beruhet solches auf der. bisherlgen. 
Observanz, vor welcher jedoch die Ortsgewohnheiten dm 
Vorzug haben. Üebrigens gilt auch hier die Anmerkung

WWW
§. 1211. Wenn der die Handlung verrichtende? »^ 8ss. 

Geistliche von der Wittwe oder den Erben bekö- 5 * 

stiget wird, so erhalten diese bei protestantischen 
Kirchen die dkolgebühren. \ *

(Wie ^eim 1101,)
1212. Das Sterbequartal gebührt bei pro- $• 833~ 

testantischen Kirchen, außer >der Wittwe und den 
Kindern, auch den andern Erben des im Amte 
verstiâ^à Pfarrers.

(Wiebeim?. 1101, vMlichen mit S. 226. des Scheihlrrsche» 

§. 1213. Das Gnadenjahr findet nur da Statt, §•838- 

wo dasselbe bisher üblich gewesen ist.
(Wie beim/?. 1101.)

§. 121^. Die Verwendung der, während der §.852. 
Pfarrvacanz ersparten Pfarreinkünfte darf nicht, 
wie bisher, nach, der Ortsobservanz erfolgen, son
dern dergleichen Ersparnisse wachsen dem Pfarrver
mögen zââ 8|||

(Publicand. v. 5. Jun. 1825. Danzig. Amtsbl. 1825. S. 418.)
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Diese Vorschrift gründet sich zwar auf eine Bestim
mung des königl. Ministeriums der geistlichen. Angelegen
heiten, und es wird als Grund angegeben, daß das Allg. 
Landrecht Hinsicht^ der Verwendung solcher Ersparnisse nir
gends auf bloße Observanzen Hinweise. Da jedoch däs 
Allg. Landrecht auch im Kirchenrechte m Westpreußen nur 
als Hülfsrecht Gültigkeit hat, Md provinzielle oder ört
liche Gewohnheitsrechte die Anwendung desselben ausschlie- 
ßrn, so wird iy Streitsachen von den Gerichten auf obige 
Vorschrift nicht füglich Rücksicht genommen werden können.

Elfter AbfchlML.

' Äon Zehnten, und andern Pfarrabgaben.
857. §.1'215. Processe über das Zehentrecht gehö

ren ausschließlich vor das Obergericht."
.. (Regierv-Instr. vom 21. Septhr. 17731. §,8« Nr. 6.)
§. 1216. Die aus der Verbindung der Kir

chen, .und Schullehrergesellschaften entspringenden 
Abgaben' an die Geistlichen und Schullehrer dür
fen nicht nur für das, laufende Jahr, sondern 
auch deren zweijährige Rückstände durch ^ecutton 
während des darüber schwebenden Processes einge
zogen werdens'-im Falk die Gemeindensich nicht 
.in' älterem als zweijährigem Besitze der Freiheit 
von der-in Rede, stehenden Abgabe befinden^

Z. 1217. Ast die Abggbe seit länger als zwei 
fahren nicht entrichtet, uftd wird die Verbindlich
keit, .zu ihrer Entrichtung bestrillen, so findet , die 
Execution ohne vorhergegangene gerichtliche Ent
scheidung nio)t Statt.

. (Iiescr. v..8.Fcbr. 1813. Marien». Amtsbl. 1813, S-101.) 
§. 12-18. Dagegen kann die Eonsistorialbehörde 

die Beitreibung der Kalende und ähnlicher Abga
ben nur dann verfügen, wenn diese Abgaben un
streitig sind.

§. 1219» Sobald aber die Verbindlichkeit zu
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ihrer Entrichtung oder das geforderte Quantum 
bestritten wird, findet die Execution-nicht-Statt, 
vielmehr muß dieser Streit zuvörderst im Wege 
Rechtens, allenfalls vorläufig in possessoris, ent
schieden und daher der Pfarrer zur Anstellung der 
Klage angewiesen werden. .
M (dieser, vom 2L. Febr. 18 IQ.)

§. 1220. Das nach einem allgemeinen Schu- 
lenplan ausgeschriebene Schulgetreide gehört zu den-? 
jenigen Abgaben/ wegen welcher nad) §*  78. Tit. 
14, Th. 2- des Allgeml^ Landrechts in der Regel 

EM GMM''
MWMVvm 23.
§.1221. Die im Alltzem. Landrechte ÜNM drm§.ö57.86l. 

Namen des Zehnten bezeichnete Abgabe an-den 915'922' 
Pfarrer der Parochialkirche von Früchten, welche 923.924. 
auf'der -zur Parochie gehörigen Feldmark erzeugt 

werdenIfist nicht üblich.
§. 1222. Vielmehr streitet überall die Vermu

thung gegen einen Rgturalzchnten, und das Recht 
zu' dessen Erhebung muß in jedem einzelnen Fälle 

vollständig nachgewieftn werden. . ' - >
§. 1223. Dagegen ist in der Regel jeder Ak- 

kerbesiher verbunden, ; nach der Größe seiner. Be- 
fitzung,. unter dem Namen des Meßk0rns(De- 
cem oder Missalia) an . den Pfarrer der Parochias 

kirche eine jährliche Abgabe in Getreide, - Mr 
statt dessen' eine jährliche bestimmte Geldsumme 
zu entrichte^-

§. 1224. Von dieser Abgabe finddiekömgl.
DomainengütevMscht ^d^keàN

' § 4225. Adelige Guter dagegen und Me zu 
selbigen', gehörigen Ländereien find in à Règet vim 
Entrichtung eines Naturalzehnken frei^ :wenn- sel
bige auch in einer zehentpfiichtigen Feldmark - liegen.

§. 4226. Ist dessenungeachtet von MliMtàs
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tern und ihren Zubehörungen, welche abgesondert 
in einer, zehentpflichtigen Feldmark liegen, ein Na
turalzehent entrichtet worden, so kann der Besitzer 
aufVenpandlung derMaturalabgabe in eine Geld
abgabe antragen.- .

§• 1227. Dieser Antrag muß bei dem Lan- 
detzjustizcollegiuP der Provinz gemacht werden, wel
ches, sodann die Verwandlung des Maturalzehnten 
in eine Geldabgabe durchVergleich einleitet.

' (Regier.-Ünstr.. vom' 21. Srptbr.-177Z., wonach! alle Zehent- 
fachen vor das Obergericht gehören.)

§. 1228- Kommt ein Vergleich zwischen dem 
Zehentpflichtigen und dem Pfarrer mit Zuziehung 
der Kirchenvorsteher zu. Stande, so bedarf er, der 
Genehmigung- der geistlichen Obern,

§. '1229. Diese Genehmigung kann- nur ver
weigert werden, wenn der Vergleich wegen. Ver
dachts einer vorgefallenen Bestechung des Pfarrers 
oder der Kirchenvorsteher , < oder wegen' eines vor- 
gefakkenen groben Irrthums.oder sonst offenbar für 
nichtig erklärt werden müßte.

§. 1230. Kommt kein Vergleich zu Stande, 
oder ist. derselbe aus erheblichen-Gründen verwor
fen worden^ so muß der Ertrag des Naturalzehn- 
len mit Zuziehung von Sachverständigen nach ei» 
nent sechsjährigen Durchschnitte, oder durch Ab
schätzung nach den landschaftlichen Abschätzungs
grundsätzen ausgemittelt, beide Theile, so wie der, 

$ von den geistlichen Obern zu ernennende Stell
vertreter der^ Kirche, müssen mit ihrer Erklärung 

i über die geschehene Ausmittelung vernommen, und 
sodann die, an die Stelle des Naturalzehnten tre
tende Geldabgabe durch eine Resolution des Ge- 
richts bestimmt werden.

8. -1231. Gegen eine solche Resolution stndet 
■ von Seiten des zehentberechtigten Pfarrers kein
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Rechtsmittel Statt. Dee Zehentpflichtigeaber kann 
ans Festsetzung der Geldabgabe durch förmliches, 
Erkenntniß antkagest, gegeil welches vost' beiden 
Seiten die gewöhnlichen RechtslNittesSE finden.

-§• 1232. Die Kosten, sowohl der Vergleichs
unterhandlungen, als des Verfahrens, tragt der, 
Zehentpsttchtige in allen Instanzen allem,' in so 
fern sie nicht der. zehentberechtigke Pfarrer.durch 
offenbar ungegründete Einwendungen und durch un
erheblich befundene Appâtions- und Revistonsbe- 
schwerden veranlaßt hatt .

§. 1233» Der Betrag des Zehnten richtet sich 
nach der am Orte oder in hech'Kirchspiele herge- 

brachten Observanz.

1) Das Aügem. Landrecht versteht im §.857. dieses 
Titels unter-dem «gentlichm Zehnten einen dem Pfarrer 
des Kirchspiels in.«natura gebührenden bestimmten Anthest 
(Quote) an Früchten, welche auf cher zur Parochie: gehö
rigen Feldmark erzeugt werden^ Zehnten dieserArt sind 
in ganz'Preußen ustbekannt,, es müßte denn in denjeni
gen Theilen Westpreußens seyn', wèlche außerhalb, der 
drei Palatinate Kulm, .Marienburg und Pomerellen. ge
legen, zum eigentlichen Polen gehört haben. Vielmehr 
hat.der deutsche Oàn in der kulmischen Handfeste vom 
Jahr 1251 ausdrücklich versprochen, chie Grundbesitzer ge
gen alle Ansprüche auf Zehnten, das Meßkorn ausgenom
men, von welchem gleich die Rede seyn wird, kräftig, in 
.Schutz zu nehmen.

: . 2) Dagegen streitet aber gegen alle Ackerbesitzer ohne 
Unterschied die rechtliche Vermuthung, daß sie. verpflichtet 
sind, dem Pfarrer der Parochialkirche ihres Kirchspiels un
ter dem'Namen des Meßkorns einen Sackzehnten zu ent
richten, denn in der angeführten Handfeste heißt es aus- 
drücklichrW WM

4 Volumus autem, ut de Bonis praedictorum Ci- 
' vium de quolibet aratro Tentonicali unus mo

dius tritici (WeizeN) et unus siliginis (Roggen) 
in mensura Vratislaviensi,quae vulgari, nomińe 
Scheffel dicitur/ Cui mensura Cul mensis est 
adaequata, et de Polonicali aratro, quod Haake
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diçhur, unus modius tritici, ineadem mensura; 
annuatim Dioecesis. IŚpisćopo pro Decimis per
solvatur. Si, vpró idem/Episcopus praedictos 
homines pro aliis, decimis angariaveris pro hiś 
D- Mus jfiOśtra tctaebttur tesporidére/"

Zum Verständniß dieser' -Stelle bemerken wir; '.daß., da/ 
mais der Betrag des, Meßgetreides nach der Zahl der 
Pflüge bestimmt wurdep und zwar nach der der deutschen 
Pflüge ^gewüynklH'.Ay ch genannt) höher) als nach der 
der polnischen räderlosesi Hüäken, welk mit letztem in der^ 
selben Zeit weniger Äcker gepflügt werden konnte, als ntit 
dem deutschen Pfluge. M'der Regel war in der damals 
allgemein üblichen Dreifeldcrwirthschast zur Beackerung ei
ner külmifchen Hufe Mn -deutscher Pflug hinreichend, wo
gegen. M Beackerung von zwei kulmischen Hufen drei 
Haakeü nöthig waren. Daher wurde sehr bald ein 
deutscher Pflug mit einer kulmischen Hufe, und ein Hau
sen init zwei Drittheilen enterb solch en Hufe oder zwanzig 
Morgen für gleichbedeutend angenommen und das letztere 
Uebermaß erhält davon sogar seine Benennung. .

3) Nach der angeführten kulmischen Handfeste waren 
die adeligen Güter von der Verbindlichkeit-, 'dem Pfarrer 
das Meßkorn zu entrichten, nicht entbunden , denn da
mals waren adelige Güter, was wir jetzt darunter verste
hen, nicht vorhanden. Unter den jetzigen adeligen Gütern 
in den drei Palatinalen befinden sich ohne Zweifel meh
rere, ■ welche vom deutschen. Orden zu kosmischen Rechten 
verliehen sind, und diese sind unstreitig dieser Abgabe un
terworfen. Die übrigen Güter waren vom deutschen Or- 
àn zwar zu Lehenrechten verliehen, und man könnte dar
aus folgern, daß diesen Gütern die in der kulmischen 
Handfeste bestimmten Verbindlichkeiten nicht auferlegt sind. 
Allein einmal hatte sich der deutsche Orden gegen den 
Bischof von Kulm durch den Vergleich vom Januar 1230 
-(Acta Boruss. Tom.r. p. 407.) allgemein anheischig ge
macht, ihm dieselbe Abgabe von allen Ländereien zu be
willigen ; sodann ist diese Verbindlichkeit in den einzelnen 
Lehenbriefen ausdrücklich ausgesprochen; und endlich ist 
vom polnischen Könige Sigismund den polnisch - preußi
schen Lehenbesitzern durch die Urkunde vom Jahr 1476 
statt des Lehenrechts das kulmische Recht verliehen. Die 
Sache- dürfte daher kein Bedenken haben, ungeachtet 
Scheibler in seinem Entwürfe, seiner Gewohnheit entge-
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gen, das Geschichtliche der Frag« übersehend, die Freiheit 
der adeligen Güterivon alten Naturalzehnten behauptet.

. 4) Die preuß. Bischöfe/-Gr deren Unterhalt durch 
andere Einkünfte Hinreichmd gesorgt war, 1xaten> dm obi
gen Zehent sehr bald den nach ^nd ,nach in ihren Diöce- 
sen aygestelltzn, MefstzlesendenPriesternsPfarrerrt ober pie« 
banis) zu ihrem Unterhält .ab, und von dieser Zeit ab 
erhielt dieser Zehent den Namen des Meßkorns oder, Mis- 
falia., So heißt es in der Verleihüànde, wWe der 
BifchosNicolaus von Pomesanien in crastino assumtio« 
nix 4361 bem SchulMgutß in Garns«« über. lÄHufen 
ertheilte, ^WMWW

. Volumus etiam, ut Plebano, quipro témpore 
. fuérit, memqràti -Cives et rustici Missales an- 

nanas de centum tantum mansis solvere tene«

Ferner wird in der vom Pomesanischm Domkapitel am 
Tage Fabian und Sebastian 1470 dem Dorfe BaldrarN 
bei. Marimwerder ertheilten Handfeste gesagt:

Insupersacramenta ecclesiastica in Parochia Mar 
rienwerder 'percipient, cum opus fùerié, et prq 
décima sive anuona missaliunum modium ,s.i- 
liginis et alium avenae .plebano annis singulis 
praesentabunt, et de quolibet aratro unum mo- , 
dium siliginis et dimidium modium tritiçi aç- 
niś singulis sint daturi.

fHandfestenbuch des Amtes Man'enwerder »0tr i634 foE 
73 u. 77.) . Aehnliche Verschreibungen könnten, noch viele 
à.Whsührk',àeÂMà SËg

5) IN der kulmischen Handfeste von 1251 ist zwar 
der Betrag des Decems aus einen Scheffel Weizen und 
eben .so viel Roggen von jeder Hufe, und bei kleinen Be» 
sttzungen von hloß zwanzig kulmischen Morgen auf einen 
Scheffel Weizen allein festgesetzt; doch muß schon damals 
dieser Betrag der Abgabe für übermäßig betrachtet seyn, 
und sie dürfte jetzt wohl in wenigen Kirchspielen so viel 
betragen. Häufig ist statt Weizen und Roggen aüch bloß 
Roggen und Hafer üblich. Die Getreideart und der Be
trag bestimmen sich injedemKirchspiel, oft sogar in de« 
einzelnen Ortschaften desselben Kirchspiels verschieden, nach 
dem Herkommen.

6) Im eigentlichen Polen waren der Druck der Geist
lichkeit und ihre Ansprüche auf den Zehnten weit größer
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als in Polnisch-Preußen, besonders aber suchtesichder 
polnische Adel davon zu befreien. Die Klagen darüber 
gelangten bisan dm päpstlichen Stuhl, und es erging 
darauf did'Bulle Papst Urban Vils. v. 22. Novbr. 1634, 
in welcher der Papst ausdrücklich sagt:

daß er sich auf Verlangen des Grafen Terzin als
' Oratoris des Königs von Polen, Wladislaus, be

wogen gefunden habe, den Strettigkeitm inter eccle
siasticos ét Nobiles Regni Pploniaé wegen des 
AeMsm èinm.Auswêg zu verschaffen, und dahier zu 

- veröchnen.und festzüsetzen,'daß dieBifchöfe und Erz
bischöfe die zwischen hen Rectoribus ecclesiarum 
und Laien zu treffenden Vergleiche super qualita
tem Decimarum bestätigen sollten.

Auf diese Bulle gründet sich die im folgenden Jahre er
gangene polnische 9ieichsconstitutiyn.chon 1635, durch welche 
ein für allemal festgesetzt wurde, daß'der Zehnte von den 
adeligen Gütern stets auf' Gèlv verglichen werden solle. 
Zugleich ist aber darin enthalten, daß von den königll 
Gütern der Decem itt Garben auch'fernerhin-dem alten 
Gebrauch gemäß, entrichtet werden solle?''-(Die Ueberset- 
zung dieser Constitution unter den Beilagen.)

Der Inhals dieser Constitution wurde in den beiden 
neuern von 1678 und 1768 nicht nur bestätiget, sondern 
es' würde in der letztem' sogar den. geistlichen Gerichtm 
die Cognition über dergleichen Streitigkeiten verboten und 
solche an die Landgerichte verwiesen.

Durch den Warschauer Vertrag v. 24. Febr. 1768. 
ist hierin nichts geändert, vielmehr ist das Recht der Pfar
rer auf Meßkorn, selbst wenn der Zehentpflichtigc Nicht- 
Katholik,ist, bestätigt. ' ' . .

Diese Nachrichten sind aus Scheibler's Entwurf ent
nommen, das Verfahren bei Verwandlung des Natural
zehents in eine Geldabgabe beruhet aber auf der bisheri
gen Observanz/ Und es gilt dieserhalb die Anm. zum §. 1101. 

§. 1234. Außer oder neben dem Meßgetreide 
stndet die Abgabe an Kalende, Vitaltag, Quar- 
talgelb, Kirchen- und kleinen Decem und Offer
torien, theils än den Pfarrer, theils an den Schul
lehrer, Organisten oder Küster, theils an die Kir- 
chenkasse nur da Statt, so sie diesen Beamten als 
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Theil ihrer Besoldung hurch Erections - oder Do- 
kationsurkunden, Kirchenrecesse, Kirchenmatkikeln, 
Vercräge oder Vergleiche zugesichert, oder einzel
nen Grundstücken oder Ortschaften als Realabgabe 
in ihren Verleihurkunden , oder sonst auftrlegk, oder 

durch die Verjährung von 31 Jahren 6 Woche»! 
und 3 Tagen erworben ist.

§. 1235. Diese Abgabe wird für die Seelsorge 
entrichtet, und ist daher, , wenn sie gleich von den 
AckerbesiHern' häufig nach der Größe Ihrer Besit
zungen entrichtet wird, nicht dinglich,. ,es sey denn, 
daß die Urkunde ein Anderes verordnet: '

§. 1'236. Worin diese Abgabe bestehe und der 
Betrag Derselben, richtet sich .flach dem Herkommen 
in jedem Kirchspiele oder auch deö Orts.

Esversteht sich, daß von diesen Abgaben hier nur 
in so weit die Rede ist, als sie von Personen von der Re
ligionspartei des Geistlichen gefordert werden. In wie 
weit sie von fremden Glaubensgenoffen, gefordert werden 
können, ist im Zusatz zum §. 261. dieses Titels bestimmt.

Rur ^wenige protestantische Geistliche durften auf Ab
gaben dieser Art Anspruch machen, weil es por der preuß. 
Besitznahme von Westpreußen in dieser Provinz, nur we
nige protestantische Kirchen gab, und ve» Fundirung der 
neue» dergleichen Abgaben nicht eingeführt, sind. Viel
mehr ist durch das in Gruber*s  Corpus Gonstit. Prut, 
abgedruckte Edict vom 24. Mai 1719, welches auch in 
Westpreußen.gilt, den protestantischen Geistlichen bei Strafe 
untersagt, Abgaben zu fordern, rvelche Hnen nicht gesetz
lich zugewiesen sind: und das Recht dazu gegen dieses 
Berbvtsgesetz kann nach I. 9.664. selbst nicht durch Ver
jährung erworben werden.

Was die oben angeführten Arten von solchen Abgä
ben betrifft, so bemerken wir darüber Folgendes:

1) Kalende. Diese Abgabe heißt auf Latein Strenae 
.colligendae, weil sie.um Neujahr durch persönliches 
Hemmfahren in den Dörfern vom Pfarrer, Schul
lehrers Organisten oder Küster gesammelt wurde. 
Der-Name ist folglich durch Zusammenziehung und 

, , Verstümmelung des Wortes Colligenda entstanden.
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Wenigstens ist diese Wortableitung einfacher und na
türlicher als die von Calendae oder gar von den 
französischen Kalandsgefrllschasten.

Ursprünglich bereiste der Pfarrer jährlich um Neu
jahr die Dorfschaften seiner Gemeinde, um seinen 
Beichtkindern, besonders der erwachsenen Jugend, die 
früher erlernten hauptsächlichsten Gebete ins Gedächt
niß zurückzurusen. Dieß Geschäft nannte man das 
Gebetsverhör, und aus Dankbarkeit brachten die 
Beichtkinder dafür dem Pfarrer und dem ihn beglei
tenden Schullehrer, Küster oder Organisten als frei
willige Gabe etwas Fleisch, Wurst, Getreide, Eier 

< oder andere Lebensmitteln Nach und nach wurden 
diese anfänglich freiwilligen Geschenke unter dem Na
men der Kalende vom Geistlichen und Küster rc. 
als eine Verbindlichkeit gefordert,- und sie wurden 
in dieser Art durch Verjährung in einzelnen Kirch
spielen oder Ortschaften > observanzmäßig. ' An ver
schiedenen Orten ist diese Abgabe durch Vertrage oder 
Vergleiche bestimmt, oder in Kirchenreceffen, Erecti
ons- oder Dotationsurkundèn, Kirchenmatrikeln oder 
Vocationen dem Geistlichen, Schullehrer oder kirch
lichen Unterbedienten als Theil ihrer Besoldung zu- 

' gewiesen. (S. des Hofgerichtsraths Conr. Phil. Hoff
mann Abhandlung von der Priesterkalende in Preu
ßen, in den Königsberger wöchentlichen Nachrichten, 
1742. Nr. 30.)

In Westpreußen besteht die Kalende gewöhnlich 
für den Pfarrer 'in einem halben Kopfe von einem 
gemästeten Schweine, einer Wurst, einem Brote und 

' etwa 15 Lichtern; für den Schulmeister oder Küster 
in einem Vorderfuße von einem gemästeten Schweine, 
einer Wurst, einem Brote und etwa acht Lichtern. 
Doch sind sowohl' die Gegenstände als deren Zahl 
jn den verschiedenen Kirchspielen sehr abweichend.

: 2) Vitältag. Auch Victualtag oder Witteltag 
. genannt. Diese Abgabe ist nur im Marienburger 

großen Werder üblich ; sie besteht in Eiern, und wird 
in der Regel um Ostern an den Pfarrer, Schulleh
rer oder Küster entrichtet.' Da Ostern gewöhnlich in 
den April, und spätestens um den 28. April, den 
Tag des Kalenderheiligen Vitalis trifft, so hat diese 
Abgabe wahrscheinlich vorn heiligen Vitalis den Na-
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men,nicht wni heiligen Bi lus, dessen Namenstag 
erst auf den 15; Junius/! lange nach Ostern- Md. 
In alten. Vertragen wird diese Abgabe zuweilen 
Victualtag oder Victalta-g genannt, und man 
scheint ihren Namen von demUmstapde, daß sie aus 

« Lebensmitteln besieht, abgeleitet zu haben; Gewöhn
lich erhalt- der Pfarrer-15, und derKüster rc. 8 Eier, 

choch walten auch hierin in den verschiedenen Kirch
spielen, Verschiedenheiten, ob. ?

3) Quartal g eld. Besteht gewöhnlich aus einer ge
ringen jährlichen Geldabstabe an den Schullehrer, Kü
ster oder Organisten. In der Regel ist die. Abgabe 
bloß persönlich, wiewohl "sich ihr Betrag , in so fern 
sie von Uckerwirthen zü. entrichten ist, häufig näch 
der Husenzahl richtet.- Sie kann aber-auch dinglich 

/seyn, wenn , sie in den Urkunden nicht der Person, 
sondern ausdrücklich den Grundstücken auserlegt ist. 
Zuweilen wird sie von der ganzen.Dorsschaft erlegt, 
und dann tragen gewöhnlich nur die Ackerwirthe da
zu bei.' Das örtliche Herkommen entscheidet auch hier.

4) Oblat innen, O-fsertorien oder Opfergeld 
(O pferch e n). Eigentlich wird darunter ein kleines 
Geschenk an Gelde, verstanden, welches dem-Priester 
während des Messelesens auf ein. gegebenes'Zeichen 
von der versammelten Gemeinde zusammengelegt wird. 
In Westpreußen aber versteht man datunter häufiger 
ein kleines Geschenk, welches dem katholischen Pfar
rer hauptsächlich bei Gelegenheit der Jndulgentien 
freiwillig gegeben wird. Offertorien dieser Art sind

' besonders in den katholischen,Kirchspielen in der Ge-
- 1 g end von Wehrend, z. B. Lipp lisch, Stenschitz rc. üb

lich, in andern Gegenden, z. B. in Neuenburg, sind 
sie außer Gebrauch. In dem, mehr in der Nähe 
der Ostsee gelegenen Theile Pomerellens versteht man 
unter Offertorien oderÖpferchen eine Natural
abgabe, welche der Hufenbesitzer oder Hufenvächter 
gleich nach der Ernte seinem (katholischen) Pfarrer 
freiwillig als Erstlingsftüchte' (primiliae srngnw, 
polnisch Quosy) entrichtet. Sie bestehen gewöhnlich 
von jeder Hufe in einem sehr großen Brote von ge
beuteltem Mehl , in em Paar Hühnern, einigen En
ten oder anderthalb Pfund -Butter.

5) Kleiner Decem, auch Kirchendecem vderPer-
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son aider em genannt, ist in den katholischen Kir
chen nicht gebräuchlich, wohl aber wird er von den 
protestantischen Einwohnern zur (protestantischen) Kir
chenkasse entrichtet. -

ZwWßr AWnitt.
Von katholischen Stiftern^ Klöstern und Orden.

ê §. 952. §. 1237*  Das Vermögen der katholischen Stif
ter und Klöster steht gleich dem der Kirchen un
ter der Aufsicht der geistlichen Obern der Provinz. 

§.1238«. Die Domkapitel, Collegiatstifte und 
Klöster legen jedoch von- der Verwaltung ihres 
Vermögens keine Rechnung ab.

(Wie beim 8- HOL)
$. 978. §. 1239« Die Einkünfte einer erledigten Abtei 

während derPacanz stießen zumWestp.Schulenfond. 
(Wie beim §. 1101.)

5.979. §. 1240. Die Wahl der Ztebte und anderer 
Vorgesetzten der Klöster steht ausschließlich dem 

Landesherrn zu.
(Wie beim 8.1101.)

Dreizehnter Abschnitt.
,;v Voir katholischen Domstiftern und Kapiteln.

$. 1048. §.1241. Der Bischof von Kulm ist nicht berech
tiget, auf den Hall seines Todes einen Vicar zu 
bestellen und demselben die Verwaltung der geist
lichen Angelegenheiten des Bisthums aufzutragen, 
vielmehr gebührt die Bestellung eines, solchen Vi
kars ausschließlich dem Domkapitel«

(Wie beim §. HOI.)
Z. 1051., §. 1242. S.Zusatz zum §. 115. dieses Titels.
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iàehnterttUb schn it t. «à 
Bon weàMlchE^ünonîcîs. ;

. §. §. iw.
zu Kulm besteht aus Prälaturen (Mürben), näm
lich der Propstei . un.d ,Dech antei; aus acht wirkli
chen und vier' Ehrenkanonikaten und sechs Vica- 
rien oder Pfründen.

. (Päpstliche Bulle de salute anim. Gesetz - S. 1821. S. 118;)"
§.1244. Wer bei dem Domkapiket zu Kulm §. io83. 

(Pelylin) ein Känvnikat, ein Vicarie oder Pfründe 10841 

erlangen will, muß die höhern Weihen empfangen, 
wenigstens' .füns Jahre lang in dem H.aüpt- oder. ; 
Hülföseelsorgeramte, oder in dem sehvamte der Gok- 
tesgelahrtheit und des kanonischen Rechts^ oder in 
ejnes preuß. Bischofs Verwaltung gestanden und 
der Kwche;mit Nüßen gedient, oder die? höchste 
gelehrte.Würde in de^i Gotkesgelahrtheit ober, irr 
dem kanönischen Rechte gehörig erworben haben.

(Ebendaselbst A. M.) . . , ;
§. )1MZ. .Stand ynd Gebürt der Geistlichen §. 1086. 

sollen ‘ in Erlangung der Würden und Kanonikate 
keinen Unterschied des Rechts begründen.'

HMà».tasrl-àk ML UM
§. 1246. Die Verleihung der in den Mona- io87. 

ten Januar^ März, Mai, Julius/ September 1088’ 

und November' zur Erledigung gelangenden Kano
nikate beim Domkapitel zu Pelylin gebührt dem 
landesMrn.

,§., DM^M^Mà^^WA/jM^èrleihuyg der
jenigen KààWitè ^ welche bei diesem. Domkapitel 

. iri den übrlgöü Monaten des Jahres erlediget Iver- 
den, dem Bischöfe. uNd dem Kapitel anheim;' 

'E^^^WlêWWichen'HV^^/'' 

ibikd4 sofort das läHesherr^che.P^citum. nachge- 
suchk,' und wenn selbiges ertheilt wörden, die päpst-« 
liche Bestätigung autzgMrk^ '

Westpreuß. Prov.-Recht, .**
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H. 1249- Zu den erledigten Stellen in den 
bischöflichen Monaten schlagt das Kapitel dem Bi
schöfe zwei bis drei Geistliche vor; dieser giebt 
einem derselben die-Präsentation, und sucht für 
ihn das landesherrliche Placitum, so wie die Aus
wirkung der päpstlichen Bestätigung nach.

- (Wie beim §. 1101.) ..
§• 1093. H. 1250. Wenn das àpitel mit Verleihung 

der Präbende über sechs Monate zögert, so fällt 
das Wahlrecht' nicht dem Bischöfe, sondern dem 
Landesherrn anheim.

(Wie beim 5.1101.) ‘
§.)iiL7. §. 1251. Die Ehrenkanonici sind berechtiget, 

an Abwartung der Chorstunden und allen gottes
dienstlichen Verrichtungen/ gleich den wirklichen 
Kanonicis, Theil zu nehmen. ,

§. 1128. §. 1252. Verpflichtet sind sie aber weder zur 
Abwartung der Chorstunden, noch zur persönlichen 

Residenz. - V* s
(Päpstliche Bulle dę sal. anîm. . Gesetz-S. 1821. S. 119.) 

§. 1154. 1253. Die Auseinandersetzung wegen der
Nutzungen erfolgt nach den in den Zusätzen, zum 
§. 823. dieses Titels angeführten Grundsätzen.

(Wie beim §. 1101. und übereinstimmend mit dem Justitz 205. 
des Ostpreuß. Provinzialrechts.) -

A ch^Lhnt eç 

Von Mönchen und Ordenilenten-NiMyL

§.ii6i. 1254. Die Erlaubniß zum.Eintritt in ein
Hêî-Kbister muß bei der geistlichen Öberbehorde der 

. Provinz nachgesucht werdens. . .
§. 1255. Der Nachfucheside muß/ ohne Unr 

terschied des Geschlechts, nachwêifeü, daß er das 
ein. und zwanzigste Levensjahr zurückgelegi,,Habfi.', 

(Äegierungsmstr. vom 2L Septvèê 1773.) . ’ . -J 1 4
Zwar bezieht sich dieß àf das im Fahre 1773 Mch
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dem Landrecht von 1721 noch gültige ein und zwanzigste 
Lebensjahr der erreichten.Großjährigkeit^ da aber die Re« 
gierungsinstr. nicht ausdrücklich aufgehoben ist, und auch 
das Allgem. Landrecht ein von der Großjährigkeit abwei
chendes Alter erfordert, so scheint der obige Grundsatz 
noch jetzt zu gelten.

'• §; 1256. Mannspersonen, welche sich dem Klo- 
sierleben widmen wollen, müssen nachweisen, ihrer 
Militärpflicht genügt, oder ihre Entlassung er

halten zu haben. ‘
§. 1257. Vor Ertheikung der Erlaubniß zur 

Ablegung des Klostergelübdes muß Derjenige, wel
cher sie für sich nachsucht, männlichen oder weib
lichen Geschlechts, über die Beweggründe zur Wahl 
des KlosterlebeNs vernommen, und der Eintritt in 
das Kloster darf nur nach erlangter Ueberzeugung, 
daß der Entschluß freiwillig und nach gehöriger 
Ueberlegung gefaßt sey, gestattet werden.

(Wie beim 1101.)

Zwölfter Titel.
Bon höher» und niedern Schulen.

§. 1258. Die königl. Schullehrerstellen wer- §. 22. 
den vosi der obern gastlichen und Schulbehörde 

der Provinz beseht.
§. 1259. OHUe deren Bestätigung darf auch 

kein anderer Schullehrer angestellt werden.
(Königl. Cabinetsbefehl v. 31. Deçà 1325. Gesetz-SàM 

1826. S. 5.)
§. 1260. Bei verkommenden Gemeinheitsthei- §• à 

lungen sollen die Landschullehrer. das zur Ergän
zung ihres Gemüsehedarfs und zur'Ernährung ei
ner Kuh nöthige Land mit einem kulmischenMor- 
gen guten Bodens, in schlechtem Boden aber per- 

hältnißmäßig mehr, angewiesen erhalten. >
(König!. àbin.-Bef- v. 5. Nvvbr. 1812. Ges.-S ^1812. S. 194.)
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§. 32. §. -1261*  • Wo bisher auster'den BîikkâA'ett ME 
Unter^altaüg'h^'^chüWà' auch Schulgeld ent» 
richtet wsrdeü . h^r ,bleibÈ di? Verbindlichkeit zutz 
Entrichtung dès. Schulgeldes unverändert. e;'r‘.

\ (Ist verfassungsmäßig.) “
i. 41. 1262. Die.Verbindlichkeit.der Gemeinde zur > A

Abholung des SchullehrexS.M/ auf zehn -Meilen 
und auf drei vierspännige Fuhren eingeschränkt, c

(BkLuheL gleichfaLs auf der bisherigen Observanz. Sicherst- . ®
prepß. Dxovjnzialrecht, Zusatz MM ,

ß. 43. a §. 1263. Hinsichts 6er jüdischen Schulen siehe 
das Publicandum vom 2.' Jul. 1$24*'

(Mariepw.Amtsblatt 1824. S- 232.)
$. 54. , §.1264-, Hinsichts der. katholischen Gymnasien . 

siehe das Reglement vom 1. Jun. 1781» .

Prerzehnter Titel.
Bon den Staatseinkünften und fiskalischen »

e '
$.2. §. 1265. Die durch das ^ataIer von 1772

und 1773 den Grundstücken àller Art aüferlegte 
, Grundsteuer (Contribution) soll: weder erhöhet .noch

(Landrs§ëtrliche Affecûration vont 12. Mai 1787.) , .

§. ,1266^ ..„Aegèn^ Einführung der durch das 
Abgabengesß^ vo'nrà 1820: vorgeschriebesten 
WUpn Steuern sind, seit Î. Septbr. 1820

1. das Personenschutzgeld,
/<5 ' : 2.,)dss ^Uttfixirte Handwerk-sschutzgeld, • '

3. die unstxirte Pranksteuer^ 
,fe'4» das Schutzgeld der Pachter 

aufgehobem-U
. ./(Finadzminjsteriàlrescr. v. 11. Septbr. 1820. und Publicand.

v. 14. Rovbr. 18M Dqnz. Liytsbl. 1820. G. 517.)
$-2L §. 126f4 MeA Zusatz zu I. 8« 96. 97»
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sî6W 1268».' Mas Müh lsteinregal ift--üufKrhsbrü» §. äs.

-dit«. 5-)*ôid«&t'  / *'
* ;s. *4^69,'';  D^è âWW^WMeMSWV^ kaH §•36 W 
demGMte'i>tzHWêWEW.'àicht,Wtz^«^wM<!^

■ •., Dieser.GruMah^evIêugài/ LàybreW gründet Ich 
W M -SàêtzrMdgtsetz 'v.' tS?MtzNck71à-.'- Da aber 
àWbê'àvch'dÂs^PaAstzrsetz v.' 6^Noà 1809 (Gesetze 
âmêdoy- lEt^MOdM. 6M,)WZehMn worden- 
so "würde die Anwendb^keijobiger VorHrlfk, zwrifechatt 
erscheinen, wenn' nicht 'die folgenden Paragraphen dieses 
MM'Mse Bedenken größtentheils zwecklos-«nachten./

Pàt)//-- Döch Hlt'W Bdrjchhkungi durch dm 5- « 
BîPtzWà Jahre W?« (mit Auàhme der Städte 
Danzig und ^hor^uNd Ihà Territorien) auch 

bei den Domainen Statt finden.

H it N fWm çFSfïnt

Ansatz zà 1. 9.;

Bon.d enIîech H >.« W*® PL* w'
., Ce&ufl W e« La MIrnK^n,. (MM e^xchMA,««d^

' - rà e^e r r.

WMDRE r îî e à b s ch tii'M

§. '1271.*  Wo ttkcht gültige Verschràngerrein j. il. 

Mndères bestimmèn-L?iI jeder eigentWrfistche Grimd? 
èsrHer- ohne Rück,ficht auf seinen- Stand-, verpflich- 
-îet, - die • :innerhalb der- Grenzen i sejnes Grundstücks 
schM befindlichen Wege- Brücken, Stege, Fahr
dämme/ und Abzugsgräben auf eigene Kosten und 

von eigenen Materialien in gutem Stande zu un

terhalten.
§. 1272. Müssen hiernach mehrere Interessen

ten zur Unterhaltung eines Weges, Fahrdammes, 
Abzugsgrabens oder einer Brücke beitragen,. so
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sollen die baaren Kosten Und die Fuhren durch die 
Landräthe und Beamten nach der Hufenzahl ver- 
theilt, und der Theilungsplan von der Polizeibe
hörde der Provinz bestätiget werdend

8» 1273. Kirchen- und Pfarrerhufen, welche 
von den Kirchenvorstehern oder Pfarrern selbst be
wirthschaftet werden, sind von baaren Beiträgen 
und Hand - und Spanndiensten befreiet.

§• 1274. Sind die Kirchen oder Pfqrrerhu- 
fen verzeitpachtet, so sind sie bloß von den haa- 
ren Geldbeiträgen befreiet,, der Zertpächter muß 
aber an den Hand- und- Spanndiensten Theil 
nehmen.

§. 1275. Sind dergleichen Ländereien vererb- 
pachtet, so kann der Erbpächter auf Befreiung von 
baaren Beiträgen und Diensten keinen Anspruch 
machen.

§. 1276. ; Wo die Unterhaltung großer Brük- 
ken, langer Dämme und übler Wege durch Brüche 
und Wälder mehr Spanndienste, als die Ver
pflichteten mit eigenem Angespann zu leisten ver
mögen , oder so viele Beiträge erfordert, daß der 
größte Theil der Einkünfte des Guts oder Dorfs 
darauf gehen würde, da muß, vorzüglich bei Haupt
heerstraßen, der. Staat zu Hülfe kommens

§. 12-77. " Entsteht über die Verbindlichkeit' zur 
Ausbesserung "eines Weges, Fahrdammes oder 'ei- 
ner Brücke ein Proceß, so soll, wenn während, bet 
Dauer desselben die Ausbesserung besonders drin
gend werden sollte, die Provinzialpolizeibehörde mit 
Zuziehung des Kreislandraths die- Ausbesserung 
ungesäumt bewirken lassen, und die dadurch ent
standenen Lasten, mit Vorbehalt ver Rechte eines 
Jeden, unter diejenigen, welche sie dazu schuldig 
erachtet, zu vertheilen berechtiget seyn.
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1278. Land« und Heerstraßen müßen eine 
Breite von wenigstens 30, bis höchstens 45 Fuß,. 
Kunststraßen und gepflasterte» Fahrwege aber von 
24 bis höchstens Z6 Fuß haben.

§. 1279» Die Landstraßen müßen zum Abfluß 
des Wassers auf beiden Seiten mit hinreichend 
breiten und tiefen Gräben versehen, nud in der 
nöthigen Höhe über.den angrenzenden Boden an- 

.geleMA^MMV
§-.1280. Die Decke des Fahrweges muß eine 

schwache Wölbung erhalten, und wenigstens einen 
halben bis vollen Fuß hoch mit grobem Kiessande, 
in Ermangelung desselben abefl mit anderer Erde 

überMt^ und letztere festgestampst werden.
- §. 1281- Die Heerstraßen sotten in einer Weite 

von 4 bis 5 Fuß vom Graben ab, und in einer 
Entfernung von 12 bis 16 Fuß von einander mit 
großen FeldsteineÜ belegt, und der Zwischenraum 

von einem Steine znm andern mit: Weiden oder 

andern.Bäumen besetzt werden.
§. 1282. Wer muthwilligerWeise bte an den 

' Hegen stehenden Baume verdirbt oder behauet, 
soll nicht nur andere an deren Stelle sêtzen, son
dern auch überdieß mit vier- bis sechöwochentlicher 
Wegebesserungsarbeit oder verhältnißmaßiger Zucht- 

.^MMtafe byetzt wMen. I||||
, , §. 1283. Die Gräben an den Landstraßen müs« 

sen im Frühjahre und.Herbste geräumt werden.'

§. ' 1284. Wenn die Landstraße durchs Hohlwege 
geht, muß sie wenigstens 24 bis 3() Fuß Breite 
haben, und wo dieß nicht zu erlanget steht, müs- 

; (en Auöbuchten, wo sich die Wagen, ausweichen 

können, angebracht werden.
§ 1285. Straßen, welche zwischen einem Berge 

und einem Abhange öder Strome gehen, sind
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nach dem Abhänge oder Strome hin-, rtiit einem 

- Geländer zu versehen, à statt dessen! find große 
Feldsteine nahe an einander hinzuregen.

§♦ 1286. Die Wegebesserung mit Strauch (Fa
schinen) ist nur erlaubt, so weit die Landstraße 
durch Niederung oder Bruch geht und Ueberschwem- 
mungen ausgesetzt ist, oder-der Boden aus Sümpf 
oder Moorbesteht und -die^Entwässerung durch 
Abzugsgräben ohne beträchtliche Kosten nichts ge- 

-sthehen kann. Das Strauch soll dann. nuO zur 
--Grundlage dienen und eine. Decke von wenigstens 
zwei bis drittehalb Fuß Erde oder Kiessand- et- 
halten. .

§. 1287» Die Haltung von Knüppeldämmen 
ist untersagt, . »
•- 5».4-288*  Zur Wegebesserung dürfen Sägespäne, 

^Heidekraut, .Ouecken und andere, der -baldigen 
.Fgulniß unterworfene Stoffe reicht gebraucht, ,und 

wenn/solches dennoch ,geschieht, wieder sortgeschaffk, 
und für jede laufende Ruthe eine Geldstrafe- vpn 

^llberg^., erlegt werden.
4289- Es sollen überall Wegweiser von Ei- 

chenholz.jn gutem Stande unterhalten werden. Die 
Hecken in. den Dörfern sollen wenigstens 14 Fuß 
.breit (e^n, ,tlin den Wäldery aber die über den 
Weg hangenden Baumzweige abgehauen werden.

-, ' , . (We^ereglem. vom 4. Mai. 1796.)
§.15.38: MM^'Uiehe Zusatz zu I. 8. 97 u. 409.

§. 19. §7 1291^ Feldsteine, * Sand und Kres zürn 
Chausseebaü müssen von dem Grundeigenthümer 
in der Regel rmentgeldlich überlassen werden.

§. 1292. Kann derselbe glaubhaft nachweisen, 
däß er dergleichen Materialien zu eignen Bauten 
selbst bedarf, oder daß" er solche vor dem beab» 
fichtigten 'Bau der Chaussee, während seiner Be- 
fitzzeit^ anderweitig schon an. Ort und Stelle ver-
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kaufthabe/ ss-.-ist ihmralsdsnn der vachgewidsene 
Verkaufspreis zu vergüten» - - -âààtz 

:• §.1293Die VerabfokgunAderMatMaWn darf 
Wegen, Ken Fall eigr^âdsirfs zuMrDäu aus
genommen, wegenHührung, YieD Nachweises.,pie- 
mals verzögert werden.â».

dn7r§« LZ94. i - Außerdem muß Ker sIchm.-.^bholen 
der Materialien gnl dem^andeoMutfachteMchaden 

c erkeHà^rdeà^WlWMW-'MWWWSWM' 
(König!. .Cabmetêbèfehl vom llZSun,, 1825. Gesetz-Sammt.

J£x 
§. ' 1295V Alle ii eue-Achsen an allen Artà veln § 

'Wagest sttüMn^ dergestalt' angefertigk we-de«/'chsß 

die Breite des Wagengeleifes von der MiMlWr 
Felge des einen, bis zub'MiE-der Fetgê'/des an« 

dern Rades, 4 Fuß 4 Zoll Preußisch beträgt.
§♦ 1296.' ' Eben - so--, Mn- -keine andere neue 

Schlittenveràrtigt. werden, als deren Kappen oder 
Schleifen, ohne die Kröpfung, eine Länge von 5 
Fuß 6 ZM, ÄNd' die/ein, '2 Fuß 9' Zoll breites^' 

MWM Habeä- WW« •
§. 1297« Stellmacher^ welche eine Achsfe-Mr 

/einen/Schlitten wider diese Bsrfchriften Ltrichten, 

und Schmiede-/- welche - solche Mit Beschlag verft- 
hen, 'verfaßen'M- à, im'WièdèrhÂungsfâ 
Thaler Strafe^W '-7'

§» 1298(» Mach dem Hrl Mat 1834 harstz kein 
Wagen odep Schlitten ohne, die obigen Eigenfchaf- 

- ten gebraucht werden. 'JaMEk .
§. 1299. Wer sich alsdann - noch eines solchen, 

-Wagens oder Schlittens- bedient, verfästd in' eine 
Geldstrafe von 1 bis.5, - im Wiederholungsfälle 
von 2 bis 10 Thalern, zur : Armenkasse.

§. 1300. Diese , Strafen entrichtet dep Rei
sende, mit Vorbehalt seines Regresses an den Ei-- 

genthümer^

. 25.
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§. 13015 Von diesen- ^Vorschriften find aus
genommen: '

à. sämmtliches Mikitärfuhrwerk, welches nicht 
Privateigenthà einzelner Militärs äst, '1'

“ b. fremde Reisende,£ oder Reifende aus solchen 
Provinzen, in welchen keine, oder eine an
dere allgemeine Einrichtung ver Wagen und 

’ Schlitten Vorgeschrieben ist. ■■'"V.v:.::;

$. 1302. „Die PostbehördM sosseft ftach dem 
8. Mai 1834 kemem àeistyIen quS Äst-., und 

, Westpreußen PKstßLWde 'vpr Mag^n und Schlitten 
geben, weiche die vorgeschriehene Einrichtung Nicht 
habe mW

(Gesetz vom 21..Sut,482p

welier Abschnitt.
Von Strömens Hasen und Meeresufern.

§. 44. §. 1303. Niemand darf an öffentlichen Strö
men, Bächen oder Teichen oder sonst in fiießen- 

.hem Wasser Flachs,.oder Hanf röchen.,
§. 1304. Die Gruben zum Flachs- und Hanf

röthen müssen so angelegt werden, daß das aus 
/dem öffentlichen Strome re, hineinz^ànde Was

ser nicht wieder zurücktreten kann.
§. 1305. Wer diesen Vorschriften.zuwider han- 

delt, soll mit nachdrücklicher Geld- oder Leibesstrafe, 
nach Beschafienheit der Umstände, belegt werden. 

iMpl (Edict vom I6.April. 1707.) £
§.47. §. 1306. Die Schifffahrt auf allen Strömen

und Kanälen Westpreußens, ihrer ganzen Ausdeh
nung nach, bis zu ihrer Mündung, sowohl ab
wärts als aufwärts, diese Ströme mögen bereits 
schiffbar seyn,-oder künftig schiffbar gemacht wer
den,, ingleichett auf den Kanälen, die etwa wer-
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den angàgt werden, fê dergestalt frei seyn, daß 
sie keinen» Einwohner der unter preußischer oder 
russischer Landeshoheit stehenden Provinzen unter
sagt werden kann.

§. 1307« - Dieselben, zu Gunsten der preußi
schenund polnischen Unterthanen aufgestellten Grund
sätze, sollen auf den Besuch des Danziger Hafens 
Anwendung finden. W

§. 1308« Das Recht des Schiffziehens und 
Anlegens an den Stromufern und am Rande der 
Müße und Kanäle sollen, alle in Rede stehende 
Unterthanen gemein haben. Die Schiffer muffen 
sich jedoch den, den innern Schifffahrtsverkehr be^ 
treffenden polizeilichen Anordnungen unterwerfen ,̂

§. 131)9. Um die in Rede stehenden Ströme 
und Kanäle in schiffbarem Stands zu erhalten, M 
nur eine, einzigè Art von SchiUahrtöabgabech ent
weder nach Raum- und Tonnengehglt dès- Gefä
ßes, oder Nach dem Gewichte seiner Ladung à 
hoben werden.^

§. 1310. Diesem Grundsätze zufolge sollen â 
und jede beschwerliche Abgaben der Niederlage, 
des Umschlages, des Stapels, des Nichtlichrens, 
und andere solcher Art, wèlche im Widersprüche 

mit der Freiheit der Schifffahrt auf den gedachten 
Strömen, Flüßen und Kanälen etwa bestanden 
haben mögen, für immer abgeschafft seyn.

§. 1311« Die Gerechtsame ünd Privilegien ei
niger Städte und ihrer Häfen, deren Fortdauer 
mit obigen Grundsätzen unvereinbar seyn'möchte, 
sollen von Commiffarien beider Höfe geprüft, un
es soll darüber eiy Übereinkommen getroffen .werden.

(Vertrag zivrfchèn Preußen und Rüßland vom Z. Mai 1815. 
Geseh-Samml. 1815. S. ILS. Art. LS—26.)

§. 1312. Die vorstehenden Grundsätze (§§. 1310. 
1311«) sollen auch für die Bewohner der jetzt



' 5BQ .HL- Th.«»rM.k1S. SWur-.-' DI

ôstreîchifchàn Pdewinzest -dèq.. wörmaligäi Polens 
GüKigMHàn^ kiMMtWW mMWM 
, < 'j ; z-MertzsW - int't , Osstr^ich- vom 22. März 1817,!.Gesttz-SaMmt 
Ms.
J?4ąi^ Die. Schifffahrt,auf der Geichsel üüd 

Hf Hn sich ' m TjUfêtoe*.  ertzießenden Flüssen ist 
àÂ'Hvri'Mgàbmî Âè^èàH'^u'ràDk àch 'die 
'WnM,'Grückeit,^Gchltüfen ddä^ändä-BokUch'- 
tungen dieser, 2lrt, zu erleAendett GeDlleHllen durch 

Änschlass dn den ErhebungE"^ 
' MnnrDää' ' 
, '' 'î^êèrtrà nitt Äv^laüd soni^ 14.'März''182s. Aà 5. GèM- 

/SämnU. WR^WN^WààâWiM^àîWWWWM^WR' 
Z. 49.-j , him. WeMMiten, ; unter .den .^olz-

fiDer» auf M verhtzà; ßW
äinMolzstößer Mit^aW-,.xdex^ Hlobenhtzià hei Aa- 

. Mtzha:NoOe^ehMv.^vKW;â ^k^M^rstamte 
KyschMuZU.cheideuv welches MchpM.ffnW,wird^ 
in wsefà das-Schwarzwasser dis WrM^anrMf 
àei?ist,^..Mex- tzb sich. vorwWs, MgN $$ 
Klodenholzflöße hefinden, so daß dernachkomlneuhe 
MlzsiMer zutüchbleiben,-.muß/, damit daß Zûsê 

mentreffen der^vexMedjenen Hokzt«stftey vermiede» 
werdei^W ßEiDWWMWWWWWWMrck - 

iKei, der. Wdamühle muß Hetzer Flö
ßer anhaltey und sich im Forstamte Wilhelm,swalde 
:melyen^ welches . Hy! Nachricht g,ehen wird, oh 
das SchwarzwaMM zur;:KlilNqrmsshle frei, oder 
wi^ OSßhBz ichtzn. gelegt sey^ Im Wem Fasse 
-àd-.M uopsommende-Flößer vsfl. dem Furftamte 
Anweisung erhalten, wie weit er Mit' seinen haf
ten v/oprüchen^ uM>..M^yj.Mhaltep...syll,■ um, ni^t 

.Mit andern H olzfiößen zusammen; zu-,treffen^ , .< 
£.1316. - Sobald em Holzfiößer bei,der Ilin- 

germühle ankömmt^ muß er sich bei deiy Forst
amte Schwez zu Osche melden, welches.die Traf

ic ren überzahlen und ihm Lin Attest.ertheilenwird,
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auf dessenGrunddas Schlêüsengeld bei Przecho
wo Nnd Gkdddeck zu entrichten ist, trrib oW WeU 
Heè Wî Mü Hölz' dukchgeschleüstt' wef- 
den darfMàWDMâ^WMMM

§. 1317*'  Jedeê äästößex ist verbunden, das 

Holz' bei Klingertnühle lange ■ gnzühalten^ biss 
das Forstamt Schnoez ihm das weitere Nachstö
ßen mit Rücksicht auf die vorliegenden Holztraf- .... 

ten
§. P318. Derjenige Holzflößer, welcher diese 

Anordnungen., nicht befolgt, verfällt in eine Poli- 
Leàrafe ^W^L^MÄ?NWi^WWMv7chen 

dadurch 'andern Holzstoßern verursachten Schaden. 
etseHèn.

(Pubticand. ». 15. Dec. 1814. Marienw. AmtsÄ. 1815. S. 15.)
1 îJedermanN ist erlaubt, ' unverbünde-8.49—si.
nes'Ho^ '-auf schiffbaren'Strömen', unter' Bèob- - 

achtung der darüber ergaNgenM'PolizbiverordnUn- 
gen, zu flößen.

§., 132Q., Das. Recht, Fahren und Prahmen 
zum UehMßen'.DrsWld zü 'halten, steht jedem ' 
adeligen - Dü'Mèflher zu,'dessen Gut an einen öf»

Sgll
H. bisher" die Welk- und Ordens^

geistlicheckèM'Bèfrêîilng''v'öin Fahrgelde getioflest 
haben, bleibt denselben diese Befreiung Vorbehalten^

Diese WWsttzê'stich in dä neuesten Entwurf'des 
Westpreuß. Ptovinzialrechts Äs verfassungsmäßig' MM 
sannt, und es ist Dabei, auf v. Scheibler's^EntwurfBe- 
zug genomruen. Scheibler beruftl.sich zuvörderst auf die 
kulmische handfeste von 1251-.Gs welcher sich aber,mit 
größerm Rechte das Gegentheil' verleiten ließe; ferner auf 
den Friedensvcrtrag vom 8. April 1525 , in welchem^ die 
freie Schifffahrt -und das Ueberfttzen über die . Ströme 

' „omnibas. Prii,ssiąe iticoljs“ fund nicht bloß der! ade
ligen Dutsbesrtzern) gestattet ist (S. Privilegia der Stande 
Les Hrrzogihüms Preußen; Braunsberg 1616, S. 35) :

- und endlich auf ein Präjudicat in Sachm des Wcus wi- .
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der dm Landkämmerer v. Zezewski aufTopolno von 1792, 
' 1793 und 1794, in welchem dem v. Zezewski das Fähr

recht auf den Grund langwierigen Besitzes zuaesprochm 
ist. '(S. 243.) ö ■ ■*

50.61. 1322. Ueber die polizeilichen Verpflichtun
gen des Inhabers einer Fährgerechtigkeit siehe das 
Circular vom 28» Aug. 1822.

(Marienw. Amtsbl. 1822. G. 865.)

§. SS. §*  1323. Für die Benutzung der Schiffbrücke 
-der Fähre der; Stadt Marienburg muß ein Zoll 
entrichtet werden.

(Drückest- und IollLarrff vom 17, August I8lv.)

5. 1324. Für die Benutzung der Brücke über 
deN Schwentefluß bei Marienau Amts Tiegenhof 
ist Brückengeld zu entrichten.

(S, den Tariff in Danz. ^Arytsbl. 1822. S. 495.) 
§ 1325^ Auf für die Benutzung der Schiff

brücke bei .Kurzebruck (jetzt bei Dirschau.)
• (Gesetzsamml. 1811. S. 248 und Marienw. Amtsbl. 1827. 

S. 824.)
. 57.58. §. 1326. Um die Beschädigung der Bühnen

werke sowohl bei der Festung Vrauhenz als bei 
den Außenwerken zu vermeiden, dürfen die Schif
fer nicht längs dem Festungöufer und ihren Ge
fäßen fahren, sogenannte Treidetfußstege machen, 
oder Anker auswerfen.

§. 1327. Die den Strom hinauf fahrenden 
Schiffsgefäße müssen vielmehr sich zeitig nach dem 
jenseitigen Ufer wenden und entweder längs den 
Dämmen, oder dià an den bewachsenen Käm
pen und der Sandbank hinauffahren.

§. 1328. Holztraften dürfen nicht an den Büh- 
nenwerken an legen, lind es dürfen keine Hart
pfähle zum Festmachen eingeschlagen Werden.

Z. 1329« Niemand darf zu Fuß oder zu Pferde 
längs veyr Festungöufer passiren.
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§>133(X/-Niemand darf/mit Dich' Längs dem 
Festungsufer treiben oder hüten.

§. 1331. Wer diese Anordnungen übertritt, 
soll verhaftet, zum Ersatz dps verursachten Scha
dens angehalten und mit Geld « oder Gefängniß
strafe »belegt werden.

( Publicand. vom 12. ZE là- Màtè. Amtshk. 181s; 
S. 390.)

§.1332- S. Deich-, Ufert und Grabenordn. §. 63. 
sür das Netzbruch vom 14. Dec. 1779-

§. 1333. Die Sommerdeiche auf den Ueber- 
sällen der -àmgschm Einlage müssM schon im 

Herbste/ tvenn das'Vieh von der Weide getrie
ben wird/' abgetragen und es darf damit künftig 
nicht mehr so lange gewartet werden, bis sich daS 
Eis in der Nogach gesetzt hat.

(Ministertalrescr. v. 8. April 1811. Marienw. Amtsbl. 1811.

Da es in Weffpreüßen an einer allgemeinen Damm-, 
Deich- und Uferordnung mangelt,/— denn die Damm
ordnung für die Marienwerderfche Niederung vom 30, 
Marz 1755 berührt nur einen kleinen Theil der Weich- 
felniederungen — so beruht die Gesetzgebung über diesen 
Gegenstand beinahe ausschließlich auf örtlichen Gewohn- 
heitsrechten und! Observanzen, von denen nur ein gerin
ger- Theilzur Kenntniß .des' größer» Publikums gelangt 
ist. Cs kann unsere Absicht nicht. seyn, diesen Gegenstand 
hier vollständig abzuhandeln, denn dazu würde eine ge
naue Kenntniß aller Deich-- und Schlickoàungen der 
einzelnen.Niederungen der Provinz» und auch wohl'rind -/M! 
vertrautere Bekanntschaft mit dem Technischen des Deich-. 
Msens erforderlich sein;! W den Zweck jehoch,.den Rich
ter mit demjenigen bekannt zu machen, was über dfe aus 
dem Deiche und Schlickwesen der Provinz entspringenden 
privatrechtlichen -Verhältnisse am häufigsten zur richterli
chen Entscheidung gelangt, dürften nachstehende Bemer
kungen hinreichen, und sie werden ihm wenigstens Anlei
tung. zum '«eitern Nachforschen geben. Die Quelleaus 
welcher wir geschöpft; besteht, außer mehreren Präjudi- 
caten, hauptsächlich in David Vircho's Schrift: „Die
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Deiche und Schlickrechteder drei DmhigerWerdet," 
Danzig, 1764 in
i' I. àsthrchtè beb^Dîîch-- «nb--Schlickrechte m Wistpreüße».-

1') Ms der deutsche Vrdenim Anfänge des drei- 
zthntzeM-Jahrhunderts züerst nach Preußen kam, und sich 
vor allem in den Besitz des Kulm erlaub es setzte, gab es 
em <den großen Flüssen des-Landes, und namentlich an 
der Weichsel, noch Zeine Deiche oder Damme/ überhaupt 
keine.. lHrcherungsanstalten- gegen Stromüberschwemmun- 
gen.^Die Flüsse traten üb?rgll.Wgehindert über ihre'User 
und, bildeten besonders an' ihren ' AusmüUdungen m das 
Hê'àrMiy chie Ostsee unbewohnbare. -Sümpfe. 
Aus àestr solchen unabfehbaren Sumpfe/^bestand auch 
der- jetzig? Marienhyrgey-grHe - Md kleine Werder , : auf 
welchem es nur fünf Dörfer gab, Äderen , Einwohner-bei 
jedem Eisgange in Lebensgefahr gerjethen. ''. ', -

^-2) Der deutsche Otden. wurde jedoch brild, wahr-, 
scheinlich durch die Erfahrungen,, welche mawin Holland 
gemacht hatte, .belehrt, , auf die ausgezeichnete Fruchtbar
keit der Stromniederungen aufmerksam, und lernte seht 
bald-die Vortheile begreifens welche sich darboten, wenn 
er den Versuch machte,7^ die Ströme in ihre Ufer einzu- 
engen und ihnen die versumpften Niederungen zum Acker
bau und 'zur Grasnutzung abzugewinnen. Schon-.im 
Jahre '1288s,-sing der Landmeister'Meinhard von Quer- 
furt an, zuerst am Flusse Elbing, dann an beiden 'Sei- 
tender-Nogat, und endlich an ' der Weichsel,selbst, Dam
me oder Deiche schütten zu lassen. Dieses wohl-kostbare, 
aber erfolgreiche Werk wurde wahrscheinlich im Jahre 
1294. vollendet, uH-der Orden setzte- darauf, um die 
Deiche in Stande W erhalten,' -unter den Namen der 
Vögte, Deichgräfen und Deichgeschwornen, eigene Be
amte-am-

Mit 'Schüttung solcher Dämme fuhrâ alsbâ, 
von ihrer großen Nützlichkeit durch den--.Augenschein dB 
lehrt, " die, großem Gemeinheiten, besonders die Stadt? 
Danzig und Elbing/ -fort-, bald nahmen auch die übri
gen Ortschaften und' -Gutsbesitzer in den Niederungen 
daran Theil, und es vereinigten sich häufig'/zur Schüt
tung und Unterhaltung der' Dämme-'die Grundbesitzer in 
den./Niederungen' zu eigenen DamMgesellschafttn. " ■ Die- 
serss Gemeinheiten und Gesellschaften überließ der Orden, 



337Von den Rechtest und Regalien ic, - §. 63.

-. h. der Staat, gern die mnereOrgastisation ihrer Ver
waltung , die Wahl und Bestellung ihrer Beamten, die 
Vertheilung der Einrichtuygs- pnd Unterhaltungskosten, 
und die Entwerfung und Handhabung eigener Statuten- 
oderWi l lk ü r en, welche sowohl die rechtlichen Ver-- 
hältnisse als die polizeilichen Anordnungen umfaßten.?

4) Ahtzr die - Flußsthcherungen haben nicht bloß,die 
Ueberschwemmungen des Stromes, an welchem sie liegen) 
zu fürchten, sondern auch diejenigen,, welche durch das 
von der benachbarten'Hohe im Frühjahre herabströmende 
Wüster entstehen, oder sich im Sommer durch dfe An-- 
sàmmlung des Regenwaffers auf den Ländereien bilden.' 
Urti diese überflüssigen und schädlichen Gewäster abzufüh-, 
ren, bedarf es der.Graben.Uüd Wasserleitungen, deren 
Anlage und' Unterhaltung 'weit leichter durch die .verei
nigten Kräfte aller derjenigen s welche sich he,s, Wassers -zu 
entledigen wünschenbewirkt wird. Auch zu' diesem. 
Zwecketraten daher ganze Ortschaften und Gemeinheiten 
zusammen und bildeten besondere Gesellschaften. Solche 
Anstalten nannte man G ch l l st gn st a l test, die G^sell- 
schäft eine Schlicksotietat, . ihre Beamte, hießen. 
SchtfFgeschworne, und "die Willkür/, welche jede 
Socirrat entwarf, Schkicko rdpung *).  De.r Orden 
mischte sich unmittelbar so wenig in dieseDngèlègeNHeitech^ 
als in diAbèôêWM«rMEèMÂ8^^^^^M^M

5) So bilderen sich in Westpreußen die rechtlichdst 
und polizeilichen Verhältnisse cher Deichs sind Schlichsö^ 
cietaken nicht sowohl.durch die.Gesetzgebung-des' S'kgats, 
als vielmehr durch Uebereinkunft, durch das Herkommèn 
und Höchstens,/ wiewohl nur einzeln sind ttach/sind siäch/ 
durch Willküren aus.' AN "häufigen Streitigkeiten könnte 
es unter diesen Umständen Nicht fehlen, diese'führten aber: 
zu gerichtlichen Entscheidungen und dadurch zu Rechtsre
geln, welche die Stelle der Gesetze vertraten. Die Deich- 
und Schlickgeschwornen-Machten das Deich- und Schlick
gericht. aus » und sie entschiedest nach damaligem Gebrauch 
im Wege des mündlichen Verfahrens.- So entschieden 
z. B.. die Deichgeschworuen des Dirschauer Gebiets im

■■ » *) rDie Schlickanstaltenl sind - hiernach das/?was man in Hol
land - und Ostfriesland Gylett oder. àiete.n nchnt: Unter Sch lick 
versteht man 'N Westprellßen,d;y^ nach- Ueherschlvemmungea, aus- 
dem Lande zurstckbjeibeiàèstDchlam^. ? -;vt\•'< -

Westpreüß. Prov.-Recht. ' 22
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Jahre 1407 über die Verschaffung der Vorflut von der 
Höhe an bis zum Strome, über die Mitwirkung -der Hö- 
hebewohner dabei, Und über Pie Verwaltung der Abzugs
gräben; und in ähnlicher Art setzten die Deichgeschwor
nen des großen Danziger Werders im Jähre 1423 die 
Grundsätze über die Theilnahme der Grundbesitzer an den 
Deichlasten nach Verhältniß der Große des eingedeichten 
Landes fest. < . ;

6) . Bei manchen Deich - und Schlickgesellfchaften 
wurden die, diesen ganzen Gegenstand umfassenden -Ge
wohnheitsrechte und' Entscheidungen gesammelt/ schriftlich 
verfaßt, und vom Landesherrn bestätigt. Dahin gehört 
z, B. die sogenannte LaNdtasöl des großen,Danziger, 
Werdertz,, welche sm Jahr, 1526hquf Befehl des"Königs 
don Polen bestätiget wurdet Andere Daysinsocietäten 
versäßsett ihre Statutenh in' her -Form ?vön-Vestragen. 
Aber eben diese Deich- und Schlickordnungen sinh von 
einander völlig ilngbhängig."undhhaben nur."den ÄweÄ 
und die gebräuchlichen Mittes zur Erreichung desselben 
mit einander, gemein. Viele. Deichsöcietäten haben auch 
gar keine geschriebene Deichordnungs z. B. die der Schwetz-, 
Graudenzfchen- und der Meweschm Niederung ; die Nechts- 
verhältnisse regeln sich hier theils nach dem Herkommen, 
theils Nach einzAnen gerichtlichen Entscheidungen, theils 
Nach Vergleichen und Vertragenh .Endlich bilden manche 
Ortschaften cher Niederungen auch einen besondern Deich- 
veMnh für "sich, z. B. Ellernwalde bei Etbing, dereni 
Deich - und, Schlickordnüng in ihrer Dorfswillkür (Dors
ordnung) enthalten ist. 5

7) Seit der Preußischen Besitznahme vonWestpreu- 
V ßen wurde die polizeiliche Aussicht über die Deich- und '

Schlickanstalten der Provinz von der Provinzialregierung 
(Kriegs- Md Domainenkammer -zu.Marienwerder) über
nommen ; es wurden Sachverständige zur Leitung der 
Anstalten und zu deren Erhaltung angestellt, die Deich
geschwornen wurden ihnen untergeordnet, und die Deich- 
und Schlickangelegenheiten in -ihrem ganzen Umsange seit
dem als Gegenstände der Provinzialverwaltung behan
delt. Bei der großen Anzahl von Dammsocietäten, bei 
der Verschiedenhett ihrer Statuten,--und bei den mancher
lei Abweichungen- in den Ortsverhältniffen fand matt es 
mdessen sehr schwierig, eine alkgemeine DammDeich-
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undUserordnung für Westpreußen zu entwerfen, und da
bei ist ^es bis jetzt verblieben.

II. . Innere Einrichtung der Deich - und Schlickgesellschaste».
8) Diese Gesellschaften bestehen in der Regel nur 

aus Besitzern von Riederungsländereien, welche durch die
angelegten Dämme, Abzugsgräben u.'s. w. vor Ueber- ' •
fchwemmungen geschützt , oder durch gemeinschaftliche Mit
wirkung wieder entwässert werden. .. ■ ß

9) Ueber welche Grundstücke sich der Verband er
streckt, ist nach der Oertlichkeit durch altes Herkommen, 

Verträge und Vergleiche bestimmt. *
-V 18) Auch Grundbesitzer der angrenzenden Höhe find 
chäufig Mitglieder des Verbandes, besonders einer Schlick- 
societät, entweder freiwillig, weil sie an den Vortheilen ■ . / . 
der Anstalten Theil nehmen, oder gezwungen, weit ste ; 
rechtlich verbunden find, zur Verschaffung -der Vorflut 
mitzuwirken. , * . r- » ?

11) Der Zweck der Gesellschaft besteht: ' »r-
a. itt der Beschützung der Niederungen vor Ueber- 

schwemmungen der austretenden Ströme: dmch Dei
che oder Dämme, ? ;

bi in der Fortschaffung des von derHöhe herabkom- t , 
wenden Wassers durch Abzugsgräben und .Schöpf- / 
wühlen. Um aber das zur Feuchterhaltung der Wie
sen erforderliche Wasser zurückzuhalten, sind Schleu
sen erforderlich. z

c. in der Unterhaltung der Dämme, Abzugsgräben,
? Schöpsmühlen,. Schleusen u. s.w.

i st. in der Wiederherstellung aber dieser Anstalten, wenn 
sie'.-durch' die Gewalt des Wassers beschädiget oder

12) Jede Societät hat ihre Beamtm, Mlche Damm
oder Schlickgeschworne heißen, und deren unmittelbarer 
Vorgesetzter De ich g raffe genannt wird. - Nur iw der 
Marienwerderschen Niederung haben diese Beamten an
dere Benennungen. "

13) Der Deichgräfe und die Deich- und Schlickge
schwornen werden in der Regel von der Societät gewählt.

14) Selten ist die Dauer ihrer Amtsvàvàng ge
setzlich oder durch Herkommen bestimmt.' Schlickgefchworne 
sind jedoch in der Regel nur verbunden, ihr Amt fünf 
Jahr zu verwalten. ; .
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15) Der Deichgräfe und die Geschwornen werden
als öffentliche Polizeibeamte betrachtet, und zu ihrem 
Amte feierlich vereidiget. Die Vereidigung erfolgt gewöhn
lich auf dem Damme selbst) unter gottesdienstlichen Feier
lichkeiten. ‘

16) Sie haben in den Grenzen ihres Berufs exe-
- cutive Gewalt und eine beschrankte polizeiliche Gerichtsbarkeit.

17) Sie stehen unter der Leitung der von.oder brr
der Provinzialregierung angestellter Wafferbauverständigen, 

'und unter der Aufsicht der KreisverwaltuUgsbeamten 
-(Landräthe).' ; 7 ■ , l . s'

18) Häufig genießen sie einer durch Beiträge-oder 
Abgaben der-Societätsmitglieder (in den Marienburger 
Werdern La»dschvß genannt) aufzubringenden'festen Be
soldung in baarem Gelde; an andern Orten haben sie 
den Genuß von Dienstländereien. oder die Befreiung von 
.gewissen Arten von Abgaben, namentlich von Sbcietäts- 
lasten. Schlickgeschworne sind z. B., Nothfälle ausge
nommen, von der Eiswache frei. ■'
- ' : 19) ^Endlich kommen ihnen Gebühren zu, worüber 
es jedoch, meistenteils an nähern Bestimmungen mangelt.

20) Die Collégien der Damm - oder Schlickge- 
schwornen - versammeln sich zu bestimmten Zeiten,; beson

ders aber- im Frühjahr und Herbste zur Deichschau. Ihre 
Beschlüsse werden nach der Stimmenmehrheit gefaßt.

21) Die Deich - und Schlickgeschwornen stehen ge
gen die Societät in der Regel in dem Verhältniß der 
Communalbeamten und müssen daher derselben: über die 
von ihnen verwaltete Damm-Loder SchlickkasseZährlich

: Rechnung legen. In der Marienwerderschm Niederung 
iwerden die Geldbeiträge der Gutsbesitzer (das, Pfahlgeld) 
theils zur königlichen, theils zur städtischen Pfahtkaffe ent
richtet. Zm« großen Marienburgfchen Werder wird die 

• Dammkaffe von dem Deichgräfencollegium, welches. zu-
- gleich die Communalbehörde dieser Niederung ist, verwaltet.
III. Mittel zur Sicherung vor Ueberschwemmungen; zur Fort- 

.... , schaffung des Wassers und zur Herstellung der Geschädigten 
'^- Anstalten. .Ç-7’ ? 1 

•4’ - , 22) ,Als dG wirksamste. Mittel, die Flußniederungen 
vor Ueberschwemmungen zu schützen, hat man bisher.die 

-Dämme oder Deiche betrachtet, wiewohl die häufigen 
Dammdurchbrüche gerade dann, wenn die Ueberschwem- 
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ntuttg'ett am gefährlichsten und nachtheiligsten sind', zu dem 
Schluffe berechtigen, daß diese mühsamen und 'kostspieli
gen Anstàn sehr oft ihren Zweck verfehlen "und wegen 
Verhinderung des Wasserabflusses zuweilen'mehr schäd
lich als nützlich sind*).  Zu bemerken ist hiebei:

a: längs dem Damme muß der angrenzende Grundbe
sitzer, zum Schutze des Dammes) die sogenannten , 

/Quellgräben unterhalten, - . V
b. über den Damm dürfen weder Zaune noch soge

nannte Hecken angelegt werden. .
23) Ist ein Dammdurchbruch erfolgt, so werden, 

um das fortdauernde Einströmen des Wassers aus dem 
Flusse in die Niederung zu verhindern, Fangdämme 
°nSeI24)v Zur Fortschaffung des angesammelten Wassers 
dienen die Abzugsgraben und Schöpfmühlen. Dieserhalb 
gelten folgende Grundsätze. « , ... A,„

a. Die Grundbesitzer der Höhe, welche ihr uberflussi- 
qes Wasser'durch die Niederung «Weiten,, muffen 
an Anlegung und Unterhaltung der Abzugsgraben 
und der diese umgebenden Verwallüngen gemem- 
schaftlrch mit den Grundbesitzern in der Niederung 
Theil nehmen. Hat adernder Grundbesitzer in der 
Niederung von den Abzugsgräben keinen Vortheil, 

. sondern muß er sie nur dulden, weil er dem Nach
bar auf der Höhe Vörsiut zu verschaffen schuldig ,st: 
so liegt die Anlegung und Unterhaltung der Grahen 
und Verwallüngen dem Letztem allein ob.

♦X Die Zweckmäßigkeit der Peiche im Allgemeinen läßt sich 
wohl nicht bestrArenz'-abernicht in-allen Niederungen durste rhre 
Rothwendiakeit; und Nützlichkeit unzweifelhaft seyn» schma!Km> 
Niederungen, und m solchen, wo die Ueberschwemmungdas unbe» 
schützte Land schnell sicher verläßt unddaffelbe. mcht. versumpft,^ 
scheint es tathsàMek^ vie Dämme ganz fortzuschaffenund dîeMr-, 
à Höfe, deren Bewohner hei Dammdurchbrüchen in Lebensgesayr 
gewesen,, auf die benachbarte Höhe zu versetzen. Wintergetrewe m 
solchen Niederungen zu bauen , ist an sich nicht rathsam und> rm. 
Durchschnitte mehrerer,, Jahres gewiß mehr nachtheüig als vortyeu- ^ 
haft. In Niederungen dagegen,- welche von betrachtstche^ ÄUso^y- - 
nuüa , stark bevölkert und rüit großen Obstgärten besetzt stnd, wer- » 
hen Bewallungen von, normalmaßiger Stärke, Höhe und Construc- 
à unentbehrlich bleiben, ohne diese Eigenschaften aber 
ju Zeit von Neuem zu Trauerscenen, tote im Jahre 1829, Gelegen 

heit geben.
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b- Aà" ^undbesitzer der Niederung und die der 

Hohe von den Abzugsgräben gleichen Vortheil, so 
ttagt derjenige Grundbesitzer der Höhe, auf dessen 
tarn der Abzugsgraben anfängt, gemeinschaftlich 
mit demjenigen Grundbesitzer der Niederung, durch 
dessen Land -er Graben läuft, die Kosten der An- / 
läge und Unterhaltung. Der dritte Grundbesitzer, 
durch dessen Land der Graben werter gefuhràird, 
nimmt in so weit, gemeinschaftlich mft den beiden vo
rigen, an den, Kosten Theil, und so fort, bis zur 
Ausmun-ung des Grabens,in den Strom, so daß 
also die Zahl der Theilnehmer sich in demselben Ver
hältniß vergrößert, als der Graben sich verlängert, 
die Theilnahme der oberwärts Legenden Grundbe
sitzer aber sich in demselben Verhältniß vermindert. 
Dieser Grundsatz wurde bereits im Jahr 1407 durch 
einen Ausspruch der Deichgeschwornen der Dirschau- 
schen Niederung festgestellt.

e. 3ur Unterhaltung der Gräberr wird auch das Krau- 
Berselben, d. h. ihre , Reinigung von Schlamm, 

à Wurzeln gerechnet. Hinsichts der Pflicht 
des Kràutens verhält es sich wie mit der Pflicht/ die 
Gräben selbst zu unterhalten. Siehe auch das Re
gulativ v. 7. Apr. 1828.

d. In der Nähe der Schöpfmühlen dürfen weder Ge
bäude noch Bäume stehen, weil sonst den Mühlen 
der Wrnh genommen wird. Auch nahe an den Ab- • 
zugsgräben sollen in der Regel keine Bäume gedul
det werden, weil deren Laub und , Wurzeln das Ver- . 
krauten befördern.
25) Wasserschüttungen und Siedeldeiche, Futterun

igen, Wetterungen, Verwaltungen und Buhnenwerke (Häup
ter) sind Anstalten, theils zum Abhalten, des zuströmenden 
23assers, theils zu dem Zwecke, dem Strome eine un
schädliche Richtung zu geben, oder die Dämme vor dem. 
Abschützen zu schützen. Baum- und Strauchpflanzungen, 
vorzüglich auf den Außendeichen, d. h. dem Lande zwi
schen dem Damme und Strome, haben gleichfalls den 
Zweck, die Dämme vor der Gewalt des Wassers zu be
schützen.

26) Ist der Wasserspiegel des Stromes höher als 
der der Abzugsgräben, so würden die letztèrn Ueberschwem-
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in un a en herbeiführen, wennsie nicht mit Schleusen ver
sehen waren. Diese find häufig auch darum nöthig, weil 
sonst- das mit einem Mase^ von der Höhe Herabstromende 
Wasser Ueberschwemmungen verursachen würde. Hmstchts 
ihres Oeffnens und Schließens ist besondere Vorsicht nö
thig; gewöhnlich müssen die Schleusen nur nach und Nach 
rn gewissen Zwischenräumen geöffnet werden, um dre un
terwärts gelegenen Gräben nicht plötzlich bis zum Aus
treten zu überfüllen. Zu diesem Behufe rrchtet man sich 
nach Markpfählen. . , . , -.

27) Die Schleusen sind « der Regel das Eigen
thum derjenigen Ortschaft oder desjenigen Guts, auf des
sen Grundstücken sie stehen, und welche allem Nutzen,von ( 
ihnen haben. Ist der Vortheil mehrern Ortschaften oder ■ 
Güterü gemein, so müssen alle gemeinschaftlich zu ihrer 
Errichtung und Unterhaltung beitragen.

IV. Pflichten der Societätsmitglieder.

28) Die Pflichten der Societätsmitglieder haben 
theils die Unterhaltung der Dämme, Abzugsgraben, Müh
len, Schleusen und übrigen Sicherungsanstalten, tyeus 
die Abwendung der Dammdurchbrüche, Hells die Wieder
herstellung 1 der beschädigten Dämme, Graben u. s. WM 
über nicht die gemeinschaftliche Unterstützung.der durch 
Dämmbrüche und Ueberschwemmungen verunMckten J«e 
derungsbewohner und Grundbesitzer zum , Gegenstände, 
sondern zu letzterm Behufe müssen thells land^herrlupe 
Bewilligungen, - theils milde Beitrage^ thells besondere, 
zu diesem Zwecke etwa gestiftete Verftcherungsgesellschaf- 
ten in Anspruch genommen werden.

29) » In der Marienwerderschen Niederung bewilligt 
der Staat seit 1728 die zur Anlegung , Unterhaltung und 
Wiederherstellung der Weichseldämme erforderlichen Geld
summen, nebst.Holz und Strauch,.ohne ledoch dre recht
liche Verbindlichkeit dazu, in so weit nicht Staatsdomai- 
nen zur Societät gehören, anzuerkennen (Dammordnung 
v. 30. März 1755, Kap. 2. §. 1.). Die erforderlichen 
Hand- und Spanndienste werden auf die emzelnen 
cietätsglieder nach Verhältniß der Größe ihrer zur Socie
tät gehörigen Ländereien »ertheilt « auch muß jeder Grund
besitzer ein bestimmtes Pfahlgeld zur Pfahlkasse entrichten. 
Zn gleichem Verhältniß werden in der Marienwerderschen 
Niederung auch die außerordentlichen, in den übrigen Nie-



derungenaber sämmtliche ordentliche und außerordentliche 
Lasten urid Abgaben"vetthà ' ,
...., 'X°) ,Zu i>en gewöhnlichen Arbeiten Mr Unterhaltung 

Erhöhung^ der Damme tragt jedes Svcietätsmitglied 
bei,' und zu diesem Behufe.-sst überall theils durch Ver
trage, theils durch gerichtliche Entscheidungen , theils durch 
Verjährung festgestellt,' welche in Ruthen bestimmte Strek- 
ke des, Dammes jedes Mitglied unterhalten muß/ Diese 
Strecken werden Dämmloyse (Look, Lott) genannt, und 
werden mit Pfahlen bezeichnet,

V.',  Befreiungen von den Deich - und Schlicklasten.

. 31) In der Regel gelten keine Befreiungen von den 
Damm - und Schlicklasten, sondern jeder Grundbesitzer, 
dessen Land 'ganz oder zum Theil durch die Sicherungs- 
anstalten geschützt wirdist zur Theilnahme an den La
sten verpflichtet, ohne Rücksicht auf seinen Stand und 
seine übrigen Verhältnisse." Der Fiscus, wenn er als Be
sitzer von Staatsdomainen zum Verbände gehört, hat nie 
auf Befreiung Anspruch gemacht, sondern fast überall 
freiwillig mehr Lasten und Beiträge übernommen,, als 
verhaltnißmäßig auf ihn treffen. Die adeligen Gutsbe
sitzer haben zwar hin und wieder versucht, sich von die
sen Lasten loszusagen, sie sind aber mit ihren Ansprüchen 
durchgängig abgewiesen. .

32) t Nur die Geistlichkeit hat' vielfältig auf Befrei
ung von diesen Lasten Anspruch gemacht; 'wenn aber Ver
träge oder - Verjährung diesen Anspruch nicht begründen, 
sind sie damit bisher vom königl. Oberlandesgericht aus 
den Grund des & 776. Lit/ Lt. Th. 2. des/allg. Land
rechts abgewiesen worden. Es gelten darüber folgende 
Grundsätze: r " -

a. Die Befreiung der Kirchen und Geistlichen von den 
Damm- und Deichlasten, wenn sie .sich auf Ver
gleich oder Verjährung gründet, entbindet doch nur 
von der persönlichen Theilnahme an den Eiswachen 
und. Hand - und Spanndiensten.

b. Sie findet nur Statt, wenn die Kixche oder Geist
lichkeit dafür einen verhältnißmäßigen Geldbeitrag 
zur Dammkässe entrichtet.

! c. Sie erstreckt sich nicht auf die gewöhnlichen und au
ßerordentlichen Geldbeiträge zur Unterhaltung, Ver-
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besserüng und Wiederherstellung der Damme und 
Schlickanstälten.

à.,/Die Befreiung von den Societatslasten entbindet 
die Kirche Md Geistlichkeit nicht von der Pflicht zur 
Unterhaltung der Gräben, Verwaltungen^ Mühlen; 
und Schleusen in ihren eigenen Ländereien, oder in 
den Grenzen der Ottsgemeinde.

e. Nur die von der Contribution befreiten vier Pfarr
husen können in obigen Fällen auf Befreiung An
spruch machen. Besitzt der Pfarrer eine größere 
Grundfläche/an Dienstland in der Niederung, so 
muß er dafür verhältnlßmäßig an allen Deich-und 
Schlicklasten «Theil nehmen.

f. Sind die vier Pfarrhufen Vererbpachtet, oberm Erb-- 
zins üusgethan, so hört die Befreiung auf.

g. Sind die Kirchen- oder Pfarrhufen verzeitpachtet, so 
geht die"! Befreiung von Hand» und Spanndiensten 
auf dm Zeitpächter über/ dieser muß aber auch die, 
Geldentschädigung dafür zur Dammkafse entrichten.
33) Bei andern Societätsmitgliedern trägt der Rieß- 

brauchsberechtigte alle ordentlichen und außerordentlichen 
Damm- und Schlicklasten, / und er kann nur in einem 
besondern Falle (Allg. Landr. I. 21. 88.) Entschädigung 
vom Eigenthümer fordem. Erbpächter, Emphyteuten und 
bloße Zeitpächter werden hinsichts dieser Lasten und des 
Anspruchs auf Remission nach den Vorschriften des allg. 
Landrechts (I. 21. 199 und 413 folg ) beurtheilt.

34) Societätsmitglieder, welche durch Ueberschwem- 
mungen Schaden erlitten haben, werde» dadurch von den 
Societätslasten in der Regel nicht befreiet. Ist das Land 
jedoch gänzlich versandet worden, so befreit dieß, wmig- 
stens verhältnißmäßig, von den Damm- und Schlickta
sten. Ist das Land auf ei» oder mehrere Jahre ganz 
oder theilweise unbrauchbar gewordm, so dürste dieß den 
Anspruch auf theilweise - oder einstweilige Befreiung, . we
nigstens aber auf Nachsicht begründen.

VI. Borrechte der Damm - und Schlicksocletäten. J

35) Die zur Unterhaltung oder Herstellung der 
Dämme erforderliche, dazu taugliche Erde kann'/ wo ste 
am nächsten gefunden wird,- gegen Entschädigung/ des 
Grundbesitzers aus der Dammkaste, entnommen röerden. 
Don nutzbaren Aeckern ist sie aber nur im Nochfalle, tie--



ber- vom den Ayßendeichen^ rn diesem Mlle aber nm ei
nen Spatenstich tief, wenigstens zehn Ruthen vom Damme 
entfernt, und nicht bis gastz «an den Strom, zu entneh
men. .Die entstandenen 'Gruben müssest, von der Socie
tät wieder-, aufgefüllt und geebnet werden.

36) Das auf den Dämmen wachsende Gras gehört 
der Societät, doch darf die Weide nicht verpachtet wer
den.. Diejenigen Societälsgticder, welche Dammarbeiten 
mit Gespann verrichten, find befugt, die Gespannpserde 
an den Arbeitstagen auf dem Damme zu weiden.

37) Vieh, welches außerdem auf den Dämmen ge
troffen wird, kann gepfändet werden, und der Eigenthü
mer muß das in der Dammordnung festgesetzte, und 
wenn keine Dammordstung vorhanden iß, oder selbige 
darüber schweigt, das am Orte gewöhnliche Pfandgeld 
zur Dammkasse entrichten. Das Dammgefchwornencolle- 
gium kann auch, mit Bewilligung der Provinzialpolizei
behörde , Polizeistrafen auf dergleichen Uebertretungen 
anordnen. ' ' ,

38) Die Außendeiche sind in der. Regel das Eigen
thum der Grundbesitzer» welche sse, in so weit es ohne 
Gefahr der Dämme geschehen kann, benutzen dürfen.

39) Sind aber die Außendeiche von der Dammso
cietät zum Schutze des Dammes mit Bäumest oder Ge
sträuch bepflanzt, so steht ihr auch Vie Benutzung der 
Pflanzungen zum Vortheil der Dammkasse zu.

40) Endlich erfreuen sich die Damm - stnd. Schlick
societäten wegen der ist den letzten zwei- Jahren,vor Er
öffnung des Concurses über das Vermögen eines Socie- 
tätsgliedes rückständig gebliebenen Beiträge des in der 
Concursordnung §. 357. den öffentlichen Lasten beigeleg
ten Vorzugsrechts.

§. 4334. Den Vergütungen für solche Geld
vorschüsse und ^Leistungen > welche die Mitglieder 
einer Dammsocietät, auf Anordnung der Obrig
keit^ zur Wiederherstellung durchbrochener Dämme 
und dek zum Abmahlen des Wassers erforderlichen 
Mühlen für die zu Beiträgen verpflichteten, aber 
in der Zeit der dringenden Nothwendigkeit der 
Mied^rherstellung unvermögenden oder abwesenden 
Mitglieder dieser Societät übernommen und durch
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Älteste der vorgesetzten Behördenachgewiesenha» 
ben, soll dasselbe Vorzugsrecht, welches in*  der 
Allgem. Gerichtsordn. Th. I, Tit» 50. §. 357. 
den daselbst erwähnten, . beständig fortlaufendem 
Lasten und Pstichten beigelegk ist ,' yüt völlig glei
cher Wirkung und uüter den àlichen Bestim
mungen zukommen.

§.1335. Doch bleibt den für unvermögend 
geachteten oder abwesenden Mitgliedern und de
ren Gläubigern jederzeit frei, die noch nicht für 
ihre Rechnung erfolgten Leistungen und Geldbei
träge selbst' zu übernehmen und sich in so weit 

gegen die übrigen Mitglieder äußer Verbindlich
keit zu »setzen.

(König!. Cabinctsverf. v. 1ä. Äug. 1814. Gesetz - Sammt. 
1814. S. 73.) , ;

§.' 1336*  Wegen des Damm- und Schleu
sengeldes in Elbing siehe Danz. Ämtsbl. 1819. 
S. 533 und 620.  .
^§. 1337. In Elbing wird, zum Besten des 

Stadkschuldentilgungsfonds, eine Strom - und 
Bollwerkssteuer erhoben.

(Regulativ v. .18. Feör. 1823.)
§. 1338. Das Rottmannsgewerbe, d. 'H. das §. 79. 

Geschäft eines Lootsen bei der Stromschifffahrt 
(namentlich auf der Weichsel und Nogat), steht 
unter der Aufsicht der Polizeibehörde.

(Publrcand. v. 26. Febr. 1812, Marienw. AmtÄl, 1813. 
S. 117. )

§. 1339. Siehe Schifffahrts - Polizeiordnung 
für die Fahrt auf dem Frischen Haff vom 14, Mgrz 

1822.
(Gesetzsàminl. 1822. S. 96.)

§♦1340. Der Bernstein ist ein vorbehal- $.so. 
tenes Eigenthum des Staats, und Niemand darf 
sich dessen atunaßen, der nicht, durch auödrückli-
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che Verleihung oder auf andere Art ein beson
deres Recht dazu, erworben hat. « >'-?! -

§. 1341. Niemand darf ohne besondere Er
laubniß mit rohem oder verarbeitetem Bernstein 
Handel treibens hei Eonstscütion der Waare oder 
ihres Werths, und willkürlicher Geld- oder Lei

besstrafe.
§. 1342. Wer, ohne' zum Bernsteinhandel be

fugt zu seyn, solches zufällig äufsischt^ gräbt oder 
findet, i muß denselben sofort an den .Berechtigten 
abliefern, und hat dafür: den zehenten Theil des 

Werths zur Belohnung zu fordern...
H. 1343. Die Belohnung fallt weg.,, wenn 

die Ablieferung nicht binnen drei Tagen nach dem 

Funde erfolgt.
§. 1344. Wer den Fund auf Befragen des 

Richters abläugnet, oder ohne Befugniß absicht
lich zum Bernsteinsuchen ausgegangen ist, wird 

als Dieb bestraft.
§.‘ 1345*  Wer eine begangene Bernsteinde

fraudation anzeigk, hat, wenst der Thäter über
führt wird, den vierten Theil des in Beschlag 
genommenen Bernsteins als Belohnung zu fordern, 

’ " Der Bernstein gehört in Westprcußen in der Regel 
nicht z« ■ den Regalien, sondern ist das Eigenthum des 
Grundherrn; besonders - wird das Recht, 'Bernstein auf 
eigenem Grund und Boden zu suchen, zu sammeln und 
zu graben , als ein Borrecht der. adeligen. Güter betrach
tet. (S. Zusatz zu II. 16. 69.) Ob die adeligen Güter 
auf dieses Recht nicht gleichfalls Anspruch machen können, 
ist zweifelhaft, dagegen ist der Bernstein, welcher am 
Strande der Ostsee gefunden wird?, im Preuß. Landrecht 
B- 3. Tit. I. Art. 3. §. 3 S. 7. für ein Regale er
klärt, und das Auflesen desselben bei höchster Strafe un-' 
tersagt. Die Strafen der Bernsteindefraudationen sind in 
der Bernsteinordnung von 1693 (Grube's Corp. Cönst. 
Pr«. B. 3. S. 329) nachstehend bestimmtt -
' 1) Wenn ein Fremder den Seestrand ohne Erlaubmß
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betritt , fo vnWt er iNeine Geldstrafevan18 Gul- 
ben itztzxr.6 Thalerft. • »« ,:.-4

. 2) Sämmtliche Bewohner des Seestrandes (Strand-
- baueftr nebst fhrein Gesinde) müssen einen eigenen 

, Eid, lüften» juàb wennIeiMernstà entwenden oder 
veruntreuen, so haben stewenn es nur.höchstens 
vier Stücke, gem e ist èn 'Berststeins unter 4 Loth,find, 
20 Gulden oder 6 àthlst 20Sgr., wenn es' 1 
Stof Ost 40'Gulden oder 4.3'Rchlr.- 20 Sgr.> strch 
für jedes Stof darüber ^20 Gulden oder 6 Rthlr. 
20 Sgr., an Strafe zu rsrlegem Wex über 6 Stof 

s, bis ein Achkel entwendet, .soll Staüpens^hlag w*  
legt Und von den Strandortèrn "verwiesen, wer eine 
Viertektonne entwendet, stiit'dem Strange hingerrch- 
tet werden. Die Veruntreuung -des weißen und bes
sern M /großen Stücken durch die Strandbauern und 

;;5 ihr Gesinde wurde für jede 4 Loth mit , 3 V.thlr., 
wenn chaß Stück 14.-Münd wog, mit'Staupenschlag,, 
toéiin eV2 Pfund wog, mit dem Strange verpönt.

' In Westpreußen sanden, diese Strafest nicht, füglich 
Anwendung, weil hier nicht st .wiy in Ostpreußmst die 
Bernsteinördstung' von 1603 ' zur Ausführung gekommen 
ist,--auch sind Mr keine eigestest Bernsteingerichte emge- 
richtet. Daher wurde von dem Ministerium der Justiz 

:pnd dem. Genergldirectoyum: untexm 31 Dec. 1801 auf 
den Grund, der altern Gesetze für Westpreußen ein Pu- 
dlicandüm eÄastest, dessen Vorschriften vorstehend in den 
W1340 bis - à enthÄlwn sind. Gesetze zu geben / ist 
aber eist Vorrecht des Staatsoberhaupts^ dieses Publi
candum hab'daher'sturdin so weit gesetzliche Kraft, als 

.dessen Inhalt -bereits vorhandene.,Gesetze wiederholt und 
einschärst. Das POlikandà hat die Vorschriften W 
Ällg. ' Landrechts chön gefundenen Sàchén (I. (L 70t-73.) 
zum Grunde gelegt / und ist -in' so fern ungleich stiilder 
als -die Bernsteinordnung von 1693; wenn dagegm nach 
à4344. derjenige, welcher -ohne Waàmst'zttm' Bern
steinsammeln dtzn Seestrand betritt , oder sonst zum Bern
steinsuchen ausgegangen ist, sogleich als Dieb bestraft wer
den soll, so muß die Gesetzmäßigkeit dieser Vorschrift,be
zweifelt werden s denn dir - Bertisteinordnung von 1693 
fetzt auf das Betreten des Strandes ohne Erlaubniß nur 
eine Geldbuße? und außer dem. Strande Bernstein zu su-
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chen, kann nicht als Diebstahl geahndet werden. Nach 
dieser Ansicht ist auch bisher kein König!. Oberlandesge- 
richt verfahren.

. 81, . §. 1346. Jeder Strandbewohner ist schuldig, 
so viel in seinen Kräften steht, beizutragen, daß 
M üuf der See in Gefahr geratenden Schiffe 
sn Sicherheit gebracht, oder wenn sie vetunglük- 
kest, die darauf befindliche Mannschaft, Ladung 
und Sachen gerettet, und letztere dem Eigenthü
mer zurüÄgegeben werden.
... §.1347. Alles, was die Gefahr..vermehren, 
oder die Rettung erschweren kann, muß Jeder 

. sorgfältig, vermeiden.
§. 1348. Niemand darf, außer den von der 

Obrigkeit angeordneten. Feuerbaken, zur Nachtzeit 
auf den Höhen am Strande Feuer .anzünden, bei 
ein- bis zehnjähriger Festungsstrafe und.Ersatz al
les dadurch verursachten Schadens.',,

• §. 134p. ; SobaW em Schiff in Gefahr kommt, 
sind die Skrandbedienten und der Lootsencomman- 
deur befugt, alle zur Hülfsleistung erforderliche 
Mannschaft und iZN)0ke> wo sie am nächsten zu 
haben sind, aufzu forderst; Jeder, an welchen solche 
Âufforàung'ergeht, ist schuldig, derfelben schleu

nigst Folge zu leisten.
$ §.,1350. Ein Schiffer, welcher die ^geforderte 

Hülfsleistung verweigert, wird mit einer Geldbu
ße von zehn Thalern, und nach Beschaffenheit 
der Umstände noch harter bestraft. Schiffer aber 
und Bauern, welche sich nach geschehenem Aus
ruf zur Rettung entweder gar nicht einfinden, 
oder, die von dem Strandbedienten oder dem Loot- 
sencommandeur erhaltenen Anweifungen nicht be
folgen, haben verhaltnißmäßige Gefängnißstrafe 

zu erwarten.
§. 1351. Wenn jedoch die' Strandbedienten, 
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der Lyotsencommandeur oder erfahrne Schiffer er
klären, daß-^es ohne eigene Lebensgefahr nicht 
Möglich sei, dem nothleidenden Schiffe zu Hülfe 
zu kommen, ft kann Niêmandj'der sich nicht frei
willig dazu enkschließk/ zür Hülfsleistung angehal

ten werdà
§. 1352. Die Eigenthümer der gestrandeten 

Sachen. sind, schuldig, außer den aufgelaufenen 
KosteN ein billiges Bergelöhn.zu entrichtens wel
ches, in Ermangelung eines gütlichen Uebereinkom- 
mèns, ■ von- dem CoiNmerz - Md ÄdmiraliiätScol- 
legium zü Danzig nach dem Gutachten der Strand- 

inspectoren, des Lootsencomniandeürs odererfahr- 
ner Schiffer, mit Rücksicht auf die Größe der 
überstandenen Gefahr, festgesetzt wird, jedoch in 
keinem Fälle höher als auf den^ dritten Theil des 
Werths -de't'''"gêkgenètt 'Sâchên / außer der für 
die gebrauchten Boote'und Geräthschaften beson
ders zu leistenden Vergütungbestimmt werden

§. 1353. Fallen jedoch dergleichen gestrandete 
Sachen als herrenloses Gut dem Fiscus anheim> 
so hak' derjenige, welcher sie geborgen oder gefun
den und angezeigt hat die Hälfte ihres , Werths, 
naMrem zuvor die Kosten abgezogen sind, zn ge« 
wärtigenäM^D 1

§. 1354. Vor erfolgter Rettung darf Niemand 
mit dem Schiffer oder der Mannschaft des in Ge
fahr schwebenden Schiffes über das zu' erlegende 
Bergelohn in Unterhandlung treten; jedes- dieser- 
halb in Voraus geschloffene Abkommen ist un

verbindlich. -
§. 1355. Wenn einem Schiffe, dessen Stran

dung unvermeidlich ist;'auf irgend eine" Art eist 
Zeichen gegeben worden, an welcher Stelle die 
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(Strandung mit der wenigster: Gefahr geschehen 
könne,, si) wird derjenige, welcher das Zeichen vor
sätzlich an einen gefährlichen Ort, versetzt, nach 
Verhältniß der Bosheit und des gestifteten Scha

dens,, mit .ein- bis zehnjähriger Festungsstrafe belegt.

§. 1356. Eben diese Strafe trifft denjenigen, 
welcher nach geschehener Aufforderung der Strand- 
aufsehev,. Lo0tsen und anderer Beamten, die ihm 
bekannten, minder gefährlichen Strandungöplätze 
nicht aüzeigt. , ,

§. KAà Äußer den lootsen, Ljcent - . und 
Strandbedienten darf Niemand ohne Erlaubniß 
hei dem verunglückten Schiffe oder Gute sich sin- 
den lassen, widrigenfalls derselbe, wenn er auch 
einer unredlichen Absicht nicht überführt- werden 
kanw, mit körperlicher Züchtigung, oder mit Ge
fängniß bis vier Wochen bestraft werden soll.

, §.1358. Wer ohne erhaltene Erlaubniß, das 
verunglückte- Schiff zu betreten, sich gewaltsam 
auf dasselbe drängt, soll mit geschärfter Züchtigung 

undMnsperrung ,iy eine Besserungsanstalt bis auf 
drei Jahre. belegt', werden,. wenn gleich nicht er- 
iviesen ist> daß er unredliche Absichten gehabt habe,

H- 1.359. Wer etwas von gestrandeten Sachen 
findet^, oder birgt-, m«.ß solches bei einer. Geldbuße 
von zehn Thalern' öder mehr, oder verhqltnißmä- 
ßjger. seibesstrafe, ^chem ESenthümer oder dem 
nächsten,.Strandbedientenr Domajnenamte, Magi- 
sirate odxr Dorfschulzen /ofort anzeigen, auch wenn 

ks i gygeht, das GefundKe an diefflben sogleich 
absteßrn^ und hat chafsip das oben (§.135?.) 
bestimmte'Bergelohn zu erwarten. ' . :. /

Bei.Vermeidung gleicher Strafe 
müssen auch die an- den,. Strand, getrichenen mensch- 
lichey-' K^per< ohne à etwas von dm Kleidern oder 
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andern Gegenständen wegzunehmen, dem nächsten 
Strandbedientsn oder Der nächsten Obrigkeit an
gezeigt werden. Zugleich muß derjenige, , welcher 
dieselben -wahrnimmt,ungesäumt, die zur.Rettung 
der Scheintodten vorgeschrjebenen Mittel-anwenden, 
in so fern Nicht die äußere Beschaffenheit deö Leich

nams klar zu erkennen, gibt, daß solche Rettungs
mittel ohne Erfolg sein würden.

, §. 1364. Wer gestrandetes' Gut unterschlägt 
oder auf. irgend eine Weise dazu behülflich tfł, 
wird als Dieb mit -scharfer Züchtigung und au
ßerdem mit Einsperrlzng in eine BesserungsM- 
stalt auf eine den Umständen^ angemeffeya Zeit, 
bestraft, âà WMKÄW

§., 4362. Wer .gegen Gestrandete, um sie zu 
bestehlen, Gewaltthätigkeiten verübt, soll mit der 
Strafe des Straßenraubes, belegt werden, ■

§. 1363. - Wem Sachen, welche für gestran

detes Gut zu halten sind, zum Kauf oder Pfande 
angetragen wàden, ist schuldig, sie anzuhalten, 
und dem nächsten Strqndaufseher, öher der nachi- 
sten Obrigkeit abzuliefern'. Wer gestrandetes Güt, 

welches verheimlicht^ oder unterschlagen worden, 
wiffentlich kauft oder zum Pfande annimmt, wird 
als WH^Maft. ^^8

K.-r 4.364. Hat außerdem Jemand-gestrandetes 
Gut zwar nicht wiffentlich,' aber doch mit Verab- 
säumung der gesehlichen Vorsicht gekauft oder zum 
Pfande genommen,, so. hat derselbe.nach Verhält
niß der begangenen ' Gährlässtgfeik,, nachdrückliche 

Geld- oder Gefängnißstrafe zu erleiden. «
1365» Wer gestrandetes Gut, welches.ver

heimlicht oder unterschlagen worden, Herheischafft, er
hält den. vierten Theil, des Werthes zur Belohnung. 

(Publicand. vom ZI. Dec. 1801 und Strandungsordnung vom 
'M Nov. lEEß

Westpreuß. Prov. - Recht. 23
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Dritter Abschnitt.
.... Von der Zollgerechtigkeit.

j. 9d. , §. 1366« Die 'Stadtgemeinde zu Elbing ist 
zur Erhebung einer Strom- und Bollwerkssteuer 
berechtiget. ’

(Danz, Amtsbl. 1822. S. 495.)
§. 1367. Jeder adelige Gutsbesitzer ist zur Er

hebung eines bestimmten Schleusengeldes befugt, 
wenn Holzstöße durch eine von ihm erbaute Schleu
se durchgeführt werden, und die Schleuse zu die
sem Behufe geöffnet werden muß.-

§. 1368. Doch müssen bei Anlegung einer 
neuen Schleuse oder Erhöhung des Schleusen
geldes die,Sàhe, nach welcher das Schleusen
geld erhoben werden soll, von der tandespolizei- 
behörde genehmiget werden.

; Nach Scheibler's Versicherung (Entwurf S. 248 ) 
sind diese Grundsätze observanzmäßig, dafür sind sie auch 
in den Verhandlungen über den neuesten Entwurf eines 
WestpreM. Pcöv -Rechts anerkannt, und sie sind in den- 
selben mit ausgenommen.

/ -Sechszehnter Titel.
Von den.Rechten b?8 Staats auf herrenlose 

Güter und Sachen.

Erster Abschnitt.
Von den Rechten des Staats auf herrenlose Grundstücke.

z. 8—12. §, 136g. Alle innerhalb der Grenzen eines 
adeligen Guts gelegenen herrenlosen oder verlasse
ne Grundstücke gehören dem Grundherrn.

§. 1370» Auch die in den adeligen Gütern



Von den Rechten des Staats rc. §. 8—12» 355 
K'legenen erblosen Verlaßenschaften fallen dem 

Gutsherrn anheim. ,
1371. Der Stadt Elbing steht das Recht 

auf herrenlose oder, verlaßene Grundstücke und auf 
erblose Verlaßenschaften zu.

§. 1372. In wir fern die Kämmereien an
derer Städte auf das Recht auf herrenlose Grund
stücke und erblose Verlaßenfchafcen Anspruch ma
chen können, Hängt von der Verleihung durch 
Privilegien, und von der Erwerbung durch Ver
jährung ab.

§. 1373. Der Besitzstand des Jahres 1797 
tritt hiebei in die Stelle des Ro.rMaljahreö 1-740.

Scheibler sagt hierüber in seinem Entwürfe, S. 253: 
„daß dem Adel dieser Provinz das jus bonorum varan- 
tium et Ladnci innerhalb der Grenzen feiner-Güter, und 
nicht dem FiscuS zustehe, bestätigen - eben, sp wohl aus
drückliche Reichsgesetze, als ein unvordenklicher ruhiger 
Besitz. "

„Nach der kulmischen Handfeste, gehört dieß Recht 
nicht ad reservata imperii, indem dessen mit keiner 
Sylbe gedacht wird!"'

„ Hiernächst sind diese Rechte dem Adel in der Con- 
Mution von 1588 vom Könige Sigismund ausdrücklich 
zugestanden, denn Szrrhitz führt in seinem Promptuarium 
statutorum Thl. 2. Kap. 1. S. 78. daraus an:

Iit bonis hereditariis Nobili ambona jure Ca- 
duci non ad Regent, sed ad Dominos pertinent, 
jure propinquiorum salvo.

Ferner drückt sich darüber Hartknoch de Republ. 
Pol. B. 2. Kap. 5. §. 14. S. 623. folgendergestalt aus: 

Porro si extraneus aliquis iri bohis Nobilium 
steriliter moriatur, bona ipsius non Fisco>' Re
gio aut Reipublicae, sed Do-minO fundi cedunt, 
quod jus caduci alibi locorum inter Regalia 
recensetur.

„ Endlich ist die Ausübung dieses Rechts dem Adel 
nie, weder unter polnischer noch jetziger Hoheit bestritten 
worden, und er befindet sich daher auch in ruhigem und 
unvordenklichem Besitzes "

23*
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; „Was endlich die Jmmediatstädte in der Provinz 
betrifft, so iff selbigen das Jus bonorum vacantium 
nirgend zugestandenj vielmehr haben sie in Fällen, wo 
es deßhalb" ^um Widerspruche kam, entweder ausdrückli
che Privilegien aufgewiesen, oder den verjährungsmäßigen 
Besitz dargethan. So haben z. B. die Städte Elbing 
und Stolzenberg / oder vielmehr die vereinigten danziger 
Vorstädte, dergleichen Verleihurkunden bei der Westpreußl. 
Regierung producirt u. s. w. "

' Obige Grundsätze sind hiernächst bei den Verhand
lungen über den neuesten Entwurf über das Westpreußl. 
Prov.-Recht vom Fiscus anerkannt, und sie sind daher 
mit ausdrücklicher Bezugnahme auf die Scheibler'sche Aus
führung darin ausgenommen.

Uebrigens ist dieses Recht der adeligen Güter offen
bar ein Ausfluß der vormaligen gutsherrlichen und Un- 
terthanigkeitsverhältniffe; erstere wie.letztere sind gesetzlich 
aufgehoben, und man würden daraus folgern können, daß 
dieses Recht seitdem den adeligen Gütern nicht mehr zu
stehe, Indessen hat Fiscus bis jetzt keinen Anspruch dar
aus gemacht.

Dritter Abschnitt.
Vom Jagdregal.

§, 33.34. §. 1374. Alle Raubthiere, als Bären, Wöl
fe, Luchse, Füchse, Ottern, Habichte und andere 
Raubvögel, auch Bieber, sind Gegenstände des 
freien Thierfangs.

(Forstordn. v. 8. Oct. 1805. Lit. 3. §. 3. 15.)

Z. 37.33. §< 1375-' Zur hohen Jagd gehören nur
Eleyn, Hirsche, Schwäne und Auerhähne.

§. 1376. Zur Mitteljagd nur Rehe,, wilde 
Schweine, Birk- und Haselhühner.

§. 1377» Zur kleinen oder niedern Jagd: 
Hasen, Dachse, Bieber, und das nicht zur ho
hen und mittlern Jagd gehörige Gestügel. 

(Ebendas. Lit. 3. 2.)
§. 89. §. 1373, Die adeligen Güter sind in der Re-
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gel innerhalb ihrer Grenzen zu allen Arten der 

Jagd berechtiget. , , ‘
. (Ebendas. Tit. Z. §. 1.) ,

Zu polnischen Zeiten war die Emtheilung der Jagd , 
in hohe, mittlere und niedere nicht üblich; wem die-Jagd 
zusteht, steht sie daher ohne Beschränkung aus einzelne 
Arten der Jagd zu. Solche adelige Güter jedoch, wel
chen erst nach dem 28. Sept. 1772 die adelige Qualität 
beigelegt ist, können auf das Jagdrecht nur so weit An
spruch machen, als ihnen dasselbe verliehen, oder schon 
früher ein Zubehör des Guts gewesen, oder durch Ver
jährung erworben ist.

§. 1379. Ein gleiches Recht steht den Städ
ten zu. M SäBifc

Ist als observanzmäßig in den neuesten Entwurf auf- 
genommen., ■

§.1380. Die Städte in dem vormaligen Netz- 
districte sind in der Regel nur zur niedern Jagd 
berechtiget. iBs

(Wie vorh.) '
§, 1381- Andere Grundbesther dürfen inner

halb ihrer Gutsgrenzen oder auf ftemden Grund
stücken das Jagdrecht nur dann und. in so weit 
ausüben, als sie dasselbe durch,, gütliche Verlei
hung, oder Verträge, durch den ruhigen. Besitz 
vom Jahre 4797, oder durch Verjährung erwor

ben haben. , - '■■■■■ - '
(Fyrstordn. v. 8. Oct. 1806. Wt. 3. 1.)
§. 1382. Demjenigen, welchem die Mittel- $.45. 

jagd verliehen oder verpachtet ist, soll erlaubt seyn, 
zum eigenen Bedarf, aber nicht zum Verkauf, Reh
böcke und Schweine in der Mchonzeit M schießen^ â

§.1383. Er darf auch dgs Schwarzwild schie
ßen, wenn dasselbe zur SomMekzeit in die Ge- 
treidefeldeb'-auStrWi VW

§. 1384- * Der Verkauf alles. WildpretS 'auf 
den Märkten ist während der Schonzeit unbedingt > 
verbêk^^W WWWW
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§. 1385- Tragende Thiere oder Thiere mit 
Kälbern, ferner Ricken, Auer, und Birkhühner 
dürfen zur Schonzeit gar nicht geschossen aber ge
fangen werden.

(Ebendys. Tir. S. Z. 6.)
Von den Gerichten ist angenommen, daß das Recht 

des Jagdberechtigten, zuvSchonzeit Rehböcke und Schweine 
zu schießen , sich nicht gerade auf die eigene Konsumtion 
beschränke, sondern daß er auch für gifte Freunde davon 
Gebrauch machen dürfe, wenn er das geschossene Wild 
nur nicht verkauft.

§. 138& Vom 1. März bis zum 1. Sep
tember darf Niemand mit Jagd- oder Windhun
den jagen.

§.138/. In diefem Zeitraume sind auch ässe 
Klapper - und Treibjagdenausgenommen auf 
Wölfe, verboten.

(Ebendas. Tit. 3. <£ 8.) '

$.49—54. §. 1388. In Ansehung der Elennthiere und 
Hirsche nimmt die ^Schonzeit mit dem 1. No
vember ihren Anfang.

§. 138p.z Dachse, Bieber, wilde Gänse, En

ten und Tauben, Kraniche, Reiher, Schnepfen, 
Krammetsvögel und Wasserhühner können zu al-? 
len Zeiten geschossen oder gefangen werden.

x (E^ndasi Lit. 3. §. 6.)

$.57, §, 1390. Kibizeier können bis zum 1.^ Mar
auf einen Erlaubnißfchein des Revierforstbeamten 
oder Jagdberechtigten ausgenommen werden.

(Ebendas.)
$. 58. §. 1391. Der Jagdberechtigte muß die Jagd

entweder selbst,, oder durch eigentliche Jäger, kei
neswegs aber.durch Hirten, Schäfer,, Bauern 
oder andere untüchtige Leute ausüben lassen., Wer 
dawider handelt, geht der Jagdnutzung auf zwei 
Jahre verlustig.

§. 1392. Steht einer Bürgerschaft das Jagd.
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recht zu , f» muß zup Ausübung desselben, ein Jä

ger gehalten werden. .
(Ebendas. Tît- A. §. 4.)

§. 1393» Vogelherde zum Fangen, der Kram« ei. 

metsvögel sind ertaubt»
(Ebendas. Lit. 3. 7,)

1394. Siehe Forstordnung vom 8. Oct. §.68. 

1805. Tit. 4. „

Vierter Abschnitt.
Vom Bergweèksregal.

8. 139Z. Alle Fossilien, aus welchen Metalle §-. ss. 
«nd Halbmetalle gewonnen werden können, ge
bühren in den adeligen Giriern dem Gutsherrn. 

/ §. 139^. Eben dieß gilt von Edelsteinen und 
. andern Stemarken, besonders auch vom Bernstein.

§. 1397. Ferner von allen Salzadern mit 
den'Salzquellen, nameütkich Steinsalz, Sal- 
peter, Vitriol, Alaun, so wie von den brennba
ren Stossen, als Schwefel, Reißblei, Erdpech, 

Stein- und Braunkohlen.
Sckeibler's Ausführung hierüber, auf welche sich her 

neueste Entwurf des Westpr. Prov.-Rechts lediglich be
geht, tautet S. 256 seines Entwurfs nachstehend:

„Schon nach der kulmifche Handfeste gehören diese 
Befugnisse nicht «à reservata imperii, weit fie daruN-- 
ter nicht aufgesührt sind. In neuem Seiten, nachdem 
Preußen durch das privilegium incorporationis von 
1454 vom Könige Kasimir Polen einverleibt worden, find 
sogar die in her kulmischen Handfeste enthaltenen Ein
schränkungen wieder ausgehoben, und bftt praediis no
bilitari bns ist der freie und uneingeschränkte Gebrauch 
und Nutzen aller mnechalb ihrer Grenzen aufgefundenen 
Metalle und Fossilien, ohne Unterschied der Gattung, selbst 
Gold und Silber nicht ausgeschlossen, gestattet worden.

„Lenguichs lus. Publ. Pol. B. 3. Kap. 2. §10 
enthält darüber folgende merkwürdige Stelle:
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quorum reditus . possunt crescere, sî fodinae 
metallorum, salis, sulphuris aut alius generis 
detegantur, quia fructus ex iis non Regi' aut 
Reipubl., sed honorum eorum dominis cedunt: 
quod in Henricianis articulis a. 1573 sancitum 
et Stepbano repetitum, • Michael et successores 
in suis pactis firmarunt. Hinc fodina salis, Cu- 
nigunda appellata, Lubomirics accessit, quia 
villa Suiercz, in qua defecta, ipsorum erat, 

und dieß ist durch besondere Constistutionen der Könige 
von Polen bestätiget. So ist in der des Königs Ste
phan von 1576 (Vol. 2. fol, 200.) dem Adel die un
eingeschränkteste Freiheit dieserhalb gestattet, und ihrer thut 
Szerbitz im Promtuarium statutorum Th. 2. Kap. 8. 
S. 128 mit den Worten Erwähnung:

Nobilitas omnes utilitates ex fundis suis libere 
recipiat, etiam mineras quaerat et fodiat.
Diese Gerechtsame sind in den authentisch übersetz

ten Constitutionen von 1669 und 1674 (Vol. 5. fok 
27. 274.) nachstehend wiederholt und zugesichert:

Me Und jede Fossilien, nämlich sowohl Salz, Me
tall, als Schwefel in sich enthaltende Sachen und 
sonst andere Mineralien, soll es einem Jeglichen auf 
seinem Grund und Boden zu graben freistehen, ver
möge der Gesetze der Republik, und werden wir Nie
manden hierin mittelbar , noch durch Jemanden ein
schränken.
Der Adel hat auch nie den Besitz des Rechtes, Fos

silien und Mineralien, namentlich Kalk, Schwefel, Bern
stein oder andere von solcher Art, aus seinem Gütern zu 
graben, aufgegeben, vielmehr sich darin unter polnischer 
und jetziger Landeshoheit stets erhalten, wie er denn auch 
nie von dem Fiscus je darin gestört, noch ihm die Aus
übung dieser Befugniß bestritten worden,"

§• 1308. Die ' inländische Salpeterfabrication 
ist von Entrichtung des an die Bergzehentkasse 
bisher bezahlten Zehenten oder der die Stelle des
selben vertretenden Récognition befreiet.

(Publrcand. vom 13. Nov. 1811. Mariemv. Amtsbl. 1811. 
S. 272.)

$. 1399» Das früher bestandene Mühlstein
regal ist aufgehtzben.

$.73.
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§. 1400- Die «Zubereitung von Mühlsteinen 

aus Feldsteinen, und der freie Handel sowohl mit 
in- als ausländischen Mühlsteinen, ist ohne Be
schränkung gestattet.

(/Patent vom 23. Jan. 1808. Gesetzsamml. v. 1805—1810. 
S. 189.)

lir - Siebzehnter Titel, ł- .
Von den Rechten und Pflichten des Staats zum 

besondern Schutze seiner Unterthanen.
§. 1401» Zur Verwaltung der Civilgerichts-§. s. 

barkeit über die Militairperfonen in der Festung 
Graudenz, so wie der Civil-", und Criminalgerichts- 
barkeit über die darin wohnenden Eivilpersonen 
und deren Grundstücke ist ein Civilgericht der Fe
stung Graudenz errichtet.

(Public, v. L7. Nov. 1812. Manenw. Amtsbl. 1813. S. 10.)

Erster Abschnitt
Von der Gerichtsbarkeit.

§.1402. Zur Patrimonialgerichtsbarkeit der §.Ä. 
altern , adeligen Güter gehört die Criminal-, Civil- 
und Polizeigerichtsbarkeit.

§. 1403. Bei Gütern dagegen, welche erst Nych 
dem 2Y. èeptbr. 1772 zu.adeligen Rechten ver

liehen worden, muß das Recht zu diesen Arten 
der Gerichtsbarkeit aus dem. Inhalte der Verleih
urkunde nachgewiesen werden.

§. 1404. Geschieht darin der peinlichen Ge
richtsbarkeit nicht ausdrücklich Erwähnung, so kann 
nur die Civil- und Polizeigerichtsbarkeik vermu
thet werden^ und der Besitzer muß, in so fern er' 
auf die peinliche Anspruch macht, solche Legen hey 
Fiscus Nachweisen. \
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Im Notisicationspatente v. 2& Septbr. 1772 wurde 
bestimmt, daß zwar drnfenigen adeligen und andern Gü
ter, welche bisher die Patrimonialgerichtsbarkeit ausge- 
übt haben, die Civil- (undPolizei'-) Gerichtsbarkeit auch 
ferner belassen werden folle; auf die Criminalgerichtsbar- 
keit sollten diese Güter aber nur alsdann Anspruch haben, 
wenn fie sich über ihr Recht dazu besonders ausweisen 
könnten. Nach diesem Grundsätze würden nur wenige 
Güter auf die eigene Criminalgerichtsbarkeit ein Recht ha
ben; die letztere führt aber weit mehr Lasten als Vortheile 
mit sich, der Fiscus Hal daher seit 1772 keinem adeligen 
Gute die peinliche Gerichtsbarkeit streitig gemacht, und allen 
ältern adeligen Gütern, welchen die Patrimonialgerichts
barkeit überhaupt zusteht, ist auch die Ausübung der pely- 
lichen ungestört gestattet worden. Deßhalb ist der ge
dachte Grundsatz bei Entwerfung des neuesten Entwurfs- 
bloß auf die seit 1772 verliehenen adeligen Güter be
schränkt, zumal der Besitz vom Jahre 1797 den adeligen 
Gütern zu Statten kommt. Da indessen nur wenige ade
lige Güter ein gesetzliches Recht auf die eigene Criminal- 
gerichlsbarkeit haben, so wird ihren Besitzern um su we
niger verwehrt werden können, darauf Verzicht zu leisten, 
und sich dadurch von den, oft bedeutenden Lasten und Ko
sten, welche mit dieser Gerichtsbarkeit verknüpft sind, zu 
befreien.

1405. Katholische Pfarrgeistliche, welchen 
die Gerichtsbarkeit auf den Pfarrländereien zustehk, 
können dennoch in keinem Falle auf die peinliche 
Gerichtsbarkeit und die damit verbundenen Rechte 
Anspruch machen, sie bleiben aber auch von den 
mit der Aüsübung derselben verbundenen Lasten 

befreiet. ■
Nach dem altern canonischen'Rechte sollte Niemand 

die höhern Weihen ^halten, dessen Hande nicht rein vom 
Blutvergießen wären, • und kein Geistlicher durste auf die 
Todesstrafe erkennen (c. ßO. C. 23. qu. 8-. cap. 4 X. de 

.Kaptor.), Dieß scheint der Grund zu seyn, weßhglb man 
den katholischen Pfarrgeistlichen die eigene Criminalgericbts- 
barkcit in den Verhandlungen über den neuesten Entwurf 
des àstpreust Provinzialrechts nicht zugestehen wollte, 
sondern den obigen Grundsatz in den Entwurf ausnahm. 
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Indessen gestattet das neuere kanonische Recht den Geist
lichen, die ihnen zustehende Criminakgerichtsharkrit eir«M 
andern (dem Gerichtshalter) aufzutragen (c. f. ne cleric. 
vel monach, in,sexto.), die Rechtsgiltigkeit Mes Grund
satzes läßt sich daher in Zweifel ziehen.

§. 1406» Unterförster^ Schulkehrer, Glöckner, !- 32. 
Küster, Postwärter, Pösthalter und alle Staats«' 
beamte gleiches Ranges siyd der Gerichtsbarkeit 
der Untergerichte unterworfen»
■'*)  (Untergerichtêreglem. vom 20. Aug. 1802. §. 2. Nr. 2. :, 
Siehe auch Zusatz zu II. 9. 34.)

Das Untergerichtsreglement vom 20. Aug. 1802 gilt 
nur im Departement des königl. Ober- Landesgerichts zu 
Marienwerder nach seiner Begrenzung im Jahr. 1802; für 
die Untergerichte im Bezirke des Pofgerichts zu Bromberg 
erging unterm 22. April 1806 ein besonderes Reglement, 
welches in der Gesetz-Samml. von 1806—181-0. S. 44. 
abgedruckt ist. Im Wesentlichen stimmen zwar beide Regle
ments überein, doch weichen sie in einigen erheblichen 
Punkten von einander ab. Durch ein Versehen ist in der r 

' Gesetz-Samml. S. 68, nicht das Verzeichniß der Unterge
richte des Brombergschen, sondern des Marienwerderschen 
Departements abgedruckt. Das Reglement v. 22. April
1806 gilt gegenwärtig nur noch hinsichts derjenigen Un
tergerichte des Brombergschen Departements, welche seit
1807 zum Marienwerderschen gehören.

§. 1407. In den Aemtern ist der Domaine«- !» 56. 
beamte oder Intendant schuldig, die Inventarien 

, über den Nachlaß der sogenannten kleinen Leute 
(Häusler, Tagelöhner rc.) selbst aufzunehmen oder 
durch das Dorfgericht aufnehmen zu lassen.-

§. 1408. Ändere Nachlaßinventarien muß er, 

wenn das Gericht es'ihm aufträgt, selbst aufneh
men oder durch das Dörfgericht aufnehmen lassen.

§. 1409*  Das von ihm selbst aufgenommene 
Inventarium muß der Domainenbeamte oder In
tendant, wenn er aber das Geschäft einem Dorfi
gericht aufgetragetr hat, das letztere dem Gericht 
zum gerichtlichen Protocoll -überreichen.
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§. 1410. Die Abschätzung von Grundstücken 
behufs einer Erbtheilung oder Subhastätion kann 
das Gericht dem Domainenbeamten ' oder Inten
danten, ryelcher das Geschäft keinem Dorfgericht 

1 *■ übertragen darf, auftragen, und dieser muß das
selbe persönlich Zum gerichtlichen Protocoll über
reichen. .

§. 1411» Wentt das in dieser Art aufgenom? 
mene Inventarium .oder Abschätzungsprotocoll zum 
gerichtlichen Protocoll überreicht ist, so soll beides 
dem gerichtlich aufgenommenen gleich geachtet werden. 

(Ebendas. ’■§. 9. ad I. Vetgl. Publicanda vom 5. Mai 1812» 
Marienw. AmtM. 1812. S. 220.)

f. 6t. 62. §.1412. Den könjgl. Land- und Stadtgerich- 
67' ten steht, in so fern sich ihre Gerichtsbarkeit über

Ammediatstadte und adelige Güter erstreckt, die 
CriminalgèrichtSbarkeit, im Uebrigen aber, wenn 
ihnen,nicht eine ausgedehntere Gerichtsbarkeit aus
drücklich beigelegt ist§ nur die bürgerliche Gerichts
barkeit zu./

§. 1413. Sind Verbrechen in demjenigen Theile 
ihres Bezirks, in welchem ihnen nur, die bürger
liche Gerichtsbarkeit znsteht, vorgefallen, so ge-^ 
bührt ihnen zwar nach §§. 62. 63. dieses Titels 

, die Untersuchung und Entscheidung;
1414» Bei wichtigern Verbrechen haben sie 

aber nur das Recht und die Pflicht des ersten An
griffs'und der vorläufigen Untersuchung.

(Ebendaselbst §.'2. ad e.)
j. 70. §. 1415. In ,Städten, in welchen das Gericht 

nicht seinen Sitz hat, und in den Domäinenämtern 
gebührt die Untersuchung und Bestrafung der Ver
bal- und geringen Realinjurien zwischen Köthnern, 
Losleuten, Knechten und Mägden der Polizeibe
hörde, in Bauerdörfern aber dem Dorfgericht.

§. 1416. Doch darf die Polizeibehörde nicht
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über vierundzwanzigstündiges Gefängniß, zwanzig 
Peitschenschläge oder Einen Thaler Geldbuße, das 
Dorfgericht aher nur auf die Hälfte dieser Stra

fen erkennen. .
§.1417/ Gegen diese Entscheidungen findet, 

außer dem Reeyrse an das königb Ober-Landes- 
gericht, kein Rechtsmittel Statt.

8.1418». Glaubt die Polizeibehörde oder daö 
Dorfgericht, daß der,Beleidiger eine härtere Strafe 
verwirkt habe, so muß sie die Erörterung der Sa- 
chf, so wie die Untersuchung und Bestrafung aller 
übrigm Injurien dem gehörigen Gericht über-

§.1419» Pfändungsfachen, wenn derBescha- 
digte sich mit dem.bloßen Pfandg^lde begnügt, ge
hören vor die Polizeibehörde heö Orts, in Bau
erdörfern vor das Dorfgericht.

§.1429, Verlangt aber der Beschädigte.6c«' 
sondere Schadenvergütung, so muß die Polizeibe
hörde öder das Dorfgericht deü verürsachten Scha- . 
hey feststellen und die darüber aufgenommene Ver
handlung dem gehörigen Gericht einreichen/

§/1-421» Ist die Pfändung zwischen Einsas-, 
sen verschiedener Dörfer vorgefalten, so kanw der 
Gepfändete die Entscheidung der Kreispolizeibehövde 
(des Intendantur- oder Landrathsamts) verlangen,

§. 1422» Gegen dergleichen Entscheidungen fin
det die Berufung (der Reçues) an das konigl» 

Ober-Landesgericht Statt.
(Ebendaselbst 2. ad g. h. i.)

§, 1423. Weder dem Patrimonialgerichtsherrn, §. 76.77. 
noch seinen Erben steht die Befugniß zu^ den 
Gerichts haktervertrass zu kündigen, vielmehr soll 
her letztere als auf die ganze.Lebenszeit des Ge
richtshalters geschloffen betrachtet, und der Ge-
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richtshalter nur im Wege der Untersuchung durch 
richterliches Erkenntniß seines Amts entsetzt werden.

(Ministcrialrescr. von, 3. Jan. 1815 und Publicand. vom-LO. 
Jan. 1815.' Màrienw. AmtSbl. 1815.- S. 60.)

§. so. §. 1424. DieMitglicder der Land- und Stadt» 
gerichte sind berechtiget, Justiziariate neben ihrem 

- eigentlichen Amte zu übernehmen-
(Untergerichtsrègl. vom 20. Aug. 1802. §.16.)

§. .96. §. 1425- Den Untergerichten zweiter Klasse
ist die Einrichtung und Führung der Generalde- 
positorieu erlassen, wogegen die Deposita stach den 
einzelnen Massen, zu verwalten sind.

(Rescr. vom 26. Aul. 1793 und UàrgerichLsregl. §. 9. IV.) 

§. ioł §. 1426. Den Land» und Stadtgerichten zu 
Graudeuz (Thorn, Kulm, Strasburg und Löbau) 
ist die Besugniß ertheilt, die bei ihnen eingehen
den Klagen gegen Eximirte ihres Gerichtsbezirks, 
deren Gegenstand die Summe von fünfzig Tha» 
lern nicht übersteigt, im allgemeinen Auftrage des 
königl. Ober-Landesgerichts zu instruiren, an wel
ches letztere die geschlossenen Acten zum Spruch 
einzu senden sind.

(Public, v. 15. April 1817. Marienw. Amtsbl. 1817. S. 235 ) 
x. 106. 1427. Die unerläßlichen Untersuchungsko

sten wegen Verbrechen, welche in dem, dem Staate 
abgetretenen Theile < des vormaligen Gebiets- der 
Stadt Elbing begangen sind, fallen , wenn der 
Angeschuldigte von den Kosten entbunden oder sie 
zu zahlen unvermögend ist, -feit 1. Decbr. 1827 
nicht der Kämmerässe der Stadt Elbing, son» 
dem dem königl. Criminalfond zur Last..

Die Stadt Elbing besaß früher ein Gebiet an Land
gütern und Stadtdörfern von sehr großem Umfange; die 
Einsassen standen unter der Gerichtsbarkeit der städtischen. 
Gerichte, , und wenn in diesem Gebiete Verbrechen began
gen wurden, so mußten die unerläßlichen Untersuchungs
kosten; wenn der Angeschuldigte sic nicht bezahlen durfte 

. oder konnte, von der Kqrnmereikaffe übertragen werden.
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Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts verpfänd 
bete aber der König von Polen an Preußen, welches eine 
bedeutende Forderung an die Republik hatte, das Gebiet 
der Stadt Elbing, und. im Jahre 1703 setzte sich Preu-- 
ßen in den Pfandbesitz des größten Theils der in diesem 
Gebiet gelegenen Landgüter r-nd Stadtdörfer. Von die
ser Zeit ab wurde ein bedeutender Theil der Nutzungen nebst 
sämmtlichen Staatsabgaben voü einem eigenen Preuß. Rent- 
beamten oder Intendanten erhoben, doch behielt die Stadt 
das Eigenthum des ganzen Gebiets, einen Theil der Nut
zungen, die Gerichtsbarkeit und das Patronätrecht. Auch 
die Criminalgerichtsbarkeit behielt die Stadt, sie zog die 
Nutzungen nach wie vor, sie mußte aber auch dagegen, 
wie früher, die unerläßlichen Unterfuchungskostcn tragen.

Späterhin wurden zwar wiederholte Versuche ge
macht, die Stadt von diesem Pfandverhältniß zu befreien, 
sie schlugen aber fehl, und selbst dadurch, daß Preußen 
im Jahr 1772 die Landeshoheit von Westpreußen nebst. 
Elbing erlangte, wurde in dem bisherigen Pfandverhält
nisse nichts geändert. So verblieb es bis zum Jahre 
1826, in welchem Jahre die Stadtcommune Elbing, durch 
den, unterm 1. Decbr. 1826 vom Magistrate zu Elbing, 
und unterm 16. Jun. 1827 von den königl. Ministerien 
des Innern und der Finanzen bestätigten Vertrag v. 24. 
Novbr. und 28. Decbr. 1826, das Eigenthum, der vom 
Staate bisher pfandweise besessenen Grundstücke, mit Vor
behalt eines Theils der bisher daraus gezogenen Nutzun
gen und sämmtlicher Waldungen, gegen Erlaß verschie
dener Anforderungen an die Stadt im Betrage von 70,000 
Albertsthalern und 67,351 Rthlr. 25 Sgr. preuß. Courant, 
und gegen eine baare Entschädigungssumme turn 300,000 
Rthkrn. an den Staat abtrat. Gerichtsbarkeit und Pa
tronatrecht wurden mit abgetreten, "dagegen übernahm aber 
auch der Staat die Lasten der Gerichtsbarkeit, welche seit 
1. Decbr. 1827 auf den königl. Criminalfondß überwiesen 
sind. (Justizministerialrescr. v. 2. Octbr. 1828.)

Außerdem besitzt jedoch die Stadt verschiedene Grund
stücke, Dörfer und Waldungen, welche Preußen seit 1703' 
nicht in Pfandbesitz gehabt, und deren Besitz nebst Ge
richtsbarkeit und Patronat, die Stadt behalten hat. (

§. 1428. Von den fiskalischen Strafen, auf §. H4. 
welche das königl. Stadtgericht zu Elbing erkennt, n9- 
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fließt der vierte Theil zur Salarienkasse desselben, 
und der Ueberrest zur Kämmereikasse.

(Regl. für das Stadtgericht und den Magistrat zu Elbing v. 
20. Septbr. 1773.) ' . ' -,

§.116. §. 1429- Das Recht, von den Eingesessenen 
Schußgeld zu erheben, gehörk nicht zu . den, mit 
der Patrimonialgerichtsbarkeit verknüpften Vor
rechten. ' ;

Die Vorschrift -es Allgem. Landrechts, daß Schutz- 
geloer und Laudemien gewöhnlich zu den Früchten der 
Civjlgerichtsbarkeit gehören, bezieht sich hauptsächliche auf 
-ie Verfassung in Schlesien (Rescr. der Ministerien des. 
Inner« sind der Justiz an sämmtliche schlesische Landes- 
collegien vom 15. Marz 1809, Mathis Monatsschrift B.
10. S. 86.), und kann auf Westprcußen, wo eine ganz 
andere Steuerverfassuna ist, nicht bezogen werden. In 
Westpreußen gehört das Schutzgeld niemals zu den Früch
ten der Gerichtsbarkeit (Ger. - Acten des kön. Ob.-Ldger. s 
S. Nr. 136. Bl. 1 ) ; vielmehr ist hier das sogenannte 
Schutz g eld hauptsächlich von Zweierlei Art, ein ding
liches und persönliches, und die Einführung dessel
ben gründet sich auf die dèn CommiffarièN zur Einrichtung 
der Westpreuß. Contributionsversassung ertheilte In
struction vom 5. Jun. 1772. Nach derselben sollte die 
Contribution in den drei Palatinaten Kulm, Marienburg 
und Pomerellen nach der Ostpreußischen, hingegen in den 
Städten an der Netze (dèm sogenannten Netzdistricte mit 
Einschluß der landräthlichen Kreise, Deutsch-Krone und 
Flatow, nebst der Herrschaft Filehne) nach der neumärki- 
schen Contributionsverfassung eingerichtet werden, und es 
heißt sodann im §. 7. dieser Instruction :

1) daß die Gärtner, Inst- und Miethleute oder Einlie
ger, wenn sie von geistlichen Gütern, Schulzen, freien 
Kulmern und Bauern Land von weniger als Einer

. (altkulmischen) Hufe besitzen, die Contribution nicht 
unmittelbar an die Staatskasse, sondern an denjeni- ' 
gen Gutsbesitzer, zu welchem sie gehören, außerdem 
aber ein leidliches Schutzgeld entrichten, wogegen

2) die Grundbesitzer, zu welchen sie gehören, die Con
tribution für das Ganze an die Staatskasse abfüh
ren sollen.
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Die allgemeine Leitung des Geschäfts war- dtzm-Geh. 
Rach Roden in Berlin nbèrtragmx ^dieser f«nd die Be
stimmungen der Instruction über das Schutzgeld nicht aus
reichend, mnd setzte daher nachträglich in- einer ^Verhand
lung vom 21. Octbr. 1772 fest: :

3) daß Inst- und Miethsleute, Losgänger ünd.Tage- 
: löhner, welche eine eigene Wirthschaft-unterhalten, 
) Schützgeld entrichten, UN às . -
4) diejenigen aber, welche als Geflndc derjenigen Wir

the, bei welchen sie wohnen,'von dieser Abgabe frei 
seyn sollen. •

Endlich wurde von ihm durch, ein Protokoll voni,22.
Novbr. 177Lssestgesetzt: -- • e., • -

5) daß die Einlieger und Gärtner in den adeligen Gü
tern Kopfschoß (Schutzgeld) und Homschoßmn den 
adeligen Gutsbesitzer zahlen, dieser jedoch dafür. fo.r-

,!jy; gen solle, daß sie conservirt (i>. h. durch diese Ad-, 
gäbe nicht, übermäßig gedrückt) werden^

wobei wieder der, Grundsatz -'Mgehalten war ,.': daß, der 
größere GutßbeHer die Contribution, jur.seinessanze Be- 
sitzüng Mr Staatskasse.zahlen müsse, Üni/dagegen den 
verhaltnißniäßi^ön" Mittag desiMcht ' katastriMn Mund-- 
stücke von^wrnigerals Einer Hufe,-.von semen Hiutersaf- 
fen wieder einziehen könne. Dieser Beitrag, hieß Schutz- 
gèld, auch scheint, daß das persönliche Schutzgeld derje
nigen Gärtner', Inst- und Losleutc,',welche gar keinGrund- 
eigenthum Hatton, den größern Gutsbesitzcm mit Übersas
sen wurde/.deren Betrag er nach einem sixirten ungefah
ren Anschläge zur Staatskasse, abführen mp^te.

Dieser Verfassung gemäß besteht das Schützgeld)'''
1.) in einem Beitrage zur Contribution, welchen der Hin-

. tersasse an den Besitzer des Hqüptgüts,.'von welcher 
Qualität dasselbe auch sey, entrichtet, wogegen diè- 
ser die volle Contribution für die ganze'-Besitzung 
zur Staatskasse absührt. Dieses'Schutzgeld ist mit
hin eine Realabgabe, welche durch das Gesetz vom 
30. Mai IS20 nicht aufgehoben,., sondern nach wie 

. vor vom Hintersassen an den Besitzer des Hauptguts 
zu. entrichten ist; ;{jJ

2) in einer persönlichen Staatsabgabe aller derjenigen 
Landbewohner, welche entweder gar keine Grund
stücke, oder weniger als eine altkulmische Hufe be-

1 sitzen. Sie heißt auch Rahrungsgcld.wenn der 
Westprxuß. Prov.-Recht. 24
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Landbewohner ein Handwerk treibt. In die Stelle 
dieses Perfonalschutzgeldes sind die durch das Gesetz 
vom 30. Mai 1820 vorgeschriebenen neuen Steuern 
getreten, und dasselbe hat daher nach dem Rcscript 
vom 11. Septbr. 1820 (siehe Zusatz zu II. 14. 2.) 
seit 1. Septbr. 1820 aufgehört, ohne Rücksicht, ob 
das Perfonalschutzgeld bisher unmittelbar zur Staats
kasse, oder an den Besitzer des Hauptguts gezahlt 
worden.

Nähere Aufklärungen über diesen Gegenstand enthalten die 
Proceßacten des königl. OLgerichts zu Marienwerder von 
1829, E Nr. 33.

Außerdem kommt unter dem Namen des Schutzgel
des in einigen Gütern eine besondere, durch Vertrag oder 
Herkommen eingeführte Abgabe vor, sie ist jedoch von der 
Berechtigung des Guts zur Gvilgerichtsbarkeit unabhän
gig, und muß in jedem streitigen Falle bewiesen werden. 

§. 119. 1430. Den Besitzern solcher adeligen Gü
ter, welchen die Criminalgerichtsbarkeit zusteht, ist 
die Befügniß zugestanden, die bei ihren Patrimo- 
nialgerichten erkannten Geldbußen, Zoll- und Steu
erstrafen ausgenommen, als Früchte der Gerichts

barkeit zu erheben.
(Justizministerialrescr. vom 9. April 1775. Edîctensamwlâng 

von 1774 und 1775 Nr. 17. Sergi. Danz. Amtsbl. 1828. S.91.) 
§. 1431. In den Städten stießen alle, vom 

Magistrat erkannten, fiskalischen Strafen, ohne 
Unterschied ihres Betrages, zur Kämmereikasse.

(Reglem, für,die Magistrate vom 21. Septbr. 1773.
§ 123. §. 1432. Die Pächte der innerhalb der Gren

zen eines alten adeligen Guts angelegten Abdecke- 
, reien gehören dem Gutsbesitzer.

(Ist verfassungsmäßig und daher auch in den neuesten Ent
wurf ausgenommen.)

Achtzehnter Titel.
' Von Vormundschaften und Curakelen.

.318,443. §. 1433. Siehe Zusatz zu II. 17. 56. 
568.568.

§. 789. §. 1434. Siehe Zusatz zu II, 1. 412.
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Neunzehnter Titel.
Von Armènanstalten' und andern milden

S t i f t « n g e n.~
§. 1435. Jeder, der auf dem Bettelp betrof- 8- s. 

fen wird, muß verhaftet werde«.
1436. Zu dieser Verhaftung ist jeder Ein

saste befugt Und verpflichtet, und wenn er die Ver
haftung nicht. selbst bewirken kann, so muß er 
hen Bettler her Behörde anzeigen.

§. 1437*  Bei der Verhaftung werden dem 
Bettler Gelder, Briefschaften und überhaupt alle 
Gegenstände^, deren er nicht nothwendig Bedarf, 
abgenommen, und mît. diesen Sachen wird der 
Ergriffene an denjenigen Magistrat oder, an das
jenige Jntendanturamt abgeliefert, welches dem 
Orte der Aufgreifungam nächsten liegt.

§. 1438., Die Abführung darf nicht'von Dorf 
zu Dorf, sondern muß von denselben Begleitern 
bis zur nächsten Stadt oder bis zum' nächsten Amte 
ohne Wechselung geschehen.

§. 1439. Der Magistrat oder das Amt be
zahlt die Transportkosten, wenn nur zwei Ver
haftete sind, mit 5 Sgr. für jeden, über zwei aber 
mit 2^ Sgr. für jede Meile, u»rd außerdem 10 
Sgr. für jeden Ergriffenen als Prämie, wenn 
glaubhaft nachgewiesen wird, daß der Abgelieferte 
beim Betteln betroffen worden.

§. 1440. Die Magistrate und Jntendanturäm- 
ter dürfen keinen ihnen überlieferten Bettler ent
lassen, sondern müssen iHv an den bestimmten Ab
lieferungsort abführen lassen/ Die Generaldirec- 
tion der Armenverpflegungsanstalt zu Graudenz be- 
stimmt sodann über den Verhafteten.

§.1441. Bettler, welche von einer Commune, 
Armenkaff?, milden Stiftung re. Unterstützung er- 

24*
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halten, werden auf Verfügung her gedachten Gene- 
raldirectioy mit 10 bis. 20 Peitschenhieben oder 
einer sonstigen angemeffenen Züchtigung bestraft, 
und unter der Verwarnung, daß jeder bei fernerm 
Betteln itt die Besserüngßanstalt werde abgeliefert 
werden, an die Polizeibehörde der zu feiner Vet- 
pflegung verpstichteten Gemeinde abgeschickt.'

§. 1442. Diejenige Commune, welche zur Ver
pflegung des Bettlers verpflichtet' ist/ muß die 
Aufgreifungspramie erstatten. Dagegen 'fallen die 
TrayspötP und andere Kosten, welche der ergrif
fene Bettler veranlaßt hat, der Commune nur 
dannl zur last, wenn sie Kmerhalb -dreier? Tage,' 
nachdem' der Ortsarme sich entfernt, seihe Anzeige 
bei der Polizeibehörde des ihr-angewiesenen Be'tt- 
lerablieferungsortes gemacht hat. Die General- 
direction hat das Recht," die Aufgreifungspramie 
und die.zu vergütenden Kosten von der verpflich
teten Gemeinde, allenfalls executivisch ■ beitreibech 
zu laAW ^

§. 1443. Außerdem geschieht der Tränspörkauf 
Kosten der iandarmenanstalt. Für jeden Verhaf
tetest and für jede Meile werden 24- Sgr. 'vergü
tet, Kinder'Unter 12 Jahren jedoch nicht mitge- 
rechà? ' Hüt DetpfiegUng erwachsener Bettler wer- 

Sgr., für Kinder unter 12 Jahren 
aber täglich nur 1 Sgr. 4 Pf. vergütet. Alle Ko
sten werden in den Transportzetteln bei jedem Orte 
dör'Wechselung berechnet, von den vorliegenden 
Behörden ausgezahlt Und bei der Ablieferung im 
Bettlerfammelplatze, oder von der Jnstitutskasie- 
in Graudenz erstattet.

$.1444« Weiter als vier Meilen dürfen die 
Verhafteten an Einem Tage (zu Fuß) nicht tränst 
portirt werden, der Transport muß aber ununter
brochen, auch an Sonst- und Festtagen geschehene
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< §, • einem Bettler Almosen » giebt,
oder ihn ohne.obrigkeitliche Anzeige beherbergt, ver
fällt in ei'tie’ Geldstrafe - von 2 Thalern - zur Jnsti- , 
tutskaffes- -êstlvirkhe^ Kràger> und. Schänker 

zahlen diese Strafe doppelt. " ' -
Diè A^eber solcher Ueberkreter er- 

halten die Halste der Straft als Belohnung. 
(Landarmenreglem. vom 81. Decbr. 1804.) .

§.1447. Zu den Ortsarmeü gehört nur Der-?.w.ii,i2. 
KiK ÄelWr sch in den letzten drei Jahren sott- - 
während an" dem Orto aufgehalten hat.
; §.'1448. '' Jst aber der Verarmt^ ein Jahr lang 
M gedachtetn'Orte entfernt gewesen, er mag sich 
ernahrk-ovep beschäftigt haben, womit er will, oder 
auch ^in einer Strafanstalt gewesen sein, so gehört 

fuv welche die tandespoli- 

zeibohorde zu sorgen chat.'

Die Gutsbesitzer und Schulzêder 
adeligen^Bauerdörftr.imGraudenzer Kreise sind 
übereingekommen, die Kosten für die Unterbringung 
und Verpflegung unvermögender wahnsinniger Per-- 

sonen gemeinschaftlich aufzubringen.1
' (Pubtiàd. v.12. WÄ 18L2.Marien>v.Umtsbl'. 1822. S.1S6.)

■ Einsaffen des Dbmainenamts Ostro-
witt,7mtt.Äußschluß der Ortschaften Groß-Aplmken 
und Klein-Jesewitz, haben eine Gesellschaft zur ge
meinschaftlichen Tragung der Kosten für die Vev- 
psiegung und Heilung solcher unvermögenden Kran
ken errichtet, welche in eine öffentliche Anstalt auf-

(ÄekänntMchung vom 27.,Decbr. 1821. Marienw. AMtsbk.

"s454r Die.Einsassen, des Amts Riesenburg 
haben, zwech, gleiche Gesellschaften, eine im Werder 
und die. ÜNdÄe' im Hinteramte errichtet.

(Bekânntmachung v. 8. Jan. 1822. Ebendas. 1822. @. 49.)-
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§- 1452. Im Amte Strasburg sind fünf ähn
liche Gesellschaften zusammengetreten.

' ' (Bekanntmachung v. 23. Jan. 1821. Ebendas. 1822. S. 54.) 
§' 1453. Ferner im Karthauöschen Kreise.
(Danz. Amtsbl. 1822. S. SS4.) : 1

§- 1454. Zu gleichem Zwecke haben die Guts- 
besißer des vormaligen Hauptamts Stargard eine 
Gesellschaft gebildet.'

. (Danz. Amtsbl. 1823. S. 214.)
15. H, 1455. Die Unterhaltung der Ärtsärmen ist 

Gemeindesache, und die Besitzer der in einem Dorfe 
oder dessen Feldmark gelegenen bäuerlichen Grund
stücke machen in dieser Hinsicht zusammen die Dorf
gemeinde mrê., Das Rittergut gehört aber nicht 
zum Gemeindeverbande der Dorfschaft.

Das Landarmenreglem. v. 31. Decbr. 1804 schreibt 
zwar im §, 33. vor:

In jedem Falle hastet das Dominium für die Ver
pflegung der Drtsarmen;

# Dieß ist aber durch das,' auf eine Verfügung der 
königl. Ministerien des Innern und der Finanzen sich grün
dende Publicandum der königl. Regierung zu Marienwer
der vom 29. Decbr. 1814 (Märienw. Amtsbl. 1815. S. 
29.) in obiger Art mit dem Beifügen abgeändert, daß 
aus dem Communalverhaltnisse keine Verpflichtung für den 
Gutsherrn abgeleitet werden könne, die zur Dorfgemeinde 
gehörigen Armen zu übernehmen. Die nach vormaliger 
Verfassung von demselben, geforderte Theilnahme gründe 
sich allein auf das Unterthanigkeitsverhältniß und könne 
daher, nachdem letzteres aufgehoben Hl, nicht weiter in 
Betracht kommen. Hiernach ist auch vom königl. Dbex- 
Landesgericht zu Marienwerder in Sachen des Fiscus wi
der Steffens F. Nr. 196. von 1828, jedoch nur darum 
erkannt, weil Fiscus nach seinem eigenen Grundsätze be
urtheilt werden mußte; dagegen ist unentschieden geblie
ben, ob ein landesherrliches Gesetz von einem andern als 
dem Landesherrn selbst abgeändert werden könne.

.28. §. 4456./ Die im Ällgem. Landrechte Th. 4. 
T. 6. §. 35., T. 9. §. 45 ; Th. 2. T. 47- §, 122.



’ Von Armenanstalten re. '' 30—33 re. 375 

vorgeschriebenen Geldstrafen gebühren der Armen

kasse des Orks.
§. 1457. Die ebendas. Th. 2« T.8. §.1874; 

Th. 2. T. 20. §§. 725, 1127, 1319, und ttn er
sten Anhänge §. 133. Nr. 13. vorgeschriebenen da
gegen dem Provinziàl - Armenfond,

(Landarmenreglem. vom 31. Decbr. 1804.. §. ß7.)

8. 1458. Die der Armenkasse des Orts ge
bührenden Strafgelder fallen dem Provinzial-Ar
menfond zu, wenn der Bestrafte als Vagabond 
hder Ausländer keinen bestimmten Wohnort im 
Lande hat. IBSŁ

(Gmeraläcten des königl. Ober- LündeSger. vor, Westpreußen 

A. Nr. 39. Bl. 192.)
H. 1459. Die Beitrage zur Unterhaltung der Mo. 

Landarmenanstalt werden, mit Zuziehung der Stände, 
nach dem Bedarf, landesherrlich auf die Städte 
und adeligen und unadeligtn Landgüter vertheilt. 

rLandarmenreglem. vom 31. Decbr. 18O4.§. 61. 63.) 

§. l-l60. Jn Schwez 4st ein Landkrankenhaus S-S2- 

für unheilbare oder schwer zu heilende arme Per

sonen errichtet.
(Publirand. v.lS. Mai 1822. Marienw. Amtsbl. 1822. S. 235.)

§. 1461. Die Verfassung der wohlthätigen An- §. 33 rc. 

statten jedes Orts ist aus ihren Statuten zu ent-

Da m Westpreußen fast jede Stadt, zum Theil seit 
matten Zeiten her, wohlthätige Anstalten und Stiftungen 
zm Versorgung oder Unterstützung der Wtttwen, Wal
sen und Verarmten besitzt, deren jede ihre erzenen Statu
ten hat, so müssen wir uns, um mcht zu weMaufNg 
werden, der Mittheilung dieser Statuten enthalten: Manche 
derselben sind bereits gedruckt, besonders d»e m Clvmg, 

namentsich: , . Q
1) Das Regleàent für die Armenkasse. Elbmg,
2) Die Stiftung der Armenschule aus der Lastadre, von 

Fuchs. Elbing , 1823.



3) Statut für -das weibliche Waiscnstl'st und die damit 
verbundene Mädchenschule. Elömg, 1823. :

>4) Statut des P^stbude-Stifts. Elbing, 1823 
Statut str' daKPaüperkttäbetistift. Elb., 1823. 'wf.w.

M'Zwanzigster
Vom deni Verbrechen utib derèir Sèrase'n.

• welche sich aus ssremden
Ländern-einWeichen^- sollen sofort aufgegriffen, M 
nächsten Festung^ ahgeließert upd,, weny . sie auch 
keinen Diebstahl oder a'ndereö verbrechen tot Lande 
verübt haben, M sebenSwietiger Festungs- 'oder 
Zuchthausstrafe verurteilt werden.. - : .... ....

(Bxrochn, vsnr 8K Januar. 179s. rH,
BiefeHerordnung' rst. zwar vor HublicKön des All- 

gem. Landrechts ergangen, "aber als Provinzialgesetz über 
einen Gegenstand, bon-Mchem das Allgem. Landrecht 
nkchts enthalt, noch jcht gültige . ... ,,

§» 1463. Die Kinder, welche sie bei sich füh
ren, sollen ihnen abgenommen und auf. Kosten, des 
Staats!izu einer - bessern Lebensart .erzogen werden. 

(Ebendaselbst 3.)
§♦ 1464. Einländische, Zigeuner sollen zwar 

geduldet und. geschützt, wenn sie aber im Lande 
umherschweifen rind sich ans Dieberei und "Land-" 
bettelet betreffen lassen,- zu lebenswieriger Festungs
arbeit verurtheilt, und - die ihnen wegzunehmenden 

-Kinder sollen auf Kosten derjenigen Gutsherrschaft 
oder Gerichtsbarkeit, unter- welcher sie sich ange-- 
setzt gehabt/ unterhalten und erzogen werden. . 
' ' (Ebendaselbst §. 4.) •

§•1465. Patrimonialgerichtsobrigkeiten f wel
che wissentlich einem (fremden, eingeschlichenen) Zi
geuner Aufenthalt in ihrer Gerichtsbarkeit gestak- 

' ten, und nicht'denWen sofort anhalten und auf
heben lassen, sollen mit dem Verlust der Gerichts-
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Weit oder Wnkausend Thales - Geldbuße, königl. 
ÄM^Wd Polizei-," wie qgch Magistrattzbeamte 
abek>- Mit" gleicher Geldstrafe ötzer ÄmMuHMng, 
auch.Schulzen »ad . Schöppen, welche.hierin Hu
mi^ stud,^ öder iihren Vorgesetzten -nicht «yftEr- 
forderp Hülfe leisten, - mitempsindlicher Leibes- und 
nach Befinden zwei--bis-dreimonatlicher Festrings-^ 
strafe belege, werden. '^ 7 ,,

(Ebendaselbst 5.

■K;>

überPàHWàD^

§» 1466*  Haben Mehrere an Ausführung, ei- §. 64. 
nes Hölz-oder Wilddiebstahls gemeinschaftlich Theil 11871 
genönimen/'so wird1 jeder Weilnehmer, nach VM 
schrift der Gesetze bestraft.' ?

§. 14$? Habew MM^^NehràâDIHA.' 

gerottet, um mit Gewalt Holz oder Wildpret zu 
stehlen^ oder andern Schadeuin den Waldungen 
ayzurichten, und die Forstöeamten,.-, oderWaldauf- 
seher..zu überwältigen, so sollen diese HZerörecher 
als Frevftr, welche sichfzu einem, gemeinschaftli-- 
chen Raube verbündest haben, nach. Vorschrift 
der Cximinalgesetze bestraft, werden.

Von Staatsverbrechen überhaupt, und vom Hochverrathe,
; •, - inÂîesondere, ■■ L ,

§- 1468- Die Straft des Hochveraths rrstreckt §, sk 
sich nicht auf die, keiner Theilnahme überführten 
Kinder "des Verbrechers^

(Prmß. Lande. Th. 3. B. 6. T. S. Ä. M WÜL. S.'81.) .
Diese. Vorschrift gilt, weil.sie milder als das Allg.

Landrecht tstWM
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Th.' IL «320; §. 118. łó6.

Dritter Abschnitt. -
Von, Verbrechen gegen die äußere Sicherheit des Staats.

j. 118.x K. 1469« Wer an einer Hoch - oder Landes- 
verratherei als Urheber oder Mitschuldiger Theil 
hat- soll,: wenn ihn fein - böser Vorsatz gereuet 
und er durch zeitige Entdeckung allem NachtheUe 
vorbeugt, mit keiner Strafe belegt werden.

(Preuß. Landr. Th» 8. D. 6. T. 5, A. 6. §. 5. 82.)

Vierter AO schnitt.
Von Verbrechen gegen Ue mnere Ruhe «nd Sichecheit 

des Staats. , -

^166. §! 1470. Die gelindere Strafe findet Statt,
wenn der Thäter wegen dieses Vergehens früher 

noch'nicht bestraft worden.
§.4471. Auch kann auf verhältnißmäßige Geld

buße erkannt werben;
1 (Preuß. Landr. Th. 8. B. 6. T. 5. 2t. 7. ©.88.)

'1472. Pfandkehrungen und thätliche Wt- 
dersetzlichkeiten bei Forst und Jaghcontraventionen, 
wörtliche oder thätliche BeMdiguGen gegen könig
liche, städtische- oder .andere Förstbeamte und ge
gen die zur Mitaufsicht über das Revier vereidig
ten Burschen oder Feldjäger, bei ihren Amtsver
richtungen- sollen, nach Beschaffenheit des Wider
standes, mit körperlicher Züchtigung oder Gefäng
niß-) Zuchthaus-, oder Festungöstrafe von vierzehn 
Tagen bis zu einem Jahre belegt werden.

§. 1473. Ist die thätliche Behandlung der 
Forstbeamten und Waldaufseher sogar in der Ab
sicht erfolgt, um sich des gestohlnen Holzes, Wil
des öder anderer Waldproducte mit Gewalt zu be
mächtigen oder sich int Besitze derselben zu erhal
ten, so wird dieser Widerstand als Raub bestraft. 

(Fochordn. vom 8. Octbr. 1805. §§. 55. 66.)



Von ben Verbrechern und deren SKafer». §.229.315. Wg

Siebenter Abschnitt.
Von Änma^ung und Veeûi^âchtîZÛng der vorbebakieNen

5*  1474« Hinsichts, .cher Bernsteindefraudatio-' $. 229. 
nen siehe Zusatz zu II. 15. 80.
■; §*  1475*.  Wer auf fremdemReviere unbefug- §. sis. 
ter WBse jagt', verliert. Has gebrauchte Gewehr 
undden gebrauchten Hund.

(Forstordn. vom 8^ Octbr. t8vs. $. 40.) . , .' . ' '

§• 1476*  Das ihm abgenommene Gewehr und 
sonstige Jqgdgeräthschaften verfallen an.den Jagd
inhaber.

(EKÄMBWS8.) WAW^WE
§*1477*  Wer seines.Vortheils wegen- auf 

fremdem Reviere Wild schießt oder fängt/ verfällt 
in die Strafe des Wilddiebstahls und muß dem 
Jagdberechtigten den taxmäßigen. Werth, des Wil- t 
des und das gesetzliche Schießgeld bezahlen.

(Ehmdaselhst
§*  1478*.  ; Wilddiebstähl, welcher ohne Schieß

gewehr, Netze oder Schlingen verübt wird, soll 
als gemeiner; wenn er mit solchen Werkzeugen 
verübt worden, als . schwerer Diebstahl bestraft 
werden. ;

§*  1479» ( Wer aus dem Wilddiebstahl 'em Ge
werbe macht,, hat die Strafe des gewaltsamen 
Diebstahls verwirkt. '

8*  1480. Wiederholter Wilddiebstahl wird gleich 
dem wiederholten gemeinen Diebstähle schärfer be- ' 
strasiW

(Ebendaselbst §. 41.)
§• 4481. - Wer dagegen-aus bloßer Jagdlieb. 

Haberei das Wild von dem ihm zustehenden Re
vier, ohne Berechtigung zur,Jagdfolge, auf ein 
fremdes Revier verfolgt, oder, zur Jagdfolge be- 
rechkiget^ bei Ausübung derselben die gesetzlichen



ZSd ' r- -"7Th. Mê 20.§. 315. Vîk;

Vorschriften, nicht-befoUt,-- muß 'dày Mppelten tax- 
mäßigey..Werth des Wildes^als Strafe erlegen 
uck, M^e»i Äerdacht.Ms WilddiebftählS von 
sich abzulehnen, das" getödtete Wjld gleich nach 
der That an den Kagàerechkigten?ablièftrm

(Ebendaselbst §. 42.>W5E^W^^WWFW^W 
-.PML'i- 'WerlrUWäde Thiere oder Thiere 

mlk Kälbern Mf'stemSà'Jagdreviere- schießt- -oder 
fängt, wird' mit der dHxeltxn/'-Skràfè- -ves-WKd^' 
djebstahls belegl. , ""
WfMWW'' •§'.

§^1483«' Wer in der " Schonzeit Wild höhtet' 

oder fängt, verfällt in eine ßscalischs, Strafe 
•jiv. VVN SV Thalerm':fà"'oiü Stück Hochwilds 

-u. 'von-15 Thalern Mr seinen Rehbock^ em wil- 
,;.d ;b^ Schwein oder einen Frischling,

5 Thalern für einen Hasen oder ein 
.»Stück Federwildpret,

M?vW cher Denuncignt -je Hälfte erhalt. " .Äußer- 
6ML-M ihn, tvenri^kr 2ä nW berechtigt 
Mchkê'Msafe des Wilddsêbstàhts. u

Niemals dürfen geschoW ' öder ge- 

fqygen rger.den: ^s&

' 2) Auerhennen und Birkhennen bei.lv,Thalern, 
tragende. Hirsche àodex. Hirsche mit. Kalbern 

chef Ä Thalern MaWer StraM für, -edes 

f®. StiW/'
(Ebendaselbst §.46.)

- ■§;;:1485* i Wer aufueigenÄn Jagdrevier-wäh
rend der Setz- und Brütezeit Junge oder Eier 
von dem zu schonenden Wilde ausnimmt, wird 
wie Derjenige bestraft/welcher erwachsenes Wild- 
pret von derselben Art' zur Schonzeit fängt oder
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tobtet Für- jedes ausgenommene Ei ist eine Geld
buße von l^"Sgr. zu. lèrlegèn'.

(Ebendaselbst §. 47.)
§..1486., We,r nach dem .i., Wai,. oder ohne 

Erlaubniß des Jagdberechtigten'Kibitzeier aus
nimmt, soll mit' einer. Geldbuße von 2 Thalern 
oder mit viertägiger Gefängmßsirafe bele^ wssdden.

(Ebendaselbst

§. 1487- Gleiche Strafe >k trifft Denjenigen, 
welcher.unbefugter Weise Dohnen -steckt/ ànVo- 
gelheerd errichtet, oder, wiemohl zup Jagd -berech
tiget, -zum 'Einfängen OeA MKerwildprech / 5 außer 
den Dohnen, sich der Garnsäcke, Schleifen und 
Schlingen bedient. .. .

' (Ebendaselbst $,49,)
§.1488. Wer vom 1. März bis 1. Septbr. 

mit Jagd- otzeMAjZindàden .jchgt, -oder der Jagd 
tbegen über be'faeV Felder geht,' reitet oder fährt, 

oder in diesem Zeiträume - Mapper - oder Treibja- 
gen hält, soll,außerdem Schadenersätze, eine,fis- 
öalische'Strafe von 20 Thalern erlegeff.*

'(EbWaselbß

,§. >4489.Wed' aüf sàdem Jagdrevier'einen 
Schuß thut, wenn auch "kein Wild ryrgeschossen 

worden, ist in eilte: Gekdbuße vön loThälern 'oder' 
vierzrh'ntagigem GefängnD verfallen.' -

’ (Ebendaselbst §.52.)'
-W*

lern trifft Denjenigen,/ welcher Wild angeschoffen,. 
und dem Jagdberechtigten î dM angrenzenöeu, Re

viers,-wohin das Wild sich gewendet/ nicht binnen 
24 StMden$ davon Nachvicht gegeben hat-

(Ebendaselbst fc 55.’ / Siehe übrigètts 'wegen aller dieser > Jagd- 
und-Forststrafen den kömgl. EabinetsbesthC vom 12. Jul. 1810. 
Gesetz-Samml. von 1806 —1810. S. 721.)
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Bon den Verbrechen der Diener des Staats.

§. 861. " §. 1491, Der bloße Verdacht reicht zur Amts
entsetzung des Beamten nicht hin.

Das Preuß. Landrecht LH. 3. B. 6. Lit. 9;,M l. 
§v 7'. fordert zur Bestrafung des Richters den Beweis 
der Pflichtverletzung, setzt aber auf den bloßen Verdacht 
nicht die Strafe der Amtsentsetzung.' • . ?»

$. 397. §.1492. Der Richter hastet nur füridenje
nigen Schaden, welcher durch die wàrechtliche 
Entlassung des Verbrechers dem Gerichte oder 
de m B e l e id i gten begegnen möchte.

(Ebendas. Lit. 8. Art. 22. §. 7. S. 175.) ,fi

H tt WW

Vtzn Privatverbrechm.

§.512. §. 1493. Die Strafen der Polizeigesetze we
gen Vertilgung der Heuschrecken sind in dem Edici, 
vom 23.-Mai 1805 vorgeschrieben.

§.52ê. , §, 1494. Dieses findet auch zur Vertheidi
gung des Besitzes Watt, MM der Ängreistnhe mit 

tödtlichem Gewehr versehen ist und hie Absicht 
zeigt, sich desselben zu bedienen.

, Das Allgem. Landrecht gestattet die Nothwehr auch 
gegen Angriffe auf den Besitz und ist hierin milder als 
das Preuß. Landrecht, welches Th. 3. B. 6. Tit. 6. 
Art. 14. §. 8. S. 114 und Art. 15. §. 4. S. 116.

Tödtung oder lebensgefährliche Verwundung des An
greifenden bei Strafe verbietet. Dagegen nimmt letzteres 
Gesetzbuch keine Rücksicht auf den Umstand, ob der An
gegriffene den Schaden für unersetzlich gehalten habe, oder 
nicht, welches sich auch schwer ermitteln läßt; wohl aber 
macht es die Strafe davon abhängig, ob der Angreifende 
mit tödtlichem Gewehr bewaffnet gewesen und Miene ge-
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macht We,. sich desselben zu bedienen; hierin ist daher 
das Preuß. Landeecht milder.

»Elfh^MchniM

Von körperlichen Verletzungen.

§. 1495- Siehe Zusatz zu L. 15. 81. und §. 69i. 
I» 8. 66« '

§. 1496. Die Tödtung einer Mißgeburt ist $• 719. 
nicht strafbar, wenn Letztere nach dem Gutachten 
der Aerzte nicht mit Verstand begabt war. "

(Preuß. Lündrecht Th. 8. B. 6. Trt. 6. Art. 12. §. 5. ©. 107.) v
§.1497. Aile aus der Nordsee kommende,ö- 726. 

nach Preußl. Ostseehäfen bestimmte Schiffe müs- 
fett, mit königl. dänischen Gesnndheits - oder Qua- 

rantainepäffen versehen Hin;,,entgegengesetztenfalls 
sollen sie nicht zugelaffen^ sondern zur^ Quaran
taine ngch dem , dänischen, Häfen -zurückgewiesen

(PüblWnb. v. 5. Febr°. '1818. Danz. ÄmtsbK 18j8.''S.. 71.)

1(498. Wer Selbstgeschoß legt, soll, wenn $. 745. 
auch kein Schade dadurch geschehen ist, eine 
Geldbuße von vierzig Thalern erlegen, ^der mit 
sechswöchentlichem Gefängniß bestraft werden.

(Forstordn. »;• 8. Öct. 48050 à 4., j. 53.); j <

§. 1499- UngeknÄtelt herumlaufendà Hunde §• 754. 
sollen todtgeschoffen , und der Eigenthümer soll 
mit einer Polizeîstrafê von Eînà Thaler belegt^ 
werden-.

(Publicand. v. 23. Jul. 1820. Danz. Amtsbl, 1822. S- 414.) • 
§. 1500. Auf dem Lande und in den kleinen 

Ackerstädten muß jeder -Hund bei Einem Thaler „r 
Strafe entweder angebunden, oder doch mit einem 
starken Knittel versehen sein. ;

§. 1501. In den größer» Städten sollen die 
auf den Straßen sich herumtreibenden Hunde todt-
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geschlagen, und nur diejenigen Hunde,äderen Ei
genthümer besonnt sind, oder zu einem Gewerbe, 
z. B. zur Jagd dienen, eingefangen und gegen 
Entrichtung einer Polizeistrafe von 1 bis 2 Tha
lern und eines angemessenen Fânggeldes, binnen 
3 Tagen herausgegeben, sonst aber getodtek werden.

§. 1502.- Jäger, Hirten und Andere-, .welche 
sich der Hunde zu ihrem Gewerbe bedienen» müs
sen dieselben bei. gleicher Strafe an der leine, mit 
sich führen und. dürfen sie nur zu dem Zwecke 
ihres Gewerbes loslassen. .us

<PUblica»d. v. 3. Sun. 1826. Marien». Amtsbl-1826. S. 197.) 

§.771.772. §.1503. Siehe Zusatz zu I. 8. 66. 

§.782.785.- "§« 1504. Siehe Zusatz zu II. 1581- 
.§.785. ' § '1505. Das Ausstellsn der Leichen zur Schnu 

sind die Oessnung der ^Sarge vor der- Cinsenkung 

sind verboten. • ; * 1. ' .. .. ..
§; 1506.''êHîeraüs D' besonders" d§ün gehal

ten Werden, wenn ein--Todter an ansteekenden' 
Krankheiten verstorben ist.-

(PuLlicand. v. 10. Sept. 1815. Marien». Amtsbl.1815. 
S. 869.) ff»

Vierzehenier Ab schnitt.
Von Entwendungen.

*i23&.8' §' Î5O7. Siehe Zusatz zu II. 15. 81.

§. im. §• 1508. Gemeiner einfacher Diebstahl ver
jährt in zehen Jahren.

5-(Pr. Lande. Wh. 8. 532 6; Kit 12. Art. 1. §i 4;<&. 198.) 

§. 1144. §.1509» Wer an den Ablagen stehendes ge- 
schlagenes- Klafterholz oder bearbeitetes Nutzholz 
entwendet, hat außer dem Ersätze des Holz-, 
Stamm- und Pflanzgeldes, mit Erlegung des 
vierfachen Werths nach der Forsttaxe, im Unver- 
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mögensfalle abevmit Forstarbeit oder Gefängniß 
nach- dem gesetzlichen Verhältnisse bestraft werden.

Zwar verweist die Verordn, v-7. Jun. 1821 We- 
setzsamml. 1821. ©./ 95) im §. 32 auf die im Aügery., 
Landr. vorgeschriehenc Strafe; . die Forstordnung vom 8. 
Okt. 1805 (§: *26.)  ist aber ein Prüvinzialge'setz und wird 
daher durch das Allgem. Landrecht Nicht aufgehoben. ' Es 
fragt sich sogar, ob die Entwendung des an der.Ablage 
stehenden Klasterholzes und » des bearbeiteten Nutzholzes 

; weil die Forstordnung die Strafe der gemeinen Hvlzde- 
fxaudation darauf setzt / Nicht ganz so wie gemeine Holz- * 
diebstahlenur mit den in der Verordnungvom 7, Jun. 
1821 vorgeschriebenen Strafen zu ahnden fei’? *

-Fünfzehnter Abschnitt.
Von strafbarem Eigennutz, und Betrug. .

H. 1510*  Wenn der SWidner die ihm oblie- §. 127s. 
gende Zahlung zu leisten außer Stünde ist, so 
inuß der Wucherer den vierten Theil des Capi
tals alssiscalifche Strafe erlegen:.

Zwar ist das Allgem. Landrecht sowohl hinsichts des 
Begriffs vom Wucher-als hinsichts der auf den Wucher 
bestimmten > Strafen weit milder als die Regierungsin
struction vom 2s.Sept. 1773, denn die Letztere erklärt 
cs schon für Wucher, wenn sich der Darleiher offen und 
unverdeckt mehr als sechs Procent Zinsen versprechen laßt, 
und, außer dem Verluste des Capitals und der Zinsen, 
soli der Wucherer noch den vierten Theilers Capitals 
als Strafe erlegen; dagegen iß die Regier. - Jnstr. in dem 
angegebenen einzelnen Falle, wenn der Schuldner Capi
tal und Zinsen, zu zahlen unvermögend ist, weit billiger 
und milder als' das Allgem. Landrecht, das mildere 
Provinzialgesetz hat aber den Vorzug vor dem Allgem. 
Landrecht. Indessen ist die königl. Cabinetsverf. vom 2. 
Jul. 1804 (Edictensamml. 1804. 72629/ zu be
rücksichtigen. , jÿ

§. 1511. Wer sich eines falschen - oder nach- §. 1377. 
gemachten AnfchlagehammerS bedient, xfoll mft

Westpreuß. Prov.-Recht, ' - 25
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sechsmonatlicher Festungs - oder Zuchkhausstrust 
belegt werden. - n

§.1512. Dieselbe Strafe trifft Denjenigen, 
. -welcher den falschen Anschlagehammer wissentlich 

zu widerrechtlichem Gebrauche verfertiget hat. .

§.1513. Wer in ein defraudirtes. Stück Holz 
das Anschlagszeichen einschneidet, hat dreimonat- 
.liche Zuchthausstrafe verwirkt/ '

' (Foistordn. v. 8. Okt. 1805. Lit. 4. J. 18.)
’ §. '1514. Wer die vorgeschriebenen Forstatte
ste (Forstordn. Tit. 4. §♦ 28) fälschlich ausstellt, 
um sich oder Andere der gesetzlichen Strafe zu 
entziehen, verfällt in eine Strafe von zehn Thalern. 

z (a. a, O.)
§. 1403. §. 1515. Wer in der Absicht, die Forstgren

zen zu verdunkeln ^Grenzmäler in den Forsten 

verrückt, wegreißt oder vernichtet, oder Grenz
bäume beschädigt oder abhaut, soll um den dop
pelten Betrag des dadurch gesuchten Vortheils be

straft werden. . : ; -
(Forstordn. v. 8. Okt. 1805., Tit. 4. §. 1.)

§/ 1516. Wer sonst Grenzmähler oder Grenz
bäume, Schonungen und deren Graben, Schlag
bäume, Wegweiser, Standbilder, Warnungsta
feln und andere in den Forsten aufgestellte Zei- 

w chen aus Muthwillen unbedeutend beschädiget,
.wird mit dreitägigem bis vierwöchentlichem Ge
fängniß bestraft, .-

Il . : 1517. Ist ein erheblicher Schaden verur

sacht, so tritt vierwöchentliche bis zweijährige 
Gefängniß- oder Zuchthausstrafe ein.

§. 1518. Ist die Beschädigung aus Bosheit 
-oder Rache verübt und damit keine Gefahr für 

I i das Publicum verbunden gewesen, so soll der
I i < Thäter mit dreimonatlicher bis dreijähriger Zucht-

HlMS- oder Festungöstrafe belegt werden.
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§. 1519' -Eine Geldbuße von fünfzig Thalern, 
oders dreimonatliche Festungöstrafe trifft Denjenigen, 
welcher in den Wäldern-oder auf den Grenzen 
derselben wissentlich, .ohn« Recht dazu, Land urbar 
macht und zu feinem Nutzen beackert (rahdet oder 
rodet.)

§. 1520. Wer außerhalb der königl. Forsten 
aus Bosheit, Krenzmähler. ausreißt, verrückt oder 
sonst verändert, verfällt in eine stsealische Strafe

(Preuß. Landrecht B. 4. Fit. 20. Art. s,. >§. 10. @. 208*.)

Geschiehtdie Grenzverrückung nicht aus Eigennutz, 's*
so schreibt das Allgem, Landrecht darüber, keine Strafe 
vor, es müssen daher 'die Vorschriften des preuß. Land? .
rechts zur Anwendung kommen, , um so mehr, weil Falle 
vorkommen können, wo das preuß. Landrecht milder ist 
als das Allgem. Landrecht,, , . ,

iW' Sechzehenter Abschnitt. B|

Von Beschädigung des Vermögens aus Rache/- Bosheit
oder Muthwillen. '

§.1521; Wied der zu fällende Waldbaum §. 1488,
höher als ' sechs Zollüber der Erde abgestammt, 
so müß der Thäter dem Waldeigenthümer für je
den Baum fünf-Thaler zur Strafe entrichten oder 
verhältnißmäßig Leibesstrafe leiden.

§. 1522. Dieselbe Strafe trifft Denjenigen, 
welcher das Kiehnen- Bauholz außer dem Wa
de! ohne Noth und nicht in den im Winter un
zugänglichen Oertern fällt.

(Ebendas. Tit. 4. §. 16.)

25*
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Sieben z eh enter Abschnitt.
§. 1538. §. 1523- Siehe Feuerordnung für das platte

land in Ostpreußen, voà & Jul. 1770.

§.1551. §.1524. , Wer in einem Walde oder einhun
dert Schritte von demselben Feuer anmacht, soll, 
wenn auch' kein êchade geschehen, nach der Größe 
der Gefahr in eine Geldstrafe von zwanzig bis 
fünfzig Thaler, oder in verhältnißmäßige Gefäng- 

mßstrsfe verfallen.
§. 1525. Diese Strafe trifft auch Den, wel

cher in den im Walde, oder im Bezirke von ein
hundert Schritten um denselben gelegenen Ge
wässern bei Kiehn- oder anderm Feuer fischt oder 

krebst.
(Forstordn. v. 8. Okt. 1805. Lit. 4. §. 4.)

§•1526. Wer aus Muthwillen einen Theer
ofen sprengt, soll, außer dem Ersah des Scha
dens, und wenn auch kein Schaden geschehen ist, 
mit körperlicher Züchtigung oder Geldbuße, oder 
yrit dreimonatlicher bis einjähriger Gefängniß-, 

Zuchthaus/ oder Festungsstrafe belegt werden.

(Ebendas. §. 6.)
' §. 1527. Wer beim Ausbrennen der Wiesen 

oder Aecker die ertheilten Vorschriften nicht beob
achtet, hat außer dem Schadensersätze eine Geld
buße von fünfzig, Thalern oder dreimonatliche Fe

stungsstrafe verwirkt.,
(@benbafe $. 7.) xx



Friedrich Wilhelms,
Königes in Preussen,

Verbessertes Land-Recht,
Des 1

Königreichs P r e u s s e n,

Worinnen

Die kleinere Buchstaben des Textes dasjenige, so aus dem' vorigen 
Land-Recht beybehalten, dic grössere.Buchstaben, was in der 
Révision geändert oder hinzugethan, die * aber, daß etwas 

ausgelassen worden, anzeigen.





à F riderich Wilhelm; von Gottes Gnaden König in Preussen, 
Marggraf zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Ertz-Cammerer und 
(Sbutfutft, Souverain er Printz von Oranten, Neufcliatel und îallenZin, 
hi Geldern, M Magdeburg , Cleve, Jülich, Berge, Stettin , Pom
mern, der Caffuben und Wenden, zu Mecklenburg, auch m Schlesien zu 
Crossen Hertzog, Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadh, Mü
den, Camin, Wenden, Schwerin, Ratzeburg und Mors, Grass zu Ho
henzollern, Ruppür, der Marck, Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, 
Lingen, Schwerin, Bühren und Lehrdam, Marquis zu der Behre 
und Wtrßiügen, Herr zu Ravenstein, der Lande Rostock, Stargard, 
Lauenburg, Bütow, Ärlay und Breda , rc. rc. rc. Entbiethen Unsern 
würcklich geheimbtenLtats-Ober-AppeUation-Hoff- und Gerichts-Ra
then, Magistraten in denen Städten, und Beambten auf dem Lande, 
auch allen andern, Unsers Königreichs Preussen Untersassen und Unter
thanen, Unsern Gruß, Gnade und alles Gutes zuvor,- und geben denen- 
felben hiermit allergnàdigst zu vernehmen. >

Nachdem der Weyland Durchlarrchtigste Fürst und Herr, Johan 
Sigmund, Marggraff zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Evtz- 
Cammerer und Chur-Fürst, Ao. 1620, ein allgemeines Land ächt m 
diesen Landen pêlieiret, welches nachhero Ao. 16Z4. der auch Weyland 
Durchlauchtigste und Großmachtigste Fürst und Herr, Friedrich Wilhelm, 
Marggraff zu Brandenburg, des Heil. Röm. Reichs Ertz-Cammerer und 
Chur-Fürst rc. Unsers Geehrtesten Groß Herrn Batern Gnaden, revim- 
ren und viele nützliche Gesetze von neuen einsiieffen lassen: Und aber t)ep 
Äugenschein und die Erfahrung bezeuget, daß eiàs theils, ohrigeacht 
deß darinnen vorgeschriebenen Heilsahmen Processes, allerhand Mißbrau
che dagegen eingeschlichen- andern Theils unterschiedliche einander 
zuivieder laüffende Gesetze darin beybehalten, Drittens, vrele zuw 
Auffenthalt der lustitz dienende Sachen, worunter die lange Termine, 
Dilationes Und Furien, item die MnndirUNg der Act eil UNd Di fputationes 
pro salvanda appellatione gehören, noch darinnen geblieben. Endlich 
aber und Biertens bey dem Modo exequendi und dem Conçues-Pro
ces« vieles zu erinnern gewesen; ; 

Aks haben Wir aus Königlicher Macht und Hoheit dre Berbeffe- 
rung sothanes Land-Rechts Uns angelegen seyn lassen, und ö" dem 
Ende Unsern geheimbten àMtz,-Kriegs- und Ober-Appellationz-Rath, 
auch Direetorn der Regierung zu Halberstadt, Samuel von Coceeji an- 
hero beordert, welcher mit denen hiesigen lusütz-Collegiis sich bereden
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'à ?"'ll°thanes Land-Recht in denen nöthige» Oerter» geändert, di« 
Mißbräuche abgeschafft, was zur Berkürtzung der Proä dienen kan, 
eingeruckt, die zweiffelhaffte Texte erklähret, die Executions- und Con- 
curs-Processe m eine andere Form gebracht, und insondecheit alles »ach 
dem gegenwärtige» Zustand dieses Unsers Königreichs Preusse» emaerich- 
tet werden möge. ö y

O hat gedachter von Coćceji, nachdem, er mit Unsern hiesigen 
Jufti^ 5 Collegiis‘communicirtnicht allein diesen ein Project, in was 
ttoc Puncten eine neue Einrichtung nöthig sey, cornrnunicirt, sondern 
auch, nachdem gedachte Collegia ihre Monita darüber verfertiget und an 
Uns eingeschickt nach Anleitung sothaner Monitorum dem alten Land- 
Recht hin und wieder die nöthige Aenderungen eingerückt: Welche Wir, 
umb desto sicherer zu gehen, einer besonderen Deputation, die Wir aus 
allen Collegiis angeordnet, zur endlichen Revision übergeben haben.

Nachdem nun diese Deputaten, mit mehrgemeldteyr von Coceeji sich 
nochmahls zusammen gethan, Wir auch bey Unserer Gegenwart, einen 
besonderen Rath darüber gehalten, und Uns den Bortrag von allen und 
jeden thun lassen; so haben Wir nicht allein die noch obhanden gewe
sene Schwierigkeiten bei dem gehaltenen Rath âeciàet, sondern auch 
die neue Einrichtung in allen Stücken approbirt.

A Wir befehlen demnach allen und jeden Unsers Königreichs Preussen 
Unterthanen, Angehörigen und darum Gesessenen, auch deuenjenigen, so 
in demselben gerichtlich zu handeln haben Und künfftig zu handlen be
kommen mögen, hiemit ernstlich, und wollen, daß sie nnnmehrö dieser 
Unserer.Ordnung und Satzungen des verbesserten Land-Rechts in allen 
Puncten und Articula durchaus nachl-eben, denen gemäß handlen und sich 
verhalten, und darwieder nichts, so diesem Unserm neuen LaàRechd 
Wwieder, aUegiren oder eigenmächtig einzuführen sich unterstehen: Aller
massen auch in dem Fall, da etwas nach Gelegenheit der Zeit zu än
dern rpäre, solches nicht ohne eine besondere an Uns zu beschehende An
frage verstattet seyn soll: Wie dann auch künfftig der Borwand, als 
ob dieses Land-Recht in einem oder andern Smch niemahlen zur Obser
vans gekommen, keinen Richter entschuldigen soll, weil sie, schuldig seyn, 
Unsere Gesetze zur Observant zu bringen.

Urld weil Wir auch über einen und- andern Punct wegen Unserer 
luktitz-Bedienten ein Reglement zu verfertigen nöthig gefunden, sv ha
ben Wir solches diesem Rescripto publicatorio mit einstiessen lassen; und 
wollen Wir dasselbe, als ob es von Wort zu Wort dem Land-Recht ein
gerückt worden, gehalten wissen, und zwar,

e. I. Das Hoff-Gericht
Betreffend, so wollen Wir mit Bestellung der Rathe, es künfftig fol
gender gestalt halten:

I. Wann eine Raths-Stelle bey Unserm Hoff-Gericht ledig wird, 
soll Unsre Regierung alsofort drey tüchtige Subjecta, welche- sich schon 
in praxi geübet, und wenigstens Z0. Jahr alt seyn, auch wegen ihres 
Lebens und Wandels ein gutes Zeugniß haben, bey Unserer höchsten Per
son in Vorschlag briug-n:

Wir wollen auch Unserer Regierung anheim geben, bey sothaner
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Praefentation, Itlît ûuf btC Extraordinarios ZU reflecti VIR , WüNN
aber Frenzbde in Theoria et Traxi, sonderlich geübte, Hubjecta sich finden 
sollen. Muß wenigstens einer-davon mit in Vorschlag gebracht werden,

II. Wann Wir nun die in Vorschlag gebrachte Rathe zufordepst 
werben approbirt haben, sollen bie Praesentatis daraus angewiesen wer
den, eine Probe Relation auê wichtigen Actis zu verfertigen, welche das 
Hoff-Gericht nach ihren theuren Pflichten auf das genaueste untersuchen, 
ihr Bedencken der Regierung und diese werter die Acta mbstihremMM 
achten an Uns einschicken soll.

III. Derjenige, : welchen Wir aus denen Praesentatis wehlen wer
den, muß bey der Réception , mit in seinen Eyd nehmen, daß er - die 
Relation selber verfertiget, und keinen frembden Rath -oder Peyh'AW 
neque per directum, rieque per indirectum darzU gebraucht^ habe.

, IV. Wir wollen künfftig nicht seicht einige Extraordinarios werter' 
annehmen, wann Wir aber aus bewegenden Ursachen, rin' oder' ander 
Subjectum HUM ausserordentlichen Hoff-Gerichts - Rüth zu ernennen nö
thig erachten, so muß èr über 25. Jahr alt seyn, und solide ftu^U, 
auch publice oder privatim sich schon in praxi geübt habest.

V. Die Extraordinarii sollen, wie bißhero, also auch künfftrg, sich 
des Votirens enthalten, wann aber einige Ordinarii propter legalia im-, 
peflimenta nicht gegenwärtig seyn können, und es an dem numerü juâi- 
cantitim fehlen würde, so soll das . Hoff-Gericht solches Unserer iRe
gierung anzeigen, und beten Approbation über die Zuziehung der Ext ra- 
ordinariorutn einholen.

VI. Im Fall auch einige Commissarii aus dem Hoff- Gericht, In
sonderheit bey Collegiis mixtis, zu bestellen wärest, muffen dieselbe nus 
diesen Extraordinariis genommen werden.

vil Da Wir auch schon offters- verordnet, Haß keine von Unsern 
luktitz - Bedienten Vormundfchafften oder Curateien annehmen sollen, so 
wollen Wir solches, genau beobachtet wissen, und dieses Verboth auch 
auf die Curam bonorum bey denen Concurfen extendiren : Es wer den 
aber die Extraordinarii, "von diesem Verboth billig ausgenommen.

VIII. Weil Wir auch zu Beschleunigung der luftitz-Sachen nöthig 
finden, zwey Senatus, bey dem Hoff-Gericht zu formiren; So Haiden 
Wir die Zahl.der Räthe auf 14. Personen erhöhet, dergestalt, daß je
der Senat aus 7. Rathen bestehen soll, wovon allezeit der erste, in Ab
wesenheit des Hoff-Richters das Directorium führet, ?.

In dem einen Senat, soll der Procefs allein inftruirt, Audi en Hien 
gehalten, auf die Memorialien verordnet, und usque ąd ponçlufionein in 
causa verführen werden.

Und weil Wir daß Hoff-Halß- Gericht auffgehoben, so sollen in 
diesem Senat ferner die Crimina! -Processe inftruirt, die Verhörung der 
Delinquenten Tnd Zeugen aber, wie auch diß Confrontation derselbest ne. 
an die hiesige Amts-Stube., (worbey der,Hoff-Halß-Richter jederzcüt 
praefidiren soll) remittirt werden.

Die Audienzen sollen zwey Tage in der Wochen, nach der bißhe- 
rigen Gewohnheit, gehalten, dieselbe aber Morgends früh um 8. Uhr 
angesangen, die weitfaufftige Titul ausgelassen, und die Partheyen in
sonderheit wann es contradictiones contra productionem testium bdtmjft,
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in continenti beschieden werden: Au welchem Ende die Räche selbeo 
mit zu protocoHim, fck Adyocaten aber- ihre Nothdurfft langsam, da
mit der Secretarius alles protocollircn könne, vorzutragen schuldig se^l r 
In denen übrigen 3. Tagen aber, können die diftribititte Acta, auch in 
diesem Senat referi tt werden. f\

Zn dem andern ^enat, sollen die Rathe nichts thun, als Acta refsri-^ 
renr Und weil sothane Relationes, wann die Sache eine definitivam, odeo 
Vim dèfinîtivae häbentem betrifft, alle fchrifftlich anffgèsetzt werden, so 
sollen diejenige, welche iw das Collegium zu kommen, verhindert wer
den, aber doch im Stande seyn zu arbeiten, ihre schrifftliche Relationes 
zu Kauß verfertigen und dem Collegio ernschicken.

Es stehet aber dem Hoff-Richter, welcher über die beyde Senatus 
praesiditçt; frey, die in dem einem Senat geschlossene Acta nach Gefal
len, so hwhl in dem einem, als dem andern Se^at, sie mögen justifi- 
cat^riCM oder Urthel, definitivae oder interlscutoria« seyn, zu distribui
te« : Wiewohl er von selbsten dahin sehen wird, daß die Loco Proto- 
colli ausgegebeue Sachen in dem Senat, wo die Sache ^roponirt wor
den, referivt werden, weil die sämbtliche Räthe,i schon einige àtitz da- 
vow habens

Wann nun tu einem Senat ein Urthel gesprochen worden, und der. 
y ictus das Remedium Revisionis' oder Ulterius defensionis ergreiffen 
ryo Lte, so sollen Acta in. den ander» Senat gegeben und daselbst referitt, 
ein folglich die vorige Sentent, dem Befinden nach eonLrrnirt oder re
sor mitt werden.

Zm Fall einer appellite», der andere aber revitionem strchen würde, 
so soll die Appellation, die Revition nach sich ziehen, und über die beyde 
Remedia ht dem Tribunal erkandt, vor die Revision aber keine Decre- 
terr-Gelder, sondern nur die Lik», I. Tit. XLV. angeordnete Succum
be, atz-Gelder gefedert, und sothanes Quantum bey dem Tribunals-Se
cretario deponitt, dieselbe auch demjenigen, welcher die Revision ge
sucht, wann er obsieget, reftituitt, sonsten aber unter die Rathe gethei- 
let werden.

IÎ. Wegen der Hoff- Gerichts - Secretarien.

Wollen Wir es mit deren Annehmung rmd Bestellung, wie eS 
be'y denen Rathen gehalten wissen, wiewohl^ sie überdem bey einer 
Audiens das ProtocoH führe», und solches dem Hoff-Gericht einlieffem 
müssen.

Die Secretarii solle» die Acta, welche bey dem Hoff-Gericht erge
hen, steißig colligiren, eine richtige Consignation darüber verfertigen, 
und vor die Completirung derselben stehen: Wann sie aber per Appel
lationem an das Tribunal kommen, müssen dieselbe auch gehefftet und 
foliirt werde«.

Wir wollen gleichfalls, daß die Secretarii nicht werter von denen 
S portuln neque per directum > neque per indirectum profitireN solle«: 
2 )ahingegen wollen Wir ihnen aus der Sportuln- Lalle zulängliche Be
st lldung verschaffen.
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III. Wegen der Hantzeley.

Weil auch die Ausfertigung in denen Cantzeleyen, sehr langfahm zu 
geschehen pfleget, und Feine Sache ausgegeben wird, ehe die Bezahlung 
erfolget, wodurch dann nothwendig ein oder /der andere Theil auff- 
gehalten, und der Lauff dey àfritz gehemMet wird; Als, wird unsere Re- 

. gierung bey sothaner Cantzeley die Verfügung machen, daß die Hoff- 
Gerichts-Sachen ungesäumt und noch desselbigen Tages, wann die Neo
ordnung ergangen, oder wann der Arbeit gar zu viel ist, wenigstens 
des andern Tages ausgefertiget werden, auch damit solches um so viel 
bequemer geschehen könne, die Cantzeley - Verwandten/n der neuen zu 
entwerffenden Cantzeley-Ordnung unter andêrn dahin mit verbinden, daß 
sie bey einer gewissen Straffe alle Lage urn 8. Uhr des Morgends be- 
horigen Orts sich einfinden sollen.

Daryit auch darauf um so viel genauer gesehen werben könne, so 
sollen die Hoff- Gerichts - Secretarii auff ihren Concepten jedesmahl den 
Lag und die Stunde Pflichtmäßig notiren, wann sie solche iü die (Sw 
Heley schicken : Der Archi varius muß solche so fort unter die Cantzeli- 
sten, welche Uüser Cantzler zu Ausfertigung der Pastitz-Sachen bestellen 
wird, »ertheilen, und nach der Expedition solche, dem Hoff- Richter zur 
Unterschrifft verschlossen zuschicken, und auff ein jedes Concept gleichfals 
gewiffenhafft notiren, welchen Tag und zu welcher Stunde, es in die 
Cantzeley gekommen/ welchen Cantzeley-Verwandten es zu -mundiren 
übergeben worden, und davon wieder zurück gekommen r Solle nun das 
Hoff- Gericht hierunter einigen Mangel bemercken, so hat sich solches 
deßfalls bey Unserm Cantzler zu melden, welcher so dann darunter zu 
remedircn nicht ermangeln wird.

Der Cantzeley-I'axator hat dahin zu sehen, daß, sobald die Hoff- 
Gerichts-Sachen in die Cantzeley kommen, solche in das besondere «gewöhn
liche Buch getragen, und dieses draussen vor der Cantzeley täglich dahin ge
legt werden, damit ein jeder daraus sehen könne, was von seinen Sachen 
in der Cantzeley verhandln, gestalt dann ein jeder Advocatus alle Tage 
in sothanem Buche nachsehen /oder durch andere nachsehen lassen muß, ob 
darinnen von den Sachen des Parths, den er bedienet, etwas befindlich, 
und so dann die Citationes, die Inhibitorialia, Compulforialia und EXecu^ 
torialia ausnehmen, îhun fie aber solches binnen zwey Lagen nicht, nachdem 
die Sache fertig, so soll der^Cantzeley-7axator ihnen dieselben, durch 
einen Cantzeley - Bothen ins Hauß schicke», und die Advocati so dann 
dem Bothen 6. Gr. poln. vor seinen Gang éx pfoprüs zu bezahlen, die 
Insinuation aber so fort entweder durch einen Bothen oder aus der Post 
zu besorgen schuldig seyn.

Sind es aber iuftîficatorîeh, so sollen solche mit der erst abgehen
den Post an die Aembter geschicket, oder wann es in Königsberg ist, 
und der Advocatus dieselbe binnen zwey'Tagen nicht abfodert, so fort 
von dem Cantzeley laxatore den Dothenmeister zugestellet, und von die
sem dem Gerichte, wohin sie gehören ex officio infiniürt, der Böthe 
aber von dem Advocate» ex propriis bezahlt werden.

Betreffend die Italische und Jagt-Sachen, so sollen Unsere Offi
ciales Fisci und der Jagt- Rath solche Sache» wann sie fertig, so fort
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aus der bantzley abfobern, und dafern es nicht binnen 2. Tagen ge
schiehet, von der CantzeLey dessen erinnert werden, solche darauf dem 
Bvthenmeister zustellen, und dabey kund machen, wo, und in welchem 
Ämbte das Parth wohne, der Bvthenmeister aber dieselbe hieruechst, 
nachdem er sie in sein Buch getragen, ungesäumt mit der Post wegschi
cken, einen Zettel, worauf geschrieben, daß das Ämbt zu deß officii 
Eises oder des Jagt-Raths Rothdnrfft, ein Récépissé darüber einschicken 
müsse, dabey legen, das Ämt darauf sokche weiter senden, und darüber 
$in Récépissé federn lassen, und solches , wo es eines erhalt, sonsten 
aber em Attestatum vom Amte, daß die Sache wohl bestellet, dem Bo- 
thenmeister zurück schicken, und dieser solches darnach dem Officio Risci» 
oder Jagt - Rath weiter zustellen.

In denen Fallen, da das Hoff-Gerichte die Acta Appellationis nicht 
complet findet und zur Juftificirung derselben, noch eine und andere 
Nachricht nöthig hat, und deshalben von dem Unter-Gerichte ex officio 
einen Bericht erfodert, so soll die bautzeley. solche Expeditione» so fort 
ex officio, toobir sie gehören, mit der Post wegschicken.

Weil nun solchergestalt alle Sachen «x officio ausgefertrgek werden 
müssen, so ist auch billig, daß denen Eantzeleyen wegen Sicherheit der 
Sportuln profpidrt werde, zu welchem Ende Wir dann verordnen:

Erstlich, daß, wann em Frembder, welcher in diesem Königreich 
nicht angesessen ist, einen Procefs anfangen will, derselbe nicht eher 
mit seiner Klage gehöret werden soll, biß er einen tüchtigen Caventm 
gestellet, welcher in genere vor alle Gerichts - Sportuln so wohl in er» 
ster^ als fernem Instanzen stehen, und aus vorhergehende Specifiation, 
die schuldige Gerichts - Gebühren in die Sportuln - Calla, sub poena pa- 
ratisljmae execntiouis gegen Quittung bezahlen, aubcy unter keinen 
Praetext sich von der Caution, biß zum Ende des gantzen Processes loß- 
sagen muß. Wann aber ein Advocatus eine fremhde Parthey, ehe sie 
sothane .Cautio^ bestellet, annimt, so ist er schuldig als Cavente vor alle 
vorgemädte Gebühren zu hassten.

Zweytens, was aber Einheimische und in Unsern Königreich 
wohnende Unterthanen betrifft^ so ist zufoderst der Unterscheid zu ma
chen, ob dieselbe bey Unsern Unter-Gerichten oder bey denen Ober-Ge
richten Processe haben.

Wann sie bey Unsern Unter-Gerichten Processe haben, und die 
Pärchen unter des Unter-Richters Gerichts-Zwang wohnen, so soll die
ser die Gerichts-Gebühren nicht eher, als biß es zum Definitiv-Urtheil 
kommt, fpecificiren, solche ad Acta legen, und dieselbe von dem Parch, 
welcher bmnen 8. Tagen, nachdem ihm sothane Spécification schrifftlich 
zugestellet worderr, nichts bezahlet, durch die Execution beytreiben: Wann 
aber die Parthey nicht unter des Unter-Richters Gerichts-Zwang stehet, 
so muß derselbe wegen der Gebühren, wann er nicht ein Bauer oder 
Ärmer ist, entweder ein Pfand, oder einen Bürgen stellen, oder daß 
er keines von beyden finden könne, schweren: Äuf den letztem Fall aber 
soll der Richter, wann die Sache zur definitiv geschlpsscn, die Spécifi
cation bem, Judici domicilii Actoris zusenden, welcher bey 20. fl. pol.r. 
Straffe, ohne die geringste Wegerung, oder unter dem Praetext daß
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,der Unterthan-solche yîcht geständig W re. dre fpeÄ66irte Gebühren 
auf dès MôtbTi Kosten exequitén, und dem Requirente» zusenà soll. 1

Auf Hem andern Fall, und da sie bey -denen Ober-Gerichten 
procesfirctt, seyn es , entweder Justificatonen, oder Urthelz Wegen der 
Justificatos ien ? soften hat die Sache seine Richtigkeit , weil die Appel
lanten schuldig seyn, bey der Collation dieselbe nebst dem Post - Geld 
sub poena desertionis einzuschicken, wegen der Kosten , "so inprima in
stantia, bey dèm Hoff-Gerr cht bezahÜ werden muffefi, soll devParthey oder 
deren Advbcatö, wann ad definitivam geschloffen ist, der Eipensen-Aet- 
tel zugdstellet- und wann binnen 8. Lagen die Bezahlung nicht erfolget- 
Lie Execution veranlasset, und dem Gericht, worunter die Parthey woh- 
net anbefohlen werden, die Gelder auf des Morosi*  Kosten, binnen R 
Lagen bey 50 st. Straffe bchzutreiben und einzusenden. ,

Bey dem Tribunal hat die Sache' glejchfals ihre Richtigkeit- dann 
weil die V^reten-Gelder sub poena desertionis vorher bezahlt werden 
sollen, so muß die Parthey welche appellitt, davor sorgen, daß solche 
üngeschaft werden, zu welchem Ende die Advocäti ihren Parthen beyzei
ten Nachricht davon ertheilen müssen^ /

Weil aber vfftmahls sich zutragt, daß Citationes, fnlnbitiones, 
Mandata M*  durch eigene Bothen weggeschickt werden müssen, ^sö mW 
fett die Advocati um keine Citation es etc; anhalten, wann nicht ihre 
Partheyeti ihnà zufotderst das Bothen ^îohn entrichtet Haden.

Me Sportuln, welche bey den Unter - Gerichten - so aus denen Pro
cesse», oder andern Gerichts-Actibus, als Zeugen-Verhören, Ingroffa- 
tionett, Besichtigung^, Lheilungs, 'Executions, CommMons-Gebuh- 
ren re. herrühren, müssen in einen verschlossenen Kasten gelegt werden, 
worvon itt denen Unter - Gerichten jederzeit zwey Personen die Schlussel 
haben sollen. Diese Gebühren sollen alle Viertel-Jahre/ nach der biß- 
herigen Gewohnheit, unter dem Gericht getheilet werden.

Was die Sportuln des Hoff - Gerichts betrifft, so sollen dieselbe 
gleichfals in eine besondere Casse gesammlet werden, der . Hoff-Richter 
und der erste Secretarius sollen die Schlussel darzu haben, und alles was 
einkommt, als Schalt-Gelder, Straffen die ex Processu herruhren, 
Collations - Gebühren, was vor Abhörung der Zeugen, vor .Mandata, 
Commissorialien, Executorialieit :c. gegeben werden mnß^ nicht das ge
ringste ausgenommen, darinn verwahrlich beygelegt, und, wann die ver
machte Besoldungen zuforderst daraus bezahlt seyn, unter dre Membra 
Çoliegiï, wre bißhero gewöhnlich, getheilet werden.

Es sollen aber die sambKche Gerichte Unsers Königreichs alle Jahr 
am 1. Jan. düs Quaùtum, nmê in dem gantzen Jahr von 'allen Processen 
eingekomwen, an die Regierung berichten, und die spécification, mt Ey- 
des statt unterschreiben. Welche darauf sothanes Quantum aller und je
der Gerichte, nebst denen Restanten, in einè General-Tabelle bringen, 
Uttd an Uns immediate emschicken wuß. ' .  z
, Schließlich ordnen und wollen Wir, daß diese Unsere verbesserte 
Ordnung (ausser was den modum procedendi, item MS Sportuln5Reg
lement ratione det Advocate« und der Gerichte betrifft) aus die Falle, 
die sich allbereit zngetragen haben, zum Theil auch jetzo noch Recht-
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gängig seyn möchten,-nicht, gezogen; Sondern allein auf solche Fälle 
«nd Sach«, , ; so nach kadlicirung und Verkündigung dieser Unserer 
neue» Ordnung sich knyfftiglich,zutragen, verstanden werden, und alle 
vorige alte Kolmen, Landbräuche und Gewohnheiten, so diese» Unsern 

W revidirte« Ordnungen, Satzungen und Land - Rechten ungemäß «nd ent
gegen, gälchlich aufgehoben, ca (Kret, und abgethan seyn sollen, wie 
Wir sie auch hiemit wissentlich.also cafsiten, aufheben und abthun
. Es ist auch. Unser WAe und Meinung, daß, da sich je einiger 
FM, der in gegenwärtiger -Unserer, Ordnung und Land-Recht nicht be- 
griffen, künfftiglich begebe» und zutragen, würde, derselbe, wann er in 
dem KäyserlichenRecht ausdrücklich decidirt .ist, nach demselben, sonst 
aber, zu anderwartige» Decision und Djjudicatiou ex aequo, ęt bono, 

’ der Sachen Umbstände und Gelegenheit nach, gestellet, oder wann das 
6oUegiqn, ;es> nöthig findet, der Casus init (sationibus dubitandi et de— 
cixlendi zu Unserer Decision eingeschickt werden solle: Wie Wir dann 
auch Ups- uyd Unfern Nachkommen vorbehalten, diese Unsere Ordnungen 
und Satzungen, ..(da es künfftiger Zeit die Nothdurfft also erfordern 
würde) zu erklähren, zu bester», zu mehren, alles nach Gelegenheit der 
Zeit,i der Läuffte, und wie das Uns, Unser» Erben und Nachkommen
den bedüncken. würde,, nützlich und gut seynDarnach wisse sich jeder- 
männiglich zu richten. Uhrkundlich haben Wir dieses eigenhändig unter
schriebe», und mit unserm Ansiegel bedrucken lassen. Do geschehen und 
gegeben Königsberg, den -2,7. Jun. ,1/721.

cW Fr. Wilhelm.
< Làà!
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Tit. I. , Kuvtzer Begriff des Processes, wie derselbe in allen Gerich
ten zu Hofe, auffm Lande, und in den Städten, anzustellen, sAbgeanpert 
durch derd Cod. Fr- >färphei Th. 3. Tit:. L]

Tit; II. t Won ordentlichem Richtern, auch von deroselben Chur und 
Wahl, Besetzung oder Bestellung der Gerichten, und - deren Schöppen» 
sAbgeandert durch den Abschmtt I. der Beilage des Notific. Pat. vom 
E^-Sept. 1772.]

; Tit, in,:- §. I. Bon den Juramentis und Eyden, so dies Gekohrvezu 
leisten,^und zu praettiren, schuldig. sAbgeaudert durch die,HZ.445.447. 
448. des Anh. z. Allg. Ger. Ordm]

§. ifc Den SchuldheUen und SchoppenEyd auffm Lande. ' :
§*  in. Bon Notarien und Stadt-Schreibern auch derselbigen Eyd. ■; 
§. IV. Won den Stadt-Diener«, und ihrem Eyd.

Tit. IV, Won dem Ambt der Richter., Schöppe.«, AffefTpren und 
Beysitzern ingemein.

Tit. î Won Straffe, der ^lmbts- und. Gerichts -Persohnen, wann 
die ihr Ambt nicht recht brauchen. u

Tit. VL Won gegebenen und gesetzten Richtern,^ sonsten CommMTa- 
rii nenandt.-:^^W 'NiSS.

Tit VII. Won Werd acht «nfr Hecafatiqn der Gerichts-Persohnen, 
/item von Fallen, wenn die Sache aus erheblichen Ursachen an em an

der Gericht verwiesen, oder.avoeiret wird. sAbßeänd^ durch de«. Cod. 
March. Th. L.àit 6. §. 12.] x

Anmerkung. „Wa§ im ersten Buche des verbesserten Landrechts 
den gerichtlichen Prozeß betrifft, so ist,-in so wert der Codex ^Fridr. 
March, von dem Landrecht abweichet, /dieses dadurch gänzlich 
abgeändert wordeu.<f Beilage zum Notrficationspatent vom 23. Sep
tember 1772.
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Tit. VIII. Won gütlichen Unterhändlern, wie auch Schiedes-Rich- 
teM unb CompromilsarieiL

Tit. IX. Von dem Kläger und dem Beklagten oder Antworter.
Tit. X. Wie der Kläger den rechten ordentlichen Richter seiner 

fürgenommenen Klage halber, ersuchen soll: oder, wo ein jeder zu be
sprechen.

§. XVin. 12. Verschreibung ^gehaltener Theilung und getroffener, 
Kauffe, und andete Sachen, so in der Stadt Willkühr enthaltn:, 
wie auch den Statum et Tranquillitates Reipubl. angehende.

§. XIX.' Folgende Sachen gehören zu Bürger- und Beydinge.
§. xX. Der Richter aber verhört in seinem Ambt 1. Allerhand 

Verwundung, Lodtschläge, Mord, Dieberey, und andere Uebeltha- 
ten: jedoch, was peinliche Hals-Sacher:, und groffe Beschädigun
gen seyn, soll er nicht allein Ackbts wegen, sondern auch auff An
halten des Parts an das Gericht verweisen, und was dasselbe fin
det, gebühret ihm zu exequiten- Er soll auch hierinn befugt seyn, 
nicht allein auf eines jeden Ansuchen , fordern auch ex officio pro
pter Interesse Reipubl. zu procediren. 2. Arresta itt Schuld - Sa
chen. Z. Schuld-Sachen, so unlaugbahr und bekentlich, und soll für 
ihme summarischer'Weise mündlich prooeàet, aber alles fleißig von 

" ihm protoeoMret werden.
Tit. XL Welcher gestalt wieder Verlaumbdung und Diffamation ex 

Beneficio I/. Diffamari C. de ingeHuis manumissis zu klagen und zu pros 
cedim; [Coä. Fr^ M. Ah. 3. Tit. 7-J

Tit. XM. Zn welchen Sachen und Rechtfertigungen sonderlich 
schleunig verfahren und procediret werden soll, und in welchen, keines 
ordentlichen schrifftlichen Processes nöhtrg. [Codi Fr. -M: Th. 3. Tit. 5.]

Titi xrili Vom Gast-Recht, welches man sonst auch unverzögen 
Recht nennet.

Tit. XIV. Von Gerichtlichen Ladungen und Fürgebott der Par- 
thchen. - -

Art; I.
Art. II. Von der mündlichen oder schrifftlichen Vorladung und Ci

tation,
Art. HL Von der Vorladung durch ein offen Edict und Subfidial- 

Schreiben.
Art. IV. Von der gemeinen Vorladung und Citation.
Art. V. Von der dinglichen oder Persöhnlichen Vorladung.
Art. VI. Wen man citiren und laden soll, und von- der Würckung 

der Ladung. - ed MM
• - Tit. XV. Von Erscheinung vor Gericht, beyde des Klägers, und 

des Beklagten.
Tit. XVI. Von ungehorsahmen Aussenbleiben Klagers und Be

klagten^ auch wie in Contumaciam soll procédât werden.
tz. IÏI. Von des Klägers Ungehorsam. à

V. -Won Ungehorsam des Beklagten.
Tit. XVII. Won Entschuldigung des Ungehorsams.
li. Wie redliche Ursachen einer Abwesenheit- oder Verhinderung 
soll bewiesen werden. 
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waldschaWn^m ^01ł ^r<icur:itoren i Anwald en, Advocate» lind Au

s' S„U“Vic Kläger oder Beklagter seine Wollmacht einem 
Anwalden aufftragen und übergeben möge.

8- Hl. Was ein jeder gemeiner Gewalt zum Rechten für nothwendige 
Puncten UUb claufulen haben fpll, "

§. IV. Erzehlung etlicher Fälle, die durch einen Auwald nh«. p,».,.

§. XIV. Bon den armen Partheyen, wie die mit* Advocate» und 
Procuratore» versehen werden sollen.

Art. I.
Art. II. Wie die Expensae, Schäden und dergleichen i» den Libellis 

z« begehren und zu bitte».
Art. III. Was die Uebergebung eines libella wircken möge.
Art. IV. Wo» articulirt.ee Klage, articulato Libello genannt.
Art. V. Won Ueberklagen oder übermäßigen Forderungen
Art. VI. Ob mehr und unterschiedliche Klagen in einem Libell mögen 

gesetzer und cumuliret werben.
à VII. Ob die Klage und Forderung umb Eigenthum mit der 

A-lage umb Besitz, et sic petitorium ^cum possesijorio, item Schmach- 
«nb Schaden-Klage zugleich in einem Libell zu cumulire«, oder 
eine alternativa petitio anzustellen.
Tit. XXII. Won Dilation, Fristungen, Termin und Bedenckreit, 

tn ordentlichen ober schriftlichen^ krocellen nachzugeben.
, „ Tit- XXIII. Won dtn Ferien oder Feyrtagen, darin« Gericht ;u 
halten verbohte». 8
. Tit- XXIV. Von Exception, Einreden, Schutzwehren öden Aus

zuge».
'Nachdem nun der Kläger seine Klage ordenttich, wie oben 

vermeldet , furgebracht: der Beklagte aber auf verstattete Dilation und 
BedenckM vermemet, aus erheblichen und rechtmäßigen Ursachen, darauf 
sich m Recht nicht schuldig einzulassen, oder auf die Klage zu antwor- 
à-und dreselben exceptione«, Schutzwehren und Einreden mündlich oder 
schrifftlich, wre oben hierin distinction geschehen, fürbringen würde: So 
gehöret werden Defension und ordentlichen Gegenwehr billig.

§. II. Weiln «uan aber viel, ja fast unzehliche Exceptiones oder 
Einreden, aus dem Rechten einführen fönte.- haben Wir doch dieselben, 
so viel muglrch, erngezogen, und von denen setzen und ordnen wollen, 
welche am meisten i» foro frequentitet und gebrauchet. Und diese sön
nen furnehmlich ad duas species, nemlich ad dilatorias, das ist, aufrü- 
gige, welche' die Haupt-Sache nicht abstellen, sondern eine Zeitlang 

Westpreuß. Prov.-Recht. 26

articulirt.ee


[Cód. Fr. M. III. 12. 19.]
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verhindern und aufhalten: und dann ad peremptorias, das ist,"entliehe 
unb ausleschliche Einrede», so die Haupt-Sachen gantzlich perimiren, 
abschneide» und ausheben , gezogen und gebracht werden *).

*x u,6er die Except. dilat. enthält der Cod. Fr. M. Th. 8. Lit. 10. §.
13 umständliche Vorschriften: hinsichts der Except. peremt. verweist er 
auf das künftige Landrecht (Corp. Jur. Frid.), und da das preuß. Landr. 
folctUcß hierin nicht abgeändert ist, und auch bte allg. Ger. Ordn, mchts 
darüber enthält, so gelten die Vorschriften des preuß. Landr. darüber, 

noch jetzt.

Art. I. Won Exception mib Einrede, die wieder den Gerichts-Zwang 
aeschicht. ifCed. Fr. M. IIl. 10. 13. !•]

Ari. II. Bon Exception, da wieder den Richter der Parteilichkeit 
unb schweren Argwohns halber excipirt wirb. [Cod. Fr. M. in. 

10. 15.:]
Art. III. Won Ursachen bet Récusation.
Aetfeiv. Won Einreden unb Exception wieder die Persohn des Ma

ners und Beklagten. [Cod. Fr. M. III. 10. ib.]
Art. v. ' 9$0tt Exceptio^ wieder Auwald e unb Gewalthabers. [Cod. 

Fr. M. HK 10. 17,] .
Art. VI. WoN-Exception und Einreden wegen emes vorigen anhän

gig gemachten Rechtens. [Cod. Fr. M. öl. 10. 18.]
Art. VII. Won Exception unb Einreden wieder das lêll. [Cod. Er. 

M. III. 10,19 ] ■ „ ' ' • „ „ 
Art. vin. Won Exception und Einreden der Feyrtage. [Cod. Fr. M. 
à io. 14.] . , v, . „

Art« IX. Mon Exception Uttb Einrebett, stuf (StlßltQCtltttg vBt yöCs 
rabluna gestellt. [Cod. Fr. N. III. 10. 20 ]

Art. X. Sv das Gericht, daran der Beklagte eitiret und vorgehei- 
schen, an einem unsicher» Orth wäre. [Cod. Fr. M. m. 10. 21.]

Art 'XI Won Exception, daß dem Beklagten die Expen», darin ihn 
Kläger seines Ungehorsams halber gesühret, vor -weiter Handlung

- abgelegt werden sollen. ' v' ■ „ ' ,, Ä . „ „ .
Art XII Daß her Principal zuvor, Uttb dachmahltt Ctp/ ttt 

tuns desselben, der Bürge' beklagt werden soll. [Cod. Fr. M. III.

Art XIII/ Won Einrebeü wieber eine Klage unb Forberung, ber sich 
Klager bavor, burch Pact unb Gebing nicht ewig sonbern allem dus

Art^xiv^31 tion^cbet "Auszug, daß keiner schuldig ist mehr zu

tbttn, benrr er vermag. ‘ '
Att XV Won Freyheit und Einrede abgetretener Gutter, auch wann 

,,'nd wie einer von' seinen Güttern abtreten möge. [Cod. Fr. M. 

IIL 10. 27.1
Art. XVI. Won Erlangung her Fristen zur Bezahlung. [Cod. Fr. M. 

ArtUXVn.27i&0tt Einreden, daß der Beklagte das Gutt, darumb ge- 

fittgt wirb / nicht besitzt. [Cod. Fr. M. in. 12. 19.]
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Art. XVIII. fôoti Exception und Einredunn der Entsetzuna. [tiod. 
, Fr. M.JH, 10. 28.]. ..; . V ö ..
Art. XIX, De Exceptione Sub- et Obreptionis. sCod. Fr. ’M. III

' 10. LL] , . , ,■ s .. . . . : . ■ I' / :
Art. XX. Won Einrede unaufgerichtetes Inventarii.. [Cod. Fr. M. in

10. . 26.]’ -
Art. XXI. Welcher massen in den Auszügen und: àoeptionen,-die die 

Haupt-Sach nicht abstellen, und man zu Latein decli natorias unb"di
latorias nennet, proeediret, und .Terminen gehalten werden sollen. 
Tit. XXV. Won zerstöhrlichen Schutzwehren oder ausleschlichen 

Einreden *).  ' n \ -,.r rr ?

*) S. Anm. zu §. II. des vorigen Wels.

Die andern Exceptione« ryerden genannt peremptoriae, das ist, sol
che ' Einreden und Auszüge, so die Haupr-Sachen,-wie oben gesetzet, 
angreiffen, und die Klage umbstoffen, ausleschen, und also die Sache 
gantz und gar perinnreit, aufheben und. enden. ,

.Art. I. Won Einreden vorgeurtheilter Sachen.
§. 1. Wann jemands beklagt wird umb Sachen, derohalben vor

hin Rechtlich. Erkänntnüß geschehen, und in seine. Würde gewachsen, und 
also die Sach mit Recht entschieden und geurtherlet worden, und der 
Beklagte solches dem Richter excipiendo sürbringt: So wag der Ma
ger durch diese Exception rei judicatae abgetrieben, und soll darüber 
auch ferner, nachdem dieselbe bewiesen, nicht zugelaffen werden.

. §. II. ; Es hat aber diese jetzt berührte Exception nicht statt-,--Ä 
habe dann der Klager eben umb das Stück oder Gut, auch eben umb 
so viel als vor, in erster Rechtfertigung, darin er verlustig, und der 
Beklagte abchlviret worden, wieder von neues geklagt.

Daß auch fürs ander der Klager fein angemaffete neue Klage, ox 
eadem causa, petendi, das ist, eben gleich aus der Ursache seiner ver
meinten Forderung gezogen, und zu begehren Unterstanden hat.

Daß auch zum dritten -die Rechtfertigung eben zwischen den Par
theyen und litigante«, wie fn der neuen Klag, gewest sey: Doch sollen 
ermeldter, Partheyen SuocelEoren, Erben und Nachkommen, Hierin für 
gleiche Partheyen und als rechte Principal Personen gehalten werden.

Art. II. Won Einreden vertragener Sachen, n
§. I. Die Transactiones und Vertrage haben mit den gesprochenen und 

in Würde gewachsenen Rechtlichen Urtheilen gleiche Wirckung und Krafft: 
Dann so das nicht wäre, hatten die Krieg und Rechtfertigung nimmer 
kein Ends. Derowegen, so der Beklagte wieder den Klager excipirßt 
und surwendet, daß die Sache, darumb er jetzt wieder angesprochey, 
und von neues beklagt wird, zuvor sey zwischen ihnen, beyden Par
theyen, gütlich, hingelegt und vertragen Worden, und solches lauter von 
rhm, dem Beklagten, dargethan und erwiesen: So wird er billig und 
von Rechtswegen mit dieser feiner Exception gehöret.

§• H- Welches auch statt hat, so von Beysorg eines künfftigen 
Krieges oder Rechtfertigung oder von anderen Ursachen wegen, wie das 
geschehe, eine Sache durch gütlichen Wertrag verricht und abgelegt wäre, 

26
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und eine Parthey die andere werter mit Recht fürnehme: Za diesem 
Faü mag die beîiagte Parthey diese Exception des Vertrags wol ein- 
wenden.

Art. III. Won Exception des Eydes, die dem Beklagten aus einem 
vorher gethanem Eyde zustehet.

Art. IV. Bon Einreden oder Auszügen wieder eine verjährte Klage.
§. I. Wann die Actiones, Forderungen und Klagen praefcribiret 

oder verjähret waren, als daß respective in einem, 2,3, 5, 10, so, 
30, 40, Jahren dieselben Forderung Rechtlich oder ausser Gericht niemahls 
waren gesucht noch geklagt worden: Alsdann mag der Beklagte solche 
Verjährung Exceptions-weise fürwenden*).

§. II. Also auch, so der Beklagte fürwendet, daß er, oder seine 
Woreltern das Gut, darumb^s ansprüchig gemachet werden will, über 
10, 20, 30, und mehr Jahr geruhiglich besessen, inne gehabt und also 
praefcribiret und versessen habe, und mit Beweisung solcher Exception 
allbereit verfast ist: So soll die darüber angestellete Klage durch solche 
Exception gantzlich perimitf, abgestellet, und verloschen seyn.

§. III. Es soll auch diese Praescriptionis Exceptio oder Auszug der 
Verjährung, ihrer Art nach, erst so der Kläger seine Intention fundiret 
hat, probiret und erwiesen werden.

§. IV. Ob aber der Richter über die Praescription und Verjährung, 
so ex actis dargethan, ex officio könne erkennen, wird weitläuffiig, am
bigue et varié bey den Rechtsgelehrten disceptiret. Wir lassen uns aber 
hierinn derer Meynung gefallen, daß die Verjährung und praescription 
da sie manifesté bewiesen und dargethan, oder der Richter dessen aus den 
Actis gewiß seyn könte, erkannt und ex Officio ergantzet oder fupplîret 
werden solle, wann gleich die Partheyen sich in den Acten Harauff nicht 
gezogen: Wie dann auch schon zuvor dessen etliche praejudicia in Unserm 
Hoff- Gericht verhanden, darbey Wir es gantzlich verbleiben lassen. In 
was Zeit aber eine jede praescription unb Verjährung statt habe: Soll 
hierunter ferner sub titulo de Usucapionibus et praescriptionibus tem
porum, von der Verjährung und Praescription angezeiget und erkläret 
werden.

Art. V. Von Auszug und Einrede, so einer etwas aus Betrug oder 
Furcht gethan, zugesagt oder verheissen hat.
§. I. Wo einer betrieglich durch einen andern angeführet wäre, 

etwas zu thun, oder zu kauffen, das er sonst nicht kaufft: Oder wo 
einer im Werkauff eines Guttes die Dienstbarkeit und Servitut, so an
dere darauf hätten, verschwiege, die Unwarheit angezeigt, oder so ei
nem Schaden durch Betrug eines andern zugesügt wäre, oder einer dem 
andern betrieglich gerahten, ihn überred!, oder sonst in andere Weise, 
wie das Nahmen haben mag, betrogen hätte: So mag derjenige, wel
cher also verführet worden, diese Exceptionem doli wol fürwenden. Es 
mag auch Klage von solches Betrugs wegen, gegen den Betrieger für
genommen werden.

§. II. Es soll auch diese Exception des Betrugs halben durch den 

) Vergl. LH. 2. B. 8. Tit. 4. Art. 3. S. 44. 
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Beklagten, so es baß weiß, fürbracht und nicht untàssm werden: 
Sonst käme es ihm nicht zu statten, und der, so den Betrug anzeigt 
und fürwendet, ist schuldig denselben zu beweisen.

§♦ HL Und mag solcher Betrug auf mancherley Weise dargethan 
und bewiesen werden, nicht allein mit Gezeugen, sondern auch aus Ver
muthung," oder aus Ursachen, die merckliche Anzeigung geben, oder da 
die That am Tag, und allerdings kund und vor Augen ist, oder so ei
ner gantz und gar, oder übermäßig betrogen wäre: Dann in solchem 
Fall ist der Betrug zu vermuthen. sAllg. L. R. I. 4. 84.]

§. IV. Gleicher gestalt, so jemand aus Furcht (sciscet tali metu,/ 
qui cadit in konstantem hominem) einem etwas zugesagt und verheissen, 
und der andere solches fordern wolter So wird desselben Klag durch 
diese eingewandte und bewiesene Exception eliditt und vernichtet. sAllg. 
L. R. I. 4. ZL] ' c

Art. VI. Von Auszug, so aus Irrthumb entspringt.
§. I. Diese Exception entspringt aus einem Jrrthumb, und mag 

dieselbe einwenden, der verheissen hat, dasjenige, so er vermeinet schul
dig zu seyn., und es doch in der Wahrheit nicht schuldig ist. sAllg. £. 
R. I. 4. 75,]-

V §. IL Also hat auch eine Rechnung, wie die gegen einander an
genommen und geschehen ist, diese Freyheit, so darinne geirret, daß sie 
der Wahrheit keinen Abbruch Hut, und wag gegen solche Rechnung in
nerhalb Jahr und Tag *)  excîpîret, darein geredet, und ander Rech
nung zu thun begehret werden: Es wäre dann eine solche Rechnung 
durch ein nachfolgend Urtheil von neuens bestattigetz oder sonsten weiter 
Verträg, über solchen angegebenen Jrrthumb und laefion eingangen 
oder auffgerichtet r So hat dieser Auszug nicht mehr statt über die Ur
theile oder geschehene Verträge andere Rechnung zu erfordern.

Art. VII. Won Einrede nicht dargezehlten Geldes, darumb geklagt 
wird. sAllg. L. R. I. 11. 7S3.]
§. I. Diese Exception oder Auszug nicht erlegtes baares Geldes 

wag der fürwenden, der hoffet baar Geld zu empfahen, und darauf eine 
Handschrifft giehet, darin er bekennet, er habe das Geld allbereit em
pfangen, welches er doch in Wahrheit noch nicht würcklich empfangen 
oder bekommen hat.

§. II. Darumb so jemands einen andern uw Anlehen eines Stück 
Geldes ersuchet, ihm auch deshalber in gutem Vertrauen einen Schuld- 
Brieff, Handschrifft, oder schrifftliche Bekanntnüß zugestellt, darinne ey 
bekennet, demselben so viel N. N. Geld schuldig zu seyn, in Hoffnung- 
derselbe werde ihm in Gegen-Empfahung der Handschrifft,. dasselbe lei
hen, und haar darzehlen. Wo nun der, so solch Bekänntnüß empfan
gen, dieselbe behielt, das Geld auch nicht darleihet, und darnach, ehe 
zwey Jahr «erschienen, mit Klage für Gericht käme, und begehrt ihm, 
nach laut berührter Handschrifft, Ausrichtung oder Bezahlung zu thun: 
So wag alsdenn der Beklagte diese Exception, und im Recht gefreyete

♦) Anm. Diese Frist ist durch den Cod. Fr. M. IV. 6. 36, und die spätern 
Gesetze aufgehoben.
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Einrede non nunieratae pecuniae,, und nicht dargezehltes Geldes gebrau- 
chen^- Ev, Beklagter- erlangt auch dadurch so Vieh daß der Maaer oder 
Gläubiger beweisen rmd-ausführen muß- daß er das Geld, laut der Be- 
kanntnuß, ihm dem Beklagten erlegt und überantwortet habe Beweiset 
er das nicht, , so wird der Beklagte von der Mage bemüßiget und ab- 
Mvwct : Beweiset er. aber die Liefferung des Geldes, so soll' der Be- 
klngte uMb des willen, daß er fälschlich' geleugnet- dem Mager die ge
setzte Summa'Geldes ^doppelt zu erlegen,-und zu bezahlen, wie recht 
ist, schuldig seyn..- J . ant u;v; v r: v
- ’ Würde aber jetztgedachte Exception nach zween Jahren, und 
also Nicht lntra biennii metä$ von dem Beklagten eingewKndtr So mag 
der Beklagte nichts weniger sein nicht gestehen, und die negativam, nem
ach- Haß- dgs Geld nichtlèrlegt, ' oder überantwortet sey> beweisen, und 
dieser Meynung, als der Billigkeit mehr gemäß, soll hinführo in Un
sern Gerichten nckhgegängm werden,, ünangesehen, daß die Rechts-Ge
lehrten hierittnèn nicht'einig. 1

-n. -iv.^ Es mögen sich auch diesen Einrede und Exception non nu- 
à^tae „pecMiàè 'des rBeklagten Erben': gleicher gestalt gebrauchen und 
furwenden: wie dann auch dieser Auszug denen dienet, die .für den Be
kenner oder-Schuldeneri Bürge worden warm, da gleich der Schuldenev 
selbst dawieder redete. " -- . x j

§. -V. Dw aber auch der, so das Geld vigore datae obligationis 
hätte lieffern und darzehlèn sollen, nicht; agiren oder klagen würde: Als- 
datttt mag'der/ so die:Bekänntnüß° oder Handschrifft von sich gegeben, 
klagen,-'und dieselbe wieder zu ^seinen Händen bringen, und also per 
condictionem fine causa die Obliga tiônëâî, repetirCtt Uîlfc wiederfordern.

• SDö matt- sich derException^ nonanumerataé-ijpeCuniae verzeihen könne, 
und wann dieselbe michtstatt^habe? **

< ‘ ‘ §31. - Dbdeiner sich" der Einrede üicht dargezehstes Geldes verzie
hen möge, wird bey den Rechts -Gelehrtes sehr" und scharff
di1^utiret)'^'daün' etliche und viel deroselben- wollen, daß solches wol ge
schehen könne, und'sonderlich wegen der^ Claufol (und will wich hiêmit 
auch begeben und verziehen haben allen Eàeptienibus^ und sonderlich 
exceptione tion numeratae péêuniae) so man geMeinîglich den Hand- 
schrifften pfleget zu inketiren, damit sie dennoch etwas Operiren, nnd 
einen âànE erlangen wögen: Andere aber setzen das Wiederspiel daß 
man sich diesiv'-Einrede nicht verziehen möge, und: halten es vielmehr 
pro turpi et illicito / als wann durch: diese' xenuiwiation, und Verzicht, 
dem Gläubiger Anlaß gegeben, sich rmt einetz andern Schaden zu berei
chern, und würde auch zugleich mit - demselben ein doltiś futuPuś einge- 
führet, also, daß-"'es "in seiner, des' Gläubigers -Macht oder Gefallen 
stünde,-ihm das^Geld zu -erlegen, oder abà ihn ^gantzlich ohn einigen 
Entgeld und Straff darumb zu bringen^ und -zu äetädiren: In An- 
merckung, daß auch ohne das eine solche Äekänntnüß- da einer empfan
gen haben soll, das er nicht empfangerö hat,- für sich selbst falsch' und 
unrecht ist.

§. II. Und weil dann diese letzte Meynung im Rechten für be
wehrter wird geachtet oder gehalten: So wollen wir dieselbe auch hier
mit vollends confirmi'ret und bestätiget haben: Worbey Wir zugleich
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verordnen , daß Là Endliche renunciajlones in dergleichen Handschriff- 
ten eingerücket, sondern dieselbe als null «nd nichtig gehalten, und über 
dem beyde Theile gestrafft werden sollen. , . „ .

s. in. Auch soll sich diese Exception und Empede, was dre pett aus 
belanget, weiter nicht erstrecken, dann allein auff geliehen oder sonst 
darqezehlt Geld, und nicht andere Schuldens Zn andern Contracten aber, 
als Kauffen und Werkauffen, Verleihung, oder Bestandmß etlichen Haab 
und Gütter, oder Pfandschafften und dergleichen, mag. dieser Auszug 
mcht dargezehltes Geldes, oder nicht zugestelltH Guts, innerhalb 30. 

Tagen fürgewendet werden. 
6 IV Da auch die Bekantnuß vor emem offenbahren sitzendem 

Naht oder'Gericht, oder vor einem glaubwürdige» und dreyen
Senge», oder vor fünf Zeugen, die alle bekgnnte «nd glaubwürdige 
Leute seyn, geschehest wäre- so soll solche Bekantnuß den Bekenner bm- 
heu, Uub bût btefét Äuszüg nicht statt. e . k ?

§ V. Es soll auch ferner dieser Auszug nrcht zugelassep. werden, 
dem. der sich in fernem Testament worzu. bekannt hatte. - . <• . , 

..j.a'KL Desgleichen hat dieser Auszug picht statt, wanp nach vor 
der Äandschrifft und darin« enthaltener Bekänntnuß über gliche Zeit 
ttne îidere Schrifft folget, dadurch die vorige Handschrlfft bekrafftrget

VII Wir setzen und wollen auch.,schaß dieser Auszug nicht dar- 
gezehltes Geldes nicht gebühren soll, dem, der^M emer Summ be
kennet, und dem Creditori oder Gläubiger zugleich Pfand dafür einge.

à. «à°i châ

Inna geschrieben, und dieselbe seinem Debiton oder Schuldener. behan
dlet und zuqestellet hätte, in Meinung, er solle ihm dagegen das Geld 
Men So Y ann der,Schuldherr odL Gläubiger. m â 
L kommt, und spricht, ihm sey Inhalt 
ächt Bezahlung geschehen: In dresem Fall soll der Schuldener oder 
Debilor beweisen, daß er gezahlet habe. Jedoch, ^ à^'ênmte 
den Parthen (so wpl Klagern oder Beklagten) .die vorgedachte bestimmte, 
und vom" Recht gegebene Zeit yerfeyret-, oder versäumet wurde . So 
mag diese Einrede nicht'dargezehltes Geldes nicht mehr statt haben r Es 
wäre dann dieselbe durch gebührliche Schrifften angezeiget, bey der Perso"' 
wieder die man solche Einrede gebrauchen «ill, oder vor ^ordentl-chem 
Gericht mit vergehender Citation, m bestimmter Zeit perpetuu u g 
ewiger worden: Wo solches geschehen, bleibt diese Exception allewege 

beständig. .. . '• Y - ‘ m
Art. vin. " Won der Einrede unbezahltes Heyraht-Guts. ,

§. I. AAermaffen, wie die Einrede nicht dargezehlten Geldes ge
braucht wird, also und gleicher Weise ist es auch geMt mit d ; 
rechtiqkeit unbezahltes Heyraht - Guts, Dann es geschrcht gewöhnlich, 
daß in den pactis dotalibus, .Heyrahts-Abreden ««î> Verschrei i g 0 - 
setzet wird, daß ein Heyraht-Gut versprochen, und dem Man z g- 
bracht worden sey, das vielleicht noch nicht bezahlet ist, darumb mag 
nicht allein durch den Man», sondern auch durch seine Erbest, solch
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weà" H^yraht-Gut, im Schein einer Klag- oder Einrede erfordert 

diese/ Unterscheid^ so^auch di/ «màOràfe1' ^solcher Forderung 

führet, soll gehalten werden: H “r* 16 àge-
sewer Haußstauen zwey Jahr im Ehemann, so er mit
nachfolgend gestorben wäre bns ^onbe gelebt, und dieselbe
nechsten Zah?es, nach sàm ^»-? à ^lte H^aht-Gut innerhalb des 
fordern soll- 'nner Haußftauen todtlrchen Abgang er-
Uch gelebet, »weh bif in zehen Jahre mit g?c£

nach rhrem têdtlrà ^age rn de» nechsten drey Monahten
X über zehen Jahr im S»1 ""d. -làtiren, hätten sie aber

das vactum Ehestand gelebet, so wrrd dre Werschreibung, oder
' für gerecht gehalten ^ü,n^n 6ka8 Heyraht-'Gutt empfangen bekennet, 

5> 5 ff ' ‘tM t"iai6,n °»s° m--, °L

M.ÆÂ}* “ **”*' “'• ®» ”«« »« -&?4e B 

nachim’ a g und Forderung per illam exceptionem : Tu mihi fecisti 
p Je u°“ etc. èlidirê» und ausleschen.
à Won Einreden geschehener Bezahlung.

Schuch baw^ klagte einwendet, daß er dem Kläger, der Beklagte» 
ftlches auch?al/" bezahlet und zuftieden gestellet habe,
oder ander», uä, oder hernach Mit einer Quitung, lebendigen Zeugen 
Locä da«? "bwurdigem Schein, darunter Wir auch in ordinS 

So mag er oXS? begriffen haben wollen, beweisen kan, 
U M/•>»>• I,» -. ./klagte diese Exception solutionis gebrauchen » den
Klag r damit abtreiben, und die Klage perimiren. 9 ™

BàdtI" etnrCbett Obet ^"szügen, wieder des Klägers eigene 

Wann jemand bekennet hatte, in yder auiîerbalb hem

à â Won Auszug in Bergleichun^àLKg?ge„ der

8. I. Daß eine Schuld gegen der andem soll veralicken und com- 

Ea bi„rL„t“ Nicht allein ,n der erste» Rechtfertigung,et Cc in 
P c nstantia, sondern auch in secunda in der Appellation-Sachen,



Erstes Buch. 409

ober so ein Urtheil ergangen, und zn exequiren oder zu vollen strecken 

p, J“ .n,f~®a”5 roèir Die compensatio vermöge Rechtens eine species 
ÏÏX t Or.6lêVnVoUca Wir auch, daß die 6ornpeàio 
E â onr g r eich Greussen- als in Krafft einer Solution, hin»
fuhro soll in den Gerichten zugelassen werden/ - - »«’•» M-HH' ■ -

§. in. Jedoch daß dieselbige ex confessione partis1, productis in
strumentis , oder sonsten ex actis conventionis' dermassen liquida und 
bedürM bamit 68 kernerer probation und Ausführung derhalben nicht

.§• IY- Wie dann auch ohne das, vermöge der Rechte, diese Ex- 
ception Nicht ehe soll statt haben, es sey dann beyder Theil Schuld be- 
kannt und offenbahr. Danii so eines Theils Schuld offenbahr, bekannt 
oder sonst unlaugbar, und des andern Theils noch im Zweifel stünde: 
So soll «mb bu bekannte Schuld - Wollnstreckung oder Bezahlung ae- 
schehen, und die zweifelhafftig, zu beweisen von Unsern Gerichten er
theilet werden. '

. §• v- Und ob auch eine Summa oder Schuld mehr wäre, als die 
andere, soll nichts destoweniger die Compensation statt haben und Wer» 
glerchung geschehen, und soviel eine Summa die andere übertrifft, be
zahlet werden.

§• VI. Es hat auch ferner diese Exception allein statt, so Geld- 
Schulden auf beyden Theilen, gegen einander sind zu vergleichen, oder 
zu compenficett. Dann so einer ■ dem andern ein Pferd und derselbe 
wrederumb einen Ochsen- oder sonsten Dinge di sparis speciei zu geben 
schuldig, wäre keiner der Bergleichüng pflichtig: Es hatte dann ein 
jeder unter ihnen sein Haab der Wahren vorhin an eine Summe Geldes 
geschlagen, doch mögen aüch Kauff-Wahren, die in gewöhnlicher aefti- 
mation und Achtung seyn, eines Geldes, als Korn, Wein, und derglei
chen, gegen Geld compehsiret und verglichen werden.

§. VII. Aber Hinderlegte und deponirte Haab und Gut, daß einer 
zu getreuen Handen, hinter sich, einem andern zu behalten , und zu be- 
wahren angenommen und empfangen, hat die Freyheit, daß solch Haab 
und Gut nrcht vergleicht, oder compensât, sondern dem, der solches zu 
getreuen Handen, hinter einen andern geleget hatte, wieder eingearrt- 
wertet und zugestellet werden soll, eo non obstante,- ob auch der Klä
ger dem andern viel oder wenig zu thun schuldig wäre, damit unter 
vem Schern dieser Exception, niemand seines Guts entsetzet werde: 
P exceptio compensationis in commodato et in causa
fff?®’ ln ? ot itione alimentorum et exactione tributorum, nicht soll 
statt haben. - - ~ 1 v 1

Art. XIII. Won Verzicht Weiblicher Freyheit.
es sich offt begiebt, daß auch die Frauen, Ehe

werber, Wrttwen und Jungfrauen, frembde Schuld, Obligationes, Ver
bindung oder Burgfchafft auff sich laden, dadurch sie dann vielfältig 
r*rl ertL^ro v1-êl?ct îîud verbunden werden, auch'dre gemeine und Säch
sische Recht hrerrnnen nicht allerdings einig: Damit dann auch solches in 
m erne Rrchtrgkert gebracht werde; Als ordnen und wollen Wir, daß 
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es hkerinnen allenthalben soll gehalten werden, wie unterschiedlich her
nach folget.

- , §. II. ^Derowegen, wo Eheweiber, auch Jungfrauen und Mittwen, 
so natu „majores seyneinige frembde Schuld oder Verbindung durch 
àrgschafft,otzer>KN^ààuug, auff sich laden, oder wenden würden, es 
geschehe gleich solche Wörbindung durch Mittel einer Verpfandung, oder 
sonsten mit Morten,? Versprechung oder Merrken in Bürgschafft oder 
andern Contrâoten,,^wie chie Nahme» haben, möchten: So mögen sie 
wieder solche Kag^, so-.dex^glben Weder sie, eingeführet, die Vellejani- 
sche Freyheit Exceptionsroeife fürbnugen,' und die Klage damit gantz- 
lich perltqirçn und auslöschen, und zugleich dadurch die Verbindung und 
Obligation, damit fie schafftet:gewesey,.auf die^echter Haupt- und selbst- 
Schuldener wiederumb.bringen: Also daß auch dieselbe Exception gar 
nach ergangenem End-Urtheil mag eingcwendet werden. Und dieser Ex
ception und Freyheit 'sCti ' Vellejani mag sich nicht allein die Frau, son
dern^ auch die Erbens und darzu ihre .Affter-Bürgen gebrauchen.

X III. Jedoch mag sich eine Frau mit ihrer erwehnten Vellejani- 
schen Freyheit nicht beschützen oder beschirme.» : So fie sich arger be- 
trieglicher Meynung in solche frembde Verpflichtung und Obligation he- 
gxhey, u»d des em Vorwissen hätte, daß sie daynmb keine Bezahlung 

" eine Frau umb solcher ihrer Verpflichtung,, viel, oder

wenig hatte empfangen,- und solches? Empfangs überwiesen wurde, sAÜg. 
È àt /1. 14, 24ö.] *4 V ,
. ' Wsêlweniger hat diese Exception stattx wo M-eine Frau ihr selbst 
zu Nutz und Frommen, verpflichtet und ob|igirt, also, daß sie yuch ge
mein oder Theil-an der" Sachen,' oder künfftig,. etwas Genieffes vahero 
zu gewarten -hätte.. Dann, dasie, die Fran,, auch^ihr selbss Person 
halbent Schulde» gemacht, contraints, und sich-also sur sich selbst, und 
nicht für'andere'Leute verpflichtet hätte, mag ihr diese Rede und Ex
ception keinesweges fürttäglich seyn, weiln diese Freyheit.SC.Vdlejam 
allem Fraulichen Geschlecht darum wird, gegeben, wo sie nicht selber 
Schuldener seyn,, sonder» für andere intercedirc», oder Burgen werden. 
sAlla L. R. I. 14c' 4Ö7.] /

Desgleichen so eine Frau umb - ein Heyraht-Gutt sich verbürget, 
oder wegen solches Heyrahts-Guts, ,eip Versprechen , und Zusage gethan 
batte, mag sie-sich mit dieser - VcUN«nischen Freyheit auch nicht beschü
tzen: -Dann die àyrahts-Miter seyn im Rechten, so hoch begünstiget 
und befreyet, daß-ei» jeher, er sey Weib ober Wann', dieselben, so er 
es einmahl verheissen,. oder zugesagt, zu bezahlen, schuldig, jedoch daß 
solches mit Bewilligung ihrer Ehemänner oder Curatoren geschehe. .

ç IV Db aber die Frauen sich dieser VsUtzjanischen Freyheit kön
nen begeben, oder remuitih-en, ist bey den Rechts - Gelehrten àispntirlîch. 
Damit nun dieses auch zur Gewißheit gelange: So ordnen und wollen 
Wir, daß eine Frau, Wittwe oder Jungfrau sich dieser ihrer, Freyheit 
nicht allein vor Gericht, sondern auch ausser Gerichts wol verziehen und 
begeben möge. sM'g. L. R. I. 14. 221.j Jedoch ist tu allewege von 
nohttn, daß dieselbe vor, und ehe sie sich verziehe», angelegter ihrer 
Freyheif gnugsam berichtet, erinitert und verständigt werde.
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®ctrt ToH auch ihr alsdann, von mehrer Sicherheit wegen, 
wann sie feinen EH' - Mann hat, einen ' oder zweene Curatores oder 
Vormünder von ihren' nechsten Verwandten. adjungiren: Und ferner zu 
einer solchen Renonciation und Verzicht zum wenigsten drey Zeuge» ge
brauchen. :i;v

s §• ;v-. So eine Frau nicht Dürgo, sondern selbst schuldig wäre, 
und sich als rechte 'Principal™ mit ihrem Eh-Mann verbunden und ob- 

hatte, r
■ ■ Würde sich aber auch àe Fra« in einer Verschreibung nicht als eine BüM 
gin vor einen andern, sondern .als rechte Principal™ und selbst Schuldnerin, 
mit und neben-ihrem Haust-Wirth, 'zusamt ihrer beyder Gütter verpflich- 
ten und odlizirenr So soll solche Verpflichtung und Obligation ihr, der 
Frauen halben, gar keine Krafft hàbe'n [2L8.SL 1.14.232.] es bringe dann 
der Gläubiger-'oderKläger vffeübarlich dar, dast solches Geld oder Gutt, 
darüber" HjK Verffchreibung auffgericht, in ihr, der Frauen.eigen Nutz 
gewéndèk wotdeni,^ und kommen sey: Oder aber daß sie es gethan rmt 
Consens Her Vollwort ihrer- zween nechsten Verwandten, als hierzu ér- 
bethenen kriegschen Vormünder. Doch soll solches bey den Städten in 
Cöllmischen Erb-Gerechtigkeiten, da Mann Und Weib in communione bo- 
aorum sitzen, nicht statt haben: Sondern auff solchen Fall soll das 
Weibliche Geschlecht dieselbe Schuld- wie es bist dahero in Städten ge
halten:, mit zu bezahlen Wuldig seyn.

Da aber die- Fra«''(mit "vorhergehender genugsahmer Erinnerung) 
sich dieser Vellejanischen Freyheit , wie vorgedacht, verziehen hätte: So 
ordnen'«üd wollen Wir, daß sie dieses bsneRcii SC. Vellejani nicht mehr 
fähig seyn solli. - Doch daß zweme ihrer nechsten Freunde in solche ihre 
rehnnciation wjllrZà '--UN i:vû?..v

' ■ Da drtch endlich eine Weibs-Persohn, so zu Handthieren 
pfleget, mit Kauffen und Verkauffen-in den Krahmen, und andern der
gleichen Waaren' cohtrahirte : Soll solches auch ohne Vormünder be- 
stänÄchnuNd". öbrbündlich,^ und sie hierin dieser Vellèjàischen Freyheit 
Mnechveges fähig-seyn. sMg. L. R. H. 8. 483.]

àt. - IMV.N-Von Einredên oder- Auszug , die ein Water oder Sohn 
und Köchter noch unter ihres Vaters'Gewalt, denen Êd geliehen 
oder geborget-ist, wieder ihre Gläubiger, thun mögen, genannt 
bsàüciljlà ÄMIeäovMuum. • 'x,ta '

: ! " î- t. .Leihet' ftmand einem Sohn, der noch unter seines Vaters 
Gewalt ist," Geld , oder was - anders , daß man zehlen, wägen oder ge
niessen-kau, -und also res' fmigîbiles" seyn, o-Me sonderliche offenbahre 
VevwiÜigung seines Vaters, : und der Schuldherr oder Gläubiger, sol
cher gelreffenen und verborgten Summ Bezahlung-fordert, von dem Wa- 
ter odèêiSohn: So mag der-Schuld-Herr durch diese peremptorische 
EScéptiô-n Md Frchhert 86. Macedótiiani abaewiesen werden. sMa. L. R. 
IT. 2. 126.) # ?

Dann die MechtseHer haben gerathene daß niemand den Kindern, 
dre rn ihrerWaterHäuser, und derselben Gewalt seyn, Geld leihen oder 
borgen soll, und welcher dawieder thut, der soll solch ausgeliehen, oder 
verborgt i Geld verlohren' haben. Und mag solche Exception auty nach 
Des.Waters Lod wieder den Gläubiger fürgewendet werden.
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Dann obgleich der Vater gestorben, dennoch hat dieselbe seine des 
Gläubigers Forderung von Rechtswegen nicht Raum noch statt.

§. IL Und was jetzt gesagt ist von den Söhneri, solches soll auch 
yerstanden werden von den Töchtern und Enckeln, das seynd die Kindes- 
Kinder, so noch in Gewalt ihrer Vater und Ahnherrn seyn. Und ob 
gleich die Töchter sagten, sie hätten Kleinoder, oder Schmuck umb sol
ches geliehen Gèld erkaufst item, so auch das Geld nicht verzehret, 
sondern noch vorhanden wäre, hat dennoch diese Exception, unan
gesehen jetzbestimmter Ursachen, nichts weniger statt. sAllg. L. R. II.
2. 135.]

§. in. Da auch den Söhnen oder Töchtern nicht baar Geld., son
dern Getreydig, Wein, Bier,.Sammet oder Seiden, oder andere Waa
ren geliehen und vorgestrecket, dadurch sie Geld in fraudem 86. Man 
cedoniani gemacht hatten, mögen sie sich gleichfàls mit dieser Freyheit 
oder Exception schützen. sAllg. L. R. II. 2. 125.] Und was oben von 
dem Gläubiger gesetzt, das soll auch von seinen Erben verstanden wer
den, dann es mögen des Creditoris oder Leihers Erben solche Forde
rung, eben so wenig, als er selbst, thun.

§. IV. Wer die Exception SC. Macedoniani gebrauchen, und daß 
sich derselben Niemands verziehen möge.

Und ob gleich hergegen der Sohn oder Tochter, die solche Anlehen 
empfangen, gestorben waren, so mögen nichts destoweniger auch ihre 
Erben die gemeldte Exception wieder den Kläger einwenden, und sich 
dadurch der Bezahlung entziehen.

§. V. Da sich auch der Sohn, Tochter oder Kind, dieser Gna
den oder Freyheit verzeihen wolte, soll solches nicht Krafft haben. Auch 
ob sie das mit einem Eydschwur confirmiret und bestätiget hatten, bin
det sie es doch njcht. s'Ällg. L. R. I. 5. 35.] Darum soll ein jeder 
gewarnet seyn, und sich hüten, solchen Kindern nicht Geld zu leihen.

§. VI. , Etliche Fälle, darin die Exceptio SC. Macedoniani nicht 
statt hat, und eines Sohnes Anlehen gemacht, bezahlt werden muß.
1. Es seyn etliche Fälle hierin ausgenommen, da diese Exception oder 

Auszug nicht statt hat: Als so der Vater seinen Willen zu solchem 
mutuo oder Anlehen gegeben, oder dabey gewesen, solches auch ge- 
wust, und nicht darwieder geredet hätte. sAllg. L. R. IL 2. 125.]

L. Oder, da auch gleich der Sohn, ohne seines Vaters Heissen und 
Befehl ein geliehen Geld empfienge, und er der Vater nachfolgend in 
solch Aulehen gewilliget: So wird es dafür geacht, daß er dadurch 
seines Sohns oder Tochter empfangen Anlehen ratifient habe: Dann 
die Ratification wird dieses Orts auch einem Befehl verglichen. Da- 
rumb so auch jemand einem Sohn aus Geheiß seines Vaters Geld 
geliehen,, bedarff eß weiter keines Nachfragens, dann der Vater ist in 
solchem Fall Bezahlung zu thun schuldig, obgleich auch der Sohn ge
storben wäre.

3. So auch ein Sohn an einem frembden Ort wäre, und daselbst als 
im Nahmen, oder aus Befehl seines Vaters Geld entlehnet, und 
folgends an seinen Vater schreibet, begehrende, daß der Vater solch 
geliehen Geld wieder bezahlen feite : So mag der Vater in solchem 
Fall, wo er in das empfangen Anlehen nicht bewilligen wolte, zu 
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Stund an öffentlich vor etlichen Gezeugen von solchem feinem nicht be
willigen nohtdürfftiglich protestimt, demselben Creditori solches Zu
wissen thun und anzeigen, daß er angeregte seines Sohnes Hand
lung und Schreiben keinesweges genehm halten, oder ratificiren wolle.

4. Da auch der Sohn etwas entlehnet, daß er in desselbigen seines 
Vaters Nutzen gewendet, oder damit gehandelt, daß dem Vater zu 
Vollenziehen gebühren wollen: Als, so er solch Geld seiner Schwester 
oder Tochter zur Ehe-Steuer gegeben, oder essende Speiß in Lès Va
ters Hauß als Wein, Bier, Früchte oder Fleisch darumb einkaufft 
hatte. sAllg. 8. R. II. 2. 126.]

6. Wo auch ein Sohn in einer ehrlichen Legation und Bothschafft, oder 
von studirenê und Lernens wegen, auff einer hohen Schul wäre, oder" 
sonst ein ehrlich Handwerck lernen möchte, und allda zu seiner Unter- 

; Haltung eine nohtdürfftige Zehrung, die ihm sein Water aus schuldiger 
Treue nach seinem Vermögen nicht versagen möchte, oder solle, ent
lehnet hatte. Zn solchen Fallen hat sich der Water oder Sohu dieses 
beneficii nicht zu gebrauchen. sAllg. 8. R. II. 2. 129.]

6. So der Sohn sich stellt, und fälschlich angezeigt hatte, als wäre, er 
über 21. Jahr, und für sich selbst ein Herr seines Guts, oder Vä
terlichen Gewalt nicht mehr unterworffen, und solches vom Gläubiger 
erwiesen würde. sAllg. 8. R. II. 2. 135.]

7. Gleichergestalt, da der Klager oder Gläubiger, so dem Sohn das 
Geld geliehen/ nicht wissend gehabt, daß derselbige noch unter Vä
terlicher Gewalt gewest, und dieweil er vielleicht gesehen, daß er, 
der Sohn, mit andern 8euten gehandelt, und contrahiret ; So mag 
der Sohn sAllg. 8. R. II. 2. 185.] sich dieses Auszugs nicht gebrau
chen, noch erfreuen.

8. Wann auch der Sohn- ein frey eigen Gutt, das er in Kriegen, 
oder sonst durch sein selbst Geschicklichkeit, ohne Darstreckung seines 
Vaters erobert hatte, zu 8atein genannt peculium castrense vel quasi

“* castrenfe Dann damit hat er eine freye unverwehrliche administra- 
tîon, und ist von demselben, was er entlehnet, zu bezahlen schul
dig, und mag sich mit dieser Exception, nicht schützen. sAllg. 8. à 
II. 2. 163.]

Aber andere eigene Gütter, die ein Sohn vom Mütterlichem 
oder anderm Erbtheil hatte, oder mit Darlegung des Vaters, und 
nicht aus eigener Geschicklichkeit überkommen, und also bey dem Wa
ter noch in der Messung waren, zu 8atein peculium profectitium vel 
adventitium genannt, seyn hierin ausgeschlossen, und wag der Vater 
von des Sohns wegen, derohalben würcklich nicht beklagt werden. 
sA. 8. R. II. 2. 166.]

9. Endlich, wann dem Sohn oder der Tochter nichts geliehen, sondern 
etwas verkaufft, oder Bestandsweise verlassen, oder ein anderer Con- 
tract, ausserhalb Lehen, zwischen den Partheyen auffgerichtet worden 
wäre,« so mag man sich obgemeldter Einrede auch nicht gebrauchen: 
Es würde dann in solchem Contract ein besonder kact oder heimlicher 
Verstand in fraudem SC. Macedoniani gemacht oder auffgerichtet. sA. 
8. R. II. 2. 124. 125.]

10. Es ist auch bey dem vorigen dies wol zu mercken, daß ob gleich 



ein Water, Sohn oder Tochter, auch derselben Bürgen und Erben, 
sich der Nacedonianischen Freyheit und Einreden, ausserhalb-der Fälle, 
jetzt nach der Lange unterschiedlich erzehlt, gebrauchen mögen: Wo sie 
aber das umbgiengen, und ihr einer dem Gläubiger, der dem Sohn 
das Geld geliehen, Bezahlung gethan, so mögen sie solche Bezahl 
lung nicht mehr wiederfordern, sondern müssen es bey derselbigeu 
bleiben lassen: JX L. SL II. 2. 138.] Es wäre dann dieselbige Be
zahlung durch einen Caratom, so der Sachen unwissend gewesen, ge
schehen, die mag alsdann und sonst nicht repetiret und wiederruffeu 
werden.
Art. XV. Ausgang, so wehr Bürgen seyn, daß ein jeglicher für sein 

Antheil, soll beklagt werden.
§. r. Da sich mehr dann einer Bürgschaffts-weise umb eine Schuld, 

gegen einen Gläubiger verpflichten und. obligim: So mag von einem 
jeglichen insonderheit die gantze Haupt-Summa allein gefordert werden. 
Jedoch haben die Bürgen jetzo diese Freyheit, daß der Gläubiger durch 
Einwendung dieser Exception gezwungen wird, die Schuld und Verbin
dung zu theilen, und von einem jeden Bürgen, so erS anders hat zu be
zahlen, sein Theil zu empfahen. Wo aber etliche der Bürgen nicht zu 
bezahlen hatten, so werden damit die andern beschweret/ und dies hat 
statt, wenn sich die Bürgen solcher Freyheit nicht begeben, noch verzie
hen haben, welches beneficium D. Hadriani zu Latein genannt wird. 
Was aber an einem Bürgen abgehet, sollen die andern Mitbürgen selbst 
zu büffen und zu zahlen schuldig seyn.

§. il. Würde daun ein Bürge sich und seine Mitbürgen mit Be
zahlung alle erledigen: In diesem Fall soll der Gläubiger seine Action 
und Ansprüche dem zahlenden zu übergeben, und zu cediren schuldig seyn. 
Dann ohne solche Uebergabe und Cession, möchten die Confidejufibres 
und Mitbürgen, noch der Schuldener selbsten umb Bezahlung nicht be
klagt werden.

Da aber auch so bald ein Gläubiger von einem seiner Bürgen, 
nicht die gantze Haupt-Summa erfordert, sondern sich an desselben 
Quotam und Gebührniß begnügen läst, dieselbe auch von ihm empfahet: 
So soll ünd mag er von den andern desselben Mitbürgen, auch nicht 
mehr, dann ihren gebührenden Theil erfordern.

* Wo auch ein Gläubiger seine habende Bürgen sämtlich und der je
den insonderheit für sein Angebnhrniß beklaget, und der Krieg des Rech
tens darüber verfangen wäre, der mag, wo ihm au ihr einem Unver- 
mögends halber, einiger Mangel entstünde, seines Ausstandes bey dem 
vermögenden sich nicht mehr erholen. Dann er solle derselben einen 
oder "mehr umb die gantze Haupt-Summa furgenommen, und den Krieg 
gegen den Unvermögenden nicht verfangen haben, so wäre ihm Erstat
tung des Abgangs von denselben gefolget.

Art. XVI. Von Einreden ungezahltes Kauff- Geldes.
Wann jemand ein Gut,° von einem andern gekaufft, und darauff 

den Venditorem, oder Verkäuffern um Zustellung solches'Kauff-Guts 
beklaget, und ihm doch das Kauff-Geld noch nicht entrichtet hätte, so mag 
der beklagte Verkäuffer die Klage durch diese Exception pretii non soluti, 
das ist, durch die Einrede unbezahltes Kauff-Geldes rechtlicher Weise 



413Erstes Buch.

Meinen ttnb^erimiten.1 Dann es gebühret auch- sonst in gemein nie
mand zu klagen, es sey dann dem Pact oder Beding zwischen beyden 
Theilen auffgericht, völlig Genügen geschehen.

1 Art. XVII. Bon Einrede wieder Verzicht.
So jemand wieder seine gethane yder ergebene renunciation und Bèr- 

zicht einen andern beklagt: So mag sich derselbige Beklagte mit dieser 
endlichen Exception renunciati otiis schützen.

Art. XVIII. Bon Einrede, daß der Kläger zuvor einbringe, was er 
empfangen.
Es wird keiner zugelassen einige Erbforderungzufhutt, er ^conserite 

oder bringe dann zuvor ein, was er aus der Erbschafft "empfangen. hat» 
Art. XIX. Auszug, des einer gebrauchen und geniessen mag- der em 

/ In vêtit ari um gemacht. [Cod. Fr. M. IÏT. 15. 3.]
Art. XX. Auszug wieder das, "so verschrieben, und doch irr der 

Wahrheit nicht geschehen ist. Mergl. Edict v. 8. Febr.-1770.^
Art. Exi.. Auszug wieder Handel oder Geschicht, so sich unter an- 

dern Persohnen begeben haben.
Art. àli. Wann undzu welcher Zeit jetzt erzehlte peremptorische 

Exceptiones sollen für und eingebracht werden.
§. i. Wir setzen und ordnen auch hierinnen ferner, daß die obigen 

und dergleichen Exceptiones peremptoriae' und unauslöschliche Einreden 
sollen und mögen nach Befestigung des Krieges, et fie poft litis conte
stationem fürgewendet, aber nicht weniger' von denselben Exceptionell 
allewege vor der Kriegs- Berfahrung protestiret werden.

§. II. Dieweil dann unter diesen peremtorischerr "Exceptionen et
liche" gefunden werden, die man litis ünita^, nennet, als da einer über 
geurtheilete, vertragene, und vorhin geendete Sachen von neuen beklagt 
würde , so wollen Wir^ die hiemit ausgeschlossen haben: Und mag die 
der Beklagte ihrer Art und besonderer rechtliches Freyheit nach, entwe
der vor Befestigung des Krieges in vim dilatoriarum, das ist, als à 
dere vorzügliche Auszüge und Einrede, oder aber nach, Berfahrung des 
Rechten, et sie post litis contestationem in vimperémptoriaruni; dus ist, 
wie andere auslöschliche Exceptionen ad merita ćatisae; die Haupt-Sa
che damit abzustellen, wol fürwenden. . . ...

§. III. Dahero dann auch solche peremptäristhe Exceptiones der 
Wirckung seyn, daß sie nichtallein die Haupt-Sache aussheben, perimiren Und 
auslöschen; sondern daß fie auch die litis contestation und Kriegs-Be
festigung verhindern, wann sie solcher Gestalt und Meynung, nemlich 
dieselbe zu hintertreiben, fürgebracht und bewiesen» werden. Dann so 
der Richter, Affefsorn unb Schöppen gründlich befinden, daß die. Sache, 
darum geklaget wird, zuvor auch rechtlich (wie oben gedacht) geklagt 
und geürtheilet, oder daß sie vertragen, oder daß die geklagte Schuld 
zuvor bezahlet worden: So hat er je kein Ursach, den Beklagten, sich 
ferner in vergebliche Rechtfertigung einzulassen, und auff eine ungegrün
dete Klage den Krieg zu befestigen, anzuhalten: Sondern ist in selbi
gem Fall schuldig, den Beklagten von der Antwort auff die erhobene 
Klage ledig zu sprechen, mit Erstattung der Gerichts-Kosten, auff Rich
terliche Mäßigung. ■ ;

IV. Damit aber die Sachen durch oberzchlte und andere derglei- 
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che» Exceptiones nicht gefährlich auffgehalten, oder i» die Harre gespie- 
let, sondern so viel müglich, gefordert werden mögen: So setzen und 
wollen Wir, daß alle solche Exceptiones, so einer Arth, die seyn dila
toriae oder peremptoriae (inmassen hievon voit ten dilatoriis vermeldet) 
nicht unterschiedlich, eine nach der andern sonder» sämbtlich emsmahls, 
und auff einet» Termin in,libello Exceptionisfürgebracht und verabschei- 
det werde» sollen: Es wäre dann, daß etwas von neues in solcher Ex
ception fürzutragen sich indessen begeben hatte, oder der Excipient' aller
erst nachmahls solches zu wissen bekommen, welches er dann also mit 
seinem Eyde betheuren und erhalten solle.

§. V. So auch Unsere Richter, Afleflbres oder Schöppen befinden 
würden, daß solche eingewandte Exceptiones dermassen weitläufftig, und 
weiter Erkündigung, Probirung und Ausführung bedürfftig wären, daß 
fie so leichtlich, fürderlich und zeitlich nicht bewiesen, noch ausgeführet 
werden möchten. Damit dann dadurch die Haupt-Sache nicht auffgehal
ten werde: So sollen die Richter Unsers Königreichs dem Beklagten 
den »echste» Gerichts-Lag den Beweis seiner pcremptorialischen Exception, 
aufferlegen, und daneben einbinden, alle seine Exception^ und Defen
siones bey den pcremptorialischen Exceptione», wie auch bey 6êtt dila«- 
torischen, die vim peremptoriarum haben, auff einmahl einzuwenden. 
Und solle» beyde Parthe in deductione et elisione peremptoriarum ihre 
Nohtdurfft mit zweyen Schrissten oder Reden, von Gerichts-Lage« zu 
Gerichts-Lagen fürbringen, es wäre dann, daß sie vermittelst Eörper- 
lichen Eydes erhalten könten, daß sie solche Dinge hätten, dazu sie ein 
14. Lage oder 3. Wochen zu prodneiren Zeit von nöhten, davon sie 
auch biß, jetzo nichts wissen können; auff den Fall allem soll ihnen mit 
einer weiter» dilation gewillfahret werde». *

Tit. XXVI. Wo» Replicen, duplice». Triplice», und Quadru- 
plicen.

Tit. XXvil. Won Caution und Vorstand im Rechten.
Tit. XXVlll. Won Gegen- und Wieder-Klagen.

§. III. Wie in den Con- und Reconvention - Sachen soll proce.- 
diret werden.

Tit. XXIX. Wie ein Tertius oder Dritter sich in eine angefangene 
Rechtfertigung und Procefs schlagen und einlaffen möge.

Tit. XXX. Daß in Hangendem Rechte oder Krieg, keine thätliche 
Neuerung fürgenommen werden soll.

§. i. Dieweil dann dem Beklagten gegönnet und zugelassen wird, 
was er an de» Klager zu sprechen zu haben vermeynet, daß er solches 
mit Recht thu» möge, wie oben bey den Exceptionibus und Schutzweh
ren ist angezeiget worden: So soll er sich auch dessen begnügen lasse», 
und aller thätliche» Neben-Handlungen und Neuerungen gäntzlich enthal
te» und müßigen.

§• II. Desgleichen soll auch der Kläger thun, und sich an seinem 
angefangene» Rechten ebenmäßig begnüge» lasse», und thätlicher Neue
rung enthalten.

. §. in. Es sollen sich auch gleicher Bescheidenheit der Richter, 
Schultheissen und Schöppen verhalte».
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§. IV, Würde aber dem zugegen gelebt und gehandelt, und etwas 
wider Recht ffürgeyommen und innoyiret: So soll - dasselbige anff An
ruffen und Beweisung des beschwerten Theils vor aller fernerer r Hand
lung abgeschaffet, d revoeiret und die Sache in ihren vorigen Stand und 
Wesen gebracht werden. /

§. V. Also auch, so eine Parthey gegen der andern etwas Reue- 
rung in hangendem Rechten, wegen der Gütter fürgenommen hätte, als, 
daß die Gütter> üm die geklaget, oder species causae,, di§ Gestalt der 
Sache, geändert wird, anders, dann in der Klag oder Antwort à 
Sachen begriffen, oder einig Refcript oder Privilegium darauff, mit 
Verschweigung deß auch anhaugenden Krieges, ausgebracht mrd erlanget 
hatte: So sollen gleichergestalt auf desjenigen Anruffen, dem zuwieder 
innoviret und solche Neuerung geschehen wäre/ dieselbe RKerungen und 
innovata, wo die angezeigt, fürgebxacht und erwiesen waren, whne Li-1 
bell, aus Richterlichem Ambte revodret, abgethan- unkräfftig erkannt, 
und die Sache in ihr vorig Wesen und Stand gerichtet, und gfsetzet 
werden.

§. VI. Wo auch durch den Beklagten solcher Haab und Mütter, da
rum der Streit oder Span ist, in Hangendem Krieg --des Rechtens, ei
nige Veräusserung, Verhinderung oder alienation geschehe: .So soll 
derselbe Alienant und Veräusserer, durch die llrtheilex auff Ansinnen des 
Klägers aus Richterlichem Ambt gedrungen und darzü gehaltert werden, 
solche veräusserte Haab und Güter. wieder an sich zu bringen', oder 
gleichmäßige Haab und Güter, oder so viel dieselben wehrt waren, an 
statt der veräusserten Güter, darzustellen und. zu lieffern, so fern, nicht 
müglich wäre, daß die aliemrte und veräusserte Gütter wieoergestellt 
oder bekommen werden mochten. Und soll darzu auch in des Richters 
willkührliche ernste Straffe seines begangenen Frevels halben verfallen 
seyn.

Tit, XXXI. Pon Derfahung oder Befestigung des Krieges.
§. VI. Was die Würckung der litis contestation und Krieges - Be

festigung sey. ' ' L
Tit XXXII. Vom Eyd füb Gefährde und Boßheit zu vermeiden.
Tit. XXXIII. Won der Beweisung- und was derselben anhängig, 

in gemein. i
§. ix. Wie das Verneinen und Richt seyn, negativa genannt, 

mag oder soll bewiesen werden. - ■ r - 3 4 ' W ;
§. XV. Wie Consuetudines oder Gewohnheiten sollen oder mögen 

bewiesen werden. sAllg. L. R. EiNll §. 3.]
1. Nachdem auch die Gewohnheiten mèhrentheils in der Geschicht und 

also in facto Herrchen: So ordnen und wollen Wir, daß nicht genug 
sey, dieselbe anzüziehen oder zu àgiren, (es sey dann, daß es no
toriae consuetudines seyn, denn die bedürffen keiner probation) son
dern sie sollen auch durch fünff Zeugen bewiesen werden, die nicht ver
dächtig noch argwohnig seynd.

Und sonderlich ist ihre Aussage hierin'kräfftig und gut, so sie 
gleich aussagen und übereinstimmen, in denen Dingen, wie dann die 
Gewohnheit angezogen ober - articuliret wird, daß nehmlich dieselbe 
Gewohnheit also und-bey ihrem GedenÄen, auch von den Alten, lind 
Westpreuß. Prov.- Recht. 27
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alle ihre Tage me anders gesehen, gehöret noch wissend sey, son
dern je und je also hergebracht, gehalten und eine Gewohnheit ge- 
nennet sey. . -

L. Jedoch ist nicht vonnöhten, daß die Zeugen sagen oder benennen die 
Partheyen, zwischen denen solche Gewohnheit gehalten sey, oder von 
wem sie-gehöret haben, solches eine Gewohnheit zu nennen.^

& ; Es ist auch nicht Noht zu sagen, daß solche Gewohnheit in wider- 
sprechlichen Rechten, und also in contradictoriis Judiciis erkandt und 

. erhalten sey.
Da aber diese obgeschriebene Stücke alle oder etliche beweiset 

und angezeiget würden,:. So wird der Beweisung destomehr Glubens 
gegeben.

4. Und obwol nach der Rechtsgelehrten Opinion zu solcher Gewohnheit 
zum wenigsten 10. Jahr gehören, die sich mit erster That anfahen: 
So wollen Wir doch solche seit, aus bewegenden Ursachen, auf drey
ßig Jahr, Jahr und Lag erstrecket haben.

§. XVI. Wie die Acta und Gerichts-Handel in einer Sache gehal
ten, in der andern Beweisung thun.

§. XVII. Bon Termin der Beweisung und Gegen-Beweisung.

Tit. XXXIV. Wie die Beweisung in mehrer als einerley Gestalt 
geschehen möge, und von der Beweisung, so durch eigene Bekäntnüß ge- 
schrcht. ' '7 ' ' -

Art. I.
Art. II. Don Gerichtlicher Pekäntnüß.
Art. IIL Bon Bekändtnüß ausser Rechtens.
Art IV. Was zu beständiger Wirckung einer ConfeHibn und Be- 

käntniß, die im Rechten oder ausser Rechtens gefchicht, gehö
rig sey.

Tit. XXXV. ' Don Beweisung, so da geschicht durch Gezeugen. 
Art. I. Bon Fürstellung der Zeugen.
Art. II. Bon den Beweist-Artickeln. >
Art. in. Bon Protestation wieder die Zeugen.
Art. IV. Daß die Gezeugen auff Gerichtliche Citątion und Worhei- 

schung zu erscheinen schuldig.
Art. V. Auf wes Kosten oder Expenfat die Zeugen verhöret werden, 

und wie es mit denen armen Partheyen des Orts zu halten.
Art. VI. . Don dem Eyde der Gezeugen.

§. II. Form des Zeugen Eydes.
Art. VIL Wie die Zeugen, so einem frembden Gerichts-Zwang un- 

terworffen, verhöret werden sollen.
Art. VIII. Don rsuffnehmung der Zeugen, und welche Persohnen zu 

der Kundschafft nicht zulästlich noch tauglich seyud.
Art. IX. Don Derhörung der Gezeugen, und wie dieselbige gesche

hen soll.
Art. X. Bon der Zahl der Zeugen.
Art. XI. Won Kundschaften oder Gezeugen, so vor^Befestigung des 

Krieges zu ewigem Gedächtniß mögen eingenommen werden.
Art. XU. Won Verfertigung des Rotuli, Eröffnung der Zeugen Aus
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sagen, «nd wie nach derselben, biß zum endliche» Beschluß der Sa- 
chen proeêàet und verfahren werden soll.,

Art. XIII. Wo» verletzlichen Zeugen, und ob nach eröffneter-Zeugen 
Aussage weiter Zeugen geführet werden wögen.

Art. XIV. Wo», Exception und Einreden wieder die P ersehnen und 
Aussagen der Zeuge«.
Tit; XXXVI, Wo» Beweisungen, so durch Brieffliche Urkunv oder 

Instrumenta geschehen, und was derselbe» ihre Wirckung sey,
§. V. De Instrumentis Publicis.
§. XII. ' De Instrumentis 'Privatis. • «

‘ Tit. XXXVII. Won Beweisung des Augenscheins, oder so dnrch 
Besichtigung geschicht. i;

Tit;- XXXVIII. Won einer halben Beweisung und dem gemeinem 
Geschrey.

Tit. XXXIX. Wo» Beweisung durch Vermuthungen *).

*) Weder der God. Fr. M. noch die allgem. Ger. Ordn, enthalten Wor- 
"■ schristen über Vermuthungen, sondern nur das allgem. L. R., durch 

welches aber die obigen Borschrifften nicht aufgehoben werden, Eint. 
8. 61,

27*

Art., I. Nachdem in etlichen vorhergehenden Liteln kurtzlich von wah
ren, rechtmäßige» und gnugsahmen Beweisungen, welche entweder 
durch eigene Bekäntnüß, oder durch Gezeuge», oder durch inftru- 
metita und Bnefe, oder schrifftliche Uhrkunde Pflegen zu geschehe», 
ist verordnet worden,-Und aber auch, aus Mangel der vorige» Be
weisung etwa» viel Sachen durch die praefumtion und Vermuthung 
bewiesen werden. welche aber ungleich und unterschieden, etliche auch 
mehr dann die andere erheblich oder unerheblich, starck und gewal
tig, oder untüglich geachtet werden: Als haben Wirnöhtig zu 
seyn erachtet, Unser» Gerichten etwas gewisses, so viel möglich, 
Hierinnen vorzuschreiben, wornach sie sich hinsühro zu richten.
§. I. Derowegen sie bedächtlich und mit höchstem Fleiß anmercken 

solle», ob solche praefumtiones und Vermuthungen gewaltig, beweglich, 
oder nothwendig, ansehnlich und dermassen seyn, daß-die Sache dadurch 
gnugsahm dargethan: Sonsten mag nichts dadurch bewiesen werden. 
Dahero wird auch recht, geschloffen, daß die praefumtiones mtb Vermu
thungen bißweilen eine vollkömmliche und gnugsahme Beweisung machen, 
bißweilen «her »ür eine halbe Beweisung gebe», wie aus nachfolgendem 
zis- ersehen.

§. il. Und ist demnach die praesumtio oder Vermuthung allhier 
nichts anders, dann eine Weise und Maaß, durch welche aus den Umb- 
standen die Wahrheit geschlossen und abgenommen, oder begriffen und 
gemuthmaffet wird.

Diese Muthmassung aber ist etwa» gewiß, etwa» auch ungewiß. 
Derhalben machet sie bißweilen eine gewisse klare Beweisung, oder eine 
ungewisse und zweiffeliche.

§. Hl. Derowegen zu mercken ist, daß viererley Art oder Geschlecht 
der Vermuthungen seyn.
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1. Ist eine vergebliche Md freventliche.
2. Die andere beweißlich und erhebliche -
Z. Die dritte starck und gewaltig. / - - Ÿ /
4. Die vierdte nohtwendig. - -

5^ IV.: Matt' soll aber daß sur fine leichtö, freventlicheVermu- 
thung und praefumtibn halten, welche aus geringen leichten Ursachen, 
nehmlich idurch-böse leichtftrtige Leute, oder sonsten aus' andern schlech
ten und kindischem Fürgeben und: Sachen entstehet *<

Und diese, dieweil sie unerheblich und nicht gnugsahm, soll als fre
ventlich und untauglich geachtet, nach von dem dichter Nicht l angenom
men , öder darnach geurtheilet) 1 sondern verworffen.àd zurück gestellet 
werden: Als nehmlich, eine Vermuhtung des Ehebruchs, .oder leiblicher 
Verwischung, - so daher kommt, :wann Frau oder Mann, Jungfer oder 
Magd, allein rpit einander redende erfunden werden, ist unerheblich und 
nicht gnugsahm» à»'Ehebruch oder leibliche Verwischung zu beweisen, 
dann es ungewG und zweiffelig ist, mit was Muht und Meinung, und 
aus Was Ursachen mjt ihr geredt und umbgangen. "

Art. II. Von erheblichen rmd beweißlichen Vermuthungen. '
. Eine erhebliche und beweißlich e Vermuthung abernennen- Wir all- 

hier die dem Richter zustehet und gebühret, und die er aus gewissen in- 
Mciitz und Anzeigungen abnehwen wag. -Dauw sie: entstehet und kommt 
Ms. viel Md . mancherley erheblichen Ursachà,und machet eine halbe 
Wewersungî, Lauf welche man süssen soll, biß so lang das Gegenspiel 
deygebracht und dargethan wird§ AM, wann der Beklagte nach dem 
mrsleschlichen Md xperemt^riis*  exceptionibus, ' dilatorias Itllfc auffzügliche 
exception es. und Schutzw ehren . einwendet und gebraucht: So mag der 
Richter vermuthen, daß er solches thue den Gegentheil zu gefahren und 
NMbzutreibeW-' Item> wann ein Ding etwa» der Vor-Eltern' oder des 
Vaters gewesen, so wird vermuthet^ daß es nun noch dessen Erben und 
Kindern sey. .

Sk dem, so giebt sie auch Ursach zu der Entschuldigung, also daß 
derjenige,, .-auf welchem was; vermuthet wird, sich purZirenund ent
schuldigen muß sonderlich, wann das gemeine Geschreys darzu überhand 
nimmt. ’

Art. Hl. < Von gewaltiger Vermuthung. < i i
- i§. L Eine starcke und gewaltige Vermuthung ist, welche aus einer 

glaubhaftem und starcken Muthmassung und Verdacht herkommt und entste
het, derowegen sie auch praefumtio juris genannt wird, nehmlich dieweil die 
Rechte durch eine gewaltige st'arcke praefumtion vermuthen, daß ein 
Ding also sey:-. Als wann eiye Handschrifft cancelliret, ausgeleschetund 
durchstrichen ist, so ist die Vermuthung, daß die Schuld erlediget und 
bezahlet sey. sA. L. R. I/16. 102.]

§. II. So ist das einet starcke und gewaltige Vermuthung, wenn 
/ zwey nackend bey einander gefunden werden, und zwey allein in einem 

Bette liegen, daß sie mit einander zu schaffen gehabt, und Unzucht, Hu- 
rerey oder Ehebruch getrieben haben. sA. L.R. II. 1. 678.]

§. Itt, Wann ein Ehmann eine» dreymahl verwarnet hatte, mit 
seinem Weibe nicht zu reden, oder Gespräch zu halten, und nachmahls
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M wieder bey ihr stehen und mit iHv reden finden würde; So giebt es 
einen gewaltigen und ' stark.enW.erdachteines bösen Stücks,, also und 
dergestalt, daß, er ihn mag de« >.Richter z« -straffe« bitten, jedoch soll 
solche Straffe nicht wieder ihn. vorgenommen werden, eß sey dann causas 
cognitif vorher,-gegangen.. M.. 8. R. Ebendas] /

§. IV. Also praefumire« und vermuthen, die Rechte die Unwissen
heit, oder daß einerlei« Ding nicht wisse: »Und wird allewege vermu
thet; .daß der ein Ding nicht-wisse, welchem man sein Wisse» oder seine 
Wissenschafft nicht kan darthun und.beweisen. sA. 8. R. I. 7. 13.]

§. V. Item, die Rechte vermuthen, daß ein Ehmanw noch im Le
ben sey , .biß so lang man seines Todes gewisse wird, wann es schon 
gar zweiffelich ist; Doch hat es wegen derjenigen, welche in gefährlichen 
oder weit abgelegenen Oertern sich auffgehalten, bey dem , was oben 
von dem Beweist ihres Todes gemeldet sei» Bewenden. sAusgehobe» d. 
d. Edikt v. 17. Oct. 1763,] ... , , . .

VI. Item, die Rechte vermuthen, daß eme obligation und Ber- 
bindUng mit Bewilligung oder.,mit freyem Willen geschehen sey.: Es sey 
dann der Zwang oder Gewaltthat bewiese» und dargethan. [2t. 8. R. 
"Vst.X1 46.] » ł *

«.'vu. Es wird ein jedweder durch die Rechte redlich und fromm, 
und legalis'geachtet: Es sey dann seine Büberey und Stück, kund und 
offenbahr, oder werde bewiesen, daß er unredlich und nicht fromm sey. 
sU. L. R. I- 7. 18-] - . ' ... ; ■ '

"Kêm. Kem, derjenige wird fur frömm und redlich gehalten, 
welcher von redlichen frommen.-Ettern gebohren ist. sEbendas] »

«. IX.' item/die Rechte vermuthe», daß der allewege arg u»d 
böse, welcher einmahl böse und arg gewesen: Doch ist solches zu ver
sehen in einerley Art und Geschlecht der Mißhandlung. [Als Grund
satz des Crimmalrechts durch das mildere,A- 8. R. §. 18. des Mbl. 

Wat.; aufgehoben.] ' .. ... •
8. X. Also,. welcher mit bösen • argen Leuten,. die notorisch eine 

schändliche That oder Tücke begangen/wissentlich umbgehet, und Ge
meinschafft hat, der wird arg und böß z« seyn vermuthet.

s, xi. » Wann zwey Kinder zugleich gebohren werde», deren eine« 
ein Knablein und, das ander ein Mägdlein; So vermuthe» dre . Rechte, 
daß das Knablein am ersten sey gebohren, man wisse da»» das. Gegen
spiel besser. .sA. L. R. ,i.l. 16.] .. - ‘

§. XU.' Item, wann in einem Schiffbruch dre Mutter sammt ih
rem unmündigen und. noch saugendem Kinde, umbkommt, so wird ver
muthet,, daß das Kind von'ersten gestorben und umbkommen sey.

^Wann aber der.Sohn zu seinem viertzehenjahrigen,Alter kommen, 
-und erwachsen wäre, und also, sammt der Mutter ertrunken: So wird 
alsdann vermuthet, dast die Mutter am ersten umbkommen und ertrun
ken sey: Dieweil alsdann der Sohn, so über 14. Jahr ist, fur flar- 
cker geachtet wird., sA. 8. 9t. I. 1. 39 — i. 12. 461.]

8. XIII. Dieser Unterscheid soll auch in einem Water und Sohn, 
die zugleich auff einmahl umbkommen seyn,- gehalten werde», sEbendas.]

«. XIV. Wann ei« Schuldener alle seine Haab und Gutter ver- 
kaufft oder verschenckt, ohne Roth und ungezwungen: So mag auch
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vermöge der Rechte vermuthet werde», daß solches geschehe'» di« Gläu
biger zu betrugen und zu vervvvtheileU. [2C. L. R. I. lt-1129'T 
Ł ■ §• XV. So wird auch durch die Rechte vermuthet,'daß éin Nach- 

M ê »»dem Gutter und Nahrung, und «mb seine Heimlichkeit, 
Wandel, Wesen, Thun und Lassen Wissenschaft trage. [A L R I 
9. 512. — r. 7. 98.] L e

§• XVL Item, man vermuthet, daß em Weib umb ihrês Mannes 
Thun und Handel wisse, desgleichen vermuthet man, daß die Bluts- 
Freunde und Verwandten, mmb ihrer Vettern und Gefiepten Thun und 
Wesen Wissenschafft gehabt. [2s. L. R. I. 4< 65.] ,

. ^XVII. item, bey den Unbekanndten wird vermuthet^ daß die 
emes Ehe-Weib tzsey, welche von einem, als ein Ehe-Weib tract bet 
«nd gehalten wird. [2s. L. R. d. 1. 136.]

. §*  XVIII. 2slso wird einjeder für tüchtig und zu einer Sachen ge- 
schrckt vermuthet und gehalten, eß werde dann das Gegenspiel darge- 
than und bewiesen: Alsa wird einer für würdig gehalten und. vermu
thet, es werde dann die Unwürdigkeit bewiesen. [2s. L. R. J. 11. 931.] 

§• XIX. Es wird vermuthet, daß'à Werb vor ihrem Mann ver
storben sey, wann es' ungewiß ist und gezrveiffelt wird, welches am er
sten gestorben sey. [2s. 6. R. I. 1. 39.]

§• xx- Es wird vermuthet, daß einer über feine LI. Jahr sey, 
es werde dann bewiesen, daß er jünger sey. [2s. L. R. 1. 6. 34.]

§. XXI. Aus einem vermeinten und angemasten ILtul, wird ein 
gütet Glaub vermuthet, wann sonsten keine andere stärkere Vermuthung 
im Gegenspiel erscheinet. [2s. L. R. I. 9. 579.]

. §• XXII. Und diese praefumtio Juris hat in solchen und dergleichen 
Fallen, einen solchen effectum und Wirckung, daß in etlichen Stücken 
der Richter-darauff ftssen, in etlichen aber eine feilte information be
kommen möge, damit er durch andere aàinicula der Sachen Schluß 
finden könne.

Art. iv. Welche Vermuthung der Rechte, oder nothwendige Vermu
thungen seyn.

L Was dann auch endlich die nothwendige Vermuthung, welche 
man gemeiniglich praafumtionem necessariam five Juris et de jure nen- 
iut, anbelanget, halten Wir dieselbe so starck zu seyn, daß fie aus 
den circumstantiis und Umbständen eine vollkömmliche Beweisung mache, 
und den Richter nach derselben zu richten und zu sprechen bewege, es 
sey dann, daß derjenige, wieder welchen die praefumtio jurîs et de jure 
gehet, mit klarem Mweiß dieselbe Krafftloß zü machen ihm getrauete, 
so soll er damit gehöret werden, oder, daß sich das Gegentheil selbst 
km Gerichte worzu bekennet; Zn diesem Fall hätte diese praefumtio 
Juris et de jure nicht statt.

§• Äfft wann fichs begiebe, daß einer aus einem Hause oder 
Hoff lauffen käme, und in seiner Hand ein bloß Schwerdt, Punger, 
Messer, oder ander Gewehr, das von Schweiß und Blut noch roht ist, 
und ft demftlbigen Hauß oder Hoff ein Todter, ft erstochen, oder sonst 
erwürget, bey welchem niemand mehr, dann der, ft das blosse Messer 
in seiner Hand gehabt, gewesen wäre, erfunden würde; So halten 
Wrrs für eine gewisse Vermuthung, daß derselbe der rechteThäter sey, 
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♦) Das Corp. Jur. Frid. B. L. Tit. 3.2. erfordert M Gültigkeit timr 
' Ehe die priesterliche /Einsegnung; obige Vermuthung smdet daher «tch 

mehr Statt.
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der ih« umbgebrgchthabe; Also ist es im Rechten eine gewisse Wermu
th ung , daß der Gläubiger »» welcher ihm das Pfandt zuschlagen .lassen, 
und dasselbe in solutum angenommen, der Forderung des Ueberrestes, io 
weit das Pfaydt- etwa» zur völligen Auszahlung nicht zureichen mochte, 
mit Stillschweigen sich begeben habe. sA. 8. R. I. 2Y- 45. 50.1 Also 
vermuthen die Rechte, daß derjenige, welcher einem Werbe, sie ms 
künfftige zu heyrathe» versprochen, und sie fleischlich erkandt hat, mtt 
ihr hierdurch in einen richtige» und vollenzogenen Ehstand getreten, «no 
daher» mit keiner andern.sich verloben könne ■

§. in. So wollenWirauch de» Richter htemtt ernstliche» erm- 
nèrt und vermahnet haben, , daß er diese» praefuintionibus «»ö 
thungen nicht zuviel traue,- sondern er soll die a^erntUmbstande. auch 
alle fleißig bedenÄen und erwegen, ehe er zum End-Urtherl schreitet, 
und zuvor alles mit zeitlichem Raht erkundigen ,^ehe dann er aus fou 
chen Muthmassungen itnb praefamtione» ein Urtheil spreche, auch m dresem 
allewege den Beklagten geneigter und zugethaner seyn, den» dem Klager.

Tit. XL. Won der Beweisung- die durch bett Eyd geschrcht.
Art. I. Wour fceywilligen Eyd. -
Art, ll. Böm Gerichtlichen Eydschwur. . »»e
Art. in. Won dem nothwendigen Eydschwur, so zur Ergänzung des

- Beweises den Partheyen aufferleget wird. .
Art. IV. Vom Eyde, mit welchem man sich eines Verdachts entledi

get, -und damit seine Unschuld darthut, Ł . K.' ,
Art. V. Durch wen, oder wie ein Collegium oder Commun, die de- 

Orirte Eyde schweren soll. - : ■ ; '• '
Art. VI. »Wan» und wo ein auffgelegter Eyd soll geleistet werde«. 
Art.'VH. Ob und wie die Eyds-Leistung de» Erben zuzusprechen u«d 

Art^ vill- Wie ^ferrie der geschwvrne Eyd für unbändig, zu halte».

Tit. XLI. Won endlichem Beschluß der Sachen. .
Tit. XLH. Wyn Bey- und End-Urtheile», und wie dieselben «r-

Tit. XLin. Won den Gerichts - Kosten, Schäden und Abnützungen, 
wie dieselbe» begehret, erkannt, taxiret und gemaßiget werden zollen.

Art. I. De Expensis. . ■ . /
Art. H. Wie die Expenfen und Gerichts-Kosten solle» taxwet und 

gemaßiget werden. r»st
Art. HL Taxa ^-Ordnung. - ,,, , „ ‘ WJU6we
Art. IV.. Werzeichniß der Unkosten oder Gebühr, so bep de» Ratyen 

u»d Gerichte» der Städte, und auf de» Freyheiten Königsberg, wie 
auch in de» kleine» Städten genommen werden. . ....
Titt. XLIV. Won der Appellation an Unser Hoff-Gerrcht, wre diesel- 

bige geschehen, zugelassen und darin gehandelt und verfahren werde« sou.
Art. I. Wem zu appelliren verstattet werden soll. 
Art. IL Wem zu appelliren nicht verstattet wird.



424 Erstes Buch.

ArP rv" Fallen «tag appsiiiretwerden oder nicht.
- Lrt.lv. Won welche» Richtern man appellheii möge, und wohin,

à a» welchen Richter die Appellation gehen soll.- • s
z ’ X'r und in was Zeit bie -Appellation geschehen soll.

■”’AteJ«?ÄaMwT»-W{e bCs Apt,e-Iant die geschehene Appellation 
*' prdeffentiren und Jmtroduçireii fpy. ; r .c

- Art’. yil. Won ê Rechtlicher ProFebution und Wollenftthrnna der Appel-
Wtiony und rn welcher Zeit die Appellation - Sache oder Instand 
vollendet werden soll. < e

- Tit. XLV.) i)e Revisione Actorum, von- ^ew. Révisions - Aèten..
à ■ IN hangender Appellation zu prÖcedirCH, davon

etxôûfc ättentitf, und Neuerung dawiedev vorgenommen würde.
X Won Execution und Vollenstreckung oder Vollenzie-

hung ^er gesprochènètt UrcheiLeN.^ .. -
^Urthril^" Vollziehung gesprochener und in Krafft gewachsener 

Estelle» à die Executiones in dem Königreich Preußen fortzu- 

,, 'slt' XLvnr. Wann i'tel Creditores und Gläubiger bey der Wrr- 
pfandlNig oder in der Execution, oder sonst sich anzeigten. Wie alsdann 
zu verfahren. A

Tit. Xlix. Wie beh vorfallenden Concurs - p roc,elfen, eine schuld 
iJAJt der andern bezahlt, werden, auch mit was Ordnung die Creditomt 
ernander vergehen sollen. -, ' /

Tie. L. Voy Sequestration oder Hinterlegung bet strittigen Güter, 
und^wre es dacktt gehalten werden soll. sVergl. B. 4. Lit. 4. Art. Z 
8- 1. S. 86.]
m JL,1-, Nachdem sich offtmahls zuträgt und begiebt, daß in Hangender 
Rechtfertigung, auch etwa« zuvor«, ehe die Sachen zu Recht gedeyen,' 

' pon den Partheyen begehret wird , daß man einem oder. dem ander»
Theil dieselben streitigen Güter nehmen, von Gerichts wegen sequeftriteu, 

dritter Hand hinterlegen, oder sonst die darauf gewachsene 
Fruchte Mhtlich bis zu Austrag deS Rechtens hinterlege» oder /deponi- 
re» lgffen solle: Und aber gleichwol in allen, sowol Geistlichen als 
Weltliche» Rechten .regulariter verbohten, daß niemand unerkanntes 
Rechtens ftknes rnhübenden pollefs oder -Besitzes soll lpoliiret oder ent- 
setzet wetden: Derowegen setze», ordnen und wolle» Wir hiemit auch, 
daß eine splche Sequestration nimmermehr gestattet werden solle (sonderlich 
wann einer,oder der ander Theil HT quieta unb ruhiger pofleffion der 
Guter ist) es geschehe dann aus denselben im Rechten gegründeten Ehe- 
hassten und nohtwendige» Ursache». sA. L. R. I. 14.'.94.]

87 Us »Die Ursachen aber, warunib die Sequestration vor Unser» 
Gerichten zu verstatten, sind fürnrhmlich diese: Als erstlich, wann aus 
beweißlichem Verdacht zu besorgen, daß etwa der Besitzer und Inhaber 
die Guter beweglich oder unbeweglich (darumb der Streit, und Irrung 
î® mahl mit sarnbt ber Abnutzung verthue, umbringe ober verschwende. 
[2L L. R. I. 7. 158.] . .

MHI. Also auch zum ander», so die eine Parthey die Gütern so 
verfordert werden, augenscheinlich in Abfall und Berderb kom- 
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wen lassen, und darauszu besoLg^n" wÜrè^ daßcç,; pèndeate adhuć lite^ 
oder in Hangendem Rechten solches noch wehr thun, würde. 
>Zv-$«3Vj Wann ê auch sonst zu besotgen stünde, daß der MeÄagte -M 
jährliche Früchte, im ^Fall, dav sich die Rechtfertigung in erster odev 
ander lokantz in die Lange verweilet, Zuletzt dem. Klager, so er gleich 
das Recht endlich erhalten hatte, nicht verwogMMürde zu restituiten. 
[Ä. L. R. I. 7. 159.] '

§. V. Zum dritten, wann sich -GpâA^üd'âchtfextr'gung'enthaf
ten umb bewegliche Güter, Früchten, Werkzeug,;ä instrumenta und Hauß- 
raht, und der eine Theil,- welches, dieselbe Güter nicht ein Jahr oder 
mehr ruhig besessen hat, von dem Urtheil oder Execution .appellitet 
Dann wann dieses Orts erweißlich zu besorgen, es möchte der appellavi: 
'dieselben diffipiteti:, verthun, und tn Hangender 'Appellation hößlich weg
bringen: Als werden auch in diesem Fak die "streitige, Guter von dem 
Richter, an welchen appellitet worden, sequestritet sAL. R. i. 7.159 ]

' VE Zum vierdtenE wayw her Besitzet auch,,, daß et gar flüchtig WW 
werden möchte, verdächtig ist: Oder wann eine solche Klage und Wer- 
dacht auf ihn fiele, und er nicht, vermöchte Çaution und Sicherheit; dar- 
gegen zu thun. ' , ?

§. MW Ium fünfften, wann der Inhaber und Besitzer für Geruht 
gefordert und geladen wird- und der ungehorsamlich sich selb stab len ti
ret und nicht erscheinet, das ist,<wann er durch Ungehorsam sich ver
weigert Caution zu thun, oder seine Haab i in die Abtheilung mit ein- 
zuwerffen und .cpnferim, oder ernzubüssen: , So Mögen dieselben 
Güter, derhalben der Streit ist, und die Collation geweigert und abge
schlagen wirdsequestritet und in die dritte Hand hinterlegt werden. -W

§. vin. Zum sechsten , so ein Hoffmann, Meyer, Zinßmann oder 
andere, so die Frucht, Nutzungen und Brauch auf.den Gütern habest 
wollen, und sich unterstehen das vomiàm oder Ggenthum selbst auch 
zu sich zu ziehen, und zuzueignen, also, daß derhalben Streit und Jr- ' 
rungen entstehen: So werden dieselbe Früchte und Abnützungen bis zu 
Austrag der. Sachen auch set^ueKrirt, es wäre dann, daß- wieher selbi
gen Zinßmann ob et usufructuarium ein schrifftlicher Miets - Contract vor
handen, oder daß er eine Zeitherö ein gewisses Mietgeld oder Zinß ab
getragen, in oantineuti erweißlich gemachet werden könte. Dann, in sol
chem Fall hat die Sequestration nid)t statt, sondern der Zinßmann oder 
usufructuarius ist zuvor schuldig die PolTeffion dem Vermieter àbzutre- 
len, uüd mag hernachmals über dem vorgewandten Eigenthum sein Recht 
aussühren.

A ix. Ium siebenden, ordnen und wollen Wir auch, wann, viel 
Erben eines Abgestorbenen sich umb den Pofless und Äesitz der Erb- 
schafft, und darunter gehöriger Güter dringens und mit einander, oder 
zugleich zum Rechten kommen, daß alsdann derselbige Erbfall und Da
rin gehörige Güter sequekrirt werden sollen, sA. L. R. I. 7. 159;] bis 
so laüg - rechtlich ausführig gemacht wird, wem die Poüeskon zustehen 
und gebühren solle: Welchem Theil dann dieselbige zugestellet wird, 
und der an^er in petitorio des Eigenthums halben klagen wolte, soll 
er darzu gelassen und gehöret werden; v

-X. Ium achten, da man sich zu befahren^ daß die Partheyen
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zu thätlicher Handlung, daraus Einporung, Mord und Lodschlag fönte 
entstehen, kommen möchten: In diesem Fall, die streitige Poffeffion 
belangende, wird dieselbe glich billig sequeftriref. sA. L. R. I. 7. 160.] 
Dervwegen, so ; zwischen den Partheyen die Gewehr, Poffeffion, cbet 
quasi, aus redlichen Anzeigungen zweiffelich, und sorgliche Empörung,. 
Weiterung oder AuffrUhr daraus zu besorgen: Solle» Unsere Hoff- 
Richter , Rähte, Richter und Beysitzere Gewalt und- Macht habe«, 
auf Anruffen der Partheyen, »der aber für sich selbst ex Officio, 
die PolTeffion zu sequestrircii, oder aber der -quasi poffeffion hal
ber , an statt der séquestration, beyden Theilen zu gebieten, 
sich derselbe» zu enthalten, und alsbald darauf summarie ohn einigen 
Gerichtlichen Procefs oder andere weitläuftige Ausführung der Sache» 
zu erkennen, welchem Theil die Poffeffion oder quasi einzugeben, oder zu 
inhibirt» sey , sich derselben bis zu endlichem Anstrag des ordentlichen 
Rechtens in Poffefforio oder petitorio zu enthalten:- Und so das gesche
hen, soll alsdann solches, keinem Theil an seinem Inhalte» oder Besitz 
im Recht nachtheilig seyn.

§. xi. Jum neundten, wann sequestrirung geschicht derer Dinge, 
welche bald verderben, oder in die Harre nicht bleiben, sonder» tag-täg
lich arger werden, als Aepfel, Birn, Obst, bder alldere Früchte und 
Güter, welche sich nicht halten; So so« der Richter, dieselbe in wäh
rendem Rechte» durch Anruffung seines Richterlichen Ambtes veàuffen 
lassen, und das daraus gelösete Geldt hinterlegen und sequeftrirttt.

‘ §. XII. Jum zehenden, wann eine Ehefrau wegen ihres. Mannes 
untüglichen, unbillige» und steten Uebelhaltens, et sic propter - saevitiam 
intolerabilem von ihm, ihrem Ehemann, wiechę, und in keinem Weg 
beredt werden mag, daß sie wieder zu ihm, dem Manne, kommen wette, 
sondern' trachtet und begehret von ihm gescheide» zu seyn, und wiöd also 
die Sache dahero strittig, dieweil sie sein, des Mannes^ Saevitiam, 
Unfreundtlich- und Strengigkeit erfahren und keine Besserung hat zu 
verhoffen: 2» diesem Fall mag eine solche Frau eine Jeitlang von dem 
Manne gethan , und bey ihren Elter» und Freunde» bleibe«. •

§. XIII. Jum eilfften, so ein Ehemann entweder durch übel Hauß- 
halten und böse Verwaltung, oder durch Spielen und Prasse», oder 
durch Unglück, dazu er Schuld und Ursach gegeben, in Armuth und 
Verderben kommt: Soll soll man alsdann der Frauen zum besten feine 
Güter sequestriern, oder ihr weibliches Heyraht-Gut einem Curatori 
übergebe», damit ihr der Frauen so viel gelassen und behalten werde, 
davon sie lebe und sich endlich unterhalte: Also auch und gleicher ge
stalt, im Fall das Weib wiederum nicht haußhältlich, sondern eine Pro
diga und Verschwenderin wäre: So soll dasselbe Heyraht Gut ihrem 
Mann, wann er ihr wol fürstehet, gelassen, oder im wiedrige» Fall, 
oder auch da der Mau» verstorben, fequestrirt, und zu ihrer beyder 
und der Kinder Unterhaltung verwahret und behalten werden.

§; XIV. Vorgedachte Fälle aber haben mehrentheils statt in der 
Sequestration und Hinterlegung, so da geschicht necessitate Jurisdictionis 
et compulsione Judicis, das ist, aus Getrieb und Junöthigung eines 
Richterlichen Ambies. Und in diesen, da des Richters Gemüht und Mey
nung nicht i|fy einen der Poffeffion und Gewehr zu priviven : So ent- 
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fetzet oder entwehret alsdann dieselbe Sequestricitng keinen seines Besitzes 
oder Jnhabens. -

Anders aber verhält sichs mit de« gutwilligen oder bewilligten Se- 
questration, £U- ßtttcitt voluntaria oder conventionalis genannt, die allein 
von den Partheyen geschicht, und aus, deroselben Bewilligung: Und 
diese ist im Rechten nicht »etbohten (wie die vorige, aliäs neceflana, stve 
judicialis gewannt) sondern wird zugelassen und gestattet, sintemahl ei
nem jeden unverwehrt und unverbvthe» ist, sich seines Rechtens zu ver
zeihen: Derohalben dann auch diese gutwillige Sequeftrirung den Besitzer 
und Inhaber seines Besitzes und Jnhabens entwehret, entsetzet und be
raubet.

§. XV. - Also auch, wann der Gegentheil in die Sequestrirung mit 
gewisser Condition gewilliget und cousentiret, ungefehrlich mit solchen 
Worten: Wann ich auf den Lag dich nicht bezahlen, oder zu Frieden 
stellen werde, so gehe ichs ein, und bin zufrieden, daß die Güter sc--- 
gnekrixt und hinterlegt werden. In diesem Fall hat dieselbige auch 
statt. . '

§, XVI. Ob wol auch die RechtsgelehrtLn hierinu nicht einig, 
wann die streitigen Güter lequeftrirt und hinterleget seyn? od dennoch 
dem einen Lheil, wieder welchen die Sequestration fürgenommen, kön
nen oder sollen aus denselben in Hangendem Rechte die sumptus ad litem 
(die Unkosten und Unterhaltung) aliaque vitae neeestaria suhministriret 
und dargereichet werden : So haltens doch Unsere Verordnete davor, 
daß. solches, wann das Parth sonst keine Mittel dazu hat, wol gesche
hen möge, und sonderlich aus den Früchten des hinterlegten und seque- 
ßrirten Guts: Welcher Meynung Wir auch hiermit, wollen bekräfftiget 
haben.

§. XVII. Wir ordnen und wollen auch ferner, daß nach geschehe
ner Sequestration oder Hinterlegung, derjenige seine Sache und Gerech
tigkeit darzuthun und zu beweisen solle schuldig seyn,, welcher vor dem 
angelegten Sequester hatte probiren und beweisen sollen: Dann, so viel 
die Beweisung antrifft, wird Lurch den erlangten Sequester nichts geän
dert., Man'soll auch,- (wie obgedacht) in solchen Fällen der Sequestra
tion summarie procediren, und da ausführlich gemacht, daß dieselbe 
Sequestration wieder Recht und die Billigkeit geschehen, wollen Wir, 
daß sie aus Richterlichem Ambt alsobald cafijret und aufgehoben werde: 
Dych Mit dieser Distinction und Unterscheid, daß, wann 5te Sequestra
tion in zugelassenen Fallen dem Rechten nicht zuwieder geschehen, als
dann ist zu bedencken, ob es in einem unbeweglichen Gut, principaliter, 
oder allein der Nutzung halber geschehen. Darum so das Gut selber 
ödet principaliter sequestrirt, alsdann soll der, so btt Sequestration er
halten, seine Klag und Forderung fürbringen, gleich als wäre kein Se
questrum angelegen: Wann aber das Sequestrum allein der Frucht und 
Nutzung halber geschehen, und solches nach dem das Dibell oder Klage 
schon fürbracht oder übergeben, alsdann wird allein in der Hauptsache 
fortgeschritten und verfahren: Und nachdem dann der Richter die Haupt
sachen befindet, so soll er auch im Endürtheil erkennen, ob das Seque
stram zu reläxircn sey oder nicht. So aber die Sequestration, ehe eine 
Klage übergeben, oder das Recht angefangen, erlangt, alsdann soll 
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der impetrant übermahl ferne Klage -fürbrmgen, und- wird der Sachen 
halber erkannt, was recht ist., ,

xviil. So bald aber auch die Sequestration erkannt, soll der 
Richter dem, der sie erlangt, zugleich ein Termin und.-Zeit ansetze«, 
seine Klag oder Libelt, nemlich innerhalb drey Woche«, fürzubringen, 
seine Forderung und Jas zu beweisen, und da er das nicht thut, ist er. 
fchdldig, ohne länger» Verzug den Sequestrum wiederum zu reluxiren und 
auffzuthun. /

§. XIX. Wir ordne» und wollen auch endlich, daß alle Sequestra
tiones und Hinterlegungen auf Anbietung und -Erstattung gnugsamer 
Caution (so mit Bürgen oder Pfänden, oder auch fi persona fit integra 
et Judici fide- digna appareat, und die Sache nicht gar groß, nach Rich; 
terlicher -Bestndung juratorie, geschehen mag) relasitrt und eröffnet wer« 
de» solle»."- . " • -> ? -:i >'A >: ... I

Tit. Li. Won Arresten und Kummer,. ob und wann Lleftlbrge zu-, 
laßig: item, wie die gegen den Frembden angelegt, und darauf pro- 
cediret werde» soll.
/ Art. I. ' " :? ' - ' ' ; ' ê ' J1

Art. il Wie wert und in, welchen Persohnen die Kummer, sonder- 
Üch in wahrenden Marckten zu gestatten. . -

Aft, IlJ. Ob baê Pactum oder die /Bereinigung , dadurch sich der
Schuldmann verbindet, seine Persohn auffzuhalten, M arrMiren, 
in Gehorsam oder Hasst zu legen, in Manns- und Weibs-Persoh- 
«en beständig,- . r ; /
.lit. LH. Won Wieder-Einsetzung in vorigen Stand.
Nachdem vor .diesem biefeA beneficium sehr mißbrauchet worden, in

dem das verlierende Theil, sich darauff gelehnet, wann eine definitiva 
oder fe visoria wieder ihn gefallen, daß er stracks contra isià-Senten
tiam die Aâitütion gebethen, und dadurch dte Vxecution merckllch auffs. 
gehalten, und à hochnöthig, daß in solchen allen .seine rechte Maaß 
gegeben:- So ordnen, wollen und setzen Wir, daß niemand wieder He- 
meldte Sententias, ausser denen in diesem Land-Recht exprirnirten Fal
len, hinfüHro eintzige restitution suchen und damit die execution auffhal- 
ten soll, bey Verlust der gantzen Sach und Straff 100 fl. Polnisch Un
serm Hoff-Gericht zu erlegen, sonst aber soll es den minorennibus zu
gelassen werden, aller Gestalt und Maassen, wie unten weiter hievon 
in hoc titulo lesen. -

Den majoribus aber soll es alsdann zugelassen werden, wann sie 
erweisen, daß sie'in ihrer Unmündigkeit bey Leben des Vaterß in frembde 
Lande gezogen worden, daselbst sich lange Zeit auffgehalten, oder gefangen 
worden, und daß in solcher Zeit ihrer Abwesenheit ihre Güter veralienirt, 
diürahirt, verkaufst, und in srembde Hande gebracht worden, deswegen 
sie dann niemand neque judicialiter neque extra judicialiter gnu g sam 
defendirt,. oder ihr Recht in Acht genommen: In solchen Fallen solle« 
sie wieder den Besitzer ihrer Güter restituirrt werden, doch daß sie zu
gleich ihr jus deducirett, und hierauf super, dominio zugleich mit der 
restitution cochunctirn erkannt, werde. ”•' «

Wann aber ihr Vater, oder die Obrigkeit ihnen Vormünder ver
lassen, welche sie defendiret, oder daß sich sonst negotiorum gestores 
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in threnSacheü cum sufficienti àtihà Wjrn ohne solche gethanè Cau- 
tionoist auch der BesitzersolcherGüter-von Ver -restitution nicht be
freiet) gefunden, so HÂLs 'dke chesàGo keine statt, sondern in denen 
Fällen hätte' sich der laesus an dieBörmündere, oder negotiorum gesto- 
res, wann sie daß Ihrige nicht gethan, ^mit Recht zu halten.

Jmgleichen waNn einer rniUtiae s fU/L. R. L 9. 522.] Reip. stu- 
diorum causa, uNV dergleichen lang aus wäre, interim aber dero tutores 
und niandatarii mit Lode abgangen , oder sonst, ßu Anfäll kommen, da
durch sie nicht gnugsam àîenTiret werden können; Sossoll ihnen vor- 
gemeldtev massen die restitution zu gelassen werden.

Die Zeit aber solche zu suchen ^ beruhet in vier Jahren, also, daß 
den Unmündigen nach àfüllung der 21. Jahr, noch 4. Jahr -bleiben, 
biß er-26: Jahr gantzlich cömpliret und erfüllet-, der major aber: soll 4. 
Jahr haben von der Zeit, als er wieder ins Land gekommen: Und 
diese Zeit wird de ° momento in momentum computitet, nehmlich vom 
ersten Lag des 22. Jahres biß auf den letzten Tag des 25. Jahres vh-' 
clufivê. Warm nun dieselbe Jahr verflossen, so kann er dieses/bene
ficii weiter nicht geniessen, sondern ist a: limine judieii gantzlich abzu- 
rv eisen.

: Damit aber in Suchung der restitution in den zuläßig en Fällen, st 
Lheils vben erwehnet, theils à nachfolgenden Stücken noch soll gedacht 
werden s aller, fernern gefährlichen Weitlaufftigkeit hierinnen begegnet 
und fuLgebogen werden möge: So ordnen und wollen Wir, daß hür- 
führo derjenige-' welcher sich disses remedii restitutionis in integrum ge
brauchen will, sein Behelff und Rothdurfft doppelt übergeben, dasselbe 
demGegentheil innerhalb 6. Wochen darauf zu antworten zustellen,r nach
mals Nach eingebrachter Antwort, da einiger Beweiß vonnothen, der
selbe' alsdann innerhalb 6. Wochen, peremptorie geführet, ferner vom 
Gerichts-Tage zu Gerichts-Tage darinnen schleunigst - procedirét, wie 
àn in procà zu sehen, und alsdann allein mit 2. Sätzen, beyder
seits wechselsweise zum Urtheil, vermöge den beschriebenen krocestdn ge
schlossen werden soll. '

Arrffer diesem aber soll allewetze der, so die restitution, suchet, des 
Beklagten, und nicht seinen eigenen Richter zu suchen schuldig seyn.^ } /

Es müssen aber hierrnnen nicht allein die angezogene und fürge- 
wandte Ursachen/ iaeston oder" Beleidigung, unrb welcher/willen restitu
tio in integrum zu erhalten oder zu erstatten, zuvor rechtlich und gnugr 
säm dartzechan und ausgeführet werden , sondern der) so die testîtittiô^ 
nem in integrum begehret, ist äuch zuforderst zu erweisen schuldig-, daß 
er gantz höchlich, das ist, über den dritten Theil in der Handlung 
dirot sey. [2C. L. R. I. $b 535.] Dann umb eines geringen willen, wird 
der Contract oder Handlung, nicht rescinäiret, und sonderlich soll der^ 
so sich für einen Minderjährigen ausgiehet, darthun und erweisen, daß 
solches geschehen in miiiorerim aetate, da er noch jung gewest, und daß 
er, wie oben gedacht, nicht gmrgsam zu Recht desendntt worden,^ 'da
rinnen dann zugleich auch nebenst der restitution super proprietate et 
Dominio soll erkandt werden. - t. ;

Würde sich auch zutragen, daß die Vormünder oder Curato.res (ex
tra casum, diuturnae absentiae, ^e quo supra) einem Minderjährigen
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fein Gut ohne gnugsame Ursach, und ohne Erkantnüß der Obrigkeit 
verkauffen, so soll der Unmündige auf solchen Fall der restitution ge
niessen.

Wann aber der Minderjähriger, so sein vollkommen Alter der 21. 
Jahr erfüllet- Rechnung von seinen Vormündern oder Curatoren em
pfangen , und dieselbe angenommen, auch in ihre der Vormünder und 
sein selbst gepflogene Handlung bewilliget, oder dieselbe einmahl ra- 
tisiciret, so soll und kan er ferner über solche Bewilligung und Ra
tification nicht reltituiret werden. So sich auch jemand eigenes Gewalts 
einer Vormundschafft unterfangen und angemasset, ihm auch teinę. Ad
ministration oder Verwaltung befohlen wäre, der mag Nichts handeln, 
daß dem Minderjährigen zum Nachtheil oder Schaden gereichet. Und ob 
er sich in einige Rechtfertigung von seinentwegen begebe, und überwunden 
oder verlustig würde, so ist alle Handlung, so durch ihn fürgenommen, 
an-ihr selbst nichtig und krafftloß, und bedarff deshalben der Minder
jährige zu Wiedertreibung derselben gar keine Restitution.

Ferner ordnen und wollen Wir auch, daß diese Restitution altem 
den Laedirten, und nicht andern P ersehnen zu Hülff kommen solle. De- 
rowegen, so der Geschwistern viel seyn, und eines darunter, das in 
seinem minderjährigen Alter, etlicher Handlungen halber beschwert, ver
führt und laeditt worden wäre: So mag dasselbe die Restitution in 
geordneter $eit, wie oben gesetzt, impettiren und erlangen: Aber diese 
Erlangung ist dm andern seinen Geschwistern, die solche Zeit der Re
stitution Vorscheinen lassen, ohne Frucht, mag ihnen auch gar nicht zu 
statten kommen.

Was aber die Erben belanget, ordnen und setzm Wir, , daß nicht 
allein derjenige, der in seinem minderjährigen Alter ist, und in Con
tracte» und Händeln hoch beschweret worden, sondern auch desselben Erben 
in derselben Zeit- die dem defuncto bevorgestanden, restitutionem in in-*  
tegrum zu suchen befugt seyn sollen; Darum so die Minderjährige oder 
andere Persohnen, denen die restitution in integrum - non Rechtswegen 
gebühret, unbegehrt derselben Todes verfahren, und die Zeit, darinn 
sie auf solche Restitution klagen mögen, noch nicht, verschienen wäre, so 
mögen ihre Erben und Nachkommen solche Klage bemeldter Restitution 
in übriger Zeit, so ihnen noch vorgestanden, wol fortstellen.

Und soll in diesem Fall ohn einige Distinction der Rechtsgelehrten, 
ob ein Minderjähriger einem Minderjährigen, et fie minor miùorenni, 
oder aber ein Minderjähriger einem, der über 21. Jahre, et sic minor 
majori, daun auch, ob einer, so über 21. Jahre, einem Minderjähri
gen, et sic major minorenni, oder auch ein Mündiger einem Mündigen, 
et sic major majori, in der Erbschafft succediret, den Erben alsobald, 
nach zugefallener Erbschafft, durch die Vormündere, oder durch sich 
selbsten, sofern sie mündig, restitutionem hierinnen zu suchen ftey ste
hen; Und wie in restitutione majorum, fllfo soll auch für allen Dingen 
in Wiedereinsetzung der rninorenniurn neben der restitution, zugleich ihr 
jus (super dominio, wie oben gedacht, ausgeführet und darüber erkant 
werden. Weiter aber sollen diese restitutiones nicht extendiret werden, 
sondern bey diesen casibus, so in diesem Land-Recht begriffen, allein 
bleiben.
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Tit. Liii. Bon denen Appellationibus an Unser Preußisches Ober- 
Appcllat^gj^- Gericht.

Tit. I. Bon Bestellung des Äber-Appeüation-Gerichts in Unserm 
Königreich Preussen..

Tit, il. Bon den Eraeüäsnten und desselbenVerrichtung bey deyr 
Ober - Appellation- Gericht.

Tit. m. Bon dem Ambte der Rathe bey dem Ober-Appellation- 
Gericht. 7\'

Tit. IV. Won dem Secretario bey dem Ober - Appellation - Gericht, 
und desselben, wie auch des^ReMtatoria, Verrichtungen.

Tit. V. Bon .dem Ministeriali bey dem Ober - Appellation - Gericht 
und desselben Luffwartung. à

Tit. VI. Won denen Sachen, welche an das Ober-Appellation-. 
Gericht gehörn.

Tit. yii. : Won Inter ponirung der App^llatiHn^ und deren Inî^oà- 
cirung an das Ober - Appellativ- Gericht.

Tit. VIII.. .Wie in den FalleN, wann pendente lite attentitet wor
den, zu verfahren sey-.

Tit. IX. Bon der Consignation, bey dem Ober - Appellation - Ge
richt, unddesselbeu Effect. v z -

Tit. X. Won denen Relationibus bey dem Ober - appellation -V Ge- 
richL^W

. Tit# Xi. Won denen Aävocaten bey dem Ober-Appellation - Ge- 
richt.

Tit. XII. Von ° den AuäienHien und dem mündlichen Difpu^t> bey 
deyr .Ober - Appellation - Gericht. a

Tit. XIII. Wie es bey dem Ober-Appellation-Gericht rations 
contumaciaef zu halten. c \

Tit. XIV. Won Intervention eu bey dem Ober - Appellation - Gericht, 
sowolst tn TuWgueN als privat Sachen. *-  /

Tit. Xy. Won dem Votiren bey dem Obern Appellation- Gericht.
Tit. XVI. Bon den Dedretis des Ober-Appellation Gerichts.
Tit. XVIL Won den Straffen und.Expenfen bèy dem Ober-Ap

pellation • Gericht. &
Tit. XVIII. Wom Armen - Recht.

. Tit. XlX, Won der Execution der Decretorum bey dem Ober- Ap
pellation - Gericht.

Tit. LIV. Don denen Revisionibus die an Unser Hoff-Lager gehen. 1
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Ehesachen,BerlöbnüffM/I^sZiiünirung 
und derselben Ordnunge:

I t e M 
WAVW'DW^M^ - -

Von Pfleg - und Vormundschafften, und dergleichen zugehörigen 
Sachen *).

*) Es ist kein Zweifel, daß in'Ehesachen das Corpus Jur. Fridericianum 
(jedoch nur dessen Tit. I. IL III. im zweiten Buche des ersten Theils) 
die eigentliche Richtschnur sei, und durch dasselbe dem Preußischen Land
rechte überall, wo es von demselben abweicht, derogire folg
lich dieses letztere nur da, wo nicht in dem Corp. Jur. Fr. ein 
Anderes verorhnet ist; Platz habe. Notisikations - Patent v. 28. 
Sept, 1772, Beil. A. Abschn. 2.

„In Vormundschafts - und Curatel - Sachen derogiret daS Corp. 
Jur. Fr. dem Preuß. Landrechte da, wo es von demselben ab
gehe t." Ebendas.

Tit. I. Won Werlêbnüssen, Hochzeiten und Ehe - Sache». sAbge- 
ändert durch das Corp. Jur' Fr. Th. 1. Bd. 2'. Sit,-2.], . . , y

Art.1. æon Consens und Bewilligung deren, so sich verloben und m 
de» Ehestand begeben wolle», und da dieselbe» noch Elter» oder 

. in Mangel derselben, Freunde oder Vormünder hatten: Lb und 
wie alsdann derselben WorwisseN, Will und Màng auch'darin 

‘ . requiriret und erfordert werde. [Corp. Jur. Fr. Äh. I. Bd 2. Tit. 
’ ' '2. §. 18/27.],' 1

Art. H. Won Jungfrau schwächen, und ob dieselben sollen zur Ehe 
genommen, dotitci, oder aber auch gar enterbet werden. [Größ- 
tèntheils aufgehoben durch das Corp. Jur. Fr. Th. I. Bd. 2. Tit. 
3. Art. 3. §.'56 rr,] -
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Art. łlL Bon Werlöbnissen, so auff gewisse oder ungewisse Zeit und 
Conditionen gerichtet seynd. [Corp. Jur. Fr. LH. I. B. 2. Tit. 2.] 

Art. IV. Won' der heimlichen oder Winckel - Ehe der Personen, so 
nicht Eltern und Wormünder haben. [Corp. Jur. Fr, LH. I. B. 2. 
Lit. 3J .

Art. V. Bon Berlöbnüssen unmündiger Kinder. [Corp. Jur. Fr. LH.
I. B. 2. Eit 3. §. 3.] j

Art. VI. Ob die Ehe-Gelöbnüß mit eines oder beyderseits Contrahen- 
ten Werwilligen, können oder mögen dilsolviret und zertrennet wer
den. [Corps Jur. Fr. LH. Ï. Bd. 2. Lit. 2> §. 35.]

Art. VII. Wie die Hochzeiten sollen oelebriret und gehalten werden. 
[Corp. Jur. Fr. LH. I. Bd. 2. Lit. 3f]
Tit. II. Won verbohtenen und unzuläßigen Ehen.

Art. I. Welche Personen wegen der Blut-Freundschafft zusammen 
.nicht heyrahten mögen.. [Córp. Jur. Fr. LH. I. B. 2. Lit. 3. 

13J
Art. II. Won.Personen und Graden, so von wegen der Echwäger- 

schafft zu ehelichen verbothen. [Corp. Jur. Fr. LH. I. Bd. 2. 
Lit. 3. §. 16.] -

Art. in. Won Bräutigam und der Brgut, das ist, die sich mit ein
ander öffentlich verlobet, und aber das eine verstirbst, ehe d<ie 
Hochzeit oder das Beylager gehalten worden. [Corp. Jur. Fr. Th.
1. B. 2. Lit. 3. §. 13.]

' Art. IV. Erinnerung und Unterricht. "
Tit. in. Won denen, die sich mit zweyen Personen ehelich ver

loben.
Art. I. [Corp. Jur. Fr. LH. I. B. 2. Tit. 2. §. 32.]
Artj II. Ob zwischen einem Räuber, oder einer, so raublich entführet, 

die Ehe Raum und statt habe. [Corp. Jur. Fr. LH. I. B. 2. Lit. 
3. §. 4J . - -
Tit. IV. Won Ehescheidungen, und aus was Ursachen dieselbe zu 

verstatten. [Corp*  Jur.. Fr. LH. I. B. 2». Lit. 3. §. 33.]
Art. I. Won dem Ehebruch, welcher ist die erste und -fürrrehmste Ur- 

sach, umb welcher Willen die-Ehe dirimiret und zertrennet Äird. 
•[Corp. Juri- Fr. LH. I. B. 2. Lit. 3. §. 35. ad 1V.]

Art. II. Wann einer betrogen, und eine vor eine fromme Jungfrau 
oder Wittwe nimmt, welches sich nachmahls anders befindet, ob 
darum die Ehe möge dirimiret, zertrennet oder auffgelöset iverdeg. 
[Corp. Jur. Fr. LH. I. B.. 2. Lit. 3. §. 34. ad VII.]

Art. in. Wann zwey umb des. Ehebruchs willen geschieden werden, 
ob alsdann der Unschuldige wieder möge freyen, und wie es mit 
dem schuldigen Lheil zu halten. [Corp. Jur. Fr. LH. I. B. 2. Lit. 
3. §. 35.] '

Art. IV. Wann ein Ehegatte am andern untreu wird, und es boß- 
Lich verlast, wie man alsdann mit denen, so, gegenwärtig, wegen 
der bößlichen désertion verfahren solle. [Corp. Jur. Fr. Ly. I. B.
2. Lit. 3. §. 35. ad VI.]

Art. V. Won der bößlichen désertion der Hinweglauffenden Manu- und 
Weibs-Personen.

Westpreuß. Prov.-Recht. 28



434 Anderes Buch.

Art. VI. Wie laug Braut und Bräutigam, oder Mau» und Weib, 
deS Abwesenden gewärtig seyn sollen. [Aufgehoben d. d. Edict v. 
27. Oct. 1763.]

Art. VU. Wan» Mann und Weib einander bößlich verlasse», ob das 
schuldige Theil, nach Absterbe» des ander», etwas ererben, oder 
aus des verstorbenen Gütern erlangen könne? [Corp. Jur. Fr. LH. I. 
B. 2. Lit. 3. §. 35.]

Art. VIII. Ob wegen des veneficii, und wann ein Ehegatt dem an
dern mit Gisst, oder in andere Wege nach dem Leben stehet, «nd 
also auch wegen einer grossen saevi tien und Tyranney die Ehe zu
scheiden, und dem unschuldige» Theil, wieder an «ine andere stch 
zu ehelichen zu erlaube» sey? [Corp. Jur. Fr. LH. I. B. 2. Lit. 3. 
§. 35. ad VII.]

Art. IX. Ob es für eine nichtige Ehe zu halte», da in der Person, 
oder sonst der Qualität halber geirxet. [Corp. Jur. Fr. LH. I. B.
2. Tit. 3. §. 34.]

Art." X. Ob die Ehe zu scheide», wann eine Manns- oder Weibs- 
Person ungeschickt ist, seinem Ehegatte» die eheliche Pflicht zu leiste», 
«nd wie es zu halten, wann ein Ehegemahl Kinder zu zeuge» un
tüchtig. [Corp. Jur. Fr. Th. I. B. 2. Tit. 3. §. 34. ad VI.]

Art. XI. Ob die Sponsalia und Ehe - Werlöbnüffe, so bey grosser 
Trunckeuheit geschehen, können diffolviret oder zertrennet werde»? 
[Corp. Jur. Fr. LH. L B. 2. Lit. 2. §. 12. ad I.]

Art. XII. Wie man die strittigen Eheleute wiederum versöhnen und 
zusammen theydingen solle.

Art. XIII. Won den Kindern, so in der Ehe gebohren, welche 
durch Gottes Wort «nd weltliche Satzung verbohte», was die ha
be» solle», oder ihnen durch die Elter» ka» vermacht und legiret 
werden. . „ . .
’ §. I- In diesem Fall ordnen und wolle« Wir, dass solche Kinder, 

so aus de» Blutschande», von Personen, denen durch Gottes Wort und 
weltliche Satzung sich miteinander ehelich einzulaffen verbohte», gebohren, 
pro illegitimis, bûê ist, für unehlich zu halten: Und dass fie ihren Eltern, 
der Mutter so wol, als dem Water ab intestate nicht können noch sollen 
fuccedirett. Wann aber die Eltern beyderseits unwissend die Bluts-Wer- 
wandtnüss nicht gewust, sollen die Kinder alsdann vor ehelich unb legitimis 
gehalten werde».

§. II. Es mögen aber nichts destoweniger solche» Kinder», so aus 
einer Blutschande oder verdammlichen. Ehebruch gebohren, Alimenta, 
Futter und Nahrung, zu ihrer Unterhaltung, woferue sie sonsten dia- 
selbige'nicht haben, nach Gelegenheit der Personen und Güter, aus 
Richterlichem Ambt, verordnet werden. Wann aber solche Kinder mit 
ihre» Handthieruugen, oder Geschicklichkeit, sich selbste» unterhalte» und 
ernehre» könne», so haben solche Alimenta ein Ende. ..

§. III. Und dieses wird auch de» Elter» nachgelassen, dass sie ih
re» uneheliche» Kindern, aus der Blutschande, oder Ehebruch gebohren, 
wann es Töchter seynd, Dotes oder Mitgifft, und sonst weiter nichts, 
verschaffen oder verordne» mögen.

§. IV. Da sichs aber auch zutrüge, dass der Water alimentorum 
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vel dotis riortiine, dem fptirio oder incelttiofo ein übermäßiges (welches 
in arbitrio Judicis stehen soll) hätte verordnet: Zn diesem Fall sollen 
die, an welche die Güter gefallen, solche Uebermaß zu hinterziehen, fce*  
rechtiget seyn. [X. L. R. II. 2. 5OJ

Art*  XIV. Ob dem Weibe, so die Ehe wieder Göttliche Gesetze in 
verbothenem Gradu oder Glied vollenzogen, Unterhalt und ' Ali-*  
menta, nach ihres Mannes Lode, aus desselben Gutem gebühren? 
§. I. Obwol nach Scharfe der Rechte dißfals dem Weibe die Ali*,  

menta und Unterhalt aus des Mannes Gütern nicht gebühren, dieweil 
fie durch ihre selbst Verwürckung und sündliche That sich solcher Ali*  
menten verlustig gemacht: So wollen Wir doch, daß, wann das Weib 
sonsten nichts hat, davon sie sich könte unterhalten, ihre Kinder ver
mögen sie auch nicht zu 'alimentiren, und damit sie nicht weiter zu an
dern Sünden möge gerahten, ihr alsdann, gleich em Kindern- auf Rich
terliche Ermäßigung, ex quadam commiseratione, die Alimenta, oder 
Unterhalt, aus ihres vermeynten Mannes Gütern sollen zugesprochen 
werden.

15t. V. Wie die natürlichen Kinder durch eheliche Versprechung, et 
fie per fubfequensT Matrimonium, legitirniret werden.

Tit. VI. Bon Vormund - und Pslegschafften, und wie es mit Ver
ordnung und Administration der Vormünder und Curatorn hinführo soll 
gehalten werden. [Corp. Jur. Fr. Th. I. 83. 3.]

Art. I. Won Wormundschafft, so in einem Testament verordnet, und 
welche in einem letzten Willen mögen zu Vormündern gefetzet wer
den. [Corp. Jur. Fr. LH. I. B. Z. Lit. 3.]

Art. II. De Legitimä TuteM. Von Vormund- und Pflegschafften der 
nechsten Blutsverwandten Freunde. [Corp. Jur. Fr. LH. I. B. 3. 
Lit. 4.]

Art. ui. De dativa Tutela. Won denen Vormündern, so ausserhalb 
der Freunde von der Obrigkeit gegeben werden. [Corp. Jur. Fr. 
LH. I. 83. 3. Lit. 5.]

Art. IV. Zn was Fällen sich^ die geordnete Vormünder^ Pfleger und 
Curatorn, auffgeladèner Würden der Vormundschafft und Curatel, 
entledigen oder entschuldigen mögen. [Corp. Jur. Fr. LH. I/ 83. 3. 

* Wit. 11.]
Art. V. Von Inventarien, und wie die hinführo von den Vormün

dern oder Curatorn sollen gemacht und auffgerichtet werden. [Corp. 
Jur. Fr. Th. I. B. 3. Lit. 6. §. 9.]

Art. VI. Von Erziehung der Unmündigen, und Verwaltung der Vor
münder, Pfleger oder Curatorn. [Corp. Jur. Fr. LH. I. 83. 3. Tit, 
6. Art. 1. §. 12.]

Art. VII. Von Gewalt und Handlung der Vormünder oder Curatorn. 
§. I. Es ist auch ferner in Rechten versehen, daß Sie Pupillen und 

Unmündigen ohne Consens und Authuung ihrer Vormünder sich würcklich 
nicht verobligiren oder verpflichten mögen, darbey Wir es denn auch 
bewenden lassen. Dann in allen und jeden Fällen, daraus einige Obli
gation oder Verpflichtung, als mit Kauffen, Verkauffen, Miethen, Ver- 
miethen, Beständnüssen, und andern Handthierungen und Contractât, 
auch Ausstellung der Wechsel, entstehen möchte, soll eines Unmündigen 

28*
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Handlung, ohne Autorität, Willen, oder Gutheissen der Vormünder 
keinesweges statt haben: Sonder» alle Obligationes und Verpflichtun
gen, so die Unmündigen hierin thun, seynd an ihnen selbst nichts und 
krafftloß. Aber in Sache» und Falle«, darauff ohne Mittel ihr Nutz 
flehet, und daraus sie gar. keinen Schade» zu gewarten haben, als so 
ihnen etwas verheissen, gegeben oder geschencket, oder sonst remittiret 
und nachgelassen wird, ist ihrer Vormünder Gegenwart, Consens oder 
Autorität nicht nöthig: Dann sie für sich selbst ihren Nutz und From
me» fordern mögen. [2L L. R. I. 4. 20.] Was.ihnen aber im wenig
sten zu Nachtheil und Schade» gereichen möchte, soll und muß durch 
die Kormündere allein gehandelt, oder mit ihrer Autorität corroborittt 
werde», :

§.n., Wo ihnen aber von jemand Geld-, oder etwas anders gelte» 
he», oper zu behalte» gegeben wäre, dasselbe mag von ihnen, noch ih
ren Vormündern würcklich nicht mehr condicirt, geheischet oder erfordert 
werden, sie hätten dann dasselbe geliehen oder zu behalten gegebenes 
Gut noch in ihrer Gewalt: Oder so sie damit dolofê oder betrüglich ge
handelt, und solches Betrugs selbst fähig wären, alsdann seynd sie 
das, so sie also empfangen, wiederzugeben schuldig, daun niemand soll 
sich mit des andern Schaden.bereichern/ noch feines^ geübte» Betrugs ei- 
nige»>.Genieß empfahen. [A. L. R. l. 5. 33.]

Art. VHI. In was Fallen sich die Vormund-Curatel und PflegschaW 
: endets

Art. ix. Von anderer Personen Curatel und Pflegschafften. [Corp. 
Jur. Fr. I. B. 3. Lit. 13.]
K. vi. So wollen Wir auch, daß em Mann nicht allein seiner 

Hauß-Frauen ehelicher Vormund sey, und sie allein in Rechtshändel» 
zu vertreten schuldig, sondern er müsse auch ausserhalb Rechtens in an
der» ihren Sache» ihr Curator oder Vormund seyn. [2T. L. R. I. 
1. 24.] . ' ■ ■ .... Vu V

Art. X. Von de» unnützen Haußhaltern, Verschwendern ihrer Haabe 
und Güter. [Corp. Jur. Fr. Th. I. B. 3. Tit. 13,] .

Art. XI. Wo» verdüchtlichen Vormündern, Curatorn und Pflegern. 
[Corp. Jur. Fr. Th. I. B. 3,. Tit. 12.]

Art. XII. Von der Vormünder, Curatorn oder Pfleger Rechnung. 
[Corp. Jur. Fr. Th. I. Br Z. Tit. 6. Art .8.]

Art. XIII. Wo» den Curatorn zum Rechten, genannt ad litem. [Corp. 
Jur. Fr. Th. I. B. 3. Tit. 13,] . . .
§. hi. Da aber eine Ehefrau, Wittwe oder Jungstau, so ihre 

vollkommene Jahr erreichet, ein Testament, donationem mortis causä, 
oder sonst ihren letzten Willen auffrichten weite, ist sie einen Curato
rem hiezu vor Gericht -constituite» zu lassen nicht verbunden- sondern eS 
soll ihr alsdann auch, untersuchet der Obrigkeit und des Richterliche» 
Ambts, einen gute» Freund zu erbitten, und dessen an statt emeS Vor
mundes sich zu gebrauche», stey stehen und zugelassen seyn.

Art. XIV. Won den Rechtlichen Klage», so wegen der Vormund« 
und Pflegschafften gegeben werden. [Corp. Jur. Fr. Th. I. B. 3. 
Lit. 9.J



Das Dritte Buch

DJ

ACQUIRENDO RERUM DOMINIO, 
EARUMOUE POSSESSIONE ET 

INTERDICTIS.

Mie man Haab und Gut an sich bringe, und dero 
Eigenthumb überkomme, auch derselben Gewehr 
oder Besitz erlange. Item, wie es in Irrungen, 
Spän und Streit der Pofleßion, Spolii, und 

Entsetzung här, soll gehalten werden*).

*) „In allen diesen Rechts-Materien ist durch kerne spätere DonLi- 
tutiones in dem Königreich Preußen einige besonders wirkliche Ab
änderung gemacht, folglich bleibeb dieses hierin die eigentliche recht
liche Vorschrift in den Handlungen und Erkenntnissen so wie tn

* Tit. I. 2
Von der Haab und Güter Recht, und wie man dero- 

selben Eigenkhumb erlanget.

§)bwok viel und mancherley Modi, Maaß und Weise, in den allge« 
meinen Kaiserlichen und Sächsischen Rechten, verhandelt, dadurch man 
das Dominium und Eigenthumb nach aller Völker Recht mag erlangen
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und überkommen: So ist doch Unser Mlle und Meynung nicht, die
selbe alle diesem Unserm Preußischen Land-Rechten zu inscrire» und ein- 
zuverleiben, sondern alleine die gemeinsten und gebräuchlichsten, nach wel
chen dann auch hinsüro in Unsern Gerichten soll erkant und gesprochen 
werden. .

Art. I.
Bon leiblichen begreiflichen, auch von unleidlichen unbegreiflichen 

< Gütern und Gerechtigkeiten.

§. I. Es werden im Rechten die Dinge corporales leiblich genannt, 
die man ihrer wesentlichen Art und Natur nach sehen, berühren und 
angreiffen mag, als da ist ein Hauß, Hoff, Grund, Speicher, Gold, 
Silber und anders. Und diese begreifliche Haab und Güter seynd be
weglich oder unbeweglich, liegende oder fahrende.

§. II. Dieweil aber bey den Rechtsgelahrten vielfältig difputicet, 
welche Dingtz oder Güter für liegend und unbeweglich auch welche für fahrend 
und beweglich zy hallen: Als haben Unsere Dcputirten nothdürfftig zu seyn er
achtet, solches mit mehrerem zu erklären, welche Declaration Wir Uns dann 
auch gnädigst gefallen lassen. Und wollen demnach, daß nicht alleine die Gü
ter, so von Natur liegend und unbeweglich seynd, als Hauß, Hoff, Speicher, 
Acker, Garten, Wiesen, Fischwaffer, Seen, Leiche, und dergleichen rc. 
Die seyn gleich Erb-eigen oder wiederkaufflich, zu Erb- oder Lehn- 
Rechten verliehen und bestanden, für liegende und unbewegliche Güter 
zu achten: Sondern auch die jährlichen Renten, ßinfe, Gülten, ewig 
oder unablössge Pachte, verpfändete Obligationes : Wenn sie immobilia 
betreffen, Erbestanduissen, sambt den Brieffen und Verschreibungen, so 
über solche Stücke gemacht, geordnet rc. Dann solche alle sollen für 
liegende und unbewegliche Güter geachtet werden I).

3 * §. III. Also auch die Früchte des Erdreichs (fructus adhuc pen
dentes Hve Itantes) als Korn, Weitzen, Gersten, Habern, Erbsen, Boh
nen rc. item, Obst an den Baumen, so denselben noch unentlediget an
hangen, seynd für unbewegliche Ding zu halten: Wann fie aber da
von abgenommen, so werden sie unter andere fahrende Haabe ge
rechnet 2).

§. IV. Aber alle andere übrige Haab und Güter, so hie oben nicht 
fpecificitet, als Silber-Geschirr, Kleinod (wie hohes Werths die auch 
seyn) Lapetzereyen, baar Geld, verfallene oder betagte Rent, Jinß, 
betagete Geld-Schulden, Früchte welche abgenommen, auch Kleider, 
Hausrath, und dergleichen alles, so von Natur beweglich, oder was 
man tragen und bewegen kan, sollen für bewegliche und fahrende Haab 
geachtet Werden.

dem Königreich Preußen, also auch in den jetzt in Besitz genomme
nen Landen." Notif. Pat. v. 23. Sept. 1772. Beil. A. Abschn. Z.
1) A. L. R. I. 2. 7. 8.
2) Ä. L. R. I. 2. 9.



♦ Art. IL 4
De occupatione, id est, apprehensione earum rerum, quae 
ante in nullius dominio fuerunt, cujusmodi sunt ferae be

stiae r volucres, pisces, et omnia animalia, quae mari, 
coelo, hoc est, acre ac terra nascuntur.

Es werden fürnemlich die Dinge und Gäter aus nachfolgende Weise 
acquîrlret, erworben und überkommen: Als nemblich und zum 
Lch «ne occupation, Einnehmung, Wen -der ErgreiffendererDinge 
oder Güter, die vorhin keines andern seynd, und bleiben dieselbe von 
Natur wegen, des, der sie occupiret, eingenommen und ^langet hat.

- Und allhier werden dieselbige gemeint und verstanden-, dre zu Erhaltung 
des menschlichen Lebens gebräuchlich und uochdurfftrg seynd, als alle 
Thier, welche auf Erden, im Meer und Wassern, und rn der Luft 
qefangeu werden. Und diese dieweil sre ihrer natürlichen Art nach, nie
mandes eigen seynd, so werden sie des ritzen, der sre erstlich occupwet, 

sahet oder überkombt. e w
Darumb seynd alle unvernünftige wilde Threre, auch alle

und Geflügel, die auf dem Erdreich, in dem Meer, und offenen Stro-
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(? y. Entgegen seynd die res incorporales unbegreiffliche, -der 
unleidliche Dinge und Gerechtigkeiten, die man , nicht anruhren, nicht . 
mit der Faust begreifst» noch sehen mag: Als dre ErbschafftM' 
sung (usus fructus) Gebrauch, (usus) obligationes und Verbindung m 

gewächen^Handtwüngem ben Dingen, wie auch in Erb

schaften, viel leiblicher und begreiflicher Dinge gefunden werden: Dann 
die Früchte die man von den Feldgründen einbrrnget und percipitd, seynd 
an ihm selbsten auch begreifflich. ;

Man mag auch gemeiniglich fast alles, so man einem zu thu» oder 
zu geben schuldig, leiblich anrühren, als Geld und andere Dmge : Aber 
nichts desto minder, so ist Vie Gerechtigkeit eines leglichen Erbes, auch 
einer jeglichen Niessung oder Gebrauchs, an ihr selbst «nberuhrlich. Und 
daher» werden auch die Gerechtigkeit- und DlenstbarkertenOuraet fcr- 
vitutes praediorum) SÏ69 und Ansyrüch, auf oder zu de» liegenden Gü

tern für unbeweglich gehalten. . .
s vi. Man kan aber die vorgedachte jura incorporalia, untctb- 

Uche und unbegreiffliche Gerechtigkeiten, an «»d. f»r . sich selbst allem 
Niemands tradite» und überantworten: Dieweil dieselbige memands sich- 
tialisb anzeiaen oder anrühren kan, und solche jura und Gerechtigkeiten 
allein im^Gemüth und Willen begriffen und bdessen werden. Daher» 
dann auch regulariter keine praescriptio oder Verjährung ln denselben 
statt hat, es hangen dann solche jura, Rechte und Gerechtigkeiten ernem 

leiblichen Dinge an ‘).

1) A. L. R. I. 9. 508. 
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men, und in der Lufft gefangen werden, zur Stund an, von natürli
chen Rechts wegen, des eigen, der sie occupiret, ergreiffen und gefan
gen hat.

Vom Fang des Wildes, Jagen und Hetze», Wildgruben 
V uni) Büchsenschiessen *).

Nach dem hiebevop wegen Jagen und Hetzen, Wildgruben und Büch- 
senschieffeüs in der Preußischen Landes Ordnung disponiret und verord
net worden: Als wollen Wir dasselbe zum Theil hiemit, und in Kraft 
dieser Unserer Constitution anhero wiedcrumb repetirct, Erholet, und von 
newen cÿnfirmitet und bestätiget haben, wornach man sich hinfüro zu 
richten.

§• I. Ob wol vermöge der natürlichen und alten Rechten, die wil
den Thier zu sahen männiglichen frey, also daß auch solcher Fang, ent
weder auf seinem, oder eines andern'Grund und Boden, wol hat ge
schehen mögen: Jedoch ist auch daneben wol disponiret und versehen, 
daß ein jeder dem andern untersagen und verbiete» mag, daß er sich 
eines andern Grunde, Holtz, Heyden, Felder, Garten, Huben und Wie
se» enthalte, und von Jagen oder Weidwercks wegen nicht darauf kom- 
Mf, als lassen Wir es noch dabey bewendep, doch mit dem Anhänge, 

5 wie es hiebevorn von Uns und * einer Erbaren Landtschafft Unsers Kö
nigreichs Preussen ist determ iniret, beliebet und angenommen worden, 
daß es in allem bey der alten Gewohnheit, Gebrauchen und Landtags 
abschieden de .Anno 1582. 1586. 1606. und 1641. gäntzlich verbleiben 
und bewenden soll.

Würde aber einer darüber von jemand auf dem seinen beschlagen, 
der ihm zum Worfang auf dem seinen, Netze stellen und jage» thäte: 
So soll derselbe auf Erkäntnüß des Hauptmanns, wann er seine Klage 
Bewiesen, funffzig fl. Hungarisch, so offt er sichs unterstehet, dem Ge
gentheil verfallen seyn.

§. II. Da auch einer dem andern zum Trotz oder Worfang, auf 
dem seinen, hetzen oder schiessen wolte, soll er es zu leyden nicht schul
dig seyn: ’ Und so offt er über Verwarnung darüber betreten, und dessen 
kan überführet werden, soll er, solches mit zwantzig fl. Hungarisch un
nachlässig verbüssen. Jingleichen sollen auch Unsere alte Gehege und 
Wildbanen, laut Landtags-Schluß von.Anno 1609. bey bemeldterStraffe, 
ebenmässig zu Friede bleiben.

§• Hl. Die Freyen Bürger, Krüger, Bauren, Schaffer, Hirten, und an
dere dergleichen, sollen nicht allein nach Wildpret nicht schiessen, sondern auch 
keine Büchsen, auf der Strassen und über Land führen und tragen, bey 
Werlust der Büchsen, und zehn Marck der Hexrschafft abzulegen: Es wäre 
dann, daß sie im Dienste wären, darumb sie die tragen und brauchen 
möchten. Wege» des Schiessens abör, Hetzens und Jagens der Adelichen

1) Diese Vorschriften sind durch die Forstordn. für Westpreuße» vom
8. Oct. 1805 aufgehoben.
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und Bürger « Standes Personen/ bleibet es bey der Landes-Ordnung de 
Anno 1577. Ultb . 1640.

§• IV. Wo einer dem andern zum Worfange das Wildpret, es sey 
mit Kloppen oder Hunden, bey nächtlicher Weile /oder sonst, aus sei
nen Gütern jagen thäte, der soll gleichfalls? wie obgemeldet, gestraffet 
werden: Da aber.einer ein groß Wild auf dem seinen, als Schwein, 
Elend, Bähr, beliesse oder schiessen thäte, und dasselbe auf eines an
dern Grund und Boden käme, soll es der Folge halben, nach alter Ge- 
wonheit gehalten werden.

§. V. Würde sich auch zutragen, daH jemand ein Wild gejagt, 
auch geschossen und verwundet, und doch auf dasselbe Mahl nicht be
kommen oder gefangen hatte: So hat er zu demselben noch zur Zeit 
keine Gerechtigkeit: Sondern welcher hernacher, dasselbe gar fället und 
sähet, desselben soll es seyn und bleiben, unangesehen ob * es gleich 6 
von einem andern vorhin gejagt, geschossen oder hart verwundet wäre. 
Aliud enim eit persecutio ; àliud vero occupatio : Et aliud conatus, aliud 
perfectus actus. .

§. VI. Und was also einer (wie obgesetzt) an Wild oder Vogel 
sahe und überkommt, das ist und bleibet sein eigen, doch langer nicht 
dann so lange es in seiner Gewalt und Behutsahm ist: Dann wo es 
ihme nachfolgends entrinnet, oder wiederumb in seine natürliche Frey
heit korymt: Wer es alsdann hernacher sahet, desselben soll es seyn. 
Es were dann ein solch entwichen wild Ehrer heimisch, und also geweh- 
net worden, daß es zrr Zeiten ausgienge mit) gewönlich wiederkäme (wie 
es an den Hirschen und Rehen zu sehen) alsdann hätte es ein ander 
aufzufahen, oder einzusperren und einzuthun nicht Macht. Doch wird 
nach Ausweisung gemeiner Recht dieser Unterscheid-gehalten, so lange 
solche und dergleichen wilde Thier oder Vögel ab- und zugehen, oder 
stiegen, daß sterile Mittel Unser bleiben: So bald sie aber die Herr- 
mische Gewonhert der Wiederkunfft verlassen, und über dieselbe aussen
bleiben, feynd sie nicht mehr Unser, sondern dessen der sie sahet.

-Weil auch wegen der Wildnüßbereiter, Wahrten und anderer her 
Zagerey Bedienten, bieJurisdiction und Gerichtszwang anlangend, ossr 
gestritten, und dadurch der Rechtsgang verlängert wird; Als wollen Wir 
NUNMehro fest gestellet wissen, daß selbige in contractibus et delictis 
zwar in denen Jurisdictionen, worunter sie gesessen oder wohnhaft, 
doch jedesmahl mit Zuziehung eines Oberförsters oder Jägermeisters be
langet werden, und vor demselben Vede und Antwort zu geben verbunden 
seyn sollen.

Art. III.
Von Fahung der Thiere, so sich in den Waffern aufhalten, als 

Fischen, Krebsen re.

Nachdem zwischen Uns und Unsern Unterthanen dre zeithero offt 
und vielmahls Streit fürgefallen, wie die Fischereyen, so ihnen mit klei
nem oder grossem Gezeuge verliehen, zuverstêhen; Als haben Wir Uns 
mit den.veputirten verglichen, daß vor klein Zeug gehalten werden sol-
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len, allerhand Garn, dabey zwo Personen oder weniger arbeiten oder 
fischen, als da seynd Kleppen, Handwaten, Stacknetze, Hamen, Wurff- 
Angeln, Reusen, Sacke, und dergleichen l).

1) A. L. R. I. 9. 186.
L) A. L. R. I. 9. 191.
S) A. L. R. I. 9. 170. 191/

§. Ir Es sollen aber alle Ströme im LcsNde frey bleiben, also, 
7*  daß niemand, wer er wolle, solchen Strom, mit Garn und Sacken 

zuverstellen, oder auffm Grund zu versencken, bey nachgesetzter Straffe 
Macht haben solle, auch also, damit ein jedweder mit Kähnen oder 
Böthen, wie es an jedwederm Orth gebräuchlich,^ ungehindert durchfah
ren, und die Fische ihren freyen Durchgang haben mögen 2).

Und sollen dieselbigen, so Wehren zuschlagen befuget, allewege dem 
Strom so viel Raum lassen, damit man, wie obgedacht, mit, Kähnen 
oder Böthen ungehindert durchkommen möge. Da aber jemand, diesem 
Unserm Verboth zuwider, den Strom nicht offen lassen würde, soll der
selbe zwantzig fl. Hungarisch Unserm Fisco verfallen, dem Kläger aber 
alle Versäumniß, Schaden und Unkosten zuerstatten schuldig seyn, wie 
dann auch ein jedweder, der sich des Stroms zu gebrauchen, sich selbsten, 
und unangesagt des Grundherrn, eine raume Fahrt zu raumen befugt 
seyn soll.

§. II. Was nun oben von Fähen des Wildes gesetzet und geord
net, dasselbe wird auch gehalten mit den Fischen, Krebsen und andern 
Thieren, so sich in dem Meer, Seen, Messern und andern offenen 
Wassern und Strömen aufhalten. Denn das Meer, so wol auch alle 
andere offene Wasserströme, und derselben Gestade oder Porten, seynd 
von Rechtswegen manniglichen frey und gemein, also, daß sich derselben 
jedermann mit fischen im Wasser, oder an Ufern, auch mit Schiffunge, 
Zuladunge, Ablänge, Anbindung der Schiffe, Aufziehung und Truck- 
nung der Netze, und in andere wege unverwehret, wol gebrauchen mag. 
Da aber an Enden und Oertern dieses Königreichs Preussen, durch ver
liehene und gegebene Privilegia oder altes Herkommen ein anders den 
vorigen hechten zuwider wäre eingeführet worden, und solches erwiesen- 
so soll man darüber halten 3).

§. in. Da auch jemands einen andern im Meer, oder solchen of
fenen Wasserströmen zu fischen verbieten, oder verhindern wolte: der 
wag umb Injuri ębcu so wol, als so er ihne seines eigenen Gutes nicht 
gebrauchen lassen wolte, beklaget werden. Es hatten denn jemands auf 
solchen, gemeinen Wassern einen besondern Bestand und Orth, (latinë di- 

f verticulum fluminis genaue) eingenommen, dem soll darinn keine Irrung 
noch Hinderung geschehen. Dann es ist die Lufft, das Meer sambt dem 
Ufer und Gestade dessen, wie auch das Regeuwasser, durchaus allen le
bendigen Creaturen zugleich frey und gemein. Darumb kan noch mag 
an den Gestaden des Meers, Fischd zu fahen, oder etwas anders zu 
suchen niemands verbothen oder verwehret werden, außerhalb des Börn-- 

Ksteins, welchen * an dep Gestaden des Meers aufzülesen, jedermann bey 
höchster Straff in unserm Königreich Preussen verbothen ist.
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§. IV. Jedoch soll sich vorgedachte Freyheit/ in den gemeinen Was
sern zu fischen/ auf keine Messer/ Wasserbäche/ noch einige andere See, 
Leiche oder Heller/ die mit eigenthümlicher Gerechtigkeit einem andern 
zugehörig seynd/ erstrecken: Und wo sich jemand in Denselben zu fischen 
unterstünde/ mag ihme solches verwehret, und so offt er darüber be
schlagen/ und solches über ihn erwiesen/ sol er das jedesmahls mit zehen 
fl. Hungarisch zu verbüssen schuldig seyn, oder aber, nach Gelegenheit 
der Person und That, am Leibe gestrafft werden.

§. V. Nebeust dem soll man auch dieses mit Fleiß verhüten, und 
mit allem Ernst darüber halten, daß man auf gemeinen Schiff- oder 
floßreichen Wafferströhmen, und derselben Gestaden oder Ufer nichts für- 
nehme, baue, einsencke, oder gar dieselbe verstelle, dadurch« die Schiff
fahrt oder Auländung arger oder beschwerlicher werden möchte: Auch 
so jemand solches thäte, soll man ihn darumb willkührlich straffen.

Gleicher Gestalt sollen die Wasserströwe nicht abgekehret oder ab- 
geführet, Noch aus ihrem gewöhnlichen tüveo und Rinsal, in Enge oder 
Aertheilung gebracht, sondern alle Dinge, wie sie zuvor Hervest, unver- 
nachtheilig gelassen werden.

Art. IV. .
Von Bienen - Fang.

Es seynd auch die Bienen oder Immen einer wilden Art und Na
tur, darumb, ob gleich ein gantzer Schwarm derselben auf einen Baum 
sich setzen würde: So hat doch der, des der Baum ist, nicht mehr 
Gerechtigkeit darzu, als wann die Bögel auf demselben Baum genistelt 
hätten. Wo aber der Grund-Herr einen Frembden siehet ankommen, 
dieselben wegzunehmen, mag er ihm, wie obgemeld, wol wehxen, daß 
er auf seinen Grund nicht gehe, oder arrf seine Bäume steige1).

Art. V.
Von Anschutt des Wassers.

§. L Wann ein Wasser seinen natürlichen Gang und Rinsal gar 
verlast, und auf einen andern Ort, Grund oder Boden zufliessen und 
zurinnen anfängt: So gehöret der vorige Gang oder * Rinsal, den der9 
Fluß verlassen, denen zu, die an den Gestaden oder Ufern desselben ei
gene Gründ und Boden haben, je nach Gelegenheit der Lange und 
Breite eines jeglichen daran stossenden Gründe, zu beyden Seiten. Aber 
der neue. Gang und Rinsal, übexkombt alsdann, eben die Art, Natur 
und Eigenschafft, die der Fluß an ihm selbst hat 2).

il A. L. R. I. 9. 122.
L) A. L. R. I. 9. 263. 270.

§• n. Wo sich auch künfftiglich zutrüge, daß der Fluß und Was
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serstrom wieder in seinen vorigen Gang und Rinsal käme, so ist, Strenge 
der Rechten nach, der neue Ort, den das Wasser, oder Strom verlas
sen, deren, die am Leyden Orten desselben eigene anstossende Gründe 
Haden, und werden die vorigen Eigenthumbs - Herren davon gäntzlich 
ausgeschlossen, propter immutatam /pHorum agrorum formam, sive spe
ciem, weil das Gut oder EigenLhumb dadurch rnutiret und verändert 
ist: Aber die Wernunfft und Billigkeit scheinet dawieder zu seyn. Da- 
rumb wollen Wir, daß man auf diesen Fall den Augenschein durch un- 
parteysche Leute einnehmen solle: Und darnach erkennen und sprechen, 
was dem Rechten und der Billigkeit gemäß ist.

§. in. Wann Jnsulen, Wetder oder Wasen in gemàen Wasser
strömen entstehen (welches offt geschicht) fo sie mitten in dem Strom 
gelegen, so seynd dieselben dero, die an ^beyden Seiten und Gestaden 
des Wassers, neben denselben eigene Gründe haben: Also daß ein 
jeglicher Grund-Herr denselben Ort von seinem Grunde, so lang der- 
selbige ist, gestracks auf die Mitte des Wassers messen soll, und was 
ihm solche Maaß, an berührten Jnsulen, Werder oder Wasen, nach 
der Breite, Lange, und Gelegenheit seines daselbst habenden Eigen- 
thumbs, bis auf der Mitte giebt, des mag er sich rechtlich und eigen- 
thümblich unterfahen oder unterziehen^ Da aber die Insul oder das Wer
der naher auf der einen Seiten lege/ ist^sie derer alleine, die auf derselben 
Seiten des Gestads oder Ufers Güter innehaben und besitzen. Dann so weit 
das Gut am Gestad gegen der Insul oder Werder stehet, oder sich m 
strecket: So weit gehöret die entstandene Insul oder Werder im Was
ser dazu !). ' e 8

IV, Da sich aber zutrüge, haß der Fluß oben zertheilet, und ein 
Theil desselben auf einen, und der übrige auf einen andern Ort fället und 
rinnet, auch dadurch eine Gestalt und Ansehen einer Insul oder Werders ma
chet, und doch hernach wiederumb zusammen fleust und kombt: so soll das- 
selbige Werder (quod speciem insulae praebere videtur) welches also zwi
schen der zweyer Rinsal liegt, für keine Insul gerechnet werden: Son- 

KOdern allewege * des seyn und bleiben, dessen es zuvor gewesen. Dann 
hierinne allein die Insul und Werder verstanden werden, die in einem 
gantzen gewaltigen Fluß und See liegen, und umbflossen werden. Da 
aber das Wasser zwischen zweyen Obrigkeiten den Gerichtszwang und 
Jurisdiction theilet: So hat ein jede Obrigkeit dieselbe biß in die Mitte 
des Wassers.

1) A. L. R. I. 9. 244.
2) A. tz. R. II. 15. 6,

§. V. So sich auch begebe, daß der Ungestüm, oder die Gewalt 
eines Wasserstroms einen Weg zerreist, oder gar hinweg nimbt: So 
ist der nechste Nachbar, so daselbst liegende Gründe hat, einen än
dern Weg von denselben zugeden und auszuzeichnen, von Rechtswegen 
schuldig 1 2).
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\ Art. yr. 1

1) A. L. R. I. 9. 300. 301.

Von Gemachte aus frembder Maten.

Es geschicht offtmahls, daß unvorsichtige Leute anderer Leute AeuH 
oder Materien für die ihre gebrauchen, und also durch Irrung etwas da
raus machen , oder bestèllen, daß es durch andere gemacht werde, welches 
dann ohne Schaden nicht geschehen fait, daß es von einander gelöftt/ 
und einem jeden seine Maleri oder Zeug wiedergegeben werde. Darumb 
dann auch bey den Alten hierinnen vielerlei) Meinungen gewesen: Sol
ches aber allhier zu überschreiten, soll man hierin nachfolgende distinction 
halten, nemblich: Macht jemand aus eines andern Zeug oder Materie 
etwas,bonä fide, in gutem Glauben und Wertrauen: So ist und blei
bet solche species facta, gemacht Werck, sein, und rryag sich demnach 
mit dem andern umb den Zeug, odep die gebrauchte Maten, nach Ziem- 
lichkeit vergleichen. Es möchte dann ein solch gemacht Werck wieder m 
die vorgewesene Form und Materi gebracht werden: Alsdann ist et, 
schuldig dem, des der Zeug und Maten gewest, solch Werck wieder zu - 
geben. Als wenn einer aus eines andern Silber ein Trinkgeschirr ge
wacht, so ist an dem Zeug oder der Matexi, so es zerschlagen wird^ 
nichts verlohren. Darumb mag der dominus materiae/ Eigenthümer, 
solches von dem fpecificatore und Werckmerster, wie sich gebühret, jrer 
actionem rei vindicationis wiederumb erfordern. Jedoch ist derselbe Et-, 
genthümer entgegen, der Billigkeit und dem Rechten nach, schuldig, 
daß er fpeciLoatori oder Merckmeister, der die Materi in gutem Ver
trauen (bona fide) gearbeitet, oder zu arbeiten bestellet hat, den Wwth 
und aeftimation des gemachten Dinges bezahle. - 4,

* §. ii. Wann aber die species facta, das gemachte Ding und 4L 
Gestalt nicht mag wieder zu der ersten Materien gebracht werden: Als
dann soll es dem fpecÄcatori oder Werckmeister bleiben, sonderlich wo â 
bona fide, mit gutem Glauben an solcher Materi gehandelt hat: Und in 
diesem Füll wag der, des die Materi ist, klagen und ford erm, daß fie > 
aefiimiret, geschähet, und ihm der billige Werth dafür werde 1 - -- ;

Wann aber einer nicht mit gutem Glauben, sondern betrieglicher 
Weise, mala fide, befunden würde, daß er aus frembder Materie et-; 
was gemachet hatte: So soll er Kost und Arbeit daran verlohren ha- 
ben, und die effecta species > geàchte Gestalt, oder das Werck deyr, 
des die Materi ist, .zukommen. ' . . .. - r>»v$

§. in. Also wird es auch gehalten, wo viel zugleich aus frembder 
Materien etwas machen: Dann nur allein denen die Rechte zu Hülff 
kommen, welche solches unwissend thun: Melcher aber wissentlich, et 
fic male fide, solche Materi unterschlüge, denselben mag man Drebstgl? 
bezeugen und verklagen. Und vorige décision wegen des Unterscheide? 
bonae et malae fîdéi soll auch gehalten werden, wann einer aus fremb- 
dem Gold oder Silber, Seyden, Wolle, oder anderm etwas wirckete 
oder wachete»
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§. IV. Wo einer aus frembdem Holtze Schiffe bauete, oder auch 
sonst etwas: So ist das Werch so von dem Holtz gemacht, des, dem das 
Holtz gehöret: Es wäre dann daß er bey seinem Cyde erhalten dörffte, 
daß er nicht anders gewust, dann daß es sein Holtz wäre, und daß 
also unwissentlich von dem Holtz er gebauet hatte: So muß er jenem 
das Holtz bezahlen, und seinen Willen darrrmb machen, oder aber an
der Holtz dafür geben.

Art. VII,

Von Bauen.

§. I. Da jemandß auf seinem eigenen Grund und Boden ent Ge- 
bäud von frembrer Materi setzet, bauet oder waurä/ und mit gutem 
Glauben aufrichtet: So ist er nicht schuldig, solch Gebäude wiederumb 
abzubrechen, oder den darzu gebrauchten frembden Zeug und Materi 
wieder zu geben: Sondern wo er solchen Zeug und Materi, vermöge 
der Recht, nach Würden bezahlet, ist er damit ledig, damit das Ge
bäude nicht umbgerissen oder verstellet werde, und mag solch Gebäu 
alsdann, wie ander sein frey eigen Gut besitzen. Hatte er aber dm 

12Zeug und Materi mala fide, mit bösem * Glauben gefährlich an sich ge
bracht: So hat der Eigenthümer solcher Materi um Diebstal und 
Entfrembdung, oder sorist in andere Wege gegen ihne zu klagen *).

§. M Entgegen, wo jemandes wissentlich, ohne Mittel auf einen 
frembden Grund, ohn erlangete Billigung, manret oder bauet: So ist 

. solch Gebäude des, dem der Grund zugehöret, und verlieret der, sa ge
bauet hat, das Eigenthumb mit angelegten Unkosten und der' Materi. 
Und wo gleich das Gebäude zergehet oder einfallet, so mag er ihm dan- 
noch dieselbe Materie nicht mehr vindiciren oder zueignen 2).

§. in. Wo aber jemand eines Grundes bona fide, mit gutem 
Glauben in rechtmäßigem Jnnehaben wäre, und besässe, und auf den
selben ein Gemäuer oder Gebäude setzet. Will denn der Grund-Herr 
solches Gebäud einziehen und vindiciren, so ist er, dem Rechten nach, 
-em, so daffelbige Gebäude aufgerichtet, was ihm darüber aufgelauffen, 
nach ziemlichen Dingen wieder abzulegen schuldig. Da er aber wissent
lich, male fide, mit bösem titul und Glauben auf einen frembden Grund 
und Boden gebauet, ist man ihm solche Unkosten und impensas zu wie
derkehren oder zu erstatten gar nicht schuldig.

;V. Desgleichen auch, fo einer auf seines Nachbarn Wandt oder 
Maur bauet: so ist dieselbige neue Maur seines Nachbarn allermassen, 
als ob er auf denselben Grund oder Boden gebauet hätte. Jedoch sollen 
vorige Satzungen, allein in gemaurten Gebäuden, und denen die un
beweglich seynd, verstanden werden. Denn die Zimmer von Holtzwerck, 
wag man ohn sondern Schaden wieder abbrecheur Darumb so folgen

1) A. L. R. I. 9. ZS4. 
L) A. L. R. I. 9. 330,
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oder weichen dieselben nicht dem Grunde^ hangen ihm auch nicht an, 
sonder» seynd und bleiben dem Herrn, der solche Zimmer aufgerich
tet hat *).

1) A. 8. R. I. 9. 327. 334.
2) A. 8. R. I. 9. 278.
3) A. 8. 9t. I. 9. 286.

§. V. Es mag einer auch ferner auf das seine baue» was er will, 
es wäre den», daß er seinem Nachbaren woltę zu Nachtheil, ei» heim
lich Gemach oder ander Uuflath bauen, davon er de» Gestank in sein 
Hauß bekommen würde.

Art. VIII.

Von Säen und Pflantzen.

Wo jemand aus gutem Glauben, boną fide, und Vertraue», in 
eines andern Grund pflantzet oder säet, und es sich- daselbst eingewur- 
tzelt hätte, so verleuret er die Pflantzen und die Saat, den» die Früchte 
gehören ohne Mittel dem Grunde zu, guf welchem * sie Wurtzel gewon
nen haben. Doch ist derselbe Grund-Herr sich mit dem ander» Theil 
umb solche Pflantzen und Besäen, nichts minder zu vertragen und zu 
vergleichen schuldig.

Da aber einer mala fide, bezüglicher Weise, auf eines andern Acker 
oder Grund gepflantzet, gepropfet oder gesäet hätte, so soll er die daran 
gewandte Kost und Arbeit verlohre» haben, als einer, der das seine 
anderswohin wendet 1 2).

Und so ei» Baum zwischen zweyer Nachbahre» Grund stehet, und 
sich feine Stämme und Wurtzel beyderseits ausstrecken, derselbe ist zwi
schen ihnen auf die Helft« für gemein zu achten 3)..

Art. iX.

Von den Früchten eines Dinges, das einer mit gutem oder bö
sem Glauben inne hat und besitzet.

§. I. Alle Früchte, die auf eines Grund oder Bode» wachse«, ge
hören dem Herrn des Bodens, natürlicher Weife, alle zu. Dieweil aber 
unter den poffefibrn, und Besitzern eine grosse diferepan§ und Unter
scheid ist: Als da etliche bonae fidei pofleflbres, daß ist, redliche auf
richtige Besitzer und Jnnehaber: Andere aber hergegen malae fidei pos
sessores, unrechtmäßige Besitzer genandt werde« : So folget daraus auch 
nothwendig f daß in denen Früchten so von ihnen percipivet, empfan
gen und eingenommen worden, ein Unterscheid zu halten sey.

§. II. Was dann erstlich die Früchte und.Abnutzungen an ihnen 
selbst belanget, wenn die in den Gerichte», oder ausserhalb derselbe»

13
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gebethen werden, so soll man in Urtheilen unter andern dahin feherr^ 
wie sie die litigirende Partheyen, unter sich wegen Einnahme derselben 
pacilciret,'verglichen und vertragen haben: Dann demselben soll in den 
Urtheilen immediate, ohne Mittel nachgegangen, und darnach gespro
chen werden.

§. HI, Derowegen so em Verkaufter zugesaget und verheissen hat, 
einem eine leere possession oder Gewehr einzuräumen (zu Latein genant 
väcuam rei possessionem tradere) derselbige sol auch die Früchte alsbald, 
von dem Tage an, -da die Verheiffunge oder promifsion geschehen, zu 
lieffern schuldig seyn.

§. IY. Also auch, wann kein Pact, convention oder Geding ver- 
handen, und einer inr personalibus judiciis, das ist, in persöhnlichen 
Zusprüchen und Klagen, ein Ding begehret, als, das ihme zugehörig, 
oder sonst bey einem andern ohn Ursach, fine causa, oder sonsten e'x 
maleficio, wegen einer Missethat, jetzt noch vorhanden sey/ wie da ge- 
schicht in den Condictionibus, bûê ist,' in den persönlichen Klagen.

14 * In diesen Fallen sollen auch alsobald die Abnutzungen und Früch
te, von der Zeit an des verrichteten Handels, et sic ex tempore nego
tii gesti, wiederumb erstattet werden. Und solches hat auch statt in in
terdicto unde vi, in gewaltthatiger possession, spoliis und Entsetzungen/ 
und andern dergleichen mehr: Dann in denselbigen sol und mag der Be
klagte gleichsüls. in continenti; alle Früchte und Abnutzungen zuerstatten, 
condemniret und verurtheilet werden.

§. V. Wir ordnen und setzen auch, daß die zuvor gesetzte Zeit, 
tempus feil, negotii, gesti, in remedio restitutionis extraordinariae, in 
Aussprechung des Urtheils, solle in acht genommen werden.

§. VI. Würde aber jemands Klagen auf ein Ding oder Gut, das 
zuvor nicht sein gewesen, sondern er massete sich desselben an, aus ei- 
jrer obligation und Verbindunge: Alsdann sollen, vermöge der Rechten, die 
Früchte und Abnutzungen, in den judiciis bonae fidei, polt interpositam, 
moram, nach dem Verzüge, in strictis aber post litem contestatam, und 
also nach Verfahung oder Befestigung des Krieges, praestiret, und dem 
obsiegenden Theil eingeraumet und zugestellet werden.

§. VII.: Und ob wol die actiones und Klagen, da aus einem Te
stament, als so wegen eines Legati oder fideicommissi geklaget wird, 
für sich selbst naturâ fuä stricti juris, enges und eingespannenen Rech-" 

,tens seynd: Jedoch weil dieselben , vermöge der Rechten, et favore ul
timarum voluntatum, Und als privilegirtc gleich den judiciis bonae fidei 
gehalten werden: So sohlen in denselben auch die*  Früchte, nach dem 
Verzüge, et sic post moram commissam, angerechnet, praestiret und er
stattet werden.

§, VIII. Wann aber ferner auf ein Gut geklaget wird, in mate- 
rîâ vindicationis, als umb Haab und Eigenthumb eines Dinges, et sic 
speciali in rem actione, alsdann ist ein Unterschied zumachen unter den 
posfessom, Besitzern oder Jnnehabern, ob sie bona oder mala fide, mit 
gutem oder bösem Glauben, das begehrete Ding oder Gut innehaben 
unh besitzen. -

Wir wollen aber allhier denjenigen für, einen redlichen aufrichtigen 
possessom und Znnehabern gehalten haben, welcher meynet, daß er ein
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Ding, oder Gut, aus einem rechtmäßigen titul, bewahrlich innehabe 
und besitze. Entweder/ daß er solches vor fein eigen halte, oder aber 
sonst justo titulo, als durch einen Kauff, Schanck. und Uebergabe re. 
solches einbekommen, welchen er dafür gehalten, daß er daffelbige zu 
verkauffen, oder sonst auf andere Wege zu veräussern und zu alleniren 
gutte Fug und Macht gehabt habe *).

§. IX. Es soll aber solches Achten und Meynen (davon oben ge
dacht) nicht von einem Zrthumb^ der sich aufs Recht zeucht, und also 
* de errore in jure consistente verstanden werden, sondern das allein 
in mero facto alieno, auf einem frembden Thun oder Geschicht be
ruhet 2.).

Derowegen fo einer ein Ding, das von Rechtswegen zuveMrssern 
oder zu verkaufen verbothen ist, an sich bringet: Oder aber^ da es 
gleich nicht zu veralieniren oder zu verkauffen verbothen, jedoch in die
sem Unserm Land-Rechten also versehen, daß es nicht solle ohne Ge
richtliche Erkäntniß/ solennitàt, oder insinuation alieniret, distrafiiret 
odxr verkauffet werden: So ist offenbahr, daß auch der jenige, der sol
ches Gut an sich bringet, und in jure geirret, für keinen Besitzer oder 
posiesibrn eines guten Glaubens zu achten sey.

§. X. Damit aber nun ein bonae'fidei possessor, ein solcher red
licher aufrichtiger Besitzer die Früchte behalte, und ihme felbsten'zu ei
gen mache, so ist nöthig (wie obgedacht), daß er ein Ding oder Gut, 
aus einer rechtmäßigen Ursache, oder justo titulo ad transferendum do
minium idoneo, dardurch desselben Eigenthumb auf einen andern woll und 
füglich, kan oder mag transferiret und gebracht werden, empfangen er
langet und bekommen habe. Darumb, wo ein solcher bonae fidei pofT 
fester, der also mit gutem Glauben ein Ding oder Gut besitzet, und 
die Früchte desselben, sie heissen wie sie wollen, kam naturales, quam 
industriales, Mê ist, natürlich, oder sonst durch Fleiß oder GeschiMch- 
keit der Menschen erbauet und erworben, allbereit percipiret, einge
bracht, eingesammlet, confumiret, verzehret, oder verthan hatte: So 
sollen sie desselben gänzlich bleiben, und können, durch einiges Mittel 
der Rechten von ihme nicht , wiederumb vindiciret oder erfordert werden. 
Ob er gleich reicher geworden wäre, vielweniger ist er schrüdrg 
dieselbige so er nicht percipiret/ eingenommen oder eingebracht 
zu erstatten *).  /f '

XI. Gleich wie aber durch die litis contestation der bona 
fides aüfhöret, und der Besitzer dadurch in malam fidem gese- 
tzet wird, also ergiebt sich von selbsten, daß sothaner Besitzer 
von der Zeit gn Rechnung thun, und wann er hernach ver? 
fieret, die genossene und zugenüssende Früchte restituiten müsse: 
bas auch ferner von den, ante litem contestatam geho
benen Früchten noch vorhanden und nicht verthan, die heissen

1) A. L. St I. 7. 10.
2) A. L. R. I. 7., 14.
3) A. L. R. 1. 7. 139.
Westpreuß. Prov.-Recht. 29
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tüU Ire wollen, tarn naturales |quam industriales, tam extantes, pen
dentes , sive stantęs, quam etiam percepti et a solo separati,. noch 
Hangende/ oder stehende, abgelesene oder abgesonderte. Dieselben sol
len alle zugleich mit dem Gut oder Ding dem evincenten, oder dem 
Eigenthumds-Herren resundiret und erstattet werden *).

16 * §. XU, Mr wollen aber von Rechtswegen hievon excipiret und
ausgenommen haben, die Universalem hereditatis causam, sive petitio
nem, da einer eine Erbschafft fordert: Dann in denselben muß ein 

.bonae fidei poItelTor, da er succumbit^, und der Sachen verlustig wird, 
auch die natürlichen Früchte, so er aus der Erbschafft percipiret, einge
nommen, und allbereit verthaü hat, wiederumb ergLntzen und erstatten, 
dann die Früchte vermehren diesfalls die Erbschafften, und werden für 
ein Stuck und Lheil derselben gehalten 2). - c ..

§. XIII. Hergegen aber ist der für einen rechtmäßigen Besitzer er- 
ne? bösen Glaubens, pro poiTelTore malae fidei, zu halten, welcher selber 
.weiß und verstehet, daß er ein Gut oder Oing, nicht mit einem recht
mäßigen titul, nullo justo îtitulo sive causa, besitzet und innehat. Als 
wenn einer ein Gut oder Ding von dem kauffet, welchen er weiß, daß 
er deffelbigen nicht ein Herr ist, auch nicht Macht gehabt, dasselbige 
zu. distrahiren, zu verkauffen - oder sonsten zu veralieniren. Unsern 
solcher malae fidei pofTélTor, soll ohn Uuterscheidt indistincte, alle Fruchte 
und Abnutzungen,, sie heissen wie sie wollen (oujuscunquè illiêsint Zene- 
ris, sive naturales 'sive industriales,. sive percepti, sive percipiendi etc.) 
natürlich, oder sonsten durch die Geschicklichkeit des Besitzers überkom
men, sie seyn eingenommen, oder hatten sollen eingenommen werden, 
consuiniret und'verzehret, verhanden, oder nicht verhanden: 2 iwMj er sey 
dadurch reicher worden oder nicht, dieselben alle soll er dem Eigenthumbs- 
Herrn, oder dem P vincenten wiederumb zuerstatten und zuretundiren 
schuldig seyn: Und eben dieselben Früchte, sofern sie noch in specie 
können wieder erstattet oder gelieffert werden: Oder aber, so sie mcht 
mehr verhanden, derselben aestlmation und Werth. e

Es mag rhn hierin auch nicht relevlren oder entheben, ob er emen 
titul seiner holleü'ion und Besitzes habe oder nicht.
" §. xtv. Go bald aber aus einem rechtmäßigen Besitzer, exhonae
Wr' pösielsor^, ein malae fidZei posiestor, unrechtmäßiger Besitzer wird.: 
Bon der Zeit an, sott er auch alle Früchte und Abnutzungen wiederumb 
zuresundiren und zuerstatten schuldig seyn, nicht anders/ als hätte er zu
vor keinen guten Glauben gehabt? t :.. - -

Es wird aber alsdann einer für einen unrechtmäßigen Besitzer, pro 
ppffesTore malae fidei gehalten, so bàer verZ und in der Warheit er
fahren, daß das Ding oder Gut einem andern oderFrembden zugehöre: 
Oder aber, so er solches verä/ rn der Warheit nicht , erfahren, son
dern allein der rechtliche Krieg, mit der litis contestation verfangen: So 
wird er auch alsobald, nach BerfahUng des Kriegest,, ein unrechtmäßiger

1) A. L. R. I. 7. 189.
L) U. 8. R. I. 7. 189. LL9. Wgl. B. 6. Lit. 13. §. i. S. 271.
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Besitzer, mcjae Mei polselTor, und daher in allen actronen und Klagen, 

so wol Persönlich als real und dinglichen (in * Omnibus scilicet actio- 17 
nibus, tam perfonalibps quàm realibus) zu Wiedererstattung aller Fruch
ten adftringiret Und verbunden. Jedoch bleibet bey ihm in Hangenden 
Rechten (re nońdum pląnę evicta, ét lité adhuc pendente) das Recht 
die Früchte einzunehmen oder einzusammlen, jus scilicet percipiendi 
fructus: Er hat aber nicht Macht dieselbige zu verzehren, oder hinweg 
zu bringen, zu dech Ende, als wann sie allbereit sein waren, Incriret 
und gewonnen hatte.

1) A. L. R. I. 7.. 286.
2) A. L. R. I. 9. 82.

§. XVI. Es soll auch Endlich einem jeden recht - Md unrechtmäßi
gen Besitzern, PolTelTori fiye bonae five majae" sidei , frey stehen, daß 
er die impensas , und Unkosten, so er auff à. Ding oder Guth noth- 1Z 
wendiglich oder nützlich ängewendet hat vor . Abtretung deffetbigen Ab
ziehen, deduciren , oder inne behalten möge: , Unangesehen, daß die 
Rechts-Gelehrten hievon weitlaufftig und wiederwärtig dilputiren und 
lehren ł).

Von gefundenen Gütern und Schätzen.

I. Es wird allein dieses sür einen Schatz gehalten, wann Geld, 
Silber-Geschirr, Gold, Kleinöder, oder andere Dinge, so lange Zeit ver
borgen gelegen, daß niemand gedencken oder wissentlich seyn mag, wer 
es dahin geleget hat, und dahero.sein des Schatzes Herr unbekandt, 
und des Hinlegens oder Berbergens kein Wissen noch Gedachtnüß wehr 
verhanden. Dann, wenn es an den Tag kommt oher erwiesen, wer es 
dahin geleget, wann und zu welcher Leit, es dahin geleget oder vergra
ben worden: Alsdann ist es für keinen. Schatz zu achten. Darumb so 
jemand aus Furcht eines unversehenen Ueberfalls, oder umb besser Si
cherheit, Verwahrung und Hutsahm willen, Geld, Silber-Geschirr, Klei- 
nöder, oder andere Sachen hinleget, verberget, oder in das Erdreich' 
vergräbet: Dasselbe ist für keinen Schatz zu halten, sondern wer dassel- 
bige findet, oder umb solche Dinge, wie es eine Gestalt darumb hat, 
wüste, und behielte es, oder sonst gefährlich ausgrabet, der begehet da
mit einen Diebstal, und 'mag darynw beklaget werden. Dann es ge
höret und bleibet dem, oder, dessen Erben, der es dahin geleget, ver
graben oder verborgen hat. 1 . r .

§. II. Da aber einer einen rechten Schatz (wie der jetzo beschrie
ben)' an einem Ort oder State, die sein eigen ist, suchet/ , oder sonst 
von ohngefehr findet, und thut solches einfältiger Weise, ohne einige 
teuffelische Kunst und Zauberey, so ist derselbîgè allein sein. Dann wo 
man' (wie' obgedacht) nicht weiß, wer ihn dahin geleget hat, so lehret 
die natürliche Billigkeit, daß er" des sey,, des der Platz, Acker, Grund 
oder Bodem ist 2).

Also , wann auch einer an einem heiligen-Ort und Stelle, als in

29*
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der Kirchen, Kirchhöfen, ' oder anderen geistlichen Gütern, ungefuchet 
und ohngefehr einen Schatz fiât,' so ist derselvige allem sein.

§. ni. Wann aber jemänd auf eines andern Grund und Boden 
-nicht gesnchet, ungefehrlicher Weise,' und aus sonderm Glücksfall, einen 
Schatz gefunden hatte: So.M der halbe .'LhH/ sem, und der ander 
halbe Lhèrl des Grund-Herrn. Also auch, so Mer ackert, pflüget,, oder, 
sonst auf einem frembden Grand and Bodem grabt, und findet darüber, 

à eineü Schatz, in diesem /Fall kst der halbê "Thöik, sein, des Finders, 
18her ander aber des Grundherrn..Wir ordnen * und wollen auch weiter, 

daß niemand Df frembden Gründ und Boden, nach solchen'Schätzen su
chen oder graben soll: Wö über das geschehe,' ist alles und jedes, so 
er durch solches Suchen gefunden und erobert., des Grundherrn al
leine »)'. ■ • ‘

1) A. L. R. L 9. 82, 85.
2) A. L. R. I. 9. 75.

IV. Würde fich auchzutragen, daß reMand .vhn ungefehr, non 
data ad üoc opèpL, aüff der'Hohen--oder Mittà Obrigkeit Grund und 
Boden, einen Schatz ungesucht gefunden, so ist der halbe Theil dessert, 
der ihn gefunden, und der ander halbe Theil der Obrigkeit, an den 
öffentlichen Oertern, da der Schatz gefunden ist. Da aber der, so den 
Schatz gefunden, solches der Obrigkeit nicht anzriget- sondern gefährlich 
verhalten hatte, der soll dardurch seinen gebührenden halben Theil ver
rohren.haben 1 2). ' • ’ ■ . Q ; '

§. V. Würde auch jemand, adhibitis magicis artibus, wrt pauoerey 
oder andern Teuffels-Künsten einen Schatz zu graben fich unterstehen: 
Ob gleich solches in seinem selbsteigenen Grund und Boden geschehe: 
So soll doch solches alles, was er also findet, Uns, als dem. Landes- 
Fürsten, ohn Mittel, allein zugehören, und darzu von solcher Zauberey 
wegen, nach Gelegenheit der Sachen, zum höchsten gestraffet werden." 
- §. vi. Da es sich auch zutrüge, daß ein Schatz in einem Hause,
Acker, Huben, Grund und. Bodem- welche zween, amterfchiedlichen Herrrr 
zugehöven, als da einer der rechte Herr und Eigenthümer,..directus do
minus, fivex proprietarius tottte t v Der ander aber allein utile dominium, 
die Abnutzung daran hätte: Zn diesem Fall wollen Wir, daß. der uti
lis dominus dem directo, in vindicatione desselben gefundenen Schatzes, 
soll praeteriret und fürgezogen werden. Also,^wann zugleich beyde Her
ren, directus und utiliswieder einen dritten Invento™ oder Finder ei- 
nes Schatzes, zur Erlangung desselben, agiretm oder klageten, so soll 
auch der utilis dominus, der die Abnutzunge desselben Guts hat, darin 
der Scbatz gefunden ist, mehr Rechts daran haben.

VH. Da aber der rechte Eigenthumbs-Herr, directus dominus, 
in fnndo emphyteutico, das ist, aus einem Grund M Boden, so umb 
eine jährliche pensionem oder canonem ausgethan, von ungefehr- non 
data operä, einen Schatz fünde: Alsdann mag der utilis dominus (son
sten emphyteuta in jure genannt) den halben Theil des Schatzes von 
dem directo domino wol vindiciretl Und begehren.

Ein ufusfructuarius aber, das ist, der allein die Messung ernes



Drittes Buch. Tit. I. [& 19.] 453 

Grundes, HauseS oder Hofes rc. hat, wird von bem proprietario u«b 
Eigenthumbs-Herr» dressais gar ausgefchloffe»: Es «are dann,-daß er, 
der ususfructdarius, einen Schatz von ungefehr, cafu fortiüto, auff dem 
nießlichen Grunde fünde: So soll derselbe beyden gemein seyn, und 
gleichen Theil daran haben. Gleiches Recht hat auch statt in den Cre
dite™ und Gläubigern, denen ein Grund und Bodem zum Unterpfand 
ist eingethan oder versetzet worden *).

1) A. 8. R. I. 9. 97.

2) A. L. R. I. 9. 20.

3) A. L. R. I. 9. 43. 45 — 48.

Art. XL
Von gefundenem Gut aus der Straffen, oder an andern Verlern, , 

wie.es damit zu halten.

§. i. So aber jemand einige Haab oder Guth auff freyer Strasse« 
oder sonsten fünde, und derselbige wüste, wem es gehörete o.der zu
stünde: So * soll er das dem unverzüglich wieder, geben und zustellen. LS 
Da er aber nicht «De, wem es zuständig, so soll er das zu dreyen Mah
len in den Pfarren, und auch umb die Ende und Oerter, da er diö 

' Haab gefunden hat, an den Sonntage», öffentlich von der Carchel ver
kündigen lassen. Und ob darauff in der Zeit jemand erschiene, dassel- 
bige Guth zu erfordern, dem soll dasselbe auff künd liche und gewisse 
Wahrzeichen oder Weisung, wiedexüMb zugestellet oder yn'geautwortet 
«erden. Wäre es aber ein frembder'Mann, den man nicht kenuete, 
so soll er es , wie recht, beweisen, oder mit synem Eyde zu erhalte» 
fchuldig seyn, daß er zu der Haab Fug Und Recht habe. Hätte, ihme 
aber das Guth jemand anders, dann er selbst verlohre», so behält er 
es gleichfvol 1 2 ).

n. Wo aber, «ach solcher öffentlicher Verkündigung, niemand 
erschiene, und solchen Verlust innerhalb Jahr und . Tag nicht erforderte, 
so soll der Finder solch gefunden Guth i ihm selbst behalten. Es wäre 
dann, daß der Herr des verlohrnM Guths , in bbbenanmer Zeit Jahres . 
und Tages, keine Wissenschafft gehabt, daß. solches Un demselben Ort 
verbanden gewesen/ auff welchen Fall ihme von Zeit seiner Wissen
schafft noch vier Woche», das verlohrnê Guth abzufordern, verstattet 
und nachgegeben werben sollen. Da er.es nun in demselben Zeit àbfor-' 
dernwürde, soll ihme solches gegen gebührlichen Abtrag der Unkosten, 
so darauff gewendet, gefolget werde». Sofern es aber in obgesagter 
Zeit nicht abgefvrdert, quch nicht gnugsahme, und zu Recht-erhebliche 
Ehehafften beygebracht und erwiesen, daß es in derselben Zeit nicht hat 
abgefordert werden können, alsdann bleibet es deme, so es gefunden, 
billig, und hat sich ferner desselben kein ander anzumaffen 3).
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Art. XII.

Don Aufftrag oder Ueberantwortunge der Güther.'

§. L Dieser modus acquirendi dominii, welcher da geschicht durch 
Aufftrag oder üeberantwortuug der Dinge oder Güther, ist omnium vul
gatissimus, und bey allen Contracté» und Handlungen sehr gemein, und 
geschicht solches auch in Krafft natürlicher Rechte, dann durch die tra-*  

< dition und Uebergabe erlanget und überkommt man nicht allein fahrende 
und bewegliche, sondern auch liegende und unbewegliche Güther und Ge
rechtigkeiten, so denselben anhangen.

Es ist aber diese blosse traditio, Aufftrag und Ueberantwortunge 
eines Dinges, ohn vorhergehenden Contracté oder andern rechtmäßigen 
Titel, an ihr selbst nicht, so kräfftig, daß sie möge verum dominium*  
das rechte Eigenthumb ' der Güther veräussern oder in andere Hande 
wenden. Darumd, wo solche traditioy ^und Uebergabe würcklich seyn 
soll: So ist vonnothen, daß ein rechter wahrer, oder zum wenigsten 
ein vermuthlicher Contract oder Titel, daraus dieselbige erfolget, vor
hergangen. sey. Und solches hat nicht allein in Kauffen-und Berkauffen, 
sondern auch in allen andern ^Contracté» und Handthierungen statt, da- 
rnmb wird recht geredet, daß durch die tradition und Uebergabe, der 
Kauff und Contract werde corrodoriret und befestiget, und was man 
durch Contract und Kaufs handelt, das werde durch die Uebergabe und 
Aufftrag vollendet.

II. Es soll auch ein Contract hierin vollenkommen seyn: Dann 
A)so * jemand einem andern sein Gutt verkaufft, tradiret und überlreffert, 

und doch des Kauffgeldes nicht entrichtet noch vergnüget/ oder sonst 
zufrieden gestellet ist, daß er dem Kauffer der Bezahlung halber trauet 
und Glauben giebt, welches wieder den Berkauffer das Gegentheil zu 
erweisen hat, mag ihm solche tradition und Üeberantwortuug seinen 
Schaden gebehren, sondern er mag hie revociren, und sein Gutt, als 
wann es nicht tradiret, wieder einziehen oder fordern. Dann es mag 
ein blosser Aufftrag, nuda traditio, das Eigenthumb eines Dinges nicht 
verwenden.

Z. III. Es geschicht aber eine solche Traditio und Uebergabe auff 
zweyerley Weise: Erstlich, wahrhafftig und natürlich: Als, wann ei
ner ein leibliches und begreifflichès Ding, das sein ist, einem andern 
eigenthümlich tradiret und zustellyt, und wie man pfleget.zu sagen, mit 
Hand,uud Mund, das ist, mit Worten und Wercken, tradiret und über
reichet, und damit zu erkennen giebt, daß solch Gut hinführo sein eigen 
seyn soll. Damit aber eine solche traditio auch künfftig kräfftig sey , so 
ist vonnytherT und wird requiritet, daß derjenige, so etwas tradiret und 
übergiebt, des Gutes ein Herr sey, oder dasselbige mit gutem Glauben, 
bona fide, innehabe und besitze, auch solches zu tradite» und auffzu- 
tragen gut Fug und Macht habe.

§. IV. Zum andetn geschicht die traditio und Uebetgabe erdicht- 
lich, ficte, daheto sie auch ficta live quasi traditio latine genennet 
wird, und hat dieselbe mehrentheils in unleidlichen und unbegreiffli- 
chen Dingen statt: Als da seynd die servitutes, Dienstbarkeiten,
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««b andere Jura, Jurisdictiones, Rechte und Gerechtigkeiten, die den Gn« 
ter» anhangen, oder für sich ftlbste» alleine, in abstracto considentet 
und betrachtet werden. Welche, ob sie wol nicht mit der Hand «der» 
reichet, so werden sie doch durch Stillschweigen und Gedult (patientia) 
tradiret und übergeben. Als da etwa» einer leydet und gestattet, da? 
ibm ein Wassergang, aquae ductus, durch seinen Garten gesuhret oder 
geleitet werde. Lus welcher Gedult und Aulaß jener ihm ein Recht oder 
Dienstbarkeit eines Wasserganges bekommt und erlanget. Dann m fol» 
dien und dergleichen Fallen mehr , wird die Patientia, Duldung und All*  
yq6 ftutt der Tradition und lledergade geachlel und gehalten.

8. V. Es kan und mag auch eine Traditio und Uebergabe, cogitatione 
sive fictione brevis manuś geschehen, durch blossen Willen und Ge an« 
cke» der Contrahente«, wie da seynd die Falle, darmn einige tradition 
ober Ueberantwortung nicht voimöthen, und doch quoad effectum sue 
eine tradition und Uebergabe zu achten. Als, so jemand elnem andern 
etwas verkauW oder schenckt, das er ihm vorhin geliehen, zu behalten 
gegeben, oder bestandsweise verlassen hat. Also auch, wann emer Fruchte, 
Wem, Bier, oder andere Waaren m einem Speicher, Keller,,Faß, Ki- 
ste» oder Kasten verkaufft, und dem Kaüffer darauff die Schlussel M 
demselben Speicher, Kasten oder Keller zustellet, so wird (obgleich die 
Behaltnüß nicht geöffnet) dafür gehalten, daß dem Kauffer rechtmäßige 
tradition und Ueberantwvrtunge derselben geschehen sey.

s VI. Wie dann auch durch Anstellung der Instrumenten undbrieff- 
lichen Urkunden, einem, was darin enthalten, mag tradiret undans 
getragen werden. Darum, so jemand einem andern lànmmita Briff 
und Siegel übergiebt, in Meinung das Eigenthum der Guter« so da«« 
ne» entbalà, auff ihn zu transferiren und zu bringen, hat eê eben die 
Krafft, oder den effectum, als waren sie ihm leiblicher oder begreiffli- 
cher Weise tradiret oder eingeraumet worden. Und obgleich, rn dem21 
selben nicht geschrieben oder gesetzet, daß einem dle traàtio und Ein
antwortung derselben Güter geschehe« sey: Und ?och der, deâesel- 
bige Hütte geschehe» sollen, sich der Guter auff seine briefflicheUhrknnd 
und Instrumenta selbst angemasset oder unterfangen, und der, so die 
Briefe und instrumenta übergeben, ihme tn semer possession und ^.esttz 
keine Werhinderung gethan, wird er nichts. minder fur einen rechtmaßi- 
aen »ossesibrn und Innehaber berührter Guter gehalten. .

K. vu. Also mag auch solche, tradition und Ueberantwortmrg öf
fentlich in dem Augenschein, démonstration und Zeigunge eines Dinges, 
in beyder Theil der contrahente«, oder derselben dazu gerollmachtigten 
Anwalde. Gegenwart und MnehmUng geschehen. Es-ist auch nicht al
lezeit vonnvhten, daß jemand das, so ihm tradiret und geliefert wwv, 
leiblich anrühre, sondern genug, daß es ihme demonftriret und gezeiger 
werde, und nach solcher demonftratipn und Anzeige das Eigenthuni, over 
die possession und Besitz desselben Guts mit den Augen oder rm Gemu- 

Vvm. Es trüget sich auch wol zu, daß einer etzlicher Guter Ei

genthum überkommt, die ihme nicht tradiret oder emgeantreertet wor
den: Sondern bey dem bleiben, der sie zuvor gehabt hat. Lis, )o ei
ner einem andern etwas verkaufft, v'erschencket, oder sonst veraln-niret
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verändert, und sich fc« usàmfructnm und Abnützung- desselben vor- 
z behalt: So hat er durch^solchen Vorbehalt, ipsam proprietatem und 

das Eigenthum berührter Guter, ohne Mittel attentat und veräussert 
Es wrrd -auch anders nicht geachtet, dann als hatte er solche propriété 
unb Eigenthum gleich damit von sich gegeben und transftrtat, unanae- 

daß Det ususfructus und Abnutzunge noch in seiner Gewalt à 
ber. Also geschrcht es auch wol, daß einer rèm foli, das ist Grund und 
Bodem verkanfft., und folgend denselben von dem Käuffer wiederum be- 
standwerse, conductionis titulo, ar^mmmt: Aber die traditio und Ueber- 
anLwortung des dominii und Eigenthums ist nicht minder zur Stund 
und alsbald in, der Aeit des Contracts geschehen.

§• H- so st auch ferner bey der traditio, Einraumnnge und
Ueberantwortunge eines Dinges, dieses wol in Acht genommen werden,, 
daß dreselbrge einem andern nicht mehr Recht - oder Gerechtigkeit/ geben 
mag noch kan, dann er selbst daran gehàbt hat, von dem das Gut 
aUff einen andern transfèriref lUft gebracht wird. Nemo enim potest 
plus juris in aliuui transferre, quam ipse habuit.

tëê folgen auch mit derselben traditio» alle onera, Bürden und Be
schwerungen desselben Guts, wie die vorhin aüff demselben gewesen ^der 
gelegen seynd. Darumb, so jemand einem andern einen Grund für frey, 
ledig und eigen eingeräumt, und sich nachmahls befände / daß derselbe 
nicht frey eigen, sondern mit Feld-Dienstbarkeiten, oder in andere Wege 
oüèriret und'beschweret wäre: So bringet des Berkäuffers vermeinete 
Anzeigen vorigem Herkommen oder Rechten kein praejudicium oder Ab
gang , sondern es bleibetä Beschwerung oder onus nichts desto weniger 
auff.dem verkaufftem Gute, wie die zuvor gewesen.

Und es hat der Käuffer nachmahls, um Erstattung solches Man
gas oder Nachtheils, den Venditorn, Werkäuffern fürzunehwen, wol Fug 
rm^ Macht. -

, §• X. Es mag auch die traditio, Uebergabe ^der EinanLwortunge 
eures Dinges, nicht allein durch den Eigenthümer und principaln0 son- 
beni aüch durch desselben Anwald und Gewalthaber, welchem solches an- 

, befohlen, ist, wol geschehen.
22 * §• XI- Dieweil sich je zu Zeiten begiebet, daß denen, so auff

dem Meer,oder den grossen Seen und Wasserströhmen fahren, mächtige 
Uugestuhme und Gefährlichkeiten-begegnen, dahero sie dann auch der 
Nothfall treibet, die Maaren und Guter, die Schiffe damit zu erleich- 
ten, und damit zugleich der grossen Gefahr des Meers und des Wassers 
zu entgehen, etc. auszuwerffen. Als wollen Wir, daß dieselbige aus- 
gcworffene Waaren und Güter den Eigenthums - Herren, und denen, so ' 

-sie ausgeworffen, oder sonsten daran interessier seynd, von Rechtswe
gen bleiben sollen. Darum wer sie nachmahls auff dem Wasser oder an 
den Gestaden erobert, der soll dieselbige bey Poes und Straffe des 
Diebstals, dem rechten Herrn, oder denen, so sie ausgeworffen, so er 
die, weiß, wieder zuzukehren oder zuzustellen schuldig seyn. Eben so wol, 
als so einem von seinem Wagen, oder Schlitten, ihm unwissend, etwas 
gefalle» wäre.

J}. Xsl. Was aber die gestrandeten Güter anbelanget, lassen Wi
rs gantzlich, dieses Punct, halber, bey Unserer Landes-Ordnung bewen-
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den, Mhmlich, wo em Schiff gestrandet hat, und dasselbige,. oder die 
Güter zum Theil, oder garV von seinen selbst innehab^rrden Personen 
geborgen wjrd: Dieselben sollen solche ihre Güter frey ohne Beschwe
rung haben. Wann aber die Güter von denen, die am Strande Be
fehlich haben, oder an demselben wohnhafftig sind , geborgen oder aus
gebracht, auch angezeiget und erwiesen wird, wem sie zDehen: Als
dann sollen sie um ziemliche Berge- oder Rette-Geld, ohne einigen Ge
nieß der Herrschafft, demjenigen, welchem die Güter gehören, zugestellet 
und gefolget werden. So aber Güter gestrandet, oder in der See ver-1 
sencket, und innerhalb Jahres - Frist nicht gewonnen, Hernachmahls 
aber von der Herrschaft erobert würden, von denselben soll man den 
Kauffleuten, oder wem sie gehörig, keine weitere Gerechtigkeit geständig 
seyn *)•

1) A. 8. R. I. 9. 17.

' Art., XIII.
Wie einer das Seine, von wegen seines Eigenthums, von dem, 

der es in seiner Poffession, Gewehr, oder Verwahrung hat, 
vindiciïén oder fordern mag.

§. I. Aus den Eigenthumen, dominiis vel quasi entstehet eine Art 
der Action uni) Klagen, welche ohne Mittel auf die Güter gehen, und . 
haben allein statt gegen den Possessoren, Besitzern oder Jnnehabern, und 
heissen zu Latein actiones in rem, oder rei vindicationes vel quasi, item 
reales oder dingliche Klagen. Darum, wann jemand eines andern Gut, 
so ihm nicht zuständig ist, besitzet oder inne hat, es sey beweglich ydev 
unbeweglich, und er dasselbrge dem rechten Herrn wiederzugeben, öder 
einzuraumen sich weigert, mag er, der Herr, diese Klage wieder ihn , 
intensiven und anstellen.

il. Und diese Klage ist zweyerley', eine directa, das ist, die 
dem gebühret, welcher in einem Gute das directum dominium hat. Die 
andere, utilis genant, gebühret dem, welcher hat das nützliche Eigen
thum eines Gutes. Und diese directa rei vindicatio wird gegeben, zu
gelassen und gestattet dem. rechten Herrn, wieder oder gegen einen jeder«, 
der ein Possessor, Besitzer oder Jnnehaber ist eines leiblichen Md be
greiflichen Guts, dasselbe sein Gut wieder an 'sich zu bringen, und in 
dieser Klage von dem Eigenthum der Haab und Güter, seynd zwey 
Requisita zu atte/ldirett.

* Erstlich, daß der Klager sey ein Herr des gefederten oder ge-23 
klagten Gutes.

Fürs andere, daß der Beklagte das Gut habe in possessione oder 
Besitz: Und dasselbrge ihme,, dem Klägern, unbilliger Weise vorent
halte. Dann der Kläger muß diese zwey ungescherden und unabgeson
dert, sondern zugleich mit einander beweisen: Nehmlich daß er sey der 
Herr, und der Beklagter oder Antworter der possessor od,er Besitzer des
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Guts, darum der Streit ist, sonst hat diese Klage nicht statt. Und 
wo der Beklagte die angeregten Güter dolo malo, gefährlicher Werfe, 
ante litem contestatam, vor der Kriegs - Befestigung alienket und verän
dert hätte, mag er gleicherweise beklaget werden.'

8. III. Es mögen auch in Lac rei vindicationis actione die Früchte 
und Nützungen gemeldet und begehret werden, und was ungefährlich die 
beklagten Stücke jedes Jahres hätten ertragen mögen. Und wird im 
Beschluß derselben Action oder Libells nicht allein die Expensae, und 
Unkosten des Krieges, sondern auch alles Interesse begehret, das ist, 
der Schade, darinn der Beklagte den Kläger gesühret, un!d der ihm 
aus der Sache entstanden, und darzu der Abgang oder die Verfaumnuß 
des Nutzes oder Gewinnes , den der Kläger, roo- er durch den Beklagte» 
nicht verhindert worden wäre, hätte gehaben mögen. - ",

Es competiret und gebühret auch diese Klage nicht allem dem 
Herr» eines leibliche» Dinges oder Guts, sondern auch seinen Erbe», und 
wird auch wider des Possessori« und Besitzers Erben Melassen und von 
Rechtswegen verstattet.

Art. XIV.

‘ Wie ein Dominium. Eigenthum oder Herrschafft zu einem Dinge 
oder liegendem Gut bewiesen werden soll.

8a I. Und nachdem offt und viel, nicht allein wie, und auf was 
Weise und Maße, die Güter àcqùirîret und erlanget werden: Sondern 
vielmehr-, wie dieselben zU beweisen und zu probiren seyn, in den Ge
richte» gefraget, ventiliret, und von den Parte» gestritten wird: AIS 
so in Rechtfertigung etlicher Haab und Güter Beweiß geschehen soll: 
Dder gegen einen excipiret, oder sonst die Nothdurfst erfordert, daß er 
seine Gerechtigkeit oder Eigenthum zu demselbigen Dinge oder ®«t be
weisen will: So ordnen und wollen Wir, daß er am ersten die Ursache 
und den Titul, wie solch Recht, Haab oder Gutt an ihm kommen, sey, 
ob er das gekaufft, ererbet, im Lausch, in Bestandnuß oder Miethe, 
oder Lehensweise einhabe, besitze, oder durch einen andern redlichen auff- 
richtiaen Contract, Pact, Transaction und Vertrage, oder aus einer Do
nation , Uebergabe oder Testament und letzten Willen, von einem an
dern, der solches mit gutem Titul besessen, ihm übergeben, legiret, oder 
verschaffet, oder wie er das überkommen habe, zu beweisen solle schuldig

ii. Und ist nicht genug, daß sein Autor oder nechster Vorfahr, 
ein blosser Einhaber desselben Gutes.oder Dings gewesen': Dann damit 
ist das Dominium, Eigenthum oder Gerechtigkeit noch nicht erlesen: 
Sondern,es müssen auch die verae causae; die rechten Ursachen desselben 
deduciret, dargethan und erwiesen werden. Es würde dann zugleich 
anaeioqe« und prodiret, oder wäre sonst wissend, haß sein Autor oder 

24Vorfahr und er, solch Ding, Haab oder Gutt, .*  SO à mehr Jahr, 
oder auch so viel Zeit, daß der Anfang nicht mehr in Menschen-Geden
ken wäre, eingehabt oder besessen hätte.
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§. HL E8 fan und mag auch ba§ Dominium, Eigenthum der Güt-2ê 
ter, oder sonst eines Dinges, wie auch desselben Gerechtigkeit durch 
wahrhafftige alte instrumenta, oder Gezeugen, die genügsame Ursach 
ihres, Wissens Anzeigen, und nicht durch eine blosse Famam, Vermuthung 
und andere Beyzeichen, erwiesen werden. Etz, sey dann in gar al
ten Geschichten, in welchen man die Wahrheit anders nicht gehaben 
möchte.

Art. XV.

Wie einer um das unvollkommliche Eigenthum seines wolge
wonnenen Guts, so ein ander inne hat*  und besitzet, rechten 

möge.

§. I. Diese Publiciana, welche auch utilis in rem actio in Rech
ten genannt wird, kan und mag von dem instituiret und angestellet wer
den, .der da ein Ding oder Gut, durch einen Kaufs, Geschanck, Ga
ben, oder sonst einen rechtmäßigen àl von demjenigen, der des Din-' 
ges Herr nicht gewesen, an sich gebracht, und eine zeitlang bpna fide, 
mit gutem Glauben besessen, und in seiner Gewehr gehabt, aber nicht 
vollkörNlich verjähret oder praefcribiret. Und entstehet also diese Klage 
nicht aus freyer, gestarckter, eigenthümlicher Gerechtigkeit^ directo fei-, 
licet dominio (wie die vorhergehende) sondern aus einem solchen Rech
ten, das sich dem Eigenthum vergleicht, zu Latein utile aut quafi do
minium genannt.

§. II. Und was oben in der vorigen Klage de rei yindicatiońe, 
gls von der Probation, Beiveiß, Früchten, Intereste und anderm gese- 
tzet, solches hat auch, vermöge der Rechten, in dieser Publiciana statt: 
In Anmerkung, daß die vorige Klage mit dieser.in eilichen Puncten 
gleichstimmig ist, ob sie gleich in einem und andern einander nicht ähn
lich scheinen. Dann wie die vorige directa dem rechten wahren Herrn 
des Gutes gebühret und zugelassen wird: Also coihpetiret diese Publi
ciana dem, so noch nicht des Guts rechter Herr ist.

Und wie die vorige directa nicht zu den unleiblichen und unbegreiff- 
lichen Gütern gehöret: Also wird die Publiciana so wol zu den leibli
chen, als unleiblichen, gegeben und verstattet, Dann soviel die Art des 
Guts'belanget, so ist in actione Publiciatra nicht daran gelegen, ob es 
sey beweglich oder unbeweglich, begreifflich oder unbegreiflich.

§. Hi. Es hat auch ferner diese Klage statt wieder alle postesto- 
res, Besitzer oder Jnnehaber solches streitigen Guts : Ohne allein wie
der den wahren rechten Eigenthümer desselben nicht. Nam huic Publi*  
ciąnae actioni exceptio justi dominii objici potest. Darum Mag a^tch 
der rechte Eigenthümer (yefus et directus dominus) oder aber sein Erbe, 
wider bitt utilenf dominum wol klagen, et non contra. Quia directa 
actio hac in parte utili praefertur.
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25 * Art. XVI.

.gtctge, dadurch man bittet, ein Ding zu exhibiren und herfür- 
jjubringen, oder zu verschaffen, daß man desselben mächtig wer

den könne.
8. I. Diese Klage ad exhibendum, faîjrenbc Haab zu zeigen, ist 

auch auff ein begreifflich Gut und Ding gerichtet. Darumb, wann ei
ner ein beweglich Ding hat, welches ein ander als das seine abfordern 
«nd vindiciren wil, oder hat sonst ein Recht oder Interesse daran, wel-

■ .«heö.zP Recht erheblich, sey» kann: So mag er diese Klage wieder ihn 
anstellen, zu dem'Ende, daß er das Diflg exstidiren, und herfurbrm- 
gens'und bey dem Richter einantworten müsse, damit er es ansehen, 
greiffen, fühlen und erkennen, und dann darauff fich seines daran ha
bende» Rechtens gebrauchen möge. .....

§. n. Aus welchem erscheinet, daß diese action furnemuch deme m 
civilibus competirct und gebühret, der ein Interesse absonderlich daran 
hat, und daran gelegen, daß ihme solch beweglich Gut öffentlich exhi- 
bitet, gezeiget und fürgeleget werde, daran er das seine bekommen, und 

, sich seines Rechtens erholen möge. Und sonderlich, so es bewegliche 
chaab und Güter seynd, dann die unbeweglichen' zeigen ssch ohne das, 
«nd fut sich selbst.

§. m. Und hat statt gegen einen jeden Possessom, Besitzern und 
Znnehabern solches Guts, sofern er daffelbige kan oder mag restituiren 
oder darstellen. Da er auch solch Gut betrüglicher Weise, dolo malo, 
nicht mehr besässe, oder abhändig gemacht hatte, mag er nichts desto 
minder beklagt werden. Oui enim dolo desiit possidere, pro possidente 
damnatur : Quia pro possessione dolus elt. Ihtb btCtV.fctl btcfc ûv® 
lewege dem Gut folget, es habe gleich innen wer da wolt, so wrrd 
dieselhige darumb ültd) tanquam in rem scripta, wieder einen jeden pol- 
fefsorn oder detentorn verstattet, ob sie sonst, auch gleich, ihrer Natur 
nach, personalis im Rechten genennet wird. Und ist also eine vorlauf- 
fende praeparatorien - Klage, dgdurch andern Klagen eine §8orberei- 
tung gemacht und gesuchet wird.

§. IV. Ferner hat diese Klage auch statt in Testamenten und Co- 
dicillen, daran einer interesLret, oder ihme sonst mercklich daran ge
legen wäre, solche exhibiren, als,so er darinn zu einem Erben 
eingesetzet, oder ihm sonst darinn etwa.s leniret oder verschaffet worden 
wäre. Auch so Instrumenta und brieffliche Uhrkunde zu exhibiren oder 
fürzulegen wären, und einer solches sein Interesse, so er daran 
zu haben vermeinebe, fummariè dedućirete und beweisete, soll ihme, 
dem Klagern, oder andern Interessenten, dieselbige zu lesen, .oder 
nach Gelegenheit der Sache abzuschreiben, gegönnet und verstattet 

werden. . t
§. V, Es soll auch die exhibitio oder Jergnng an dem Orth ge

schehen, da die Haab oder das Gut zur Zeit der litis contestation oder 
Kriegs-Befestigunge gewesen ist. Wo aber der Kläger begehrete, daß 
es Mderswo exhibiret und gezeiget werden sollte, so ist er die Gefahr,
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penculum, uttt allen Unkosten miss sich zu nehmen, und denselben zu 
tragen schuldig. Und soll die Haab oder das Ding in der Art und form 
çxhibiret und gezeiget werden, wiè W'ist gewesen, , als der Krieg ange
fangen hat? Derowegen, fo inter/moras/uutec dem Verzug, den * der26 
Besitzer verursachet, an dem Ding etwas geschehe« oder so es sich ' 
vrrjahretè, so -soll wieder denselben nichts desto minder geurtheiket

§. Vi; f DN auch nach angefangenem Rechtlichem Kriege Mittlerzeit, 
vor dem Urtheil, der Besitzer oder Jnnèhaber eines Dinges, Früchte 
oder Nutzungen davon eingenommen, oder hatte einnehmen sollen, und 
darüber dieselben, weil er solches langsamer exhibitet, verrohren oder 
verdorben waren : So soll der Richter auch derselben in seinem Shruche 
gedencken , rind den Besitzer oder Jnnehaber darinn verthrilen. .

à? aher aus erheblichen Ursachen^ das Ding nicht so bald 
kan àbîb'irèL und gezeiget werden : Sv soll der Richter dem Beklag
ten" eine gewisse Zeit, darinn er solches exblbiren und fnrzeigett solle, 
mit auffgelegt^r caution ernennen. Da ev über^nuff Befehl und Geheiß ' 
des Richters, solches nicht exbiblren/ zeigen, noch einige Caution oder 
Bersichetung derentwegen thun wolte^ so soll er dem Kläger sein Inter- 
êsse, so hoch ët das mit seinem Eyde (jyramenta ih .lîrern genannt)' des 
theuren würde , abzutragen von Mechtswegen schuldig letzn.

Tit. IL
Von Dienstbarkeiten, auch Recht unö Gerechtigkeiten 

aujf frembden Feld- oder Stadt-Gründen.

'-yj^rt. I, ' ' ' -

Von Dienstbarkeiten auff ftembden Gründen und Feldern.

- §. I. Die servitutes, Rechte und Dienstbarkeiten, die jemand anff 
seines Nachbahrcn, oder sonst einem ftembden Grund hat, seynd man
cherley «nd unterscheiden. - Und werden darumb Dienst der Güter (la
tine servitutes reales sive praediales) genannt, dieweil sie den praediis 
und liegenden Gütern immediate, ohn mittel anhange». Dan« gleich 
wie eine Person oblîgîrct und verhasste! wird, etwas der andern zu 
thun, oder von ihr zu gedulden, von wegen der Gewalt, die sie über 
die mit Recht gewinnen oder haben; Also wird auch ein Gut dem an
der» offtmals verpflichtet, oder darauff etwas gestattet, von gemeines 
odes sonderlichen Nutzes und Frommens wegen.-

Es ist aber allhier die Dienstbarkeit, so auff Feld-Güttern, oder 
Stadt-Gebguden bestehet, nichts anders, als ei» Recht oder Gerechtig
keit, die man auff eines, andern Gut hat: Als , daß einer in dem sei» 
«ige» etwas zu leiden oder zu unterlassen und nicht zu thun Macht hat. 
Oder da einer über eines andern Acker zu gehen berechtiget: Oder da 
ein Haust die Gerechtigkeit hat, daß deffen Nachbar nicht höher banên
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darff rc. Und dahero wird im Rechten das eine Gut, dem daS ander 
zu dienen schuldig und verpflichtet ist, praedium dominans, das andere 
aber, das da dienet,' terriens genennet.

s. il. Und Stéf6. pxaediales fervitiites, da ein Grund dem andern 
27 dien et, .*  müssen also gyaiiLciret und beschaffen seyn, daß nehmlich t>e$ 

ren Recht,. condstiâ» und.Ursach natürlich, gewisse, stet und stand- 
hafftig sey und bleibe':' Dhnange'fehen, daß derselbe« pofleffio, oder 
quafi pojTessio, nicht allezeit continua seyn oder bleibe» ian. Zu dem 
muß auch baê 'praedium oder Gut, dem eine fervitut oder Dienstbarkeit 
auffgeladen wird, an das andere, dem es dienen soll, mit seinen Gren
zen stossen, oder,an denselben gelegen und benachbaref seyn.

Ils, ynd .(eryitutes £$$1^ .^Y® praediyles, so Là liegende« 
Gütern oder Gründen, aNhangen,,seynd zweyerley: Dann Micho heissen 
rusticae, dieweil derselben LechLe und Gerechtigkeit allein" den Feldern 
und.Bäurischen" GütM,dienen, als ein Acker einem andern. Acker, ein 
La«v oder ÄaurW Eröe.Om andern,'eine Hube Landes der andern, 

. «ine Wiese der andern Wiesen, imd also fortan: Etliche urbanae, die 
da statt "haben zwischen" den Gebäuden. der Wohnungen in de« Städte» 
oder Dörffern, als Hâuserw, Speicher, .Ställen, Scheure« und. derglei
chen. Und werden i)arumd p.rMiès, fsxvitN^- der Guter Drenstbar- 
îèiten genennet, dieweil fie die Personen nicht angehen, , und wehre» 
allereit, ob schon'dlr'Person, Lèrèn "fie zügehoren, nicht verhanden wä
re: Und gehen also fortan, werden auch mrff einen jeden Suceefforn 
«ni Nachfolger mit den Gütern.transferirct und gebracht. . , ,

K IV Folgen demnach erstlich dir Feld-Dienstbarkeiten, dre je
mand aus seines. Mchbauren, oder sonst, einem srembden Grund hat: 
Dieselbe seynd iü mancherley Unterscheid und Gestalt, aber die gewöhn
lichsten seynd die,' " nemlich daß einer durch, auff, oder in eirws andern 
Grund, ein Steig, Wiehetreib, Fahrweg, Straffen, .Wasserleitung, 
auff die Weyde das Wich zu treiben,, oder Wasser zu schopffen, Kalck 
ru brennen, Leimen oder Sand zu graben, Fug und Macht hat. Item, 
Gerechtigkeit zu ,jagen, Wögel zu sahen, rn andern Wassern zu fischen, 
Holtz in andern "Wäldern zu falle» und zu hauen rc. Es wrrd aber dre- 
^s ein Her, Pfad, Gang oder Steig im Rechte» genannt, wann ei
ner durch eines andern Grund und Boden zu seinem Grund gehen, wan- 
deln reiten, ' sich auch seines Willens in einem Sessel tragen lassen 
ka» oder mag? Aber kein Wieh soll er vor oder nach sich treiben. Ein 

actus oder Trifft wird dieses genannt, wann einer durch oder anff emes 
ander» Grund gehen, reiten, fahren, auch sein Wieh treiben mag: Aber 
Stein und Baume, soll er darüber nicht fuhren, auch sonst nichts mit 
Schaden der Früchte darauff tragen., .

™ Servitus viae, die Dienstbarkeit eines Weges oder Strassen ist, 
m-inn einer auff," oder durch eines andern Grund gehen, reiten, fahren, 
auch treiben und wandern mag: Es stehet ihm auch frey, ^Stem oder 
Bchiine darüber zu führen oder zu schleissen, auch lange Stangen auff- 
recht, doch ohne Beschädigung der.Fruchte, zu tragen.^

1 8 y Da aber Zweiffel, Span und Jrrmige einfiele, wie breit, 
oder wie solche Dienstbahrkeit eines Fußpfads oder Weges solte gemeff 
sen^oder gebraucht werde«: So setzen und ordnen Wir, daß em Fuß-
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Pfad vier Werckschuch, ein Fahrweg aber acht gewöhnlicher Werckschuch 
weit oder breit: Und so ein gebrochen Weg oder Krümme wäre/ .sechs
zehn Schuch desselben Orts in sich hatte» oder begreiffen solle. Jedoch 
wag dieselbige Breite oder Weite,.durch pacta oder Bedinge derer, so 
vicina praedia habe» und benachbahret sey», erweitert, gemindert oder 
geschmahlert werden.

§'• VI. Undob auch Irrung deshalben entstünde, daß die Dienst» 
barkeit * eines Weges oder Fußpfads durch Ueberflüßigkeit des Wassers, 28 
oder andere Zufalle, verhindert oder vergängliche» worden wäre, also, 
daß der, dem solche Dienstbahrkeit gebühret, dieselbe nicht gebrauche» 
oder geniesse» könte oder mochte: Alsdann soll der/Herr des Grundes, 
darauff die Dienstbahrkeit stehet, schuldig seyn, :»» einem andern gele
genen und leidentlichen Ort.eine» Platz oder Raum dàrzü zu geben, öff- ■' 
»en oder machen. Und ob wol in Rechten solche Dienstdahrkeiten und 
servitutes praediales. pro individuis,, für UNzertheilig gehalten, als wan» 
ein Weg oder Fußpfadt auff ein Guth gelegt, das gantze Guth für 
dienstbahr. zu achten (ita ut etiam quaelibet ejus glęba’ servituti subjecta 
dicatur) so soll doch solches im Gebrauch so grob nicht verstanden wer
de». Dann je billig und gebührlich, ist, daß niemand dem. andern itt 
der Mitte seines Gartens, Äckers, Wiese» und Grundes gehe oder fahre, 
da. er doch solches auch wol a» einem andern Ende und Ort verrichte» 
magi Dahery dann auch die Rechte ordnen und wollen, daß ein Herr 
des Grundes, darauff eine Dienstbarkeit stehet, dieselbe ohn des ander» 
sondern Schaden, aus Ursachen, und mit feinem Nutzen, verändern und 
verlege» möge. Als so er ei» Fußpfadt oder Weg schuldig, mag er den 
an andern bequemer» Ort, den» bißhero gewesen, wol. legen, wo dar? 
durch demjenigen, dem solcher Weg oder andere Dienstbahrkeit gebühret,' 
nichts abgehet. Dabey Wir es auch bewenden lassen. So aber einem 
«in besonder Bezirck und gewisse «State, zu seiner serwitut und Dienst
bahrkeit, ausgezeichnet und abgetheilet oder ausgewehlet, derer er im 
Gebrauch war«, die mag nachmahls nicht mutiret, noch verändert wer
de», ohne sein Werwilligung, sonder» er mag sich derselben halten und 
gebrauchen, wie ihyie gebühret, und zu füglichen Zeiten,

§• VfL Darumb so einer hätte. Dienstbahrkeit einer Zufahrt, We
ges oder Fußpfades zu dem Seinen, über eines , andern Grund: Der 
soll und mag sich desselben, und der Tervitut und Dienstbahrkeit ziem
lich u»d gebührlich. gebrauchen, in gewöhnlicher nothdürfftiger Weise, 
Maaß und Gestalt,, als sich solche Dienstbahrkeit fugt: Und feinen; 
Rachbauren i» seinem Grunde picht sonder beschwerlich oder schädlich 
seyn, mit Fursatz oder gefährlicher Weise: Sondern er soll desselben 
sernes Rachbauren und Grundes Schaden verhüte» und warnen, seines 
besten Vermögens, ungefehrlich: Da entgegen soll auch derjenige, wel- 
cher auf seinem Grund solche Dienstbahrkeit und servitat zu gedulden 
schuldig ist, den andern, so solche Gerechtigkeit hat, daran nicht ver
hindern/ noch etwas darauff bauen oder anrichten, so ihme an densel
ben seinen hergebrachten Gerechtigkeiten verhinderlich seyn möchte, und 
zuvor nicht gewesen wäre: Sondern soll ihn solcher seiner hergebrach
ten Gerechtigkeiten sich gebrauchen, und deren geniessen lassen, wie Her
kommen, auch recht und billig ist. Es soll und mag der Herr des
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Grundes auch nicht Hauers^ öder eàs machen'in feinem Grund und 
Euch, dadurch ehegemeldete fervitut und Dienstbahrkeit einiger Weise 
verhindert-rvürde. ' 1

1) U. A St. 'I. 8. 101. 157. 161. 168. ,

js. Vlil. Wann auch Zwischen den Feld-Guther» Garte«, Graden, 
Zäune'stchÄ, die geM» sehE ^So sollen dieselbigeN in gemein von 
beydey Aachbauren.also erhalte», geräumt und gebessert werden, und 
fie'sich hierin gütlich und ' nachbarlich gegen einaüder halten und' betra- 

I gm. Es würde dann dürgethan^ und erwiesen, daß einer alleà die 
Zäune ttlàcheü Und erhalten mWe J). .

6. IX. Aquaeductus, dre WasserleitiiNgèiftem" solch Recht, dar- 
dukch einem verstattetund zugelassen wird, das Wasser VdK eine« Fluß, 
durch eines andern Grund,'und zu desselben Gebrauch und Nothdurfft 

20 zuleiten. * Und wiewohl jemand auff oder Lurch einen' frembden Grund 
ä^die Wasser-Leitunge ansrechtmaßiger Dienstbarkeit und fermât hat: 

So mag der Grund-Herr nichts desto minder den Ursprung derselbe» 
Wasser-Leitu'üge, zu sein selbst Nothdurfft, auch gebrauche». Dan» 
seltzam zu höre«, daß er, der Grund-Herr, von berührter fervitut wr- 
ae», seine eigene Gründe solte ungewässert lassen. Wiewol sich je zu 

'Betten begiebt-, daß die Bächlein und Wasser, oder auch die Brunnen, 
• «on denen dieselben entspringe», verfalle» oder ausdorren', und der 

âquaeduôta's; ' 6ie Wassêrleitunge dadurch eine Iritlang abgehet,' und 
nicht gebrauchet werden mag- Jedoch sobald sich Nachmahls der Fluß 

, chiedKumb erzeiget, mag berührte Wasserleitunge, nichts mmdK wie 
ruvvr, gebraucht werden , ungeachtet, ob sie gleich lange ^Jahr und Jett 
ungebraucht und unbesucht blieben sind, Und ob wol einem diese Drenfl- 
barkeit über einen frembden Grund Wasser zu leite/t gebühret: So hat 
er doch solches Wasser ferner einem andern zu verlassen nicht Macht.

, X. Also mag auch einer eine fervitut und Gerechtigkeit haberr, 
auff eines andern Grund Wasser zu fchöpMn, und der eine'solche serr
ât und Dienstbarkeit hat, dem wird auch zugleich von Rechtswege» 
gestattet, daß er zu solcher Schöpffung einen Steig oder Fußpfad habe. 
Gleiches Recht wird auch gehalten mit der Dienstbahrkeit, "da emer fern 
Wich an eines andern Wasser zur Lräncke treiben mag, servitus peco
ris ad aquam apulfus genannt, mit) da -in dieser Servitut ausdrücklich 
«ersehe» oder Herkommen, wie viel Häupter Viehes man zu Trancke 
treiben soll, so soll man dawieder nicht handeln. • ,.

« xi. Da auch jemand eine Dienstbahrkeit hat, sem Wreh auff eine 
des andern Grund «Nd Bode» zur Weide zu treibm,' Mag K sich der
selben wol gebrauchen. Darnmb ordnen und wolle» Wir, daß-der 
Grund-Httr nicht Macht haben solle, zu Nachtheil dem, -sw das jus 
pascendi servitutis CtldUgct / GtUNb UUt) - 8êîtl)0N $ Câ
wäre dann an dem, daß sonsten der Oerter genug Weyde verhande«, 
daß durch solches Umbxeissen demjenigen, welcher fervitut hat, dieselbe 
Nicht geschmälert noch eingezoge» werde. Wo aber solches Umbreissen 
geschehe, so muß der Grund-Herr die umbgerisseue Felder wieder zu 
der Weide liege» lasse».
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§. xn. Desgleichen sollen auch andere,, denen das jus pascendi 
vorhero nicht ausdrücklich verschrieben, sich keinesweges an demselben 
Ort (so nicht einen grossen Umbgriff hatte) mit ihrem Wiehe, der Wiehe- 
trifft und Weide, zur Verschmälerung und Abgang der Weide des Wie
hes, zu welches Hofes oder Güther Nothdurfft eß sonderlich in specie 
verschrieben worden ist, zu gebrauchen, und darauff zu treiben nicht 
Macht haben, damit also der privijegirte durch Abfretzung der Weyde 
frembder Leute Wiehes in seinem habenden Recht nicht verkürtzet, und 
solch Privilegium wegen Abgangs der Weide, nicht krafftloß in effectu 
gemacht werden möge. Es wäre dann, daß der, verliehene Ort einen 
solchen weiten Umbgriff hatte, daß darinnen andere Leute mehr iHv 
Wiehe (denen von Uns die'Wiehetrrfft entweder in genere oder in spęcie 
verliehen worden wäre) gnugsahm die Nothdurfft an Weyde haben 
könten, so hatte es damit eine andere Meinung.

§. XIII. Abso soll es auch mit,dem jà lignandi der Höltzung hal
ber gehalten werden. Wann jemanden von der Herrschafft die Höltzunge 
an einem gewissen Ort Waldes verschrieben wäre, daß derselbe Ort 
Waldes demjenigen, welcher das Privilegium darüber erlanget, zum 
praejudicio und Nachtheil nicht konne ausgerodet, sondern nothwendig 
soll geheget werden.

* §. XIV. Sonsten mag einjedet frey in Gründen oder Güthernzo 
des Feldes, die verlegen, verwüstet, oder durch Unfall vergänglich wor- 
den waren, bauen, und dieselben wiederumb aufrichten, in Bau und 
Wesen, zum Besten, wie vor, erhalten. Es mag auch einjeder in 
seinem Grunde des Feldes neue Gebäuäachen: Doch nicht zu Nach
theil, Ueberlast oder Schaden feines- Nachbauren. Darumb so ist biU 
lig und dem Rechten gemäß, daß keinet von neuen soll machen Graben, 
Gruben, oder dergleichen, dadurch der gewöhnliche Lauff Regens , oder 
andere Wasser verhindert: Oder die Früchte, Saamen und Zanders, 
möchten verstärket oder schadhafftig werden. . -

§. XV. Wann auch jemand in den Feld-Güthern einen neuen Ban 
fürnehme zu machen, der seinem Nachbauren beschwerlich zu seyn möchte 
angesehen werden: So mag derselbe, dem die Beschwerung fürstürrde, 
solches bey jedes Orts Obrigkeit anhringen, und den neuen Bau ver
biethen lassen, wie hie unten mit mehrerm sub titulo de noyi operis 
nuneiatione gesetzet und verordnet.

§. XVI. Ferner ist bey allen Servituten und Dienstbarkeiten auch 
dieses wol in Acht zu nehmen, daß dieselbige den Gütern und Gründen 
anhangen, und können ohne dieselbe nicht seyn. Darum, obschon das 
Gut verkaufft oder veräussert würde, und in solcher Beräufferlmg und 
alienation der darauff stehender fervitnten nicht gedacht, gehen sie doch 
mit dem Gut, als Steg und Wege, Trauff- und Winckel-Recht, Fen
ster, Krachstein, Aus- und Eingang sie. Es wäre dann dargethan, 
daß eine solche Dienstbarkeit anders beschaffen, und etwas einer Person 
ihr Lebtag, oder eine AeitlLng vergünstiget worden. ,

§. xvilz Hat ein Äann zween Höfe bey einander liegen, also daß 
das Wasser, so in dem einen gefället, in einer Rinnen, oder sonst 
durch einen andern Hoff ausfleust. Werkauffet nun der Mann den Hoff, 
daraus das Wasser durch einen andern Hoff fleust, und verreicht ihn 

Westpreuß, Prom-Recht. 30 
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für Gericht und gehegtem Dinge ohn Unterscheid, daß er der Wassek- 
seye nicht gedencket im Kauffe, daß sie abgethan seyn solle, und der 
Käuffer allbereit den Hoff in sein Gewehr mit der Servitut des Wasser
stusses durch den andern Hoff besessen hat, so mag der Mann, der den 
Hoff also, schlecht verkaufft, die Wassersey nicht wehren, sondern er muß 
sie dulden, als sie zuvor» gangen hat ').

§. XVIII. Es mag auch der, dem eine Dienstbarkeit eines Ganges 
oder Weges , oder sonst über eines andern Grund gebühret, zu seinem 
Grunde oder Gütern, solche Servitut nicht vèrkauffen, oder in andere 

-M- Hände wenden. Dann die Dienstbarkeit gebühret dem Grunde, als ei
nes Grundes Bürde, und nicht der Persohn, darumb mag dieselbe von 
dem Grunde, dem solche gebührt, nicht abscheiden oder fepariret, und 
der Person auffgetrage» werden, sondern eins muß (wie obgedacht) bey 
und mit dem andern gehen und bleibe«, und beyde mit einander verän
dert oder behalten werde». Darum wird auch in de» Rechtlichen Kla
gen begehret, und in Urtheile» erkannt und gesprochen- -.Daß solche 
Dienstbarkeit dem Gründe, und nicht der Person, gebühre. Und solches 
soll auch von allen andern Dienstbarkeiten verstanden werden.

§. XIX. Es wird auch endlich ein jeglicher Grund an ihm selbst 
für frey und «ndienstbar praesumitet und vermuthet, es werde da»» ei» 
anders dargethan und erwiesen. Darumb niemand gebühret) über sei
nes Nachbaure» Grund zu gehen, zu reiten, oder zu fahre», er habe 
dann darauff eine rechtmäßigL Servitut und Dienstbarkeit erlanget: 
Oder so über denselben Grund eine gemeine offene Straß oder Weg 

gienge.^ Die Servitutes und Dienstbahrkriten aber könne» und 

Mögen erwiese» werden durch Zeugen, glaubwürdige Urkunde und in
strumenta. item, daß einem solche aus altem Gebrauch und gehaltener 
Gewohnheit gebühre. Und was oben von der Probation, und Bewerß 
des Eigenthums gesetzet, solches hat auch eine Servitut und Dienstbar
keit zu beweisen statt.

Art. It.
Von Dienstbarkeiten, so den Häusern und Gebäuden anhangen.

8. I. Es haben auch die Häuser in Städten und Dötffern vfftmahls 
àes in das andere ihre sondere Gerechtigkeiten, so etwann durch Pact 
und Gedinge, Geldt, Kauff, Vergünstigung, oder uhralte» Besitz, Pos
session lmd Gebrauch, praefcription oder Verjährung bekommen worden. 
Als daß ei» Nachbaur sein Hauß, damit dem Nachbaure» sein Licht 
nicht verbauet werde, nicht höher auffbauen darff. item» daß er in sei
nes Nachbaure» Hoff oder Garten Licht-Recht, seinen Wasserstein, Was
serfluß, Lachtratrff »c. falle» hat. item , daß er in seines Nachbaure» 
Mauer, Krachst«», Bogen,, i» der Wand Balcken, und derglerche»
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liegen hat, sonsten Tram-Recht genannt, und wäs dergleichen mehr 
ist, dadurch ein Hauß dem andern zu desselben Mothdurfft dienet.. Da- 
rumb dann solche Gerechtigkeit im Rechten auch servitutes, das ist, 
Dienstbarkeiten genannt werden. Derowegen ordnen, setzen und.wollen 
Wir, wann solche Dienstbarkeiten bey den Hausern, Speichern, oder 
andern Bauen rc. befunden werden, daß dieselben (sofern sie sonst künd- 
lich, augenscheinlich oder beweißlich seyn) auss demselben , dienstbahren 
Hauß oder Grund bleiben, und demselben ohne einige Einträge und tur- 
blrung anhangen sollen.

§. n. Wann nun aber jemand eine Behausung hat, die frey, und 
seinen Machbauren mit feinet Servitut und Dienstbarkeit verbunden ist: 
Der mag in und auff seinem Grunde und Boden bauen, so hoch gegen 
Himmel er will, wann gleich seinem Machbauren, welcher ihm keine 
fénrituteàr desfals acquiritet hat, hierdurch etwa ein Schade, doch ohne 
Fürsatz, geschiehet, und ihm sein Licht benommen, verschlagen und ver- 
dunckelt wird, desgleichen wann zwischen dem Bau, so einer von neuen 
auffführet, ein gemeiner Weg, oder Gasse wäret So.mag derselbe 
wol bauen, ob auch den andern ihr Licht am selben Ort etwas verdun- 
ckelt würde.

§< HL Es mögen auch verfallene Hauser und Gebäude jederzeit 
in ihren vorigen Stand gestellet und ausfgerichtet werden: Ob auch den 
Machbaren daran stossende Lufft und Licht dadurch verschlagen oder be
nommen würde.

Wann aber zwischen den Machbartren und dem Herrn deß Baues 
S^an uttd Zweytracht entstünde, daß der Bau anders gemacht, dqnn 
er zuvor gestanden wäre, und nicht Anzeige, Schein oder Kundschafft 
vor Augen ist, wie solcher Bau vorhero gestanden hat, wie hoch und 
weit etc. So sollen unsere Ambtleute, Bürgermeister und. Rath jedes 
Orths je zu Zeiten Macht und Gewalt haben, Maaß und Form zu ge
ben, wie hoch, wie weit, oder wie solcher neue Dau gestellet werden 
soll, nach Geschicklichkeit oder Gelegenheit der Städte und Dörffer, Ge
stalt der Sachen, als ziemlich und gebührlich ist.

* §• IV. Ferner fols niemand in gemeinen Wanden brechen, ofcetoo 
bauen, dadurch solche Wände beschädiget oder verletzet: Also, da die
selbe gemeine Wand niederfällig, öder abgethan wurde, der Bau auff 
ihm selbst nicht- bestehen möchte: Es soll auch keiner an ein gemein, 
oder an eines andern Maur oder Wand einigerley Unsauberkeit, als 
Mist, Kericht oder anders dergleichen legen, schütten, behauffen oder 
auffschlagen, dadurch die Wand gefeuchtet/ verfaulet, geschadiget, oder 
einiger Weise verletzet werden möchte.

»V. Gleicher gestalt ziemet sich auch nicht, cloac oder heimlich 
zu bauen an anderer Maure oder Wand, dardurch der Mach- 

baur oder seine Wand belästiget, beschweret oder beschädiget würde. 
Also wollen Wir auch, daß niemand bauert oder gebauet haben soll, 
Gruben, cloac, Profey oder canal gemauret oder ungemauret, dadurch 
böser Gestanck oder Geruch, Feuchtig - oder Unfaubeàit dringen, rin
nen oder fliessen mag in eines andern Brunnen, Keller? Hauß oder \ 
Gemach, und dergleichen. Und wo solcher Ueberlast, Gebrech, oder Be- 
schwerunge albereit wäre: So soll der, von deß cloac und canal dem 

30*
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andern Beschwerung zustünde, schuldig seyn', solches abzuwenden, zuver
hüte» , und dazu gehalten und gedrungen werden.

8. VI. Wir ordnen auch, daß niemand gezieme, noch gestattet 
werde, einen Ausfluß oderWasserstein.zu machen an der Wand seines 
Rachbauren> dadurch dieselbe Wand verfaulet oder beschädiget werde: 
Oder solch unsauber, stehend, strnckend Wasser, .rinnen, trieffen, oder 
yncke« möchte, in seines Nachbauren Hauß, Garte», oder ander häuslich 

Gemach: *
§. VII. Da jemand Gerechtigkeit Servitut und Dienstbarst hatte 

durch Geding, Pact, oder andere Verpflichtung, wie das wäre, Was
ser-Flüsse, Spülwasser, oder dergleichen, aus seinem Hause, oder pp» 
seiner Küchen, in oder durch eines ander» Grund auszufliessen, durch 
Rinnen, canal, oder Rohren: In dieselbe Rumen,, canal,, oder Durch
fliesse, so« er nicht schütten oder äusgiessen, Eingeweide von Thieren, 
HÜner», Vögeln oder Gänsen, »och andere Unsauberkeiten: Sondem 
soll und mag sich des Ausflusses nachbaurlich, und. allem zur Nothdurfft 
des Wassers, tägliches und gewöhnliches Gebrauchs behelffen, und nicht 

weiters mehr oder anders." - i»*«*»  m
§. vin. Da jemand jus stillicidii oder Waffertrauffen hat aus se^ 

»eM Hofe in oder durch seines Rachbaren Hoff fliessen, und. will ihm 
die fei» Nachbar Nicht gestatten: Mag er allsdann mit dem Gerichts- 
Buch, vocnmenten, Briefen, oder mit gnugsahmen Zeugen , unverspro- 
chener und altseffener Leute, wie recht, beweisen, daß die Traust von 
Alters gewesen sey, und daß ihm die von seinem Rachbawr,. oder von 
einem ander» vorhin gegönnet sey: So soll er sie. behalfen,, da er ste 
30. Jahr, Jahr und Lag, ohne Wiederrede gebrauchet. Er mag aber 
keine neue Rinne oder Wasserseye mehr, über dieselbe, m semes Rach- 
bauren Hoff "fasten taffen. ■ *• . » Ä .

iXi Also auch, welcher Gerechtigkeit oder Drenstbahrkert hat, 
sein Waffev, das vom Himmel herabkommt, lmrch oder m emes.andern 
Grund durch Rinnen, canal oder Röhrerr auszufuhren: Der [ost 0 
mög kein ander Waffer, dann astein das oben herab regnet, tu solche 
Rinnen oder canal ausgieffen- oder kommen laffen. 

§. X. Gleicher Gestalt soll auch niemand bauen, oder testet 
fee«, oder andere Grüben unter seines N^rchbahren Hause oder Grund: 
Sondern èinjeder soll bleiben in seinem Grunde, und nrcht werter oder 

fürder greMn e-n der in seiner Waüd, Gebäude oder 

^Mauren, Fenster hat, dadurch ohne Mittel in des andern seines Nach
bahren Grund, Hauß oder Hoff gesehen mag werden, solche Fenster 
verremsen und vermachen, mit Eisen ungefehrlich, auff daß semem Rach
bahren kein Schade daraus geschehe, mit Einsteigenoder sonst:. Uno 
ches also verremset halten äuff seinen Kosten *).
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Art. BI. 33

Wie servitutes und Dienstbarkeiten bekommen, und wiederumb 

verlohren werden.

§. i. Da jemand feinem Nachbahre» eine fervitut und Dienstbarkeit 
ücbe», oder ihme feine Wohnung oder Grund dienstbahr machen will: 
So mag solches, geschehen durch Stipulation, Zusage, Versprechung, 
Part, Geding, Kaufs, Verträge, auch in Testamenten, und letzte» 

Willen. w
§. ii. Also kan auch einer auff eines andern Haust, oder Feld» 

Guth, durch die im Rechten verordnete Verjährung und Praefcription, 
guch langwierigen Gebrauch, eine sondere IcrVitut und Dienstbarkeit er
langen und bekommens ,

Die Servitut und Dienstbahrkeit aber, welche vor sich selbst, 
ohne der Menschen Zuthun immer zu wehren (zu Latem servitute« con
tinuae genannt) als da seynd Wasser zu schöpffe» und zu leiten, dann 
dem Wasser, ob mans gleich nicht leitet oder schopffet, dennoch immer
zu seinen Lauff zU-lassen, werden durch eine» zehenjährigen Gebrauch, so 
wol unter de» gegenwärtigen, als abwesende» verjähret, praefcnTnrtt 

. und bekommen. Also auch, wann jemand auf fernes Nachbahren Haust 
de» Dachtropff zu wende» hat, wird für eine continua und stetSwah- 
rendr fervitut geachtet. Dann, wiewol eS nicht täglich und allewege 
regnet, so hat doch »ichtS minder der Rege» allewege ohne/ menschliche 
Zuthuung, seinen ewige» natürliche» Ursprung *)■  . 

Also ist es auch beschaffen mit der femtut oder Dienstbahrkeit der 
Wasserleitung, über, eines Nachbahren Grund: Dann, wiewol er sich 
derselben nicht alle Tag gebraucht: So ist doch der natürliche Flust alle
wege dermassen geschickt, daß er sich deS jederzeit seiner NothdurM 
nach gebrauche» mag] Gleicher Gestalt, wann jemand Diese,fervitut u«b 
Dienstbahrkeit hat, daß er in seines Nachbahren Wand eine« Balà 
oder Tram legen oder sencke» mag: So ist derselbe eingesenckte Balae 
in täglichem immerwährendem Augenschein und wird solches auch xr» 
continua servitute geachtet: Und, wie obgedacht, innerhalb 10. Sei'' 
re» ersessen und praeforibiyet ■ .

§. hl. Damit aber eine solche Dienstbahrkeit und fervitut.durch 
zehnjährigen Gebrauch erlanget, verjähret oder praefcribiret werde, so 
wird nicht alleine solche jetztgenannte Zett erfordert, sonder» auch, daß 
bittet soldât A eit. die servitutes und Di en Ad uhtEeiten mit SBiffeit und 
Gedulden des Gegentheils (welches Wissen und patientia an statt einer 
possession und Besitzes allhier zu halten) in Willen und Meinung eine 
fervitut und Dienstbahrkeit zu schöpffen, auch bona fide, und mtt gu
lom Glauben exereiret und grübet werde. Dan», wann der semena 
solches nicht wissentlich geduldet hatte, so kann auch * in continuis die A4 
fervitut nur binnen So. Jahr, Jahr und Tag xraefcridirt werde«, und

1) A. 6, R. !. 22. 14.
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54 wann der Dominans sich deren ans Freund - oder Nachbahrschafft allein 
gebraucht, und nicht zur fervitut «nfc Dienstbahrkeit, wird nichts praer 
teridiret oder verjähret: Und mag derjenige, von dem man die Freuyd- 
schafft gehabt, wann er will, dieselbe zu seiner Gelegenheit wieder auff- 
heben und verändern.'

IV. Die anderen Dienstbahrkeiten aber, difcontinuae servitutes 
genànnt, so bhüe der Menschen Zuthun und Gebrauch nicht wehren, gls 
zu gehen, Wiehe zu weiden rc. Ob wol dieselbige nach dem gemeinen 
Wahn und opinion der Rechts - Gelehrten, welche auch mehrenthejls in 
Practicą also gehalten, nicht eher können durch Prescription oder Ver
jährung erlanget noch bekommen werden, es sey dann so vielZeit ver
flossen, die keinem Menschen gedencke, in deren man solche angefangen, 
zu gebrauchen: So wollen Wir doch Unsere Gerichte daran nicht ver
bunden haben, sortdern dg jemand erweißlich wachen kau, daß er sich 
solcher difcontinuarum servitutum über 30. Jahre, Jahr und Tag oder 
wehr gebraucht habe, soll er damit gehöret werden.

§. V. Und oh gleich der Streit nicht in petitorio, sondern allein 
. in poffefforio wäre, dennoch ist vonnöthen zu beweisen, daß sich jemand 

einer fervitut oder Dienstbahrkeit, nicht durch Gewalt, oder heimlich, oder 
auch aus gemachter Freundschafft, oder guter Nachbarschaft, sondern 
aus vorhabender Gerechtigkeit, und vorgehenden, rechtmäßigen und be- 
wehrljch'en Ursachen, die ihn billig beweget zu glauben, daß ihme solche 
fervitut und Dienstbahrkeit gebühre, gebraucht habe ?).

VI. Ferner soll man wissen, daß aus Verordnunge der Rechte, 
die Dienstbahrkeiten der haußlichen Wohnungen und Feld-Gründen wer? 
ben\ regulariter verlohreü, eben durch die Weise, dadurch fle überkom
men oder gewonnen 1 2). Nehmlich, da sie von dem Herrn, der sie ge
habt, durch ausdrücklichen Verzieg, renuntiatwn begehen, remittiret 
oder nachgelassen: Oder in so langer Zeit, so viel dieselbe zu bekom
men vonnothen, nicht gebraucht: Oder beyde Güther, so einander die 
DieUstbahrkeit und servitutes zu thun schuldig, zusammen kommen, 
und eines Herrn werden. Dann auf solche Fälle höret die Dienstbar
keit auff 3).

1) Es versteht sich, daß dieser Grundsatz nur Lei der gewöhnlichen, 
nicht bei der außerordentlichen Verjährung von 40 Jahren Statt fin
det, weil es bei dieser auf den guten Glauben nicht ankommt.

2) A. & R. I, 22. 50.
3) Vgl. Art. I. §. 17. S. SO.

§. VII. Also verleuret auch jemand die fervitut und Dienstbahrkeit, 
wann die in ^0. Jahren nicht gebraucht wird, wo anders die Dienst- 
hahrkßit dermassen beschaffen, daß fie für und für, und ohne unterlaß 
gebrauchet werden, und kein Unterschied der Zeit haben soll. Wo fie 
aber unterschiedliche Zeit hat, als so einer à Monath oder Jahr umb 
den andern die fervitut und Dienstbahrkeit hätte , und nur im Sommer 
Wasser auf eines andern Bodem schöpffen und holen solte: Da wird die 
Zeit des Verlusts gedoppelt oder gezweyfacht: Nehmlich, daß der, so
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eß nicht braucht t« zwanzig Jahren, solcher seiner Gerechtigkeit ab wird, 

und die verleuret l). .
vin. Würde sich aber zutragen, daß die Gewalt oder »nge- 

stühm eines Wasserstrohmes einem seine gehabte fervkut oder Dienst- 
bahrkeit hinweg genommen hätte: Und die nachfolgend über etliche lange 
Zeit und viel Jahr, durch Anschüttung des Wassers wieder gegeben: 
So mag er sich alsdann, unangesehen, ob gleich in so langer Zeit recht
mäßige Verjährung geschehen wäre, solcher wieder gegebenen femtut, 
wie von Alter oder zuvor, gebrauchen, und wird darin gleich wiederumb 

reftituirCt 2).
* H. ix. Wann auch ein^r über einen ^frembden Grund einen Weg oj 

hätte, und mit Gewalt davon vertrieben würde, und denselben Weg 
nachmahlen in langer Zeit, das ist, in zwanzig Jahren, Nicht gebrau
chet: So hat er seine Gerechtigkeit damit verlohnen 3),

Tit. III.

Von der Messung, Leibzucht oder Abnützung: Item, 
von erlaubtem Gebrauch der Güther, und Häußlicher 

Wohnung.

Art. I.

Von der Messung oder Abnützung.

s £ Es begiebt sich je zu vielmahlen, daß einem allein die Ries- 
sung oder der Abnutz eines Guthes gelassen, und das Eigenthum davon 
separiret und abgesondert wird, zu Latein jus utondi kruendi oder «r.» 
fructus genannt. Oder aber es hat einer allem den blossen Brauch eines 
Dinges oder Guts, jus saltem utendi, oder die häusliche Wvhnunge, 
ius habitandi, . . .  . . ,v

Welche drey persöhnliche Dienstbahrkerten seynd: Als da em Guth 
allein der Persohnen dienet: Und werden darum personales servitutes 
genannt, dieweil ffc an der versöhn, und nicht am Guthe hangen.. 
Darumb sie dann auch mit der Persohn sterben und verfalle».

§. II. Und ist anfänglich der usus fructus, die Messung oder Ab- 
Nutzung, eine Gerechtigkeit, daß jemand anderer Güther gemessen"Und 
gebrauchen mag: Doch daß die Güther in ihrem Wesen und Wehrt 
bleiben, welches die Rechts-'Gelehrten nennen einen propriutn usumfm- 
ctum, dadurch sich jemand unvermindert, auch «»geärgert, der rechten

1) A. L. R. I. 22. 50.
2) A. L. R. I. 22. 42.
8) A. L. N. I. 22. 50.
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Substans itnb Wesentlichkeit des Haupt - Guths gebrauche», und all« Ab 
nützunge davon empfahe» mag *).  UNd mag nehmlich einem solche meß« 
liche Gerechtigkeit (jus utendi fruendi) durch Pact, Gedinge, Verträge, 
Uebergabe, Schenckunge, oder sonst andere rechtmäßige Wege, Contract 
«nd Verpflichtunge: Wie auch in, Testamenten, Codicille« und letzten 
Willen consiituirrt und verordnet werden.

§■ M. Es ist aber der usufructuarius nebenst Auffrichtung eines 
Inyentarii schuldig, Caution , Bestand und. Bürgschafft zu thun, daß er 
sich der Abnützung anders nicht, dann nach ziemlichen Dingen, Erkannt
nuß eines billigen unverdächtigen Mannes und guten Hauß-Vaters, 
ohne Schwächung und Abbruch des rechte» Eigenthumbs und propriété 
ungefehrlich gebrauchen wolle 2).

§• IV. Ferner wird auch ei» ususfructus, Riejsung oder Leibzucht 
erlanget, durch einen langwierigen Gebrauch und quasi poffefsion, Besitz 
und Verjährung. .

Als zum ersten, wann einer, der eines Guths nicht rechter Herr 
ist, einem andern Unwissenden, in demselben einen ufumfructum confti- 

36tuirßt und machet, * und ihm daffelbige quafi tradiret, ùbcrgiebt und 
einraumet: Und der Besitzer darauff daffelbige mit gutem Glauben 10. 
3ahr besessen, und e daffelbige (etiam domino ignorante) unwissend des 
Herrn oder Eigenthümers, genossen und gebrauchet, so soll er dadurch 
das jus utendi fruendi hiemit völlig erlanget haben 3).

Darnach mag auch einer solches Recht in diesem Fall überkom
men, so er ein frembd Guth 10. Jahr inne gehabt- und daffelbige jure 
servitutis genossen und gebrauchet, und ist dieses insonderheit zu verneh
men, wann auch der rechte Eigenthumbs-Herr solches gewust, und den- 
selbigen Gebrauch nicht verbothen oder wiedersprochen hat 4). Was 
aber das rechte Ergenthumb und die propriété anbelanget, dieselbe kan 
ihm der qfufruetuarius, durch eine lange Zeit, oder einige andere Prae- 
Tcription^ Verjährung nicht vindiciren oder zu eigen machen. Dieweil 
er dieselbige nicht 'besäet, er auch selber weiß, daß es ein ftembd Guth 
und einem andern angehörig ist. /

§. V. Wann nun einer (wie obgedacht) die nießliche Gerechtigkeit, 
jus utendi fruendi erlanget: So mag er sich alsbald aller Frucht und 
Nutzung der Güter, darauff er die hat, unterwinden, und dieselbige zu 
feinem pölligen Nutzen durch sich selbst, oder seine Diener und Gewalt
haber, empfangen, pereipiren, einnehmen, oder die auff andere wen
den, veralieniren, Verkauffen, oder anderer rechtmäßiger Werse hinlaf- 
sen 5).

' . . yj- llnd soll auch unter die Früchte gerechnet werden alles das
jenige, was der Usufructuarius und Messer, auff dem Grund und Bo
den, so ihme vom Eigenthumbs-Herrn eingeraumet, sahet, als da seynd
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die Bögel kn der Lufft, allerley Wild anff der Erden, und Fische im 
Wasser. Also auch du sich die Güchev durch Anschüttunge, oder sonst 
in andere Wege , gemehrèt oder gebessert hätten: Mag" er sich der zuge
standenen Besserungen auch wol gebrauten l). Wie es aber mit dem 
thesauro oder Schätz zu haltens der in einem fundo fructuario, gesun
den, davon ist daroben fud tit. l. allbereit Verordnung geschehen.

§. Vif. Jedoch ist er/ der Usufructuarius, Niesser entgegen, solche 
nteßliche Güter wesentlich, auch-so viel an ihm ist, in der eigeyshüm- 
lichen 8udüantz, aüerdîng gäntzlrch ungeärgert zu halten 2)^ auch die Gü
ter mit allen nothdürfftigen Bürden und Auflagen 3), gegen der Obrig- / 
keit, und sonsten gegen männiglichen, wie sich gebühret, und die Roth- 
durfft erheischen wird, zu vertreten schuldig. Es soll auch ein jeglicher 
Fructuarius / liesset, an seiner habenden Gerechtigkeit sich begnügen las
sen, und sich derselben in Maaß und ungefährlicher Weise gebrauchen, 
die fruchtbaren Bäume nicht abhauen, oder sonst etwas fürnehmen, daß 
dem Eigenthum und Proprietät möchte schädlich seyn *).

§. vin; Darum so auch jemand eine Heerde Schaafe oder ande
res Vieh in der Niessung hätte, ist er schuldig den Abgang von den 
jungen Lammlein wiederum zu fuppliren und zu ersetzen: Auch an der 
verdorbenen und unfruchtbaren Bäume.statt andere zu setzen oder zu 
Pflantzen. Dann er soll (wie obgedacht) solche Nieffunge wesentlich 
halten, und sich derselben anders nicht, dann wie einem getreuen Hauß- 
Vater geziemet, gebrauchen 5).

§, ix. Ob aber bet Fructuarius und Niesser seine nießliche Gerech
tigkeit einem andern auftragen, schencken, vermischen, verkaufst», oder 
übergeben rt. möge, ist bey den Rechtsgelahrten strittig. Wir lassen Uns 
aber hierin derer Meynung gefallen, die da wollen, /daß solches tbol 
geschehen könne: "Jedoch soll solches Uebergeben sich allein so weit er
strecken, als lange der usufructuarius und Niesser selbst bey seinem 
Rechten kan erhalten werden «).

Aber der Proprietarius und Eigenthümer mag seine Proprietät37 
und Eigenthum, unangesehen, daß ein ander die Abnützung hat, wol 
verkauffen, oder einem andern aufftragen: Dieweil die Niessung in sol
chen Fällen von dem Eigenthum fepariret und abgesondert ist.

X. Da es sich aber auch begäbe, daß der Ufhftuctuarius und 
Niesser, oder der die Polseffion und Besitz auf den Gütern die «Lage 
seines Lebens hat, mit zeitlichem Lode abgehen würde, und die Früchte 
jetzt zeitig seynd, aber doch noch nicht auffgehaben, percipicet und ein
genommen, sondern noch auf dem Felde oder Lande stehen, ob sie schon 
zur Einsammlung tüchtig und bereit seynd: So kan und mag doch der 
verstorbene Usufructuarius, Riesser oder Besitzer dieselben, vermöge

1) 2C. 8. R. I. 21. 24.
L) A. 8. R. I. 21. 47.
3) A. 8. R. Ł 21. 87.
4) 2t. 8. R. I. 21. 35.
5) 2t. 8. R. l. 21. 69.
6) 2t. 8. R. I. 21. 110.



474 381 Drittes Buch. Tit. III,

Käyserlichen Rechten, nicht gewinnen noch sein eigen machen, also daß 
dieselben möchten auf seine Erben fallen oder gebracht werden.

-Dieweil aber das sächsische Recht em anders eingeführt, wollende, 
daß dasjenige , was die Egde bestrichen hat, zum Erbe des Usufructua
rii, oder zu der Frauen Leibgeding gehören solle, und solches auch der 
Billigkeit nicht ungemäß, als lassen-Wir es bey dem Sächsischen Rech
ten bewenden» Und soll auch hinführo demselbigen nach in Unsern Obev- 
und Unter-Gerichten also gesprochen werden'),

z. XL Wann aber einer Frauen ein Leibgeding auf ein Gut ge
maches worden, und sie alsdann verstürbe, wann das Feld gesaet, und 
mit der Egde noch nicht bestrichen: So sollen alle Früchte demjenigen 
heimfallen,, so ein Erb? der Güter ist, welcher der verstorbenen Frauen 
ihren Erben die gedoppelte Aussaat, vor Saat und Arbeit zu erstatten 
schuldig seyn solle. Was aber die Früchte anlanget, so bey Leben der 
Frauen, allbereit abgehauen, und dennoch im Felde liegen bleiben, ° und 
dieselbe nicht hatte percipim, noch einsammlen und einbringen mögen, 
die folgen ihr und ihren Erben billig. Und solches soll auch gleichmäßig 
von denen verstanden werden, die ihre Lehn- oder Mygdehurgische Güter 
an ihre Lehnsfolgere verstämmen; Dann die sollen zwar dieselben Güter 
erben, aber alles was die Egde bestrichen, sollen sie den Land-Erben 
unweigerlich folgen zu lassen schuldig seyn*).

XlL Die Gerechtigkeit der Niessung oder Abnutzung endet sich 
fürnemlich durch usufructuarii, des Messers leiblich Sterben 3): Oder 
so derselbe civiliter mortuus wäre, also daß er mit Verbietung des Lan
des, Verweisung der Stadt, Verschickung in dasÄend, um malckcische 
Thaten gestraffet und also seines Bürger-Rechts entsetzet, und von de
nen juribus civitatis ausgeschlossen wird. Darnach erreichet die Niessung 
oder Leibzucht ihre Endschafft, so das Gut, darauff dieselben gestanden, 
verdirbst, einsält, abgehet oder verbrennet: Oder so sie auff einer Hoff- 
stat oder ledigen Platz wäre, und würde hernach ein Gebäude dahin ge
macht, oder so einer hatte an einem Acker die Niessung oder die Leib
zucht, welcher darnach zu einem Weyer oder Teiche, oder hinwiederumb, 
oder hätte die Niessung auff einer Heyde, Walde, der nachmahls, ohne 
des usufructuarii wiedersprechen, ausgerottet und zu Acker bereitet wür
de. Dergleichen so ein Wasser-Strom auf jemands Grunde, darauff 
einer die Niessung und ufumfructum gehabt, seinen Gang, Lauff und 
Rinsal gewonnen hätte. In diesen und dergleichen Fällen kan der usu
fructuarius oder Niesser den Grund - Herrn, umb Erstattung solches Scha
den oder Abgangs, nicht beklagen.

§. XIII. Fürs dritte endet sich auch solcher Nießbrauch, wo der 
Jgnicht zu ♦ rechter und geordneter Zeit und Maaffe gehalten würde. Und 

einer denselbigen mißbrauchet und zum Verderbe richtet^).
§. XIV. Fürs vierdte endet sich der ufufructus und Niessung, so
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sich der usufructuarius und Messer derselben hl zehen Jahren nicht ge-38 
brauchet hatte. Also verlöschet , auch die Nießliche Gerechtigkeit, so die
selbe auf eine gewisse Seit oder Tag ist gesetzet und angeordnet worden, 
und dieselbe nunmehr herbeykommen und verflossen ist').

§. XV. Da aber ein ususfructus oder Messung einer Stadt, Com
mun oder Dorff wäre gegeben Und verordnet worden, so soll, vermöge 
der Rechte, dieselbe nicht eher erlöschen oder auffhören, er sey dann von 
Zeit ihres Anfanges gantzer hundert Jahr verlauffen2). Dann des Men
schen Leben wird nicht für langwieriger geachtet: So wäre auch an ihm 
selbst unbillig, daß der ususfructus und die Messung von der proprietàt 
und Eigenthumb ewiglich solle fepariret und abgesondert bleiben.

§. XVI. Und ob es sich auch gleich zutrüge (wie offt geschicht) daß 
der proprietarius und Eigenthümer eher, dann der usufructuarius, mit 
Tode abgienge: So behält doch der usufructuarius und Messer nichts 
minder seine Nießliche Gerechtigkeit, so lange ihm? die gelassen oder 
gegeben ist.

Wann auch ein Testirer, in seinem Testament, einem daß Eigen- 
thumb und proprietat, an etlichen Güthern oder Gründen verordnet, le- 
gir^t und vermacht: Und darneben. den ufumfructum und die Nieffung 
derselben seinen inftituirten und gesetzten Erben vorbehalten hatte r So 
endet sich solche Messung und Leibzucht mit dem Absterben der eingesetz
ten Erben , und kommt wieder zu dem EigenthuMb, ob gleich solches im 
Testament nicht ausgedrücket oder vermeldet wäre; Desgleichen wann je
manden und seinen Kindern oder Erben ein Guth zu nutzen und zu ge
brauchen verschrieben, und das Eigenthumb desselben nicht mit verliehen 
wäre: So höret der ususfructus solches Guths mit Absterben der Kinder 
des ästen Grads auff,. wann gleich dasselbe in der Verschreibung nicht 
also ausdrücklich vermeldet wäre3).

Art. II.

Von Nutz und Gebrauch einer Behausung oder Wohnung.

§. I. Wann jemand der Gebrauch oder Jnwohnung eines Hauses 
legitet oder verordnet würde: Mag er sich solcher Wohnung,, sammt sei
nem ehelichen Weibe, Vater, Mutter, Kindern, Freunden, und sonst 
seinem gemeinem Hauß-Gesinde gebrauchen: Aber sonst smre Gerechtig
keit keinem andern aufftragen oder verkauffen^). wird ihme ver
stattet und zugegeben; daß er einen inquilinum, Jnstmann, zu sich umb 
Bestand-Geld oder pension nehmen, oder sonst einem Herberge darin
nen geben mag. Dann die Wohnung (davon allhie äifponiret wird) ist 
eine Gerechtigkeit, vom Brauch (ufu) und Leibzucht (ufufructu) abgeson-

1) A. L. R. I. 21. 184.
2) A. L. R. I. 21. 179. — I. 12. 423.
3) A. L. R. I. 21. 178.
4) A. L. R. I. 21. 11.
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dert, stehet im Wohnen, und wird allem aüff ein Hauß oder Behau
sung gemachet, und dieser wag auch eine solche Behausunge einem an
dern, den er zu stch nimmt (wie obgedacht) iociren und verleihen für 
einen Zinß, oder auch gratis1 uitb umbsonst: Aber er sau es nicht auff 
seine Erben wenden: Und wann er stirbet, so ist es damit aus.

1) A. t. R. 9. 500.

30 * §. II. Da aber jemand eine habitation und Behausung mit aller
Messung verordnet oder leZiret märe, alfo daß er die weiter verlassen, 
und seines Willens nutzen und gebrauchen mochte: So ist derselbe schul
dig, solche Behausung mit aller Nothdurfft wesentlich zu unterhalten« 
Wäre ihm aber allein der Gebrauch solcher Behausung, und die Be
wohnung derselben gegeben: So soll der Proprietarius und Eigenthümer 
sein Eigenthum mit Gebärt, und in andere Wege, selbst zu versorgen 
schuldig seyn»

Ti t.i V.

De Ufućapienibus et temporum praescriptionibus.

x Art»

Von Ersitzung oder Verjähmng beweglicher und unbeweglicher 
Haab und Güter.

Z. Ï. Anfänglich ist zu wissen, daß die Käyserliche Rechte, denen 
auch viele andere Mrsteu und Herren, mit ihren Oonüitntionibus.^ Sa
tzungen und Statuten gcfolget, die Ufucapion, Praescription und Verjäh
rung von gemeines Nutzes wegen, geordnet haben, damit das dominium 
und Eigenthumb der Haab und Güter bey denjenigen, so sie lange Zeit 
mit rechtmäßigem Titel inne gehabt und besessen haben, nicht allewegen 
ungewiß und zweiffelich sey, sondern seine gewisse bestimmte Zeit habe, 
über welche derselbige nicht weiter angefochten noch molestiret oder ge
stritten möge werden *).

Dann auch solche im Rechten bestimmte Zeit geraum genug ist, daß 
die rechten Eigenthuwbs-Herren, so sich der Haab und Güter anmasserr 
wvlten, dieselben mit Recht wiederuwb von den unrechtmäßigen Besi
tzern und PoflelTorn erholen, vindiciren und wiederumh an sich bringen 
mögen. Da sie aber in solcher so langer Zeit solches verlassen, so ist 
dafür zw Halten, daß sie ihrer Güter selbst nicht achten, und dieselbige 
williglich in frembde Hände wollen kommen lassen.

§, il îs hat aber die usucapio, Verjährung und Ersitzung nicht 
allein in den unbeweglichen liegenden, sondern auch in den beweglichen 
Gütern und fahrender Haab, nach besage der Rechten statt: Doch mit 
diesem Unterscheid, altz nehmlich, daß solche bewegliche Güter mrr in Lahr 
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mtb Tag, das ist, nach Sächsischenund Cölmischen Rechten, ein Jahr, 
sechs Wochen und drey Lager), so wol von den Anwesenden, als Aus
ländischen mögen ufucapirt und ersessen werden; - Doch daß ihnen solch 
Jahr und Tag von Zeit ihrer Wiffenschafft, ass fie- erfahren, daß solch 
Gut an sie erlediget worden, gerechnet werdet

Die unbewegliche, oder andere , als liegende und stehende, eigen# 
oder Erbschafft Güter aber, so an jemand rechtlichen, gefallen, und ohne 
Rechtliche Ansprüche besessen, sollen inwendig dreyßig Jahren, Jahr 
und Lag, das ist, ein und dreyßig Jahr, sechs Wochen,' drey Tage, 
verjähret und praefcribiret werden, wann es gleich'auch bewegliche Gu
ter waren, so-zuv Erbschafft gehören, sofern * dieselbe nur nicht von4g 
der andern Erbschafft schon, abgesondert, und getrennet seynd.^

8 in ' Damit aber vorgedachte Weriahrungen ihren vollkommenen 
Lauff erreichen, so ordnen ynd wollen Wir weiter, daß zh einer jeden 
fürnehmlich fünff Hauptstück oder requisita, sofern sie wurcklich, bestän
dig, und krafftig seyn soll, gehören sollen. :

«um ersten bona fides j ein gyter Glaub , das ist, ein gut und auff- 
ricktia Gewissen, also, daß der köfiellar, Besitzer anders nicht glaubt, 
noch weiß, dann daß solch Gut^cH er besitzet imD praercnbirst, fein ge= . 
raubt, gestohlen, noch unrecht, sondern em unvermackelt und rechtmäßig 
Gut sey") Also daß er auch anders Nicht gewust, dann dex, so ihm 
solch Gut gegeben , tradiret, auffgetragen oder überantwortet, habe ihm 
dos'»» geben rc. wol F.ug undMacht gehabt: Saget ihm aber fern Ge
wissen , daß' er unrecht Güt ê sich gebracht hat: .So hat ers mit Un
recht und bösem Glauben,- wie lange er es much behalt. Wurde auch 
Wieb, Rinder, Pferde, Schaaffe oder Schwein, oder anders rc. darun
ter seyn, und das mit allem Nutz gebrauchet, so.soll er den Nutz, der 
über die Fütterung davon kommen ist, wieder zu geben schuldig seyn .

§ IV. Und wird bona fid^s in einer ieben praescripti on und Ber- 
iäbruna zur Ieit des Contracts und Liefferung nothwendiglich requiri- 
ret und erfordert. Jnmassen denn auch biß dahero in Unserm Hoff-Ge
richt darauff gesprochen und rtintentiomr£t worden. -?;i. K .

§ V. Sum apdern, erfordern die Weriührungen einen rechtmäßigen 
Titul," oder rechtmäßigen Anfang, dadurch bee Pöffeffor, und Besitzer 
solch Gut an sich gebracht ünd bekommen hat: Als so er es von seinen 
Eltern ererbet, oder von Fremden gekaufft, öder ertauschet, oder aus 
einem Testament und letzten-Willen, einer Uebergab, Transaction und 
Werttage , oder sonst durch andere rechtmäßige Mittel bekommen hat. 
Darumb so einer ein Gut gestohlen, geraubet, t oder sonst mit .Gewalt 
einem abgedrungen hätte, der hat keinen rechtmäßigen Titul oder guten 
Glauben, dahero kau daMbige auch nicht praefcribiret oder verjähret 
werben’). .

§. VI. Und solches hat zum dritten nicht alleine statt tn den Die-

1) A. 8. R. 1. 3. 49.
Z) A. L. R. I. 9. 620.
3) A. L. R. I. 9. 569. 579.
4) A. L. R. I. 9. 584.
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bey und Räubern selbst, sondern auch in denjenigen, die von ihnen et» 
was bom! fide und mit gutem Glauben gekaufft, oder sonsten durch ei
nen andern rechtmäßigen Titul empfangen oder bekommen haben De- 
rowegen so mag, der rechte Eigenthums-Herr dasselbige allezeit, auch 
ohne Erstattung des Geldes, damit es einer gekaufft und an sich ge
bracht, wiederum vindiciren.und fordern, wofern er zu Rechte beweiset, 
daß es sein gewesen, und ihm abgestohlen oder abgeraubet worden'). 
Ma» soll es ihme auch also gut, wie es ist, wiedergeben und zustellen: 
Der Beklagte aber soll und mag seinen regressan seinen Autorem oder 
Gewehrmann haben. Ist es aber gestohlen oder geraubet Miehe, und 
bey dem Kauffertt, so es mit gutem Glauben besessen, oder andern Be- 
fitzern, in seiner Gewalt ohne seine Schuld gestorben, oder sonst um
kommen, er darff es-ihm nicht gelten.'

§. vri. Jedoch wird solcher votgedachtek titul in der Praefcriptitm 
der dreyßig Jahre nicht so eben requirit« und erfordert^): Dieweil sol
cher langen Zeit halben die Praefumtib und Vermuthung für den Besi
tzer ist,, daß er, oder seine Voreltern oder Vorfahren- solch Gut nicht 
ohne Titel und Urfach / sondern rechtmäßiger Weise, und mit gutem Ti- 

41tuI werden einbekommen haben, nachdem * sie dabey so viel lauge Jahre 
unangefochten und ruhig gelassen worden. Es Mag Und kan aber nie, 
mand ihme selbst den Titel seiner poflession, Besitzes oder Jnüehabens 
andern oder verwandeln, oder einen andern Titul oder Schein desselben 
fürwende». Dann wann einer das thäte-- so wäre er ein Besitzer und 
Jnnêhaber böses und unredlichen Glaubens, welcher böser Glaube die 
Praefcfiption und Verjährung (wie oben Hefetzy gantz und gar verhindert.

'Es wird auch de bon A Hde'nicht mehr gefragt, wann jemand 40. 
Jahr lang eine Sache ruhig besessen, massen durch diese viertzig jährige 
Poffeflion aller Streit auff ewig auffgehoben seyn soll3).

§. VIII. Zum vierdttn wird auch erfordert, daß der Besitzer, ein 
und dreißig Jahr und Tag, wie vor gedacht, solches stets, continué und 
geruhigliche» inne gehabt, besessen und genossen habe. Dann ohne ste
tige Pofielfion und stetswährende Zeit mag noch kan keine Verjährunge 
statt haben. Und da auch nur ein Tag an der Zeit, so im Rechten zur 
Erfüllung der Verjährunge und Praefcription bestimmt, mangelte, so ist 
die poffeffio der vorhergehende» Zeit nicht kräfftig, oder dem Besitzer 
nützlich *).

§. IX. Es sollen auch ferner in die Jahre der Verjährung und 
Praescriptionis compotiret Mîd gerechnet werden die Jahre, so des jetzi
gen Besitzers Elter» oder Vorfahren solch Gut geruhiglich und nnange-

1) 2s. 8. R. I. 9. 25.
2) 2s. B. R. I. 9. 625. -
3) Dieser Zusatz fehlt in den Ausgaben des Landr. von 1620 und 

1685, Und steht mit dem §. IV., wiewohl derselbe verändert worden, 
noch immer in Widerspruch; doch spricht der §. IV. von jeder kür
zern, als der vierzigjährigen Verjährung, wodurch sich der Wider
spruch' hebt.

4) A. L. R. I. 9. 601.
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fochten rttne gehabt uttd besessen haben'). Darum ist es nicht allezeit 
vonnöthen, daß der Poffeff0r. und Besitzer für sich selbst das Gut so 
lange inne gehabt, sondern gerzug, daß seine Vorfahren > und er dessel
ben in rechtmäßiger Possession und Gewehr, die bestimmte Zeit blieben 
sey: Dann die vergangene und gegenwärtige Zeit und Gerechtigkeit der 
verstorbenen und abgangenen, und anderer Personen, von denen solch 
Gut att den Possessorn und Besitzer kommen, hangen hierin, so viel die 
Prescription und Werjährung antrifft, an einander, und werden zusam
men gerechnet. Doch gebühret fich in allewege, daß der rechte Ursprung 
solcher Werjährung mit gutem Glauben und Titul einen Anfang genom
men habe. Dann wo die Traditio und Erlangung solcher Güter, erst
lich mit bösem Glauben, oder sonst gefährlicher Weise geschehen, so 
hangen solche Vitia, Mängel und Laster der posseüion und Besitzung 
hierinn an, obgleich der gegenwärtige Jrmehaber von solcher seiner Vor
fahren geübten Gefahr oder Betrug keine Wissenschaft gehabte Derowe- 
gen so hat auch die angeregte Prescription und Verjährung in solchem 
Fall nicht statt. Es soll aber derjenige, malam lidem allegiret, den
selben zu probiren schuldig seyn2). Dann wer zuvor ein possessor oder 
im Besitz eines Dinges gewesen, für den praefumiten und vermuthen die 
Mechte, daß er noch boiiä fide poslldixeund inne habe.

§. X. Ium fünfften wird erfordert, daß der Possessor, Besitzer oder 
Znnehaber das Gut, als für sein eigen, und als ein rechter Eigenthums- 
Herr und Proprietarius, aber nicht als von eines andern wegen, solche Jahre 
über inne gehabt und besessen habe*).  Darumb dann diejenigen, ^so ein 
Güt, als Hoff- oder Miets-Leute, Peständere, Meyer oder Iinßmann, 
Leibzüchter, item, die Creditores und Gläubiger, denen etwas verpfän
det, oder sonsten Biktsweise, precario eingeraumet, und dergleichen Jn- 
nehaber, oV sie gleich solchen Besitz über vierzig öder mehr Jahre also her
gebracht hatten, mögen doch nimmer praescribite» noch die Güter ersitzen.

IgArt. W 42

Von Verjährung und Ersitzungen der Rechtlichen Sachen und 
Klagen.

§. I. Wie die servitutes reales und personales, als unleidliche Dinge, 
so den Feld- und Stadt-Gründen, so wol auch den Persohnen anhangen, 
werden verjähret oder praefcribitet, davon ist oben in dem andern und drit
ten l'irai Berorduung geschehen: Ändere rechtliche Sachen aber, jura et 
actiones gu Latein genannt, mögen mehresttheils durch die längste praetoria 
ption oder Werjährunge der dreißig Jahre, Jahr und Tag auffgehabe» peri- 
miret und gelobtet werde». Dann durch Verflieffung so langer Zeit, alle 
actiones, Ansprüche und Forderungen zumahl, die belangest gleich Erbschaff-

1) A. 8. R. I. 9. 613.
2) A. 8. R. I. 9. 579.
3) A. 8. R. I; 9. 527.
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ten, Schulden, Erb, Eigen, Jurisdictiones, und andere Gerechtigkeiten, 
und wie das sonst Nahmen haben mag, gantzlich verlöschen und unterqehen. 
Darnmb, wann einer eine Action, Anspruch und Forderung gehabt, und 
dieselben von Zeit an, darin derohalb anfangs rechtlich hätte mögen aekla- 
get werden, 30. Jahre, Jahr, und Lag stillschweigend beliegen ließ : So 
mag er dieselben gehabten persöhnlichen unsachlichen Klagespruch und actio
nem nicht mehr furnehmen, ändern noch gebrauche«. Es wäre daun den
selben eine kurtzere oder auch längere Zeit in diesem Land-Recht anaesebet 
oder pruefigitet.

§• U» ttnb solche Verjährung und Praefcriptiön der dreyßig Jahren, 
Jahr und Lag, laufft auch wieder die Minderjährigen *).

§• m« ês gilt aber und Iditfft keine Praefcriptiön oder Verjährung 
gegen und wieder die, denen grosses Gewässers und Wuth oder anderer Noth 
halben, sur Gericht zu klagen unmüglich. Wie auch nicht in Sterbens-Sei
ten, wann die Pestilentz oder gemeine Land-Seuchen regieren. Dann so
bald eine gemeine Seuche, und vergifftete Lufft einfället, so wird eine jede 
Praefçription und Verjährung interrumpiKt und unterbrochen. Welches 
arrch statt hat in Krieges-Läufften und Unfrieden-). Dann es soll diesel- 
bige Seit, da der Krieg und Unfrà wahret, an der Praefcriptiön abgezo
gen und abgekürtzet werden. In Anmerckunge, dieweil auch in Krieg eß- 
und Sterbens-Läufften, die Praefcriptiön und Verjahrunge ruhet und gleich
sam Mässet. Wann aber der Krieg und das Sterben auffgehöret, so ge
het die Seit wieder an, wird?continniret und anîinander gerechnet.

So gilt auch die Praescriptio und Verjährung nichtigen und.wieder 
die, welche aus Ehehafft und rechtmäßigen Ursachen lange Ieit nicht einhei
misch, und im Lande gewesen^) : Als die in Geschäften der Gemeinde, oder 
von wegen des gemeinen Nutzes eine lange Zeit verschicket und gebrauchet 
worden. Dann dieweil siedem gemeinen Nutzen gedienet, und der Gemeinde 
halben bemühet gewesen, so sollen sie von der prescription cum effectu 
und würcklichen erlediget und befreyet seyn. Und wann gleich ein Gut wäre 
in der Zeit verjähret oder praescribiret, so mag der abwesende verletzete 
Theil solches hinwiederum mit Recht fordern und viudiciren : Oder aber dar
über per restitutionem in integrum, in vorigen Stand wieder gesetzet wer
den. Wann aber einer nicht aus Ehehafft und nothwendiglich verreisen 

4zmüssen: Sondern selbst aus eigenem freyen. Willen lange * Zeit ausgewe
sen: So soll er von der Praefcriptiön und Verjährung, würcklichen und 
cum éffectu, nicht gefreyet noch erlediget seyn.

§. IV. Es hat auch ferner die Praescriptio und Verjährung nicht statt 
wicher ein Weib des Heyrath Guts halben, in Zeit während der Ehe^). 
Also kann auch einer Frauen die Leibzucht (Dotalitium latine, genant) so 
fie au einem Gut hat, nicht praescribiret oder verjähret werden, dieweil 
sie hierin allein für eine blosse Usufructuariam Leibzüchterin gehal
ten wird, derer Recht sich mit ihrem Tode endet.

j) A. L. R. I. 9. 535. 536.
2) A. L. R. I. 9. 523.
3) A. L. R. 1. 9. 518.
4) A. L. R. I. 9. 524.
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§. VI. Ob aber, jährliche Zinse undPachte 'ia totam gantz tthb gar^Z 
körnen praeKriKiret oder VMàhpet werde» , ist à schwere BitpMtiüh 
im Rechten. Wir lasse» Ans.aber hierin derer' Meynunge gefallen, daß 
die jährliche Zinse rind Praestationes, welche aus einer Zusage cbec iSbti- 
tràLt ihren Ursprung habest, so sie über Rechts verwährte AM/- als 
nehmlich über dreyßig Jahre,' Jahr und Lag nicht erleget, können ver
jähret und prsàidiret werden, nicht allein daß die versessene' Zinse 
nicht zu zahlen, sonder» daß auch die zukünsstigen nicht dörffen erlebet 
werden à). Welches auch in Testamenten und letzten Willen,- ohne -Un
terscheid , aus Krafft dieser Unserer Meynung , dieweil im Rechte» de- 
rowegen auch Aweiffel gewesen., statt haben , und dergestalt daß die Zinse 
verjähret und praelcribiret werdenssollen, darauff dann Unsere Gerichte 
hinfüro zu erkenne» und zu sprechen haben.

§. VII. Gleichergestalt soll auch die Verjährung und Praefcfiptibn 
i» dreyßig Jahre»,!-Jahr und Lag wieder-eine Stadt, gantze Gèmêe 
und Kempubl. statt haben2).

§. VIIIk. Also ist etwa» auch i» Aweiffel gezogen, ob bte Praeferi- 
ptioa der Sächsischen Rechte, als dreyßig Jahr, Jahr und Tages', auch 
wieder Kirchen, Univerütateil, Hospithale und pialoca statt habe. Un
sere vsxutirte und Verordnete seynd auch der Meynung, daß die Prae- 
scriptio «nd Verjährung der dreyßig Jahr, Jahr und Tages ,' davon Das 
Sächsische Recht redet- .wieder Kirchen, Univcrfitaten, Schulen, und am 
dere.pla loo» nicht statt habe

pnd weil dann die gemeine Rechte verordnest,^ daß, nach Vîstlaus- 
fung viertzig Jahr, wieder Kirche» «nd andere pia locb, könne xrâeâ. 
scribiret yder verjähret werden, und daß sie di« pia loca! innêrhalbubM 
Jahr, nach Ausgang der viertzig Jahren, justâ ex causa restifuire», W 
rowege» dann auch billig sey , daß man sich Im Sprechen dißfalS'«ach 
den gemeinen Rechte», tzalte. i Solches Privilegium «6«« die <stA§ci/à4 
kelleren der Universitäten oder eintzele Personen, in ihren selbst privat 
Sachen nicht haben sollen: So lassest Wir es auch dabey bleibe», und 
solle» sich Unsere Gerichte im Rechtlichen Erkästtnüß dessest also 'hatten,

8, IX, Wann aber em.Schuldener in 30. Jahre«, Jahr und Lag 
um Schuld nicht gemahnet wäre, noch Zinse davon gegeben hatte: So 
soll er hernacher durch die Praescriptionunb Verjährung der 30.. Iah- . 
re», Jahr und Lag sicher seyn, obgleich eist ander Brief und Siegel 
über die Schuld hatte. Es wäre dann, daß der Creditor vor Ausgang 
der, SO. Jahre von der Obligation oder Schuld seines Debitotis gar nicht 
gewust hatte,dann in solchem Fall kokte-dem :jÇreditori ignoranti die 
Praescxsptio nicht schädlich seyn ^). !- ' ' :;3? ■ tfi , . . . 'i

§. X. ;Wo aber die Contract und Handlung erstlich mit sottder» 
Pacten, Gängen und anhangenden Unterscheide»:,- wie', ustd-wann: man 
dre Pfände wieder àzulêse», wäre» auffgerichtet wordön: So soll man

1) A. e. R. I. 9. 509.
2) A. L. R. I. 9. 629.
3) A. L. R. I. 9. 629.
4) , A. L. R. I. 11. 752.

Westpreuß. Prov.-Recht. 31



482 W 44.] Drittes Buch. Tit. IV.

fur allem solche Pacta luib Gebingezu haltep schuldig seyn. Wann sich 
LLaber. solche Pacta,- Unterschied * und Bedinge gèendet hätten: Und von 

Zeit solcher Endmrg dreyßig Hahr, Jahr und Lag v erschienen wären, 
mögen solche, Klagen.nichts minder verjähret und praefcnbiret werden. 
Dann solche Verjährungen nehmen ihren Anfang erst, so die Ausneh
mung, oder das porbehaltend Geding und Pact vergangen, und nicht 
von der Zeit des geschehenen Contracté Darum so wogG sich die Käuffe 
oder ^sandschafften, .dann einem ewige Wiederkäuffe, oder Lösung ans- 
gedinget (wie jetzt folget) wie auch die rea merae facultatis, in keiner 
Lange der Zeit verjährens). -

1) A. L. R. I. 9. 605.
2) A. L. R. I. 20. 28.

§. XI. Es haben sich auch Urssere Deputirten hierin miteinander 
verglichen, daß des Wiederkauffs halben einige Verjährung oder Trae- 
fcription, durchaus, auch hundert und mehrjährige Zeit, nicht statt ha
be, sondern zu jederSeit solch wieder kaufflich verkaufft Gut,'Krafft und 
Inhalts des auffgerrchteten erwiesenen Montrants, gelöset, oder wieder- 
gekauffet werden 'möge.

§. XII. Wann aber jemanden? r es aliqua mobilis, ein beweglich • 
Ding oppïgnorir^ und verpfändet würde, und die Parthe deswegen un
ter sich gewisse pacta gemachet, wie es mit der Auslösung und andern 
desselben Pfandes halben zu halten; Äo wird solchen pactis billig nach- 
gelebet1 2) r Würden aber darinnen keine conditionnes oder Gedinge enthal
ten seyn, so soll das Pfand nach Ausgang Jahres und Tages, wann 
es dem debitori sechs Wochen zuvorn auffgekündiget, in billigem Wehrt 
verkaufft werden- der tireditor sich seines ausgelegten Geldes, nebst den 
auffg^auffenen bissigen Interessen daraus bezahlet machen, und was da
von noch übrig, soll dem Debitori, dem das Pfand gehöretr zugestel- 
let werden.

Art* . III. S

Don Praescriptione« und PerMrungen, dadurch kein Eigen- 
thumö der Güter erlanget: Sondern werden allein als Exce

ptiones und Schützwehren, wieder etzliche persöhnliche Klagen 
ł eingewaM.

§. i. Piese praescriptiones und Verjährungen seynd allein Ausrede 
und Exceptiones, welche ihr Wesen und Subltantz fürnehmlich von der 
Aerthero genommen, und auch darnwb ersunden, damit die Zanck und 
Hader bey nahe nicht unsterblich und ewig, sondern abgekürtzet und ab
geschnitten würden. AlH die Klage umb injuH, Schmach-àde, und 
Läster-Wort, währet nur ein Hahr: Dann nach Verlauffung Mes Jah
res kan dieselbige von dem Beklagten Injurianten durch die Exceptionem
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praescriptionis hintertrieben, und abgelehnet werden. Und wird die vor
gedachte injurien Klage, so gar durch den Verlauff, eines Jahres und 
Tages austgehebet, daß dieselbige auch nicht mehr für, oder wiebet bit 
Erben des injuriati oder injuriantis mag inteiltireł und angestellet werden.

Ob aber dasselbrge Jahr pro utili oder continuo zu halten, ist bey 
ddn Rechts - Gelehrten sehr streitig r Wir ordnen und wollen aber , daß 
dajselbige Jahr pro mM zu achten, und alsdann anfahe zu lausten, wann 
der Injuriatus^ so von einem andern geschmahet ist, solches erfahren hatA) : 
Nach empfangener Wiffenschafft aber sahet es an continuum zu seyn:. 
Darumb wo der (injuriatus) so geschmaheb ist- solches weiß, und inner
halb eines Jahres und Tages Frist seine * injufi-Klage wider den in-AZ 
jurianteu nicht anstellet, soll er hernacher mit derselben nicht mehr gehö
ret werden. .

§. II. Die Klage wegen eines Betrugs ' und Argelist, actio doli 
mali, aber soll innerhalb zweyen Jahren, und niÿt darüber, angestellet' 
und sürgenommen werden^). Dann dieselbige Klage umb Betrug ver- 
fället und verlöschet in zweyen Jahren- gleich von der Zeit des began
genen Betrugs an, an einander zu rechnen, und läufst: dwfelbe auch dem 
Abwesenden und Unwissenden Z).

III; Also auch die Klage oder Exception und Auszug doà nu
meratae pecuniae, des nicht dargezehleten Geldes, wäret jetzt nur zwey 
Jahr, und wann die umb seyn, kan sie ferner nicht fürgenommen oder 
angestellet werden. Davon mit mehrerm im Prozess, sub Articulo de 
Exceptione non numeratae pe^yniae.wird gehandelt

§. IV. Da jemand eine Klage über ein- Testament/' oder donation, 
als ob dieselbe inofficiosa oder unfreundlich waren, übergeben wolte, 
mag er solches innerhalb fünff Jahren, a tempore ädep$ae scientiae 
thun. Nach Verlaust derselben Zeit aber soll die querela inofficiosi Te
stamenti , oder inofficiosae donationis fortmehr nicht statt habend). Wel
che Zeit dann auch von dem supplemento legitimae künsttig solle ver
standen werden. Also daß die actio ad petendum supplementum legiti
mae, wann die vorgedachte fünff Jahr expiriret Und verflossen, fortmehr 
nifyt statt haben soll à

§. V. Aden in derselben Zeit soll auch die praescriptio in udulte- 
rüs, im Ehebruch statt Haden, daß nehm!ich nach fünff Jahren niemand 
weiter Ehebruchs halben könne beklaget werden.

§. VI. In andern maleficiis und Missethaten aber, soH und mag 
nach Verlaufs zwantzig Jahren keiner mehr umb begangen Uebel- oder - 
Missethat willen^ peinlich oder, criminaliter angeklaget werden. Also auch 
die Anklage umb ^andfriedbr '.ige Handlung oder accusatio ex*  cbnfii-. , 
tutione pacis publicae, verlöschet und wird praescribirèt oder verjähret

1) A. r. R. I. 9. 512. '
2) A. L. R. I. 4.’ 84.
S) Vgl. B. I. Lit. 25. Art. 4. §. 1.
4) A. L. R. L II. 733.
5) A. L. R. I., 11. 1113.
6) A. S. R. II. 2. 440.

31*  
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in zwantzig Jahren. 9$op deuenjenigen criminibus so entweder tu kürt- 
zerer oder längerer Seit praefcdbirt worden, kau. Unsre Kriminal-Ord
nung nachgesehen Werden.

§. VII. Wir wollen auch, da in geschehener Rechnung etwas geht 
ret, und innerhalb Jahr und Tag error calculi nicht allegiret und be
wiesen, daß innerhalb derselben Zeit, auff solchen Fall innerhalb Jahr 
und Tag, solcher action praefcribiret werden möge') 1 2).

1) Aufgehoben durch den Cod. Frid. March. B. S. Trt. 10. §. 7.
2) A. L. R. I. 14. 146.
Z) A. L. R. I. 9. 616.
4) A. L. R. I. 9. 601.
5) A. L. R. I. 9. 551. 608.

§. Yin. Desgleichen so einer sonsten redlich und nothwendiglich ver
hindert wird, daß er zu Recht nicht kommen, e^cipiren oder klagen mag, 
und solches darthun und beweisen kan, so hat alsdann die prescription 
und Verjährung auch kein statt. Non enim valenti agere nulla currit 
praescriptio3 4). Wie auch allbereit hievon oben Meldung geschehen.

46 ♦ Art. IV.

Wie die Verjährung, Ersitzung, und Praefcriptîon inierrum- 
xîret, unterbrochen und zerstöhret werde.

§. I. Biß anhero ist gesetzet und verordnet, ob, wie, und in wel
chen Dingen und Fallen die praefcriptîon und Verjährung statt habe, 
oder nicht: Folget nun weiter, in was Weise, Maaß und Wege diesel- 
bige interrnrnpiret und unterbrochen werde. Welches geschicht entweder 
natürlicher oder bürgerlicher Weise. Natürlicher Weise wird die prae
scriptio und Verjährung interrnrnpiret durch Fluth und Ergiessung deß 
Meers, oder eines andern grossen Strohmes und Wassers. Öder wann 
einer durch die Räuber, oder sonst auff andere Weise, seines liegenden 
Gutes mit Gewalt fpoHiret und entsetzet, oder ihme die fahrende Haabe 
genommen werden. Darnach wird auch die praefcriptîon oder Verjäh
rung natürlicher Weise interrnrnpiret und unterbrocheri , wann der Inha
ber die polleffion und Besitz gantz und gar verlassen hat, denselben län
ger nicht zü behalten oder zu gebrauchen. Und in diesen und dergleichen 
Fällen ist zur Stuyd an in solcher Verjährung eine interruptio und Un
terbruch geschehen, also daß sich ein jeder, so intéressé an demselben 
Dinge und Gut hat, derselben wieder solche Verjährung gebrauchen mag^

§. II. Bürgerlicher Weise aber wird die praescriptio und Verjäh
rung interumpiret, erstlich durch die Citation und geschehene Insinuation, 
noch mehr aber durch die rechte wahre Befestigung des Rechtlichen Krie
ges, et fic litis contestatione in judicio facta, nehmlich so wjeder den 
p ifelfom und Besitzern geklaget, und der Krieg im Rechten wieder ihn 

beofestiget wird. 5)
.§. m. Desgleichen geschicht auch die Bürgerliche interruption der
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Verjährung, wann eînex der Schuld geständig und bekanntlich ist, mit 
Versicherung "thun oder Bürgen stellen, und mit Entrichtung der pension : 
Oder aber wann jemand einem andern eine Summa Geldes schuldig ge
west, und ihme, ehe sich dieselbe Schuld-Forderunge verjähret hat, et
liches daran bezahlet, oder (wie obgedacht) Bürgschafft dafür gethan hätte. 

IV. So wollen Wir auch, daß die Pfändungen von der Zeit 
an, als sie geschehen, die praefcription Tervitutis jur$s pascendi, oder 
dergleichen interrumpite Und unterbreche. *)  Es wäre dann, daß nach 
solcher Pfändung der ander Theil wiederumb geruhiglich, über SO. Jahr, 
Jahr und Lag getrieben.

Tit. V.
Won deür Besitz und Gewehr der Güter, und sonderlich, 
wie der Einsatz derselben erlanget und überkommen, wie er 
auch behalten,, oder so jemand fpoliiret und entsetzet, wie 

er wieder zur Possession kommen möge.

* Art. I. 47
Wie und in welcher Gestalt man die Poffeffipn, Gewehr und

Besitz der Güter erlange und überkomme.

§. 1. Es werden die Klagen und Rechtfertigungen umb PoITeffion, 
Gewehr und Besitz jetzt fürnehmlich und wehrentheils umb dreyerley Ur
sachen willen angestellet. Zum ersten, fckPpffeffion und Besitz, so einer 
noch nicht hat, zü erlangen. Stirn andern, die habende PoITeffion mto 
Besitz, die^ einer jetzt hat und zu haben vermeinet, zu behalten. Und 
zum dritten, die verlohnte oder entwendete PoITeffion wiederumb zu be
kommen. Was dann erstlich die acquisition, Üeberkomwung und Erlan
gung der Güter, die einer noch nicht hat, anbetrifft: Erlanget und über
kommt man die nicht allein aus Testamenten und letzten Willen, oder 
durch Erbschafften, sondern auch durch viel andere rechtmäßige Wege 
mehrmals durch Pacta, Transactiones und Verträge, Contracte, Kauffen, 
Verkauffen, Tauschen, Schenkungen, Uebergaben. item, durch Eroberunge 
in Kriegen, und ohne Mittel in alle andere Weise, dardurch einer etwas 
in seine Gewehr oder Gewaltsahm bringen mag. Jedoch geben solche 
Poffeflion, Besitze, oder Jnnehaben nicht durchaus gleiches Recht oder 
Gerechtigkeit. Dann etliche werden für rechte Poffefforn und Besitzers 
gehalten, als die ein Ding oder Gut mit gutem Glauben und Titul rn- 
uehaben und besitzen, und für das Ihrige vertreten. Und dieses wrrd 
eine justa und gerechte Poffeffio und Besitz im Rechten genannt, welche

1) Allg. 8. R. I. 9. 612.
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die Rechte probiert und lobenauch ihren Ursprung aus einer billigen 
und rechtmäßigen Ursachen hat, darduxch man sich ein Ding zueigenen, 
oder überkommen mag, und wird ciyilis im Rechten genannt, und be
stehet mehr im Rechten, als in facto, in der Geschichte *)

Andere aber seynd für solche nicht zu achten, als. die em Ding oder 
Gut nicht besitzen, sondern bloß und allein, von , ejMs andern wegeZ ein
haben, citra jus^ssectionemque domini, oder sonsten malo et inj oft o ti~ 
tulo üherkommen, haben auch keinen guten Glauben, oder rechtmäßigen 
Litul, und wissen, daß ihnew. solches nicht zugehörig. Dahero sie dann 

- auch malae fidei possessores, und ihre Possession. oder Innàl)en,iojussa 
und unrechtmäßig im Rechten genannt werden. Und ein solches Inneha
ben wird bißweilen im Rechten naturalis possessio geheissen^ und beruhet 
wehreytheils in solo facto, allein in der That.2)

§. H. Darumb geben und hringen auch solche posseflïonès, Besitz, 
detentione^ und Jnnehaben nicht glerches Recht , dann wo jemand eigens 
Gewalts etwas eingezogen- gestohlen oder geruubet hat: So soll: oder 
wag ihme eine solche thätliche Possession und Jnnehaben desselben kei
nen beständigen Litul geben oder begehren. Und da der Khater 
solche unrechtmäßige Einziehung beklaget wird, so Ist der RichtermichL 
allein dem Klager die entwendete Possession , sammt allem Interesse wie
der einzuantworten r Sondern auch jenen darumh gebührlichen zu straffen 
schuldig.3) ?

§; III. Anders aber verhalh es sich , wenn jemand mit Zulaß der 
Rechten, und der Obrigkeit Gebiet, eines frembden Dinges Innehaber 
und Besitzer wird, dann derselbigebesitzetes mitgutem Glaubest, die
weil er ein gut Gewissen dabey haben kàn: Also- auch wann einer etwas 

48kaufft von einem Procuratorn * und Verwaltern, oder Vormündern und 
Pflegern, welche er vermeinet, daß sie solch Gut zu veraussern oder zu 
veralieniren gut Fug und Macht Haben.

Hergegen aber der ein Ding vi, clam, vel preoariö mit Gewalt, 
heimlich oder Bittsweise inne ha?, und dem Herrn , oder dem es zustehet, 
auf fein Erfordern uno Begehren, nicht wil wiederumb einräumen oder 
zustellen, derselbe ist gleicher Gestalt pro malae fidei possessore zu halten.

§., IV. Item, es wird der auch für einen rechten possessorn und Be
sitzer geachtet, dem der Einsatz und Immission in die Güter, aus Er- 
käNtttnüß des Rechtens, durch den Richter, wie sich gebühret, zu erthei
let wird. Ja fié efi im possidet, qui authore Praetore sive Judice possidet.

V. Darum verordnen auch die Rechte, daß nehmlich die Ueber- 
kommung oder Erlangung solcher Possession und Besitzes, leiblich und 
darzu mit dem Gemüth geschehen soll. Jedoch hat es den Verstand nicht, 
so jemand einen Grund einnehmen und besitzen will, daß er darum von 
einem Acker in den anderen gehen soll oder müsse. Es ist auch nicht 

.allewege vonnöthen, daß einer in eigener Person in die Gewehr und Pos

il Allg. S. R. I. 7. 1.
2) Allg. L. R. I. 7. 6. II.
3) Allg. L. R. I. 7. 10. 96. 98. 106.
4) Allg. L. R. J. 7. 49.

G
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fefl‘ion komme / oder dieselbe leiblich berühre. Und à einem Güter und 
Gründe sollen tradiret und eingeräumet werden, ist gnttg, daß Dwe die
selben von weitem gezeiget, so hat er die Po<ellïpn, durch solche De^ 
monstration und Anzeigung, ê ob er auch alle Gründe durchgangen 
hätte, erlanget und bekommen. i ° , *■*  # . 'J

§; vj; Und das Gemüth oder der MjM TtwäK^u besitzen, wrrd be
wehret und erwiesen durch die Wîtz und That,-As da einer säet, pflü
get, oder sonst den Acker bestellet, und drWKüchte.peröHirer, einttimmt 
oder empfahet/ oder betheuret solches mit feinem Eyde. Leiblich aber, 
corpore, wird dafür geachtet, baßäer die Ptfeffiou und Besitz ^lan
get, wann einer auf einen Grund und Bodem gehet,, des Gemüths und 
der Meynung/.daß er denselben einnchmen und besitzen wolle, oder mit 
dem Gemüth denselben srgreifft/ ob er gleich nicht (wie obgedacht) al
les uckgehet. r) Welches dann auch in andern Dingen statt hat: Als 
wann Wein in dem Keller, oder Korn auf den Speichern verkaufft wird, 
und darauff die Schlüssel dem Kauffer tmdiret und überantworte^so 
wird ihm zugleich auch hiemit die Pofl/ffion und, Besitz derselben Dinge 
eingeantwortet., tradiret und gelieffert. 3) •

§. VII. Es- gehöret aber auch ferner zu Erlangung solches Besitzes,» 
daß derjenige, so ein Ding besitzen will, zugleich mit dem, so es lieffert 
und tradwet/ über das Gut. einig sey und consentire.4) Und da gleich 
in dem Nahmen desselben von beyden GontraheMen Wirret würde, , so 
witd doch die Erlangung -des Besitzes dadurch nicht gehindert. Es mag 
auch zu deme der Einsatz der Poffeffion nicht allem pure, ohn Gedinge, , 
sondern auch hd>. conditione und mit Gedinge oder Unterscheid geschehen. 
Wann aber eine Conditioni und Beding hinzu gethan, alsdann hat der
selbe Einsatz, à und ehe dem Bedinge ein Genügen geschieht, keine » 

Würckung,EM^ ZL
§. viiZl. Ess wag auch einer auf-einem Gut, dass ihm zugehong rst, 

die ' poMou und Besitz haben, oh gleich ein anderer- darauff das .Qp- 
minium/ Eigenthum, oder den usurnlructurn, die Niessung oder-Leibzucht 
hatte. Dann der Besitz, Mgenthüm und Messung eines Dinges feynd drey 
unterschiedliche Gerechtigkeiten, und mag um dero jede insonderheit gekla- 
get werden.,6). Und. wo solche und dergleichen Streit ober Controversiae 
sämmtlich miteinander einfallen, so soll vor alleü Dingen die Rechtßferti- 
gung von wegen der poflelsion und Besitzes zum ersten * debiditet und er-ê 
örtert werden/ Und wem die pbîtepïon oder Besitz rechtlich aberkant 
wird , derselbe mag alsdann, und ehe nicht, um das Eigenthum und 
Proprietät der Güter in petitorio’ gebührliche Klage fürwenden.

*'/§> IX. Cs mag einer die? possession und Besitz der Guter nicht allein 
durch sich selbsten, sondern auch durch seine Söhne^ Diener, kroonràrn,

1) Mg. L. R. I. 7. 61.
2) Allg. L. R. I. 7. 61.
3) Allg. L. R. I. 7. 65.
4) Allg. L. R. I. 7. 56.
5) Allg. L. R. I. 4. 99. -
6) Allg. L.'R.'L 7. 6. 7 
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Anwälde, Wormündere und Curatores, durch Mittel rechtmäßiger Käuffe, 
Lausche, Handlunge und Contract erlangen und überkommen, ob aleick 
fie, als rechte rriooîpalen, dessen kein« Wissenschafft hätten. Also mag 
auch euier dieselben Guter oder Gründe nicht allein durch fich selbst, son
dern auch durch feine Diener, Verwalter, oder jemand andern, vonsei- 
netwegen wol innehaben, oder einem zubehalten befehle», öder um eine» 
Bestand, oder Smß, oder Miethe verlassen, und wird nichts weniger, als 
rechter Herr und Principal, allein für den possessorn und Besitzer geachtet.

§• X. Und obgleich dieselben Gründe oder Güter eine Zeitlang durch 
ihue, oder die Seinen nicht collrrt oder gebauet würde», und also öde 
und Wust liegen; Dannoch hat er die poffeHion und Besitzung nicht ver
rohren.^ Dann wiewol zu erster Erlangung èiner Besitzung und polTef- 
sion, eine leibliche.Anrührung, Tradition und Ueberantwortung gehörig r 
So mag doch dieselbe folgend, nach solcher leiblichen Tradition und Ein
antwortung durch das Gemüthe allein behalte» werden, also daß weiter- 
kemer steten possession vonnöthen ist- Und da es sich auch znttüge, daß 
emes Herrn Hchtersaß, Meyer, Hoffman» oder Verwalter an solcher 
posseffion und Besitz etwas begebe» würde, oder sonsten von den Gütern 
gefährlich, oder aus Verwahrlosung und Unfleiß entziehe» liesse: Das 
alles soll ihme, dem Herr», gäntzlich oh» allen Schade» seyn, und ihm« 
darz» sein Interesse durch gemelkte seine Hintersassen, wie sichs gebüh
ret, abgeleget und zugekehret werden *).

1) Allg. L. R. I. 9. 521.
2) Allg. 8. R. I. 9. 368.
3) Allg. g. R. I. 7. 49.

§• XI- Würde auch ein Procurator oder Auwald aus Befehl seines 
Herrn etwas kauffen: So hat er damit dem Herrn die possession und 
Besitz erlanget. Hätte er aber solche» Kauff ohne Befehl, und ihm selbst 
oder einem dritten gethan: .I» diesem Fall ist solche Possession und Be
sitz dem Herr», so derselbe seines Auwaldes Kauff nicht ratificiert oder 
gut heisset,, nicht erlanget oder überkommen. Gleichergestalt könne» und 
mögen auch die Tutores und Wormündere wie auch die Curatores und 
Pflegere, ihren Unmündigen und Pflege-Kinder» die possession und Be
sitz eines Gutes erlangen und überkommen.

§. XII. Da jemand in einem Testament zum Erben gefetzet ist: So 
hat er in' den verlassenen Haab und Gütern alle die Recht und Gerech
tigkeit , die der Gestorbene gehabt 1 2). Aber die posseffion und Besitz der- • 
selben Güter hat,er noch nicht: Er habe dann dieselben persöhnlich oder 
durch seinen Auwaldt eingenommen und erlanget 3). Darum, wo ein 
inflituirëter Erbe, vor und ehe er die natürliche posseffion erlanget, um 
Spolii oder Entsetzung klaget, wird er damit nicht zugelassen. Dann 
wer um Spolii und Entsetzung klagen will, der soll und muß ausführen, 
daß er des Guts Innehaber gewest, und folgend desselben fpoliirrt und 
entsetzet worden sey. So viel aber die Erfltzunge und Prescription be
rührt, werden des verstorbenen Tekirers, und des instituirte» Erbens 
o$eti continuirrt, lind gleich ohn alle interruptio» und Unterbrnch auff
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einander gerechnet, wie auch allbereit oben fub tit. de ufucap. et temp- 
praefcript. mit mehrerm gedacht 1).

1) Anm. Abgeändert durch den Ood. Fr. March. Th. 4. Lit. S. §. 18.
r) Allg. L. R. I. 7. 24. 26.
S) Allg. L. I. 7. 166. ■ i

§. XIII. Ob aber zween odek mehr zugleich in einer Zeit und in 
solidum * ein Ding oder Gut besitzen können/ als nemlich einer bürgerlich,50 
civiliter der ander natürlich, naturaliter: Einer mit gutem, und der an
der mit bösem Glauben, ist beh den Rechtsgelehrten sehr zweiffelich..

Wir lassen Uns aber hierum derer Meirnmge und distinction gefal
len, die da wollen, daß solches in eadem possessionis specie, eben in ei
nem Besitz unzertheilt nicht seyn kan:s Dann gleichwie nicht zween in ei
ner Zeit und zumahl an einem Ort stehen oder sitzen können: Also kön
nen sie auch ein Ding zugleich nicht inne haben und besitzena).

Aber solches mag wol geschehen in diversa possessionis specie di ver
söhne respectu, in unterschiedenen Fallen, daß nemlich einer civiliter, 
der ander naturaliter, ein Ding inne habe und besitze. Denn es kan ein 
rechter Herr oder Eigenthümer ein Ding civiliter besitzen, und die neu 
türliche possession oder Besitz desselben ein ander einhaben. Wie zu er-, 
sehen in proprietario Uttb usufructuario, an einem Eigenthümer, und dem, 
so die Niessüng oder Leibzucht eines Guts hat, wie auch in einem Lehen- 
Herrn und Lehen-Manne, nach der gemeinen Rechts-ReZula- quà dici
tur : Nihil commune habere proprietatem cum possessione. Also kann es 
auch Ml geschehen, daß derjenige, so ein Gut, Hauß oder Hoff einem 
andern verpfändet und »erhypotheciret, zugleich desselbigen civilem und , 
naturalem possessionem behalte: Hergegen aber auch der Creditor und 
Gläubiger, dem solches Ding verhypotheciret, an demselben, was nem
lich sein jus hypothecae anbelanget, oder was er sonst daran hat, auch 
beydes civiliter und naturaliter habe und besitze.

§. - XIV.
DE INTERDICTO QUORUM BONORUM.

Da jemand verstorben, und einem zum Erben iustituiret und einge- ' 
setzet, oder ohne Testament solche seine Erb- und Verlaffenschafft auffden- 
selben, als seinen nechsten Erben verfallet: Aber ein anderer unter, dem 
Schein, als sey er Erbe oder Besitzer solcher Erbschafft, dieselbe inne hat; 
so kaun und mag er den Besitz, possession oder Gewehr solcher Erbschafft von 
ihm, vermittelst dieses interdicti oder Klage, erlangen ^). Darum so sich je
mand in eines verstorbenen Güter, als ein putativus haeres, vermeinter àrbe 
oder angemasseter Besitzer geschlagen, und dieselben also in seine posses- 
fion und Besitz gebracht hätte: Und der rechte Erbe-oder der, dem die 
Güter von Rechtswegen zugehörig, mit demselben vermeinten Erben und 
angemasseten Besitzer zu Streit käme, und dem Klager in solchem Fall 
dre immission oder Einweisung mit Urtheil ertheilet würde: so ist der 
beklagte angemaste Besitzer alsdann die, vermeinte possession äbzutreten, 
auch dieselbe dem Kläger ohne Mittel mit einander, sambt allem Interesse, 
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folgen zu lassen schuwig.- Jedoch gebühret sich in alle Wege, daß er, 
Klager, zuvor seine Erb - oder Ändere gegründete Gerechtigkeit lauter 
ausgeführ'et, dargebracht und prodiret habe, nemlich, daß er des Siets 
storbcnen. rechter Erbe- sey, . auch die immiflion oder Einweisung in des- 
selbigen Güter bey dem ordentlichen Richter erlanget habe, welche jetzo 
nochbey dem vermchrtten Béer verhanden, oder aber sonsten diesel- 
bige dolo maló, bàüglichet Weise/ an andere gelangen lassen. . Da aber, 
nach eines tedtlicheN Abgang f sich nach der Zeit niemand der Erbschafft 
unterfangen hatte: Alsdann mag der . rechte Erbe-oder successor\ etge? 
nes Gewalts, propria sDrhorhtache; sich derselben anmaffen, besitzen, und 
die als sein Eigenthum gebrauchen. *

5i ZWM xv-
DE. INTERDICTO QUOD LEGATORUM.

Dieses Interdictum quod Legatio rum , ist eine Klage für einen Er
ben, den Besitz derer Erbgüter; die von-dem Verstorbenen einem andern 
Jegirit’ seynd, zu erlangen. Dann wann jemand in einem Testament ei
nem andern etwas leZirst und vermachet hat,, und devselbige legatarius 
oder auch sssssioommissariuZ nimmt das^Iegirte Gut, als ein Hauß, Acker, 
Wiesen oder, dergleichen, selbst ein, 'ohne der rechten Erben Borwiffen 
und Willen: So kan oder mag cher Erbe solch Legatum, vermittelst die
ser Klage, wieder unter 4eine possession oder seinen Besitz bringen, also 
daß esi der. Lsgàxrus ebet .fideicommiflarius« nachmahls von des vorge
dachten rechten Erben Hand empfangen muß. Darum so à üsstîtuire- 
1er Erbe die Legata oder fideicommissa, in einem Testament verlassen, 
bezahlet hatte, und dieselben so wert sich nicht erstreckten, daß ihm seine 
Falddla oder Trebellianica, das ist, der vierte^Lheil der verlassenen Gü
ter überblieben wäre: Alsdann mag er won jeglichem Legatario oder fi~ 
deicommiHado erfordern, so viel sich nach Anzahl der Summa des Le
gati oder fideicommiHi, gebühret, auff daß ihm der Abgang erstattet 
rverde

Da aber der Legatarius oder Fideicommissarius das Legat wieder
zugeben sich weigerte, soll er in das Interesse, das ist, so hoch als dem 

' Erben daran gelegen, daß er es in seiner possession oder Gewehr ge
hübt hatte, vertheilet werden. Es wird aber dieses Interdictum quod 
Legatorum fast in praxi und in den Gerichtlichen Uebungen nicht viel ge
brauchet, dieweil in den neuen Kayserlich en Rechten versehen, dgß in die
sem Falle der Erbe das jus retentionis hat: Sondern er mag auch (so 
er will) die actionem rei vin dicationis derentwegen in ten titelt und fortstellen.

§. XVI. Da sich auch zutrüge, daß ein Zweiffel einfiel,, ob eine 
Erbschafft von dem Erben angenommen würde, oder nicht: In diesem 
Füll soll zu den verlassenen Gütern, um Bewahrung derselben, ein Cu
rator conssituivet und geordnet werden 2). Und obgleich jemand vorhin

1) Allg. Lt R. I. 12. 294.
2) Allg. L. R. I. 9. 471. 
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in dreselbigen Güter Immittiret und gesetzet wäre: So mag dennoch der 
Curator, im Fall der Nothdurfft, gebührliche Vertretung derselben, da
mit nichts verwahrloset werde, fürnehmen.

Es sollen auch die Gläubiger, die also in die Güter eingewresen, 
immittiret oder emgefeßet werden, des, so ihnen tradlret und eingeant
wortet wird, ein laWer richtig Invent^nnm, machen,,und gefährlich nichts 
veraUouiren oder verändern: Was sie aber zu Nutz,'Nothdurfft oder Un
terhaltung upd Besserung der Güter expendiren und ausgeben, dasselbe 
soll ihnen wiederum von oder aus den Gütern erstattet werden. ÄZo 
chlch dft Güter- ohn ihr, der Gläubiger als Besitzer,, gefährlichem Zu
thun, Schuld oder Verwahrlosung ärger worden waren, sollen sie, die 
Creditorn, des kein Entgeld haben. Wo aber rmt^ Gefahr oder Betrug 
durch solche poAelspres und Besitzer etwas fürgenowmen würde: Darum 
wögen sie auch ihre Erben, 'wo dieselben, solches ^etrugs einigen Ge
rüst empfangen und erwiesen, wol beklaget werden. C

Da auch jemand^gestörben wäre, und dessen Erbschafft niemand, an
nehmen, und sich der Fiscal derselben auch entschlagen wollte: So wö
gen die Creditores und Gläubiger in dieselbe immittiret und gesetzet wer
den. Und kommt solche Immisliow und Einsatz nicht allein dem, der die
selbe zum erstem erlanget,, sondern auch ohne Mittel allen andern Cre
ditorn und Gläubigern zu gut *).

52 
DE SALVIANO,INTERDICTO;

Es wird auch ferner eine' poll'i-lnon, Gewehr und Besitz erlanget, , 
durch das Interdictum Salvianum : Welches dem Herrn, der seinen Grund 
oder Gut einem andern verpachtet und vermiethet hat, .competiret und ' 
gegeben wird, für welche Verpachtung und Zinß ihm etwas-seiner Gü
ter zum Unterpfande hasstet oder eingesetzet ist: Und ei» anderer, oder 
auch der Mieter und Hoffmann oder Pachtmann selbst, oder seine Er
ben, solche verpfändete Güter bey sich hat:. So kan und mag der Lo
cator oder Werm-ether, von wegen des Zinses, die Güter durch dieses 
interdictum oder Klage in seine Gewehr und polMs bringen. Und hat 
also dieses Interdictum oder Klage nicht allein statt wieder den Pacht
oder Hoffman». selber,/sondern auch wieder eine» jedweden Besitzer und 
Poffęflorn, der des, Pacht-, oder Hoffmanns Haab oder Gut iunehat Md 
besitzet/). ■ -

Art. II.
Wie ein jeder bey feiner Possession, ungcirret bleiben, und der

selben ohne Recht nicht entsetzet werden soll.
. §• ^lêich wie man die poffellîoo, Gewehr oder Junehaben eines 

Dmges oder Guts leiblich, und darzu mit dem Gemüthe erlanget und be-

1) Die Gläubiger könne» auf Eröffnung des Concurses antrage». Con-
cursordnMg. Z. 4. -

2) A. L. R. I. 21. 395.
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kommet: Also wird dieselbige auch behalten: Jedoch kan dieselbige auch 
solo animo, allein mit dem Gemüth, behalten werden. Und es mag ei
ner eine possession und Besitz eines Dinges nicht allein für sich selbst, . 
sondern auch durch andere, als durch seinen Mets- oder Hoffmann, Pro- 
curatom und Anwalden behalten, und da gleich diese die possession und 
Besitz, aus Betrug, oder sonsten aus Fahrlässigkeit, verliessen oder aber 
gestorben waren: Dadurch dann anderen Ursach und Anlaß gegeben wür
de, dieselbige einzunehmen und zu besitzen: So wird doch dardurch dem 
vorigen -possessori und Besitzer sein Besitz oder Gewehr nicht genommen, 
dann er dieselbige in diesen und andern dergleichen Fallen solo animo, , 
mit dem Gemüth, wol behalten mag.

Also auch da er, dem ein Ding geliehen, fürter einem andem ver
liehe,"oder bey dem ein Ding niedergesetzet, depomret, und zu verwah
ren gegeben, fürter einem andern traLete und auftrüge re. So soll 
hierdurch glrichfalß dem ersten possessori an seinem Besitz nichts benom
men seyn.

§. IL

DE INTERDICTO UTI POSSIDETIS.

Wir ordnen und wollen auch, daß keiner ausserhalb Rechtend. den 
andern in feines possession , Besitz oder Jnnehaben tnrbiren, betrüben, 
verhindern, vielweniger ihn desselbigen fpoliiren oder de facto entsetzen 
soll. Derowegen, wann jemand von einem andern tu seiner Gewehr, pof- 
session und Besitz turbiret oder verunruhet: Oder etwa am Gebrauch und 
Nutzung desselbigen gehindert wird, der mag diese Klage ex interdicto 
uti possidetis wieder ihn anstellen, Ruhe und Friede vor ihm zu erlan
gen Und diese Klage ex Interdicto uti possidetis competiret und wird 
gegeben allen denjenigen, so ein liegend Gut innehaben und besitzen, und 

ZAdarin turbiret, betrübet oder verhindert werden. Dann wer im In * ne- 
haben uub possession eines Guts ist, und solchen seinen Besitz nicht durch 
Gewalt,'auch nicht heimlicher Weise- oder durch Bitte erlanget hat, dem 
soll keine thätliche oder andere unrechtmäßige Turbation oder Betrübniß 
zugefügetr, Sondern er soll bey solchem seinem Jnnehaben ungeirret ge
lassen, und durch jedes Orts Obrigkeit, wie sich gebühret, gehandhabet 
und geschützet werden. Wo aber der Besitzer um das Eigenthum der 
Güter angesprochen würde, soll derhalben geschehen, was recht ist.

§. III. Und es soll dieses Interdictum uti possidçtîs allein in dem 
Fall verstanden werden, so dem Besitzer Irrung oder Turbation geschicht 
von einem, dem er, der possessor und Besitzer, dieselbige streitige pof- 
fession oder Besitzung nicht mit Gewalt abgedrungen, auch nicht heimlich 
eingezogen, oder dieselbe aus Bitte von ihm erlanget hat. Es hat auch 
ferner dieses interdictum, nach der Rechtsgelehrten Meinung, welche al
lenthalben in praxi angenommen und geübet wird,' in quasi possessione 
rerum incorporalium, in Besitz der unleiblichen Güter, als Jurisdictio-

1) Allg. L. R. I. 7. 150.
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nen, Rechten und Gerechtigkeiten, Messungen, Stadt - und Feld-Dienst- 
barkeilen, und andern dergleichen, so jemand darin turbitet, und verhin
dert wird, Raum und Statt.

Und mag wieder einen jedweden, so einen andern kn seiner poffes- 
fion vel quasi turbiret, moleftirct, verhindert, oder auch gar davon trei
bet oder ausjaget, intentitet oder angestellet werden: Daß er sich nehm
lich hinführo aller solcher Turbàtîon oder Verhinderungen enthalte, auch 
ihn künfftig nicht mehr unbilliger Weise tnrbire oder hinderlich sey, son
dern friedlich, ruhig, und unverhindert in seinem rechtmäßigen Besitz 
und Jnnehaben bleiben lasser Auch derohalben.Caution, Sicherung und 
Gewißheit zu thun schuldig und pflichtig sey, mit Erstattung aller Kosten, 
Interesse und Schaden, so er derhalben erlitten *).

I) Allg. L. R. I. 7. 152.
L) Allg. L. R. I. 7. 165.
3) Allg. L. R. I. 7. 159.

§. IV. Und obgleich der Beklagte wieder die Intention des Klägern 
excipirete und sagte, der Kläger wäre kein rechtmäsiger Besitzer dessel- 
bigen Gutes oder Gerechtigkeit, sondern er hätte solche possession und 
Besitz einem andern mit Gewalt oder heimlich entwendet, so ist er da
mit nicht zu hörens und ist ohne Mittel allein an deme gelegen, ob dem 
Beklagten solche Entwendung geschehen sey oder nicht.

Dann wo der Besitzer solche, seine possession und Besitz von einem 
andern, und nicht von dem Beklagten erlanget r Mag er, der Antwor
ter oder Beklagter, sich derselben frembden Einrede und Exception gar 
nicht behelffen, noch gebrauchen , obgleich der Besitzer oder Jnnehaber 
unrechtmäßiger Weise in die poïïeflïon und Besitz kommen wäre.

§. V.' Wann dann (wie obgedacht) zween von polselllon wegen eines 
Guts kriegen, und ihr jeglicher desselben im Jnnehaben und poffese zu 
seyn vermeinet: So sollèu die Richter per summarias informationes, als 
da sind eines oder auch mehr Zeugen, wann gleich unbeschworne Aus
sagen, erkunden, welcher unter denselben die bessere Gerechtigkeit zu 
solcher possession unb Besitzung habe, und alsdann denselben in Besitz 
wrd Jnnehaben verbleiben lassen *).

§, VI. Würden aber beide Theile in Erweisung und probation ihres 
Rechtens gleich seyn, als daß einer so viel als der andere bewiesen Hatter 
In diesem Falle sollen die Richtete für den Besitzern und poffeßbrn zu 
sprechen geneigter seyn: Oder aber unter ihnen, wann es zweiffelich, die 
streitige polsesfion theilen, oder so solches füglich nicht geschehen mag, 
dieselbige bis auf, weitere probation und Ausführung, so in petitorio 
ihnen vorbehalten seyn soll, fequeftrircn und * hinterlegen I) * 3). Im FaAZA 
aber der Kläger gar nichts anzeigen oder beweisen mag, daß ihm solche 
pofsefsfion und Besitz zugehörig: Wo dann (wie obgedacht) jedes Theils 
habende Gerechtigkeit zweiffentlich gefunden würde: Soll der beklagte 
Besitzer bey seinem Jnnehaben, wie sich gebühret, gelassen, und dem
nach in possessorio für ihn geurtheilet werden. Würde aber aysgefüh- 
ret und dargebracht, daß er, Besitzer, solche seine possession und Be
sitz von seinem Wiedertheil mit Gewalt, heimlich oder bittlicher Weise
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erlanget hatte: So mag ihme, dem Besitzern, dieselbe seine possession 
oder Besitz und Jnnehaben nichts fürtraglich seyn. Und solches hat auch 
statt in den Erben, Nachkommen und Successom derjenigên Posfesforn 
und Besitzer, welche in solchen und dergleichen Fällen ohne Mittel an 
ihrer Borfahren statt stehen, treten und kommen.

§•*  VII. Wo jemand einen turbiret, verhindert, oder Irrung thut 
an Erbauung seines Hauses, oder in Erbauung seiner Gründe und *te  
à, so wird derselbe auch geachtet, als habe er ihn, den Besitzer oder 
Lpnehaber des Hauses oder der Gründe, an feiner Gewehr oder possession 
verhindert und betrübt. Desgleichen so einem an seinem habenden oder 
gebührenden Servituten und Gerechtigkeiten Betrübung oder Verhinderung 

, zugefüget wird: Mag derselbe um Turbirmtg gleicher Weife seine posfe.«^ 
sion utili actione Klage fürnehmen, und dadurch sein Interelle erlangen.

Aber die Creditores und Gläubiger, so allein custodiae causa, MN 
der Güter Bewahrung willen, in dieselbige eingesetzet und immittitet : 
Die wögen um keine Tarbirmtg oder Hinderung klagen.

§. Vin.
Dg IsN^ERDIGTO UTRUBI.

In aller Massen, wie um Turbirung, Betrübung und Verhinderung 
der possession, liegenden Güter, oder anderer unbeweglichen Rechte oder 
Gerechtigkeit, Interdicto uti possidetis geklaget wird: Also auch wird 
Nm zugefügte Irrung oder Eintrag in fahrendem Gut, des der Besitzer 
nicht in gewaltigem, heimlichen oder bittlichen Jnnehaben ist, Interdicto 
utrubi geklaget. Darum wann jemand von einem an der Gewehr und 
Besitz eines beweglichen Guts verunruhiget und turbivet wird: Hat er 
diese Klage wieder ihn anzustellen, daß er ihn dasselbe friedlich besitzen 
lassen möge *).

§. IX.

/ INTERDICTUM DE SUPERFICIEBUS.

Die Klage ex Interdicto de fupęrsiciebus hat statt, wann jemand 
auf eines andern Grund und Boden zu bauen vergönnet ist worden. Als 
wann jemand einen Leeren tzllatz gemiethet, und etwas darauff gebauet 
har: Ein anderer aber an dem Besitz solches Gebäudes ihn turbiret, ver
hindert oder verunruhet: So mag er diese Klage wieder ihn anstellen, 
damit er bei ruhigem Potfess und Besitz gelassen und geschützet werden 
möge. Dieses Interdictum kommt fast überein mit dem Interdicto uti 
possidetis , darum wann zween inwiefern Interdicto de sopersiciebus krie
gen oder irrig seynd, soll man für den erkennen und sprechen, welcher 
da zur Zeit ter Litis contestation, der Krieges-Befestigung, besitzet, oder 
aber füv den, welcher den altern Besitz hat.

1) Allg. L. R. I. 7. 151.
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àà X. MA 55

DE INTERDICTO DE ITINERE ACTUQUE DRIVATO.

Es seynd auch noch andere Interdicta im Rechten verMndèü, wel
che da tractiteu von dem Besitz und Gebrauch der unleidlichen Dinge àe 
Güter, als da seynd die Dienstbarkeiten rr. wie folget. Dâsînteràuw 
de itinere achlque privato ist eine Klage wegen eines Steiges oder 
Kriffts, als wann jemand übev-eines andetN Grund, Acker oder Wiesen, 

^dieß Jahr über einen Steig oder Trifft gebrauchet hat, nicht mit Ge
walt noch heimlich, oder auch Bittweisdr -Uüd Ml änderer will ihn da
rin hindern unb turbimt: So - kan oder -wag er denselben mit dieser 
Klage belangen, daß er ihn fortan bey geruhigem Gebrauch solches?Stei- 
ges, Weges oder Trifft ungehindert lasse. Darum so jemand eines ^Stei
ges, Weges oder Trips in dem nechst vergangenen Jahre, , doch nicht 
minder als Z0» Tage, nicht gewaltiger, heimlicher, oder bittlicher Weise 
(wie obgedachts im Besitz oder Jnnehaben wäre: Dem soll in solchem 
seinem Jrmehaben, so viel das pollellbrium anrühret, keine turbutkm oder 
Betrübung zugefügt werdens

§. XL Wo aber der Besitzer sein Jnnhaben von seinem Wieder- 
theil, oder von desselben, seines Wiedertheils Borfahren durch Gewalt, 
heimlich oder bittlich erlanget hatte; So kau er umd turbation oder 
Verhinderung solches seines Jnüehabens gar nicht klagen.

Und stehen in diesen und dergleichen Fallen die, so an eines andern 
statt durch Kauff, oder andere Centrant, oder durch Erbfälle kommen, 
ohne Mittel in derselben ihrer Bvrfahren Recht und Gerechtigkeit. Da
rum so ist der Besitzer den Gebrauch und dazu seine angemaffete Servi
tut derohalbeü, wie sich gebühret, auszuführen und zu beweisen schuldig.

' §:*  XII, Also mag auch einer klagen wider den, der-ihn an Besse
rung eines Weges, Trifft oder Steiges, so ihme zuständig ist, turbiret 
und verhindert. Darum wann jemand einem andern an Besserung eines 
Weges, Steiges, oder Trifft, so ih-me als citre fervi tut und Dienstbar
keit auff eines andern Acker zuständig, oder er zum wenigsten dieß Jahr 
Hero weder Mit Gewalt, noch heimlich öder Bittweise gebrauchet hat, 
turbiret oder verhindert r Kan oder mag er diese Klage wieder ihn an
stellen, daß er denselben die vorhabeude Besserung ungehirrdert verrich
ten pnd verführen lasse.

§. x^W 

INTERDICTUM DE AQUA QUOTIDIANA.

Interdiçto de aquâ qubtiäianä entstehet eine Klage, da einem 
Wasser, so er in sein Hauß zu führen Macht hat, versaget und gehem- 
met wird; Derowegen so einer dieß Jahr, weder mit Gewalt,, noch 
heimlich, oder Bittweise, durch eines andern Hauß oder Grund und Bo
den, Wasser zu seinem Hause, Acker oder sonst seinem Gute geführet 
hat: Mer jetzo von jemand daran gehindert werden wolle: Hat er diese f 
Klage wider denselbigen zu gebrauchen.
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INTERDICTUM DE AQUA AESTIVA.

Also auch, wann jemand de« nechst vergangenen Sommer, durch 
eines ander» Acker,, oder Grund und Bodem, Wässer auff sein Feld, 

zgWiese, Garte» * geführet, etwa» seine Früchte oder dergleichen zu. befeuch
te» oder zu erfrischen: Und indem er es jetzigen Sommer auch also lei
te» will, von jemand gehindert wird, mag er diese Klage ex interdicto 
de aquä aestiva wieder ihn anstelle».

§. XIV.
INTERDICTUM DE AQUA EX CASTELLO DUCENDA.

Meichergestalt verordnen die Rechte «'ne Klage wegen des Wassers, 
so man aus einem Bache oder Heller leite» will, interdictum de aquä 
ex castello ducendà zu Latein genannt. Als wann bey einer Stadt, 
Flecken oder Dorff, ein gemeiner See, Brunnquell oder Heller ist, aus 
welchem einem zugelasse» das Wasser in fein Hauß oder Hoff zu führen: 
Er aber hierüber von jemand turbiret und verhindert würde: So hat 
er diese Klage wieder ihn anzustellen.

§. XV. 

INTERDICTUM DE RIVIS REFICIENDIS.
! ' i !

2fifo geben die Rechte auch einem eine Klage wegen Besserung der 
Graben oder Röhren, dardurch das Wasser geführet wird. Darumb so 
jemand Gerechtigkeit hat, deren et sich auch den vorigen Sommer oder 
jetziges Jahr also gebrauchet, daß er durch ei» Bächlein oder gemachten 
Grabe» Wasser geführet, und dieselbige nun bessern will, er aber darü». 
der von jemand gehindert und turbiret wird, mag er wieder denselben 
ex hoc interdicto de Rivis reficiendis diese Klage anstelle». Weil» auch 
der Wvrflot halben grosse Irrungen und Spaltungen sich offt errege»; 
So ordne» und wollen Wir, daß hmführo ein Nachbar dem andern un
weigerliche» die Borflok zu halte» und zu schaffe» solle schuldig seyn,, 
nebst Erstattung des erlittene» Schadens, bey 10. fl. Ungarisch unnach» 
läßiger Straffe, so offt derjenige, so deswegen ersuchet wird, sich das
selbe zu thun verweigern, würde, die Helffte Unserm Fisco, und die an
dere Helffte dem klagende» Parth zu erlegen.

§. XVI.

INTERDICTUM DE FONTE, LACU, PUTEO, PISCINA 
REFICIENDIS.

■ Mit diesem kommt fast Überei» das Interdictum de Fonte, Lacu, 
Puteo, pifcind reficiendis, als wann einer im instehendeu Jahre, Was
ser aus einem Quell, Brunn, Lache oder Leiche geschöpfet, und er jetzo 
von jemand des Wassers ferner zu gebrauchen, oder auch denselben Quell,
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Brunnen, Lache oder Teich , ttm solches Wassers Gebrauchs willen zu 
besser» oder zu reinigen verhindert wird ,, mgg er. wieder ihn diese Klage 
anstellen. Wie dann auch so jemand eines Wassergangs , eines Brun
nens, und andern Ciftern, ein Jahr in rechtmäßigem Jnnehaben gewest 
wäre: Und dasselbe Jnnehaben nicht durch Gewalt oder Bitte erlanget 
hätte : Sol ihme keine turbation, Irrung oder Hinderung darinn geschehen.

6. XVII,• * 8 .......................... • ti. ,

INTERDICTUM DE CLOAClS PRIVATIS REFI
CIENDIS etc.- Wr

Was daroben von Ausräumung e oder Besserunge eines Bachs oder
* Wassers rc. verordnet: Solches hat auch statt in den heimlichen Gemä--„ 
cher». Derowegen so jemand sein?» Nachbühren oder auch einen andern^ 
em heimlich Gemach zu bauen,oder zu reinigen turbirct und verhindert, 
oder sonsten etwas darein sencket oder leget, dadurch ihm desselben Brauch 
gehèMMet wird, so à oher Mag er dièse Klage ex Interdïeto de Cloa
cis wieder ihn anstellen. ..

§. XVIII. 

INTERDICTUM DE PIREGARIO.

Wann jemand einem andern etwas Bittweise vergünstiget, oder zu
gelassen hat, und von ihme dasselbige nicht wieder erlange» mag: So 
stchet ihme frey, . .diese Klage wieder ihn anzustelle» und zu gebrauchen. 
Derowegen was einem aus Freundschafft, nachbàhrlichem guten Wille«, 
durch Bitt, odet aus keiner Gerechtigkeit gestattet wird: Als daß er 
über eines andern Grund gehen, reiten,, oder daß er ein Dachtropff auff 
sein Dach, oder in seinen Hoff oder Platz kehren, oder einen Balü'en 
in seine Wand mauren läst rc. das ist man länger zu halten nicht schul
dig, dann so lange es deme, der die Gestattung durch angeregte Bitte 
gethan, lieb Und gefällig ist. Und wer also einen erbetenen Besitz Und 
Gerechtigkeit hat, der soll sich derselben ungefährlich gebrauchen, und die
selbe, so es von ihm oder seinen Erben begehret wird, zu Stund an 
wieder abtreten. Wo er, oder aber seine Erben solches nicht thaten, seynd 
sie allen Schaden und Interesse zu wiederkehren und abzutragen schuldig.:

§. XIX.
INTERDICTUM DE ARBORIBUS CAEDENDIS.

Das Interdictum de arboribus caedendis hält in sich eine Klage, 
Baume, so dem Nachbahren zum Nachtheil wachsen, abzuhauen. Da
rum wann eines Nachbahren Baum des aUdern Nachbahre» WohNhause 
zu nahe stehet, und er ,hn nicht will abhauen, noch avhauen lassen: Oder 
da solcher Baum eines Nachbahren Acker, Wiesen, oder sonst einem Land
gute zu nahe und Schaden stehet, und der Nachbahr will denselben 
Baum, nicht brß auff 15 Schuch, von der Erden an in die. Höhe, ab- 

Westprcuß. Prov.-Recht. 32 
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hauen oder übschneiden lassen: Kan und mag er diese Klage anstellen, 
daß er ihn solches verrichten lasse» muß *).

§. XX. 

INTERDICTUM DE GLANDE LEGENDA.

Interdictum de glande legendâ, die Klage wegen El'nlesmig der Ei« 
chele», oder anderer Baum-Früchte, hat alsdann statt, wann eines Nach
bahre» Früchte von fernem Baum auff eines andern Acker oder Garte» 
gefallen, und er sse aufflese» will: Jener aber ihn daran hindert und 
hàmet: So hat er diese Klage vermöge des Kayserliche» Rechte» wie
der ihn anznstellen. Dieweil aber das Sächsssche Recht dawieder em an
deres eingeführet, daß nehmlich die Früchte, so in eines andern Nach
bahren Grund und Bode» hange»,! oder wann man das Obst schüttelt, 
was alsdenu in seines Nachbahren Hoff fället, daß es dessen sey» und 
bleibe» soll; Und solches auch allhier in Unserm Königreich Preussen, 
durch eine« langwierigen Gebrauch, stets geübet und gehalten wird, als 
lasse» Wir. es bey demselben bewende» 2).

58 » §. XXL
INTERDICTUM DE MIGRANDO.

Wan» jemand von einem ei» Hauß gemiethet, oder sonste» etwas 
in Pacht einbekommen, und nach gezahletem Zinß ausziehen, und seinen 
Haußraht, und was er sonste« daselbsten hat, hinweg schaffen oder brin
ge« wil: Aber der Herr und Wermiether des Hauses oder Guts ihn hier- 
inne hemmet: So mag er das Interdictum de migrando zu Hand nehme» 
und wieder ihn klagen- damit er ihn fahre» und ausziehe» lasse.

§. XXII.

EX INTERDICTO, NEVIS FIAT EI, QUI IN POSSES
SIONEM MISSUS.

Wann jemand durch Urtheil und Recht, oder sonsten aus erhebliche» 
Ursache« vo» dem Richter in ein Gut immittiret und eingewiesen würde, 
und ei» ander wil ihn in die Gewehr und Poffeflion des Gutes zukom- 
men verhindern, kan und mag er diese Klage, ex interdicto!, ne vis fiat 

i ' eif „ui in possessionem missus est, wieder den andern anstelle», daß er 
ihn Niedlich und ungehindert darein kommen lasse, oder auch demselben 
das Interesse erstatte, so viel ihm daran gelegen, daß er ihn mit Frie
de» in das Gut hatte kommen lassen sollen. Es mag auch derjenige, so 
in die Gewehr oder Besitz also zu kommen verhindert, das Richterliche

1) Allg. 8. R. I. 9. 287. 
ch Allg. 8. R. I. 9. 282. 292.
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Ambt anruffen und bitten, sich gerichtlich, oder auch nach Gelegenheit 
der Sache» manu militari, mit gewehrter Hand, einznweisen.

§. XXIII. .

INTERDICTUM DE TABULIS EXHIBENDIS.

Das Interdictum de Tabulis exhibendis vel proferendis, ist eine Klage 
wieder den, der einem ein Testament vorenthalt. Darumb wann einer 
in jemandS Testamentum Erben eingesetzet, oder ihm darinne etwas le- 
giret oder vermacht worden: Aber ein ander ihm das Testament vorent
hält, fupprimiret, also daß er sich darauff nicht beruffen, oder seines 
Rechtens daraus gebrauchen möge: Da mag er diese Klage wieder ihn 
anstelle», so hoch ihm daran gelegen, daß das Testament von ihm her
aus gegeben und exhibiret würde.

§. . , 
INTERDICTUM DE LIBERIS EXHIBENDIS.

Aus dem Interdicto de Liberis exhibendis, klagt einer wieder de», 
der einem ander» seine Kinder vorenthält. Darumb wann jemand einem 
andern ei« Kind, so noch in seines Matern Gewalt ist, vorenthalt: So 
mag der Mater diese Klage wieder denselben anstelle», daß er ihm sei» 
Kind folgen lasse. Würde sich aber auch zutragen, daß einer eine» fteye» 
Menschen wieder seine» Wille» anffenthielte, daß er, seiner Freiheit nach, 
nicht gehen noch kommen mag, wo er will: Kan und mag diese Klage 
ex Interdicto de libero homine ■ exhibendo wieder ihn angêstellêt werde», 
daß er denselben Menschen loßlasse.

*§. XXV. 59
EX INTERDICTO QUOD VI AUT CLAM.

Aus dem Interdicto, quod vi aut clam, entstehet oder kommt eflte 
Klage wieder den, der mit Gewalt oder heimlich etwas bauet. Dero- 
wegen so einer auff eines andern Grund und Boden, oder daran er den 
Nutz und Gebrauch, oder sonst einig Recht hat, oder zum wenigsten an 
deme ihm gelegen, daß darauff nichts gebauet werde, etwas mit Ge
walt oder heimlich, ohn seinen Worbewust bauet, da er es doch hatte 
wissen sollen, daß, wann es der ander wüste, er mildem, der da bauet, 
mcht zufrieden seyn würde, so kan der ander diese Klage wieder ihn an
stellen, daß er solchen Bau auff seine Kosten wieder abschaffe. Und die
weil nicht allen und jeden Gewehren und poflessionum controversiis kön
nen und mögen eigene und sonderbahre Interdicta, von wegen der un- 
zehlbahren Rechtsspän, so aus dem Besitzen entstehen, attribuiret oder 
Zugeeignet werden: Als haben die Rechte dieses Interdictum, qùod vi aut 
dam, als ein generale angenommen, vermöge welches alles dasjenige, 
was einem mit Gewalt oder heimlich, in seinem Besitz oder Poffefs zu- 

32*  
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gefüget ist, wiederumb abgeschafft, und in vorigen Stand mag gebracht 
werden. Dann es ist aller Gewalt im Rechten also und dermassen ver
bothen, daß, da sich jemand frembder Güter oder Gerechtigkeit unter
stehen, und einem andern darin, durch sich selbst oder durch die Seinen, 
gewaltige Irrung oder Betrübung zufügen >wolte, und nicht den ordent
lichen Weg des Rechtens wandeltet So soll er>zu Stnnd an alles das
jenige wiederumb in vorigen Stand zu bringen und zu reftituiren schul
dig seyn, wie solches mit mehrerm darunten sub articulo de recuperan- 
d<l posseslione Wîvd étfItttCt.

Es wird aber dieses für eine heimliche possesfion und Jnnehaben 
geachtet, darin sich semand ohne Wissen, Willen, auch unerkannt des 
rechten Besitzers oder Herrn, verborgentlich und hinderrücks eindringt. 
Und ob gleich derselbe zu solcher possession einige Gerechtigkeit hatte, 
oder zu haben vermeinete, noch soll er sich derselben, wieder Verboth den 
Rechte, solcher Weise keinesweges unterfahen.

Da aber jemand einem andern seine Behausung, im Schein ein auff-
- gangen Feuer dardurch zu erretten, m'edergerissen hatte, und doch das 

Feuer in dasselbe Hauß noch nicht kommen wäre: So mag derselbe umb 
eine geübte Gewalt und Miederkehrung des Schadens beklaget werden.

Die Klage aber, so aus diesem Interdicto, quod vi aut dam, ent
springet, oompàet od.er wirtz gegeben, nicht allein dem-Besitzer oder 
Eigenthumbs-Herrn, sondern auch einem jedwedern, dem daran gelegen, 
oder Interesse daran Hat, daß solches mit Gewalt oder heimlich nicht 
hatte sollen geschehen: Und hat statt wieder den, welcher etwas mit 
walt, oder heimlich gethan und gemacht, oder zu thun und zu machen 
befohlen hat: Und satt der Beklagter dasjenige, was er also gemacht, 
oder zu machen befohlen hat, wiederumb auff seinen eigenen Kosten zu 
ergantzen, zu reftituiren, und in vorigen Stand zu bringen schuldig seyn, 
mit Erstattung alles Interesse und Früchten oder auch Schaden, so da- 
hero verursachet worden.

Jedoch sd jemand in seinem Hause einen Mietsmann, oder Land 
Gütern einen Hoffmann oder Meyer Bestandsweise hat, der ist nicht von 

gydesselben * feines Mietsmannes oder Hindersassey gewaltiger» oder heimli
cher Handlung einige Miederkehrung noch Erstattung zu thun schuldig.

Also da auch die Bormündere oder Curatores Pfleger für sich 
selbst^ oder durch andere, jemand Gewalt und Unbilligkeit zugefüget 
hatten: Seynd dahero ihre rmmünbige Kinder oder Pflegs-Persohnen der- 
halben nicht verhafftet oder verpflichtet. Es mögen auch nicht allein die 
beleidigten Principalen, sondern auch deroselben Erbe» umb solche ge
waltige und heimliche Einziehung und türbation, wie sich gebühret, kla
gen. Und ist an dem nicht gelegen, es sey die That vor oder nach Arr- 
nehmunge der Erbschafft 'geschehen. Und was also durch Gewalt oder 
heimliche Unterfahung geschickt, dasselbe soll und muß dem Beleidigten, 
dprch den Thäter 'oder desselben Erben, so fie in'Jahres Frist beklagt, 
sammt allem Interesse > wiederkehret werden. Und mag einjeder, der 
Interesse an der Sache hat, zu solcher Klage kommen.
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§. XXVI.

INTERDICTUM DE NOVI OPERIS NUNC(ATIONE.

NtlN folget das Interdictum de novi operis nunciatione, wann je
mand einen neuen Bau einem ander» zu Nachtheil vornimmt. Darumb 
so jemand befindet, daß ihm sein Nachbahr, oder sonst ein ander, wie
der Mecht, Billigkeit, oder alt Herkommen, einen Bau (es sey in hauß- 
lichen oder Bau-Gütern des Feldes, ist nicht daran gelegen) zu Scha
den aujszurichten unterstehen wollte: Dem mag er solchen Bau, durch 
sich selbst, oder durch die ordentliche Obrigkeit, als eine Neuerung un
tersagen , denunciirett und abkunden lassen ; welches zu Latein heisset no
vi operis nunciatio. Und mag dieselbe an einem jeglichen Lage gesche
hen. Doch wird das allein auff Gebäude, die dem Grunde und Boden 
anhangen, verstanden.

Dann da jemand das Getreydig oder Fruchte auff dem Felde ab
schneidet, oder die Baume umbhauet, oder sonst denselben Schaden zu- 
süget: so hat solche denunciation und Verkünden des neuen Baues oder 
WerckS nicht statt. Desgleichen so jemand ein alt Gebäude wieder auff- 
richtet, oder dasselbe unterstützet, kan ihm solches auch nicht verbothen 
werden. Dann Wir wollen allhier solche neue Gebäude verstanden ha
ben, die geschehen nicht allein in haußlichen Gütern, sondern auch in 
Bau-Gütern des Feldes. Als so einer etwas bauet oder machet, dadurch 
die Gestalt und Form desselben Guts verwandelt, oder geändert wird, 
mit Graben, Gruben, oder einen andern ungewöhnlichen Bau zu ma
chen, davon seinem Anstösser oder Nachbahren künfftig ein Schad ent
stehen möchte. - . \ - Ä .

Wann sich aber auch zutrüge (wie offt geschieht) daß ein Hauß oder 
Gebäude baufällig, und also gestalt wäre, und zu befürchten, daß eS 
einsallen und Schaden thun möchte: So mag sein Nachbahr ihm sol
ches testató, das ist, mit zween oder mehr. Zeugen, oder aber durch 
die Obrigkeit denuncürtit, aukündigen und sagen, daß er solchem Scha
den vorkomme. Würde er das nicht thun, und Schaden daraus erfol
gte : So ist er ihm denselben zu erstatten schuldig. Es mag aber sol
che Denunciation und Verkündigung eines neuen Baues, folgender gestalt 
(wie auch die Rechte ordnen) geschehen: Daß er nehmlich die Obrigkeit, 
darunter das Gut gelegen, darüber ersuche und anruffe, damit der vor
genommene neue schädliche Bau alsbald ab- oder eingestellet werde. ■

* Und wann dann einem solche novi operis nunciatio und Ankündi-^ 
gung geschehe»; Soll er sich weiter zu bauen enthalten, biß erkant wird, 
daß er solches zu thun Recht, Fug und Macht habe. Wo aber dem, 
der den Bau vorgenommen, mittlerweil stille zu stehen, beschwerlich seyn 
woltę: Mag er mit seinem Gebäude fortfahken, doch soll er, dem sol
che dénonciation und Ankündigung geschehen, zuvor genügsame Caution 
und Versicherung thun, daß, wenn erkannt würde) daß er an dem Ort 
zu bauen kein Recht hat, et alsdann dasselbige wieder abthun, abbre
chen , räumen, und im in assen, wie es zuvor gewesen, stellen und machen 
wolle: So mag er auf solche Caution und Vorstand mit dem Gebäude 
(wie jetzo gedacht) wol verfahren. Würde aber hernacher erkant, daß 
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erd nicht befuget feye; so soll er das Gebäude wieder abschaffen, auch 
hiemit zugleich den Bau-Kosten und impensas, so er darauff gewendet- 
verlohren Haben. Wann auch nachmahls solcher Verkündigung halben 
zwischen den Partheyen weiter Streit und Irrung entstehen; Sollen die
selbe von der ordentlichen Obrigkeit inner dreyen Monaten, von Rechts
wegen endlich erörtert, beygeleget oder vertragen werden.

Was aber sonsten für Gebäude aufgerichtet werden, die niemand 
an seinen Rechten und Gerechtigkeiten, oder habenden Servituten abbrü
chig seynd, die mögen niemand verwehret werden: Sie waren denn also 
gestellet, oder befestiget, daß künftiger seit Schaden oder, AweytrachA 
daraus zu besorgen seyn möchte. '

§. XXVII.

ACTIO DE ARCENDA AQVA PLUVIA.

Also auch wann einer auf seines Nachbahren Grund und Boden et
was bauet, pder sonst mit der Hand etwas machet, daß das Regen- 
Wasser anders, dann zuvor ablauffen und abfliessen muß, dahero er sein 
Nachbahr sich Schadens auf feinem Acker oder Bodem zu befahren: So 
mag er wieder ermeldten Nachbahren diese Klage (zu Ärtein actio de ar
cenda aquâ pluviâ genant) moviten und anstellen, und darinne bitten, 
ihn dahin zu halten und zu vertheilen, daß er den Bau abschaffe und 
alles in vorigen Zustand bringe, auf seine Kosten, so ers selbst ge
macht, oder zu machen befohlen.

XXVIII.
INTERDICTUM, NE QVJD IN LOCO SACRO 

FIAT etc.

Diese Klage hat statt, wann etwas an einem heiligen Orte gema- 
chet oder gebauet wird: Dann an einem heiligen oder geweiheten Orte 
soll man nicht etwas bauen, entlegen, einstecken, oder sonst was ma
chen, dadurch derselbe Orth verstellet, heßlich oder schadhafft wird. Da 
aber jemand dawieder thäte oder handelte, kan wieder ihn diese Klage, 
zu Abschaffung solches Baues und Vornehmens, angestellet werden.

§. XXIX.
interdictum, ne qvid In loco publ.ico FIAT.

Diese Klage mag wieder den angestellet werden, der etwas auf 
einem gemeinen Orte fürnimmt oder bauet. Darum wann einer auf 
einer gemeinen Land-Strasse, oder sonst auf einem gemeinen Orte et
was bauen, oder dergleichen vornehmen will, oder auch solches allbe- 
reit zu Wercke gerichtet hat: So hat diese Klage wieher ihn statt, daß 
er nehmlich mit seinem Bau innehalte, oder da er etwas gebauet, daß 
er dasselbe wiedetuw abschaffe *),

1) All L. R. 1.8. 73.
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• §. XXX.

einer gemeine» 
Derowegen da

62

interdictum, ne quid in flumine publico
RIPAVE EJUS FIAT etc.

Diese Klage mag oder kan wieder denjenigen iàntiret und arnye- 
Lellet werde», der etwas auff einem gemeine» oder öffentliche» Schiff» 
rercken Kluß, oder, desselben Ufer, bauen will oder gebattet hat. Dann 
es soll niemand auf einem gemeinen oder öffentlichen auch schrffrerche» 

ß słrtłton fundn senken, oder dergleichen etwas vornehmen, ßWÄÄ ’Ä«; « 

fliess», wie es den vorigen Sommer geflossen hat. Also soll auch rerner 
an anderen Wasserflüssen etwas bauen , machen oder furnehmen , dadurch 
?"»em andern an seiner Mühle, die er etwa» des Orts flehend hat, 

Schaden geschehe» möchte.

§. XXXI.
INTERDICTUM DE LOĆO PUBLICO FRUENDO.

Aus diesem Interdict entstehet eine Klage, die wieder de« 
ret und gegeben wird, der eine» andern am Gebrauch «ich Nutung er. 
nes gemeine» OrK verhindert. Derowege« so lemand n« Gut, Hauß, Hof, 

Wiesen rc. Leiche, See, von einem Ambt, Stadt, Gemerne, ooer 
derselbe» Verwaltern, die es auszuthu» Macht haben, um ente gewisse 
Ponüon oder Pacht annimmt- Und er,der Pacht- oder S'nßmann im 
Gebrauch oder Nutzung desselben von jemand gehindert wird. So hat 
er sich dieser Klage wieder denselben zu gebrauche«.

§. XXXII.
DE INTERDICTO DE VIA PUBLIC A ET ITINERE 

PUBLICO REFICIEND Ö etc.

Dieses Interdictum klaget wieder den, der eine» 
Land - Straffe oder Steiges nicht gebrauchen lasse» will.,
einer über eine öffentliche Strasse oder öffentlichen ^>tetg geh -
was treiben will, und er darüber von jemand gehindert,wuà So hat 
er diese Klage wieder, ihn anzustellen Fug und Macht, zu Latem ge
nannt Interdictum, ut liceat ife, agere per yia™ publicam.

§. XXXIII. Es erfordert auch ferner die hohe NothdurM, daß lM 
Lande die Brücke«, Stege und Wege, zu Verhütung allerhand Gefahr und 
Schaden, so daraus entstehe» und verursachet werben tonte, 
baulich gehalten werden: Ordnen und wollen demnach, daß manniglich 
auff seinem Grund und Boden über Strome und Flusser, die Brucke» 
die Bà auffs wenigste funffzehe» Werckschuch, mit drey Balà oder 
Trüge?» , und so es vonnöthe», auch Unterschlage» und Lehne» also hoch 
erbauen und im baulichen Wese» erhalten solle, *°L  SÄ' tt;*t  
mit von den Wafferflotten des Vorjahrs und sonsten di^. Brucke Nicht
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übet'schwemme, der Weg auch zur Brücken also erhöhet sey, auff da« man 
sicher bey Ergiessung der Wasser überfahre» und kommen kan, und sM 
sich jederman versehen, auff daß er auf die Lehnen nichts henge So 

Brucken, uber Graben, Gesümpffe, auffs weniqste à 
Werckschuch brett, fertig gemacht seyn, und also Stege und Weaeae 
halte» werden, dannt der reisende Mann davon kernen Schaden oder 
Gefahr habe. Welcher sich nun liefet Constitution ruwieber Verb alten 

f'" toffmra-c„ 10. Un8«rir», JJu&’SÄ 

begebe, denselben demMrgen, so den Schaden erlitten, auff Er- 
63kanntnuß redes Orths gebühren den " Richters zu erstatten schuldig seyn, 

und nach Gelegenheit der Sachen auch sonsten arbitrarie gestrasset tverden.

Art. III.

Von Wiedereinsetzung derjenigen, die ihrer Poffeffion und Besitzes 
entwehrt und entsetzet seynd.

I. Wie man eine Gewehr, pofleslion oder Besitz eines Dinges oder 
Guts überkommt oder erlanget , nemlich mit dem Leibe und Gemüthe 

, (çorpôré et animo) also wird auch dieselbe hergegen verlohren: Aber 
ryit dem Leibe allein (solo corpore) verleuret keiner sein Gewehr oder 
Besitz; Aber alleine mit dem Gemüthe (solo" animo) mag einer die wol 
verlieren; Als wann einer des Willens und Borhabens ist, daß er ein 
Ding oder Gut nicht mehr inne haben und besitzen will, sondern dassel? 
bige gutwillig, ohne allen Zwang und Drang, gantzlich zu deferiren 
urrd zu verlassen gesonnen. Biel anders aber verhält es sich mit dem? 
jenigen, der mit Gewalt seiner poflession und Besitzes lpoliiret, berau
bet und entsetzet ist: Dann derselbige mag per varia Juris remedia, 
bitrdj mancherley Gutthaten der Rechte» wieder zu seiner abgedrungene» 
poffeffion und Besitz kommen *).

§. n.
INTERDICTUM UNDÉ VI.

Als »erstlich durch das interdictum unde vi, dahero entstehet eine 
.Klage wieder geübete Gewalt in unbeweglichen und liegenden Gütern. 
Derowegen so iemarid mit Gewalt oder gewapneter Hand einen andern 
seiner possession,. Besitzes oder Gewehr, an einem unbeweglichen Gute 
fpoliirtt und entsetzet: So mag er, der Entsetzete und spoliatus, wieder 
ihn klagen: Erstlich, daß er ihn wieder zu der Poffeffion und Besitz 
friedlich komme» lasse, und ihm alles wiedergebe oder erstatte, was ihm 
also durch dieses gewaltsames Entsetzen entwerfe en und genommen ist. 
Da auch ihme, dem spoliato, oder dem, so entsetzet, nicht ein unbeweg-

1> A. L. R. I. 7. 112.
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lich Gut, sondern eine Gerechtigkeit, als so rhme von seinen Untertha
nen die Zinse, Aehende, oder anders dé facto verfüget worden: Oder 
aber von einem andern ihm gewaltige Einträge an seinem Rechten ge
schehen, dardurch er derselben entsetzet würde, hat er gleichfalls diese 
Klage (utilis actio zu Latein genannt) wider die Gewalt über ihn an
zustellen 1 ). .

1) A. L. R. I. 7. 97. 146.
2) A. 8. R. I. 7. 148.

/ - §- tit Es soll und muß auch der, so fpolüret und entsetzet, aller- < 
bings wieder in vorigen Stand rcüituiret und gesetzet werden, mit Er
stattung aller auffgehabe^rer Nutzung und alles erlittenen Schadens, und 
sonderlich, wann er bewiesen hat, daß er zu dep Zeit,, da er entsetzet, 

Jm Besitz gewest, unangesehen, ob er gleich solcher seiner Possession und 
Besitzes keinen Titul oder einige befugete Gerechtigkeit gehabt: Und wann 
gleich der spoliator alsbald oder zu Stunden woltę darthun und^ be
weisen, daß das Guth ihme eigenthümblich zustündè: so soll er dennoch 
mit dieser seiner Exception nicht gehöret werden. Dann es kan sich der 
Entsetzet oder spoliator „mit der Exception und Behelfs des vorgeworffe- 
nen Eigenthumbs,'wieder solche hochbefreyete restitution in keinem Wege

* auWalten oder schtztzen.
, §. IV. Und diese Klage unh thätliche Entsetzung hat nicht allem 

wieder den Thäter, sondern auch wieder seine Erben, und den, der sol
che, That befohlen, oder dieselben, so die geschehen, ratificiret und gut 

' geheissen, oder gefährliche Anschläge darzu gegeben rc. Raum und Statt» 
Jedoch gebühret sich in alle Wege, daß der entsetzete (fpojiatus) Kläger 
zu Zeiten der Entsetzung des Guts in leiblichem * oder gemüthlichem Jn-tz4 
nehaben, durch sich selbst oder seine Anwälde, Verwalter, Hoffmann, 
Baureü oder Gesinde, im Besitz gewest sèy. Gleicher gestalt so ein Herr 
seines Guts, darbey er niemand gelassen, in seinem Abwesen fpolüret 
und entsetzet wäre: »Und der spoliator oder eingeörungene Besitzer ihn 
nichb wieder zu seinem Gute kommen lassen wollte: So mag er, der 
Herr ober Spoliatus, umb dieselbe Entsetzung auch klagen: Dann wie- 
wol er die leibliche Besitzung uud Possess durch sich oder die Seinen da
zumahl gehabt: So hat er doch den Besitz oder Jnnehaben dannoch im 
Gemüth haben und behalten mögen. Nam et solo animo retiûetur pos
sesso, licet res corpore non seneatur 2).

§. V. Es soll auch- ferner nicht allein der, so einen freventlich oder 
mit gewapnetep.Hand fpolüret und entsetzet: Sondern auch der einem 
den rechtmäßigen Gebrauch oder Gerechtigkeit seines Guts, oder der quafL 
possession, verwehret oder verhindert, als da er ihn daselbst nicht bauen, 
ackern, säen, oder eine andere Notzdurfft verbringen lassen will, für ei
nen gewaltigen Thäter geachtet werden. Es mag auch umb solche Jr» 
rung , Turbation und Verhinderung 'Interdicto uti possidetis^ (wie oben 
gedacht) wie sich gebühret, geklaget werden.

§• VI. Wir ordnen und wollen auch weiter, daß derjenige, der des 
seinen also mit oder ohne Gewalt freventlich fpolüret und entsetzet wird, 
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und solche Klage umb ^solche Entsetzung intra annum utilem fürgenom- 
men,. nicht allein allerdings in vorigen Stand gesetzet: Sondern es sol
len ihm darzu auch all sein Interesse und was er solches spolii und Ent
setzung halber Nachtheil, Schadens oder Abgang gehabt und erlitten, 
wie sich gebühret, cum fructibus perceptis et percipiendis wiederumb ab
gelegt, rekituixet und wiederkehret werden. Die Erben aber des Thä
ters seynd umb keine weitere Ablegung, dann so viel in ihr jedes Ge
walt und Genieß kommen, verhafftet.

VII. Wir wollen auch allhier aus den Käyserlichen Rechten die 
Straff introduites haben, daß, wo einer hohes oder niedrigen Standes 
den andern spoliiret und entsetzet, und des mit Recht überwunden wäre, 
ią Sachen, die den Friedbruch mit belangen: So soll der Spoliator und 
Entsetzer dadurch directum dominium, das Eigenthum oder die Haupt- 
Gerechtigkeit der Güter, oder Gerechtigkeit, darum der Streit gewesen, 
verlohren haben. Wo aber dieselbigen Güter oder Gerechtigkeit. gedach
tem Spoliatori oder Entsetzer Mit ihrem Eigenthumb nicht zugehören, so 
soll, er derselben Werth oder aefiimation dem Spoliato oder Entsatzten, 
nach Ordnung vorgedachter gemeiner Rechte, zu geben schuldig seyn, wor- 
nach Man sich hinführo zu richten.

§. ’viil. Dieweil auch gemeiniglich, wann einem ein Haus, Hof, 
oder Sitz abgedrungen, was darin für Fahrniß und Mobilien gefunden, 
zugleich mitgenommen , geraubet, ‘ abgetragen und verlohren Werdern 
Und aber dem Spoliato und Beschädigten in solchem Fall beschwerlich 
und fast unmuglich ist, à jedes Stück an der' Fahrniß oder Mobilien 
insonderheit zu erzeigen oder zu beweisen: So wollen.Wir hierin das 
Käyser-Recht hiemis bestätiget haben, in welchem weiter geordnet und 
versehen, daß die Gerichtliche 'Obrigkeit aller entwandten Mobilien und 
Fahrniß auf vorgehende Anzeigen derselben einen gleichmäßigen Anschlag 
machen und taxiren soll, und dem spoliato und Beschädigten denselben 
bey seinem Eyde sub juramento in litem zu betheuren aufflegen, und den 
Thäter oder Spoliatorem folgend darauff condemniren und verurtheilen.

§. ix. Nachdem auch alle Recht zulassen, daß man Gewalt mit 
Gewalt gbtreiben Möge: So soll niemand verwehret oder verbothen seyn, 

' sich selbst bey seiner rechtmäßig habenden Possession und Besitz zu beschir
men und handzuhabeu. Darum so sich jemand unterstünde, einem an- 

gzdern seine Polsesfion und Besitz * mit Gewalt oder gewaltiger Hand ab
zudringen: So mag der, so angegriffen, seine Gegenwehr gleicherweise 
mit gewapneter Hand thun: Und die, so das Spolium oder Entsetzung 
fürgenommen, nicht allein abtreiben, sondern auch denselben, wo er all
bereit in die Possession und Besitz kommen, mit Gewalt wieder daraus 
treiben. Zedoch soll diese Gegenwehr und Gegenthat, vermöge der Recht, 
4U Stund aü in frischer That, das ist, in continenti, UNd Nicht ex in
tervallo, auch nicht von Rache, sondern allein von Defension und Be
schirmung wegen geschehen.

X. Wir ordnen und wollen auch weiter, daß niemand, von was 
Würdey, Stand oder Wesen der sey, den andern befehden, bekriegen,-
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berauben, sahen, überziehen, belagern, auch durch sich selbst oder je*  
wand andern von seinetwegen, darzu keine Hülffe noch Dienst leisten, 
noch einig Hauß, Dorff, Hof oder Sitz mit gewaltiger That freventlich 
einnehmen, oder gefährlich mit Brand, oder in andere Wege dermassen 
beschädigen soll : Auch niemand solchem Thäter, Rath, Hnlffe, oder in 
keine andere Weise Beystand ober Fürschub thun: Auch die wesentlich 
oder gefährlich nicht beherbergen, behausen, atzen oder trancken, enthal- 
ten oder gedulden- alles bey Poen der Acht und Ober-Acht, und andern 
Straffen des Rechtens.

§. XI. Es hat die Klage um Entsetzung gegen niemand (wie ob 
gedacht) dann den rechten Thäter, der dieselbe Entsetzung und Spolium 
begangen hat, oder desselben Helffer, nach den gemeinen Rechten, statt- 
Darum so demselbigen gewaltigen Entsatzer und Spoliatori solche abge
drungene PolTeffion und Besitz durch einen andern wiederum mit thätli
cher Gewalt genommen würde: So kan der Spoliatus, Beschädigte oder 
Entsatzte niemand anders, vermöge angezogenen Käyser^Rechten, dann 
den ersten Thäter, der ihn spoliiret und entsetzet, um die erlittene Ent- 
satzung oder Spolium beklagen. Dieweil es sich aber auch sehr offt zu
trägt, daß, nachdem der Spoliator und Entsetz er daffelbige Gut in die 
dritte Hand gebracht', verkaufft oder sonst veralieniret hat, und dahero 
der dritte Besitzer, de rigore praedicti juris, civilis, wegen des begange
nen Spolii oder Entsatzung nicht kan oder mag in Anspruch genommen 
àden, und ihme dem Spoliato und Entsetzten aber dißfalls sehr schwer 
ist, das Dominium oder Eigenthum zu beweisen: Als ordnen und wol
len Wir , daß auch in diesem Fall wieder den dritten Postessörem zur 
Restitution und Erstattung desselben Guts wol mag geklaget werden, doch 
mit dieser ausdrücklichen Erklärung und Anhangs sofern derselbige dritte 
Besitzer Wissenschafft darum hat, und solches über" ihn dargethan und 
erwiesen, daß daffelbige Gut mit thätlicher Gewalt dem Kläger ist ab
gedrungen oder genommen worden. Dann dieweil er, der dritte Besitzer, 
sich also wissentlich der gewaltigen abgedrungenen Posiession und Besitzes 
(oder wie die Rechte sagen, spoliatori hoc cafu quasi succedat in vitium, 
eo quod non multum intersit, quoad periculum animae injuste detinere 
ac Invadere alienuni) theilhafftig machet, so ist demselben und der Bil
ligkeit'gemäß, daß er derentwegen möge beklagt werden und dem Spo
liato oder Entsätzen darüber zu antworten schuldig sey.

§. XII. Würde sich auch zutragen, daß sich jemand eines Guts ohne 
thätliche Gewalt, auch nicht mit gewapneter Hand unterfangen, und ge
dacht hätte, es wäre sein eigen, oder der rechte Herr hätte desselben keine 
Acht, der ist allein die postession oder den Besitz fallen zu lassen schul
dig: Und wird also von seines ungefährlichen Jnnhabens, von der Poen 
des Rechtens- davon oben Verordnung geschehen, enthoben. Jedoch ge
bieten und wollen Wir, daß sich.hinsühro niemand frembder Güter, ob 
die gleich vacireten oder keinen Herrn hätten, anwassen oder unterstehen 
soll. Denn es kann und soll ein jeder leichtlich gedencken, was nicht sein 
ist, daß es einem andern zugehörig. Darum so mag der Herr (oder des
selben Erben, sofern die vorhanden) solch entwendet Gut inner ZO. Iah- 
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ren, Jahr und Lag, sammt allem Interesse, mit rechtmäßiger Klage, 
wie sich gebühret, wiederum erlangen.

ßg * §. XIII. Es sollen aber auch ferner alle thätliche und zugefügte 
Gewalt, auch die Verhinderung, turbation, die einem in seiner Posief- 
fion und Besitz zugefügt wird, in denen Jurisdictionen und Gerichtsbar
keiten, darinnen dieselben geschehen, wie sich gebühret , jusiisiciret und ge- 
rechtfertiget werden, davon dann auch allbereit in Processu sub tit. de 
foro çompetenti Meldung geschehen. Es müssen aber auch fürnehmlich 
 in allen Behulsfen oder remediis recuperandae possessionis, die zu Wie

dererlangung der a-gedrungenen possession und Besitzes dienen, zwey 
Dinge, als Haupt-Gründe, von den entsatzten Klägern deduciret, pro- 
biret und erwiesen werden. Erstlich, daß Klager sage und beweise, daß 
er in possessione, vel quasi possessione, im Jnnehaben und Besitz, oder 
quasi Besitz desselben Guts oder Gerechtigkeit, davon der Streit, Spän 
und controversien entstanden, gewesen sey. Darnach, daß er von dem
selben Besitz oder quasi possession, durch seinen Gegentheil und Beklag- 

. ten, oder durch einen andern, dem es befohlen/ sey spoliiret und ent
setzet worden. Wann dann diese zween, als fundamenta der Entsatzung 
von dem klagenden Theil seynd deduciret, probi ret, dargethan und er
wiesen r So soll für ihn, den Klagern, gesprochen, und ihme die mit 
Gewalt abgedrungene Güter wiederumb plenarie reftituiret, zugestellet 

i und eintzeräumet werden, wornach man sich zu richten.

§. XIV. Dieweil aber dasjenige, was oben von Wiedereinsetzung 
und restitution derjenigen, die ihrer Possession und Besitzes spoliiret und 
entwehret seynd, etwas weitlaufftig, und nicht ein jedweder Richter fas
sen kan: Als wollen Wir gleicher Gestalt denselben, als in genere und 
ingemein, fürgeschrieben haben, wie sie sich hinführo in dem allen ver
halten sollen. Derowegen so jemand den andern umb spolii oder Ent
setzung etlicherHaab, Güter, Jurisdictionen, Servituten, Gebrauch, Nu
tzung , oder andern Rechten und Gerechtigkeiten, deren er m Possess, Be
sitz oder Gebrauch gewesen wäre, mit Klag rechtlich fürnehme,^und solch 
spolium und Entsatzung deduçirte ,r nnt) (wie obgedacht) beweisete, daß 
er der Haabe oder Gütern Gebrauch oder Nutzung rc. in possession vel 
quasi, und Gewehr gewesen, und durch die Wiederparthey spoliiret und 
entsetzet wäre : So sollen die Gerichte und Urtheiler, durch ihren Recht- 
Lichen/Spruch erkennen und erklären, daß der Kläger wieder einzusetzen 
und zu restituiren sey, wie er nehmlich vor solcher Entsatzung und spolio 
gewesen ist, ungehindert, oder unangesehen einiger Exception, Einred 
oder Auszugs. Es wäre dann, daß der spoliatus oder entsetzte Kläger 
dem Gegentheil, das ist, dem spoliatori und Entsetzer in petitorio (wie 
auch zum theil oben gemeldet) zu handeln, und Auszug des CigenLhumbS 

. zu thun, und also exceptionem dominii- einzuwenden, gutwillig zuließ 
und bewilligte.

§. XV. Endlich setzen, ordnen und wollen Wir, daß niemand in 
Hangenden Rechten dem andern, mit eigenem Fürnehmen, oder thätli
cher Handlung, etwas, dessen einer in possession, ^Besitz, Gebrauch, oder
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Messung wäre, IjpolHren, entziehen, nehmen, abstehlen , entsetzen «och 
unbillige Gewalt thun, odèr entfrembdeu solle. Da aber jemand- da
wieder handelte, und also, wie jetzt gesetzet, dem andern in Hangendem 
Rechte einige Gewalt thäte, oder mit eigener That beit, possessorii oder 
Lnnehaber der, Haab oder Güter entsetzte, spoMrte, würcklich und in der 
That: Derselbige, der solche eigenwillige Gewalt und Handlung ge
than, odrr zu thun zugerichtet und befohlen hat, soll in diesem Fall al
ler seiner Forderung und Gerechtigkeit, so er in oder zu derselben enh- 
wehxten oder entsetzten Haab oder Gütern hatte und habeü möchte, vex- 
fallà, verlustig und beraubet seyn. Darbey Wir es nun allenthalben 
bleiben lassen, und sollen Unsere Gerichte hinführo darnach also spre
chen und erkennen.
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67 * Da s

Vi ? rdte B u ch
Von '

Contracten UNd HandthierUNgkN,
d i e

einen gewissen, oder keinen gewissen Nahmen haben, auch 
demselben Actionen, Klagen und Forderungen *).

68 * Von Contracten und HandLhierungen.
Dieweil die Sache» und Handel, so vor Gericht kommen, mehrentheils 

aus fürgegangenen ititb geübten Contracten und Handthierungen, und de
ren Wollenziehung, oder auch Nichthaltung halben, entstehen und her
fliessen: Damit dann so wol Unsere Unterthanen, -wessen fle sich bey 
Aufrichtung der Contracten und Handthierungen, aufs daß sie kräftig und 
beständig seyn mögen, verhalten; Als auch Unsere Richter und Amileute 
wissen mögen, was Gestalt sie die Partheyen entweder mit Urtheil und 
Recht, oder aber sonsten in Güte, per vians transactionis, diesem Un-

I) „Alles, was in diesem 4. Buche verordnet worden, ist und bleibt 
über diese Materien, so wie für das Königreich Preußen, also 
cntch fortmehro für die neuacquirirten Lande, die Richtschnur, 
da aüch hierin durch spatere Gesetze keine beträchtlichen Abänderun
gen gemacht sind." Notif. Pat. v. 28. Sept. 1772. Abschn. 4.
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ferm Land-Rechte gemäß, bèylegen und entscheiden sollen: So haben 
Wir in diesem vierten Buch (wie auch in den vorhergehenden geschehen) 
die gemeinste und gebräuchliche Contract und Handthierunge zusammen 
tragen und decidiren lassen, welche dann auch nunmehr von den Starr- 
den Unsers Königreichs Preussen von neuen durchsehen, revidiret, appro- 
biret und angenommen seynd worden.

.Als lassen Wir uns dieselbige approbirte Begriss und Decisiones auch 
gnädigst gefallen, auff daß also Unsere Unterthanen, wie auch andere, 
so. mit-ihnen contrabiren und handeln, Wegweisung, Anleitung, und 
gute Nachrichtung haben, sich der Gebühr hierin mit gutem Glauben und 
Gewissen auffrichtig und redlich zu beweisen, und dermassen zu schicken, 
damit ein jeder nicht allein bey dem Seinen bleiben, sondern auch das 
Ihme, von Recht - und Billigkeit wegen zugehörig, fürderlich erhalten 
und behalten möge. Dann dadurch wird auch zugleich Unrichtigkeit und 
weitläufftige krocess destomehr umbgangen und vermieden, wie dann 
auch dadurch andere Vervortheilung, Betrug und ArMstigkeit, so son*  
sten offt mit unterlauffen, und der commutarivae luKiüas zuwieder, 
ausgeschlossen werden. Wornach man sich hinführo allenthalben- zu richten.

Von denen Oontraeten und Handthienmgen, so 
einen gewissen Nahmen haben.

Tit. I.

V o n Leihen.

Art. l.
Von dem Wörtlein Leihen -ingemein ').

§. I. Jngemein ist allhier zu wissen, daß Leihen in gemeiner Deut
scher Sprache nicht auf eine Weise, sondern auf dreyerley Conträct ange- 
deutet und verstanden wird. Erstlich, da einer einem andern dere^n Art be
wegliche Güter leihet, welche mit der Zahl, oder Gewicht, odet Maaß gelie
fert werden: Als so er baarGelo, Korn, Wein, Bier, Eisen, Zinnen, Bley,

1) Das Preuß. L. R. enthält keine Vorschriften über das Wechsel
recht und auch außerdem sind darüber weder in Ost - noch West- 
Mußen (Danzig ausgenommen) provinzielle Gesetze ergangen, denn 
die erneuerte Preuß. Wechselordnung v. SO. Jan. 1751/ war für 
die ganze Monarchie ergangen; statt ihrer gelten daher die Bor
schriften des Allg. Landrechts.
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Md dergleichen leihet, um so vM in gleicher Güte und Werth in eodem 
ßggenere ihm? dem Leihet (muttiatori) hernach auf bestimmte Zeit wieder- 

zugeben. * Allda wird solch entlehnet Gut sobald des mutuatarii obcc Guts 
Lehners eigen, also daß er solches fürter veräussern, veralieniren, und 
sàs Gefalleys nützen, messen/ verbrauchen, oder sonst einem andern 
hingeben mag. Allem daß er dagegen schuldig ist, dem Leihern , mutua- 
tori, wann die bestimmte Zeit erschienen., in gleichem Werth und Güte, 
(eadem quantitate et qualitate in eodem genere) * so viel wiederum gu 
erstatten. Und Heist diese Weise zu leihen im Latein mutuum, davon in 
diesem ersten Titel de mutub gehandelt wird 1 *). .

1) A. L. R. L 11. 653. 853.
L) A. L. R. I. LI. L29.j
3) A. L. R. 1. 11. 258.
4) A. L. R. I. 11. 854.

§• Die andere Weise ist, da einer dem andern eiü beweglich 
Gut, als Kleid, Bett, Bücher, oder ander Haußrath, itom etwa ein 
Pferd an einen gewissen Orth, zu reiten renoder ein unbeweglich Guth, 
vergeblich leihet, nur eine Zeitlang zu gebrauchen, und demnach ^dem 
Leihern oder Commodatori solches Hnvevleÿt und ungeringert wiederum 
zuzustellen. Solches Heist in Latein Commodatum, davon im andern fol
genden Titul tractitet wird 2 ).

z. hl Die dritte Weise ist, da einer dem andern ein beweglich, 
fahrend, oder auch unbeweglich liegend Gut lociret und verleihet, als 
ein Pferd, Kühe, Hauß, Acker, Garten oder Wiesen re. auch auff eine 
bestimmte Zeit, doch nicht vergeblich, sondern um ein benannt Geld, 
Zinß oder Pension, so der Entlehnet, Conductor, Metes, dem Leiher, 
Locatori davon auff Anzahl, auch Zeit oder Termin mnd Ziel, wie sie 
dessen sich nut einander verglichen^ leihet. Dasselbe. Heist in Latein Lo
catum. Bon dem wird unten im Litul von Bestandnissen oder Miethe 
Meldung geschehen 3). '

Und haben also diese drey Modi oder Weisen zu leihen ihre unter
schiedliche Arth auch unterschiedliche Recht, wie hernach folgen' wà

Art. II.
Von Leihen deren Dingen, so nut der Zahl, Gewicht und Maaß 

' ' gelieffert werden.
I. Soviel nun die erste Weise des Leihens betrifft, da das Ei

genthum, et sie dominium ' rei mutup datae, auff den Entlehnet, mu- 
tuatarium, so bald verwende! wird. Da ordnen und wollen Wir, daß 
vermöge Kayserlkchen Rechte der Entlehnet das Entlehnte, als Geld, 
Korn, Wein:c. zu bestimmter Zeit wiederum in gleichem Werth, beyde 
an der Substans, Menge, Qualität und @üte, wiederum bezahlen und er
statten soll. 4) ■ X

An der Substahl, als Geld mit Geld, Korn mit Korn, Wein mit
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Wein, Flachs mit Flachs, und nicht Wei» für Geld, oder Korn für 
Wein, und also eins fürs ander, auch in gleicher.Güte und Qualität, 
wie daffelbige geliehen; Als Geld mit gutem gangbarem Gelde, gut 
Korn mit gleichem gute» und nicht nachgültigem oder schwacher» Korn, 
gute» alte» Wein mit gutem alten und nicht, mit neuen Wein, Flachs 
mit andrem gute» Flachs rc. und dergleichen erstatten. Denn wie der, 
so geliehen, mehr nicht, dann er geliehen, zu fordern: Also soll auch der, 
dem geliehen worden, dem Leiher gegen erzeigte Freundschafft nicht scha
den, »och weniger und schlechter, dann ihme geliehen worden, wiederum 
erstatte». '

, * §• n. Jedoch da der Leiher oder Creditor gutwillig wäre, für das 70 
geliehene Geld, Körn oder andere Waare, rc. anzunehmenr So mag die 
solutio oder Bezahlung alsdann dermassen wol geschehe». Kann da einer 
Wein, Kor» oder anders, so ihm geliehen, mit Geld bezahlen wölte, 
das mag.er anders dann mit Bewilligung des Leihers nicht thun. ' «

1) A. L. R. I. 11. 716.
Westpreuß. Prov.-Recht.

§•111. Hinwiederumb mag der Creditor oder Leiher auch nicht eines 
für das andere,.als Korn, Wei», oder andere Waarè» rc. für Geld an 

, ben Debitorem obre Entlehnet fordern: Ob er gleich die Zahlung nicht 
eben zu bestimmter Zeit gethan; Es geschehe dann auch mit be§ Debito
ris «»b Entlehners, mutuatarü, gutem Willen. *)

Art. III.

Wie es zu halten, wenn der Mutuatarius oder Entlehne« Debi
tor, in der Bezahlung säumig, und mitlèrzeit der Werth der ge- 

hehssnen Haab und Güter, auff- oder abgestiegen wäre.
§. I. Da sich dann auch zutrüge (wie offt und vielmahls geschicht) 

daß der Mutuatarius oder Entlehnet an Bezahlung oder Erstattung der 
entlehneten Haab und Güter säumig würde, und de» angesetzten Termin 
oder Ziel ohne Bezahlung verfliesse» liesse; Und aber mittet Zeit der 
Werth desselben entlehneten Guts oder Waat, als Korn, Wein, Wachs 
oder Flachs rc. auff- oder abschlüge, in höher» oder geringer» Werth 
geriethe, dardurch einer oder der ander Theil in Schaden oder Beschwe
rung komme» möchte. Dieweil dann solcher Fall auch bey den Rechts
gelehrten sehr dilxntirtich und streitig ist: Damit dann Unsere Unter
thanen und Angehörige» gewarnet, auch die Gerichte, was sie darin auff 
Anruffe» der Partheyen erkenne» und sprechen sollen, eine gewisse De
cision oder Erklahrung haben; So erklären, setzen und ordnen Wir, wie 
folger: % '

Erstlich wann der Leihèr oder Creditor dem Entlehnet, Mutuatario 
(obre Debitori) eine Seit, Termin oder Ziel zu der Bezahlung angesetzet 
hatte, und der Entlehnet wurde zu derselbige» säumig, und verzöge, die 
Solution und Bezahlung ernen Monaht lang, oder darüber, daß er als
dann die entlehnete Waaren in dem Anschläge, aellimation und Werth,

33
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wre sie zu freyem Marckt imb gemeinem Kauff zur Zeit des verschiedenen 
Ziels oder Termins der Bezahlung mehr gegolten hat, dann zur Zeit 

.-.der Bezahlung , dem Leihvr oder Creditori mit bahrem Gelde bezahlen 
solle. Dawii der Creditor oder Leiher seines Anleihens keinen Schaden 
h-abe, und dem Entlehnev auch nicht zuträglich sey, ob schon alsbald nach 
Werfliessung des Ziels der Leiher oder Mutuator sein Gut nicht wiedex 
gefordert hatte; Dann der Entlehnet o^r Mutuat arius durch solche ge
setzte Ziel und Termin, das geliehene Gut wiederzugeben, und das ab
geredete Ziel der Gebühr ohne fernere Anmahnung zu halten und zu er
füllen, selbstey interpelliret und ermahnet gewesen. Nam et hic dies 
pro hoiiiiüe recte interpellare dicitur.

§. il. Da aber kein gewiß Ziel oder Termin der Solution öder Be
zahlung bestimmt oder angesetzet wäre, und bas geliehene Gut kähme in 
Abschlag, da soll die aellimation oder Werth â tempore^ moràe, das ist, 
von der Zeit des Verzuges, aeftimitet und geschähet werden. Welche 

71 mora oder Verzug sich in * zweene Wege begeben mag: Dann wo der 
Mutuator oder Leiher die Schuld erstlich extra judicium,. ausserhalb Rech
tens, gütlich heischet und fördert: So soll oder mag der Verzug oder 
die mora von Qttyaxm Forderung angerechnet werden. Da die Schuld 
aber gleich anfangs judicialiter oder rechtlich erfordert: Da wollen Wir, 
daß der Werzrrg oder die mora von geschehener Kriegs - Befestigung, et 
sic à tempore litis contèstationis, und nicht der rechtlichen Forderung, 
solle gezehlet werden.

§. in. Wo aber das geliehene Gut im Werth üuffgestiegen: So 
soll die aectimation und Wavdirung von der Zeit der morae und Ver
zugs, biß zum Endurtheil, das in rem judicatam ergangen, und also zu 
Kräfften kommen, zunehmen, und da sie am höchsten gewesen, geschähet 
und angeschlagen werden. Darm da von einem Urtheil appellirct, und 
der Werth in Hangender Appellation noch mehr erhöhet würde: So soll 
auch derselbige dèm Leiher, Mutuatori, zu gut wachsen und in der Defi
nitiva oder endlichen Urtheil, auff Begehren des Gläubigers, Mutuaturis, 
bedacht werden. '

§. IV. Wann dann hinwiederum der mutuans und (creditor) Schuld
herr, zn feiner Zeit an gebührenden Enden und Orten die solution und 
Bezahlung nicht annehmen wolle: Und demnach der Werth (valor rei) 
auWiege: Derselbige Uebernutz (interusurium) mag von dem Entlehnev 
und mutuatario nicht abgezogen werden. Da über der Werth abstiege, 
dasselbige mag dem mutuanti und Schuldgläubiger zu keinem Vortheil 
gereichen. Dann in diesem Fall ist es genug, daß der Schuldner oder 
mutuatarius vor Schaden behütet werde, und soll von seines Gläubigers 
oder 'mutuaturis Verzug, morä oder Hinderung, keinen Gewinn haben. 
Sonst da vor dem Verzüge, et sie ante moram, oder nach dem bekräff- 
tigten End-Urtheil und Definitivae, der Werth der geliehenen Güter, 
auff- oder abstiege, das soll keinem Theil, weder' zu Genieß noch Ent- 
geltniß, gerechnet werden.

§. V. Jetzt vermeldter Unterscheid soll and) im Werth der Münhen, 
die seyn gülden oder silbern, mit Auffsteigen und Fallen also bedacht 
und gehalten werden; ES wäre dann, daß die Contrahenten durch son-
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derbahre Pacta ein anders eingangen, soll solchen Paeti« nachgelebet, und 1 
für dieselbe gesprochen werden *).'

1) An m. Aufgehoben durch das Edict v. 29. März 1764. in des
sen Stelle die Borschriften des Allg. L. R. getreten sind. '

2) A. L. 8t I. 11. 834. ,
3) A. L. R. I. 11. 758.

33*

Da sich zutrüge, daß der Valormtb der Werth, und also bonitas ' 
extTînseca verändert, dadurch die Müntz gesteigert oder fallet, oder gantz 
abkommet: Soll der Werth nach der Güte Und Würde der kleine» und 
groben Müntze, wie er zur Zeit des Contracts gewesen, bezahlet, und er
leget werden. Wo aber der Schuldener in morä gewesen, und dem Gläu
biger auff bestimmte Zeit nicht bezahlet, und es entstünde dem Gläubi- 
Ker einiger. Schade oder Abbruch an der Müntze, densèlbigen soll ibm 
der Schuldmann auch ersetzen. Also auch, wann Schrot und Korn, und 

. also bonitas intrinseca, a» der Müntz verändert: So soll die Bezahlung 
der Müntze, die tempore contractus ganghafftig gewesen, oder da man 
die nicht habe» kau, nach derselbigen Werth und aeftimation geschehen. 
-Wann aber ber Debitor in seiner Werschreibung bekenne« wird, daß ihm 
der Créditer eine. gewisse Anzahl an Thalern oder Dukaten Stück vor 
Stück geliehen, und sich darüber verpflichtet hatte, daß er auch, solche in 
eädem specie, wie sie ihm geliehen, und vor Stück gerechnet, wiederum 
bezahlen wolle, und also die speciell und ausgeliehene Porten in obliga
tione et solutione conjunctim bekennet sind, aber als ohne einige Benen
nung eines valoxis: Zn solchem Fall soll der Debitor schuldig * seyn

' gore pacti conventi , dein Creditori mit den verschriebenen Sorten Stück" 
vor Stück zu bezahlen, und seinem Brieff und Siegel nachzukommen, 
unerwogen, was solche Porten-gut Zeit der Werschreibung oder Contracta 
gelten, und ob sie sind derselbe» Zeit gestiegen oder gefallen.

§. VI. Was hieroben vom Verzüge oder mord gefetzet und vermel
det, das soll zu Unser oder Unserer Gerichte» billigen modération und 
Mäßigung stehen. Dann es möchte der mutuatarińs' oder Entlehnet, 
durch Unglücks- oder andere »«versehene Fälle und Hinderungen, daran 
er keine Schuld hatte, dermassen wieder seinen Willen verhindert wer
den, daß er, vermöge dièser Satzung, entschuldiget, und dechalben kein 
Entgeltnuß trqgen solte 2).

§. VII. Wan» auch in obbemeldtem Leihen (in hoc contractu mutui) 
eme benannte Leit zu der solution und Bezahlung ist angesetzet worden- 
So hat der Lecher oder mutuator vel creditor nicht Macht, ehe und zu
vor dieselbige Zeit erschienen und. fürüber ist, die Bezahlung zu erfor- 
dern. ^ Dann da sich der Schuldener auff eine bestimmte Zeit- oder be- 
drnguche Maaß der Zahlung verpflichtet: Kan und soll er, vor und ehe 
solch Bedrng und condition vvllenzvgen, oder die Zeit verschieden ist, 
nicht beklagt werden. Hergege» aber hat der mutuątarius und Entlehnet 
wol Macht - diesälge Schuld, so in mero mutuo ohn Interesse stehet, 
jederzeit sur dem Termin oder Ziel, dem Lerher oder mutuatori vei cre-' 
diton zu bezahlen 3).

vin. Und da auch gleich erüe Zeit gehörter massen bestimmt
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oder angesetzet; So ist doch nicht freundlich alfobald, nach Werfliessung 
derselben, auff die solution und Zahlung zu dringen, sondern alsdann 
erst, wann der Schuldener zulange mit der Bezahlung Imstehen wolle, 
und er sonst wol und leichtlich zu bezahlen hättet).'- Es wäre dann 
Sache, daß des Leihers und mutuatoris hohe Nothdurfft ein anders er- 

. forderte: Alsdann mag er, ohn alle fernere Gedult, nach erschienenem
Termin und Ziel auff die Bezahlung dringen, die ihme auch ohne Ver
zug erstattet, oder ihm sein guter Wille deswegen gemacht werden solle. 
Wie auch, da keine gewisse Frist zur Bezahlung benennet oder gegeben 
worden, dem creditori und Leiher frey stehet, wann er solche erfordern 

* thut: Allein, daß solche Forderung nicht zubald geschehe, sondern dem 
debitori ein viertel Jahr zum wenigsten, wo er ihm nicht ein gantz Jahr 

. vergönnen wolte, darzu gelassen werde. Wann es aber innerhalb der
selben Frist nicht geschicht, so soll die mora strachs nach Ausgange des 
viertel oder gantzen Jahres angehen.

Art. IV.

Von der Klage, so aus dem Anlehen entstehet.
Aus vorgedachtem Contractu mutui, eines Anleihens, ent

springet eine Forderung, condictio certi specialis genannt, welcher Na
tur und Eigenschafft ist, so viel wieder zu geben, als geliehen oder ver
borget ist. Derowegen, so jemand einem andern Geld geliehen, oder 
solche Waaren, die man mit dergleichen Waaren und mit gleicher Zahl, 
Maaß, oder Gewicht wiederumb bezahlen kan r Als da seynd, Korn, 
Weitzen, Habern, Gersten, Wein, Gewürtz, oder andere Specereyen rc. 
And er, der Entlehner oben mutuatarius, dem Leihern und creditorn zu 
rechter Z^it nicht bezahlet: So mag er, der Leiher, diese Klage wieder 
ihn, den Entlehner, anstellen. ;

 * Es eornpetiret auch diese Klage und Forderung geliehener Dmge
Erben des Leihers, nicht allein wieder den Entlehner oder mutuata- 

rium selbsten, sondern auch wieder seine Erben, welche, ob ste gleich SX- 
cipireten und fürbrachten, daß der Verstorbene das geliehene Geld wie
derum einem andern geliehen hatte, seynd sie doch mit solcher exception 
und Schutzwehr nicht zu hören. /

§. ii. Da sich auch gleich begebe, daß der Schuldener oder mutua
tarius ein schwer Verderben bder Feuersbrunst erlitten, so wird er doch, 
oder seine Erben, dadurch der Schulden, vermöge der Recht, nicht ledig: 
Dann die Gefahr des geliehenen Guts ist des Entlehners," der es em
pfangen. Derowegen er dasselbige vor- allem Unfall zu bewahren, auch 
auff den Fall desselben Abgangs oder Verlusts, nichts destoweniger den 
billigen Wehrt und aeftimation dafür zu erstatten, und sich mit dem Lei
her derohalben zu vergleichen schuldig. ,

§. ui. So auch jemand umb geliehen Geld klaget, rst mcht von-
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böthen, daß er anzeige und beweise, woher ihm solch. Geld, daS er einem 
andern geliehen, kommen oder zugestanden seh: sondern ist allem an dem 
gelegen, ob er das, als sein eigen Geld dem Schuldener oder mutuata- 
rk> geliehen habe. Darmmb kan dem Beklagten hierin nicht fürtragen, 
ob er gleich anziehen oder excipiren wolte, der Klager hatte solch gelie- 
Heu Geld unehrlicher Weise gewonnen oder überkommen.

§. IV. Also mag auch bas geliehene Geld, so in die dritte Hand 
kommt, von demselben dritten nicht vindiciret toerbettr). Darumb wer 
einem Geld leihet, der mag oder soll es wiederumb an dem'erfordern, 
dem er es geliehen hat, und nicht von dem, in des Gewalt nachfolgends 
durch Gewerb, negotiation, oder Kàuffhandlung solch Geld kommen. 
Wann aber der Beklagte sich zu der Schuld bekennete, und doch darne
ben anzeigete, er hatte dieselbige bezahlet: Soll er solche solution und 
Bezahlung, wie sich gebühret, ausführen, darthun , wahrmachen und be
weisen. Es wird aber dieser Gontract des Leihens (wie auch mehreru- 
theils alle andere Contractus und Handlungen) mit zween Zeugen, oder 
mit andern glaubwürdigen Documentât probiret und erwiesen.

§. V. Würde sich auch zutragen, daß jemand einen andern beklagt . 
umb hundert Gulden geliehenes Geldes, der Beklagte aber nicht mehr 
dann funfftzig Gulden schuldig zu seyn bekennet: So soll die Obrigkeit 
jedes Orts in solchem Fall dem Klager die funfftzig Gulden, dero der 
Beklagte geständig, zu Stund an, ohn Werzug, wie sich umb unlaug- 
bahre Schulden gebühret, verschaffen und exequircn: aber umb das, so 
nicht gestanden wird, sollen und mögen die Partheyen, zu Erledigung 
ihres Streits, an das Recht gewiesen werden, auff daß das laütere mit 
dem unlautern (liquidum cum illiquido) nicht differirlt, àuffgeschoben oder 
verzogen werde. '

§. VI. Es soll aber zu unziemlichen Sachen, als auch verbohtenem 
Spiel, nicht geliehen werden. Darum so einer zu ungebührlichen Sa
chen, auch zu dem Garten- und Doppel-Spiel wissentlich etwas leihen 
würde, dem ist diese Klage, condictio certi vel actio rnuêui nicht zu ver
statten, und so solches jedes Orts Obrigkeit Erbracht würde, so soll 
darauff nichts erkandt noch verholffen werdens.

§. vir. So es sich zutrüge, daß einer sein eigen Geld, Waaren, 
Korn, Specereyen oder dergleichen, in eines andern Nahmen, er sey zu
gegen, und häb des Wissen oder nicht, ausleihet: Da soll oder wag der
jenige, in des Nahmen die Leihung geschehen, solche Schuld condioiren 
und erfordern. Wo aber einer frembd Geld, Korn, Wachs, Specereyen, 
Wein oder anders in seinem Nahmen * ausleihet und verborget: In die-74 
fern Fall, da die geliehene Haab oder Waare noch, vorhanden, und nicht 
verthan ist, so mag sie der Herr, dem sie zugehöret, condiciren und for
dern: Wo sie aber nicht mehr vorhanden, sondern verthan, , so hat der 
Herr, des sie gewesen, keine Action mt bett Mutuatarium oder Entlehnet: 
Aber der Leiher oder Mutuator ist dem Herrn desfals Genüge zu thun *

1) A. L. R. I. 13. 45.
2) A. L. R. I*  11. 577. 581.
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ertdigiret rmd verpflichtet '). Es wäre dann, daß der EigenthumS-Herr 
des Seimgen an demLeihem oberMutuanten nicht fähig werden mochten 
Zn welchem Fall er (der Herr) eben die Condiction oder Klage, die dem 
Leiher oder Mutuaturi gebühret, an dm Entlehner oder Mutuatarium ha
ben soll. Welcher auch frembdes Geld oder anders, wie obgedacht, in 
des rechte» Herrn Nahme» ansleihet: So mag derselbige Herr solche 
Schuld fordern, ob es gleichwol ihm unwissend, oder ohne Befehl gesche- 
hen rst.

§. VIII. Warm es sich aber auch zutrüge (wie offk geschicht) daß 
der Mntuatarîus oder Schulderer , auf geschehene Anforderung, oder auf 
^gesetzten Termin und Ziel, nicht Bezahlung thäte: So soll er die 
Schuld mit fambt Interesse, Schaden und Unkosten / ob einiger darauff 
gienge, es sey verschrieben oder nicht, zu bezahlen schuldig seyn: Jedoch 
des Richters Moderation und Mäßigung hierin Vorbehalten 2).

TM II.

Von
Von Wucher und verhohlenen wucherlichen Contra ci en.

§. I. Was die gewöhnliche Zinsen von ausgeliehenen Geldern an
belanget, wäre wol zu würrschen, daß m^annjiglichen die-Christliche Liebe 
bey sich so viel gelten liesse, daß er mit der Uebermaß, die ihm der All
mächtige bescheret, seinem Nechsten, so es bedarff, ohne einige Muren, 
Wortheil und Gewinst aushülffe. Weil es aber .leyder am Lage und 
vor Augen ist, und bey diesen letzten und geschwinden Zeiten darzu kotn- 
men, daß ein jeder, so etwan Geld ansleihet, solches nicht gar vergeblich 
thun, sondern allewege einen gewissen Zinß davon haben will: Und wenn 
solches gäntzlich verbohten und auffgehaben werden solte, niemand zu fin
den seyn würde, welcher einem andern Geld leihen wolte, dadurch nicht 
allein vieler armen Wittwen und Waysen, auch schwacher unvermögen
der Leute Nahrung, so gemeiniglich guf solchen Zinsern stehet, gehindert, 
sondern auch alle-andere zuläßliche und nohtwendige Handthierung, Ge- 
werb und Commerciez, welche ohne Erborgung Geldes nicht getrieben 
werden können, würden gestopfft und abgethan. Darum so ordnen und 
wollen Wir solche Zinßreichung (weil sie aus obqngeregten Ursachen nicht 
gar abgeschaffet werden können) auf sechs vom Hundert hinfühvo regu
lariter gemaßiget und nachgelassen haben. Und sofern sich darüber je- 
mand unterstünde etwas mehr, zu nehmen;. So soll er auch der zugelas
senen Inîerâ-vom gantzen Jahch so offt er ein übriges genommen, da
durch verlustig werden, die der Debitor auf allen Fall, wann die Inter*  
esse schon erleget, vom Hauptstuhl abzukürtzen, dawieder dann den Gre

ll A. L. St. T, 15. 4$.
2) A. L. R. I. 11. 834. 
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aitorem keine Renunciatio schützen soll: Da aber der Debitor dem Cre
ditori nachlassen wolte, so soll es die Herrschafft abzufordern, uyd ad 
xio« «las zu wenden, befugt seyn

* §. il. Und weil die Erfahrung - bezeuget, daß bißhero rn vrelerley7S 
Wege -der wucherische Contra«*  eingeführet werden wollen, indem etliche 
eine gewisse Summa Geldes als 800. fl. ausgeliehen, und doch m^der 
Werschreibung ,1000. fl.. und mehr gesetzet, andere an- statt geliehener 
Müntze die Werschreibung auff Gold richten lassen, damit sie hierdurch 
über Sechs von Hundert einen Vortheil erhalte» mögen, andere so viel 
Neben-Verehrungen den Debitoribus abgepresset,. welche die zugelassene 
ordentliche Intéresse, wo nicht gantz, doch auff einen grossen l^heil über
steigen: Als wollen Wir solche und dergleichen Contrat hinfuhro gantz- 
lich abgethan und verboten haben, dieselbe auch zu keiner exécution ge- 
Leyen lassen, sondern die Contrahente« beyderseits deßwegen mit Ge- 
fängnüß, und nach Gelegenheit in andere Wege straffen, und da jemand 
mehrmahls darinnen begriffen würde, denselben gar nicht im Lande 

dulden -). ' -
§. in. Die auff Sechs von Hundert modemte Interesie aber, weiche 

in auffrrchtigen unverdächtigen Contracten 3) zur compenfirung des ent« 
bohrnè» Geldes zugelassen werden, sollen nicht-allein auff Begehren des 
Creditoris zur gebührenden.execution gebracht, sondern auch nebst den 
Capitalien, , zugleich in eodem loco feçundujn Privilegium sortis gezahlet,, 
und andern Capitalien m strittiger Priorität fürgezogen werden.

Von Leihen anderer Dinge und Haabe, so vergeblich ge-
, schicht genannt Commodatum.

Art. I.
§. I. Die andere Weise des Leihens, belangende, b» der Eigenthum 

des geliehenen Gutes bey'dem Leiher und Commodatori bleibet, und nicht 
auff den Entlehner oder Commodatąrium trausferiret wird, geschicht nicht 
mit Gelde, sondern gemeiniglich anderer fahrender und beweglicher,Haab, 
welches zeitlich unter den verwandten Freunden und Benachbahrten ver
geblich, und' nur aus guter Freundschafft geschicht. Als da einer dem 
andern auff seine Bitte, zu seinen Ehren, Silber-Geschirr, Tapezerey, 
Kleider, oder sonst zu seiner Nohtdurfft Haußraht, item Pferde, Zug- 
Ochsen, oder anders dergleichen, auff eine bestimmte oder auch unhe«

1) A. L. R. II. 20. 1272.
2) A. L. R. I. 11. 810. 811. i  ,/ ' ' M .
8) Anm. Hierunter sind offenbar schriftliche Vertrage verstanden, 

was folglich mit dem Allg. L. R. I. 11. 729. 824. «hereinsttmmt.
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stimmte« Zeit, doch allewege» zum bestimmten Gebrauch, leihet, und sol
ches Wirb m Latein Commodatum genannt *).
. . ®6 “*99  auch solch Entlehnen oder Leihe», nicht allein in
beweglicher oder fahrender Haabe, sondern üuch in unbeweglichen Gü- 
£r"' “ corporalibus {« unleidlichen Dingen, als in Dienstbarkeiten, oder 

der Bewohnungen rc. wol geschehen -). Und ist fürnemlich 
so^tchys zu verstehen m den Drngen, dre mit dem Gebrauch nicht verthan 
àr verehret werden. Es würde dann mit einem solchen Gedinge und 
Gebrauch geliehen, daß einer solches nicht brauchen wolle: Als^wann et- 
wan Geld geliehen wird, daß einer gesehen oder geschahet werde reich 
zu seyn. Und daß man sie also allein zur Pracht und ostentation, ohne 
anderen natürlichen Brauchs entlehnen wolle.

8. Hi. Es soll der Commodatarius und Entlehner schuldig seyn, 
das entlehnete Gut, es.seyn Pferde, Biehe, Silbergeschirr, Kleider oder 

Uganders, gleich * dem seinen, mit allem besten Fleiß zu verwahren, zu rech- 
tex Jert und Maàst, auch zu dem Gebrauch, darzu es entlehnet, und 
nicht anders worzu zu nehmen, oder zu gebrauchet Dann würde es aus 
dem mrnsteu Unfleiß (Levîffimâ culpâ) geschwächet oder geringert, das 
soll und muß er abtragen3).

§. IV. Du aber der Commodatarius und Entlehner das entlehnete 
Haab oder Gut nicht dergestalt, wie gesagt, würde bewahren, sondern 
das. mißbrauchen,, auch in andere Wege, dann darzu es ihm geliehen, 
oder sonst über die bestimmte Zeit seines Gefallens gebrauchen, und dar
über dasielbige veruützet, deterioritet und verärgert würde, oder auch 
sonst durch Unfleiß,. Lästigkeit, Säumniß und Schuld des Commodatarii, 
Entlehners, beschädiget, und geringert, oder verwarloset würde, oder auch 
gar verdürbe: So ist er dem Leiher oder Commodatori allen solchen 
Schwaden wiederumb, nach eines Gerichts Erkäntniß, zu erstatten und zu 
ergantzen schuldig 4). Wann aber dre geliehene Haab in dem Gebrauch, 
darzu sie geliehen worden, ohne Schuld, Saumnrß oder Unfleiß des Com
modatarii, Entlehners,' geringert oder geschwächet würde, oder gar ver- 
gienge: So ist dem Leiher, Commodatori, darumb zuthun nichts pflichtig 
oder verbunden.

§. V. Würde sich demnach zutragen, daß solch entlehntes Gut oder 
Haab, durch unversehenliche Unfälle, Raub, Brandt, oder andere Casus 
fortuitos, jDte etwan Gott schicket, und menschlicher Fleiß nicht wol ver
hüten kan, verdürbe oder umkame: So ist der Commodatarius oder Ent- 
lehner solches zu xraeltiren oder zu erstatten nicht schuldig. Es wäre 
dann, baß der Entlehner durch seine Schuld oder culpam in solchen Un
fall und casum fortuitum gerahten. Oder wann er, der Entlehner, selbst 
Ursach zu solchem Unfall gegeben, und die mehrere Schuld daran hätte. 
Als erstlich, so er ein Pferd entlehnet hätte, auf Elbing oder Dantzig 
zu reiten: Er aber reitet damit in ein Feld-Lager, oder an andere ge-
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fährliche Oerter, und würde dadurch solches Pferdes Verlustig. Dar
nach, wann einer die Schaden und Verlust der unglücklichen Zufälle in
sonderheit, oder aber ingemein, auf sich genommen, und ausdrücklich ver
sprochen, und sich verpflichtet hatte, was für Ebentheuer oder Schaden 
durch Unfälle unb Unglücke der entlehneten^-Haab zustünde, dieselberp zu 
wiederkehren und zu erstatten: Oder sonst die aefiimatiöh und Anschlag 
solcher Haab oder Güter zu erstatten auf, sich genàmen hatte. " Und 
dann endlich, wann em et die entlehnete Haab über, die, bestimmte oder 
sonst gebührliche Zeit hinter sich, und dem Commodatori oder Leiher vor
enthielte, und sie würde in mittler Zeit entwaltiget, genommen oder beL 
schädiget re. *)• Dann in solchen und dergleichen Fällen, dieweil die 
èulpa oder Ursach des Verlusts und-Schadens des Commodatarü oder 
Entlehners von wegen feiner selbst Unfürsichtigkeit, Vermessenheit, Säum- 
niß und Gefährlichkeit, eigen ist: Sv ist er auch schuldig, solchen Scha
den dem Leihern und Commodatori nach billigen Dingen zu wiederkehren 
oder zu erstattet.

1) A. L/ R. I. 21. 251.
L) A. L. R. I. 21. 2s0. LsL.

§. VI. c Da sich auch begebe, daß einer ein Gut von einem andern 
entlehnet hätte, und folgends ein anderer einigen Schäden daran thäte; 
Denselben Schaden soll der Thäter, und nicht der, dem es geliehen oder 
gelassen, wie fid) gebühret', wiederkehren und abtragen.

§. VII. Märe es auch Sache, daß der Entlehner obet:1 Commoda- 
tarins das entlehnete Gut, dürch feinen eigenen Boten, Diener oder Ge
sinde, wiederum heimschickter Dieselben aber das Gut unterwegen verlieh- 
ren, oder ihnen entwendet würde:.So ist der Entlehner oder Commodas 
tarins daran schuldig; Es wäre * dann- daß der Cornrnodàr in fpecie77 
durch des Commodàtarii Gesinde ihm das entlehnte Gut zurück zu sen
den begehret hätte. Ware aber, daß der Commodator àr Leiher ' die 
entlehnete Haab bey einem Boten- Diener oder Gesinde zu Hauß schickete, 
und sie wurde unterwegen entwendet oder verlohren; So ist solcher Ver? 
lust des Leihers oder Commodatoris, und hat der Entlehner und Co.m- 
rnpdatarins nichts damit zu thun, "er hätte dann-Schuld daran. Dann 
jeder Theil seine eigene Schuld,, dast er nicht fleißigere Boten oder Die
nere gebrauchet hat, zu tragen schuldig ist.

§.eVin. Dervwegen wann der Leiher oder Commodator sein Haab 
zu gebührender Zeit erfordert, so ist ihme der Conpnodatarius ünd Ent
lehner dieselbe wiederum einzuantworten und zu rekitniren pflichtig: Und 
mag, nach erstatteten Unkosten, davon unten Meldung geschehen wird, 
nicht fürwenderi, oder dagegen exçîpiren, daß der Leiher oder' Commoda
tor ihme sonsten schuldig sey -).

§. ix.j Also soll und mag auch, der die geliehene Haab heimzurei
chen schuldig, kein dominium oder Eigenthumb fürwenden, oder, sagen, 
düs geliehene Gut sey nicht dessen eigen, der es geliehen hat: Dann es 
mag auch frembd ®itt, so es zum Gebrauch verliehen, auch durch den 
Commodatorem und Leihern wieder erfordert, und solcher Einrede oder 
Exception unverhindert- etholet und wieder gefordert werden.
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Art. II. ,

Klage von wegen verliehenen Gutes.

§. I. Der EJQTect, Nutz und Wirckung dieses Contacts aber ist, 
daß aus demselben zwo actiones, Klagen und Forderungen Herkommen 
und entspringen- deren die eine actio Commodati direçta, die dem, so 
leihet, oder seinen Erben, das geliehene Ding oder Gut wiederumb zu 
erfordern, gegeben wird. Darumb, so 'jemand einem eine Haabe oder 
Gut ohne Vergeltung oder Lohn, auff gewisse Zeit und Maassen gelie
hen hat; Er aber, dem es geliehen,: nach vollendetem Gebrauch ihm nicht 

' wieder zustellet, oder h-t dasselbe verderbet, oder es ist gar umbkommen: 
So mag er, der Leiher, Commodator, oder seine Erben die directam 
Commodati actionem-wieder ihn, dem es geliehen, oder seine Erben an
stellen, dardurch er das' Dmg, Haab oder Gut zusammt der Erstattung 
des Schadens, oder da es umbkommey oder verlohren wäre, den.Wehrt 
oder aeftimati^n desselben wieder erlangen kan.

- §. ii. Also mag/ geklaget werden umb einen Wagen, Pferd oder 
andere Dinge, welche einer hingeliehen hat, es sey gleich sein eigen oder 
nicht, und so durch Unfleiß, Betrug, oder Argelist des ssommochatarii, 
solch geliehen Ding Schaden empfangen hatte, oder aber verdorben 
wäre: Soll der Schade oder das Verderben an ein ziemlich Geld cniges 
schlagen, aeltirniret, und daffelbige gefordert werden.

in. Es mag wieder den, dem geliehen, so der Betrug so schein- 
lich und groß, das Juramentum in litem*,  praevia moderatione Judicis, 
statt haben: Oder aber, so es aus seiner Verwahrlosung oder Schuld, 
levi aut, levissima culpa verlohren oder verdorben wäre, und solches er
wiesen, mag es so hoch angeschlagen oder taxim, als°viel es gegolten 
und wehrt gewesen, zu der Zeit, da. das Urtheil ist gefallet und publici- 

78têt worden. Oder aber- da. er wegen des Verzugs und morae * beschul
diget, und solches erweißlich gemacht- so soll man die Zeit ansehen, da 
das geliehene Ding oder Gut am allermeisten hat gegolten.

§ IV Da aber hergegen der Commodator oder Lecher selber die 
moram oder-Verzug , daß ihme das Gut zu rechter Zeit nicht wiederumb 
bat können behändiget oder zugestellet werden, verursachet, so soll und 
inaa der Richter die »estimation und Satzung furnehmen, da dasselbe 
àhnete Gut, so wol.nach der Zeit, als des Orts am wenigsten ge- 

-«ölten oder wehrt gewesen ist. ... ... .
• x V. Eg mag aber, daß etwas entern andern verlieh en, nicht al

lem mit Zeuge», sondern auch mit andern briefflichen Uhrkunden und 
LurnönE, dargethan und erwiesen werden, wie dann solches auch m 

den andern Contracte» und Handlungen Raum und Statt hat. .
s vi Es soll auch ferner ein solch geliehen Gut mit seinem An- 

^ng unb'acceiroriis dem Leihern wiederumb (wie obgedacht) emgeant- 
wortet und »uaestellet werden. Wann, aber em geliehen Ding nicht gar 
weqgebrach?oder verlohren, sondern allein arger oder beschädiget worden, 
in diesem Fall ist zu bedencken, was dem Lerher oder Commodatori an 
dem entlehneten Gut abgangen oder mangele, und solches mag an em
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gewisses oder erweißliches Intéressa angeschlagen ttytb begehret werden- 
Darumb sagt auch der Colm nicht unbillig: Was man einem Manne 
leihet oder versetzet, Has soll er unverderbet wiedergeben, Ist es aber 
ärger worden, er soll es bessern als recht ist.

Art. III.

Gegen-Klage wegen abgelehneten Guts.

§. i. Die andere heisset contraria Commodati actio , so dem, wel
chem geliehen, oder seinen Erben, wieder den Leihern oder Commodato
rem, und seine Erben gegeben wird: Nicht daß der Leiher dem, so ge
liehen, aus den Aborten des Contrâçts verbunden, sonder» mehr aus na
türlicher Billigkeit, damit der, dem geliehen, sich des geliehenen Dinges 
zu gebrauchen Macht haben, oder aber, da er grossen nothwendigen Ko
sten an das geliehene . Ding gewendet hatte, dasselbige wiederumb möge 
erfordern. Derowegen wann jemand einem andern auff sein Ansuchen 
und Begehren etwas geliehen hat,, zu seinem gewissen, Borhaben/ so er 
ihm angemeldet hat, und er nimmt ihm dasselbige vor" Endung deffelbi- 
gen Dinges wieder, also daß er, wegen, solcher uuzeitigen Abforderung, 
Schaden leidet: So mag er sich^ vermittelst dieser Klage, solches Scha
dens àn ihm erholen. ,

§. IL Also auch so jemand an das geliehene Ding Unkosten ge
wendet, öder ihm unwissentlich ein wangelhafftig Ding geliehen, dahero 
er, Commodatarius,, auch Schaden erlitten. Oder so jemand das gelie
hene Ding verlohren hatte, und es dühero dem Lecher ober Commoda
tori bezahlen müssen: Er aber,, Commodator, dasselbe wieder zu seinen 
Handen bekommen : So hat der Commodatarius gedachter Unkosten und 
Schadens halber, oder auch wegen des Geldes, so er ihm dafür gegeben, 
ihn durch diese Klage zu beklagen oder zu besprechen 1)ê

1) A. L. R. I. 21. 257.
2) A. L. R. I. 21. 241. 242. 244.

’S- HL Es wag auch derjenige, dem etwas von einem andern ge
liehen worden, und er Unkosten darauff gewendet, das geliehene Ding 
so lange inke * behalten, biß ihm'eemeldte Unkosten wiederumb .erstattet 
seyn. Und solches ist zu vernehmen nicht von den geringen oder schlecht 
ten, als Essen, und was zur Lust angewendet, sondern grossem und noth^ 
wendigen Kosten, so à» das geliehene Ding ist angewendet worden : Als 
so er einen entlehneten Gaul oder Pferd heilen, oder sonst" ein Ding 
bessern, .oder wieder machen lassen2).
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T it. IV.

Von einem Gut, das einem vertrauet worden, Depositum 
genannt.

Art. I.

§. I. Depositum łjł eigentlich ein zu getreuen Händen hinterlegt 
Gut, das hinter einem andern vertraulich zu verwahren gelegt und ver
trauet wird 1).

1) A. L. R. I. 14. 9.
2) A. e. Sal» 14. 11.

§. II. Es mögen aber nicht allein einer, 'sondern auch mehr zugleich 
ein Ding deponim und hinterlegen. Und so demnach jemand von einem 

, andern einig Haab oder Gut, es sey was es wolle, zu treuen Händen 
hinter sich annimmt, vergeblich oder nur aus Freundschafft zu verwah
ren: So ordnen und wollen Wir, daß derselbige solche ihm vertraute 
Haab oder Gut gantz treulich, und nicht weniger als sein eigen Gut, be
wahren und versehen soll. Dann fb er hierüber einige Untreu, Betrug 
oder sträffliche Fahrläßigkeit damit begehen,, und dessen überwiesen, mW 
mit Urtheil überwunden würde, so ist er derowegen Abtrag zu thun 
schuldig 2).

v §. HL Da aber jemand nicht vergeblich, unh aus lauter Freund
schafft, sondern um Geld, oder eine benannte Belohnung, etwas zu ver
wahren hinter sich nehme: So ist es nicht genug, daß ers wie sein eigen 
Gut verhüte, sondern soll auch schuldig seyn, daß er den allerhöchsten 

"Fleiß, so viel möglich ist, darbey anwende.
§. IV. Geschehe auch, daß einer für sich selbst seines Nutzens hal

ben sich hätte angebothen, daß etwas hinter ihm dcponiret und erleget 
würde: Oder er hatte solche Hinterlegung allein von sein selbst wegen 
angenommen: So ist es nicht gnug, daß er einen gemeinen Fleiß an
kehre, sondern ist auch zum höchsten Fleiß verbunden, also, daß, wann 
er aus dem minsten Unsteiß (levissimâ culpâ) das Hinterlegte verwahr- 
lofete oder verringerte, desselben Abtrag und Erstattung thun muß.

§. V. Früge es sich aber auch zu, daß ihme, dem Depositario, fok 
'ches hinterlegtes Gut, nebst dem seinen, durch unverfehenliche Unfälle 
(caFus fortuitos) entwältiget oder verderbet, welche er, so das Gut hinter 
sich zu treuer Hand genommen, nicht hätte versehen , verhüten, Vorkom
men noch abwenden mögen, und solches beweißlich wäre, so ist er ver
wegen Erstattung zu thun nicht schuldig.

§. VI. Jedoch ist er, der Depositarius, auch zu Zeiten zufallende 
Unfälle (casus fortuitos) zu praesiiren und zu wiederlegen schuldig: Als 
wann er das Depositum, oder die hinterlegte Haabe oder Waare, biß 

8ünach der litis contestation * und Befestigung des Krieges, vorzüglich Hin
terhalten, oder an gefährliche Oerther geführet oder getragen hätte, da
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sie folgend vernachtheilet oder umkommen: Oder hinterlegt baar Geld 
mit t)em Pact oder Gedinge empfangen, daß er dasselbige brauchen, und 
mit so viel anderem erstatten möchte: Oder was ihme für Unglück Zu
stünde, sich dasselbige zu büssen oder zu erstatten obligiret und verbunden 
hätte/). In welchen Fallen allen es mit Erzeigung besondern Fleisses 
nicht gnug, sondern auch alle Unfälle, die nicht versehen werden mögen, 
billig erstattet werden sollen. Darumb wann der Herr des Guts mit 
dem, so er das zu behalten gegeben, sondere Pacta und Gedinge gemacht 
hätte, die sollen, wie sich gebühret, und zwischen ihnen abgeredot worden, 
ist, vollenzogen werden: Dann die Contractus und beyderseits Verwilli- 
gung nehmen ihre Wirckung und Gesetz aus Mchem Bedinge: Es wäre 
dann ein solch Beding, daß jemand nicht allein umb Unfleiß, sondern 
auch umb geübeten Betrug nicht solte beklaget werden Mögen: Go hätte 
ein solches Pact, ob gleich beyde Theil sich des vereiniget hätten, nicht 
statt. Dann solche und dergleichen Bedinge der Erbarkert, Treue und 
guten Sitten gestracks zuwieder und entgegen. Es mäg auch nicht allein 
von vergangenen, sondern auch solches Betrugs wegen, der sich erst nach 
Befestigung des Krieges zugetragen hat, geklaget werden.

§. VII. Würde sich dann auch à solcher Fall begeben, daß das 
hinterlegete Gut oder Haab, eben so wol bey dem Depôsitorè oder Hin
terleger, als bey dem Depolit ario oder Annehmer untergangen oder ver
dorben wäre: Solist der Depositarius oder Annehmer seines- Theils ent
schuldiget, und für sollen Untergang in allewege nichts zu erstatten 
schuldig 2). " Derowegen wann jrmand einem ein Roß oder Pferd zu be
halten gegeben^ und nachfolgends dasselbige in des Behälters, oder De- 
poMarii Gewalt , ohne gefährliche Verwahrlosung umgefaüen oder ver
dorben wäre.- Sö hat der Behälter oder Depositums befisen kein Ent
gelt; Dann was die Natur in einem Dinge wircket," daran haf der Be
hälter oder Depositarius keine Schuld, dann es hätte in des Herrn oder 
Hinterlegers Gewalt auch also geschehen 'mögen.

§. W. Es soll auch derjenige, hinter den etwas zu treuen Händen 
gelegt, dasselbige zu seinem selbst Nutzen und Nohtdurfft nicht gebrau
chen: Thäte er aber solches und gebrauchte die hinterlegte Haab, sonder
lich also, daß sie dadurch ärger und geringer würde; Go mag der De
positor und Hinterleger ihn deßhalben beklagen, und von seines Inter
esse und erlittenen Schadens, wann der augenscheinlich und beweißlich, 
rechtlich sürnehmen, darinn er auch alsdann soll coàmniret und ver- 
urtheilet werden. Es mag auch der Hinterleger solche Kosten und Scha
den oder Interesse Gelegenheit der Petsonen mit seinem Eyde er
halten 3). .

§. IX. So auch jemand einen' verpitschirten Seckel wrt Gelde einem 
zu behalten gegeben; und der Depositarius oder Annehmer den Sack, 
ohne seinen, des Hinterlegers oderrDeponenten, Willen geöffnet, und das
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Geld in seinen selbst eigenen Nutzen gewendet oder gebraucht hatte, mag 
er ihn auch jals um einen Diebstal beklagen *).  Und wo in solchem Fall, 
nicht um Diebstal, sondern allein um das zubehalten gegebene Gut und 
Interesie '(wie obgedacht) geklaget wird: Soll der Behälter oder Depo 
si tari us dem klagenden AHM billig DanE sagen, daß er sich an solcher 
Klage also begnügen last.

1) A. /L. R. I. 14. 29.
2) A. L. R. I. 14. 63.
8) A. L. R. I. 14. 69.

Jedoch mögen auch in solchen und dergleichen Fallen, und so gewiß 
ist, daß der Behälter sich des Guts, das ihme vertrauet, ohne Willen des 

81 Herrn gebrauchet,/*  die aufgelauffene Messung, interesie, und was solch 
Gut mittlerweile hatte ertragen wögen, gleicherweise mit der Haupt- 
Klage erfordert werden. So aber mit der Haupt-Klage kein solch Be
gehren geschehen, und das End-Urtheil darüber ergangen wäre, mag als- 
denn das neue Begehren und die Erforderung des auffgehaltenen Nutzes 
oder Interesie nicht mehr statt haben.

§. X. So es sich begebe, daß ihrer viel mrit einander ein Ding bey 
einem, oder ihrer mehr, deponideit und hinterlegten, und darbey nicht 
exp$miret oder ausgeredet hatten, daß er ihr jederm gantz, oder zum 

. Theil wieder zugestellet werden solle: In diesem Fall soll solch hinter
legt Gut anders nicht, dann jederm zu seinem Theil, oder ihnen allen 

, sambtlich, das gantze wieder zu erfordern, zugelassen seyn-).' Es wäre 
dann, daß ihm, dem Depositario, Behälter oder Annehmern, durch einen 
andern, der es allein gantz fordern, und mit dem Theil nicht zufrieden 
seyn woltę, gnugsame caution, das ist, Versicherung mit Bürgen oder 
Pfänden gethan, oder er sonst schadloß gehalten würde. Da es aber 
Geld, Bier, Wein oder Korn ist, wann dann derjenige, der sein Theil 
begehret, ein wissentlicher Erbe wäre, oder sonst kündliche Gerechtigkeit 
daran hätte: Dem soll man in Beyseyn dero, so von der Obrigkeit oder 
Gericht darzu verordnet worden, sein Theil geben, und darnach in Ge
genwärtigkeit derselben, wieder beschliessen und verwahren, was zu be
schliessen Und zu verwahren ist.

§. XL Wann aber das hinterlegte Gut oder Haabe nicht einem1 2 
allein, sondern ihrer zweyen oder mehrern, zu treuen Handen zugestellet: 
Seynd dieselben alle, und deren jeder insonderheit, darfür gehörter Mas
sen obligiret und verbunden ^). Sintewahl da demselben hinterlegten 
Gut aus ihrer eins, oder der andern Saumniß oder Verwahrlosung eini
ger Mangel oder Unfall entstünde, wie obgeweldt: So sollen dieselbige 
samt und sonders denselbigen Mangel abzutragen schuldig seyn; Es mag 
auch wieder sie gesamt, oder wieder einen jeden sonders geklaget werden. 
Und was an einem abgehet, das mag man sich am andern wieder er
holen. Es wäre dann, daß einer dder der ander solches zugesügeten 
Schadens kündliche Ursach und Schuld hätte, mag es dem andern nicht 
praejudicivett oder rtachtheilig seyn.

§. XII. Es ist etwan gezweiffelt worden, wie es zu halten, wann 
der, so ein Haab oder Gut zu getreuen Händen empfangen, verstorben,
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und viel Erben verlassen hatte. Zn diesem Fall ordnen und wollen Wir, 
daß wann derjenige, dem etwas zu behalten ojer zu verwahren gethan 
wäre, mit Lode abgienge und viel Erben verliest,- welcher dann das Gut 
bey Handen hat, es sey Erb oder nicht, der soll dasselbe heraus zu ge
ben schuldig seyn. Es wag sich auch in diesem Fall fein Erb/ vielwè- 
niger aber der Erbe, der das hinterlegte Gut bey sich hat, auff dert 
andern ziehen oder sonsten ixcipken. j Jedoch wird notwendig allhier 
erfordert, daß der Ansprecher oder Klager mit guter Kund schafft dàv- 
thue, daß er oder seine Vorfahren, in derèn Recht er tritt-, solch Gut 
zu treuen Handen deponiert und gelegt habe

1) A. L. R. I. 14. 61.
L) A. L. R/1, 14. 50.
s) A. V. R. I. 14. 54.
4) A. & R. I. 14. 65.

§. Xijii. Da es sich auch fügete, daß jemand einem andern ein 
Gut hatte zu behalten oher zu verwahren gegeben, und unabgefordert 
desselben Äodes abgienge, und anff sein Abstetben umb die gelassene >
Erbschafft gestritten würde: Da soll der Depositarius, bey dem es hin
terleget, dasselbe Gut keinem geben oder zustellen r Er thue ihm dann 
gnugsahme caution, ùnb Bürgschafft, daß er ihn, solcher Zustellung hal
ben,- gantzlich ohne Schaden'halten, und allenthalben-vertreten wolle. 
Wo ihm aber solche caution und Bürgschafft nicht geschehe, ist er sich 
mit jemand darumb in einige Rechtfertigung oder Streit * zu begebenW 
nicht schuldig. Und soll das Gut in solchem Fall an eine» sichern Ort, 
alb in eine Kirche, oder sonsten hinter ein Gericht geleget werden, so 
lange, biß erörtert und ausfündig wird, welcher des abgestorbenen Hin
terlegers oder Deponenten Erbe sey, oder nicht.

§. XIV. ; So auch einig Geld oder Gut hinter jemand zu getreuer 
Hand gelegt würde, und der, so solche Hinterlegung angenommen, des 
Gèlds, Haabe oder Guts nachfolgend gern müßig stehèü, und das wie
dergeben wolte, der mag für die jedes Orts gebührliche Obrigkeit ge
hen ^), und daselbst die Ursach seiner Beschwerden oder Hinterlegung 
oder Behältniß anzeigen, und darauff solch hinterlegt Gut von ihm zu 
nehmen, und etwan in eine KirchE, oder ander sicher Ort und Behält
niß zu legen begehren und bitten, und da solches erheblich befunden: 
Soll er damit gehöret werden.

§. XV. Es mag auch ferner das hinterlegte Güt oder Haab jeder
zeit^) wiedergefordert, und feine Compensation, Vergleichung oder Ei- 
genthum darwieder exoipiret oder fürgezogen werden. Darum san oder 
mag ein jeder, so hinter einen andern Haab oder Gut zu treuer Hand 
hinterlegt, dasselbige wann ep will, ob auch gleich zu Anfang, als das- 
selhige hinterlegt, eine benannte Zeit, wie lange.es hinterlegt bleiben 
solle, bestimmt wäre worden, wiederum repofeiren und erfordern, ob? 
gleich dieselbe Zeit noch nicht aus wäre 1 * * 4). Denn es mag in solchem 
Fall ein jeglicher seinen Willen wol verwandeln, und fein Gut, wann 
ihm das gefällt, wieder an oder zu sich hringen. Es soll auch auf sol
ches Erfordern derjenige, so solche Haab oder Gut also hinter sich hat,

lange.es
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unverzüglich, et fine ulla morâ, solch Gut ihm wiederum zustellen , und 
wird ihm nicht gestattet, dagegen einige Exception, ÎCuê^ttg r Compensa
tion oder Einrede (wie obgedacht) fürzuwenden; Als daß.die hinterlegte 

s Haab dem, so sie hinterleget, nicht eigenthümlich zustehe, oder daß ihme 
der Deponent und Hinterleger schuldig, welches er ihme zuforderst bezah
len solle t). Dann es soll feer Depositarius, Hintes den etwas geleget ist, 
guten Glauben halten, und gebühret ihme nicht Fürwitz zu gebrauchen, 
weme das Eigenthum oder Dominium, des hinterlegten Gutes zugehöre.

§. XVI. Jedoch so der Depokitarius-, hinter den etwas gelegt, solche 
Ursach fürwendete, die ihn entschuldigte, derselben halben ist er zu Hörenr 
Als da das Geld oder hinterlegtes Gut an andern fernern Oertern hin
terlegt oder verschlossen, daß man nicht dazu kommen fönte: Oder daß 
es sonsten fequeftritet, oder die Condition des Wiederzusteüens noch nicht 
herum wäre. Dann an dem Ort ist das hinterlegte Gut einmahl wie
der, zu geben, da es ist deponitet und hinterleget worden -): So es aber 
der Hinterleger oder Deponent' an einem andern Ort haben wil, soll es 
auf fein, des Hinterlegers, Kosten und Gefahr dahin geführet oder ge- 

. tieffett werden. Und ist diese Wiedergebung dergestalt zu verstehen, daß 
der Deponent oder Hinterleger zuvor allen notwendigen Kosten, so auf 
das hinterlegte Gut gewendet worden, dem Depositario, Annehmer, hin
ter dem es gelegt, wieder erstatte

z§, XVII. Es soll auch nicht allein das zu behalten gegebene Gut 
dem Hinterleger oder Deponenten wieder zugestellet werden, sondern auch 
die Nutzung desselben, und alles, so er davon eingenommen und guffge- 
haben ÿttt4)ê

Wo aber der, bey welchem etwas deponitet, dasselbe auf Erforde- 
rung nichts wiedergeben wolte. oder vielleicht dasselbe verkaufft hätte: 
Mag er, als um Untreu und ^gefährlichen Betrug beklaget^), und der 
Herr des Guts Den Wehrt mit àem Eyde zu betheuxen, zugelassen 

ZZwerden. Und ob er solch verkaufft Gut*  wieder an sich gebracht hatte: 
Sp hat doch nichts destominder die berührte Klage um den Betrug statt: 
Und so dasselbe verkauffte Gut, nachdem er das wieder erobert, verdürbe, 
oder sonst verlohren würde: Ist er desselben aefiimation uyd Wehrt, ob 
er gleich sonst keine Schulden solchem Verderben gehabt, zu bezahlen 
schuldig. Dann ihm hat keinesweges gebühret, ein Gut, das ihm ver
trauet und zu behalten gegeben worden ist, jemandes andern zu verkauft 

g^xviiL^ Da es sich auch zutrüge (wie offt geschicht) daß die hin- 

terleate Haab, oder das vertrauete Gut geringer, oder arger wiederge- 
aeben würde: In diesem Fall setzen, ordnen und wollen Wir, daß der- 
ieniae, welcher hinterlegte Haab und Gut arger oder schwacher wieder- 
gegeben hatte,- soll dem Herrn des Guts alle Schwächerunge und Scha-

1) U. L. R. I. 14, .68. 69.
8) A. A R. I. 14. 73.
S) A. L. R. I. 14. 42. 77,
4) A. L. R. I. 14. 41.
5) A. b. R. I. 14. 72. * 



de» zu entrichten und zu bezahlen schuldig sey«. Es wäre'dann solches 
von Natur oder eigenem Mangel oder Breste» ärger worden, oder gar 
«mkommen und vergangen, also daß, wann es gleich dem Herrn wieder 
restituât oder ringeantwortet, es bey ihm gleichergestatt auch germgert, 
«mkommen oder verlohre» worden wäre. ').

§. XIX. Wie es aber zu hatten, wann eine verschlossene Kist, Ladd, 
Faß, Sattel-Lasche,. Wahtsack, oder dergleichen hinterlegt, und zu ver
wahre» gegeben wird, und dasselbe ist etwa» eröffnet, bestohlen, oder 
sonsten etwas davon verlohren, ist bey den Rechtsgelehrten streitig. Wir 
lassen Uns aber hierin derer Meynung gefasten, dir solche Erörterung 
auf nachgehende, dikinotion gerichtet oder gesetzet haben. Nehmlich, so 
in einem Faß, Kisten /»der andern versiegeltem Dinge etwas niedergelegt r 
And der Deponens die hinterlegte Stücke, nicht sonderlich, dem Deposi- 
tario, bey dem ers legt, zeigte oder darzehlte: So soll derselbe um je
des Stück Rede und Antwort zu geben nicht schuldig seynr Wan» er 
solch Faß, Kist oder anders, beschlossen und verzeichnet, wie ihm das 
worden, wieder überantwortet oder zugestestet: Es wär« dann, daß et
was Gefährde oder Betrug dabey gebrauchet und bewiesen würde So 
aber das Faß,-Kist oder anders auffgethan wäre worden, und etwas 
daraus verbracht, «ntsrembddt oder verändert: Db dann bcr Deponens 
und Hinterleger nicht beweisen möchte, was darinnen gewest, und bewiese 
doch, daß solch Faß, Kist oder anders, gefährlicher und betrüglichev 
Weise, bey dem Depositario, der solches hinter ihm« gehabt, und ver
wahret solte haben,' auffgethan, und die-Siegel oder Zeichen abgerissen, 
oder verrücket wären- So mag er bey seinem Eyde erhalten- was- in 
dem Faß oder Kisten gewesen sey3).

Kan oder mag er aber den dolum, Betrug, oder Gefährde nicht be
weisen,, ist dann der Depositarius, hinter den das Ding geleget, «in red
sicher Mann, der gutes Nahmens und Leumuths, und entschuldiget sich 
mit seinem Eyde, daß er solch Faß und Kisten oder anders, so ihm zu 
behalten gegeben, nicht auffgethan, und davon gar kein Wisse», auch des 
nicht Schuld, und solches zu verwahre» asten müglichen Fleiß gethan 
habe, und ohne seinen Wiste» auffgethan sey worden: So soll er davon 
lvßgesproche« und erlediget werden. Jedoch solle» in jetzo gemelkten 
Fälle» die offene Gastgeber,, Krüger oder Wirth«,-mehr dann andere, 
und zum höchste» Fleiß, also und dergestalt verbunden seyn, daß sie nichts, 
dann allein unversehene, zugestandene, und Unglücks-Falle (Casus fortuiti) 
nach Anweisung der Rechte, entschuldigen möge»Z|).

§. XX. Dieweil auch je zu Zeiten von hinterlegter Haab wegen 
Irrung-und Zwietracht entstehe», als daß einer schlechtlich, ungefehr, 
und in Eyl' ein Ding in eines andern Hauß leget, mit denen oder der
gleichen Worten: Freund * oder Nachbahr, dahin lege ich meinen Waht-84 
sack, Rock, Mantel rc. oder was das ist: Ich wist gehen etwas kauffen.

1) A. L. R. I. 14. SS.
2) A. L. R. L 14? 27.
3) A. 8. R. I. 14. 31.
4) A. 8. R. II. 8. 454.
Westprruß. Prov.-Recht. 34
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und will es bald, morgey, oder über einen Lag oder zween wiederholen: 
Oder so etwas in einem Sack, Kisten oder Laden verschlossen, dem an
der» zn behalte» gegeben wird,, etwa» versiegelt: Oder so ein Ding, 
das zu zehlen, zu messe», oder zu wagen ist, nicht gezehlet, gemessen, 
oder gewogen würde: In diesen Fälle» setzen und wollen Wir, daß so 
jemand, also in eines ander» Hauß etwas legt, und nicht sonderlichen 
Befehl.thätet); Oder der, hinter de».solches gelegt,, nicht zusagte, oder 
auff sich nehme, dasselbe Ding zu verwahre», und dann solches bescha. 
digt, vergänglich, oder verlohren würde: Soll der, hinter den, oder in 
des Behausung solches gelegt, darumb nicht schuldig seyn: Es wäre 
dann, daß er Schuld, Gefehrde oder Betrug darbey gebrauchet hätte. 
Und wann .der, so solch Ding also dargelegt, sagen würde, daß der, 
hinter de» gelegt, die Vorsorge oder Bewahrung zu thu« aussgenomme» 
n»d zugesaget hätte: Das ist er darzuthu» und zu beweise» schuldig: 
Mag er.aber solches nicht thun, so dann etwas Wermuthunge, prae- 
sumptiow, Jndicia oder Anzeige wieder denselben., hinter de» gelegt, 
wäre', dem soll der Eyd der Entschuldigung aufferleget werden, daß er 
nicht aussgenomme» »och zugesaget habe, Verwahrung zu thun, auch daß 
er nicht Schuld oder Wissen-habe des Schadens oder Verlust des hinter
legte» Gà Dan» es ermesse der Erleger oder Depolitor,- und lege 
ihm selber zu. seine Unvorsichtigkeit, daß er sich und das Seine nicht 
besser und weißlicher versehen, und etwa» nicht senge» darz« erfordert, 
oder eine Schrisst darüber gemacht hat.

§. XXI. Es ist endlich auch »och eine andere, Hinterlegung, als 
nehmlich, wann einer, aus »»versehenem, jähliched Schrecken eines feind
lichen Aufflauffs, Feuers, Schiffbruchs, oder Wassers-Rothen, einfallen- 
-den Gebäude, zu einem andern in solchen hohen Rothzeite» etwas ge- 
flöhnet, oder sonsten zu treuen Händen hinterleget: Und derjenige, so es 
anffgenommen, oder sein Erb, der dessen Wissen hat, da es wieder von 
ihm abgesondert, in Abrede seyn, oder sonsten vielleicht verneinen, «och 
wiedergeben wolte, dieweil es zu solcher Gefahrs-Zeit in grosser Eyl hin
terleget worden. Welcher dan» dessen, wie recht, überwiesen, der soll 
auff AnruM» des, der geflöhnet. oder hinterlegt, ihm zusammt den ge- 
flöhneten.und hinterlegten Güter», noch so viel sie wehrt seynd, wieder 
zu gebe» und zu erstatten condemniret und gehalten, darzu auch, nach 
Gestalt und Gelegenheit der Sache», ernstlich gestraffet werde»-).

Art II.

Von Klagen oder Ansprüchen, so aus dem Contractu oder Hand
lung eines hinterlegten Guts oder Haab entstehen.

A I. Derowege» wann jemand einem etwas zu bewahren und auff- 
zuhebe» vertrauet hat, und derjenige, dem es vertrauet, nicht wiederge-

1) A. L. R. I. 14. 9.
2) A. L. R. I. 14. 58.
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be» will: So mag er diese Klage wieder ihr, anstellen, dasselbe Gut 
wiederumb zu erlangen, wie solches mit mehrer», in Articulo primo ist 
verordnet und difponirit worden.

Und diese directa Depositi actio competirCf und gebühret nicht allein 
dem, so sein eigen, sondern auch anderer Leute Gut, jedoch in seinem 
Nahmen, zu behalten * oder zu verwahren gegeben hat. Wie dann85 
auch dieselbige dem Depositori , und seinen Erben, wieder den Annehmer 
und Depositarium selber, und dessen Erben, mrtgetheilet und gegeben 
wird.

1) A. L. R. I. 14. L4.
L) A. L. R. I. 14. 83.
3) A. L. R. I. 14. 41.

§. II. Es erlanget auch jemand diese Action und Forderung aus ei
nem besondern Pacto und Gedinge, so es der Hinterleger oder Depositor 
einem andern hat geheissen wiedergeben Als wann einer zu treuen 
Händen mit diesen und dergleichen Worten hinterlegte: So ich auss den 
N. Lag kommen würde, so stelle mirs widerumb zu: So ich aber nicht 
komme, so will ich, daß es dem (Sempronio) N. eingeantwortet oder 
zugestellet werde.

§. in. Es wird auch diese Klage, hinterlegt Gut zu erfordern, 
wieder den verstattet, der es mit dem Gedinge empfangen, daß ers wöge 
gebrauchen, und -doch so viel an statt desselben wr'edergebe. Zn welchem 
Fall, ob wol die Eigenschafft und natura dieses Contracta nicht aller
dings gehalten wird, so heisset es doch ein Depositum oder Hinterlegung
aus beyder contrahentem Convention und Willen 2).

§. IV. Da auch einer, bey dem etwas zu treuen Händen hinterleget 
und deponiret, bey einem andern hinterlegter In diesem Fall wag er 
wieder den ersten Depositarium agirez oder klagen, daß er ihm seine 
Forderung und Action wieder den andern cedlre und übergebe. '

§. Vb Ueber das mag auch Depoliti und Injuriarum actione zu
gleich geklaget werden wieder den, welcher hinterlegte Briefe vor vielen 
gelesen: Wann dieselbige in dem Willen und der Meinung gelesen, daß 
damit des Hinterlegers und Deponenten Heimlichkeit verrathen und of- 
senbatzret werde. Darumb so jemand ein Testament zu behalten gege
ben wäre, der soll den Inhalt desselben gefährlicher Weise niemand m 
offnen, und also die Heimlichkeit des Lestirers keinesweges ausbreiten: 
Wo er aber darüber thäte, hat nicht allein diese directa Depositi actio 
nmb WLederzustellung desselben statt; Sondern er mag auch uwb Injuri 
(wie obgedacht) und umb Untreue beklaget werden.

§. VI. Man erlanget aber und bekommt, durch diese directam De
positi actionem (wie auch zum Theil oben gedacht) das Depositum und 
hinterlegte Haabe oder Gut, sammt der Nutzung und allem Anhänge 1 * 3)» 
Jedoch wird kein Interesse oder Gewinst von hinterlegtem Gut erfor
dert: Dann allein von der Zeit an des Verzugs, da der, bey welchem 
was hinterleget, die solution und Bezahlung verzöge. Dann es sonsten 
wider die Natur dieses Contracts, auch guten Glauben ist, etwas von

34 *
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dem zu erfordern oder zu begehren, tzer einem eine Freundschafft in Ver
wahrung des Geldes oder anderer Haabe gethan. -

§. VH. Da auch jemand Silber oder Gold hinterlegt, und dasselbe 
wiederumb erfordern will, ob es speciem, das ist, was es sey, oder auch 
pondus, das Gewicht, in der'Klage zu nennen gnugsahm sey, ist etwäir 
gezweiffelt; Es ist aber sicherer, daß in der Klage und Forderung beyde 
begriffen werden: Als nehmlich, ich habe einen Becher oder Schussel, 
welche so viel gegolten, oder gewogen, hinterleget. Derowegen ordnen 
und wollen Wir, wann etwas bey einem andern hinterlegt, das gezeh- 
lêt, gemessen oder gewogen ist: So soll solches, der Hinterleger oderve- 
potitor in seiner Klage eigentlich setzen und bestimmen , was dasselbige 
Ding, und'wie viel es geweseü, und solches alles beweisen.

Probitet und beweiset er aber nicht alles, und doch/ daß etwas hin
terlegt, und duröh den, hinter den solches gelegt, gefährlich und betrüg- 
lich verauffert und * hinweggethan oder gebracht sey; So kan und mag 

86 er die Zahl, Maaß oder Gewicht, mit seinem Eyde, wie obgemeldßt, be
wahren und erhalten.

§. VIII. Hinwiederum aber hat der Depositarius, ^eg welchem was 
hinterleget, und seine Erben/ eine Klage und Forderung, so contraria 
Depętiti actio genannt, wieder den Hinterlegern und seine Erben, das zu 
erfordern, was er für nohtdürfftigè und nützliche Kosten an das hinter- 
tegte Gut gewendet hat^, wie er dann auch Schaden, so ihme durch 
das Gut oder Haab, so hinterlegt, zugefüget, mag anschlagen und aeft^- 
mitett. Dann dieweil er hierinn dem Hinterlegern oder Depositori «eilte 
FreundschaffL bewiesen, ist es billig, was er zur Nohtdurfft und- nützli
chen außgegeben, wieder durch diese action erfordern, möge, und gegen 
seine erzeigte FreundschaffL nicht im Schaden liege. Darum so er ein 
vertrauet Pferd gespeiset, gefuttert,, an Heu, Haber, Stroh, so viel auff- 
gewendet, heilen lassen, oder dergleichen was gethan, oder er hatte da
von Schaden empfangen: In diesem und dergleichen andern Fallen hat 
er diese Klage (wie obgedacht) wieder den, der das Gut ihm oder seinen 
Erben vertrauet, anzustellen/ damit er ihme die angeregte Unkosten und 
erlittenen Schaden erstatte. Dieweil auch iw Rechten zugelassen, daß 
man das vertrauete Gut nicht ehe von sich stelle oder wiedergebe, man 
sey dann der Unkosten, so darauff gewendet, befriediget; Als lassen Wir 
es bey demselben gantzlich bewenden s.

§. IX. Gleichergestalt mag auch geklaget werden wegen vertrarreteS 
Gutes in den obgedachten vier Fällen, als wann sich eiltet entweder 
Feuersbrunst, oder Einfall eines Gebäudes, oder Schiffbruchs, oder Auff- 
ruhr befahret: Und solcher Furcht und Gefahr halber seiner Güter etwas 
jemand vertrauet: Kan er dasselbe vermittelst dieser Klage gedoppelt 
wieder erlangen, so es ihm jener, bey welchem es hinterleget, leugnen 
oder verneinen wolle.

1) A. L. R. I. 14. 76.
2) A. L. R. I. 14. 77.
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gutwillig von den 
geschicht ‘V

Art. HI.

Von Hinterlegung eines streitigen Guts , so 
Partheyen, ohne des Richters Geheiß,

H. I. Dieweil von der gerichtlichen Sequestration und Hinterlegung 
im Pr'oceff unter dem Titul de sequestrationis ist gnugsam gehiWs 
delt worden-), als last mans bey denselben decisionibus,bewenden"). 
Darnach geschicht auch eine solche Hinterlegung eines streitigen Guts mrt 
der Partheyen autem freye» Willen, welche die Rechtsgelahrten pflegen 
voluntariam sive conventionalem sequestrationem, eine bewilligte OVCp 
freywillige sequestrirung zu nennen, die von den Partheyen geschicht, und 
mit der Partheyen Bewilligung, und diese ist im. Rechten zugelàffer^ 
verstattet und unverbohten: Sintemahl einem jeden unverwehret und 
nicht verhohlen ist, seinen Rechten und Gerechtigkeiten zu renunciim und 
*u verziehen. Als wann der Gegentheil in die. Sequestrirung mrt gewis
ser Condition oder Gering gewilliget, uygefehrlich Mit solchen Worten: 
Wan» ich anff Len Tag dich nicht bezahlen oder°zufrredeu stellen werde, ' 
so gehe ichs dit, und bi» zufrieden, daß die Guter sequestriret werden. 
Und das andere Parth ist auch damit zu frieden. Also mag auch cme 
solche sequestratio Voluntaria geschehen lit den Erb- und Werlassenschaff- 
ten, wann nemlich rn Erbschafften die Miterbe» etwa in Abwesen der 
andern, oder sonst nicht können Caution thun, ein Therl derselben zu em
pfangen und ayzunehwen, und das andere * wiederzugeben, oder den an- 87 
dern Mit-Erben, auff gelegene Zeit, zuzustellen: So werden dreffals dre 

Güter auch sequestriret.
8. il. Also mögen auch aus Verordnung der Rechte, wann vrel Er

ben seynd, die gemeine instrumenta und hrieffliche Uhrkunden, so zu der 
Erbschafft gehörig, mit ihrer Bewilligung und consens hinter den einen 
Mit-Erben, der den grossem Theil an der Erbschafft hat, oder hrnter 
einen andern, welchen der mehrer Theil der Erben darzu erwehl^/hrch? 
terleget und sequestriret ioerden. Und solches hat auch statt ru Erbschaff- 
ten, lerireten und vermachten Gütern, derentwegen (wie obgedacht) cau
tion und Versicherung von derk Erben oder legataria, denen ètwas ver
lassen oder vermachet, geschehen soll. Dann in diesen und andern der- 
aleichen Kallen, dieweil die Caution und Versicherung fuglrch, oder ww 
recht, nicht geschehen, mögen die Früchte, so aus der Arb - oder Verlas
senschafft percipiret und gewonnen, bey einem andern hmterlegt und sq- 

questritet Wttbctt. , ■ , w
§. iri. Es soll auch ein jeder sequester, er heisse wre er wolle>vo- 

luntarius .ober necessarius, hinter den etwas geleget wird/ die Maaß, . 
Pact oder Geding, so mit ihm, solches Gutes halber, das m tzqnestrum 
gelegt oder genommen wird, abgeredet, oder abgedinget, halten und «vl-

1) Vergl. B. 1. Kit. 50.
2) B. 1. Tit. 50.

• 3) A. L. R. I. 14. 92. 107.
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lenziehen. Und dahero entstehet auch eine Klage, sequestraria Denofiti 
actio genannt, welche denen competiret und gebühret, so ein Dina hin
terlegt haben, wieder den sequestram, daß er das hinterlegte streitige 
Gut dem wiederumb zustelle, welcher die Sache unter ihnen erhalten hat. 
Item, sre hat auch statt, wann die Maaß, Padta und Gedinge, wie die 
abgeredet, von ihm, dem sequestro, hinter dem solch Gut hinterleget, 
nrcht vollenzogen oder gehalten worden.

Es muß und soll auch der sequester, vigore praedictae actionis, an 
dem Ort, wie abgeredet, wieder darstellen oder restituiren. Wo aber 
Wehr Oerter.furgeschlagen, so stehet es bey dem sequestro, an welchem 
Drt er es wiederstellen wolle. Wann nran aber von keinem gewissen 
Ort geredet, so soll er solches bey seinem gebührlichen Richter, oder da 
das Gut gelegen, wieder einzuantworten oder zu übergeben schuldig seyn.

Art IV.

Don Anbietung der Zahlung, vulgo die Lose thun.
I. Es ist auch ferner dieses ei» species oder Art der Hinterle» 

gung, wann nehmlich ein Schuldener seinem Creditori und Gläubiger 
das schuldige Geld oder Gut osseriret und fürlegt; Er aber dasselbige 
nicht annehmen wil, und sich dessen weigert: Der Schuldener aber, zu 

. Verhütung der Zinse und Interesse, so darauff lauffen, versiegelt es, und 
" legt es hinter einen Raht oder Gericht, oder aps Befehl der Obrigkeit 

an einen andern Ort, oder sonsten in Beyseyn etlicher Zeugen hinter 
eine privat Person, zu rechter Stelle und Seit ; in oder ausser Gerichtr 
So wird dardurch der Verzug und mora, so vieleicht auff den Schuldes 
»er ersitzen möchte, purgiret und auffgehaben. Derowegen wann einer 
schuldig ist, und wil bezahlen: Oder aber Rente und Zinse, oder andere 
Güter, oder Brieff und Siegel wieder an sich lösen: So soll und mag 
er seinem Creditori und Gläubigern, zu rechter Stelle und Zeit, die Löse 

88thun, und * ihm die volle Bezahlung mit dem Zinse und Interesse, zu 
rechter Zeit, und wie das àbgeredt, oder in der Obligation enthalten, 
wie jetzo gedacht, osseriren und anbieten. Und mag solche oblatio und 
Anbietung vor der Obrigkeit, so die Jurisdiction an dem Orth, da die 
Bezahlung geschehen soll, hat, fortgestellet werden.

§. IÏ. Und mag oder soll demnach solche oblatio und Hinterlegung 
folgender Gestalt geschehen, also daß es der Schuldener dem Creditori 

• oder Gläubiger ansagen lasse,'weil er Geld, die Waaren oder Schuld 
nicht habe annehmen noch acceptiren. wollen: So sey er bedacht solches 
bey N. und R. Tage, N. Stunde, und N. State, wie es sich eigeuet 
und gebühret, zu deponlren und zu hinterlegen: Daß er, der Gläubiger, 
auch zu solcher Zeit und State compavite und erscheine, und solche de- 
position uni) Hinterlegung zu geschehen änhoren und sehen wolle. Und 
soll dann zu bestimmter Zeit und State zugleich auch das Geld oder 
Gut der Obrigkeit osseriren, zustellen und sagen, daß er solches zu Be
zahlung N. und Wiederlösung seines Guts N. re. hiemit hinterlegt und 
deponirt haben wolle.

§. in. Wann dann, wie obgesetzet, solche oblatio und Hinterlegung
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geschehe« r So hat dkefelbige Krafft einer Bezahlung, und ist der Schul-- 
dener die verschriebene Renten, Zinsen, usuras, oder Wucher 5» geben 
nicht mehr schuldig. • t , -

§. IV. Warm aber ein Gut ist versehet oder verpfändet gewesen, 
so mag der Schuldem«, ob er wol das Geld hinterlegt hat, darnach 
das versetzte Gut nicht selbst wieder angreiffest, oder den Creditore» und 
Gläubiger desselbige» entsetze»; Sondern soll den Gläubiger vor semer 
ordentliche» Obrigkeit beklagen, «nd anzeigen, daß er solch Gut geloset, 
das Geld aber auff des Creditoris oder Gläubigers Wegerung deponiert 
und hinterlegt. Derowegen er bitte zu erkennen, daß der Gläubiger 
ihme solch Gut mit aller seiner anffgewandt«» Nutzung, Schäden, inter
esie und Expens abzutreten und zuzustellen schuldig sey. Würde aber 
einer ein geloset Gut selber eigenes Gewalts angreiffen, und den Glau- 
biger entsetzen, der soll seine Gerechtigkeit daran verlohren habe«: Un
geachtet daß er da? Geld ausgegebe» oder hinterleget hat.

Tit. V.
Von Pfändungen, und was denen anhängig.

Art. t.

Von Pfänden oder Unterpfänden in gemein. •
§. I. Anfänglich ist bey dieser Materie, die Pfändungen belangend, 

zu wiffe», daß Pignus, zu Äeutsch eist Pfand, eigentlich ist ein beweglich 
Gut oder Ding, das einem ççeditori oder Gläubiger zu einem Pfande 
obligirrt, verbunden und gegeben, damit er semer Schulden gewiß sey, 
«nd darumb also genannt, daß es mit der Hand oder Faust dargererchet, 
tradiert und gelieffert wird *).  Wann aber ein verpfändet Gut dem 
Gläubiger oder creditori nicht wird tradirrt oder auffgetragen, sondern 
allein demselben durch eine Convention oder Paet, wie das Rahmen 
ben mag, verodliZiret und verbunden, * oder verschrieben wird, «nd also 
hey dem Schuldener ist seiner poffeffion und Gewehr bleibet, solches lst 
und heisset etne Hypothecä, ein Unterpfand 2}. . ‘

§. II. Es wird aber Pignus oder Pfand • (tu gemem davon zu re- 
den) im Rechten auff viererley Weise verstanden. "

1. Conventionale: Darein beyde Partheyen Übereinkommen, und sich 
mit einander vergleichen und vertragen, daß es ein Pfand seyn soll. 

. g. Praetorium: Wann der Magistrats, Richter oder Obrigkeit, eine« 
t» eines andern Gut, der sticht zahle», nicht antworten,*cau~ 
tion bestellt oder gnug thun will, immittiret und setzet )-

I. Judiciale: Wann der Richter bestehlt die Immission und Einsetzung

1) A. L. R. I. 20. I. 7.
2) A. L. R. I. 20. 8.
3) A. L. R. I. 20. 3.
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in die Güter von Ambtswege», anff da? sein Enduriheilvollen- 
strecket und exequiret werde.

Und in dem Fall werden erstlich die beweglichen, darnach die 
unbeweglichen Güter , zum letzten die nomina und Schulden ange
griffen. Wie solches mit mehrerm im Process fceg der Execution 

' ist verordnet und gesetzet worden.
4. Testamentarium: Wann der Testator in seinem Testament dem 

Gläubigern ein Ding oder Gut, an statt eines Pfandes innezuha
ben, verordnet oper befiehlt, und wann solches geschehen, so soll 
man darob halten *).

§- m. Darnqch ist apch dieses in gemein von den Pfänden anzu- 
mercken, daß umb eine jegliche Schuld und Sache, die man gleich also- 
bald und purèy oder mit sonderen conditioner! und Bedingungen schuldig, 
Pfände gegeben werden mögen: Es gebe oder conftîtuire fie gleich einer, 
von seiner eigenen oder eknes andern Schuld wegen. Allein so sie von 
eines andern wegen confiituiret und gegeben worden, der von Rechtswe
gen nichts schuldig oder sichrer Schuld-Forderung mit Recht erwehren 
kan, oder dem sonst eine gebührliche exception von Rechtswegen zustehet, 
hat die Pfändung der Güter, fie seyn liegende oder fahrende, in solchem 
Fall nicht statt, Als wie oben im Process bey der Exception Senatus 
Consulti Vellejani zu sehen: Da ein Weib sich für einen andern ver
schrieben, oder sonsten intercedis, und sich durch das Beneficium oder 
Gutthat sc. .Veljejani derselben Verschreibung oder intercession erledi
gen mag. Oder so ein Sohn, der wieder Recht und vhne seines Vaters 
Wissen und Willen Geld entlehnet und auffgenommen, und fcie Exceptio
nem oder Gutthat sc. Macedonîanï fut sich hat. In diesen und der
gleichen Fällen, so sich jemand verbürget, oder Pfand zu geben bewilli
get, der kan und mag den Gläubigern oder Créditera^ so das Pfand 
sordert, per ejusmodi Exceptionem und Rechtliche Schutzwehren abwei
sen, und fich also von gethaner Bürgschafft, oder bewilligter Verpfan
dung erledigen und loßmachen.

§. IV. Ferner ist auch dieses allhier in genere oder in gemein an- 
zumercken und zu wissen, daß die bewilligte Pfände für Schulden oder 
andere Contracte, die nicht allerdings bestätiget noch auffgerichtet: Oder 
da was noch nicht gegeben, das Geld^ darumb die Pfände gegeben oder 
eonfthuitet, noch nicht erleget, so lange nicht gelten, noch zu erfordern, 
biß die Obligation unp Verbindung allerdings auffgerichtet und be
schlossen 2).

So aber^die Contractus, Schuld und Obligation der Gebühr bestäti
get und auffgerichtet: So hat mau hinter fich zu sehen auff vorgethane 

gtz Bewilligung * der Pfände, und dafür zu halten, als wann die Schuld, 
obligation und Verbündnüst gleich zu Anfang, da das Pfand versprochen
bestätiget gewesen wäre3).

1) A. L. R. !. 20. 2.
2) A. L'. R. I. 20. 12.
L) A. & R. I. 20. IS.
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Art, II.

Welche Güler zu Pfande gesetzet oder gegeben werden, wer auch 
Reselbige verpfänden möge. ,

§. I. Es hat keiner Macht oder Gewalt ein frembd Ding, Gut 
oder sonst einige Gerechtigkeit zu versetzen, noch zu verpfänden *).  Darum 
so es sich begäbe, daß der Mann seines Weibes, oder der Sohn seines 
Vaters: Oder hinwieder, daß das Weib ihres Mannes, oder der Vater 
seines Sohnes Gut, ohn Consens, Wissen und Willen versetzeten 
oder verpfändeten, so ist solche Verpfandung nicht kräfftig. Es mag 
auch ein Anwald oder Gewalthaber seines Principalen Gut, ohne beson
dern Befehl und Mandat, Pfandsweise nicht versetzen; Er hätte dann 
dafür'Geld empfangen, und dasselbe in ermeldtes seines Principalen 
Nutzen mrd Frommen gewendet: So wag alsdann der Gläubiger das 
Pfand, biß er bezahlet wird, behalten. Also können oder mögen auch 
die bestellete Diener und andere, so ein Gut Bestands- oder Mieths- 
weise inne haben, ^zmn Vorfange ihrer Herren, ohne derselben Befehl 
und Mandat, nichts verpfänden oder vergeben.

1) A. L'. R. I. 20. 16.
2) A. L. R. I. 20. 20.
S) A. & R. I. 20. 18.
4) A. 8. R. I. 20. 71.

§. II. Gleichergestalt mag einer, ohne der andern Verwilligung und 
Consens, die Haab und Güter, die einer mit andern gemein hat, nicht 
verpfänden oder versetzen, daun , allein für seinen Theil1 2). Es mögen 
auch die Vormünder, Pfleger oder Curatores, ihrer Pflege-Kinder Güter 
nicht versetzen oder verpfänden: Es geschehe dann solches von derselben 
sonders Nutzes wegen. Wir wollen Md setzen auch, daß junge Personen, 
Pupillen oder Minderjährige selbst, ohne Autorität, Consens und Ver
willigung ihrer Vormünder oder Curatomy oder der Gericht und Obrig
keit Decret, Erkäntniß oder Anlaß, liegende Güter oder Ansehnliche Fahr- 
vüß, und köstliche Dinge nicht verpfänden, oder einige Perpfändpng thun, 
oder fürnehmen sollen. Und da solches geschehe, soll alles keine Macht 
noch Krafft haben 3). Also mag auch ein Minderjähriger, ohne des Vor
mundes-Autorität und Wissen, kein Pfand annehmen.

§. Hl. Wir ordnen und wollen auch, daß dasjenige, so zum Feld- 
Bau gehöret, ünd nohtwendig gebrauchet wird, als Pferde, Ochsen, 
Viehe, Geschirr, Pflug, und andere Instrumenta und Werckzeug, wie das 
Nahmen haben mag, zum Pfande micht angenommen, noch sür ein Pferd 
geachtet, noch angegriffen werden foHe 4). Da auch jemand sich unter
stehen wolle, die Dinge, so zum Acker-Bau gehörig, auch die Bauers- 
und Ackers-Leute selbst, so sie auf dem Felde an ihrer Arbeit seynd, 
freventlich anzugreiffen, oder hinwegzunehmen, so sollen die Uchersahrer 
oder Verbrecher mit vierfacher Wiederkehrung alles zugefügten Schadens, 
und sonst gestraffet werden.
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§. IV. Allermassen wie die strittigen Haab und Güter, oder die in 
Rechtfertigung irrig oder mit Zwietracht verfangen, nicht verkanfft: Also 
spllen und wögen sie auch nicht verpfändet werden *).  Jedoch mögen 
brieffliche Urkunden und Instrumenta einem andern zu Pfande gesetzet 

91werdem Und wo solches geschicht, * wird geachtet, als seyn die Güter, 
so in denselben Briefen oder làumenten bestimmt und begriffen, ver- 
pfändet.

§. V. Also mögen auch die Schulden und nomîna, die einer bey 
eurem andern hat, verpfändet oder versetzet werden. Aber eine Person, 
die allein den Besitz, PoITeffion und Gebrauch oder Niessung etlicher Gü
ter hat, mag dieselbige nicht verpfänden, aber die Abnützung oder usum 
fructum der Früchten, die auch noch nicht pevoipiret und eingeerndtet 
seyn, zu verpfänden, ist ihr nicht verbohien. Es mögen auch Me Servi
tutes ruftiqorum Praediorum und Feld- Dienstbarkeiten (davon in dem 
dritten Buch gehandelt) wol verpfändet werden: Aber nicht die Serviti*-  
tes und Dienstbarkeiten, so den Stadt-Gründen archangen ").

Art. ni.

Von einer gemeinen und dann besondern Verpfandung.
§. I, Ein jeder mag feine Haabe und Güter nicht allein in ge

mein, sondern auch jedweder Stück derselben insonderheit versetzen und 
verpfänden. Dann es mögen nicht allein ein gewiß Gut mit Nahmen 
und in fpeciè, es sey liegend oder fahrend, sondern auch alle gegenwär
tige und zukünfftige Güter in genere oder insgemein oerhypotheciret itnb 
versetzet werden. Darumb so dann (wie jetzo gedacht) alle Gäter in ge
mein, oder eine Heerde Viehes, oder materi, daraus etwas gemacht, oder 
auch in gemein alles das, so einer in ein Hauß tragt oder bringt, aus
drücklich versetzet, und unter solcher Verpfändung allerhand Zweiflet, wie 
sie zu verstehen, pflegen fürzufallen: Als ordnen und wollen Wir, daß 
in einer solchen gemeinen Verpfändung ot>ee general Hypotheca, sollen 
alle Güter, nicht allein die gegenwärtigen,, sondern auch die zukünfftigen, 
verstanden werden. ■

§. h. Zudem foÄ auch dieß für eine gemeine und Qeneral-Bek- 
pfändung gehalten werden, wann mit diesen und dergleichen Worten vom 
Schuldener oder Debitore ausgeredet, oder sonsten in Schrifften verfasset 
wäre: Es soll euch von meinen Gütern entrichtet und erstattet werden: 
Oder, ihr sollet von meinen Gütern contentiret und zu frieden gestellet 
werden. . ' u A

*§. hl Gleichergestalt, so eine Heerde Viehes verpfändet, so soll 
das Viehes so täglich wird, und an der verstorbenen Häupter Hatt kom
met, mit verpfaàt seyn 3K

1) XL. R. I. 20. 71.
L) A. L. R. L 20. 71.
S) X & R. I. 20. 114. L6R
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item alles, was in eine Indern, "Kramer-Laden oder Hauß gebracht, 
da es verpfändet, ist das, so in dem Fürnehmen drein gebracht, daß es 
beständig darinnen seyn und bleiben soll, so lang man im Haufe wohne, 
durch solch Pfand verstanden: Aber anders, fd anderer Meynung darin
nen, mit Nichten gemeynet, als da seynd die Meroe» und Waaren, welche 
täglich verschlissen und verkauffet, dann diefelbige, ehe ste angehalten, 
öder von den Crediwren arreftitet werden, sollen hiemit nicht gemeynet 
seyn. Da aber anders nichts, ctïê Merces und Waaren^ in dèr zum 
Pfand gesetzten Tabern, Laden oder Hause vorhanden waren, alsdann 
sollen sie auch in der General-Verpfändung mit begriffen seyn: Dann in 
diesem Fall ist nicht allein auf die Aeit des Pacts ober Convention yx 
sehen, was damahls verhanden- sondern was auch hernacher in dassèlbige 
Hauß ist gebracht oder geführet worden« '.Wo aber eine Mater! verpfän- *' 
det, ist dasjenige, so daraus, ♦ als ein Schiff, gemacht, nicht für ein92 
Pfand zu halten. Es sey dann, daß ein anders bey der Pfändung einer 
Materi non den Gontraiienten abgeredet oder versprochen sey, dabey soll 
ès alsdann bleiben.

§. IV. Trüge es sich auch zu, daß ein Grund und Bodem, der al
lein desselben Eigenthum, oder ein leerer Platz, einem verpfändet würde, 
und nachmahls demselben Grund und Bodem etwas zuwüchse, oder aber 
die Messung' mit der Proprietät oder Eigenthum confoHditet: Oder her
nach ein Hauß auf den leeren Platz gebauet: So ist alles dasjenige, ac
cessionis jure, was nachmahls zu den vorgedachten Stücken kommen, wie 
auch die Früchte derselben, für em Pfand zü halten *).

Art. IV.

Von Pacten und Bedingen, so in oder bey den Pfändungen ge
schehen, in welchen unziemliche PaetÄ und Gedinge sollen 

nichtig und krafftloß, seyn.
§. I. Nachdem es die tägliche Erfahrung giebt daß in Versetzung 

der Pfänden, oder in Verpfändung Haab und Güter, mancherley unziem
liche Pacta oder Poen angedinget oder hinzugesetzet werden: Als hat man 
vor nöhtig erachtet, hievon eine gewisse Decißon zu setzen, daraus zu ver
nehmen, ob und wann solche Pacta oder Angeding krafftig seyn, oder 
nicht. Und seynd demnach etliche solche Pacta nützliS und gut: Etliche 
aber unnützlich, injuft, und im Rechten verboten. Nütze und iw Rechten 
zuläßliche Pacta seynd Als, so gesetzt oder abgeredt wird, wann der 
Schuldener nicht bezahlet, daß dann der Schuldnern oder Creditor mit 
einer sonderlichen Maaß oder Zeit, oder an einer andern State das 
Pfand versetzen oder fürtev verkaufen möge2).

, §». II. Also ist auch dieses Pact just und gültig, so der Schuldener 
auff eine bestimmte Zeit oder Termin nicht bezahlete, daß dann das

1) A. L. R. I. 20. 471—474.
2) A- L. R. I. 20. 127. „
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Pfand nach seinem Werth geachtet, aeßimitet und geschähet, und der 
Creditor oder Schuldherr die Uebermaaß bezahle, und dann dasselbe 
Pfand einhaben, und besitzen soll,, als sein erkaufftes Gutl),. .Jedoch soll 
es in diesem Fall durch ehrbahre und erfahrne beute taxlret oder gescha- 
tzet, und die Uebermaaß dem Schuldeuer nach Billigkeit herausbezahlet 
werden. Wann aber der Kauff nicht statt hatte, soll der Creditor oder 
Schuldherr das Pfand ihm selbst nicht behalten: Sondern dasselbige 
dem Debitori unb Schuldeuer, gegen gebührliche Bezahlung, folgen und 
wiederfahren lassen.

1) A. L. R. I. 20. 34.
2) A. L. R. I. 20. 24.
Z) A. L. R. I. 20. 140. 231.
4) A. £. R. I. 20. 33.

-X*  §. HI, Darnach ^ist dieses Pact und Gedinge, daß .der Schuldeuer
sein versetzet Pfand nicht möge veraussern, veralieniren oder verkauften, 
auch krafftig und bündig: Und so darüber das Pfand verkaufft,, ist der 
Kauff nichtig 2).

§. IV. Wie dann auch em solch Pact und Gedirrge ist von Rechts
wegen zugelaffe», und in allewege gültig, wann das InterelTe nicht be
mahlet, daß alsdann der Schuld-Herr o-der Creditor die Abnützung, des 
Pfandes dafür abrechnen, oder sich derselben gebrauchen soll. Welches 
die alten Rechts-Gelehrten id, eit, mutuum pignoris .usum
pro credito genannt Habern Und ist der Creditor in solchem Fall nicht 
schuldig, von den eingehobene» Früchten Rechnung zu thun, und das ge- 

AZnossene leidliche Uebermaaß über die gewöhnliche InterelTe * an dem Ca
pital ahkürtzen zu lassen, eS wäre dann mit solchem. Uebermaaß dermassen, 
beschaffen,, welches Debitor aber klarlich zu beweisen hat, daß dasselbe 
über den Abzug der Arbeit noch einmahl so hoch, als die gewöhnliche 
Amse austratzen, sich beliesse; Dann, wann solches erwiesen, alsdann 
soll der Creditor von den gehobenen Nutzungen Rechnung thun, und das 
über die gesetzte Zinse überbleibeude. Uebermaaß in fortem, imputiret 
werden 3 4).

§. y. Im Fall aber wo die Contrahentm unter sich padTcrten und 
Übereinkommen, daß, so der Schuldner an der Bezahlung säumig, der 
Creditor oder Schuld-Herr alsdann eigenes Gewalts das Pfand einneh
men und behalten möge: In diesem Fall soll der Gläubiger mit eige
ner Gewalt, unerfolget Rechtens, das Unterpfand nicht angrerffen, ob 
ihm gleichwol in dem Schuld-Briefs durch einige Convention oder Ge
ling nachgelassen wäre, daß der Angriff ohne Recht geschehen mochte 
Wann aber der Schuld-Herr nicht langer warten wm, mag und soll 
er das. öffentlich l'ubWtlreu oder verkauffen lassen, und fich des Rechten 
Aedrauchen. Davon int Procets, sub Titulo de jure Subhastationis lib. I 
Werordrmng geschehen. .. . . .

§. VL Gleicher gestalt wollen Wir auch hiemrt als em unnutz, 
ju.fi,, und dem Rechten zuwieder, das Pactum Legis Commissoriae in den 
Pfändungen gàntzlich abgethan und verwvrffen haben: Als, so einer dem 
andern Haab oder Güter chfandswei.se einstellet, mit solcher Poen, Paot

chfandswei.se
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Md Geding: So der Schuldene-: nicht bezahlete oder.entrichtete auff die 
bestimmte Zeit oder Ziel, alsdann dasDfand dem Schuld-Herrn ,oder 
Créditera für die Smnma der Schuld solle verfallen seyn, als hatte er 
das Pfand umb das. ausgegebene oder dargezehlete Geld gekaufft und be
zahlet. Solche (wie oblaut) und andere dergleichen unziemliche Pacta 
und Gedinge, die also durch arglistig und unziemlich Gesuch erfunden 
worden, sollen alle nichtig, krafftloß und unbündig seyn. Und ob gleich 
Dorgedachtes Pactum Legis Commillbriae mit dem Eyde bestätiget und 
confirmiret wäre worden Z So soll es dennoch nicht Krafft und statt 
habens).

gjjt-' /Jëk V.

Ob die Verpfandung unbeweglicher Güter, in Unserm Königreich 
Preussen, für der Obrigkeit, darunter sie gelegen, hinführo ge

schehen solle.
§. I. Nachdem Wir in Erfahrung kommen, daß bißhero, so wol 

in Obern- als Unter-Gerichten, wegen dieser Fragen vielfältig ist dis- 
oeptiret und gehandelt worden, ob nehmlich die Hypotheca und Ver
pfandung unbeweglicher Güter, nothwendig für der Obrigkeit, darunter 
sie gelegen, müsse insinuiret oder, eingeschrieben werden: Und es aber 
viel dafür gehalten, daß in diesem Fall keiner Insinuation oder Einzeich
nung vomwthen, in Anmerkung, daß,^ nach dem allgemeinen Käyser- 
Rechten, ein jeder seine Güter ohne Gerichtliche Insinuation verpfänden 
oder verhypotheciren kan und mag. Andere aber das Sächsische und 
Eöllmische Recht allegiret und angezogen, in welchem versehen, daß die 
Hypothecae und Verpfandungen unbeweglicher. Güter müssen vor dem 
Richter, darunter sie gelegen, geschehen : Welches dann auch mehrentheils 
durch einen langwierigen,Gebrauch sey introduciret und emgeführet, und 
* sonderlich bey den Städten in viridi observantia bißhero sey gehalten^ 
worden, rc. ,  .

Damit nun dieses auch seine Richtigkeit erlange, so setzen, ordnen 
und wollen Wir, daß, welcher seine liegende Güter, Res foli , seiner 
Schulden halben verpfänden, verhypotheciren oder versetzen will, der wag 
es thun: Doch soll solches anders nicht, dann vor Gericht, und Unsern 
Ambtleuten oder Land-Gerichten geschehen, und in die Gerichts - oder 
Ambts- Bücher insinuiret und eingeschrieben werdà, mit ausdrücklicher 
Erklährung des geliehenen Geldes, der gemachten Frist, Termin und 
Ziel, und dafür verlegten und verbypothecirten Unterpfandes re, Ohne 
das soll solche Versetzung, oppiguoration, oder hypotheca unkräfftig und 
nichtig seyn 2). x -

§. ii. Und hat dieses nicht allein statt in den special Berpfändun-

1> A. L. R. T. à 33. 
L) Gesetz S. 1821. S. 43.
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gen unbeweglicher Gâter, sondern auch, wann sie gleich general unb all
gemeine auff alle Güter gerichtet.- Sollen und müssen sie alle für der 
Obrigkeit, unter welcher sie gelegen, insinuiret und eingeschrieben werden, 
sonsten aber (wie jetzo gedacht) unkrafftig und unbündig seyn. Und die
ses hat veruunfftige Ursachen, damit ein Gut nicht vielen terhypotheci- 
ret, versetzet, und also die Leute angeführet und betrogen werden.

III» Jedoch wo einer ein Gut absque Insinuatione verhypothe- 
eiret und verpfändet, und es wollens seine Erben wieder haben, und 
den Pfayd-Schilling nicht wieder erstatten , derer Ursachen, daß die oP- 
pignoration oder hypotheca nichtiger Weise geschehen: So seynd sie nicht 
zu hören,.sondern den Pfand-Schilling zu ersetzen schuldig.

§. IV. Wann auch ein Gläubiger für zween oder drey Zeugen, 
oder durch Auffrichtung eines Vertrages, so mit etlicher Händler Siegel 
bekräfftiget, Hypothecam generalem oder specialem conßituirC« würde r 
€$0 soll es auch fur- eme Hypotheca geachtet, und allen chirographariis 
creditoribus yorgezogen werden.

5- V. Es sollen aber die Gerichtliche Verpfandungen, wann sie noch 
vor dem bey einem Schuldener entstandenen Concursu geschehen, allen an
dern Hypothecis, so nicht coram Judice geschehen, fürgehen, ungeachtet, 
ob die andern der Zeit halben älter waren.

§. VI. Wann auch Bona Emphyteuticą oder Cerisitica, Erb - Lehn, 
oder Erb--Zinß-auch Mcigdebur^ische Güter, darüber ein Unterchan 

Zeinen Lehn-Herrn erkennen muß , oder die er sonsten in Lehn zu empfan
gen pfleget,' versetzet und verpfändet; So sollen dieselbige anderer Ge
stalt nicht, dann mit Gunst oder Bewilligung des Erb- oder Lehens- 
Herrn verhypotheciret werden, und ohne das die Verpfandung gantz nicht 
statt haben 1). e '

§. VII. Fahrnüß aber und bewegliche Güter, der einer mächtig, 
mag einer auch ohne dermassen Insinuation jemand zum Unterpfande wol 
verschreiben.

§. VIII. Da sich auch weiter zutrüge, daß jewand seine liegende 
Güter für einem jährlichen Ainß, Pension oder Renteeinem andern ein
setzen und verpfänden wolte: Der soll solches auch öffentlich vor Ge
richt thun, und allermaffen, wie obstehet, einschreiben lassen.

* Art. VI.

nach bestallter Pfändung der Gläubiger oder Schuld-Herr 
die fahrende Haabe in seine Gewalt nehmen, und die nicht 

brauchen soll.
I. Welchem fahrende Haab, als Silber'-Geschirr, Kleinod, Dett- 

gewandt, Haußrath, Wein, Kor», und dergleichen, für eine ausgelrehene 
Summa Geldes zu Pfand sonderlich eingesetzet werden: Der mag und

1) Ä. L. R. I. 18. 707.
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soll dieselbige i» seine Gewalt und Gewahrsam- nehmen'). Dann thut 
er das nicht, sondern lasset die Pfände hinter dem Schuldener und De
bitem liege» : Und es trüge sich hernach zu, daß andere Creditorn und 
Gläubiger einfielen, und solche Unterpfande zugleich der' ändern deS 
Schuldeners Haab und Nahrung pfändeten: So mag er (ob er gleich der 
erste) sich seiner Psandschafft nicht behelffe», sondern muß gleich ander» 
eintreten'). , , 3

ji.ii. Es soll aber bcrCreditor oder Schuld - Herr die Pfande , so 
ihm in seine Gewalt gegeben worden, fleißig und treulich bewahren, als 
ob sie sei» eigen Gut wären 3), auch zu seiner Nothdurfft (damit sie de
sto unverletzter bleibe») nicht gebrauchend), noch fürter ander» zu gebrau
chen leihe», oder' sonst vor andern Leute» ohne Nothdurfft Herfür zeigen. 
Im Fall er es aber thut, soll er den Schaden zu erstatten schuldig seyn»): 

§. m. Wäre es aber ein liegend Gut, so soll >er das im Bau und 
Besserung erhalten °)r Er mag es auch wol einem andern verleihen oder 
vermiethen: Doch daß man in solchem Bauen oder Miethe» sich also 
verhalte, damit es dem Schuldener und Debitom, so das Pfand herna- 
cher erlediget, nicht zuviel beschwerlich, und der Schuldener die Nutzung, 
(wie auch zum Theil oben gesetzet) so der Gläubiger daraus überauffge
wandte Kosten, und über die ausdrücklich ftipulirte und vorbehaltene In
teresse, empfange», an der Schuld jederzeit abziehe», und also dieselbe 
ihm - dem Schuldener zum Besten kommen möge.

Es hat aber der Creditor und Schuld-Herr hergegen alle impen- 
Fas und Kosten, fo zu Erhclltung und Nothdurfft des verpfändete». Gu
tes, dessen Schade» vorzukommen, gewendet , wie auch das, so er von 
wegen desselben dem gemeinen Nutz entrichtet/ einzubehalte», und in Er
ledigung des Pfandes wieder zu fordern?).

§. IV. Und soll demnach ein jeder, der ei» Pfand, es sey liegend 
oder fahrend in seine Gewalt nimmt, dasselbe Pfand ehrlich und fleißig 
besorge», versehen, behüten, wol bewahre», Md nicht verringertt lassen3 ) ; 
Dan» wo er das nicht thäte , so ist er dem Schuldener, des Abgangs 
oder Hinläßigkeit halber, Abtrag zu thun schuldig, nach Erkanntnüß 
der Gerichte.

Wann aber der Cręditor und Schuld - Herr in Verwahrung und 
Erhaltung des Pfandes alle» mügliche» Fleiß angewendet, und darüber, 
ohne seine Fahrläßigkeit der Schuld, dasselbe verlohren würde, abgieuge-, 
oder Schaden nehme, sonderlich da es Dinge wäre», .die mit der Zeit 
verderben, als Wiehe, Pferde, Ochse», Wein, Bier, Meth, Butterund 
anders: Auch ob schon das Pfand, so eingeraumet und gegeben worden/

1) A. L. R. I. 20. 116/
2) A. L. R. I. 20. 7. 94.
3) A. L. R. I. 20. 121.
4) A. L. R. I. 20. 123.
5) 2K L. R. I. 20. 124.
6) A. L. R. I. 14. 110. I. 20. 150.
7) 2t. L. R. I. 14. 166. — I. 20. 163.
8) A. L. R. I. 20. 121.
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nicht gnugsahm /ür die Schuld gewesen, und solches probtet und künd- 
96lich gemacht wurde: So ist solches dem ♦ Creditori und Gläubiger un- 

vergrerfflrch, und ist ihm nichts destoweniger seine personalis actio oder 
personal Forderung vollenkommlich wieder den Schuldener einruwenden, 
unbenommen, sondern in.alle.Wege, was ihm über den Wehrt des Pfan
des abgienge, oder noch, unbezahlet ausstünde, zu persequten oder ru 
verfolgen Vorbehalten *)  5
„ . Sollte ihm aber (wie obgedacht) einige Säumniß, Fahrlässigkeit oder 
Unfleiß, solches zugetragene» Schadens zugemessen und »Endlich auff- 
gelegt werden: Oder daß die Früchte, so aus dem Pfande perciptet 
und gehoben werden mögen, durch ihne verlast und nicht empfange» wa
ren, welches doch alles zu Erkänntniß stehen soll, ist er solches gutzu
thun, und an der Haupt-Summa abkürtzeu zulaffen schuldig.

: : §• Y- 3n vorgedachtem Fall ist der Creditor oder Gläubiger schul- 
dig, daß er trç alle Wege beweise und lauter ausführe, daß das ver
pfändete Gut t» seiner Gewaltsam verlohrm, entwendet oder verdorben 
sey. S&o er aber solchen Verlust glaublich anzeigen oder beweisen mag, 
und überwunden würde, daß er Schuld daran gehabt hätte, so ist er 
dem Schuldener, der ihm das Pfmtd eingesetzet, die Aestimation oder 
Uebertheurung, samt allem Interesse, wiederzukehren und abzulegen schuldig.

Wann er aber, der Gläubiger, in dessen Gemalt das Pfand ge
west, de» Verlust oder das Verderben desselben Pfandes zu Recht gnug- 
sam bewiesen, ist die Praefumtion und Vermuthung alsdann für ihn, 
daß solcher, Verlust aus unversehnlichem Zufall, auch ohne seine Schuld 
geschehen. Es würde dann durch dell Schuldener angezeiget und erwie
sen, - daß her Verlust aus seiner des Gläubigers Schuld, Verursachung, 
oder gefährlicher Verwahrlosung. erfolget wäre; So ist man ihm als
dann sein Interesse wiederzukehren übermahl schuldig a).

§. VI. Da sich auch begebe,,daß einer die verpfändete Güter ei
nem andern weiter verpfändete: In diesem Fall setzen und wollen Wir, 
daß der Debitor oder Schuldener ein Pfand, darauff eine nahmhaffte 
scheinbarliche Besserung ist, als da einer zwantzig Gülden auf einen sil
bern vergüldete» Becher, so viertzig oder sunfftzig Gülden, oder auff em 
Hauß 5OQ. Gülden, so tausend wol wehrt ist re. geliehen hat, die Ue- 
berbèsserung desselben einem andern wol fürters. verpfänden und versetze» 
möge. Doch also, daß er. ausdrücklich und bestimmtlich seine vorige 
Pfandschafft , wie sich gebühret, vermelde und anzeige, auff daß der
selbe ander gläubiger wissen möge; ob er seine Schuld auff berührtem 
Unterpfandes unverhindert des ersten Gläubigers Vorgang, sicherlich be
kommen mögt; Dann so er solche verschwiege, u»d das Pfand, als ob 
es sein frey Eigenthum wäre, futter versetzte oder verpfändete, so soll 
er deßwegen gebührlich gestrafft werden.

§. VII. Es träget sich auch offt zu, daß Anfangs eine Verpfän
dung unkräfftig, unbündig, und erst hernacher kräfftig wird. Als wamr 
einer ei» frembd Gut zu Pfande verschreibet: Dann ob wol in solchem

1) A. L. R. I. 20. 45. 
L) A. 8. R. I. 20. 189.
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Fall die Pfand - Verschreibung anfangs nicht gilt und unkräfftig ist; Je- 
voch so ■ er hernach er das verpfändete Gut in seine Gewalt und Domi
nium bringet, alsdann soll sie erst für kräfftig und bündrg geachtet wer
den. Gleicher Gestalt, wann der Verstorbene seines Erbe«, der ihm her
nach succediret, Gut zuvor verpfändet hätte, so wird das Pfand oder 
desselben Verschreibung, die anfangs nicht gegolten, dadurch auch bestätiget').

' I Art. VII. 97
In was Fallen jemands Gut stillschweigend, vermöge der Rechts 

verpfändet wird.
§. I. Es begiebt sich in viel Wege und Fälle, daß einer sich eines 

Unterpfandes oder Hypothecae gebrauchen mag, obgleich zu Zeiten des 
aufgerichteten Contracta keine Meldung davon geschehen, auch nicht be- 
teydinget, pacisctret, noch abgeredet worden ist. Und ist demnach die 
eingeführte Haab in ei« bestanden Hauß stillschweigend verpfändet. Dar
um welcher ein Hauß, Keller, Lade», Speicher oder Scheuren um einen 
nähmlichen Ainß bestehet oder miethet; Was er dann vor Haußrath, oder 
andere fahrende Haab« darein führet, träget oder bringet: Das ist dem
jenigen, der das verliehen hat, ob es gleich durch List oder sonsten hin
weg^ kommt, um den Zinß, und allen Fall, Abgang und Schaden, still
schweigend verpfändet und zum Unterpfand verpflichtet, also daß der Be- 
ständer oder Miether solche Haab aus dem Hauß, Keller, Laden, Speicher 
oder Scheuren, ohne Berwilligung des Lechers oder Locatoris nicht vera- 
lieniren und' verwenden soll Es sey dann zuvor der Zinß und andere 
Abgang oder Schaden bezahlet. Es mag auch der Verleiher oder Wer- 
miether nach verschiedenem Asel, zu Erfolgung seines ausstehende» Zin
ses , gemeldte Haab darum wol rechtlich angreiffen. .

§. ii. Da aber jemand ein liegend Gut, als ein Hoff, Huben, 
Acker, Wiese», oder.anders verleihet, so solle» die Früchte, so darauff 
wachsen, als Kor», Haber, Gerste», Wei», Obst oder andersr, Deß- 
gleiche» auch andere Haab, so in dasselbe Gut Lleiblich eingebracht oder 
geführet, dem Locatori und Verleiher stillschweigend und tacite um die 
Pension oder Zinse verpfändet seyn. Wie dann auch gleichfalls einem 
Grund- od,er Eigenthums-Herrn, was auff solche» Boden g «bauet wor
den, für den Boden-Zinß verhafftet ist 1 2 3). . 

1) A. L. R. I. 20. 13.
2) A. L. R. I. Li. . 395.
3) A. L. R. I. 21. 395. . \ •

Westpreuß. Prom-Recht. . 35

8. III. Wo jemand einem ander» Geld leihet, daß,er sei» Hauß 
bgue , oder ein alt Hauß bessere, dem soll dasselbige Häuß «mb die 
Schuld, auch ohne andere Convention oder Bedinge, tacité und stillschwei
gend verpfändet seyn. Und gilt gleich, das Geld wäre baar bezahlet, 
oder den Werckleuten, oder in andere Wege von des Baues wegen auS- 
gegeben. Welches Wir auch insonderheit wollen verstanden habe» von 
dem, der zu Erhaltung und Besserung eines Schiffes Geld darlechet.
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Jedoch, so umb solch verliehen Geld ein ander Gut erkaufst, da ist das 
erkausste Gut für solch entlehnet Geld nicht verpfändet, wofern eS nicht 
ausdrücklich abgeredet worden. Es soll aber auch diese Verpfändung 
für de» Gerichten inGnuiret, und in das Gericht-Buch zum Gedächtniß 
und Beweiß verschrieben werden *).

1) Allg. Ger. Ordn. LH. 1. Lit. 50. §. 424.
2) A. L. R. II. 2. 177.
3) Dieser Grundsatz ist durch das Corp. Jur. Frid. Th. 1. Bd. 3. Lit.

9. Art. I. §. 9. ad b. nicht aufgehoben, sondern bestätiget.
4) Ällg. Ger. Ordn. LH. I. Lit. 50. §. 456.

' 5) Allg. Ger. Ordn. LH. 1. Lit. 50. §. 458.

§. IV. Es begiebbsich je zuweilen, daß Bater und Mutter etliche 
Haab und Güter, die ihren Kindern eigenthümlich zugehören, in ih- 

- ,er Verwaltung und Rieffung haben: Damit aber dieselben Les Ei
genthums derselbe» vergewissert, soll ihnen, den Kindern, in demselben 
alle ihres Vaters und Mutter Haab und Güter taché -unb stillschwei
gend verpfändet seyn 1 2 3).

§. V. Also seynd auch der Tutom, Vormünder oder Curatom und 
Pfleger Güter, liegende und fahrende, den Pfleg-Kindern, oder andern 
Personen, deren Eter durch sse, die Pfleger, administriret und verwai

stet werden, damit * sie solcher Verwaltung halber desto mehr versichert 
seyn, tacite und stillschweigend ipso jure verpfändet. Wie dann solches 
hievor in lib. 2. unter dem Titul, de Tutelis gesetzet ’).

§. VI. Es ist bey de» Rechtsgelahrte» streitig und controversum, 
ob dasjenige, was aus geliehenem oder frembdem Gelde erkaufft, tacite 
und stillschweigend verpfändet sey, oder nicht ? Unsere Deputhfe und 
Verordnete habe» sich hierin»» verglichen, daß die Haab und Güter, so 
aus geliehenem Gelde erkaufft oder überkomme« worden, solle» dkm 
Leiher ober Mutuatori nicht ta cité oder heimlich verpfändet seyn, es wäre 
dann also ausdrücklich angedinget. Da aber jemand aus frembdem Geld, 
das ihme nicht geliehen ist, etwas kauffete, oder an sich brächte, es sey 
liegend ' oder fahrend, so soll, dieselbige erkauffte oder erlangte Haabe 

^demjenigen, dem das Geld zugehörig gewesen ist, stillschweigend verpfän
det seyn. Wir lassen Uns diese Distinction gnädigst gefallen, darnach 
dann auch Unsere Gerichte hinführo zu sprechen haben 4)

§. VII. .Gleicher gestalt, wann in Kauffen und Verkauffen kein 
Unterpfand verschriebe» oder bestimmt wäre, so ist das verkauffte Gut 
oder Haab, liegend oder fahrend, so langendem Verkäuffer stillschwei
gend verpfändet, biß er iruff de» letzten Heller und Pfenning bom Käuf- 
fer bezahlet worden 5) Es wäre dann, daß das, so fahrende Haabe ist, 
von dem Schülbener verkaufst oder sonst alisniret und verändert (doch 
fine fraude et dolo, nicht betrieglicher oder gefährlicher Weise.) Dann 
in diesem Fall soll dieselbige fahrende Haab, nach diesem Unserm Land- 
Rechten, gegen" de» erste» Verkäuffer umb dm Ausstand nicht verhaff- 

tet sey».
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. §. VIII. Also seynd auch auffm Lande, alle und jede des Mannes 
Gäter und Nahrung für seiner ehelichen Haußfrauerr Ehesteur, Erbgut, . 
Zubringens, und Wiederläge, von mehrer.Gewiß - und Sicherheit we
gen, stillschweigend, und ipso jure verpfändet.. Desgleichen so dem 
Manne zu seiner Haußfrauen ein Heyraht-Gut versprochen, Und ihm. 
nicht bezahlet, eingeantwortet oder tradiret worden wäre: Sö seynd ihm 
des, so ihm solch Versprechen gethan, Haabe und Güter auch stillschwei
gend verpfändet, und ist an dem nicht gelegen, ob die Versprechung durch 
die rechten Principalen oder andere geschehen. Es irret auch gar nicht, 
ob derohalb gleich keine Verschreibung'auffgerrchtet, oder einige Abrede 
und ßipulatipn davon geschehen wäre *).

§. IX. Ebenmäßig strecket sich die stillschweigende Verpfändung (ta- 
eitar Hypotheca) nicht allein miss der Frauen Heyraht-Gut (wie obge- 
dacht) sondern auch auff alle andere ihre Haabe und Güter/ die sie ne
ben und mit demselben Heyraht-Gut ihrem Manne zugebracht, oder her- 
nacher überkommen hat, so zu Latein Bona paraphemalia genannt wer
den^). Dann wiewol der Mann dieselben Nebengüter mit Willen und - 
Zulassung seines Weibes adminihriret und verwaltet: So soll er doch 
kn Versorgung derselben, wie in seinen eigenen Gütern gleichen Fleiß 
brauchen oder anwenden. Wo er auch aus Bosheit,' öder versäumlicher 
Nachläßigkeit, seiner HaußfraueN an denselben allen ihren Gütern eini
gen Schaden thäte oder zufügete, da ist er denselben von seinem eigenen 
Gute wiederzukehren schuldig. Und damit dieselbe seine Haußfrau des 
alles und jedes nothdürfftiglich versichert sey, mögen dexohalb in Pactis 
dotalibus, Heyrahts - oder andern Verschreibungen sondere Pfandschaff- 
ten gemeldet und ausgedrücket werden. Wo aber solches nicht geschehe, 
und der Pfandschafften und Versicherung halber keine Verschreibung auff- 
gerichtet wäre: So * seynd der Frauen alle ihres Haußwirths Haab undgy 
Güter derohalb gleicher Weise, wie oben von dem Heyraht-Gut ge- 
setzet (tacito Pignoris nexu*)  stillschweigend verpfändet.

X. Obwol im Rechten zweifelhaftig fürfället, von welcher Zeit 
an das Privilegium tacitae Hypothecae, so ein Ehe-Weib wegen ihrer 
zugebrachten Mitgifft in ihres Mannes Gütern hat, anfangen soll: So 
lassen Wir Uns doch derer Meynung gnädigst gefallen, die da wollen, 
daß von der Zeit der vollenzogenen Ehe, und also, wann die Priester
liche Einsegnung geschehen, solches Privilegium Dotis seinen Anfang ha
ben und gewinnen soll. Zeboch soll solches verstanden werden, sofern 
auch die Mitgifft folgends oder zuvor würcklich eingebracht, und <>as- : 
selbige auch dargethan und bewiesen würde. Darnach Unsere Gerichte 
hinführo zu sprechen haben.

§. XI. Da es sich auch begebe {wie oft geschicht) daß einem oder 
mehr in einem Testament,. Codicillen oder Neben-TeKamenten etwas 
vermacht oder legiret, es sey ein liegend Gut ober fahrende Haabe: So 
sollen ihnen, den. Legatarii» oder FideicommilTariis, denen etwbs ver-

1) A. L. R. II. 1. 259.
2) Allg. Ger. Ordm Th. 1. Tit. 50. §. 406.

35 *
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macht, des Verstorbenen alle Güter hiemit auch stillschweigend verpfän- 
det seyn, so lange, biß sie desjenigen, so ihnen aus der Erbschafft ver

blassen und gebühre^, fähig werden.

Art. VTIL

Wer von den Gütern oder Pfandschafften zum ersten gewehrt 
und bezahlt werde: Wer auch den Vorgang oder Priorität 
darmn haben soll. Item, wie ein Schuld-Herr oder Gläubiger 

-an des andern Statt komme oder succedite.
§. I. Dieweil oben im Procefs, wie ein Gläubiger für den andern 

besteyet, und demselben vorgezogen werde, unter dem 49. Titul ibi, 
wann viel Creditores und Gläubiger bey der Verpfandung oder in der 
Execution sich anzergeten, wie alsdann eine Schuld vor der andern be
zahlet, und mit was Ordnung sie, fote Creditores, einander vorgehen sol
len re. gesetzet, und Verordnung geschehen: Als lassen Wir es bey der
selben allda gäntzlich bewenden. Ueber das aber ordnen und wollen Wir 
ferner, so jemand zweyen ein Gut, um unterschiedlicher Schulden we
gen, nacheinander verpfändet, und das Pfand vor beyde Schulden nicht 
genug, noch dem letzten Creditori oder Gläubiger des ersten Pfands an- 
gezeiget, .sondern verheelet und unterdrücket worden wäre: Der soll dar
um höchlich (wie obgedacht) gestrasset, und derentwegen die andere oder 
zweyte Pfändung gar für nichtig und unbündig gehalten werden: Und 
soll nichts destoweniger der Schuldener dem andern oder zweyten Gläu
biger andere Pfände zu geben, oder ihm seine Schulden mit allen Ko
sten', Schaden und Interesse, zu bezahlen schuldig seyn.

§. II. Würde sich auch zutragen,e daß ein Schuldener zween Cre
ditores und Gläubiger (wie oblaut) hatte: Und der eine das Pfand, 
der andere nichts inne hätte, und derjenige, so es nicht inne hatte, dem 
andern seine Schuld bezahlen wollte: Oder wann er schon die Bezah
lung anzunehmen verweigerte, das Geld verpitschiret deponitte und hin
terlegte : So soll ihme das Pfand, obgleich davon nichts abgeredet, 
dennoch allein verbunden seyn und zugehören.

* §• Hl. So aber ein Tertius oder Frembder, dem der Schuldener 
äO^nichts zu thun oder verbunden, für sich selbsten, ohne, oder mit Geheiß 

des Schuldeners, doch ohne Vermeidung einiges Pfandes, dem Gläubi
ger oder Schuld-Herrn bèzahlete: So soll er in dem erledigten Pfande 
keine Gerechtigkeit haben, auch nicht an deß Creditore« oder Gläubigers 
Stätte, dem er das Geld erleget hat, treten. Es wäre ihm dann sol
ches mit Wissen des Schuldners ausdrücklich Vorbehalten; Oder der Glän- 
brger hätte ihme, derm Frembden, seine Gerechtigkeit auffgetragen oder 
übergebenj). ' e

1) A. L. R. I. 20. 127.



. Viertes Buch. Tit. V. [<S. 100.] 549

§. IV. Geschähe es auchdaß der erste Gläubiger das Pfand ,ver» 
ändern oder verkauffen wollte;. Und der andere Creditor oder Schuld- 
Herr hatte solches erfahren: So mag er mit Anbietung ^.d Bezahlung 
des , so man ihm schuldig, den Kauff hindern, und also an des ersten 
Gläubigers Stätte und Gerechtigkeit kommen oder treten ł).

§. V. Also auch, wann mehr Creditores ofcer Schuld-Herrn vor
handen , denen etliche Haabe oder Güter eingestellet und verpfändet wor
den: So kan oder mag allewege der andere nachfolgende Gläubiger dem 
vorder» oder ersten seine Schuld anbieten und bezahlen, und also das 
Pfand an sich Losen. Hmwiederumb mag auch der vorder oder erste 
Gläubiger dem nachgehenden seine Anzahl Schulden darlegen, und das 
Pfand ihme*  behalten, oder an sich bringen.

§. IV. Da sich auch der Fall zutrüge, daß einem em Gut zu 
Pfande eingesetzet Wäre, und derselbe solch Pfand inne hätte, von an
dern aber, die vielleicht gleiche oder bessere Gerechtigkeit darzu zu ha
ben vermeyneten, angesprochen würde, und er, auf solche Ansprache, 
keines Pfandes gestehen wolle, und doch des überwiesen würde, daß er 
das inne hätte: So soll-der Gläubiger, der solch Leugnen gethan , von 
seiner Unwarheit wegen, die Besitzung des berührten Pfandes verloh- 
ren haben, auch nachmahlen nicht anders^ damr als ein Klagerzu 
solchem Pfande, wie andere, zugelaffen werden. e .

§. VII. Wenn auch endlich durch einen Bormund, um em Geld, 
das seines Pfleg-Klndes gewest, ihm , dem Bormunde, selbsten etwas zu 
gutem erkaufst worden ist: So soll dasselbe sein Pflege-Kind die Frey
heit des Borgangs auff demselben erkaufsten Gut haben e.

Gleichergestalt sott es auch mit den Verschwendern, gehörlosen, 
stummen oder bethörten Leuten > und deroselben Curatore» gehalten wer
den. Also auch, wann durch eines Gläubigers Gut oder Geld Guter 
oder Gründe (bewegliche oder unbewegliche) erkaufst oder Erobert seynd, 
und hieselbige ihme, dem Creditori, des geliehenen Geldes halber aus
drücklich zu Pfande gesetzet worden, und solches von rhme, dem Gläu
biger, dargethan und erwiesen, so soll er, vermöge der Rechten, in den
selben Gütern, als seiner Verpfandung, für alle andere Gläubiger, ob 
es gleich Hypothecarii waren, den Vorgang und' Priorität haben.. Ber
nach man sich hinführo zu richten

' - i Art. IX.
Wie die Pfände Men oder mögen fürter verkaufst oder verändert 

werden.
§. I. So jemand einem Pfandsweise etwas eingesetzet, uud wie es mit 

Berkauffung desselben gehalten werden solle, sondere, billige und dem

t) A. L. R. I. 20. 36.
L) Vgl. B. 4. Lit. .6. Art. 6. Z. 1. G. 110.
Z) Aufgehoben durch den Cod. Fr. March. LH. 4. Lrt. 9. §. 69. ad 8.
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lOIRechten '*  nicht zuwieder Pacta und Gedinge abaeredet und aemackt
Da sollen dieselben stracks gehalten werden. Wo abe7kei? GL?à 

Pact unter ben Contrahenten, auffgerichtet oder gemacht, und 
dem Credïton oder Schuld-Herrn das Pfand langer zu behalten nicht 
gelegen seyn wolt^, mag er semen Debitom und Schuldner um Wieder- 
losung desselben, wre sich gebühret, ersuchen, mit Anzeigung, wofern er 

urcht thun wurde, daß er das Pfand verkauffen, feil bieten, 
und also gerichtlich subhastiren lassen wolte. Mit was Weise und Maaß 
aber, mrt Ferlbreten, Subhastątion und Verkauffung der verholffenen Gü- 

' à allenthalben zu verfahren oder zu procediren, davon ist im Procefa 
Lib. I. fub Tit. 61. de Jure subhastationis zur Genüge difponiret und 
verordnet worden. Darnach auch Unsere Gerichte hinführo zu sprechen 
und zu procedim schuldig seyn sollen. "

§. II. So dann der Schuldener in der Zeit, als abgeredet und ver
sprochen, nrcht Bezahlung oder Genügen thäte, sondern daran säumig 
wurde: Mag der^Creditor oder Schuld-Herr ihm noch eine längere Frist 
und ^ermm so sich ohngefehrlich auff 10. oder 14. Lage erstrecket, gün- 
strglrch mdulgiren und verstatten: Da er aber denselben auch nicht hielte, 
ordnen und wollen Wir, daß alsdann der Creditor oder Schuld - Herr, 
vor dem ordentlichen Richter^ unter dem die Pfände gelegen, oder der 
Schuldener saßhafft, erscheinen, und wieder den säumigen Schuldener 
Station und Labunge mit kurtz angesetztem Termin,' ihm zu erkennen 
prttew^zu sehen und zu Horen, die Pfände ihm einzuräumen, oder zu 
verkauffen, oder aber redliche Ursachen, wgrnmb solches nicht geschehen 
soll, vorzubrmgenf). v ö '

§. ui. er dann auff angesetzten..Lag und Termin nicht erschei
net, oder da er gleich erscheinet, aber keine redliche Ursachen zu seiner 
Entschuldigung vorbrachte-noch darthäte: Hergegen aber der Creditor 
oder 'Schuld - Herr seine Schuld-Forderung Uguidirete, klar und richtig 
machte, und solches auch probirete und erwiese: Alsdann soll mit Recht 
erkannt werden, daß. der Gläubiger nunmehr gut Fug und Macht hahe, 
solches Gut durch die geschworne zu subhastiren oder zu verkauffen, dero- 

« gestalt, wo jemand gefunden, der mehr geben wollte, daß es alsdann 
demjenigen, so am meisten darumb gebothen, käufflich verfolget werden 
Jolle. Wie solches mit mehrerm und breiter iry Prozess, fub dicto Tit. 

\ 61. de Jure Subhastationis, ist gesetzet worden, dahin man sich geliebter 
Kürtze halber, wil referiret und gezogen haben.

§. IV. Da aber ein Schuldener das verpfändete Gut, ohne des Cre
ditoris oder Pfand-.^errn Wissen und Willen, anderweit allhereit ver- 
kaufft, oder sonsten beraliénïret und verauffert, und von dem Kauff- 
Gelde die Schulden, darumb die Verpfändunge geschehen, nicht bezahlet 
hätte: Alsdann stehet dem Gläubiger oder Pfand-Herrn bevor, entwe
der wieder den Schuldener persöhnlich zu klagen: Oder aber seine Klage, 
Anspruch und Forderung auff das Unterpfandt, gegen den Jnnehabern 
desselben zustellen, und also wieder denselben Actione reali (welche Lm 
Rechten norniue Ipeciali Quast Serviana stve Hypothecaria genannt wird)

1) A. L. R. I. SO. LS. 
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verfahren. Dan» dieweil der Schuldiner Vie Verpfändung emàhl'be- 
Williget und gethan, fan noch mag er den Gläubigern, denen solche^er-?- 
Pfändung geschehen, ihre Gerechtigkeit nicht Mehr entziehe». Doch lor- 
len sie zuvor, wie oben angeregt, lauter anzeigen, prolnren und aussuy- 
ren, daß die Güter, so von ihnen in Ansprüche genommen uitd beklaget 
worden, ihr Unterpfand seynd

.*  6. V. Bey dem ist aber sonderlich zu merken, das , ob wbl' (irie'102 
jetzo gesetzet) die Gläubiger, entweder zuihres Schuldeners Persohn, pder 
auff ihre Verpfändung, reali actione klagen mögen: So soll.doch diese 
élection, Wahl und Freyheit anders nicht verstanden werden, dann iM 
Fall, da solch Pfand allbereit in srembde Hande gekommen ist, alsdann 
sollen die Creditore« oder,Gläubiger erstlich, den WWmk J 
ihren rechten Debitoren und Schulden er, auch desselben Burgdn, ob er 
die hatte, persöhnlich.zu beklagen schuldig,seyst, und dann erff, so sie 
bey den rechten Principalen und den Bürgen keine Bezahlung bekominen, 
oder einigen Abgang daran.leiden müssen, mögen sie sich rhrex Gerech- 
tiakeit auff ihrem Unterpfand wieder erholen, und,zu demselben eine 
habliche Klage, Reakm.Actionem, wie obgesetzet, suhrnehmey Md üst- 
stellen -s. Dann solcheerkauffte Pfstndschafft gehet «ut ihken Wà-- 
Und solches hat auch, in Leroselben Erbe» allerdings Raym und^ststtt ).

§. VI. Würde sich aber auch zutragen, daßeiner aus den Erbe»! 
des Creditoris und Schuld-Herrn ei» Theil der Schulden bezahlet mn- 
nehmt, "das soll den ander» unvorgreifflich, und nicht schädlich seyn. 
Dann es mögen nicht destoweniger die arrdern Erben, ern legltcher^rnson-- 
derheit, das Pfand annehmen; Wiewol sonst^die Klage der Persohn Hal
den getheilet, jeglichem nach seiner Anzahl: Aber .solches wird m Psar - 
schafften nicht derogestalt gehalten. Gleichmäßig ist es auch nut den 
Erben des Debitoris oder Schuldeners zu halten,^so ihr eurer sein Am 
theil bezahlte: -Dann dasselbe hilfft die andern nicht, und magdennoch 
der Gläubiger oder Schuld-Herr das Pfand, fut ihr jedes Theil tn|on- 
derzeit, verkauffeu oder versetzen.

; Art. X.

Von Klagen auff ein Pfand wegen einer Verpachtung, und eines 
Unterpfands.

5. i. Wann einer jemand ein Hauß vermiethet, oder ein Land - Gut 
verpachtet hat: So sollen dem Herrn des Hauses, Worwercks oder Land- 
Guts, wegen des. Hauß-Zinses, à Pacht-Gelées, so wol des Scha
dens halber, stillschweigend verpfändet seyn alle des Colom, .Mieth- over

1) A. L. R. I. 20. 53. ,
2) A. L. R. I. 20. 494. '
3) Aufgehoben durch das Reser, v. 17. Januar 1799.
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Pacht-Manns Güter, so er in daS Hauß, auch ohne Worwiffen des 
Herrn, eingefuhret und gebracht hat *)

1) A. L. R. I. 21. Z95.
2) A. L. R. I. 21. S95.
s) A. L. R. L 20. 118,
4) A. L. R. I. 20. 474.
5) A. L. R. I. 20. 159.

§- H- Wann nun solche eîngebrachte oder eingeführte Güter in je- 
mands frembdes poffeHlon und Gewehr kommen: So kan und mag der 
Herr dieselbe Klage (Serviana zu Latein genannt) wieder denselben an
stellen, und die Gewehr, Poffeffioo und Besitz solcher Güter dadurch 

t erlangen1 2). , r .. ,
§• ni* Die Actio quali Serviana, Welche auch Hypothecaria genannt 

wird , hat statt, wann einer besitzt oder inne hat ein beweglich oder un
beweglich Gut, so ihme von seinem Schuldener zum Unterpfand einge- 
fetzet: Oder es hats auch der Schuldener selbst inne, und zahlet ihn 
rtlcht, ba kan durch diese'Klage solch Gut vön ihm abgefordert werden 3). 
Und wag also dadurch der Gläubiger MM Besitz oder Poffeffion des Guts 
oder Haab, welche ihm, von Pfandes- oder Unterpfandes-Rechten wegen, 
ausdrücklich obligiret, dahin klagen, auff daß er dasselbige behalten, oder 
veraussern möge^ wo eß der Schuldener nicht löset. Da auch die ver- 

I03pfande.te, Hüter i.n eines Frembden oder Dritten Pollewon oder ♦ Gewehr 
kommen wären: Wieder denselben mag auch der Gläubiger oder Pfand- 
Herr diese und vorhergehende 8erà Klage anstellen, und dadurch die 
Gewehr und Besitz solcher Güter erlangen.

IV. Da es sich auch zutrüge, daß einer von jemand einen Platz 
(welches die Rechtsgelehrttn LUperKciom nennen) miethete, oder in andere 
Wege auf eine geraume Zeit an sich gebracht, und darauf ein Hauß oder an
der Gebäude gesetzet und auffgerichtet hat: So es ihm hernacher ent- 
wehret würde, kan er es nebst den Nutzungen, so es immittelst getra
gen hat, oder hatte tragen mögen, durch diese Klage wiederum erlangen4)*

Art. XI.

Klage wegen eines Pfand-Schillings.
§. Ł Die Klage wegen eines Pfand-Schillings, Directa Pîgnoratitia 

Actio, competiret oder wird gegeben dem Schuldener, wieder den Cre- 
ditom und Schuldherrn, wann er ihme die Schuld bezahlet, oder son
sten in andere Wege contentiret und befriediget hat. Derowegen, so 
einer von jemand Geld geborget oder auffgeuommen, und ihme zu meh
rerer Versicherung ein Pfand eingesetzet: Nunmehr aber ihn bezahlet 
oder befriediget: Und er, dieses ungeachtet, das Pfand ihm nicht wie
dergeben will: So mag er diese Klage wieder ihn anstellen und inten- 
tim, dasselbe dadurch wieder zu erlangen 5).

§. II. Da e-, der Gläubiger, auch bößlich, oder durch Nachläßig- 
keit und Verwahrlosung, daran Schaden gethan oder geschehen lassen:
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Mag er, der Schuldener, imgleichen diese Klage zu Erstattung desselbkr 
gen wol gebrauchen *):  Jedoch sofern er, der -Schuldener,/ das Geld, 
dafür das Pfand hasstet:, gar erleg^ und bezahlet hat. -

1) A. 8. R. Ł 20. 121.
2) A. 8. R. IJ 20. 166.
Z) Ä. 8. R. I. 20. 23.
4) A. 8. R. I. 20. 169.

D

Don der Gegenklage eines Pfand-Schillings.
Die Gegenklage wegen eines Pfand - Schillings, contraria pignora- 

titia actio, competiti und gebühret, hergegen dem Creditori oder Schuld- V 
Herrn wieder den Debitom und Schuldener«. Darum, wann einer je
manden Geld geliehen hat, und dagegen er ihm ein Pfand eingethan 
oder versetzet: Und er, der Gläubiger, etwa« Unkosten und impensas a) 
darauff gewendet: Oder der Schuldener hat ihn, den Greditorn, mit 
dem Pfand betrogens) ; Als wann er ihm eine güldene Kette, güldene 
Minge, oder sonsten dergleichen einzuthun, einzusetzen, oder zu oppigno- 
riren verheischen; Und giebt ihm hernacher eine meßiugsche, kupfferue 
Kette, oder dergleichen Ringe rc. für Gold: Oder so die verpfändete 
Haab oder Gut nicht seyn, oder jemand mehr vorhin verpfändet ist: 
Oder so er ihm das Pfand dolos«, listiger Weise, aus seinen Händen 
und Gewehr gebracht und verparthiret, oder sonst arglistiger Weise und 
mit Betrug, dolo :malo , damit umgangen und gebühret hätte.

In solchen und dergleichen Fällen kan und mag er, der Creditor 
oder Schuldherr, diese Gegenklage (in Latein Contraria Pignoratitia 
Actio genannt) wieder ihn, den Debitórn und Schuldnern, intentiren 
und anstellen, ermeldte Impensas und Unkosten, oder ein ander Pfand, 
oder dasselbige, oder aber^ auch seine Interesse und Schaden/ dardurch 
zu bekommen un§ zu erlangen 4).

♦ Tit. VI. 104

Bon Kauffen und Verkauffen.

Art. I.

Von Verpflichtung, die aus gemeiner Verwilligung der Contra- 
hirenben Partheyen geschehen: Item, von Kauffen und Verkauf

fen beweglicher oder unbeweglicher Dinge oder Gijter.
§. I. In allen Fällen und Handlungen, derohalb ein Conträct (eä 

sey mit Kauffen, Werkauffen, Schencken, Uebergaben, oder in andere
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Wege) auffgerichtet, unh das Dominium oder Eigenthum dardurch tàs- 
feriret und verändert werden soll, wird requiriret und erfordert von 
Yen Theilen eine gemeine Werwilligung und consens *). Jedoch wag sol
cher consens und Verwilligung von den Abwesenden, durch Schrifften, 
Brieffe oder Bottschafften auch chol geschehen. Wie dann auch in eines 
jeden, freyem Willen stehet, daß er denjffürgeschlagenen Contract annehme 
oder nicht. . So er aller einmahl denselbigen kräfftiglich btwilliget, ist er 
denselben zu vollziehen schuldig; Und kan nicht mehr daraus gehen, oder 
den rescindireu, es geschehe dann mit des andern Theils gutem Willen.

§. II. Und diese Contractus, so aus Bewilligung geschehen, ^wer
den darumb also genannt, daß darin die blosse Werwilligung und Con
sens, eine Obligation, Verbindung, so wol auch eine Action und For
derung wachet: Welches doch 'in andern Contracte» nicht geschicht.

Der erste Contract aber , welcher aus blosser Werwilligung und Con
sens der ' Contrahent en geschicht, und unter den Leuten der fürnehmste- 
und löblichste gehalten wird, ist Kauffen und Werkauffen.

Und seynd demnach die Werkauffe und Kauffe beweglicher- und un
beweglicher Dinge oder Güter krafftig und beständig allein aus einhelli
ger "Bewilligung und Consens des Werkauffers und Käuffers,- so sich de- 
rowegen uwb das verkauffte, Gut oder Ding, und ein nahmhafft Kauff
geld dafür, mit einander vergleichen.

§. TU. In allen Kauffen und Verkauffen aber soll und muß jedes
mahl das Kauffgeld oder Pretium ausdrücklich bestimmt, und das Ding 
oder Gut, "so. verkaufft, mir baarem Gelde, das ist, in geschlagener 
MünKe, und nicht andern Materien, verkaufft und bezahlet werden. Dann 
so der Kauffschilling nicht in Geld verwilliget und verglichen, wäre es 
kein Kauff, sondern vielmehr ein .Tausch, oder ein anderer Contract.

§. IV. Und obwol der Kauff also in Müntz oder Geld ordentlich 
geschehen, und geschloffen: So kan doch auch hernacher, mit Werwil- 
ligung und.Consens des Werkauffers, die Bchahlung in andern Dingen, 
als Korn, Früchten, Wein oder andern Waaren re. so dem Gelde nach 
ebenes oder gleiches Werths geachtet werden, zu des Werkauffers Ver- 

Egnügen, an statt des Geldes geschehen.*  Darumb wann ein Gut uwb 
hundert Thaler verkaufft wäre: So wag der Kauffer Korn, Flachs, 
Wein, Suber-Geschirr oder anders, mit Bewilligung des Werkauffers, 
an der Kauff- Summa bezahlen.

§. V. Es soll auch das Kauffgeld allewege (wie obgesetzet) einen 
gewissen Nahmenhaben 2), jedoch so der Kauff also geschloffen, daß das 
verkauffte-Gut gelten soll, was ein ander oder dritter, auff den sich die 
Partheyen vereinigen, billig artàiren, erachten, oder es sonsten nach

1) A. L. R. I. 5. 1.
3) A. LR. Kit 46.
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billige» Dingen aessimiren und würdigen möchte'): Solcher Kauff soll 
in alle Wege beständig seyn, sofern der Dritte, in dessen Willen das 
Pretium oder der Kauffschilling gesetzet, denselben bestimmt/" oder em 
ehrlicher Mann erànnen thut. Wan» aber der Kauffschilling zu des 
Werkauffers, selbst Willen gesetzt,. oder also schlechtlich und in génère 
bestimmt wäre, daß nemlich das verkauffte Gut gelten soll, was es werth 
sey: So ist solches für keinen beständigen und rechte» Kauff zu halten.

§■ VI. Wann dann ein Kauff zwischen den Contrahente» verwilli- 
get und beschlossen, und, wie recht, verfertiget ist: So ist derVerkäuf- 
fer dem Kausser das verkauffte Gut, wanw dasselbige vorhanden, und 
w seiner Gewalt ist, so bald unverzüglich, und citra ullam moram (so 
saches begehret wird) zu traditen, zu übergeben, und zu lieffern, schul- 
d>g 1 2). Ware es aber noch nichts» seiner Gewalt, sonder» fette ihm 
erst zukommen: Öder wäre eine nahmhqffte Zeit zu der tradition und 
tzleffermlg angesetzet und bestimmt: . Da soll solche Zeit erwartet 
werden, und demnach der Berkäuffer die Lieferunge, so erst er kan, 
thun und leisten. Da aber der Berkäuffer ohne Betrug und Falsch 
das verkauffte Gut nicht übergebe», tradfccit und einantworten köirte, 
und solches vffenbahr oder erweißlich wäre: (So- ist der Käuffer die Be
zahlung für solch Gut zu thun nicht schuldig, »och einig Interesse, von 
wegen des Verzugs derselben, ^» entrichten Pflichtig. Hätte er aber, der 
Berkäuffer den KauUchilling allbereit darauff empfangen: So ist er 
denselben sammt,dem Interesse, das ist, so viel ihm,, dem Käuffer, 
daran gelegen, wiederzugeben schuldig und verbunden.

1) A. e. St. I. 1t. 48.
2) A. L. ». I. 11. 76.
S) A. L. SR. I. 11. 76.
4) A. tz. SR. I. 11. 19.

Ł „ §• J11- Gleicher gestalt ist auch der Käuffer schuldig, so bald ihm 
das verkauffte Gut oder Haab geliefert wird, dagegen dem Berkäuffer 
baare Bezahlung in Landläufiger Müntze zu thun 3). Es wäre dann 
solche Zahlung ausdrückliche» auff uahmhaffte Frist, Zeit und Ziel sw 
thu» beyderseits eingewilliget.

Art. II.
Welche Dinge oder Güter durch einen Kauff beständig mögen 

verkaufft werden.
, . §•. T- Es mag aber nicht jedermann allerley kauffen] .Sondern al- 
lern dre Persohnen, welchen sonsten in Rechten nachgelassen und verstat- 
tet rst zu veraussern und'zu verkauffen, oder sich untereinander zu ver- 
vlnden. Und sonderlich tjl denen zu vertauffen verbohten, welche in Ver- 
waltiing anderer oder frembder Güter seynd 4). Darumb mag auch et» - 
Anwald, Drener, oder Gewalthaber, seines Herr» Gut, wieder empfan-
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genen Befehl) oder demselben nicht gemäß, nicht verkauffen, dann so 
ein Herr seinem Diener oder Gewalthaber befohlen hätte einem andern, 
den er ihm mit Nahmen angezeiget, etwas zu verkauffen: Ünd der Die
ner oder Gewalthaber solchem Befehl nicht nachkäme, und also das Gut 
einem andern, der ihm nicht genannt, verkaufft hätte: So ist solcher 
Kauff an ihm selbsten nichtig und krafftloß.

106 * §. n. Alle und jede Dinge, Haab, Wahr und Güter, die einer
hat, besitzet und durch rechtmäßige Klage überkommen-mag, sofern die 
Natur, das Recht, und menschlicher Gebrauch daran keine Verhinderung, 
thun, können und mögen geknufft und verkaufft werden *).

Aber die Kirchen - Güter, die zum Gottesdienst oder gemeinen Nu-r 
Hen verordnet seyn, mag noch soll man nicht diftrahittn oder verkauffen.. 
Und wo ein Käuffer durch den Verkäuffer damit betrogen, und ihm dag 
Herkommen und die Eigenschafft der Güter gefährlich verhalten wurde, 
mag er den Verkäuffern zu Erlangung seines Interesse und Schadens, 
so ihme dahero entstanden, wol beklagen. Jedoch seynd etliche Fälle, 
darinnen bißweilen solche Alienationes und Verkanffungen statt haben: 
Als da ein Gottes ^Hauß, oder der gemeine Nutz, mit grossen merckli- 
chen Schulden beladen wäre, und dieselbige ohne Alienation und Ver- 
kauffung nicht möchten bezahlet werden. Also auch, da die Alienatio und 
Verkauffung geschähe, von wegen Erledigung der Gefangenen, oder sonst 
um dex Kirchen, oder der Gemeine merckliches Nutzes willen 2).

Item, so dieselbige nicht auff ewig, sondern auff Ablösurrg/ oder 
bedingten Wiederkauff geschicht, und also das rechte freye Eigenthum 
vorbehalten wird, mag die Alienation oder Verkaufs vorgedachter Guter 
zugelassen werden. Welches dann auch statt hat in denen Gütern, dre 
man füglich oder ohne Verderben nicht wol behalten mag. Jedoch otàs 
neu und wollen Wir, daß solche Alienationes, Verkauffungen und Ver
pfandungen derselben nicht ehe zu verstatten, es geschehe dann solch^i 
mit Consens, Bewilligung und Ratification Unserer oder jedes Orts 
Obrigkeit, darunter sie gelegen. Daun, wo die Alienation und Ver
kauffung anderer Gestalt, dann wie jetzt gesetzet, und also unrechtmä
ßiger Weise geschehe, da soll ber Contract an ihm selbst nichtig und uî>= 
kräfftig seyn. Jedoch ist man schuldig dem Käuffer, dev bona fide, mit 
gutem Glauben und Treuen contrahiret, sein Kauff- Geld, so es noch 
vorhanden, oder in der Kirchen, oder gemeinen Nutz« gewendet, wieder 
zuznstellen. Wo aber der Käuffer mala fideT mit bösem Glauben oder 
sonst betrüglich gehandelt hätte: Soll er das Kauffgeld dadurch ver- 
lohren haben. , ' . v , • - ,

§. III. Ein Gut dämm ein Klag-Dibell eingelegt, dara uf aucy 
die Citation gebührlich erfolget, und also strittig worden ist, kan noch 
soll von dem Jnnehaber desselben, Kauffs - noch einiges andern Con
tracta-meist, picht alieniret noch verändert werden. Und wer em solch 
strittig oder irrig Gut wissentlich an sich kaufst, oder geschenckt amümmt,

1) A. L. R. I. 11. 28.
2) A. L. R. 1. 11. 219. 647.
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frem soll man dasselbe wieder zur Straffe nehmen, "und darzu das aus
gegebene Kauff-Geld verlohren haben.. Hätte aber der Käuffer den han
gende» Streit nicht gtwust, da ist ihme der Kauff ohne Schaden: Uitd 
wird im selbe« Fall allein der Verkäuffet gestrafft; Also daß er daö 
verkauffte Gut, mit Wiedergebung des Kapff-Geldes, muß erledigen, 
und solches, oder den rechten Wehrt desselben, dem kill-sl zur Straffe 
folgen lassen. Und damit auch der Käuffer des verborgene» Betrugs 
halben nicht zu Schaden komme, soll ihm der Berkäuffer zu dem allen 
im selben Kauff-Geld de» dritten Theis des Wehrts, für sein Interesse, 
zuzustellen schuldig sey».

Und diese Verordnung und Satzung hat auch in allen ander« Con
tracte», es werde ein solch Gut geschencket, oder sonst übergeben rc. statt, 
«nd feine Würckung. Irret auch nicht, es geschehe diese Veränderung 
besipten oder unbesipten Leuten oder Freunden. Jedoch wo ein Verstor
bener streitige Güter hinter sich verlassen, und der Erbe dieselben von 
hochdringender Noth wegen verkauffe» mäste, * als'so er den Todten gut 107 
Erden bestatten, oder sonst einem grosse» Schade» furkomme» wollte, da 
mag er die mit Gerichtlicher Erkantniß wol »eralieniten oder verkauf
en. Hatte er aber keine solche nothdringliche Ursach, soll ihme ohne ge
nügsame Bürgschafft oder Caution einige Alienation oder Verkaufs nicht 

gestattet werden. . . „ „ ' . ,,
§. IV. Niemand soll einig frembd Gut verkauffe» oder verpfän

den: Wo es aber geschicht, und der Kauffer das weiß; So mag der 
Herr und rechte Eigenthümer das verkauffte Gut allewege einziehen und 
vindici«». 'Hätte aber der Kauffer bonä fide, mit gutem Glauben ge- 
kaufft, und anders nicht gewust, dan» daß solch Gut dem Werkauffer zu
gehörete, und darzu so viel Jahr und Zeit des geschehenen Kauffs ver- 
fchienen wäre, daß es der Käuffer mit Nutz und Gewehr ersessen oder 
praescribi«t hätte (wie oben mit mehrerm sub Titulo de Usucapioni
bus et Praescriptionibus ist verordnet:) so ist er dem rechten Eigenthü
mer ferner nichts schuldig; Derselbe rechte Eigenthümer aber mag nach- 
folaends den Verkäuffer um das Kauff-Geld beklage», und in An- 

6 fpruch nehmen. Es soll und mag auch ein Gut, daß «n Testta in fei« 
liem letzten Willen zu verändern verboten, und die Ursach desselben an- • , 
aereiaet hat, von den Erben nicht verkanffet werden; Es geschehe dann 
solche Veränderung wegen Bezahlung eines Heyrath - Guts, oder Wie«

§. V. ' Weiter ist zu wissen, daß nicht allein bewegliche und unve- 
wegliche Güter (wie obgedacht) sonder» auch kündbare Gerechtigkeiten 
verkaufst werde» mögen. . .■ . . , *

Also mag auch einer seine Possession und Besitz, item de» Nieß
brauch (Ususfructus in èatein genannt) einem andern eine Zeit lang, oder 
so lanae er ihme gebühret, verkauffe». Und ist demnach der Eigen« 
tbums - Herr oder sein Erbe schuldig, dem Käuffer solchen> Usumsruotum, 
Brauch und Nr'essung zu lassen, so lange dieselvrge dem Wepkauffer oder 
Usufructuario gebühret und zustehet: Doch also, daß er sich dermassen 
in solchem verkaufftem Gebrauch und Nieffung halse , wie die Verkauf« 
fere oder Usufructuarius' selber sich darin zu halten vo» Rechtswege» 

schuldig.
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§. VI. So aber sonsten jemand von junge» Leuten, als > Pfleg - 
Kiydern, die unter 21. Jahren alt '), liegende oder auch stattliche ansehn
liche bewegliche Guter kauffen wollte: Soll solcher Kaufs nicht bündig 
noch kräfftig seyn; Er sey dann mit Worwissen deren Vormund, Cura- 
torn und Pfleger, auch Decret oder Zulaß jedes Drts Obrigkeit, ge- 

' schehen. Dann, wo solches nicht gehalten, habe» die Pflege-Kinder, so 
fie über ihre 21. Jahr kommen, Macht den Kauff umzustoffen, und ihre 
verkauffte Güter von dem Küuffer oder dessen Erben, zu vindicircn. 

^.Davon mit mehrerm fub Tit. de Tutelà et Curatela gedacht 1 2 3).

1) Durch den königl. Cabineksbefehl 'vom 28. Nov. 1808 ist, mit
Abschaffung der entgegenstehenden Provinzialgesetze, das 24. Lebens
jahr allgemein zum Grvßjahrigkeitstermine bestimmt.

2) A. L. R. I. 5. 14.

3) A. L. R. I. 17. 60,

4) A. L. R. II. 1. 107.

A
VII. So ein Mit: Erbe, Socius , Gemeinschaffter, 'Consors oder 

Gesell, ein Gut, Haab oder Gerechtigkeit, daran andere Theil und Ge- 
meiüschafft hatte», verkaufft, ohne Werwilligubg seiner Mit-Erbe», ge
meiner Oenforten oder Gesellen: Derselbe Kauff oder Cou tract soll nicht 
weiten binden oder Krafft habe», dann so viel, als dem Werkäuffer zu 

. seinem Antheil, an solcher verkauffter Haab, Gütern oder Gerechtigkeit 
gebühret2). Und solcher gestalt kan auch ein Ehgatt, so in Cölmischen 
Gütern fitzet, em Hauß oder Grund, ohne des andern Wissen, nicht 
gantz verkauffen, sondern da solches geschehe, ist der Kauff nicht weiter 
kräfftig, als so weit des Werkäuffers Cöllmische Helffte betrifft4).

Daß ein jedes verkauffteS Gut mit seiner Bürden, der Steur und 
Zjnß, gehe, und ohne dieselben nicht verkaufft werden möge.

So jemand (wie offt geschicht), sein Gut einem andern, aller Steuer, 
Schaarwerck, oder anderer Bürden, wie die Nahmen haben, srey ver-- 
taufst hatte: Da kan oder soll ihm, dem Kauffer, diese Freyheit kei
nes Weges sürtrage» oder ersprießlich seyn; - Er muß auch nicht allein 
die künfftige, sonder» auch die vergangene Steur, Zinß und Bürden, be
zahlen und gedulden.

Dann in diesem Fall nicht die Persohn des Kauffers, sondern sein 
erkaufftes Gut, als auff welches das onus reale gelegt, angesehen und 
beklaget wird. Darzu so möge» auch, durch Pacta und Gedinge der contrahi- 
renden Partheyen, jedes Orts Obrigkeit ihre Iugehörung, und was ih
nen von Rechtswegen gebühret, keinesweges entzogen werden.
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y*  Art. IV.
Von etzlichen andern Dingen oder Gütern, so nicht mögen 

diilrahiret oder verkaufft werden.
§. I. Nachdem sich auch offt begkebet,^ daß etliche Unserer Unter

thanen in de» Städten ihre Keller, Kornschütten, Stalle, Garten oder 
andere Augehörde», und anhangende Stücke, die von Alters Hero bey 
ihren Häusern und, Güter» gewesen seynd, davon abgesondert ver- 
kauffen, dadurch die andere Häuser und Güter nachmahln geringert, tmd 
mit der Zeit gar in Abgang gerathen, und zu nichte werden, haben Wir, 
solchem fürzukommen, gesetzèt und geordnet, daß'solche Käuffe, ohne 
sondere Ursachen und Erlaubnüß Unserer Beambten, Bürgermeister und 
Gerichte nicht verstattet noch hugelassm werden sollen ]); Cie sollen auch * 
die eingeschlossene angeheugte, angefaste, billige Augehörde» der Hauser, 
«nd was dem Hause angehefftet oder eingeleibet ist, nicht verkauffen noch 
hingeben; Auch die Häuser mit keinen neuen Dienstbahrkeiten und Servi
tuten , die von Alters nicht gewesen seynd, oneriren und beschweren, ohne 
Unserer Ambtleute, oder der ordentlichen jedes Orts Obrigkeiten Erkant- 
nüß, bey Straff einer Willkühr, die ihnen jederzeit nach Gelegenhert.des« 
wegen soll vorbehalten seyn a).

§. jl. Da sich zutrüge (wie vielfältig geschicht) daß gestohlene, ge
raubte] abgetragene Haab,^oder ander srembd Gut, jemand verkaufft 
würde: Da soll oder mag der Käuffer sich wol vorsehen, und eigentlich 
wahrnehme», was, und von wem er kauffe. Dann, wäre es ein gestoh
len oder geraubet Gut rc. (wie jetzt gedacht) und käme darnach der rechte 
EigenthuMbs-Herr desselben Guts, welcher beweisen könte, oder sonsten 
glaublich Anzeige thun möchte, daß solch Gut sei», und nicht des Wer- 
käuffers gewesen, und darauff in Recht klagen würde, und es also mit 
Recht erhielte: So ist der Käuffer ihm solch Gut frey, auch ohne alle 
ENtgeltuüß oder Wiedererstattung des erlegten oder ausgegebenen*  Kauff-109 
Geldes, nach jedes Orts O>brigkeit Erkünntnüß, wiederumb herausznge« 
ben und zuzustelle» schuldig3).

Art. V.
Von Verkausfung einer Erbschafft oder anderer Zusprüche und 

Anforderung.
§. I. Es soll oder mag niemand'die Erbschafft, die ihm künfftig 

von einem andern anfallen möchte, verkguffen, dieweil der, den er zu er
ben verhoffet, »och im Lebe». Viventis enim nulla est haereditas 4).

1) Abgeandert durch die Werordn. v. 9. Okt. 1807.
2) A. 8. R. I. 22. 13.
8) A. L. R. I. 15. 17 — 82.
4) A. L. R. I. 11. 446.
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Wan» aber derselbe gestorben, und die Erbschafft gefallen ist: So kan 
oder mag der Erbe solche seine Erb-Gerechtigkeit wol verkauffen: Und 
wird also der Käuffer ohne Mittel in den Fussstapffen des Erben und 
Werkauffers gelassen; Also, dass er derselben geniesse» und entgelten soll. 
Darumb, wann einer fine angefallene Erbschafft verkaufft, so ist der Ber- 
kauffer alle dasjenige, das zu solcher Erbschafft gehörig, 'oder so er im 
Erbe gefuikden, oder erfahren mag, es sey liegends, fahrends, Schulden, 
Gerechtigkeiten, Forderungen und Gegen-Fordrrnngen, Ansprachen, nichts 
ausgenommen, zu tradiren und zu überlieffern schuldig *).

Er soll sich auch nach geschehenem Kaufs des Erbs. nicht mehr be
laden, oder etwas einziehen oder einnehmen, das von solcher Erbschafft 
hqrrühret. Nehme er aber etwas ein, das soll er stracks dem Käuffer 
einantworten und Iteffmi2).

§. II. Jedoch mögen die Schuld-Herrn und Creditores der Erd
schafft, ob fie wollen, den Käuffer fahren lassen, und wieder den Erben, 
als Verkauffern, ihre Ansprüche oder Anforderung thun: Der alsdann 
seinen regrefs und Zugang wieder zum Kauffer haben mag 3). Was 
dann der Verkäuffer, als Erbe des Orts, zahlen muß, dasselbe ist ihm 
der Kauffer nach Billigkeit abzutragen schuldig. Es seynd aber auch 
dardurch ferner dem Kauffer der Erbschaffd die nützliche Forderungen, zu 
Lettin utiles, actiones genannt, von des directi’haeredis und Werkauffers 
wegen, an die Schuldèner der Erbschafft nicht allein nicht benommen, 
sondern sollen ihnen auch dieselben cediret und abgetreten werden.

, e §. IH. Da auch jemand zu einem Ansprüche, Action oder Klage 
hatte, sie seyn zu y'nes Persohn, oder auff Güter: So mag er dieselben 
wol einem andern übergeben, cediren und verkauffen. Und obwol nach 

g gemeinem Kaiserlichem Rechten nicht nöthig, daß der, gegen dem die 
Klage stehet, in solchen Kauff oder Uebergabe bewillige, oder etwas da
von wisse; Dann, ob ers gleich nicht gerne siehet, so mag doch der Klä
ger seine Klage nichts desto minder übergeben und cediren: So ordnen 
und wollen Wir doch, daß keiner Unserer Unterthanen einem Frembden 
oder Einheimischen einige seine Action, Ansprach, Forderung oder Au- 
sprüche, zu eigen übergebe oder zustelle, mit Ceffioà oder in andere Wege: 
Es geschehe dann jedes Orts mit Unserer Ambtleute oder Gerichte Wer- 
willigung. Was aber dawieder fürgenommen würde, dasselbe soll nichtig 
und unkrafftig seyn und nicht gehalten werden 4).

,Und wann die Cessio einer Schuld dermassen Gerichtlich geschehen, 
so soll aller Gewinn und Vortheil, so der Kauffer über sein gezahltes 
Kauff-Geld an cedirter Schuld haben köute, ob er gleich so vrel dafür 

HO nicht gezahlet, dem Kauffer * oder Ceffionario bleiben, und kan sich der 
• Schnldener wieder denselben des im gemeinen Recht gegebenen beneficii 

Constitutionis Anastafianae nicht gebrauchen 5).

1) A. L. R. I. 11. 447.
L) A. L. R. I. 11. 454.
3) A. tz. R. 1. 11. 463.
4) , A. L. R. I. 11. 393.
5) A. L. R. I. 11. 390.
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Art. VI.

Wie es zu halten, wann einer ihm selbst", oder einem andern/ 
unter und in seinem Nahmen, umb stembd Geld etwas 

kaufft.
I. Da es sich auch zuirüae, daß einer mit eines andern oder 

gememem Gelde, doch in seinem Nahmen, etwas, es sey liegends oder 
fahrends, kauffte, und ihm also dasjenige tradiert und eingeantwortet 
würde: Go soll ihm solches allein zustehen, und nicht demjenigen, deS 
das Geld gewesen ist. Ausgenommen etliche Falle, als unter andern, da 
ein Vormunds Curator oder Pfleger, von seines Pflege-Kindes, oder der 
Sinnlosen, oder Verschwender, zuständigem Geld etwas in seinem Nah
men kaufft: So soll dasselbe erkauffte Gut ödedHaab, Zinß oder anders, 
mit sammt aller Nutzung und Zugang, dem Pupillen und Pflege-Kind, 
Sinnlosen, oder Verschwender zustehen, folgen und bleiben; Es wäre 
dann daß die Güter des Vormunds zuck Concurs gerathen, welchen falß 
es damit, wie in Lib. I. tit. 50. versehen, gehalten werden sollł).

§. II. Glèichevgestalt, so ein Mann von seiner Ehefrauen Geld; 
Oder herwiederumb'die Frau von ihres Ehemanns Geld, ein Gut,'Zinß, 
Rente, Gülte oder anders kaufft: Das soll, wann es also ingrössirrt 
worden, demjenigen, von dessen Geld es erkaufft worden, zustehen 2). 
Dieweil aber, nach Cöllmischem Rechte, der Mann und Frau in unzer- 
theilten Gütern fitzen: So soll nach demselben dißfalls, (wie auch m 
den andern) gesprochen und geurtheilet werden.

§. III. Es ist etwann in Zweiffel gezögert, ob der Gläubiger, in 
dem gekauftem Gut aus seinem Gelde, den andern Crsdiwren ' oder 
Schuldhêrrn vorgehe? In diesem Fall setzen und wollen Wir, daß er 
den andern in Concursu, in den gekaufften Haaben oder Gütern, so noch 
vorhanden, nicht zu praeferim oder sürzuziehen sey: Dann nachdeck der 
Creditor dem Schuldener das Geld dargeliehen, hat er alsobald das 
Eigenthum desselben auf ihn transferiert und gebracht. Folget derowè- - 
gen, daß das Gut, mit des Gläubigers Geld erkaufft öder erlanget- des 
Schuldeners eigen ist, und daß der beiher und Schuldherr an solchem 
sich keiner Freyheit oder Vorgangs zu behelffen habe. Sondern mit den 
andern Creditorn,'in solchem Concursu, in gleichem Rechte stehe, also, 
welcher der Zeit halber eine ältere Forderunge hat, der gehet mit Recht 
in diesem Fall den andern vor, nach der gemeinen Rechts-Regul: Qui 
prior tempore, potior jure 3).

§. IV. Also auch, so der Kauffer gleich nach dein Kauff verdürbe^ 
aufstünde oder bonis cedirefe: diesem Fall ist der Verkäuffer, so die 
verkaufften Güter noch vorhanden/ den andern Creditorn und Gchuldglau-

1) A. L. R. I. 11. 26.
2) A. b. R. I. 20. Z.
3) A nm. Vgl. P. Z. Lit. 6. Art. 8. §. 7. S. 100.

Westpreuß. Prov.? Reckt. 36
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tigern nicht zu praeferiren und vorzuziehen. Dann durch die Tradition 
und gieffjerung ist das Eigenthumb aufs den Käuffer allbereit kommen, 

111 und höret der Siers ausser nach * der Tradition oder Liefferung auf, ein 
Herr des Gutes zu seyn. Darumb kan er das verkauffte Gut weiters 
nicht vindiciren oder ansprechen, sondern es bleibet auch bey obgedachter 
gemeinen Regul: Welcher der Zeit halben älter, der ist auch mit Recht 
der erste.

Jedoch mag der Werkäuffer das verkauffte Gut , so er noch nicht 
tradiret oder gèlieffert, hiß der Kàuffschilling erleget, bey sich, , vermöge 
der Rechte, biffer bezahlet oder contentiref, wohl behalten. So er aber 
dem Kauffer der Bezahlung halber, getrauet, oder Glauben gegeben, und 
das Gut ihme darüber tradiret und zugestellet, kan ers nicht wieder er» 
fprbern. Dann in diesem Fall hat der Werkäuffer sich des vorigen au- 
gezogenen Rechten nicÿt zu gebrauchen.

§. V. Darnach hat gesetzte Conclusion auch nicht statt in einem be- 
trieglichen Kauffer, welcher zur Zeit des Kauffs nicht zu zahlen gehabt, 
und zuvor gedacht, wie er flüchtigen Fuß setzen wolle. Dann ob ihm 
gleich in solchem Fall geglaubet und vertrauet, wird doch das Eigen
thum in einen solchen Betrieger nicht transférâtes oder gewendet, dieweil 
der Betrug Ursach des Wertrauens gegeben.

§. VI. Es ist etwann ein.Iweiffel gewesen, wie es mit einem Gut, 
so zweyen oder mehreru verkaufst, gehalten werden soll? So ordnen und 
setzen Wir hierauf: Ziemlich, so eine Haabe oder Gut zweyen oder Meh
rern, je einem hinter dem andern, verkaufft würde; Daß alsdann daffel- 
bige Gut dem folgen und. bleiben solle, dem es zu seinen Händen wirck- 
lich tradiret, uberüUtwortet und eingeräumet worden ist, ungeachtet, ob 
gleich sein Kaufs zum letzten geschehen wäre *). Hingegen aber mögen 
die andern Kauffere den Werkäuffer umb alle Schaden und Nachtheil, so 
ihnen daraus entstanden, und hinführo entstehen möchten, Rechtlich bekla
gen: Und ist der Werkäuffer deshalb Erstattung zu thun schuldig, und 
soll einem Gericht vorbehalten seyn, den Werkäuffer nach Gestalt began
gener Verhandlung zu straffen.

8. vH. Dieweil auch gutes Rechtens ist, daß einer den andern vom 
Kaufs nicht'abdringen soll, als lassen Wir es auch bey demselben be
wenden. Darumb so jemand beym Wiehe, als Ochsen, Pferde, oder an
dere Kauffmauns-Waaren, 6ie" man verkauffen will, käme: So soll ihn 
keiner davon abtreiben, oder in Kauff reden, dieweil er darumb dinget, 
bey willkührlicher Straffe. Wo er aber selbst mit gutem Willen abtrete, 
und davon gienge, so mag ein ander wol hinzutreten, und umb dassel- 
bige Wiehe oder Waare kauffschlagen ’).

1) A. 8. R. I. 10. 20. 23.
2) S. Gesetz-S. 1810. S. 100.
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Art. VII.

Von Kauffen und Verkauffen der liegenden Gütet, und wie es 
damit, bcr Insinuation halber, hinführo soll gehalten 

werden.

§. I. Ob wol, vermöge gemeiner Rechten, in Kauffen und Wer- . 
kauffen allein der Contrahcntett Wille und Consens genug, und (wie ob
gedacht) nicht vonnöthen ist, daß darüber einige Schrifft verfasset, oder 
etwas darauff gegeben werde; Es wäre dann sonderlich , expreße, und 
nähmlich abgeredet?, daß der Kauff, biß eine, Schrifft, Instrument, oder 
Briefs darüber auffgerichtet, nicht gellen solte: Jedoch, dieweil dieser 
Contract unter den Leuten sehr gemein * und fast der fürnehmste ist,L12 
derowegen, billig, daß allem Betrug, Vortheil und VernachtheiLung, so 
viel möglich, fürgekommen; Hiergegen aber alle Erbar- und Auffrichtig- 
feit darunter geübet und gepflantzet werde: So setzen, ordnen äd wol
len Wir doch, daß hinfortan alle Verkauff und Kauff über liegende und 
unbewegliche Güter, umb gleiches Behalts, auch mehrer Beständigkeit 
willen, an einem jeden Ort Unsers Königreichs Preussen, da sie gelegen, 
vor den Ambtleuten und Gerichten, in Beyseyn beyder Theil Çontrahen- 
ren, des Käuffers und Verkäuffers, sollen inTinuiret, uttfc eingeschrieben, 
auch die Kauff-Brieffe darüber zu fertigen und zu siegeln gebethen wer
den: Mit Wermeldung, in welchem Jahr, Monath und Tage, von'wel
chem Persohnen, und was Kauff-Geld, auch wie die Güter heissen, wo sie 
gelegen, ob sie frey eigen, oder mit Zinsen und sonst, auch wie hoch, be
schweret seyn: Und an Summa, in aller Maassen, wie der Verkauff und 
Kauff abgeredet und geschehen, eigentlich eingeschrieben werden sollen. 
Dann, so lange solches nicht .geschehen,, und der Contract an gebührlichen * 
Orten, da solch Gut gelegen, vorgesetzter Maassen nicht eingeschrieben: 
So soll derselbe Contract, Kauff oder Verkauff nichtig und von Unwür
den seyn. Und mögen die Partheyen beyde, oder ihr jede solchen Con- 

Mract, Kauff oder Verkauff wieder abtreten; Es wäre dann, daß die 
Uebergabe dem Käuffer schon geschehen, und das Kauff-Geld bezahlet 
worden, so soll es, weil die Sache in solchen Stand gekommen, daß ft< 
nrcht füglich aufzuheben, bey dem Contract sein Bewenden haben, und 
derselbe unter den Oontrahenten wegen Mangels der Insinuation nicht 
rescindiret werden. Und ob sich gleich emer dieser Unserèr Ordnung der 
Insinuation und Fertigung vor Gericht verziehen, renunciiren und begeben 
würde: So soll doch solche Verzicht imb Renuntiation gantz nichtig und 
Lrafftloß seyn ').

§. II. Und dieweil bißhero in Unserm Königreich Preussen grosse 
Unrichtigkeit, wegen des Einschreib-Gelds oder Belohnung, so für jedes

1) Abgeandert dusch das Edict v. 8. Februar 1770. S. Kleins An
nalen B. IX. S. 268., Stengels Beitrage B. V. S. 94., Entscheid, 
der Gesetzcomm. S. 166 und 17S.^ Gesetz v. 23. Apr. 1821, Gesetzs. 
1821. S. 43., Gesetzs. 1812. S. 39.

\ '
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Contracts Insinuation hat müssen oder sollen von den contrahirenbctt Par
theyen erlegt und gegeben werden, gewesen, und dieselbe fast Hochgespan
nen; Dahero dann auch mehrer Theil Contracter nicht (welches doch 
umb allerhand Urfach willen hochnöthig ist) seyn gebührlich insinuiret, 
verschrieben, oder zu Buche gebracht worden: Damit dann auch solches 
zu einer Richtigkeit gelange, auch die hohe Steigerung und das Ueber- 
nehmen zum Theil abgeschafft werde: Als setzen, ordnen und wollen Wir, 
daß die contrahirende Partheyen aufm Lande, oder in den Aembtern, 
für jedes Contracts Insinuation und Fertigung, es sey die Summa des 
Kaufs-Helds so hoch fie immer wolle, mehr nicht, dann drey Floren Pol
nisch, sollen zu erlegen schuldig seyn. In Städten aber soll auch nie
mand wieder die Gebühr, wie oben bey den Sportulis zu ersehen, über
nommen werden. Da sich aber jemand darüber beschweren würde, soll 
die Moderation erstlich bey Bürgermeistern und Rathen stehen, von denen 
man dann hernach an Uns, als die hohe Obrigkeit, so fich jemand da
hero g raviret oder beschweret zu seyn vermeinet, ferner fich ziehen mag.

§. HI. So ein Kaufs geschehen, und Weinkauff (wie gewöhnlich zu 
geschehen pfleget) darüber getrunken, oder ein Hafft-Pfennig (den man 
Arrham nennet) auf den Karrfs gegeben wäre: So dann der Kauffer ab
treten wolle, soll er den Wein- oder Leinkauff oder Hafft-Pfennig ver- 
lohren haben. Wo aber der Verkäuffer begehret vom Verkaufs zustehen, 
oder den nicht halten wolte: So soll er dem Kauffer den Wein-Kauff 

HZ ober Arrham und Hafft-Pfennig * doppelt heraus zugeben und zu er
statten schuldig seyn, und aus richterlichem Ambt dazu gehalten werden.

§. IV. Dieweil obgesetzet, daß alle Contractes Kaufs und Verkauff, 
so über liegende Güter geschehen, sollen insinuiret und vor Gericht ge- 
fertiget werden; Und aber offt gezweiffelt, was in diesem Fall für un
bewegliche Güter zu halten: Als wollen Wir dieses hiemit weiter de- 
olariret und erkläret haben, daß nehmlich für unbewegliche und liegende 
Güter sollen gehalten werden, nicht allein Huben, Acker, Wiesen, Hauß, 
Speicher, Hoffund dergleichen: Sondern auch die Jura incorporalia, Ge
recht, Servituten und Dienstbahrkeiten. Item, Gebrauch und Niessung un
beweglicher Güter, Ansprüche und Forderung^ zu liegenden Gütern, oder 
die denselben anhangen; Auch jährliche Renten, Gülten, Jinß, Gefäll, 
Pacht, verpfändete Schulden und darüber sagende Brieffe, . Instrumenta 
und Urkunden. Item, Güter, die zu ewiger oder Erb-Beständniß verlie
hen und bestanden seynd, odev zu eines Menschen Lebtagen, und derglei
chen. In welchen allen kein Kauff, ohne vorgesetzte Gerichtliche Insinua
tion, vor beständig oder kräfftig zugelassen werden soll *).

§. V. Würde fich auch zutragen,, daß jemand im Verkauffen seiner 
liegenden Güter die Zinß, Rente, Gülten oder andere Beschwerungen, als 
Servitut und Dienstbahrkeiten rc. so darauff stehend, verschwiege, und 
dem Käuffer vorenthielte: Der soll solche Interesse dem Käuffer zu er
statten schuldig seyn.

1) Ä. L. R. i. r. 8.



Vierte- Buch. Tit. VI. [S.114.] 565

Art. VIII.

So im Kaufs mit dem Nahmen oder Meinungen zwischen den 
Contrahente« geirret würde.

' I, Dieweil in einem jedön Contr a et, also auch in Kauffen und 
Werkauffen, beyder Partheyen Consens und Werwilligung, zu Beschluß 
und Bekräftigung desselben, erfordert wird: Und da sich eines oder das 
ander Parth irret, solches kein gewisser Consens sey, noch also der Kauff 
kräfftig genennet.werden, dabeneben aber mancherley Irrthümer furfgllen 
mögen, als nehmlich, da sich die Partheyen am Contract irren rc. Da
mit dann auch in, solchem Fall kein «nnohtdürfftig Zanck und Hader wor- 
komme, als setzens ordnen und wollen Wir in gemein', daß nicht ern je
der lltror, Jxöthunlb oder Unwissenheit der Contrahïrénben lerchtuch ent
schuldigen soll, sondern allein dieser, so auch wol einem Fleißigen hatte 
wiederfahren mögen: Dann nicht eist jeder grober Irrthumb und Ueber- 
sehen einen Kauff alsbald Hintertreiben kan ; Sondern so probiret, dar- 
aethan und erwiesen, daß der Contrahent, «ausser oder Verkauffer, krn-. 
Lisch, unverständig, nicht bey Sinnen, blind, kranck, oder blöde gewesen. 
Item, allerhand Schertz-Reden, Protestationes, und unmugliche Conditio
nes, Pacta oder Gedinge vorhergegangen. Item, Swang, Furcht, uno 
dergleichen mit untergelauffen, dadurch der A.e^and, 6on ens und Er- 
klahrung freywillens gehindert worden rc. Giebt dieses alles gnugsahme 
Anzeigung, daß im contrahite» Jsrthumb, Unwissenheit, und rem on_ , 
sens furher Arlmb/wann beyde Theile im Contract oder Kauff sich 

irren, als da der Kauffer meinet, es sey ihm ein Drng geschenSet: Der 
Werkauffer aber halt es für einen Werkauff: Oder da sie
Wehrt irre», und sich also * im Kauff-Schillrng t« einen.^'bverstandII4 
begeben, indem er eine eine» geringern, , der ander einen gr«Arn Wehrt 
gemeinet und verstanden: Item, da s" sich m dem "àufften D g 
selbste», öder desselben Wesen und Substan§ geirret, als da Ertz für 
Gold verkaufft, oder- Zinn für Silber re. Oder da einer vermemet, er 
hätte den N. Acker kaufft, der ander aber einen andern "erstanden. Oder 
aber geirret wird (in fexn) im Geschlecht des verkaufften Dinges, als da 
eine Stutt oder Mutter-Pferd fur einen Hengst verkaufft worden. M 
diesen und dergleichen Fällen ist der Kauff nicht krafftrg, soudernrinbun- 
dia und sollen oder können die contrahntnbe Partheyen zu desselben 
Observant und Haltung durch einig Remedium Juris Nicht gezwungen

' s IJI. Gleicher Gestalt, wo auch m dem geirret worden, da mau 
vermeinet, das verkauffte Gut oder Ding sey noch zur Zeit des Con- 
tracts vorhanden, aber sich hernacher befunden, daß es nicht mehr ganH, 
-der zum Theil übrig, oder zu bekommen gewesen! So ist de- Kauff 
entweder gar, oder zu dem Theil, so davon untergangen, mchtrg. Aber

1) A. Ł R. I. 4. 75.
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beständig, und zu beyden Theilen^Halten^auch^ach^^zahl^des

äs LE 

Wtw Sall seéen, ordnen, und erklären Wir, was der Werkäuffer In 
Lob des verkaufften Guts gesagt, so es solche Dinge seynd, T d ° 
Kauffer auswendig , ob demselben also sey oder nicht, wol sehen kêà 

E' sßl*eS nicht binden soll: Dan» ein jeder Käuffer ihm selbst 
Kommen?" Ullb ^yzumessen, daß er der Sachen nicht besser^ wahr^ 

a?.ev ber Werkäuffer von e'ner verborgenen, inwendigen, unstckt- 
lichen Qnahtaet und Eigenschafft, die man auswendig nicht merken oder 
^.cnJw, rn Lob und Preisung seines Kauff-Guts, geredet oder gerüh- 
met hatte, foU er dem Kauffer dasselbe mit der That zu leisten und 
schuldig"sey»î/" verbunden, auch ihm sein Interesse zu wiederkehren 

• J‘ I' ,SB?lln W, auch begebe (wie dann offt geschicht) daß allein 
rm Äauff mit dem Nahmen deß Kauff-Guts geirret worden, und doch 
wissentlich, was, und wo dasselbe Kauff-Gut, davon beyderseits geredet, 
wäre: So istder Kauff nicht nichtig, sondern kräfftig und beständig. 
So aber der Kauffer auch von einem andern (wie obgesetzt) And der Wer» 
kauffer auch von einem andern zu Handelen gedacht, so wird durch fol- 
chen Irrthum deràff wieder zerschlagens. Also ist auch der Kauff 
darumb Nicht krafftloß, wann die Contrahente» allein in der Qualitaet 
und der Gute eines Dinges nicht einig/, oder sich in derselben etwas kr- 
re»7 als da einer Rheinisch Gold für Ungarisches unwissend kauffete. 
Doch wann 'in solchem Fall der Werkäuffer dem Kauffer wissentlich be
tröge, und wüste, daß der Kauffer sich'geirret, so ist der Werkäuffer dem 
Kauffern ad intéresse yecobligirct und verbunden.

$■ VL Was aber sonsten die blosse Schein-Käuffe (zu Latein simu
latae et imaginariae. Venditiones genannt) anbelanget, die wircken nichts, 
sondern sollen vor nichtig und krafftloß'gehalten werden 5). Anders ver- 

,,,halt es sich, wann der Werkäuffer die Schlüssel zu einem Speicher, Kel- 
LLSler, Buden re, darin die * Früchte, Waaren, Wein oder anders liegen, 

oder enthalten, dem Käuffer, in Meinung dieselbige auf ihn zu bringen, 
überantwortet; Dann so wird dafür geachtet, als habe man ihm die

1) A. L. R. I. 5. 360.
2) A. L. R, 1. 11. 197.
Z) A. L. R. I. 5. 319.
4) A. L. R. I. 4. 75.
5) A. L. R. I. 11. 70.
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tet, tradiwt unv.Wgestellet. Wie solches im dritten Buch, unter dem 

Articulé de Traditione ist gesetzet worden. ■ . ~»-f,
8. vir. Wir setzen und ordnen auch ferner, daß tin lever Derkaus 

fer dem Kaufferverbundeiiseyn soll, recht mid redlich anzuze<E, waS 
ein jedes rerkaufft Gut ftr Anstoffer »Yd. benachbarten^LonKnm und 
Grentze», wo es an- oder ausgehet, «as fur Serntut und Dlenstbarkeiten, 
Beschwerden oder Schulden darauf stehen, und in Summa ihm m allem 
nickts bergen welches so es der KLuffer zuvor gewust, er daffelbeso 
àur oder gar nicht gekaufft haben würde. Da aber er,.der WerkLuf- 
ter auch hierinnen dolo malo und betrieglich gehandelt hatte, kg» und 
mag ihn der KLuffer «mb Betrug und gefährliche Handlung auch bekla- 

gen, und u' Anspruch nehmen ^r sthuldig, dem KLuffer z« verspre

chen, daß das Gut jetzunder, sein sey- Das 'st' er 
«Hb ^ausser caviren, Rem habete licere. Dann obglerch der ^^îauffer 

Mäander m dem verkaufften GuternenKuspruch hatte, 

doch nichts destoweniger dem.Werkauffer, sein Irepurn oder Kaussg l 

GuL^ün^auch ' zugleich des ' ausgegeb'-n-u Ka'nffgeldes, in 

Mangel^ehen^sotte^^Eêàff / hariiiney 'dasMetium, Werth vder 

KaUff-SchiMng nicht gesetzet, ^as^becheis-, Mbey de» Re^Mund 
kLä g?schehe»^in"Äriffttu^cha^ är^Kaufffchilling^oh^: die 

Summ5 des Geldes, darum solcher Kauff geschehen, nicht -

Sieben ist, sollen unbündig, und von keinen Wurden, sâmîrafst 
r»ü tknn und bleilren Darum, so jemand' èm .Instrument oder Kauff- 
Bneff^zum Beweiß xrodociret und sürlegt, darin», das dder

WMàMs
^et das Instrumentum keine Bermuhtung, daß das 1 ret.um oher Ä ft 

'M'HîWWÂebt, daß -i» Irrthum oder Dunkelheit 

in ôiîsem'oà-uct'fürfiele, s°bst ein solch dunckel kà °der Reverso 

vom Berkànffer sàrbracht, wieder ihn,^n KZ'vTsteh!»^ So aber 
rer angezeiget, zü interprehteit, auszulegen und zu verstehe» -
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àffer selber ein obfQnr oder dunkel Part oder Geding erstlich 
Erbracht, so soll dasselbige wieder den Käuffer gleichfalls verstanden 
werden, dieweil ers nicht klarer angezeiget hat. Da aber auch «,à 
Dinge mrt dem oder dergestalt verkaufst, da- man derselben eines 
wolle geben oder trachten, so soll bit Electio oder Wahl bey dem Wer- 
kauffer, welches er tradircti oder geben wolle, stehen *).

Ä Würde sich- auch zutragen, da- zwischen Gebrüder«, oder
à b-e m Gemeinschafft Güter besitzen, oder denen, die 

HvGesellschafft halten, * ,n Handeln, Span und Zweytracht entstünden, et- 
ucher Haabe oder Guter halber, da ihr jeder meinet, daß ihme dasselbe 
zustunde, oder von seinem Gelde erkaufft wäre: So soll fürnehmlich ver- 
mrrckt oder angesehen werden der Kauff-Brieff. Welcher nun in dem- 
felven als Kauffer benannt,,.rst -6u praefumiren und zu vermuthen, auch 
zu urtheilen^ daß von desselben Geld das Gut erkaufft, und er der rechte 
Herr desselben sey, Es wurde dann anders dargethan und erwiesen.

Art. IX.

Bon besondern Pacten und Gedingen, zwischen dem Kauffer und 
Vrrkäuffer auffgerichtet.

§• Wir ordnen mch Wollen, daß die Pacta und Gedinge (so lerd- 
kich und von Rechtswegen Acht" verboten) zwischen dem Käuffern und 
Werkauffern zur Zeit des KauFs geschehen oder auffgerichtet, sollen stracks 
gehalten werden: Es chatten sich daim beyde Theile nachfolgends eines 
andern verwilliget und entschlossen.

§• H» Es ist auch eine "gemeine Rechts-Regel, daß alle Kauffe wo
gen schlecht, pure, ohn einen Anhang; Oder aber mit sondern Pacten, 
Condition und Gedingen geschehen. Darum, wann mit Gedinge etwas 
verkaufst, so lange die Condition noch nicht erfüllet, so wird der Ver- 
kauff nicht vor perkect oder vollenkommen gehalten.

§. in. Da auch der Berkäuffer sein Gut einem? von besonderer 
Ursache wegen, darin ihm der Käuffer zu Gefallen werden soll, «mb 
ein geringer Geld oder Kauffschilling hingegeben hatte, und der Kauf
fer solchem Bedinge oder Condition kein Genügen thäte: So mag der 
Werkäusser sein verkaufst Gut wieder erfordern.

Es mögen sich auch die Contrahentat also mit einander vergleichen, 
und paciscite«, was der Käuffer oder seine Erben mehr aus dem ver- 
kaufften Gut losen werde, daß der halbe Theil desselben des Verkauf
fers seyn soll.

1) L L. R. k» 11. ST.
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Art, X.

Wann einer mit dem Gedinge versäufst, so das Geld auf be
stimmte Zeit und Ziel nicht gezehlet würde daß der Kaufs 

nichts sey.
§. I. Geschehe ein Verkaufs mit dem Vorbehalt und Bedinge, wo 

der Käuffer, innerhalb einem bestimmten nahmhafften Ziel und Zeit, das 
Kauff-Geld nicht baar'. bezahlen würde, daß alsdann der Kauff nichts 
seyn sotte, und der Verkäuffer wiederum zu seinem verkauffte» Gut sott« 
treten oder kommen mögen rc. Solch Pactum und Geding ist in den 
Kauffen und Merkauffen nicht verboten, sondern krafftig '). Da ,n«n 
der Käuffer solche bestimmte Seit oder Siel ohne Bezahlung verfliessen 
würde lassen: So- soll es noch bey dem Werkäuffer stehen, ob er Yen 
Kauff gehalten haben wolle oder nicht: Dann so er will, mag er auf 
Haltung des Kauffs nochmahls dringen, So er aber den Kauff hinter- 
stellig wachen wolte, und nicht halten, in Ansehung, daß der Kaufsschrl- 
lina <tt * rechter Seit nicht erleget worden ( mag er das Gut wieder anH7 
sich ziehen, und ist auf solchen Fall der Käuffer das verkauffte und ge
lieferte Gut, mit allen aufgehabene» Nutzungen, Besserungen und such
ten zu erstatten, auch alle demselben,zugestandene Aergerung und Scha
de» näher oder gut zu machen schuldig.

K. ii. Und ist in diesem Fall, der Käuffer mcht entschuldiget, ob
gleich der ^Verkäuffer von ihm den Kauffschilling oder die Schuld nicht 
gefordert: Sondern er ist schuldig und verbunden, die dem Werkauffer 
(wie obgemeldet) »nerfodert zuzustelle» oder anzubieten: Und wo er das 
nicht thäte, so soll es bey dem Werkauffer stehen, entweder bey dem 
Kauff zu bleiben, oder davon abzuweichen. ~ .

s III. Da aber hergegen der Werkausser, nach verschienenem Sret 
oder Zelt, die Schuld oder de» Kauff-Schilling fordern thäte, so wird 
dafür gehalten, daß er sey vom obgemeldten Gedinge abgetreten, und 

' mag nicht mehr, nach seinem Gefallen, vom Kauff abstehen, sonder» soll 
Md muß, ob de! Käuffer will, bey demselben verbleiben. Dan» soba d 
die Zeit oder das Ziel verschieden, so muß der Werkauffer den cme» Weg 
erwählen, nehmlich, ob er will den Kauff nichts lassen seyn, oder ob er 
das Kauff-Geld fordern wolle, und welche» Weg er dann erkieset und 
erwehlet, von dem mag er hernacher nicht abtreten oder welchen.

Art. XI.
Wann einer verkaufst mit Vorbehalt mehr Aufffchlages Auf eine 
venante Zeit. Das ist, so einer verkaufst, wann innerhalb ge

wisser Zeit jemand kömmt, der mehr geben.will, daß als
dann der Kauff nichts seyn soll.

§. 1. Dieweil rs sich je zu Seiten zuträget, daß àr mit diesem 
Pact unb Geding verkauffet, wann innerhalb gewisser Seit zemand komme,

1) U. L. SI. 1. 5. 226., I. 11. 266.
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der mehr gebe, daß alsdann der Kauff nichts seyn foH1). Oder aber, 
so innerhalv bestimmter Zeit niemand kommt/der mehr gebe, daß als
dann das Gut um so viel verkaufst seyn soll2). Diese zween Wege oder 
Falle soll man allhier mit Fleiß anmercken, dieweil dieselbige einen gros
sen und Lreflichen Unterscheid, auc.) mehrmals widerwärtige Effect und 
Würkung haben, wie aus nachgehendem zu ersehen. Dann erstlich, 
wann der Berkäuffer einem den Kauff zusagt, mit dem Pact und Geding, 
wann in einer benannten Zeit ein anderer komme, der mehr darum ge
ben wolle, ^daß er vom Kauffe abstehen, und dann dem andern, der mehr 
darutnb geben will, tradite«, geben und zustellen möge.*

Zn diesem ersten Fall, wann die Abrede des Kauffs, mit dem Ge
dinge, wie jetzo gedacht, geschehew; So ist es gleich Anfangs, vermöge 
der Rechte, ein rechter Kauff, hat auch alsbald eines rechten Kauffs 
Effect und Würkung, ohne daß er von wegen des Pacts oder Gedings 
wieder refolvicet und aufgelöset, und davon abgetreten werden mag. 
Derohalben dann auch der Berkäuffer das verkaufte Gut dem Käuffev 
zu traditeit, zu besitzen, zu übergeben und einzuräumen verpflichtet und 
schuldig seyn.

II. Wann dann hernacher in benannter oder gesetzter Zeit kei
ner kommt, der mehr darumb geben will, so sahet der Kauffer gleich 
von der Zeit des geschehenen Kauffs und Liefferung an, das Gut zu er- 

118 sitzen oder zu praercribireit : * Und gehören ihm die Früchte und andere 
Nutzbarkeit desselbigen auch zu. Dargegen was dem Gut vor Gefahr, 
Schaden oder Berderbnüß zustehet, das widerfahret und verdirbet dem 
Kauffer 3).,

Würde aber einer innerhalb bestimmter Zeit oder Ziels kommen, 
der mehr darum verspricht und geben will, und der Berkäuffer verändert 
darauff, und gönnet oder giebet demselben den Kauff: So soll der erste 
Käuffer die auffgehebte Früchte und anders, so ihme dahero in seinen 
Bussen geflossen, dem Berkäuffer wiederum zuzustellen verpflichtet seyn 4). 
Dargegen soll er, der Berkäuffer, ihm sein Kauff-Geld, samt gebuhlt*  
(J)em Interesse, auch den Bau-Kosten und Impensas, so etwas nohtwendi- 
geS daran verbauet, wiedergeben und erstatten 5).

in. Zum andern, da es sich dann auch begebe, daß.einer dem 
andern em Gut verkaufft, mit dem Pact und Gedinge, wann innerhalb 
bestimmter Zeit, als eines Monats, zweyer oder mehr, keiner kommt, 
der mehr darum geben will, daß alsdann das Gut um so viel, als nem- 
lich hundert oder mchr Gülden, verkaufft »seyn soll- rc. In diesem Fall 
ordnen und wollen Wir, daß der Kauff alsdann, dieweil in obangesetzter 
Zeit keiner kommt, der mehr darum geben will, krafftig und beständig 
seyn soll, welches dann anfangs kein vollkommener Kauff (wie im ersten 
Fall) gewesen ist, sondern beruhet allein auf Geding und Condition6),

1) A. 2. R. L 11. L7Z.
L) A. 2. R. t 11. 272.
Z) A. 2. R. I. 4- 114.
4) ^A. L. R. I. 11. 290.
5) A. 2. R. I. II. 292.
6) A. 2?R. I. 4. 101.
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§. IV. Und obgleich in jetzt obgesetztem Fall das verkauffte Gut 
dem Kauffer zugestellet wäre, so sähet er doch vor bestimmter Zeit das 
erkaufst» Gut nicht an zu praescribite« oder 'zu ersitzen; Es gehören ihm 
auch die Früchte nicht zu, und gehet ihn die Gefahr, so dem verkauffte» 
Gut zustehet, nichts an, sondern trifft dem Werkäuffer selbst, als der 
noch ein Herr desselben, Conditione nondum compléta, verblieben. • ,

§. V.' Jedoch wollen Wir die obgesetzten Abreden hiemit weiter de- 
claritet und erklahret haben, nemlich, da einer kommt, der mehr darum 
geben will, so ist der Werkäuffer nicht verbunden, den Kaufs demselben 
zuzustellen; Sondern soll und mag bey dem ersten Verkaufs bleiben, ob
gleich der erste Kauffer sich unterstünde davon abzustehen. Wann dann 
entgegen ein anderer innerhalb der ernannte» Zeit verbanden, der mehr 
geben wolle, so soll der Werkäuffer solches dem ersten Kauffer zu ’denun- 
direit und zu verkündigen schuldig seyn, damit, so er mehr, oder so viel 
als der ander, gebe» wolle, ihm der Kaufs bleibe und gehalten werde ').

§. VI. Wenn ûbec difceptiïèt oder gefraget wirb, quando nimirum 
dicatur melior conditio oblata, wann zu achten, daß mehr auf das ver
kauffte Gut gebohten oder gegeben: diesem Fall soll man den ge
meine« Käyserlichen Rechte» nachgehen, in welchen versehe», daß nicht 
allein mehr darumb gegeben geachtet wird, so einer mehr Geld giebt, 
sondern auch wann die Kauff-Summa gleich, aber die Bezahlung ferti
ger oder zeitlicher: Oder ein gelegener Ort der Bezahlung bestimmt 
wäre: Oder so der ander Kauffer seiner Person halber tauglicher: Oder 
andere neue Pacta und Gedinge einginge, die dem Werkäuffer. leidlicher, 
oder keine Bürgschafft umb den Kaufs erfordert. Welches auch statt 
hat/ wann der ander Kauffer weniger Geld darumb geben will; Er, ist 
aber bereit andere Ding nachzugeben, die im erste» Kaufs dem Werkauf- 
fer beschwerlich gewesen seynd. In Summa, was dem Werkäuffer zu bes
sern: Nutzen gereicht, dasselbe soll für bessern Kaufs und Bezahlung ge
halten werden2).

* §, vu. Wir ordnen und setzen hierin auch ferner, daß alle solche zig 
und dergleichen Kaufst, so sie «mb liegende und unbewegliche Güter ge-, 
schehen, diesem Unserm Land-Rechten nach, sollen und müssen fur Gericht 

.oder die Ambts-Diener gebracht, und daselbst infinuiret und gcsertiget 
werden, und alsdann erst ihre obvermeldete Effectus und Wirkungen an
gehen, und sonst keine Krafft haben.

Art. XII.

Von Käuffen und Verkauffen, die auff Vorbehalt eines Mieder« 
kauffö geschehen.

' Wann liegende oder unbewegliche Güter, und die, so dafür geach
tet, als jährliche Gefälle, Penfiones, Renten und Gülte», auf einen freyen
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Wiederkauf der dem Käufer, oder fernen Erben, zu jeder Zeit vorbe
halten seyn solle, verkaufst werden: So setzen, ordnen und wollen Wir, 
daß solcher Wiederkaufs und Retro venditio dem Verkäuffer und seinen 
Erben, wann sie kommen und mit Erlegung des Kauffschillings, und 
was der Käuffer, zu- Erhaltung des erkaufen Guts, nothwendig ausge
legt und verbessert, der Lösung oder des Wiederkauffs begehren, durch 
den Käuffer und seine Erben gütlich und ohn Vorenthalt soll gestattet 
werden: Dann solch Pact und Geding, sofern es wahrhafiglich, und 
nicht fimulatè, oder zu einem Schein eines andern, gemacht würde, soll 
Krafft haben *).  ,

§. II. So dann der Verkauffer oder seine Erben, über kurtz oder 
lang, solchen Wiederkauff thun wollten, und deshalben den Käuffer, seine 
Erben oder Jnnehaber der Güter, mit Anbietung des Kauff-Geldes er
suchen, und sie weigerten sich dessen ohne rechtmäßige und redliche Ur
sachen, da sollen sie mit Recht angehalten und gezwungen werden, dit 
Güter der Wiederlosung zugehörig, mit sambt aller Nutzung, so nach er
legtem Gelde von Gütern entstanden, oder entstehen mögen, auch Kosten 
und Schaden folgen zu lassen. Und ob gleich darunter oder mittler Zeit 
hundert und vielmehr Jahre verschienen wären, so soll doch die Wieder
lösung dardurch nicht aufgehaben seyn a). Dann Wir wollen und dispo- 
niren hiemit ausdrücklich, daß keine Praefcription oder Verjährung der 
Zeit in diesem Fall statt haben soll: Ob wol solches bey den Rechts- 
Gelehrten zum höchsten controvertiret und disputirct wird. Wann aber 
der Verkauffer eine gewisse Zahl der Jahre zum Wiederkauff bedinget, 

' und solche verflossen, er aber sich dessen in bestimmter Zeit nicht gebrau
chet hat: So ist solcher Wiederkauff erloschen, und hat sich Verkäuffer 
dessen zu gebrauten ferner keine Fug 3). ~

§. lit Wie es aber zu halten, wann im ermeldten Fall der Ver
kauffer viel wären, ist bey den Rechts-Gelehrten streitig? Da der Wer- 
käuffer, die sämbtlich verkauf, viel wären, oder eines Verkäufers mehr 
dann ein Erb wäre, und der eine wolte Stückweiß wieder kaufen, oder 

rlösen, der andere nicht: So ordnen und wollen Wir, daß der Käuffer 
nicht schuldig seyn soll den Kauff zu theilen^): Jedoch, da viel, ein je
der insonderheit, verkaufn, da mag auch jeder sein Theil wiederlösen. 
Da auch einer der Verkäuffer die Güter, so also sämbtlich verkauf, un- 
zertheilet wiederzukauffen allein sich unterstünde, sofern dann seine Mit- 
verkäuffer oder Mit-Erben solches bewilligten3), da mag er das wol 
thun. Im Fall aber seine Mit-Verkäuffer oder Mit-Erben darein nicht 

120wollen * consentirait oder willigen: So ist der Käuffer den Wiederkauff 
zu gestatten nicht schuldig. Und wo solch Geding cum pacto de retro- 
vendendo, auf Wiederlösung geschehen, die entweder Anfangs im Kauff 
bethedingt, oder hernacher durch eine sondere Beredung und Convention

1) A. L. R. I. II. 317.
2) A. L. R. I. 11. 317.
3) A. L. R. I. 11. 314.
4) A. L. R. I. 11. 320.
5) A. L. R. Ï. 1L 320
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angenommen, das soll anders nicht, dann mit der Insinuation und Ein
schreibung vor Gericht geschehe», wie oben von liegende» Güter» ferner 
ja angeregt und gesetzet worden. , , '

§. IV. Wann jemand auf einen benannte» Lag Jinse, zu einem 
Wiederkaufs verkauffte, also, 'daß er denselben Ainß, laut seiner Ber- 
schreibnng, waün er wist, wiederkairffen möge: Derselbe mag seine» Ainsi 
wieder einlösen, wenn er will, vor oder »ach dem Imß-Tage, und soll 
den, Ainsi nach Wochen-Aahl, vor, oder nach dem Termin, zü verrichte» 
schuldig seyn *)•

§. V. Wan» jemand hundert Schaaffe kaufft, und thut fie aus 
umb die Helfftè einem auf dem Lande, mit solchem Pact, Gedinge und 
Bescheide, wann er sein ausgelegt Geld von der Wolle wiederumb erlan
get hat, so wolle er die Schaaffe zugleich für die Pflegt, Mühe und Ar
beit, mit ihm theilen. Hat nun der Mann sein ausgelegt Geld für 
die Schaaffe bey seinem Leben gantz und gar von der Wolle derselbe» 
erlanget, so soll ma» die Schaaffe zugleich theilen. Hatte er aber sein 
Geld bey seinem Leben nicht gar oder voll empfangen: So solle» sewe 
nechste Erben dasjenige.haben, was noch nicht bezahlet ist, und mögen 
auch die Helffte der Schaaffe nehmen.

Art. XIII.

Don Gefahr, Schaden und Nutz des verkaufften Guts, so dem
selben nach geschehenem Kauffe zustehet.

8. I. Nachdem ein Kaufs pur, lauter und vollkömmlich beschlossen, 
und wie sich gebühret (sonderlich so es liegende Güter seynd) i-àniret 
und bekräftiget, allermassen, wie oben gemeldet, so gehet ohne Mittel 
aller Nutz und Genieß, auch entgegen aller Schade und Entgeld, so dem 
verkaufften Gut zustehet, dem. Käuffer, und nicht dem Berkauffer, zu 
oder ab. Dieses aber hat nicht statt, so ein Kaufs nicht schlecht., pur 
und frey, sondern mit Beding, Condition und Unterscheid geschehen wäre : 
Dann so etwas auf Geding und Condition verkaufst, da ist der vor der 
Condition dem verkaufften Gut zugestandene Schaden und Untergang des 
Werkäuffers; Die Aergerung aber und Verböserung desselben des Kauf-

3’S
z' ii. Also auch da der Werkäuffer in Zustellung des verkaufften 

Dinges oder Guts säumig und verzügig gewest, und das Kauff-Gut dar- 
durch verdorben wäre, oder Schaden genommen hätte, so soll und muß 
der Werkäuffer desselben Schadens propter çommilTam moram entgelte» ). 
Es ist auch der Werkäuffer in Verwahrung des verkaufften Guts, so er 
das noch bey sich hat, einen mehrer» Fleiß, daun in seinen selbst eigenen 
Sachen, anzuwende» schuldig: Und so er einige Verwahrlosung, Schuio

1) A. L. R. I. 11. 329.
2) A. L. R. Ł 4. 100., I. 11. 258;
3) Lergl. §. IV.
4) A. L. R. I. 11. 76. 97.
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oder Betrug daran begangen hatte, so muß er derselbigen gleicher Weise 
entgelten. Darumb so der Verkauffer an der Ueberliefferung hinderlich 
gewesen, und zu dem zugefügtew Schaden Ursach gegeben, daran schuldig 
oder sonst gefährlich damit gehandelt hätte: Zn solchem, und in Summa 

121 aller Schaden und Gefahr, die fich mit dem verkaufen Gut * zutragen, 
wann der Verkauffer nicht eines fleißigen Hauß-Vaters Ambt versehen, 
oder aiich den Schaden hatte vorkommen und verhüten können, der 
höret dem Verkauffer, und nicht dem Käuffer zu.

§. in Zm Fall aber ein verkaufst Gut dem Verkauffer mit Ge» 
walt genommen würde, oder sonst durch unversehene Noth (oder Casus 
fortuitos) verdürbe und umbkame, ist der Verkauffer darumb ferners zu 
thun nicht schuldig, dann daß er dem Käuffer seine Action und Forde
rung übergebe und cedire*)  : Es wäre dann, daß in dem Kauffe ein an» 
ders bedinget und abgeredet, und solches dargethan und erwiesen würde. 
Da-sich auch zutrüge, daß zwey SDtHße alternative, dieses oder jenes ver» 
kaufst, und eins vor der Liefferung untergienge, da ist solches dem Vev- 

z käuffer verdorben, das ander aber bleibet dem Kauffer auf seine Gefahr-).
§. IV. -Sobald aber hergegen der Kauff abgeredet, richtig beschlos

sen, das verkauffte Gut übergeben, der Kaufs-Schilling erlegt: Da wird 
der Käuffer ein Eigenthumbs-Herr des verkauften Guts, so es anders 
des Verkauffers gewesen; Und da es nicht sein gewesen, sahet er doch 
hasselbige an per Usucapionem, sive Praescriptionem, das ist , durch Er
sitzung und Verjährung der Zeit, zu überkommen. Es gehöret auch die 
Fruchy Nutzung und Besserung, (so fich vor der Liefferung, als, so fich 
durch Gewässer, per alluvionem, demselben etwas angehengt, oder sonsten 

> durch des Verkauffers Fleiß erzeiget hatte) alles dem Kauffer, zu3). Und 
dieses sol auch don den Hangenden, und noch nicht eingeerndteten Früch
ten verstanden werden: Dann dieselbige auch, alsbald der Kauff geschlos- 
sen, dem Käuffer zustehen und gebühren 4).

6. V. Also auch die Junge» einer Heerde oder Wiehes, so verkaufst, 
gehöre» dem Kauffer, nachdem der Hauff geschehen: Es wäre dann, daß 
»» Anfang des Kaufst ei» anders abgeredet worden. In Summa, oder 
in gemein davon zu rede»; In welche» Fälle» die Gefahr des gekaufsten 
Guts dem Käuffer zugehört, in selbigen gehet ihm auch der Nutz und 
Besserung zu. Jedoch, so der Werkäuffer nach beschlossenem und gesche. 
benem Kauff nothwendigen Kosten an das verkauffte Gut gewendet, hat 
er denselben von dem Käuffer actione ex vendito wieder zu erfordern.

s VI. Da es sich auch begebe, daß der Kauffer selber in Anneh- 
muna des verkauffte» Guts säumig gewest- wäre, oder des Verderbens 
einige Schuld gehabt; So ist ihme der Verkauffer dafür etwas zu thu» 
nicht schuldig: Er hätte dann gefährliche oder bezügliche Handlungen 
darunter fürgenommen oder gebraucht5).

1) Ä. 8. R. I. 11. 100.
L) A. 8. 8t.'L 11. 83.
3) A. 8. R. L 11. 105.
4) A. 8. 8t. l. 11. 108.
5) A. 8. R. I. 11. 98.
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§. VM. Es ist aber auch nebenst obgesetztem z« wissen, daß de» 
S$erfausser nicht allewege für und für schuldig, das verkauffte Gut bey 
sich zu behalten und zu verwahren. Dann, so, er bereit ist dem Kanf- 
fer das verkauffte Gut zu liesset», und der Känffew ohn erhebliche Ur
sachen solches nicht annehmeü weite: So soll ers ihm verkünden und zu 
wissen machen, daß er komme das'verkauffte Gut von ihm anzimehmc», 
wo nicht, daß ers länger nicht werde verwahren, oder bey sich behalten. 
Dann, da der Werkäuffer Wei» verkaufft, der Käuffer den nicht aiineh- 
men, die Faß leere» wolle, mag er den Wein, so er sonsten weiter nicht 
behalte» kan, im Fall er der Fässer selber hedürfftig wäre, aukgiesscn ').

• Art. XIV. 122

Erörterung etlicher Fragen, so sich in Kauffen und Brrkauffm 
offtmahls zutragen.

8. I. Wann ei» Irrthum und Dunckelheit in Kauffen und Werkauf. 
fen fürfällt, wegen eines verkauffte» Ackers oder Land-Guts re. So soll 
man sürnemlich dahin sehen, was zwischen den Contrahente» ist abgere- 
bet worden, Und wie sie sich mit einander vergliechen: Da aber an dem- 
selben hernacher Mangel befunden, muß derselbige von dem Kauff-Gelde 
abgezogen werden. . Derowegen, Wann in Werkauffung cmes Land-Guts 
angezeigt, daß es zwantzig Huben, und bey jeder Huben, wiehoch die. 
selbigen verkaufft seyn, Meldung geschehen; Darnach aoer sich 25. b» 
finden, so seynd alle fünf und zwantzig Huben im Kauff begriffen, auch 
dieselben funff und zwantzig Huben, der Abrede nach, zu bezahlen. He^ 
wiederum, wann allein zwantzig Hube» sich bestnde», da doch ,mKauff 
25. angezeiqet, ist der Werkäuffer, was es weniger, am KanUchMng 
abgehen zu lassen schuldig. Und was also allhier von Huben gesetzet, 
das soll und kan auch von Morgen oder Ruthen proportionabihter »er. 
standen werden: Als, wann in Werkauffung,eines Ackers angezeigt, daß 
er achtzehen Morgen hätte,' Und auf jeden Morgen em gewisses Kauff- 
Geld gesetzet oder geschlagen; Darnach sich aber 20. oder weniger best». 
den ic. »a kan leichtlich die Rechnung aus der »origen. Decision ge. 
nomme», und derselbige Iweifel erörtert und entschieden werden ).

§ II. So ein Bieh oder Thier verkaufft wttd, ist man dasiemgo, 
damit es gezieret, und feit geboten worden, mitzugeben schuldig. Als so 
einer ei» Pferd, das gesattelt und gezäümet ist, verkaufst: Der soll dem, 
der das Pferd kaufst, de» Sattel «nv Jaum, so das Pferd auff und an 
bat, darm geben; Ob auch des Sattels und Zaums im Kauff mcht ge- 
dacht: Es würde dann sonderlich ausgedinget, den Sattel oder Jaum 

"'^^§^"i^Würde° jemand ei» Hauß oder Keller mit zwantzig oder

1) A. L. R. I. 11. 99.
2) A. L. R. I. Ü. 107.
S) A. fe. R. I. 2. 101.
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mehr Faß verkauffen, der ist die bemeldte zwantzig oder mehr Faß, mit 
demselben Gut oder Keller, zu tradite» und zu liesset« schuldig, obgleich 
deren weniger, oder gar keines, im Hause oder Keller verhande».

z. IV. Da einer eine» offenen Laden, Krahm oder ander Ding, in 
einem gemeinen Ort oder Straffe» verkaufst: Derselbe wird nicht dafür 
gehalten, daß er den Grund und Bodem verkaufft habe, sonder» allein 
seine Gerechtigkeit, die er alda hat: Ms nemlich, allda zu stehen, und 
zu verkauffen rc. Und so er solche seine Gerechtigkeit übergiebet, ist er 
des Verkaufst halben ledig ').

§. V. Wann einer einen Aug Fische vom Fischer erkaufst, «nd der 
Fischer was anders dann Fisch, oder auch eine» Schatz Herfür zöge, ob 
dem Käuffer auch solches gebühre, ist unter de» Rechtsgelahrten Lrlttig 
nnd zweiffelich. Wir ordne» und wollen aber, daß in diesem Fall fnr- 
»eMlich dahin zu sehen, .was zwischen den Contrahente«,ist abgeredet 
worden, und wie sie sich vergliechrn: Und so solches auch obscur, duutkel 
und zweyfflich, so soll man es alsdann darfür halten, daß allein die 
Fische, und nicht der Schatz oder etwas anders gekaufft worden sèy

123 * §• VI1 Es soll auch endlich ein verkaufft Gut dem Käuffer also
* zugestellet werde», wie die Vergleichung, Faction und Abrede mit sich 

bringet. Darnach ist auch der Verkäqffer schuldig, dem Käuffer dasselbe 
zu leisten oder zu gebens was die Natur dieses Contracta Kauffens und 
Verkauffens mit sich bringet3). Derowege», da einer in emem Ver- 
kauff versprochen hätte, zu verfügen, daß das Wasser zu dem verkauff- 
te» Gut laufen soll, der ist auch den Weg, dardurch das Wasser seine» 
Lauff, haben muß, zu gestatten schuldig. .

Art. XV.

Von Mängeln und andern Umbständen, darumb man von einem 
. Kauff weichen und abstehen mag.

§. I. Es ist insgemein bey dieses Contracta Kaufst und Werkauffs 
Retcisfion, Aufflösung oder Sertrennung desselben anzumercken, daß ein 
jeder Kauff oder Verkaufs, der mit eines Theils Betrug und List anff
gerichtet, «nkräfftig sey. Darumb kan und mag auch der, so betrogen, 
von solchem Kauff, von Rechtswege», wol ręcidiren und weichen "). So 
aber mit gutem Glaube» gehandelt, gekaufft und,verkaufft, da soll man 
denselben, umb geringer Ursachen willen, zu relcindirey, auffzulosen, oder 
zu Hintertreiben nicht leichtlich verstatten. ...

§. ii. Wann auch jemand aus recht eingejagter Furcht in eine» 
Kauff geführet worden wäre, mag derselbige auch refcindiret und wie
dertrieben werden Derowege», so sich zutrüge, daß ein Vater seine

1) A. L. R. I. 2. 95.
2) A. L. R. I. 11. 584.
3) A. L. R. I. 11.124.
4) A. L. R. I. 4. 84.
5) A. L. R. I. 4. 33.
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Behausung oder andere Gütern ans rechter Wrchk, oder angelegter Ge
walt, verkaufft hatte, und solches erwiesen: So wögen seine Kinderdaf-, 
selbe Gut gegen Bezahlung des Kauff-Gelds wieder an sich ^bringen. 
Dann, obwol die betrüglichen, arglistigen Beredungen (so man in den 
Kauffe» und Verkäuffen gebraucht) den Sauff nicht gar unkräftig machen, 
dahero dann aüch die Contrahente« einander negotîativè, nach Art des 
Contracta, wol vervortheilen mögen“1): So sol doch solche Neroorthei
lung nicht sträflicher Weis«, auch nicht über de» halben Theil (wie dar- 
nnten mit mehrerm gedacht) rechtes Wehrts geschehe».

1) A. 8. St. I. 11. 58.
2) A. L. R. I. 11.1226. 230.

Westpreuß. Prov.-Recht.

§. in. So auch der Verkäuffer das vertrust« Güt tfadket und 
Übergeben, Md allerdings dem Verkaufs seines Theils gnug gethaii, ded 
Käuffer aber mit der Bezahlung säumig: So sott' der Käuffer ad Inter
esse, propter moram) dem Verkäuffer verbunden seyn. Da er aber Uber 
einen noch weiter angesetzten Terminum, welcher nicht über eine Sächsi- 
schè Frist auslaufe» soll, sich ferner säumig erzeigen würde: So soll es 
hey dem Verkäuffer stehen, ob er alsdann, nach Verfliessung des ander» 
weit ad solutionem angeseßte« Termins, sein verkauftes Gut, mit Wil
sen des Käuffers, wiederum annehmen, oder es äuf fernere Interesse an
komme« lasse» wil 2). Doch daß der Käuffer dißfals ihme , dent Wer
käuffer, danebenst auch die verursachete erweißliche Schädeü und Unko
sten gebührlich refundite und abtrage.

z. IV. Ausserhalb vorgedachter Falle aber, sollen die Contract und 
Käüffe, die einmahl vollkömmlich beschlossen und aufgerichtet, «lcht leicht
lich aufgelöset, zerrisse» oder refcinditet werden; Es geschehe dann imt 
beyder Theile gutem Wille«, ehe das Gut tradiret oder der Kauff-Schil
ling erlegt ist worden. So aber jemand. ei» Gut erstlich gekaufft, und 
üàchfolgends der Käuffer und Werkäuffer * sich eines ander» theurem L24 
oder wohlfeilem Kauffs mitemander vergleichen : Da soll es bey dem 
îè» Contràcf verbleiben, und wird der erste damit abgethan, çatofet 

und aufgehaben. ' , . ',mc'
§. 'V. Da' auch jemand sein Gut verkauft hatte, Md dasselbe über 

eine Zeit darnach wieder an sich bringen wolle: So sol der Käuffer 
ihn» sei» verkauft Gut wiederzugeben nicht gezwungen werden; Ob ihm 
gleich der “Werkäuffer de» Kauff-Schilling doppelt wiedergebeff Md er-

vi. Desgleichen mag auch die Wolfeile oder des Werkäüffers . 
Armuth den Kauff nicht rąsoindiren oder benichtiger» : Derowegên , so je
mand, der über 21. Jahr seines Alters kommen, einem andern èm Ding 
oder Gut zu wolfeil, und uw ein gering Geld verkaufst, und nachmahls , 
den Kauff, von solches geringe» Kauff-Schillings wegen, im Schein, als 
ob er de» rechten Wehrt des Kauffs nicht gewust hätte, wieder an sich ; 
ju nehmen oder, zu bringe» begehrete,- soll ihm dasselbe keiuesweges zu
gegeben oder verstattet werden: Dan» ein jeder seines Guts Wehrt und 
Lheurung vorhin wisse» soll. Und ob auch einer gleich anzeigete, er

37
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hätte solchen Verkaufs aus Noht und Armuht thun müssen: Noch kan 
oder'soll es dem Berkäuffer nicht fürtragen A).

§. VH. Würde sich auch zutragen (wie offt geschicht) daß jemand/ 
er sey Kauffer oder Berkäuffer, im Kauffen oder Werkarrffm, oder auch 
Lauschen, sich siber- oder versehen hatte, also daß er sich über den hal- 
beü Theil, des. gerechten, gebührlichen und billigen Wehrts (ultra. dimi
dium justi pretii) übernommen od'èr laeäiret und verkürtzetdefünde: Als, 
so ein Ding, das zwantzig Güldey wehrt , um acht oder neun Gülden 
wäre verkaufst worden, und sich dielaechrete und vervortheilete Parthey 
dessen, innerhalb dreyßig Zähren, Rechtlich beklagete, auch solche laeston 
und Vervortheilungprohiren und beweisen könte : So ordnen, setzen und 
wollen Wir, daß solcher Cgntract von Unwürden und unkrafftig seyn 
solle.. Es wäre dann,.daß derjenige, so solchen übermäßigen Vortheil 
Hatte, erböhtitz wäre, dem Verkürtzeten und Laediireten den Mangel des 
rechten Wehrts zu erstatten. Alsdann soll und mag er bey getroffenem 

. Contact, gehandhabet, und. davon nicht gedrungen werden. Was aber 
her rechte Wehrt eines verkaufften Guts sey, fpsi und muß aus dem ab
genommen werden, wie hoch und theuer dieselbige Waare, Haab oder 
Gut, zur Zeit des Kauffs im gemeinen Wehrt, in Kauffen und Perkauf- 
fen, zu feilen Marckt, gegolten, hingegehen und genommen worden: Un
geachtet,^ obgleich zuvor oder auch harnacher es höher oder geringer ge
golten hätte, oder gelten würde2).

• ; §. VIII. Vorgedachtes henestciurn und Wolthas7L. 2. 6. de refcin*  
denda venditione, hat auch statt in Locatione ęt Conductione^ in Ver
mieten und Miethen, wfc dann auch in Theilungen.derer Guter', so ge
mein seyn, und, einer darin^über die HeMe betrogen, oder vervortheilet 
wird 2). Dergleichen auch, so einem Creditori oder Schuld-Herrn'von 
seinem, Schuldpner für Geldschulden in Stählung deroselben Haab oder 
Güter eingegehen und überantworte^/ die des Geldes der Schulden nicht 
werth, und über den halben Lhejl betrogen wäre.

/ §. Ob ahßr auch die 'rrapsactinye^ und Verträge, von wegen 
hoher Verletzungen Zu Recht genannt ultra dimidium, genichtiget.und hin
terzogen werden mögen, ist bey den.Rechtsgelahrten sehr streitig. Die
weil adfr in Unserm Preußischen Hoff-Gericht die Rathe bißhero dessen 
einig gewesen, auch, darnach sententionitet und geurtheilet, daß nemlich 
die Dilp ostti o. L. 2.' C. de réscind, vendjt.in Transactigne statt haben 

125 sosie4), ungeachtet, was "etliche der vootoren *weitlaufftig  hievon dispu- 
rjren; Als lassen Wir es nochmahls auch darbey bewenden. Darumb 
mag sich der Richter im Aussprechen ohngefehr dieser oder dergleichen 
Form, gebrauchen: Sprechen Wir vor Recht, da ihr, wie Recht, erweisen 
würdet, daß euch, zur Aeit des auffgerichteten Vertrages mych .so viel, 
als euch darinnen zugehandelt, gebühret hatte, und daß ihr also über 
die Helffte euer Gebührnüß verkürtzet worden: So wäret ihr auch befu-

D A. L R. T. 11. 63.
2) 2t. L. R. I. 11. 62.
S) 2t. L. R. I. II. 76.
4) A. L. R. X. 11. 76.
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get zu fpchen, daß. solchevfMxtrag^gstMOaben,, pdex^ gberecher Mangel 
„ochmàhls erfüllet wurde. Estware.daNn, daß Kerichtütst einq Ws- 
action geschehen, odex- sWtstMk auch > siWSH ti^xlifiNL ipà, wissentlich tirans- 
igicct : In welchen Fallen solches Remedium, nicht statt haben soll4).s'

1) A. L. R. Ï. 11. 65. .
2) 2t. L. R. I. 2. 50.
s) A; «. R. I; 2. 8s. : '
.4) 2t. Lt R. I. 2. 56. 1 .
5) A. L. R. 1.11,117. .121. 842.

Von Klagen, die verkauffter Mter halben mögen intentiret und 
WZWDWW !DHMVWWUWWN^MM

' Die „Actio, ex Klage wegen eines Kauffs) hat statt , wann 
einer jema.std etwas hat abg'ekauffet, und der Derkauffer will milden 
Gewehx, Tradition oder Liefferuyg des verkaufften..Guts oder Wahre 
säumig werden: Hät ihtt i auch etwa dudch seinen Verzug, und moram'm 
Schadenbracht: ,So'mag er diese Klage wieder ihn,- oder seine Erben, 
anstellen ' ihn. d ad urchanh alten, das verkauffte Gut oder Wahren ihm 
lehigzu .tradit:eit*  und lieffetn, auch allen Schaden und Interelfe,.,so er 
hiemit verursachet hast.zu erstatten.. Wie „dann, solches alles aus de» 
vorigen Decijionibus; und Articuhi mit mehrerm zu vernehmen. Dann, 
«à dêr "àèrkâüffer, nach Bezahliing des Kastss-Geldes, , in Ueberanl- 
wortnstg Ms ^verkaufften Gutssauimg wäre; So ist er.'demKäuffer he- 
rohalb sein Interesse, nach gebührlicher Mäßigung, abzulegen, schuldig.

§ il. So' auch 'einer eine Behausung kaufst, so. gehöret in solche» 
Kauff àlles 'das, so'von leibliches oder beständiges Mutzes, oder Ge- 
tzrauchs w'egen darinn gemacht worden, und nagelfest ist, als .auch die, 
Brunne» duüd Röhrens Eistern', auch die' Bedeckung. -Mo auch etwas 
abgebrochen,'Has rpieder zu machen'oder zu bessern wäre,' soll dasselbige 
auch in den Kauff gehören." Und so jemand einen' Acker kaufft, so hat 
er den Mistsoauf demselben liegt, oder zur Düngung dahin vèrschàf? 
fet, auch gekàufft ah,er nicht das. Holtz 1 2 3 * 5) ,' daraus etwas Hütte sollen
gebauet oder gemüchet werdest '' Eswäre 'dann unter 'ihnenden Con- 
tyaEenteit, ei» anders ab geredet worden. Wo aber, der Siers äusser einen 
Fischhalter in seineni-Hause hätte, gehöre» die Fische,' .so darinnen, 'nicht 
jstden Kguff '4), eben so wenigs als*  Pferde, Kühe, Schaafe, Schwer»^

Z. III. "Sobald.auch dex Kauff geschloffen und auffgetkchtet, so gehet, 
wie vbgesehet,, aller Genieß des erkauffte» Guts dem Käuffer allein zu. 
Derowegeu ,„ so' einer eine. Schäferey verkaufst, so gehör«» die junge» 
Lammersnach dem geschehenenKauff, alle hem Käuffer zu, unaugese- 
hU/ MlE di.eH'chàey noch sticht trudiret und überantwortet wäre.3). 
Doch söll in diesem Fall dein Derkauffer die Unkosten, so ihn» auff die
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Unterhaltung gelauffen, durch den Kauffer, wie sich gebührtt, abgelegen 
werden. - - w- a à .< ; •-

§. IV. Da sich auch begebe, daß jemand ein Gut, des er nicht 
Herr noch Eigenthümer tfl, einem andern verkaufst, und der Käuffer 

126des nachznahls * gewahr wird; So mag er den Verkäuffer umb sein 
Interesse beklagen, ob ihm gleich das frembde verkauffte Gut noch nicht 
ansprüchig oder strittig gemacht wäre. "

§. V. Sö jemand einem andern ein Hauß verkaufst, so ist er das
selbe biß zu der Tradition oder Einantwortung, vor allem Schaden, 
mit allem behutsahmenHlerß,' zu bewahren schuldig.. Item, was und 
wieviel,, auch welcher Massen dem Kauffer verkausst wird: Also ist auch 
er, der Verkauffer/ dem Käuffer derohalben Einantwortung und Gewehr- 
schafft zuthun schuldig. Und wo der Kauffer einigen Abgang oder Man
gel daran hatte, mag er den Verkauffer darumb, rote sich gebühret, 
hac Empti Actione beklagen. Wann aber dem Verkauffer mitlerweil, 

x ehe solche Einantwortung geschehen, das verkauffte Gut mit Gewalt ge
nommen worden: So ist er mehr nicht schuldig (ro^e auch allbereit ob- 
gesetzet) dann daß er. dem Kauffer die Action und Gerechtigkeit, daß er 
«mb solche gewaltige Nahm klagen wag, übèrgebe.

§. VI. Hergegen so mag der Verkauffer zu Erlangung seines pretii 
und Kauff- -Schillings, auch Interesse und anders, wie abgeredet, von 
Rechtswegen diese seine Klage (zu Latein Actio ex vendito genannt) 
wieder den Kauffer, otzer seine Erben, intentiren und anstellen. Dero- 
wegen, wann jemand etwas verkaufst, tradiret und gelieffert lmtr Der 
Käuffer "aber in Zahlung des versprochenen Kauff-Geldes sich säumig er
zeiget; So kau und mag er ihn mit dieser Klage convenite« und antre
ten, daß er nicht Mein das Kauff-Geld^ besondern auch gebührliche Zmse, 
Interesse, und allenSchaden, so er von Zeit der Tradition und Lieffe- 
rung erlitten, so wol die" Unkosten,, so/xr. hierdurch verursachet, bezahle 
und erstatte. ,

.§. ViL Wann aber der VerkaEer dem Kauffex das Gut tradiret 
und überantwortet hatte: So soll er sich desselben verkaufften Guts, ob 
er gleich des Kauff-Geldes »och mcht bezahlet wäre, keinesweges unter
sahen, sondern wag in diesem. Fall, als umb einen persöhnlichen Spruch, 
zu dem Kauffer, von schuldiger Bezahlung wegen des Kauff-Geldes, wie • 
sich gebühret, klagen.

* / Art XVÜ.

De Actionibus Aedilitiis, quae éx Contracta Emptionis in 
triplici funt differentia: ut est Actio Redhibitoria, aut 

Aestimatoria, aut in Factum Actio«
§. I. Actio redhibitoria ist eine Klage, so einer dem andern Haab 

 nder Gut verkaufft, und gesaget, es sey gut und gerecht, und es hat ei
nen verborgenen Schaden und Gebrechen: So mag der Käuffer sein 
Kauff-Geld wiederumb erfordern f und ist der Verkauffer seine verkauffte
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Haab oder Gut wieder an sichzu nehmen" schuldig *).  Wir lassen es 
aber allhier bey den gemeinen Rechten allerseits bewenden,, die da diTpo- 
aîten und wollen, wo etwas-bewegliches oder unbewegliches wird ver- 
kaufft,. daß alsdann der Werkäuffer alle Mangel und Schaden desselben 
solle anzuzeigen schuldig , seyn,''und nichts gefährlichen verhalten, niemand 
betriegen, sondern redlich und aufrichtig handeln. Darumb, wann ie« 
warid dort einem Wiebe, als Pferd, Ochsen rc. erkaufst, dasselbrge aber .. 
batte an ssch eine Krankheit oder andern Mangel, dadurch es untuchtia . 
r« * gebrauchen: So kau und mag er durch diese Klage erhalten 
zuwege bringen, daß es der Werkäuffer wieder annehmen muß, und wird 
also dann alles in seinen vorigen'Zustand gesetzet/i),

£ ! u Wo aber auch jemand sei» Gut einem andern Mlt solchem 
. Pact unb Gedinge verkanffte, daß er, Käuffer, ihm dach wo es ihm nicht 

nefallia. in gewisser Zeit wiedergeben solle: So soll dieses Gedmg ge
balte/ werden. Wart aber in demselben keine endliche Zeit bestimmt, 
sondern allein gesagt worden, wo es ihm nicht gefiele,, daß er ihm asL- 
dann solches wieöergebe oder zustelle: So soll er das inner den nechsten 
sechtziq Lagen darnach thun, und wird nach Werschemung oder 
lauff derselbigen nicht mehr, darz'u gelassen '). . Es wäre danndurch 
des Werkauffers Äbw.esen, oder anderer rechtmäßiger Ursachen halben, 

daran werhindttlowordeîi.^cheê g^edergeben dem Willen des Kauffers 

nickt heimqestellet, öder gqr nichts davon geredt worden : Alsdann mag 
der Kauffer, wü^er scheinlichen Mangel , ft darin verhalten worden,, ast 
«..m 6\i»ff-aefunden, den Werkäuffer umb WiederüchmilUg seines

secks Monathen, de» nechsten nach dem Verkaufsp thun, und ist oe 
nack umb solches Mangels willen, den der Kauffer nicht sehen oder wis
sen können, der Werkäuffer das verkauffte Gut wder dre Haabäderzu. 
nehmen schuldig. Und hat sonderlich dieses statt, wann dadurch der 
Kauffer ein Dina i» gebrauchen oder zu nutze» gehindert-wird. Da - 
umb so'em Pferd oder .Gaul verhäufft, der schlagt oder scheucht, ist her 

Werkäuffer denselben wiederzunehmen Nicht schuldig. . .
äkauffer pegei Klage statt in Lausche» und. Wechsels
eine Haab oder Gut umb düs ander gegeben und vertauschet wwd, aber - 
u-ckt inden Dinaen, die aus freyem Wille» gegeben und verscherzet 
Eden Wo à der Käuffer oder Lauscher Wissens hatte gchabt umb 
den verborgene» Schaden, La ka» ihm.dieft Àoà nicht furtraglich sey», 

sonderst soll damit abgewiesen werde». .' . . . «.aft6e
1 §. v. Actio quanti mitioris hat statt, ft ernex dem andern^Mab
oder Güter verkaufft, darinnen verhorgener Schade, °der Man- 
ael Màet, also > daß dieselbe Haab à Gut, des Geldes nicht werth 
L ®, kan der Käuffer das Geld, was er zuviel dafür geqeben^durch 
Ls. «--- -à.-Lg,». Jedoch M m» •» -° »-- »--»-I I°».

1) A. 8. R. I. łl. 198., I. 5. 831.
2) A. 8. R. I. IL 199.

.3) A. 8. R. I. 11. 837.
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derlrch daran benennen, auch darbey anzeigen, daß bemeldtes Kauff-Gut. 
von desselbrgen wegen.,, utub die beUngte Summa desto geringschäßiaer 
sey. Und diese Klage soll in einem Jahr, nachdem solcher Kauff aesche- 
hm, furgenommeu, und Rechtlich gesucht und angefangen werden. Sonst 
salt der Klager von seinem Rechten, und nach Werscheinung eines Jabrs 
Hat diese Klage nicht mehr statt *),  9

'. ' §• Actio in .factum aedilitia competirct Und wird gegeben
nicht allein dem Käuffer, sondern auch, dem Werkäuffer. Als wann je
mand einem ein untüchtiges oder Mangelhafftiges Pferd oder andere 
Haabe verkaufft, und derywegen es. der Käuffer ihm wieder, übereignet 
oder zugestellet: Der . Werkauffer aber das Kauff-Geld, und anders darr» 
gehörig, nicht wiedergiebt: Oder hergegen der. Werkauffer das Kauff- 
Geld dem Käuffer wieder zugestellet, oder von ihme dasjenige, was das 
Merd, oder anders, weil es bey ihm gewesen, erworben, oder was er 

- ihm sonst verkaufft, nicht bekommen hat, kan und mag er, zu Erlan
gung dessen, diese Klage intentiren und anstelle» 2). ;

128 * Art. xvin.

Don Wehrschafften, Vertretunge, und Schadlosthaltunge, zu> La
tein^genannt Èviclio.

; §. r. Wir fetzen, ordnen und wollen, daß ein jeder Werkauffer, von
Rechtswegen, schuldig sey, den Käuffer schadloß zu halten: Und lieget 
an dem nichts, eß werde das Gut gar oder zum Aheil. in Anspruch ge
nommen.' Es irret auch nicht, ob gleich solcher Eviction oder Gewehr- 
schafft halber im Kauff nichts getedet, gedacht, oder Andiuge» geschehen 
wäre. Dann solches die Art und Eigenschafft des Contracta mit sich 
bringet, daß nemlich der Werkauffer dem KäuMr das verkauffte Gut zu 
gewehten schuldig sey« Da auch der Werkauffer mehr dann emer wäre», 
so ist ihr jeglicher umb so viel, ass er verkaufft,. fci.eEviction und Ge- 
wehrschafft zu thun schuldig,

§• u. , So aber der Werkäuffer Anfangs im Berkauff andingete, 
daß er zur Eviction und Schadloßhaltuuge unverbunden seyn wolfe: So 
dann dem Käuffer hernacher das erkauffte Gut mit Recht evinciret und 
abgenommen würde, und ihm etwas Schaden und Nachtheil daraus ent
stünde: In diesem Fall so« der Werkäuffer dem Kaufftr solchen Schaden 
«nd Interelfs abzutrage» nicht schuldig seyn: Er soll ihm aber das em-' 
Pfangene Kauff-Geld wiedergeben Und zustellen 3). Es wäre dann daß 
der Werkauffer insonderheit expreti und - ausdrücklich ćonditioniret und 
bedinget, daß er auch zu Wiederlegung des Kauf-Geldes unverbunden 
seyn woltę. Dann in diesem Fall mag der Werkäuffer weder umb den
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werd-n')^ & Kauffer >48 erkauffete» Guts halber ange- 

fumchcn trirß , so soll er solche. Ansprach und Rechtfertigung dem Wer« 
kausfer vor Befestigung de's Krieges , oder bald darnach 
verkünden und zu wissen thun,, damit ihn derselbige, wie ^ch^àhret, 
defenditett und vertreten möge. ^Alsdann /ist der Werkauffer ihn z 
Jete«, und ihme das verkaufe Gut zu tzewehren schuldig. Es mag 
auch der Kauffer (welches' nöthiger odersicherer zu seyn erachtet wird) 
so wegen des gekaufften Guts gerechtfertiget wurde, dem Màlà dre 
Beorderung tmb Krieg Rechtens mit Les Gerichts vffenbahren Drreffen , 
T ài°° die ihm danst auff fetae Bitt und Begehren geforget sol- 
len werden, depuncüren und verkünden lassen, Last der Werkauffer ?om» 

Erscheine am Gericht, den Kauffer zu vertreten, zu vetthä- 
Kauik beschirme, damit er in alle Wege schadlosgehal, , 

dtgen und so der àuffer die Verkündigung unterliesse, soll der

rVL fL tfimß! mit Reckt adaenommen wäre. Jedoch, wayn veo& S*R ».»*»*«  JJXÄ- 
DWZKäWBtzd LUW üaotz, bey de PP ferner , nach geschehener YennnmszioN und Wer- 

MWMWGMWWM MZM-MMMà- st,»}* KMS?”>e.»e«cTUfr«, » »« 
tfÄM WS&& fSÄ 
tßHf nickt retractivcti oder hmtertrèrven. « ^»tzsrrtL

S VI. Es seynd auch ferner die Werkauffer eines Dinges mttem 

heaäWM

1) Siehe Anm. zui» Art. 8. §. 8, S. 115.
L) A. L. R. I. 11, 144.
3) A. e. R. I. 41. 145. 145,
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ftgmmg zu thun schuldig seyn: Dieweil solches die Natur dieses r»n 
tracts .Æauffenê und Verkauffens mit ,7^7^ vre^es ^on-Beschirmung und Defension dieses Orts^cht qtthttl^ Obwobk?°»^îo 

MTLL M '«MM Ä 
KNLEElLLMMMO
MLMLW-LLN 

MHMAMUWZ 

MZ-WL'SL-VNLKS  

àrà^.â^ îrch auch zutrüge, daß der Käuffer de facto verge-
& V ^Etneß erkauMen Guts Ivolliret und entfeört würde » 6^14 

ma3 Er den Verkauffer, von solcher erlittenen EntseLuna und 
ÄS. ÄXSÄ ff*?»**̂  

àbàn " Und r Zäe und Gefchrcht halber mit nichte»
^«“»A » ""d obgleich eme solche «laofllls, Schadloß zu halten, in 
SS Ää$?nS JŚ So s-a^doch dieselbe ÄL 

ÄS ** àlt, ausserhalb 

h»sX^ à Käuffer gewust, daß das verkauffte Gut ein fremb--
B °der "nem andern versprochen und »eroberet, oder 'n,”® 
fteetttg wäre, und es daun hernacher evinciret würde: In diesem^Aall 
LL?aLL^F?àM kà Anspruch oder Fordeäng - LFte 

JtaV älage und Forderung expreffe und ausdrücklich vor-

•1) Ä. r. R. r. s. 424.

S) A. e. R. I. 11. S67.
S) A. 8. R. I. 11. 147.
4) A. 8. R. I. ii. 186.

5) L. 8. R. L 11. ISS. i. g. 4i,
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SB'130
Vom Einspruch, Nähergeltung oder Einstand-Recht, 
welchss vermag, - daß einer den andern von gethanem 

Kauff abtreiben kan: Und wie solches geschehen soll.

I Art,

Wer den Einstanb oder Einspruch haben möge, und wie weit, 
und auff welchen Grad der Sipschafft sich die Einspruchs - Ge

rechtigkeit erstrecke.
§i I. Was den Grund und das Recht, der Nähergeltung uder Ein- ' 

spruchs belanget, ist'derselbe in Göttlichen^ Weltlichen beschriebenen^ 
auch Lehen-Rechten./ den Stammen und Geschlechtern zu. guà, und 
zu Erhaltung derselben, gegründet, verstattet und zngelgffens Damit 
nemljch die Geschlechte, Stammen-und Nahmen, indem die Güter sol
cher massen'bey.einander bleiben, erhalten werden J) Dauere wird auch 
der Einspruch ein, Naherkauff genannt, durch welchen ein Nlrrtsfreund 
und VeMgudtä em Ding oder^ Gut, welches aus der Freundfchafft ver- . 
kaüfft und veraussert ist , worden, wieder an sich, und also wreder in sein 
Geschlecht, Stammen und Blutfreundschafft retrahiref, zeuch tundbrin- 
get. Und solcher Naherkauff oder Einspruch ist zweyerley: Einer, so 
ans"'der Älutfrermdschafft. öden Sipschafft hetrützret und kommet, son
sten Rbtractus Gentilitius genannt ?.).,. Der ander aber Entstehet aus Be
willigung uud guffgerichtetem Geding, Convention oder Contr^or, wel
cher den Mit - verwandten oder Consorten des Cnntraots eiZenet und ge
bühret: Heisset zu Latein conventiolialis R^tractyis 3). #

II. Derowegen, so jemarrd einen siegenden Grund, Huben , Haust, 
Hoff, Erb oder Erbzinß, und dergleichen, so für unbeweglich Gut zu 
Rechts gehalten, welches ein Stamm-àt ist, und an ihn gestorben 
wäre, verkauffte: Sv mag der nechste Blutsverwandte Freund des Ver- 
kauffers, Männliches oder Weibliches Stammes 4), biß in dem vierdtên 
Grad inclusive 5), dem Käyserlichen Rechten nach, zu rechnen,/binnen 
Jahr und Lag, von.der Seit an zu rechnen , da derselbige Kauff Ge
richtlich auffgelanget, inünuiret rmd verschriebeü, durch einen Rechtlichen 
Einspruch, den Kauffer wol abtreib en^). Doch also und dergestalt, daß 
er por ^Gericht seine Nahigkèit, Sip- oder Magschàfftj wo die nicht wis-

1) A. L. R. Y. 4. 228.
2) A. L, R. XL 4. 227»
8) A. L. R. I. 20. 668.
4) A. Ü. R. II. 4. 233.
5) A. L. R. II. 4. 235.
6) A. L. R, II. 4. 231.



1)
2)
8)
4)
5)

20. v 610.
20. 608.
20. 610.
20. 606.
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sentllich, probireit, beweisen, und den Einspruch mit so viel Gelde, als 
der Käuffer darumb gegeben, samt dem,Wem- oder Ley-Kauff, Schreib
und Siegel-Geld, und anders, was gebührlicher Weise anffgelauffe» ist, 
realiter und würcklichen bezahlen und erlegen soll *)-  Und soll alsdann 
der Muster das Erbe oder Stamm Erb-Gut dem nechstenBlutsfreunde 
wiederum abzutreten und zukommen zu lassen schuldig seyn.

s, ui. Desgleichen wo jemand, es sey in oder ausser.Landes, in 
den Kaufs der liegenden Gründe und dergleichen Stamm- und Erb-Gü- 

nzAter zu treten, oder * Einspruch daran zu thun vermeinet: So soll solches, 
sowohl von den Inländischen als Ausländischen, binnen Jahr und Tag, 
oben an gesetzter -Maaß, geschehen Es soll auch der, so das Gutver
kauffen will, solches den nechsten Verwandten und Gesichten ankundigen3). 
Thut,.er' sich aber dessen, nach solcher Ankündigung und Denuntiation, 
verziehe» : So mag dann das Gut- einem andern verkaufft werden. Wo 
aber solche Ankündigung und Denuntiation geschicht, und der, so dre 
Nähergeltung oder Einspruch hat, den Kauff gäntzlich nicht abschlagt, 
sondern Wedenck-Zeit nimmt, ob er Geld tonte auffbringen, oder der
gleichen: So soll èr (wie obgesetzt) innerhalb Jahres-Frist nachmahls 
zuläßlich seyn , obgleich das Gut verkaufft oder einem andern tradiret, 
den Kauf zu hinterziehe», auch dgê Kauf-Geld und anders, so darauf 

' gewendet, zu erstatten.
•§. IV. Jedoch soll dem Abwesenden, so Jahr und Tag verflösse«, 

15ie Restitution in integrum, welche er auch inner Jahr und Tast/ als ers 
erfahren, bitten, vorbehalten seyn. Da er aber eine solche Zeit ver
fliessen liesse, kau oder mag er kernen Einspruch wieder die verkauffte 
liegende Gründe und Stamm-Güter, thun, und bleibet dhr Besitzer, durch 
sülche obberührte Verjährung, ruhig und sicher "'). .

• < §. V; Da auch der Käuffer, inwendig ermeldter Jahres-Frist, am 
verkaufften Hause oder Gütern etwas nothwendig, oder zu einer schein- 
und nutzbarlichen Besserung, mit seinen Unkosten gebyuet, und ihm sol- 

' ches der nechste Bluts-Werwandte Einsprecher durch den Richter nicht 
verbieten lassen: So soff er dem Käuffer dasselbe, nach Erkantniß 
guter Leute, fambt dem Haupt-Kauff-Gelde wiederum zu-erstatten und 

, -u geben schuldig seyn 5). Ausserhalb dieses Falles so« man an dem Ort, 
da der Einspruch statt hat, innerhalb Jahr und Tag nichts bahren, oder 
sonst aus dem erkaufften Gut etwas anders, als es zuvor stewesen, ma
chen. Dann ehe das Jahr verlauffen, er noch nicht der Güter ein un- 
wiederrnfflrchcr Herr ist. . ° .

8. VT. , Würde auch der Werkauffer dolose und betruglrchen, über 
den rechten Wehrt des verkaufften Guts oder Erbes, Mehr für Gerichte 
oder- ausserhalb desselben,. an Gelde oder sonsten woran, zu Abhaltung 
des Einsprechers na-hmkündig machen, und solches der Retrahent und (Shu

A. L. R. 1. 20. 632 — 634.
A. L. R. 1.
A. L. R. I. 
A. L. R. I. 
A. 8, R. L



Mertel Buch. Tit.VH. [0.132.] 587 

sprecher ihm picht getrauen wollte: So soll er es mit feinem Eyde zu 
betheuren schuldig fei)«. Und ist der nechste Abtreiber oder Einsprecher 
nicht höher, dann das rechte Kauff- Geld, und was sonst gebührlicher 
Weise (wie, obgesetzet) darauff gangen, zu erlegen und abzugeben verpflich
tet *).  Wer auch unbilligerÄLeise in keineGüter einspricht, und Lessen 
überwunden, soll dem ander« seine Unkosten , Schade» itnb, Interesses - so 
dahero verursachet, zu entrichten schuldig und verpflichtet seyn, •

§. VII. Wann aber ex päcto, oder auf eine vorhergehende Con- 
, ventian fund Bereinigung der Berk a uff oder die Ràhergeltung'jemand ge- 

' bühret, die wird, wann das Güt nicht verkaufft, durch bie Verjährung 
oder Praescription nicht aufgehaben. Aber da dißfalls contra conven
tionem sive pactum die Rahergeltung nicht gehalten, sondern das Gut 
einein andern verkaufft würde: So ist solcher Kauff beständig, und Lau 
ratione conventionis et parti1 regulari ter- nicht.aufgeltzset oder refcindirct 
werden. Derowegen ist auch der Käuffer nicht, anzusprechen:,, aber der 
Werkäuffer, welcher die Convention nicht gehalten, ist ad Interesie obli;- 
gittt und verbunden.. Da aber das Gut für die-Nähergeltung. gebühr
lich hypotheciret toäre; In diesen und dergleichen Fällen kan und mag 
der Käuffer angesprochen werde» "). - v ' • , '

W §■ VfII. Db aber in einem Stamme und Erb-Gut der Einspruchl32 
oder'Nähergeltung den Kinderngebühre, seynd bey den Rechtsgelahrten 
allerley. oyiuionen.: Données-der mehrer .Theil dafür hatt, daß der 
Werkauff und die Nahergettung in denen. Gütern,, so der Water verkauf- , 
fet, den Kindern nicht gebühre, Dann, so der Einspruch mdiesem, Fall 
statt habe» solltet so würde dasselbige Gut, so durch,de» Water ver- 
kaufft, ; und- jetzt von den Kinder» Loder' Sohn abgetrieben und Mi 
ref, demselben Water wiederum heimfallen und zukommenIn Apmey- 
àng,- dass Water und Sohn für eiUePersohn geachtet,-und wü-dealso 
einer sich selbsten abtrejben, welches in viel Wege-ungeschickt, und dem 
Rechten entgegen wäre ec. Ätan hat sich aber, dessen alles ungeachtet, 
verglichen, dass den Kindern in diesem Fall soll die Freyheit, gelassen 
werden , in die Käuffe in Jahr und Tag zu trete«, und,dieselbe bey dem 
Geschlecht zu erhalten 3 ). - Jedoch soll dieses von Erb - -und Stamm-Gn- . 
tern, und- Laß es die Kinder ihnen selbsten zumBesten thun« und mcht 
von andern vvn dem Water erkaufften Gütern, , verstanden werden, m 
welchen ihnen, de» àchern, kein Einspruch verstattet und nachgegeben

§. ix, Da sich, auch zutrüge, dass ein unmündiges Pfleg-Kind, in 
seinen unmündige« Jahve», zu seines, nechste» Freundes vepkaufftem Gut 
oder Erbe das Äecht des Einspruchs hätte,, und auch so viel an Gelde 

. zur, seit dech Eiüspruchs hatte (dann, so er künfftig aus .Frehschafften.odev 
sonsten woher ererbet Geld acquiriret und bekommen hatte, kan ihm sol
ches hernacher in diesem Fall nicht Erträglich seyn) daß es den Em- 
sptuch damit belege», und de» Kauff,Rechtlichen abtreiben mochte: Und 
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über die Vormünder oder Pflegere die Gerechtigkeit des Einspruchs, ryeq 
gen ihres Pfleg-Kindes, in gefitzter Jahres-Frist nicht gebrauchet oder 
gefördert; So mögen sie deshalben ihre Vormünder, Lürstorir oder Pfle
ger,^ wie recht-, besprechen, wpfern sie ohne Äath odek vorhergehende 
Erikantniß der Obrigkeit, als der Ober-Vormünder, solchen Einspruch 
verschwiegen und nachgelassen hatten.

§. X. Und obwol auch die andern nechsten Erben eines Verkauffers, 
inner Jahr und Küg, am Kauff stehen wögen, und sich solche ihre Frey
heit auf ihre Erben, Jbifi auf den zehenden Grad oder weiter erstrecket, 

. nach der gemeinen Rechts -Regul: So weit sich nemkich die Gradus der 
Geschafften im Erbgang erstrecken: Also weit strecken sie sich arrch in 
dem Einspruch, dieweil die Gerechtigkeit des Einstandes in allen Din
gen der Erbschafft-Gerechtigkeit gleich: Darumb, wer erben mag, der 
ist . auch befugt eittzusprechem So haben Wir doch filches eingezogen, 
und aus erheblichen Ursachen auf wenigere Gradus, als nehmlich biß in 
den vierdten Grad ineluLvs, einschließlichen, wie obgedacht, kommen las
sen^). Und sollen also Fug und Macht haben den Einspruch zu thun, 
erMch alle diejenigen, so in absteigender Linien (jedoch nach Besag der 
vorigen, gesetzten Distinction) befunden werden. Und darnach, wo diesel
ben^nicht verbanden, alsdTnn die Nechstgesipte*)  in line^coHaterali, irr 
der zwerch- und beyfiits-Linien , biß in den vierdten Grad inclusive, ein
schließlich , dem Käyserlichen Rechten nach, zu rechnen, das ist, Brüder, 
Geschwister, Brüder- und Geschwister-Kinder, dann-weiter soll sich die 
sechste Bluts-Verwandschafft, soviel den Einspruch oder Abtrieb belan
get, nicht erstrecken. So aber einer unter denselben Bluts-Freunden, 
sich seines Einspruchs oder Rähergeltungs-Gerechtigkeit entschlüge, oder 
denselben, in Gegenwärtigkeit des Parts und Beyseyn zweyer Zeugen, 

-.ausdrücklich dahin erklärete und renunciirte, daß et an deü Kauff nicht 
UIvstehen wolle, alsdann * soll dieselbe den andern seinen Mit-Verwand

ten, die auch des Einspruchs sich anzünehm'en befugt, acoresciret und 
zugefallen seyn "

Also auch / wann sie, die mechstgèsipten, gegenwärtig, und nichts 
wieder den Kauff sagten oder protestireten, oder sonst den Kauff wis
sentlich unterschrieben, oder auch in Gegenwärtigkeit des Parts dahin de- 
clariret und erkläret hätten, daß sie an den Kauff nicht stehen wollen, 
so Mag er sich weiter des Einspruchs (ob ihm gleich solches hernacher 

. gereuet hatte) nicht mehr gebrauchen. Denn dadurch wird genugsam ab
genommen, daß sie ihrem Rechten nicht allein tacitö und stillschweigend, 
sondern auch ausdrücklich renuncüret haben.

Xf. Wir verordne^ und wollen auch ferner, wann deren, so den 
Einspruch zu thun begehren, viel (als Brüder und andere Bluts-Freunde) \ 
and in gleichem Grad der Sipschafft verwanot seyn, und keiner dem 
andern den Abtrieb der Güter allein gönnen wil, daß sie alsdanZ sämt
lich darzu gelassen werden sollen. Seynd dann die verkauffte und abge-

1) A. 8. R. IL 4. 235.
i) A.E. R. H. 4. 235.
3) A. 8. R. II. 4. 242. 
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trièdenè Güter divILHilos^ theilbar, und fie," die gleich mähe verwandten 
Einsprecher könneü Pch derowegen, .was einemjeden davon werden soll, 
vergleichen, so bleibt es dabey ^)r Wo aber nicht, so Men sie sämt
lich darum sortiern und losen // welchem das uütheilbarbeygesprochene 
Gut allein bloibew soll. ' Dann es wird mehr für billig geachtet, bafi 
jemgenGüter,' diè/ Hrer Enge oder anderer Gelegenheit'Halben, ohne 
Schaden in die Theilung nicht wol kommen mögen, unzertrennt einer 
Person allein bey einander gelassen r nnd die andern Mit - Verwandten, 
uw ihre Gerechtigkeit des Einstandes oder Einspruchsmit baàrem Geà 
httchan entrichtet werden. Jedoch, wy in jetzt gesetztem Fast à Bruder 
des Merkäuffers von beyden Banden vorhanden wäre, derselbe mag den 

, andern Einbändigen von dem Einspruch, in allodialibus oder Cölmischeu
Gütern, wol ausschliessen >).

§. , à es sich auch begebe, daß zween Brüdep ode^e Bluts-
Freunde ein Erb oder Gut/so ihnen» beyden zugehörig ist, mit einander 
Nrkaussen/ so ist einer aus ihnen beyden des, andern Theil am Güt, 
Einspruchsweise, an sich zubringen nicht berechtiget. Dann vbwol ihrer 
viel mit einander, und also ein jeglicher besonver , seinen Theil, den er 
in dem gemeinen Gut hat, veäuffetr so ist dennoch auch gewiße daß 
einer àmahl in des andern Kauff gewistiget, damit also das gantze 
Gut verkauffet werde, Sonsten würde folgen, daß einer' konte zugleich 
Verkauffen, und auch, zugleich abtreiben oder einsprechen , welches der BÄK 
nunfft zuwieder 3). .

§. XIII. Es sollen auch allewege in den Einfprüchen oder Näher
geltungen (wie obgesetzet) die nächsten Blyts-Freunde, so iy gleicher Sip- 
schafftseynd/gleich wie in den Erbschafften, zu gelassen^ Und die wei- ,v 
tevrr davon ausgeschlossen werden. ' Derowegen, so sich begebe, daß einer 
zur Zeit geschehenes Kauffs dem Berkäüffer. am nechsten gefreundet wäre, 
und entzwischen in der Einspruchs- Zeit würde ein anderer gebohren, der 
dem Berkauffer naher wäre, als der/Iso den Einspruch zu thun^Vorha- 
beüs ist: In diesem Fall ordnen und" wollen Wir, daß der/ so unter
dessen gebühren, seinem Bluts - Verwandten in dem Einspruch, oder Na-

. hergeltung fürgezogem werde, und ihn alsdann ausschliessen solle 4).
§. XÏV. Wann auch einet wegen eines Hauses,/oder sonsten eines 

Gutes halben iy, Anspruch. genommen würde, er aber aus'Furcht des 
zweifflichen Rechtspruchs (et sie. propter dubium litis eventum) liesse sich 
umb eine gewisse Geld-Summa vertragenr In diesem Fall' mag der 
yechste verwandte * Bluts - Freund . die' Summa Geldes darlegen, tint)!34 
dey Rechtlichen Krieg auf sich nehmen, und seines GMs nut Urtheil 
upd Recht erwarten 5).

§r XV. Es ist etwa» in Zweiffel gezogen worden/wre es mit dem 
Einspruch oder Nähergeltung zu halten, so der erste Kiffer das Güt

1) A. 8. R. II. 4. 237—239.
2) A. 8. R. II. 4. 236.^ .i-'
3) A. L R- V. 4. 235.
4) A. 8. R. II. 4. 235.
5) A. 8. ft. II. 4. 242.



590 Vierte- Buch» Tît-VIL

àern andern -k -und der-ander einem dritten, und also , fürtan einerdem 
ädern/ vor Paßgang der ersten Einstands-.oder Einspruchs-Zeit ver- 
Dauffet? Wir/ setzen, und wollen, daß in diesem Fallder nechste Bjüts- 
Merwandter nicht allein/von dewersten,. andern, dxittensondern auch 
Mn einem weitern Kauffer, das verkauffteGuL, wo. dasselbe gleich 
dext oder wehr Mahl verkaufst woxden, m.Krafft Yes/ Einspruchs, wol 
an sich bringen wöge»- .Jedoch, dast sàhes vor Berscheinung der recht
mäßigen Einspruchs^ oder Einstands-Ieit,. so sich mit dem ersten Kaufs 
aygefangen hat, geschehe.

Welche Persohnen ferner den Einspruch thun mögen^oder A cht.
/-1 §. l; .'Neber?voriges setzen uà ordnen Wir, daß/diejenigen, ,fo 

Dastart und unehlicher Geburt seynh , dieses Nechten, was den Ein?, 
sprach/belanget'^ nicht fähig seyn sollen, wie auch nicht Lhte^Mrnder, ob 
gleich diefelbM ehelich? gebohren waren ,/ wann andere ehelicher Geburt 
MchstverwanW verbanden seynd. Doch soll man solches nicht verstehen 
itz. Mütterlichen Gütern, in welchen sie mit Form und Massen zu Er
ben zugelaffen/w.tr.den . Darumb sagt, der Colm in diesem Fall,recht, 
dstß die unehliche Kind^rnicht weiter können, dann- ihre §ucćięffiQu sich 
erstrecket/ den Einspruch haben?")/

, §. ij. Also mögen auch die, so durch Gewalr und Macht der Für
sten legitimirei"oder. ehelich gemacht, worden seyud, "sich des Einsprüchs- 
M echten, nehmlich des retfactps gentilitii, nicht gebrauch en. r Dann die
selben werden äur/Lür.D^gDMe^^Md^mch.t- natürliche Kinder, ge-

»**:/?■  §. Ist. .à sollen auch diejenigenW, in der Acht oder Dann seynd, 
item^ so des Landes, mit Co'nfihirmtg ihrer Güter,/ xrochrich'ret und 
verwiesen, öder sonst unehrlich gewacht, werden, den Einspruch nicht zu- 
thun haben. J Item, /tor, vermöge gemeiner Rechte, nicht mag kauffen, 
derselbe ist auch nicht fähig der Freyheit des Einspruchs 4). r ...
; . A â-è Pbwol derjenige, fein Güt. verkaüfft hat, ., nicht

kaü oder wag dem Kauffer »in denselben Kaufs stehen- So hat döchlol- 
chis nicht stdtt, wann der Berkausset seinem Bluts-Freünd ein Gut ,zu 
kMffe -gegeben hatte,/ und derftlbige, sein Freund perkauffete dasselbige 
wiedetumb /àm^Frewbdèn; Dann in -diesem-Fall mag dex. erste.-Ber- 
kLMch dM MêînMuKWeîse wiedernwb .an sich bringen, dieweil er 
allhftr nicht"seinen ersten Mrkàpff vèvooirèt oder wi'îderrML, sondern 
stehet ^allda gy,he^. Kaufs, al^ . ein Sreund.. und verwandter des andern
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IL 4. 233.
II. 4. 233.
II. 4. 242.
t. 20. 602.

1) A. L. R.
2) A. L. R.
8) 21. L. R.
4) A. L. R.
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§. vï Es mögen sich auch die Weibes-Persohnen dieses Einspruch*  

Rechtens anmassey und gebrauchen *).  DaN» -der Einspruch vergleicht sich 
durchausden Erbschafftett, und wird (wie obgedacht)' «ach demselben/ 
reeuliret Dieweil dann in den Erbschafftcn di« Weibes-Wider êben 
sowol als der Männliche * Stamm, -Anhalts gemeiner beschriebenenIL» 
Rechten, ohn Unterscheid zu Erben zugelassen werden à folget schließ
lichen, daß sie den Einspruch oder chie> Nähergeltung auch Haben mögen. 
V §, VI. Wann ein Ehemann -ei» Gut verkaufft, ob alsdgnn auch 
seines Weibes Freunde die Nähergeltung haben, oder den-Einspruch thu» 
wögen, davon ist etwa» dtfputiret worden? Wir aber lassen es bey der' 
Meinung bewende», die da wolle«, - wann ein Ehemann sein Gut ver
kaufft, so sein eigen ist,, daß alsdann ssn-diesem Fall seines Eheweibes ' 
Freunden der Einspruch oder.die'Nähergeltung, niche verstattet werden 
so«e 2). Dann die Gesipte» des Weibes,, cb sie wol .des Ehemannes - 
Schwäger seynd: . So seynd się doch nicht seine Bluts-Freunde. Wie ' 
nùtt einer von Schwägerschafft wegen nicht erben-mag r Also ran ec 
auch deswegen keinen Einspruch thun. Wann'aber der Ehemann anstatt 
«nd von wegen.seiner' Hauß -Frauen, Hie des Werkauffers Freundin ist, 
einen Einspruch thut: Sv soll-er zum Einspruch gelassen werden/ _■

§ .Vir. Da auch der nèchstverwàndte Äluts- Freund desEtiispruchs 
halben',' ob er,denselben thun-wolle,/zuvor wäre antzesprochen-worden;- ' 
Md er sich daraus Mähret hatte (doch daß solches bewetßlich) daß- er - 
denselben nicht-thun wolte: Dir soll hernacher nicht weiter rmzuspre- 
chen habens- Soudrrn die .Nähergeltung alsdann hem andern Nechffge- 
slpten, oder sonst andern Gesipte« . eröffnet seyn.. Also , da sich auch der , 
Bluts- Verwandte gutwillig und ' ausdrücklich (wne )aüch Mm Ähnl obge- 
-sed'et) des Einspruchs verziehen/,oder auch ein Mit-Verkauffer war«, 
oder auch Jahr und Lag hatte verfliessen lassen: Derselbe hat dadurch 
die Freyheit des'Einspruchs oder der Mahergeltung verlohren ).

Was der rechte Wehrt und Kaufs - Summa ' sey. licto', was der, 
so den Vorkauff oder Nähergeltung Hal, für ein Kaufs - Geld

s I. Damit aber der Einsprecher das verkauffte Gut möge in sei- 
nen L, SU und Geweh'r bringen- /So sott F-v°räDmgM 
den rechten Wehrt, Ve-nun rei pretium , des'-siabff-Ents,. innerhalb 
zuvor angefetzten Zeit, nehmlich Jahves Nild Lages> ^legemund bez h- 
len Dann, wo- er das nicht thäte, und damit säumig wurde, so M 
er hernacher nicht mehr, gehöret werden, weil ep durchweine Fahrlaßig. 

keit Ursach harzn gegehen 4). .
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; Ob es aber gnug sey, wem» der Käusser kein GewtsseS Kauff-Geld 
gezahlet, pder ausgcdrucket und zu Zahlen versprochen/ daß dießfalls daS 
Kauff- Geld nach dem rechten Mehrt des Gutes zu zahlen, oder ob so 
viel darümb erleget werden soll, als von einem »»»der»» licitatore auf 

. i solch Gut; gesetzet wird, davon ist offt in den Gerichten difceptirct wor
den? Wir wolle» aber hiemit derek Meinung, angenommen und appro- 
birct haben, die da schliessen, daß der,, welchem dex Workailffoder Ein
spruch gebühret, nicht allein juilum pretium, sondern so viel, als der 
Werkäuffer von einem andern darmrrb haben kau, zahlen und erlege» soll. 
Es wäre daun Sach«, daß betrieglicher Weise einen.umbzuführen, oder 
von dem Workauff mck Einspruch, mit grossem Auffsatz,. abzuschrecken, 

I363êhar»delt: * Oder war« durch vorhergehende kacts/ verglichen, wafev 
> Gestalt es auf solchen Fall erkaufst werden soll, da soll es bey dem

selben bewende» und bleiben.. , : J
§. II. Wann es sich auch- fugte/ daß der Käusser dem Berkquffer 

. die Kauff-Summt» nicht völliglich , sondern nur ein Theil bezahlete, und 
zu dem übrigen Rest, Termin , Frist, Ziel imi' Zeit hätte: In diesem 
Fall ist der Fürsprecher die völlige Summa auff einmahl zu erlegen auch 
nicht schuldig *).  Dünn der, so den Einspruch thut, soll eben die Ter- 
rata, Ziel und Zeit, auch ändert Gerechtigkeit und Gedinge, so viel den 
Kauff belanget, haben als her Kauffer hat, welchen, er durch den Workauff 
oder Nähergeltung von dem Kauffe abzutreiben gesonnen ist: Dan» al
ler Nutz und Schad des gtzützen Kauff - Co n tracts wird a uff den Einspre
cher hiemit gewendet. Er aber, der Einsprecher, mag sich aller Sorg 
und Gefahr frey machen und entledigm< so er die/KauffSumma ver- 
pitschiret an gebührlichem Ort oder Stelle hinterleget.

§. in. Wann aber der Käusser nach geschloffenem Kauff, etwas zu 
oder über die Kauff- Summa bezahlet, ob der Einsprecher alsdann das- 
selbige auch schuldig sey zu bezahlen-' diesfals seynd allerley opinione« 
der Rechtsgelahrten verhandel». Man hat sich aber dessen verglichen, 
dergestalt, daß, wann der Käusser zu Stund an, nach geschlossenem Kauff, 
ehe und wann der Einspruch geschieht, die bestimmte Haupt- Summa 
hvherte- und ein mehrers, weder es im Kauff beschlossen, bezahlete, gleich 
als 'wäre.die erste Kàuff-Summa zu gering gewesen, daß alsdann der 
Emsprecher>nicht allein die erste Kauff-Summa, sonder» auch die Er
höhung oder Erstattung derselben ohne Wiederrede zu bezahlen solle 
schuldig seyn 2). Dann dieser Zustand, Höherung und Erstattung der 
Kauff-Summa, hat eben die Eigenschafft, Recht ünd Gerechtigkeit, als 
die Haupt-Sache, dero alsbàld es hinzugethan iss worden. Es wäre 
dann Sache, daß in solcher Höherung oder Erstattung der rechte» Kauff- 

- Summa ein Betrug wäre gebrauchet worden, damit man des Werkäuf- 
fexs Blut-Freunde, durch eine solche grosse Steigerung der Kauff-Sum
ma, möchte abschrecke», und solches erweißlich gemacht würde: In die
sem Fall, dieweil es an ihm selbsten unrecht, ünd nicht billig, soll er, der 
Eidsprecher, zu Bezahlung solcher Steigerung mit nichte»» gedrungen «erden.

1) A. L. R. I. 20. 568. 603.
L) A. L. R. I. 20. 604..
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§. IV. Ferner mag and) dem Einsprecher Vie Schulddes Verzugs 
oder Morae, da er die Zahlung der Kauff-Summa, weil ihm derd.AN'-/ 
zahl unbewust, nicht zu rechter Zeit thäte, nicht zugemessen werden: 
Dann/ wo man ihm solche Moram und Verzug der Bezahlung zumesse» 
weite, so müssen ihm zuvor alle Dinge richtig, gewißlich und lauter an- 
gezeiget seyn worden. Darumb soll inan auch dem Einsprecher- zum Be
richt der SacheN, den Contracta - SSticff itt Originali zustellen, und ,für- 
lesen lassen *),  damit er daraus nicht allein den Contract, sondern auch 
die richtige Kauff-Summa vernehmen möge. Wo aber solches nicht gh-s 
schehe, so soll der Einsprecher nichts weniger, nach der Nahergeltniß- 
oder Einstands-Zeit, zu dem Einspruch gelassen werden. Da aber kein 
Kauff- Brieff darüber wäre aufgerichtet worden-, so mag man den Kauff 
und desselben' Summa durch lebendige Zeugschafft darthun und beweisend 
Oder es soll der Käuffer, auf des Einsprechers Begehrt», die Kauff - 
Summà init seinem leiblichen Eyd zu erhalle» schuldig seyn, daß des . 
Kàuffgeldes so viel, und nicht weniger sey. , '

§. V. Dergleichen, wann der Käuffer mit Kode «are abgegangeiss 
sö ist sein Erbe den berührten Eyd (sofern er »Mb des verstorbenen Kauft 
ferä- 'Contract * und Kauff - Summa ein eigentliches Wissen hätte) zuK37 
thun schuldig. Und wann der denselben Eyd gethan hat,' so hebt als-' 
dann die Einspruchs-Zeit an wieder den Einsprecher zulauffen, und eher' 
nicht. Darumb wird der EiNstehee'nicht dafür geachtet', als sey er säm 
mitz oder verzügig die Kauff-Summa zu erlegen , es habe ihm dann der 
Käuffer zuvor'de» Oontracts-Brieff gezêiget od'ör zngestellet, oder die 
Kauff- Summa mit seinem geschwornen Eyd bestetiget.

h. VI. Im Fall aber,'der Kauffer sich »erwiederte (wie, offt geè - 
schicht) die Kauff-SumMa vory Einsprecher anzunehmen: So ist er vor» > 
Rechtsweg?» schuldig, diefelbige Gerichtlich an dem Oxt, worunter, das . 
Gut gelegen und gehörig, zu hinterlegen: Und wann solches geschehen^ 
so ist er dem Kauffer einige Interesse î« eplegen oder, zu geben nicht,ver-, 
bunden. Wo er aber, der Einsprecher, diese Gerichtliche Hinterlegung 
nicht thäte, so' ist er dieses Juris Lâractns, oder Einspruchs-Rechten- 
nach Berlauff obgesetzter Zeit,' nicht mehr fähig '). '

§. -vil. Der Kauffer aber mag das Gut,, so er erkauM, vor Aus
gang der Einspruchs-'seit , einem andern wol verkauffen: Daun er .ist - 
desselben erkanfften Guts ei» Herr, 'alldieweil noch, kein Einspruch ge- 
schehen ist,?.). . Md unterdessen , kan und mag auch ster sechste Freund, 
des ersten Werkhuffers nichts weniger gegen den andern hausser den El»- , 
sprach oder . Abtrieb anstelle»./ Dan» diese Gerechtigkeit des Einspruchs 
gehet nicht auf dix Mrfon des Käuffers,. sonder» auff das Gflt. , <

VIII.1 So dann das Gut zum andern mahl verkaufst worden, 
und die Kauff-Summà des andern Kauffs größer als die erste wäre: 
Zn diesem Falls ist der Einsprecher nicht die ander/ sondern me-erste

, 1) A. 8. R. I. 20. 608.
2) A. 8. R. I. 20. 602. ,
3) A. 8. R. I. 20. 635. . ■ ; '

Westprruß. Prov.-Recht.
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Kauff- Summa zu bezahlen schuldig *). Aber hergegen so hat der letzte 
Käuffer um den Abgang der Kauff-Summa, Actione ex Empto, wieder 
den ersten Käuffer, zu klagen. Dann der erste Kauffer ist schuldig dem 

' andern Kauffer seine völlige ausgegebene Kauff-Summa wiederum zu 
bezahlen. Es wäre dann Sache, daß die Contrahenten sich anders ver
glichen , oder pacifdret hätten, daß nemlich der erste Kauffer dem an
dern den Abgang an der Kauff-Summa zu erstatten nicht solte schul
dig seyn: So bleibt es billig dabey.

Art. IV.

Ob der Einspruch oder Nahergeltung einem andern möge über
geben werden, und von der Marcklösung.

§. L Es sollen und mögen auch die Einstands-Rechte, einem an
dern zu Schaden und Nachtheil, nicht cedirtt oder übergeben werde». 
Derowegen so mag auch der nechste Freund oder Bluts-Verwandter sein 
Einstands- oder Nähergeltungs-Recht einem andern Frembden, zu Ab
schneidung der Gerechtigkeit seiner Bluts-Verwandten, alldieweil diesel
ben verhanden seynd,.und abtrerben oder einsprechen wollen, nicht auff- 

, tragen oder übergeben; Jedoch der Vorkauff und Nähergeltung,' wel
chen jemand ex paçto vel conventione erworben, mag einem extraneo 
wol cedicet werden 2).

§. II. Wann auch ein Bürger oder Einwohner einer Stadt, oder 
eines Dorffs auffm Lande, einem extraneo, Ausgesessenen oder Auslän
dischen, ein liegend Gut, so in derselben Stadt oder Dorffs Gräntzen 

138und Bezirck gelegen, verkaufst: * So soll ein jeder Bürger oder Einwoh
ner derselben Stadt oder Dorffs, wo nicht andere, die bedingte oder äl
tere Lösung darzu hätten, verhanden, in Jahr und Lag die Lösung oder 
den Einspruch darzu haben 3).

§. in. Nachdem auch offt geschicht, daß Unsere Unterthanen auf
> dem Lande und in Dörffern, mit Kauffen und Verkauffen ihrer liegen

den Güter zu einander in die Märckung oder Gräntzen greiffen 4): Da 
ordnen und wollen Wir, wo solche Güter forthin dero eins oder mehr, 
von Unsern Unterchanen einem andern, ausserhalb solcher Märckung und 
Gräntzen, und doch in Unserm Königreich Preussen gesessen , verkaufst 
wird: Daß alsdann diejenigen, welche in der Märckung oder Gräntzen 
gesessen, wo nicht andere, die eine bedingte oder ältere Lösung, oder aus 
Blut-Freundschafft näher Recht darzu hätten, verhanden, dieselbigen 

'Güter, so offt das geschicht- in Jahr und Tag >) mit demselben Kauff- 
Geld auch lösen mögen.

§. IV. Wo sich aber mehr, dann einer Unserer Unterthanen, an 
solchem Orth, da das verpuffte Gut gelegen, gesessen, anzeigen, und

i) A. e. R. I. 20. 655.
21 A. L. R. l. 20. 694.
Y A. L. R. I. 20. 650.
4) A. L. R. I. 20. 651.
5) A. L. 9t. I. 20. 656.
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zu lösen begehre» würde, so sollen sie sortiren und lose», welcher unter 
ihnen den Borgang habe: Und welche» dan» das Löß trifft, demselben 
soll die Äsung oder Einspruch gestattet werden 1 ).

§. V. Wann dann die Jngräntzende entweder gar nicht verhanden, 
oder des Einspruchs sich nicht gebrauche» wolle»; Alsdann möge» die 
augräntzende uechste Machbaren, jedoch nach Proportion der Länge und 
Weite der Angräntzung, sich des Einspruchs-Rechtens gebrauchen 2).

Art. V.

In welchen Fallen oder Contractera der Einspruch oder die 
Nähergeltung statt habe oder nicht.

I. Es soll der Einspruch allein in Contracta emptionis et ven
ditionis, das ist, in Kauffen und Verkauffen; Aber in den andern Con- 
tracten, als Verleihungen, Miethen, Vermiethen, Wechseln, Ueberga- 
ben, Schenckungen unter Lebendigen, oder von Todes wegen, o.der in ' 
einem Testament oder letzten Wille» verschafft re. gar nicht statt haben 
»och zugelassen werde» 3). Doch daß hierunter kein Gefehrde noch At- 
aeitft gebrauchet werde. ,

n. 1 Darnach hat der Kauffs- Einspruch oder Abtrieb nicht statt 
in Heyrahts-Gütern, die durch einen Heyrahts-Oontract verwendet, und 
also zum Heyraht-Gut, oder aber Wiederlage gegeben, werde» 4). •

8. m. Es mag auch i» schlechten Gabe», oder in Gaben auff den 
Todesfall geächtet: Item, in den verteüireten und legireten Gütern: 
znder in Gütern, die in Verträgen, Pacte» und Transactionen einem 
andern übergebe» werden, kein Einspruch zuläßlich seyn. Es wäre dann 
der Wechsel oder Uebergabe, oder sonst andere Veränderung der Guter 
aefährlicher Weise] und dem nechsten verwandten Freunde zum Vorfange, 
simulate geschehen. Als, wann der Begabte mit dem Geber em Ver
nehmen gehabt, unter dem Schein einer Gabe sein Hauß oder Hoff an 
sich zubringen, so mögen die nechsten Freunde den Einspruch wol thu«, 
und den Begabten zu Recht abtreiben.

♦ §. IV. Als nun jetzo gesetzet, daß der Einspruch rat Tauschen uni) 139 
Wechseln auch nicht verstattet werde; So wolle» Wir solches gleichfalls 
verstanden haben, sofern der Wechsel oder Tausch nicht zu Betrug, Ab
schneidung oder Vorfang des Einspruchs oder Nahergeltnng gefchlcht. 
Dann, wo solches ausdrücklich möchte dargebracht und erwiesen werde»; 
So hat der Einsprecher Fug und Macht, den Tausch oder Wechsel zu 
fechte». Wo aber im vorigen Fall gezweifelt würden und man nicht wis
sen könte, ob anfänglich ein Lausch oder Kauff gemacht wäre: So soll 
alsdann angesehen werden, ob das Geld höher sey, als das Gut, das 
i» dem Lausch nebkn der Geld-Zahlung an einander hangt, und zusam-

1) A. L. R. I. 20. 655.
2) A. L. R. I. 20. 651.
S) A. L. R. I. 20- 575.
4) A. 8. R. I. 20. 575; 38*



596 [©. 139.140. J Viertes Buch. Tit. VIL

men gegeben wird. Dann, so die Erstattung, so mit Gelde geschieht, 
dasselbe mit angegebene vertauschte Gut übertrifft oder mehr ijl, so ist 
derselbe Contract säoeinen Kaufs zu achten. Wann aber das Auffgab-Gew 
weniger wäre: so wird folget: Contract für einen Lausch gehalten. So aber 
dasAuffgab-Geld eben so viel wäre, als viel Has mit angegebene vertauschte 
Gut werth ist, so soll es übermahl für einen Kauff gehalten werden^).

Gleichfals, so ein angeschlagen oder aeMmirtes Mut oder Grund 
um ein anders Gut oder ^Grundstück gegeben wäre, wird solches auch 

. für einen Kauff gehalten. Wie dann auch sonst die aeftimation oder An
schlag eines Dinges oder Guts in zweiffelichen Sachen regulariter für ei
nen Kauffs-Contrapt HU achten. Sonst und ausserhalb dieses alles hat 
der Einspruch, in den Zur lautern und unvermengten Lauschen nicht 
statk Es wäre dann (wie obgedacht) ein Betrug darbey, so hätte es 
eine andere Meinung -).

§. V. Würde sich aber auch zutragen, daß einer dem andern eine 
fahrende Hagb, ob dieselbe gleich nicht um eine Summa Geldes Unge
schlagen wäre, um ein unbewegliches oder liegendes Stück oder Gut 
gäbe: So soll alsdann in demselben unbeweglichen Stück Hev Einspruch 
oder die NLhergeltung auch statt haben. Dann es wird alles dasjenige, 
was man um ein unbeweglich Stück oder Gut gLebet,'ob es gleich nicht 
baar Geld ist,- eine Zahlung genannt. Sonsten könten in dergleichen 
Fallen viel arge List, Gefährde, Betrug und, böse Practic, zu Abbruch 
des Einspruchs oder Abtriebs,7 gebraucht werden: Indem daß einer dem 
andern, um die liegende und unbewegliche' Stücke, nicht Geld,' sondern 
Gold, Silber-Geschirr, Ketten, Halßbander, und gndere dergleichen 
güldene oder silberne Gezierd oder- Geschmeide, oder etwas dergleichen, 
das eben so leicht und bald, als das Geld, ausgegeben möchte werden, 
geben würde. ‘ ,

§. VI. Warm von "jemanden ein Gut zu Abzahlung und in Ab
schlag seiner ausstehenden Geld-Schulden gegebeü wird, als so ein Schul- 
dener seinem Creditori seine Güter, wegen einer Summa Geldes, so er 
ihme schuldig,« verpfändet hätte und vermöchte dieselbe Summa zu be- 
Mmmrer Jahlungs - Zeit nicht, zu erlegen, und dann der Schuldener da- 

,hero dem Gläubiger seine, des Schuldeners, Güter, als sein Unterpfand, 
in solutum traditct und übergeben hätte, dem Creditori , aber darüber 
von des Debitoris Gesipschafft ein Einspruch geschehe: So soll derselbe 
Retrahent mit der eingewandten Nähergeltung gehöret werden: Doch 
also, daß solcher Einspruch in Städten innerhalb Iaht und Lag, à 
tempore dationis in folutüm judicialiter insinnatap, V0N der Zeit NN, als 
der Debitor ihme, dem Cxeditori, solch Güt Gerichtlich eingeraumet, für
genommen und angestellet werde. Es wäre dann, daß. solche datio in 
solutum, nachdem solches Jahr und Lag zuvor öffentlichen intimiret und

- angeschlagen 3), und ihme nachmahls nach Verfliessung derselben Zeit 
140solch Gut in solutum eingeräumet, Gerichtlichen geschehen * wäre; Dann 

auf solchen Fall tonte der Einstand fortmehr nicht statt haben, sondern >

1) A. L. R. I. 20. 677.
2) A. L. L 20. 577.
Z) A. 8. N. H. 4. 230.



Mettes Buch, Tit. VII. [S.140.] 597 

der Betrahent wird damit billig abgewiesen. Aus dem Lande und in dm 
2(enibtern cibßt. foU bas Tempus Retractus ober Einstanbs in bicfcfti 8aü, 
Wànn die Güter In solutum gegeben, à tempore immissionis oomputiret 
nüd gerechnet, ausserhalb diesem Fall über, die immissiones in keiner 
andern Meinung , als wie es sonsten gebräuchlich, und es der modus 
executionis oben ausweiset, verstanden werden .

VII. Es ist auch oben gesetzet« .daß man in Verträgen und Trans- 
aćtionibus keinen Abtrieb oder Einspruch begehren solle. Derowege», 
wann zween oder ihrer mehr um ein bewegliches oder liegendes Gutli- 
tiÄren, und folgends sich miteinander vertragen, also, daß dasselbe krieg- 
bahre Gut durch solchen Vertrag und Transaction einem aus ihnen zu- 
aesprochen oder tradiret und zugestellet wird: So mag in solchem Fall 
der Onspruch oder Einstand von dem sechsten Bluts - Verwandten nicht 
begehret werde» 2). " Es wäre dann in solchem Vertrage ein Betrug, zu 
Abbruch des Einspruchs/grübet worden, und solches erwiesen. /

8. VIII. Da aber eine Erbschafft verkaufft wird,' sv hat in dem
selben Verkaufs der Einspruch statt: In Anmerckung, daß die Erbschafft 
eine unbegreiffliche Gerechtigkeit ist, die dq unter die unbewegliche Dinge 
gezehlet wird. Und auch in Ansehung, daß die Erbschafft, nicht allein 
die bewegliche», sondern auch die unbeweglichen Güter in sich begreifst. 
Man» aber eine Erbschafft verkaufft würde, dann lauter bewegliche Gu
ter- und kein unbeweglich oder liegend Gut wäre: So wird daselbst der 
Einspruch oder Nähergeltung nicht zugelassen, Jedoch wird der Em- 
svruch oder Abtrieb auch nachgegeben in verkaufften Geld-Schulden, und 
andern Ansprüchen , Actionen und Anforderungen, die auf unbewegliche 
Stücke oder Güter gestevet seynd. Wie denn auch in den Praedialibus 
Servitutibus, sachlichen oder dinglichen Dienstbarkeiten, die dem Erdbo
dem und unbeweglichen Dingen anhangen: Da»» die «erde» auch fur 
unbeweglich gehalten3). ' .

8 ix Weiter, so seynd auch etlrche Guter, tu welchen, rhrer Ei- 
aenschäfft nach, der.Einspruch oder Abtrieb nicht mag verstattet werden. 
Als wann Güter, so zum Theil wol, und in guter Wege, zum Theil 
aber übel, und etwan auch weit entlegen seynd, sambtlich nut ewandw 
verkaufft werden: So soll der-Einspruch oder Abtrieb auch sämtlich 
geschehen, und dem, so den Einspruch thut,, nicht gestattet werden, sei
nes Gefallens in die besten und gelegensten ewzusprechen, und d,e an
dern nachgültigen und entlegenen bleibe» zu lassen, welche sonst ohne die 
guten und wolgelegenen nicht wol zu verkaufst» oder zu vertreiben wa
ren. Also auch, wann zwey Feld-Güter, jedes fur hundert Gulden, 
verkaufft, so mag der Nechstverwandter dasjenige so fruchtbar, ohne 
das andere, so unfruchtbar ist, nicht abtreiben. Ebenniafiig auch, wann 
bewegliche Güter- eines grossen ansehnlichen Wehrts, m wercklrcher An
zahl züm fordersten; Und aber darzu etliche geringschätzige unbeweglrche
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Güter verkaufft würden: So mag der nechste Freund die unbewegliche 
geringen Wehrtß nicht abtreiben.

§. X. item, wann ein Gut für Herrn - Zinß oder Schuld öffentlich 
und Gerichtlich fubhastiret oder feil getragen, und also durch den Eigen
thums-Herrn selbst nicht verkaufft worden *):  Da hat der Einspruch oder 
Abtrieb auch nicht statt. Da auch einer kaufft einen Platz oder Grund, 
der Meinung,darauff eine Kirche oder Kirchhoff, oder öffentliche Schul 

141ZU bauen, oder sonsten in Gottesdienst oder * gemeinen Nutz zuwenden; 
Den Kauff mag der nechste Bluts-Verwandte nicht abtreiben.

§. XL Wenn Ls sich auch begäbe, daß ein verkaufft Gut der Herr-, 
schafft, Kirchen, Hospital, oder gemeiner Stabt, mit nahmhaffte'n jähr-^ 
lichen Zinsen verhafftet, und der Kauffer zu Entrichtung derselben g-^ 
wiß und guugsam; Aber der Emspsecher ungewiß und ungnugsam wäre: 
So soll der Einspruch oder Abtrieb nicht gestattet werden, ob auch gleich 
der unvermögende Emsprecher verwegen Bürgen setzen wolle. Dann es 
mit.den Bürgen (sie seyn gleich so haabhafft als sie wollen) in Sachen, 
so beharrlich oder beständig seyn sollen, ein zergänglich und gantz unge
wiß Ding ist 2).

§. XII. Wann auch gleich ein Gut nicht erblich noch gründlich, son
dern auf einen Wiederkauff, sub pacto retrcrvepditîonîs ; einem Frembden 
verkaufft wäre: So ordnen und'wollen Wir, daß doch nichts destoibe- 
niger den nechstgesipten Freunden der Einspruch oder Abtrieb gestattet 
soll werden. Doch also, daß das- vorige Pact, "und der Vorbehalt des 
freyen Wiederkauffs in seinen Kräfften bleiben, und dem Verkäuffer und 
seinen Erben jederzeit der Wiederkauff auch bevorstehen solle ^).

§. xm. Vielweniger mag die Nähergeltung gebraucht werden in 
verpfändeten Stücken oder Gütern. Dann es bleibt der Verpfänder ein 
Herr des Pfandes: Also, daß er auch das Pfand wieder den Willen sei
nes Gläubigers und Schuldherrn auf einen andern wohl verwenden mag, 
doch mit-der Distinction, davon oben unter dem Titul von Pfandschafft 
mit mehrerm gedacht ist worden. Es wäre dann das Pfand so hoch ver- 
Hypotiieciret und versetzet, 'daß keine Hoffnung mehr verhanden wäre, 
daß eß der Verpfänder wiederumb ablösen würde , alsdann mag der Ein- 
sta'nd oder Nähergeltung seinen Fürgang haben und gewinnen

XIV. Eß soll auch in blossen Schein-Kauffeu das Ius Retractus 
oder Einspruchs Recht nicht geüdet oder zugelassen werden: In Bedencken, 
daß der Verkäuffer durch solchen Schein-Kauff sein Gut nicht verändert, 
noch sich des ELgenthumbs zu entschlagen Willens gewesen ist 5).

§. XV. Nachdem sich auch bißwerlen zutragt, daß ein Gut mit eU 
net: Condition, Gedinge und Vorbehalt verkaufft wird: Als einer ver
kaufft einen Acker, Hauß, Speicher, Keller oder Scheure, mit dem Gk 
dinge und Vorbehalt, sofern er, der Verkäuffer, in àm Viertheil oder

1) A. 8. R. L 20. 575.
2) A. L. R. L 20. 578.
3) A L. R. 1. 20. 230.
4) A. L. R. L 20. 576.
5) A. 8. R. I. 20. 575.



Vierte- Buch. Tit, VII. [€>. 

halben Iahreeinen ander» ihme gelegene» Acker, H?uß oder Speicher rc. 
bekommen ltnb kanffen «löge: Desgleichen, dass auch offtmahls der Wer 
kanff auf Aeit und Siel (die. sich etwan auf em Jahr, oder zwey, à 
lâ-iaer erstreckend aeschicht, und aber demnach t» Iweiffel gezogen wird, 

f»rst in ßeti # wenn die Condition erfüllet, oder dns letzte Ziel Heê 
Kauffgeldes verrichret und bezahlet ist, statt haben solle. Solchen Zweis- 
sel. auszuheben,und hierinne» «»nöthigem Aanck und Rechtfrrttgung vor- 
rukonimeu: So ordne» , setzen uüd wollen Wrr, wann E^semGut 
verkaufft dermassen, wie oberzehlt, und dasselbrge sobald dem Kcmffer 
ru besitzen, zu gebrauche» und zu nutzen eingeraumet, trackiret oder zu. 
aestellet, daß alsdann auch der Abtrieb und Einspruch "»der hie oben 
bestimmten Seit statt haben soll, und solche Seit l^ê nach geschehenem 
Werkauff soll gerechnet werden. Wurde aber der Wàuffer das ver. 
kauffte Gut nicht einräume» / sonder» noch ta fernem Besitz und Po^er'1-- 

«“s«.8* mm. *
-rj-, alle «errichtet und bezahlet seyn,, behalte». So soll dte Mt des 
Abtriebs oder Einspruchs alsdann erst, nach
Liefferung des verkaufften Guts aber mcht nach dem geschehene» 6o°- 

tract, an^erechnet werde» ').  . .

WMMMMVA

M *•***•»*10[ eTfûïïetev Condition dem Kâuffer tmdirotO mit ' . =.

SLLwLL «i^îShà Lk îLni^
diePo^OB;

tranS§MXVnr@oaUûb Werkauffer und Kauffer, vor dtt rraàà> - 

oder Einantwortung des Kauff-Guts, und ehe e^ KaUffe (jteń=

WMÜHr und Cofcfea» wol
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thu» mögen; Alsdann soll der nechstgestpte Freund mit Begehruna des 
Einspruchs oder Abtriebes nicht gehöret werden '). a

Wann aber das Eigenthumb. des verpufften Giffs einmahl einge
antwortet und tradiret , und der Einspruch angestellet wäre worden: Als
dann mögen der Verkäuffer und Käufftr durch Bereuung von dem Kauff, 
IU praejudicium tAtii, nicht mehr abstehen. ,

§. XVIII. Also auch wann einer dem. andern verhieß fei» Gut zu 
Kauffe zu geben; So. hat in demselben Fall.der Einspruch oder Abtrieb 
nicht statt! Es wäre dann die realis traditio, die würckliche Einräu
mung darauf erfolget. Geschähe es auch aber, .daß ein Gut mit solcher 
Condition und Anhang verkaufst wäre, da ein nechstgeflpter Freund ein
sprechen wolle oder würde, daß alsdann der Kauff nichts sötte seyn: I» 
diesem Fall otdnen unh wollen Wir, daß der Einspruch nichts destowe- 
niger statt haben solle Dann der Verkäuffer und Käuffer mögen in 

. ihrem Coutract weder stillschweigend noch ausdrücklich so viel'nicht han
deln oder abrede»,-daß der Einspruch oder die Nähergeltung nicht feite 
zugelassen werden. . Sonsten sollen in alle Wege die Pacta, Gedinge und 
Abreden (sofern dieselben sonst ehrbar und rechtmäßig seynd) welche bey 
dem Verkaufs geschehen, in ihren Kräfften stehen und bleibend Dann der 
Emsprecher hierin nicht mehr noch weniger. Wortheils, als der rechte 
Käuffer haben soll. J

.•••§- XIX. Wann dann einer einen Grund, Acker, Platz, Hauß, Spei
cher oder Garte» kaufst, und aber sich dès Abtriebs oder Einspruchs zu 

I43versehen * hat: Der soll denselben, so lang die obhestimmte Zeit Jah
res und Tages, des.Einspruchs wäret, und noch nicht vollkommlich heriimb 
ist, ünverhauet, auch das Gut unverändert lassen: Das ist, .aus einem 
Acker, keine Wiesen oder Garten, aus einem Hause keinen Speicher ec, 
machen, sonder»-in feiner wesentlichen Form (wie. er die gefunden) und 
i» gutem Bau erhalten. Dann ehe] die Zeit der 'Nähergeltung fürüber, 
so, ist der Käuffer noch kein gewisser, beständiger > noch unwieöerrufflicher 
Eigenthumbs-Herr der verkaufften Güter ’).

§■ XX. Wann aber der Käuffer sonst an dem erkauffte» Gut (un
verändert desselben) v"r dem Einspruch einige kündliche, nothwendige und 
nützliche Arbett und Besserung gethan hätte; Die soll ihm neben dem 
Kauff-Gelde (wie auch zum Theil obgedacht) Wem- oder Reu-Kauff, 
und ander» Unkosten, so ihm ausgegangen wären, nach Erkänntnüß und 
Mäßigung der Gerichte, durch de» Betrahenté» und Einsprecher erlegt 
und wiederumb erstattet werden 4).

§, XXI. Wann auch der Käuffer, von des erkauffte» Guts we
gen, zu Erhaltung desselben Gerechtigkeit, défaisions-gßeife in eine» 
Gerichtlichen Prdcess oder Ianck sich hätte einlassen müssen, und hätte 
die Sache derowegèn erhalten oder nicht: So sollen ihm folgends die
selben Kriegs-Kosten, litis expensae, durch den Abtreiber oder Einspre»

1) A. L. R. I. 20. 618.
2) A. e. R. I. 20. 575. ,
H A. L. R. I. 20. 606.
4) A: L. R. I. 20. 632—684.
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cher refunditet und erstattet werden. Da er aber einen muthwilligen 
Rechts-Gang gefuhret, und dessen keinen.Grund gehabt, und dghero 
der Sachen verlustig wäre worden, so ist beo 'Retrahent obót Emspre- 
cher lhme denselben Kosten zü erlegen Aicht schuldig.

§. XXII. Und dieweil bey der Nähergeltung oder dem Einspruch, 
denselben zu verhindern ,; durch die Käusfepe, und hinwieder denselben zu 
erhalten, durch den Eidsprecher oder Retrahenten, in vielèrley Mege 
Practiken und arglistige Borfheil gebraucht werden: So ordnen, setzen 
und wollen Wir, wo jetzo gedachte Partheyen hierin einigen bösen Wer- . 
dacht auf emandev hatten, und einànder nicht vertrauen wollen r daß sie 
Macht haben sollen, auf. den Eyd sie zu ermahnen.

Welchen Eyd auch dieselbigen, so wol Käuffer als Werkäuffer (da 
eS also erfordert würde) einander für Gericht zu leisten schuldig seyn 
sollen: Nehmlich, daß sie recht und aufrichtig verkaufft und gekaufft, 
auch .die Kauff-Summa-so hoch seye, wie Angegeben worden, ' und daß 
sonst darunter kein gefährlicher Betrüg- noch Argelist gesuchet, noch ge
brauchet worden. > .

Dagegen soll der Retrahent oder Einsprecher auch zu GOtt schwe
ren und betheuern, daß er begehrten fürhabenden Einspruch ihm selber^ 
und niemand andern, auch zu seiner selbst Nöthdurfft und Gebrauch, zu
thun fürhabe oder gethan habe, und darunter kein gefährlicher'Betrug, 
noch Argelist gesuchet noch gebraucht worden. Dann Wir alle Gefährde 
und Argelist in dem retrahlren ünd Einsprechen gantzlich verbothen hü
ben wollen -1)*

§, XXIII. Es soll auch endlich keiner, nach Berlauffung obbestimm
ter Zeit des Jahres und Lags, der des Berkauffs Wissen gehabt, und » 
Inländisch gewesen (wie obstehet) er sey gleich so nahend gesipt und ver
wandt, als er zimmer wolle, weiter zum Einspruch zugekaffen, sonder» 
der § Verkaufs für beständig und krafstig gehalten werden 2).

XXIV. Dieweil die Klage umb den Einspruch realis und ding
lich ist so soll vor demjenigen Richter, in dessen Gebiethe und Juris
diction das verkauffte Gut gelegen ist, umb den Einspruch geklaget wer
den. Wie dann auch in andern * real und dinglichen Klagen zu ge-144 
schehen pfleget, auch die Rechte solches erfordern, wie oben im kxoeels 
unter dem Titus de foro competenti mit mehrerm zu ersehen»

1) A. 8. R. I. 20. 594,
2) A. L. R. I. 20. 610.
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Tit. VIII.

Von Miethen und Vermiethen, oder von verliehenen oder 

bestandenen Gütern.

Art. I.

Von Miethen und Vermiethen beweglicher Güter, umb ein be
stimmtes Geld oder Pension.

§. I, Der Contract Miethens und Vermietens vergleicht sich fast 
in allen Dinge» dem Gewerb und Contracts des Kaussens und Verkauf- 
feus: Also, daß sie fast auf einerley Weise und Maasse geschehen. Dann 
wie ein Kaufs aufgerichtet wird, so sich die contrahirenbe Theil des pretii 
oder Kauff- Geldes vereiniget haben: Also wird auch ein Bestand oder 
Miethe vollenzoge» oder aufgerichtet, so man sich des Bestand - oder 
Mieth-Gelds mit dem Wermiether vergliche» hat. Wa»» aber zwischen 
dem Conductore und Mieths-Mann also abgeredet wird, daß nach Be
schluß der Verleihung oder Beständnüß der Miether geben soll, wie sie 
sich mit einander Verträge» werde», wolle» Wir, daß solche Verleihung 
und Beständnüß, als «»gewiß, nicht krasstig, unb von Unwürben sey» 
soll *).  Dann Vermietung oder Locatio ist und heißt der Contract, da 
einer seine Persohn, Gut oder Arbeit, zu eines ander» Nutz und Ge
brauch, umb ein genannt Geld, Lohn oder Zinß hinzuleihen bewilliget.

§. II. Es ist aber nicht vonnöthen, daß das Miets-Geld eben in 
Geld (wie, mehrertheil der Rechts - Gelehrten wolle») bestehen müsse/ son
dern kan auch in andern Dingen, die mit der Zahl, Maaß und Gewicht 
gelieffert werden 2); Wie auch in einem gewisse» Theil Früchten gesche. 
hen 3): Als, so einer ein Hauß vermietet umb eine» gewissen jährli
che» Jinß an Geld oder, dergleichen; So ei» Dienstboth, Arbeiter, oder 
Werckmeister sich dingen löst umb-einen gewisse» Lohn an Geld, Klei
dung und andern; Oder, so einer Hube», oder ei» Gut bestehet, umb 
das Therl oder gewisse Pacht, in Früchten. Dann swie obgedachtj cho 
bald beyde Partheyen des Mieth-Geldes, Wehrts und Bestand-Geldes 
halber eins worden, gegen den Gebrauch und Nutz eines andern Dm- 
ges, so ist schon der Contract locationis et conductionis, des Verleihens 
und Bestehens verbracht und vollkommen.

6. ui. Was dann das Vermieten beweglicher Guter anbelanget, 
da nehmlich das Eigenthumb eben wie bey den unbeweglichen Gütern, 
bey dem Locatore oder Wermiether 'bleibet, aber die Miethe, »icht ver
geblich, sonder» umb ein benannt Geld geschiehet: Als, da em» em 
Pferd, oder ander Thier oder Ding, jedes Tages, à was ^ahr 
über, umb ein oder mehr Gülden, und also fortan hmlechet oder ver
mietet: Da ordnen und wollen Wir, daß der Entlehner oder Miether

1) A. L. R. I. 21. 258.
2) Ä. L. R. I. 21. 264.
s) A. L. R. I. 21. 265.
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solch gemiethet und entlehnet Ding, oder Gut recht und redlich, * als K45 
marin es sein" eigen wäre, halten und brauchen, auch in Verwahrung 
und Unterhaltung desselben einen solchen treuen Fleiß beweisen soll, den 
auch der allerfleißigste Haußhalter dabey angewendet würde haben, oder 
anwenden möchte yu

Gleichen Fleiß soll man auch m den gemietheten und bestandenen 
mybeweglichen Gütern anwenden: Dann ins gemein ist zuwissen, daß ein 
jeder Beständer oder Miether eines Hauses oder Guts!, was durch sein 
selbst, seines Gesindes, oder Gaste Unfleiß und Schuld, an dem bestatt« 
denen oder gemietheten Hause oder Gut verwahrloset oder verderbet wird, 
zu bezahlen sollo schuldig seyn.

? Würde aber über solchen Fleiß, den ein jeder fleißiger Hauß-Vater 
in seinen eigenen Händeln thät und gebraucht, etwas geschwächert, oder 
zerbrochen, und darumb von bem Locatore und Verleiher angesprocheu 
werden, soll solches zu Ermäßigung und Erkänntnüß der Richter unb 
Ämbt-Leute gesteüet seyn. , .

iv» Danebenst ist auch der Miether dem Locatori oder Bermie- 
thern den Lohn, Ainß oder Pacht, zu bestimmter Zeit, wie sie sich dessen 
unter und mit einander verglichen, pacifciret und Übereinkommen; Oder 
auch, da sie sich gleich rsichi verglichen, auch kein sonder "Gebrauch des
wegen, nach Ausgang der Miethe oder Beständnüß-Ieit- sonderlich wo 
dieselbe auf èm Jahr oder kurtzer bestimmt, zu bezahlen schuldig?).

§. y.'; Da aber hierüber das entliehene Ding, oder bestandene Gut, 
durch GÖttes Gewalt, und pnversehenliche und unvermeidliche Unfälle^ 
ohne einige Schuld und Säumnjss des Entlehners, zum Theil oder gar 
schadhafft würde und verdürbe, dafür ist er etwas zu erstatten nicht 
schuldig. Darumb, wer ein Hauß, oder ander beweglich Ding miethet, 
und es verdürbe durch Feuer, oder andere unversehenliche Fälle, so ist 
der Schade desselbigen, dem es gehöret. Würde aber etwas, verderben 
aus Verwahrlosung , so muß und soll es derjenige , der es gemiethet 
hat, gelten, und einen Abtrag dafür thun. Also auch , wann emer em 
Pferd miethet/ an einen gewissen Ort zu reiten, und er brauchte, oder 
ritte es anders wohin; Als wann er es miethet gen Elbing, und ritte 
es darnach in ein Lager oder andere gefährliche Ort, und es käme umh, 
oder nehme Schaden: So muß er es gelten- und ist dem Vermrether 
dafür einen gebührlichen Abtrag zu thun schuldig 3).

§. VI. So jemand einem Schneider sein Gewand thut zu machen: 
Oder einem andern sein Gut zu verkauffen, und verspricht ihm sein Lichn 
davon zu geben, dass jener zufrieden ist: So ist er schuldig das Trttch, 
oder was es anders ist, zu/verwahren Und unverderbet wiederzugeben 
Ob es ihm aber gestohlen chürde, 'ohne seine Verwahrlosung, da er das 
neben dem Seinen wol verwahret, aufs beste er könte, und darff es mtt

1) A. L. R. L ZI. 278.
2) A. L. R. I. 21. 297.
3) A. L. R. I. 21. 279.
4) A. L. R. I. 11. 899. 920.
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seinem Eyde erhän, wie recht ist, so ist er es zu gelten oder zu zah
len nicht schuldig.' . * ' .
" ! So auch dasselbe Hauß oder Gemach, darin er das Tuch oder Gut 
hatte, verbrènnete: So darff er es nicht gelten, wann er es mit Recht 
darthun karr, daß der Brandt ohne seine Verwahrlosung oder Schuld 
geschehen, und daß er eß nicht retten können.

§. VII. Was dann auch sonsten in diesem Contract zwischen beyden 
Partheyen, dem'Vermiether und Miether, sonderlich paclfciret und 'Lb- 

A46 geredet * wird, es sey der seit, oder Maaß, des Gebrauchs oder Bezah
lung, oder anderer Vorbehalt Halden, so ein oder der ander Theil thun 
würde; Das alles soll würcklich also gehalten und vollenzogen werden. -

§. VIII. Es ist gemeines und gewissen Rechtens, daß die Gontract 
auch die Erben binden. Derowegen ordnen und wollen Wir, daß solches 
alles beyde also in haeredibus locatoris^et conductoris, das ist, in den 
Erben des Mrmiethers und Miethers, wie es die gemeinen Käyserlichen 
Rechte verordnet, zu sprechen und zu erkennen sey, also und nehmlich, 
daß alles, was allhier von dem Miethen und Vermischen verordnet und 
disppniret, solle auf ihre, der Heyden Partheyen (da sie in wahrender 
Zeit solcher Leihe und Beständnüß mit Tode verfielen) nachgelassene Er
ben ebenmäßig extendiret und erstrecket werden, so lange die bestimmte 
seit währet, Und noch nicht herumb ist Und solches soll statt haben 
nicht allein in Vermiethungen beweglicher Dinge, sondern auch in unbe
weglichen Gütern, so einem andern verliehen oder vermiethet seynd^).

Art. II.

Von Verleihung und Beständnüß oder Miethung liegender Güter.
§. I, Dieweil die Beständnüß oder Miethe, der liegenden und un

beweglichen Güter, in diesem Unserm Königreich Preussen, fürnehmlich 
miss zweyerley Weise geschehen mögens Ko wollen Wir solches auch zu
forderst hiemit kürtzlich erklären. Dünn erstlich werden liegende Güter, 
als Huben, Acker, Wiesen, Häuser, Speicher, Gärten rc. schlechts ver
miethet, auff ein, zwey oder mehr Jahr, um einen benannten sr'nß oder 
Pension, ohne sonderliche Pacten und Nebeugeding. Solche ist und -heis
set eine schlechte Vermiethung, Locatio et; Conductio in Latein genannt.

Zum andern werden solche liegende Güter (res foli) auff keine be
nannte Anzahl Jahr, sondern zu rechtem Erbe, das ist, nicht allein dem 
jetzigen Miether, sondern auch allen seinen nachkommenden Leibes-Erben 
verliehen zcj welche Arth Vermischens genannt wird Emphyteusis vel 
Contractus Emphyteutious, Davon in dem nachfolgenden Titul disponi- 
ret wird.

§. H. So viel nun aber die erste Miethe belayget, als, da ein 
Land-Gut, Hauß, Speicher, Garten, Wiesen ic. aus eine benannte 
Zeit, und um einen bestimmten Jahr-Ainß und Pensio« verliehen wird,
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in dero Vermiethung soll dieses Recht, wie folget,/ gehalten werden» 
Und soll demnach solche Locatio und Vermiethung so lange währen, biß 
die bestimmte und attgesetzte Zeit oder.Anzahl Jahre der Bestanduüß 
oder Miethe herum oder verflossen ist. Es sterbe gleich mittlerzeit der 
Locator, Verleiher oder Miether r Dann nichts destoweniger ihre Erben 
die Location-oder Vermiethung, und also auch hinwieder die Bestand
nuß und Miethe, einander die bestimmte Zeit auszuhalten schuldig seyn^). 
Daraus dann auch schließlich folget, daß der* Locator den Miether oder 
Couductom vor Endung oder Verlauff obberührter Zeit nicht expellite» 
oder austreiben soll oder .mag: Ausgenommen etlicher rechtmäßiger Falle, 
in welchen bet'Conductor unb Miether eines Hauses, auch vor der an
gesetzten Zeit, durch Rechtliche Hülffe, mag ausgestossen oder ausgetrie- 
ben werden.

in. Als nemlich, wo der locator, Verleiher, solch Gut ver- 
fanfft,; oder * sonst hingegeben hatte, so seynd diejenigen, denen solch 147 
Gut verkaufst, geschenckt, oder sonst zugestellet und äuffgetragen wor
den rc. nicht schuldig'die Miethe oder den Bestand zu haltens, item^ 
wann der Bestander und Miether, oder seine Erbten, den versessenen 
Zinß oder kenllon nicht üusrichtet^ noch auszurichten erböthig/ist, und 
solches zwey Jahr ansteheî, so mag heb Vermiether den Miether aus
treiben, obgleich davon keine Abrede geschehen 3).

IV. item, wann dem Vermiether oder Haußherrn eine solche 
unversehene, doch bèw.eifliche Noth, daß er seines Hauses selbst zu be
wohnen bedürfftig, und keinesweges füglich entrahten köüte, vorfiele; 
Als auch, so er ein Weib genommen 2C<4). Und wird solches nicht al
lein von dem Haußvater, verstanden, sondern wag auch auff seine Kinder 
und Ellern im Fall der "Noht gezogen werden §). K

§. y. Also auch, wann der Vermiether oder seine Erben, aus für
fallenden, nothwendigen und zuvor ««versehenen Ursachen, solch vermie
tetes Hauß gantz und zum Theil wiederum erbauen/repariren und vev- 
beffeun wüsten, oder es soyst einen ttohtmendigen Gruydbau erforderte, 
soldas aber, wann der Miether oder Conductor mrch darinn wohnen und 
bleiben solle, füglich nicht geschehen könte6). Es foll aber solche Noth, 
und eigener Gebrauch aus neuen fürgestandenen Ursachen Herkommen. 
Dann, so zu Zeiten des Contracte und Vergleichens eben solche Ursach 
sich begehen, die jetzunder der Locator und Vermiether fürtzeben will, 
so kan er solcher angezeigeter Entschuldigung halber den Beständner oder 
Miether nicht austreiben. Dann er ihm selber zuzurechneü und zu im~ 
putiten, daß er zu zeiten der Vergleichung unb Contracte sich nicht des- ; 
ser bedacht hat7).^^ /

1) A. L. L LI. 366. 371. .
2) Aufgehoben durch die Ediete v. 29. März 1764 und 16. April

1765. A. L. R. I. 21. 356. !

Z) A. L. R. X. 20. 298.
4) A. L. R. £ 21. 386.
5) Wergl. §. XIL dies. Art.
6) A. L. R. £ 21. 363»
7) A. L. R. X. 21. 364.
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A. 8. R. I. 21. 383.
A. L. R. I. 21. 287.

1) A. L. R. I. 21. 387.
2)
3)
4)
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Also auch, so der Vermiether aus seinem selbstverschuldet» Ursach ge- 
geben, daß er gezwungen, in solche seine vermiethete Behausung zu zie
hen: Dann eine solche Roth, die einer ihm selber macht, niemand ent
schuldiget. Es hat aber dasselbe, was wegen Nohtwendiqer Ursachen ob
gedacht, so weit statt, dafern der Locator sich solcher Ursachen in sei
ner Berschreibung oder Bergleichung nicht ausdrücklich verziehen und be- 

. geben hätte. c
§. VI. Endlich wann der Bestander oder'Miether sein gemiethet 

und bestanden Hauß so übel und ungebührlich hielte, daß es in schein- 
barlichen Abfall und Aergerung derhalben geriethe, als die Bäume aus
gehauen, die Stiegen oder Staffeln verbrennet, und dergleichen, oder 
sonst üpyiglich, schändlich oder ärgerlich darinnen mit leichtfertige» böse» 
Leuten haußhielte,, dergestalt, daß er der Nachbarschafft auch verdrießlich 
wäre'). Und ist der Beständer oder Miether nichts destoweniger, von 
wegen seiner Mißhandlung, den gantze» Imß oder Pension zu bezahlen 
schuldig. -

So auch jemand «in Hauß sambt dem Garten gemiethet, das Hauß 
wol halten, aber den Garten verwüste» und mißbrauchen würde; Sol 
es eben sowol Ursach gnug sey», ih» aus gantzen Bestände oder 
Miethe vor der Zeit zu treiben, als wann er das Hauß.auch mißbrau
chet hätte 2). Wo aber der Locator oder Vermiether, anfangs der 
Miethe, jemand verliehen, und ins Hauß ausgenommen, den er wol ge- 
wust oder vermuthen können leichtftrtiges Lebens zu seyn: Soll ihme 
nicht sobald verstattet werden, solchen um ermeldtes ärgerlichen Haltens 
willen, nachmahls vor der gett auszutreiben. Doch ist den Benachbahr- 
ten sich wieder solchen leichtfertigen Beständer oder Miether zu klage» 

.^unbenommen. v .
148 * §. VH. Da es sich aber auch entgegen zntruge, daß der Gondnctor 

oder Miether aus erhebliche» Ursachen vor dem Ziel oder Zeit ausziehen 
will, als wann er besorgen muß, das Hauß falle ein, oder daß,es im 
Hause ungeheuer; oder tragen sich andere dergleichen Falle zu, die dem 
Miether »itD Conductori anfänglich nicht bewust gewesen: So- soll sol
ches bey Erkänntniß der Obrigkeit stehe» 3).

§ Vin. So auch jemand einen Bestand oder Miethe, den er an- 
aenommen, vor und ehe die Zeit aus ist, ohne redliche und rechtmäßige 
Ursachen verkäst: So ist er nichts weniger dem Vekmiether oder Herrn 
den Ainß oder Pension gar, mit Abtrag alles Interesse, zu erlegen

ggfc dann auch entgegen die Austreibung anders nicht statt 
hat, es entrichte dann der Vermiether dem Beständer oder Miether zu
vor dasjenige, was er an nothwendigen Bau-Kosten, sonderlich aher das 
bestandene Hauß oder Gut vor Zerfallen oder Schäden zu erhalten, an
gewendet 4). Würde aber der Mieths-Mann in dem Hause oder Gut,
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so er gemiethet, Schaden thun, den ist er dem Locatori oder Verleiher 
hinwiederum zu erstatten auch schuldig r).

§. X. Es soll auch der Conductor. und Mieths-Mann in seinem 
bestandenem^ Hause mit Abbrechen oder Veränderung deren Gemacher, 
und Anrichtung neuen Baues, ohne Vorwissen und Bewilligung des Er- , 
genthums - Herrn und Vermiethers nichts fürnehmen. Doch was die un
vermeidliche Nothdurfft erfordert in dem Hause zu bessern^ und der Ver
mieter oder Eigenthums-Herr selbst thun^würde oder sötte, das mag 
der Conductor oder Miether wol machen lassen, und auch solchen Un
kosten dem Vermiether oder Hauß-Herrn an dem Jinß hernacher ab
ziehen -).

§. XL Wir verordnen und wollen, auch weiter, daß der Vermiether 
oder Locator den Beständner oder Miether am Gebrauch des bestandenen 
und gemietheten Guts nicht hindern soll. Und da'er ihn gantz oder zum 
Theil verhinderte, mag er ihn deswegen beklagen. Es muß auch der 
Locator und Vermiether das verliehene Hauß oder Gut handhaben, da-f- 
mit es zu gebrauchen nütz- und dienstlich sey. Als so es ein Hauß, soll 
er es im Dach, Schwellen und Angeln halten ; So es ein Gefäß, oder 
sonst etwas, soll er es gantz liefferu^). ‘

; 3 §. XII. Da sich auch zutrüge, daß in währendem Beständm'ß oder 
Miethe der Locator und Vermiether das bestandene Hauß verkaufst, soll 
der Kauffer Macht haben, den Miether auszutreiben, und ist die Mie
the (als ein Iwgularis Successor) zu halten nicht schuldig 4). Es wäre 
dann im Kauss anders ausgedinget, und wird alles, das hie oben von 
Ursachen, warum ein Conductor oder Mietheb auszutreiben , gemeldet 
worden, verstanden, fo der Miethsäann auf eine kleine Zeit bestanden 
oder gemiethet. Dann so die Miethe auf lange und viele Zahre gerich
tet oder gestellet, welches doch unter zehen'Jahr nicht zu verstehen, hat 
solch Austreiben vor der Zeit nicht statt; Alldieweil derjenige, so auf 
eine lange Zeit etwas gemiethet, eine sondere Gerechtsame auf dem be
standenen Gut bekommen und erlanget hat. ,

§. XIII. Da es sich auch begäbe, daß jemand seine Miete, umv 
Furcht willen ihn darzu bewegend, «verliesse; So ist er das Bestandt- 
oder Miet-Geld derselben Zeit, als er die Miete nicht gebrauchet, zu 
bezahlen nicht schuldig: Es wäre dann eine solche Furcht, die kein An
sehen hätte 5y , . *

§, XIV. Dieweil auch die Rechte weiter zugelassen, daß der Con
ductor und Mieter das bestandene Gut (da es ihme selbsten zu Gehalten 
ungelegen wäre) * surfet einem andern, die Zeit über seiner BestLndniß 149 
oder. Miete, doch nicht länger (welches ein Affter- Beständniß genennet 
werden kan) vermieten mag, es wäre dann in der Vermietung solches 
zu thun ihme benommen worhenr Als lassen Wir es bey demselben be- x

1) A. L. R. I. 21. 278.
2) A. & R. I. 21. 278.
3) A. L. R. I. 21. 278.
4) Vergl. §. in. dies. Art.
6) A. L. R. I. 21. 383.
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wenden; Jedoch daß ers auch zu dem Gebrauch, wie ers bestanden und 
gemietet, wiederüwb vermiete,) und einer solchen gelegenen und gleichen 
Person, wie er, der Mieter, selbsten gewesen ist ^).

XV. Da auch jemand einem andern sein Gut dermassen verlas
sen hatte, daß er darauff, so lange es ihme, dem Herrn, gefiel, Be
stand oder Miete haben solte: Wo nün der Herr dieselbige in seinem 
Leben nicht auffgesagt, oder abgekündiget hatte, so endet sich alsdann 
dieselbe Miete, mit seinem des Locatoris und Verleihers Todt *).

§. XVI. Wann inzwischen einem Vermieter und Mieter ist bedin
get worden , daß kein Heu oder Stroh in das gemietete Hauß in der 
Stadt, oder sonsten eingeleget werden soll: Der Meter aber hatte dar
wieder gethan, und darnach solches von dem Knecht oder jemand anders 
gngezündet wäre:. So ist er, der Mielsmann, ex locato, vor das ver
dorbene Gut- oder Hauß schuldig und pflichtig, dieweil er wieder den ge
troffenen Contract ant) Beding gehandelt 3).

;§. XVII. Alsp, wann einer eine Behausung Miets- oder Bestandts- 
weise inne hat, und noch mehr Instleute zü ihme in den Bestandt ein- 
rnmmt: So ist er nicht allein sein selbst, sondern auch derselben seiner 
angenommenen Instleute Schuld oder Verwarlosung halber dem Hekrn 
oder Verleiher Antwort zu geben schuldig, obgleich im Bestandt oder 
Miete nichts davon gedacht ware^). Desgleichen,"so einem ein Gemach 
mit dem Pact und Gedinge verlassen, daß er kein Feuer darin haben 
noch anzünden soll, so gebühret sich nicht, daß wieder diß Beding gehan
delt werde. Dann der Bestandtmann oder Mieter ist schuldig, nicht al
lein das Gut an ihm "selbst, sondern auch desselben Gerechtigkeit unge- 
argert zu halten, und soll »jemand darwieder zu thun gestaltet werden.

§. XVIII. Da jemand seine Behausung oder ander sein eigen Gut, 
auf eine benanntliche und gewisse Zeit verlast und vermietet, und nach 
Verscheirmng derselben Zeit den Bestandt, oder das vermietete Gut einem 
andern locitet und verleihet: Da ordnen und wollen Wir, daß der erste 
entsatzte Bestandt- oder Mietsmann dem andern, so an seine statt kom
men, keine Irrung oder Eintrag thun solle. Wo er aber das frevent
lich überführe, so soll er von Unsern Gerichten, nach Gelegenheit der 
Person und That, witlkührlich gestrafft werden. Also auch, so jemand 
wieder des Herrn Willen einen Bestandt oder Miete ittnen hatte, und 
über seine des Herrn ziemliche und rechtmäßige Erforderung nicht davon 

■ abstehen wolte, und dadurch der Herr gedrungen würde, ihn rechtlich zu 
\ beklagen: So dann ein solcher ungehorsamer Bestandts- oder Mietsmann 

in seinem Fürnehmen freventlich verharret, und in bet Definitiva oder 
Gnd-Urtheil verlustig würde, so ist er nicht allein das bestandene oder 
gemietete Gut abzutreten, sondern auch in eine arfiitrarjsche Straffe zu 
cöndemnimt, rmd dieselbe dem obsiegenden Grundherrn zu bezahlen 
schuldig.

1) A. L. R. L 21. SÖ9. SIS.
2) A. L. N. I. 21. S88.
Z) A. L. R. I. 21. 278'.
4) A. L. R. I. 21. 309. 513.
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P XsXi. Endlich fo bie Bestänbtniß oder Miete ihr Ende erreicht 
hat, da soL der Mietsànn voit Stund an dem Vermieter dàs Gut 
wieder einznräumen schuldig seyn: Und mag ihm nicht fürwerffen, ober 
Meder ihn excipit en, al^ wäre das Mit/ nicht sein eigen.

Und, nachdem sich auch offtmahleü zuträgt, daß der Mietsmann, 
nach * Endung der Zeit, noch, länger das bestandene Gat inne behalt 150 
und gebraucht, solches auch der Locator und Vermieter also gestattet, 
ustd also keine wertere Beredung hernacher darüber geschicht So ord
nen und wyllm Wir, daß sm selben Fall, und wann über das verfchie- 
nene Ziel der Miete und Beständniß noch ein oder zwey Monat verschie- 
nm°wäre», ohne fernere Beredung oder Vergleichung^ daß es alsdann 
rafüb,gehalten soll werden, als ob sie beyde, Mieter unh Vermieter, 
von «men umb cben vorigen Ainß und Penfion; noch auf ein Jahr lang ' ■ 
sich verglichen.hatten,,daß auch zugleich, was für Vorwort und .Gedinge 
in der ersten Miete geschehen, wiederümb in der andern repetirct und i 
erholet-Hyn worden.

Und, so-nach dieses andern Jahres Verscheinung hrchts anders oder 
wredriges gehàdelt würde,, so, soll die Bestand»,iß oder "Miete wieder» 
«mb auffein Jahr stillschweigend erneuert und bekräfftiget sey«, und 
also sürtan eWs jeden Hahrs gehalten werden^. -

•- ■. MeWD
Và den Werckwerstem/ so die ME veîdrngett , wie es sott ge

halten werderHR^^M
1 ■ §. 1. Nachdem sich offtmahls zutraget/ daß Werckmerstere, fO sr^ 

Werck verdingen in einer ernannten Zeit, auszumachenund, doch solches 
nicht Hun; Oder aus ihrer Fahtlaßigkert verscheineN lassen, daß sie itt 
der angesetzten Zeit nicht mehr thun Mögen, oder sonst di^ angenymmenê 
Arbeit aus Ünersahrenyeit?verderben: So Ordnen/ sêtzeN à wollen Mir, 
daß dem Merckmeister, oder jemand' anders , so eine Arbêit odeb Werck 
zu machen ^angenommen hat, kein Löhn soll .gegeben oder hezahlet^ wer- 
den, es sey dann das Werck ausgemaàodèr vollendet. Es waren dann 
Anfangs andere Pactenimb Gedinge zwischen den "contrahirenOen^.Gar- 
teyen auffgerichtet, Men'sie dieselben allerdings zu halten schuldrg 
fegit.

So auch das Merck in bestimmter Zeit Nicht aüsgeinachi^ oder er, 
àrckmeister.f aus Fahrläßigkeit sich so lange gesaumet, daß es in be
willigter Zeit Nach der Hand zu fertigen unmüglich, ist] er dem Werdin- 
ger allen Kosten^ Schaden und InEtzàzu erstatten pflichtig. Und ob 
er sich gleichwol das Werck nächwahln zü vollführen èrbote: So wäg 
doch das der Gegentheil feines Willens annehmen oder nichts)»

1) Ä. L. R. t, 21. ZZs.
Ś) A. L. R, I. 24. 328t
S) A/ T. R. I. 21. àtz
4) A. L. R. I. 11. 938i

Westpreuß. Provt^ Recht» 59
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§. ii. Wo aber die Culpa, Sämnniß oder Hinderung nicht an dem 
Werckmeister selbst«», sondern an dem Besteller wäre, so ist er ihm 
nichts desto minder das verdingte Geld zu bezahlen schuldig. Da aber 
die Hinderung oder Säümniß bey einem andern wäre, oder rührte sonst 
von einem unversehenen Glücksfall her: Solist der Werckmeister entschul
diget, darff auch kein Interesse zahlen Doch soll ihme das Ding- 
Geld an dem -Besteller zu fördern nicht verstattet-werden, sonder» hat 
deswegen an die, von denen die Hinderniß herrnhret, seine» Zugang, 
Action und Zuspruche zu suchen 2). ■

§. ui. Wie es aber zu halte», wann zween, drey oder mehr ein 
Werck verdingen, ist etwa» in Zweifel-gezogen worden? Es soll aber in 
Erörterung dieses Falls oder Frage' diese nachstehende distinction und 

KMyntetscheid in Acht genommen * werden: Reinlich, da es sich begäbe, 
daß fnehr als ein Werckmeister das Werck zu mache» angenommen: Da 
mag ein ieder vor das gantze Werck mit Rechte fürgenommen werde», 
und hilfft de» Werckleuten nicht, daß sich einer auff den andern woltę 
entschuldige» 3). Doch was er also, ohne her ander» Zuthun verferti
gen muß, hat er deßwegen zu seinen Mit-Gesetten einen Regress und 
Zuspruch. Wann aber ihrer viel das Werck Stückweise'zu machen, oder 
auch sonsten schlechilich, ohne eine Züsammeuverbindung verdingten: Ko 

, mag keiner für den andern, oder weiter, daun für sei» Stück, fürgenom- 
me» oder besprochen werde».

§. IV. (p soll aber in dem alle» an statt einer Declaration oder 
Läuterung angemercket werden, daß, da der Werckmeister den Schade» 
und Interesse dem Gegentheil zu zahle» bereit wäre, und bezahlete,' das 
ist alsdann die Partey anzunehmen schuldig, und kan oder mag demnach 
der Werckmeister zu arbeite» oder zu wercken nicht weiter gezwungen oder 
gedrungen werden: Es.wäre dann, daß die Nohtdurfft eiy anders aus 
besondern Fälle» erheischet« oder-erforderte, welches Wir zu Unserer 
Gerichte Dijndicàtion und Erkäntnuß jederzeit wollen gestellet habens).

§. y. Wann auch den Hgndwerckern oder andern Werckleuten einige 
Haab zu arbeiten angedinget, eingegeben oder befohlen wird; Und solche 
Haabe bey ihnen,oder dahin die zu arbeiten gegeben, durch unversehens 
Brunst, oder Einfällen der Gebäude», durch ^Gewalt des Wassers,, oder 
der Feinde, gar verdürbe oder schadhafft wurde: So ist er dem Herr» 
oder Eingebeb des Guts nicht mehr schuldig, dann so viel noch davon 
überblieben und verhanden ist. Aber sonst, und ausserhalb jetzt bestimm
ter Fälle, ist der Werckman» den Schaden eingegebener Haabe wieder 
zu erstatten schuldig^)'. Derowegen so auch jemand ei» Edelgestein bey 
einem Goldschmiede zu versetze» oder einzufassen angedinget, und es von 
wegen seiner Unerfahrenheit oder Verwahrlosung zerbrochen wäre; So 
ist er, der "Goldschmied, den Wehrt desselben zu bezahle» schuldig. Ware-

tl) A. L. Rvl. 11. 937.
S) A. L.R. I. 11. 938.
S), 2t. 8. 9t. I. 5. 424.
4) A. 8. R. I. 11. .928. ; gäa
H) A. 8. ». I. 11.’921«
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aber dasselbe Ebelgestein an ihm selbst von Art M geschaffen, daß es 
Nicht gerecht gewest/ und der WerckmanN keine Schuld daran gehabt; 
So ist er nichts dafür zu geben verpflichtet r Er hätte.dann die Gefähr- 
lichkeit des Bruchs, oder ungerathenen Wercks in dem Pact oder Geding 
auf sich genommen; Soykan, ihm keim Titium,, àangel oder Gebrechen, 
der an. dem SMn gewest ist, fürtragen, und muß also das Pactitm oder 
EêdtNg halten.

§. VI. Also auch, so ein anderer Werckmeister etwas zu machen 
oder auszuputzen angenommen, und dasselbe ^x LmxsàLa verderbet hatte: 
So ist er den Wehrt dafür zu bezahlen'schuldig. Dann er hat solche 
Arbeit.als ein Meister derselben Kunst angenommen '). So auch je-- 
nrand einem seine Kleider auszuputzen gegeben- und angedmgeL, und die 
Mause dieselbe nachfolgeüds zernaget hatten: So ist der Arbeiter deche, 
der mit ihm gedinget, gleicher Weise Erstattung zu thun schuldig. Dann. 

7ein jedweder Hirte, Schneider, Kleider-Sauberer re. stehen votz die 
Schuld, Unfleiß, Versäumnüß, und Unerfahren- oder Unwissenheit2)«

§. Vit. Da es auch geschehe, daß einer à vèrdingèt Gut umb 
Lohn verleuret, so soll er es demjenigen, welcher es ihm verdinget hat, 
wiederzuschaffen schuldig seyn, öder aber den billigen Wehrt dafür, als 
es gute ehrbare Leute erkennen mögen. , Können fie sich aber darüber 
nicht vergleichen, so soll es demjenigen, welchem das Gut verdinget war
wie recht, zu schweren frey und offen * stehen, daß nehmlich das ver-lZL 
lohrne Gut nicht besser gewesen, dann er darumb geben will, so ist die 
Sache damit aufgehoben und verrichtet//

Vils. Da/auch jemand einem HandwercksMann Kleidet, oder et
was anders ^zu machen verdinget, und derselbige verkaufst oder versetzet 
den Zeug, welchen er bearbeiten soll: Zn diesem Fall ordnen und zwollön 
Wir, daß der naher dazu sey , welchem der Zeug gehöret, denselben zu 
behalten, dann derjenige./dem vevkaufft oder versetzet ist worden: 
Und ist demjenigen, bey welchem er seinen Zeug findet, nichts mehr als 
den Macherlphn , so viel er daran verdienet, zu bezahlen schuldig 3).

,§. i^L. Wann jemand einen Knaben oder Mägdelein zu/Erlernung 
eines Handwercks oder ^inêr Kunst perdinget; welches Verding ehrlich- 
und der Ordnung desselben Handwercks oder Kunst Nicht zuwieder istr 
So soll derselbige Jung, Knab, oder Mägdelein dem Heister getreulich - 
ausdienen, und, was daffelbige Handwerck Und Letnung äntrifft, gchor- 
sahmlich folgen. Herwiederumb soll der Meister die verdingte Wtsohn 
auch getreulich unterweisen und ziemlich halten4). • /

Würde dann der Juyge sich in solchen seihen Lehr-- Jahren, tust 
Stehlm oder ändern Unthaten ungebührlich halten, oder vor Ausgang 
der bedingten Seit/ ungeurlaubet und ohne gnugsahme redliche Ursachey, 
von seinem Meister weglauffen: Darumb soll derjenige } so dieselbe Oeb 
sohn verdinget, und i sich für die verpflichtet hatte, deM Meister nach

1) A. L. Ä. t. 11. 92t.
2) A. L. R. I. 11. 898.
8) A. L. R. I. 15. 26.
4} A. L. R. II. 8. Là

39^
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billigen Dingen, auf Erkänntnüß der Obrigkeit, Erstattung zu thun schul' 
dig seyn'). - '' , . ,.

§. X. Weiter wollen und ordnen Wir auch .von. Dienstleuten, und 
gedingten Arbeitern, die nicht Glàà? halten, wie, folget: Wo gedingte 
Taglöhner, Dienstbothen,- Knechte oper WM/ °h" Ursache» aus ihren 
Diensten und Arbeit vor der Zeit oder, Ziel treten oder gtengC9, und 
sich also glaublich erfände,' da sollen/sie, auf Anruffcn, durch sedes 
Orts Obrigkeit und unsere Ambtleute die Zeit ihrer Dienste und Arbeit 
gäntzlich auszuhalten, oder aber den Schaden, so daraus entstanden., zu 
erstattens mit Ernst und Fleiß angehalten werden3). Es wäre dann, 
daß einem Hauß-Vater nicht gelegen, sie also wseder 1 * 3 4 ihren Willen zu 

und in Dienst ferner anzunchmey oder zu behalten. Aufwel- 
chen Fall man" ihnen auch vor «erschienenen Dienst und Arbeit nichts zu- 
geben schuldig, sondern sotten auch darzu, solches ihres Muthwillens 
hallrer, von jedes Orts Obrigkeitey und Unser» Ambtleute» gebührlich 
gestraffet werde», wie solches mit mehrerm aus der Gesind-Ordnung zu 

ersehen3).

1) A. Ls R. II. 8. §08. .
$) A L. R. I. 11. 904.
3) S. Gesetz-S. 1810. S. 10L
4) A. L. 8L I. 2I. 485.

Art. IV.

Von Klagen, die aus Verleihen, Miethen oder Bestehen Herkom
men und entspringen.

' , 8 Ï. Wann jemand etwas vermiethet hat, und der.Miether, oder 
aber seine Erbe», ihme Schaden thut in dem vetzmiethete» Dinge oder 
Gut; Oder vor Ausgang der Zeitz das Gut sserläst; Oder nach Endung 
derselben-nicht "räumen,, noch den Jinß geben will;-Und in gemein,-so 

, er einigerley Weise wieder die Miethe handelte: Hat er ihn oper feine 
Erben dervwegen mit dieser Klage zu besprechen. • . '

155 * s il Wann jemand ein Hauß,Acker', Huben oder Land-Gut ver
miethet worden, und der Wermiether ihm dasselbe nicht emraumen will, 

■ sg hat er ihn oder seine/Erben deswegen mit dieser Klage zu belangen r 
Dardurch derselbe oder seine Erben »ertheilet wird,, ihm die Miethe zu 
halten, oder das Intereffeunb Schaden, so ihme dännenhero entstehet 
und entspringet, zu erstatten. Dergleichen Klage kommt auch dem zu, 
welcker in de» gemietheten Acker oder, Lande durch Gottes Berhangnuß 
so qwssen. Schaden leidet, daß er nicht die Helffte des Mieth-Geldes aus 
dem gemietheten Gut erhebe» ka», damit dasselbe nach Proportion des 
geschehene» Werderbens und überbliebenèè, Fruchte gemildert werde'»s..

8 III Wann jeckand ein Werck oder Bau überhaupt hat einem 
abaedinget, so 'ist er schuldig das Werck und den gantze» Bau zu be
wahren und in Acht zu nehmen, daß inmittelst, ehe es verfertiget, und 
von ihm gelieffertz wird, daran kein Schadè - geschehe: Da nun durch 
seine» Unfleiß, oder sonst das Werck und Datr immittelst Schaden nehme,
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ist er denselben z» erstatten huldig, «nd.kan Yarzudurch diese Klage

Wieder" dttse Klage mag man zwo Exceptiones und Schutzwehren 

gebrauchen: Erstlich, das Merck fet) durch uNvermeideptlrche und under- 
sebene Geivalt und Zufälle verdorben.AM andern, der MMr sey 
selbst eine Ursach daran, daß es ihm. nicht zeitlich gnug gelieffert, und 
von MN genehm gehabt,, oder angenommen worden').

Tih IX.
VonBeständnüß erblich, oder auf Besserung der" Gründe, 
 welches der Sachse mit einem Worte, ein Erb?

Ainß - Gut nennet.

Art. I.
Was ein Erb-Verleih, oder Erb-An ß-Gut sey: Und wasserley 

Gestalt einem Güter zu solchem Rechnen mögen aüfgetragen 
oder übergeben werden. '

'■ §. I. Emphyteußs, welche genàh in unserer DAtschm. Sprach« x

(«x lïAyïôth oder Erb-Bestandnuß / auch rvol ent Erb^-Amß-Gut gerten- . /SS in welchem mit Aufrichtung erner

ààibung jemand'ein siegendes Gut Äe langwierige Zett, aW 
ààJÜ ut bauen, zu besäen» zu bessern, rc. und davon zu gemessen, em-

US ■ 

rfä i» »•» i-tzig-» WWW ft*»

M-SS-S-LEN 
ZMUMWSS

1) A. L. R. I. il- 966.
2) A. L. R. I. Il- 967.1
8) U. L. R. I. >11. 939.
4, U. L. R. I. 18. 688.
5) U. L. R. I. 21. 187. 192.
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rung daran, bleibt erblich und »nwiederrufflich, so lana fi» h»« r „ 
ncm oder Erb-Zinß ausrichten, richtig lieffern, undfi”6 V? ffld)e Erb-Verleihun/oder Erb-Ichß-GMinLatZ

Emphyteutis vel Contractus Emphyteuticus. -
. àuu dâmr jemand einem andernein liegend Gut, es fen
in Städten öden Dorffern, zu rechtem Erbe, das ist, ihm und seinen 
vachkom^iendeu Leches- Erben, umb einen nahmhaften jährlichen Zinst 
(wie hrn oben vermeldet) verleihen wolte, dasselbe stehet à sre» .à

Orbl,e" ^îr, daß darinne nachfolgende Ordnung

flele8£nJ. Znsiegel, umb gleiches Behalt^ÏÏ& Ä 
Bêwerses wegen, verdriesset ynd veriuHrumeütîper werden, wie, und mit 
was kacten und Bedingungen solche Bererbüng oder Erbleihe geschà 
à damit dadurch, Lunfftkge Mißverstände und unnöhtiges Geränck, 
gNch daryuff folgende Rechtsfertigungen verhütet und vermieden werden 
Da aber solches unterlasse», soll die Erbbeständnüß oder Erbverleihe ab', 
unkundig und von keine» Würde» seyn- Und mag ein jedes Theil von 
diesem Centrant abstehen, wie auch hiebevor von Kaufen und Werkaüf- 
fen unbeweglicher Guter gesetzet und geordnet ist. . '

w 1% .®ê loS auch zum andern in solcher Emphyteufi, Erbleihe 
«»d Werschreibung, das Gut, so also verliehen wird , mit seinen Zuhe- 
horungen, sonderlich aber, so es ei» Land- oder Feld-Gut, auch mit den 
Huben, Morgen, Ruthen-Iahl, seiner gantzen Zugehörungen uyh perti- 
yenp-s, an anstossenden Nachbarn, Reinen, Steine«, und sonsten eigeüt-- 
dch beschrreben und erkläret werden, damit à» desselben Spécification 

Mangel erscheine, r

Art. II.
We die Erbverkeihe oder das Erbzinß- Gut auch auf die Erben 

möge gebracht werden: Und was der Erbzinß-Mann dem 
Erb-Herrn zu thun oder zu leisten verpflichtet.

§. Ï. Darnach so hat bie Emphyteutis und Erbverleih von Rechts« 
wegen auch diese Arth, daß sie nicht allein auf die Bestehe«, Beständner 
oder Miether/ sonder» auch derselben eheliche Leibes-Erben, und fortan 
auch deryselben Succeflorn und Erben für und für sich erstrecket, und 
derowegen denselben, so lange sie die Erbzinß-Güter, in rechtem Wesen 
und Bau halten, und den Zinß oder Canonem der Gebühr »ach davon 
ansrichte» und liesset», solche vererbte Güter nicht mögen entzogen oder 
priviret werden ^).

§. II. Es soll auch.bet Emphyteuta und Erbzinßmann, oder dessen 
Erbe», alle Jahr den Canonem oder Erbzinß dem Eigenthums-Herr»

1) A. è. R. I. 18. 691.1
8) A. L. R. I. 13. 694., I. 4L 188,
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„Vtidi ausrichten * oder lieffern'): Thaten sie solches nicht, und llessenU5 
As wenigste drey Jahr Iinß zusammen wachsen uttti. ^essensobsie 
SS von dem Ainst-Herrn darum nicht angemähuet wurden) so foU der. 
fdbw Eigeuthums-Hevr, nach Berlauff solcherLert solche Guter, als 
vernnrcket und ihme verfallen, wiederum zu sich zu erfordWN/ zu neh , 
WC«, und den Emphyteutam und Erbzinstmann davon zu stossen, Fug 
und Macht haben **).  , • </ ' >

s in. Zudem ist auch der Eigenthums- oder Lehen-Herr (dann
» »K ÄÄSWÄ» 

K »«Wirft Wit». »ich- >chu-°'ch ÄÄrfS '

s IV Damit aber in obigem gesetztem Fall,, die kàt-o»/er 
\ §• \y*  V s vAV> feinen Betrug hierin furnehàn,

àäelmehr Gerichtlich,»Mterlege und de- 
?L7A NbkKer nicht zu seinen Hänhm wrederpehme »). 

MMWWW 

must auch im selben Fâchm , äuser, Scheuren und Ställe
fentlichem Stande und Baue, .auch Schwellen, und anderm wesent« 

W'MLLZSLLZV« *"  * 
to«m î*«»  > aud) à«. '»“S '
'-«à »-«t,n> àh»ê»ààW> ®5a',®°n,ł girö„, 5N-

!.»d L » LL: Z *»>'•*8887 M ÄX5WÄ, 3 »•» -- f» «*•  

' «are6). ,
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Von Verkauffun'g oder
Art. . III.

Veräusserung
Zinß-Guts. des Erb-Rechts oder Erb-

§• $s endlich die Alienation und Veräusserung h»a fc-t, o: C Guts anbelanget, damit soll es, vermöge gemeiner Rechten ^alî^Enî 
te» werden, wie folget: Wann der Emnhvteuta nh»r V; sehalr 
eheh afften Ursachen das Erbleihe» verkauffen und verlassen "wà" h“S 

„Müste: So soll er dasselbige bey rechtërZeitdemZanthumsà^^ 

I56anzusagen schuldig seyn, * damit er das Gut in andere WeqeMàl

Meynung baruder, yh er dre Verbesserung in. gebührlichem Wehrt, wie 
sonst e.n Fremchder, kauffen und ablegen wolle, erwarten. Ließ dann 
dev Erb- und Eigenthums-Herr solche zween Monath verfliessen? zuvor 
Md ehe er sich hierüber erklärete, und die Besseruna m>hm.i;„ J ' 
ablegete: So hat alsdann der Emphyteuta und Erb-Zinßmaun nnf^0^ 
nnd Macht, dieselbige einer andern, doch »«verbotenen Person, bey deren

§. HI. ^ann nun das Erb-Ainß-Gut also einem Frembden auss- 
getragen oder verkaufft, ob dann wol, nach gemeinen Kayserlichen Rech- 
ten, dem Erb-Herrn ,e von funffzig Gülden ein Gülden Hand-Lohn (auf 
Latelmsch Laudemmm genant) zu Erkäntniß feines Eigenthums, und um 
Auffrlchtuug willen neuer Erb-Beständniß-Brieffe, qelieffert undaefol- 

‘ 6F werden folte: Dieweil aber wegen solchen Mfflangs», in Uàm 

Königreich Preuße» an etliche» Orten der Gebrauch'ist, daß anstatt des 
Laudemn ofcer der Äufflangen der zehende Pfennig, und zwar von dem 
Msîtt?» dem Erb-Herrn soll gegeben werden;
^s lasse» Wir es billig bey dem allerdings bewenden 3). Die Cölmi- 
17'A w^e nicht auf einen Erv-Zinß, sondern zu Cöllmischen 
Rechte verschrreben sind, weil das Eigenthum denen Cölmischen Besitzer» 

a"b à Erben einer Luffrichtung oder Renovirung eines neuen 
Erb-Bnefes nicht vonnohten habens, imgleichen die Erb-Ainß-Güter, 
welche vom Vater, Mutter oder andern nahen Freunden tituk univer- 
fah ererbet ), und nrcht titulo lingulari erkaufft werden, bleiben billig 
von den ^fusslangen befreyet. ' . ' *,U‘S

IV- nun aber auch ferner Streit würde, einfallen, welchem 
Uheil der Schade» und Putze», fy sich stz -er Erbverleihe zuträgt?zm

1) A. L. R. I. 18. 698. 710.
2) A. L. R. I. 18. 710.
§) A. L. R. I. 18, 720.
4) A. L. R. I. 18. 816. "

A. L. R. I. 18. 716.
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gerechnet werden solle rci Hierin verordnen und wollen ÄVir, daß für 
allen Dingen den Pactis und.Vergleichungen, wie die in Schriften ver
fasset, soll nachgegangen werden. Dann, so man'zuvor überein kommen 
iS, und, sich verglichen hat- welchem die Gefahr zuständig seyn soll, so'' 
ist solches krafftiglich zu chatten. So, man aber zuvor keine Handlimg 
detwegen gepflogen, alsdann, wo das gantze Gut verdirbet, mW chr Ab
nehmen kommt, so verdirbet es dem rechten Eigenthums- Herrn, und ist 
t>er. Emphyteuta ’ utu) Erb-Iinßmann keine Pension oder Ainß zu erlegen 
schuldig 1). Wk

So aber ein emtzeler und. besonderer Schade (particulare damnum) 
darin wiederfahret, also daß solches Gut nicht gantzlich zuscheitexn und 
untergehek: Da hat sich desselbigen derErbzinßmann allein anzunehmen, 
und ist solchen zu ertragen-schuldig. Es wird ihm a,uch an her Pension 
und Ainß nichts nachgelassenMeichwie aber ein solcher Erbziuß?.'/ 
mann'den Schaden zu tragen schuldig ist: Also kommet ihm auch die" 
Nutzung, so einem svbchen Gut zuwachst, wiederfahret und angeleget 
wird, zum Besten; und hat.sich derowegen keiner Erhöhung des Anises 
oder Penliou zu besorgen. , .

s. V. Sonst mögen auch, auf Zulassung der Rechte, allerley Pacta, 
Abreden und Gedinge, in der Erbleihe und derselben Verschreibungen, 
nussgerichtet werden, die man auch also krafftiglich soll halten, sofern 
fie sonsten öhrhar, billig ünd rechtmäßig seyrstst . . ' . ,

* Wie Mir dann auch hiemit insonderheit und mtt allem Ernst linse- -ly*  
ren Gerichten und Ambtleuten aufferlegt und anbefohlen wollen, haben» v 
hierauf gute Achtung zu,geben, und Einsehens zu thun, damrt Unsers 
Königreichs Unterthanen, iy den Erbleihen, mit Anbrauchlichen, geschwm- 
den und unbilligen Pacte!) und Gedingen, wieder die Billigkeit Nlchr be- 

schwerer - •' ...
6 W Was aber sonsten (die andern allgemewen Grundzmser an- 

belanget, da wollenWir, daß dieselben allenthalben, wie por Alters - 
geschehen, sollen gegeben werden, angesehen, daß derselbige. Grundzwß 
nicht ohne Ursach aussgesetzt, und itzt in alten lang hergebrachten Ge

brauch kommen ist., , - • s

Tit. W
Hon Gesellschafften in Contracten und gemeinem Gewerb.

a||| z
Wie und auff was Weise und Maaß die Gesellschafften werden 

auffgerichtet und vollenzogen.
8. !. . Dieser Contract von Gesellschafften in Gewerbe» geschicht 

auch mit der Contrahente« Consens und Werwilllgung, als nemllch, WE 
zween oder,mehr zu einem ehrlichen Handel, zu Erlangung mH '
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Winnes und Nutzes, sich verbinden und vereinigen Und soll diese So
cietät und Gesellschafft unter ehrliche« und redlichen Leuten, und in kei
nen unehrlichen verbotenen Sachez, als da ist, Diebstal, Mord, Injurie 
Monopolie«, und andern dergleichen Lastern, und zu Recht verhohlene»' 
Lingen, fürgenommen und gemacht werden.

§• H. Es wird aber eine solche Societät und Gesellschafft auff 
zweyttley Weise gemacht und eingegangen. - Einmahl ausdrücklich: Als, 
wann zween oder mehr vorbedächtsich unis mit gehabtem Naht/ durch 
ausdrückliche Bewilligung,-ihre Güter in gemein zu haben, mit einan
der einig werden, und sich vergleichen: Und mag dieselbe nicht allein in 
Kanffmanns-Waären und Güter», welche specialis oder particularis ge
nannt wird, sondern auch ohne Mittel in allen Gütern, sie werden Erbs- 
vder in andere Weift überkommen, wol. statt haben, in Latein uuiverfa-- 

. lis bonorum societas genannt
Da aber etliche mit einander-eine universal und gemeine Gesell

schafft anrichten wollen, die sollen «üd mögen wol zusehen, mis wem sie 
dieftlbige anstelle« oder' eingehen.

§• PL Zum andern tacito consensu, stillschweigend: Als, wann 
zween Brüder, so über ihre 21. Jahr alt seynd, mit einander gehandelt, 
«nd etwas in gemein zusammen gelegt hätten: Solches wird auch still- 

, schweigend für eine Gesellschafft geachtet. Doch hierinnen ihr Väterlich 
Erb, welches ihnen zugleich gebühret, ausgeschlossen.

Dèrowegen, so es sich auch' begebe, daß,Brüder und Schwester» in 
gàiner Societät und Gesellschafft sitzen, und dahero etwas gewinne» 

»58 oder verlieren, * das soll ihnen allerseits zu Frommen und Schaden ge
reichen 3). Und da einer das ander wegen, der Gesellschafft beschuldige» 
weite, das stehet ihnen frey und offen, mit oder ohne Zeugen zu be
weisen.

Doch mag der Beschuldigte wiederumb dem ander» Bruder und 
Schwester heraus geben, was er will: Sofern er schwere» und mit sei
nem Eyde bethender» würde, daß er nichts wehr aus der Gesellschafft zu 

- geben schuldig oder pflichtig sey.
.Würde er aber beschuldiget, daß er, fein Gut unnützlich und prodi

galiter zügebracht hätte, mit vergeblichem übrigen Zehren, Huren, Spie
len, Straffen- Verwetten, und dergleichen, uiid kan solches mit glaub
würdigen Leuten dargetyan und bewiesen werden; So soll solches vo» 
seinem Theil allein bezahlet werden: Es wäre dann, daß die andern in 
die Unthaten' consentiret und bewilliget hätten.

§. IV. Wann aber jemand unit gemeinem Erb-Gut handelt, was 
dahero gewonnen, das soll und muß er mit seinen Brüdern und Schwe
ster» partire« und theilen4). Gewinnet er aber sonsten etwas aus 

. freyer Hand oder seiner Geschicklichkeit, und nicht mit dem Erb-Gut, 
dasselbe ist er zu theile« nicht Pflichtig noch.verbunden.

V., Es mag auch eine Societät und Gesellschafft biß auf eine 
gewisse bestimmte Zeit fürgenommen oder angestellet werden: Oder auf

1) A. L. R. I. 17.169 —II. 8/614. rc. 2) A. L. R. I. 17. 155 IC.
3) A. L. R. I. 17. 241. 4) A. L. R. I. 17. 44. 115.
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eines Mit-Gesellen Todt, und so lange er lebet-'); Oder sonst auch un- 
txrschiedlich und mit einer angeheffteten Condition. Und was sich • die 
contrahirenben Partheyen also unter einander verglichen, pacileitet und 
vereiniget haben, dasselbe soll von ihnen kräfftiglich und unverbrüchlich 
gehalten werde». > . ' . • , ,

§. vi. Wo aber keine Wergleichung gemacht wart, da soll die 
-Gleichheit des i Gewirks und Verlusts, nach Grösse einer jeden zugelegten 
Summa,, gehalten werden. Darumb- wann zweeüe eine Gesellschafft und 
Maßcopie mit einander eingangen und gemacht hätten, und der eine 
hätte zweyhundert Gülden gelegt,, der andere aber nur hundert: So soll 
der erste zwey Theil Gewinns, «nd Werlusts, der ander aber nur ein 
Theil secundum Analogiam live proportionem Geometricam habe» UNd 
nehmen2). ~ . . , . k

§. VII. Und obgleich unter andern ex conventioni placito, und 
bedinglich Herkommen wäre, daß einer oder mehr unter den Sociis oder 
Gestllschafftern, allein ein Gewinn-Theil, uüd des Werlusts kà, Ent- 
aeld haben solle: So ist dannoch solches Pact und Beding krafftlg. 
Dann es begiebt sich zu vielmahlen, daß je zu Zeiten einer her Gesell- 
schasst, mehr mit oontrahireit und Gewerben zu gewinnen,, geschiekter ist 
als der ander, auch mit seinem, Fleiß und Thu» mehr und sugücher, 
dann ein ander mit Geld erobern und erlangen kan: So soll auch ohne 
das deü» Willen dero,-so rechtmäßiglich handeln «nd contrahite«, gantz- 
lichen Mchgelebet werden. • »

' 6 VIII. Wo aber in einer Gesellschafft. und 8oo;etat des Gewinns 
wird. da sott auch.darneben der Wexlust verstanden weà:
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schaffte- und sich selbst keinesweges fähig machen, soll und muß auch 
Larzu seine Straffe und Poen für sich selbst allein tragen -).

§• XL Wo auch einer aus der Gesellschafft durch Betrug oder 
sonst Schaden thäte, der soll ihn allein zu bezahlen und zu erstatte» 
schuldig sey» 2). Wo aber feine Mit-Gesellschäffter in gleichem Betrug 
oder Saumniß befunden wurden, fp mag man solches durch Compensa- 
tion und Vergleichung auffhrben: Dann über solchen Betrug und Säum- 
niß ist kein Gesell dem andern etwas weiter zu statte» schuldig: Aber in 
denen Schäden, die sich unversehens und durch Unfall zutragen; Als so 

, einer um Waare und Güter willen, zu kauffen oder zu bestellen ausreiset, 
und darübes spvliiret, beraubet, oder verwundet würde: Alsdann soll 
und muß em Gesellfchaffter mit dem andern den Schaden leyde» und 
tragen, auch den Unkosten und Artz-Loh» Helffen erlegen und bezahlen 3).

Z. Xu. Wie dann auch die Socii und Gesellsckaffter» alle Schuld, 
die i» währender Gesellschafft und Mascopey gemacht, und in gemeine» 
Nutzen gewendet worden, ingemei» zu bezahlen-schuldig seyn: Und ka» 
sie hierinne nicht entnehmen, obgleich die Gesellschafft expiriret und ver
loschen: Dann es wird hierinnen allein die Zeit gemachter Schuld be
dacht und angesehen 4).

§.xni. Es möge» auch ferner die Societates und Gesellschaffte» 
sich, aNf die Erben nicht erstrecken. Was aber durch einen aus per Ge
sellschafft bewilliget und angenommen, das ist sei» Erbe zu vollenziehe» 

. schuldig. Und da auch gleich Pacta und Geding gemacht würden, daß 
die Gesellschafft und Societät sich. auf die Erbe» erstrecken solte: So 
ist doch solches von Rechtswegen »sicht gültig, dieweil man nicht weiß, 
ob der Erbe zum Handel tüchtig oder untüchtig seyn würdet).,. Jedoch 
mag keinem aus der Gesellschafft verwehret werden, daß er nicht seines 
Guts halbe» einigen letzten Willen machen möge oder auffrichten 6).

§. XIŸ. So einem sein Gut, das er in der Gesellschafft gehabt 
oder" gebracht bat, .verdorben: So muß die gemeine Gesellschafft und 

v Societät dössetten auch entgelten '). Wäre aber dieses Werderben, vor 
und ehe die Mascopey oder Gesellschaft angestellet, oder auffgenommen] 
geschehen: So gehet der Schade die gemeine Gesellschafft.nichts an.

§. 'XV. >Es soll, «in jeder so in der Gesellschafft und Societät.ver
wandt und zugethan ist,'derselbe» Sachen anders nicht, als/ob die sei» 

' eigen allein wären, auswarte», und die, mit getreuem Fleiß verrichten 8), 
Wo ihm aber über solchen Fleiß, den er in seinen selbst eigenen Sache» 
zu gebrauche»'pfleget, etwas widerwärtiges zustehet, so ist er solches Iu- 
stcindes halber/gegen seinen Mit-Gesellen nichts verpflichtet. Db auch 

160 gleich ein anderer noch mehrer» Fleiß hätte mögen * anwenden: So kan 
er doch das nicht entgelten, und müssen in diesem Fall die Socii, ge
meine Gesellfchaffter, ihnen selbst die Schuld znmessm, daß'sie eine» 
Unfleissigen zu sich in die Societät und Gesellschafft genommen haben.

. 1) A. ,& R. I; 17. 234. 2) A. L. R. I. 17. 211. 3) A. 8. R. I.
17. 241. 4) A. L. R. I. 171’ 807. 5) A. L. R. II.8. 661. 6) A. L. 
R. 1.17. 281. 7) A. L. R. I. 17. 242. 8) A. L. R. I. 17. 211.
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, « ~ MM ii.
In was Maaß und Gestalt sich,die Gcsellschafft endet. -

§. I. Die.Societät und Gesellschafft zergehet oder wird abgeschafft, ’
(tu§ mancherley Ur fach und Weise. Erstlich, so einer dieselbige aus 
rechtmäßigen und erheblichen Ursachen auffsagt, oder es die Nolh also 
erfordert; Als, da einer dem gemeinen Nutz sürsiehet, und mit solchen 
Geschassten beladen ist, daß er der Societät und Gesellschafft nicht mehr 
obliegen oder gewärtig seyn kgn, alsdann mag à.sie aufsage», und den
selben ^nuntiim x). Da aber einer aus Frevel und gut» .Praejudicio 
«Nd Nachtheil seiner Gesellschaffter davon abstehen wolte, Und sich also 
derselben, ihme zu besondern Nutz, aus listiger Geschwindigkeit, , zu ge
fährlichem Nachtheil seiner Mitverwandten entschlagen, das soll ihm kei- 
«es Weges verstattet Werden-). Darnach ist sie, auch nicht länger, be
ständig, dann es de» Verwandten derselben gefällig, also auch, so der 
Handel, deshalber die Gesellschafft angefangen, sich geendet hatte. .Item, 
so die Güter derselben untergiengen und verdürbe».

8. II. Ferner endet sich auch die Gesellschafft, wann einem, aus der 
Societät sein Haabe und Güter publiciret oder confisciret': Oder ihrer ei- 

' ner verbannet, und in die Acht erkläret, oder seines Ehrenstandes nut . 
einer InkLnr entsetzet wurde"). Oder so er von Schulde» wegen davon 
gestanden, und bonis cedket hatte. Es hatten dan» die Socn unb Ge- 
fellschaffter besondere Pactunb Gelinge derhalben aufgerrchtet, dre sollen, 
wiè sich gebühret; steif und fest gehalten werden. ' Endlich choret^auch 
eine Gesellschafft auf, durch Äbsterbe» der mitverwandten Gesellschaff- 
1er Es wäre dann/ daß die, übrigen," so noch verhandelt,auffs neue 
Societät und Maßcopey wMturyh auffri^L^n und wachen womit.

ni. -

V Klage wegen einer Gesellschafft. ;
8 1 Wann dann einer (wie'obgedacht) mit jemand eine Societät 

und Gesellschafft eingegangen und auffgerichtethat, e-ntweder uber alle 
seine und desselben Güter, oder über eine gewisse Waake , Handel oder 
Gew erb, und er hat'seines Theils etwas daran gemenhet, am Unkosten 
und anderst- Oder sein Gesellschaffter hat etwas aus der Societät, Ge- 
sellschafft und gemeinem Handel em- oder,auffgehaben,^Dder von a- 

> meinem Gelde erkaufft, wil aber dasselbe ,m die, Gesellschafft Achtem. 
‘ brinqen 5): Oder es falle gleich sonsten vyr was da Wolle, so m die So- 
S-ZffiCs: WlSySMÄ’.

Societät * und Gesellschafft sich geendet. So aber dre Jett nicht «er- LvL 

f
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schàe», und etwas erobert wäre: Mag em jeder derselben Gesellschafft 
fordern und begehren, daß der Gewinn oder eroberte Haab in Gemein- 
schafft gelegt werde *).

§. in. Wo aber einer der Gesellschaffter in seiner Handlung un- 
fierßlg oder unvors.chttg wäre, oder der Gesellschafft gemeine Güter «n- 
zwinglicher Welse auslegete, feilböte, oder sonst verschwendete und ver
thäte: So mögen ,d,e andern derselben Gesellschafft denselben beklagen, 
Las gememe Gut elnzuwerffen und zu vertheile»; Unangesehey, daß die 
< »^^schafft noch nicht verlauffen: Damit dann auch die Ge- 
fellschafft ab, und aaffgehaben seyn soll-). , 1

/«ch ein jeder Gesellschaffter den Kosten, ausgelegt Geld 
»der Werth, so woll auch den Schaden, so er der Gesellschafft halben 

aïïÎs belttten hat, wieder begehre» und fordern. Jedoch soll 
solches alles »ach Geschrckligkert, Ansehen und Tapferkeit der Person, 
moäeriret und ermäßiget werden. -Wie dann solches ausdem obgesetzte» 
toit mehrerm zu ersehen und z« vernehme«. .. ae

Tit. Xs.
Won Befehl, Gewalt oder Vollmacht, ausserhalb Gerichts

Art. I.

Wie ein Anwald ausserhalb Gericht bestellet wird, und was ihm 
zu thun fürnehmlich oblieget.

§• r« Dieser Contrąct, so einer aus Befehl handelt, r» Latem 
Mandatum genannt, geschieht auch aus Werwillrgung und Consens der 
Contrahente«, da einer ein ehrlich Ambt oder Befehlich, das im Rechte» 
zugelassen ist, umbsonst und williglich, stillschweigend-) oder ausdrück
lich, auszurichten annimmt. Und geschieht gemeiniglich ausserhalb Ge
richt, mit diesen Worten: Ich bitte, ich will, ich begehre, ich befehle 
dir dies oder das zu thun oder auszurichten. Und dieser Gontract qe- 

rpehrentheils aus Gutwilligkeit, die ein Freund dem andern be- 
^eiset,^dahero er auch erstlich seinen Ursprung bekommen; Hat auch in 
unehrlicher,, lästerlichen, schändliche« Sachen und Dingen nicht statt, 
obligiret und verbindet auch nicht, so einer wolle und beföhle, daß einer 
einen Diebstal, Ehebruch, Lodtschlag, oder sonst ein Laster und Male- 
ficiaïn begehen folte4)è

§. II. Da auch einer dem ander» Briefe schreibet, und darinnen 
Littet, jemand von seinetwegen, in freundlichem Befehl zu haben, oder 
sich lassen befohlen zu seyn; So entstehet aus solchem auch keine Obli-
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gatîon ttnb Werbindung: Und ist mehr einer Commendation und Fordernüß, 
dann einem Mandat obet Befehlich z« vergleiche»').

§. in. Es soll auch eine solche Anwaldschafft und Befehl umbsonst 
und ohne alle Belohnung, aus dienstlichem Willen, von dem sie ihren 
Ursprung hat, geschehen und verrichtet werden'); Darm es wäre sonst 
eine Bestallung: Jedoch * ist nicht verbothen, daß ein Mandatarius und 162 
Anwald für seine Mühe und Verrichtung ein Honorarium oder Bekeh
rung von feittettt Principal Nehme.

Es kan und mag auch em solch Mandat und Befehl zwischen gegen» 
wärtigey und Abwesende» Persehnen, durch Bothschgffter oder Sende- 
brieff, auff bestimmte Zeit, oder sonst mit Condition und Unterscheid ge
schehe». Doch stehet es zu seinem Gefalle» und Willen, ob er das 
Mandat oder die Anwaldschafft wolle annehme» oder nicht'). Und ob
gleich ein Abwesender zu einem Anwalde von jemanden gesetzet und con- 
flitniret würde, so wird doch daher» nicht alsobald vermuthet oder prae- 
lumiret, daß er die Anwaldschafft oder Befehl angenommen habe, es 
werde dann hernacher dargetha» und erwiese». So aber auch jemand 
Len Gewalts-Brieff annimmt, uud seiner Verwilligung und Berwiede- 
rung halber keine Protestation thut, da wird geachtet, er habe sich be
rührter Anwaldschafft oder Befehlichs unterfangen"). * -

§. IV. Es stehet aber auch anfänglich in eines jeglichen Macht 
und Gefallen, ob er solch Mandat oder Beschlich annehmen wolle oder 
nicht. Wann er aber denselben in ehrlichen und rechtmäßigen Sache» 
(wie obgeiüeldt) einmahl angenommen,, so sofl er de» zu Vollenziehen 
schuldig seyn, oder aber zu Stund an, unangefangen solcher Bollen
ziehung , sich des wieder entschlagen5).

- So er auch in WollenziehNng, solches Gewalts oder Befehls kommt, . 
soll er allewege in Acht haben, damit er die Masst desselben Befchls 
nicht überschreite, und sich deme, so ihm befohlen, Allerdings gemäß 
halte, und wieder empsangenen gemessene» Befehl nichts handel» noch . 
vornehmen 6). Dann wo solches geschehe, und der Mandatarius oder 
Auwald jn Unkosten , sich begebe: So hat er seinen Principal» .und Man- 

’datörn darumb nicht zu beklagen. Dieweil erahne, oder wieder desselben 
Beschlich und Willen gehandelt. r ,

§. V. Wann jemand voy einem Befehl empfangen, und angenom
men hatte, einem ander» eine Summa Geldes zu lieffern oder einzuant
worten, und er hätte, dieselbe behalten, verzehret, oder sonsten anwor- 
den: So mag er nicht allein voll solches Befehls, sonder» auch vo» 
Diebstals wegen beklaget werde»’k . ' ' \ .

Wo sich auch ein Mandatarius und Auwald so gar gefährlich und 
hetriealich hielte: So mag er dardurch wegen, gebrochene» . Glaubens, 
nach Gelegenheit der Sachen, an seinen Ehren, Leumbden und guten , 
Nabmen àeiîraffet werde». Und so einer einen gewissen und gemessene» 
Wefchlhat-Sosoll er demselben durchaus'm allen Mutte» stracks ;
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nachgehenl)< Stünde aber der Befehl in gemein, und strecketè sich 
etwa werter' und'auf yrHr Sachen : So soll der Gewalthaber und Man^- 
datarinà.düsselbehandà,das^ seinem /Principal; -!!«^ und gut ist, ob er 
gleich des keinen ausgedruckten Befehl hatte.

... z/VL"'So aber einem/guch'ein gèmeiner Gewalt gegeben fub ge
nerell ciaùfulâ, dum libéra administra tlone:, Hast er alles des Principais 
oder Mslndât^rià Rothdurfft verrichten möge:- Mo hat er aller Handelung 
gute Macht:. Doch, dast dieselbe seine /Handlung nicht mit Betrugt vers 
mischet, sondern gantzlich mit Treuen und ohn alle Gefèhrdè fürgenom- 
Wft werde -)/ '

So auch' derÄ Gewalthaber mehr dann einer, von jemand bestellet 
waren, so ist ihr jeglicher ümb alle Sachen, so sie zu verrichten ange
nommen, jin'lblldum (^bli^itet undverbunden. Es mag auch ein jeder 
uMb die gatttze Haupt- àmwa allein beklaget werden ^) :' Jedoch wollen 

163 Wir ihnen auch das Bÿéficïùnt:*  noti Juti s, welches den FidejulTorn und 
Bürg en gegönnet,' indul^jxen und verstatten 4).

§. yii. Hb aber ein Auwald gleich in einer aubefohlenew Sachen 
z verlustig würde, und solcher Mrlust nicht aus seiner Verwahrlosung ge

schehen wäre: So mäg er doch nichts wêniger Hen Unkostm und Impeń- 
sas, derselben Rechtfertigung yalber aufgelauffen , oondiciven und erfà 
dern, und stchet darzu séché Belohnung bei Ermäßigung der' Gericht
lichen Obrigkeit. ' r 7 -
- Hatte er aber irv Sachen einige/Verwahrlosung oder Schuld began- 
ÜtU, so . ist er hinwieder dahero dem Principal und Mandatori obligire- 
rmd verbunden. Dann (wie obgedacht) so einer gemessenen Befehl emt 
pfangew, so soll er demselben' durchaus stracks nachgehem Derowegen- 
wo aüch ein Anwald oder Mandatarius wieder den Inhalt seines haben, 
den Gewalts oder Befehls etwas alieniret oder verkaufft, und der Prin-

> Lipat nachfolgends in solche, al^natwn Md Verkaufs nicht bewilliget, 
noch denselben ratiKciret- hatte: So soll ndch mag ihM, Hem Principaln 
und ManMöri,. durch solche vermeinte Handlung fern Dominium oder 
Eigenthumb nicht entzogen werden.

Wie sich die Avwaldschafft oder Befehl endiget oder auffhöret.
8. I. Der Befehl oder Gewalt endet sich, so der Mandatarius oder 

Befehlshaber stirbet, und die,Sache «och tm vorigen Stàndist: Desr 
gleichen auch durch Absterben des, der den Befehl thut, und die Sache 
intégra, und noch nicht angefangen ist5). Jedoch, so der Principal oder- 
Mandans gestorben, der Mandatarius und Befehlichhaber unwissend solches 

' ' Sterbens gewest, und in seinem Mandat oder Befehl fortgefahren wäre, 
ist ihm solche Fürfahrnng ohne Schaden, Wo chber jemand Befehl ge-

n A. L. R. L 13. 49. 2) A. L. R. I. 13. 118. 3) A. L. R. I.
13. 201. ' 4) Wergl. Lit. 13. Art. 2. §. 4. S. 171. z 5) A. L. R. I. 
13. 18W BW
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gehe)» hätte einte Sachen, die a uff seiü/Absterbe» exequiret und verrich
tet werden soll: So ist der, so solchen Befehl angenommen, desselben 
Wollnziehung zu thun schuldig, und muß ihm auch das Geld zu solcher 
Verrichtung und Vollnziehung gelieffert und gegeben werde».

Z. II. item, es stehet, wie Maut, in eines jede» Macht, ein 
Mandat »nb Befehl auff sich zu nehme» oder nicht: So aber jemand 
einmahl Befehl angenommen, so ist er schuldig seiner versprochenen 
dienstliche» Willfahrung alles Vermögens nachzukommen^). Wo er aber 
verstünde, daß er demselben empfangenen Befehl keine Vollnziehung thun 
möchte: So soll er Hasselbe seinem Principaln und Mandatori gufs eheste, 
fe er mag, verkünde» und denundiren, damit sich derselbe mit einer» 
ander» zu versehen wisse: Und so der Mandatarius und Befehlhaber sol
ches ohne redliche Ursache nicht thäte, " ist er dem Herr» Principal und 
Mandatori sein Interesse zu wiederkehren schuldig'-"). . -

§. III. Es möge» aber die Mandata und, Änwaldschaffte», so aus
serhalb Gericht einem aufferlegt, aus nachgehenden Ursachen fürnehmlich 
revociret und wiederruffen werden 3):i Als so der Auwald, und Manda- 
tarius in eine große Kranckheit fiele, oder mit seinen selhstergenen Guter« . 
mercklich, nach aufgenommenem Befehl und Mandat,- beladen wäre: 
Oder so ihm sein Vater- Land verböthe'»,- oder so er sich verborge» und 
latitirtV: Oder so er eine, weite » Reise vor sich hatte. In diesem undi64 
dergleichen Fälle» mag ein Principal sein Mandatum wol wiederruffen, 
welche Ursachen auch zum Theil im Proceso seynd gesetzet worden,

Art, III.

Von den Klagen, so aus einem Mandat oder Befehl entstehen.
8. I. Wann jemand etwas einem andern auffgetrage» hat, feinem- 

weae» zu verrichten oder zu bestellen: Als, wann er ihm befohlen und 
aufgetrage», ein Hauß, Acked, Wiesen, Wei», Bier, Getpeydig, oder 
sonst etwas zu kaufen, seinentwegm jemandes zu bezahlen, ober fite ihn; 
Bürge zu werden: Zn Summa, es sey was es wolle , so einer dem an
dern seinentwegen zu verrichten aufftragt; ynd derselbe mmmt es, auff ■ 

; sich, verrichtet es doch gar nicht, oder übel und »»fleißig»): So hat 
der Principal, Befehle»! oder Mandans, diese Klage (directam Mandati 

. Actionem iw Rechten genannt) derowegen wieder ihn anzustellen, darilp 
er ihn zu vertheilen bittet in dasjenige, so hochihmdarangelegeng 
wesen.daß jener Mandatarius oder Befehlhaber das-befohlene Wttch 
vLt-t hätte. Es mag dèr Mandator oder Befehlgeber so da
durch in Schaden geführet, des erlittene» Schadens halber auch klage», 

und sein Interesse begehren. . ■ Aitffiietraaen, er
8. II. Wann dann-jemand einem andern etwas auMetragen, . 

' hats^auch auff sich genommen und verrichtet, " ‘
dem seinen gewendet, oder dahero sonst ein Interesse erlanget, mag er

dl) A. L. R. I. 13, 87. 2) A. L. à L 43. 13. 8) A. L. R. I;
13. 159. ' 4) A. L. R. U 13. 55, ' ■ ;

Westpreuß. Prov.-Recht« .
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ftiue Klage (contrana Mandati Actio genannt) wieder den Defchler ttnb 
Mandatom anstellen, solchen seinen angewandten Kosten oder Interesse 
von rhm zu erlangen '). 1 rnierens

Es mag auch ei» Janàari-W und Befehlhaber die Verehrung oder 
«N Honorarium, so ihme vom Mandatom und Befehlet aebotrn 
Abbruch diese- Action oder Klage, wol fordernAls, Ln ei^ Z" 

vocat o6er Procurator lemanden gedienet: Kan er diese Klage wol in- 
.tentiten und anstellen, dasjenige zi, erlangen, so ec in feines Clienten 
Jache expendnet, ausgelegt, und darnebenst ox üipnlatn, oder sonst die 
Verehrung fordern. Dann m dieser Klage kan sie eigentlich nickt ge
fordert werde», alldieweil das Mandatum ~oDec guffqetraaener Bàl hi»

«„» «mm> -uff s-ch w. m « KWLLLL 
Vergeltung aussgynommen wird: Sonsten da man Erstattung verheiscketi 
qnd aunimmt; So rst .es eine Miete, z« Latem Locatio genannL^

Tit, XII,
Don Schuld und Verpflichtung, so durch mündlich oder 

schriftlich Versprechen entstehet.

Art. I.
Bon Verpflichtung, so aus mündlichem Versprechen oder durch 

Worte entstehet.

. §• J< Es geschehen die Obligationes , Verpflichtung und Verbindung 
Nicht allem durch Ding odex Güter, sondern auch durch Wörter: Wel
cher Contract zu Catei« 'Stipulatio, ein Becspruch, Zusage oder Werheis- 

165 [“”1*  genannt wird. Und geschicht solche Zusage oder Versprechung 
durch Wort, 6» einer, ob er was geben oder thun wolle, gefragt wird, 
und ec antwortet alsbald, verheischet und saget zu, daß er solches , geben 
oder thun wolle. Und Liese Zusage oder Contract soll stet und fest ge
halten werden ,

§. II. Und ob wol vor Zeiten in dergleichen Obligation und Ver
bindung, so durch Wort geschehen solle», viel Solennitaetat und Zier- 
ligkette» gebrauchet, worden, und beyde Theil mit Frage und Antwort, 
etliche sondere bestickte eigene Rede» förmlich gegen einander thun müs
se», so ist doch diese Solennitaèt und Zierligkeit durch die neuen Recht 
nachgelassen, und also fütgesehenund geordüet, daß die Vollenkommen- 
heit solches mündlichen Versprechens allein auf einmühtiger Meinung und 
Werwilligung der contrahireuben Partheyen, so. einander etwas zusagen 
und »erheischen, stehen und beruhen solle: Dabey Wir es dann auch 
aflhiec in Unserm Land-Rechte bewenden lassen. >Wo aber überflüßige

I) A. L. R. I. 13. 65. 2) A. L. R. I. 13. 74. 8) A. L. 9L I.
5. 131. 144 rc. rc.
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undrenstliche oder' unförmliche übel kantende Wort" gebrauchet werden: 
So möge» dieselben der Verpflichtung, so die «nzweiffentlich erscheinet, 
keine Verhinderung bringen. ; Und ist allein an dem Verspreche» oder 
Verpflichten gelegen; Dann wo die Verheissung gewiß, und ungezweif- ' 
fentlid) ist, bedarff es ferner, was der, dem dieselbe Verheissung ge
schehen, davor oder darnach geredt, keines dirputiteii61).

8'UH. Ferner geschicht solche stipulation u-n6 Versprechung auf 
dreyerley Weise: Erstlich purZ' ohne einigen Zusatzsdarin weder.Tag, 
Zeit oder Anders benennet, und wird «'sobald vollendet und bündig, 
ohne daß ihr so viel Zeit gegönnet werden soll, damitdie Uebergebung, 
Leistung und Einantwortung eines Dinges, so versprochen und verheissen 
ist, wol und füglich geschehen möge: Es wäre'dann ohne daß die Zett' 
stillschweigend darinnen begriffen. Als, so. einer hundert Gulden z« 
Leipzig oder Dantzig zu lieffern zusagte und verhiesse, da rst schon taoitè, 
stillschweigend der Lag, nehmlich wenn man nach Leipzig oder Dantztg 
füglich kommen kan oder mag , darinnen begriffen. Also, da es auch ge
schähe, daß jemand einem etwas auf St. Johannis oder ernes anders. 
Heiligen Tag zu geben oder zu thun versprochen, uud doch -
drücket hatk?^ in welchem Jahr, oder auf welchen St. ^ohanms-Lag, 
«r solches thun wMe: Zn diesem Fall wollen Wir, daß allewege der 

à. NW w «àà 

Versprechung in diem, auf emen venante» gewissen Ä-ag oder Zeit , 10 
noch kommen soll. Darum, wann solch Werftrechen auf^me gewissa 
benantliche Zeit zu Vollenziehen gàdet wäre, so«agdaM^-s» Î« 
geben »erheischen worden ist, mcht erfordert oder erheischet werde«. Es 
sey dann dieselbe Zeit und Lage, daran die Stipulatio oder Werspre-

' Versprechen mit sonderm Gedinge,'Condition und Unterstherd geschehe«.. 
Als, wann einer einem hundert Gülden verspräche r« lieffern, wann das 
oder jenes Schiff aus Holland ankommt, vderdas, oder das rc. geschehe» 
wird? Und solcher Versprich ist ehe nicht krafftrg oder buüdig , der Am 

Hang und Condition sey dann »dimpliret oder geschehe» ).
S und ehekeine'^tion.Klage oder Forderung derowegen gescheh^ 
Es wäre dann/'daß der Versprecher. k?ànr«^ Cond-vone m merckUchen 
Abàll seiner Nahrung, oder der Flucht halber rn, Verdacht rame ). 
So aber die Conditio ^oder das Geding im Leben des Nersprechers mcht 

, ZschLhe oder .erfüllet würde- So stl.es auf. beyder» » ZA K 
der Erben Persohn * halber kerne Meldung m der Abrede oder Bewrch

■quat »--schm«-». ««*angehengt Beding und Condition Nicht vollenzogen, noch ers

1) A. L. R. I. 5. 253. '2> A. L. 8t L 5. 230. 3) A. L. «... t
4. 102. ' 4) A. L. R. 1. 4. ,103. 5) A. fc. R. i. 5. 415.
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möchte, der ist nichts minder sein Verspreche« r« halten ftfiuIbM n 
à^ber dem Versprechen nicht erscheinet, wird geachtet»
als sey es gutwilligüch unterlassen, und sol zum wenigste« für dm Wer- 
sPrecher, Proimflbrn oder Beklagten verstanden werden^)«

. §• -VK Es mag auch solch Versprechen (wie obgesetzt) «icht allein 
auf Gebe«, sonder« auch etwas zu thu« oder nicht zu thun qestellet 
werden. Damit aber die Ächtung solches Versprechens nicht zweiffelich 

ungewiß sey, mag mau ein Po« - Fall oder Strasse darauf setzen3) : 
Db der Pronuisor^uiib Versprecher seiner Zusage yicht nachkomme» 
wurde, daß er alsdann dem ander» Theil, oder auch dem dritten als 
L Mal, Pisco etc jo otzèv so diel Gülden 
f«>n sol ). Wo aber ein Po«-Fall in Sache», darin eine dritte -Per- 
M, Mit Geben oder Thun verwandt sey» solte, nicht gesetzet würde» 
imh*  ohi‘C °.bll6atI.on und. Verpflichtung unbündig: Dann die Verbindung 
und Okiizà«« seynd Harum erfunden, damit-allein die Contrahente» 
tjr Interesse bekommen und erlangen 5). '

sich einey vewbligirete und verpflichtete, auf eine' 
îmem andern etwas zu gebe«, und wird földjeObligation 

oder Verpflichtung verpönt: So rst der obligatus und Verpflichteter 7 da 
er ferner Obligatio» und Verpflichtung nicht nachkömmt, die angehefftete 
Poe» zu bezah en schuldrg. . Ünd ob er dawider sage» oder exciäre» 
wolle, es hätte ihn niemand gemahnet, oder einige Heischung an ihn 
gethan, solches mag ihm gar nichts fürtragen, dann er sol, was er 
verhe,scheu und zugesagt, selbst eingedenck seyn, und im Gedächtniß be- 
Halten. . ~.

. §• Unb Mas also mit Mund, wie obgedacht, versprochen, 
oder durch Instrumenta und Briefe, so derowegen aufgerichtet, verschrie
ben oder verheissen wird, das sol bestLndigkich.gehalten, exeqmfet und 
vollenzogen werden. Wo sich aber jemand nachfolgend unterstehen wolte 
oder wurde, solche Instrumenta und Verschreibungen zu wiedertreiben, 
und dieselben fur falsch anzufechten, und fürgeben, als waren die Par
theyen bet Änffrichtung derselben nicht genast: So sol ihme nicht geglau- 
bet, sondern das Instrument oder Verschreibung für gerecht, und nicht 
fur falsch gehalten werde»,^.biß der Gegentheil mit lauter offenbahrer 
Beweisung , und unverwerfflichen Zeugen das Wiederspiel ausführet und 
darbrmget. - •' '

1) Ä. L. R. I. 4. 104. L) Die veraltete Sprache macht diese Stelle 
undeutlich. Die lateinische Uebersetzmig lautet: Quidquid astringendae 
obligations est, id nisi palam exprimitur, omissum intelligendum est, 
aç ÿd minimum secundàm promissorem interpretandum. 3) Ä L R 
I. 5. 295. 4) A. L. R. I. 5. 308. 5) d. h. ein Dritter, welcher beim 
Vertrage nicht zugezogen worden, kaun durch denselbe« zu einer Konven
tionalstrafe nicht verbunden werden.



Art. III,
Von den Klagen wegen einer Versprechung.

s T Die Klaae um etwas gewisses, so jemand einem durch sti-

St wjl«
geben rc. Wann nun eine f°^e . ® . «nüffett ejne gewisse Summa 
Gältet, darinn einer dem andern angeregter Massen eme gew n

. Klage wieder ihn auzustellenO- ; . ^,^»-àna tu Merlen Handeln
Es kan auch dieser Contact und Verpflichtung zu v

gebraucht, accommodiret uitb beguemet wer , . „ »inem Bürge

diese Stipulation und Versprechung. . Darumb, so leman 
■ÄÄS'Ä’W«*  »*■  *'***'  

und angestellet werden.
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Art. H«-3.
So mehr als eine Person in der.- Obligation, im Versprechen

; v’ oder Zusagen begriffen.
s i Es mögen auch die Jusagen.-Wersprêchung oderVerschrei- , 

bungî von mehr als einer Äer zwo, Mrsohne«, Amtlich^ J 
miffaecichtet, und ein solch Pact und Beding daneben abgeredet werden, 
daß ihr jeglicher * um die gantzè' Sache oder Haupt-Summa verpflichte îtz? 
imd verbunden seyl}. Würde aber einer ans ihnen den» Versprach oder 
StfcSS S V sollen dse andern seinäitschuldenet (m Latem 

-Correi debendi genannt) dadurch auch ledig und loh seyn ).
s. ii. Ware aber kein solch Pact ober GedrNg zwischen den con- 

trahitenbeu Theile» abgeredet- So soll ein jeber Promittent und Wer- 
fntedier mehr,nicht, dann seine» gebührenden Antheil,pro rata et yi-

K>."m *?&£*•*

■- und beklagt werden. ,
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^"-atten oder begrià, d"as^ichàen'gewîsse"n^àth^^à».« etmaë 

Graben zu machen, undderalichenee L'/' H°uß zu bauen, einen 
Stipulatione fûtl b‘e Condictio eerti ex
pflichtünge und Zusage à ssipàtu die Ver-,

. Worten auffgerichtet und geschehen ’ k i? • ^en pbgesetzte»

• «iß geschüßet *’
benennet, daraus zu soüren mór» va(jclbe sausten nrcht gnugsam 
«-*•,  •»« ÄS "

langung desselben wieder tu» Äwgc ex stipulatu, zu Er-
“uff diese Klage condemuiret und îeàà wstd ' Ä. m "uuJemani) 

185gs: ZLAWWL 
PMWUWDMDM «Wch- Klag- '«|.2SL*'S  ,«M“ " »i».

Äs,’!'».'*!*  Mn WîÂSMfcà 

M toä LM äs Lràià 

, auff fein lntereffe> anzustellen und zu richten. 9 "'■1.-' ■ 6 -

Art. IVu
Von Verbindung durch Brieffe oder Schn'fften.

f‘ êo jemand einem andern Schrifftliche Bekantnüß oder Wer-' 
’1 darin anzeiget, wie er ihm vonKauffs, Be-

sna rl ^CC an^ret Co"tract «egen schuldig worden sey : So wird solche 
Werschreibung fur gerecht geachtet-). Und soll demnach der Schuldner! 

,auf des Creàrn mnd Gläubigers Anhalten und Begehren, m Execu- 
“*“S2 »««<’»;»« L »-»i»--.?,,'Ln'w.à

® walte dann der Gchllldener, durch andere
Bridffliche Urkund, - Las Contran um und Wiederspiei erweisen, riemlich, 

* ■ . dennassem, wie die Werschreibung Mellet, nicht vonti-Lr?, ^
stch Mch lqrrt derselben mcht verpflichtet, oder aber Bezahlung gethan

I) d. h. 2000 Thaler. L) L. 8. R. I S. 181. 185.
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Sonsten soll noch mag niemand ohne solche Ausführung, sà;

pten sub Tit, II. de Interesie ftatuiret worden.

W
Da jemand etwas zu- thun ans sichgenommen,oder sich zum 

Selbstschuldigm vor emen andern verpflichtet.
-Er' Wan« jemand dasjenige, so er selbst durch blosse.Ansage,.

oben sUbrreit MèS Conft$tutttm der Haupt-Schulde- .
,^àd-Mrbàd««g auf den,

«EDM
Bon BürgE^Eâî" ^ür^sâ-afften.

gl® lf|||B • '

W-lch- Mm Mm **^y**®**  * 9M
S I e*?**L  Sfi ÄffS

,tefł.mtoeObli6.d» «.»
M.»« **g  âàb"mà SWSWUnd dieses aeschrcht täglich «Mv meyrer »n» v»ii der Pnn-
SJ willen der vrestitorn und Schuld; Herren; 2e°°J verbunden. 
lKMWLkL LS»» ** «***-*
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anders woher kommt. iind de» andern . '■«.
mehrentheüs àoriret rchd »ngchenckt^wird N Derbindunge»

WerpDchàgm Bürg??gestà 2d^âAr'tà», Obligationen und 

-s fey auch 
ltch oder bürgerlich-); Welches dock itrcktîl»^^..Z wolle, natnr- 
«riminal-Sachen, die an Haut und Là ^aLłn Pomlichm und

»?cht"àchÂme^wâde" Ä atsd'âà^I^à 

ltche Summa Geldes zur poen für ihn ürlann e,”e benannt- 
M demselben Bürgen,»ach SffiLIÄ W verpfl,chtet;-e So 
r» oder über sechs Mönatss richt aestelle?sevn eê^Aen Zett, die biß 
as»tati“ - ä Wft »a

MLMWEZ 

§1 à.'àd solche Bürgschasst können alle diejenigen thun ode- lei-
UW

Stete »MSÄ S&wS£ 

lslt67 ^tr wollen gnadigstbewendenîassen'.
f ; I* . . : ®ê,J0^ "Nd kau der Burge nicht härter oder höher, denn 
fern Principal^ fut de» er jich verpflichtet hat, verhâsstet oder verhnnh-n

E Ä

1 »K Ä!;TsV' Vf« à -à 

. I, 14. LIS. 6) X. h. A. Ł 14. 258. } ' ■ 7*  L 5' 9* ^
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zzürgen vor Erscheinung derselben Zeit, keinesweges beklaget werdest. 
Aber wol mag einer in einer mindern Summa, auch mit sonderet Con
ditio« und Geding Bürge werden, als, wann der Principal tausend 
Gülden schuldig wäre, Mag er Bürgschafft, umb fünffhundert Gülden, 
»der weniger thun, und ihm darzu etwas mit Gedinge vorbehalten.

§. Vi Würde auch jemand von einem etwas kauffen, auff eine ge
wisse Jett zu bezahlen, und der Verkaufter trauet dem Käuffer also , daß 
«r der "Käuffer solch Gut in seine Poffefsi'on und Gewehr bringet: Will 
der Berkäuffer alsdann hernach Bürge» für die Bezahlung habe», so 
soll er ihm Lgsür Bürgen zu stellen nicht pflichtig seyn: Es wäre dann 
kund und öffenbahr, auch notorium , daß er, der Käuffer, flüchtigen 
Kuß setzen wolte. .

8. VI. Wann auch einer zum Burgen vor Schuld auf gewisse Jett 
und Ziel gesetzet würde: So muß der-Bürge auf de» Fall der Nicht
haltung die Schuld bezahlen: Vor Len Schade» aber sol er zu antwor
te» nicht schuldig seyn, solldern der Principal muß denselben gelten und 
richtig machen '). Es wäre dann ein anders ausdrücklich pacii'ciret und 

; bedinget.

Art. II,

Von den Wolthaten der Rechte, so den Bürgen zu stattet» kommen.

8 1 Wir setze» und wollen, walln jemand für à» alldern, Be- 
rahlung halben, Bürge wird,'oder sich sonst um etwas zu thun oder z« 
leike» verpflichtet, daß der Creditor und Schuld-Herr ihn, den Burgen, 
nicht ehe annehmen * noch beklage» solle noch möge, er habe dann 8«= 174 
»ot den rechten Principalen und Schuld - Mann darum Mit blecht er- ' 
suchet: Und muß qlso der Haupt-Schuldener vor dem Burgen e^utiret 

»Vf,,*»,  worbott -V Es wäre dann notorium und offenbahr, daß der

Selbstschuldener fordern5).

1) 2l. e. R. I. 14. 259. 2) 2t., g. R. I. 14. 23Z. 292. 3) §.284.
4) §. 298. ■ 5) 2t. 8. SS. 1. 44. 297.
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à Es haben die Bürgen, (wie obgesetzey inRechten etliche 
Wohlthaten,, als Excusfioüis, Divifionis^Gedendarum Actionum etc derer 
fie sich gebrauchen mögen, wofern sie denen nicht renupciiret. Nun à 
bey à RechtsgelahrLen in Zweiffel gezogen, ob durch ein allgemein «e- 
neral Berzrcht die Burgen von diesen Wohlthaten und Remediis werden 
ausgeschlossen, oder aber, ob in specie und ausdrücklichen solche Wohl
thaten und Beneficia müssen angezeiget, und denen also wissentlich Ver^ 
zicht geschehend Zn diesem Fall seynd etliche der Meynung, daß durch 
die general Merzicht und Renunciation den Bürgen alle solche Wohltha
ten und Bénéficia benommen werden, und daß nicht nêhtigàsey, derer ia 
specie und ausdrücklich zu gedencken. Etliche aber seyn? der andern 
Opinion, daß ungeachtet solcher Distinction nothwendig sey , daß die Bür
gen in spetie sich derselbigen begehen und rynunciiren , und daß sie durch 
eine gcneàl. und allgemeine Renunciation nicht sollen gefahret werden.
> j Damit aber auch diese Dinge M Gewißheit gelangen, so lassen Wir 
Uns die letzte Meynung gefallen,? nehmlich daß in solchen Fallen eine 

•A ausdrückliche und specificirete Renunciation und Merzichf erfordert wer
de ä), und zu diesem Ende keine general Renunciation , wann gleich die- 
selbige auf die Wohlthaten, so den Fidejufforn und Bürgen im Rechten 
gebühren^ Nlgewein gerichtet, nicht statt haben so«; Jedoch mit dieser 
Restriction^, wann einem oder mehr Beneficien in specie renrmoiiret, und 
solcher Spécification" eine" tzeneralià Renunciatió angehenget/würde , daß 
alsdann auch dadurch andere mehr spee^i Wohlthaten begriffen, und sich 
der Renuncmnt: aller Beneficien zugleich begeben und verziehen haben soll;- 
Darauf also Unsere Ober - und Unter-Gerichte hinführo erkennen und 

DMsprechen sollen. Sg • <
§. IV. ; Wann aber zwey, drey oder wehr für eine Schuld gelo

ben- und Bürge seyn,/'wie dieselbigen Rechtlich können besprochen wer
den,, wird auch offt in Aweiffel gezogene Wir ordnen und wollen aber, 
daß man hierin die^ Faste auf folgende Meynung diüin§viren und unter- 
scheiden solle: Erstlichen wann ihrer viel für einen andern zu zahlen 
sich versprechen oder verschreiben,' und in den Gelobungen ausdrücklich 
und -expresse bedingen, daß ein jeder nicht hoher als auf seine Portion, 
und. nicht für-die gantze Summa hassten wil: Alsdenn kan der Credi
tor tinp Schuld-Hèvr von einem jeden nicht mehr als sein Antheil for- 

j.72dern. * Welches Antheil, wenn es. der Bürge erlebt, wird er damit 
gefreyet, und kan ferner nicht besprochen werden, obschon die. andern 
Mit - Bürgen nicht zahlhafftig seyn").

Geloben aber ihrer viel für eine Summa sümbtlichen, alsdann seynd 
sie dem Creditori alle in solidum verhafftet und odligiret, also, daß 
der Gläubiger einen jeden , welchen er wil, für die gantze Summa be
sprechen mag. Jedoch, dieweil sie alle ^sämbtlich gelobet, so stehet den 
Bürgen düs Beneficium Divifionis offen, das ist, / der Bürge mag zu 
Recht begehren, daß der Credito^ seine Anforderung theile, und einen 
jeden Äitbürgen für sein Antheil bespreche. Welches Beneficium den 
Bürgen zu Recht zulaßlichen, doch alfo, wofern die andern Mitbürgen

1) L. L. R. le 16. SSL. L) L & R. I. 14. 873. 875.
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solche i^tè Portîon und Antheilnichtzu zahlen vermögen, so seynd die 
übrige» für die gantze Summa in fosidum verbunden, die fie auch zu 
zahlen schuldig seynd ^$6

Da sich aber auch zutrüge, daß sich ihrer viel für eines andern 
Schuld' versprechen , mit den gewöhnliche» Clausulis,, sambtlichen und son
derliche» , oder aber alle für einen, oder einer für alle re. Alsdann stehet 
es i» des Creditoris Election und Wahl, ob er sie sambtlichen, oder ei- , 
ne» jeden insonderheit, für die gaNtze Schuld bespreche» wolle. Be
spricht er aber einen insonderheit, und fordert die gantze Summa von 
ihm, so ist der Würge ihm allein zu antworten Und die gantze Summa 
zu zahlen schuldig. Es kann sich auch 'in diesem Fall des Beneficii , dir 
visionis- zu Recht nicht gebrauche» 2). ' x 1 ■<

§.V. Da sich auch begübd,-daß der Bürge in Abwesen des Pria-:, 
cipaln und Hauptschuldeners Rechtlich angelanget, beklagt, und verthei-. 
let würde zu bezahlen: . So mag 'derselbe Bürge begehren, und ' sor-' 
der» an den Schuldherrn Und Gläubiger , daß er ihm, dem Bürgen, zu- ' 
stelle-redire und, übergebe He ActionForderung und Gerechtigkeit, so 
der Cveditor und Schuldherr wieder den Debitorn und Schuldenern hat3). 
Und so sich der ,Gläubiger dès weigert: So mag der-Bürge, so zube- 
zahle» verthekket wäre, die Bezahlung Hinterhalte»,f). Dann neben dm- 
vorigenGukthàn-mögen die Bürge» dem Schuldherrn nichts zahlen, 

'es sey dann, daß er ihnen, auff dero Begehre«, alle seine Schuld-For
derung,- Gerechtsame Und Brieffe heraus gebe, ceäire und zustelle, sich 
solcher an ihrer, der Schuldherren, selbst statt, gegen de» Principal; 
Schuldester uuff de» Fall zu gebrauche». e ’

§. vi. Wiewol einer ungebeten Bürge worden Ware, und doch der 
Principal Schuldener zu geschèst, -und still geschwiegen hatte: So ist- 
Hcfetbe Principal dem Bürgen, als ob er ihn zu solcher Bürgschafst er-- 
bethen hätte, verodligiret und verbunden. ' ' "

g.1 vil. Es hat aber' der Bürge denjenigen, für de» er sich ver
bürget hat, Mit Recht zu beklage« nicht Fug und Macht , daß er, 
Schuldener, ihn seiner Bürgschafft bey; dem Schuldherrn ledig mache, 
er, der Bürge , wäre dann von dem Credito« umb die Bezahlung Recht
lich angesprochen, und darzu conäemniret worden3): Oder, wann die 
Bürgschafft lange Zeit, angestanden Hätte, und der Principal -SchulLe- 
nep sich in die Bezahlung nicht schickm wolle: Oder, wann der Schul- 
dener in Abfall seiner Nahrustg, durch übel Haußhalten «und Verschwen
den seiner Güter, gerièthe, also, daß der Bürge in Gefahr und Sorge 
stehen müste, ob er sich hernach an ihm, dem Schuldener, wieoerumb er
holen möchtes)t - Oder, ; wann die Bürgschafft anders Und länger nicht,, 
da»« auff eine venante Zeit, Won den Bürgen bewilliget worden, «»% 
solche Zeit herumb wäre 7). In * solchen Fällen mag der Barge denl73 
Schuldener beklage», daß er ihn der Bürgschafft ledig mache.

§. vili, Es endet sich auch die Bürgschafft, so He Hauptschuld 
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durch den Schuldenern, oder jemanden ander», der für ihn zahlet, ent« 
richtet und vergnüget *):  Oder die Zeit, so lange sich jemand Bürge 
zu sey», verbunden, herumb und aus ist: Oder durch einen neue» Con- 
tract die erste Obligation und Berbindung, darumb die Bürgschafft ge
geben gewesen, auffgehabe» und verloschen, welches zu Latein Novatio 
genannt wird.

§• IX- Es wird auch gezweiffett, ob die Bürge», wann der Haupt
schuldiger von dem Créditera und Gläubiger längere Frist erlanget, ihrer 
Bürgschafft erlediget werden? Ungeachtet aller Disputation, wollen Wir 
hiemit derer Meinung confirm itei und bestätiget Haben, die dafür hal
te«, wie dann auch zuvor also in Unserm Hoff-Gericht gesprochen,'daß 
nemlrch der Bürge, -welcher der Bezahlung, halber, gelobet, oder sich 
verschrieben, nicht- entfreyet seyn M, obgleich nach.Verlauffung der Zeit, 
da die Zahlung fallen sötte, der Gläubiger auff Unterhandlung dem 
Schuldener wettere Frist, ohne des Bürgen Wisse» gegeben 2).

’.,V Da aber ein Bürge vor einem Lontrnct, der allein auff eine Zeit 
gerichtet, gelobet: So ist alsdann nach Berlauffung der Zeit der Bürge 
ledig. Also auch, wo der Bürge ausdrücklich in der , Verschreibung be
dinget, daß Ausganges der gewissen Jett- er ferner nicht hassten, noch 
Bürge seyn wolle, und die Bezahlung auff solche Zeit nicht fylgete. ES 
hätte auch der Mäübiger de» Selbstschüldigen, oder de» Bürge», inner
halb drey Monath hernach nicht gemahnet: Oder hatte der Gläubiger 
dem Schuldenet, oh» Wissen und- Wille» des Bürgens, de» Termin 
prorogîret und erstrecket. So soll auch auff solche» Fall Krafft dieser 
Constitution (nachdem es sonsten in Rechten zweiffelhafflig seyn möchte) 
der Bürge ledig und frey seyn- und solle» darauff also Unsere Hoff
und G«ichte erkenne» und spreche»3). : -

. §. X. - Umb Bükgschafst willen mag nicht allein der Bürge, son- 
dem auch seine Erbe» besprochen und' beklagetswerde», oh. gleich in der 
Zusage der Erbe» nicht gedacht worden. Dan» die Bürgschafft verbin- 
det ipso jure der Bürgen Erbe», obgleich derer in der Werschreibung oder 
Obligation nicht gedacht 4). ' ■

Wann aber tn einer Verschreibung ausdrücklich abgehandett , daß an 
statt des Bürgen, so verstürbe, der Schuldener dem Gläubiger und Cre
ditori einen ander» Bürge» setze» solle, dießfals ist die Obligatio Fide
jussoris allein personalis, und soll den absterbenden Bürge» Erben nicht 
binden ')^ Es mag auch solche Bürgschafft vor «der nach geschehenem 
Contract oder Versprechen auffgerichtet werden.
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' ' W- * Tit. XIV. à 174
Von Uebergaben und Schenkungen unter Lebendigen. - ,

Welche Persohnen das ihrige verschencken mögen, und welchen 
Persohnen man schencken könne.

§. I. Welcher einem andern etwas aus freyen Händen, wissentlich 
«nd williglich schencket, tradiret und lreffert, solche Donatio und Schen
kung soll krafftig seyn'), so firn keine Uebermaaß noch Vervortheilung 
dabey ist: Welcher auch einem andern in ernstem Muht und mit be- 
dachtlichen Worten etwas zu scheuchen verspricht- imb' zusagt, dasselbe ist 
er .fest zu halten schuldig und pflichtig. Wo aber etwas mit soudekm 
Geding rnnd Condition, als darumb etwas zu kauffen oder zu thun-re. 
verschencket worden', -dasselbe aber nicht geschehe: Oder das Ding,, so 
aus dem gescheuchten Gelde ersäufst werden sollen, -nicht mehr verhan- 
den: Und aber ohn solche Bewegnüß und Ursachen, diese vouatton und 
Schenckung nicht geschehen wäre: Da setzen rmd- wollen Wir, daß in 
solche» und dergleichen Fällen, dashinweggeschenckte Geld oder Gut wre- 
dergefordert werden möge-2). 1 ; (1 ' -,y - i;'

s. II. Und wann vorgedachte solche Gaben und Freyschenck mter 
vivos, unter den Lebendigen, vollenkömlichen beschlossen Md vollenbrachtz 
seynd'), Mögen sie Leichtlich nicht Mehr revdciret und wiederruffen werden. 
Es ist auch zu Beschliessungund Äuffrichtung solcher Donation mcht von-- 
nöhten, daß einige Instrumenta oder Schrijsteu darüber werden gestelletr 
Sondern gung, daß der so die Gabe .thut, , seinen Willen mit, oder ohne 
Brieffliche Urkund, wie ihm das geliebet, zu erkennen gebe. Darumb 
mögen aüch solche Uebergaben nicht-allein unter Gegenwärtigen, sondern, 
auch zwischen Abwesenden geschehen 4). Und wo keine Schnsst aussge- 
richtet ist , so wögen sie durch andere Kundfchafft und Uàde probiret 
und erwiesen werden. Und seynd derselben Uebergabe. unter Lebendigen 
nicht allein die Verwandte» und Freunde, sbndern auch auswendige und 
unbekannte Personen fähig. ’ \ .

6; III*  Es fewttb aber fctc Donatiopes und Schenàngè, so durch 
Verschwender, denen ihre Güter verbothen ^geschehen, uukrafftig 5). Wie . 
auch derjenigen, so ihrer Sinnen beraubet seynd. Itom, so . einer àr 
die hohe Obrigkeit gehandelt! hatten oder em Crimen Mae Majestatis 
begangen6) , und also verletzter Majestät halber angeklaget wurde, oder 
sonst ein ander Laster begangen, darumb ihm feinen Leib und Gut nicht 
tu öeralieiiim oder zu verwenden gebothen oder aufferleget wäre, der 
mag , dieweil er in solchem stehet," nicht dcniren, übergeben Md ver
schencken. Aber anderer lasterhaffter Personen (dre noch nicht verurther-
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Was für Dinge, und wie viel em jeder, daß es gelte, weg- 
schencken möge.

.■ §. I. Eine Schenckung und Donation stehet und gefchkcht nicht al- 
lekn in Uebergebung liegender Güter, fahrender Haab, und- begreiflicher 
Dinge: Sondern auch in unbegreiflichen, als Rechte» «nd Gerechtigkei
ten y. Dann es mag nicht allein ei» leiblich oder begreiflich Ding, son
dern auch eine gegenwärtige oder zukünfftige Gerechtigkeit einer Klage 
oder eines Anspruchs, den der Donator oder Geber zu einem andern hat, 
oder künfftiglich zu haben »erhoffet/ übergeben und ceàiret werde».

Es soll aber solches nicht statt haben in denen Uebergaben und Do- 
' nationcn, bie da geschehen zu Schade» und Betrug des gemeine» Nutzes y,
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uîtüchtig"^ condemriîrêt) gethaye Schênàg und Donationes feynd nicht 

s. °?Qation und Uebergabe» zwischen Elt/r» «nd Kin
der, die »och in der, Elter» Gemalt feynd, geschehend die lennd 
nders * krafftig,^dan» durch Absterben des Gebers^ Oder so das Kind 

bey Lebzette»/emes Vaters,^aus dessen Gewalt erlediget, emancipiret, t 6 
fern selbst machtrg wird. Wan» aber kein Wiederruff geschehen, und d e 
Donation und Uebergabe durch des Gebers Todt bestätiget: Oder das 
Kind der ^väterlichen Gewalt im Leben des Vaters erlassen würde, so 
ist solche Uebergabe und Geschenck beständig und kräftig J). Und ist 
daher« auchmcht schuldig das, Gut, soihmgeschencket, wieder i» die 

zubringenoder zu conkeriren: Sondern es mag das zum 
che°m Thett gehen mit den andern Geschwisterichte» zu glei-

>! Gs wäre Han», daß die Donation und Uebergabe übermäßig
' .aß aus dem übrigen Gut den andern Kinder» an ihrem 

Erbthetl zu vrel geschehe, und zu mercklichem Nachtheil, und Abbruch 
dtenete, und »hnen mcht mochte ihr natürliches Pflichttheil, Legitima qe- 

ihres rechten- Erbfalls erfolgen und zukommen. Dann m diesem 
Jall lst das Klud, dem solche Donation und Gabe geschehen, schuldig, 
so viel emzuwerffen oder- in die Theilung zu bnngen, damit den andern 
Geschwistrigen derselbe ihr Theil völlig werden möge3). Doch, so der 
Vater also einem Kinde für dem andern Geld, oder fahrende Haab, die 
sunffhundert Gülden übertreffen, oder ein unbeweglich liegend Gut, in 
was Wehrt und aestimation das gleich wäre, vergeben und schencken 
wolle: . Dasselbe soll mit Erzehlung redlicher Ursache» vor Gericht und 
desselben Erkanntnüß geschehen, und eingeschrieben werden, sonsten aber 
mcht Krafft habe» V 1 , : -

1) A. L. R. I. 11. 1090. L) A. 8. R. n. 2. SŻ7. 3) A. 8. R.
II. 2. ZL7 — 329. 4) A. 8. R. I. 11. 1090. 5) A. 8. R. I. 11.
1087. 6) A. 8. R. I. 11. 1070.
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sder in praejudîcîum uyd zum Borfang der hohen Dbrigkest, oder der
jenigen, denen man mit Schulden verhasster ist ł% oder eines Gutes, 
oder etlicher Haab, die allbereit/liriAro« in Rechtfertigung und Richter
licher Uebung verfangen und begriffen seynd.

§. H. Also kan auch keine Haereditäf unb Erbschafft, odèr ein 
Theil derselbigen, so man zu erben verhoffet,^ einem andern geschencket 
werden 2). . Darumb,. so eine solche vexhoffende Erbschafft verschencket, 
gilt doch dieselbige nicht: Sondern, so der verstirbst, den^Nckn hoffet 
zü erben , so wird sie ,dem, der sie hinweg geschencket, genommen - und 
den andern Erben gegeben: Dann er dieselbe verwircket, und sich ihrer 
unwürdig gemacht hat. Wann aber kein ander Erbe verbanden, so fallt 
die Erbschafft Unserm Fisco ânheimb F). So auch gemeine * Haab öderI76 
Güter durch einen Gemeinen, Gesellen-oder Mit-Erben derselben Güter 
übergeben würden: Das mag durch den andern Gemeinen, Gesellen oded 
'Mit-Erben wiederruffen werden: Wann aber einer seinen Theil, den er 
Nn gemeinem Gut hat/einem , andern übepgebe und fchenckte, oder in sei
nem Lestamestt und letzten Willen vermachte,/ das hat er zu thuy wyk 
Macht. Also kan und mag auch ein jeder ein Gut, Haust, Hoff, Hu
ben und anderst mit Korbehalt der nießlichen Gerechtigkeit, wol ver- 
schencken, "und einem andern übergeben und aufftragen. <'

z. iis. Gleicher gestalt , wird auch .dieses für eine donation und 
Schenckung gehalten, so ein Creditor und "Schuld - Herr mit. seinem 
Schuldeuer pąciscittf:,' bie Schuld reicht zu fordern: Itpin, da einer ei
nen vergebens und ohne Zinst in fernem Hause wohnen lässet. / Also ist 
auch dieses eine Schenckung, Pa jemand gegönnet hnd verstakftL^wird, 
haß er einen Stammen, oder Stein aus einem Gut nehmen, oder Baume 
abhauen, oder fallen und wegführen möge. Sonsten wann das geschmückte 
Ding oder Güt, dem es geschencket ist, nicht wird, so ist es für keine 
Schenckung zu achtes,'

§. IV. Ob aber einer sein liegend und fahrend, gegenwärtig und 
künfftig Gut,' in gemein einem andà möge schencken, aufftragen und 
Lbergeben,/,sdlches G bey den Rechts-Gelehrten sehr,streitig, und PsM > 
Eich? Wir setzen, ordnen und wollen diesem Fäll, dast keiner à 
serer Unterthanen in Unftrm Königreich Hpeussen Macht haben solle, auff 
einmahl also sein Haab, Gut, und Pahrüng, an Liegendem und Fah
rendem, Gegenwärtigem und Künfftigem, zu verschencken und zu verge
ben: Es seh dann, daß er ihm davon so viel hatte zuvor behaltest, daß 
er von demselben^ noch ehrlich teKiren möchte

§. V. Wir ordnen und wollen auch weiter, daß etliche Gaben und 
Schenckunaen nothwendig und vermöge der Rechten iàmret und fur 
G^ichte oder dev/Dbrigkeit geschehen sollen: Darumb,- welche Person 
an-Geld oder fahrender Haab über LOO. fl. Polnisch wehrt ftey von der 
Handübergrebt und schencket, oder sonst verspricht oder verherfchtt« das 
soll nicht Krafft »och Macht habe», es geschehe dannvor Gericht oder

3) X 8.
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het Dbrigkeit, und Herde dieselbe auch gebührlich, sammt den Ursachen 
warumb die geschehen, verschrieben. Wann dann solches geschichtas! 

nicht verhindert werden, sondern kräfftig seyn und 
blerben. Es waren dann sonst andere rechtmäßige grosse und nothwen- 
d äEsachen, warumb sre picht gelte» sötte oder möchte, dagegen à 
st-he?s!llenk) " ê» Ermäßigung und Dijudicatio» der Obrigkeit 

. ^ese Satzung also moderiert, gemaßkget und verstan-
?°nati0Q Ullb 'Gabe 500. Gülden Polnisch über- 

«»d mcht vor Dencht oder der Obrigkeit insinuiert oder geschehen- 
î de-Theil der übertrifft und" exoediret, nfALd 

łłA»^'“^wbtî î^"àundert nicht destoweniger kräfftig und 6e= 
M"d«g seyn sollen. Wann aber die Gab an unbeweglichen lieaend-n 
Gà m was Wehrt die seyn, geschicht, ?o soll dik K die Oà 

2f8Ä kXl>lClbrAsl"uirrt(.1'n!’ eingeschrieben werde», und sonst 
nicht Krafft haber». Zugleich tote oben von den Pfändungen, Kauffeu ' 
und Bcrkauffen, gesetzet und geordnet ist. 8 ' *»"„«•
. §-.yL. Ł Es sollen aber hiemit die sondere Fälle, darin, vermöae

imJ6® geschriebenen Kayserltchen Rechten, die Insinuation nicht vonnötben 
177““ö da die * Gatzen ohne den Richter geschehen mögen, nicht auffgeha- 

fie g^chehen gleich in beweglichen oder unbewegli
che» Guter», t» ihrem Wehrt unverändert stehen und bleiben Als, 
à" remand einem Ändern, umb Verdienst, Gutthat oder anderer Ur! 
fachen Willen schencket, daß solchem verdienst gemäß, oder daß er ibn 
kuosstig sein Lebenlang erhalten soll: Dann, was aus Ursach geschicht, 
»st eigentlich^.davo» zu reden keine Schenckung, sondern eine Belohnung 
und Ergetzlichkeit2). Item,, wann einer dem andern übergaabt, damit 
er sei» eingefallen oder verbrunnen Hauß wieder üuffrichte» und baue» 
möge. Item, so jemand einige Zinß oder Wucher-Geld, Usuras oder 
Uterefle, das kunfftiger Zeit gefallen möchte, nachlast, obgleich solche 
Nachlassung über funffhuiidert Gülden Polnisch reicht, so bedarff sie doch 
keiner Insinuation. Also, wann auch jemand, zu Erledigung der Ge- 
fangenen, eine Gà und Schenckung thäte.

'*  §• .VIL So auch jemand iiicht zu einer, sondern zu unterschiedli
chen Zeiten geschencket, und'solche Donation und Schenckung jede inson
derheit sunffhundert Güldeit Polnisch nicht erreichet oder exceditrt, son
sten aber î«sammen gerechnet gleichwol solche Summam erreichten, und 
darüber wäre: Ist es der Insinuation und Bestätigung vor der Obrig
keit nicht vounohten ’).
.. u à îst àn gesetzet, daß keine Donatio und Schenckung
«ber funffhnndert Gulden Polnisch, so vor der Obrigkeit nicht insinuirrt, 
beständig seyn /olle. Wann sich aber zutrüge, daß einer über solche 
Summa der fünffhundert Gülde» schenckete, und eine» Eyd darüber 
schwüre, dieselbige tinwiederrufflich zu halte», ob dann eine solche Do
nation ohne Insinuation und Bestätigung der Obrigkeit kräfftig sey, spl-

L) A. L. R. I, 11. 1169. S) A. 8.
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«ïje Srage ist sehr zweiffekich. Dàn etzliche halten daß dißfgls em- 
solche Donation- UN- »Schenckuüg, unängesthen des Eydes, vor derO-M-l 
kett zu inünniren 'und .zu bekrafftigen: Dieweil die: Nohtwendrgkeit der 
Insinuation tocßen gemeines Nutzes gesetzet und verordnet. Darm es dm 
gemeinen Nutz betrifft, daß sich niemand des Seinigen mißbrauche, und 
damit auch allerhand Betrug, der sich vielfältig, sonderlich unter nahen 
Verwandten mochte zutragen, verhütet würde: Derowêgen so sey sol- 
cher Eyd, als wieder die Rechte und gute Ordnung gethan, nicht zu 
halten re.

Etzlrche andere aber haben dißfals der opinion und Meynung « gÄ 
folget, daß,wann mit dem Eyde die Donation geschahe/ daß ohn èi^ 
nige Mtiuÿfgà dieselbe zu halten, ixt Anmerckung, daß solcher Eyd',M 
Schenckung mcht zu Widerruffen/ .gethan, ohne Gefahr und Schaden cher 
Seelen wol zu halten;^ Dann eine grosse KtM des Eydes; mann der- 
selbige in em e r Sachen,, die nicht contra bonos mores, wieder gute Sit» 
ten/ 'lüterpbniret UND geschehen ist. Dey welcher letzten Opinion Wir 
es auch bewenden laß^n, und wollen, daßhinführo in solchem Falk also 
ttlhier aych gêurtheileh und erkandt werde i). i .

Art.
Jsr MAS Fällen Ne DonarîoQtzL unter Lebendigen wiederrràn 

werden.

§. I. Sb: wol eiye Donatio« und Schanck an iHv selbst auffs v'ê 
kommlichste bestellet urtd auffgerichtet, so wag doch diestlöige ans nach- • 
gehenden Fallen ^revpciret, wiederruffen und aufgehoben werden, MhrM 
lich, Wann * sich dse begabte Persohn gegen den"Dbns|orir und làèrl78 
undanckbar v.erhieltft^) ; Als, da er ihn mit hoher Schmach amfeinem 
Ehren- antastete, ; dM man in Latein nennet atroces Injurias1 Odeö- 
sonst unbilliger Weifte an seinem Leibe verletzete, gewaltigte, jagte, ihn 
fienge öder gefänglich hielte: . Oder an der Tubäarch seiner'Haab Md 
Gü^ex. mercklichen^Schaden hinterlistiglich zufügete ^), öder in Gefahö Lei- 
hes und Lebegs,; öden seiner Dienste und Aetnbter gebracht: Oder däs^ 
selbe, so ihm. rn der Donation und Schenckung durch kact vder Gedinge 
eingebunden , nicht verrichtet,, vollenzogen oder gehalten hätte: Oder/- 
wann der Donator und Vergeber, aus Unfall, ohne seine grosse Schuld 
zu Armuth kommen, daß er sich nicht mehr ernehren köntez Und der 
ponat^riu^ oder die begabte Person woltea ihm nicht nach Mäaß' dev^ 
Gabe nothdürfftige Nahrung reichen 5j;> ■ Oder die donàtibn ' und 'Gabe \ 
wäre nicht nach diesem MsermMand ? Rechtm'iWnuiveö^ und? nicht K- 
bührlich: geschehen. Doch soll 'und muß zuvor die äsach der Undank

1). Aufgehoben durch das Edikt v. 8. Febr. 1770, in dessen Stelle 
die Worschriften des Allg. L. R. treten. 2), A. L. R. I. 11.^1151. 
8) A. 8. R. I. 11. 1153. 4) A. 8. Ś».I?1T.‘1154. 5) A. 8, R.
I. 11. 1123.
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642 (€5.178.179.] Mertes Buch. Tit. XIV.

barkeit, und andere Qualltaefen F so alhrer angezogen, durch Gerichtli
chen Austrag dargetharr, bewiesen und für gurrgfam erkant werden-

§. kl. Ferner ist die Donation und Gabe auch nichtig, wann dem 
Donatori und Geber Kinder Unfällen: Darumb, wann nach geschehener 
Uebergabe seiner, des Donatoris, Güter dem Donator? und Geber Kin
der oder Enckel gebohren würden, deren er sich zu Zeiten der Gabe nicht 
versehen Haltes: So hat er Macht, die gechane Uebergabe, wegen 
solcher Kinder, abzurhun, auffzuheben, zu revooirea und zu vernichten, 
unangefehen er sich solches Wiederruffs verziehen, rennneiiret und bege
ben hatte; Welche Verzicht und Renonciation den Eltern mit Nichten 
zugelassen wird. Dann, ob auch schon bey seinen, des Donatoris und 
Gebers Lebzeiten die Révocation und Wiederruffung desselben dißfals nicht 
geschehen: Soll doch die Uebergabe und Donation für sich selbst gefal
len, und hiemit auffgehaben seyn 2).

§. in. Würde es sich auch begeben, daß einer eine Summa Gek- 
Les, oder sonst ein ander liegend oder fahrend Gut hinschenckte oder zu 
verschencken zusagte, vor Gericht oder in andere Wege, und nachmaln, 
ohn sein merckliches Verschulden, durch Unglück, in Armuth gerathen 
also, daß er nicht allein seine Creditorn und Schuld-Herrn der Gebühr 
nicht zu bezahlen; Sondern auch, da die gethane Schenckung und Do
nation in ihren Kraffteu bleiben solte, kein Auskommen oder Unterhal
tung (wie obgesetzt) haben würde: Setzen, ordnen und wollen Wir, daß 
in solchem Fall zuförderst die Creditores und Gläubiger, wo zu ihrer 
Bervortheilung solche Uebergab geschehen, dieselbe zu revociten und Hin
tertreiben Äkacht haben sollen: Der Donator und Schencker auch mehr 
nicht zu halten schuldig, dann was er mit Fuge, und damit an seiner 
Unterhalt- und Nahrung ihm nichts abgehe, entrathen kan.

Wann aber die Gabe zuvor allbereit traditet und übergeben: In 
diesem Fall wollen Wir, daß der Donatarius und begabte Person, bey 
Berlierung der Gabe, dem Donatori und Geher, der durch Unglück und 
ohne seine grosse Schuld in Armuth gerathen, billige Nahrung mitzu- 
theilen soll verpflichtet und schuldig seyn. Es wäre daun, daß die Gabe 
gering, und der Nahrung nicht gemäß wäre, welches Wir jederzeit zu 
der Gerichtlichen Erkänntnüß wollen gestellet haben 4).

§. IV. Darnach ist auch dieseslzu wissen, daß die Freyheit der 
Wiederruffung solcher Gab und Schenckung, wegen der Undanckbarkeit, 
allein auf des Donatoris und Gebers einigen Leibes Lebtage gestellet. 

R79Dann, so derselbige in * seinem Leben die Donation nicht wiederrufft: 
Mögen seine Erben nach ihm dieselbe auch nicht mehr rêvoeiren, und 
das geschenckte Gut weder von hem Donatario, noch seinem Erben, er
fordern 5).

§. V. Da es sich auch begebe, daß eine Irrung der Donation und 
Geschenck halber ssch erregete, als, wann der Donator und Geber sagte, 
daß die begabte Person mehr, oder andere Dinge, dann ihm gescheucket 
worden wäre, in dem Uebergabs-Brieffe hätte setzen und verschreiben f

1) A. L. R. T. 11. 1140. 2) A. L. R. L 11.114L 1150. 8) A. L. R. 
I. 11. 1092. 4) A. L. R. I. 11. 1127. 5) A. & R. Ł 11. 1157.
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lassen, von dem zuvor niemahls gedacht wäre rc. In diesem Fall soll 
die Wahrheit mehr, dann die Schrifft Krafft haben, und dem Donatori 
und Geber solches, so er sich nicht ausdrücklichen verschrieben, oder ver
schreiben lassen, zu einigem Praejudicio nicht gereiche». Aber gleichwol 
bleibet. aller Inhalt des Wrieffes oder Instruments bey kräfftigm Wür
den, biß das Wiederspiel durch den'Gegentheil, das ist, ben Donatom 
und Geber, ausgeführet wird.

§• VI. Es begiebt sich offt und viel, wann einer etwa» kranck ist, 
oder eine ferne Reise thun, in Krieg ziehe» oder sonst wandeln will, 
daß er einem andern etwas schenckt und übergiebt, mit dieser Condition, 
sterbe er in dieser Kranckheit, oder komme nicht wieder zu Lande; So 
soll die verschenckte Haab und Gut sein eigen seyn *). Solches mag er 
von Rechtswegen wol thun; Jedoch nicht weiters noch anders , bann 'm 
de» Fällen, darinnen einer Testament machen, oder sonsten frey von Han-, 
de» zu geben Macht hat. ' , -

§. VII. Endlich ist auch in gemein von allen Donationen) Gaben 
und Schenckungen zu wissen, daß, da der Donator und Uebergèber, nach 
zugesagter Schickung, das geschenckte Geld oder Gut nicht eben sobald 
tradirete oder reichte,> sondern verzöge: So ist er der Nützung und In.4. 
terells halben 2) vor , der Kriegs - Befestigung, et Ec ante litem conte
statam: Wie auch, da schon das, geschenckte Gut dem Begabten und 
Dońatario mit Recht abgewonnen und evinciret f ' dagegen ihm nichts zu
thun, noch ihn schadloß zu halten schuldig 3) ; Es wäre dann, daß der
selbe wissentlich und betrieglich, fraudulento animo, srembd Gut über
geben, und dadurch den Donatarium und Annehmer in Schade» gesetzet 
und gebracht, hätte ").

Art. IV.

Von Uebergaben, die da geschehm zwischen Eheleuten.

I. Wiewol gemeiniglich von Ordnung der Rechten, Donatione» 
und Uebergaben Mischen Eheleuten, Mann und Frauen verbothen 
feynd , auff daß sie, aus Begierde der Liebe, sich selbst oder ihre Kin
der dardurch nicht berauben, oder in eine Armuth stecken: So haben. 
Wir aus gütiger und billiger Bewegung bedacht und angesehen, daß 
treue Freundschafft gütiger Wille und Handreichung, so zwischen^ Eheli
chen Gemahlen billig seyn, behalten und belohnet werden sollen. Ord
nen und wollen demnach, daß zwey Eheleute, so bey einander in der 
Ehe seynd, und keinen leiblichen Erben haben, eines dem andern aus 
freyer Willkühr, unbezwungentlich, mit Bescheidenheit wol eine Gabe 
thun, oder seine Haab und Gut vermachen möge, vor offenem Gericht, 
oder in Testamenten mit Brieff und Siegel. Geworden sie aber, nach 
solchem aufgerichteten Vermacht, Kinder mit einander, so soll solche

1) A. 8. R. I. 11. 1186. 2) A. 8. R. L 11. 1077.1179. S) A. 8.
R, I. 11. 1083. 4) A. L. 9t .1« 11s 1084. 6) A. 8. R. II. 1. 810.

41 *
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180Gab und Wermacht, *-soferst die Kinder nicht versterben, abe, und den 
Kinder» an ihrem gebührlichen Erbtheil »«abbrüchig seyn.

Desgleichen, wannzwey Eheleute reciproce', eines umb das ander, 
■ Gab umb Gab schencken, und also eine Gutthat mit" der andern, durch 

Donation und Schenckung vergleicht werden: Die haben auch Krafft, 
und werden zu Latein Reciprocae oder Remuneratoriae Donationes ge
nannt. Dann, wie der Sachse redet, so die Donatio antidotalis, oder 
remuneratoria ist, da ist'.fie, ipso jure UNtek de» Eheleute« alsbald »Ott 

, Anfang zuläßlich: Derowegen so kan auch dieselbige dießfals zu Rechte 
für beständig gesprochen werden. e

§. II. Also mögen auch versprochene, Eheleute, Brant und Bräuti
gam, .die, noch nicht Zeygelegenoder das Braut-Bette noch nicht be
schritten haben, einander wol schencken, und eine Uebergabe thun. Es 
irret auch nicht, obgleich desselben Tages das Beyliegen würde, oder die 
Ueberantwortung " der Grschencke erst in stehender Ehe geschehe. Andere 

■ Gissten und Schenckungen aber, so der Ehemann seiner Ehelichen Hauß- 
Frauen, und herwiederumb die Hauß-Frau ihrem Ehemann, in stehen
der Ehe in Erb - Gütern thun, werden nach altem Herkommèn und Ge
brauch für nichtig und untauglich gehalten.

Und wo auch eine solche.Donation und Geschenck zwischen Eheleu
ten im Schein eines vermeinten Kauffs, und durch die verkauffende Per
son ei» merckliches Nachlassen geschehe,^ wird solches auch für eine Do
nation , und deshalbe»- für nichtig geachtet. Doch seynd etliche Ueber- 
gabèn, als fürnehmlich die Donation von Todes wegen, zwischen Ehe
leuten, in massen hie oben im Anfang gemeldet, zugelassen. Wo aber 
beyde Eheleute von einander aus erheblichen Ursachen geschieden worden, 

' ist dieselbige Donation zwischen ihnen todt und abe. Judem ist die Frey
heit der Wiederruffung solcher.Donation von Todes wegen ihnen auch 
unverbothe». 1 ,, ,

§. Hl. Bey den Rechts - Gelehrten ist es sehr, zweyfflrch, ob auch 
eine simples Donati o--, die ohn einige Ursachen unter den Eheleuten ge- 
schicht, könne mit dem Eyde conümiiret und bestätiget werden? Wir 
lasse» Uns aber hierin derer Meynung gnädigst gefallen, die dahin schliesi- 
se», daß eine solche gefchworne Schenckung unter den Eheleuten krafftig 
und nicht zu wiederruffen sey: Allein soll hierinnen excipiret uud aus
genommen sey» die Ursach der Undanckbarkeit, davon hie oben mitmeh- 
rerm Meldung geschehen *J.

i Art. V.
Von Verheischungen oder Versprechungen der Uebergaben, darin
nen die Maaß, Ordnung und Solennitdi, wegen der Insinua

tion wie obstehet, nicht Noth ist zu halten.
8. I. Eine jegliche Person, wes Wesens oder Standes die sey, die 

aus freyem edlen Gemüth und gutem Willen bewegt, dem gemeinen Nutz, 
es sey an welchem Ort es wolle, etwas durch Schanck und Gabe auff-

I) Aufgehoben durch das Edict v. 8. Febr. 1770.
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tragt, verehret, IsZiret, Hescheidet oder verordnet, als zu Besserung der 
Stadt, Thurm.- Mauren , Graben , oöer Wege und ^tege, und derglei
chen,' oder zu Diensten und * Aembtern, die dem gemeinen Nutz drenen-181 
oder dardurch der gemeine Nutz zunimmt oder, gefordert: Solche Gaben, 
Delata,-Bescheid und Ordnung- ssollen krafftig seyn und gehalten wer-s 
den; Ob auch solches durch. zween Gezeugen allein,-, oder durch Hand- 
schrifft, oder andà Weise beengt mag werden, also,- daß in solchen 
Uebergaben, Ordnungen und Satzungen 'auch nicht derentwegen schrifft- 
liche Handlungen, noch Insinuation.> oder andere Solennîtât, als in an
dern Donationen und Übergaben oder letzten. Willen Und Testamenten,, 
auffzurichten nöthig M

Tit.= XV.

Von Heyrath-Gütern, Ehe-Beredungen und Deroselben 
Rechten, unter denen vom Adel.

^^AuTt.

Welche Personen eine Ehe-Steur und Heyrath - Gut ohne Wie« 
derlag zu thun oder zu geben schuldig, und wie-solches geschehen 
' möge, unter der RitterschaU Unsers Königreichs Preussen.

8 T. Es" ist der natürlichen Billigkeit und dem Rechten gemäß, 
stehet auch der-Ettern Ämbt zu,' W Jte ihren Kindern zu rechter und 
bequemer Zeit nach guten Heyrathen trachten, und sre auch zugleich mit 

ehrlichemHe^rath^Gut,v^ »der Manns-Person, die sich zusam

men verheyrathev und verehlichen wollen, feine/®tient haben, soll M 
ïffS'W und WerwMgung ihrer Brüher, oder, da die
selben noch unmündig', deroselben Curatorn oder Wormnnder, v^er auch, 
in" Mangel -derselben, von ihren Agnaten, als Erben chrerWatexlichen 
Küter oder der Obrigkeit, sofern die Guter an sie verfallen, die Ehe, 
Steur, nach .Gelegenheit der Güter und Zahl dev.Kinder gegeben und 

entrichte^werden. begäbe (wie offt geschicht) daß ihrer eins

so arm wäre, also, daß es nichts zur Ehestem oder Wiederlage zu ver. 
macken Me: Kan die Ehe wol ohne solche'Ehefleur und Wiederlage seyn.

Ç IV. Die Wiederlage und Donatio proprer Nuptias, soll Nicht 
aerinaer seyn, als der Frauen Ehestem oder Dos gewesen. ).. Es .»are 
v.n..8 sec Ehemann also unvermvglich, daß lers nicht thu«> Joute, 
. . 'ci 6r, Ebeleute durch gewisse Pacta aus erheblichen Ursachen ei

nes andern ausdrücklich freywillig beredet und behandelt hatten; ^n dem

D A. L R. I. 11. 1063. 2) A. L R. fL 1. 495. 621. S) A- 

L R. II. 1. 460.
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Fall satt es mit der Gegenvermachmtg so genau nicht gehalten werden 
Wte er da»» auch, wann er mit ihr keine Kinder hätte, so lanae « 
lebet, die Nutzung des Ehegeldes haben soll'). ' ■ e w

182 * Art. üàê

1) X 8. 9t. II. 1. 231. 2) V. 8. 9t. II. 1. 205. 3) A. 8. 9t.
II. 1. 845. 4) Die §§. 1 — 7. dieses Titels kommen nicht zur Änwen-,
düng, denn in den drei Palatinaten Kulm, Marienburg und Pomme
relle» geschieht die Erbfolge unter Personen adelige» Standes nach den 
Vorschriften der Reg. Instr. v. 21. Sept. 1773; in de» landräthliche» 
Kreisen Flatow und Deutsch-Krone dagegen, wo die Erbfolge, auch un
ter Personen adelige» Standes nach de» Vorschriften des A. 8. R. von 
1781 geschieht, sind Lehengüter nicht vorhanden.

Don Pacten und andern Abreden, Ehesteurliche Versprechungen 
betreffend.

88asdann die Pacta dotalia, die Ehe-Deredunge» und Hey- 
mths-Bneffe anbelanget , da. setzen, ordnen und wollen Wir, daß alle 
Ehebereduiigett, «an» sie mündlich behandelt, hernacher auch in eine 
Schnfft verfasset werden sollen. Wie sie daun auch zugleich? inBen- 
seyn der nechst Gesipten und Verwandten, oder aber w Mangel dersel- 
den sonst anderer chrbarer Personen, auffrichtig und redlich, aber nicht 
heimlich, nochln Winckeln geschehen sollen, sonsten seynd sie. von Un- 
krafften =)■ Wären aber solche Persockn, so sich also ehelich zusammen 
verheyrathe» wollen, so arm und unvermöglich, daß sie nichts besonders 
einander zuzubrmge» noch zu verschreibe» hatten, , die mögen ohne Ge- 
dMg und Pactione», nach Cöllmischen Rechte» sich verglichen 3) 
, «. Wîe viel Zeugen aber die Pacta dotalia und Ehestifftungen 
haben sollen, deßfals ordnen und wolle» Wir, daß es auffrwev oder • 
drey Zeugen beruhen wöge.

HOI. Es soll auch ferner in solchen Verschreibungen znfoderst die 
oder Dos ipsa, desgleichen die Wiederlegung, Donatio propter 

nuptias, was und wie hoch die sey, nahmhafftig ausgedruckt werden (wie 
zum Theil obgesetzet) und nicht mit unlauter», general und gemeinsame» 
Worten geschehe«. 1

Art. III.

Wie die Töchter und die Schwestern aus Lehen- und Magde
burgischen Gütern auszustatten

§• l. Erstlich ist zu wisse», daß vor allen Dingen hierauff zu se
hen, wie ein Water desfals unter seinen Kindern disponiret, dabey soll 
es gäntzlich verbleiben : Wann aber solches nicht geschehen, so soll ei» 
Bruder, wann er eine Schwester hat, derselben den vierten Pfennig auS 
Lehen- und Magdeburgischen Güter» zu geben schuldig sey».

Wan» aber der Brüder und Schwestern mehr seynd, so soll ei»
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266. fl- 20 gr.

auf thten 4800. ft.
Drey Brüder geben einer Schwester . ' . 
Drey Brüder geben zwo Schwestern ] 
Drey Brüder geben dreien Schwestern |

Drey Brüder geben fuhff Schwestern » 
Drey Brüder geben sechs Schwestern^

jpf. kommt auf einen 6357. st. 4. gr. oT. ps-
-- - , . . 2285.fl.L1.gr. 74-Pf-

Il42.fl.25.gr. 124 Pf-

Bruder drey Theil, und di« Schwestern sämtlich das vierte Theil nehmen. 
Wann aber .

Zwey Brüder seynd, so nehmen sie sechs Theil, die Schwestern das 
siebende Theil. Darnach sollen

Drey Brüder habe» neun Theil, die Schwestern das Zehende.
"Wier Brüder sollen haben zwvlff TM, die Schwester» nehmen de» 

Dreyzehenden. , ,
' Fünff Brüder nehmen funffzehen Theil, die Schwester» das sechs- 

rèhende Theil.
Sechs Brüder nehmen achtzehen Theil, die Schwestern den neun- 

zehenden Theil. Und also fortan.

* §. n. Aum Exempel. - 183
Wann die Werlaffenschafft des Vaters in seinen Lehen- und Magde

burgischen Gütern auf 16000. ft. stehet , so soll ein Bruder einer Schwe- 
ster geben 4000. ft.

Die Austheilung muß also geschehen: - , 
Ei» Bruder giebt einer Schwester . . - - 4000. fl.

.. a. . , 12000. fl.

Î 2000. fl. ■
1333. fl. ,30. gr. 
1000. fl.

>■ 800. ft.
666. fl. 20. gr.

■- Er behalt .................. - - <
Ein Bruder giebt zwo Schwestern 
Ein Bruder giebt dkeyen Schwestern^ 
Ein Bruder giebt vier Schwestern 
Ein Bruder giebt fünff Schwestern 
Ei» Bruder giebt sechs Schwester»

§. III. Zweene Müder geben einer Schwester 2285. fl. 21. gr. 74- Pf- 
das ist, den siebende» Theil,'sie aber behalten sechs Theil; Also behalt 
einer dreymahl so viel, gls die Schwester» bekommen, das ast auf beyde 
13714. fl. 8. gr. 104. pf. kommt aus emen 6857. fl. 4. gr. 5,. PI- Ł 
Zweene Brüder gebe» einer Schwester 
Zweene Brüder geben zwo Schwestern! 1*227«  27 äc 24 pf.
Zweene Brüdèr geben dreyen Schwestern i , 4 761.fl.27.gr. ^.ui.
ZweeneBrüder geben vier Schwestern ernerieden j A ^^-r sÄ' 
Zweene Brüder, geben funff Schwestern^ I ^7-fl-4.gr. d PI
Zweene Brüder gebe» sechs Schwestern 1 , - l 380. fl. 28. gr. i«T vi

8. IV. Drey Brüder geben einer Schwester 
fcaê ist 1600 ft. sie aber" behalten, neun Theil, das ist 144 - fl-

. . 1600. ft.
800. ft. 
533. fl-10- gr.

SS’ ÄtDrey Brüder geben sechs Schwestern t V

8. V. Vier Brüder nehmen zwölff Theil, und ôàu^en Schwe
stern de» 'dreyzehenden, das iüi, sie mhmen 1476'- fl- ^6- .

und geben den Schwestern 1230. fl- 23. gr. in- VI- 
Bruder 3692- fl- L- gr- &Ä Vf- ■ .

2285.fl.L1.gr
Il42.fl.25.gr
761.fl.27.gr


250. 
200.
166.
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Wier Brüder geben einer Schwester .
Wier Brüder geben zwo Schwester» V
Bier Brüder geben dreyen Schwestern
Wier Brüder geben vier, Schwestern
Wier Brüder geben fünf Schwestern
Wier Brüder geben sechs Schwestern

stern aber bekommen 842 fl. 3, gr. 2-^-»f. 
Sechs Brüder geben einer Schwester . . ' 
Sechs Brüder geben zwo Schwestern» 
Sechs Brüder geben drey Schwestern/ 
Sechs Brüder geben vier Schwestern) einer jede» 
Sechs Brüder geben fünff Schwestern» 
Sechs Brüder geben sechs Schwestern' v „

ll«b so immerfort wird die Rechnung gemacht auf ei» jedwedes^Gut. 

_ Eöllmischen Gütern aber sonder Kruder de» Schwe
ster» gleiche Theilung gönnen- Jedoch, da die-Brüder die Güter behal
ten, und dre Schwestern aus den Cöllmischen Hube» mit Gelde ausstat
ten polten, soll ihnen solches frey stehey , und soll die Taxa der Huben 
vey den nechsten Verwandten, und endlich, wenn sie fich nicht vertrage» 
können, an Unser Cognition stehen.

§, ix. Wann aber ein Magdeburgisch- oder Lehen-Gut an die 
Wettern kommet, so seynd sie ihren Mühmlein oder Wetterin sämmtlichen 
den dritten Pfennig des Werths des Guts, so hoch dasselbe geschahet 
wird, zu geben schuldig, ungeachtet, ob sie von Water, Mutter oder Brü
dern etwas empfangen hätten oder nicht, und da ihnen ihr Schmuck und 
Hochzeit noch nicht gegeben, sollens die Wettern auszurichten schuldig 
seyn, welches mit dem gemelkten dritten Pfennig nichts zu thun haben soll. 

. X« Die Bruder aber sollen den Schwestern zu gemelktem ihrem 
vierten Pfennig auch den Ehren-Schmuck und Hochzeit, so fern die El
ter» solchen nicht entrichtet, nach Austras der Güter, damit dieselbe nicht 
beschweret, darzu geben, auch sonst alles, was Cöllmisch und Fahruüß 
ist, mit ihnen zugleich theilen: Wie dann vor allen Dingen hierauff zu 
sehe»,, daß mit übrigem Schmuck und Hochzeit die Brüder nicht zu hoch 
beschweret, und mit unträglicher Last überhäuffet werden sollen.

§• XI. Wann aber einer von den Brüdern ohne Kinder verstirbet, 
so sollen die, überbleibenden Brüder de» Schwestern eine Erhöhung, ver«

i einer jede»
. 12Z0.fl.23.gr. l-rÇ.yf.

! 6l5.fl.ii.gr. 9_2_.yf. 
410. fl. 7. gr. 12^4Vf. 
Z07.fl.20.gr. 1-ist.pf. 
246.fl. 4.gr.li?pf. 

: 205. fL Z. gr.lZ^.pf.
„„ 5/ ^T.ünff Brüder nehmen funffzehen Theil, lassen den Schwe-
stern den sechszehenden, das ist, sie nehmen 15000. fl. lassen den Schwe- 

ie«^er? 100°- P- ctn jedweder behalt 3000. fl.
Brüder geben einer Schwester . . 

FunffBrüder geben zwo Schwestern 1 , 
FunffBrüder geben dreyen Schwestern | 
8unff Bruder geben vier Schwestern / einer jeden 
FunffBrüder geben fünff Schwestern t 
Funff Brüder geben sechs Schwestern'

§. VII. Sechs Brüder nehmen achtzehen Theil, die Schwestern behal
ten den n.-mizpli.-nhon M Kas ta x.-L cn. -< ' . „ vcyui:

. . 1000. fl.
' 500. fl. 

333. fl. 10. gr. 
"" fl- 

fl.
fl. 20. gr. .: 

an" ^unzehende» Theil, das ist, die Brüder bekomme:/15157^. fl.
26. gr. ISA Pf- kommt auff einen 2526. fl. 9. gr. 84K »f die Sckwe- 
«ern aber Wnmmon RÀ9 « s M J °T9' vr" ole ’eçvwe'

. . 842.fi. Z.gr. 2^°.pf. 
!421.fl. 1. gr.loA.pf. 

280.fl.21.gr. 4-z.pf. 
21O.fl.15.gr. 14/^.pf. 
168. fl. 12.gr. 11-^.pf. 
140.fl.l0.gr. 9^.pf.

12Z0.fl.23.gr
6l5.fl.ii.gr
Z07.fl.20.gr
280.fl.21.gr
21O.fl.15.gr
140.fl.l0.gr
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Msatz heraus zu geben schuldig seyn: Stürbe ^auch eine

6e“ Schwestern, sie sey verehlichet oder nicht, so soll ihr Lheil des 
Ehegeldes und WerlaffenschaM hey andern Schwestern und Brüdern zu- 
(BJÄ Und °b gleich bald -nach des-Brudern Lod eine der 
Schwestern verstürbe ; So l«uß dennoch solch augmentum wegen desselben 
ærubetêç. befîenSobt ste erlebet, wann sie gleich nicht contentiret, dero 
andern Geschwister und Bruder«, oder dero eingesetzten Erben Cesfiona- 
rio,, folgen und ausgezahlet werden,

, XII;fi «ûc ,àle Schwester oder Bruder an erworbene» 
"5-^Emr.sch verlast, -das wird ebenmäßig, unter . 

das Geschwister sammtlrch zugleich getheilet, und haben sich der ver-185 
storbenen- Schpester-Krnder ihrer Mutter Recht in stirpes zu gttrösten

Art. IV.

Wie Adeli'che Witwen aus ihres Mannes Gütern zu entrichten, 
da auch Schulden befunden,-wie es hinführo damit gehalten, 

auch wie solche bezahlet werden sollen.
. §• l- Nachdem die Adelichen Witwen in Unserm Königreich die 

Zeithero, sie haben sich gleich verheyrahtet in was vor Güter sie gewolt, 
dennoch aber allezeit die Wahl gehabt, ob sie ihr eingebracht Heyraht- 
Gut, Gegen-Bermachung, Alimentation, Wohnung, ein fertiges Bett, 
Lisch,,wie auch einen Wagen mit zubehörigen Pferden, von ihres ver
storbenen Mannes Erben fordern,,oder,aber, ob sie, deduąto aere alienes 
bloß zur Theilung ihrer allgemeinen Cöllmischen Werlaffenschafft schrei
ten, und damit von der Gegen-Berwachung, Alimentation und andern 
abstehen wolten: Als lassen Wirs auch noch dabey bewenden, also, daß 
tzemeldten Wittwen die Wahl frey bleibe, jedoch wo Pacta dotalia vor
her verhanden, so hatten sie sich derselben zuforderst allein zu halten, 
und sich der Election nicht zu gebrauchen.

§.,n Es bestehet aber solche Wahl allein bey'gemeldter Wittiben, 
aber nicht bey bero Kindern, die sich allein an ihrer Mutter Ehegelde 
zu halten. Derowegen, wann eine Frau verstirbt, und verlast hinter 
sich Kinder, so soll der Water, wann er sonst nicht seine reiche'voll- 
kömmliche Nahrung chatte, ehe er zur andern Ehe schreitet, denselben 
dennoch die Helffte ihres Mütterlichen eingebrachten Heyrahi-Guts, und 
alles, was sie ihme gebracht, heraus zu geben schuldig seyn: jedoch, 
daß er auch , von denselben den riànàciym oder Nützung, so lange biß 
die Kinder erwachsen, behalte, und sie dagegen aNmentlre.

§. III. Und solches ist allein zu verstehen von einem solchen Müt? 
terlichen,,das sich nicht hoch belaufet: Wann aber das abgetheilte halbe 
Theil des Mütterlichen so viel wäre, daß die Kinder von demselben 
nicht allein unterhalten, sondern auch etwas Gutes erübrigen fönten, so 
soll der Water das übrige, so nicht auff ihren Unterhalt gehet, ihren 
Wormündern zustellen, damit sie ihren Mündlein solches auf Interesse 
und jährliche Einkommen wenden können. Und werden die Unkosten des 
Unterhalts allein verstanden, was er auff die Binder extraordinarie, als 
auff Kostgeld,, in Schulen und auff das Studiren wendet; Denn er M
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sonst, vornehmlich wann fie klein feynd, mit Essen, Lrincken, und Klei
dung von dem Seinigen mit zu erhalten schuldig.

IV. Wann aber GOtt der Allmächtige den Water selbst mit 
Reichthum gesegnet, daß er den Kindern ihr Mütterliches ohne seinen 
grossen Schaden gantz zustellen könte, so wäre er ihnen solches vollkom
men auszugeben schyldig, oder es müste doch auf die Billigkeit ankom
men , damit beydes Water und Kinder unverdorben bleihen möchten: Und 
man könte es ratione Ususfructus mit dem Water allzugenau nicht neh
men, insonderheit wann er die Kinder ehrlich alimcntiret, deswegen dann 
Ususfructus et Alimentatio, so viel möglich, auf Gleichheit gegen einan- 

I86der gestellet, und also refponditen sollen: Wann der Water * hernach 
verstirbet, so nehmen gemeldte Kinder erster Ehe ihr hinterstelliges Müt
terliches, so der Water bey sich behalten, voran, also, daß die Kinder, 
anderer Ehe nichts damit zu schaffen. •_

§. V. Wann aber eine Frau verstürbe, und verliesse von ihrem 
Ehemann keine Kinder, so soll der Manu ebenmäßig die Wahl habe», 
ob er ihr eingebracht Heyraht-Gut zu seinen Lebtagen behalten, oder 
ihren beyderseits Collm, deducto tamen seipper acre alieno, mit der 
Frauen Erben theilen woltę, welches er flch in Jahr und Lag gegen 
der Frauen Erben erklähren soll, bey Verlust dieser Election,.!)« nach 
Werfliessung solcher Zeit des Weibes Freunden Heimfällen soll.

§. VI. Wann er nun zur Theilung zu greiften gesonnen, und sol
ches seiner verstorbenen Frauen Erben in Jahr.und Tag angezeiget, soll 
er mit ihnen ein richtig Inventarium der Cöllmischen Werlassenschafft, 
vermittelst eines Schichl-Eydes, so fern er ihm von den Erben nicht er
lassen werden solle, auffrichlen, welches sie beyderseits besiegeln und un
terschreiben sollen: Doch daß er den Ufumfructum von seiner verstorbe
nen Frauen sämbtlichen Gütern zu Lebtagen behalte. Die Stuck aber-, 
quae servando servari non poffunt, mögen sie verkauften, .UNd das Geld 
rum Inventario, schlagen: Wann er hernach stirbeti so hatten seines 
Weibes Erben die Helffte des gantzen inventarii abzufordern und sich 

ê vH., Würde er aber nicht zur Cöllmischen Theilung, sondern 
zu ihrem eingebrachten Heyrath-Gnt schreiten, und sich dessen rn ^zahv 
«nd Tag erklären, so soll er den ufumfructum dessen gleichM zu Leb
tagen behalten: Allein nach seinem Tode Hattens des Werbes Erben ab- 
rufordern. Auf welcher. Wege einen sich dann der Mann gegen des ver- • 
ilorbenen Weibes Freunde in gemeldter Zeit, ehe er, zur andern Ehe 
schreitet, zu erklären, oder er soll dieser Election, wre oben gemeldet, 
wjx auch des Ususfructus verlustig seyn: Es wäre dann, daß tn alle» 
Meten Fällen in pactis'dotalibus, oder hernach in Testamentis conjuguih 
anders disponiret, nach demselben hätte man sich vornehmlich zu richten.

s, VIII. Wir wollen aber hiemit allen Wittwern und Wittwen 
mit Ernst aufterleget und befohlen haben, daß fie zur andern Ehe mcht 
eher schreiten, vielweniger Beylagerhalten, fie haben fich dann erstlich 
mit den Kindern erster Ehe verglichen und vertragen.

8. ix. Da aber je Eltern, Wormünder oder Bruder gefunden, die 
ihr Kind, Pfleg-Tochter oder Schwester einem zusagen und behlegen wur
den, der sich mit seinen Kindern erster Ehe nicht vertragen, so sollen
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jîê derselben Person die Donationem propter Nuptias und die Alimenta— 
ti°n von dem Ihrigen zu geben schuldig seyn, und die Kinder erste« 
Ehe sollen damit nnbeschweret bleiben: Es wäre dann, daß sie aus ei
genen Kopff, ohne ihrer Eltern, Brüder oder Vormünder Consens, sich 
selbst verheyrathet, so sollen gemelkte Stücke ihr, und nicht den Borste- 
Hern abgehen-

§• Der Wittwer aber, so solche Verwirrung anrichtet, soll den 
gantzen Ufamfructum seiner Kinder Mütterlichen Theils verfallen, und 
fle de fuoe gleichwol zu alimentireti schuldig seyn. Würde aber eine 
Wittwe, für richtigem Vertrage mit ihren Kindern, sich zum andern- 
mahl verheyratheu, auch also einen Mann in der Kinder Güter nehmen, 
so soll sie von den ersten Kindern allein ihr eingebracht Ehe-Geld und 
Schmuck empfangen, und nichts darüber zu fordern haben, sondern ihnen 
noch dazu alle d^mna mtb Interesse zu erstatten schuldig seyn, wornach 
sich manniglich zu richten.

* §• XL àgabe sichs auch, daß eine Ehe-Frau in währendem Ehe-187 
stand noch kein Geld eingebracht, sondern allein die Verzinsung von ih
ren Eltern oder Brüdern empfangen, so soll ihr solches an ihren Rech
ten nicht schaden, sondern ihr soll die vorgesetzte Wahl, nach ihres Man
nes Tode, dennoch frey bleiben: Jedoch daß sie ihr Ohe-Geld noch als
bald, innerhalb einem Viertel Jahr nach des Mannes Lode, seinen Er
ben einbringe.

§. XU. Wann aber keine venominirung des Ehe - Geldes bey des 
Mannes Leben geschehen, vielweniger eingebracht, auch keine jährliche 
Zinser entrichtet: So sollen ihre Eltern und Brüder ihr solches, nach 
Anstrag der Güteb und Vielheit der Kinder ein Viertel Jahr nach des . 
Mannes Lode, noch zu conitituiten, und nebenst der hinterstelligen Ver
zinsung, von Ausgang Jahres und Tages nach der Hochzeit an zu rech
nen, endlich auf einmahl des Mannes Erben einzubringen schuldig seyn, 
welches alles ihrès Mannes Erben zu sichern Händen empfangen, und 
unter ihrer beyder Verlassenschafft ziehen sollen, damit sich die Frau der 
vorgemeldten Wahl noch zu gebrauchen. /.v. ~

XIII. Wollen oder tönten sie solche Ehe-Gelder und Versessene 
Zinser in gemeldter Zeit noch nicht baar einbringen, so dörffen auch des 
Mannes Erben solche Ehe-Gelder, wie auch keine Gegenvermüchung, oder i 
eintzige Theilung der Wittwen wieder heraus geben, sondern ihr allem 
eine Alimentation oder jährlichen Unterhalt nach. Würden der Güter ^wa
chen;. In welchem Fall, sie sich auch ehegepeldter Election und Frauli
chen Gerechtigkeit nicht Hrr gebrauchen. Und wann also eine Frau mit 
ihren Ehe-Geldern von ihren Brüdern über Gebühr auffgehalten, daß sie 
darüber ihrer Wittfraulichen Bénéficiée nicht plene fähig werden konte, 
sd hätte sie sich desfals ihres Schadens bey ihren Brüdern zu erholen.

§, XIV. Es soll aber vor Ehegeld allein angerechnet werden, was 
sie loco dotis von ihren Eltern, Brüdern oder Freunden empfangen, 
oder was ihnen durch Abgang der Brüder pro augmento zugewachsen: 
Was sie aber hernach an Erbschafft, Verehrung und andern bekomnwn, 
darauff kan keine Gegenvermachung geschlagen werden, sondern es soll 
bloß pro paraphernali gehalten werden.  w v <ue

§. XV. Wann^ auch ein Mann verstürbe, und verliesse allerley Gu-S
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trr, als nemlich Lehen- Magdeburgische und Eêlmîsche zusammen, aber 
keine Kinder darbey: So soll das Leibgeding, wie ers bey seinem Leben 
der Frauen auffgerichtet, auch nach seinem Tode in gemeldten Gütern 
der Frauett in allen Puncten und 6laàlà unverrückt bleiben, sofern 
er darüber Unsern Consens und Zulaß erhaften. Sonst aber, .wann der- 

' selbe nicht vorhanden, und' die Wittibe dennoch zu contentimr, so soll 
das Leib-Äeding allein aus dem Eulm bezahlet werden.

< §. XVI. Letzlich wollen Wir auch, daß keine Wittibe (ausser wann 
ein Concurs entstehet) aus ihres verstorbenen Mannes Gütern vor richti
ger Abfindung weichen dörffe, doch, daß sie dieselben nicht veröde oder 

t vernichtige. Da siesich aber selbst säumen, die Zeit verschleppen, und 
des Mannes Erben, die sie zu eontenttren parat seynd, zur Ungebschr 
àuffhalten würde: So soll sieMechnung bon den Gütern thun, und solche 
mit dem Eyde zu betheuren schuldig seyn: Und soll ihr Unterhalt von 
den Gütern die Zeit über, gegen Competïruîtg bet inter eile ihres Ehe
geldes und Gegenvermachung, abgekürtzet werden. Das übrige aber, was 
nicht auff ihren leidlichen Unterhalt gangen, das Toll sie des Mannes 

188*  Erben wiederum zustellen, oder sich an ihrem Eingebrachten oder an 
der Theilung kürtzen lassen. '

§. xyir." Wann auch der Man» Schulden in Lehen- oder Magde- 
burgischen Gütern zu beyden- Kindern, mit Unserm Consens, verliesse, 
und solche Güter darfür verpfändet oder verschrieben , so soll solche 
Schuld auff denselben verpfändeten Güter» allein- beruhen: Wann er 
aber seinen Creditdren nichts verpfändet und verschrieben, so werde» 
solche Schulden billig von dein Cottm Mein entrichtet. ;

V.

, Ob und wann Heyraht-Gut möge verändert werde».
§. I. .Wann der Mann von des Weibes Eingebrachten Immobilien, 

sber andern in gemein acquiri rte» unbewegliche» Gütern, da sie em 
Mecht dran hat, etwas verâniren oder verändernwolte, so soll es ge
schehen mit ihrer Und ihrer nechsten.. Werwandten Bewilligung, derer 
-zween seyn sollen, dazu dann noch zween von ihres Mannes Seiten als 
Aeugen zu erbitten: Sonsten, in Werbleibung dessen, soll solche Aliena
tio, durchaus nicht Krafft haben y. :. . . ,

6. II. Zugleich- aber wie der Mann seiner, Haußfrauen Gut nicht 
verkauffen noch verpfänden kan oder mag: Also soll auch die Frau hin
gegen berührtes ihr Heyraht-Gut für sich selbsten nicht verkauffey, noch 
ihrem Man» die-gebührende Abnützung davon entziehen,, sondern ange
legtes Heyraht-Gut ohne. Mittel bey. dem Mann verbleiben-. Es fugte 
sich dann, daß er, der Ehemann, in Armuth und Durfftigkelt käme. 
.Dann, obwol die Ehefleuer, so jemand gegeben, ingemein nicht wiederum 
zu fordern, es sey dann die Ehe geschieden, oder eines vom andern ab
gestorben: Sa hat doch solches nicht statt, da der Man» «bel hauset,

1) Siehe Zusatz zu I. 1. 24.
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unt> der Ehe bößsich vorstehet, also, daß er in Armuth, Schulde» und 
Verderben gerieth, da hat die Frau," auch i» seit währender Ehe, iHv 
Heyraht-Gut, Dotem, sambt dem WiedduMb.oder Wiederlage, donatio
nem propter nuptias, zu ihrer, des Mannes selbst, und ihrer beyder 
Kinder Unterhalt und alimentiruug zu gebrauchen, zu erforderns.

§. in. Jedoch, sq eine Frau'ihre Ehe gebrochen , und sich unehe-' 
sicher Merck mit andern gebrauchet, hat sie ihre Ehe-Ste«r und Wied- 
dumb oder Wiederlage (donationem propter nuptias, live dotalitium) 
Nicht mehr zü erfordern, sondern verwircket, welches dem andern Ehegat
ten, und ihren in der Ehe erzeug eten Kindern, folgen und zustehen soll: 
Es wäre dann Sache, daß sich der Mann mif ihr versöhnete?).

§. 'm Dergleichen und herwiederumb, so ein Man» in der Ehe 
seine Eheliche Kren gebrochen, und sich, mit einer andern vermischet, soll 
er damit die Ehe-Syur oder des Weibes eingebrachtes Heyrath-Gut ver
wircket und verlohren haben, Vie mit aller Eigenschaft der Frauen und 
ihren Erben heimgesallen, folgen und zustehen sollen, ohne alle Wleder- 
rede oder Einträge: Es wäre dann Sache, wre oben gemeldet, daß sie 
sich mit ihm versöhnet3).

♦Art. VI. :

- Von Freyheit der Ehe-Steur oder Heyrath-Guts.
8 I. Dieweil nach Besage der Käyserliche» Recht, Ehe-Steur und 

Braut-Gaben hochbefteyet seynd, auch solches dem gememen Nutz hoch- 
Mhia und fürtraglich ist, daß sie, die Frauen, bey solchem ihrem Hey- -
rath-Gut erhalten werden, auf daß sie nach Abstexbe» ihrer ersten 
»er ihre'erzeugete eheliche Kinder in Ehren auftrziehen, und benebenst 
ihnen ihren Unterhalt haben mögen: So seynd Wrr auch gèsonne», sie 
den solcher Freyheit und Gutthat, mehvgedachtes ihres Heyrathäfs 
halben zu erhalt n. Darumb setzen und ordnen Wir, ob -mManrr 

EÂxWSæ' 

auch ziemliche Kleider und Kleynod, n«ht verbunden, verhasst, sonder 

tet seyn und bleiben5).
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§. HL Weiter ordnen und setzen Wir, ob sich begebe,- daß ein 
Mann etwa» durch Unglück oder in andere Wege zu Berderben geriethe 
also daß seine Credito™ und Schuld-Herrn alle seine Haab, Nahrung 
und Güter, zu Bezahlung der Schulden einbekamen und hinwegnehmen- 
So soll doch nichts destoweniger der Frauen- küudlich zugebrachte und 
beschienene Ehe-Steur, mit aller Augehörde, jn solchem Fall, ohne al- 
lm ihren Schaden und Nachtheil, ausgenommen seyn, und ihr gäntzlich 
folgen. Desgleichen, da sie mit dem Manne Kinder hätte, alsdann 
auch des Mannes Wiederlag oder Wieddumb gleichfals vor allen Gläu
bigern und Credito™, die nach versprochenem und verschriebenem Leib- 
Geding und Wiederlag dem Mann geliehen, oder sonsten mit ihm con- 
traliiret hätten, ungeschmälert -verbleiben sollen. Wie solches auch all
bereit im Proćess, fub Articulö, wie eine Schuld vor der ander» bezah
let werde» soll, zum , Theil ist gesetzet worden').

. IV- . Würde es sich auch zutragen (welches GOtt gnädiglich ver
hüte) daß eine Frau sinnloß würde, oder ihr Haupt-Kranckheit zustünde, 
so soll der Mann schuldig seyn, und darzu gehalten werden, der Frauen 
zu Pflegen, nothdürfftige Handreichung und Nahrung zu geben-). Und 
ob der Man» in solchem säumig wäre, oder sich unterstünde das Seine 
bößlich zu verthu» und zu verschwenden: So solle» jedes Orts Ambtleute 
und Obrigkeit Einsehens haben, nach Gestalt und Gelegenheit der Sa
che«, und zum wenigsten der Frauen Ehe-Steur, Kleider und Kleynod 
Vorbehalte», biß z« Nothdurfft an ihre Nahrung zu wenden.

190 * Art. VII.

Klage wegen Ehe- Geldes.
§. I. Wann sich zwo Personen in den heiligen Stand der Ehe 

begeben, so haben sie beyde ihre Klagen wegen des Ehe-Geldes oder 
Mitgifft: Als nehmlich der Mann wieder des Weibes Water, oder auch 
wieder sie selbst, so der Schwäher- Water, oder sie das versprochene 
Heyrath-Gut, oder Ehe-Geld ihm nicht entrichten und zuwenden will, 
vermittelst welcher Klage er das Ehe-Geld, sammt den gebührlichen 
Zinsen erlittene» Schäden und Unkosten erlangen kan. e Dann es hat 
der Mann (wie oblaut) an der Niessung und an den Früchten desselben 
Heyrath-Guts, umb des Willen, daß er die Bürde» ehelicher Beywoh, 
nung träget, das recht Bürgerliche Eigenthumb, (civile Dominium) 
Nimmt auch alle Nutzung davon ein. Wo ihm auch daran Irrung und 
Eintrag geschicht, mag er von sei» selbst wegen, gegen männiglich Klag 
übe», intentire« und sürnehmen3),

§. II. Es hat auch der Man«, und nicht seine Hauß-Frau, umb 
solch Heyrath-Gut, so ihm das zu gebe» versprochen oder verheische» 
wäre, zu klagen. - So auch einem zu seinem Eheweib etliche Schulden 
zum Heirath gegeben werde», die mag er wol utili actione erfordern,

1) A. L. R. II. 1. 259. 2) A. 8. R. II. 1.185. 187. 8) A. 8. R. 
II. 1. 210. 231.
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exigîreit und eknbringen: Ob er gleich derohalben keine Uebergabe oder 
Delegation erlanget hätte. :

lit Würhe sich auch zutragen, daß die Ehe-SLeur, vc>K oder 
Braut - Gabe dem Manne Rechtlich abgewonnen und evinciret würde: 
So mag der Mann sich des wieder seinen Schwäher/ das ist/ der Frau^rr 
Water oder ihre Freunde, die solche Ehe-Steur gegeben haberr; Oder 
wieder derselben Erben zu Erfolgung der zugesagten Ehe-Steur, be
klagen. Also auch herwiederumb/ so der Frauen ihr Wieddumb oder 
Wiederlegung / genannt Donatio propter nuptias evinciret oder entfrembdet 
würde, mag sie klagen wieder ihren Mann- oder' den, der solche Gabe, 
Wieddumb oder Wrederlegqyg umh der Ehe^ willen versprochen oder ge
geben hat.

Von Contracter» und Gedingen, die nicht eigene besondere 
i Nahmen haben.

W
Art. I.

Erklärung, was solche Cohtract seyn, Lie keinen eigenen oder 
unterschiedlichen Nahmen haben.

s 1. Die unbenannte Cöntract geschehen gemeiniglich auf 4 Wege: 
1. Nehmlich, da einer dem andern etwas giebt, daß ihme em anders 

gegeben werde. , .
* 2. Oder einer dem andern etwas verheischet zu geben, daß er rhmelTl 

dafür etwas thue oder mache. : .
3. item, so jemand einem andern etwas thut oder macht, daß er rhme

dagegen etwas gebe. . . . ' ■ - '
4. Dder hinwiederumb etwas thut, daß ihme dagegen was gethan

werde. . e£C, ' v
Utt6 seynd also irr gemein hierunter dre Cöntract begriffen, va 

eme rede Parthey der andern verheischet etwas zu thun oder zu geben, 
wann die nicht mit sonderm Nahmen exprimitct und vergewissert seynd: 
Als Permutatio, Lausch, Conventio et Pactum, GediNg und schlechte 
Werivrechung, Transactio, gütliche Richtung, Wertrag und dergleichen. 
Dann, so die contrahirenbe Partheyen also, und allem mit blossen 
Worten pacifcim oder Übereinkommen, daß einer gàn oder thun, 
der ander entgegen ein anders geben ober thun sotte: Und tfirec femee 
den Cöntract zu exequiren oder zu vollnzrehen angefangm, «och àiel-- 

6en mit Frage und Antwort, zu Latein per supulationem, yanvseff ge
macht- Als, so man pacifciret und Übereinkommen, daß einer einem 
andern hundert Gülden geben» der Nehmer aber dagegen ge» Krakau 
oder kn Deutschland nach Lübeck verreisen und etliche Geschäfte daselbst 

liche Obligation und Verbindung '); Sondern es hat ledweder Lhelt

1) A. 8. «. Ł 5. 151.
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Macht, so lange feine stipulation,. b«ê tft,. bte Handfestung nicht darzu 
kommen, noch auf einer oder der andern Seiten,,, hr dem Werck nichts 
gethan oder gegeben worden, hinter sich zu gehen, und von solcher blos
sen Zusage und Berwilligung (nudo pacto feil, re adhuc integra oxi- 
ftente) abzutreten.

§. II. Wann aber die stipulatio und Handfest dazu kommen *),  
oder ihrer einer, wie gemeldet, den Contract seines Theils adimpliret 
und vollnbracht hatte, der ander nicht; So mag der Adimplent und 
Wollenzreher den ^Gegentheil zu Haltung desselben mit Recht treiben, 
oder er selbsten, da ihn die Stipulatio und Handfest nicht hindert, davon 

. ledP abstehen, und desjenigen, so er zu Bollenstreckung ermeldtes unbe- 
nantlichen Contract« gethan oder gegeben, Wiedererstattung, oder an 
statt desselben sein interciso erfordern?). Und ist die Klage, so aus 

^solchem Contract entstehet, mit eigenem 'Nahmen auch nicht vermutlich, 
sondern wird vor dem Richter an statt, der Klagen auf das Factum, die 
Geschicht Und Wort (dahero sie dann auch Actio-.' praescriptis -verbis, vel 
än factum im Rechten genayt) so im Contract fürgelauffen, die Erzeh- 
lung und Betitron der êachen gerichtet, 'welches auch dieses Orts gnugsam.

§. III./ Wann nun diese Klaget Actio praescriptis verbis, in den 
unbenanten Contracte« statt habe', hat man leichtlich aus dem vorigen 
zu vernehmen. Dünn, wann jemand (wie obstehet) eine Verpflichtung 
mit einem ayffgerichtet, und doch dieselbige im Rechte« keinen gewissen 
Nahme« hat, und dahero auch $ein,e gewisse Klage zu finden, welche er 
deswegen anstellen möchte:' Da nun gleichwol sein Gegentheil demjeni
gen, dazu er sich gegen ihm verpflichtet, nicht nachsetzen oder Nachkom
men will; So kan " und mag er diese Klage praescriptis verbis wieder 
ihn intdntiren und anstellen, darin er die Sache und gantzen Handel der 
Werpflichiung und Convention erzehle, und darauff bitte zu erkennen, 
daß ed schuldig sey/ seine Zusage zu halten oder zu geben und zu be- 
zahlen, so hoch ihm daran gelegen, und sich fein Interesse erstrecket, daß 
tr seiner Ansage ein Genügen gethan hatte.

Gs mag auch in diesen Innominatis Contractibus, im Libell oder 
Klage, alternative auf beyderley Weise geschlossen werden: Erstlich, daß 

192 er den Contract * adimplite und erfülle, oder erstatte das Interesse. 
3um andern, entweder daß er den Contract vt>Ucn§ieI;e und erfülle , oder 
restituite und gebe das Gut, so er empfange» hat, wieder.

Art. II.

Von Verwechselung oder Vertauschung der Güter.
§. I. Alhier ist zu merke», daß Vertauschen oder Verwechseln auch 

unter' den ungenante» Contracte» begriffe», dieweil er keinen besondern 
Nahmen eines Contracta'hat, wie an dem Käuffen und Werkauffen, 
Miethe», Vermiethen re. zu sehe». Dan» Lauschen und Verwechseln 
(zu Latein permutare) ist ein gemein Wort, welches alle» Contracte»

1) A. L. Ä. I. 11. 869. 2) A. L. 8t. I, 11. 873.



Mettes Buch. Ti». XVI. [<S. 192.193.] 657

«be» kommt, in welchen etwas beyderseits gegeben wird. Und Heist 
demnach alhier das ein. Tausch, wann etwas gewisses um ei« ander ge
wiß Ding gegeben Und vertauschet wird j Als/ ich. gebe dir ein Fuder 
Weins, auf daß du mir gebest eine Last Korns, oder ich gebe dir eine 
Wiesen rc. umb einen Acker oder Hauß ic.1)

„ §• 111 Wann dann einer mit einem andern einen Tausch trifft»
das so« Mffxàg und ohne gefährliche» Betrug geschehen, àd anderer 
Gestalt nicht krafftlg seyn. Doch alldieweil wder so laug als einer dem 
ander» die getaüschte Haab,Gut oder Waare mcht tradiert oder zu 
Handen stellet, oder sich nicht sonderlich de» Tausch x»lso stLt und fest 
zu halten, versprochen und verpflichtet Hatter So mag er von solchem 
Kausch wiederum abstehen. Dann dieser Contract ein blosser Contract 
(nuda conventio) ist, der nicht anders, als durch Handreichung (per rel 
traditionem) oder Liefferung des getauschte» Dinges, oder aber sonder
lichen beständigen Versprach, Stipulation oder Handfest, vollkoimNentlich 
bekräfftiget wird"). So aber derselbige Tausch liegende Güter betrifft, 
so soll derselbe durch gerichtliche Infihuatidn," davon hie oben unter dem 

/ritui von Kanffen und Berkauffen geordnet/ vollnkommentlich befestige- 
«nd bekräfftiget werden^).

§• ni. Wann aber das eine Part solche Contract seines Theils 
vollnzogen hatte, die andere Partbey aber nicht: So mag der Bà- 
zirher, ob er will, den Gegentheil mit Recht anhalten, den Contract 
seines Theils auch zu vollziehen t Oder aber, er mag auch ‘ re ädhüd in«*  

V tegra von dem Contrat avstehen, und sein Haab, Gut, oder was ee 
auf den Tausch gegeben, wiederum von dem ändern erfordern»).

§. IV. Es wird auch ttt diesem Contract des Tauschens erfordert 
«nd gebührt sich, daß der, so vertauschen «nd verwechsel» will, sey des 
Guts eigenthümlicher Herr, sonsten ist er auch, wie in Kauffen und 
Werkauffen, die Gewehrschafft und Eviction zu praestite» und zu thun 

. pflichtig und schuldig5). ,
Und so es sich auch begäbe, daß einer seines Theils das Gut Wech

sel-- und Tausch-weise, ehe ihm Herzoge» sein dafür eingewechselt Gut 
’tradiret und zugestellet, dem Gegentheil überantwortet, Und derselbe 
Nachwahl» solch Gut gleich einem ander» zu kauffen gegeben hätte: So 
kau der Kauffer in solchem Fall um berührtes Gut nicht angesprochen 
werdens. Dan», dieweil der Werkäuffer mit gutem Titul dasselbe Gut 
Tauschweise an sich gebracht, hat er das Eigenthum desselben wol auff 
«inen andern möge» wende«. Damit aber dem Bpllnzieher und Wer- 
wechselet dannoch geholfen werde, mag er seinen gegenwechselèk, der 
* das eingeantwortete Gut verkaufft, öder desselben Erbe« beklagen, Agz 
um Bollnziehung des Contracta, damit ihm Glauben und Treu? gehalten 
werde. < .

1) A. L, R. 1. 11. §63. 2) A. 8. St» 1. 11. 36Z. 3) 2f. 8. R. 1.

10. 15. 4) A. L. R. I. H. 363. H) A. 8. R. r. 11» 364. 867.
6) A. 8. R. I. II. 863.

Westpreuß. Prov.-Recht. 42
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WWWWW
Von dek Klage, so man einem etwas geschähet zu verkauffen 

gegeben hat.
I. Dîe Âlàge praescriptis verbis ‘de aestimato cbCV 'aéftimatôHa n 

fûn und mag fürbracht Mrdey wiedM deu, welcher ein Gut^:das ge- 
-schÄet, AßLimireL,M gowardiret ist,1 zrr..' verkauffep angenommen und 
empfangen hat, also, daß ex entweder dasselbe. Gut unsckjadhafft und un- 
verlotzet, oder aber -fc-aê-, pretium und den.Werth dasür,und wie hoch 
éê aestiipiret und geschatzet,ist, entrichte "und bezahle^).

§. ii. Derowegert, so jemand einem andern Silbergeschirr, Kleinodien, 
Kleidxx, ein Pferd, oder sonsten etwas, auf ein gewisses und nahtzchaff- 
tiges Geld aestimitet und geschahet, übergeben hat,zu dem Ende, daß 
er es in solchem Werth verkauffen soll,'àd er thut das nicht: Sp mag 
er diese Klage wiehep ihn intentiren und anstellen, darinnen er bittet, 
ihn zu-oonäemviren und zu verurtheilen, daß er ihm das Ding unver- 
Mret wiedergebe und zustelle; Oder den benannten Werth desselben er
statte. Und ist hiebey,. ferner auch dieses zu mercken, daß die Gefahr 
und Schadt des aehimireten und geschätzten Guts von Rechtswegen dem 
gebühret, welcher sich des geschatzeterr Guts unternommen?). v

Art. IV.
Boy Pacten und GedlAgkn.

\ s X Pacta und Gedinge verbinden auch : Dann nichts ist mensch- 
LickemHen und Glauben gemässer oder beqüemer, dann daß ein red er 
seinem Zusagen mch Bewilligen, so îhmè dieselbe einmahl gefallen, wre 
sich gebühret, nachkomme3). Darum sollen auch alle PactioneßUiib Ge- 
diuae, die wieder GOtt, Ehr und Ehrbarkeit, auch gutte Srtten Und 
gemeinen Nutz nicht seynd, auffrichtiglich gehalten, exeqmret und volln- 
zogen werden. Dann es mag es sich em lever fernes felbstngenen Vor
theils «ndGeNieffes, aus gütem Willen wol verzechen, auch sich fernes 
Rechten begeben und demselben rpnunciirett. Was aber wieder dre Rechte 

■ und Satzungen, auch wieder ehrbare gute Sitten, oder den ^erlkernen 
Ruh fürgenpmme», oder mit gefährlichem Betrug bedinget wirdda8 
alles soll an ihm selbst nichtig und unbundig seyn4). •

, § ii.? Und odwol auch sehr weitläufftig von den Rechtsgelahrten 
llikàiret wird, ob und wann aus den Pactionibus und Gedingen crue 
Action Klage und Anspruch entstehe oder nicht: So wolle» Wir doch 
solches hiemit amputiret «nh abgeschnitten haben. Ordne» und setzen 

, demnach, daß ei» jeden,? welcher dem andern, der es vor fest annrmmt 
und àtt bewilliget, etwas mit Bedachlligkeit vexsprrcht m»d zusaget, es 
sey à blosse» Worte» oder andern Zusagen, die Worte sey» me fie

3) «. 6. R. r.
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wollen, steiff und fest halte» solle r Dann es stehet menschlicher Ehr. 
barkeit zu, daß man (wie obstehet) Glauben halten Es wäre dann daS 
Ansagen * um unehrlicher Sache, oder ejri solches pactum, worrnnen dis 194 
Obligation a dąndo*  vel faciendo anfangs. Worv0U Vbeu Art. I. 8. 4. 
gehandelt, worden.. Jedoch da es Veränderung liegender Güter beträffe, 
blerbet eS bey obiger Verordnung, nemlich, daß alsdann solche gebühr« 
ltch bey jedes Orths Obrigkeit sollen inlinuiret und eingeschrieben werden *).  
Khi. Was^ eines jeden eigene Sache, Nutz und Entgelt allein 

, dann» hat er eine gantz freye Macht, viel oder wenig nachzu
lassen. Derowege» mag sich auch einer durch Pact der Klage um Dieb
stal, Injurien und andere Handlung, die ihn allein betreffe», verzeihen-). ! 
Wie dann auch ein Erb vor angenommener Erbschafft mit de» Gläubi
gern und Credi tord um Nachlassung, ut minas solvatur, Pact und Ge« 
ding auffrichten mag.

§• IV. Was aber die hohe Obrigkeit, den gemeine« Nutz, oder 
des Dritten-Schaden berührt oder herühren möchte: Darüber kan vom 
andern nicht xacàiret werden. Dann solche und dergleichen Paca oder 
Gedinge binde» allein die, so'mit einander contrahireri, und sollen der 
Herrschafft, dem gemeinen Nutz, auch alle» ander» Versöhner,, gäntzlich 
oh» allen Nachtheil und Schaden fet)»3).,

§, V. Da es sich auch fugete, daß ein Sohn odev-Lochter in Erb« 
schafften gegen die Eltern Verzicht gethan hätte, und sie stürbe vor dem 
Water oder Mutter, und liesse Kmder nàch sich: So sollen dieselbige» 
Kinder gleichwol zu ihres Großvaters Erbschafft, ungehindert ihrer Elter» 
Verzicht, gelassen werden"). Daun sie'kommen alsdann zu ihres Groß
vaters Erbschafft aus ihrem eigene» Recht als Enckel, und nicht von 
wegen ihrer verstorbenen Mutter, die den Fall nicht erlebet hat5). \

Gleicher gestalt, wann einer rin Verzicht auff Väterlich und Müt
terlich Erb und Güter thut, ob es gleich beständiglich geschehe: So kan 
doch solches an Brüderlichen und Schwesterliche» Etbfallen nichts hin
dern. Darym, wann -Sie Väterliche und Mütterliche Güter alle auff 
zween Brüder fielen, und der eine Bruder stürbe darnach ohne Kinder: 
So wäre» die ausgestatteten Schwestern gleichwol seine Erben, als der 
Bruder, ungehindert,' daß sie auff Väterliche und Mütterliche Erbe» 
haben Verzicht gethan. Dann es alsdann nicht mehr Väterliche und 
Mütterliche, sonder» Brüderliche Erbschafft ist. und heisset.

§. VI. Wan« aber einer sich einer Hereditaet und Erbschafft, die 
ihm sonst als dem Nechsten anfallen möchte, begeben, renunciire» und 
verzeihen wolte, das mag er wol thu», und ist beständig?).

§. VII. Da sich ferner würde zutragen, daß drey oder Mehr Ge« 
schwisterigte ihr Väter-, oder Mütterlich Gut miteinander getheilet, und' 
sich gegeneinander Päcts- «ab Gedings-Weise verschrieben hätte», daß 
sie derhalbe» nichts weiter gegeneinander fordern und suche» wolte» : 
Da soll diese Theilung also gehalten werden. Wo aber nachmahls er.

1) X L. R. I. 10. 15. 2) L. 8. 9t. I. 16. 896. 8) A S. St. L
5. 89. 2C. re. 4) A. L. R. I. 12. 649. s) A» L. R. II. t, 858.
6) L. t. 3t. I. 12. 649.
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funden, dargethan «nd erwiesen würde, daß eins anS de» Geschwistrig. 
ten von solchem Mütterlichen Gut etwas gefährlich verborgen und ent. 
wendet, und nicht in die Theilung gebracht hatte: Mögen die andern 

» beleidigten Gtschwistrigen, ungeachtet geschehener Theilung, Parts und 
Gedings, gebührliche Klage sürnehmen3).

§. vin. Da auch zween oder mehr mit einander gerechnet, und 
solcher Rechnung halber einander durch Pact und Gedinge ledig ge. 

fehlet oder gchtiret hatten; So. mag nichts destoweniger einer den an- 
,dern um die Sachen und Forderung, so in die Rechnung nicht kommen 

lQ<o6et gebracht, wie sich gebühret-, fürnehmen. * Dann die Pacta, Gering 
* «nb Vereinigung der Partheyen strecket sich auff andere Sachen und 

Persohmn nicht, dann so viel die Worte solches Gedings einschliessen 
«nd begreifst»-). . .

IX, So soll und kan auch der Debitom und Schuldener Pact 
und Göding dem Gläubigern und Schuldherrn keinen Nachtheil gebühren. 
Da iemande» ei» Gut also verpfändet wird, daß der Verpfänder nichts 
destoweniger die Bürde desselben Guts trage, das soll, so viel die con- 

, trahirent»« Partheyen berühret, gehalten werde».
§. X. Endlich soll man bey den Parten und Gedinge» auch in ge

nere wisse», daß die letzten Pacta und Gedinge die ersten und vorigen, 
wo sie ihnen stracks zuwieder seynd, auffheben, paffiwn und abschaffen, 
sonderlich, wo im letzten Geding oder Pact die Substanfc des erste« Con
tracte gar renoviret, vermuret und verändert wird3). Mnd wo daS 
Pact und Geding in seinem Verstände dunckel oder unlauter wäre, soll 
es wieder den WerkLuffer und Hinleiher, oder ander» in des Gewalt der 
lautere Ausdruck gestanden, ausgeleget werden ").

Art. V, '
Von Verträgen oder gütlichen Richtungen.

s i Allermassen wie auf Execution und Wollnziehung der Pact 
und Geding geklagt wird, also mag auch auf Wollnziehung der Trans
action und Verträge angehalten und geklagt werden. Und ist kein 
Untctfdbict) zwischen Pact, Geling und Vertragen / denn daß man allein 
in rweiffelichen Sachen «nd Fällen einen gütlichen Vertrag und Trans
action auffrichtet: Aber in Pact und Gedingen wtrd offt etwas, das 
gewiß «nd unzweiffelig ist, nachgegeben und geschencket. Darum rst und 
wird im Rechten das eine Transaction und Vertrag genant, da man in 
einer rweiffelichen Sachen, da »och Ungewiß, was mit Recht zu erhal- 
t n, ewas giebt, nimmt oder bezahlet-). Es bleiben auch die Vertrage 
beffändia, obgleich einer dieselben - nicht aus Huld oder Gerechtigkeit, 
sondern allein um Vermeidung Stteits und Unwillens angenommen oder 

auffgerichtet.

1) L. 8. R. II. SO. 1127.
8) A. 8. R. I. 5. 262—269 
I 16. 405.

2) L. 8. R. I. 16. 116; 165. 427. 429.
4) A. 8. R. I. 5. 266. 5) A. 8. R.

I
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§. II. Dieweil dann die Verträge «nd Transactiones, da man in 
einer zweiffeligen oder Rechtshängigen Sachen (wieobstehet) wann «S - 
«ock ungewiß, was man im Recht erhalten möge , etwas gegen em an- 
der Ding, so heraus gegeben werden soll, fallen und schwrnden last, 
den unbenantlichen Contracte» verglichen werden: lind dànn hiebevor» 
gemeldet, daß in dergleichen Contracte», da der eine Theil in Volln- 
«reckung des Contracts sänmjg, alsdann der andere, auch zurück gehe» 
möge, wo nicht eine sondere Stipulation und Handfestung darzwrsche» 
kommen. Somit, dann Aanck und Hader allewege vorgekomme» werde, 
als setzen, ordnen und wollen Wir, wann Sachen und» Irrungen, so 
entweder allbereit an das Recht erwachsen / oder es an dem ist, und zu 
besorgen, daß fie an das Recht erwachse» möchten, durch erbare, gute 
und friedliebende. Leute gütlich, mit beyder Partheyen Worwiffe», gutem 
Wille», und auf vorgehende gvugsame Verhörungen derselbe», verglr- 
à, hingeleget und-vertragen worden: Es geschehe, gleich solcher Wer
traa vor oder ausser Gericht, in Schritten (welches dann, um gleich- , 
mäßiges Behalts auch besseret, und leichterer Bemessung willen, das 
sicherste und rath famste ist) oder nicht,, jedoch daß auf diesen Fall der 
eigentliche * Vertrag durch des Gegentheils Bekantmß oder Zeuge«, er-196 < 
wiesen werden könne; Daß herselbige Vertrag auch also von ihnen) bey
den Partheyen, stät «nd fest gehalten, dem nachgelebet, und Execution

^âàî^u"dg^trag^ de/ einmahl mit gutem Glauben auffgerichtet, 

soll beständig gehalten werden. Darum, wo das nicht seyn untt solche 
wrllkührliche Austräge so leichtlich abgetilget werden sollen, mochte ma» . 
keines"Streits -oder Jancks an ei» Ort oder Ende kommen:. Es wäre 
dann, daß ein Vertrag mit beyder Theile Willen und Jugeben auffge. 
Loben, m,d die Sache wieder in den Stand / darm fie vor auffgench- 
tetem Vertrage gewest, gestellet würde. Dann, was m,t Consens und 
Willen verträum ist, das mag mit beyder Theile WM" ""den auf? 
aebaben werdni: Aber allein auf des eisten Theils Wille» und Begehr 
kan und soll es nicht geschehen; Dieweil es alle die bindet, so mitein
ander ^handelt «nd sich vertrage» habe»,,und deroselben Erben.

§.m. Da fich auch zutrüge, daß eine,Parthey etwas ta»ff-rslN 
dem Vertrage u«i> Transaction nachgegeben hatte, und nachsolgendsage» 
wolle- Sie hätte solch Nachgebà allein von kunfftiges Erbfalls, wegen,.

Erbschafft entgangen, solchen Vertrag', vermeynet nicht mehr schuldig 
kenn ru halten rc/ So soll und «tag.fie doch dieser.Auszug ode»Ex
ception nicht schützen noch vortragen -)-. Und wird hierin allem der B ch-
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Parthey entwendet, oder dieselben sonst gefährlicher oder betrüalià 
Welse verhalten-). Alsdann, und sonst nicht, wag die beleidigt? Ar- 

they ihre Klage, wo dieselbe mcht praercribiret und verjähret othsntr;*  
** g îî-.à» T“i”
wie sich gebühret,'furnehmen. Und so ihme, Klägern, die Lxaen^» 
desselben Vertrages entgegen gewvrffen würde, mag er dawider repliai 
re», .daß er m denselben Vertrag mit Betrug geführet: Und maa 
Deleldrgte die Klage um Betrug inyer dech nechsten zweyen fahren. 
Wie sich gebühret, furnehmen'-). a 1 

. Wo aber auch ein Vertrag durch Mittel falscher Brkeffe oder in» 
. ft rumen t, oder t« andere betriegliche Wege gefährlicher Weise auffae, 

«chttt, so mag derselbe ,n den Fällen und Articuln, darin der Falsch 
vnd Betrug geubèt, allewege» Wiedertriebe» werden': Aber die andern 
Vertrags - Articul, darin kein Betrug oder Falsch gebraucht,-bleiben 
Mchts weniger bey Kraffte» und Würden^), 8 ; , meroen
. v? Würde auch die Transaction und Vertrag auf gewisse Sa, 

cher» tsvnderllch wann vte Forderung gemein ist) gerichtet: Soll der auff 
andere Dinge, dann davon er lautet, nicht ausgedeutet, internretitet 
ctee verstandto werdens). Als, so eine Rechnung übet vielerley Ein» 
nehmens «U Waaren, Fruchten, Wein, Specereyen, und anders gefor. 
dert, und Man sich allein'der Fruchten halber vertragen: Da soll die 
Rechnung der Waaren ynd anderer Sorten halben noch unvorqreifflich 
seyn. Dan» es müsse» solche Werttäge, so einer besondern und nahm, 
hassten Sache» wegey. auffgerichtet worden, nicht auf andere Neben, 
Händel oder Sachen, deren doch in der Unterhandlung nicht gedacht »och 

' srstrechet. extenàiret und gezogen werden; Obgleich 
1T7 sonst die Wort in der Verschreibung des Vertrags fast weitläufftia

M'd gemeinsam waren gestellet. Sonsten aber sollen die Streit und 
Irrungen, die durch Verträge hrngelegt, nicht wieder erwecket werde», 
obgleich em mehrers, dann Man zuvor gewust, Herfür käme. Aber der 
beleidigte Theil mag dannoch in diesem Fall, auff sein erweißliches In
teresie und Gebühr, billige K^age fürnehmen5).

§• Vir, Es mögen und solle» auch ferner die Verträge sonderen 
Personen den andern an ihren Rechten und Gerechtigkeiten gäntzlich ohn 
allen Nachtheil und, Schaden fe»»,6)... Darumb, so die Erben eines Ge
storbenen sich mit einander vertragen, und die verlassene» Schulden ihren 
einem allein zu bezable» aufferlegt werden, so, mögen nichts weniger die 
crelUtore,'und Schuld-Herrn einen jeglichen Erbe» insonderheit umb 
Bezahlung anklagenT). Es wäre dann obberührter Vertrag durch die, 
selbe» Gläubiger) selbste» gemacht und auffgerichtet: Die mögen alsdann 
vmb solche Bezahlung niemand anders, dann den, auff welche» sie die 
Schulde» gesprochen, Anklagen»).
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«... K. Vil. Da es ftch auch begebe, daß einer drey- Vormünder oder 
Curatores und Pfleger 'gehabt, und sich mit den zweyen vertragen hatte- 
Der mag nichts destoweniger mit ordentlicher Klage den Dritten,.. î 
ück gebühret, fürnehmest. Und wer über ein Und jivantztg Jahr fentes  
Alters kommen,-Und mit seinen Vormündern, Pflegern oder öto*  
einen Vertrag der ohne Betrug und arge, falsche List und Practlcken 
auffgerichtet, gemacht, den ist er zu halten und zu vollnziehen fchuldrg, 
obaleich derselbe nichtsterbrieffet oder in Schrtfftem »erfasset wäre; Ader , 
sonst, wie recht, durch' des Gegentheils Confession und Bekanntnuß oder 
Zeugen »nag erwiesen werden'). ' ■ '

1) Aufgehoben durch das Edikt vom 8. Februgx g17Z^nL1 2)8?^.$'

1ś.’ « Ä *» » «*

,i s. vilf. Es habest auch die Vertrage-) gleiche Krafft und Sßtr® 
àna» so die erlangete Urtheil'und Recht , zu/haben pflegem U»id ist 
an dem gar sticht gelegen, es werde ein solcher Ertrag hey der Reicht 
oder Tag auffgerichtet r Und wird hierinnen allem die, Tauglichkeit uyd 
Bewilligung der Personen aêehe«/-Wch,

, auch sticht, es sèy Feyer--oder WeràTag. Wann aber Schein- K^ffe 
@dlCtn i fOil-flcn fi mulata e Ti: ansac ti o n es genannt, ÛîtffgC«

mast auch keine Bündigkeit ober Verpflichtung -daraus erfolgen ).■ , 
% jx; Gleicher gestalt ist auch ein Vertrag, de» einer aus Furcht 

annehmen und bewilligest muffen, - «chündig. Dàgàhret sich m all« 
<rn.flA hrtg »g eine solche Furcht gewest, daranff dein Bedrengten Ge 
îh^lichkeit Leibes oVer- Lebens gestanden, daß ^r. Grwalt Md^ 
hrang zuvor bewiese» rind ausgesühret werde 0- Wann aber c ne Par
they ihre Freunde bey solchem Vertrage/gehabt^ Mrd gar Nicht »er- 
tt-łftaot basi einiger Drang oder Gewalt geschehest- „ ,’s x SK, der sich seines Vaters Testament gegtn se ne 

Mutttr -Klagsweisê bchhà, 'Wd doch solche
-in Erbe seiner' -Mutter, eististàhl fallen 'lassest, und, M, ist Vertrag b<^ 

, A»;.-» batte, der kan dieselbe gefallene Äuge sticht mehr ast dre Hand 
Vertrag nicht gehaltest würde, sondernder 

mag auff Wbllazichuug -deMbcn Wertrags und WttverkchrUng

daà des ausaedruckten besöstdern Gecha!t,.;kpev»^s
öbV» eine aemeine ftcttfc Verwaltung fctncê Prîhcipa s 

MjüLgÆ E .U ». »Mg <m° im nàKA! 

IVÄ/'Ä SM'SÄLLMM *

-L.è .

Noch i^nett wormneu xraejuàieir^n.



; H
T s uste« mag eia jeder § her richtiger WerÜändkäre ,,»»> 

gąter. Vernunft ist, .Verträge und Transactiones wol BÏÏnimh S 
richte«, und met nicht, oh er gleich seiner Gesundheit U”? ûuf' 
à *• ’<(**  Al. wlXfSfÄÄ 

' - f M* V ^èyW Betrug geubèt, und dardrjrch einen Vertrau ru 
; nichtigen, sich unterstehen, her soll von seiner àenen ffiLÏ 
«■ «L*L  L ”Ä*;  ®ÂiX 

■ Dgyrlî aoer unch olle vertrage, so im Reckte, tłtn»rAr
M bündiger bleiben, ist rathsam unb gut, daß'diesel8 vî 

SS ofr oto^oiÄ^ «-setzten Straff befestiget werden! L d m 

5"'î' ÿ gleich, solche^ Pou verwircket und bezahlet würde, daß dennoch 

AüNLWSM T**  ;** ”** '"W-«» «q«-»L 
lêWiLÂS Ś? L 
gütte-Sitten seynb, zu halten nicht schuldig -); Ja er soll es auck nickt ftiXQ“»?*  «-M»in,/ N> 

selben in oder ausserhalb Gericht erkandt und gesprochen werden 
. -â^--VL.î Sachen Verträge« unMnLtion^ «m das 
spaylge oder streitige Gut, so hernacher von einem ©ritten s« Anspruch 
genommen uyd evinciret, die Eviction und Gewehrschafft z« pradS 

' zu thpn sey, davon lst etwa» in den Gerichten und ober» inKantz 
SÄ J /r l-n^echten zweiffelhafftig angezogen worden. Â 

- HahMiMH àr Unftre hierzu Verordnete, und Deputate Herinnen auch 
verglichen; Wann »ehmssch her Theil,-Mlcher das streitige Gut zuvor 
ipne gehabt, auch nachmahls durch den evthqbigten Vertrag und Tränst 
nction bchalt, und hernach von einem andern ©ritten -darum angefoch, 
M^W,so sey her andere Theil demselben derowegen Éviction unb 
Wehrschafft zu thun nicht schuldig, obgleich ein ander dgsselbiae Gut 
hernacher mit Mecht ihm abgewvnne. - ,

- Mn» aber ein Theil dem andern das , eingehabte Gut, aus seine« 
6V , dgych gütlichen Vertrag und Transaction, tradi-
.à M^wortet, so sey der im selbe« Fall, Eviction und Wehrt 
schafft -z«, thun pflichtig und schuldig, Welch? Décision Wir Uns auch 
gnädigst gefalle« lassen, und haben darnach Unsere Gerichte binfübro 

-tz« spreche« t). . v v 1 '
. §, XVI. Mbwol die Vormünder, Çêrettihi und Pfleger« der Mi«»,
deriahrigen Guter halber, aus rechtmäßigen.Ursachen, sich in Werträas 

Muen r Mo wird doch erheischet, und ist vonnöthen, daß solch« 
<»HTransąctiOnes und * Vertrage mit Wissen und Bestätigung der ordentli, 

che» Hbrigbeit geschehe«, in Anmerkung, daß ei« Vertrag einer Alle-
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! nation und Veränderung gleichgehalten wird- Derowegen, wre à 

Vormund, Pfleger. i|n6. .Çuçator der Mmdepjahr^en liegend Gut, ohne 
des RrAteps oder Obrigkeit Dyoret oder Zulaß, nicht zu alienireit und 
zu verändern Mact-t hats Also kan er auch nicht ohne dasselbe tränst-- 
Liren, und sich in einigen Vertrag einlassen/). j v

' ' Es^ soll aber des Richters üecret über einen Vertrag, denselben z« 
eonßrmiren und zu bekrafftigen, anders nichts dann mit Erlernung den 
Sachen,/ cum caufaecognitione, geschehen, welche Cognition stehet, 
ob der Vertrag aus rechtmäßigen Ursachen, und in einer zweiffeligen 
Sache geschehen, ob sie. dem Pupillen und Pfleg-Kind nutz oder nicht, 
und ob-sonst alles, , so zu» einem Mertrage vonnöhten, gehalten sey? 
Dann solle, sonst anders hierinmn gehandelt und verfahren werden- wol- 
len Wir solches hiemit gantzlich cawret und gelobtet haben. M <

§. XVII. Wann in einem tInstrument schlecht gesetzet, daß eins 
Sache vertragen- ob durch dasselbe Instrument der Vertrag bewiesen? 
In diesem Fall ordnen und wollen Wir , daß em solch Instrument , in 
welchem die Ursach des Vertrages nicht gesetzet , Nichts beweise: Dann 
,es, offenbahres Rechtens, daß' ein Vertrag, da nichts gegeben, erhalte» 
oder vèrheischen, nicht kräfftig So-dann etwas gegeben, erhalten ' 
und verheissen, in facti), in der Geschicht stehet:- Dieselben aber uner
wiesen nicht pràtumiret, noch vermuthet werden, so ist einer solches zn 
beweisen schuldig. Jedoch , st die Pcèrthey, wider welche dgs Instrument 
produciret; solchen Mangel oder Einrede Gerichtlichen nicht fnrbrächte, 
wird fut ÿdê lpltrument praesurniret und vermuthet, auch dafür gehal
ten, daß alles stlenniter und recht, was darinnen enthalten, gehandelt;

' Es werde dann ein anders dähgethäwNnd erwiesen: Wie dann guch stst 
ches allbereit oben ich Prdcęfs ist verordnet und gesetzet.

§. XVIII. Endlich ist bey den Vertragen auch dieses, was nehch- 
lich die Execution und Vollenziehung derselben, belanget, anzumercken, 
daß, wann der eine Theil dem Vertrag Vollenziehüng gethan Hätte,' der 
andere aber seines Theils denselben, zu lersten säumig würde, und zurück 
hielte: . So soll der haltende Jheik gutte. Fug und Macht haben, gegen 
den andern seinen Anspruch und Forderung auffs neue im Recht fürM 

< bringen, und dadurch den Gegentheil, dem Pertrage BollNziehung zq 
' thun, und ihme die Schadet und Unkosten wegen Nichthaltung zu er- 

statten^ anzuhalten.

§. XIX. Jedoch, ft derjenige Theil, welcher dem Vertrage zu ge
raden sich verMgert, erhebliche Ursachen solcher Verweigerung anzuzei
gen, als/ daß er in solchem Vertrage über die HeWte billigen Werths 
der Sachen, darumb der Streit und Span gewesen, laediret und per- . 
letzet worden,/ und solches darthät und bewiest, ft soll darauff, tvas 
rà ist,'rrkemwt werden 3*

1) «. & 81. II, 18. 521. Z) A. L. R. L 16. tly. 3) A. k. 
R. IT ch. 76.
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WDM ;.|rt.-yL .,'âMààà

Von îVettfN »und Doppel-SM..,
"^'Obwohl dasS'achsen-Recht/.' unkt nach ihm der revickirte Colm lib.
4. Cap. 51. saget: Wann einer dem andern etwas schuldig sey um 
Spiel öder Wette, so darff man ihm darum nicht antworte»,-! auch der 

AORichter * darum nicht richten. Dann gleich wie die Spielsucht, das ist, 
arossestete Lust zum Spielen, an simgen und alten Leuten ein sehr schad« 

.liches Ding ist, daraus nimmermehr Gutes folget, .und last sich keines- 
wegen entschuldigen: Also sey es -auch mit Wetten und Sponsionibus be
schaffen , mit denen dann auch eiuernüt List kan verführet werden, daß 

um das Seine auch liederlich komme» mag re. So wollen . Wir doch, 
. daß die Wetten nicht allerdings darum sollen auffgehabcn und verhohlen 

seyn.-Darum,.wann gefragt: £)b Wetten kräfftig sey? Da setzen und 
ânetî Wit, Paß diejenigen, welche mit einander bedächtlich wetten,,dar- 
ün' Men bcrobligiret und verbunden seyn r)._ Nnp soll dieselbe ihre» 
Westandt haben, und mag der Ueberwinder seist Recht suchen, und das
selbe purch die Action,, welche man praescriptis verbis in Rechten nen« 
Mêt, erlastM und bekommen. Wegen der Spieler;äber bleibt es bey 
dem« was vben Tit. I. Art. 4. §. 6. sS.7S.), verordnet worden

FM
Bon Verpflichtungen,, die aus Handlung, so sich einem 

rechtmäßigen Contract vergleichen, entstehen mögen.

... f, Ep - - Art. M8M

Von Handlungen , die den Abwesendm zu gut, aus treuem 
Willen,-ohne. Befehl fürgenommen werde».

s I Nachdem es sich zu virlmahlen begiebet, daß die Leute in 
frembde Oerther ziehen, Md deßhalben ihnen zuzeiten m rhremAbwe- 
L ast ihren Wahren oder Gütern Schaden geschicht, oder sonsten zuge- 
füaet wird: Derowegen ist im Echte» löblich versehe» und »dacht, daß, 
so jemand sich seines' Abwesenden Freundes Wahre» oder Guter unter
standen, dieselbige vor Verderben z« bewahren, und getreulichi zu adm- 
SSm und zu verwalten, daß ihm alsdann aller Unkosten und interes, 
so viet er dem Abwesenden öder Unwissende» zu Nutz auffgewendet, ver- 
La d-r Rechte, wieder abgeleget «erde: Als lassen Wir es bey dem
selben allerseits bewende».;). Jedoch' soll der Negotiorum Gestor und 
Verwalter auch entgegen schuldig sey», daß er se.ner Verwaltung auff- 
Ati^ und redliche Rechnung thue, und in derselbrgen allen getreueste»



VierA

Fletß l) feines Vermögens geb rauch e-üuch alles wiederum einbringe tint) 
erstatte, was er derowegen ausgenommen und empfang en hat. Was 
aber ohn seine Schuld und Verwahrlosung verdMerkfst, " darum ist er . 
Antwort zu geben nicht schuldig.

§» H*  Würde aber jemapd eines Abwesenden Güter', im Schein ver
weinter Treuè, in sein selbst Nutzen wenden, oder sich derselbigen ohne 
Willen und Meder Verbott des Herrn unterfahen: Derselbe ist alles 
das, so ep ekngenomrney, zu verrechnen und zu bezahlen. schuldig. AbeH r . 
in dem, das er ausgegeben- ist der Abwesende weiter nicht "verpflichtet, . 
dann dgß er ihm, so viel er aus semer, des Gestoris, Handlung und 
Verwaltung gebessert worden, bezahle?). .. - Ą - /Wo’

* §. Hs. Da es sich fügte,daß zween Brüder einen Grund oder Be-20I 
hapsnüg hätten, und der ältere Bruder, vor und ehe. die Theilung ge
halten, von Lusts wegen etliche Gebäue darinn, ohne Befehl oder ohne 1 
Wissen des jungem Bruders, allein zur Lust gerichtet und«gewacht Hatter 
So hat er nicht Fug noch Macht, die Lust solcher Gehäue auff densel- 
tigert seinen jungem Bruder^ iy der Theilung zu schlagen. Was, aber^^ 
zu Nutz gngelegt, das ist/Man zu bezahlen schuldig. .
„./? t Cs seynd auch sonst etliche andere Falle, darinn, einem sur 
sein Davlegen, Unkosten und Ausgabe, die er ohne Befehl thut,- kerne 
BezÄhlung geschicht: Als, wann ein/Sohn auskindlicherTreue fernes 
Paters Schuld bezahlet, nicht im GeMüth,^ daß ihck solche Bezahlung 
wiederkehret werden softe s der mag dafür nichts fordern 3); Also auch- 
da eine Mutter ihren Kindern Nahpung mittheilet, so kan sie-' in An
sehung, daß ihr solches aus Mütterlicher Treue gebührt, nichts àfür 
fordern. Was fie^. aber sonst, ausserhalb der Nahrung, den Kindern zu 
Nutz und Gutem, von dem ihrigen ausgegeben zu haben anzeigett mag, 
daß soll ihr wiedergegeben werden 4). , Wo sie aber xrotestiret hätte, 
daß sie solche AHtnenta und Nahrung nicht vergebens thun woltę; Sh 
ist man ihr nbermahls Bezahlung zu thun.schuldig.

§. V. Wann auch ein <fftieffvater feine Stiefffinder erzogen. D un
aus Väterlicher Neigung und Affection Lehrgeld für siälbezahleL Hatte, 
der kan denselben Unkosten auch nicht fordern: Er-hgtre dann., solche 
feine Ausgabe nicht vergebens zu thun, protestiret oder auffgeschrieben 5)> 

Wann dann jemand, wie oblaut, eines andern Abwêsàdà, 
Unwissenden , und ohne fernen ausdrücklichen Befehkich, aus gutem Willen, 
seine Sachen verwaltet, und er ihm etwa darin Schaden zUgèfuAet,'Md 
nicht nach-Gebühr gehandelt, oder auch etwas in sdlcher AàmiUMMtior» 
^rnd Werwaltüng von seinen Gütern genossey, popoipiret und eingenow- 
wen: Da kan «Nd mag -er dasselbe alles durch die Klage, (so im Rech- 
teit directa negotioruriï geftortim Actio genannt) wiederum VON ihm ers 
langen und bekommen. N ' exetfi

§. vu. Hergegen aber, Wahn jemand eines Abwesenden Geschaffte 
säministriret und verrichtet, oder feinen Acker oder andere Guter be
stellet, und darauff etwas nothwendig oder nützlich gewendet hat, da er
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hoch dessen von ihm feinest Befehl gehabt: So kau «ntz mag er das
selbe vermittelst der Klage/ so contraria ; .negotiorum gestorum Actio ge- 
stgststt wird, wicher erfordern und erlange» *).

AM
Don Wiederforderung eines ausgegebenen Geldes oder Guts, das 
»Nay dem, der es empfangen hat nicht schuldig gewest ist» Con- 

' dictio Indebiti genannt.
. . . ■_ §. I. Ob auch jemand ausZrthum, Zweiffel oder Unwissenheit^ ei- 
"""»em ander», etwas, das er ihm nichtschuldig gewest, zahlete oder gäbe, 

und doch vermeinet hatte, er wäre es ihm schuldig, der mag sein aus
gegeben, Geld als ob es geliehen worden, durch, diese Klage , Condictio 
Indebiti im Rechten genant, wieder erfordern und an'sich bringen. =

§. ii. Wann aber der, so das Geld hinaus gegeben , gewust hatte, 
Agzdaß * er nicht schuldig, mag solche Condictio und Wiederforderung nicht 

fnehr statt habest 2). Derowegen, so zween im Recht gestanden, und der 
Beklagte mit endlichem Urtheil abfolviret und müßig erkandt, auch das 
Wtheil in rem jnćticatam ergangen, und in seine Krafft gewachsen wäre; 
So ist derselbe abkojvixete ferner/ ob gleich nicht wol oder recht geur» 
theilet worden wäre/ einige Bezahlung] zu thun nicht schuldig. So er

■ aber über.erlangete Absolution/bei» Kläger etwas giebet,: So mag er/ 
das,- so er also aus freyem Willest thut, nicht wiederruffen, condiciren 
poch erfordern. . ’ . , ,,, .
» §. III. Desgleichen, was ist Krafft.eines Vertrags bezahlet wird,
kan auch sticht wieder ertordertoder condiciret werben : Was man aber 
aus Ursache«, daß der andere etw-as dagegen thun, soll, bezahlet, sol- ' 
ches mag,' so die Gelegenheit nicht erfolget, wiedrrruffen und erfordert 
werden. Also, wann einer aus Unwissenheit ' oder irrigen Beduncken mehr, 
dänn er schuldig, verbürgte oder versprochen hätte: So mag er dre Ue- 

' Hermaaß wieder abstellen, und seinen errorem und Irrthum emendirctt ).
8 .IV. Ferner Hat die Condictio indebiti und Wiederforderung des

, aàaebenen, Geldes oper Guts nicht allein, statt, so der Ausgeber irret, 
oder den 'Grund der Sachen sticht weiß, sondern auch wann er zweiffe- 
licht ist, also, daß er nicht "weiß, ob er schuldig sey oder nicht, und 
doch also mit zweiffelichem . Gemüth Bezahlung thut: und nachmahls ge
wahr und erinnert wirb, daß er nicht schuldig gewest wäre r So ran und 
mag er das Geld oder Gut, das er also im Zweiffel von sich gegeben 
hätte, nichts desto minder wieder erfordern^). -
9 Wann aber das Gut, so also, ohn vorgehende verpflichtete Schuld, 
aus irrige» Gedancken bezahlet worden:ist, nicht mehr verhandel» und 
zn bekommen, wäre: Na soll so viel Werths darsur, durch dre, so eS 
eingenommen, gegeben werden5)-
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§. V. Da sich' auch würde zutragen, daß jemand einem andern et- 
waS bezahlete, und doch nachmahls erfahre» hätte, - daß er solche Be- 
-ahluug noch zur Zeit zu thun nicht schuldig, oder daß dieselbe auff eine 
besonder Beding und Condition gestellet wäre: Sö wollen Wir, daß 
man in diesem' Fall das gemeine Kaiserliche Recht soll attèndire» und 
in Acht nehmen, in welches dieser Unterscheid gehalten: Nemlich, wo 
die angehengte.Maaß oder bedingliche Condition zu geschehen unmüglich- 
àuch gar nicht verhvffentlich wäre; ;. Daß alsdann diese Condictio, und 
Wiederfordetung statt habe« solle. Wann aber der Anhang, Con
dition und das Beding künfftiger Zeiten gewißlich erfolgen und geschehen 
mag, und die Bezahlung allein zu, frühe geschehen wäre: So mag diese 
Condictio und Wiederforderung gar nicht statt, noch einigen Effect oder 
Wirckung haben. Als , wann ich einem etwas zu thun schuldig, und er 
doch dieselbe Schuld,,vielleicht aus sonderem Beding und Condition, erst 
auff mein Absterben fordern solle- oder wolle; Und ich thäte ihm, aus 
Unwissenheit solches BediNges in meinem Leben Bezahlung- so mag ich 
dieselbe gethane Bezahlung nicht mehr wiederrnffen, oder an mich erfor-, 
der» und eondiciren. Dann das ist je gewiß,, daß ich sterben muß- es 
geschehen»« über.kurtz oder lang, so hat es keinen Zweifel. Darumb 
ob ich gleich nach gethaNer Bezahlung gewahr und inne wurde, daß ich 
zu frühe, und also vor meinem Tode bezahlet hätte , so hab ich doch 
nicht Fu^ noch Recht, dftselbe gethane Bezahlung zu retractireti *),,  i

§, vi. Da aber einer von einem Com pro miss - tretfe hintergangen, 
unb in Krafft darauf erfolgter Erkäutnüß Bezahlung gethan hatte, und 
doch nachmahls, * daß er solche Bezahlung nicht schuldig gewest, voNzyZ 
neuen erinnert worden wäre: "So mag er dasso er ausgegeben, tot9 
angesehen des Compromifs und Weranlaffung , wieder erfordern und con
dicite« Und diese Condition und Wiederforderungs - Freyheit hat 
mich statte wo gleich der, so das Gut oder Geld unbillig'empfange^ 

, einen guten Schein-Litul seiner Schuld - Forderung gehabt oder furgetz 
zeiget hätte, und, doch derselbe- vermeinte lTitul allem mit, rechtmäßigen/, 
ausleschlichtch Einreden und Eraeptione», so perpetuae und peremptd- 
rias im Rechten genannt, möchte abgetrîân werd«,. ■: : ' '

6. vil. Wann jemand in Krafft eines Testaments et« Legatum obec 
andere Werordnung empfangen hätte, und nachfolgend solches Testam^ 
falsch öder unkräfftig 'erkant: -Oder- wann solch ausgegebenLegat dUrch 
beit'Teftirer in einem CodiciU,oder sonst wiederrnffen worden wäre: S» 
können die rechten Erben solche bezahlte Legata wieder erfordern «nv

VIII. Diese Indebiti Condictio und Wiederforderung gehet auch' 
auf die Erben: Darumb] wo jemand einem andern die Riessung, ur,im- 
fructum, und den Abnutz Mff seinen Grund gelassen oder gegeben, »«» 
aus Unwissenheit oder Zrrchum gedacht, er wäredaz Oun'chutd^, 
Und aber die Wiederforderung in seinem Leben nicht gethan hatte. 
könuen und mögen seine Erben dieselbe auff fettt Absterben auch surneh- 
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men. Jmgleichen,-so der Kinder Water ausser Gerichtlichem Erkäntnüß 
wehrdann er schuldig gewest, bezahlet hätte: So mögen sie auf sein- 
des Vatern', Absterben als die Erben, die Uebermaaß wiederfordern; 
Jedoch sollen sie solche übrige Bezahlung zuvor bewehren und ausführen.

§. IX. Und wiewol die Minderjährigen keine Schuld, die sie ge
macht, ohne Heissen, antboritaet und Gegenwart ihrer Vormünder, Cu- 
tatom, oder. Pfleger bezahlen foöeit r Jedoch, so einer, der unter 2L. 
Jahren Ware, . Geld von einem andern entlehnet, und ihme das, so er 
über 21. Jahr seines Alters kommen, wieder bezahlet hatte: So soll 
und mag in solchem Fall solche Bezahlung nicht auffgchobest noch Wie
derrussen werden : Dann, das ist die natürliche Billigkeit, daß sich nie
mand- mit des' andern Schaden bereiche. Gleicher gestatt wird es auch 
mit den Tobsüchtigen, Verschwendern und andern gebrechlichen Personen 
gehalten r). :

§. X. Es hat auch endlich diese obberührte Oonàtio und Wie
derforderung nicht allein m dem Haupt-Gut statt, sondem es mögen 
auch die cmffgehabene Früchte und Abnutzunge, oder die zugestandene 
Besserung' des Guts oder Gelds, das also ohn verpflichtete.Schuld aus 
Zrrthumb ünd Unwissenheit bezahlet worden ist, gleicher Weise wieder 
erfordert und eingezogen werden 2).

7Was aber fcte Probation und Beweist des Dinges, so-man zu zah
len nicht schuldig gewest, anbelanget, ; soll auf nachfolgende Distinction 

, fürnchmlich stesehen werden: Wann^jemand einer: beklagt, er habe Geld 
ston ihm emgengwmen, das er ihm nicht schuldig gewest: Oder habe 
ihm das voKin auch einmahl bezahlet, und spricht dann Beklagter, er 
gestehe nicht, daß er einiges Geld vom Mager empfangen. In diesem 
Fall soll der Klager (wie auch fonfT regulariter im anderst) zur Bewei
sung der Ausgabe solches Geldes gelassen werden. Und so er die Aus
gabe. und Solutionem erwiesen: Alsdann muß hergegen °d§r Beklagte 
darthun, daß ihm dasselbige Geldaus billiger und rechtmäßiger Schuld 
bezahlet worden seh. Hagt und»excipttet er aber, der Beklagte, An
fangs, gestehe zwar des empfangenen Geldes, gestehe aber sticht, daß 

M4er das unbillig solte eingenommen î haben: Alsdann soll und muß der 
Kläger in solchem Fall beweisen, daß er ihm solch Geld nicht schuldig ge
west:' Sonst mag seine Klage nicht statt haben.» Aber eine andere Ge
stalt hat es, wo eine unmündige oder minderjährige Person, ein Weib, 
ein Bauer, oder ein ander Einfältiger ^ Gerichtlicher Sachen ungeübter, 
mit solcher Klage unbillig bezahlten Gelds-für Gericht kommen. Dann 
gegen denselben ist der Beklagte schuldig anzuzeigen, "daß er solch Geld 
von ihm billig, und sticht wiedêr Recht eingenommen hat 3).

1) R. 1.16. 178, 2) A. 8. R. L -16. 189. 3) Abgeän-
dert durch die Lllg. Ger. Ordn. ' ,
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» Tit. XVIII.

Von Handlungen und Contracter!, die mit Perfohnen für
genommen werden, die in frembder Gewalt, seynd, oder 

sonsten Befehl von andern haben.

205Art. II.
Von Klage wegen Factöre^m. -

§. i. Wer etiwi Fsctym ; Ausrichter oder Keyvglà istestrem 
Speicher, Buden oder Tabern, za contrahite», zu Handel- oder Gewerb 

Art. I.
Von der Klage, da ein Sohn oder Diener, auf seines Vater» 

oder Herm Befehl, - contrahiïet oder handelt.
§. t, Wan» jemand-ftissettt Sohn oder Dietter befohlen, mit ei

nem i« specie oder sonst m gemem zu handeln und zu coutrahiren, und 
derjenige ihnen etwas^verkaufft, geliehen oder gchorget: Da kan er zu 
Wiedererlangung desselben dièse Klage, Quod Jaffa im Rechten genannt, 
anstelle» /.). Und wird gegeben für voll, gegen Water und Herrn, de- 

. ne», welche mit dem Sohne oder Diener, aus ihrem Geheiß und Befehl, I 
contrahiret und gehandelt haben: Dann, welcher cootrabiret, kaufst oder 
verkaufft, der folget und bauet auf den Glauben des, dersihn heißt und 
solches bestehlet. „ — «.

§. if. Es kan und mag aber das Geheiß, Jaffas, und Befehl auff 
mancherley Weise geschehen, durch Wort, Bothschafft, '< Send - Brieff, 
Unterschreibung, Ratihabition und Genehmhaltung: Dder sonsten durch 
alle andere Weise, dardurch einer einen auffgerichteten Contract genehm 

i und wehrt halt. Item,, so der Water oder Herr dem Knecht öher Sohu 
volle» und freye» Gewalt gegeben hat> ayes zu thu», was der Water 
oder Herr selbst hatte thun können. Darumb soll allewege ist solche» 
Fälle» fürnehmlich dasselbe in Acht gettommen werden, ob ei» Sohn, 
Diener oder Factor aus Befehl handelt: Dan», was einer aus Beseht 
thut, darinne »erobiigiret und verpflichtet er ohne Mittel de»> als rech
ten Principaln, so ihm de» Befehl gegeben hat. , .

§. in. Es gehet auch solche Obligation und Verpflichtung mcht al
lein auff die Haupt-Sache, sondern-,auch auff die Verzinsung, so die- 
felbige aus vorhergehendem Befehl, cx jufl'a, auch versprochen worde» 
wäre. Und, wo à Sohn aus Befehl seines Vaters ein geliehen Geld 
empfangen, und nachfolgends derselbige sei» Vater gestorben wäre: So 
mag, derselbige fei» gelassener Sohn umb obberührt geliehenes Geld, un
angesehen , daß er es selbst empfange» und eingenvmme», so erstchVa- 
terlichs Erbs entzeucht und entschlagt, gar nicht in Ansprüch genommen, 

»och beklagt werde».



672 M 205.206.) Viertes Buch. Tit. XVIÏT,

zu führen, unb demselben auch darüber Befehl gegeben ' ): Der mag «mb 
solche derselbe» seiner Factorey und Befehlhaber Gewerb und Handluna 
beklagt werde». Es wird auch anders nicht geachtet, dann als ob solche 
Handlung durch ihn selbst geführet wäre. .Würde aber auch ein solcher 
Factor oder Verwalter etwas ohn Befehl haüdeln, und der Herr das- 
felbige nachfolgend gutwillig ratificirete und fut genehm ' hielte, so wird 
solche Ratification einem Befehl verglichen. Ratifickio enim Mandato . 
comparatur 2)r

§. il- Unb wird also diese, lysiitoria-Klage denen gegeben, fü con- 
trahiren, fur volt und gantz', gegen den, welcher seinen Knecht oder ei
nen anderu, in einen Speicher, Bà, oder aber auch auff eiri Labern, 
Wein- oder Bier-Schencke, oder synsten einen Handel zu verwalten, umb 
Gewinns Willen setzet, auff dasjenige, welches mit ihm desselbigen hal
ben, das ihm m Verwaltung gethan und befohlen , contrasiiret worden 
ist?). Und wird im Rechten Institoria genannt, darumb daß diejenigen, 
welche zum Handel und Gewerb gesetzet, und dem vorstehen, Institores 
heissen, welchen jetzt fast die Factorn verglichen werden.

§• Hl. Und gilt gleich, ob der ein Knecht oder Diener,, Sohn, oder 
sonst ein anderer sey: Là es wird allhie des Vorstehers und Pra^ 
positi Condition oder Stand nicht angesehen, ob er ein Minderjähriger 
oder, ein Erwachsener, ob er ein Knecht oder Sohn, ein ManU oder 
Frau sey. : Jedoch, so der Institor lactor oder ^Vorsteher ein freyer 
Mensch ist - und keines andern.Geàlt unterworfen: So ist er auch von w 
seines Contracta wegen pflichtig und schuldig, und nicht allein der Prae- * 

< ponens, Jb ihn Fąctor und Vorsteher gesetzet hat. Liegt auch nichts 
daran, welcherley Gewerb einem befohlen, und an welchem Drt, ès sey 
ein benanntes oder unbenanntes, ein gewisses oder ungewisses, da hat 
allewege diese Klage statt. Unh, so der Herren viel wären, welche sol
ches ihm befohlen hatten, so wäre ein jeder für voll sschuldig und pflich- 
tig §). Endlich wird allhie erfordert, daß die Handlung und. Gewerb 
Gewinn auff ihyr habe, und solcher Gewinn auswendig hinzukomme und 
gesucht werde.

»Art. III, " / .

Von der Schiffer oder Röder Klage.
X.V Diese Klage wird gegeben für voll und gantz gegeü den Herrn, 

welcher.seinen Consens und Willen dazu gegeben hat, daß sein Diener 
oder ein Frembder ein Schiff.zu verwalten und zu regieren gesetzet werde, 
lind wirh darum im Rechten Exercitoria genaünt, dieweil der, so dem Schiff 
yder Handel fürgestellet ist, Exercitor oder Röder genann^wird, und 

288zu dèm der * tägliche Nutz und Gewà des Schiffes gehöret;. Aberder 
Vorsteher (Praeposittis,) wird der Meister genannt, dem die Regierung 
des Schiffeb gelassen wird. Derowegen, wann einer ein Schiff hat, und 
einen Schiffer dàrauff setzet, dem er düs gantze Schiff untergiebt, und

1) X 8. R. L 13. L2S. L) X 8. R. L 13. LZ9. 
L 13. L?6. 4) X 8. R. I. 13. 211.

8) X 8. R.



einer, mit diesem Schiffer etwas handelt und ooutrabireL, als dMer ihn 
oder seine Mahren wohitt führe» soll: E^ Nber demselhen nicht ngch- 
setzet^ oder sonst'sernem ÄersprHen dnua thmr^ Da kan und wag her- 
selbige zur Ersetzung seines Schadens und Versaumniß den HerM-dG 
Schiffs selbst, od^r aber Fen, dem das Schiff besohlen, vermittelst die-» 
ser Klage ansprechen und belangen ^). / , ;>>

§; ii. Es wird aber in dieser Klage der ausdrückliche oder strsts 
schweigende Consens, Geheiß und Befehl des Herrn re^uiriret ,er
fordert: Der stillschweigende, als der gewust, oder etwas gethan hat, 
daraus sein Consens uyd Bewilligung gespühret werden mag, als , da 
er mereedeni vei nauluni x die Fracht und Belohnung empfangen. Und 
sonderlich hat diese Klage statt, wann, jemand zu einem besondM nahM 
lichezr Händel und Verwaltung gesetzet und geordnet wird. Dany , , M 
er von einer andern Sachen wegen, 'welche er nicht in Befehl, und m 
Verwaltung hat, noch derselben sürgesehet ist, eovtralliret, da ist dar 
Herr nicht schuldig noch pflichtig Jedoch, so er boM Gesinde guff 
dem Schiffe hat^ und daffelbige zum Handel braucht, und M darüber 
etwas begehen, so mag èr rpêgen solcher Missethat und Verhandlung 
halben auch in Anspruch genommen werden 3)*

Dit. XIX.

Von See-
- Weil Wir wegen zder See- und Schiff-Handes, eine besonderêHHî^ 

nung verfertigen taffen, so wolle» Wir Unsere Gerichte hiemik auf die
selbe perweM4). '

Tît. XX.

Von vermischten- Klagen, die "zugleich^êff

. Person mögen , angestellt werden.

Ait. i.
Vow der Klage die Grentze zu entscheiden.

' 'Dieweil an der Graritz i yttttb Mahlstein -Setzung ztt, Üntem 
scheidung der à.-Güter gantz nothwendig gelegen ist, auffdaß dünst 
auch damit ordentlich und gebührlich gebühret werde :. So ordnen, setze« 
Und wollen. Wir, daß dieselbige durch heyder Part Beliebung wiederum 
gesetzet und aufgerichtet werden Men. Und nachdem auch hrebevor de»

,iy 2t. g. R. ii. 8. 1528. 2)i 3t. 8. R. st. 8. 1532. , 5) 3t. 8. ot.
I. 6. à. -r- st. 8. 1528. 4) Hierunter ist das „konigl. Preußische
Seerecht vom I. Dec. 1727" gemeint, vvn welchem im Jahr 1770 M 
Königsberg eine neue 3tusgabe erschiene» tst.

Westpreuß. Prov.-Recht. . / 4d
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nn7®rtï;8 halber in der Preußischen Landes-Ordnung sub Rubrica von 
^trrigen Gebrechen der Gräntzen nohtdürfftige Verordnung geschehen: Ns 

wollen Wir dieselbige wieder erhöhtet, von neuem conlirmivet und be
stätiget haben, derogcstalt, wie folget: , ' ,

§. ii. Wann sich allerley Irrung der Grantz-Gebreche» halbe» bey 
de» Unterthanen Unsers Königreichs Preussen zutragen, wollen Wir, 
daß in solchem Fall, da Dine richtige Gräntzen verhanden, etliche alte 
Leute, die der Gräntzen Wissenschafft tragen,,von der Obrigkeit verord- 

- »et werden, die Gebreche» in derselbe« Gelegenheit zu besichtigen, und 
der Herrschafft zu erörtern und vorzutragen anzubrmgenl Und wo nicht 
alte Leute, die des ÄSisse» hätten, verhanden, ' daß einem jeden, ver
möge semer Handfestem, seine Hube» durch die Landmesser abgemessen 
sollen werden.: Es wäre dann, daß der nechste anstossende Nachbar ei» 
richtig von Alters wol begkäntztes und, ümbrittenesfGut vermöge seiner 
Handfeste hätte, so könte derselbe sein Gut messen zu lassen mit keiner 
Billigkeit gedrungen werden.

§..m. Da aber der Beweisungen, nemlich durch Zeugen, brieff- 
lliche UhrklMden oder Handfeste-') , keine verhanden; So muß und soll 
man, was Anzeigung beyderseits seynd, sehen: Remlich, ob Mahlsteine, 
Graben, alte Creutzen in Bäumens-, Wasser-Ströhme; Sencken oder' 
dergleichen Anzeigungen verhanden seynd, welche die Greutze anzeigen 
mögen.' . . ■ . . _ . . , •

item, es soll auch hrerm» wol bedacht werde», wer m solchen strer- 
tigen Plätzen , Acker, Wiesen, Höltzung, Fischereyen^, Jagten und der-

■ gleichen habe: Und welcher Äheil de» Gebrauch, PoMion und Besitz 
habe, , und wie lange, item , ob Pfändungen oder andere Verhinderun
gen und Einrede» geschehe«. .. r\ ;• -?

8 IV. Es erstrecket sich auch ferner diese Klage nicht allein auff 
leibliche" Güter, sondern auch zu und auf unleidliche Gerechtigkeiten: Als 

' da seynd Jurisdiction und Gerichtszwange. Darumb ist in dresen Fal
len.lauch in Acht zu nehmen j wer die Obrigkeit und Gericht daselbsten, 
a» dem streitige» Ort, habe: Ob sich Fälle von Lodtschlägen, Wer- 
wundten oder dergleichen daselbst,zugetragen haben, und wehrn dieselben 
gerichtet sey». Dan» nach Erkundigung und Befmdung solches alles hat 
man sich zu richten, Urtheil und Bescheid zu gebe»; Oder aber die 
Partheyen durch gütliche Mittel z» vertragen, welches m zweiffelhaffti- 
gen Sachen am rahtsamste» ist., damit niemand aus Unwissenheit an dem 
seine» vrrkürtzst werde.

« V Wo aber vergleiche» Probation und Beweist nicht verhanden, 
sonder» es die Nohtdurfft erfordert, daß ein streitig Gut muste gemes
sen werden: Daß soll alsdann durch die geschworne Landmesser gesche
hen/. Da aber keine verhanden, so müssen dieselben forderlichst verord- 

ttCt àmit man sich aber durchs gantze Land ins Maaß zu richten, so« 

hinfort allewege eine Rute auff achtehalb Cöllmische Elle»,, und.zwey

«fl*

. Sie kt»° 
Ł Nisse»,

M 1 
AhPM. 
gemein 
,z solches a»! 
Messer» fv 
à wfvbcn«
M Saw
WÄvg uni 
^Hergedül 

<. ihm, t
MM, fi 
He gezahl 
rjàà Hut 
à à ß. 3 pf 
à hà 15 
pni. $ai 

^irgrschwo, 
JÄtj foi 

à Bontem

M8eriW 
tobet

Milcheym 
Nifie, bi 
M ba 
^lreschlvei

■

,1) U. L. R. I. 17. 377. 2) A. 8. R. I. 17. 867.
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Manns-Daumen, und dann ein Seil »uff zehen Ruten gerechnet und 
geachtet^, auch die Güter hinfort so ausgemessen werden.

Die'Güter, aber und Huben? welche bisher vergeben, und fönst vor 
dieser Zeih ausgemessen, und die Rute picht langer dann achtehalb El- 
len gewesen: Dieselb», sollen bey dem Maaß bleiben, und nicht auffs 
neue gemessen werden.

. §. vi. So auch jemand sein Gut oder Hube ihn» zu besteinen Und 
zu begrentzen begehrete, da ordnen und wollen Wir, daß allewege die 
Nebenlagere * oder nechste Nachbahrîn beyderseits welcher Guter daranZ08 
liegen oder auch daran stossen, darzu sollen, gebührlich und zeitlich da
bey zu erscheinen oder dià ihren zu schicken, ciiiret und erfordert, wer- 
d«»>). .Sie komme»? oder schicken alsdann oder nicht: So soll das 
Grenben, Messest-, Stein- oder Pfahl-Setzen nichts destoweniger seinen 
Fortgang haben, und solches geschehen auff dessert Kosten, so der Steine, 
oder Pfahlsetzung begehret-). Da sich aber die Nachbahren vergleichen,, 
und ingemein mit einander Grentzen, Stein oder Pfahl setzen wollten: 
So soll solches auff gemeinen'ihren Kosten geschehen, und den geschwor- 
nei» Landmessern für ihre Mühe, Arbeit und Werrichtung entrichtet und - 
bezahlet werden.

§, Vir. Damit aber dieses, wievrel dem Landmesser, wegen der 
Maaßstreckung und Abmeßuug der Huben, auch anderer seiner..Werrich
lung halber gebühre, seine-Richtigkeit, habe: So ordnen und wollen' 
Wir, daß ihm, dem Landmesser, nebenst gebührlichem Zehrgeld, wen» 
die Hudenzahl, so abgemessen, nicht über 10. Huben sich beläufft, vo» 
jeder-Hube.bezahlet werden soll 1. Mr. Won 10. Huben biß auff 30. 
von jedweder Hube ZO. ß. Won 30. Huben biß auff 60. vvp jedweder 
Hube W. ß. 3 pf. Won 60. Huben biß auff 100... und darüber, von 
jedweder Hübe 15. ßi / < ... . , , ' />

§. vili. WaitN dann die Grantz-Steine oder Pfahle, wte letzo erzehlet, 
durch die geschworne Landmeffere gesetzet worden: So soll darnach kei
nem erlaubet, sondern hiermit ernstlich verboten seyn, dieselben eigenes 
Führnehmens und seines Gefallens zu amoviren, auszuwerffen, noch zu 
ziehen: Sondern da sich jemand solches Gräntzen.-Stein-oder Pfuhl
setzens beschwerete; So soll er dasselbige innerhalb Iahst und Tag, des 
»echsten Gerichtlich anzusechten Fug und Macht haben; Oder aber Com- 
mîàrieu darüber ausbitten: Welche demnach auf gnugsame Berhyrung 
beyder Partheyen, nachdem sie recht und billig bedüncket, solcher ihrer 
^rrunaen sie, die Partheyen, entscheiden solle». .. . .

■ Doch, da sich ein oder der andere Theil solches Entscheides oder 
Spruchs beschweren würde, und es darbey zu lassen nicht gedachte: SoU. 
demselben beschwerten Theil'»» Uns, als die hohe Obrigkeit, sich ?n 
beruffen und zu appellite« Vorbehalten und erlaubet seyn.' Durch wei
chet auch'ihnen, den Partheyen, alsdann weiter und schleunig sott »er» 
holffen werden. Da »ber auch jemand solches überführet, und dagegen 
etwas thätliches de facto, in geheim oder öffentlich, attentiteit und han-

ń 2f. g, R. I, 17. 383. 885. 2) A. L. R. I. 17. 384. 8) Ab
geändert durch d. Feldmesser-Reglm. v. 29. April 1813^ *
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deln würde: Derselbige soll Uns,, als der Obrigkeit, an Leib und Gut 
(nach Gelegenheit der Ueberfahrung) zu straffen stehen.

§. IX/ Wann auch (wie vblaut) die gesetzte» Marck Grantzstei» 
oder Pfähle über Jahr und Tag unangefochten gestanden: So solle» 
sie alsdann stehen bleiben, und weiter flicht angefochten werden.

§. X. So viel aber den Unkosten belanget, so auf Grantzstei» oder 
« Pfahlsetzung gehen möchte, soll, welcher unrecht befunden, denselben zu 

bezahlen, und dem andern Theil zu refundiren schuldig sey«. Welcher 
auch einen Marckstein oder Gräntz-Pfahl freventlicher Weise, die Nach
bahre» aneinander in Zwist zu bringen, aushübe , removirte oder aus
ackerte, der sol funfftzig Floren Hung arisch') verfallen seyn, davon fünff 
«nd zwantzig Unserm Fisco:, die andere Helffte aber dem Parte zukom
men soll. 'Da auch jemand sonst dahero an dem Seinigen beschädiget 
würde, sol dem Beschädigten sein erlittener Schade und gebührlicher 
Unkost, nach Richterlicher Erkäntnüß, vergnüget werden. Dann, es 

209wird i« * dieser Klage auch das Intereise geachtet und angesehen, was 
einem nehmlich an solcher Sachen gelegen, nützlich und nöthig ist.

§. XI. Nachdem Wir auch berichtet, daß auf den Dörffern in 
,Mißbrauch gerathen, daß der Schultze mit den Bauersleuten, vermöge 
ihrer Wilkühr, nicht mehr zu Zeiten pflege» umzugehen,, ihre Dorffs- 
Gräntzen zu besichtigen: Als wollen Wir hiemit ernstlich gebohten haben, 
daß solches wieder in vorige Gewohnheit gebracht werde; und die Schul
tze», zusamt de» andern Dorffs-Einwohnern, und ihrer Jugend, so über 
zrhe» Jahr alt seynd , alle Jahr entweder auf das Wor-Jahr zwischen 
den heiligen Ostern und Pfingsten, oder auf de» Herbst, zwischen St, 
Michaelis «nd St. Martini, sämtlich herumgehen, und ihre Dorffs- 
Grantz-Mahlen öder Zeichen besehen: Damit fie also nicht verrückt oder 
vergesse«; Sonder» auch bey der auffwachsenden Jugend und den Nach
kommen in frischem Gedachtrüß behalten werden mögen 2). Wo solches 
Nicht geschicht, sollen es Uns Unsere Ambtlente jederzeit verständigen:

, Damit Wir gegen die Ungehorsame Mit gebührender Straffe zu ver- 
, ' fahren.

§. XII. Was sonsten Wege, Stege «nd Brücken anbelanget, welche 
ein Frembder zu gebrauchen berechtiget ist, solli ein jeder auf dem Sei
ners, wie er solches schuldig, bauens bessern und erhalte». Würde aber 
jemand solches nicht thun, und dadurch andere Wege überfeines andern 
Wiese» oder Acker zu suchen (daraus allerley Nachtheil entstehen könte) 
Ursach geben: So soll er, wie obgedacht, in zehen Floren Ungrisch, oder 
sonsten, nach Erkäntniß der Herrschafft gestraffet werden. Was aber die 
gemeine Land-Strasse» und Wege anbelanget, bleibet es billig, wegen 
derselbe» Erhauung und Besserung, bey dem alten Gebrauch.

1) D. h. .100 Thaler. Abgeändert durch das A. 8. R. II. 20.1403., 
in sofern solches milder ist. 2) A. L. R. I. 16» 888.
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Ąrt. II.

Von der Klage, das, so gemein ist, zu theilen.
8. I. Es haben die Rechte löblich und wol verordnet und disponi- 

ret, daß so einer in Gemein sitzet, mag etdie Lherlung bes gemeinen 
Guts fordern: Dan» keiner ist schuldig in Gemeinschafft zu seyn , oder 

verharrlich wann jemand mit einen» etwas gemein hat, als

Hauß, Hoff, Huben, Acker, Mesen, Weyde ac. item ; beweglich oder m>- 
bewealich und dergleichen etwas rc. so er neben einem erkaufst oder 
ererbet, oder so zween oder mehr in einem Testament etwas leZiret 
und vermacht: Oder aber auch durch was andere Gelegenheit einer mit 
emem wegch eines Dinges -in Gemeinschaft' gerathen ist: ,<«redo» 
die Gemeinschafft, so von Erbschafft herruhret,^ davon in nachgchendcn 
Articula, tund sonst an gebührendem Orte Meldung geschehen soll) und 
aber sich SpL» und Kwist zwischen ihnen, den 6«nsvrten, so Lherl daran

- 9?iîftnnà unî> fruchten t>ec hemeînM erogen tvtU*  ,
Oder à?fich auch sonsten Zwiäachts und Aergerniß dâhero zu besah- 
ren und deroweqen der Gemeinschafft gern loß "à: So mag ei
ner diese Klage * wieder seinen .Cohforfttt aUstellW, ^vermittelst ^welcher 21V 
«r bitten und begehren kan> das gemeine Güt m gleiche Theil zu thei
le» Oder aber, da es die Theilung nicht leide» will, «wem gar yx-- 
Meià», dem °àr» Geld für seinen Antheil zu geben. Dann, wann 
em gesambt Gut füglich nicht käst getherlet «à» : So soll einer dem 
andern für das Seine Erstattung thun, wie recht ist. . «.

• ■ §. fn« Darum, wann sich ein solcher FM Mrà àst êBe-

ch»»r Partheyen srtche Ltuck ,t,-»IHIlwUch tehnttrn, tmd »le 
' >. bstwnłt entrichten unï) ç ont en tir en soll, ^evod} foli

LMêâWLB«- 

der Mehrung wegen, dach àâ ^.?^und Lie eiNe Parthey vorhin 
wann'eine Behausung zu theà war ^und J * g S ( J

jeglicher Parthey ihr gebührender Theil werden kann, ).

skMr. m. 'WW

Klage wegen Theilung der Erbschafft.

J L.V IäsOw
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fach dem Mit-Erben die Theilung der Erb-Güter weigern und versagen 
so von ihrer Natur und Art wegen Heilbar seynd, welche er inqemein 
inne hat und besitzet. Derowegen, wann zween öder mehr Erben nickt 
langer in der Gemeinschafft bleiben wollen: So mag oder hat man 
diese Klage anzustellen, darinne gebehten wird, den Mit-Erben und Co- 
haeredcn, da er nicht Wil, Lurch Rechtliches Erkäntniß dahin zu weisen, 
daß er die Theilung ergehen lasse ').

§. II. Es hat aber diese Klage Familiae Ercifcundae allein zwi
schen Len Erben statt. Jedoch wird sie auch dem gegeben, dem der Mit- 
Erbe sein Theil verkaufst hat. Und so der Erbe sich der Theilung 
Rechtlich entschluge, als wann SO. Fahr, Jahr und Tag verlausten, und 
also die Theilung praescribiret und verjähret wäre: So hat die Klage 
nicht mehr Raum noch Statt?) Es soll aber diese Klage von denen 
Erb-Güter» «erstanden werden, welche von Natur und Art wegen zu 
theilen seynd, und wol getheilet mögen werden. Wie dann erstlich seynd, 
res corporales, leibliche Haab und Güter, als Grund, Boden, Acker, Wie
se», Huben, Hauß,hgar Geld, Haußrath rc. Wo aber ein leiblich Gut 
oder Haäbe nicht könte getheilet werden, dieweil es ein besonder Stück 
ist, als ein Pferd, Rind, Wiehe rc. Da soll man das gantze Gut oder 
Haab (wie auch in der vorigen Action gefetzet) einem alleine zusprechen, 
und welcher darin» beschweret wird, der muß dem andern Geld heraus 

■gebe», auf daß Gleichheit unter ihnen, den Erben, gehalten werde. Eben 
solch * Recht ist auch in ander» «»leiblichen Gütern, als Dienstbarkeiten 
imb .Servitute», welche ihrer Art und Natur nach ««Heilbar seynd, aus- 
gescheiden den Nießbrauch oder Leibzucht, welcher Heilbar ist.

8. in. Es kommt in diese Klage auch das Interesse, item die 
Früchte und Nutzung, deßgleichen auch billiger Kosten, und der bonä 
fide, m gutem Glauben angewendet ist. Zudem auch die Schäden, so 
durch der Erben einen gethan, geschehen oder zugefüget wären.

Tit.' XXI.

Was Massen und Gestalt die Obligationes und Verpflich
tungen wieder auffgehoben werden.

MD Art. I. 

Bon Zahlunge.

V. §. I. Es ist eine gemeine Rechts-Regul, daß einer dasjenige, was 
er schuldig ist, bezahlen solle. Und mag der Gläubiger nicht gedrungen 
werde» , ei» anders an der Bezahlung anzunehmen, als man ihm schul
dig ist. Dann, in was Form und Gestalt einem etwas geliehen, also 
soll er auch seinem Schuldherrn in gleichem Wehrt unh Form Bezah
lung zu thun schuldig seyn. Jedoch, so der arme unvermögliche Schul- 
dener, dem baar Geld geliehen, mit Gelde je nicht zu bezahlen hatte,

1) A. 8. R. L 17. 117. 2) A. 8. R. I. 17. 117.
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und khme, dem Credite™, kein Schaden daher» entstehe» möchte; Soll 
von-ihm der Werth an einem andern Dinge m gebnhrl,cher Schatzung 

angenommen ^rvexden. à nah mH affte und gewrsse^Zeit zu

bezahlen oder z« erlegen versprochen hat, dasselbesoller auch u»gemah. 
»et. auff solche Seit, ohne einigen Verzug zu bezahlenoder zu eriegen 
schuldig und pflichtig seyn *).  Jedoch mögen Schulden an Gegen-Schul- 
den, die bekanntlich, liquida oder sonsten klar seyn, gerechnet, coiupe 
s,Wt §.ttiiiL^9®ft»n es sich auch begäbe, daß àSlâMg«

SS à viëlleicht qedacht hätte , er. würde ihm das übrige hernach 
auch bezahlen; So soll ihm angeregte seine Bekäntnuß keinen Schade» 

LîLSA ÄS-

En^ «nd ^hm die Quittung darauf zugestellet: So kan und mag er

furbringet, er habe bezahlet. .î, darzuthun und zu be?

râNèLàièuSLrsL« 
w*  L VW
Gläubiger Bezahlung thut, , so soll auch eine Quitung
oder Schuldbrreff wieder zu. sich> N h , s ^ Eauntniß des Gläubigers, . 
daneben begehre» und empfahen- Dann, die A»annrm^^^ h^ere 
daß er solch Geld empfange« habe , Wiederaebung des Schuld-Brief- 
Beweisung auff ihr, dann ^e blê Wiedergevung w ^hen, es

• fes s). Zudem Mochte^auch Per M g Millen aus seiner
wäre die Handschrlfft oder î^darà^ie ^Schuld von neuen erweise»

«. ««' ”»»■ ®,im" a”'w “



L) Ä, L. R. I. 16. 158, 3) A. L. R.
4) Nämlich mit dessen Einwilligung«

6) A. L. R. I. 13. 262. — I. 16. 87.
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Summa gebe und bezahle, .und so »«Creditor und Schuldbe-r ai,«x
Mahl nichts darwieder redet oder proteftiret, so muß er e's SK 
auch darbey bewenden und bleiben lassen -). Es wird auch aemeS*  
aUewegen vermuthet und pr9e'rUmiret, derSchuldener bezahle ÏX 

bersten dte Schulde», die am richtigsten, oder allbereit mit Uàil er- 
Pön^stchet^ ' °^CC rhm etmann Glauben und Trauen, oder eine 

-, Wann auch jemand das, so er einem andern schuldig, durch 
sich selbst oder erne» andern von sementwegen bezahlet; So ist er, der 
Schuldener, damit erlediget: Als, wann der Selbstschuldener bezahlet, da 
werden auch seine Burgen von der Obligation entbunden. Desgleichen, 
so ein Burgbezahlete, so ist er semer Bürgfchafft müßig, und hat darr« 
auch seinen Principal gegen den rechten 'Credito™ und Schuld-Herrnda- 
TOU hbenret und erlediget. Da auch jemand auff eine gewisse bekimmte 
Zert etwas zu bezahlen versprochen hat, das mag er zü Stund an. oder 
?c?t"ift 8ibLm fte»63?elS gelegen ist, bezahlen; Dann die Mittel, 

k * îst ihm frey ). Da auch emer dem Älaubraer^) Äüraen scéeL ob« Pfand giebt, oder ihm mit Waaren bezahlet? ist ei W® 

Imion «nî> Bezahlung zu halten- Dieweil sich die Vergnügung durchaus 
,m Rechten emer Bezahlung vergleichet. . ■ 8 ■ ™

*•% *3-  VI». Da es sich begebe, daß ei» Erbe an der Schuld des ge.
Ebenen mehr, dann ihm nach Anzahl seiner Qeotae hereditatis ■ oder 
Erb-Gebuhrnuß aufferleget, bezahlet:hatte- So mag er die Uebermaaß 
von semem Mit-Crbe» erfordern So auch jemand gestorben, der in 
seinem Leben einem andern etwas zu behalte» gegeben , und doch mà 
dann ernen Erbe» zu seinem Gut verlassen hatte, und er deshalber von 
etlichen Erben uMb) Zustellung des zu behalten gegebene» Gutes ersuchet 

soll er der Obrigkeit solches anzeige», Und nach Heissen der- 
selbigen handeln. Dqn», wiewol er mit ohngefehrlicher' Zustellung des, 

, selben Guts auch erledigt werden möchte, so ist doch der sicherer Weg, 
»aß er dieselbige Anstellung aus Befehl ordentliches Magistrats oder 

• Obrigkeit thue.
§. IX. Würde es sich auch zutragen, daß jemand einem, den er 

. vor ernen Vormund geachtet, Bezahlung gethan hätte, der keiner gewest, 
und doch erwiese», daß solch Geld in der Pflege-Kinder Nutz gewendet 
wäre: Zn diesem Fall soll der Bezahl« Nichts weniger als ob er dem 
hechte» Gläubiger Befählung gethan hätte, vermöge der Wechte, ledig 
«nd loß sey» 6)j Wann aber ein Schulden«- die Bezahlung einem 
Frembden, der sich einer Anwaldschafft ängemaßt, und doch dessen keinen 
Schein oder Befehl hat, gethan, der wird mit solcher Bezahlung und 
Solutio» nicht ledig, Wo aber der Creditor und Schuld-Herr einen mit 
Befehlich verordnet hätte, so kan und mag der Schulden« demselben 
wol Bezahlung thun, ' In SuMmq, wer oh» Wissen und Bewilligung 
des rechte» Gläubigers oder Schuldherr» jemand Bezahlung thut, der
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wird dadurch nicht erlediget *).  Wann aber der Gläubiger einem solche 
Bezahlung (wie obstehet) befohlen zu thun, oder dieselbe nachfolgend 
für gut angenommen hätte: So ist der Schuldener damit erlediget. , 
’ §. X. Fügte es sich auch, daß' ein Schuldener, die Bezahlung emes
jährlichen Ainß- Geldes an einem gewissen und bestimmten Drt verspro
chen hätte: An dèmselbigèn ist er Bezahlung zuthu» schuldig, Und kan, 
ohn besondere rechtmäßige Ursach, an Lein ander Ort gedrungenwerden

, Z. XI. Ob einer gleich von einès begangenen Lasters wegen beklagt 
würde: So so« ihm doch Nicht «emgbr -seuzd Schulden einzübringcn ge
stattet werden: Und daß er entgegen'seine Gläubiger auch' zur Gnüge 
çouténtitc und bezahlen Möge. Es wäre dann eine solche grosse Uebel
that vom Beklagten begangen, Mb Melcher willen ihm auch alle scme 
Güter sollten eingezogen un6 confi(tiret werden. • .

§. XII. Da es sich auch-zutrüge  ̂daß, der Gläubiger und Schuld-» 
ner sich Mit einander verglichen, Geld oder Maate, auff eine Prob3), 
hinter eine dritte Person, Behalknüßweise zN legtnMnd dasselbme Geld 
oder die Waare verdürbe bey ' dersÄbigen dritten Person; So soll ste 
dem Gläubiger verlohren und verdorben;'seyn 4).' Es hatte dann der 
Schuldener besondere Ursach oder Schuld àn solchem Verderbe» gehabt.

§. XIII. Endlich wird auch ein Schuldener erlediget per acceptila- 
t’nn om . fn or . Creditorn oder Schuld-Herrn anfragt: Ob-er dm

der Schuldester hieMit auch ledig und loß. Gleicher.Werse mag es srch 
auch begeben, daß der Schuldener ssch Mit seinem Gläubiger m ckner an
dern Gestalt des 6omruot» vergleichet, oder denselben »oviret und erneu- 
»rf. hnrhnrrfi die öDtislc Obligation gantz, oder aber zum Theil, wrrd auff-
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215 * Das

Fünffte Buch

Von

Testamenten, letzten Willen und der
gleichen Geschäfften von Todes 

wegen.
Auch

Von Erb-, und Verlassenschasst derer, so ohne Testament 
abgestorben, wie es darin zu halten *).

216 * Tit. I.
Von Ausrichtung der Testamenten und letzten Willen.

Art. I.
Was em Testament sey, und von dessen Theilung, auch welchen 

Personen zu teftiteit und ihren letzten Willen zu ordnen 
zugelassen öder nicht.

' ' /§. I. ©in Testament ist anders nichts, dann eine rechtmäßige Er- 

klahrung eines freyen ungezwungenen Willens von allem dem, das einer 
naM seinem Tode, mit Einsetzung eines Erbens, zu geschehen begehret: 
Und ist fürnehmlich eines jeden Testaments wesentliche Solennitat und 
Nothdurfft, daß darin ei» Erbe gesetzet und inlUtuirct werde; Dann die

1) Dieser Theil des Kouigk. Preuß. L. R. hat nur sehr wenige (un
ter dem Text bemerkte).Abänderungenlund Erläuterungen erhalten. No
tifie. Patent v. 28. Sept. 1772. Beil. A. Absch». 'S.
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Erb-Satzung ist das Haupt und Gruudfest eines Testaments, dardurch es 
seine Krafft und Würckung empsähet'3).'Es mag auch ohne solche W -
tution haeredis fein Testament Krafft haben, oder sonsten beständig seyn ). 
Au dem soll auch ein jegliches Testament nach freyem ungezwungene« 
Wille» des Tckiters, und Nicht nach Anzeig oder Gefallen sàer Freunde 
oder änderet, gestellet werden: Dann solcher freyer Wille stehet allem 
i» des TeftirerS einigen Gewalt3). 1 . , , > . / ,

§. iE Es seynd aber zwèyerley Testament, das eine wird em zier» 
fiches geschriebenes, und das anderen ungeschriebenes, von Wund aus» 
gesprochenes wörtliches oder mündliches Testament, beyde-in Latem ant 
Testamentum folćmńe in fcriptisy-aut 'Nuncupativum genannt. A U de» , 
geschriebene« zierlichen Testamenten wollen Wir auch referiret und Mo« ( 
gen haben, die dem Richter übergeben oder ad acta gebracht, und Ge
richtlichen eingeschrieben ot>erinfinuiret werden. L-.; ,

6 Hl Es wird demnach einem jeden, dem es nicht ausdrücklich 
verbothen,' vergunt und zugelassen, sesner zeitliche» Güter, Haab und 
Nahrung wegen] Testament,'oder anderen letzten Willenzu mache»,und 
üuMirichte«: Darumb ordnen und wollen Wir in gemern, daß einem 
seden, so zu tekiren tauglich und geschickt, Testament zu machen erla«. 
bet und frey stehe» sott 4). Es wäre dann sondere Machen und Man« 
gel verhandèn, dardurch einem auch nach Ausweisung gemeiner beschrie» 
bene» Rechten zu tekiren verbothen. - . _.*■

s IV. Es werde» aber im,Rechten zu tekiren oder Testament auss- 
rurichten untauglich geachtet, junge Knaben unter vierzêhen, und Magd» 
lein unter zwölff Jahren alt. Dieweil aber die Erfahrung genugsam 
an Tag gieb et, ^d aß bey' solchem Alter gemnger Werstanh, und die Per- . 
soNen, so solche zwölff oder vierzehen Jahre schon erreicht, sehr leicht 
ru bereden und zu verführen seynd: So wollen Wir solche steil unter 
den Mannes-Personen üuff achtzehen, unter den Frauens-Personen aber 
anff vierzehäl vollkommene Jahr erstrecket und erklahret haben )•

6. V/ Gleicher gestalt werden auch Kinder, Sohno oder ^^er, 
so Noch in Väterlicher Gewalt seynd, ungeachtet ihres vollkommenen Al- alI 
ters, in Käyserljche» Rechten »om tekiren und Testament-machen ausge
schlossen, allein -daß timen mit Consens und Werwrllrgtmg des Vaters, 
in dessen Gewalt sie seynd, von Todes wegen zu.übergebe«, -oder sonst 
•S milden Sachen (ad pias' cautas) ihres eigenen Willens zu tekwen ver
stattet: Wio dann ebenmäßige Freyheit in andern ihren, eigene» Gu , 
so sie in Kriegen, oder durch ihre Dienste, und sonsten m andre Weg 
erworben, Testament zu mache» gegönnet wird rc. Dabey Wir es auch 

bewenden lassen )- û|t^ 6{ê „»finnige, tobsüchtige u»d thörichte 
' Leute nicht tekiren, dann' sie vernünfftiger Bescheidenheit und' «»Z«»- , 

mangelnWo aber ..ein Unsinniger je zuweilen verstand.gen Gebrauch 
ftlnes Thuns uNd Wesens hatte, und in derselben Weil em Testament
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«uffrkchtete, das soll, wo es keinen andern verhind erlichen Mangel hat, 
bey vollkömmliche» Würde» bleiben?). Jedoch, wo ein Unsinniger solch 
Testament mit Werstand.vernünfftiger Weise angefangen, und also nach 
solchem Anfang in der Handlung wiedermahls mit gewöhnlicher Unsin
nigkeit angestossen würde: Sett derselbe Anfang für nichtig gehalten 
werden. Dann, kein Testament mag noch soll einige Krafft oder Wir- 
iökung haben, es sey dann alles auff einmahl, zu einer Zeit, und an ei
nem Ort mit guter-: Wernunfft durch den Teftim angefangen und vollen
det worden. Was aber jemand -vor zugestandener Unsinnigkeit gemacht 
oder aufgerichtet, bleibet beständig,'und wird von solches Zufalls wegen 

, nicht unwircklich. Wvrgedachtes hat .auch statt in fcen'Epiiepticis, das ist, 
die mit dem fallenden Siechtag behafftet seynd, dann die werden, "nach 
Mrachten und Censur der Aertzte unb Medicorum, einem, der feiner Sinne 
beraubet, verglichen: Und daher» können solche Leute nicht teltiren, als 
bey denen weder-Verstand noch Rath zu spühren. Was. sie aber vor 
oder nach derselben: Krankheit/ wann sie wieder zu ihrem Verstände 
kommen, vercwdnet- das ist kräfftig und beständig ').
»-i-- §. VII. Ein Werprasser und Berschwender (JProdigus in Latein ge
mannt) dem feine Güter zu adminiflriren und zu verwalten, feines Ucbek- 

. Hausens und Verschwendens halben, durch seine Obrigkeit verbothen, 
MNg auch kein:Testament mache»?): Doch was er vor solchem Verboth 
verordnet oder gehandelt, bleibt nichts destoweniger hey Krafften 4).

§., VIII. Jmglerche» möge» oder können auch nicht Testament noch
einigen, letzte» Willen machen alle, die , von Natur stumm und taub, 
oder «»hörend gebohreri seynd. Wäre aber einem durch zeitlichen u«= 
fürsehenen Zufall seine Rede oder Sprache genommen, und das Gehör 
verschlossen, der mag seinen letzte» Wille'»'selbst, es sey Mann oder 
Frau, da.sie es kündig und »ermöglich, wol schreibe» §). Wo auch ei- 
'Ner von Natur oder aus Zufall gehörloß wäre, und doch alle seine Noth
dur fft wol reden könte, der mag ein Testament, auch ander Ordnung 
Und Uebergab, so wol als ob er «»gebrechlich wäre, auffrichten und ohne 
Verhinderung machen. Dergleichen, wo sich begebe, daß einer von Ra- 
Mr oder aus menschlichem Zufall stumm gebohren wäre, oder sonst stumm 
würde, und doch wol gehöret und vernünfftige Sinn hätte, auch schrei
ben könte, der fan und mag durch solche seine Kunst der Schrifft sein 
Testament, Ordnung, und wàs ihm zu machen geliebet und MH ist, 

-auch männigliches unverhindert wol verrichten: Und wird hierin kein Uu- 
'terscheid zwischen Traulichem und Männlichem Geschlecht gehalten6). 
Nnd soll aber allhier der allein für stumm geachtet, der gar nicht re- 

218de» ka», und der für gehörloß verstanden werde», der * gar nichts ge- 
- hört. Ob aber, wann und wie ein Blinder teftirtn oder ein Testament 

auffrichten könne und möge, davon besiehe hierunter de» 6ten Articul 
vo» eines blinden Testament.  , «

§. IX. Weiter ist auch densemgen, so t» Bann oder Acht erklah« 
ret, so lange sie sich nicht aus derselbe» gewircket und erledigt, zu té-

1) U. L. R. I, 1?. 20. 2) A. L. R. 1.12. 20. 8) ». L. R. I. 12.
27. 4) U. L. R. 1.12. 82- 5) A. L. R. 1.12.26. 6) A. L. W. 1.12.26.
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fiiren verbothen. Ungleichen âvgen ^«icht testament Machen-alle die, so 
tu ru nahe Freundschafft, oder inverbothene strafflrche Grad heyrathen). 
48 vermöge der Rechte»
confiait, derowegen sie dann derselbigen Nicht mehr gewaltig oh«? 
mächtig, mögen, so lange biß sie völlige räwtion erlanget, kem be- 

standig Ei^Ob^a^iues^Missethäterö Testament, so er zuvor, oder 

nachdem er zum Lode verurtheilet, auffgeMet, bestehe», oder aber von 
wegen der erfolgten Condensation gemchtiget und annulhret werden so», 
diese §?raae ist im Äechten ctw<iê §wctffclt)d-fffiß.

Damit nun derowegen auch Gewißheit gehabten / st sehen un 
«en Wir/daß diejenige, so auch gleich zu Lodes-Straffe verdammetiunS 
verurtheilet, ihrer Güter halbe», und von allem deme, so sie mach ihrem 
Lode verlassen werden, Testament mache» , und m andere Wege, durch 
bekändiae lebte Willen, krafftige Werordnüng aussrlchtenmvgen. c5£? doch daß Älben nicht von wegen der hohen Malefitz, als des LasterS 

verlebter Majestät, Werräthereh des Waterlandes oder dergleichen ®r6= 
Lee verdammt worden- Denen auch die Confiscation der Gutevanhan- 
oet, und darumb hierinnen keiner Barmhertzigke^ würdig siyud )• 
9 § XII. Und obwvl (wie obgedachyi etlichen Personen im Rechts»
«»ftommt ru macken verbothen: So wollen Wir doch solches so Kricts 
nicht verstanden haben von allen: Dann auch je zu àeiten '-x be“,8»1* 
2 5 in Sachen, die einen besonder« Avorem auff
ihnen tragen, einem, dem es sonsten verbothen, zu reàen zugelassm 

THs in niis et favorabilibus causis, in Milden Sachen, so sie-der 
Kirche», Schulen, Hospital und den Armen in, ihren Testamenten UN 

-letzte» Wille» etwas legirt» und vermachen ). «
idSfc H» '

Was M einem beständigen Testament gehöret: Item, wchirnd 
in «as Form Testament und letzte Willen mögen auffge

richtet werden.
s t Es haben die gemeine Kayserliche Rechte der Testament hsl- 

be«, umb Verhütung" allerhand Gefehrde, 

unterlauffen mögen, etliche sondere SolenmtateMU d^ten befoyien, 
erfordert deroaestalt, wo derselben eme oder mehr m ft ł a
Testaments nicht gehalten, sondern abgehest oder itiapgilti U 

à'à.'LMyr ftSÄg; 

gehalten «jttt-.i obfe^ir^) WWDMMLstp» 

woruach man sich hmführo allenthalbenzu richte».
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y Derowegm, so jemand ein Testament, das man in Schrifften nen
net (solenne testamentum in scriptis) ûuffrid)tllî will: Der soll erstlich 
-arzu beruffen , ünd sonderlich erbitten sieben erbare Manns-Personen, 
Ihnen die verfaßte,, offene oder beschlossene, Schrift fürlegen und anzei
gen, wie dieselbige sein letzter Wille und Testament sey^ mit Bitt und 
Begehr, daß sie desselben wollten Zeugen seyn: Der Testirer soll auch 
alsdann nstt eigener Hand, oder-,wo er nicht schreiben könte oder möchte, 
der achte Zeuge an seiner Statt, solch Testament unterschreiben, und 
furier je ein Zeuge seine Unterschrifft darzu setzen, folgends auch sein 
siegel uNd Pitschaft fürdrucken oder anhangen. Und soll nemlich solche 
Unterschrifft,und Besiegelung auf eine Zeit durch den Testirer und Ge- 
zeugen vollüzogen und verrichtet, und also einsmahls, ehe sie vonein
ander kommen, gar zu Ende gebracht, und darzwischen sonst nichts für
genommen noch geübet werden: Welches also zu verstehen, daß man kei
nen auswendigen oder dieser Handlung wiederwartigen Actum halten 
solle r).

§. II. 7 Wo a^er dem Testirer oder der Gezeugen einem eine Krank
heit durch natürliche Nothdurfft oder avdere Ehehafft aüstiesse, wird das 
Testament dadurch nicht violiret oder' geschwächt, sondern gewartet, biß 
sich dieser Zufall endet: Doch, wo der Mangel an einem Zeugen wäre, 
und sich derselbe so duld nicht erhoben möchte, da soll und mag ein an- 
LÄer an seine Statt genommen werden"). Und obgleich die Zeugen 
nicht wissen, was in dem Testament begriffen^, nichts destominder hat es 
Kraft: Dann offt bus vielen Ursachen dem Testirer nicht gelegen, dass 
sein ultimuny-elogium und letzter Wille ^vielen offenbar gemacht werde.

§. III. Desgleichen ist nicht vonnöthen, daß 1>er Testirer das Te
stament für don Gezeugen in die Feder rede, oder oas in derselben Ge
genwart schreiben lasse, sondern an dem genug, daß er daffelbige Testa
ment iy Schrifften fürlege. Marum, wann einer nicht will, daß die 
Jestgen wissen sollen (wie öbgesetzt)- was er in seinem /Testament verord
net habe, so mag er das Testament, wann er es selbst (oder ein ander 
in seinem Nahmen) untäschriebens und nersiegelt hat, nehmen, und es 
Lenen darzu erbehtenen Zeugen vorhalten und sagen: Das .sey sein letz
ter Wille, und sie bitten, daß sie daffelbige auch unterschreiben und ver- 
stegeln wollen, und ist nicht nöthig, daß es die Zeugen lesen oder hören 
lesen, was darin geschrieben und enthalten ist. Es irret auch gar nicht, 
obgleich dieselbige Schrifft langst davor verfasset oder gestellet wäre 3).

§. IV. Es soll auch ferner ein jeglicher Zeuge in solcher seiner Un
terschrifft, seinen selbst-eigenen, auch des Testirèrs Nahmen ausdrücklich 
begreiffen 4)‘: Und mag auf solche oder dergleichen Form die Unterschrifft 
gestellet werden:

Zch dl, bekenne, daß ich zu diesem fürgewiesenen oder fürgelegten 
Testament, durch N. als Testirer, zu eineck Zeugen sonderlich beruffen 
und erbothen worden bin: Des zu Urkund hab ich mich in seiner, auch 
hie ob- und nachgeschriebener Mit-Ieugen/ Gegenwart unterschrieben, und

' 1) X L, R. I. 12. 66. 2) X L. R. r. 12. 66. S)X L. R.
I. 12. 66. 4) X L. R. I. 12. 66.
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fürder mein Siegel oder das Pitschafft hiefür gedruckt oder hieran ge
hangen. Jedoch soll des Lestirers, oder, so er nicht schreiben konte oder 
möchte, des achten Zeugens, wie obgemeldet, Unterschrifft vorstehe»: Und 
ist genug, daß derselbige also schreibe: Ich W. bekenne nut dlesermer« 
»er eigenen Handschrifft, daß alles und jedes, so Lier in dieser beschlos
senen oder offene» Schrifft verfasset, mein letzter Wille und Testament 

* 2C* Möchte oder tönte aber der Kestirer nicht schreiben, soll der achte220 
Zeuge an seiner Statt auf diese oder Vergleiche» Meynung schreiben: 
Nachdem N. fein Testament in hie obbegriffener Schrifft seines Anzet- 
gens gestellet, und er aber schreiben nicht gelernet (oder aberLerbes- 
Gebrechlichkeit halber nicht schreiben möge») hat er mich, ihn hierin z« 
vertreten, sonderlich beruffen und erhehten. Demnach , und auf solches 
sein Unreigen Und bittlich Begehren, bekenne ich , daß die hierin» ver
wahrte beschlossene loder offene) Schrifft sein dl. Testament und letzten 
Wille ist. Des zu Urkund habe ich hiemit t» Gegenwart hernach ge
schriebener sMen Gezeugen, an seiner, des Testirers, Statt unterschrie
ben und mein eigen Pitschier oder Jnsiegel hiefür gedruckt, doch mir und 
meinen Erben ohne Schaden. Darum, wo nun ein solch Testament sur- 
käme, und angezeigter massen vom Testirer und den Gezeugen nicht un
terschrieben, oder^ bezeichnet» oder besiegelt worden wäre, so mag es die 
Krafft eines geschriebenen zierliche» Testaments, nicht haben ^). ,

8. V. Also auch, da einer oder mehr Zeuge» das Testament allem 
besiegelt und nicht unterschrieben; Desgleichen , so sie es allein unter
schrieben und nicht versiegelt hätte», hat es nicht Krafft, und kan kemes 
ohne das andere bestehen. Es mag aber ent Zeuge, der mcht schreiben 
kan, dm andern an seine. Statt zur Unterschrifft des Testaments wol 
erbitte», sonderlich auf dem Lande, öderen einem Ort, da man nicht so 
viel Leute haben möchte, die schreiben kouten: Dan» m diesem Fall wird 
auch die Zahl der Gezeugen, bitz.auf funff Persohnen, üachgelassen, und 
demnach nicht unbillig zugegeben, und von Rechtswegen verstattet, daß 
ei» Zeuge für den andern schrerben möge?).. , / .. .

s vi Würde sich auch zutragen, daß m einem Testament geschrie
ben stünde, daß zehen oder mehr Siegel daran Zehangen^ und doch etz- 
licke nicht daran kommen wären oder gesehen wurden:. So soll esden- 
«Mh dem Testament keinen Schaden bringen, so alle,» tue sieben Sregch 
so das Reckt erfordert, daran seynd oder befunden.
' à kan auch der Testirer nicht ordnen, daß die Satzung gemem- 
Rechte in seinem Testament nicht statt habe. Derowegen, so er wentgey 
ßimuaßn ru Auffrichtung eines Testaments nehmen. wÄte, so hat sem 
BZÄt St, wo l»m «in. P-t,°n °». W»* “«
3euaen abaehen würde: Dann es sollen ciach die Zeuge« (wie oblaut) 
Rechtlicher Ordnung »ach > zu Gezeugniß eines Testaments sàl,ch b^- 
ruffen, erfordert, oder doch zum wenigsten, so sw von ihnen selbst rom 
mekr der Ausrichtung des Testaments erinnert werden. . 

Au dem ist^iber nicht gelegen, wann ein Testament gemacht: Dam»,

1) U. L. R. I. 12. 66. 2) A. L. R. h 12. 66. >
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es mag ein Testament nicht allein bey dem Tag, sondern auch bey der 
Nacht auffgerichtet werden. Eg mögen auch ihr einer oder mehr, so 
nicht eigene Siegel oder Signet hatten, eines oder mehr des andern 
Signeten oder Pitschier sich hierin gebrauchen. Darm, es mögen die 
Zeugen das Testament versiegeln, entweder mit ihrem eigenen, oder 
eines andern Pitschafft und Ring.

§. vu. Es mag aber auch ein Testament mit mehrer» Exemplari-/ 
bus versiegelt Und auffgerichtet werden: Und das ist zu Zeiten vonnörhen, 
sonderlich da einer einen weiten Weg zu verreisen Borhabens: Da kan 
er seines letzten Willens ein Exemplar -mit sich nehmen, und hinter ihm 
eins verlassen. Sonsten ist keinem mehr vergönnet, ihnen selbst wrder- 

221wartige Testamenta auffzurichten; * Dann durch das letzte Testament 
wird das erste von Rechtswegen auffgehabeu und caffiret: Davon dar
unter! an seinem Ort mit wehrerm zu gedenken. '

Die Testament mögen auch auf eine jede Materie', Pergament, oder 
Papier rc. geschrieben werden. Auch mag einer sein Testament und letz
ten Willen, so offt als wil, und ihm gefällig ist, mutiren und ver
ändern: Ob er gleich hätte abgeredt und zugesagt, das Testament nicht 
zu verändern.

Art. III.

Don einem Testament, das nicht mit fchrifftlicher Zier, Besiege
lung und Solennités, sondern durch Wort mündlich yuffge- 

richtet wird.
§. I. Die andere Art eines Testaments Heist Nuncupativum, wann 

der Testirer> der es machet, vor sieben Zeugen seinen Willen erkläret 
und bezeuget, und den Erben öffentlich vor allen Zeugen, die eß hören, 
anzeigt und mit Nahmen nennet. Und hat dieses Lestaryent den Unter
scheid von dem vorigen Solem ni, so in Schrifften verfast ist: Dann alle 
hie obgemeldte wesentliche Solemnia und Zier seynd allein in« Testamen- * 
ten, so mit zierlichen Schrifften verfast, zu gebrauchen nöthig. So aber 
jemand solche Solemnia und Zierligkeit umbgehen und vermeiden wil, 
mag er diese andere Art der Testament für sich nehmen', zu Latein ge
tränt Testamentum nuncupativum vel non scriptum, das ist ein wört
liches är von Muüd ausgesprochenes Testament. Derowegen, so jemand 
gemeiner Weis.und Form ein beständiges Nuncupativum, odör von Mund 
ausgesprochen Testament wil fürnebmen oder auffrichten, so kann und 
Krag das in zween Wege oder Weise geschehen. . .
r §. II. Der erste Weg ein solches Testament auffzurichten ist, daß 
er (wie zum Theil obgesetzt) sieben Erbare Zeugen, Manys-Personen, 
auff ein Mahl und an einem Ort zusammen convocire und bringe, vor 
denselben die haeredis institution oder Einsetzung des. Erben, und was 
er wil nach seinem Lode zugeschehen, anzeige, und solchen seinen letzten 
Willen alsdann durch einen Notarium in Schrifften verfassen, und darin 
sonderlich vermelden lasse/ daß solches sein mündliches .und nicht schrifft- 
liches Testament sey. Und ob wol dieses in Schrifften verfast, so mag 
doch dieselbige Schrifft nicht mehr wirken, dann daß man die Articul 
solches letzten Willens weiter nicht beweisen noch probiren darff. Dann,
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es wird itt diesem Fall ei« solches mündliches fürgenvmmenes, und nach
folgend geschriebenes Testament anders nicht, dann für ungeschrieben, 
mündlich verstanden, ohnavgesehen, haß es in Schrifften verfasset. Und 
ist doch mit dem àolennî und geschriebenen eben in gleicher Würde und 
Krafft.

§. III. Der andere Weg aber ein Testamentum Nuncupativum, 
ohne Schrifften aüffzurichten, ist, daß, wo man keinen Notarium geha
ben mag oder gebrauchen wolt, und einer seinen Letzten Willen in die 
Feder nicht wil oder .mag fassen lassen, da mag dev Lestirer sieben Er- 
hare., oder, ob er auff einem Dyxff öder sonst an einem andern Ott/ 
La nicht mehr dergleichen^erständige Leute anzutreffen waren, fünff 
Manner zu sich beruffen, seine Erbsatzung und Geschafft ihnen mündlich 
astzeigen, und sie fürder des Gezeugen zu seyn erbitten. Dieses soll für 
ein rechtes ungeschriebenes mündliches Testament gehalten werden, auch 
* eben so viel Krafft und Wirkung haben, als ob es in Schrifft ver-222 
fast wäre. Doch soll und muß ein jeder Zeug insonderheit nachfolgend, 
auff Begehren^ der benenneten oder eingesetzten Erben, und dero, so in 
solchem Testament Interne zu haben vermeinen, ^Vurch seine Obrigkeit 
eigentlich gefragt werden , zu was Zeit, Lag und Stund , und an wel
chem Ort solch Testament auffgerichtet, wie der Lestirer mitLaüff- und 
Zunahmen geheissen, wann und wie er die Erben inüituixet und gesetzt 
und was er an einem jeglichen verordnet habe, db er auch verständig : 
und bey guter Bernunfft gewest rc. Was aber die Heugen belanget, so 
zu derr Testamenten,.' die entweder in Schrifften oder ohne Schrifften 
auffgerichtet werden, genommen, sollen dieselbe keine andere als Manns- 
Personen, so nicht unter 21 Jahren ihres Alters seynd/ gebraucht, die
selben erfordert und gebeten, auch'ihnen die Ursachen, warumb sie er
fordert, ausdrücklich vermeldt: Pieselbigen Gezeugen sollen auch, zu 
Verhütung wehrern Verdachts, den Lestirer mit Augen selbst sehen. 
Und, wiewol nicht vonnöthen, daß sie, die Zeugen, alles im Testament, 
sonderlich, wo das in Schrifften verfast, verstanden: Sollen doch in de- ..... 
nen Testamenten, so öffentlich geschehen, und Nuncupativa genant wer
den, durch den Lestirer der Erb, oder Erben, ausdrücklich und klarlich, 
daß es die Heugen öffentlich vermerken können," nahmhafft gemacht 

werden ä).

Art. iy,

Sßte pnd in was Weist und Form Testamenta und letzte Wilken 
anderweit, als oben in vorhergehenden Articuln gesetzt, wögen 

auffgerichtet werden. *
t Und dieweil, wie oben gemeldet, die gemeinen geschriebenen 

Wechte allerley Solennitâfçn und Zierlichkeit zu beständigen Testamenten 
und letzten Willen erfordern , auch dhye dieselben keineswegs bestehen 
mögen, und aber dieselben tu*  viel Testamenten, aus Unverstand, Un-

1V2T. L. R. I. 12. 66;)
Westpreuß. Prov.-Rechk 44
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wissenhert oder Säumniß nicht gehalten oder gebrauchet: So haben Wir 
Unsern Unterthans, auch gemeiner Landschafft Unsers Königreichs Preu
ßen, zu sondern Gnaden und Gutem, auch andere richtige, schlechte Wege

- und Formen zu teftiren hiemit dm führen und verstatten wollen, wie die- 
selbigen kürzlich hernach folgen. Und mag demnach erstlich einer, der 
zu teftiren gesonnen, ohne Zierlichkeit der ; Rechten, auch ohne einige zu 
sich geforderte Jeugen, vor der Obrigkeit, Rath oder Gericht erscheinen, 
und daselbst mit verständlichen Worten sein Gemüth und letzten Willen 
eröffnen *):  Nehmlich wen er zu seinem Erben haben, auch wem und 
was er von seiner verlassenen Haab und Güter legiren oder verschaffen: 
Und endlich, wie ers in allewege nach seinem tödtlichen Abgang mitdeN- 
selben gehalten haben wolle, mit angehengtem Begehren, solchen feinen 
letzten Willen in das Ambt- oder Gerichts-Buch einzuschreiben, und 
hinter der^ Obrigkeit, Ambt, Rath oder dem Gepicht, biß zue Zeit sei
nes Abstevbens zu behalten, und alsdann seinen eingesetzten Erben, auch 
andern , denen etwas verschafft oder legiret, zu eröffnen rc. Welches dann 
alsbald durch den geschwornen Ambt- Stadt- oder Gerichts-Schrerbev 
in seiner, desTestirers, und des Raths oder Gerichts 2) Gegenwärtigkeit 
ordentlich eingeschrieben, und dem l'eftawri wiederum vorgelesen soll 
werden, mit Erinnerung, ob es also recht, und seines Gefallens einge
schrieben oder nicht, damit kein Mangel daran sey. Es sollen aber 

22zauch weiter vorgedachte * Schreiber allewege zum Eingang ihres Auff- 
< schreibens, des Testirers Nahmen, Zunahmen, und von wannen er sey, 

auch auf welchen Tag, Monath und Jahr er also vors Ambt, Rath 
oder Gericht rc. kommen, und folgend^ sein Testament und letzten Wil- v 
len zu erkennen gegeben habe, melden und verzeichnen." Darbey auch 
Unsere Ambtleute, Bürgermeistere oder Gerichte die teftirende Person, 
nach Gelegenheit derselben, fleißig befragen und erinnern sollen, ob sie 
zu solchem ihrem letzten Willen oder Testament von jemand gezwungen, 
überredt oder hinterführet, sonder daß iHv eigener freyer'wohlbedach- 
tigev und endlicher Will und Meynung sey: -Welche Frage, und des Te-^ 
stirers darauf gefolgte Antwort, auch soll darzn eingeschrieben werden. 
Wann auch der Testirer Copey odev Abschrifft solches seines letzten 
Willens, ohev den ihm sonst wieder vorgelesen zu werden begehrte, foK 
es ihm ungeweigert erfolgen. Ware es auch, daß der Testirer solch sein 
Kestameut biß nach seinem Tode in geheim und Vertrauen zu halten 
begehrte, das soll durch unsere Ambtleute, Rath, oder Gericht , und der- 
seibigen Schreiber, wie andere geheime Sachen, hey ihren Eyden auch 
verschwiegen werden*).  . Ä ....

§. II; Wie dann auch wenigers mchr fur em kraffrrg Testament 
und letzten Witten zu achten, da eine Manns- oder Weibs-ß-erson Ehe- 
haffter Verhinderung,, als Kranckheit, Alters, oder anderer llrsàchen 
halben für die Obrigkeit, Rath oder Gericht nicht persöhnlich kommen 
oder erscheinen könte; So kan und mag diestlbige Manns - oder Frauens- 
Pvrson viet, oder zum wenigsten drey, Raths- oder Gerichts-Personen,
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und nicht darunter, sambt dem geschwornen Stadt- .oder Gerichts - Schrei- 
der zu sich beruffcn, und vor denselbigen entweder mit mündlicher ver- . \ 
staudlicher, Erzehlung, oder aber schrifftlichef, offener, oder auch ver, . 
schloffen,er Verzeichnis,. sei» Testament und letzten Willen anzeigen oder 
übergeben, mrt angeheffter Bitte., solches durch den geschwornen gegey- 
wärsigen Stadt- oder Gerichts-Schreiber' auffzuschreiben: Oder, da das 
vor verschlossen geschrieben wäre, auff- und anzunehmen, und dasselbige 
vor èmè» ganzen Rath oder Gericht zu bringen, in das Stadt- oder 
Gerichts-Buch einzvschreiben, oder zu verwahren, auch hernacher, z» 
gebührender Zeit, mit-Eröffnung und anderm zu handeln, wie auch der 
vorgehende Modus und Forma ausweiset. ').

§. in. Gleichergestalt/ ob dem Lestirer bedencklich und ungelegen 
wäre seinen sürhübendcn letzten Willen und Testament jemand.ander», 
auch seiner Obrigkeit nicht, zu eröffne»: Der mag seinen letzten Willen / 

' und ultimum elogium, jedoch mit lauter Vermeidung seiner Erben, und 
was allenthalben sein Gemüth, Wille und Mtyüung sey, selbst schrei- > 
ben und stellen : Oder, da er selbst nicht'schreiben könte, einen ander» 
schreiben lassen, und alsdann mit-seiner eigenen oder eines andern May- 
ües Siegel obfigniren und verschliessen, und also verschlossen, für eine» - 
gesessene» Rath oder Gericht bringen, oder bringen lassest, und darbest 

"vermelden, wie-daß er sein- Testament und letzten Willen in diesem ver
schlossenen Briefs, durch sich selbst,. oder eine» andern, geschrieben und-, 
besiegelt habe, mit angehengter Bitte, denselben hinter einen Rath oder 
Gericht, biß nach.seinem Lode zst verwahren, und als.dann seinen in- 
ftituîrtén uttb eingesetzten Erben, auch andern, die es hängen möchte, 
zu verkünden,' anzuzeigen und zu eröffne,». Ei» solch Testament soll 
auch krafftig seyn- und - nach Inhalt dessclbigen hie Éxecution und Woll»- , 
ziehung verstattet, werden, un an gesehen, daß kein .anderer A enge dabey, , 
gewesen^. Da aber jemand wäre, der die oberzählte Wege und For- 

- men zu teTtircn unterlassen, und nach Ordnung der beschriebene» Kayser- 
lichen Rechten lblernnter, oder aber nuncupative, vor Notarien und sieben 
* glaubwürdige» Zeugen fein Testament und letzten Willen machen wolle,224 
dem whlle» Wir, solches auch frey, gestellet, und durch gegenwärtige Un- 
fere Ordnung unbenommen haben. j ?.<■ .

tz. IV. Würde sich aber auch zutrageu, daß a» einem andern Orth, 
ausserhalb Unsers Königreichs Preussen,, der Testament halben ein be
sonderer Gebrauch wäre, als, daß ein, Testament, 'vor einem Notar«, 
und zweyen Zeugen auffgerichtet, gelte rc. So ordnen und wollen Wir, 
daß in diesem Fall für das Testament in Unsern Gerichten solle erkannt .

< «nd aesürochen werden. Jedoch, weil solcher Gebrauch mehrenthells IN 
. 1 facto? in der Geschicht stehet und beruhet: So muß zuvor dersel- 

bige därqethari und bewiesen werden.' Dann nach gemeiner her Aechts- 
qelahrten Meinung wird ein Statutum, so vyn wegen der Solennitot der 
Testamenten difponirct und ordnet, auch auff andere Orth und Obrig
keiten êndiret, also, daß der. Erbe in allen Guter» zu ^eären und 
zu erben , er sey gesessen wo er wolle, Fug und Macht habe. Dann,
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so viel die Solennîtates belanget, wird auff eines jeden Orths Gebrauch 
gesehen, da das Testament gemacht und auffgerichtet ist. Wie eß dann 
in tien Contractibus und Handlungen also gehalten wird, daß der Orth, 
da der Contractus geschehen und celebriret, anzusehen.

Art. V.

Von Testamenten, so zur Zeit der Pestilentz/oder in Sterbens- 
Laufften auffgerichtet werden.

§. I. Nachdem sich aber auch bißweilen die Falle also zutragen, 
daß der oberzehlten Wege und Formen zu testiren keine y?ol mag ge
braucht werden; Als in sterbenden Läufften, wann einer an der Pestr- 
lentz lieget, oder in dessen Behausung solche Seuche regieret: Oder aber 
auch,,da jemand an Ort und Enden, da wenig Leute seynd, mit unver- 
sehenlicher geschwinder Kranckheit überfallen wird. In welchen Fallen 
weder die Gerichte, noch Gerichts-Persohnen, .darzu weder Notarien, 
auch andere geschworne Schreiber, noch auch die gebührliche Anzahl der 

s Zeugen vorhanden, und da fre gleich vorhanden, doch aus besorgter Ge
fahr der abscheulichen erschrecklichen Erbsucht, oder Pest nicht 'zu be
kommen/ noch zu zeugen zu vermögen sey. Damit dann in solchen Fal
len niemand Unserer Unterthanen verkürtzt, sondern auch einen Weg, 
Weise und Mittel haben, ihren letzten Willen nichts destoweniger kraff- 
tiglich und beständiglich auffzurichten; So setzen, ordnen und wollen Wir, 
erachten es auch aus erheblichen und rechtmäßigen Ursachen vor billig, 
wann sich ein solcher Fall, wie nechst hieoben vermeldt, zutragen würde, 
sofern dann die Persàen sonst dermassen, wie hieoben erkläret, ge
schaffen, daß sie zu teniren oder ein Testament auffzurichten qualificiret 
und täglich, daß alsdann der, so tęftirett will, sein Testament und letz
ten Willen vor drey oder zweyen glaubwürdigen Zeugen, Manns-Per- 
sohnen, und (auch wo möglich soll der Pfarrer oder Praedicantselbi
gen Orts darzu berussen werden) die alle fromme, erbare und glaub
würdige Leute", auch darzu sonderlich beruffen und erbeten seyn, anzeu
gen, bezeugen und auffrichten mag. So er dann auch auff Befragung 
derselben Zeugen bekennet, daß solches sein freyer, ungezwungener, auch 
unberedter und unverhindertev Will sey: So soll derselbige letzte Wille, 

225fr viel die Solennifaten belanget, und sofern er * sonsten rechtmäßig, 
nicht weniger seine Krafft, Bestand und Wirckligkeit haben,, als ob der- 
selbige in einer der, oberzehlten Formen, oder nach Ausweisung der ge
meinen geschriebenen Rechten auffgerichtet und verfertiget worden wäre.

§. il Es ist auch etwan in ^weiffel gezogen worden, ob und wel- j 
cher gestalt ein Testament, so aüff dem Todbette, von einem der sehr 
schwach ist, gemacht worden, vor beständig und krafftig zu erkennen sey? 
Und dieses ist nicht zu verstehen von dem, der an der Pestilentz lieget, ' 
davon der erste §. dieses Articuls difponiret, sondern^von einem jeden 
Menschen, der sehr kranck und.schwach, oder in Todes-Nöhten lieget.

1) A«. L. R. r. 12. 200.
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«Damit aber eines solchen Kranken Testament beständiger Wesse 
so achten Wir es nicht genug zu seyn , daß es serner Soleomtat und Zrer« 
Ligkeit halben bestehe: Sondern ordnen und wollen, daß auch noch dreyer- 
ley Stück und reqùiHta dabey seyn sollen. E , e

Erstlich, daß der Testątor articulati und verstandigllch reden konne.
Zum andern, daß. er des Willens und der Meynung sey, daß er 

sein Testament machen wolle, welches daraus abzunehmen,wann er den 
Notarium, oder einen andern, derowegen zu sich gefordert und gebeten, 
daß derselbige solches sein Woruehmen den Zeugen vortrage» »nd,an

zeige» soll. . . , ■-
3«m dritte«, dnß keine Praesumption und Wermuhtung yerhande«, 

daraus abzunehmen, daß der Testator Schwachheit halben sem Testa
ment nicht fteywillig, sondern denen zu Gefallen verordnet, so^ bey thm 
seynd durch welche-er mit harte» Worte» oder ungestimren Anhatte», 
M teüiren gebracht worden: Darauff dann auch^m Unserm Königreich 
Preussen hinsühro geurtheilet und gesprochen werde» soll.

jP Art.

Von eines Blinden Testament.
8 T Wiewol (wie obstehet) in de« gemeine« Testamente» und letz

ten Willen viel Solennité» und Zierttchkeiten gebraucht, noch seynd dte, 
ob sie aleich alle vollkommlich gehalten werden, m "nes Bttnven Te- 
flrtJ,ttt6ni(W aenua. Damit dannoch aber auch «mes Blinden Testa
ment aültia und kräfftig sey; So ordnen und wove» Ww, daß '.bey 
demselben nachfolgende Requifita sollen in acht genommen werdens).

Erstlich, daß ein Schreiber und sieben Gezeugen darzu beruffe«, 
und wozu ste heruffen worden sey«, wissend gemacht werden.

3utn andern daß der Testirer nicht allein die Nahme» des, oder 
h (f f,.,. r0 er einsetzet, sondern auch was Wurde», Standes oder

M?tm daß^de^Schreiber, oder, °b keiner, anzukommen

aus den Zeugen zu behalten geben.
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Art.
S3on den Zeugen, so man zu den Testamenten nimmt oder fordert, 

und wer in denselben tüchtig.
Ä Der gemeinen Rechts-Regel nach,, mag in Testamente» ei« jeder 
Gezeng seyn, dem' die Rechte solches ausdrücklich nicht verbieten. Dero- 
wegen, was qllhier die Lestamentliche Zeugen'belanget, so soll man 
wissen, daß alle und jede, welchen (als oben weiter ausgeführet)' Testa- 

äb letzten Willen auffzurichten verböthe», auch'in Testamente» 
nicht taugliche Zeugen seyn mögen5).

r'«I2'.175, '•?>. Das Recht-,' an Kirchen und geistliche 
W.iftungen Wermachtnrsse zu hinterlassen, ist durch das allg. Edikt vom 

3763 auf die Summe von 500 Thalern beschränkt. In die 
i Edikts ist das A. 8. R. getreten. 3) 21. 8. R. I. 12. 175.
, 4) A. 8. R. L 12. 489. 5) 3L 8. R.1.12. 66.

Don Testamenten, darinn der gemeine Nutz oder andere Mae 
milde Sachen bedacht werden^^UM^^^H 

. 11 Dbwol einem jeden sein' freyer Witzen seine,Hgab «nd Wü
ter,, wem ers gönnet, 11t Testamenten zü verlassen, oder sonSen 
tragen,, Vorbehalten:So ist doch auch°Christlich , an ifaSsÄ’ 

, natürlich und billig - hebe» und vor andern auch Ł ŁS
alŚ Kirchen, Schulen,-Hospitale, Wittwen und Wäyse/, Junge Arme" 
fromme gottsfurchtige Eheleute, Gèfangene: Item ûémX»
Wege und Stege,-und dergleichen znLenkenU gJS 

1 £-?fnr* bCn !Pnfłc^ "was zulegiren und zu vermachen ') Den-we/en 
oberzehlten Fallen etwas Ichiret, vermacht oder verteKret 

Ä "^uung oder WermLchtünß wollen Wir also ge-
. « daß, obgleich mehr Nicht, daNil. nur zween Zeugen auck
tiuekfordert, Manüs- oder.Weibs - Personen, dabey gewesen, dieselbiae 
gleichwol statt,und Krafft haben sollens ' ' . 9 - ' Oe,etbae
,. ^' . ,Und sollen solche Testamenty, da der gemeine Nus- oder 

°nb£te Sache«, durch Erbsatzung bedacht, nicht allein, gehörter 
fuc /'ch selbst gelten :, Sonder» auch was weiter darin Zander» 

- d)?tsohnen, leZirrt, und vermacht, unangesehen solche Legata nicht ru 
gütigen Dingen gehören ,verhalten- und l'uliiniret werden3 f ; 5

' W. Wenn auch von Eltern und Freunden, oder andern , Legata 
studiorum causa verordnet, damit die liebe Jugend der Kirche» GOttes 
Ä di-Vmemen. Beste» zu gut aufferzoge»;Als .solle» solche Legata 
ûiif die Persohnen, so in haerefin gerathen , und dahero vpn allen 0£H- 
ciis et dignitatibus excludiret, nicht verstanden werden, sondern sie sol- 

. mV aab'^n' ""d da sie auch allbereit etwas empfangen,sollen sic solches wieder, zu rMituîreu schuldig sHn4). ' . ,
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‘ - ■' '5”'‘ H'
Von Einsetzung der Erben.

Art. I. f

Don Einsetzung der Erben, und welche können oder mögen zu 
Erben eingesetzt werden.

« , Dieweil von wegen der Erben die Testament sürnehmlicher- 
kunden und derohalbm, vermöge der Rechten, das wesentlche Stuck 
^b àunt Grund eines jeden Testaments ist , daß im selben em Erbe 

Demnach so -à ««d «à 

UWWWW 

as«. nicht sonderlich daran gelegen, dp tz g M ^nde dès,

J» " - «**  .

- tSTff» M NW. "î- àEîs""„7/L
tin einer zum Erben ' . s nehin^ àjn Ebbe sey : Ober
Oder, ich will oder befehle- dass theile weine Verlassen-

ich verlasse R. â
SS KLMMZSSZ w“?8 

' " 'M W-Ä-L SStf.»

LLLL' S

°,ku in »» in sine» Les».
Si«»«, «»-- SKTÄ*«,  f< s-b- i*

d M n-» « »à»

8) A. L» R. I.



Art. IL
' ?^iees zuhalten, so einer zween oder mehr Erben eingesetzt und 

Benennt, und eigentlich, oder nicht ausgedruckt, wie viel derselben 
ein jeder erben soll.

~nugeinTestirec einen oder mehr, und so viel er will, 
Erven emsetzen und nennen; So dann einer zween.oder mehr Erben em- 
setzet und benennt, und nicht eigentlich exprimiret, àusgedrüâ oder Mel- 
düng gethan, wieviel derselben ein jeder erben soll: Da bringt der ae-' 
meine Verstand Wit sich, daß solche Erbschafft unter die eingesetzten mid 
«nd^z! verchMen«) «ach Anzahl derselbigen, zu partire»

§• æî® sich auch begebe, daß ein Testircc mehr dann einen Er, 
den gesetzt, und Mtchem feinen Theil, was er erben und ihm folge» 
loite, ausdrücklich exprimiret tinb angezeiget hätte, und hernach aber 
noch etwas gefunden wurde, das durch benTefth-er ungemeldet und un, 
verschafft blieben Ware, so gehört dasselbe ohne Mittel den eingesetzte» - 
. ken tn gemein zu gleichen Theilen zu. Derowegen, ob gleich einer 
m seinem Testament nur in etliche Stück oder Theil seiner Haab und
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Absterben ein Bruder oder Sohn noch verhanden wäre, welchen der Te- 
stiret »ermeint to&t zu seyn, und darurnb. auch einen Frernbden rum Er
ben gesetzt hatte; Jsts kein Zweiffel, s diewöil die Erb-Satzunq auff 

falschen * Grund und fundarrfent gefetzet, daß solches die hjl

Ü°^ ^ende Bruder oder Sohn aus der Praeldtion, Vermuthuna und 
bem Verstände nach, so aus des Testirerê Willen zu schöpffen oder ru 
nehmen, fur^emen gesetzten Erben zu halten^). ” W P" ® ä“

^êdoch seynd etliche, die, vermöge der gemeinen aescfirieh<>- 
SffîSh'iF à®-« mcht mögen eingesetzt ode?'SLTft 

W.ba. i^ynd die zum Lode verurtherlet: Item, diejenige, denen ewia- 
lsch das Land verbothen oder in ewige Gefängnüß gesprochen und ver- 
e,K Se^-.®T xei^ kà I» aU Lig'Lch »rmffm 

^.à nicht instttmret oder eingesetzt werden. Itemv bie aus dem Ehe, 
bruch gebohren, oder sonst von anderer verdammten Geburt, das'ist» 

, gemacht weà^^' «on ihren Vätern auch nicht z« Erben 

Personen Einsetzung aber im,Rechten nicht aus- 
niÄ!!? verbothen, die mögen alle zum Erben eingesetzt oder benannt x 

M beê Testiretê Wohlgefallen oder Gelegen- .
Ï' h.-^ J e à einheimisch^, ^bekannt oder unbekannt, wie
rite' Wen fur sich selbst Testamenta auffzu-
EŁ ? ^ W^àmme, LaUbe, Unsinnige, Junge, Unredende, 
getlannt ')^ Binder, so noch in Mutterleibs seynd, Latinà Posthumi
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Güter einen oder mehr Erbe» gesetzet, und in übrigen Theile« nichts 
verordnet noch derselbigen gedacht hätte: So ordne« und wollen Wir,, 
daß dauuoch auch solche übrige Theil oder Stück seiner, des Testirers, 
Werlaffenschafft auch de» eingesetzten Erben, einem jeden nach seiner An
gebühr (ratà portione) zugehören sollen; Dan« es sollen obvermeldte 
und andere rechtmäßige Testamenta u«d letzte Willen, da man Erven 
einsetzet, auff alle Werlaffenschafft, und nicht ,nnr auff etliche Theil, »«d 
auff etliche nicht,, angestellet werden- in Bedenckung, daß es wieder alle 
Wernunfft und'Recht tväre, daß einer nur zum Theil testirete und zum 
Theil ohne Testament abstürbe

' * §. in. Gleicher gestalt, wann einer oder mehr Erbe» zumahl ge-229 
setzt , deren etliche die Erbschafft ännehmen, die ander» aber entweder 
vor dem Testiere, oder ehe sie die Erbschafft angenommen, verstorben, 
oder sich sonsten, dieselbige nicht anzunehmen, erkläret hätten: Da ord
nen und wollen Wir, daß, wo der Testirev nicht besondere Wersehung 
in seinem Testament gethan hätte, wie es in; diesen Fälle» zu halten, 
daß alsdann der abgestorbene« Erbest gebührender und verzeichneter' 
Theil und Erb-Gerechtigkeit, den Übrigen eingesetzten Erben,, so de» 
Fall erlebt, ehre«: oder mehr, allewege» »ach eines jede» Gebührnüß . 
zufallen, accrefciren (darnmb es dann auch Jus accrescendi genannt 
wird) gehören und'bleibe» fetten3): Und sich in jetzt erzehltm Fällen 
dje ander« Verwandten, so sonst ab intestato (das ist, da kein letzter 
Will verbanden) Erbe« wären, solcher erledigte« oder gefallene« Crb- 
theilen nicht anmaffen mögen, wie sie dann auch zu Recht nicht ehe zn- 
gelaffe« werdendes entstehe und falle dann das Testament und letzter 
Witte gar, Und sey gaff kein gesetztes Ebbe Mehr vorhanden3).

§. IV. Jedoch, wo. der Testirer einem, der nicht erben könte oder 
wette, eine» andern zum Rach - Erben gesetzt oder fubstituiret hätte, 

, fcerfelbe Substitutus und Nachgesetzte wird an des Abgestandene» statt zu- 
gelaffe», und hat das Recht der Anwachsung oder Jus accrescendi keine 
Krafft noch statt mehr ^). Wie, dann auch, da ein Wit- Erb einmahl 
die Erbschafft angenommen, davon nicht mehr abstehend), »och Juri ac- 

’ crescendi, jetzt angemeldt, seines Theils dem andern Wit-Erbe» statt 
thun kan. y

Tit. III.

Von dem Pflichttheil, so den Kindern Und Ettern aus der 
EkbschaffL gebühret.

Wegen der Legitimae und gebührenden Pflichttheils ordne« und 
wolle» Wir, wann- nehmlich Water oder Mutter Kinder habe», so sott 
der testirenbe Water oder Mutter ihren Kind und Kindern drey Theil 
seiner Werlaffenschafft für ihre Legitima, titulo institutionis, verschaffen

1) A. L. R. I. 12. 45. 2) A. ß. R. I. 12. 231. 8) 2t. ß. R. I.
12. 27H. 4) 2t; ß. R. L 12. 50. 458. 5) 2t. ß. R. I. 9. 416.
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und zukonisnen lassen , und vom übrigen vierdten Theil zu testim allein
Fug und Macht haben'): Gleichsam auch Kinder, so zu teftiren befugt, ggl 
sollen ihren Eltern in ordentliche», letzten Willen, titulo institutionis, U"v 
drey Theil ihrer Güter zu verlassen schuldig und pflichtig seyn. und al- W 
lei» »Ott, dem vserdten Theil zu tefiircit und difponire» Macht haben, 
ausser den Fallen der Enterbung, von dero Ursachen in folgenden Mu- ' 
len.soll disponitct werden2).

Tit IV.

Von dem Testament der Eßeleuten.

§. ï. Wann zwey Eheleute mit auffgerichteten verinürumentirten 
oder verbriefften, doch beweißlichen Pacten und Gedingen zusammen in 
Vie Ehe kommen : . Da setzen und wollen Wir, daß dieselbige Geding, 
Abred unfc Factions steiff zu halten, und hernacher darwieder kein Ehe
gatt, ohne des andern Wissen und Willen, dem andern zu Nachtheil 

23üoder * lÂejnàio, einige Ordnung oder Testament auffzürichten Macht 
haben solle. Was auch vön einem oder dem andern darwieder fnrge- 
nommen wird, soll an ihm selbst nichtig e )krafftloö und von Unwürdeq 
seyn").

§. H. Da aber die Eheleute, .wie oben gesetzet, ohne sondere 
Pactiorrimfc Bedingung oder Bersehung, in die Ehe zusammen kommen, 
und also mit einander in her Ehe, und in ęomtnunione bonorum zu 
Eöllmrscher Erdgerechtigkeit sitzenr Da sollen nicht allein alle in weh
render Ehe erworbene und gewonnene Haab und Güter, sondern auch 
Lre, so ein jeder Ehegatt sonst in die Ehe gebracht, oder von seiner 
Linien her, durch Testament, oder sonst ererbet und überkommen hat, 
für gemein, üyd also ihr jedem zum halben Theil, alles nach obge- 
dachtem Cöllmischen Rechten/ zugehörig geachtet werden?). Und soll 
demnach ein jeglicher Ehegatt für sich selbst, ohne des qnderN Vorwis- 
sen und Bewilligen, freyes ungezwungenen Willens, von dem Semigen 
und ihm zugehörigen halben Theil-zu teftirett und àîkponîren Fug und 
Macht haben, doch, daß dech andern durch solch Testament oder Her- 
rnächtnüß nichts an demjenigen, >so ihm entweder die vorhin aussgerrch- 
tete Eheberedung oder Pacta dotalia zugeben, entzogen merde.

1) 2f. L. R. II. 2. 392. 2) 2t. tz. Rä 2. 502. S) 2t. 8. R. L.
1, 142» — I. 12. 627. ; 4) 2t. L, R. IL L Z-L. ,
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■ tfiCwT 
*1Wt kstW8W '

Bon Enterbung bée Kinder, Eltern, auch anderer Personen, 
denen von Rechtswegen die Erbschafft zustehet und 

gebühret. .

WM
Aus was Ursachest Vater, Mütter und andere Elters ihre Kinder 

oder Kindes-Kinder gy enterben befugt seyn.
§. I. Es/ ist in den jüngsten Kayserlichen Rechten löblich unh wol 

versehen., daß die Eltern ihre Kinder nicht sollen oder können aus einer 
Wen fürgenpmmenen Ursachen exhaerediren und enterben, sondern ge
hören fürtr^ffliche, hochwichtige, und im Rechten ausgedruckte Ursachen 
und Motiven darzu. Wo aber jemand einen öder mehr darunter zu ent
erben gedächte; Da soll er solche Enterbung (Exhaeredation) mit be- 
nanntlichen ausgepxückten Worten lauter bemelden und anzergen, upd 
ist nicht genug / daß solche Enterbung stillschweigend übergangen werde^ 
Nnd kerne Meldung davon geschehe. Dann, so der Lestirer jemand aus 
obberührteu Personen stillschweigend übergehet, ist sein vermeint Testa^ , 
ment nichtig r). Und obgleich der enterbte Sohn, Tochter, Enkel, oder 
eine / andere Person absteigender Linie, vor dem Testirer, stürbe^ noch 
fonte oder mochte ein solch auffgerichteit Testament, darin solche fu!\et 
xieçelTarii ,; der Noth - Erben . einer stillschweigend praeteriret und über
gangen worden wäre, so viel die Erbsatzung und loKitutivn berührt,' 
seinen Effect und àrckung haben,. Es seynd auch die Erben, so darinn 
gesetzt und geschroben, der Institution oder Erbsatzung nicht fähig, rrnd 
wird in diesem Fall anders nicht geachtet, als ob gar kein Erbe inlü-» 
tuiret, gesetzt und benannt worden wäre.

§. II. Darum ist allhier mit ^höchstem Fleiß zu>,bedenken, daß Ba
ier und. Mutter,, auch Elter-Water und Elter-Mütter, sie seyrt Va-ZZK 
ter oder Mutter halber, ihre Kinder, Kinds-Kinder, oder andere ihr 
absteigende Erben, gar- nicht enterben/, oder stillschweigend praeferiren 
oder übergehen sollen: feie zeigten dann dre Ursachen, solcher Exhae^e- 
dation itni) Enterbung mit ausgedruckten Worten (wie oblautet) in îihren 
Testamenten und letzten Willen lauter Uyd damit nun berührten 
Ursachen der Enterbung halber nicht geirret werde, sollen die nacherzehl- *
ten hierinnen in Acht, genommen, und darnach in Unsern Ober- und Un
ter-Gerichten ersannt und gesprochen werden. .

Und ist nemlich die äste Ursach ^der Enterbung, wann ern Krnd 
seinen Vater, Mutter, Großvater ober Großmutter re. .freyentlrch ge
schlagen und gewaltsahme Hand au fie geleget hatte3). ;
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Die andere ist, wann ein Kind oder Enkel re. seiner Elternleinem 
eine schwere, unehrliche trutzige Schmach zugemessen, und also dadurch^ 
freventlich ivjuriiret hätte ').
' Die dritte ist, wann ein Kind oder Enkel rc. seine Eltern peinlich 
beklagte: Es'wäre dann eine solche Aebelthat und Laster, so wieder die 
Höchste Obrigkeit und Majestät, nemlich wieder Uns und Unser König- ' 
reich, oder den gemeinen Nutz fürgenommen wäre worden 2).

Die Vierte ist, wann ein Kind oder Enkel, rc. sich zu den Zaube
rern gefettete, auch bey denselben wöhnete, und selbst mit Jauberey oder 
Hexenwerk umgienge. î ' -

§. ni.. Die Fünffte ist, wann em Kind oder Enkel rc. feiner El
tern einem nach dem Leben stettete, und dieselbige . mit Gisst oder sü an
dere Wege umzubringen sich unterstünde ’).

Die Sechste ist, wann ein Kind oder Enkel rc. sich zu seiner Stieff- 
Wutter oder Stieffvater geleget, und mit ihm die Werke der Unkeusch- 
heit getrieben hätte t. »

Die Siebende ist, so ein Kind oder Enkel seine Eltern verrahien 
und angegeben, und dadurch sie zu schwerem Schaden und Nachtheil ge
brachthätte SK '

§. IV. Die Achte ist, wann die Eltern einer Schuld oder andern 
Sach halben in Hàfftung und Gefängnüß kommen: Und ein Kind ober 
Enkel , so es darum angesuchet worden, seinem Vermögen nach, seine 
Elter» nicht wieder aüsbürge» wolte; Auch sonst sich nicht bestes Ver
mögens bestiesse, damit sie der Gefängnüß erlediget werden Mochten. 
Doch bat solche Erledigung Ausbürgung allein in Manns-versöhnen 
statt. Die Töchter und Weibs-Personen" aber mögen sich für niemand 

verb"ä^Nmnt« ist, wann Kinder oder Enckel ihre Eltern an Auff- 

richtung ihrer füchabende» Testament und letzte» Witten zu verhindern,
• mV ihnen ein solches zu wehren syrsetzlich und verharrlich sich unter

stünden 2). Da auch die Eltern, dürch solche ihrer Kinder oder Enkel 
Sperrung., an Auffrichtung ihres letzten Wittens verhindert blieben, und 
also darunter unteftiret abstürben , und, solches hernacher durch die, so 
die Eltern, mit ihrem vorhabenden letzten, Wille»,.mit (Legaten) æer= 
Schaffung, oder in andere Wege bedencken wollen, furgebrach.tr Alsdann 
sollen selbige Kinder oder Enckel, aüsf Beklagung und gründliche Be- 
Weisung derselbigen-, von Unsern Ober- und Unter-Gerichten, nicht we- 
maer à ihrer angemaßten Erb-Gerechtigkeit, darmn der Eltern vor- 

»«»habende Verordnung * verhindert worden, entsetzt, und denen gefolget wer» 
^"ven, welchen e8 der Abgestorbene verschaffen wolle».«). , .

Die Jehende ist, wann ein Kind oder EnÄel sich wieder ferner El
lern Willen in em leichtfertiges üppiges. Leben und Wesen begäbe: AIS 
daseynd Frauen-Wirth oder Wirthin, Nachnchter, Buttel, Gauà, 
und wenn er dergleichen ander verachteter Mann wurde. Es wäre dann,

furgebrach.tr
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daß sei» Water ^her ihn enterben weite, selbst in gleichem üppigen Wei
sen gewest *).  . ' '

§. V. Die Eilffte ist, so die Eltern einer Tochter zur ehrlichen 
Heyraht Helffen, sie auch dazu mit gebührlichem Heyrath-Gut, »ach Ge
legenheit ihres Vermögens, versehen wolle», und sie über solches die, ' 
Heyrath ausschlüge, und sich in unehrlich Wesen und Leben begäbe, mag 
sie durch ihre Eltern von solcher Unehrbarkeit wegen auch enterbet werden d)

Es soll auch ferner eine solche Enterbung statt habe«, wann ein 
Kind ohne rechtmäßige Ursachen, allein aus freventlichem Müthwillen 
und Ungehorsam , ohne seiner Eltern Consens, Worwisse» und Bewilli- 
gung, sich ehelichen versprechen, und darauff obstinate, halsstarriglich 
beharren wolle, » sonderlich, da dre Eltem solch Kind für sich selbsten 

. (wie obstehet) dessen Stand und Atter gemäß,,, anderwärts ehrlich aus- 
zustnrren > gewillrget t dasselbe aber nicht folgen wolle. Es wäre dann 
solches aus Thorheit der Fugend erfolgt, oder sonst durch Kuplerey eia 
Kind hinterführet, und doch in seiner Eltern Straff sich wiederumb 
ergeben, von solcher Heyrath vor gänzlicher Vollenziehung der Hochzeit 
abstehen wolle: Oder sich sonsten an eine ehrliche Person verheyrathet: 
Oder dardurch seine Sachen mercklich verbessert hättet Zu diesen Fal. , 
leit hat die Enterbung nicht statt3). '

§. Vi. Die Iwölffte ist, wann die Elter« an Selbes Nahrung und 
gebührlicher Pfleg, Cur, oder Bersehung und Unterhaltung Mangel hat. 
ten; Es wäre gleich von wegen zugestandener Armuth, Kranckheit, oder 
auch daß sie von ihren Sinnem und Vernunfft somme»4) : Und ihre 
Kinder oder Kindes-Kinder sich ihrem Vermöge» nach, derselbe» nicht 
annehmen und nach Nothvurfft versehen, die solle» hiemit und m Krafft 
dieses Unsers Sand - Rechtens, also gatt exhaeredirct und enterbet seyn und 
bleiben, ob gleich solche Vater, Mutter, Groß-Vater, Groß-Mutter, kein 
Testament mehr machen würden. Und sollen diejenige derselben Erbe» ■ 
seyn, die sie i» ihre Pfleg, Cur und Versehen genommen haben, sie 
sey» gleich Kinder, Verwandte oder Unverwandte °). . ' _r

8 vil. Die Dreyzehende ist, so Kater, Mutter, oder andere El- 
tern,'gefangen würden, und ihrer Kinder eine^ oder mehr dieselben 
ru erledigen nicht Fleiß anwenden, und darin säumig seyn wurden ) : 
Da mag die gefangene Person, so sich nachfolgend solcher Gefangnrrß 
wieder bemüßiget, und erlediget würde, das Kiyd oder dre Krnder, art- 
denen solche Saumniß gespühret, oder gefunden, wurde, enterbe». So 
aber der Gefangene nicht erledigt, sondern tm Gesangnuß gejmöen 

• wäre, und ihm doch durch seine Kinder und andere Freunde und Erbe» 
wol hätte mögen geholffen werde»: So sollen dieselbe» Kmder, Munde 
oder Erben, des Gestorbenen Guts auch unfähig und gäntzttch nnthcil- 
hafftig seyn, und dasselbe Gut, nach vorgehender lnventir»ng, t» Ätv« 
chen, zu Erledigung der Gefangene», oder aber sonst ad i»as causas, zu 
milden Sachen, gewendet werden/')»
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Dre Vierzehendè und letzte Ursach der Enterbung ist, so ein Kind 
233 eines * Ketzerischen Glaubens wäre, das mag durch seinen.Vatern, der 

Christlich ist, auch enterbet werden ;
§. VUK Und bey diesen in gemeinen beschriebenen Rechten außge- 

druckten, Ursachen, dardurch die Kinder/ exhaerediret und enterbet wer
den, Lassen Wirs allhier auch bleiben und bewenden. Wann aber durch 
ein Kind oder Kindes -Kind ein höheres und größeres straffwürdigès La
ster, dann unter diesen vierzehen Ursachemder Exhaer/ydation und Ent
erbung begriffen, begängen würde: Als, da ein Sohn ein Verräther 
des Vafêrlandes, oder.freventlich wieder Uns handelte, und dessen über
führet und überwunden, da soll die Dxhaeredation auch statt haben i).

§. IX, 4lnd ob dann nun wol eine jede oberzehlte Ursach zu Eyt- 
erbung der Kinder oder Kindes-Kinder für sich selbst gnugsaw und er
heblich: So sollen und müffel sie. doch nicht allein iü dem Testament 
Und letzten Willen aUsgedrüÄt und gesetzt, sondern auch, da die enterbte 

, Person derselbigen nicht geständig, durch die ändern eingesetzten Erben, 
oder andere, so solches angehen und belangen möchte, genugsacklich xro-^ 
biret und erwiesen werden» Solte aber die einverleibte oder sonst , nach 
ihrer Gelegenheit, angezogene Ursach unerwiesen bleiben: Ist nicht al
lein die Ex^aeii-edation und Enterbung, sondern auch die gantze Erb- 

, Satzung, tota feil. Institutio haeredum in testàtnento facta f untüchtig 
und nichtig; Also daß die enterbte Person mit andern ihren Mit-Er- 

x den e (so sonst im Fall,, da kein Testament verhgnden gewesen, geerbt 
hgtten) zugelassen wird. Allein, was ausserhalb der Erb- Satzung,-extra 
Institutionem haeredum, in solchem Testament geordnet wäre worden, 
als, Legate, FideicommilTa, /sutoris datio, und anders, das soll noch 

i seine Wirckung haben, und (von den Erben nichts destoweniger vollnzo- 
gen und verstattet werden 3). , > ' 1 J\

j§. X. Würde es sich auch zutuagen, daß em Kindlein von seiner 
Mutter Leiöe in Kindes-Röthen geschnitten, welches einK Frau aUff ih- 
ron Schooß genommen, genothtaufft, und yebenst anhetn etlichen Weibern 
gesehen, däß es den Mund bewege, zwier gegischet und im dritten verschie
den; So ist es für eine lebendige Frucht zu achten,, und hat seiner 
Mutter Erb-Recht bekommen,-, und dasselbe auff seinen nechsten Bluts- 
Verwandten gebracht von Rechtswegen 4).

§. XI. Wann sich aber je ein Kind also verhielte, daß zwar der 
Water dasselbe gantzlich zu exhaorèdîren und zu enterben Bedencken trüge, 
so wollen Wir doch, daß die Eltern alsdavn Macht haben sollen, dem
selben Kinde etwgö ay sejner Mnfftigen Erbschafft, mit Anzeigung ge
wisser Ursachen, zu entziehen, und dasselbe dem andern Kinde, so sich 
aller kindlichen Gebühr erzeiget, zuzuwenden : Unmassen dann ihnen auch 
ohne des frey stehen /solle, wann ein Kind den Eltern in rhrer Wirth-/ 
schafft zu Handen gangen,^ und ihnen in der Nahrung Vortheil geschaft 
fet, denselben àuch in ihrer Kranckheit mehr Hülffe als der ander ge
than,, und sonst, allen Kindsich<n Gehorsam ^wiesen, daß auf solchem

1) A L. R. II. 2. 399. 2) A. L. R. II. 2. 399. 3) A. L. R.
II. 2. 433. 4) A. L. R. I. 1. 13.
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Fall sie.demselben Kinde em mehrersals dem andern, in ihrem Ze*  
st a in ent wol praclcgiren und vermachen mvgen. In andern Fällen aber 
sollen die Eltern unter den Kindern Gleichheit zu halten schuldig seyn: 
Darob Wir auch also in künfftiger Zeit festiglich wollen gehalten haben.

8- XI. Endlich wollen Wir auch die Eltern hiemit treulich gewarnet 
«nd vermahnet haben, daß sie sich nicht leichtlich zu solchen Unmilden beschwer- 
lichen Exhaeredationctt Und Enterbungen bewegen lassen: Sonder» mitRathZ 
* anderer frommer, redlicher, - getreuer Leute hierinneü handeln, und, so. 
sie Ms irgend einer "oder mehr obangedeuteter Ursache» darr« kommen,- 
sich aber heryach mit dem enterbten'Kind wievetumb versöhnen lassen, 
und ihm - solche seine Mißhandlung ausdrücklich verziehe» hätten: Als-, 
dann söll i>i« Exhaeredatio» und Enterbung auch gefalle» sey», und für 
nicht gesetzt,gehalten werdens.

Art. MD

Ursache, drrowegen entgegen die Kinder oder Enckel ihre Eltern 
enterben mögen.

§, !.. Im vergehenden ersten Articul feynd vierzehen Ursachen er- 
zehlt, von dero, jeder wegen ein Water sein Kind, oder Enckel zu enter
ben Macht hat: Aber herwiederumb seynd auch etliche Falle, darin die 
Kinder ihre Eltern mögen exhaerediren und enterben.

Als nehmlich zum Ersten, wann Vater, Mutter oder andere El
tern, ihr Kind oder Enckeln durch ihre Anklag oder Delation und An
geben, doch ausserhalb des Lasters beleidigter Majestät, angeklagt, und 
in Todt zu bringen sich unterstanden, wie auch hie oben bey der Kinder 
Enterbung vermeldet-).

Jum Andern, wann die Eltern ihre Kinder mit Zauberey, Gisst, oder 
in andere Wege, ;«' ertvdten sich unterstünden 3). ’ »

Zum Dritten, so der Eltern eines mit seines Kindes Eher Gemahl 
«»keuscher Werck gepflogen hatte y.

Jum Wierdten, wann der Eltern eines sei»Kind oder Kindes-Kind 
an fürhabendem Testament verharlich zu verhindern sich unterstünde: 
Sonderlich in, den Dingen, -darin ihm die Rechte zu testiren zugelasseu5). ;

's. II. Zum Mussten, so ei» Water des tekirenden Kindes Mutter: 
Oder entgegen dieMutftr denWater «mzubringe» sich unterstanden.hattet). ' 

" Zum Sechsten, wann die Eltern ihre Kinder inArmuth, Elend und 
Kranckheit, oder so sie ihrer Wernünfft beraubet wäre», nicht mit ge
bührlicher Unterhaltung , Cur und Pfleg versehen '). -

Jum Siebenden, so die Kinder in Gefangnuß und Werhafft kom
men, und die Elter» sitz zu erledigen nicht verheissen wolte». Ob dann 
gleich ein solch Kind, und i» solcher stinev Roth untefuret verstürbe, und

i\ Tf st sw. ii. 2, 416. 2) A. L. R. II. 2. 509. 3) A. L. R. II,
2. 507.' 4) A. L. R. II. 2. 511. 5) A. L. R. II. 2. 506. 6) A.
L. St. it 2. 506. 7) A. L. R. Ü. 2. 513. 1

*»
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-re Eltern ihm M'ssentlich nicht Hülfe gethan hatten , noch thun wollen: 
Sollen fit hremiL damroch von seiner Werlaffenschafft ausgeschlossen seyn J)- 
\ Aum Achten und Letzten, wann die Eltern in verdammter Ketzerey 

stecken und darin verharrlich bleiben: Die Kinder aber wahr-'und Christ
gläubig wären 2).

§, HL Endlich ist bey diesem andern Artickel auch zu mercken, daß 
es mit Benennung der enterbten Eltern, Anzerg der Ursachen, Bewei
sung derselben, auch anderm, pas daran hanget, allerdings gehalten wer
den soll, wie im Gègenfall bey nechst vorgehendem ersten Articul ist ver
meldet worpen 3). Darumb ist es an folchem blossen Anzeigen im Le-' 
stament der Kinder nicht genug- sondern es müssen auch dje Ursachen, so 

vermeint, wieder die enterbte Eltern^ durch die eingesetzten Erben 
ausgesühret, probiret und bewiesen werden. Und so der leüirer solche 
Ursachen im Testament anzuzeigen unterlaßt, ist sein Testament, so viel 
die Institution und Erb-Satzung berührt, .auch nichtig und unkpaffLig 4 j r 

/ Jedoch, was ausserhalb der vermeinten Erb-Satzung in solchem Testa
ment ist verordnet, als, Legata und anders, das soll auch seine Wir- 
àng haben, gleich wie oben bey dem Testament der Eltern ist àngezei- 
get und gesetzet worden 5)*

Tit. VL

Wie und aus was Ursachen auffgerichtete Testament un- 
kräfftig oder zunichte werden. -,

Art. L

Wie die auffgerichteten Testamenta durch den Willen des Testi- 
rers aufgehoben und caifiret werden.

§. I. Was für Personen testircn, auff was Maaß und Weise auch 
Testament beständiglich auffgerichtet, pnd wer zum Erben eingesetzt wer
den möge oder nicht, ist alle in vorhergehende» Titulen und Articule» un
terschiedlich vermeldet und angezeiget worden: Es werden aber herze« 
gen auch die auffgerichtete Testament und letzte Wille i» viel Wege und 
aus mancherley Ursachen «nkrafftig. Damit dann unsere Unterthanen im 
Königreich Preusse» selbte »bissen mögest, haben Wir die fürnehmste» sel
biger Ursache« hiemit auch in Unser Land-Recht setzen und vermelden 
lasse«. Es. werden aber erstlich die auffgerichtete» Testamenta unkrafftig 
durch den Willen -des Testators, so er die selbst, àffgèhoben und caffi- 
ret Derowegen, so einer sei» Testament, in Wille« und Meinung das- 
selbige abzuthu», zerschnitte, die Segel.Herabrisse oder sonst verletzte, so 
soll es nicht mehr geltest 6). Dann es hat <in jeder Testiret gut Fug

1) 2t. 8. R. II. L. 489. 2) A. 8. R. II. L. 506. 3) A. 8. R. II. 
2. 516. 4) A. L. R. IL 2. 516. 441. 5) A. 8. R. II. L. 517. 6) 
A. 8. R. I. 12, 596.
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und Macht bey seinen Lebzeiten sein Testament wieder abzuthun und zu 
casfiren, fintèmahL eines jeden Menschen^ letzter Wille, biß an seinen letz
ten Athem, unverbunden, frey und ledig seyn soll ê). a z : j.

n. Derowegen ordnen und wollen Wir, daß einem jeden, so em 
Testament und letzten Willen auffgerichtet hat, hiemit allewege frey und 
zugelaffen seyn soll, dasstlbige, wann er Immer will, wiederumb zu ver
ändern, zu mindern, zu mehren, gar oder zum Theil abzuLhyn, auszu
streichen ?) und zu wiederruffen, auch feiner Gelegenheit nach à anders 
zu wachen: Daran ihn auch niemand verhindern kau noch soll. Da ybee 
ein solches vorgedachtes Abreissen oder Zerschneiden üus unsinniger Weifte 
oder ètwan unfürsetzlich ohne Gefeh^d oder unwissend, oder sonst aus 
anderer Ursach geschehen- ' ausserhalb solches Willens-und ^Fürsatzes das- 
selbige zu eaMren und abzuthun, bleibt, etz dennoch hey Kräfften und 
Würden.

iti., So auch jemand em anders Testament machte , und dassel- . • 
bitze ohne Mangel verfertigte: So ist das erste und vorgehende.(wo . 
nicht deshalben itit nachMhenden besondere Verordnungi geschehe) auch 
schon gefallen und unkräfftig 3). * Würde aber das nàchgehenve oder^zg ' 
letzte Testament mqngelhafftig oder unvollkockmen seyn, mag Und soll es . 
dem ersten keinen Abbruch thun.

§. IV. Zudem.jst auch dieses den Astator,n zü wissen nöthig, daß 
sie in Veränderung , Minderung oder Mehrung vorgehender ihrer Testas 
rnentyn, oder auch in Äuffrichtung anderer von neuen, eben die Form, 
Soïennîtât und Aierlichkeit zu gebrauchen schuldig, wie hie oben dieself 
bige von Äuffrichtung der Testamenten geordnet und gesetzet ist, sonst 
würde solche ihre vorhabende Veränderung von Anrvürden seyn<4). Also 
auch, wo jemand sein Testament, so vot Gericht, oder fyr Personen, - 
so von Gerichts wegen darzu beruffen, auffgerichtet, kündlich wiederuffen, 
und revooiren möchte, soll es hernacher keine Krafft noch WircklichkM 
mehr habens Allèin daß die Wiederruffung oder Aenderung derselben 
durch ebenmäßige Solonniraten, mit denen sie auffgerichjet, auch, abges 
than, cstüreL und geändert werden, nehmlich vor Gericht, Notarien, .< 
Stadt-Schreiber ynd Gezeugen, oder sonsten durch andere ordentliche Weise.

. §. V. Dd es sich auch zutrüge, daß einer sich verpflichtet, verspros 
chen oder verschrieben hatte, sein auffgerichtetes Testament oder letzten 
Willen nimmermehr zu verändern , sondern darbey zu bleiben: Da soll 
solche Verpflichtung, wie hoch fie immer geschehen, dannoch nichts gel
ten noch verhindern 5). Wie dann solches je und allewegemin gemeinen 
geschriebenen Rechten versehen, und also auch bey Unsern "Gerichten und 
Unterthanen gehalten, und darnach gesprochen werden soÜ/damit einem 
jeden sein letzter Wille, biß in seinen letzten Athem ^oder Seuffzen frey 
und unverstrickt oder unverbunden -bleibe. Da aber einet sonsten (wie 
vbstehet) sein auffgerichtet und gemacht Testamênt kündlich revociret .tinfc. 
wiederruffen hatte: Soll es ;a hernacher^ keine Krafft noch Wirckung / 
mehr haben, es komme Nwhin es wolle6).

1)72t. L. R. I. 12. 564. L) X L. R. Î. 12. 5Ô6. Z) A. L. R.^ 
I. 12. 57?. 4) A. L. R. I. 1& 587. 5) A. L. R. 12. 564. 6) 
ITi 8. R. I. 12. 587> '

Westpreuß. Prov.?Rechts
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§. Vl. Zmgleichen da auch der Teftirir sein Testament zu Machen 
angefangen, aber, und nachdem dasselbe zum Theil gemacht, darüber, 
verstorben, also, daß ers nicht vollbringen können , und deinen Erben- 
darin benannt hatte, so ist ein solch Testament gleich Anfangs unkraff- 
tig. Zn .Summa, Menn man-wissen will, ob ein Testament Krafft habe 
oder nicht, ist an dem fürnehmlich gelegen, nnd Auffmercken zu haben, 
erstlich, ob der, so das Testament auffgerichtet, wirMch zu teuren 
Macht gehabt. Dann so der Testirer zu testi reit untauglich ware>- so 
ist auch sein Testament und letzter Mille unkräfftig: Miss dann dièses 
lügen untauglichen Personen hie oben nach dev Länge erzehkèt fiynd: 
Darnach, öb auch ein solch Testament nach den vb^eschrrànen Regeln 
und Ordnungen gemeiner^ Rechte auffgerichtet wotven sey: Dann so ein 
Testament nicht rn gebührender Form, bey, mit,-und vor dssnjenigssn, 
so darzu erfordert werden, fürgenommen und gemacht wäre, ist es kraM 
loß. Dann oben geordnete Formen, wie sie auch an ihnen selbsten nicht 
schwer, gehalten'werden sollen.

§? yn. Dergleichen auch , wann em solcher zum Erbm gemacht 
yher inftituiret wäre, so von Rechts wegen nrcht Erbe seyn fonte oder 
sotten wie auch hie oben vermeldet, üst das Testament auch nicht kraff- 
tig. àe^dann auch, wann der.chärev eines oder wehr seiner Kinder 
oder Kmds-Kinder: Also auch -entgegen feinen Stater, Mutter, oder 
andere Eltern dm Fall da keine Leibes - Erben verhanden) m seinem Te
stament übergangen und xrneteriret, oder aber ohne rechtmäßige genng^ 
same Ursach enterbet hatte.

237 ’ ir.
Wie die Testament dem Rechten nach, unkräfftig oder zunichte 

. werden, auch wieder des Testirers Willen.
§. I. Es wird auch ferner ein Testament geschwächt und unkräfftig 

à gemacht, so nach Auffrichtung desselben bem Teft'iret eheliche Kinder ge- 
bohren würden, die er im Testament nicht gebührlicher Weise zu Erben 
eingesetzt hatte, oder aus Unwissenheit derselben nicht gedacht; Dann 
dardurch ist das Testament auch gefallen '). Wann auch'jemand noch im 
ledigen Stand sein Testament und letzten Willen auffgerichtet,'und dar
nach in die Ehe trete, soff das Testament gleichwol bestehen und kraff- 
tig seyn: Aber doch seinem Ehegatten an demjenigen, so ein Ehe-Ge
mahl dem andern zu verlasse» schuldig , unvorgreifflich oder unnachthei
lig seyn.Wie dann auch den Kinder», so aus derselben Ehe hernach 
gebühren, durch solch Testament an ihrem Rechten mchss ma^entzogen 
werden. - i '

J. II. Wann auch die eingesetzte» Exbey, nach Mflerben des Te- 
kirers, nicht Erben seyn wolten, oder auch nicht könnten, auch keine 
subfiitiiirte ober1 Affter-Erben hinter ihnen hätten, mag das Testament, 
aus Mangel der Erben, auch nicht Krafft haben *):  Es wäre dann

1) A, e. R. I. 12. 601. J- n. 2. 454. 2) A 8. R. I. 12. 279.
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darinnen sondere Vorsehung geschehe« , wie es in diesem Fall gehalten 
werde» sötte. Desgleichen, so-der instkuirte-ober fabstituirte Erbe der 
Condition,?^ ihm im Testament auffgeladen oder fürgeschrreben, nicht 
Genügen thut?) > oder thun mag> oder, so der Erbe vor dem Testircr,s 
oder ehe er die Erbschafft angenommen, Todes verfahrt.

HL, Es wird fluch düs Testament (wie oblaut) ' arr ihm selbst 
nichtig und krafftloß- so es seiner wesentlichen Stück und Form halben 
nicht allerdings vollkommerr wäre : Jedoch, wo armen Leuten, den Kir
chen, Schulen , Hospitalen, gemeinen Nutzen, ober in andern dergleichen 
gütigen und milden Sachen etwas legirttj gesetzt und vermacht, da ord
nen und wollen Wir, daß nicht destoweniger solche Satzung Krafft ha
ben, und die Legata ad pias et-favorabiles causas, ungeachtet vielleicht 
so viel mehr nicht übrig, daß davon den andern Legatariis Vergnügung 
geschehen möge, zuforderst ausgerichtet werden, sollen?).

Tit. VlM ■

Von AnLreten oder Annehmung der Erbschafften, auch der- 
Halben verfertigten Inventarien ä).

Von Antreten oder Annehmung der Erbschafften.
’. §. I. Dieweil einem jeden Erbe», vel ex testamento, vel ab inte

stato , das ist, dem eine Erbschafft durch oder auch ohne Lestament ast
gefallen, bey der Adition, Annehmung und Antretung der zugefallene» 
Erbschafften, * etwa treffentliche unwiederbringliche Nachtheil und Scha-ZZg 
Len begegnen: In Betrachtung i daß, wer sich eines Erbes ännimmt, 
derselbige alsobald obligiret und verbunden ist, alle und jede Schstlde», 
darzu alles, so derjenige, den -er erben will, ander» vermocht, verschafft, . 
und legiret hat, zu bezahlen, ' ob gleich wol der Schulde», und Legaten 
vielmehr waren, dann die, Erbschafft erzeugen und ertragen mag. .

II. Derowegen sollen sich alle und jede,.Erben wol erinnerst 
und bedencken, ob sie jemand erben oder lïiccedirêii wollen oder nicht; 
Dann nach den jünger» Rechten, mag man.niemand, auch die Kinder,. 
Enckel, und andere Nachkommen absteigender Linien, so viel derselben i« 
WLterlicher Gewalt seynd, zwingen oder mit Recht anhalten, daß er 
sich, des Erbes unterziehe» oder ayneymen thue. Dieweil nicht alle Erb
schafften nützlich, sondern bißweilen mehr schädlich seynd, als in denen 
etwa» mehr Schulden, Legata, - FideicommiiTa und andere Beschwerden ch 
gefunden werde», dann die. Erb -Güter erreichen 'mögen. Darumb, und

1) A L R I. 11, 49?. L) A. L R. Î. 12. 352. Z)Zn die 
Stelle der Vorschriften dieses Titels ist gemäß Notisikat. Patent vom 28. 
Sept. 1772. Abschn. 5. §. 4. das allg. Edikt .vom 80. April 1765, und 
demnächst des Allg. Landrecht getreten. , *
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weil dann der Erbe -denjenigen, dessen EOe- er seyn will, vertrete«, 
Aaîlc C partitom und Schuld-Herrn, auch ‘ Legatarien contenti reit, befrie- 
gen, und in summa-fut des verstorbenen Person gantzlich gehen und ste
chen muß / also , daß tiUe/Commoda und incommoda, Gewinst und Ver
lust von dem Verstorbenen aüff rhn erwachsen und kommen: So haben 
die Rechte dem Erben à gewisse Seit, sich zu bedrucken, ob er Erbe 
seyn, oder die Erbschafft fahren lassen wolle, benannt, angesetzt und 
zugegeben: .Auch zuletzten (dieweil sich offtmahls begiebt, - daß über ge
habte Zeit und fleißige Erkundigung dannoch etwan unversehens und daL- 
von man nicht hat wissen können ^ Schulden Herfür kommen, durch welche 
der Erbe in Schaden gerathen mochte) die Gutthat und das Beneficium 

, Inventariis das ist, Verschreibung und Verzeichnüß alles dessen, so in 
der Erbschafft gesundem, damit ohn alle Gefahr und weiter Bedencken 
die Ervschafften angetreten und adiret werden mochten, ,erfunden.v

? Art it

Wie ein Inventarium wegen der Erbschafft soll gemacht oder 
\ V. aüffgenchtet werden- '

§. L Damit dann aber die Erbschaften sicherlich und ohne sonder 
Gefahr adiret und angenommen werden mögen: So fetzen, ordnen und 
wollen Wir, daß dem Epben erstlich bevorstehen und unbenommen seyn 
soll, da er will, solche Erbschafft ohn em Inventarium anzunehmen: Je
doch , daß er wisse, so er vermeint, daß eut Inventarium àuffzuvichten 
vonuöthen, Und darnach da er die Erbschafft/also ohn Inventarium an
genommen, über solches ihmè fehlen und derogestalt mißrathen würde,^ 
daß nehmlich mehr Schulden , dann aus der Erbschafft zu bezahlen ver
handln, daß er auch von dem Seinigeü, über der, Erbschafft' Vermögen, 
alles bezahlen schuldig sey. Da er aber in zweiffelhafftrger Erb
schafft den gewissen Weg gehen,, und sich der Gutthat des inventarii ge
brauchen wolte, als mag èr dasselbige M gebührender Zeit Und Form, 
als hernach decïàrjref und erkläret wird, verfertigen. In diesem Fall, 
ob gleichwol ber Onehim oder Schulden mehr seyxrd, dann die Erbschafft 
vermag oder austragt: So soll doch der Erbe etwas von dem Seinigen 
an solche Schuld zu reichen, zu geben oder zu bezahlen nicht schuldig 

ZZgseyn. Sonsten sollen ihm auch die * ÿxpens und Kosten, so er auff die 
Verfertigung des inventarii gewendt, nach Erkanntyüß eines Gerichts, 
wiederlegt und erstattet werden. Würde aber über Entrichtung der 
Schulden etwas übriges bevor seyn, das soll ihm', als dtm rechten Er
ben, züfallen, gehören und folgen.

§. II. Demnach öxdüen und wollen Wir, daß zu Verfertigung ei
nes solchen Wentarii tzeMg sey, daß derjenige, so anders nicht, dann 
mit einem, Inventario, sich Yes Erbes annehmen und unterziehen will, 
sich Hessen gleich im Anfangs und nach dem dreyßigsten Lage dessen Ab
sterbens, den er- erben will, vor jedes Orths Obrigkeit, Gericht oder 
Raht erscheine, dessen sich bedinge und proteftire, daß er nemlich cum 

; Beneficio, mit der Gutthat des Inventarii die Erbschafft anzunehmen Wil
lens sey, mit Begehr, ihm einen Ambtmann, oder zwo Gerichts- oder

der & 
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Kaths--I)erstne«, ?neben dem Stadt«:oder Gericht-Schreiber, zuznoxv- 
iten, alle Werlassenschfifft ordentlich auffzuzeichne»: Inn: a si en dann àuff 
solch sein Bekehren ihm sürderlich willfahret, durch den Amdtmann > ®6» 
richt -, odev Stadtschreiber:, in Beyseyn zweyer Raths - oder Gerichts - 
versöhnen, alle Erbstücke, liegend oder , fahrens samt allen Rechten, 
Gerechtigkeiten, Schulde», Gegenschulde», Brieffe» und Registern, so 
dem Verstorbenen zugehören, nichts ausgxschiede», mit Benennung des 
Jahrs, Monats, Tages/ auch jeder Persohnen Nahmen,auff deren Be
gehren r, und in derer Beyseyn solch inveNtnrmft» begriffen,- auffgezeich«» 
«et, hinter deb Obrigkeit^ Beambten, Gericht» oder Rath (Gefehrde zu 
vermeiden) gelegtauch de» Erben eine Abschrifft davonzugestellet wer-

MDWWW >M Wêê
. ~ §. III. Da es sich aber zutruge, daß her im Testament gesetzte und- 
inftituirte Erbe, oder, da kein Testaàt verhanden, cher nechste Bluts-. 
freund-, so vermöge der gemeine« beschriebene», und dieses Unsers Land» 
Rechtens, ohne'Testament ein Erbe ist, Vie Erklärung, der Antretung 
oder Répudiation und Verzicht der Erbschafft auff lange Zeit und Jahr 
verschiebe« wolle, auch kein Inventarium in gemelkter Seit anffzurichte» 
degchren würde: Und aber denjenigen, welche» etwas'Kgiret, oder fon» 
steN- von der Erbschafft gebühtet, solcher Verzug:-und Mora beschwerlich' 
satten wolle: In: diesem Fall ordnen und wolle» Wir, 'daß, a,uss der-» 
selben' Cteditom, Schuldherren oder Lègataràen Begehren, so sie anders 
eint» summarischen Schein ihker Schulden o6ecLegaten alsbald wurden 
darthun könne«, durch di« Obrigkeit und Gericht jedes Orths diejenige», 
so nechste Erbe» zu sey« vermeinen., geladen undmürrt,- dahin gehal
ten «nd befragt werden,- ob und bêcher Gestalt sie Erbe« zu seh» ver- 
meinen-odrriststcht: Die auch verpflichtet seyudf .'sich alsobald, oder m- 
nerhalb Sechs Wochen, nach Absterbe» dessen, de» man erbe» will, 

-rund und richtig zu erklären, 'ob, und wie sie Erben seyn wolle« oder 
«icht Doch soll solches allein vo« den, Anwesende» verstanden, werden, 
den Abwesenden, aber soll solche Zeit ehe nicht, dann à tempore,, wann 
sie-ins LandîomMen, lauffen, ,, t ' . „ '
i s IV. Dennoch soll der Erbe auch drcftn Wortheil haben, daß er 
weitet was hinaus zu gebe« oder:xU bezahlen nicht sihMig, dann was 
«ach Äbkürtzung alles auffgewandte» nothwendigen Kostens, de» er vor 
allem einzubehalten, in der Erbschafft , laut letzt gemeldten Inventar», 

« noch «briet ist. Die Expensae und Kosten aber, so, vor Bezahlung an- 
' derer Legaten und Schulden von der Erbschaft abzurwhen, seynd diese: ■ 

K Als 'àlich, was auff des Verstorbenen Wegröbnuß - gewendet: «•»,-
a, ff Mßt - und Gesind-Lohn, oder.desselben Kränckhert gangen : item, 
die Unkosten, so zu Auffcichtung ' und Ordnung des Inventar» (wie ob. 
itebetl anaewen-et: Item, ;« Erhaltung oder Werkauffung der Guter,^v 
oder auch^Einbringung der Schulden -ausgelegt, und andere dergletchen 

Ausaaben, die ein getreuer Haußhalter in diese» oder dergleichen S-lR» ^vet und angewendet hatie. fâê sott auch derErbvn^t^enschà 
diasseyn die, invontirte Güter zu Geld zu machen,. sonderlich, da er 
keinen Kausser darzu finden »rüg, sondern rst genug, daß er solche Gu- 
tcr ber CrStorn und Schuldherm in rechtem Werth und Aeftunauo» 

an' der Zahlung zustelle.
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§• V. Seite aber auch der. Erbe in Beschreibung der Eichen 
Stück und Gäter .etwas gefährlich verhalten, oder heimlich beysà ge
than,, und nicht in das Inventarium gebracht haben: und sich dasselbiae 
hernacher kündlich «befinden würde, so soll er der Gutthat des auffgerich- 
teten inventarii gäntzlich beraubet, und nachmahls verpflichtet seyn, alle 
Schulden uny Legata ohne einigen Auszug und Exception tu bwaMen 
ZuWerhütung aber dieses ist eine besondere Verschling imb Cautel ein« 
gefuhret, derer sich ein jeder Erbe bey Auffrichtung eines Inventant mot 
gebrauchen mag , nemlich, daß er protéstite und bezeuge., ob er etwas 
in , das Inventarium gesetzt, das darein nicht gehöret, /Daß er dasselbige 
fur nicht gesetzet haben: Und dagegen,, ob er etwa» nicht darinn gesetzt, 
das doch darinn gehört, daß er dasselbige, so bald es ihme zu wissen 
komme ,- darein bey gutem Glauben auch stellen und fetzen lassen wolle. 
Doch soll dieses ohne arge List und Betrug zugehen.

, VI. 'Wie.es aber auch endlich zu hatten, wann ein ErbeNtwe- 
I der fur sich.selbst, oder auss Anhalten der Creditom ; Schuldherrn oder 

, .Legatarien sich dahin erkläret, daß .er nicht Erbe seyn,-sondern sich der 
Erbschasst begeven, renuncüren oder verziehen wette, ist etwann von den 
Partheyen als strittig: angezogen worden. Dieweil aber von Unsern hier« 
zu Deputaten dahin geschloffen, daß alsdann in diesem Fall auff der 
Credite,™ Begehren,'nberdie Erbgüter Verweser oder-. Ouratvrn : bono
rum geordnet werden sollen,^ welche.die Erbschasst vertreten," und-mit 
den Gläubigern« und jedermänniglich, so Forderung au dieGüterzu ha» 
ben vermeinet, agiren:uitb handeln möge», damit also ein.jeder, was 
ihm von der. Erbschasst- gebühret, zu empfangen habe, und desselben 
theilhasstig werde: Als lassen Wir es auch gnädigst bey derselben Mei
nung bewenden,'und soll darin wie in Lib. i. Tit. 43. versehe»; -verfah
ren werden. - .. ,

MHk vïïs-'jî

Von Legaten, vermachten und beschiedenen Gütern, so in 
Testamenten unî> leHLen Willen/ ausserhalb der Erbsatzung, 

geschehen.

Welche Personen Legà verschaffen, und welche selbige empfan- 
WWMàchW ê gen Mögen.

h. I. Dieweil osstermahls in Testamenten, und andern letzten Wsi» 
len und Verordnungen, von den Testirenden ihre gute Freunde bedacht 

- werden, daß sie denselben von ihren. Gütern etwas legiren, setzen, oder 
vermachen, so man in Latein Legata nennet '), von.denselben aber in 

241den * gemeinen Rechten sehr weitläufftig trąctiret und gehandelt wird:

1) A. N R. I. 12. 46.
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Als hat man eilte Nothdurfft zu seyn erachtet, von denselben etwas ge
wisses zu verordne» und zu setzen, wornach maN sich hinsuran zu richten.

§. II. Wo der letzte Wille nicht nach Ordnung dieses Unsers Land- 
Rechtens verfass: Oder der Natur, guten Sitte»,, -oder Menschlicher. 
Mügligkeit zuwiederlauffen möchte *):  Oder von dem gemacht wäre, 
der nicht zu tesiiren hatte: So ist man solch. Vermachtniß zu exeqaiten 
nicht schuldig. Ob aber, einer zu täen-Macht habe, ist die Zeit des 
àestqmentS, und'die, da er verstorben, zu betrachten; Dann, so es m 
der Leit, in welcher einer zu teftiren nicht tauglich gewesen, auffgench- 
tet, ist solcher letzter Will mit dm Legaten auch gefallen. .

§. III. Wir ordnen und wollen auch, daß diejenigen Legata ihrer 
Haab und Güter nach ihrem Lode verlassen und verschaffen mögen, die 
Ttnrfc htpfpm iinsmn ßünb s Sftcdrtcn Jus teAandi, 3îechî unî) Getvaîî ha-

Art. IL
Welche Dinge, und was Sachen leZîret, vermacht odek verord-

D A. ß R. l. 12. 504. 2) R. 8. R. I. 12. 86. 3) rl. L. R.
1. 12. 37 —3S..W . ,
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imb also auch derselben Klage dem Legatario übergeben werben *) @« 
aber der Gestorbene in |einem Leben dieselbe Schuld geheischet und fi*  
b«o, über vorgethane Verordnung, wieder angemaßt, wird sà?/? 

fur unkundig gehalten -). Es mag auch einer ordnen, da« à 
242Erbe dem N tm Hauß baue, oder seine Schulden ♦ bezahle. Also fütt 

und mag auch ein Creditor und Schuld - Herr seinem Schuldenern und

AZEAä's"""'"' ”lrt' if> à»àsà

/ J-.n; Wann auch der Gestorbene einem feiner Gläubiger, dem er 
em Pfand erugese^t, dasselbe Pfand legiret und verschafft hätte*  So 
”!“9 derselbe Creditor und Schuld-Herr solch Pfand behalten, und 
nicht schuldig, das den Erben, gegen Bezahlung seiner gehabten Schuld 
de»r folgen zu lassen. So amh der Gestorbene jemand ein Gut das ei
nem andern verpfändet wäre, legiret und vermacht hätte: Da ist ein 
Gtbr fchàss, dasselbe verpfändete Gut durch gebührende Wiederlôsuna

ÄÄÄVä* 
^8-ret, verschafft und gesetzt werten: Und ist der Erbe 

dieselben, wann sie verhanden und erwachsen, zu entrichten schuldig -). 

lu S ^rch em solch Legatum beständig, und der Erbe dassel-
ru lMeu^schuldig, da ihm aufferlegt etwas zu thun oder nicht 

als, zu bauen, oder mit dem Baue andern zuwider nicht wei- 
à kortzufa^en, etwas zu kauffen oder verpuffen. Also kan und mag 
auch em Lestrrer verordnen, daß sein Erbe dem N. seinen, des Gestor- 
beuen Acker, Wresen oder Garten in ziemlichem Wehrt, und nach atei« 
la ?r?f8€t Wûnnûtif, Aeftîmationi und Achtung zu Kauffe gebe: Und 
ist solches ein fruchtbar würcklich Legatums 6). Dann, es begiebt sich 
vfft, daß solche anstossende Gründe.und Boden, von ihrer Gelegenheit 
Wegen, einem für dem andern viel eines mehrern Wehtts seynd, daun 
dre billige oder rechtmäßige Ächtung oder Summa des Kauff- Geldes an 
ihr selbst reichet.

. V. Es ist auch ein solch Legatum beständig, und der Erbe das- 
selbtge zu leisten schuldig, da ihm vom Testirer aufferleget, daß er ei
nem Knaben ein Handwerck, oder sonst was lernen lasse, damit er sich 
erhalten oder ernehren möge: sind, ob durch de» Testirer nicht ausae- 
druckt, was Handwercks der Zunge lernen solle; Da soll die Obrigkeit, - 
oder sonst ein unparteyischer Schiedsmann, nach Gestalt und Gelegen
heit des Gestorbenen letzten. Willens, auch dem Älter, und der Eigen, 
schafft, Natur, Art und Geschicklichkeit deö, dem solches Legat gesche-

1) A. 8. R. I. 12. 403, 425. 2) Ä. 8. St. I. 12. 410. 429. 3)
2s. 8. St. I. 12. 425. 4) Ä. 8. St. I. 12. 326. S) Ä. 8. R. L 12.
303. 373. ' 6) L. 8. R. I. 12. 374.
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hen ist, verordnen, welches Handwerck alsdann derselbige, auf des Er
ke» Kosten,.vor aàr» lernen soll'). / ,.i

VI. ‘ Da es sich auch zutrüge, daß einer eine Rechtfertigung mit , 
einem andern hatte, der mag seinem Gegentheil, als ein Legatum, sol
che Rechtfertigung Nachlassen und schencken: Da rau ff soll auch der Erbe 
Mhflichtet Mn)'/das Recht falle» z» lassen^ Und wird solches Legat . 
dergestalt verstunden, wank der Verstorbene- eine böse Sache gehabt, daß 
alsdann cher Erbe dem Legatario' allen Kosten auch zu bezahlen schul», 
UUäWWM

1 §. vn. Es ist bewehrten NechtenS - daß à jedchàErbe sein« 
Erbschafft einem, andern „wol Kieder verkauffen mag: In diefem Fall 
aber , obgleich der Erbt die ganze Erbschafft verkaufst hatte; So ist ex 
doch nichts desto minder die Legat» zu bezahle» schuldig:/ Es. möge» 
chuch dkMetl-'hnà' Hm.,, i wist stch/grbichrà, erfordert- «eà 3).' Ge
schähe es'aüch/ daß (hx -nllituirtà Erbe. jfmaud, * zum Betrüg der Le-243 
gatnriea anst!stete, daß das auffgerichtete Testament als falsch angesoch- 
te», oder sonst, stMig gemacht würde,/so ist er.nichts desto mînder Vre 
iięgata. gegen gilügsahme Caution., (so ilemlich. die Erbschafft benichtiget 
würde, daß alsdann die Legatarii ihn ohne Schilden halten wollen) zu 
beHhsen schuldig ").

■ §. vm. Mann einem Alimenta oder Leibes ^Nahrung in einem Te
stament, oder sonst ab intestato, ohne Testament legiret Mld verordnet 
worden, da sä sdlches nicht allé auff Speiß , sondern-auch «uff Klei- 
düng und Wohnung, verstanden ohne das ra» der mensch- >•
liche'Leib keinen vollkommenen Auffenthalt habe« 5). ' Wurde aber ihm i 
ldem die Leibes - Nahrung verschaffst darnach, das Land nm fein Verbre
chen verbohten, und er, aber hörnach 'wiedsr, begnadet, oder inintegrum ' 
èituiret würde, so ist man ihme die LeibesMahrung nichts desto min
der.,, wie'zuvor,, zu reichen und zu praestiwn schuldig. So auch einem 
eine Behausung Mit allem dem, das i» em Hauß gehöret, legiret und 
verordnet wird: Da soll solche Augehör allem auff den Haußraht, und 
nicht axf Wei«, Bier ohet andexs vèrstatchen werdem/ ..

§. ix. Wan« ein Lestirer einem ' em Hauß Isgiret oder verschafft, 
und nach solcher Verordnung etliche Gebäüe in dieselbe Behausung von 
neue» gemacht würde»: .So gehöre» dieselben Gebaue dem Legatana 
auch zu. Dergleichen, so einem eine, Heerd Schaafe Isgsret oder ver
ordnet wird, und vielleicht nach solcher Ordnung die Schaftrcy sich et
was mehrete und grösser würde, so soll dieselbe Mehrung auch dem Le
gatario zukommett und gehören,
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Art. III. >

Von mancherley Art der Legaten, mit, oder ohne angchengke
Condition, Gedinge und Fürwort: Und, n>k Lęg^ta geschafft 

werden mögen.
§. L Wann vielen mit einander ein Ding leeres und verschafft 

wird, so sollen sie dasselbe gleich mit einander theilen r). Wo aber Je 
einer solche Verordnung und Legat seines theils verachtet, rępudiireit/ 
oder vor dem vestirer Todes verfahrèn, odà fônfl Légats in anderes 
Wege unempfänglich seyn würde: So soll derselbe Theil auff den an- 
Lym seinen Collegatarium kommen,und ihm zuwachsen, welches dis 
Hechte Ins accręfcendi nennen T L • * /.

- . Ji. So es dann auch geschähe, daß cher. Testiter^zweym, dreyen 
oder mehrern mit einander ein Legat, als eine SümÄa Geldes^ .'oder 
ein liegend Gut vermachte, und doch nicht ausdrücklich, was einem jeden 
werden/solltz, gefügt:. Sollen sse zu gleichen Theilen an selbiges Legat 
anstcheu, und einer so. viel als der under empfahen Doch ist das 
zu verstehen, so die obgenannte Legatarii/atte, deneü ermeldtes Legat 
vermachet, des Testirers Todt Und Fall des Legats erlebthatten. Dann, 
wo ihr einer den Fall nicht erlebet,: so soll desselbWN Theil und Ge- 
rechtsame an die andern und übrrgkn' Mitgenossen und CoIlegat|rieiL äje^ 
fallen, und unter fie zugleich kommen oder getheilet werden s." Sö fie," 
die Collegatariis aber gleich des. Testirers Todsfall ergebet hatten, und 
einer unter ihnen verstürbe, ehe her Erb Mche Etbschafft angenommen^ 
So soll desselben verstorbenenErbzüm Legathernach, zu welcher Zeit' 

244 auch der. Erb die Erbschafft àehmen * oder autretenwürde, gelassen 
werden. LEH wäre dann, daß der Testirer ein anders mit ausgedruckten

' .Worten versehen hatte: Dahey, soll und muß es alsdann bewenden.
J(T §. in. Und . solches hat fürnehmlich statt, wd das Legatum purum, 

das ist, ohn allenZusatz derIeit^ ConditiouoderGèdings ist. , Es 
wird aber in diesem puro Legato/ der Fall des Legats bon der Zeit an 
des Todes des Testirers gerechnet, und alsdann auch hàs Légat erlebt 
zu seyn erachtet. Darumb, :ob gleichwol dex Erb des Erbfalls fich nicht 
unterzogen hätte, und der Legatarius*;  dem sdlch Rurüm Legatum ver
macht, ante’ aditionem Laere&itäds, vor. Antreümg der Erbschafft mit 
Tode-abgehet: So transmittiret und sendet er seinen. Theil des Legate 
auff seinen nechsteu Erben, wre auch oben im 3, ist allbereit angezei- 
get worden. Wo aber das Legat nicht jmrum, sondern auff eine gewisse 

1 Zeit, Condition und Geding gestellet "wäre.: Und der Legatarien einer, 
oder fie alle, vor solcher Zeit, Conditio ns und Gedings Erscheinung oder/ 
Erfüllung verstürben : . So haben der 'Legatarien Erben nichts, mehr daran-/ 
sondern bleibt entweder dem überlebenden Legatario, oder verfällt das 
Legat gäntzlich, also, daß es den Erben zukommt 5).

§; IV# Und obwol, vermöge der Rechten, alle Legata, so wtt Cou^

1) A. L. R. I. 12. 261. 2) A L. R. L 12. 871. - Z) A. & R.
l. 12. 261. 4) A. L. R. I. 12. 368. 5) A. L. R. I. 12. 485.
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- dition und Beding gefchehen,-zuvor nicht gelte», biß das, angehengte 
Beding und Condition: erscheinet,, vollführet und erstrecket wird: So ist 
doch solches v^s denen Conditione« und. Bedinge» nichts;« verstehen, hie, 
im Rechten für nicht angehengt oder gesetzt verstände» werde»:? Als, da? 
einer Jungfrauen oder Wittwen derogestalt etwas', lęgiret und verschafft 

. wird, wofern.sie sich nacheines andern vder.:dritten Wilien verheyra-- 
thet. Dann solcher Anhang und Condition, damit die ,Ehe verhindert, 
für nicht gesetzt gehalten wird ’). Sonst mag aher auch ein jeder mit- 
Maaß aus sonderm^Unterscheid und.Bescheidenheit legiten und verord
nen ,. und dieselbe seine Worordnung seines Gefallens verpönen-, also: 
Ich legte und verordne meine..Behausung, Garten, ec. darin ich . jetzt 
wohne-/ dem W., doch anders «ichs, dann sofern er feine-Tochter meinem, 
Sohn- zu .eiuem Weibe giebt2).. Jedoch (wie obgesetzet) solle» solche.

' Unterscheide, ConLtioir-und? Geding gebrauchtärdest, die nicht unmüg-î 
lich, auchcher Erbarkeit nicht zuwredec.seyn2).-:.,- ,'ch-

« §. V. Würde es aber nicht bey dem Legatario, dem etwas gesetzt.
oder vermacht, stehe», Vie Condition zu erfüllen, sondernvon einem an- ' 
dern daran gehindert: So soll, nach eingenommenem Beweist dieselhepro' 
purä. ohn Mn Z-usatz der Seit oder. Gedings.-gchalten werden., Dam, 
es wird-auch eben ein:-solch Beding: und çQûditionale Legatum, nicht alle
zeit verstanden, daß. man.der-Erscheinung der Condition? und Medings, 
erwarte« must c th^. es auf den Erbe« detz Legatsrii tvan^miftiret, oder, 
verlassen werde: Darumb, so, es in des Legatarii Willen nicht gestanden, 
das Geding z«-erfüllen,,ü,als, à ihm aufferlegt,. etwas zu machen.,odev. 
zu dauen; Abe« die Obrrgkefh .desselben 'Drt solches : nicht zulasse»--noch, 
-verstatte« will: I» solche« und dergleichen Fällen ist Vie W
erfüllet Mchèe»4.): -Und verfallt das-Huff-fcsfr Leg?tapi;;<3rj««,.- 
gnangefehen die-Conditio» .der Geding nicht erfüllet. " Jedoch/ wann - des: 
Kestixers Geyüthmid Meinung, klar war« , Vast.-M das LyMt kMumh 
«icht anders, dann so dem Gedlvg oder- Condition sei» Begnügen- gesche
hen , - esstehegleich an wem es wolle, geordnet, So soll es auch bey: 
solchem Willen und Disposition verbleiben b), -, . 
, -- 8. M./ :Und in vorgedachte»: «onditionqMns-Degatis, so mtt
ding * geschehen, ist der Erbe -von Rechtswegen-denen LegDtnrie«, soS4S 
etwas verordnet, Caution und Bersicherung: zit thun schuldig ,: solch 
sat, wann die Condition und Seit erschienen oder erfüllet, zu erstatte ).. 
Heraeaen aber, wann ein Legatum verordnet, mit der Maas uud moUo,, 
daß der, dem etwas leMt, gehen oder, thun-soll«..oder aber yrchtAhun 
solle: So kan dasselbe nicht begehret-werde«;- Es sey da»«, daß der 
Legatarius Caution undWersicherung thue, daß er solchen Mo.dum leiste«: 
wolle, ob gleich deitt Erbe« nichts, daran zu- oder abgrenge ).

8 VH > Da auch einem Legato eine solche Coudition und dwmg 
aûnèttiret öder beygelegt würde, welches zum Theil mugltch, zum. TM. - 
unmöglich zn leisten ist: So wird das unlNngltche sur nicht annecwet

•* „x > rsss
' 1) A. 8. R. I. 12. 63, —t I. 4. 120. 138. 2) A'

3) Ł àr. 4. 7. 4) A. 8. R. 1. 12. 505. 506. . S) «. L «. r. 
4. 128.. 131. 6) A. .8. R. Ł 12. 481. 7) A. 8. R. I. 12. 489.
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oder gesetzt gchalten, und ist das Legat md;t bejlowenfger krafftig, wann 
das übrige, so zu leisten wüglich ist, geleistet, praeltiret, und vollnzo- 
gen wird 1). Da es sich auch zutrüge, daß mit einer solchen Condition 
und Geding etwas legiret würde: Sofern N. mich zu einem Erben ma
chet oder einsetzet: Oder mir auch etwas legiret, so setze oder vermache 
ich ihm dies oder jenes rc. Ein solch Legatum (als das wieder gute 
Sitten, und dadurch Begierde zu ander Leute Lod eiugeführet) soll nicht 
gelten noch kräfftig seyn 2).

§. VHI. Die Ordnung und das Legat aber ist gültig- der Te- 
stirer einem etwas mit der Condition oder Geding vermacht: Sofern 
N. Kinder bekommt, soll ihm eine Summa Gelds, oder sonst ein Gut 
aus feiner Erbschafft gegeben oder eirrgeräumet werden: Und wird das 
Geding erfüllet, wann der Legatarius gleicÿ nur ein Kind bekäme: Aber 
durch die angenommene oder angewünschete Kinder (adoptivi im Rechten 
genannt) kann solch Geding oder Condition, das Legat dardurch zu er
langen, nicht erftrllet werden 3). u 

§. H- Es ist zum Lheil oben gefeit, wie es zu halten, wann 
bet; Teftirer, nach Verordnung seines Lestameuts und der Legaten, das
jenige, so er einem andern legiret, aus Noth und nicht freyes eigenes 
Willens, verpfändet oder obligiret, daß doch nehmlich solche Besatzung 
des Legats darumb nicht auffhore, sondern der Erbe nichts destoweuiger 
schuldig sey, solch Legat zu lösen, oder den billigen Wehrt und Aeftb- 
mation dafür zu erstatten: Als lassen Wirs nochmahls bey demselben 
bewenden. So aber ein Ding oder Gut, das jemand IsKret und ver
schafft worden, ohne Schuld und Zuthuung des. Erben verdorben oder 
KU Mund gangen wäre, oder nicht mehr zu gebrauchen: So ist der 
Schad nicht des Erben, sondern es ist dem Legatario, dem es verschafft 
worden, allein verdorben: Es-wäre dann, daß der Erbe mit der Be
zahlung säumig gewesen. Hinwiederumb, ob sich solch Legat, nach ge
schehener Verordnung, verbessert, zugenommen oder vermehret hatte, 
das kommt dem Legatario zu Gutem, und gehöret solche Besserung ihme 
auch zu^)..

Würde auch der Teftirer ein Gut, so er mit einem andern gemein 
~ hat, legiren und vermachen: So ist der Erbe allein.des Teftirers eigen 

Lheil zu entrichten schuldig 5). S So aber der Teftirer eines andern Theil 
au sich gelöst, da ist er den gautzen Theil oder das gantze Gut zuzu
stellen oder einzurämne» pflichtig.«

« §. ;x. Da es sich arrch zuttüge, daß ein Testator einem die Option" 
und Wahl eines Dinges legiret und vermacht hätte, soll es mit dersel
ben also gehalten werden: Nehmlich, wann einem ein Gut, Pferd, 
Triuck-Geschirr, oder etwas anders- verordnet und legiret worden wäre, 
mit dem Anhang, daß derselbige Legatarius die Option und Wahl unter 

246 allen Gütern, Pferden, Tn'nck-Geschirr» rc., * die der verstorbene Teftirer 
verlassen würde, haben feite : Da ist ein solches Legat krasstig und bün
dig. Würde aber derselbige Legatarius mit Tode abgehen, ehe er sich

51) A. L. R. I. 12. 504. D A. L. R-1. 12. 601. s) A. L. R.
I, 12. 526. 4) A. L Ä. L 12. 326. 5) A. L. R. 1.12. 372.
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bet Option und Wahl entschlossen hatte, und seme Erb-en deShalber von 
solcher Option und Wahl wegen strittig würden: So soll das Löß (Sors) 
iHv Richter seyn, und wem dasselbe die Wahl giebt ,-der soll opt-re« 
und wählen. Gleicher gestalt soll es auch- gehalten werdest, da ei» Ding 
oder Gut mehr dann einem »ent Testirct legiret oder vermacht, und auch 
die, Option, und Wahl verordnet wirh: Dem aber bas legirte Ding oder 
Gut durch das Löß zuconunt,. der soll den andern Collegatariis darumb, 
pro ratâ portione, gerecht werden, und sie gebührlich daraus entrichten?),

§. XI. Begebe es sich auch, haß- der Teftirec einem etwas verord- 
net, und in desselben Legatarii, oder auch der Erbe», Rahme» geirret 
hätte: , Sv ist , an solchem Jrrthumb nicht gelegen, wann ma» allem 
weiß, wer die Person sey: Daun, die Rahmen seynd allem darum- er
dacht, daß man die Leute dabey erkenne» solle. Deshalber, wo man zu 
solcher Erkäntnüß durch andere Anzeige» oder Zeichen kommen mag, gilt 
es eben so viel: Und ob" gleich auch in solchem Anzeigen geirret würde, 
so ist nicht daran gelegen- so man allein weiß, wer die Person sey, 
bet legiret worden ist 2). Ebenmäßig so wird ein Legat oder Verord
nung durch Anzeige» einer falsche» Ursach auch nicht geschwächt oder ver
hindert. Als, wann geordnet und gesetzt würde: Ich iegire ustdbescheide 
dech R. das Gut, oder hundert fl.- «mb des willen, daß er in meinem 
Abwese« meine Handlung verrichtet hat; In diesem Fall ist «nd bleibt 
die Werordnung. und das Legat kräfftig ’, ob gleich der R. dem gestor
benen Teftirer gar nichts verrichtet hätte. Kann- tit diesem Fall ist mehr 
«uff des Tcüirenden Willen, als die Ursach zu sehen-). Es wäre,dann, 
daß eine solche Ursache auff ein Geding oder Conditlęn gestellet, ist der 
Legatarius dieselbe zu erfüllen schuldig: Davon allbereit daroben ge,setzet.

§. XU. Wann - aber jährliche Penfiones, ' Einkünfften oder Zinse 
(aniuii reditus) vvy dem Teftirer einem verordnet ober legiret : Da setzen 
und wollen Wir, daß man nachgehende Destination in Acht nehmen solle. 
Wan» jemand einem ander« eine jährliche Tension oder Amß verordnet 
-hätte , mit dem Anhang, daß dieselbige seine» Erben (des Legatarii) 
«uch gereichet und praeltiret werde» solle: So sollen nicht allein die er
ste», sondern alle nachkommende Erbe» dardurch verstanden werde». - So 
aber einem eine solche jährliche Tenöon veroichnet und die Wörter: 3hm 
und seine» Erben: nicht darzu gesetzt wären, so soll sich -iefelbige Trae- 
llation und Reichung der -jährlichen Tension und Zinsen weiter nicht, 
dann auff des. Legatarie:: einigen Leibs-Lebtag erstrecke»-'). Da einem 
auch etwas jährlich zu folgen oder gegeben ?« werden verordnet, und 
nicht darzu geschrieben oder gesetzet, wo und an welchem Ort solches ge
geben werden solle: So kg»'und mag solche jährliche Reichung an einem 
jeglichen Ort gefordert werden5). , ;

s XIII. Ferner ist bey dem vorigen auch dieses zu merken, warm 
einem auf eine Zeit, die auf künfftiges gestellet, etwas verschafft und 
legiret worden wäre, daß alsdann der Exbe dem Legatam deswegen
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Bestand, Caution und Versicherung zu thun solle schuldig seyn >); Im- 
gleiche», wie oben bey de» conditionalibus Legatis, so auf Beding ge
richtet, ist gesetzet worden. Und wo er/der Erbe, solche Caution und 
Bestand nicht thäte oder thun woltę: So soll Legatarius in den nechsten 
dreyen Wochen, nachdem er solche Caution und Versicherung erfordert, 

847*  in die Güter irnmittiret und eingesetzt werden. Doch soll ihm solcher 
Einsatz und imminion kein Eigenthum, sondern allein die Gerechtigkeit 
einer Pfand schafft geben und geb ähren. .

§. XIV. Wann es sich auch begäbe, daß der Lestirer also verord
net und gesetzt hätte: Mein Erbe, der Hanß, oder mein Erbe, der Fri- 
derich, soll dem Jacob 100. Gülden gebe». In diesem Fall mag der 
Jacob, als Legatarius, diese legirte hundert Gülden vom Hansen oder 
Frideriche» erfordern 3); Dann, so in de» Worten an ihm selbst kein 
Aweiffel ist, soll ferner nicht gefraget werden, ob es in des Testrrers 
Willen gestanden sey oder nicht. Darum, wann die Worte des Abge
storbenen, mit welchen er seinen letzten Willen aufgerichtet oder Legata 
verschafft hat, an ihnen selbst hell und klar, also, daß daran kein Iweif- 
fel zu haben, was der Verstorbene damit gemeynet (wie sich dann ein 
jeder, der etwas verordnen, legiren und verschaffen will, verständlicher 
klarer Worte zu befleißige») bleibt es bey obbemeldter Ordnung, daß 
solchem nach, dem letzten Willen Folge geschehe. Da aber der Wille 
Des Lestirers aus unklaren dnnckeln Worten anders gedeutet werden kau: 
Sv bleibt man bey der Eigenschafft der Worte, uno ist übermahl keiner 
Declaration und Erklärung vounorhen: Sintemahl die Worte das Ge
müth und Willen zu erkennen geben, und dafür gehalten wird, daß ein 
jeder, wie er redet, also auch in eigenem Verstand der Worte gesinnet sey.

§. XV. Da aber die Worte Sicht allem unklar, sondern zweiffelich, 
general, und mehr dann eine» Verstand haben, und man nicht wisse» 
könte, wie es der abgestorbene Testirer gemeynet, und was sein Wille 
gewesen, und also zu der rechten Meinung desselben nicht wol kommen 
könte: So soll der Verstand, welcher am wenigsten Schaden oder Nach
theil bringen Lm3), angenommen^ und dahin gesehen werden, ob etwa» 
aus den vorhergehenden oder nachfolgenden Worten des Testaments, des 
Testrrers Wille und Verstand eigentlich zu ergründen.

§. XVI. Endlich begiedt es sich auch offtmahls, daß in Testamenten 
rmd letzten Willen liegende Gründe, Huben, Aeà, Wiesen, und der
gleichen Iegitt und vermacht, und wann die Früchte zur Zeit des Testi- 
rers Absterdens noch darauff stehen, wird in Aweiffel gezogen, ob sie in 
Las Erbe oder dem Legatario gehörig. Und ob es dann wol, wegen 
Les Sächsischen Rechten, bey etlichen das Ansehen haben möchte, daß 

' solche Früchte, weil sie bey des Verstorbenen Leben durch ihn verdienet, 
den Erben bleiben sotten: So wollen Wir doch, dessen ungeachtêt, derer 
Meynung hiemit angenommen' und approLitet haben, daß dißfals die 
Früchte mit dem Grunde und legirte» oder beschiedenem Gut dem Lega-*  
tario zuerkandt werden sollen4),

1) U. g. R. I. 12. 289. 2) A. L R. L 12. L92. 8) A. L. R. L
12. 619. 4) L à R. L 12. 807.
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Art. IV. .

Wie Legata , tü5 ist , gefetzte ' und vermacht« Güter von den Er
ben zu erlangen.

'§. I. Daß die Legata und vermachte Güter nicht solle« eigenes, 
Gewalts, sonder« von-den UM« erfordert und empfangen werde»/ da- 
von ist dUbCteit obéit in Libro 3?bey dem Interdicto * quorum bonorum, 
etwas gesetzet und verordnet wortzem Darum, dieweil die Legata seynd 
Begabungen vont Tésiàtorê verlassen, und durch die Erben dem , so fte 
‘iegiref und verwacht, zu reichen, ordnen und wollen Wir auch nöch, daß 
keiner, dem ein/Legat vermacht,sich desselben * eigenes Gewalrs- zuvöb248 
und ehe der Erbfall vom Erbem angenommen, unterstehe zu unterziehen 
oder zu behändigen s. Wie darin solches auch dem gemeinen Rechtm 
gemäß, darinnen löblich versehen, daß die Legata durch diejenigen, denen ' 
es durch dem Berstorbenèn anfferlegt, sollen ausgerichtet werden: Und ist 
also dem Legatarid nicht zugelassen,, eigenes Willens und Gefallens, ... 
oder mit Gewalt, vor oder nach Antretung der Erbschafft , oder auch 
zuvor und ehe bte Condition erfüllet, oder die Zeit des Legats Erschienest, 
sich des verschafften'Legats anzumassen. Da er aber das thäte, uyd die 
Legata nicht von dem Erben selbst empfienge-, soll/ er dasselbe Legat, 
sambt auffgehabener Nutzung, allenKosten und Schaden, dem Erben 
des Testatoris^wiederuchb zuzustellen schuldig seyn: Und wo er sich dann 

.des LeMs nach Antretung oder Ânnèhmung des -Erbfalls -eigenes Für
nehmens thätlich unterzöge und zu Handen nähme- der soll damitseine 
Gerechtigkeit und Anspruch zu dem Legato vèrlohren haben.

II. Wäre.es abxr Sache- daß dä Testrrer in feinern Testament 
und letzten^ Willen deßwägen ausdrücklichen /Befehl, gethàn,wie es-^damit 
solle gehalten werden; Als ich vermache und legire meinem guten Freunde 
R. das Hauß, den Garterr, oder was anders rc., und befehl oder will, 
daß meine Erben ihn, den Legatarium ;rtn der ÉolTeffion und Besitz des
selben nicht tnrbiren, betrüben oder verunruhigen sollen. ^n diesem Fall, 
weil es des Lestirers Will^und MOmmg,' daß.der Legatarius-sich selber 
des Legats annehmen und unterfahen möge, soll und mag es dabey be-.- 
wenden. Also auch, da im Testament dem Legatario zugleich die Woll- 
preckuyg und Execution; des.,Lestaqrentä?befohlen, und etwas MM LeM 
gesetzt wäre, der hat Macht, als em Executor, sein Legatum,, und was 
ihm vermacht, ernzlrbehalten, und sich selbsten zu bezahlen.

» , §. lit Wrr setzen und ordnen auch ferner, daß nach Absterben
des Testatoris die Legata, sofern diestlbige rechtmäßig, durch die Erben, 
so bä sie sich des Erbfalls unterzogen-, fürderlich und unverzygentlich, 
nach Willen des Lestirers, gereicht Md gelieffert: Doch, daß Mforderst 
(wie oblaut) die Funeralia, Kosten des Leibfals, und. Bestätigung zu. der 
Erden, und die Schnlddu des LestireO gänzlich ausgerichtet und bezahlet 

werdens •/

W%25c3%25a4re.es
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Art. V.

Don Veränderung oder Auffhebung und Entziehung der Legaten.
§. I. Obwol einer in einem Testament oder Codicill àerrr andern 

etwas legiret und verschafft: So kan und mag er doch daffelbige Legat 
nnd Geschafft in dem berührten seinem auffgerichteten Testament und 
Codicill, aus ejnfallender Rme, wieder auffheben, andern, mindern, meh
ren, und das gantz abthun, oder seines Willens auff einen andern trans
feriert und wepden, oder, so er solche Auffhebung in dem Testament, 
darin er legiret und vermacht, nicht gethan^ hatte, mag er die nachfol
gend durch andere Testament und Codicillen auffheben und verändern. 
Zudem mag auch solche Entziehung und Aenderung der Legaten wol ohn 
ein Testament und Ooàillen geschehen, wann nemlich der Testier fob 
chen seinen letzten Willen für zween oder mehr Gezeugen wiederrufstK): 
Dann der Will eines Lestirenden ist wandelbahr, bis auff den letzten 
Athem seines Lebens.

249 * 5- II. Da es sich auch zutrüge, daß der Legatarius des Testirers 
Weib, in deffen Leben, oder nach seinem Lode, in Unehre beschlaffm 
oder geschandetr Oder aber der Mann fern Weib, das etwas legiret 
und verschafft, bößlich verliesse, von ihr gezogen, ihr keine Hülffe erzeigt, 
»och sonsten Raht oder Artzeney gebraucht, auch endlich eine Ursache ihres 
Todes gewesen: Da soll das Legat, als ob es öffentlich wiederruffen, 
gefallen seyn, und dem Legatario nichts gegeben noch gereicht werden.

M. Gleicher gestalt soll auch der Legatarius, der des Testirers 
auffgerichteten letzten Willen heimlich verborgen hatte, so derselbige nach
mahls wieder an den Tag gebracht würde, des, so ihm darin legiret 
und verschafft, auch priviret und beraubet werden, und daffelbige Legat 
bey den Erben bleiben 2).

Tit. DL

Von Uebergaben auff den Todesfall.

Art. L

Welche Personen von Todeswegen schencken möge», und welche 
solcher Uebergaben fähig seyn: Item, wie die Schenckungea 

von Lodeswegen geschehen und auffgerichtet werden 
sollen3).

§. I. llebergabe auffn Todesfall, im Rechten Donatio causa .mortis 
genannt, ist allhie anders nichts, daun so jemand, in Bedenckung vor
stehender Gefährlichkeit leibliches Sterbens, als schwerer Kranckheit, oder 
der Feind, Mörder, Tyrannen, Schiffuug, unsicherer Orth, oder Alters

1) A. & R. I. 12. 564. 593. 
R. I. 11. 1134—1139.

2) L. 8. R. L 12. 608. 8) L. 8.
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halben, einem ander» dermassen doniret und schencket, wo sich begäbe, 
-aß er hreselbe Gefahr nicht überstehen,, sondern sein Leben darhb Lassen 
wurde, dass alsdann demselben - die Gab - und Geschenck folgen solle. 
Gleicher Werse mag <auch einer Hey gesundem Leib, allein in Betrachtuna 
kunfftrgen natürlichen Sterbens, ob ihm gleich keine andere Gefahr vor
stunde, solche Uebergab von Todes wegen fürnehmen und auffrichten. 
Dann mchts gewissers -als der leibliche Todt, und nichts ungewissers 
dann dre Stunde desselben. Es werden auch' solche Uebergaben auffn 
Todesfall durchaus den Legaten oder Verschafftmgen in Testamenten und 
sonst verglichen^

§• H. Es müssen aber alle Uebergaben von Lödeswegen auff den 
Todt gestellt, oder darinn des Todes gedacht werden: Sonsten gelten sie 
nicht, als r^mlich daß einer (wie oblaut) ausdrücklichen perinelde, daß > 
er in Betrachtung der,Sterblichkeit solches gebe, l item# daß er gebe in 
augenscheinlicher Gefahr seines Lebens, wann er sehr alt, oder eine weite 
gefährliche Reife für hat, oder in sterbenden Laufften,. auff dem Todt
bett, in seiner Kranckheit ist: Item, so er gebe, wann er vor demjeni
gen, dem ers übergiebt, versterbe rc. Es muß auch derjenige, welchem 
solche Donation oder Uebergabe geschicht, dieselbige annehmen ,, es ge
schehe gleich durch ihn selbst, oder-einen andern an seiner statt) sonst 
gilt sie, nicht.

§. Hl. Melcher dann eine solche Gabe^ aus gemeldten oder andern 
Ursachen, * Todes halben, oder sonst gethan hatte, der mag dieselbe25tz 
Gabe gleich von Handen geben, oder bey seinen Handen behalten: Ge
schahe es aber, daß die daran gehengte >Conditioif nicht erfolgt noch zu
fallen könte,'so ist die Gab ab und nichtig: Und präg der Donator oder 
Geber die ^ab und Geschenk jederzeit als sein eigen Gut wiederum!» von 
demjenigen, dem er sie zu Handen gegeben hat, erfordern und nehmen.

§. IV. * Was aber die Persönen belangt, welche von. Tod eß- wegen 
schencken mögen, ist dies Orts zu erholen, und wjederumb zu besehen, 
was loben gesetzt, von denen Personen, welche Testament machen können 
oder nicht: Dann niemand von Todes wegen zu verschencken wird gestat
tet, er könne oder Möge dann auch ein Testament auffrichten. Also auch 
ein jeder, den man in einem Testament etwas legiren, ordnen und ver
schaffen mag- der ist der Uebergab auP/Todesfall fähig, àare aber 
jemand solcher Gaab und Mchenckung unfähig, so mag ihm tn derselben 
ein ander fubstituitet werden. Äb aber jemand eine; Schenckuvg von 
Todes wegen zu enchfahen würdig, oder capax, da ist auf die Zeit,-da 
der Verschicket oder Geber gestorben, zu sehen.

§. V. Es mag auch einer: eine solche Uebergab obW Donation auffn 
Todesfall nicht allein auff sein selbst, sondern auch auff seines Sohnes, 
Bruders, oder anderer Personen Sterben auffrichten und stellen. Ein 
Sohn der in seines Vatern Gewalt ist, dieweil er nicht testiren, Noch 
einigen letzten Willen auffrichten mag , so kann er auch^ keine Donatio» 
auffn Todesfall fürnehmen: Eß sey dann, daß solches aus Julaß des 
Vaters geschehe. Wann aber die'Söhne stey eigene , mit ihr selbst Ar- , 
beit und Geschickligkeit im Krieg oder sonst eröberte Güter, zu Latein 
peculia castrensia, vel quali castrensia genannt, haben, Mögen sie wit 
denselben in Testamenten, Codicille«/ Legaten oder Donation, ohne ihres 

Westpreuß. Prov.-Äecht. 46
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Baiers und männliches Verhinderung, , thun urtd fürnehmen, was sie 
sollen. . ' ,

§. VI. Wiewol Schenckung und Gab zwischen Eheleuten verboten 
(wie oben an seinem Ort ist gesetzet) mögen sie doch auffn Todesfall 
einander wol Uebergab thun, die Rechte haben auch dieselben daruwb 
angenommen und zugelassen- daß ber Eventus und Ausgang derselben 
erst in die Zeit laufft, da sie nicht,mehr, Eheleute seynd, und emes'von 
ihnen gestorben ist. Die übergebenen Guter seynd aber nicht zu Stund 
an desselben, dem sie solcher Weise geschenckt seyn worden, sondern der 
Nutz und Eigenthum bleibt bey dem, der sie geschenckt hat, biß er stiä

§/VlI. Damit, aber eine beständige Uebergabe auf den. Todesfall 
anffgerichtet, ist vonnöthen, daß sie zum wenigsten vor sünff Zeugen, 
wie gemeiniglich ein jeder ander letzter Wille erheischt, geschehe: Dann, 
wie oben gemeldet, werden Schenckungen von Todeswegen andern letzten 
Willen verglichen. Derowegen, wie und was massen ein jeder die Dor 
nation und Uebergab, in leiblicher Kranckhett und vorstehender Gefahr, 
oder allein in Vermelduug des kunfftigen natürlichen Todes, ordnet: So 
ist nicht vonnöhken, daß dieselbe in Schrifften verfasset, oder dem Ge
richt oder Obrigkeit iàuiret oder fürgetragen werden (obgleich auch 
sölche Donation «fret sünffhundert Gülden ware> sondern es ist genug, 
daß fünff Zeugen, die zum wenigsten zu einem jeglichen letzten Witt 
rnZuIariter/gehören, beruffen und erbehten (es wäre dünn, daß ein Va
ter seine Kinder dermassen begaben woltę, in welchem Fall zween Zeu-. 
gen genug seyn) und folgend dieselbe Donation mit oder ohne Schrifften 
von ihnen auffgerichtet werde. Und eine solche Schenckung auf den To
desfall ist alsdann erst krafftig, und hat ihre Würckung, wann der vo- 
tiator und Geber verstirbt.

251 * Art. II.

Wie Schenckungen auf den Todesfall nichtig gemacht, und wie- 
derruffen werden.

§. I. Wiewohl die Donation und Uebergabe auf den Todesfall 
krafftige Würckung und Effectus haben, verlieren sse doch auch in etliche 
Wege .und Falle dieselbe ihre Krafft und Würàng. Dann, es mag 
erstlich eine solche Donation und Schenckung auf den Todesfall jederzeit 
(dieweil dieselbe, wie oblaut, den Aegatis verglichen) von den Gebern 
und Donatom, ob auch gleich keine Ursach verhanden, rexoeiret und wlss- 
derruffen werden. Derowegen, wann auch der Uebergeber denjenigen, 
dem die Uebergabe geschehen, überlebte, oder die Uebergabe wiederruM, 

! oder des Lagers, in welchem er solche Uebergabe gethan, wieder auG 
käme, so ist die Donation und Uebergabe gefallen, dergestalt, da glerch 
das übergebene Gut schon gelieffert und truàiret worden, daß doch der 
Donator und Uebergeber, oder seine Erben' solches von dem, welchem es 
übergeben gewesen, oder desselben Erben, wieder in alle Wege haben 

zu erfordern. x - ' . „
§. Ti. Und obwol, wie oben gesetzet, Dann dre Person, der ore 

Uebergabe geschehen ist, vor dem Geber abstirbt, alsdann die Uebergabe 
auch gefallen seyn soll: So hat doch solches nicht statt, wann einem
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Sohn von sefnes Waters Verdienst ^der erzer'Kter Gutthat wegen, wàs 
Zoiurêt und derselbe begabt worden wäre, und der ÄZater den Sohn über, 
lebt. Dann obgleich dep Sohn in solchem Fall vor dem Uebergeber unb 
Donątorn stürbe: So fallt doch solche Uebergabe nachmahln dannoch auf 
den Water, so derselbe den J)onatom, der die Gabe gethan, überlebt.
77 §. in. Darnach, wo jemand so viel hinweg geschenckt, daß nach 

fernem Absterben die Schulden nichts zu bezahlen, so werden die Dona- ' 
klonen und Schenkungen auch, revociret und wiederruffen, und denen, 
so geschenckt ist, daffelbige wieder genommen- Es ist auch, ferner in 
Schenckungen àuf den Todesfall vor allem dieses zu bedencken, wes sich 
die Parteyen der Wiederruffung halber verglichen haben: Dann das 
sollen die, sofern das Recht nicht darnieder, zu halten schuldig seyn. 
Begäbe es stch auch, daß die, welche einander geschenckt, mit einander 
stürben, so hat keines Erbe was zu fordern, dann keiner ^den andern 
überlebt. Es wird auch eine Schenckung von Todes wegen für wieder, 
rujfen gehalten, so eine andere Dilpofition oder letzter Wille hernach tt*  
folget. • 7

§. IV. Wem aber das Relervatum und der Auszug , welcher bey l 
den Uebergaben auf den Todesfall' geschicht, und andern nicht isgiret 
oder vermacht worden, folgen solle» . In dem lasten Wirs bey Unserer 
verordneten einhelligen Meynung gnahrgst bewenden, daß nehmlich, wann 
eine Uebergabe auf eirken Todesfall geschicht, und der Donator behalt 
ihm etchD bevor, darüber feinen letzten Willen zu machen, und solches 
erfolget nichts Älsdann fctefeê Reservat den Bluts-Freunden und n!rch^ 
sten Erben des Donaterris folgen,. und deme, so die andern Güter auf 
den Todesfall loZiret und vermacht worden? nicht ącctefeimt noch zrr- 
wachsen solle. -

||||| * Tit. X. ' ; ' 252
Won Cödicillen»

Art. I. J .
Wie und mit was Soleniridt oder Zier dodîcîllî gemant, eon*  

firrniret und bestätiget werden^
§» I. Dblbol die Godicilleit bey dem gemeinen Mann nicht sonders 

im Brauch? vielen auch unbekandt sehnd; So haben dieselben doch im 
Rechten auch ihren Grund und sondere Ordnung, wie es damit gehaltert 
wevdert sollen, werden arich je ^u Zeiten von den reichen und wolhaben- 
den Personen ihrem letzten Willen gebraucht. Und seynd solche Co^ 
dicati, db sie wol Unterscheiös halben einen besondern Rahmen haben, 
anders nicht als ein klein LeHrment, so yhn alle Solemdtaten und Zier
lichkeiten der Rechten, auch vor wenig ZMgen, als nehmlich fünff taug-?, 
lichen Personen, ob gleich dieselben unerbethen (darunter auch Weibsbil
der zugclaffen seynd) auffgerich^t wird. Und kan fast alles dasjemge, 
was in Testamenten mag geschehen, darinnen verrichtet werden, als die 
Geschaffteund, Wèrmachung der Degatett , Aenderung und Wiederruffung 

/derselben, Verordnung der Vormünder, und, alles anders, allein ausge-
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»ommen, daß dann weder Erben ernennt oder gesetzt, »och nterses 
oder subftituiret, noch auch solcher Erb-Satzung einige beschwerliche Con- 
Lriön angehenckt, desgleichen auch keine Exhaeredationes oder Enterbun
gen darin.geschehen mögen . ,./z

§. II. Derhalbe», wann einer em Testament auffgerichtet, und.et
wa» Aenderung darin, fürnehmlich der Legaten halben, fürnehmen wolt: 
Oder aber, wenn einer gar kein Testament gemacht, »och zu machen 

> Worhabeüs wäre; Sondern begehrte seine Erbschafft' auf seine nechste 
Werwandte, wie eß die Recht geordnet, kommen oder fallen zu lassen, 
wolle aber darneben andern gute» Freunden- von seine» Haab und Gü
tern etwas legim und verschaffen: Dasselbige mag ein jeder,, der zu 
testiren Macht hat, nebenst einem vor- oder nachgehenden Testament, 
oder auch ohn einig Testament, vor fünff tauglichen («je oblaut) darzu •

> erbethenen oder unerbethenen Zeuge», Manns- oder Frauen-Personen, 
fchrifftlich oder mündlich, wol thun, und dasselbige ohne Solenmtftte» 
Mttb Zierlichkeit der Rechten. Und wo einer' dermassen vor fünff Zeugen 
(wie obstehet) seinen Willen eröffnet, und von seiner Merlassenschafft ei
nem oder dem andern legirt und vermacht, dasselbige Geschafft seynd

' die nechste Freunde oder Erben, nach Antretung und Adition der Erb- 
schafft, auszurichten und zu voünziehen schuldig/-). . ",

ni. Hatte auch jemand ein Testament gemacht, und darm seine
> vorhabende Codicille« vorbehalten und bekräfftiget, oder that solches her

nach: So sollen alsdann dieselben Coflidlli, sonderlich, wann sie mit 
desselben eigenen Hand geschrieben waren, nicht weniger gelten. Äs wann 
sie vor Zeuge« auffgerichtet waren-»).- Es mag auch einevso viel Co- 
dicill machen, als ihm geliebt, die. auch alle, sofern sie urchk einander

2K4rmvieder lausse» loder so sie einander zuwieder, * alsdann das letzte kraff- 
tig seyn, exeqdrct und vollnstrecket werden sollen, welches derogestalt rn 

Testamenten nicht statt hat. j
8 IV Wolle dann einer auch ohn 'alle Schrifft Codicills-wetse 

mündlich, aus seinen Gütern und Wrlassetzschafft, seine gute Freunde 
‘ mit Legaten bedencken, oder sonst etwas legiren und verschaffen:^ Das 
mag er auch thun, und soll solches gleich so krafftrg seyn, als wäre es 
schrrfftlich verfaßt, doch daß ês auch vor funff Zeuge» geschehe«).^

Art. II,

Wie die auffgerichtete Codicilli unkräfftig und unwürcklich werden.
8. I. Gleichwie ent Testament geschwächt und unkräfftig wird, so 

nach demselben dem Testirer ein ehelich Kind gebohren, also werden 
auch die Codicilli, die demselben Testament anhangech unkräfftig und IN- 
briniret5) Es wäre dann, daß der Testirer dieselbige hernach wieder- 

r ' umb confirmiret und bestätiget hätte. Also werden auch die Coàilli uu- 
kräfftig, wann der Testirct dieselbige wiederumb auffhebt und revomet6).

J. 12. 564.
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Oder «bet andere auffrichtet, so den vorige» ganz und gar zuwieder 
sevnd. s ? ■ • , . . .

§. II. Desgleichen gelten, auch die ^Codicilli Nicht, so von dem ge
macht, der ein Testament ausszürichten nicht Macht hat: Ob er gleich - 
dieselben auch zuvor im.Testamente, oonhriniret und bestätiget hatte. 
Dann. Codicilli, so aus einen» Lestament kommen (qui ex Tefiamento de
pendent) so das Testament nicht gilt, ,so können auch die Codicilli nicht 
gelten. Dann, das am ihm selbst nicht beständig , unkrafftlg und zwerf- ,, 
felich, kann durch ein ungewissers und unkrafftigers Nicht couLrmiret oder 
kräfftrg gemacht werden.,

WML' xi.
Wie die Testäment zu eröffnen'und zu ęxequiren.

B. I Alle Testamenta und letzte Willen, so nach vbgesetzten For- : 
‘ men schrifftlich oder mündlich auffgerichtet und verzeichnet, sollen «uff , 

Begehren aller derjenigen, so darin Interesse zu haben vermeinet, aroff- 
net, auch nothdürfftiglich ersichtigt, und einem ;eden lautere Kbschrifft 
davon gegeben werde« î Dann, dieselbe Testament und letzte Wille» 
sevnd qleich als für gemeine Instrument zu achten. Doch sollen solche 
Testamenta und letzte Willen nicht alsobald au ff eines ledern Begehren 
also eröffnet oder gemein gemacht werden, sondern wo »emand darr» in- 
'terefle zu haben vermeinet, soll er solch sein Interesse zuvor (so daran 
qezweiffelt würde) summarie deducjren und beweisen, oder nach Gele
genheit der Sachen, solches auch mit dem^EYde zu betheuren schuldig, v

’’ «à Da auch jemand in vorgedachten Fälle» Vas Testament zu 
sehen ^«nd abzuschreiben nicht exbibiren oder herfur geben wolte, soll«« 
er durch jedes Orts Obrigkeit darzu gebührlich compelhret, angehalten 

. und gerwungen werden. So aber das Testament verbrandt, verdorben, 
verborgen oder sonst unterdrückt worden wäre: . Da soll ^n ^tar“S 
und andern, so Interesse daran zu haben vermeine», t» andere Wege ge. 
holffen werden '). und was hie oben von Testamenten geordnet, solches- 
ÿat in Codicillèji auch ftßtf.

Tit. XII.
Bon Erbfällen und Erbschafften, da kein Testament oder, 

sonder Geschafft verhanden, wie es darin zu halten. 
Nachdem Wir in Unserm Königreich Preussen, ,so wol in Stadteü, 

als auffm Lande in den Aembtern hin Und her, gantz ungleiche wiednge 

schen Rechte», und zum Theil auch unrechtmäßige und unbillige Gevraucye, 

6 zSSbS'' '1 - ■ ' JIB -
1) U. i R. I. I2.KL7, 2) A. 8. R. I. 12. LàM 3) t. 8. R.

I. 12. 602. . UM
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von der Erb- und Verlassenschafft deren, so ohne Testament oder son
der Gemacht abgestorben, wie es darin zu halten, befunden: Darob 
auch Unsere Vor - Eltern, seeliger Gedächtnüß, Mißfallen gehabt, und 
mehrmals berathschlagen und versuchen lassen, ob und wie doch die zu 
einer gleichen einhelligen SueoeUion zu bringen, welches aber damahls, 
sürgefallener Verhinderung halber, nicht statt haben , ,noch verglichen mö
gen werden: Zudem gleichwol auch dieser Handel von Erb-Gerechtigkeit 
ohne Testament in gemeinen beschriebenen Pechten weitlausstrg ausge- 
führet, aber durch der Interpretern,v Serbenten und Rechts •- Gelehrten 
allerhand wiederwärtrge darauff erfolgte Opipionen' und Meinungen, die
selben sehr streitig und irrig gemacht-worden: Dieweil dann Uns nicht 
allein beschwerlich ist, sblche vielfältige Ungleichheit langer zu gedulden, 
sondern Wir auch fürnehmlich hierin betrachtet, was für Unruhe, Un
trieb und Unkosten, mit taglrchem Aancken und Rechten, Unfern Unter-, 
thanen hieraus erwachse: Damit dann Unsere Hoff-Richter und Rathe, 
auch Beambte, und also Ober- und Unter-Gerichte, so wol auch die 
Unterthanen und Angehörigen Unsers Königreichs Preussen, hierinnen 

/ ein gewisses haben, darnach sie sich in zutragenden Fallen zu richten, 
auch unnöthige (wie obgedacht) Rechtfetsigüngen. zwischen ihnen,, so viel 
müglich , vermieden bleiben: So haben Wir denselben zum Besten für 

\ eine Ikothdurfft geachtet, auch diesem Handel, durch die von Uns und 
von allen Ständen dieses Unsers Königreichs Deputate, seine beständige 
und gewisse Maaß und Ordnung, dem Kayserlrchen,x Sächsischen und 
Colmischèn Rechtèn, so viel müglich, gemäß rc. zu verschaffen. e

Setzen demnach, ordnew und wollen, dass hinführo in künfstigen 
Fallen diesem Unserm Land-Rechten in Erbyngen ohne Testament aller- 

' ' dings nachgegangen werde; Wie Wir dann auch alle und jede lnterpre^ 
lotion und Auslegung, so aus dem alten/Und neuen Colm entsprossen, 
mit den Dewöhnheiten, so daheto eingeführet, und diesem Unserm Land- 
Rechten zuwider, hiemit wissentlich auffgehoben, abgethan Und oêret 
haben wollen. Wornach man sich hinführo zu richten.

255 * Art. I.

Von Succession und Erb-Gerechtigkeit deren, so in absteigender 
. Linie dem Verstorbenen verwandt, als Kinder und Enchel.^

> S. V So nun jemand aus dieser Welt, durch den zeitlichen Tod, 
verschieden, so ist zuforderst zu sehen, ob er ein rechtmäßig Testament 
hinterlassen, darinnen er einen oder wehr Erben eingesetzt oder nicht. 
Dann, wo ein Testaments-Erbe verhanden, unangesehen, daß derselbe 
auch frembd , und dem gestirer nicht verwandt, wird er doch allen an
dern des Verstorbenen nahen Verwandter: in der Erb - Gerechtigkeit prae- 
feritet und fürgezogen r), Jedoch soll und muß solch Testament aller
dings nach der Form, Weise und Maaß, wie in vorhergehenden Tituln, 
urrd sonderlich im ersten, weitlaufftig vermeldet, auffgerichtet und ge-
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stellet seyn. -Wo aber Seine Institutio haeredis und Erbsatzung geschehen, 
alsdann kommt man erst aus die Succeßion und Erdung deren, so dem 
Verstorbenen am »echsten, der natürlichen Werrvandtvüß und Geblüt nach, 
zugethan, und also die nechstên Erben oh» oder ausserhalb" Testaments I 
seynd. . sÿSBSBt îÿS

§. il. Es fei sich aber kein Erbe der Haab, und Guter, die der, 
de» er zu erben vermeynt gehabt, unterstehen: Oder derhalben Vertrag 
oder Rechtfertigung fürzunehmen anmassen; Es sey dann zuvor kündig und 
lauter bewust, daß derselbe, den erwerben wil, gestorben. Und wird 
der im Rechten-Intàus gen.andt, der in seinem, Lebe» kein Testament 
auffgerrchtet,vder der'esu Testament auffzurichteri sich unterstanden, und 
dasselbe gu thun nicht Macht gehabt, oder die rechtmäßige Zier und 80- 
lenniut nicht darzu gebraucht hat. Desgleichen, so jemand ei» Testa
ment vollkommentlich auffgerichtet, und dasselbe nachfolgend durch dni 
»echsten Freunde gestritten, und krafftloß oder unwurcklich gemacht ist: 
Oder, so nach Auffrichtung des Testaments der Testirer ei» ehelich Kind 
erobert' Oder, so die Inftituirten, geschriebenen und eingesetzte Erben 
die Erbschafft nicht »»nehme» wollen rc. Wie sich nun dieser Falle • 
einer oder mehr begeben, so ivird dafür geachtet und gehalten, daß der 
Gestorbene ohne Testament sey. Todes abgangen, und werde», alsdann 
die n«rlisten Gesteundten und Erben (wie obstehet) zur Erbschafft gelas
sen: So lang auch der Gestorbenen Teßamenta und letzte Willen zwerf- 
felich und strittig seynd, werden die »echsten Erben und Freunde michr 
zugelaffen ,. und mußin Me Wege, ob der letzte Wille, soviel die Erb- 
satzung betrifft, Krafft habe oder nicht ^erörtert werden.

. h. ju. So nun jemand ohne Auffrichtung emes Testamente oder 
letzten Willens verstirbt, oder, ob. er, gleich ein Testament gemacht hat, 
doch dasselbige im Recht nichtig und ünkrafftig befunden und erkant wird: 
Alsdann fallet seine Nachlaß- und Erbschafft auf serve Gestpte Bluts-- 
Freunde, die seyn ihm gleich vo» der Mutter oder vom Water (dann 
unter denselben, so viel die Suceeffton und Erb - Gerechtigkeit .betätiget, ■ 
in den Allodialibus Bonis und Gütern zu Eölmischen Recht-kein Unter
scheid mehr ist) verwandt, aber die Schwägerschafft, wre nahe die auch 
ist aiebi keine Erb - Gerechtigkeit. Es seynd aber dteselor Gesrpte Bluts- 
Freunde in dreyerley Unterscheid: Nehmlich, daß deren etliche dem W^- 
storbenen verwandt seynd in der absteigenden Limen, als Sohne, Toch-ä 
1er, Enckel, Ur- Enckel, und so viel , man deren m absteigender Limo 

D6^ Ium aàrnàftynd^'deren etliche verwandt in der auffsteigendm Li
nien, als Water, Mutter, Elter-Water, Elter-Mutter, Ober-Elte^ 
Hqter, Ober-.Elter - Mutter, und andere Eltern, so viel deren über sich 

à^ Znm^dttttE^sthnd etliche verwandt in der Zwerch- oder Beyseits- 

Linien, als Bruder, Schwester, Brüder- und Schwester-Kn^ere und 
^inds-Lindere, und also fortan in derstlberi absteigenden Zwerch-Ltmen. 
Desgleichen auch in der auffstetgenden Zwerch-Limen, als des .Berstor. 
denen Vater oder Mütter Bruders, und. derselben Kmder rc.

s IV und unter diesen dreyen Erb-Ordnungen seynd die, so dem 
Gestorbenen in absteigender Lim/verwandt, die erste» md forderste»..
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Dann, dien/eil unter andern Effecten und Wirkungen deß Ehelichen 
Standes auch diese, daß die Kinder, so aus-rechter Ehe gebohren, vor 
allen andern Cognaten und Verwandten,. die Eltern erben, wie denn 
auch solchen Kindern, aus Göttlichen mrd Weltlichen Rechten, der Eltern 
Erbschafft eintzig und allein zustehet: So ist zu wissens daß unter sol
chen Kmdern in absteigender Linie mancherley Unterscheid seyn. Dann 
erstlich seynd etliche zugleich Natürliche und Eheliche Kinder, die von 
zweyen Eheleuten, so in Ehelichem Wesen und Stand bey einander woh
nen, oder haußlich sitzen, gebohren werden, die man Legitimos ęt Na
turales neuner. So seynd auch etliche weder Natürliche oder Eheliche, 
als die von gemeinen Weibern oder verdammter Vermischung, als Ehe- 
hruch, oder sonsten nahen Bluts-Verwandten, mrt denen die Ehe ver
boten, gebohren werden , so Bastarden, Spurii, Adulterini*,  oder in- 

> cestuofi genannt werden. Und obwol solche uneheliche Kinder unter uns
Christen billig nicht seyn noch gehöret werden sotten, in Ansehung GOt- 
tes Gebots und Unser Ehe-Ordnung, auch àieütz-Rechten, in welchen 

.. diese unordentliche, ausser dxr Ehe fürgenommene Vermischung, bey ho
hen Straffen und Pönen verbohten: Jedoch, dieweil sich dannoch etwan 
dergleichen Kinder finden, wollen Wir auch unterschiedlich, wie eine oder 
die andere Mnder ihren verstorbenen Eltern ohne Testament succedim, 

/ oder was sie sonsten, von ihnen gewahrten haben sollen, setzen und 
verordnen.

§. V. Dieweil dann (wie obgedacht) aus Göttlichem, Menschlichem 
und allem Recht- den Kindern ihrer.Eltern Verlassenschaft, und alles 
was sie haben, zuforderst erblich zugehöret*):  Demnach wollen wir erst
lich, daß des abgestorbenen Vaters oder Mutter nachgelassenen Eheleib
liche Kinder im ersten Grad, Sohn und Töchter, alle.solches abgestor- 
.denen Vaters oder Mutter Verlassenschafft, Lregends und Fahrends, zu
gleich unter sich in die Häupter (in Capita) oder wie man sagt, so viel 
Münd so viel Pfund, »ertheilen und erblich empfahen sollen"). Und 
schliessen aus alle diejenigen, so denselben ihrem Vater oder Mutter 
in auffsteigender und auch'Zwerch-Linien verwandt seynd. Dann (wie 
der Colm davon redet) das Erb soll aus dem rechten Busem.nicht ge
hen , dieweil jemand davon vorhanden ist.

§. yi. So aber mit den Kindern im ersten Grad auch Kinds-Kin
der, von einem verstorbenen Sohn oder Tochter verhanden wären: Sol
len dieselbige Nicht ausgeschlossen, sondern Mlt ihnen, Jure Repraesen
tationis, tu die Stamme (in Stirpes) zu erben gelassen werden 3)2 Also, 
daß alle solche Kindes -Kindevffo wl , als ihr Vater oder Mutter selbst, 

257 so die noch im Leben wären, erblich empfahen. Welches gleichfalls mit 
Zandern Kinds-Kindern, wie rveit auch die dem Verstorbenen im Grad 

seyn, auch also gehalten, daß die weitesten mit den nähern in die Stamme 
Stirpes) zugelassen werden sollen. Sintemahl man hie die Grad 

nicht in Acht hat, sondern allein auff den Stamm siehet, wo die Kinds- 
Kinder Herkommen.. Darum, so lang in absteigender Linie ein Enckel,

1) A. L. M II. 2. 300. 2) A. L. R. II. 2. 302. 3) A. L. R. II.
2. 348. .
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^rempel beyder »echst obgesetzte» Fälle. 
Abraham'Water der zu erben ist. -j-

Luvwicy. Isaac verstorben, f Johannes verstorben^ 

 

Jacyb. Catharina verstorben, f 

DD« ^W' Joachim. Anna,

Jacob.

w Hte werde» Jacob der Enckel an statt Isaac seines Vaters, auch 
Joachim «nd Anna ast statt Johannis ihres Großvaters Wit Ludwiche» 
des verstorbenen Abrahams Söhn, und an desselben Abrahams Verlas- 
senschafft fei die @tamme (in Stirpes) zu« erben zugelassen.

YJ.r- ^M sich anch der Fall also zu, daß die abgestorbene 
Person kein Ehelich Kmd tm ersteir Grad, sondern alleist, Kindes - Kin- 
der'Enckelei», aus zweyen oder mehrer» seinen Kinder» ehelich geboh- 
ren, «ach ihm verliesse: Ob gleichwol voll einem Kind mehr,, dann vom x 
andern, selbiger Enckeln vorhanden waren, als von einem Kind zwey, 
»Nd vo» dem andern vier oder/sechs: Da ordnen und wollen Wir, daß 
vannoch in solchem Fall die Enckelein nicht zugleich in die Häupter (in 
Capita) sondern in die Stamme (in Stirpes) zu erbe» zugelassen werden 
sollen'); Also, da die zwey EnÄlein-von dem einen Kind gebohre» 
de» halben Theil, und die' feier öder, sechs auch de« halbe« Theil erb- 
lich empfahen. osBSm

* Und also fortan zu andern weitern Fälle» in absteigender Lime zu 258 
rechne« und zu halten. ' .

Anna verstorben, f , Peter verstorben, f ,

Ulüch. ^Älbwich] Justin». Philip. Conrad. '» . Hi? sollest Ulrich und Ludwig die zween Enckele eine» halben Theil; 
und dann Jnftina, Philip u«d Conrad, die drey Enckele, den ander», 
pfahdn S£^eit ^îstoM, ihres Großvater», Werlassenschafst erblich em- 

-, §• VIIr. Da es sich auch begähe, daß die Kinder aus mehr als 
einex, und unterschiedliche» Ehe» gebühren: So erben die Kinder vo» 
deck Water desselben ihres rechte» Waters Güter zuvvraus allein, und 
der Mutter Güter, dieweil dieselbige eine Mutter beyder Ehekinder ge
wesen, zugleich: Und hinwicher erbe» die Kinder von der Mutter der-

1) A. L. R. IL L 350. 
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selbe» ihrer rechten Mutter verlassene Haab zuvoraus auch allein, und 
des Waters, dieweil er ein gemeiner Water beyder Ehekinder gewesen, 
auch zugleich,

H. IX. 'Und wiewol diese Unsere obgesetzte Ordnung allem von ae- 
Lohrnen Ehelichen Kindern difponiret, und Meldung thut:^ So wollen 
Wir doch in derselben Zahl auch diejenigen Kinder, so der Mann mit 
àer ledigen Weibs-Person (die sich zu demselben allein in seinem 
Hause gehalten) vor der Ehe gezeuget, folgends aber öffentlich geeh- 
licht und zur Kirchen geführet h.at, dardurch dann solche Kinder auch 
legitimirt und geehlichet werden, mitbegriffen und gemeiner .haben; 
Also, daß dieselben für rechte Ehe-Kinder gehalten, und gleich den an
dern in der Ehe erzeugten Kindern erbfähig seyn sollen *)•

§. X. Die uneheliche Kinder aber, die aus gar verdamter Ver
mischung und Geburt Herkommen, als aus kündlichem oder offenbarem 

259 Ehebruch: Oder * da Vater und Mutter von wegen der nahen <^ip- 
schafft (davon hie oben Lib. 2. sub Titulo de Nuptiis geordnet) und 
Blutschande, keine rechtmäßige Ehe besitze» noch haben mögen rc. Die 
seynd weder der Väterlichen, noch auch Mütterlichen Güter ' fähig rc. 
Doch mag ihmn aus Barmhertzigkeit und Mütterlichem Mitleiden zu 
ihrer Leibes Nahrung etwas gefolgt, und Alimenta zu ihrer Erhaltung 
gereicht werden. Und welche uneheliche Kinder ihre Eltern nicht erben, 
da sollen auch hinwiederum dieselben Eltern von ihren unehelichen Kin
dern nichts gewärtig seyn').

Art. II.

Von Erbschaften oder Erbnehmung in auffsteigen- 
der Linie.

Wie Vater, Mutter, Anherr, Anfrau, Uranherr, Uranfrau, und 
andere hinauffwerts zu rechnen, ihre abgestorbene Kinder, 

Enckeln oder Urenckeln erben sollen.
s. I. Wann jemand ohne Testament verstorben, der weder Kinder, 

noch Kinds-Kinder hinter ihm verlassen: Alsdann werde» dr«m auff- 
steigender Linie, es sey Water oder Mutter, Altvater oder Altmutter, 
Uraltvater oder Uraltmutter, oder, da müglich, noch wertere Litern za 
des verstorbenen Kindes, Enckels oder Urenckels Erbschafft, auff Maaß, 

wie folget, zugelaffen. ■_ Ł. ..
Und in diesen Fällen ist im Eingang zu wissen, daß dre vor und 

«he nicht zu ihrer Kinder, Encklein oder Urencklein Erbschaffien zuzu
lassen, sie waren dann ohn eigen Leibes eheliche Erben abgestorben; 
Also, daß natürlicher Neigung nach, die erste Erb-Gerechtrgkert de» 
Personen in absteigender Linie zugehort, und allererst im FgU,. 
die nicht verhande«, am nechsten darnach die Eltern zugelassen werden.

Wann es sich dann begäbe, daß die Kinder vor den Eltern ab
stürben, und erstlich also, daß die abgestorbene Person keine eheliche

1) A. L. R. II. 2. 596. . 2) A. L. R. II. 2. 658. 659.
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Ki»dà-àder aber doch eheliche Water und Mutter, «ach 
> îm.Wen verließ: Da soll derselben Merlaffenschafft, sofern der 

ttr^imd Tie M eigenes gehabt) solchem ihrem Wa- .
à pnv Muster zuglerch mtt einander ànangesehen, r>aß noch der Alt- 
wäre ’»w? MOt?C vedhanden) oder welches unter ihnen im ■ Lebe» 
Sna $ à"kallen. Derowegen, so unter Water und Mutter
hi» a rer reu • "^gangen wäre, erbt: das übrige allein, und schleust 
dre andern Eltern ttt auffsteigender Linie aus *).

abgestorben (Kind) in diesem Fall nicht Water 
oder Mutter , sondern -Großvater und Großmutter, Water und Mutter 
halben, verliesse: Sollen,solche! vier, Eltervatek und Eltermütter, zu
glerch m dre Häupter (in capita) erben2).

* E x e m p e l. 260
Alt-Water. Altmutter. , Alt-Water. Alt-Mutter.

Water verstorben t \ Mutter verstorben.

Johannes verstorben, der zu erhen. f

, Allhier wird die Werlasscnschasst des verstorbenen Johansen dem 
Altvater und Eltermutterauff seines Vaters Seiten zu halben:. Und der 
andere halb? Theil dem Altvater und Aettermuttervon der Mutter 
Seite» her, ob auch Beten , nur eins im heben wäre, zugetheilet.

§-TIL Und solches soll auch auff gleicher Gestalt also gerechnet 
und gehalten werden: Jedoch, daß allewege» der naher im Grad-de» 
weite?» gar ausschließt: Also, wann Water und Mutter verhanden, 
der Eltervater, oder- Eltermutter-picht zugelassen: Oder, da Altvater 
oder Altmutter bevor seynd, Uraltvater oder Utaltmukter gleicher à- 
stalt nicht erben mögen ^). /

§. iy.: Wann! sie aber in ungleicher Anzahl seynd, als auff/einer 
Setten Waterlicher Ahnheir und Ahnfraue, auff der andern aber allein 
der Mütterliche Ahnherr, oder die Ahnfrau, alsdann erbet derselbige 
Mütterliche Ahnherr so viel, als-beyde Väterliche Ahnherr und Ahnsrau, 
das ist,, jede Parthey zu halbe» Theils. -

Exemp e.HM
WWZAMHerr. wn - SÄiS In-Her'r.^M

Water versterben, f ..Ms Mutter verstorben.^ -Ä

Philip den man erben soll, f

* §. V. Es werden auch durch die Verwandten in aufsteigender Linie261 
alle andere Gesipten. der Zwerch - oder beseitlichen Linien ausgeschloffen, 
ausgenommen Brüder und Schwestern, so dem Verstorbene» von Waten 
und Mutter, und also beyden Banden zugetha» seynd5).

1) A. 8, R. II. 2. 391, 2) A. 8. R. II. 2^,498. S) A. 8. R. II.
2. 497. 4) A. 8. R. II. 2. 498.' 5) A. L. R. If. 2. 498.
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Derowegen!, so die abgestorbene Person, neben Water und Mutter, 
in unzerttenntem Busem, auch eheleibliche Geschwister von beyden Ban
den^ eines oder mehr, im Leben verliesse: So sollen solche des Abge
storbenen Geschwister neben dem Water und Mutter zugleich, m die 
'Häupter (in Capiu) anstehen und erben '). So aber die abgestorbene 
Person neben seinen; Vater und Mutter, und neben seinen Geschwister» 
von beyde» Banden, auch seines verstorbene» Bruders oderlSchwester 
Kinder nach ihm verließ; In diesen; Fall sollen abermahls eines ver
storbene» Bruders oder Schwester Kinder, an statt ihres Vaters oder 
Mutter, Juri-, Repraesentationis, itt den Stämyren (in Stirpes) zu Mit- 
Erbe» zugelasse» werden. Welches auch gegen Altvater oder Altmutter, 
darzu Uraltvater utid Uraltmutter, und also fortan, statt haben soll.

Wann der Verstorbene in absteigender Linie, keine Eheliche Leibes- 
Erben, oder Bruder und Schwester von beyde:» Bande», oder derselbe» 
Kinder verlast:' Alsdann geht düs' Erbe ir» der rechten Linie ausfiverts 
in die rechten Stämme, und nehmen Water und Mutter sein Erbe, allein: 
Oder, wo der Water oder Mutter nicht im Leben, so ist der Großvater 
oder Großmutter, oder andere auffiverts, zu denen verlassenen Güter» 
ab intestato’ die rechten und nechsten Erben. .

Ist aber eins von de» beyden gestorben, also, daß der Busem 
zertrennt, oder gebrochen ist, die Theilung sey geschehen oder nicht, so 
seynd seine Schwestern und Brüder in den angefallene» und anererbte» 
Gütern, sie seyn Väterlich oder Mütterlich, seine nechste Erben von 
Rechtswegen. -.Würde aber , der Verstorbene, ausserhalb den ererbte» 
Väterlichen oder Mütterlichen, andere Güter mehr, als Bona adventitia, 
castrensia vel quasi castrensia, oder wie sie Nahmen haben mögen, hin
terlassen : So solle» in deuselben die Eltern, es sey Vater oder Plutter, 
so noch im Lebe», nebst des verstorbene» Brüdern toter Schwestern in 
Capitq. uub in die Häupter, nach der Personen Anzahl, fuccedire«, und 
gleichen Theil nehme»». ' ■ .

Unt dieses ist zu vernehme» vom Vater und Mutte»:, Bruder und 
-Schwester, von beyden Bairden, da keine Zweyung an st^.Dann Wa
ter "und Mutter jegliches nimmt ihrer sonderbarer Kmder Erbe, fur den 
ander» der Kinder halb Brüder» und halb Schwestern von Rechtswegen: 
Als, wann ei« Mann vier oder fünff Haußstauen nach «»»ander ge- 
freyet hätte, oder eine Frau so viel Männer, und zeugte mit leglrcher 
à Kind, Und die Kinder erlebten ihres Vatern oder Muttern Todt, 
welches von ihnen hernach stirbt, des Water oder Mutter regliches nimmt 
ihrer sonderlichen Kinder Erbe und nicht sein halb Bruder'). ■ 

7 s. yi. Was aber die Geschwister, so dem verstorbene»» Bruder 
oder Schwêster allein von einem Band zugethan und halb Geschwister 
genennt, oder derer Kinder anbelangt , werden gehörter massen m»t den 
Eltern nicht zngelaffen, sonder» von denselben, oder anderwäschwrstem 
und deren Kindern/ ausgeschlossen. Derowegen, ob daun w^ das Ab
gestorben darneben aüch von Water oder Mutter her em halbGeschwlster 
verlasse»: So sollen doch dieselbige nicht zugelasse» werden, Alldrewetl

'Hies 
Md« it 
WM® 
mb M 
à Śnibi 
bat 
lie Wem 
Îmm à'èls» 
Me der

ta der 
Wà
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à lind i 
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p Daß 
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Geschwister von beyden Bande»/ oderdèrselbigen Kinder; Mder auch, 
wie obgedacht, des Gestorbene». Elter» i» auffsteigender Ichre bevor 
seynd *).  Mà

* E)d m p e l. - ■ 262
Anna erst Weib Heinrich Water. Catharina ander Weib

verstorben, t . verstorben, t v

Jacob verstör- Johannes Joachim 
ben, der zu Bruder.' verstorben.f Philipp. ;

erben, f

' Caspar. Magdalena.

Hie solle» an des verstorbenen Jacobs Werlassenschafft Johann sei« 
Bruder ein Theil, und an statt Joachims, seines verstorbenen Bruders^ 
drsselbige» Kinder, Caspar- und .Magdalena, den andern Theil erbe», 
U»b schliessen aus Heinrich de» eLater, ncbenst Philippen des versterbe? 
ne» Bruder von einem Band. Mas auch also die Geschwister, von bey
den Banden, oder deren Kinder, gehörter massen erben, daran solle« 
die Eltern (weil dieses ein peculi um adventi tium extraordinarium ist^ 
teilte Niessung, Usumsructum, PoH'effioii oder .Besitz haben: Sondern soll 
dasselbe der Kinder ftey und vollkommlich eigen-Gut seyn und bleibe«-^

in. ?
Von der Erb-Gerechtigkeit, oder Succession berat, die dem 

Verstorbenen in der Seit-Linien, als Bruder, Schwester, und 
andere Gesipten 4t verwandt seynd.. ,

§. !• So viel nun die dritte, alß die Seit-Linien belanget, da 
ordnen und wollen Wir, wann nehmlich die abgestorbene Person keine 
Gesipten oder.Verwandten, weder in der absteigenden nöch aufssteigen- 
derr Linie verlaßt, sondern allein Geschwister, als ^Bruder und Schwe
ster von beyden Banden, das ist., von Vater und Muttèr her, ein. oder 
mehrer Daß alsdann dieselben, als hie nechstem Verwandten, für allen 
andern Gesipten und Verwandten erben und KwoePren sollen. Doch 
mit dem Unterscheid, und ^nehmlich, da rechte Geschwister,^ Bruder263 
oder Schwester von beyden Banden, ass von einem Vater und. Mutter, 
vorhanden seynd, daß^dieselben den Vorzug und Praerogativam haben, 
äin erben, und die ein halben Geschwirr von einem Band gantzlich 
ausschliessen4) : Und nicht allein schliessen HG rechte Geschwister den à 
halben Geschwister aus, sondern es sollen auch ihre, deo recht Geschwi
ster^ Kinder (ohnangesehen, was der alte Colm da^on ditzoMpeL^ tmb 
etwan widersinnig, wider die ausdrückliche klare. Texte der Rechîerr, so 
wol auch wider die Vernunfft möchte gesprochen seyn) ob sie gleich eiuO 
Glieds oder Grads weiter seynd, die ein halben oder yon-einew Band,

1) A. 8. R. II. 2. 489 re. re. 2) A. 8. R. II. 2. 1Z6. 8) A. 8. St.
6. 8. 81. 4) A. 8. R. II. Z. 86.
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Jare sive benesicïô Repraesentationis, ausschliessen- Wie in folgender Fi
gur zu sehen A). '

E x e m p e l.
Marr-erste , Philipp der Vater.} Else zweyte Hauß-Frau.}

Frau. }

Adam den man
erden soll, }

Hie erben den Adam seines rechten Bruders Lorentzen Kinder, Isaac 
und Jacob, allein, und schliessen den ein halb oder von einem Band 
Bruder Daviden, der doch eines Glieds naher als sie, Dem Ittam ae- 
jîpt ist, aus 2X i '

§. H- Wann dann auch rechte Geschwister, Md dann auch eins 
oder mehr rechte Geschwister Kinder verhandenseynd: Alsdann erben sie den 
verstorbenen ihren Bruder und Vettern sämtlich: Doch mit Unterscheid, 
und neItnlich die Brüder und Schwestern in Capita, in die Häupter, 
ein jedes sein Theil vollkömmlich: Aber die Geschwister-Kinder, ob de
ren gleich in der Anzahl viel, doch erben sie nicht mehr, als, auch nur 
einen gleichen Antheil, wie die Brüder und Schwestern, nehmlich ein 
Stamm-Theil (in Stirpes) das ist, so viel als ihr Water oder Mutter, 
so sie noch lebeten, erben fönten, welches auch nicht mehr, als nur ein 
eintziger Theil seyn würde3).

Lorentz.} David ein 
Halbbruher.

Isaacs Jacob.

264 ^Exempel.
Ernst. Agatha. Christoff Georg, } Ursula. }

den man 
erben soll.}

Niclaß. Conrad. Heinrich. Eberhardus. Anna.

Hie wird die Erbfchafft des verstorbenen Christoffs getheilet in vier 
gleiche Theil, davon der Ernst einen, Agatha den andern, und des 
Georgen vier Kinder den dritten, und Anna den vierdten Theil hin
nimmt: Dann in diesem Fall erben Geschwistert'e Kinder nur in Stirpes, 
in die Stamme (das ist, an statt ihrer Eltern) und nicht (in Capita) in 
die Häupter, und soll solche Freyheit, Privilegium und Jus Repraesen
tationis (wie es die Rechte nennen) weiter nicht, dann auf sie, die rech^ 
ten Bruders Kinder, sich erstrecken^).

§. HL Ferner ordnen und setzen Wir, wann der Abgestorbene gar 
keine Geschwister von beyden Banden, sondern allein derselben Kinder 
viel oder wenig gleich oder ungleich in der Zahl, von einem allein, oder 
auch andere Geschwister hinter sich im Leben verlassen hätte: Da soll 
in diesem Fall die Erbschafft unter solche Geschwisterte Kinder, als die

1) A. L. R. It. 3. 55. 2) A. L. R. H. 3. 35. 3) A. 8. R. L
3. 37. 4) A. 8. R. EL 3. 37.
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tn gleichem Gxad dem Verstorbenen verwandt seyn,, nachdem der Per
sonen viel oder wenig, in gleiche Theil in die Häupter (in' Capita) und 
nicht rn die Stamme, vertheilet werden ').

Exempel.
Herman der Water todt, f -

Melchior der zu erben ist.ch - Savnia verstörte», ch Johannes verstorben ch

■ " Caspar. Heinrich/ Conrad. Balthasar« Anna.

* Diese Geschwister-Kinder sollen an Melchior» Werlaffenschafft alle265 
zugleich in die Häupter (in Capita) anstehen, und eins'so viel als das 
andere erben. - •?. -. ,

8, IY. So aber der Abgestorbene, «stt deWn Erbschafft -es. zu 
thu» weder kn ab- noch auffsteigender Linien Verwandten, auch kein 
recht Geschwister von beyden, Bande»-, noch derselbige» Kinder hinter 
sich im Lebe» verlassen: Alsdann sollen Fu feine» nechsten Erben zuge- 
lasse« werden seine andere von einem Band , das ist, von Water oder 
Mutter halb Geschwisterte, Md mit denselben auch ihre halb Geschwi- 
sterte Kinder, allermasse» und Gestalt, .wie von de» rechter» Geschwister» 
und.ihren Kindern riechst hie oben gesetztt und verordnet, ist worden,, 
daß sie in hie Häupter, oder diverso respectu in die Stämme , zu dessen' 
verstorbenen Erbschafft admittitei werden,, und derselben fähig seyn; 
Also, daß fie auch ihres Waters Und Mutter Bruder oder. Schwester 
ausschliessen. >

Ex e m p e l.
Erste Frauverstorben, s Der Manüverstorben. s Ander Weib verstorben. î

Peter verstorben der Jacobs Conrad, f
. Merben SS

Anna. Johann.,-/.^

Hie erbt Jacob des verstorbenen Peters Bruder Waters halbe» 
à àheil, und ,dann,Anng und Khan», auch einH halb Bruders Km- 

.der, den anderst Theil« : “ . . ’ , . ■ „.
, s y. Wann aber,der Verstorbene emen Bruder oder Schwester 

von einem Band, und dann eines verstorbenen Bruders oder Schwester 
Euckel'oder Kindes-Kinder, von beyden Banden, verließ: In diesem Fall 
setzen, ordnen und wollen Wir, daß kein Theil den andern ausschliessen, 
sondern dergestalt mit' einander zu Erbe kommen, daß der Bruder oder 
Schwester ei« Theil, und dann die Enckel, es seyn derer viel à Koe
nig, den andern Theil nehmen und empfahen sollen s.

1) A. L, R. II. 3. 37. 2) A. L. R. H. 8. 41.
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266 * Exempel.
àste Weib verstorben, f Mann verstorben, f Ander Weib verstorben, f 

Julius verstorben ^Thomas des ver- Arnold.

der zu erben ift.| storbenen Bruder.

Friedrich, t Wilhelm, t

Caspar. Kilian.
Sie erben Caspar und Kilian des «erstorbenen Julü Bruders Enckel 

- von beyden Bande», eine», und mitihnen Arnold feinethalb, oder der 
Ssteff-Bruder, den andern Theil. La aber der Arnold auch nicht mehr 
im Leben, sondern Kinder verlassen hätte.- Da solle» selbige, des Ar
nolds Kinder, durch de» Caspar uad Kilian nicht ausgeschlossen , son
der» des verstorbenen Jain Werlassenschafft unter sie (in Capita) in die 
Lauvter aetheilet und einem so viel, als dem andern zugestellet werde» ’).

8 VI Da es sich auch begäbe, daß nicht rechte Geschwister, »och 
derselben Kindere, sondern allein ei» halb Geschwister, doch aus unter- 
sckiedlichen Ehen, als ein Theil von dem Water, und em Theil von 
der Mutter qeschwistert, verhanden seynd: Alsdann so erben d,« ewhal- 
be» Geschwister alle die Haab und Güter, so dem verstorbene» chrem 
einbalbe» Bruder von ihrem gemeinen Water; Deßgleiche» dre «mhalben 
Ge wister von der Mutter her, die Haab und Guter, so demselben 
von ihrer gemeinen Mutter zuvor angestorbe», und Herkommen seynd.

8 vir Wann dann endlich die abgestorbene Person, weder rechte 
«A*  Kesckwister, noch auch derselben Kindere, hmter sich ver-

«wwanbt ist Derowegen, da tn der Zwerg-Lmre mehr, als 
àl^ in àichem Grad dem Berstorhene» gestpt und verwandt waren- 
Also daß des verstorbene» Waters Brüdere zween, und der Mutter Bru
der rc. drey oder vier verhanden waren: So erben dieselben zugleich, 

einer ft jmsI als der ander3).

ggj , * Art. IV.
Von Graden der Sipschafft, und wie die Grad der Sipschafft 

zu rechnen.
« j Wann der Gestorbene in ab- oder anffsteigender £tn£îctne“ 

ne»,' rechter Sipschafft "schUessen Landern "aus ^und° hat

M ««h, 
Äse Regel 
Mchasst 
à Leerer 
U ô< 
Mmrnen 
$ctmb$ ob 
ytwiM ® 
W gezefit r 
piel seyud 
M» einer z 
W, Wel 
M an ih 
lichn, unb 
à Pech 
He ist feii 
I fein Uhrei 
!E, wann ei 
Untern Pe 
Urvater- ; 
fcW legli 
jê so er, mi 
Wiłem w-
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auch hierüber die Kinder an ihrer Eltern statt nicht mehr stehen, oder ' 
sich des Juris Rëpraëfentâtîonis gebrauchen, und so viel Personen der 
Erben seyn, so viel werden auch Theile gemacht. Und so mà von den 
nechsten Erben redet oder schreibet/sollen allein die. für Äe nechste Erben 
geachtet und gehalten werden- so dem, der ohn Testaient gestorben/ zu 
Zeiten seines Sterbens, die nechsteü im Grad und Sipsch afft gewest 
seynv.

§. n. Es seynd aber die Grad der Sipschafft in zweyerley Werse 
und Gestalt zu betrachtenDann. etliche werd en ' g erèchNet n ach Geist
lichem, etliche nach Weltlichem Rechte. Wie mcin abfr erstlich, die 
Zahl nach Weltlichem - Rechte soll evmputiren und 'rechnèn^" -dchröst^A 
diese Regel zu Haltenr Nemlrch: so von zwèher-^èrsoMen FteünEüM 
Sipschafft gefraget,< und- ztt wissen begehret-wixd- in was' Gradrhm 
ein anderer, den ererbenwill, verwandt str/. gewest V Sö^ soll m à n erst- / 
lich den gemeinen Stammen, von deck beyöd Pevsohnen MrsMnHiK , 
Herkommen, suchen / und dann von einem aus den zweyen/ von dered 
Freund- oder Sipschafft gefragt wird, 
gemeinem Stammen, und von dünnen wieder herab anff die- ander Pch-, 
son gezehlt werden. Und so viel man der'Personen an deb Zahl/findet// 
so viel seynd der Grad /' allein eine Person chindan^gesetzt. 'Derowegen, 
wann einer zu wissen begehrt wie nahe ihmfeines Ob-Mern-Mt/rn 
Enckel, Weltlicher Satzung nach, gefreündt Und verwandt: Go ckyff M 
erstlich an Ihm selbst- oder an demselbenseines Ob - EltervatersEncke/ 
anfahen, und wann er an ihmselbst anfahet, so zehlet, er übÄ'fich dM 
aridere Person, das ist,- feinen Water/^und dann die dritteWdrsock, 
welche ist sein Elter-Water (oder Großvater) und'dann die vrertePdrsvu 
ist sein Uhreltervaier, welche derer beyder Personen gemeiner ^Stachrn- 
ANd, wann er also auff denselben gemeinen Stamm kommen, Ünd dänn^ 
dieandernPersohnen gezehlet» hat, so zehleer alsdann desselbenMnH- 
Ureltervaters und gemeinen Stammes Sohn, das ist, die füyffre/Pe^ 
son - und letzlich feines Ureltervaters Enckel, das ist, die sechste Person:^ 
Und so er, wie obgesetzet, eine Person auffhebt, so bleiben Hck-nach 
Weltlichem Recht sünff Grad. In Summa/ so viel- Gebührtes 'M diät.' 
seynd auch Gradas1):1 Welches doch nicht statt haben kan, wantt vM' 
Geschwister von den Elterü seynd gebohren.'

III. Was aber fürs andere die Computation und Rechnung,we/ 
gèn der Grad der Sipschafft/so nach Geistlichem Rechten geschicht/un-' 
belangt, ist dieselbe allein aas'der âsa'ch îàodueiret und eingesühret,.. 
daß man chisse / M was Grad ein Christen-Mensch zu dem anderss'^eh-' 
rathen möge und solle/-davon auch allbereit in: Mb. 2. fub/ÿît. ti/ŃdjjtHą; 
Verordnung geschehen. - Es ist aber auch ferner hierbei anzlrmercken/^ 
daß weder in auff- noch absteigender Mà zwrfchch Ker HeistMâ/îî 
Weltlichen" Rechnung und •Computation: -èem UntèrschM fey, .tzanh, 
der Personm seynd,.so viel seynd auch Grattas, àtz wird, all.èchêgM. 
eine davon genommen.- ’ Derowegen, so jemand wissen Mlte/MenW/^ 
und in was Grad sein Arenckel stimm Ahnherrn verckandt^ckare/Do

L) U. L. R. I. 1. 45.
Wesrpreuß. Prov.-Rechtt 47
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268muß er von dem * Urenckel anfahen, das ist em Grad, und folgend 
darnach den Enckel zehlen, ist der ander Grad, und von dem auff den 
Schn kommen,-ist der dritte, darnach zehlet-erzum yierdten sich selbst, 
und zum fimfften seinen Later, und. zum sechsten und letzten seinen Ahn
herrn, das warey^ sechs Personen, von denen Muß allewegett eine Person 
so den Grad anfaht, abgehoben werden, sochleihen fnnff Grad.

§• Iv. Was aber die Lineäm Collateralem, Beseitliche oder Iwerch- 
Linien, aMlangt, wann es zrz derselben kommt, so verkehret -sich die 

und R^hnuug der, Sipschafft,. und wird allewegen zu dem gemei- 
ychMMPM/,.von hejn beyàPersonen, von dero Sjp»? und Freund- 
Rî-WW-d gezehlt: Und wann eilte Person ihres

D d em o Stamm hat,, als die andere, so Kehlt man nach 
Geistlichem Rechten allein biß aufs denselben gemeinen Stammen:Und 

gefuàn werden, so piet, seynd auch Grad, allein den 
SLammen ausgeschlpàr. Ms.,' ftöp einer zu wissen begehrt, wie na^ 

î^ànd seines Vaters Krud ers - A o ch ter mit einander gefreundt 
chgren: -^rHesemFall hat eine.Person so weit zu dem gememenStam- 
chch, als dre andere: Dann, so er an sich selbst anfahet', zehlet er über 
sîch, sesnen MêM und Ahnherrn ,' derselbe sein Ahnherr ist ihrer beyder 
Stammes Dänrr. er und . seines Vaters Bruders Tochter kommen von 
d^msEen. her. Aarumb und dieweil nicht mehr dann drey Personen biß 
zit demselben gemeinen Stammen seynd, das ist, er, sein. Water, und 
fern Anherr, so wird demnachdiedritte Person auffgehoben, und blei- 
den/ N/Wchem Mochten nach ,, zween' Grad. Also kan er aus dieser 
RWnung. wissen, daß ihm drMb^ MM Waters Bruders Tochter tm, 
avoêrn îê verwandt ist. ; ;z ; ?

§. So aber von zM)epPersouen Kipp- oder Freundschafftge- 
fragt wird, da eine weiter hat zu dem gemeinen Stammen gezehlet. dann 
die. anderer. So, muß die Rechnung von der weitesten Persohn angefan
gen , und bis zu dem gemeinen Stammen gezehlet werden: Undso viel 
ats man Persohnen zehlt, so viet seynd dev-Kmd, allewegen einen da- 
voy 'gesetzt oder ausgenommen,, dieweil dieselbe seines Brudern- Tochter 
im andernGrad ist, yon dem Stammen zu rechnen, , und so fortan. 
Als, wann einer zu wissen begehret, wie nahe ihm . seines Anherru Bru
ders Ur- Enckel, Geistlichem Rechten nach, gefreundet sey: So Muß er 
an dem Ur-Enckel^ als an,-dem weitesten, anfahen und zehlen erstlich 
denselben Ur-Enckà: Amn andern, den Enckel: Aum dritten den Sohn: 
Auch vierdten den Water:Zum sünfften desselben Katers Water, der ist. 
sein, und gedachtes seines Änherrn Bruders Ür-Enckels gemeiner Stamm, 
von dem sie beyde Herkommen. So nun, dieweil "fnuss Personen bis zu 
dem gemeinen Stammen gefunden werden, , eine auffgehoben wird, blei
ben vier Grad -, und in der ungleichen Linien ist diese Regula zu merê- 
kenr In was Grad die werteste . Person vom Stammen unterschieden ist, 
in demselben seynd sie auch unter sich unterschieden, und wird also diese 
Zahl und Rechnung nach Geistlichem Rechten gehalten,, aber nach Welt
lichem Rechten doppeln sich die Grad, wie ansss-obangezogeuer Regel 
erscheinet.
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Von Erbfchafft und Sucçelfioy der Eheleute^ fo ohn Testament 
oder andere letzte Willen von einander stcrden.

;KŁ_. ®». iy StLdM ein Manu ei» Weib nimmt« und der Man» 
dgrnM strrht>. so foX daß, Weib nach Collmkschen Rechten das halbe

*2 ' îlnd ihre Kinder, öder da keines verhanden, anders deß Man- 
M^A^lrehme», wer * sie auch sey», die andere Helffte des Guts overmög 
CthMffr zu nehmen gut Fug, Recht und Macht haben?). Jedoch mag 

Wnb in d^m vollen -Gute, dieweil sie nicht zu der andern Ehe schrei- 
ter^ Hol besitzen bleiben^)r.- So fern srè den Gütern ohne Schaden der 
Kinder wol fürstehet, und auch die mündigen Kinder ihr Antheil selbst 
Nicht fordern noch begehren, wie oben bey. der. Nària von Vormund
schafften weiter davon gehandelt.

§•. II. Und solches hat auch statt, wann die Ehefrau vor den Mann 
s verstirbt. Dann nach derselben tövtlichem Abgang sollen die erzeugte, 

^erobèTte und gewonnene CöAmische Haab und Güter, die seynd liegend 
pder fahrend, auch in zwey gleiche Theil getheilet, uud der halbe Theil 
auf den Mann, Und der ander halbe Theil auf die Kinder, oder, da 
deren keiner verhanden, auff der Frauen nechste verwandte Erben, erb
lich fallen und kommend). Zm Fall auch der Mann, in den Cöllmischen 
Gütern besitzen bliebe und nicht zur andern Ehe schritte, da soll er sol
che Güter im wesentlichen Bau und Besserung erhalten, davon , nichts 
verwüsten, dieselben auch nicht aUenirey, .versetzen, verpfänden, poch son
sten mit etwas beschweren. Im Fall aber der letztlehende Ehegatte die. 
liegende Güter dermassen (wie obstehêt) nicht halten, sondern in Abfall 
kommen lassen, die zum Theil oder gantz veraussern, oder sonst beschwe
re würde: So soll solches alles nichtig und krafftloß seyn, auch der
selbe ^rr Stund an. zur Theilung angehalten, , und allen Schaden, so dav
on geschehen, abzutragen schuldig und Pflichtig seyn. Dieweil auch Un
sere hierzu Deputirte vörgut ansehen, daß in obigen beyden Fallen den 
Kindern Vormünder und Cnratom sollen verordnete die üuf der Kinder 
Güter ein fleißiges wachendes Auge haben, damit die nicht in Äbnehme» 
kommen, oder sonsten veraussert , versetzet oder verschmälert werden: Als 
lassen Wir Uns auch deroselben Meynung hiemit gnädigst gefallen, und 
wollen, daß.solches hinfsrhro geschehen solle5).

§. III. Damit > auch hierin durch den jetztlebenden oder andere keine 
Gefahr möge gebraucht werden: So wollen wir des erstverstokberren Er
ben hiemit zugelassen haben, daß siè an das letztlebende, auch vorge
dachte Vormünder^ begehren mögen, zwch inventaria, über die hintersäl- 
lrge liegende, auch alle fahrende und bewegliche,Güter (zym halben Theil 
hinterstellig) auff ihrer beyder Partheyen Koster^, ordentlicher Weise auff- 
zurichten, damit man, was nach des erstverstörbenen Todt verhanden ge-
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wesen, wissen mêgè: Und wanüsolchegefertigt, da soll das eine bey 
den Vormündern und Curator», das ander aber in den Städten heym 
Rath hinterlegt, und ^anffm Lande bey den Haupt - und Awbt-Leüà 
ins Ambt-Buch mit allem Fleiß confîgnîrét und geschrieben werden *).  
Da aber zwischen den Eheleuten vor angehender Ehe besondere Pacta do
talia und Gedinge, nach Form und Maaß (wie oben gesetzt) warertauff-, 
gerichtet, so soll denselben stracks nachgelebt, und nichts darwiedek ge*  
handelt werden 2).

§. iV. Truge es sich auch zu, daß der letztlebende Mieffvatetoder. 
Stieffmutter mit einander hatten auf Feld-Gütern etwas erbauen und! 
erarbeiten Helffen, und solche Früchte noch auff den Halmen oder Bart-, 
men stünden, und vor des erst abgestorbenen Todt nicht waren von dêà 
Baümen abgenommen, noch von dem Felde in die Scheuren eingebracht 
worden: Davon soll dem - letztlebenden gleicher gestalt der halbe Theil, 
der Abnutzung, und der ander halbe Theil des Verstorbenen Erben (doch 
ohne Erstattung einiges Bau-Kostens) auch eigenthümlich zukomwen 
und bleiben.

§. V. Wie es aber mit dem Gescherrà, so auf der Hochzeit ge
geben wird, zu halten, ist etwan in Zweiffel gezogen worden, so seynd 

270auch Unsere Verordnete ♦ hierinnen einig, daß nach dem Colmischen Rech< 
< ten und Gebrauch dieses Königreichs Preussen, die Geschencke, so auff 

der Hochzeit gegeben, unters ihnen beyden, dem Bräutigam und der 
Brarrt, gemein seyn, und auff den Todes-Fall, wie andere Eohnische 
Güter, getheilet und paftiret werden sollen. Welches Wir Uns auch 
also gefallen lassen: Es wären dann in den pactis dotalibus und Ehe-' 
stifftungen hievon gewisse Verordnungen geschehen, denselbigen wird zu
forderst-hillig nachgesetzet, und darauf soll von Unfern Gerichten also 
auch erkannt werden.

§. VI. Was aber oben von Erbschafft Mann und ' Weibes gegjm 
einander gesetzet, wollen Wir von dergleichen-Eheleuten verstanden yä-.' 
den^ die in wahrendem Ehestand, schuldiger Pflicht nach, einander treu
lich Beystand geleistet. Dann, wo. ein Ehegatte vergesstntlich den an
dern verlassen, ihm keine eheliche Beywohnung noch Hülffe bey dcr Hauß- 
haltung, als sich das gebühret, geleistet, sondern ohne redliche Ursachen 
"tnuthwilliger Werfe verlassen: Soll solch schuldiger Ehegatte an des. 
Verstorbenen Gütern, dieser Unser Ordnung nach, kein Vortheil oder" 
Genieß, sondern dies alles gantzlrch verwirckt haben, und des Verstorbe
nen nechsten Erben oder BesreundteN znsallen. Wie dann auch, da ein 
Ehegatte gögen dem andern brüchig, und deswegen keine Vorsehung ge- 
scheheN, der Veàechende gkeichfals angeregtes Vortheils und Heyrath . 
Guts oder Wiederlag gantzlrch verlustig werden soll: Wie dann solches' 
auch allbereit mit mehrerm Lib. 2. sub. Tit. de Divortiis ist erklahret 
und verordnet worden. *

§. vu. Wann aber eine Braut oder ein Bräutigam vor der Hoch
zeit, oder "auf dem Hochzeit-Tage stirbt, ob dann das nberbleibeude in 
des verstorbenen Gütern das haben soll, was aus der Chestifftung, Sta

ll X L. R. II. 18. 576. 2) A. L. R. II. 1. 412.
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tat, Recht vbev-Gewohnheit ihm sonsten, da der Ehestand vollkoMmlich 
völlnzogep wârè, gebühret- solches wird von den Rechts-Gelehrten sehr 
weitläufftig difputiret. Unsere Berordnete aber haltens dafür, wann 
sich Zwey ehelich gegen einander verlobt, und, ehe die Hochzeit und Bey
lage^ verbracht/ eines vor dem andern mit Kade abgienge,. daß alsdann 
obgedachte Verordnung der Eheleut Erdung halb nicht statt haben solle, 
sondern allein von deü Eheleuten verstanden werden, welche nach gehal
tenem Kirchgang zu ehelicher Beywohnung kommen; Dann, wann das- 
selbige geschehen, und eines stirbt: So soll alsdann dem überoleibenden 
das-folgen, was die Ehestifftung, 8tàt, Gewohnheit, oder das Recht 
thm grebet: Und ob wol etliche der Meinung seynd, da die Braut am > 
Hochzeit-Tage stürbe, wann gleich das Bette nicht beschritten, daß auch 
solches gvug seyn soll : So haben doch Unsere Verordnete dahin geschlos
sen., daß in diesem Fall auch der ersten Meinung, , im Sprechen und er- 
kemren, zu folgen seyn solle, dabey Wir es auch bleiben, und Uns das- 
selbe also gefallen lassen k^D

Von etzlkchett Klagen, so einem Erben zuftehen und 
gebühreWp '

i. Die Forderung des Erb - Guts (in Latein Petitio haeredita- 
tis genannt) wird dem gegeben und verstattet, ay welchen das Erb-Gut \ 
eines Abgestorbenen von Rechtswegen, aus einem Testament / , oder so er 
ohne * Testament verschieden, kommen ist; Und gelanget gegen ien,27I| 
welcher solche Güter ohne Mittel besitzt und inne hat. Und wird die
selbe erstlich gegeben zu und auff. leibliche. Güter, auch alle andere erb
lich Gerechtigkeiten und Forderungen: Jedoch werden die Servituten und 
Dienstbarkeiten, so erblichen Ländereyen uyd. Bau-Gütern anhangen und 
gebühren, durch diese Kluge nicht gefordert, sondern durchs die Actionen, 
so von Dienstbarkeit wegen competiten und gebühren^ in Rechten ge- 
UüNNt negatoria vel confdToria Actia. .

Es wird auch ferner hierin kein Unterscheid, gemacht, es sey einer 
ein Erbe ex affe , entweder für voll und des gangen Guts, oder pro 
®a$te ptiam minima, oder zum Theil, wie gering es auch sey, Fern« 
werden auch unter den Erb- Gütern begriffen, nicht glleiil die des Abge
storbenen eigen gewesen, sondern-auch die, so er besessen hat, oder blop 
L..™  ;,«h iitr Reit feines AbLerbenS in der Erbschafft verblre-

1) Aufgehoben durch Gorp. Jur, Frid, LH. I. Bd. 2. Lit. 3. §- 2. 
A. L. R. B: 1, 361.
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fetb daß dl'e Erbschafft^ihme nach Erbsatzungs-Recht gebühre und à 
stehe. Käme aber d.e Erbschafft an und auffben Mager darumb, daß 
kein Lestament verhanden, da soll er (so daran gezweiffelt) zu beweise» 
schuld,g seyn, daß er der «echst-tziesipter und Verwandter se». X I,” 
î,oreit <l«D endlich in diese Restitution die empfangene Früchte und 
vèrmehrm ^de^ l,iêfcl6ctt eort Rechtswegen die Erbschafft sügiren und

Derowegen, wann jemand Todes verbliche», und einer sein nechster 
Erbe zu, allen semen Haab und Guter», entweder durch ein Testament 
« ""'' 'wegen des Geblüts ist: Ein ander aber die
Erbschafft besitzet, da er doch nicht darz« gehöret, so hat er diese Klaae 
wieder denselbigen anzustellen , darin er bittet, ihn zuförderst zu Verreich, 
rrung eines prchtrgen und beg^auvten Inventaï-ii der gantzen Verlassen^ 
Masst anzuhalten, oder in Mangelung dessen, daß er vermittelst eines 
Corperliche» EydeS anzeige, Mas uNd wie viel Stücke-,- nach Äbsterben 
desjenigen, von dessen Erbschafft gehandelt wird, im Erbe.befunden 
worden: Und dann, daß er ihm solches alles, »ebenst denen Früchten 
und Nutzungen,- so er skeder jenes Tode percipiret und eingehobe», 
"der percipite« oder einheben können, erstatte >). Und mtf den Fall, 
daß der keines geschehe? mag er weiter bitten , daß der Judex der Bil
ligkeit gemäß hierinnen erkennen und moderiren wolle.

§. II. Würde es sich auch zutragen, daß einer in jemands Testa» 
ment zum Erbe» eingesetzet, und in demselben Testament einem N. Drit
ten etwas legiret, ober sonsten aufs einerley Weise vermacht wäre: Der 
eingesetzte Erbe aber sich nicht in Krafft des^ Testaments, sondern älS 
wäre er sonsten, Werwandtnüß halben, ab intestato des Verstorbenen Erbe, 
z« seiner Werlassenschafft zeucht, der Meynung], daß er die Güter gar 
behalten, und dem N. Dritten fein Legatum oder Verinächtnüß nicht 
prseüiren oder reichen will, so hat er, N. Dritter, diese Klage wieder 
ihn anzüstelle«, dardurch er das Legat oder Wermächtnüß eben so wol 
von jetzt gedachtem Erben erlange» kau», als wann er Tecundùm vigo
rem Testamenti, nach dem Testamente, Erbe worden wäre2),

' 272 X I VHM

Von Theilung der anerstorbenen Güter, und von derselben 
Einbringung in Schicht und Theilung.

Art. I.
Von Theilung der Erbschafft dêr anerstorbrnèn Güter.

§. I. Wan» die Erben die Erbschafft adiret und angetreten, «ab, 
so es nöthig, inventitea haben lassen, .auch demnach zu der Erbtheilung

1) : Nämlich bloß der unredliche Besitzer. Vgl. Bd. Z. Lit» I. Art. 9. 
§. 1,2. S.16. L) 21. L. R. I. 12. 279. — I, 9, 401» 1
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Mett« «Mein Ist arich.ein Testament auffgerichtrt und verhandel, 
welches Ordnung und Mqaß giebet, wie es mit dest Erb-Güter» ge- 
h alten ", und dieselbeu «ertheilet werde» sollen^, dem seygd die Erben (so
fern sonst das Testament kxüfftig) statt Nrch Kqüttz.zsi, gehen schuldig *).  
Ware aber kein Testament vebhanden, und also (dlk Erben in.gleichem 
Gland, stünden: So sollen sie auch alle, zu.glàchèr.Theilïmg M Cölmi- 
schen Gütern, dieTvchtersowol als die' Söhn «(allein die Lehen-Güter 
ausgenommen) erntreten; Also, daß einem so viel als dem ander» 
werde t. ' Es Hütte» dann ihrer etliche , zuvor hinweg, daß sie dèribègè»' 
MrderuMb zu conserite« und einzubringen: oher aber so lang., biß der 
ander»'Mit-Erben jeder auch so viel vergnüg. werde,, von.Rechtswegen 
still zu stehen, schuldig wären, davon bann im stechstfolgende» Artirul 
weiters soll difponlret werde»3). > ,< ■ ?

•g? H. ' ®o tartn ste, die Erbe», ' vor oder in der Theilung, sich 
gütlich unter einander vergleiche» kosten, was aus den Erb-Gütern ei- 
nerbem ander»? àuff sei« Begehren, insonderhett zu bekomme«.tzderz» 
behalten gönnen wolte (doch «uff gebührliche Wrgletchung) so. hat es sei
nen ÄchtigeN Weg. Konten sie sich dessen..Mr stiG vergletche«, und 
ihr "jeder'zu dem, was dem andern gefällig, -auch ei» Gefallen Hütte,' so 
soll es nachfolgender Gestalt gehalten werde«: Daß nehmlich aussi» 
Lande die Erben / wann deren zwey oder gleich mehr verhanden, dieM- 
tes, darin sie sich zu theilen haben , ausss genaueste, als sie immer kön
nen «nv mögen,, ttsttçr sich sechsten gleich machen. Im Fall sie sich aber 
deswegen unteê^emcülber nicht vertragen kvnten, Dasselbe W Drr.gntnuß 
der .Obrigkeit stellen, oder auch umb Commiffadett, die solche xurtêst ma
chen, bitten, nachmahls, darüber fortiren und lasse», und was also dem 
einen oder dem andern, durch das ohngefahrliche auffrjchttge Löß, zu- 
koMmt , dasselbe unweigerlich behalten solle »). In Städten aber- wann 
gleich ihrer zwey, drey,, oder mehr, ein Erbe zu.theile», soll es..alter 
Gewohnheit nach, bey der Chur und Satzung bleche», dergestalt, daß 
der Aelteste, oder wer an des Aeltesten statt, wann derselbe verstorben, 
oder nicht erbet, das Erbe annimmt, theilen oder setzen , und her jüngste, 
oder wer ast des Werstorhenen Jüngsten Stelle, chaèâet, Fiese« oder 
die Wahl haben soll', und "solches ist auf die Zeit- da sie Erbschafft nut 
einander theilen, zu räriren und zu verstehen, «nd soll auch dieselbe 
Option, oder Chur mit her .Person vetleschen, und)auf die Erben krmes- 
we'aês weiter cxtendiref und gezogen werden. :.

Wann aber auch' ein Mann- und Weibs - Person zu einem Erbe ge- 
WM sp soll keinUyterschtid unter ihnen der Option undEhurhalben 
achal/em werden,' sondern einen Weg tote den andern dieselbe Chur und 
Wahl , wie obgedacht , bey dem jüngsten ^bleiben. . m., «nrlu'n273

s M, Würde sich auch zutragen, daß einer an emem Gut vprhin^7<j

L AL sw s- »-» ■»*  ---

8) A. L. R. II. 2.
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blchrli'chm Werth und Aestimation, wie dan» verSandka- „„

hibirtem Inventario, oder güch, »ach Gelegenheit der Sache», vor ae- 
leisteter genügsamen 6àmion, keine Hochzeit verstattet, auch einiges Hey- 
rath-Guth oder Wiederlage nicht dahero gegeben oder verstattet werden 
Gs mast'auch em seder Wittwer oder Wittfrau, ivàun die Kinder münâ 
dig , oder, da keine Kinder vorhanden, von den ander» Erben, nach dem 
dreißigsten Tage (welches yian die Trauer-Lage nennet) .um Schicht und 
Kherlnyg angehalten werden.-
 §• VI. Es ist auch in desskleine» Städte»., sowol unter Freyen und 

Wahren auf dem Lande, ein Mißbrauch eingerissen, daß, wann Bqter 
oder Mutter, nach eines oder des andern Absterben, ihren Kinder» Schicht 
und Theilung Haltey,' sie denselben etwas'gewisses, zur Kostung und 
Kleidung, wann d-s Erbe verkaufft, über das Kauff-Geld heraus ver
mache». Wann dann in solcher Vermachüng gemeiniglich zu viel ge- 
schicht, die Kinder auch, wann sienoch unerzogen/ und es langsaiü fäl
lig,/ keine» Nutzen davon haben, auch auf derselben Todesfall solches 
alles dann gemeiniglich wieder zurück ins Haust erbet, und offtersgar 
an einen Frembde» kontmt: Als fett' hinführo solches dergestalt 'abge- 
schaffet seyn, daß je und allewege die Güter nach ihre» rechte» Wür
den taxiret, und mit der Theilung gleich hindurch gegangen werde,, und 
alsdann dem Wqyr de» Kindern zur Hochzeit, und Kleidung re. was ge
wisses zu vermache» frey bleibe, dessen dann die Kinder so wol, als was

1) A. L. R. I. 17. 89. 90. Bgl. B. 4. Lit. 20. Art. 2. §. 3. S. 210.
2) A. 8. R. I, 17. 89. 90. •
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fit verdienen, oder vom Väterlichen und Mütterlichen erben, sich zu ge- ' 
trösten haben. Da aber die Kinder noch klà und unerzogen, so soll 
von wegen ihres Unterhalts den. Eltern, Ida sie bey ihnen bleiben,/, irr 
der, Theilung entweder, an der Fahrnüß, oder^ im Kaufs der liegenden 
Gründe, ziemlicher mästen nach» Gelegenheit gefugt werden.. Weil auch 
die Eltern- wgnn sie.die liegende Gründe von den Kindern Lausten, offt- 
mahl gar à geringes / ja nicht den sechster: oder achten Theil per. Kauff- 
Summa zur Ausweisung geben, das .übrige ahèr mit gar geringen27ê 
Erb-Geldern von Jahr zu Jahr ablegen,, daß alfy Manchmahl solche 
Kaust-Gelder bey Menschen-Leben niÿt gefallen: Älssollhinführo sol- 
ches auch LhgMast^/.^ONdWE'' AuswME'/züA'.'wènigH'n fjbeçi Wlöe 
Theis der Kaust- Summa, die andere Helffte aber mit Geb- Geldern 
innerhalb zehen oder zwölff Jahren gantzlich gefallen. Innigsten es auch 
in Fällen, wann der Kinder-eines' von den Eltern , so Alters halben 
nicht mehr haußhalten können,das Erbe kauffet, also gehalten werden 
soll, worbey doch der verlebten Eltern Unterhalt,^ damit sie im-Älter 
nicht Noth leiden döbffen, in Acht genommen werden soll.,. Ueber sol-^ 
chem allem Unsere Haupt - und Ambtleute, sowohl dieRäthein Stad- J / 
ten mit Fleiß und Ernst halten sollen, V

DD ■ Art,

Von Esnînngung der Güter in Schicht und Theilung.
§. I. Wann dann die Erben zur Erbtheilung in Cölmischen Gü

tern (wie nechst hievor im ersten Arricul gemeldet) schreiten," was dann 
derselben einer oder mehr zuvor von seinen Eltern an Ehesterer, - Wie- , < 
derlag, Hochzeit, Kleidern, Geschmuck, und andern Unkosten7 empfangen 
hätten: Das alles sollen sie zu Zeit solcherErbtheilungin gemeine Erb- 
schafft, jedoch ohne Interdie, zu conferiren; einzubnngen- oder aber so 
lange, biß den andern auch so viel aus den Erb - Gütern werde, still zu 
stehen schuldig seyn: Es wäre dann, daß die Eltern in ihrem gesta
mmt solche Collation und Einbringung ausdrücklich, oder stillschweigend 
durch geschehene Erb-Einsetzung, ohne ermg Wermelden de^Einbringung, 
verbohten hätten. In welchem eintzigen Fäll die Collatidn mû) ELnwerf- 

staît hMD^
" §. il. Lmanoîplrt oder sondert der Water und die Mutier-einen 

.ihrer Sohne oder Töchter vow ihnen mit ihrem^Gus: Sie bleiben m der 
Eltmn Kost oder nicht: Wollen sie nach dès Watèrs oder Mutter Tode 
ihr Erbtheil ansprechen und gleiche Theilung haben; So rnüstên sie in 
die Theilung, bringen mit ihrem.Eype Me das Gut, da sie mtz abge
sondert warem, ob es fahrende Haab ist. ‘ • *

III. Darnach sollen auch die Kinder zu vonkerlren oder einzubriu- 
gen nicht schuldig seyn-, wäs.nehmlich der Bater auf seine Söhne inun- 
zertrentem Busem, wann sie noch kàebesondereGâter haben, die
selben zum Studio zu unterhalten, oder andere ehrliche Haudthierungen 
oder Handwerck zu lernen, oder sie zu, einem Ehrend Stand zu bringen, 
gewendet, und in seinem Testament, oder andern letzten Willen,' daß sie y 
dasselbige in der Erbtheilung Mbringm sollen, sonderlich nicht versehen
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und verordnet hatte '). Jedoch, da sich befinde« würde, daß dieselbe« 
Dohne solche» zum Studio oder sonst auf sie gewandte» Unkosten übel 
angelegt, überflüßigest Koste» mit Zehrungen, Werschwenden, Schencken, 
Spielen- -Banquetieren, odek in andere «»gebührliche Wege getrieben, da
durch auch viel Schulden, so die Eltern folgends für sie bezahlen müs
sen, gemacht hatten: Solle» sie solches eiywerffe», oder ihnen in der 
Erbtheilung äbziehen zu lassen schuldig seyn.

§. IV. Es hat auch ferner die Gerechtigkeit oberzehlter Collation 
oder Einwerffung zu erforderst nicht allein gegen die »och lebende Äit- 
Erben, sondern auch der wieder abgestorbene Mit-Erben Kinder statt: 
Also, .daß auch an dieselben in derErbtheilung, wann sie an ihrer El-! 
1er» statt trete» und Mit erben wollen, mag begehret werden, ihrer El
ter» empfangene IugiM, Heyrath-Gut oder Wiederlegung (Dotem et Do
nationem propter Nuptias) oder auch anders, so sich von Rechtswegen zu 
conserim gebühret, gleichergestalt, wie andere Mit-Erbey, einzubringen. 1

Da aber der Kinder oder Enckcl eines nicht Erbe seyn woltę, son- 
275dern sich mit * seiner empfangenen Zugifft, Heyrath-Gut oder Wieder

legung begnüge» lasse» / und darauff der Erbschafft renunciiten und ent- 
schlagen: So soll es ohgemeldte Collation und Einwerffung zu thun 
nicht verbunden seyn-).

§. y. Hätte aber auch Water oder Mutter im Testament solch Ein
bringen oder Collation gäntzlich (wie auch zum THA obgedacht) verboh
ren: Oder äber wie Kinder insonderheit zn Erben inf'tituirct, ohn einig 
Wernrelden der Einbringung;- Sb soll es auch- dabey bleibe», und kein 
Kind das andebe harüher zum Einbringen oder Collation treibe» 3).

S-.VI- Ob aber di^ geschehene Erbtheilung, Harm jemand betro
gen »dervernachtheilet zu seyn vermeinet, wegen solcher Laefion und 
Werletzung zu hinterziehen sey , wird von den Rechtsgelahrten weitlauff- 
tig difputiret Wir aber ordnen uyd wolle», daß, wann die Grbthei- 
lung geschehen und vollendet werdest, ein jeder Erbe mit demjenigen, 
was ihme worden, oder das,Löß (Sors) gegeben hat, zufrieden seyn und 
sich begnügen lasse» soll«; Er köute dann bestandiglich darthu» und bey
bringen, daß bey der Theilung nicht auffrichtiglich gehandelt, mit Ge
fahr etwas verschwiegen, so nicht in die Theilung komme», oder über 
die Helffte seines gebührestdest Antheils übervortheilet oder laediret uvd 
verletzet « oder »shmbaffte Stücke, in die Theilung nicht kommen, und 
also diefekbige Anfangs nicht auffrichtiglichgesch ehest sey. Dann m sol
chem Fall soll er gehöret werde», und ihme die Billigkeit und Glerchhett 
wiederfahre«. / ' . «•

■s vrl. Ist bewilliget, daß em Wtttwer oder,Wittwe, bey Ther- 
lung der Erbschafft mit ihren Kindern, sich an ihrer Helffte begnügen 
lassen, und daß der Mißbrauch» da Schichtgeber ein astffstehendes Bette, 
und anders mehr, voraus genommen , gantz äbgeschaffet sey, doch daß 
der Wittwer seinen Harnisch und bestes Kleid, die Wittib ihren Tran- 
Ristg und bestes Kleid voraus nehme").

1) A. 8. R. II. 2. 804. 305; 2) A. 8. R. II. 2. 313.
R. II; H. 803. 4) A. 8. RI II. 1. 637.

3) A. 8.
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Bon Erbschafft der Freyen und Bauren *).

Und nachdem auf gehaltener Tagfahrtallenohtwendige beschwer
liche Bedrenglichkèit, ' Nutz und Wohlfart dieses Landes, so diel immer -W 
möglich, bewogen ist worden, stynd auch pntêr Mhèrn"diearcken" Preü- 
ßischen.Freyen, ünd Bauersmann bedacht, und damit ihnen in ihren be- 
drückltchen Beschwàrgen gerathen und Ergetzlichkeit gegeben , soll es, 
wie folget., mit ihnen gehalten werden.

§. I. 'Erstlich, wann ein Cöllmischer Mann sich in ein Bäuerliches 
Gur beweibet und niedersasset / soll er und seine Erben sich , alter Ge
wohnheit nach,, des»Bauerüchen Rechtens halten.. Hinwiederum ächten 
§3$t£ dieß für Christlich und nicht unbillig, wo em Preuße von seiner 
Herrschafft seines EigeMhüchs loßgerehlet, und mit Wissen , Willen «nh 
Zulaß seiner/Herrschafft, in das Colmische sich setzen mw begeben würde, 
daß er sich auch der Eölmischen Freyheit und Begnadigung zu getvösten 
und zu geniessen habe.

/§. n. Hum andern, dieweil ein Articul in der Landes-Ordnung 
begriffen, daß die Preussen im Eöllmischett hinfort erben mögen und sol
len: So ckollen Wir ,, wann ein Preußischer Bauersmann stirbet, daß 
feine nachgelassene fahrende Haab, über das, was zu.Besetzung des Er
be^ dienet und vonnöhten ist, an sein D^eib, Kinder ober nechste Freunde 
falle Md komme: Jedoch mit biesem Bescheide, daß der Herrschafft ihre 
Erbe und Guter nicht geschwächt^ sondern, wo manmglich Bäuerliche 
Erben verhanden, soll einer , von denselbigen, welcher der Herrschafft ge
fällig, auf deck Guts und 'Erbe bleiben: And der Mutter, Brüder und 
Schwestern,, was ihnen an fahrender Haabe gebühret und zukomckt, *W-27tz  
gen lassen, und die andern Männlichen Erhnahmen sollen ohne Wissen 
und Zulaß ihrer Herrschafft nirgends Hin, dann unter ihre Herrschafft, 
sich zu begeben oder zu fassen Macht habe».

§. in. Wo aber nicht männliche Erbling, sondern des Verstorbe
nen nachgelassene àèibund Töchter verhaMN, soll zu Gefallen der 
Herrschafft stehà /'Aned vôn Penstlbigen Töchtern , welche der HWschafft 
gefällig, einen Mapn zu geben, daß sie auf dem Gute und Erbe bleibe, 
und die andern der fahrenden Haabe halbeu ,./ fo über das,was zu Be
setzung deè/Gu'tè gehörig / verhandel entscheide und entrichte : Jedoch, 
daß das Mib oder TöchMV wo M Mcht"Genüge dazu chabem, unge
zwungen seyn soll, auf dem Erbe zu bleiben. . ' " s

§. V. Wo aber keine leibliche Erbling verhanden, und das Werb , 
schwach und üntüchtig: So sollen die Freunde, welche die fahrende Haabe 
erben , der Herrschafft das Bau^rgut unb Erve zur Genüge besetzen.

8 V. Wo aber ein Bauer verstürbe , .und einen, zween, drey oder 
pier Sohne nach sich verliesse: So mag die Herrschafft einen auff dem 
Erbe behalten, welchey sie will, und soll den andern Handwerck zu ler-

1) Aufgehoben, gemäß Notif. Pat. v. L8.Sept. 1772, Beil. A. Abschn.
5. j. 5., durch das Edikt v. 6. Dkt. 1722.
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nen nicht verbothen seyn. Und solcher, der in und auf dem Gute bleibt, 
soll nach Besetzung des Erbes Vie Mutter und Schwestern der fahrenden 
Haab halben ihres Theils, mit gleicher Abtheilung derselben, nach der 
Zahl der Brüder und Schwestern, entrichten und folgen lassens Des
gleichen die Schwestern mit Kostung und Kleidung, Inhalts, dieser und 
in vorigemssirul Art. I. §, 6, beschriebenen Ordnung , und so viel ver- 
handeü? versorgen , auch die andern seine Brüder,, ihres Antheils./ nach 
Abziehung der' Dienste und anderer Beschwerden, so auff dem Gut sind, 
heraM entscheiden, und dieselbigen Söhne, so aus dem Gute entrichtet, 
solleN^sich wiederumb unter dieselbe, Herrschafft guffs Land, und nist ih
rem Wissen, setzen^ so fern fie dergleichen freye Güter wieder bekom
men' mochten. Wo aber nichts und sie unter ihnen nicht bleiben wollen, 
sollen sie sich mit der Herrschafft derhalben vertragen.
I . /Vi./ Begäbe, es sich auch, daß der Brüden, welcher im, Gut ge
blieben, und die andern daraus ihres Antheils vergnügt, darnach ohne 
Männliche Erbens verstürbe, und eine Tochter liesse: Soll solche mit 
Wissen der'Herrschafft ins Gut berheyrahtet werden./ Wo aber auch 
WNe Tochter- derhàndèw, sondern des Verstorbenen Bruder, welcher un- 
ter. Derselben Herrschafft gesessen und wohnhafftig ist, soll derselbige Brü- 
drr, das Gut erben, Wo aber kein Bruder , unter derselben Herrschafft 
wohnhafftig ist, söll solch Güt der Herrschafft, und nicht seinen Brü
dern/ die sich von derselben 'Herrschafft loßgewirckdt-.. und nicht mehr un
ter ihr wohnen wollen,"heimfallen. . ,
; vu. Wo sich aber zütrüge, daß ein Preusch - Frey verstürbe', und 
fente t männliche Erben, sondern sein Weih und. Tochter hinter sich ver
liesse/daß also solch Gut der Herrschafft anheim gefallen, soll dasselbe 
nachgelassene Weib./oder Ädchtev," welche mit Vergünstigung/der Herr? 
Masst im Güt bleiben.wjll/' sich mit derselben Nmb/das-Gut oder lie
gende Gründe vertragen, ^Da aber das Weih oder Tochter im Gute nicht 
blàv. woltę, und die Herrschafft solches zu verkaüffen bedacht: So soll 
à/düselb?àr nechsten Freündschafft,Hie r's/kaüffen wil,/'zu Kauff setzeM 
Es wäre.dann, daß die HMschafft solches Gut verschicken? oder ihre 
treue. Diener'damit, oder mit Werkaüffung desselben,^ begnadigen wolte- 
|q|L solches Hiedurch Derselben, weil'Ls ihr immódiąte anheim gefallen, 
unbenommen sehn'. e
* 7 §. vyi/ Wann auch ein Bauer ohne männliche Lerbes-Erben ver- 
WM, so soll die fahrende Haab, ausserhalb'deren,, so'zum Güt und 
Dienst gchörjg, den nechsten Muttdev zukommen und heimfallen.
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Das

sp ch e-WWWMlAW

Von-'Beleidigung WeMcher Majestät durch Verrächerey undAuff- 
rühr im Volck^wie .auch sonsten, und derselben StraW- 
s T Gleickwie das Crimen'Perduellionis darin eigentlich bestehet, 

terland 'aus feïndseeligem-Gemüht, etwas unterwmdet, als: -Daß er hem • 
tetwnro aus j vi . a .... ^ffruhr und Rębellion .retei)« denselr 

'SaSm® uab'3tf*en  aiebêt, ove^bößlich verursachet, daß deyen Fem?. 
ruschàt, mw f-lqen g.ev r p Alfower auf die-,Weise,wà 
SSâWlSw® Staatschandelf, 'irem à,S.tads °W: 
t,eS ‘ ,,nd ru Scbaden bringet, der .hat das Leben verwirckêt- 

selche^osbaMiab Oerrähtereh' durch MertMüflg gestraffet, und 
KL-r° M! *'  V

Lr' 3erEung«r Ehre»-Zeichen,- Schle ffüqg fet»« W>h?- 

„upfl confici« Kîgà fN^siîs^^Ltz« W; 
'LLLK Ä'WiMjs •*§»*  ««**■?,  
Sache, bk Executio welcher Raht und HÜlffe

*SW,*S&  3»
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soll mit solchen scientibus et non indicantibus gelinder verfahre» 
w-rden; Wornehmllch wann erBèdencken getragen, wegen Mangel des 
Beweises esa^uze-ge» In welches Fall ei» solcher nur deshalb a-b 
trar.« zu bestraffen, daß er- die vorhabende Verrätherey nicht zum we- 
MgstM per modum secretae denuntiationis offenbabret babę '

• wol einer ob solum conatum in Crim en Perduellin
Z Sv soll doch ein Berracher oder Copfpirante, welcher r-I 

Sr«0,ł~hbi-."‘ »«»«.«àà As 

r X ^ÜC^em. 6riwen laefaeMajeltatis, humanae in specie
fcÄn ^à?^'ê^"'^begangen wirdj Wan»/einer indirect/wk« 

semen Landes - Herrn, desselben Hoheit , Würde, und Ansehen etwas 
r »î-^î"dseeligem Gemuhte begehet, gls zum Exempel: Da einer für- 
àchV.dbàger Weise die »dem^ Landes - Herrn gewidmettŁE 
SMt Infifma> JteBt Dessen Salve garde violirte, falsche Müntze 

a6ec^”6^rer>R®8alien 1nnmassete, und die 'Sthaffe'solches 
ff^h^mh8 rmerkey; So soll dasselbe nach Beschaffenheit derUm- 
standx und Persehnen, auff vorgängige Erkäntnist, von Unser» Rich
ter» entweder mrt Lebens-Leibes- oder auch geringerer Srraffe, davon 
augssehen weèden.^" Erwehnung geschehen wird, gerochen und 

derjenige wieder die Obrigkeit ^welchen GOTT 
unterthamg. und gehorsam zu seyn gebohten)- hart ; und -schwerlich -sündig 

àffruhx des Molchs boshaWgev Weise verursache^ 
und anrrchtet.^ Derowegen üatmrern, ordnen rà'wollerf Wir, daß der- 
renrge, sq in Unserm Königreich Preussen, in einem Ambte, Stadt, O- 

»Jk i?tC ^êbieth, gefährlichen, fürsetzlichen And bvshafftigen Ausf
uhr und Ungehorsam des, gemeine» Äolcks, - wieder- die Obrigkeit ma- 
&<,toC'-6attnt$’xe^ ««d solches auff ihn bewiese» und erfunden wird: 
Rach Große und Gelegenheit seiner Mißhandlung je zu Zeiten mit Ab- 
iryzagnng femes Hauptes gestraffet, oder mit'Ruhten gestrichen, und aus 
dem Lande- Gericht, Stadt, oder" Gebieth, .darinnen er den Auffruhr 
erwecket, verwiesen, oder auch, befundenen Umständen nach,» ad opteras*  
publicas nachdrüchlich condemuiret werden solle.
, S- Vin. Wann aber solches'ohne Fürsatz allein zufälliger, vhnge- 

sahrlicher Weise geschehe, so, ist die Straffe zu milder». So dann oine 
ganße Gemeine aüffrührig chutdo, und zur Thätlichkeit geriethe, da 
gleichwohl die gantze Gemeine straffbahr, solle» die Rädleinführer, An- 
stifftèr, härter und ernster, als Ändere gezüchtiget, und nach gestalte» , 
Dinge», als wenn etwa die Rahke, Beamtens Md andere Obrigkeit Ut- 
sache zum AuMauff gegeben « an Leib und Lebe» ^ oder sonsten extraordi- 
nariè, jedoch ernstlich g e straff et werde».

$«e IX. Wer wieder Uys und die Unsrige Schmäh-Worte, Flüche, 
«nd böse Rede» boshafftiger Weife ausstösset, der soll ausserordentlich, 
hart oher gelinde (welches letztere Insonderheit statt finde» soll, wann die " 
Malédiction ex levitate linguae', oder aus Unsinnigkeit, oder übermäßi
gen Lrunckenheit geschehen) auf erstattete Relation an Uns, gestraffet 
werde».
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Don Beeinträchtigung und Hinderung der Obrigkeitlichm Gewirkt,

§, I. Wann ein Bürger,oder BaUr sich der Hbrigkeit oder denen Äe- 
nichts- Persohnen boshafftiger Weise wièdfrsêtzete, dieObrigkeitsschrMpffte' 
und schmähete, auch wol gar bey der WiedersetzuNg verwundete, ihre 
Befehle geringe achtete, übel davon spräche, und denenselbe» nidjt pa- 
riren wolle, dasjenige so er zngebe» schuldig, Ms gütliche» Ermah
nens ohngeachtet, freventlicher Weise dem-gh-te r derselbe soll nach Be
schaffenheit der That und' Peksohn, ob' Melde liederlich «iid verwegen, 
und wegen fürsetzlichen Ungehorsams bereits wäre gestraffet worden,.oder 
nicht, «nd anderer dabey vorkommenden Umständen mit Staupenschlagen, 
ewiger Landes-Verweisung, Festungs-Bau-Arbeit, Gefängnis Bürger-? 
lichen Gehorsam, eher auch wol am, Gelde angesehen- und gestraffet werden.

Von denen, so Todtschlages halber zu entschuldigen.
y. Wenn jemand eine» partrim ‘ monftrofum tobtet, so soll we

gen der Bestraffung desselben, Rahts -bey denen Rechts-Verständige» 
und Medicis eingeholet werden; inmaffen 'ein solcher partus impunê nicht 
eher z» todten, als diß sich liquid«? geaussert, daß solcher mit keinem 
Verstand begäbet.

Vom Todtschlage in,.Nothwehr begangen,
§. VIII, Öb zwar ein rechtmäßiger Besitzer zu Beschirmung der 

Possession und des Seimgen, die angethane Gewalt zu repellfren wol 
befugt; So sott doch solche Beschützrmg des Rechts, Possession »nd der 
Sache» keines weges mit Entleibnng des Invasoris und Anlauffers ge
schehen , es wäre dann Sache, daß der Aggressor zugleich mit todtlicheM 
Gewehr versehen wäre, und Miene machte, den andern damit Gewalt an- 
züthun, auf solchen Fall, da es bey der Erkündigung fich also Mden 
solte, sott die außerordentliche Straffe nach Beschaffenheit der Sache 
«nd Umstände hart oder gelinde eingerichtet werden.

Von Straffe des Exceffus, so bey einer Nohtwehre begangen.
s. VIII. Nachdem zweiffelhafftig gewesen, ob derjenige so um 

Todtschlages willen, als, daß er eine» Excese bey der Defension hega»- 
aen, des Landes verwiesen wird, des todte» Freunden zugleich auch-eine» 
Abtrag zu thu» schuldig seyn solle? So habe» Wir solchen sweiffel m der 
Masse gehoben, daß nehmlich, da einem ob Excessum magnum ut Fal
le» de» Lodtschlag belangende, Staupeuschläge, oder Abhauung der
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Hand, «nd also Leibes-Straffe zugefproche» worden, derfelbkge dießfals 
neben der Leibes - Straffe einigen Abtrag de» Freunde» zu thun nicht 
schuldig sey» solle. Da ihm aber allein die Relegation und Verweisung, 
oder auf einige Zeit Vestuugs-1 Bau-Arbeit züerkant, daß alsdenn auch 
der- Thäter sich mit des Entleibten Freunden abzufinden oder ihnen ei
ne» Abtrag dafür zu thu» verbunden sey» solle.

XXII. ■

Von Straffe derer, welche die Missethäter hausen, herbergen, 
und uerhelen, oder aus denen Gefängnissen entkommen â !^MWV^WMMaffm.

§• VIl/ (Stn Richter, so einen Gefangenen üus eigenem Wollgefal- 
le« oder ohne Erkäntmß und Ergangenem Urtheil, ledig giebet, oder 
ledig zu lassen befiehlt, soll zu Erstattung Schadens «nd Nachtheils , so' 
diesfals dem Gerichte, oder dem'Beleidigte» begegnen möchte, verbün
de» sey», und über das, arbitrarie'gestrafft werden.

Ti t. XI.
* Von zugefügtem Schaden.

Von Schaden insgemein, an einigem Dinge, oder am Leibe zu- 
gefüget.

§. I. Wiewol von Entleibung «nd Tovtschlägen der Menschen, «nd 
was demselben mehr anhängig , daroben besondere Satzungen und Wer- 
ordyungMi W» Tit. de homicidio geschehen r So wird doch nicht aller
wege peinlich, sondern je zuweilen auch Bürgerlich , wegen zugefügten 
Schadens/ um Abtrag mit Geld geklagt, davon in diesem Titul tractiret 
und gehandelt wird.

Jngeweimaber davon zu setzen, ordnen und, wollen Wir, daß der
jenige, welcher einem andern irgend einen Schaden oder Nachtheil am 
Leib oder Gütern boshafftrglich, tirgUftige); ^eife, axtè 
für sich selbst, oder in andere Wege, wiees geschehen mag, zusüget, 
solle allen Schaden und Nachtheil abzulegen Und zu erstatten^ schuldig 
seyn. Wie auch alle diejenigen, so zu. solchem Schaden einige Hülffe 
bewiesen, Naht gegeben, oder solches alles'zu thun befohlen, derowegen 
obligiret und verbunden seyn sollen.

Wann aber auch die Leibes-Verletzung also übermassig und 
grausam wäre^ daß sie eine Lähme, Stümwelung --Verrenkung, oder 
Veränderung der Leibes-Gestalt möchte verursachen, soll dieselbe, nach 
Bescheidenheit und Erachtung des Richters, als-der in solcher Sache der 
àdiàum und Artzte Raht fwie oben albereit im Droee^ verordnet) 
gebrauchèn-mag, welchen auch auf ihre Eydes-Pflicht in ihrer Kunst zu 
glauben, und darauf zu bestehen ist, ernst- und wilkührlich darauf ge-.
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strafft werden. Es Ist auch «och darüber der Thäter ihme, dem Beschä
digten, «'ne» Abtrag, das. ist: Was er für Unkosten darauf gewendet, 
verheilet, Artzt-Lohn ansgegeben, oder sonstan feiner , Arbeit pdek Hand- 
werck derhalbe« versäumet hat, und «och hernach mangel» und entbeh
re» muß, dafür zu thun pflichtig undschuldig. ynd anher» soll auch 
referiret und gezogen werde», was albereit im vorige» Titul von den 
Real-Iniurien verordnet und gesetzet ist.

§. III. Die Straffe und Züchtigung unter sich habender Persohne» 
anlaugende,, ist zu mercken: Wann ein Water seinen Sohn, oder, ein 
Wormnnd seinPfleg-Kind,, ein BluG-Freund dm andern, ei» Hauß-Herr 
seine» Diener , eine .Frau ihre Magd, ein Lehr-Meister feinen Junge»; 
in Meynung wegen verwirckter Sache» halben in Straffe zu nehme», 
zur Besserung zu, bringen, von aller Schänd und Lüster», ahzuhaltm, 
und mit der Schärffe zur Tugend und gebührliche» Gehorsam zu tte-is 
6en, rc. mit Worten und Streichen strafft oder auch schlägt, daß er dem 
Gestrafften keine Schmach oder einige Injurie damit beweise, sondern 
ihn vielmehr zum ehrliche» Leben äd , Wandel Ursach gebe; Es wäre 
dann, "daß einer, unter dem Schein der Züchtigung, gebührliche Maaß' 
zu züchtigen gar gröblich überschritte- und in unsinniger Weise dm, so er 
zu züchtige« Vorhabens, mehr^verderbte, dm» zur Besserung brächte; 
I» welchem Fall der Richter alle Gestalt, Umstände, Maaß, und grob- ' 
liche Überfahrung solcher Züchtigung, fleißig' «nd wol zu bedmcken hat, 
damit er, zu gefügter unbilliger Schmach und Schadens halbe», ei» 
rechtschaffen Urtheil aussprechen und gebe» möge.

§. IV. Allermassen und Gestalt, wie um Beschädigung eiffes Men
schen geklagt wiich; Also mag auch um Verwundung oder Beschädigung 
des Wiehes, das vor dem Hirten gehet, als Schaaffe, Ziege», Ochsen, 
Kühe, Schweine, Pferde, rc. geklagt werbe»; Es strecket sich auch diese 
Klage Legis Aquiliae nicht allein auf Beschädigung der lebendigen'Thiere, 
sonder» wo einem auch sonsten an seinem Guth, mit Feuer, Breche» 
oder Zureisse« unrecht geschieht; Als wenn einem .sein Gehöltz angezün- 
det, oder seine Behausung zerbrochen, Fenster ausgeworffen, Thür und 
Thor ausgestoffen, oder das Wasser von seine» Güter» abgeleitet oder 
abgekehret würde.

§. V. Derowegen so dann jemand ein vierfüßig, oder ander Thier 
zur Ungebühr umgebracht; Oder sonst außer diesen Fällen, «»gebührlicher 
Werse Schade» gethan- als so einer dem andern etwas verbrannt, zer- 
brochm, zerrissen, rc. Da, mag der Beschädigte diese Klage Legis Aqui
line anstelle» und darin bitte», daß der Thäter das Ws eh bezahle aufs 
kheureste als es das' nechste Jahr: Andere Sachm aber, (wenn nehmlich 
einem sonst an einem Dinge Schaden geschehen,) als solche binnen den 
nechste» dreyßig Tagen' hätten gelten können. Wir wolle» auch dem Klä
ger hiemit die Wahl lassen, dergestalt, wie jetzt gesetzt, zu klagen, oder 
aber zu bitten, daß ihm ein anders mit feines gleichen - so ihm um- 
koMmen oder verdorben-, vàgoltm werbe. Es mag auch in dieser Miß
handlung der zugefügten Schäden, der, Beklagte, so sich zur That be
kennet, einfach, die Längnende aber, wegen begangener Lugen, zweyfach , 

Westpreuß. Prov.- Recht.
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von dem Richterlichen Um-t, so darum in fpecie von Klagern angeruf- 

und gebehten,gestrafft werden. . » & t .. «

Z. VL Da es sich auch zutrLg^ -ast jemand von eineck Fuhrmanü, 
Kutschen- obêt: S^<iaett5%retNr.^ft^bi^et nntrbe, und solches aus sei-^ 
ner Verwahrlosung und 'Ärger Gefährde geschehen : Ist er den * Schaden 
zu bessern und zu, ersetzen schuldig. Es Ware denn, daß er schweren 
fonte und wolte, daß es nicht, mit seinem Wissen geschehen. '

§. VJT. Wann auch ein Huff-Schmidt, oder sein Gesell Lv um Lohn 
einem ändern sein Pferd beschlagt, und! vernagelt es; Da.soll es der 
Schmidt auf seinem Stall und eigenen Unkosten halten und heilens Wird 
das Pferd alsdenn wiederum zu recht gebracht, so soll es sein Herr wie
derum zu sich nehmen; Blecht aberbas Pferd verdorben, so muß es der 
Schmidt bezahlen yÄch. bMgeirr'Mèîà/^st dasselbe nach der Schmiede 
gebracht ward," aüf guter Leute Erkaudtssist,

Art. IÎ.

Vom Schaden - so durch Feuer auß^ Verwahrlosung, Fahrläßig- 
keit, oder sonst verursachet worden.

§. l.\ Wann eine Feuers-Brunst .aus eines Verwahrlosung, Fahr- 
lDigkeit, Unverstand, Versaümniß, Unfleiß , oder Unachtsamkeit entstà 
den . und aufgegangen,-wäre/-/und der Lhater den dadurch-zugesügten 
Schaden zu ersetzen .-Nicht? vermochte;. So. soll derselbe nach denen dar bey 
vorkowrttenden Umstanden, und ob solche Feuers-Brunst grossen oder ge
ringen Schaden gethan, und entweder^ aus einer groben Fahrlaßigkeit/ 
oder exMpA" leyfaut leyisfimd entstanden und verursachet worden, auch 
nach Gelegeyhert dD Perfohn,, jedoch daß die culpa commis/ionis harter 
als omissionis angesehen .werde, wilkührlich als mit S t a Up e n- Sch lagen, 
ewiger Làndeêâerweisrmg,, oder einet andern Straffe, als mit. gesangli
cher schwerer Arbeit, Geld-Busse undGefaugm'ß (welches letztere jedoch 
nur bey jungen Leutech, so unter 16. Jahren sind, und in dem Fall, 
wenn ein incendium siarvum und ex culpa leVL aut levissima verürsachet 
worden, stat haben soll) beleget werden. Es soZ aber die Ersetzung des 
Schadens die Straffe in diesem Verbrechen aüèzeit ljndèrn und dimi- 
nuiręn.

§, H. Ein Haus-Wirth, wann ohne beffeit eigene Schuld und Fahr- 
Wigkeit ditt FMer" aufkömmt,, soll bloß um deswillen ,' daß in seinem 
Hause soêhane Ueuersbrunst entstanden, darbey ihn ohne dem der groste 
Schäden .betrifft,/zu'EOàttung des Schadens nicht angehalten, (aller
massen niemand seines Haus-Gesiudes Mißhandlung zu tragen, oder ei
nes andern als seines Weibes, Kinder uitb*  inquîHneâ Schuld^ und/Per- 
hrechèn auf sich zu.nehmen gedrungen werden kan) sondern Mr diejenige 
Persohn'durch deren Schuld , . Unfleiß, Verwahrlosung, und. Unachtsahw- 
keit das Feuer l auskommen, belanget, angestrenget und nach Besindung
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tenon abgebrannten Leuten ihren erlittenen Schaben wieder zu ersetzen 
angehalten, öder M MgnA bessert, tote , im vorhergehenden §. verordnet,

|t HI. Maferjte,aber ein Herb des Hauses liederliche und ruchlose 
Leutê'in seinà Dienst Mm, und selbigd,. wenn er von seinen Freunden 
und Nachbahren gewarpet, nichtsabschpssete; So soll der Herr alsdenn 
selbst, so einerunter ihnen Schaden verursachet,^ und dessen überwiesen 
würde, dafür zrrstehen, und den Schaden zu ersetzen schuldig seyn; Jn- 
maffen er in solchem Fall ihm selbst zu zuschreiben, baß er solche Leute 
m seinemDienst behaltem.

§. IV. Bey einem zweiffelhafften Fall, welcher unter hemGesinde, 
so ihrer viel sind, Ursache zur Feuers-Brunst gegeben, kan deswegen zu 
Ersetzung des Schadens niemand à»Zàoîrtzr werben; wäre dann daß 
erwiesen würde, wie dieser oder jener gewiß Schuld'dnvan sey, alsdann 
sollen diejenige, dem, so durch solche Feuers-Brunst Schaden genommen, 
denselben wie am Ende des tz. N. bereits verordnet, zu ersetzen gehal
ten seyn.

Art. V.

Wenn einem Schaden durch eineà andern Thier oder Dich ge- 
schicht.

§. vin. Nachdem es sich offtchahls zutragt, daß aus zuläßigen Und 
rechtmäßigen Ursachen Weh und Pferde gepfändet Werden, derjemge àber, 
welchem solch Kteh gepfändet worben, keinen Ahtràg thun totu, sondern 
das Pfand muhtwilliger Weise stehen last: Dieweilen nun bishero tu 
Unserm Königreich Preussen dieses halben nichts gewisses gesetzt 
noch verordnet, ist; Als haben Wir die bisherige >. Qbfe^aüti,' daß nehm
lich die übernächtige Pfande mit Z. Poln. Groschen vom großen Stuck, 
von: Kleinen Stück abermit 2. Grosch/ verbüsset worden, in Gnaden »p- 
vprbblr^t, wollen devowegen,: daß fernerhin solcher gestalt gesprochen, und 
nebew dem gewöhnlichen Pfand-Gelde uyd des Schadens Abtrag vpn je- . 
der Nackt, so lange das Pfand Mgelöset steyenVbleibet, & und' 2. Poln, 
Gr. wie vor erwehnef, biß däs Pfand gantz verstehet, zuerkant werden / 
sollen. Wir setzen, und ordnen auch weiter, daß einer um alles, was 

>1>m im Felde, auf- dem Seinigen für-Schaden beschicht , Rechtlwy pfän
den' möge, und wann gepfändet, so sollen darnach Schuldhetssen Und 
Schöppen ich Beyseyn des Gegentheils dem 
der, so gepfändet worden,, nebst gebräuchlrchen Pfand-Gelde erstatterr 
muß. Da aber solches taxfrei und er das Pfand darüber stehen last, 
soll der Pfander vor Richter und Schöppen, auf das Pfand klagen, unv 
sich soviel davon zu erkennen lassen, als er Schaden gelrttech das ubrtge

1 aber dem Gepfändeten wieder zugesteüet werden. *



Wie es mit denen verjährten Verbrechen und Mißhandlun
gen gehalten werden soll: Zmgleichen von unbenanten pein

lichen Fällen und Straffen; Auch endlich von Scharff- 
Richtern.

Art. I.

Don Praefcription und Verjährung der Verbreche».

§• P« Wie dann auch die gemeinen und schlechten Diebstäle mit 
Jahre» r Die seditiosa et violent^ und andere furta aber mit 20, 

fahren verjähret seyn, und dergleichen Diebe alsdann am Lebe» nicht 
mehr gestrafft «erden solle».
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Glossarium
über das Preuß. Landrecht von 1721«

Annus utilis — B. J. K. 74.
Rach B. S. S. 44. unterscheidet sich der annus utilis von dem an
nus continuus dadurch, daß jener erst vom Zeitpunkte der erlangten 
Wissenschaft anfangt. Dieser Begriff ist sehr verschieden von dem 
deß Röm. Rechts. (L. 7. Cod. de temp, in integr*  Test.)

„Auff eine Prob." — D. 4. S. 213.
Dieser Ausdruck würde Ne Stelle ganz unverständlich machen, wenn 
der Sinn durch die-lat. Ueberfetzuvg des 8. R. nicht ersichtlich würde. 
Er heißt in dieser UeberseHung: rei probandae caussa, x

Die Auflangen — B« 4. S. 156.
statt Laudemiengelder oder Laudemium - Lehenwaare. 

Ausrichten - B. 5. ©. 216. <
statt errichten. - .

Auszug — B, 1. Kit. 24. @.66.
gleichbedeutend mit Exception oder Einwand. ' 

Dehaltnißweise, behaltnüßweise— B. 4. S . 213.
statt: als depositum, oder, in Verwahrung. Folglich: be- 

• haltnüswoise legen so viel als,, in Verwahrung geben, 
verwahrlich niederlegen. ' *

Beklagom —B. 4. S. 126. 149. 161. /.
statt verklagen, in gerichtlichen Anspruch nehmen, 

von beiden Banden — B.4. S. 133., B. 6. S. ,261. z
ab utroque latere, vo llb Ü r tig. /

Beseitliche LrnLe, Beyseits-Lknie B. 6. S. 256k
d. h. Seitenlinie, Linsea collateralis. 

Besserung D. 4. S. 96.
Besserung ist das zur ersten Hypothek gegebene Darlehen (pws 
debitum), Ueb erbesserung, die zweite Hypothek, das spatere 

. Darlehen. |
Bestand, bestehen, Bestand er, Bestand niß — B. 3. S. 4L 

B. 4. S. 97. 144,
Das 8. R. von 1721 macht keinen Unterschied zwischen Pacht und 
Miethe, sondern nennt beides Bestand oder Bestandniß, Be- 

- ständer ist der Pachter oder Miether, uüd jmter bestehen wird 
sowohl verpachten als vermiethen verstanden.

Bethedingt, bethedigen -- B. 4. S. 120.
d. h. verabreden, Äusmachen, zur Bedingung machen. f .
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Bevorstehen — D. S. S. 101,^
d. h. fieistehè», das Recht ?

Bewehren — B. 4. E. 203.
d. h. bewahrheiten, beweise», ausführen. Daher 

Dewehrlich — B. 3. S. 34. x , s , Y >
d. h. erweislich. i KDWM^WMUHMHA 

Bewilligung, Berwillignng — D. 4. S. 104;
d.)h. Einwilligung. . : .4 . -

Dey di y g B. I. Lit. 13. SlZL/
d. h. ein Termin von drei Lage».-

Der Busen! — B. 5. S. 259. 261. >
Das ^8. R. versteht unter Buse» die noch begehende Ehe der Ael- 
tern, und daher heißt es in der lat. Uebersetzung t sinu vel matri-^ 
monio pon soluto, *so fern der Busen nicht getrennet. Dagegen ist 
der Musen getrennt, wenn einer -er Aeltern bereits verstorben ist, .

< (sinu rupto). ’ t
Brest en —4. à 83.

d. h. Fehler, Mangel, Fehlerhaftigkeit, UntuchtigkeiL. 
®teweH -rt B. 5..S, 256. , r -

Gewöhnlich und selbst S. 256. zweimal heißt dirwdil so viel als 
weil;. Mein eberwaselbst iw §. 4. Seile 28. ist unter dieweil,

e. so lange zu verstehen. 
Ernan^wbrtung B. 4. S.H26. ; /

' stäU eb e r g g b e., Lradition. 
Einbändig — B.,4.-S.

h. halbbürtig, ex uno latere. ‘
Ernst a n d s êe chte, Pi nsteh en, Einsteher — SS. 4. S. 1Z7.

E ry st e h e rr ,h. von dech Borfauf- oder Ââhêrrechte ' Gebrauch
* yrachen, daher Einsteh er start Vorkaufsberechtigte, Einstar?-- 

recht, Naherrecht.
Einsibben — §8. 1; S. 166. y

An der lat. tlebersetzung des Pr. 8v Ä. heißt es r Sf quis vel per 
testes vel, per documenta aüt manu propria cognationem familiam / 
linde ortus sit, apud acta insinuare, et testificari velit. -Diese ges 
richtliche Handlung heißt einsibben. 3m kulmischèch Recht, B. A.

x Ait. 10, l. 138. wird demjenigen, welcher ein§ Erbschaft^ 
irt Anspruch nimmt , zur Pflicht gemacht , ' zu -,sibbà,^ b. h./,-er

< , soll die Magschaft (Verwandtschaft), die er beneüNdt hat, beweisen
/ mit Kundschaft (Urfunden) oder Gezeuge."

Erb gerechti,gke(it — B. 5/S. ,
. h.' Erbrecht. Auch das A. L. R. hat noch hin und wieder,

z. P. I. IS., das. veraltete Wort Gâchtigkât / statt Recht 
od^r Berechtigung beihehên.1 r

Erbfucht' — à 5. S. 224^
d. h. die î-st,.'» worunter cha- jede ansteckende ede^ allgemein herr
schende, gefährliche Seuche verstand.

Erobern B. 3. S. là
so viel als èrweydev.



Ersitzung — D. 4. G. 121. ... -r .
h. P.rkj L hr«Ng dUrch D«fttz, oder «berhäck>tVepiLhru»g. 

Flohne« — B. 4. S. 84. /.
so viel als anvertraue», in Verwahrung geben» ; - .

Fr e i schäfte» —
- d... h, -Heir.athem Aus Freischaften so viel,^ls dnrch Heira- 

t h «HWDMWWWMWM^WWMWMMMS 
Freunde — B. 4» S. 156.

so viel;als Verwandte. Daher: nahe Fràde.,/ . 
Farrfahre.»» Fürsahrung>-B.4. <S. 168. . ; .

statt: fortfahren, fortsetzen, Fortsetzung. i • <,V J,<. >•>
Fürträgllch — B. 4. S. 127. ,1sr.MMWWMWMWWMM 

statt: vontheilhafà, nützlich. . 'V'
Gar — B. 4. Lit. 5. Art.ll. §. 2. S.1O3.

so MHW: ganz und gar.
Gehabe» — B. 4; S. 155. ' ,

statt: habhaft werden, auffinden, antreffe«»
Gemacht, — M., .5. S. 254.\ 1

so viel-als-, letzte Willenserklärung.
Gemein 1-^ B. 4. S. 196. ÄM

Eine ! Forderung ist gemein, wenn fie mehrere .Gegenstände »der 
Pupkte, begreift.

E i n G e m ê i it ê.
d. h.. derjenige, welcher-an der Gemeinschaft ThM hat-, folglich 
Lheilnehmer, Societatsglied, Miterbe. .

Gesippt — B. 4. <3. 143.
von-Sippschaft, Werwandtschaft, folglich verwandt., . !.i11 

Geschwistrigt — B. 4. S. 194.
- fur: Gesct>wiKer..â^êMêîWàî

GezweiungrtzA»'zweiet 261.
d. h. vollbür'tige Geburt, vollbüttig, daher: Bruder und Schwester' 
von beide» Banden, da keine Sweiuug an ist, d. h. vollbürfige Ge- 

M' fchwister. MDiÄ'
Gischen — SB. 5. S. 233. >

d. h.,athmen; daher in der lat. Tebers, durch respirare wiederge- 
aeben. agEBmaii

Gütige,Dinge — B. 5. S. 226.
d. h. fromme oder wohlthätige Zwecke,. das geme-'iis Beste, oder 
fromme oder milde Anstalten. . A-' • ,

Gulden. ^W-
Das 8. V- »P» 1.721 erwähnt ' \ -

Polnischer.Gulden, — .K. 4,®. 183, uNH sonst häufig.
Man rechnete deren dreiauf de» Thaler., Der-Gulden bestaub

' aus ,30 Groschen , de'r Groschen aus, 18 Pfennigen wdev 8'Schiè 
) . linge».,, Nach unserm Gelde enthielt 1 Gulden 10 Sgr„ ein Gro

schen : 4 Pfennige, .ein Schilling ZI- Pfennige, ein Pfennig z 
Pfennige.: Die polnische» G.uldc« zur Zeit des Landrechts von

- 162p dürfen nicht mit de» spätern polnischen Gulden verwechselt 
werde«, welche nach unserm Gelde nur 5 Sgr. enthielten.
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Rheinischer Gulden -- D. 4.S. 114/

■ darunter wurde ein rheinischer oder Holländischer Gsldgulden (Du
kat) verstände«.

Ang arischer Gulden — D. 3. S. 5. ■' / ■ -
' Man verstand darunter Ungarische Goldgulden zum Werthe von 

zwei Thakà, weil der Thäler,.damals gewöhnlich-einen Silber? 
gehalt von 1 Thaler 15 Sgr. des jetzigen Geldes enthielt.

Wen» das Landrecht, j
Gulden ohne weitern Beisatz, z.D. B. 4. S. 73. 75. erwähnt, 

so werden immer sogenannte polnische Gulden z« io Sgr. jetzigen 
Geldes verstanden.

Gülten — D. 4. S. 113. 119/
d. h. jährliche Renten, jährliche Gefälle (annui reditus), auch Na
turallieferungen, besonders an dieGutsherrschaft. S. Runde's Grunds, 
d. deutsch. Privatrechts, §, 504.

Hintan entrichten — B. 4. S. 133. '
d. h. abfinde».

Knstmann, Jnstleute — 58. 4. S. 149.' '*>■
, Jur Zeit der Entwerfung des L. R. scheint man unter Jnstleute» 

alle diejenige» verstanden zu habe», welche eine Wohnung gegen 
'yr einen Miethzins bewohnte«. Gegenwärtig versteht man in Preuße» 

unter Jnstleute» solche Laglöhnerfamilie» auf dem Lande, welche 
sich verbindlich gemacht haben, vorzugsweise bei der Gütshereschüft 

' gegen bestimmten Lagelohn Dienste zU leisten, und deßhalb entwe
der völlig freie Wohnung nebst dem Genusse emes Gemüsegartens 
erhalten, oder den verabredeten, verhältnißmäßig genüge» Mieth
zins durch Arbeit abtrügen.

Jrkeine — B. 4. S. 131.
Jrkeine Güter d. h. irgend welche Güter, von irgend einer Art. 

Kriegscher Bormund — B. 1. Lit. L5l Art. 13. §. 5.
statt Litiscurätor.

Mahlstatt — B. 4. S. 170.
für : Ort oder Platz. Certo loco heißt es in der lat. Uebers. 

Marklösung — -B. 4. Lit. 7. Art. 4., in der Ueberschrift. 
; Das 8. R. bedient sich, verschiedener Ausdrücke zur Bezeichnung deö 

Räherrechts; bald nennt es dasselbe Einst ands- oder E infp r«chs-
' recht, bald Näherkauf, bald Borkauf und Nahergeltung, 

bald Lösung. Ueberhaupt ist zwar das Retraktrecht sehr umständlich 
abgehandelt, aber auf bestimmte Definitionen hat fich das L. R. 
»icht eingelassen.

Das L. R. unterscheidet
1) Das" persönliche Vorkaufsrecht (Bd. 4. Tii/7. Art. T. §. 1. 

©. ISO.) retractus conventionalis, eigentlich jus protfanifeos.
2) Das dingliche Barkaufs - oder Näherrecht (retractus).
3) Das Familiennäherrecht (retractus gentilitius). »
4) Das Ganerbenrecht oder der Condominalretrakt, wiewohl es fich 

dieser Ausdrücke nicht bedient (B. 4. Lit. 7. Art. L. §. 6.).
5) Den Bürgerrctrakt in de» Städte», retractus /ex iure incolatus 

(58.4. Kit. 7. Art. 4. §. 2.).
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6) Der Landmannseinstand in den Dörfern (retractus "ex juté con-
vicaneatus). Ebendas. , “

7) . Die Marklosung (retractus territorialis). Art. 4. 8- 2.
8) Die Sheillosung, retractus ex jure iugruL ( Jngrauzmigsrecht ), 

oder ex jure congrui vel vicinitatis (Angranzungßrecht) Sit. 7. 
Art. 4. g. 3 und 5. (der g. 5. ist ein Ansatz der Ausgabe von 
1685. Das A. L. R. I. 20. 651, erkennt die Sheillosimg nur 
beschrankt, die Verordnung v. 9. Dkt. 1802 aber unbedingt an.

Mietche — B. 4. S. 146. ' . v
Darunter wird auch Pacht verstanden. . 

ohne Mittel -- B. 4. S. 109., B.5. S. 267.
d.h, unmittelbar;; auch: ohne Ausnahme. 

Nebenlager — B. 4. S. 207.
h. die Besitzer der angränzenden Grundstücke. 

Pnnger - B. 1-W. 39. Art. 4. g. 2. S. 144.
In der lat. Uebers. wird dieser Ausdruckmltgladinm, pungio über
setzt, folglich Degen oder Dolch.

Rechtfertigung — B- 5. S. 242. 255. , ,
Das L. R. versteht darunter jeden Rechtsstreit oder Prozeß, gericht- 
lichen Anspruch.

Gütliche Richtung — B. 4. S. 191.
d. h. Vergleich, transactio.

Schaffen — B. 5. S. 245, ■ 
statt vermachen, legiren, als Vermachtniß hinterlassen^ ' 

Scheinbarlich B. 4. S. 96.,
so viel als offenbar, unverkennbar. 

Scheinlich — B. 4. S. 127. , .
für" augenscheinlich, offenbar, siHttzarl.rch.

Senken— B. 4. S.-207.' . , v-
d. h. Wertiefungen. 

Sieder ■— B. 5. S. 271.
statt seit.

Siechtag— B. 5. S. 207.
statt Kraükheit, Sacht, z. B. fallende Sucht. 

Sippschaft ^- B. 5. S. 267.
. statt Verwandtschaft.

Spahn — B. 4.' ©; 199. ; " ’ A 1
d. h. Streit, Jank.

Tapfer — B. 4- S. 196. '
Etwas Tapferes, dich. etwas Beträchtliches. ( 

Ueberbesferinng — B. 4. S. 96.
(debitum posterius, siehe Besserung. >

Heb er gäbe — B. 4, S. 174» 179. u • ;
statt Schenkung.

Uebergaben B. 4. S. 177. \
d. h. beschenken. 

Umbringen — B. 1. Sit. 5. g. 2. S. 215.
statt verbringen, verschwenden. 

Untrieb — B. 5. S. 254.
d. h. Streit, Prozeß. Mach ver tat, tteberf. dissuha ct litce,
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Unzwinglicherweise — D. 4. S. 161.

h. ohne Noth, «»nöthiger Weife. 
Vergnügung" — B.4. <S.'2i2.

d. h. Befriedigung, Abfindung, '
Verlaßt — B. 4. S. 96.

statt verlassen, verna^chlassiget, Neglectos sagt die lat, 
Uebers. • ;

Verlassen — B. 4. S. 149.
statt überlasse», ablassèn. 

Verlebt -*  85. 5. S. 274.
statt abgelebt, alt. 

Verpa.rtiere» — B.>4. S. 108.
,d. h. auf die Seite schaffen, verstecken. 

Verschaffen — B. 5. S. 245.
statt vermachen, als Vermachtniß zuwenden.

Verscheinen ^ B. 4. S. 107. 117. 127, 134.
statt v erfließe».

Verschlissen K B.4. S. 91.
'■ statt veräussert, verkauft. 

Bertheilen — B. 4. S. 153, 
statt perurth eilen. ,

Vertrag — B.4. S. 140.
statt Vergleich. 

Berwièdern — 83.4. S. 137. 155.
d. h. weigern, verweigern. 

Merwilli^ung B. 4. S. 104. (
statt Einwilligung.

Vormund, kriegscher — B. 1. Lit. 25. Art. 13. §. 5. S. 90. 
statt r Litiscurator.

Wasserlei W83. 4. S. 158.
d. h. welcherlei.' ,

WiederlageB. 4, S. 181. /
d. h. Gegenvermachtniß. 

Wiederlegung — 83. 4. S. 107.
Nach der lat. Uebersetzung: donatio ante nuptias. 

Widerwärtig — B. 5. S.220, -1
d. h. widersprechend.

Wiedri^ — B. 4. S. 254- ’ - J -
statt widersprechend, 

Iwerch-Hinie — B. 5. S. 256. 268.
d. h. Seitenlinie, linea collateralis. •

Zwier — B. 5. S. 233.
für zweimal..

Zubringen 85, 4. St-158.
statt verbringen, vergeuden. ?..

ZUgift —-B. 5. S. 274. '275.
d. h. Mitgift, Mitgabe, Aussteuer.



Per bess e r un g e n.

Me nachstehenden Druckfehler, welche sich bei der weiten Entfernung 
des Verfassers vom Druckorte nicht vermeiden ließen , wolle der geneigte 
Leser vor dem Gebrauche des Werks verbessern.
Seite 5. Zeile 12. streiche: nicht

— Ml. -
— 25.

-

- 10. statt: vorher — lies hervor.
-, 18. — müsse *-  I. müßch.
- S. von unten, in der Anmerkung ist hinter: Danziger

Amtsblatt nachzutragen! , Nr. 33. vom 19. Aug. 1829. '^MZ5. -
— 37. -
— MW
— 43. -
— 50. -

4 12. statt: ein Bierdung lies: vier Bierdung.
- 10. — Maschner—l. Mksehnen. ! .
- 32. â i7MMWA7k4.
- 15. '»>1817 ,—. -^'1717.
- 11. —-• Entscheidungsklä'gen l. Entschä

digungsklagen. j
— 60. -
— 106. -
— 106. -
— 13^. -
— 138. -

-
—, 163. -
— 170. - 

173. -
' ^/,176. -

— 178. -
—- 179. -
— 179. -
— 180. *
— 180. -
— 184. -
-' 193. -

- 3. statt: versehene — l. versehen. ,
- 18. Grabe — l. Grube.
- 22. —- ihre Rechte — l. ihre Stelle.
- 22. — 1. Junius— l. 1. Junius 1794. , .,
- 19. — Einen — I. einen.
- 21. — in der in.
- 23. — hemassirt — l- devastirt.
- 30 u, 33. statt: Grabr's -l I; Grube's.
-* 15. statt: Berzinsens — l. Berziehens-
» 1.W— 18 — l. 21.
- 8. von unten lies: 26. Junius. ; v
- 24. statt: ineb en l. in allen.
rt\ 28. — Januar — Junius.
- 7. — 1820 — l. 1822.
- 8. — 1820 — l. 1825.
- 18. — Afterbesitzer — l.Ackerbsscher.
- 14. . — Grabens — l. Grube's.



Sette 197. Zeile 8 tt. 17. statt? kölmische —' lies: kulmische.
— 210. — 26. statt: Sind — Sind aber
— 247. — 8. — Pust komie — l. Pustkovie. -
— 256. — 26. — schon vom — l. schon vot dem
— 257. — 8. 7-, steht frei — l. steht die Wahl frei..

- 260. — 19. vordem — l, von dem
— 261. — 14. — gründen — l. gründen sich.

■— 273. — 28. — vorgelegt — l. nicht vorgelegt.
— 275. —4 5. von unten Pelylin l. Pelplin.
—• <277. — 1. v. #. fuerint — l. fuerint, erkannt:
— 281. —‘ 84. statt: folglich — l. mit Einschluß.
—• 282. — 9> — 937 — l. 1287.
— 288, -r ’ 5, — da — l. da aber. '
— 295. — 16. — Amelang's Reue Beiträge 

lang's Neues Archiv:
— 814. ■— 20. statt: Uebermasst —I. Ackermaaß.
— 817. -i 21. — durften — l. dürften.
— 847. -7- 26. -» Gruber's «— l. Grube's,
— 321. — 10 «. 27. Pelylin — l. Pelplin.

— 384. — 17. statt: Auf — l. Auch.
“ 834. — 18. — Kurze druck •+ I. Kurzebrack.
— 338. — 8. —' Werwaltung — l. Berwallung.
— 888. —' 17«. HÄ eben L alle.
— 839. — 14?v. u. statt: aber — l. alle.
— 840.. — 9. statt: angestellter — l. angestcllteu.
— 342. — 7. — Abschützen -r l. Abspülen.
— 348.> — 10. v. tt. statt; adeligen — l. unadeligen, 

v ' — 366. — 15. Die Klammer» sind zu streichen.
— ,868, — 18. statt: Ger. Acten —l. General - Akten.
— 868. — 8. v, u- Kulmern — l. Kölmer«.

‘ — 384, W, 8. v. 6. statt: hat — l. soll.
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